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sachen-Nr. 

8. Tagung der Zwölften Kirchensynode  
vom 27.11. – 30.11.2019 

15.10.2019 47/19 Tagesordnung 

11.11.2019 48/19 Ergänzung der Tagesordnung 

Tischvorlage 49/19 Bericht des Präses 

15.10.2019 50/19 Bericht über die Tagungshäuser der EKHN für das Jahr 2018 
Nur schriftlich! 

28.10.2019 51/19 Bericht Medienkommunikationskonzept 
Nur schriftlich! 

15.10.2019 
52/19 Bericht 2019 zur Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen und zur 

evangelischen Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n)  
Bericht zur Lage von Kindern und Jugendlichen 

28.10.2019 
53/19 Zwischenbericht über Projekte, Initiativen und Beiträge aus der EKHN zur 

Pilgerreise und über die Vergabe der Mittel 
Nur schriftlich! 

28.10.2019 
 

Tischvorlage 

54/19 

Entwurf zu 
54/19 

Bericht über die Flüchtlingsarbeit und die Mittelvergabe aus dem Flüchtlingsfonds 
Nur schriftlich! 

Entwurf Synodenerklärung „Flüchtlinge aufnehmen und integrieren, Rechtsstaat 
stärken, Menschenrechte achten“ mit der Anlage „Hintergrundpapier zum 
Synodenwort“ 

28.10.2019 55/19 D.R.I.N. – Abschlussbericht/ Evaluation des Projektes 

15.10.2019 56/19 Zwischenbericht der Kita-Kommission 

28.10.2019 57/19 Bericht Verselbstständigung der Regionalen Diakonischen Werke Hessen und 
Nassau 

28.10.2019 58/19 Klimaschutzbericht der EKHN 

Keine 
Drucksache 

59/19 3. Ökumenischer Kirchentag 2021 – Stand der Vorbereitungen 

Tischvorlage 60/19 Sachstandsbericht Doppik 

05.11.2019 61/19 Bericht der Kirchenleitung über die Ausführung von Synodenbeschlüssen 

05.11.2019 62/19 Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung synodaler Anträge, die der 
Kirchenleitung überwiesen wurden 

--- 63/19 Berichte der Ausschüsse 

28.10.2019 63-1/19 Rechtsausschuss 

05.11.2019 63-2/19 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und 
Mitgliederorientierung 

05.11.2019 63-3/19 Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und 
Erziehung 

11.11.2019 63-4/19 Verwaltungsausschuss 

Tischvorlage 63-5/19 Ausschuss für Diakonie und Gesellschaftliche Verantwortung 
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Tischvorlage 63-6/19 Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung 

Tischvorlage 63-7/19 Theologischer Ausschuss 

Tischvorlage 63-8/19 Finanzausschuss 

Tischvorlage 63-9/19 Bauausschuss 

Tischvorlage 63-10/19 Rechnungsprüfungsausschuss 

--- 64/19 Bericht über die 6. Tagung der 12. Synode der EKD (10. – 13. November 2019 in 
Dresden) 

Tischvorlage 64-1/19 EKD-Synodaler Wolfgang Prawitz 

Tischvorlage 64-2/19 EKD-Synodale Monika Astrid Kittler 

Tischvorlage 64-3/19 Stv. EKD-Synodale Annegret Puttkammer 

Tischvorlage 64-4/19 EKD-Synodaler Johannes Grün 

Tischvorlage 64-5/19 EKD-Synodaler Carsten Simmer 

Tischvorlage 65/19 Thema „Die Krise des Gottesdienstes und seine Bedeutung für die Entwicklung 
der EKHN“ 

Keine 
Drucksache 

66/19 Vortrag zu 60 Jahre Brot für die Welt von Dr. h. c. Cornelia Füllkrug-Weitzel 

22.10.2019 
 
 
 

Tischvorlage 
 
 

Tischvorlage 
 

Tischvorlage 

67/19 
 
 

Austausch-
blatt S. 

425 
 

67-1/19 
 

67-2/19 

Entwurf eines Kirchengesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans der 
EKHN für das Haushaltsjahr 2020 (3 Lesungen gem. § 19 Absatz 6 Satz 2 
KSGeschO) 
 
Stellenplan BB 13 (RPA) 
 
 
Präsentation Haushalt und Einbringungsrede (LOKR Striegler) 
 
Präsentation Stellenplanrede (OKR Böhm) 

28.10.2019 68/19 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Prävention, Intervention und Aufarbeitung in 
Fällen sexualisierter Gewalt (Präventionsgesetz) (1. Lesung) 

28.10.2019 69/19 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung des Regionalgesetzes (1. Lesung) 

15.10.2019 70/19 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchengemeindewahlordnung 
(2. und 3. Lesung) 

Keine 
Drucksache 

71/19 Jahresabschluss 2016: Ergebnisverwendung und Entlastung der Kirchenleitung 

05.11.2019 72/19 Beschlussvorschlag über das Bibelhaus Erlebnis Museum 

15.10.2019 73/19 Entwurf der Kollektenpläne für die Jahre 2021 und 2022 

28.10.2019 74/19 Landeskirchensteuerbeschluss für das Kalenderjahr 2020 
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28.10.2019 75/19 Abnahme des Jahresberichts mit dem Prüfbescheid der Zentralen 
Pfarreivermögensverwaltung für das Jahr 2018 
 

15.10.2019 76/19 Änderung der Verfassung der Evangelischen Hochschule (EHD); hier: 
Anerkennung 

05.11.2019 77/19 Beschlussvorschlag zu den Tagungshäusern der EKHN 

28.10.2019 78/19 Impulspapier „Kirche des gerechten Friedens werden“ 

Tischvorlage 79/19 Prioritätenprozess 2030 

05.11.2019 80/19 Wiederwahl der Stellvertretenden Kirchenpräsidentin 

05.11.2019 81/19 Wiederwahl des Propstes für den Propsteibereich Rhein-Main 

Tischvorlage 82/19 Wahl eines Gemeindemitgliedes in die Kirchenleitung 

Tischvorlage 83/19 Neuwahl eines Mitgliedes des Kirchlichen Verfassungs- und Verwaltungsgerichts 

Tischvorlage 84/19 Wiederwahl von drei Mitgliedern des Kirchlichen Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichts 

Tischvorlage 85/19 Wahl einer/eines Stellvertreterin/Stellvertreters für ein Gemeindemitglied des 
Kollegiums für theologische Lehrgespräche 

Tischvorlage Sammel-
Drs. 86/19 

Nachwahl eines ordinierten Mitgliedes in den Theologischen Ausschuss 

11.11.2019 87/19 Fragestunde 

15.10.2019 88/19 Antrag des Dekanats Ingelheim-Oppenheim auf Mittel der EKHN zur digitalen 
Zurverfügungstellung der Notenbilder der Lieder des EGplus 

15.10.2019 89/19 Antrag des Dekanats Ingelheim-Oppenheim auf Überarbeitung der 
Handvorschussverordnung (HVVO) 

15.10.2019 90/19 Antrag des Dekanats an der Dill auf Unterstützung der Kirchengemeinden, 
Dekanate und kirchlichen Einrichtungen bei der Umsetzung des neuen 
Umsatzsteuerrechts in der Kirche 

15.10.2019 91/19 Antrag des Dekanats an der Dill auf Einrichtung und Finanzierung von Stellen zur 
Unterstützung der Kirchengemeinden in IT-Angelegenheiten 

--- --- Ergänzende Tagesordnung: 

11.11.2019 92/19 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchensynodalwahlordnung  
(3 Lesungen gem. § 19 Absatz 6 Satz 3 KSGeschO) 

11.11.2019 93/19 Antrag des Dekanats Büdinger Land zur Kostenübernahme der Arnoldshainer 
Hospiztage 

11.11.2019 94/19 Antrag des Dekanats Büdinger Land zur Kollekte für ehrenamtliche 
Hospizinitiativen 

11.11.2019 95/19 Antrag des Dekanats Büdinger Land zur Pfarrstellenbemessung  

11.11.2019 96/19 Antrag des Dekanats Wetterau auf Erhöhung der gesamtkirchlichen 
Personal- und Finanzmittel für den Bereich „Bau“ und auf Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Anwendung der Flächenverordnung für Neubauten bei 
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Gemeindehäusern auf bestehenden Altbestand 

11.11.2019 97/19 Antrag des Dekanats Wetterau zur Umsatzsteuer in der Kirche 

11.11.2019 98/19 Antrag des Dekanats Groß-Gerau-Rüsselsheim zu Gebäudeumwidmungen 

11.11.2019 99/19 Antrag des Dekanats Groß-Gerau-Rüsselsheim zur Umsetzung von 
Klimaschutzmaßnahmen 

11.11.2019 100/19 Antrag des Dekanats Groß-Gerau-Rüsselsheim zur Personalausstattung für 
die Bereiche IT, Umsatzsteuer in der Kirche und Doppikeinführung 

11.11.2019 101/19 Antrag des Dekanats Wiesbaden auf Mittel zur Beauftragung einer 
Beratungsfirma zur Unterstützung bei der Umsetzung der 
Umsatzsteuerpflicht in der Kirche 

11.11.2019 102/19 Antrag des Dekanats Vorderer Odenwald auf Prüfung der Zugangsbestimmungen 
zum Intranet und geschützten E-Mail-Verkehr im Vergleich zu anderen 
Gliedkirchen 

Keine 
Drucksache 

103/19 Prüfung der Legitimation des Synodalen Carsten Simmer ab 01.02.2020 gemäß 
Art. 37 Abs.1 KO 
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Briefanschrift: 
Postfach 

 
 
 

 64276 Darmstadt 

An die 
Mitglieder der Zwölften Kirchensynode der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
    

  (06151) 405-308/307 
 (06151) 405-304 
 
E-Mail: Synodalbuero@ekhn.de  
Christiane.Nothnagel@ekhn.de 
 
10. Oktober 2019 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schwestern und Brüder, 

 

hiermit laden wir Sie zur 8. Tagung der Zwölften Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und 

Nassau ein. 

 

Die Tagung beginnt am Mittwoch, dem 27. November 2019, um 9.30 Uhr, mit einem Eröffnungs-

gottesdienst mit Abendmahl in der Heiliggeistkirche und endet am Samstag, dem 30. November 2019,  

voraussichtlich mit dem Abendessen. 

 

 

TAGUNGSORT: 
 

60311 Frankfurt am Main 
 

Dienstgebäude des Evangelischen Regionalverbandes 

Kurt-Schumacher-Straße 23 

Dominikanerkloster 
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TAGESORDNUNG   
 

 

1. Bericht des Präses 
(Drucksache Nr. 49/19) 

2. Berichte der Kirchenleitung 

 2.1 Bericht über die Tagungshäuser der EKHN für das Jahr 2018 
Nur schriftlich! (gem. KL-Schreiben vom 28.08.2019)  
(Drucksache Nr. 50/19) 

 2.2 Bericht Medienkommunikationskonzept 
Nur schriftlich! (gem. KL-Schreiben vom 28.08.2019)  
(Drucksache Nr. 51/19) 

 2.3 Bericht 2019 zur Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen und zur evangelischen  
Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n)  
Bericht zur Lage von Kindern und Jugendlichen 
(Drucksache Nr. 52/19) 

 2.4 Zwischenbericht über Projekte, Initiativen und Beiträge aus der EKHN zur Pilgerreise und 
über die Vergabe der Mittel 
Nur schriftlich! (gem. KL-Schreiben vom 28.08.2019) 
(Drucksache Nr. 53/19) 

 2.5 Bericht über die Flüchtlingsarbeit und die Mittelvergabe aus dem Flüchtlingsfonds 
Nur schriftlich! (gem. KL-Schreiben vom 28.08.2019)  
(Drucksache Nr. 54/19) 

 2.6 D.R.I.N. – Abschlussbericht/ Evaluation des Projektes 
(Drucksache Nr. 55/19) 

 2.7 Zwischenbericht der Kita-Kommission 
(Drucksache Nr. 56/19) 

 2.8 Bericht Verselbstständigung der Regionalen Diakonischen Werke Hessen und Nassau 
(Drucksache Nr. 57/19) 

 2.9 Klimaschutzbericht der EKHN 
(Drucksache Nr. 58/19) 

 2.10 3. Ökumenischer Kirchentag 2021 – Stand der Vorbereitungen 
(Drucksache Nr. 59/19) 

 2.11 Sachstandsbericht Doppik 
(Drucksache Nr. 60/19) 

3. Bericht über die 6. Tagung der 12. Synode der EKD (10. – 13. November 2019 in Dresden) 
(Drucksache Nr. 64/19) 

4. Thema „Die Krise des Gottesdienstes und seine Bedeutung für die Entwicklung der EKHN“ 
(Drucksache Nr. 65/19) 

5. Vortrag zu 60 Jahre Brot für die Welt von Dr. h. c. Cornelia Füllkrug-Weitzel 
(Drucksache Nr. 66/19) 

6. Kirchengesetze 

 6.1 Entwurf eines Kirchengesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans der EKHN für das 
Haushaltsjahr 2020 (3 Lesungen gem. § 19 Absatz 6 Satz 2 KSGeschO) 
(Drucksache Nr. 67/19) 

 6.2 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Prävention, Intervention und Aufarbeitung in Fällen sexua-
lisierter Gewalt (Präventionsgesetz) (1. Lesung) 
(Drucksache Nr. 68/19) 

 6.3 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung des Regionalgesetzes (1. Lesung) 
(Drucksache Nr. 69/19) 

 6.4 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchengemeindewahlordnung 
(2. und 3. Lesung) 
(Drucksache Nr. 70/19 u. Nr. 37/19) 
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7. Beschlüsse 

 7.1 Jahresabschluss 2016: Ergebnisverwendung und Entlastung der Kirchenleitung 
(Drucksache Nr. 71/19) 

 7.2 Beschlussvorschlag über das Bibelhaus Erlebnis Museum 
(Drucksache Nr. 72/19) 

 7.3 Entwurf der Kollektenpläne für die Jahre 2021 und 2022 
(Drucksache Nr. 73/19) 

 7.4 Landeskirchensteuerbeschluss für das Kalenderjahr 2020 
(Drucksache Nr. 74/19) 

 7.5 Abnahme des Jahresberichts mit dem Prüfbescheid der Zentralen Pfarreivermögensverwal-
tung für das Jahr 2018 
(Drucksache Nr. 75/19)  

 7.6 Änderung der Verfassung der Evangelischen Hochschule (EHD); hier: Anerkennung 
(Drucksache Nr. 76/19) 

 7.7 Beschlussvorschlag zu den Tagungshäusern der EKHN 
(Drucksache Nr. 77/19) 

 7.8 Impulspapier „Kirche des gerechten Friedens werden“ 
(Drucksache Nr. 78/19) 

 7.9 Prioritätenprozess 2030 
(Drucksache Nr. 79/19) 

8. Wiederwahl der Stellvertretenden Kirchenpräsidentin  
(Drucksache Nr. 80/19) 

9. Wiederwahl des Propstes für den Propsteibereich Rhein-Main  
(Drucksache Nr. 81/19) 

10. Wahl eines Gemeindemitgliedes in die Kirchenleitung  
(Drucksache Nr. 82/19) 

11. Neuwahl eines Mitgliedes des Kirchlichen Verfassungs- und Verwaltungsgerichts  
(Drucksache Nr. 83/19) 

12. Wiederwahl von drei Mitgliedern des Kirchlichen Verfassungs- und Verwaltungsgerichts  
(Drucksache Nr. 84/19) 

13. Wahl einer/eines Stellvertreterin/Stellvertreters für ein Gemeindemitglied des Kollegiums für  
theologische Lehrgespräche 
(Drucksache Nr. 85/19) 

14. Nachwahlen in synodale Ausschüsse 

 14.1 Nachwahl eines ordinierten Mitgliedes in den Theologischen Ausschuss 
(Sammel-Drucksache Nr. 86/19) 

15. Fragestunde 
(Drucksache Nr. 87/19) 

16. Anträge von Dekanatssynoden 

 16.1 Antrag des Dekanats Ingelheim-Oppenheim auf Mittel der EKHN zur digitalen Zurverfügung-
stellung der Notenbilder der Lieder des EGplus 
(Drucksache Nr. 88/19) 

 16.2 Antrag des Dekanats Ingelheim-Oppenheim auf Überarbeitung der Handvorschussverord-
nung (HVVO) 
(Drucksache Nr. 89/19) 

 16.3 Antrag des Dekanats An der Dill auf Unterstützung der Kirchengemeinden, Dekanate und 
kirchlichen Einrichtungen bei der Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts in der Kirche 
(Drucksache Nr. 90/19) 

 16.4 Antrag des Dekanats An der Dill auf Einrichtung und Finanzierung von Stellen zur Unterstüt-
zung der Kirchengemeinden in IT-Angelegenheiten 
(Drucksache Nr. 91/19) 
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Ergibt sich aus den Drucksachen Nr. 61/19 (Bericht der Kirchenleitung über die Ausführung von Syno-
denbeschlüssen) und Nr. 62/19 (Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung synodaler Anträge, die 
der Kirchenleitung überwiesen wurden) sowie Drucksache Nr. 63/19 (Berichte der Ausschüsse) weiterer 
Beratungsbedarf und sollen weitergehende Anträge gestellt werden, ist ein Beratungspunkt auf Antrag 
von mindestens zehn Synodenmitgliedern auf die Tagesordnung der nächsten Synodaltagung zu setzen 
(§ 1 Abs. 6 Geschäftsordnung der Zwölften Kirchensynode). 
 

Folgende zusätzliche Veranstaltungen sind geplant: 
Mittwochabend, 27.11.:  

ab 20.00 Uhr, im Kellergeschoss des Dominikanerklosters: Abend der Begegnung 
Donnerstagabend, 28.11.:  

um 19.45 Uhr, Konzert in der Heiliggeistkirche:  
Kammermusik mit Hans-Günter Heimbrock – Klarinette, Gunter Volz – Fagott,  
Bläserquintett der Sinfonietta Hofheim und Frank Hoffmann – Klavier 
Werke von Joseph Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy und anderen. 
 
 

Anmeldung und Hotelunterbringung (Anfahrt / Parkplätze): 

Die Bewirtung wird vom Wirtschaftsbetrieb Dominikanerkloster des Evangelischen Regionalverbandes 
Frankfurt a. M. übernommen.  

Sie werden während der Synodaltagung wieder im Fleming’s Hotel, Lange Str. 5 – 9, in Frankfurt unter-
gebracht. Das Hotel ist vom Dominikanerkloster aus zu Fuß in knapp 10 Minuten zu erreichen. Genauere 
Informationen erhalten Sie mit Ihrer Anmeldebestätigung. 

Wir bitten diejenigen, die nicht mit Bahn und/oder Bus kommen, herzlich darum, Fahrgemeinschaften zu 
bilden. Für die Anfahrt zu einem Fahrgemeinschafts-Treffpunkt würden wir auch Taxikosten in Kauf neh-
men, wenn dadurch insgesamt die Kostenbelastung (durch Anfahrt und Parkgebühren) geringer wird. 
 
Wir bitten die Synodalen, die während der 8. Tagung der Zwölften Kirchensynode in Frankfurt 
übernachten möchten, dies bis 01.11.2019 auf dem beiliegenden Anmeldebogen dem Synodalbüro, 
Paulusplatz 1, 64285 Darmstadt (Fax 06151 / 405 304, oder per E-Mail synodalbuero@ekhn.de ),  
mitzuteilen. 
 
Wenn ein bestelltes Quartier nicht in Anspruch genommen werden kann, bitten wir, dies spätestens 
14 Tage vor Beginn der Tagung dem Synodalbüro zu melden. 
 

Verpflegung: 

Das Essen, inkl. Frühstück, wird gemeinsam im Tagungshaus eingenommen. Es wird ein vegetarischer 
Tag eingeplant. Sie können aber gerne auch für die gesamte Verpflegungszeit vegetarische Kost  
bestellen.  
 

Vertretung / Beurlaubung: 

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, an der 8. Tagung der Zwölften Kirchensynode teilzunehmen, bitten wir 
um Benachrichtigung Ihrer Stellvertreterin/Ihres Stellvertreters und des Synodalbüros.  

Während der Tagung bedürfen Synodale, die an der Teilnahme einer Sitzung verhindert sind, der Beur-
laubung durch den Präses. Die entsprechenden Anträge sind im Tagungsbüro erhältlich. 
  

mailto:synodalbuero@ekhn.de
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Tagungsbüro: 

Das Tagungsbüro ist unter der Rufnummer (069) 21 65 14 70 zu erreichen. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Kirchensynodalvorstand 

 
 
 

(Dr. Oelschläger) 
Präses 

 
 

 
 
Anlagen 
(die fehlenden Drucksachen werden nachgereicht) 
 
 
 
Hinweis zu den Drucksachen 
Bei der Erstellung der Tagesordnung wird für jeden Tagesordnungspunkt eine Drucksachen-Nummer 
vergeben. Bis zur Synodentagung kann es sich ergeben, dass keine oder keine neue Drucksache zu er-
stellen ist. In diesem Fall gibt es trotz einer Drucksachen-Nr. in der Tageordnung keine Drucksache. 
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An die 

Mitglieder der Zwölften Kirchensynode der 

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
  
 

 
Briefanschrift: 
Postfach 
64276 Darmstadt 

 (06151)  405-308/307 

 (06151)  405-304 

E-Mail: 

Synodalbuero@ekhn-kv.de 

Christiane.Nothnagel@ekhn-kv.de 

 
 
 
 
Darmstadt, 6. November 2019 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Schwestern und Brüder, 

 

 

nachstehend geben wir Ihnen die Ergänzung der Tagesordnung (Drucksache Nr. 47/19) der 

8. Tagung der Zwölften Kirchensynode bekannt: 

 

6.  Kirchengesetze 

 
6.5 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchensynodalwahlordnung 

(3 Lesungen gem. § 19 Absatz 6 Satz 3 KSGeschO) 

(Drucksache Nr. 92/19) 

16.  Dekanatsanträge 

 
16.5 Antrag des Dekanats Büdinger Land zur Kostenübernahme der Arnoldshainer Hospiztage 

(Drucksache Nr. 93/19) 

 
16.6 Antrag des Dekanats Büdinger Land zur Kollekte für ehrenamtliche Hospizinitiativen 

(Drucksache Nr. 94/19) 

 
16.7 Antrag des Dekanats Büdinger Land zur Pfarrstellenbemessung 

(Drucksache Nr. 95/19)  

 16.8 Antrag des Dekanats Wetterau auf Erhöhung der gesamtkirchlichen Personal- und 

Finanzmittel für den Bereich „Bau“ und auf Überprüfung der Rechtmäßigkeit der 

Anwendung der Flächenverordnung für Neubauten bei Gemeindehäusern auf 

bestehenden Altbestand 

(Drucksache Nr. 96/19) 

 
16.9 Antrag des Dekanats Wetterau zur Umsatzsteuer in der Kirche 

(Drucksache Nr. 97/19) 

 
16.10 Antrag des Dekanats Groß-Gerau-Rüsselsheim zu Gebäudeumwidmungen 

(Drucksache Nr. 98/19) 

 16.11 Antrag des Dekanats Groß-Gerau-Rüsselsheim zur Umsetzung von 

Klimaschutzmaßnahmen 

(Drucksache Nr. 99/19) 



Drucksache Nr. 48/19 
 

 16.12 Antrag des Dekanats Groß-Gerau-Rüsselsheim zur Personalausstattung für die 

Bereiche IT, Umsatzsteuer in der Kirche und Doppikeinführung 

(Drucksache Nr. 100/19) 

 16.13 Antrag des Dekanats Wiesbaden auf Mittel zur Beauftragung einer Beratungsfirma 

zur Unterstützung bei der Umsetzung der Umsatzsteuerpflicht in der Kirche 

(Drucksache Nr. 101/19) 

 16.14 Antrag des Dekanats Vorderer Odenwald auf Prüfung der Zugangsbestimmungen 

zum Intranet und geschützten E-Mail-Verkehr im Vergleich zu anderen Gliedkirchen 

(Drucksache Nr. 102/19) 

17. Prüfung der Legitimation des Synodalen Carsten Simmer ab 01.02.2020 gemäß Art. 37 

Abs.1 KO 

(Drucksache Nr. 103/19) 

 

Hinweis: 

Ergänzung zu TOP 16.3 „Antrag des Dekanats An der Dill auf Unterstützung der Kirchengemeinden, 

Dekanate und kirchlichen Einrichtungen bei der Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts in der Kirche 

(Drs. 90/19)“: Es liegt ein wortgleicher Antrag des Dekanats Vorderer Odenwald vor. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für den Kirchensynodalvorstand 

 

 

 (Dr. Oelschläger) 

 Präses 

 

 

Anlagen  



SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE 
IN HESSEN UND NASSAU 
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B E R I C H T  D E S  P R Ä S E S  
 
 
 
I. Die Beschlüsse der 7. Tagung der Zwölften Kirchensynode sind im Amtsblatt der EKHN Nr. 6/2019 

veröffentlicht. 
 
 
 
II. Ausgeschiedene Synodale Nachfolge  
 

Hans-Jürgen Hörr Gottfried Kleiner 
64380 Roßdorf 64372 Ober-Ramstadt 
 
Pfr. Hans-Peter Boucsein-Kuhl Pfrin. Ilona Fritz 
56244 Rückeroth 56271 Roßbach 
 
Pfr. Dr. Axel Erdmann Pfr. Martin Kuhlmann 
64380 Roßdorf 64380 Roßdorf 
 
Pfr. Markus Nett Pfr. Ralf Schmidt 
65183 Wiesbaden 65195 Wiesbaden 
 
Gottfried Kleiner Dr. Johannes F. Diehl 
64372 Ober-Ramstadt 64372 Ober-Ramstadt 
 
Pfr. Martin Kuhlmann Pfr. Michael Dietrich 
64380 Roßdorf 64319 Pfungstadt 
 
Annette Keßler Rotraud Weber 
56459 Willmenrod 56462 Höhn 
 
Prof. Dr. Marion Großklaus-Seidel N. N. 
64293 Darmstadt 
 
 

 Neuberufung (gem. Art. 34 Abs 2 KO): 
 Prof. Dr. Kristian Fechtner (Professur für Praktische Theologie an der Uni Mainz), 60487 Frankfurt 

 
Information: Namensänderung des Synodalen Pfarrer Oliver Nünninghoff, vormals Mohn. 
 
 
 

III. Sitzungen 
 

- Der KSV trat seit der 7. Tagung der Zwölften Kirchensynode zu acht Sitzungen zusammen. 
- Sitzung des Ältestenrates 
- Teilnahme an den Sitzungen der synodalen Ausschüsse 
- Teilnahme an den Sitzungen der Kirchenleitung 
- Klausurtag KL/KSV zum Prioritätenprozess 
- Klausurtagung KL/KSV 
- Ökumenische Konferenz Mitte-Südwest 
- Teilnahme an der Sitzung des Kooperationsrates 
- Teilnahme an den Sitzungen der Kindertagesstätten-Kommission 
- Teilnahme an der Sitzung der AG Pfarrdienst 
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- Teilnahme an der Sitzung des Kuratoriums der EJHN-Stiftung 
- Teilnahme an den Sitzungen des Kuratoriums der Ehrenamtsakademie  
- Anhörungen zur Wiederwahl der Stellvertretenden Kirchenpräsidentin 
- Anhörungen zur Wiederwahl des Propstes für den Propsteibereich Rhein-Main 
- Gemeinsamer Studientag von Kirchensynode und Kirchenleitung zum Thema „Von Gott sprechen  ̶  

gerade heute. Wie geht das?“  
 
 
 
IV. Rechnungsprüfungsamt der EKHN 

 

- Regelmäßige dienstliche Gespräche mit dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
 
 
 

V. Veranstaltungen, Kontakte unter Mitwirkung des Präses bzw. von Mitgliedern des KSV 
 

- Jahrestagung der Hessischen Kirchengeschichtlichen Vereinigung zum Thema „1919 – Emanzipation 
der Kirche vom Staat. 100 Jahre Synodalprinzip“ in Kooperation mit der Hessischen Historischen 
Kommission  

- Gemeinsames Treffen des KSV mit dem Präsidium der Diözesanversammlung des Bistums Limburg 
im Haus am Dom in Frankfurt 

- Gottesdienst und Empfang zur Verabschiedung in den Ruhestand von Pfarrerin Margarete Reinel, Lei-
tung Projekt DRIN, Projektreferentin für Gemeinwesendiakonie 

- Verabschiedung von Oberbürgermeister Michael Kissel in Worms 
- Einführung des neuen Oberbürgermeisters Adolf Kessel in Worms  
- Geburtstagsfeier „200+3 Jahre Rheinhessen“ mit anschließendem Empfang in Ingelheim am Rhein 
- Verleihung des Ehrenrings an Frau Schindler-Siegreich in Mainz 
- Besuche bei Pröpstin a. D. Helga Trösken 
- Ausbildung der Gästeführer in Worms 
- Führung des Rechnungsprüfungsamtes durch die Ausstellung „Vereinnahmung Luthers in der NS-

Zeit“ in Worms 
- Sommerlicher Empfang am Sitz der Landesregierung in Wiesbaden 
- Sommerlicher Abend zum Thema „Veränderungen gestalten“ mit Unternehmer*innen  
- Konzert der Evangelischen Seelsorge in der Bundeswehr in Berlin 
- Trauerfeier Helga Trösken, ehemalige Pröpstin für den Propsteibereich Rhein-Main 
- heimat19 - Das Rheinland-Pfalz-Fest in Berlin 
- Auftaktveranstaltung der 15. Woche des bürgerschaftlichen Engagements 2019 „engagement-macht-

stark“ in Berlin 
- Symposium Worms 2021 mit Impulsvortrag 
- Konferenz der Vorsitzenden der Dekanatssynodalvorstände der EKHN 
- Trauerfeier und Beerdigung Kurt Ochs, ehemaliger Präsident des Verfassungs- und Verwaltungsge-

richts der EKHN 
- Festgottesdienst anlässlich des Wechsels im Bischofsamt der EKKW mit anschließendem Empfang 
- Trauerfeier Luise Aurand, ehemalige längjährige Synodale und Niemöller-Medaillen-Trägerin 
- Betriebsausflug mit den Synodalbüro nach Mainz  
- Vorstandssitzung der Ebernburgstiftung mit anschließendem reformationsgeschichtlichem Vortrag auf 

der Ebernburg 
- Reformationsgottesdienst der EKHN in Wiesbaden mit einem Impulsvortrag von Prof. Dr. Wolfgang 

Lucht vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zum Thema „Schöpfung in der Klimakrise“  
- Teilnahme an der Sitzung des Großen Konvents der Ev. Akademie Frankfurt 
- Besuch zum 90. Geburtstag von Bettina Kratz, Initiatorin der Grundartikelerweiterung 1991 und Träge-

rin der Niemöller-Medaille 
- Besuch zum 90. Geburtstag von Dr. Fritz Reuter, Wormser Archivdirektor a. D., der sich um die Aufar-

beitung der Geschichte des Reichstags 1521 und der jüdischen Geschichte verdient gemacht hat 
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- Mitgliederversammlung der Hessischen Historischen Kommission (HIKO) zur Erforschung der Ge-

schichte der Juden 
- Teilnahme an der Diözesanversammlung des Bistums Limburg in Wiesbaden-Naurod 
- Mitgestaltung der Liturgie des Buß- und Bettagsgottesdienstes in der Christuskirche in Mainz und Mo-

deration der anschließenden Talkrunde mit Pfarrer Friedhelm Pieper sowie dem Kirchenhistoriker Dr. 
Oliver Arnhold 

- Teilnahme am Treffen 2019 der Richter des Kirchlichen Verfassungs- und Verwaltungsgerichtes der 
EKHN 
 
 

 
VI. Behandlung der Aufträge an den KSV aus der 7. Tagung der Zwölften Kirchensynode 

 

- Der KSV hatte im Anschluss an die Frühjahrtagung der Kirchensynode der Kirchenleitung Unterstüt-
zung bei der Behandlung des zur Prioritäten- /Posterioritätendebatte beschlossenen synodalen An-
trags angeboten. Es wurde dann im August ein gemeinsamer Klausurtag von Kirchenleitung und KSV 
zum Thema „Prioritätenprozess“ durchgeführt. Auf der zweitägigen Klausur im September wurde das 
Thema weiter behandelt. (Amtsblatt 6/2019, S. 165f., Beschluss 3 b, 4. Spiegelstrich, Drs. 04-4/19) 

- Zum Thema „Menschenrechte und Glaubensfreiheit“ wurden die Anregungen aus den Vorträgen von 
Tarek Bashour und Dr. Andreas Goetze (Drs. 10/19 und ausführlicher Text von Herrn Dr. Goetze) an 
die Kirchengemeinden und die Dekanate als Diskussionsgrundlage (per E-Mail) weitergeleitet.  
(Amtsblatt 6/2019, S. 166, Beschluss 4, Drs. 10/19) 

- Der KSV und die Vorsitzende des Ausschusses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung wirkten in der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung eines Entwurfs „Friedensethische Stellungnahme 
der EKHN“ und der Behandlung der in der Frühjahrstagung dazu gestellten Anträge mit. Der Punkt 7.8 
‚Impulspapier „Kirche des gerechten Friedens werden“‘ (Drs. 78/19) ist entsprechend auf der Tages-
ordnung der Herbsttagung 2019 vorgesehen. (Amtsblatt 6/2019, S. 166, Beschluss 5, Drs. 11/19) 

- Die beschlossene Resolution im Blick auf den zunehmenden Antisemitismus wurde, jeweils mit An-
schreiben des Präses, an die Landesregierungen und Fraktionsvorsitzenden in den Landtagen der 
Länder Hessen und Rheinland-Pfalz, die Landesverbände Jüdischer Gemeinden, Zentralrat der Ju-
den, Antisemitismusbeauftragte, EKD, Evangelische Bildungseinrichtungen, Gemeinden und Dekana-
te verteilt. (Amtsblatt 6/2019, S. 166f., Beschluss 6) 
 
 
 

VII. Kompensation des CO2-Ausstoßes bei den Synodaltagungen 
 

Für die 7. Tagung der Zwölften Kirchensynode im Mai 2019 haben wir einen CO2-Ausstoß von 12,52 t 
ermittelt und an den Kirchlichen Kompensationsfonds eine Klimakollekte i. H. v. 287,96 € abgeführt. 
Weitere Informationen zum Kirchlichen Kompensationsfonds finden Sie unter:  
https://klima-kollekte.de/. 
 
 
 

VIII. „Mehr Frauen in kirchenleitende Gremien“  
 

 Der KSV begrüßt Initiativen für mehr Frauen und mehr Vielfalt in der Kirchensynode und steht dazu in 
Kontakt mit dem Stabsbereich Gleichstellung, der Ehrenamtsakademie und den Evangelischen Frau-
en in Hessen und Nassau e. V..  
Der KSV unterstützt mit 1.500 € eine Publikation zur Frauenbewegung in der EKHN. Ein Zeitdokument 
zu den Fragen: Welche Frauen waren die ersten in Leitungsfunktionen, welche haben sich besonders 
ehrenamtlich und hauptamtlich engagiert, wer waren die ersten Pfarrerinnen? Präses und stv. Präses 
verfassten zusammen das Vorwort. 
 
 
 

IX. Kirchengesetze und Beschlüsse 
 
- Zweites Kirchengesetz zur Änderung des MVG-Anwendungsgesetzes Diakonie vom 9. Mai 2019 

(Amtsblatt 5/2019, S. 130) 

https://klima-kollekte.de/
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- Drittes Kirchengesetz zur Änderung des MVG-Anwendungsgesetzes Diakonie vom 9. Mai 2019 

(Amtsblatt 5/2019, S. 130) 

- Kirchengesetz zur Änderung der Kirchlichen Haushaltsordnung und der Rechtsverordnung über die 
Erfassung, Bewertung und Bilanzierung von Vermögen in der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau vom 10. Mai 2019 (Amtsblatt 5/2019, S. 131) 

- Kirchengesetz zur Änderung des Regionalverwaltungsgesetzes vom 11. Mai 2019  
(Amtsblatt 5/2019, S. 132) 

- Kirchengesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchenbeamtengesetz der EKD vom 
11. Mai 2019 (Amtsblatt 5/2019, S. 133) 

- Kirchengesetz zur Änderung des Kirchenbaugesetzes vom 11. Mai 2019 (Amtsblatt 5/2019, S. 133) 
 
 
 

X. Rechtsverordnungen 
 
Der KSV hat nachstehenden Rechtsverordnungen nach Beratungen durch synodale Ausschüsse  
zugestimmt: 

- Rechtsverordnung zur Änderung der Regionalverwaltungsverordnung vom 18. Juni 2019  
(Amtsblatt 9/2019, S. 258) 

- Rechtsverordnung zur Änderung von § 6 der Fach-/ Profilstellenverordnung vom 18. Juni 2019 
(noch keine Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgt) 

- Rechtsverordnung zur Ausnahme von Körperschaften von der Geltung der neuen Kirchlichen Haus-
haltsordnung vom 17. Oktober 2019 (noch keine Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgt) 

- Aufhebung der Rechtsverordnung über die Finanzierung von kirchengemeindlichen Neubauvorha-
ben vom 17. September 2019 (noch keine Veröffentlichung im Amtsblatt erfolgt) 

 
 
 

XI. Satzungen 
 
Der KSV hat nachstehender Satzung zugestimmt: 

- Satzung der Versorgungsstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau vom  
22. August 2019 (Amtsblatt 10/2019, S. 356) 

 
 
 

XII. Termine der nächsten Tagungen 
 

ZWÖLFTE Kirchensynode  (2016 bis 2022) 
  9. Tagung der Zwölften Kirchensynode 23.04. – 25.04.2020 
10. Tagung der Zwölften Kirchensynode 25.11. – 28.11.2020 
11. Tagung der Zwölften Kirchensynode 22.04. – 24.04.2021 
12. Tagung der Zwölften Kirchensynode 11.09.2021 (eintägig) 
13. Tagung der Zwölften Kirchensynode 24.11. – 27.11.2021 

Die Tagungen 9 bis 11 und 13 der Zwölften Kirchensynode werden voraussichtlich in Frankfurt,  
die 12. (eintägige) Tagung wird voraussichtlich in Worms stattfinden.  

Änderungen bleiben vorbehalten. 
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Bericht über die Tagungshäuser der EKHN für das Jahr 2018 

 
1. Geschäftsverlauf 
1.1. Branchen- und Konkurrenzentwicklung 
In Deutschland verzeichnete die Hotellerie 2018 ein weiteres Mal ein Wachstum, deutschlandweit stiegen 
die Übernachtungen um 2,7%, in Hessen um 1,9%. Die durchschnittliche Bettenauslastung lag 2018 bei 
39% und ist gegenüber dem Vorjahr um 0,5% gestiegen. „Die Ertragssituation bleibt durch weiter stei-
gende Betriebs- und Personalkosten allerdings angespannt“, so der Branchenverband Dehoga. 1 
Die Branche hat sehr unterschiedliche Segmente, die Entwicklung muss deshalb sehr differenziert be-
trachtet werden:  
- Laut IHA-Branchenreport des Hotelverbandes „Hotelmarkt Deutschland 2019“ stieg die durchschnitt-

liche Zimmerauslastung der Hotels (inkl. Stadthotels) im Jahr 2018 nochmals geringfügig auf 71,9% 
(71%), der Netto-Zimmerpreis (ohne MwSt. und ohne Frühstück) lag bei 97 EUR (95 EUR).2 Die Zahl 
der Betten stieg um 2,2%. Der Frankfurter Hotelmarkt ist überproportional um 8,3% gewachsen, hier 
liegt die Bettenauslastung bei 49,6%3, die Aufenthaltsdauer bei 1,7 Tagen. 

- Im Segment der Erholungs-, Ferienheime und Schulungsheime (hierzu gehören auch die Gruppen-
übernachtungshäuser und Tagungshäuser) stagnierten die Übernachtungen, die durchschnittliche 
Bettenauslastung liegt hier zwischen 34% und 38%4, in den Vorjahren stieg die Auslastung hier ge-
ringfügig zwischen 0,5% und knapp 2% pro Jahr. 

- Auch der Jugendgästebereich hat sich abweichend von der Gesamt-Branche entwickelt: Hier sank 
das Übernachtungsvolumen im letzten Jahr leicht um 0,25%. Im Deutschen Jugendherbergswerk 
(DJH) sank die Zahl der Übernachtungen in 2018 zum zweiten Mal in Folge, die durchschnittliche 
Auslastung lag 2018 bei 38,3%5. Die Gesamtzahl der Jugendherbergen reduzierte sich ein weiteres 
Mal von 466 auf 453 Betriebe (inkl. einiger vorübergehender, sanierungsbedingter Schließungen), die 
Zahl der Betten verringerte sich um knapp 1.600 Betten. Die durchschnittliche Größe einer Jugend-
herberge liegt konstant bei 153 Betten/ Haus. Im Landesverband Hessen lag die Auslastung 2018 
(inkl. Frankfurt) bei 35,1%. Im Vorjahresvergleich wird ein Rückgang der Übernachtungen um 6% 
ausgewiesen, besonders bei den Gästegruppen Schule/Hochschule und 27plus. 

- Die Tagungs- und Kongressbranche beschreibt folgende aktuelle Trends:  1. Die Zahl der Veranstal-
tungen nimmt leicht ab, die Zahl der Teilnehmenden leicht zu, was bedeutet, dass die Veranstaltun-
gen tendenziell etwas größer werden.  2. Der Einsatz neuer Technologien nimmt zu, 10% der Veran-
staltungen werden als hybrid beschrieben, die Formate enthalten eine Kombination aus physischer 
Präsenz und virtuellen Angeboten. Am häufigsten werden mobile Anwendungen genutzt, gefolgt von 
Livestreams aus dem Internet und Videokonferenzen.  3. Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind die 
stärksten Trends in der Meeting- und Veranstaltungsbranche.  
 

1.2 Entwicklung der Tagungshäuser der EKHN  
1.2.1 Übernachtungen und Gästestruktur  
In den vier Tagungshäusern der EKHN wurden im Jahr 2018 insgesamt 54.000 Übernachtungen 
(2017: 56.500 Übernachtungen) erreicht, davon waren 25.000 Übernachtungen von EKHN-Gästen. 
Das entspricht etwa 12.500 kirchlichen Gästen, die 2018 in den vier Tagungshäusern der Kirche 
verweilten. Der Rückgang der Gesamtübernachtungen um 2,6% ist im Wesentlichen bedingt durch 
die sanierungsbedingte Teilschließung im Martin-Niemöller-Haus.  
  

1 Branchenbericht I/2019 des Dehoga 
2 vgl. Pressemeldung des Hotelverbands Deutschland IHA vom 3. April 2019 
3 vgl. Pressemeldung von Frankfurt Tourismus „Gäste- und Übernachtungszahlen 2018“, Febr. 2019 
4 Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch Gastgewerbe und Tourismus 2018, S. 50 
5 DJH Jahresbericht 2018 – Die Jahre 2015 und 2016 waren besonders stark aufgrund der Aufnahme von Geflüchteten 
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Auslastung der Tagungshäuser (2018 vorläufig und Vorjahr): 

Tagungshaus Kloster Höchst   
Ev. Jugendburg 

Hohensolms 
  

Martin-
Niemöller-Haus 

  
Schloss Her-

born 
 2017 2018* 

 
2017 2018* 

 
2017 2018* 

 
2017 2018* 

Übernachtungen 16.275 18.020 
 

21.130 20.340 
 

13.680 10.8501) 
 

5.440 4.790 

Auslastung 
           

- (auf Zimmerbasis) - - 

 

- - 

 

53% 42% 
 

55% 48% 

- (auf Bettenbasis) 38% 41%   49% 47%   44% 35%  45% 39% 

* 2018 vorläufig - ohne Ausfallübernachtungen und Tagesgäste 1) Schließzeit wegen Bädersanierung 

 
Nutzung und Anteil der Nutzergruppe der EKHN-Gäste (2018 vorläufig und Vorjahr): 

Tagungshaus 
Kloster 
Höchst 

  
Ev. Jugendburg 

Hohensolms 
  

Martin-
Niemöller-Haus 

  
Schloss 
Herborn 

davon 2017 2018* 
 

2017 2018* 
 

2017 2018* 
 

2017 2018* 

EKHN-
Teilnehmertage 

7.900 7.670 
 

8.700 6.600 
 

6.5502) 6.9002) 
 

4.290 3.860 

entspricht Anteil (%) 
an der Gesamtzahl 
der Übernachtungen 

47% 42%   41% 32%   47% 63%   78% 80% 

* 2018 vorläufig  2) davon 520 Teilnehmertage der Evang. Akademie Frankfurt (2017: 490 Teilnehmertage) 

 
Das Kloster Höchst konnte seine Auslastung steigern, die Evangelische Jugendburg Hohensolms 
auf über 20.000 verstetigen, wobei die Rückgänge der kirchlichen Gäste durch nichtkirchliche Gäs-
te kompensiert wurden. Die Gebäude der Jugendhäuser werden weiter instandgehalten: So wur-
den im Kloster Höchst Teile der Heizung erneuert, auf der Evang. Jugendburg wurden die histori-
schen Holzböden aufgearbeitet und am Brandschutzkonzept weitergearbeitet. Im Tagungshaus 
‚Martin Niemöller‘ konnte Ende des Jahres die Bädersanierung im Südflügel durchgeführt werden, 
von Mai bis Juli 2019 erfolgte der zweite Bauabschnitt im Nordflügel. Die dadurch bedingte, vo-
rübergehende Schließung bzw. Teilschließung des Hauses ist auch die Ursache des Rückgangs 
der Übernachtungen im Tagungshaus ‚Martin Niemöller‘. Im Tagungshaus des Theologischen Se-
minars Herborn ist der Rückgang der Übernachtungen im Wesentlichen auf die geringen Vikars-
zahlen zurückzuführen. 
In allen vier Tagungshäusern der EKHN steht die Begegnung von Menschen miteinander und ein 
niederschwelliger Kontakt mit Kirche im Vordergrund. Die Tagungshäuser wollen durch gelebte 
Gastfreundschaft dazu beitragen, dass Menschen sich in den Häusern wohlfühlen und dass wäh-
rend ihrer inhaltlichen Arbeit bestens für sie gesorgt wird, damit sie am Ende ihres Aufenthalts in-
haltlich, physisch, geistig und körperlich gestärkt sind. Die Häuser stellen programmatisch für kir-
chennahe Menschen „Kirche auf Zeit“, für kirchenferne Menschen „Kirche bei Gelegenheit“ dar.  
 

1.2.2 Entwicklung der Finanzen und Zuschüsse 
Vorläufiges Betriebsergebnis 2018 und Zuschüsse 2018 (2018 und Vorjahr) 
Für die Jahre 2016 bis 2018 liegen aufgrund der Umstellung nach MACH noch keine Betriebser-
gebnisse vor. Annähernd lassen sich die Umsätze der Häuser und die Zuschüsse der Gesamtkir-
che darstellen. Die Zuschüsse zum laufenden Betrieb werden auf Basis der tatsächlichen Über-
nachtungen von EKHN-Gästen ermittelt. Hierfür gewähren die vier Tagungshäuser EKHN-Gästen 
im Gegenzug einen rabattierten Preis. Die laufende Bauunterhaltung sowie die Substanzerhal-
tungsrücklage (und daraus finanzierte investive Maßnahmen) erfolgen nicht aus dem Haushalt der 
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Häuser, sondern werden von der Gesamtkirche (vgl. Gesamtkirchliches Bauen) finanziert.  
2018 wurden Umsatzerlöse, d.h. Gästeeinnahmen, in Höhe von insgesamt etwa 3.331 TSD Euro 
(Vorjahr 3.463 TSD Euro/ nominal -3,8%) erwirtschaftet. Diese Erlöse resultieren aus insgesamt 
54.000 erzielten Übernachtungen (Vorjahr 56.500 Übernachtungen/ -4%), ganz überwiegend mit 
Vollverpflegung sowie in Hohensolms und Höchst auch aus Programmen (vgl. 2.2). 
 
Umsatzerlöse und Zuschüsse (2018 und Vorjahr, vorläufig): 
Tagungshaus Kloster Höchst    Jugendburg Hohen-

solms   Martin-Niemöller-Haus   Schloss Herborn 

 2017 2018  2017 2018  2017 2018  2017 2018 

Gästeeinnahmen1) 939.000 € 976.000 €  820.300 € 721.100 €  1.193.300€ 1.178.000€  503.000 € 455.500 € 

Zuschuss d EKHN 125.900 € 115.700 €  146.000 € 110.300 €  93.800€ 70.100€  51.680 € 47.900 € 

Zuschuss/  
pro EKHN-
Teilnehmertag 

15 € 15 €   16 € 16 €   12 € 12 €   12 € 12 € 

1) Erlöse aus Übernachtung, Verpflegung und teilweise aus Programmen 

 
2. Profilierung, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit 
2.1 Profil – Evangelische Gastfreundschaft   
Im Rahmen der Profilierung als evangelische Tagungshäuser fördern wir besonders das Erleben 
von Werten wie Toleranz, Rücksichtnahme, Integration, den wertschätzenden, zugewandten, fairen 
Umgang ungeachtet von Herkunft, Glauben, geistigen sowie körperlichen Fähigkeiten. Die Bezie-
hung zu unseren Gästen baut auf Vertrauen und Interesse an uns, an unseren besonderen Orten 
und unseren (Dienst)leistungen auf. Wir bieten den Gästen Rahmenbedingungen und viel Freiraum 
für soziales Miteinander, für Bildung, Erholung und Entspannung. Wir wollen ein Umfeld für Kom-
munikation mit anderen und Geborgenheit in einer außerordentlichen, einmaligen Umgebung und 
Atmosphäre bereithalten. Die Treue und Wertschätzung der Gäste spiegelt sich auch in der Zahl 
unserer Stammkunden (wenn auch mit schrumpfender Gruppengröße, z.B. Konfis) wider. 
 
2.2 Inhalte - Die Orte sind Programm 
Der überwiegende Teil der kirchlichen Gruppen und Gäste bringt seine Inhalte bzw. sein Pro-
gramm mit, die Konfi- und (kirchlichen) Gruppen nutzen nur in sehr geringem Umfang die flexibel 
buchbaren Programme – aber sie schätzen und nutzen die natürlichen Stärken der besonderen 
Orte: Burg Hohensolms,  Kloster Höchst, Martin-Niemöller-Haus, nach dem Motto einer Dekanats-
jugendreferentin „Die Burg ist von sich aus schon Programm“. Nichtkirchliche Gruppen und Gäste 
nehmen die Programmangebote, die von 1 bis 2 Stunden über ½-Tage bis zu ganzen Tagen rei-
chen, dankend in Anspruch. Die Inhalte und Ziele der Programme reichen von reiner Information 
über unterschiedlichste, erlebnispädagogische Angebote bis zum Erlernen sozialer Kompetenz. In 
2019 sollen die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung ausgebaut werden. 
 
Programme und Führungen (2018 und Vorjahr): 
Tagungshaus Kloster Höchst    Jugendburg Hohen-

solms   Martin-Niemöller-
Haus   Schloss Herborn 

 2017 2018  2017 2018  2017 2018  2017 2018 
Teilnehmer an  
(1-2std.) Führungen 
davon Tagesgäste 
(= ohne ÜN) 

350 
 

130 

310 
 

..  

1.000 
 
0 

1.020 
 
0  k.A. k.A.  k.A. k.A. 

Teilnehmer an  
Halb- und Ganztages-
programmen 

4601) 1.6001)   2.400 2.010   k.A. k.A.   k.A. k.A. 

1) davon 380 mit Beteiligung der Pfarrerin zur Förderung Geistlichen Lebens 
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2.3 Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Marketing 
Die Evangelische Kirche Hessen und Nassau (EKHN) ist unsere Marke, hier gehören die Ta-
gungshäuser dazu. EKHN sichtbar zu machen und damit gleichzeitig das Profil der Häuser (vgl. 
2.1) zu schärfen, ist unser steter Anspruch. 2018 haben die vier Tagungshäuser der EKHN nach 
innen u.a. mit der Beteiligung an der Impulspost auch und gerade für kirchenferne Menschen 
Evangelische Kirche sichtbar gemacht. In 2019 soll im Tagungshaus ‚Martin Niemöller‘ der Jahres-
bericht der EKHN in den Gästezimmern ausgelegt werden.  
In regelmäßigen Abständen werden die Häuser in digitalen Kanälen (Newsletter) ebenso wie auch 
analogen Kanälen (postalische Mailings, z.B. Aktion mit Nervenkeks nach Rezept von Hildegard 
von Bingen), auf Messen und bei Events präsentiert, u.a. waren die beiden Jugendhäuser ein wei-
teres Mal auf dem Jugendkirchentag in Weilburg präsent. 
Darüber hinaus werden die Häuser sowohl auf kirchlichen (z.B. „Himmlische Herbergen“ = Evange-
lische Häuser) als auch nichtkirchlichen Portalen und in unterschiedlichsten Netzwerken konstant 
beworben. 
 
3. Fazit und Prognose 
Vor den Erkenntnissen der Mitgliederstudie der EKD und den aktuellen Trends ist es der Anspruch 
der Tagungshäuser der EKHN, sich noch stärker zu profilieren und ihr Leistungsversprechen rund 
um sehr gute, evangelische Gastfreundschaft weiter zu optimieren, um für Kirchennahe unver-
zichtbare, attraktive Orte im Sinne von „Kirche auf Zeit“ und für Kirchenferne attraktive Orte von 
„Kirche bei Gelegenheit“ zu sein. 
 
Die Buchungssituation 2019 ist im Vergleich zum Vorjahr etwas schwächer, die Ursachen liegen in 
der weiter sinkenden Verbindlichkeit bei den Buchenden, Absagen und kurzfristigen Reduzierun-
gen insbesondere von kirchlichen Buchern, sowie im Tagungshaus ‚Martin Niemöller‘ in der 
Teilschließung von 30 Zimmern über 12 Wochen hinweg aufgrund der Bädersanierung im Nordflü-
gel. 
 
Die Beratungen zur Zukunftskonzeption der beiden Jugendhäuser sind noch nicht abgeschlossen 
und werden ggfs. vor dem Hintergrund der aktuellen Prioritäten- und Posterioritätenprozesse zu-
rückgestellt oder mit dem Prozess verknüpft. Solange die Zukunftskonzeption offen ist, werden die 
beiden Häuser Höchst und Hohensolms auf dem jetzigen Stand gehalten. Der reguläre Bauunter-
halt sowie notwendige Maßnahmen zum Substanzerhalt werden durchgeführt. 
 
Ein Risiko besteht für die Tagungshäuser derzeit in der Arbeitsmarktsituation, die bei nahezu Voll-
beschäftigung die Gewinnung von neuen Beschäftigten, überwiegend in Teilzeit aufgrund der Sai-
sonalität der Belegung, erschwert. In Hohensolms, Höchst und Arnoldshain sind insgesamt 5 Men-
schen mit Fluchthintergrund im Rahmen einer gastronomischen Ausbildung beschäftigt. Einer da-
von konnte im Sommer 2019 seine Ausbildung erfolgreich abschließen; er arbeitet zwischenzeitlich 
Vollzeit am Empfang eines 4-Sterne-Hotels. 
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             IN HESSEN UND NASSAU  

 

Bericht Medienkommunikationskonzept für Synodaltagung im Herbst 2019 
 

Das Medienkommunikationskonzept (MeKoKo) wurde von der Elften Kirchensynode im Mai 2011 
(Drs.19/11) beschlossen. Über die Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzepts berichtet die  
Kirchenleitung der Kirchensynode jährlich im Frühjahr im Rahmen ihres allgemeinen Berichts. Darüber 
hinaus ist alle zwei Jahre für die Herbsttagung der Synode ein ausführlicher Bericht vorzulegen  
(Beschluss Klausurtagung des KSV und der KL vom 9./10. März 2018, TOP 2). Diesem Auftrag wird hier 
entsprochen.  

I. Einleitung 

Das Medienkommunikationskonzept (MeKoKo) fokussiert insbesondere auf zwei Handlungsfelder: 

1. die mediale Mitgliederkommunikation, denn das Konzept entstand in der Nachfolge des Mitgliederma-
gazins ECHT. 

2. Internet-Angebote, denn hier war ein inhaltlicher und technischer Modernisierungsschub besonders 
dringend vonnöten. 

Weitere gesamtkirchliche Medienbereiche wie die Radioarbeit und die Print-Angebote (ESZ und epd) 
wurden im MeKoKo zwar analysiert, sie blieben aber unverändert, da für sie damals unter Leitungsper-
spektive kein Innovationsbedarf gesehen wurde.  

Das Medienkommunikationskonzept (MeKoKo) benennt vier Entwicklungsfelder, die eng miteinander 
vernetzt sind. Wörtlich heißt es darin: 
 

„ 1. „Impuls-Post", um weiterhin regelmäßig den direkten Kontakt mit den Mitgliedern zu halten. Bei 
der Impuls-Post handelt es sich um einen Brief mit einem kurzen thematischen Impuls. Geplant 
ist, ihn mit weiteren Medien wie Plakaten für Schaukästen, Bannern für kirchliche Gebäude etc. für 
Dekanate und Gemeinden zu begleiten. 

2. Neugestaltung EKHN.de - die Internetseite ist auf den neuesten Stand in Sachen Nutzung, 
Vernetzung, Optimierung, Design, Navigation und Handhabbarkeit zu bringen. Hier gibt es einen 
hohen Investitionsbedarf. 

3. „Facett.Net" zur Vernetzung der Öffentlichkeitsarbeit - Schaffung einer Kommunikationsplatt-
form für alle Ebenen, um Synergien besser zu nutzen und um Doppelarbeiten zu vermeiden. Aus 
diesem im Konzept mit dem Arbeitstitel „facett.net" versehenen Vorschlag soll die neue Informa-
tions-,  
Arbeits- und Kommunikationsplattform der EKHN werden. 

4. Unterstützung für lokale und regionale Öffentlichkeitsarbeit 

Bereitstellung von medialen Inhalten und Vorlagen für Webseiten, Gemeindebriefe, Schaukästen,  
regionale Kommunikationsprojekte.“ 

 

Seit 2011 hat sich die Medienlandschaft stürmisch entwickelt und die ganze Gesellschaft verändert. Das 
verdeutlicht diese Feststellung: Die Sozialen Medien spielten während der Entwicklungsphase des Me-
KoKo noch keine Rolle. Sie wurden als aufkommende Innovation zwar wahrgenommen, jedoch konnte 
noch niemand absehen, welche Rolle sie kurze Zeit später übernehmen würden. Um sie im Blick zu be-
halten, wurde „Social Media“ nachträglich als fünftes Entwicklungsfeld ohne konkrete Beschreibung 
hinzugenommen. Es ist heute schwer vorzustellen, aber wahr: Einen wild twitternden US-Präsidenten, 
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Shit-Storms, Hate-Speeches, Millionenfacher Datenklau, und sich selbst verstärkende „Echo-Kammern“ 
konnte man sich vor acht Jahren noch nicht vorstellen. Facebook wurde erst 2004 gegründet, hat inzwi-
schen mehr als 2,3 Milliarden Nutzer*innen monatlich (Stand: September 2018) und einen Umsatz von 
über 41 Milliarden Dollar. Twitter wurde 2006 gegründet, hat 330 Millionen monatliche Nutzer*innen 
(Stand: Ende 2018) und macht 730 Millionen Dollar Umsatz. WhatsApp kann in diesem Jahr seinen zehn-
ten Geburtstag feiern und ist schon nicht mehr wegzudenken – trotz datenschutzrechtlicher Probleme 
auch in der EKHN. Der sprachbasierte Internet-Suchdienst Alexa hat im September 2019 erst seinen 
dritten Jahrestag. Sie und andere Soziale Dienste prägen heute die Welt massiv mit. 

Die Öffentlichkeits- und die Medienarbeit der EKHN hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten diese innovativen 
Medienbereiche mitgestaltet und auch die vier klassischen Felder des MeKoKo weiterentwickelt. 

II. Aktueller Stand 

1. Impulspost und Materialdienst  

Die Impulspost wird federführend vom Koordinator der Regionalen Öffentlichkeitsarbeit Pfarrer Martin 
Reinel betreut. An der Entwicklung und Realisierung sind beteiligt: die Agentur gobasil, das Medienhaus 
der EKHN, wechselnde Mitwirkende aus den Propsteien, Fachleute der EKHN zu den jeweiligen Themen, 
der Referent für Mitgliederorientierung sowie Vertreter*innen aus der Evangelischen Jugend und aus dem 
Stabsbereich Chancengleichheit.  

Im Herbst 2019 erscheint mit der Impulspost „Trauer mit mir“ die 15. Ausgabe. Die Module des Angebots 
werden vielfach genutzt. Zu ihnen zählen der Impulsbrief, begleitende Website, Social-Media-
Maßnahmen, Begleitmaterialien wie Fassadenbanner, Plakate, weitere wechselnde kreative Materialien 
wie z. B. das mit dem Red Dot-Preis prämierte Familien-Video, Aufkleber und medienwirksame Auftakt-
veranstaltungen. Die Impulspost als multimediales Paket hat sich bewährt und erfreut sich in vielen Ge-
meinden großer Beliebtheit. Das gibt die folgende Übersicht zu erkennen. Sie zeigt die Entwicklung der 
Materialbestellungen, aus denen das Gemeindeinteresse am besten abzulesen ist. 

 

  Weihnachten 

2012 

Ostern 

1/2013 

Toleranz 

2/2013 

Segen 

1/204 

Dank 

2/2014 

KV Wahl 

1/2015 

Buße 

2/2015 

Bestellungen 500 434 429 643 537 720 480 

Gemeinden 431 407 371 528 446 694 454 

Gemeinden in % 38 % 36 % 33 % 45 % 38 % 60 % 40% 

Großbanner und 
Fahnen 

431 372 482 690 669 1276 658 

 

  Familie 

1/2016 

Bibel 

2/2016 

Heilig 

1/2017 

Gottesbilder 

2/2017 

Mut & 
Angst 

Sonntag 

2/2018 

Musik 

1/2019 

Bestellungen 485 680 490 510 526 594 461 

Gemeinden 440 496 448 459 472 541 438 

Gemeinden in % 38 % 44 % 39 % 40 % 41 % 47 % 39 % 

Großbanner und 
Fahnen 

688 583 668 710 663 809 655 
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Durchschnittlich bestellten für die erste bis 14. Impulspost-Aktion 535 Gemeinden und Einrichtungen  
Materialien, darunter im Durchschnitt 688 Banner und Fahnen mit einer hohen Sichtbarkeit im öffentli-
chen Raum. 

Die Themen und ihre Aufbereitung fallen in den einzelnen Ausgaben bewusst unterschiedlich aus und 
erfahren entsprechend sowohl Zustimmung als auch Kritik. Die Anwendung moderner Ästhetik und pro-
fessioneller sowie werblicher Kommunikationsmittel erzeugt innerkirchlich Debatten. Diese sind gewollt, 
denn sie regen Gespräche über die jeweiligen Themen und auch über die Außenwirkung der EKHN an. 

Seit dem bislang letzten ausführlichen Bericht im Herbst 2017 hat die EKHN weitere vier Impulspost-
Ausgaben herausgebracht. Im Frühjahr 2018 erschien „Fürchtet euch nicht! – Über Mut und Angst“, bei 
deren Entwicklung das Zentrum Seelsorge und Beratung sowie die Propstei Nord-Nassau beteiligt waren. 
Im Herbst 2018 folgte die Aktion „So ist Sonntag“ als Plädoyer für freie Sonntage und bewusst gestaltete 
Feiertage. Mit dieser Aktion positionierte sich die EKHN in der Debatte um eine mögliche Novellierung 
des Gesetzes zum Schutz der Sonn- und Feiertage. Daran wirkten Fachkundige aus dem Zentrum Ge-
sellschaftliche Verantwortung und der Propstei Starkenburg mit. 

Die Impulspost-Ausgabe im Frühjahr 2019 widmete sich dem Thema „Musik“. Unter dem Motto „Schlüs-
selmusik“ trommelte sie für die besondere Rolle der Klänge in der evangelischen Kirche. Der Auftakt der 
Aktion „Schlüsselmusik“ fand am 3. April 2019 auf der Frankfurter Musikmesse mit vielen jungen Musi-
ker*innen statt. Die Kampagne wurde von der Propstei Rhein-Main und dem Arbeitsbereich Kirchenmusik 
im Zentrum Verkündigung begleitet. In vielen Regionen fanden unter dem Impulspost-Motto besondere 
kirchenmusikalische Veranstaltungen statt. Die begleitende Aktionswebseite veröffentlichte drei Videos, 
die die Funktionen der Musik als Himmelsöffnerin, Seelenventil und Klangverbindung verdeutlichten. Vie-
le Hörbeispiele zeigten auf der Webseite die breite Vielfalt der Kirchenmusik in Hessen und Nassau auf. 

Die zweite Impulspost im Herbst beschäftigt sich rund um den Ewigkeitssonntag mit dem Thema „Trauer 
und Trost“. Die Impulspost „Trauer mit mir“ basiert auf den langjährigen Erfahrungen von Seelsor-
ger*innen aus dem Nassauer Land und Seelsorgediensten in der EKHN. Sie soll dazu beitragen, die 
Sprachlosigkeit und Hilflosigkeit vieler Menschen im Umgang mit Tod und Trauer abzubauen. Ganz konk-
ret zeigt sie, wie Anteilnahme und praktische Hilfe dazu beitragen können, dass Trauernde wieder ins 
Leben zurück finden. Gleichzeitig scheint die Hoffnung und Zuversicht hindurch, dass durch die Auferste-
hung von Jesus Christus der Tod überwunden ist.  

Die darauffolgende Impulspost im Jahr 2020 wird dem Thema „Gebet“ gewidmet sein. Die Themen legt 
jeweils die Kirchenleitung fest, nachdem zuvor viele Beteiligte in Gemeinden und Dekanaten um Vor-
schläge gebeten worden sind. 

Ab 2020 wird es nur noch drei (statt bisher vier) Impulspost-Ausgaben in zwei Jahren geben. Damit wer-
den Sparauflagen umgesetzt und gleichzeitig die steigenden Portokosten kompensiert. 

Fazit Impulspost 

Der multimediale Ansatz der Impulspost ist bis heute wegweisend. Wie bei jedem Massenmedium ent-
stehen dabei bedauerliche Streuverluste, aber die Reichweite der Impulspost liegt im Vergleich zu ande-
ren Massenmedien sehr hoch. Viele Mitglieder ebenso vieler Gemeinden schätzen dieses Instrument der 
Mitgliederkommunikation. Eine umfangreiche Untersuchung des Meinungsforschungsinstitut TNS-Emnid 
gemeinsam mit dem Referat für Sozialforschung und Statistik der EKHN hatte den Briefen und ihren be-
gleitenden Aktionen zuletzt 2016 eine hohe Resonanz bescheinigt. Über 1000 befragte Empfänger*innen 
gaben der Aktion die Schulnote „gut“. Vor allem bei den unter 40-jährigen fanden die Maßnahmen über-
durchschnittlich positiven Anklang. Wie kaum ein anderes Kommunikationsinstrument schafft es die Im-
pulspost, verschiedene kirchliche Handlungsfelder und Ebenen zu verbinden. Die Impulspost wird weit 
über die EKHN hinaus beachtet. Sie ist in der Kirchenlandschaft Deutschlands einzigartig. Viele andere 
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EKD-Kirchen und auch regionale Einheiten haben sich darüber informiert. Vereinzelt wurden einzelne 
Elemente dort auch umgesetzt. Die EKD nahm sie als eines von drei zukunftsweisenden Beispielen für 
gute Mitgliederkommunikation in ihre Veröffentlichung der Ergebnisse der Freiburger Studie hinein.  

Aus der Grundidee der vernetzten Kampagnen sind weitere Maßnahmenpakete wie z. B. die Sommer-
predigtreihen entstanden. Diese stellt den Gemeinden vorbereitete Gottesdienste bereit und versorgt sie 
mit Begleitmaßnahmen wie Poster, Gemeindebriefvorlagen oder Postkarten.  

Ausblick Impulspost 

1. Nachhaltiger: Die Impulspost ist von Anfang an strikt für die praktische Verwendbarkeit in der Ge-
meindearbeit ausgelegt. Sie greift zumeist Themen auf, die zum dauerhaften kirchlichen Themenka-
non gehören. Deshalb werden ihre Materialien auch über den jeweiligen Kampagnen hinaus noch an-
gefordert. Um darauf eingehen zu können, wird die Impulspost inzwischen nachhaltiger gedacht. Die 
Websites mit ihrem Themen-Fundus sind immer noch aktiv. Sie sollen aber künftig besser auffindbar 
sein. Dauerhaft relevante Materialien sollen über den EKHN-Shop beziehbar sein.  

2. Jünger: Bei der Weiterentwicklung der Impulspost, der Themenfindung und den Begleitmaßnahmen 
soll zukünftig ein stärkerer Fokus auf die jüngeren Zielgruppen gelegt werden. Deren Kirchenbindung 
muss besonders gestärkt werden. Damit geht die Impulspost auf die Analysen der Freiburger Studie 
ein, die mehr Mitgliederbindungsmaßnahmen vor allem für die jüngeren Zielgruppen fordert. 

3. Entwicklungsfähig: Welche Rolle spielt die Impulspost in einem künftigen Konzept für eine bessere 
Mitgliederkommunikation und -bindung? Das ist noch unklar und zu erarbeiten. Wird sie im Kontext 
einer „Member Journey“ stärker auf einen Dialog mit Zielgruppen zugespitzt? Setzt sie im Zuge der 
Digitalisierung stärker auf Soziale Medien und E-Mail? Setzt sie künftig auch einen Informations-
schwerpunkt und reagiert damit auf die breite Unkenntnis bei vielen Mitgliedern, die zu wenig über die 
vielfältige kirchliche Arbeit wissen? Diese Fragen sind in einem größeren Rahmen zu klären. Der 
Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit und das Medienhaus arbeiten daran gerne mit. 

2. Website EKHN.de 

Das Webangebot der EKHN hat sich seit dem Relaunch im März 2013 erheblich erweitert. Grundlegende 
Pfeiler sind die Website EKHN.de, deren Zielgruppe die interessierte, säkulare Öffentlichkeit ist, und die 
Website unsereEKHN.de, die sich insbesondere an Engagierte in der EKHN wendet. Hinzu kommen 
noch zahlreiche Aktionswebsites für die Impulspost, das Reformationsjubiläum und andere Aktionen, die 
jeweils mit EKHN.de verknüpft sind. Rund eine Mio. Zugriffe verzeichnete die nach außen gerichtete 
Website EKHN.de zusammen mit unsereEKHN.de im letzten Jahr. Über 80.000 Besucher*innen nutzen 
das Portal im Durchschnitt monatlich.  

Zum FacettNet gehören neben EKHN.de inzwischen über 300 Dekanats- und Gemeindeseiten. Dieses 
schnelle Wachstum hat zu erheblichen technischen Problemen geführt. Erst im Vollzug des MeKoKo 
erläuterten Techniker, dass eine Internet-Plattform nicht unbegrenzt erweitert werden kann, da sie ab 
einer bestimmten Größe instabil wird. Diese Größe hatte die Facett.Net-Plattform vor zwei Jahren er-
reicht. Um sie zu stabilisieren und für weiteres Wachstum auszulegen, musste die Plattform auf mehrere 
separate, aber miteinander vernetzte Plattformen aufgeteilt werden – Flottille statt Supertanker. Dieser 
grundlegende Umbau der IT Infrastruktur hat die Verantwortlichen während der vergangenen zwei Jahre 
erheblich beschäftigt und längst geplante Innovationen ausgebremst. Für die nun einzelnen Teilbereiche 
(EKHN.de, Dekanatsseiten, Gemeindebaukasten und ab 2019 die Bilddatenbank FUNDUS) wurde eine 
Schnittstelle programmiert, die die Kommunikation und den Datenaustausch miteinander ermöglicht. Die-
se wurde Anfang 2019 fertiggestellt und wird implementiert, wenn das Gesamtsystem Ende 2019 zu ei-
nem neuen auf große Online-Anwendungen spezialisierten Hosting-Partner umgezogen ist, bei dem dann 
wieder alle Seiten gemeinsam liegen. Parallel arbeitet das Medienhaus bereits intensiv an umfassenden 
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Layout-Optimierungen: Ein neuer, klarer Auftritt soll ab Mitte 2020 Usern helfen, die vielfältigen Inhalte 
der Website schneller aufzufinden. Zugleich werden bisherige innerkirchliche Themen, die aber neue 
Zukunftsrelevanz haben, stärker hervorgehoben. Dazu zählt beispielsweise ein deutlich aufgewerteter 
Bereich „Berufe“, der die Gewinnung von neuen Mitarbeitenden fördern soll. Im Zuge des neuen Layouts 
wird EKHN.de zugleich barriereärmer. Die Startseite bekommt einen individuellen Einstieg für Menschen 
mit Sehbehinderung, Angebote in leichter Sprache sowie für Gehörlose in Gebärdensprache sind weitge-
hend startbereit.  

Ausblick ekhn.de: Absender und Konzept besser erkennbar 

Die Webseite EKHN.de macht gemäß MeKoKo bislang ein publizistisches Angebot für möglichst breite 
Bevölkerungsschichten. Mit einer bunten Themenvielfalt sollen über Suchmaschinen möglichst viele ex-
terne Interessierte auf die Website der EKHN aufmerksam werden. Diese publizistisch gedachte The-
menvielfalt korrespondiert zwar mit der bunten Vielfalt der EKHN, sie hat aber auch jene Nutzer*innen 
irritiert, die EKHN.de als reines Informationsangebot der Institution Kirche gesehen haben. Zudem haben 
sich in den vergangenen zwei Jahren die Rahmenbedingungen weiter verändert.  

Der im Netz zur Verfügung stehende Content explodiert quantitativ. User fokussieren sich zunehmend auf 
wenige Kanäle, die sie für verlässlich und relevant halten. Die Chance der EKHN-Website liegt also eher 
in einem klaren Absender und seinem verlässlichen Themenspektrum. Deshalb hat die Kirchenleitung im 
Frühjahr 2019 einer Neuordnung zugestimmt: Die Website EKHN.de soll künftig stärker das liefern, was 
die Mehrheit der Nutzer*innen von ihr erwartet: Informationen über die EKHN und Wege in die EKHN. Sie 
soll deutlicher erklären, für welche theologischen und gesellschaftlichen Positionen die EKHN steht. Pa-
rallel dazu soll die Evangelische Sonntags-Zeitung ihrer publizistischen Aufgabe künftig viel stärker als 
bisher auch im Netz nachkommen. (mehr dazu unten unter 5.3 – MeKoKo 1.2.)  

3. Facett.Net zur Vernetzung der Öffentlichkeitsarbeit 

Das Facett.Net war ursprünglich lediglich als Werkzeug für eine bessere Vernetzung der regionalen Öf-
fentlichkeitsarbeit gedacht. Es ist längst mehr als das geworden. Die EKHN bietet seit 2013 Dekanaten 
und gesamtkirchlichen Einrichtungen sowie seit 2016 auch Kirchengemeinden eine kostengünstige Mög-
lichkeit, zeitgemäße Webseiten im Facett.Net zu erstellen. Sie können darin vernetzt arbeiten, indem sie 
Inhalte und Veranstaltungen miteinander austauschen. Das Layout der Websites im Facett.Net lässt die 
Zugehörigkeit zur EKHN erkennen und ermöglicht gleichzeitig genügend Individualisierbarkeit. Das Fa-
cett.Net bietet zwei Website-Varianten an. Die komplexeren Websites, die den Namen „Dekanatsseiten“ 
tragen und viele Funktionen beinhalten, benötigen in ihrer Bedienung einige Fachkompetenz. Das Websi-
te-Angebot mit der Bezeichnung „Gemeindeseite“ ist deutlich leichter zu bedienen, deckt aber nur einen 
Basisbedarf ab. Gemeinden, die mehr als das brauchen und über das nötige Knowhow verfügen, können 
sich für einen ausführlicheren Auftritt nach dem Muster einer „Dekanatsseite“ entscheiden. 

Mittlerweile (Stand Juli 2019) umfasst das Facett.Net neben den Hauptseiten EKHN.de und unse-
re.EKHN.de 61 aktive Websites von Dekanaten und anderen Einrichtungen – weitere 4 Seiten sind in 
Vorbereitung. 218 Gemeinden sind mit eigenen Seiten innerhalb des Gemeindewebbaukastens bereits 
im System registriert, davon sind 174 Seiten live und weitere 47 Gemeinden bereiten dies derzeit vor. 
Viele Gemeinden schätzen dieses Angebot. Es ist eine technisch und inhaltlich einfach zu handhabende, 
moderne Internet-Präsenz, die mit begrenzten finanziellen Mitteln und geringem zeitlichen Aufwand auf-
zubauen und zu betreuen ist. Der Pool, der im Facett.Net angebotenen Nachrichten, verzeichnet pro 
Woche mehrere Tausend Zugriffe. Das große Interesse erforderte jedoch auch, die darunter liegende IT-
Infrastruktur auszubauen, damit für die vielen Seiten eine höhere Stabilität und Ausfallsicherheit erreicht 
wird. Diese oben (Abschnitt 2, EKHN.de) bereits beschriebenen, technischen Probleme stoppten für eini-
ge Zeit auch die Aufnahme neuer Gemeinden und Dekanate ins Facett.Net. 
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Manche Gemeinden prüfen das Angebot und verwerfen es. Einige von ihnen, weil ihnen die Ressourcen 
fehlen überhaupt eine Website zu betreiben. Andere Gemeinden wünschen sich mehr Funktionen, als 
ihnen der Gemeindewebbaukasten bietet. Deshalb wird das System auch kontinuierlich weiterentwickelt.  

Ausblick Facett.Net 

1. Wachsen und vernetzen: Manche Dekanate und vieler ihrer Gemeinden sind daran interessiert, sich 
am Facett.Net zu beteiligen. Sie warten allerdings noch die Fusion ihrer Dekanate ab. Deshalb ist da-
mit zu rechnen und zu wünschen, dass sich nach Abschluss der Fusionen auf mittlerer Ebene weitere 
Dekanate und mit ihnen auch weitere Gemeinden in das Facett.Net begeben.  

2. Bilddatenbank: Zur Attraktivität des Facett.Net trägt seit 2019 auch das neue Angebot der Bilddaten-
bank FUNDUS bei, die für die gesamtkirchliche, diakonische und gemeindliche Öffentlichkeitsarbeit 
kostenlos Bildkollektionen zu verschiedenen Themen und Anlässen für die Nutzung in Print und Onli-
ne bereitstellt. Aktuell sind nur etwa 700 Bilder im Fundus verfügbar doch das Angebot wächst. In der 
ersten Phase wird FUNDUS von der Regionalen Öffentlichkeitsarbeit (KRÖB) und weiteren hauptamt-
lichen Öffentlichkeitsarbeiter*innen genutzt – das „Onboarding der Gemeinden“ ist als Pilotprojekt in 
zwei Dekanaten im Herbst 2019, in der Fläche bis Ende 2019 geplant.  

4. Unterstützung für lokale und regionale Öffentlichkeitsarbeit 

Die Bereitstellung von Materialien für die lokale und regionale Öffentlichkeit ist längst Standard geworden. 
Sie können nicht nur über das Facett.Net abgerufen werden, sondern stehen zu den jeweiligen Aktionen 
und Themen (von Impulspost über neue Propsteigrenzen zur Weihnachtsbotschaft des Kirchenpräsiden-
ten) auch auf geschützten Bereichen der Aktionswebsites zur Verfügung. Hinzu kommt nun noch die 
Bilddatenbank FUNDUS (siehe auch Punkt 3, Facett.Net), die Engagierten in der EKHN rechtefreie und 
kostenlose Bilder und Grafiken zur Verfügung stellt. Ergänzend erstellt die Multimediaredaktion im Medi-
enhaus zu den großen Festen des Kirchenjahrs sowie zu relevanten Themen und kirchlichen Großveran-
staltungen wie dem Evangelischen Kirchentag komplette Themenseiten mit fertigen Texten, Grafiken und 
Links als Service-Paket für die regionale Öffentlichkeitsarbeit, die in lokale und regionale Websites einge-
bunden werden können. 

5. Weiterentwicklung des Medienkommunikationskonzepts 

5.1. Social Media 

Im Medienkommunikationskonzept 2011 (MeKoKo) war das Stichwort Social Media zwar als Zukunftsvi-
sion bereits im Blick, aber noch so unkonkret, dass es nicht als fester Bestandteil des Konzepts gesehen 
wurde. Heute, nur wenige Jahre später, sind die Sozialen Medien aus dem Alltag nicht mehr wegzuden-
ken. Für jüngere Zielgruppen hat sich Social Media seit Ende 2018 sogar zur Haupt-Nachrichtenquelle 
entwickelt.  

Auch die EKHN ist hier längst auf allen relevanten Plattformen (YouTube, Facebook, Twitter, und Insta-
gram) aktiv. Annähernd jeder zehnte Klick auf die traditionellen EKHN-Internetseiten kommt jetzt schon 
aus den sozialen Netzwerken heraus. Seit 2016 nutzt auch Kirchenpräsident Volker Jung einen persönli-
chen Facebook-Account und postet mithilfe des Pressesprechers Volker Rahn und des Medienhauses 
regelmäßig Nachrichten, denen (Stand Juli 2019) rund 1.600 Menschen folgen. Einzelne Beiträge des 
Kirchenpräsidenten – vor allem zu aktuellen politischen Fragen aber auch geistlichen Themen - wurden 
bis zu 5.000 Mal aufgerufen.  

Das Medienhaus bietet Social-Media-Fachtage und Schulungen an, auf denen sich Aktive und 
Interessierte aus der EKHN austauschen und informieren können. Die Bandbreite der Nutzung in der 
Fläche wird immer größer. Sie reicht von völliger Verweigerung über zögerliche Nutzung bis hin zur 
hochgradiger Affinität. 
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Die Sozialen Kanäle werden immer wichtiger. Ihre Bedeutung für die Gestaltung der Gesellschaft und für 
das Kommunikationsverhalten der Menschen steigt. Dazu differenzieren sich die Sozialen Medien immer 
weiter nach Zielgruppen und Funktionen aus. Auf den einzelnen Kanälen haben nur die Erfolg, die die 
Arbeitsweisen und die spezifische Kommunikationskultur dieser Kanäle gut kennen. Dem Medienhaus 
der EKHN fehlen für ein adäquates Engagement in diesem Bereich Ressourcen und Kompetenzen. Als 
erstes ist hier die fehlende theologische Exertise zu nennen. Viele EKD-Kirchen wie Bayern, Hannover, 
Berlin oder die Nordkirche haben inzwischen dauerhaft eigene theologische Stellen für Social Media 
eingerichtet, selbst kleine und finanzschwächere Kirchen wie Schaumburg-Lippe oder Mitteldeutschland 
haben zumindest Zusatzaufträge erteilt. Die EKHN bislang noch nicht. 

Während die Sozialen Medien den Alltag bereits massiv prägen, bleibt insbesondere nach der Einführung 
des neuen Datenschutzgesetzes der EKD (DSG-EKD) im Jahr 2018 ihre datenschutzrechtliche 
Problematik für die innerkirchliche Kommunikation noch ungelöst. Das EKHN-Portal, das unter der 
Federfrühung des Referats IT aufgebaut wird, kann für Teilbereiche in der innerkirchlichen 
Kommunikation eine technische Altenative bieten. Der Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit unterstützt die 
Kommunikationsmaßnahmen für das Projekt.  

5.2. Kirchen-APPs der EKD in der EKHN 

Die EKHN beteiligt sich an der „Kirchen-App“ bzw. der parallelen 
on http://ekd.kirchenlandkarte.de, die von der EKD betrieben werden. Dort erhalten Interessierte anspre-
chend und kurz gefasst Informationen über Kirchen(-Gebäude) – interessant vor allem für wichtige Orts- 
und Stadtkirchen, historisch wertvolle Gebäude, touristisch anziehende Orte und „Offene Kirchen“.  

Eine weitere App, die „Kulturkirchen-APP“, und ihre Onlineversion http://kulturkirchen.org, ebenfalls von 
der EKD organisiert, informieren darüber hinaus mit grundlegenden Kurzinformationen und einem Veran-
staltungskalender vor allem über kulturelle Angebote in Gemeinden wie Konzerte und Ausstellungen. Die 
EKD fordert alle Gliedkirchen zur Teilnahme auf. Die EKHN war bis 2016 nur mit wenigen Kirchen und 
minimalen Informationen in beiden Apps vertreten. Deshalb haben der Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit 
und das Medienhaus im Dezember 2016 mit Hilfe von P2025-Mitteln das Projekt „EKHN in den EKD-
Apps“ gestartet. Dessen Ziel: möglichst viele relevante EKHN-Kirchen und Gemeinden qualitativ gut in 
beiden Kirchen-Apps platzieren. Im Juli 2019 waren rund 450 Gemeinden in dem Angebot zu finden. 
Inzwischen wurden alle Gemeinden nochmals angeschrieben und gebeten, die in der Adressdatenbank 
Isidor befindlichen Daten zu prüfen und sich zu melden, wenn sie deren Veröffentlichung widersprechen 
möchten. Das Projekt wird Ende 2019 abgeschlossen – voraussichtlich werden dann rund 700 Gemein-
den in der EKD-App zu finden sein. Für 20 Pilotgemeinden hat das Medienhaus Audio- und Video-Guides 
der Kirchengebäude erstellt. Das ist immer noch möglich. Die Guides können auch auf eigenen Websites 
eingesetzt werden. 

5.3. Youngclip 

Wenn Jugendliche heute etwas eigenständig lernen wollen, schauen sie sich auf YouTube ein „Tutorial“ 
an. YouTube hat sich (nach Schule) zu dem wichtigsten Wissensvermittler für diese Zielgruppe entwi-
ckelt. Diesen Medientrend greift ein EKHN Digitalprojekt auf. Es motiviert mit einem Video-Wettbewerb 
Jugendliche, sich mit Lebens- und Glaubensthemen zu beschäftigen und sie jugendgerecht und zeitge-
mäß in eigenen Videos zu gestalten. Sie können das alleine oder auch in Gruppen wie dem Konfirman-
denunterricht oder in der Religionsklasse tun. Jeden Monat gibt es dafür neue Themenvorschläge, die 
ebenfalls von Jugendlichen ausgesucht werden. Vorbereitende Workshops vermitteln das notwendige 
Handwerkszeug für die Umsetzung mit dem eigenen Smartphone. Das Projekt läuft von Herbst 2018 bis 
Juni 2020. Mit diesem Projekt lädt die EKHN zugleich alle Pfarrer*innen, Pädagogen*innen sowie Ju-
gendleiter*innen ein, jugendrelevante Themen im Religionsunterricht oder in der Jugend- und Konfir-
mandenarbeit über das Medium Video auf YouTube umzusetzen. In enger Zusammenarbeit mit dem 
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Religionspädagogischen Institut der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und Kurhessen Wal-
deck werden für die nachhaltige Nutzung im Religions- und Konfirmandenunterricht thematisch beglei-
tende Unterrichtsmaterialien erstellt. Das Projekt könnte YouTube-Talente in der EKHN zutage fördern 
und damit die bislang eher unterbelichtete evangelische Präsenz auf YouTube ausweiten. Die dort einge-
stellten Youngclip-Beiträge tun dies bereits jetzt. 

5.4. Sprach-Assistenz-Systeme: Initiative Alexa 

Neue digitale Devices wie Sprachassistenz-Systeme erobern die Wohnzimmer, Büros und Autos. Aber 
auch über Integration in Smart TVs und Kopfhörer kommt diese Technologie bei deutschen Nutzer*innen 
an. In Deutschland verfügten Anfang 2019 ca. 10-12 % der Haushalte über solche Geräte, wobei das 
Alexa System von Amazon mit einem Marktanteil von 70-80 % führend ist vor Google und Apple. Das 
Wachstum ist rasant – trotz aller Debatten um Datenschutz und Abhörskandale. Basierend auf den Erfah-
rungen der Church of England, die bereits seit 2016 Inhalte und Skills für das marktführende System 
Alexa von Amazon erstellt, hat sich ein Projektteam interessierter Landeskirchen und Medienhäuser unter 
der Leitung von Birgit Arndt (EKHN) und Hanno Terbuyken (gep) zusammengeschlossen, um  

- Evangelische Inhalte über das „Stammhirn“ von Alexa bereitzustellen (Native Layer) und die wichtigs-
ten Fragen zu evangelischen Themen und Angeboten in Zusammenarbeit mit Amazon in das System 
zu integrieren. 

- gleichzeitig ein Skill-Paket, das u. a. Tageszeiten-Gebete, Segenssprüche oder einen Taufbegleiter 
enthält, über den EKD Innovationsfond zu beantragen (Antragstellung: Ende Juli 2019). Sollte der An-
trag genehmigt werden, werden neun geplante Skills unter der Dachmarke „Evangelische Kirche“ pro-
grammiert. Dabei bringt jeder Partner einen Skill ein. Die EKHN ist dabei für Segensworte zuständig. 

5.5. Medienkommunikationskonzept 1.2 

Im ursprünglichen Medienkommunikationskonzept blieben, wie anfangs erwähnt, Bereiche wie Print und 
Radio unverändert. Inzwischen hat sich auch hier viel getan. Das Nutzungsverhalten verschiebt sich von 
den analogen Medien wie Print und UKW-Radio hin zu den elektronischen Medien. Insgesamt sind die 
Medien stärker miteinander vernetzt. Deshalb haben der Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit und das Me-
dienhaus unter dem Projektnamen „MeKoKo 1.2“ damit begonnen, das Medienkommunikationskonzept 
zu aktualisieren. Die Ziele sind:  

1. Die Website der EKHN und das Portal für Engagierte „unsereEKHN.de“ sollen klarer profiliert sein, wie 
in Ziffer 2 oben ausgeführt. Sie geben künftig Auskunft über die EKHN. 

2. Die Evangelische Sonntagszeitung weitet ihre Aufgabe digital aus. Als klassisches publizistisches 
Medium begleitet sie die EKHN und die evangelische Kirche insgesamt mit freier Berichterstattung 
und Meinungsforen. Dies tut sie künftig nicht nur auf Papier, sondern in einem vernetzten Konzept 
auch verstärkt im Netz. Seit vergangenem Jahr wird in einem intensiven Prozess an einem umfassen-
den Neuauftritt gearbeitet. Er orientiert sich konsequent an den Belangen des modernen Medien-
markts, um zukunftsfähig zu bleiben. Publizistik ist ein Wesensmerkmal evangelischer Kirche, ein 
Stück Protestantismus und ein Beitrag zum gesellschaftlichen Diskurs. Dafür steht die Evangelische 
Sonntags-Zeitung (ESZ), deren Stärke ihre Glaubwürdigkeit ist. Glaubwürdige Quellen werden künftig 
angesichts vieler nicht nachprüfbarer und unseriöser Informationen, die im Internet herumgeistern, 
immer wichtiger. Hier kann die ESZ im Auftrag der evangelischen Kirche eine wichtige Aufgabe für die 
Gesellschaft übernehmen. 

3. Für die Weiterentwicklung der Medienarbeit in der EKHN müssen alle Angebote der Publizistik und 
der Öffentlichkeitsarbeit (Websites, Print, Social Media, Radio) besser miteinander vernetzt und ver-
linkt sein. Das erhöht ihre Chancen wahrgenommen zu werden. Dazu werden nicht nur die Redaktio-

 

- 8 - 

 



 Drucksache Nr. 51/19 

 

nen im Medienhaus, sondern auch der Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit und das Medienhaus zu-
künftig noch enger zusammenarbeiten.  

Gemäß MeKoKo 1.2 soll es ab 2020 also nicht nur eine gedruckte Zeitung, sondern auch eine neue 
Website geben, deren Name und Erscheinungsbild mit der ESZ korrespondieren, die zugleich aber auch 
Jüngere anspricht. Gleichzeitig werden die digitalen Bezahlprodukte wie E-Paper und die Anzeigenver-
marktung im Netz ausgebaut. Während EKHN.de bevorzugt Standpunkte und Positionen der EKHN dar-
stellen soll, werden auf der neuen publizistischen Website Diskurs und Debatte im Vordergrund stehen. 

Die neue Website soll auch Formate für jüngere Zielgruppen entwickeln, die insbesondere auf die Arbeit 
in den Sozialen Medien abstrahlen. Dabei soll verstärkt die Zielgruppe junger Erwachsener angespro-
chen werden, die der Kirche vielerorts verloren geht. Eine Ressource dafür ist auch die Hörfunkschule 
Frankfurt, die zum Medienhaus gehört und viele jüngere Autor*innen mit der EKHN in Kontakt bringt.  

Ähnlich entwickelt sich die Arbeit an den Verkündigungssendungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
(SWR, hr). Die kirchlichen Angebote sind längst zeitunabhängig auch als Podcast im Netz abzurufen und 
die Rundfunkbeauftragten betreiben Social-Media-Kanäle. Mit der Website kirche-im-hr.de haben die 
Rundfunkbeauftragten für den hr 2018 eine ökumenische Internetplattform geschaffen, auf der Interes-
sierte alle katholischen und evangelischen Beiträge wahlweise anhören oder deren Manuskript lesen 
können. Die neue EKHN-Website wird auf diesen großen Themen-Pool ebenfalls zugreifen und die geist-
lichen Texte viel stärker nutzen als bisher. 

III. Fazit 

Das Medienkommunikationskonzept war von Anfang an als lernendes und sich ständig weiterentwickeln-
des Konzept gedacht – und wurde auch in diesem Sinne mit Leben erfüllt. Kontinuierlich wurde es den 
veränderten Rahmenbedingungen angepasst bzw. um neue Medienprojekte erweitert. Zu diesen Verän-
derungen gehört auch die wachsende Vernetzung. Deshalb ist das MeKoKo inzwischen fest verwachsen 
mit anderen Medien-Angeboten der EKHN und zum Teil auch darüber hinaus mit Angeboten der EKD. 
Die EKHN verfügt deshalb mit dem Medienkommunikationskonzept nach wie vor über ein modernes und 
gut aufeinander abgestimmtes Portfolio von Medienmaßnahmen, das innerhalb der evangelischen Kirche 
Maßstäbe setzt. Module daraus wie die Impulspost sind weiterhin modern und zukunftsweisend.  

Jedoch haben andere Gliedkirchen der EKD inzwischen im Bereich Social Media sinnvolle Maßnahmen 
entwickelt, die in der EKHN mangels Ressourcen nicht umsetzbar sind. Das ist bedauerlich, denn die 
Bedeutung dieser Medien und ihre Zahl wachsen rasant an. Aber die Mittel, die die EKHN für diesen Ar-
beitsbereich bereitstellt, stagnieren bzw. unterliegen Sparauflagen. Insbesondere das Medienhaus macht 
Sorgen. Dessen Refinanzierungsgrad durch EKHN-Mittel ist über die Jahre kontinuierlich gesunken. Das 
Medienhaus ist also gezwungen, für einen immer größeren Teil seiner Arbeitsleistung Honorare zu ver-
langen. Der Druck auf das Medienhaus steigt, dessen Mitarbeiter*innen sind an ihrer Leistungsgrenze 
angekommen. Deshalb hat die Kirchenleitung den Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit und das Medien-
haus beauftragt, mögliche Zukunftsszenarien zu entwerfen. Dynamik ist also auch zukünftig garantiert. 

 

 

 

Federführender Referent: OKR Stephan Krebs 
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1. Einleitung 118 

Jugendliche Lebenswelten eröffnen heutzutage einen weiten Raum – zwischen digitalen Welten und 119 

digitalem Detox, zwischen der vielfältigen Öffnung des Denkens, Lebens und Handelns und der Ein-120 

engung auf scheinbar absolute Wahrheiten, zwischen verplanter Zeit und Langeweile. Und auch das, 121 

was Evangelische Jugendarbeit Kindern und Jugendlichen bietet, eröffnet ihnen einen weiten Raum – 122 

von Teil einer Gruppe zu sein, über Verantwortung in der Leitung zu übernehmen, bis hin zum (ju-123 

gend)politischen Agieren; von Sinnstiftung, über das Entdecken und Gestalten eines spirituellen Aus-124 

drucks des eigenen Glaubens, bis hin zur Entwicklung und Erweiterung einer theologischen Wahr-125 

nehmung und Bewertung dieser Welt. 126 

Dieser weite Raum ist das Thema des Jugendberichts, den die Kirchenleitung der Synode hiermit 127 

vorlegt. 128 

 129 

Ergänzend zu dieser Synoden-Drucksache wird der Fachbereich Kinder und Jugend im Zentrum Bil-130 

dung der EKHN im Herbst 2019 ein Praxisheft „Evangelische Jugendarbeit – praktisch“ herausgeben. 131 

Darin wird die Vielfalt der Angebote dargestellt. Dieses Praxisheft wird den Synodalen nach Erschei-132 

nen noch vor der Herbstsynode 2019 zugesandt. 133 

 134 

 135 

2.  Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen 136 

2.1  Digitale Welten 137 

Untersuchungen1 belegen: 97 % der Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren besitzen ein Smart-138 

phone. Demnach lässt sich von einer nahezu flächendeckenden Ausstattung von Jugendlichen mit 139 

einem Computer im Taschenformat inkl. Internetzugang sprechen. 140 

Es ist die Aufgabe der Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n), junge Menschen im Auf-141 

wachsen in der Vielfalt ihrer Lebenswelten zu begleiten. Digitale Welten sind ein Teil dieser Lebens-142 

welten. Es ist dabei wichtig, Jugendlichen ein*e Gesprächspartner*in zu sein und dabei die Reflexion 143 

von Medienphänomenen zu unterstützen sowie „[…] Chancen und Risiken realistisch einzuschätzen.“2 144 

Dies kann auch ohne eigene Erfahrungswerte wertvoll sein, denn „letztendlich geht es darum, Jugend-145 

liche dabei zu unterstützen, die Welt zu verstehen.“3 146 

Das Aufwachsen von Jugendlichen in digitalen Welten bedeutet, nicht ausschließlich medial präsent 147 

zu sein. Nichtmediale Freizeitaktivitäten wie Freund*innen treffen und Sport treiben stehen mit etwa 148 

70 % an den vorderen Stellen von Untersuchungen und Befragungen. Medial nutzen Jugendliche 149 

überwiegend das Smartphone, hören Musik, schauen Online-Videos oder spielen Onlinespiele.4 Hier-150 

bei ist jedoch zu bedenken, dass medialen Freizeitbeschäftigungen auch dann nachgegangen wird, 151 

wenn Jugendliche sich mit ihren Freund*innen treffen. Digitale Medien sind ein Element ihrer Alltags-152 

welt – eines unter vielen. Eine Unterscheidung zwischen medialem und nichtmedialem Handeln findet 153 

nicht statt. Sie erleben ihr mediales sowie nichtmediales Handeln hybrid.5 154 

Sind Jugendliche im Internet, so nutzen sie es im Schnitt mit 35 % zur Kommunikation, 31 % für Un-155 

terhaltung, 24 % für Spiele und zu 10 % zur Informationssuche.6 Kommunikation findet in der Regel 156 

auf Social Media Plattformen statt, die Jugendliche nach Bedarfen und gegenwärtigen Trends aus-157 

                                                           
1 Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest – JIM-Studie (Jugend – Information – Medien). Basisuntersuchung zum 
Medienumgang 12- bis 19-Jähriger, Stuttgart 2018 (im Folgenden: mpfs 2018) 
2 Demmler, Kathrin – Kinder und Jugendliche im Social Web. In: Politikum. Analysen. Kontroversen. Bildung, Frankfurt a.M., 
Wochenschauverlag, Heft 3, 2018, S. 66 (im Folgenden: Demmler 2018) 
3 Demmler 2018, S. 68 
4 mpfs 2018, S. 14f. 
5 Rösch, Eike – Jugendarbeit im mediatisierten Umfeld. Impulse für ein theoretisches Konzept, Weinheim 2018, S. 50 (im Fol-
genden: Rösch 2018) 
6 mpfs 2018, S. 33 
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wählen.7 „Besonders wichtig sind dabei die Pflege und der Ausbau bestehender sozialer Beziehun-158 

gen. Neben den Möglichkeiten des kommunikativen Austauschs erleichtert das Web 2.0 auch die 159 

Möglichkeiten, sich über die eigenen Medienprodukte online in verschiedenen Facetten des eigenen 160 

Selbst zu präsentieren, z. B. über Profile in Online-Communitys oder eigene „Channels“ auf Video-161 

plattformen“.8 162 

Mädchen und Jungen unterscheiden sich beim Onlinezugang voneinander. Mädchen nennen mit 163 

88 % das Smartphone als wichtigstes Gerät, bei Jungen sind es 71 %. Die Differenz zeigt sich im 164 

Einsatz des stationären PCs, den nutzen Jungen mit 21 % und Mädchen mit 1 %. Der Unterschied 165 

liegt wohl in der häufigeren Nutzung von Onlinespielen durch Jungen am Computer.9 166 

Jugendliche probieren sich in sozialen Netzen aus. Es zeigt sich dabei, dass sie sich meist ehrlich 167 

bzw. nah an ihrer Person darstellen. So können sie Identität in ihrer hybriden Wahrnehmung von me-168 

dialer und nichtmedialer Welt schärfen und zeitgleich ihre Präsenz im Netz stärken. Wichtig für die 169 

Jugendlichen ist dabei die Authentizität der eigenen Profile sowie der Profile von den Personen, mit 170 

denen sie Kontakt pflegen. Diejenigen, mit denen Jugendliche viel über soziale Netze kommunizieren 171 

sind meist auch Personen im direkten Umfeld wie beispielsweise aus der Schule oder der Jugend-172 

gruppe. Hier ist ihnen ein häufiger und enger Kontakt wichtig. Darüber hinaus arbeiten Jugendliche an 173 

der Erweiterung ihrer Vernetzung mit Personen, die ihnen nicht so sehr nahe stehen, aber einen Bei-174 

trag zur „Followerzahl“ leisten. 10 Feedback aus der Peergroup ist jedoch entscheidend. 175 

„Medienkompetenz ist gesellschaftlich ausgerichtet. Sie impliziert Aufklärung über die Medienwelt und 176 

ihre gesellschaftliche Bedeutung, sie stößt Reflexion über das Selbst in mediatisierten Daseinsbedin-177 

gungen an und sie ermutigt dazu, sich in Bezug auf die medialen Gegebenheiten zu positionieren und 178 

die Angebote für mediale Artikulation aktiv und verantwortlich zu nutzen.“11 179 

Unterstützung des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen in einer mediatisierten Gesellschaft 180 

heißt, Medienkompetenz vermitteln als die „Befähigung zur souveränen Lebensführung“, die „mehr 181 

meint, als Medien gut bedienen zu können“.12 Gerade in der non-formalen Bildung gelingt dies an 182 

vielen Orten – auch der Evangelischen Jugendarbeit – sehr gut. Dies ist allerdings in hohem Maß 183 

davon abhängig, inwiefern Hauptberufliche und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit die hybride 184 

Welt(en)sicht von Kindern und Jugendlichen wahrnehmen und unterstützen, statt zu belehren oder zu 185 

warnen. 186 

 187 
Kinder und Jugendliche erleben digitale und analoge Welten nicht getrennt und schon gar 188 

nicht so, dass sie den Schritt von der einen in die andere Welt unternehmen müssten, sondern 189 

als gleichzeitig, zwingend zusammenhängend und hybrid. Fast alle Jugendlichen ab 12 Jahren 190 

haben Zugang zu digitalen Welten mittels Smartphone. 191 

Schwerpunktmäßig nutzen Jugendliche das Internet zur Kommunikation vor allem über Social 192 

Media. 193 

 194 

2.2 Vorstrukturierte und verplante Zeiten – Pflichten vs. Möglichkeiten für Engagement  195 

Freies Spiel, Muße, allein sein – ja, sogar „Langeweile“ sind für die Persönlichkeitsentwicklung und 196 

Charakterbildung von Kindern und Jugendlichen hin zu selbstbewussten, verantwortungsvollen Er-197 

wachsenen ebenso wichtig wie Freiräume, sich auszuprobieren und Zeit bzw. Gelegenheit, sich mit 198 

                                                           
7 mpfs 2018, S. 33 und auch Rösch, S. 51 
8 Demmler 2018, S. 65 
9 mpfs 2018, S. 27 
10 Rösch 2018, S. 54f. 
11 Demmler 2018, S. 66 
12 Demmler 2018, S. 66 
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anderen auseinanderzusetzen und zusammenzutun. Demgegenüber sind große Teile der Lebenszeit 199 

von Kindern und Jugendlichen bereits vorstrukturiert und verplant – aufgrund von Betreuungs-200 

notwendigkeiten und der Ansicht, dass ihnen vor allem, wenn nicht ausschließlich formale Bildung in 201 

fest vorgegebenen Zeiten nach einem genau festgelegtem (Bildungs-)Plan vermittelt werden soll. 202 

Was tun also Kinder und Jugendliche in ihrer immer knapper bemessenen Freizeit? Als wichtigste 203 

Freizeitbeschäftigungen werden regelmäßige Treffen mit Freund*innen und Sport genannt.13 Aller-204 

dings sind dabei Kinder aus Risikolagen im Nachteil: 78 % der Kinder aus wohlhaben Familien geben 205 

an, es falle ihnen leicht, Freundschaften einzugehen, doch nur 57 % aus einkommensschwachen 206 

Familien.14 Ähnliches lässt sich bei Sport als Freizeitbeschäftigung beobachten. 66 % der Mädchen 207 

und 72 % der Jungen geben an, mehrmals pro Woche Sport zu treiben – Kinder mit Armutserleben 208 

weit weniger. An dritter Stelle stehen Unternehmungen mit der Familie. Es folgen Musizieren und kul-209 

turelle Betätigung mit ca. 25 %. In kirchlichen/religiösen Organisationen sind etwa 5 % der Jugendli-210 

chen in ihrer Freizeit aktiv.15 211 

Für die Gestaltung ihrer Freizeit benötigen Kinder und Jugendliche zunehmend Kompetenzen zur 212 

Koordinierung ihrer schulischen und außerschulischen Aktivitäten.16 Zu der Frage, ob und wie die 213 

Ganztagsschule die Teilnahme an institutionellen Freizeitangeboten beeinträchtigt, gibt es unter-214 

schiedliche Befunde.17 Deutlich zeigt sich in vielen Umfragen jedenfalls: Schule ist für Kinder und Ju-215 

gendliche der Stressfaktor Nummer Eins. Die Zufriedenheit mit Schule sinkt ab dem Schuleintritt: „Un-216 

terricht gefällt mir sehr gut“ sagten 61 % der 6- bis 7-Jährigen und nur noch 33 % der 10- bis11-217 

Jährigen.18 218 

Ebenso wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung ist, dass bereits Kinder, Wertschätzung der eigenen 219 

Meinung und Selbstbestimmungsmöglichkeiten erleben. Auf diese Weise entwickeln sie ein stabiles 220 

Selbstbild.19 Während die Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Familie zumeist in großem Maße in-221 

zwischen gegeben sind – aus der „Vorgabe-Familie“ wurde die „Verhandlungs-Familie“20 – und Evan-222 

gelische Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) eigenständig durch Kinder und Jugendli-223 

che (mit)gestaltet wird, verweilt die Möglichkeit, eigene Meinungen und Wünsche einzubringen, in der 224 

Schule auf niedrigem Niveau.21 225 

Kinder und Jugendliche engagieren sich gerne und viel.22 Hier ist kirchliche – und insbesondere evan-226 

gelische – Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) seit Jahrzehnten beispielhafte Vorreite-227 

rin und Anbieterin tatsächlicher positiver (Selbst-)Erfahrungsräume – Räume, die nicht laborartige 228 

Experimentierfelder für Kinder und Jugendliche ohne Wirkung sind, sondern reale Räume, die Selbst-229 

organisation, Teilhabe, Mitgestaltung, Artikulation der eigenen Bedarfe und Auseinandersetzung mit 230 

den für Kinder und Jugendliche dringenden Fragen ermöglichen. Wo sie dabei ernst genommen wer-231 

den und auch Selbstwirksamkeit und ihre Bedeutung für die Gesellschaft erfahren, entwickeln sie in 232 

hohem Maße soziale Kompetenzen und Urteilsvermögen und üben Demokratie ein – und zeigen gro-233 

ßes ehrenamtliches Engagement. In besonderem Maße wurde dies in diesem Jahr bei den Friday for 234 

                                                           
13siehe dazu S. 4 dieses Berichts und auch mpfs 2018 
14 Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. (aej) – #immerandersweiter, Hannover 2018, S. 33f. (im 
Folgenden: #immerandersweiter 2018) 
15 zur Mediennutzung siehe die S.4f. dieses Berichts 
16Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend – Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die 
Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland – 15. Kinder- und Jugendbericht, Berlin 2017, S. 348 (im Folgenden:  
BMFSFJ 2017) 
17 #immerandersweiter 2018, S. 57f. 
18 #immerandersweiter 2018, S. 43 
19 Sabine Andresen, Sascha Neumann und Kantar Public – Was ist los in unserer Welt, Kinder in Deutschland 2018, 4. World 
Vision Kinderstudie, 2018, S.161 (im Folgenden: World Vision 2018) 
20 #immerandersweiter 2018, S. 31 
21World Vision 2018, S. 92ff. 
22 Siehe dazu auch: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend / Deutsches Zentrum für Altersfragen / Julia 
Simonson, Claudia Vogel & Clemens Tesch-Römer (Hrsg.) – Freiwilliges Engagement in Deutschland, Der Deutsche Freiwilli-
gensurvey 2014, Berlin 2014, S. 330ff. (im Folgenden: Freiwilligensurvey 2014) – Menschen zwischen 14 und 19 Jahren mit 
52,3% die engagierteste Gruppe im ehrenamtlichen Bereich. 
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Future – Demonstrationen deutlich, die von Greta Thunberg in Schweden organisiert wurden und ins-235 

besondere im westeuropäischen Raum ein breites Echo fanden. 236 

 237 

Kinder und Jugendliche bewegen sich in einem engen Rahmen vorstrukturierter und verplanter 238 

Zeiten vor allem durch die Schule. 239 

Trotzdem finden viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagie-240 

ren. Dies gelingt am besten dort, wo sie Partizipation und Gestaltungsmöglichkeiten erleben. 241 

 242 

2.3 Vielfalt als Herausforderung und Chance – Inklusion, Gender & Co. 243 

Inklusion in weitgefasster Definition meint das Zusammenleben von unterschiedlichen Menschen in 244 

einer gleichberechtigten Gemeinschaft: Menschen mit Behinderungen sind dabei genauso Teil einer 245 

sich gegenseitig anerkennenden vielfältigen und gemeinsam gestalteten Gesellschaft wie Menschen 246 

unterschiedlicher sexueller Orientierung, unterschiedlicher geschlechtlicher Identität, aus verschiede-247 

nen Herkunftsländern, mit unterschiedlichen Bildungsständen oder religiösen Prägungen. Das Errei-248 

chen dieser gleichberechtigten Gesellschaft ist nicht in erster Linie eine Strukturfrage, sondern vor 249 

allem die Frage, ob es gelingt, eine wertschätzende Haltung gegenüber Menschen in ihrer Unter-250 

schiedlichkeit zu entwickeln. 251 

Sowohl im privaten wie auch im beruflichen Umfeld ist es sehr wahrscheinlich, dass Jugendliche in der 252 

Zukunft mit vielfältigen Gemeinschaften konfrontiert sind und immer wieder unterschiedlichen Men-253 

schen begegnen. Bisher Unbekanntes, das sie wahrnehmen, das ihnen begegnet und das sie ken-254 

nenlernen, überwindet Grenzen, baut Vorurteile ab und beugt Intoleranz vor. Unkenntnis und man-255 

gelnde Beziehungen werden auf diese Weise überwunden. Junge Menschen, die eine inklusive Ge-256 

meinschaft erleben und gestalten, gehen heute und in ihrem zukünftigen Leben offener und selbstver-257 

ständlicher mit scheinbarer Andersartigkeit um – sowohl bei anderen als bei sich selbst. 258 

Inklusion eröffnet Möglichkeiten für die Persönlichkeits- und Bildungsentwicklung junger Menschen. 259 

Um diese Chancen zu nutzen, muss auf vielfältige Weise an unterschiedlichen Stellen aktiv vorange-260 

gangen werden, um eine inklusive Haltung zu entwickeln: Inklusion braucht offene Strukturen und 261 

aktive Partizipation von Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit. Passende Angebote müssen sich ent-262 

wickeln, sie brauchen Experimentiermöglichkeiten, Freiräume und Förderung. 263 

Inklusives Lernen und ein inklusives Miteinander sind Ziele und teilweise auch schon Realität der 264 

Evangelischen Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n). Inklusion ist ebenso ein Grad-265 

messer für die Zukunftsfähigkeit aller Arbeitsfelder der Kirche(n), denn der inklusive Ansatz entspricht 266 

dem Menschenbild der Bibel: Mose, der trotz seines Handicaps23 vor Menschen zu sprechen, berufen 267 

wird, der lahme Mensch, die Ehebrecherin und der Zöllner sind Modelle einer inklusiven Gemeinschaft 268 

von früher und Vorbild für heute.  269 

Aus der Praxis der Evangelischen Jugendarbeit gibt es zahlreiche Beispiele für gelingende Inklusion: 270 

In einer Jugendgruppe sind Jugendliche mit und ohne Behinderung selbstverständlicher Teil der 271 

Gruppe und des Teams. Auf Kinder- und Jugendfreizeiten werden Menschen mit Behinderung als 272 

Bereicherung erlebt und bleiben jahrelang dieser Freizeitarbeit treu. Eltern sind begeistert und dank-273 

bar. Das Engagement einer Dekanatsjugendvertretung für Diversity of Gender and Sex drückt sich 274 

beim Christopher Street Day mit dem Themenwagen „Gott ist queer“ aus. Es gab begeisterten Sze-275 

nenapplaus beim inklusiven Eröffnungsgottesdienst des Jugendkirchentages in Weilburg 2018.  276 

Diese Beispiele sollen Mut machen für Inklusion im Gemeindeleben: Konfirmand*innenarbeit, Jugend-277 

gottesdienste und Jugendgruppen lassen sich inklusiv gestalten. Es braucht Mut und einen ersten 278 

Schritt, dann werden die Grenzen kleiner bis sie schließlich ganz verschwinden. 279 

                                                           
23 2. Mose 4,10: Mose aber sprach zu dem HERRN: Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, 
seitdem du mit deinem Knecht redest; denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. 
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Die Evangelische Jugend trägt dazu bei, dass Vielfalt als Herausforderung und Chance erlebt wird, sie 280 

ist damit eine starke gesellschaftliche Akteurin. Gleichzeitig kann Evangelische Jugendarbeit nicht der 281 

einzige Baustein zu einer inklusiven Gesellschaft sein. Im Kontext der UN-Behindertenrechts-282 

konvention geht es auch darum, dass Schule, Arbeitswelt, Verkehr und viele andere gesellschaftliche 283 

Akteur*innen den „Auftrag Inklusion“ wahrnehmen. „Inklusion ist zuallererst eine Frage der Haltung 284 

einzelner Menschen, der Haltung von Teams und der Haltung von Institutionen. Sie hat nur dann eine 285 

Chance, wenn sie von allen Beteiligten gewollt ist. Darauf hinzuweisen, muss ein wichtiges Ziel der 286 

Kinder- und Jugendarbeit sein.“24 Der Evangelischen Jugend und der Evangelischen Kirche könnte 287 

darin die Aufgabe zukommen, einen gesellschaftlichen Diskurs auf der Grundlage ihres Menschen-288 

bilds zu führen und in ihrem politischen Agieren umzusetzen. 289 
 290 

Inklusion meint alle: Behinderte und Nicht-Behinderte, Menschen unterschiedlicher Geschlech-291 

ter und sexueller Orientierung, Menschen mit unterschiedlicher Bildung, aus unterschiedlichen 292 

Schichten, aus verschiedenen Kulturen etc.  293 

Inklusion ist eine Haltung, die aktiv entwickelt werden muss. Inklusion kann an jedem Ort um-294 

gesetzt werden: in der Ortsgemeinde oder bei gesamtkirchlichen Großprojekten; in der Kirche 295 

und in der Gesellschaft. 296 

Evangelische Jugendarbeit als Zukunft von Kirche ist offen für alle Menschen in ihrer Unter-297 

schiedlichkeit, also inklusiv. Erleichtert wird Inklusion durch einen breiten Diskurs in der EKHN 298 

insgesamt. Fördermaßnahmen, Aus-, Fort- und Weiterbildung im Bereich Inklusion für Haupt-299 

berufliche und Ehrenamtliche wirken darüber hinaus unterstützend. 300 
 301 

 302 

2.4 Sinnstiftung und Glaubenswelten 303 

Jugendliche beschäftigen sich intensiv mit Fragen nach der eigenen Identität und der Suche nach 304 

Sinn. Dies geschieht nicht im „luftleeren Raum“, sondern in vielfältigen Beziehungen und Bezügen.25 305 

Dabei wird der eigene Glaube und die Antworten auf Sinnfragen individuell konstruiert und weniger 306 

von der Institution Kirche übernommen. Jugendliche klären darüber hinaus immer wieder neu, was sie 307 

glauben und worauf sie vertrauen.26 308 

Die junge Generation wird häufig als „pragmatisch und optimistisch“ oder „Pragmatische Generation 309 

im Aufbruch“ bezeichnet27: Genau das bildet sich in den Erkenntnissen der Jugendstudien ab: Ju-310 

gendliche wollen sich mit Sinn- und Glaubensfragen auseinandersetzen, aber sie vertrauen dabei 311 

weniger auf Institutionen als auf die Quellen, die sie für sich als wichtig und vertrauenswürdig definie-312 

ren bzw. identifizieren. Kirche wird als unbeweglich wahrgenommen. Ca. 70 % der Jugendlichen ge-313 

ben an, dass sie von Kirche keine Antworten auf ihre existentiellen Fragen erwarten28, und die Kirche 314 

                                                           
24 Aktion Mensch e.V. (Hrsg.) – Auftrag Inklusion , Düsseldorf 2015, S. 49 (im Folgenden: Auftrag Inklusion 2015) und #immer-
andersweiter 2018, S. 75 
25 So kommt der aktuelle Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung (Bertelsmann-Stiftung / Verena Benoit, Yasemin El-
Menouar und Marc Helbling – Religionsmonitor, Zusammenleben in kultureller Vielfalt, Vorstellungen und Präferenzen in 
Deutschland, Gütersloh 2018 – im Folgenden: Religionsmonitor 2018) zum Schluss, dass über 20 % der 16- 29-jährigen „hoch-
religiös“ sind. Die „Empirica Jugendstudie“ (CVJM-Hochschule – Empirica Jugendstudie 2018, Kassel 2018 – im Folgenden: 
Empirica 2018), eine Befragung evangelische Jugendlicher durch die CVJM-Hochschule in Kassel, identifiziert 75 % dieser 
Jugendlichen als „hochreligiös“ und stellt für diese Gruppe fest: 72 % besuchen wöchentlich einen Gottesdienst. Dabei geht es 
ihnen neben Gemeinschaft auch um „Gottesbegegnung“ (Empirica 2018, S. 61ff.) 
26 Laut der Sinus-Studie (Marc Calmbach, Silke Borgstedt, Inga Borchard, Peter Martin Thomas, Berthold Bodo Flaig – Wie 
ticken Jugendliche 2016? Berlin 2016, im Folgenden: Sinus 2016) suchen Jugendliche christlicher Konfession Antworten auf 
Sinn- und Glaubensfragen nicht mehr zwingend in Religion und Kirche. Anders ist das bei muslimischen Jugendlichen und oben 
erwähnten „Hochreligiösen“, bzw. freikirchlich orientierten Jugendlichen: Sie berichten deutlich mehr über ihre religiöse Praxis 
im Alltag und zeigen oft eine positive und zweifelsfreie Identifikation mit ihrem Glauben, Sinus 2016, S. 336. 
27Shell Deutschland Holding (Hrsg.) – Jugend 2015, Eine pragmatische Generation im Aufbruch, Frankfurt am Main 2015, S. 13 
(im Folgenden: Jugend 2015); #immerandersweiter 2018, S. 9ff. 
28 Jugend 2015, S. 259 
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rangiert in einem Institutionen-Ranking bezüglich des Vertrauens, das ihnen Jugendliche entgegen-315 

bringen – ganz oben stehen Gerichte und die Polizei – zwischen den Parteien und Großkonzernen mit 316 

ca. 40 % auf dem vorletzten, dem zehnten Platz!29 317 

Auch wenn die Kirche als eine veraltete Institution wahrgenommen wird, messen ihr Jugendliche den-318 

noch ihre Berechtigung bei – jedoch nicht für sich selbst, sondern für andere: 67 % finden gut, dass es 319 

sie gibt. Um in ihrem Leben eine Rolle zu spielen und Zukunft zu haben, geben 64 % der Jugendli-320 

chen an, muss sich die Kirche ändern.30 Auch bezüglich traditioneller Inhalte des christlichen Glau-321 

bens herrscht unter den Jugendlichen Skepsis vor: so halten nur 38 % der Jugendlichen christlicher 322 

Konfession den Glauben an Gott für wichtig. Bei muslimischen Jugendlichen sind es 81 %.31  323 

Wichtig für die eigene Orientierung in Glaubens- und Sinnfragen sind vor allem persönliche Vorbilder 324 

und Bezugspersonen – im Kindesalter und in der frühen Jugend insbesondere die Familie. Jedoch 325 

stufen nur 27 % der Jugendlichen christlicher Konfession ihre Eltern als „ziemlich religiös“ ein. Je älter 326 

Jugendliche werden, desto wichtiger werden Freund*innen und Peer-Groups.32 Gerade wenn es um 327 

religiöse Orientierung geht, spielt der Aspekt der Beziehungsarbeit in der evangelischen Arbeit mit, 328 

von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) eine entscheidende Rolle.33 329 

Jugendliche erleben einen zugespitzten Leistungs-, Bildungs-, Zeit- und Flexibilitäts-Druck. Sie müs-330 

sen immer mehr Entscheidungen bei gleichzeitig immer mehr Optionen treffen. Die Suche nach Halt 331 

und vergewissernder Orientierung gewinnt insofern noch an Bedeutung. Räume, die für eigenes Den-332 

ken, Fühlen und Experimentieren einen sicheren Rahmen bilden, sind wichtig und mancherorts rar. 333 

Neben Familie und Freundschaften spielen die Bildungseinrichtungen wie Kindertagesstätten und 334 

Schulen eine große Rolle zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Position – schon allein we-335 

gen der vielen dort verbrachten Zeit – und auch als zentrale „Gelegenheitsstruktur für Gleichaltrigen-336 

kontakte.“34 Außerschulische Bildung mit ihren vor allem non-formalen und informellen Aspekten wird 337 

u.a. von Evangelischer Jugendarbeit eingebracht. Darüber hinaus nutzen Jugendliche digitale Medien 338 

intensiv zur Bildung der eigenen Meinung und betrachten sie sehr differenziert bezüglich der Vertrau-339 

enswürdigkeit.35  340 

Letztendlich entscheiden sich etwa 70 % der 12- bis 13-Jährigen für ein Engagement in Sportverei-341 

nen, 30 % in Musikvereinen oder Theatergruppen und ebenfalls etwa 30 % in kirchlichen oder religiö-342 

sen Gruppen – Kinder mit Armutserleben jeweils deutlich weniger.36  343 

Die Chance Evangelischer Jugendarbeit besteht darin, unterstützende und orientierende Ermögli-344 

chungs- und Beziehungsstrukturen zu bieten, offene und zugleich geschützte Räume sowie sich 345 

selbst auszuprobieren und zu positionieren. Die Herausforderung besteht darin, Glaubensinhalte da-346 

bei so ins Gespräch zu bringen, dass sie eben von den Jugendlichen nicht als veraltet und irrelevant 347 

wahrgenommen werden, sondern als Lebensdeutungsangebote, die auf ihre existentiellen Fragen 348 

antworten. Gleichzeitig besteht auch die Herausforderung, auf Antworten zu hören, die Jugendliche 349 

finden, und diese als Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Kirche zu begreifen, statt entgegenzuset-350 

zen, was zu glauben sei und was nicht. Eine besondere Stärke der EKHN und der freien Werke und 351 

Verbände (EC, EJW, CVJM, VCP) ist in diesem Zusammenhang, dass hier sehr unterschiedliche 352 

                                                           
29 FES-Jugendstudie 2015, Bonn 2016, siehe dazu: N=2.065, 14 bis 29-Jährige, S. 32f.(im Folgenden: FES 2015) 
30 Jugend 2015, S. 259 
31 Jugend 2015, S. 30 
32 #immerandersweiter 2018, S. 31f. 
33 „Beziehungsarbeit“ muss jedoch nicht zwingend heißen, dass diese immer von Hauptberuflichen in der Evangelischen Ju-
gendarbeit zu leisten ist. Gerade angesichts der Anzahl von Mitarbeiter*innen im Gemeindepädagogischen Dienst in den Deka-
naten – das sind gut 200 Stellen in der EKHN für alle Arbeitsfelder des Gemeindepädagogischen Dienstes – kann Beziehungs-
arbeit so nur bedingt gelingen. Zielführender ist hier das Modell, dass Hauptberufliche in der Evangelischen Jugendarbeit „Er-
möglichungsarbeit“ leisten, Ehrenamtliche gewinnen – die mit Beziehungsarbeit begleitet werden – und wiederum diese Ehren-
amtlichen in den jeweiligen Gruppen, Kreisen oder bei den jeweiligen Maßnahmen, Beziehungsarbeit leisten. 
34 #immerandersweiter 2018, S. 40 
35 mpfs 2018, S. 16f. 
36 #immerandersweiter 2018, S. 55 



Drucksache Nr. 52/19 
 

10 
 

Frömmigkeitsstile zugelassen werden – ein Diskurs zwischen diesen allerdings häufig weniger zu 353 

erkennen ist, als ein nicht immer konkurrenzloses Nebeneinanderher. Jugendlichen das Vertrauen 354 

und begleiteten Raum zu bieten, diesen Diskurs selbst zu führen, mag ein fruchtbares Ziel sein.  355 
 356 

Jugendliche suchen nach Antworten auf Glaubens- und Sinnfragen. Allerdings bieten tradierte 357 

Institutionen wie die Kirche(n) diese nicht immer so, wie Jugendliche sie annehmen können 358 

und möchten.  359 

Die Chance, dass die Evangelische Kirche tragfähige Antworten auf die Fragen der Jugendli-360 

chen gibt, liegt in Ermöglichungs- und Beziehungsstrukturen Evangelischer Jugendarbeit und 361 

in der Vielfalt der Frömmigkeitsstile in der EKHN. Allerdings stehen bei Letzterem der Diskurs, 362 

die gegenseitige Wertschätzung und das Feiern der Vielfalt noch aus. 363 
 364 

 365 

2.5 Herausforderung der Kulturen – religiöse, kulturelle und politische Vielfalt. Möglichkei-366 

ten, Chancen und Gefahren 367 

Nicht erst seit dem Sommer 2015 konnte es deutlich werden: Deutschland ist ein Land, in das Men-368 

schen fliehen und dort Asyl suchen. Doch auch schon davor war Deutschland ein Land bunter Vielfalt 369 

mit Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Religionen, Kulturen, Menschen mit und ohne Migrati-370 

onshintergrund.37 Entscheidend ist die Frage, wie angesichts einer solchen Vielfalt Verständigung und 371 

Integration gelingen kann. 372 

Jugendliche wachsen in der Regel sehr selbstverständlich in dieser Vielfalt auf. Bereits in der Kinder-373 

tagesstätte und in der Schule begegnen sie Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Religionen 374 

und Kulturen. Offen bleibt, ob diese Vielfalt als Reichtum oder Bedrohung erlebt wird. Gerade ange-375 

sichts jüngerer Entwicklungen – wie beispielsweise einem Erstarken des Rechtspopulismus und auch 376 

in einem konkurrenten sich Erleben um Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplätze – kann die Ein-377 

schätzung als Bedrohung überwiegen. Und das besonders dort, wo weder die Politik, noch Gesell-378 

schaft und Kirche dem etwas entgegensetzen wollen oder können. Verschärft wird dies noch dort, wo 379 

Menschen aus rechtspopulistischen Parteien oder mit rechter Gesinnung in Kirchenvorständen und 380 

anderen Entscheidungsgremien aktiv sind. 381 

Auch Evangelische Jugendarbeit gelingt es nur bedingt, dem etwas entgegenzusetzen. Gerade dort, 382 

wo ausschließlich Evangelische Jugendliche – meist auch noch deutscher Nationalität – in den Blick 383 

genommen werden, ist die Kirche kein Ort, in dem Verständigung und Integration eingeübt werden 384 

kann. Wenn jedoch Evangelische Jugendarbeit als ihre Zielgruppe Menschen einer bestimmten Al-385 

terskohorte definiert, unabhängig von Nationalität, Religion oder kulturellem Hintergrund, lassen sich 386 

gelingende Beispiele finden. Gerade in der offenen Jugendarbeit in Jugendhäusern, die subsidiär 387 

betrieben werden, findet sich dies sowohl in den Konzeptionen als auch in der alltäglichen Praxis. 388 
 389 

Jugendliche erleben religiöse und kulturelle Vielfalt als selbstverständlich in ihrem Aufwach-390 

sen. 391 

Ob jedoch diese Vielfalt Verständigung und Integration ermöglicht, hängt von einer konzeptio-392 

nellen Einbindung und der praktischen Umsetzung ab. 393 

 394 

 395 

                                                           
37 Statistisches Bundesamt: Ausländische Bevölkerung. Ergebnisse des Ausländerzentralregisters, 2016. Danach sind ca. 12 % 
der in Deutschland lebenden Menschen Ausländer*innen, weitere 10 % mit deutschem Pass haben einen Migrationshinter-
grund. Ca. 35 % sind konfessionslos, 28 % römisch-katholisch, 26 % evangelisch, 5,5 % Muslime und 2,3 % Juden. 
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3. Angebote der Evangelischen Kirche für Kinder und Jugendliche 396 

3.1 Warum sollten Kinder und Jugendliche zur Evangelischen Jugend kommen? Was ha-397 

ben wir ihnen zu bieten? Was bieten sie uns? 398 

Kinder und Jugendliche leben in einem Spannungsfeld unterschiedlichster an sie gestellte Anforde-399 

rungen und selbstdefinierter Aufgaben, die sie bewältigen möchten. Dieses Spannungsfeld ist heutzu-400 

tage bestimmt durch die Anforderungen und Aufgaben hybrider Lebenswelten, vorstrukturierter und 401 

verplanter Zeit gepaart mit hohen Leistungsanforderungen, vielfältigen Lebens- und Identitätsmodel-402 

len, Sinn- und Glaubensfragen und den Herausforderungen einer multikulturellen und multireligiösen 403 

Gesellschaft. Kinder und Jugendliche sind gefordert und fordern sich selbst, Antworten auf Fragen zu 404 

geben wie: Wer bin ich? Wer möchte ich einmal sein? Wofür lohnt es sich, sich einzusetzen? Wie und 405 

mit wem möchte ich in Zukunft leben? Was kann ich tun, um diese Welt zu gestalten bzw. mitzugestal-406 

ten? Was ist gerecht?  407 

Die Evangelische Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) bietet zahlreiche Möglichkeiten, 408 

über diese Anforderungen und Aufgaben mit anderen ins Gespräch zu kommen und Antworten zu 409 

finden: von Kindergottesdienst bis zur Konfirmand*innengruppen, von einer Jugendfreizeit bis zu 410 

Großevents wie einen Dekanatskonfitag oder dem Jugendkirchentag, von Jugendgottesdiensten bis 411 

hin zu der Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. Es gibt Möglichkeiten, die sie in der Kirchen-412 

gemeinde, in ihrer Region, im Dekanat, in freien Werken und Verbänden oder auf landeskirchlicher 413 

Ebene finden können. 414 

Die Evangelische Kirche bietet Kindern und Jugendlichen einen sicheren Ort, an dem sie geschützt 415 

sind.38 Sie bietet Veranstaltungen, die den Bedarfen von Kindern und Jugendlichen entsprechen. Es 416 

gibt die Möglichkeit, sich auszuprobieren – beispielsweise im kreativen Gestalten, in musischen oder 417 

theatralen Gestaltungsformen oder bei gottesdienstlichen Feiern. Kinder und Jugendliche können 418 

teilhaben an Entscheidungsprozessen und der Gestaltung der Zukunft der Kirche. Dies geschieht u. a. 419 

in Gemeindejugendvertretungen39 oder Jugendausschüssen, durch Jugendliche ab 14 Jahren als 420 

junge Mitglieder in Kirchenvorständen, Dekanatssynoden und der Kirchensynode und auch in den 421 

demokratischen Vertretungsstrukturen der verbandlichen Jugendarbeit. Jugendliche erhalten eine 422 

Förderung ihrer Qualifikation für das Ehrenamt durch die Juleica und andere Fortbildungs- und Schu-423 

lungsmaßnahmen. Jugendliche haben Anteil an Konzeptionsprozessen und der Entwicklung von Qua-424 

litätskriterien für die Evangelische Jugendarbeit. Sie sind beteiligt bei Stellenbesetzung von Hauptbe-425 

ruflichen in der Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n). 426 

Nicht an jedem Ort in der EKHN ist die Fülle des eben Beschriebenen bereits umgesetzt. Noch immer 427 

gibt es Hauptberufliche im Gemeindepädagogischen Dienst oder im Pfarramt oder Ehrenamtliche in 428 

Kirchenvorständen, die schon zu wissen glauben, was Kinder und Jugendliche zu glauben, zu denken 429 

und zu tun haben und wenig auf das hören und reagieren, was diese uns zu bieten haben und wo-430 

nach sie in der Kirche suchen. 431 

An dieser Stelle ist sicherlich eine (Weiter-)Entwicklung verbindlicher Qualitätsstandards für die Evan-432 

gelische Jugendarbeit zielführend. Es kann nicht dem Zufall oder glücklicher Fügung unterworfen sein, 433 

ob Kinder und Jugendliche in der Kirche auf Menschen treffen, die sie unterstützen oder nicht. Eine 434 

                                                           
38 In allen Dekanaten der EKHN ist ein Präventions- und Schutzkonzept zu erstellen (§ 1 (4) KSchutzVO). In jedem Dekanat gibt 
es benannte Koordinierungskräfte für Kinderschutz. Sie sind für Fragen zum Kindeswohl aus den Kirchengemeinden ansprech-
bar und unterstützen die Entwicklung und Weiterentwicklung der Schutzkonzepte in den Kirchengemeinden. 
39 Auch hier ist noch ein zu klärender Bereich: Während in der Gemeindepädgog*innenverordnung (GPVO) geregelt ist, dass 
Dekanats- bzw. Stadtjugendreferent*innen die regionale Geschäftsführung im Jugendverband haben, gibt es eine entsprechen-
de Regelung nicht für Gemeindejugendvertretungen (GJV). Auch hier sind Steuerungsmöglichkeiten noch weiterzuentwickeln. 
Und genau diese Unklarheit bildet sich in den vielfältigen Selbstvertretungs- oder Nicht-Vertretungsgestalten in den Ortgemein-
den ab: neben GJVs die bereits zweistellige Jubiläen gefeiert haben und hochmotiviert und aktiv sind, gelingt es an einigen 
Orten überhaupt nicht eine GJV einzurichten. Selbst Jugendausschüsse der Kirchenvorstände sind nicht in jeder Parochie 
selbstverständlich. 
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stärkere verbindliche Vernetzung z. B. durch die jährlichen Konferenzen der Kinder- und Jugendarbeit 435 

könnte ein Weg dahin sein. 436 

Die Evangelische Kirche sollte Kindern und Jugendlichen die Fülle dessen, was für sie in dieser Kir-437 

che möglich ist, vermitteln und nicht eifersüchtig darüber wachen, dass andere „unsere Kinder und 438 

Jugendlichen“ abwerben, die möglicherweise attraktiver für sie sind. Wer sich in seiner Jugend ent-439 

scheidet, dass beispielsweise der Jugendkirchentag nicht das Format ist, das ihn anspricht, darf das 440 

gerne tun. Wer aber niemals davon erfährt, dass es ein solches Format – oder auch andere Formate – 441 

gibt, kann keine eigene Entscheidung treffen. 442 

Kinder und Jugendliche wiederum bieten der Kirche – auch in der Struktur der freien Werke und Ver-443 

bände – ihre ganz eigene Sicht der Welt, die oft noch ausstehende Veränderung bereits jetzt schon – 444 

sozusagen seismografisch – erkennen und benennen kann. Auf Kinder und Jugendliche zu hören, 445 

macht uns als Kirche zukunftsfähig. Kinder und Jugendliche können uns offene Ohren, offene Münder 446 

und offene Herzen bieten, wenn wir das zulassen. Sie bieten uns Zeit und Engagement. Sie gestalten 447 

Kirche. Sie übernehmen Verantwortung und bauen damit am Reich Gottes – jener Vision, die Jesus 448 

Christus aussprach: ein Leben in Gerechtigkeit, Friede und Liebe. 449 
 450 

Die Evangelische Kirche sollte Kindern und Jugendlichen die ganze Fülle der Möglichkeiten 451 

zum Dabeisein und Mitgestalten bieten – gepaart mit schutzpolitischen, befähigungspoliti-452 

schen, beteiligungspolitischen, und gerechtigkeitspolitischen Aspekten. 453 

Kinder und Jugendliche bieten der Evangelischen Kirche ihre eigene kompetente Sicht auf 454 

diese Welt und auf die Notwendigkeiten von Bewahrung und Veränderung für ein gemeinsa-455 

mes Bauen aller am Reich Gottes. 456 

 457 

 458 

3.2 Wo sind Kinder und Jugendliche Gegenwart unserer Kirche? Wo wird dies sichtbar? Wo 459 

(noch) nicht? 460 

Auch wenn gegenwärtige demographische Entwicklungen deutlich zeigen, dass Kinder und Jugendli-461 

che mit 10 % der Gesamtbevölkerung eine kleine Gruppe sind und somit gesamtgesellschaftlich eine 462 

geringe Bedeutung zu haben scheinen, können sie aber auch als „kostbares Gut“ begriffen werden40, 463 

als Menschen, die zwingend schon jetzt wahrzunehmen sind – als Menschen, die sich einbringen und 464 

beteiligen wollen. 465 

Diese Beteiligung findet auch schon jetzt statt. Kinder und Jugendliche begegnen uns im Kindergot-466 

tesdienst, in der Konfigruppe, als Teilnehmer*innen bei zahlreichen Veranstaltungen, als Akteur*innen 467 

ebenso vieler Veranstaltungen und als Ehrenamtliche in den unterschiedlichsten Verantwortungsbe-468 

reichen. Sie nehmen teil an Freizeiten und Events. Jugendliche übernehmen Leitungsverantwortung in 469 

Kirchenvorständen, Dekanatssynoden, der Kirchensynode und in den verbandlichen Strukturen Evan-470 

gelischer Jugendarbeit. Damit ist Evangelische Jugendarbeit „kein inhaltlich anspruchsloser Freizeit-471 

park“ und unterscheidet sich in puncto Haltung, Bildungsangeboten und Erlernen von Kulturtechniken 472 

von vielen anderen Anbieter*innen.41 Nicht immer wird diese Präsenz der Kinder und Jugendlichen 473 

wahrgenommen. Manchmal wird diese Präsenz auch an anderen Orten erwartet, z. B. im sonntägli-474 

chen Gottesdienst. 475 

Als Gegenwart unserer Kirche bereichern Kinder und Jugendliche diese. Sie bringen ihre eigene Welt-476 

sicht, ihre Erkenntnisse und ihre Themen ein. In der EKHN engagieren sich Jugendliche ganz beson-477 

                                                           
40 #immerandersweiter 2018, S. 14 
41 #immerandersweiter 2018, S. 219 
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ders für Nachhaltigkeit, Inklusion, Gendergerechtigkeit, gegen Rechtspopulismus, zum Thema Digita-478 

lisierung, gegen die Verzweckung von Menschen z. B. in der Arbeitswelt oder gegen Ausbeutung und 479 

globales Nord-Süd-Gefälle. 480 

Als Gegenwart unserer Kirche sind Kinder und Jugendliche schon jetzt Gesprächspartner*innen auf 481 

Augenhöhe mit allen Akteur*innen und Entscheidungsträger*innen in der Evangelischen Kirche – und 482 

auch darüber hinaus – als Teil des Diskurses über die Zukunft von Kirche und Gesellschaft. Das be-483 

rührt sowohl kircheninterne Fragestellungen wie Ekklesiologie, christliche Werte und Frömmigkeitssti-484 

le, aber auch gesamtgesellschaftliche Fragestellungen, wie sie bereits oben dargestellt sind. 485 

Es ist unerlässlich, Evangelische Jugendarbeit in ihrer Vielgestaltigkeit sichtbarer zu machen und of-486 

fensiv ihre Angebote sowohl Entscheidungsträger*innen als auch einer breiteren Gruppe möglicher 487 

Teilnehmer*innen und Akteur*innen zugänglich zu machen.42 Ebenso unerlässlich ist es, Evangeli-488 

sche Jugendarbeit für Schichten und Milieus zu öffnen, die bisher wenig oder gar nicht angesprochen 489 

waren. Allzu oft sind es fast ausschließlich bildungsnähere Schichten, die Angebote der Arbeit mit, von 490 

und für Kinder(n) und Jugendliche(n) wahrnehmen. 491 

Wenn es darüber hinaus gelingt, dass Evangelische Jugendarbeit sich als gesellschaftliche und polit i-492 

sche Akteurin begreift und sich in Jugendringen oder Verbänden gemeinsam mit anderen engagiert, 493 

kann „die Jugend“ die Welt bewegen und verändern. Es gibt bereits positive und ermutigende Beispie-494 

le eines derartigen Engagements.  495 

Evangelische Jugendarbeit ist schon jetzt ein breites Feld ehrenamtlichen Engagements. Ehrenamtli-496 

che benötigen dazu Kompetenzen zum Entscheiden und Gestalten und auch Begleitung und Qualifi-497 

zierung. Ehrenamtliche benötigen auch Hauptberufliche in der Evangelischen Jugendarbeit: Hauptbe-498 

rufliche mit Kenntnissen über die Strukturen der Kirche und den Gestaltungsmöglichkeiten in ihr, 499 

Hauptberufliche, die ihnen die Vielfalt der Möglichkeiten des Aktivwerdens in der Evangelischen Kir-500 

che – und darüber hinaus – aufzeigen und eröffnen, Hauptberufliche, die sich regelmäßig weiterquali-501 

fizieren und fortbilden, Hauptberufliche mit theologischen und pädagogischen Kompetenzen. Diese 502 

Hauptberuflichen sind nicht alleine Gemeindepädagog*innen, sondern beispielsweise auch Pfar-503 

rer*innen und Kirchenmusiker*innen.43 504 
 505 

Kinder und Jugendliche sind präsent in zahlreichen Kontexten der Evangelischen Kirche. Ob 506 

diese aber von Kirchenvorständen, Pfarrer*innen oder Kindern und Jugendlichen selbst wahr-507 

genommen werden, ist auch eine Frage der Außendarstellung. 508 

Kinder und Jugendliche könnten in der Evangelischen Kirche präsenter sein, wenn mehr als 509 

traditionell angesprochene Bildungsschichten ins Blickfeld geraten und die Qualifizierung von 510 

Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen laufend verbessert wird. 511 

Kinder und Jugendliche sind Teil des kirchlichen und gesellschaftlichen Diskurses zu Gegen-512 

warts- und Zukunftsfragen. 513 

 514 

 515 

 516 

 517 

                                                           
42 #immerandersweiter 2018, S. 222 
43Insofern ist es auch zwingend, dass Evangelische Jugendarbeit in der hier dargestellten Vielschichtigkeit Gegenstand der 
Studiengänge und Ausbildungs- bzw. Qualifikationsphasen aller kirchlichen Berufsbilder ist. Dabei ist nicht die persönliche 
Erinnerung der Lehrenden an die eigene Jugend zielführend, sondern eine scharfe Analyse der gegenwärtigen Wahrnehmung 
der Lebensphase Jugend und gegenwärtiger Konzepte Evangelischer Jugendarbeit und Jugendpolitik. 
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3.3 Wo sind Kinder und Jugendliche Zukunft unserer Kirche? Wie ist das konzeptionell in 518 

der EKHN verankert? 519 

Auch zukünftig bleibt das prozentuale Verhältnis von Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren zur 520 

Gesamtgesellschaft prognostiziert bis 2030 weiter bei etwa 10 %.44 Im Vergleich dazu stellt die Alters-521 

gruppe der über 65-Jährigen derzeit 20 % der Bevölkerung, für 2060 sind 34% prognostiziert.45 Damit 522 

wird sich die Lobby älterer Menschen deutlich gegenüber der Lobby junger Menschen erhöhen. Dies 523 

wird sich abbilden in gesamtgesellschaftlichen, insbesondere in politischen und auch in kirchlichen 524 

Entscheidungen und Planungen. 525 

Für die Frage, wo Kinder und Jugendliche Zukunft unserer Kirche sind, lassen sich zurzeit keine sehr 526 

optimistischen Perspektiven benennen. Es scheint, als werde der Abstand zwischen den Welten der 527 

jüngeren Generation und der der älteren größer – und das nicht allein bei der rasanten Weiterentwick-528 

lung digitaler Welten. Das stellt die Evangelische Kirche und die Evangelische Jugendarbeit vor große 529 

Herausforderungen. Deutlich ist: Kirche verliert an Bindungskraft. Der Traditionsabbruch gilt bereits für 530 

die Generation der heute jungen Eltern. Nur 1 % bis 2 % der Konfessionslosen können sich einen 531 

Eintritt in die Kirche vorstellen – Mission scheint hier zwecklos zu sein.46 532 

Die gesellschaftliche Realität in Deutschland ist gekennzeichnet durch ein sehr hohes Niveau des 533 

Lebensstandards, das es so historisch noch nie gab. Gleichzeitig differenziert sich dies in den unter-534 

schiedlichen Lebenslagen und gesellschaftlichen Milieus stark aus. Das Armutsrisiko für Kinder unter 535 

18 Jahren liegt im reichen Deutschland bei 15 % bis 21 %, Tendenz steigend.47  536 

Jugend will beteiligt sein und mitentscheiden. „Wir kündigen den Generationenvertrag“, so Lucie 537 

Hammecke, Sprecherin des Jugendrates der parteiunabhängigen Generationen-Stiftung. „In den Par-538 

lamenten sitzen überall alte Leute, die Politik machen, die uns noch jahrelang betreffen wird. … Wo 539 

Entscheidungen getroffen werden, die uns in den nächsten Jahren betreffen, sitzen nicht wir, sondern 540 

alte Menschen. Wir wollen in den Diskurs hineinkommen und die Deutungshoheit selbst in die Hand 541 

nehmen.“48. 542 

Ähnlich deutliche Positionen vertritt die Schüler*innenbewegung #fridaysforfuture mit ihrer zur Zeit 543 

prominentesten Vertreterin Greta Thunberg, eine Bewegung für Klimaschutz, der sich immer mehr 544 

zum Teil sehr junge Menschen weltweit anschließen und die regelmäßig am Freitag statt in die Schule 545 

auf die Straße gehen. Diese jungen Menschen wollen beteiligt sein an den Entscheidungen zu den 546 

großen Fragen und Herausforderungen, die weltweit anstehen: u. a. Nachhaltigkeit in Ökologie, 547 

Landwirtschaft und Ernährung, Absicherung der Rente, Bildungsgerechtigkeit, Kampf gegen Armut, 548 

Schutz geflüchteter Menschen. „Im Sinne der Generationengerechtigkeit zu handeln ist nicht bequem, 549 

aber entscheidend für unsere Zukunft.“.49  550 

                                                           
44 Statistisches Bundesamt, zitiert nach #immerandersweiter 2018, S.14 
45 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273409/umfrage/entwicklung-des-anteils-der-bevoelkerung-ueber-65-jahren-in-
deutschland/ 
46 siehe dazu auch: https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mitgliederuntersuchung-der-ekd-erosion-auf-fast-allen-ebenen-
12838580.html. „Die neue Mitgliedschaftsuntersuchung der Evangelischen Kirche zeichnet ein düsteres Bild. Von den jüngsten 
Mitgliedern hält sich nur jeder zweite für religiös erzogen. Zwei von fünf denken an Austritt. Für die Kirche gewinnen die Befun-
de an Dramatik, weil vieles für die Unumkehrbarkeit und Potenzierung dieses Prozesses spricht. So erodiert die religiöse Sozia-
lisation, die für die spätere religiöse Bindung von allergrößter Bedeutung ist, von Alterskohorte zu Alterskohorte. So sagen in 
Westdeutschland von den über 66 Jahre alten Kirchenmitgliedern 83 Prozent von sich, sie seien religiös erzogen worden. Bei 
den 30 bis 45 Jahre alten Mitgliedern sind es nur noch 67 Prozent und bei den 14 bis 21 Jahre alten ist es mit 49 Prozent nicht 
einmal mehr jeder zweite. Zudem denken zwei von fünf Mitgliedern dieser jüngsten Altersgruppe ernsthaft über einen Kirchen-
austritt nach. Gerade in Westdeutschland ist somit eine für die Kirche ungünstige Generationendynamik zu beobachten, wäh-
rend in Ostdeutschland, wo nun schon seit mehreren Generationen eine breite Mehrheit ohne religiöse Prägung aufwächst, sich 
die Lage unter den in der Kirche verbliebenen Jugendlichen zumindest etwas besser darstellt; hier fühlen sich immerhin 64 
Prozent religiös sozialisiert.“ 
47 World Vision 2018, S.180f. Hier differieren die Zahlen je nach Untersuchungsansatz bis hin zu 25 %. 
48 https://www.welt.de/politik/deutschland/article183775654/Generationengerechtigkeit-Wir-kuendigen-den-Generationenvertrag-
jetzt.html 
49 So die G7 Jugenddelegierten in einem offenen Brief zur Generationengerechtigkeit im Hambacher Forst 
https://naturbeobachtung.de/wp-content/uploads/2018/10/Offener-Brief-DieZukunftSindWir.pdf. 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273409/umfrage/entwicklung-des-anteils-der-bevoelkerung-ueber-65-jahren-in-deutschland/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/273409/umfrage/entwicklung-des-anteils-der-bevoelkerung-ueber-65-jahren-in-deutschland/
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mitgliederuntersuchung-der-ekd-erosion-auf-fast-allen-ebenen-12838580.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/mitgliederuntersuchung-der-ekd-erosion-auf-fast-allen-ebenen-12838580.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article183775654/Generationengerechtigkeit-Wir-kuendigen-den-Generationenvertrag-jetzt.html
https://www.welt.de/politik/deutschland/article183775654/Generationengerechtigkeit-Wir-kuendigen-den-Generationenvertrag-jetzt.html
https://naturbeobachtung.de/wp-content/uploads/2018/10/Offener-Brief-DieZukunftSindWir.pdf
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Junge Menschen haben etwas zu sagen und fordern Teilhabe und Umdenken der Menschen in 551 

Macht- und Entscheidungspositionen für ihre Zukunft. Und sie fordern, dass man ihnen zuhört und sie 552 

einbezogen sind in den Diskurs um die Zukunft. „Wir sind sauer, weil uns die ältere Generation weiter 553 

unsere Zukunft stiehlt. Wir werden es nicht weiter zulassen. Wir haben unsere Hausaufgaben ge-554 

macht, sie nicht. Wir werden nicht aufhören zu streiken, bis sie etwas tun.“50  555 

Auch die Evangelische Jugendarbeit – vor allem die Jugendverbandsarbeit – ist an diesem Diskurs 556 

beteiligt. In der EKHN geschieht dies auf verschiedenen Ebenen: in Gemeindejugendvertretungen, bei 557 

der Evangelischen Jugend im Dekanat (EJVD), durch die gewählten Jugenddelegierten in den Kir-558 

chenvorständen, auf den Vollversammlungen der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau e. V. 559 

(EJHN), von den Jugenddelegierten in der Kirchensynode und auch durch Jugendliche in den Vertre-560 

tungsstrukturen der freien Werke und Verbände. Jugendliche wollen nicht nur über die Farben des 561 

Jugendraumes entscheiden oder über das neue Spiel für die Kindergruppe, sondern an allen Fragen 562 

des gesellschaftlichen und kirchlichen Lebens beteiligt sein und mitbestimmen. Sie formulieren Ideen, 563 

Wünsche, Gedanken, Vorstellungen, die nicht dem „Weiter-so“ und den bisherigen guten Erfahrungen 564 

des „Das haben wir schon immer so gemacht!“ entsprechen. Sie sind die zukünftigen Vertreter*innen 565 

in Funktionen und Ämtern der Kirche, die neuen Pfarrer*innen und Mitarbeiter*innen und die zukünfti-566 

gen Leitungspersonen bis hin zur Kirchenpräsidentin, die vielleicht in den 30er Jahren dieses Jahr-567 

hundert aus den Reihen der heute engagierten Jugendlichen zu wählen sein werden.  568 

Akteur*innen und Entscheidungsträger*innen Evangelischer Jugendarbeit, Anstellungsträger*innen 569 

und Leitungsverantwortliche, Dekan*innen, DSVs, KV-Vorsitzende und Dekanatsjugendreferent*innen 570 

als regionale Geschäftsführer*innen der EJVDs haben die Möglichkeit des direkten Kontaktes und des 571 

Austausches mit den jungen Menschen in unserer Kirche. Sie können sich in regelmäßigen Gesprä-572 

chen mit Jugendlichen über die Entwicklungen, Planungen der Gemeinde, des Dekanats, der Ge-573 

samtkirche etc. austauschen und zuhören, was Jugendliche bewegt, ihre Gedanken und Anliegen 574 

ernst nehmen und sie auch in ihre Entscheidungen einbeziehen. Will Kirche attraktiv und bei den 575 

Menschen bleiben, so sollte sie auch auf diese hören, unabhängig von ihrem Alter, will sie nicht nach 576 

dem Motto, „Der Letzte macht das Licht aus!“ lediglich auf der Bewahrung ihres aktuellen Zustandes 577 

beharren und damit die Mitwirkung der nachwachsenden Generationen außen vor lassen. Dies würde 578 

das rückläufige Interesse der jungen Menschen an Kirche bestärken als einer „verstaubten“ Institution, 579 

die die Fragen von heute nicht in den Blick nimmt.51 580 

 581 

Für welche Themen sich Kinder und Jugendliche zukünftig engagieren werden, lässt sich nicht prog-582 

nostizieren. Ebenso wenig, welche Gestalt einer zukünftigen Kirche sie einbringen, fordern und för-583 

dern: Parochie oder Sozialräume, neue Formen der Hauptberuflichkeit oder Fortschreiben bisheriger 584 

kirchlicher Berufe, kreativer Umgang mit weniger werdenden finanziellen Ressourcen oder weithin 585 

linearem Sparen, Fortführen aller bisherigen kirchlichen Arbeitsfelder oder die Verabschiedung einiger 586 

bei gleichzeitiger Entwicklung neuer. All dies wird eine neue Generation von Kindern und Jugendli-587 

chen einbringen, wenn heutige Jugendliche bereits Erwachsene sein werden. 588 
 589 

                                                           
50 So Greta Thunberg auf der Schülerdemo in Hamburg am 01.03.2019 (https://www.youtube.com/watch?v=2czDIoGL_fQ ab 
Minute 13:30). 
51 So geschehen in der Evangelischen Kirche im Rheinland. Die Synodalen haben in einer Jugendsynode im Januar 2019 den 
Vorstellungen, Wünschen und Forderungen der Jugendlichen zugehört und sich mit ihren Beschlüssen zur Partizipation, den 
Geflüchteten innerhalb der EU, den Fragen von Jugend- und Familienarmut, der Suche nach neuen Gemeindeformen und der 
Stärkung der Jugendarbeit auseinandergesetzt. Wesentliche Forderungen wurden von ihnen übernommen. Beispielsweise 
sollen für fünf Kirchenkreise innovative Modelle zur Partizipation erprobt werden. Dafür werden verbindliche Fachausschüsse 
eingerichtet, in denen die Jugendlichen die Hälfte der Mitglieder stellen. Die Suche nach neuen Gemeindeformen und Erpro-
bungsräumen neben der Ortsgemeinde wird mit fünf Pfarrstellen und 500.000 € jährlich landeskirchlich gefördert. Für die Ju-
gendarbeit werden verlässliche Ressourcen und ein verbindliches Qualifikationsniveau für hauptberuflich Tätige gefordert, 
Personalstellen sollen flächendeckend vorgehalten werden https://jugendsynode.ekir.de/2019/01/06/beschluesse-der-
jugendsynode-im-ueberblick/. 

https://www.youtube.com/watch?v=2czDIoGL_fQ
https://jugendsynode.ekir.de/2019/01/06/beschluesse-der-jugendsynode-im-ueberblick/
https://jugendsynode.ekir.de/2019/01/06/beschluesse-der-jugendsynode-im-ueberblick/


Drucksache Nr. 52/19 
 

16 
 

Jugendliche werden zur Zukunft der Kirche, indem Akteur*innen, Entscheidungsträger*innen 590 

und Leitung weiterhin mit ihnen im Gespräch sind und sie an Entscheidungs- und Konzepti-591 

onsprozessen beteiligen. Viele Schritte in diese Richtung sind bereits durch Entscheidungen in 592 

der EKHN vorbereitet und bilden sich in Verbands- und Leitungsstrukturen unserer Kirche ab. 593 

Die bisherigen guten Erfahrungen Evangelischer Jugendarbeit mit Kindern und Jugendlichen, 594 

die in der Kirche aktiv sind bzw. werden, sollten auch in der Zukunft fortgeführt werden. Weite-595 

re Schritte müssen im permanenten Dialog zwischen Entscheidungsträger*innen und Evange-596 

lischer Jugend unternommen werden. 597 

 598 

 599 

3.4 Wo wird die Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) im Jahr 2030 stehen? 600 

Diese Frage kann man in zwei Richtungen beantworten. Die eine Richtung wäre: Was glauben wir, in 601 

welche Richtung sich die Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) entwickeln wird? Die 602 

andere Richtung wäre: Was wäre wünschenswert und erstrebenswert für die Arbeit mit, von und für 603 

Kinder(n) und Jugendliche(n)? 604 

Zur Frage, was wir glauben, in welche Richtung sich die Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugend-605 

liche(n) entwickeln wird, spielen viele Faktoren, die sich schon jetzt für die nächsten Jahre beschrei-606 

ben lassen, eine entscheidende Rolle. 607 

Durch die Pensionierungs- und Verrentungswelle im Pfarramt52 und im Gemeindepädagogischen 608 

Dienst der geburtenstarken Jahrgänge – der sogenannten Babyboomer – ist mit einer zunehmenden 609 

Zahl an Vakanzen zu rechnen, sollte es nicht gelingen, Nachwuchs zu gewinnen und Menschen für 610 

das Arbeitsfeld der Evangelischen Jugendarbeit zu begeistern. Ohne entsprechende Nachwuchsge-611 

winnung hätte dies weitreichende Auswirkungen auf die Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugend-612 

liche(n) in Kirchengemeinden, Regionen, Dekanaten und in der Gesamtkirche. Ebenso hätte es Aus-613 

wirkungen auf die Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung von Ehrenamtlichen. Auch die Zahl der 614 

Mitglieder der Evangelischen Kirche wird abnehmen und demzufolge die finanziellen Ressourcen.53  615 

Die Zahl an Ganztagesangeboten für Kinder und Jugendliche in den Schulen wird zunehmen. Dies 616 

wird sich ebenfalls auf die Evangelische Jugendarbeit auswirken. Der bereits begonnene Prozess der 617 

Veränderung von Jugendarbeit wird sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. So hat schon jetzt 618 

die Zahl kontinuierlicher Jugendgruppen oder zweckfreier Treffen von Jugendlichen deutlich abge-619 

nommen und sich vielfach hin zu projektbezogener Jugendarbeit verändert.  620 

Die zunehmende Verschulung von Studiengängen als Folge des Bologna-Prozesses führt bereits jetzt 621 

zu einer Verringerung des ehrenamtlichen Engagements von Studierenden. Bisher waren diese vor 622 

allem im städtischen Kontext eine wichtige Stütze als Gruppenleiter*innen in der Kinder- und Jugend-623 

arbeit. Hinzu kommt der Trend, dass es eine immer schlechtere Vertaktung von Schul- und Semester-624 

ferien gibt. Dadurch gelingt es immer weniger, Studierende als Teamer*innen für Freizeitmaßnahmen 625 

zu gewinnen. 626 

Im Bereich der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist die teilweise unzureichende oder zeitlich begrenz-627 

te Finanzierung durch kommunale Zuschüsse eine wesentliche Herausforderung dieser Arbeit. Ab-628 

hängig von der jeweiligen finanziellen Bezuschussung durch die Kommunen kann sich demzufolge die 629 

Angebotsvielfalt in den nächsten Jahren ebenfalls verringern. 630 

Die Vernetzung Jugendlicher über Social Media spielt schon jetzt eine große Rolle. Man kann von 631 

einer Zunahme dessen in den nächsten Jahren ausgehen. Das eröffnet die Frage, ob es gelingt, die 632 

                                                           
52 Beispielsweise ist infolge dessen laut Leitungskonferenz der Kirchenverwaltung mit 30% weniger Pfarrpersonal zu rechnen. 
53 Die Leitungskonferenz der Kirchenverwaltung geht von 20 % weniger Mitgliedern bis 2030 aus und von 20 % weniger Ein-
nahmen bezogen auf die Kaufkraft. 



Drucksache Nr. 52/19 
 

17 
 

ohnehin geringer werdende Zahl der Hauptberuflichen in der Evangelischen Jugendarbeit so zu quali-633 

fizieren und auch die notwendigen finanziellen Ressourcen dafür zur Verfügung zu stellen, dass sich 634 

Jugendliche und Hauptberufliche auf einer gemeinsamen kommunikativen Ebene treffen können. 635 

Die Frage nach dem, was wir glauben, wie sich Evangelische Jugendarbeit entwickeln wird, kann auf 636 

dieser Grundlage vor allem damit beantwortet werden, dass es klar ist, dass evangelische Milieus 637 

kleiner werden: „Wir werden weniger, älter und ärmer“. 638 

Sollte jedoch eher die Frage richtungsweisend sein, was wünschenswert und erstrebenswert für die 639 

Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) ist, lassen sich auch jetzt schon Tendenzen auf-640 

zeigen, die sich vor allem im Engagement von Jugendverband, Hauptberuflichen, Akteur*innen und 641 

Entscheidungsträger*innen der Jugendarbeit abzeichnen. 642 

Wenn Entwicklungstendenzen wie oben beschrieben nicht als schicksalshaft oder gar als gottgewollt 643 

begriffen werden, sondern als Trends, denen man entgegensteuern kann, so ergeben sich daraus 644 

Herausforderungen und Aufträge an die Jugendarbeit wie Nachwuchsgewinnung im Gemeindepäda-645 

gogischen Dienst und im Pfarrdienst gepaart mit der Vermittlung eines Verständnisses Evangelischer 646 

Jugendarbeit und von Jugendverbandsarbeit oder die Entwicklung guter Konzepte, um mit Schulen 647 

auf Augenhöhe zu arbeiten oder Absprachen mit Hochschulen auf kirchlicher und universitärer Lei-648 

tungsebene, um Studierenden Engagement auch in der Evangelischen Jugendarbeit zu ermöglichen. 649 

Möglicherweise kann es auch gelingen, bisher als schwierig erlebte Arbeitsfelder positiv umzudeuten. 650 

So könnte die Kooperation von Kirchengemeinden mit kommunalen Schulen vor Ort die Evangelische 651 

Jugendarbeit stärken. Allerdings darf dabei religiöse Erziehung nicht allein als Auftrag an Institutionen 652 

verstanden werden. Gelingende religiöse Kommunikation geschieht zuallererst in der Familie, dann in 653 

der kirchlichen Arbeit mit Kindern, in der Arbeit mit Konfirmand*innen und schließlich in der Jugendar-654 

beit. Wo das nicht möglich ist, kann die Arbeit mit Schulen ein guter Anknüpfungspunkt sein. 655 

Es wird auch zukünftig wichtig sein, anwaltschaftlich für Kinder und Jugendliche (und deren Familien) 656 

einzutreten. Das Thema Gerechtigkeit hier sowie weltweit ist schon jetzt ein sinnstiftendes Element 657 

Evangelischer Jugendarbeit, ebenso die Positionierung für Frieden und friedensstiftende Konfliktbe-658 

wältigung oder auch Demokratie zu leben und für sie einzutreten. Dies muss sich auch zukünftig in 659 

Kirchengemeinden, Regionen, Dekanaten und der Gesamtkirche abbilden. 660 

Dieses anwaltschaftliche Eintreten beinhaltet derzeit wie auch zukünftig mit hoher Aufmerksamkeit 661 

politische und gesellschaftliche Entwicklung zu beobachten und diese zu fördern oder ihnen entge-662 

genzutreten wie beispielsweise derzeit rechtspopulistischen Tendenzen oder der Ausbeutung von 663 

Mensch und Natur.  664 

Diesen und weiteren Herausforderungen müssen sich alle, die in der Evangelischen Jugendarbeit 665 

Verantwortung tragen, immer wieder stellen.54 Und um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, 666 

bedarf die Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) richtungsweisende Beschlüsse von 667 

Kirchensynode und Kirchenleitung. Dabei geht es beispielsweise um die Priorisierung des Arbeitsfelds 668 

Evangelische Jugendarbeit, die Einführung von Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement, die 669 

Entwicklung von Steuerungsmöglichkeiten oder um das Denken um Umsetzen zeitgemäßer neuer 670 

Formen kirchlicher Arbeit und kirchlicher Präsenz im gesellschaftlichen Diskurs. 671 
 672 

 673 

                                                           
54 Teil dieser Herausforderungen ist auch zu beschreiben, wie hoch die Notwendigkeit und Bedarfe für Angebote der Evangeli-
schen Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche sein sollen. 
Das Referat für Sozialforschung und Statistik der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) erhob 2011 Zahlen für 
die Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) in den evangelischen Kirchengemeinden. Sie stellten fest, dass es 
mehr als 2100 Gruppen für Kinder und mehr als 1200 Gruppen für Jugendliche in unserer Kirche gab. Sollte es bei diesen 
Zahlen bleiben? Sind weniger oder mehr Gruppen nötig? 
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Wo die Evangelische Jugendarbeit im Jahr 2030 steht, hängt nicht allein von jetzt schon zu 674 

beschreibenden Tendenzen und Trends ab, sondern vor allem damit, welche Richtungsent-675 

scheidungen und Beschlüsse gefasst werden, um die Arbeit mit, von und für Kinder(n) und 676 

Jugendliche(n) sowohl für Hauptberufliche, Ehrenamtliche, Kinder und Jugendliche und für die 677 

gesamte EKHN attraktiv zu erhalten. 678 

 679 

 680 

4. Schlussbemerkungen 681 

4.1 Zusammenfassung 682 

Kinder und Jugendliche teilen ihre Lebenssituation mit Erwachsenen, haben aber oft einen andere 683 

Herangehensweise an Herausforderungen. Dies wird vor allem im Bereich Digitalisierung deutlich, die 684 

für Kinder und Jugendliche nicht als etwas Hinzukommendes zu einer analogen Welt begriffen wird, 685 

sondern als Teil ihrer Lebenswelt. Fast alle Jugendlichen in Deutschland haben Zugang zu digitalen 686 

Welten via Smartphone. Viele nutzen Social Media als Kommunikationsmittel. 687 

Kinder und Jugendliche erleben eine zunehmende Fremdbestimmung durch immer mehr verplante 688 

und vorstrukturierte Zeiten vor allem durch die Schule. Trotzdem gelingt es Kinder und Jugendlichen 689 

sich ehrenamtlich zu engagieren. 690 

Kinder und Jugendliche nehmen ihre Lebenswelt als eine vielfältige wahr – sowohl in Hinsicht auf 691 

Inklusion als auch bei religiöser und kultureller Vielfalt. Ob sie diese Vielfalt wertschätzen und fördern 692 

oder bekämpfen, hängt im hohen Maße von ihren erworbenen Werten und ihrer Haltung ab. 693 

Kinder und Jugendliche suchen nach Antworten auf Sinn- und Glaubensfragen. Ob sie diese bei der 694 

Kirche finden, hängt vor allem davon ab, wie diese Kirche Kinder und Jugendlichen begegnet: beleh-695 

rend oder neugierig und wertschätzend. 696 

 697 

Die Evangelische Kirche muss Kindern und Jugendlichen die ganze Fülle von Dabeisein und Mitge-698 

stalten bieten. Dabei ist die Begegnung von ihnen mit Erwachsenen in der Kirche auf Augenhöhe zu 699 

gestalten. In einer solchen Begegnung werden die Kompetenzen, Erkenntnisse und Einsichten von 700 

Kinder und Jugendlichen ernstgenommen. 701 

Kinder und Jugendliche sind in unserer Kirche längst schon da. Entscheidend ist, wie ihr Gegenüber 702 

reagiert, und ob letztendlich Kinder und Jugendliche zum Teil des kirchlichen und gesamtgesellschaft-703 

lichen Diskurses werden.  704 

Evangelische Jugendarbeit macht die Kirche zukunftsfähig. Das kann gelingen, wenn eine Beteili-705 

gungs- und Entscheidungskultur fortgesetzt und weiterentwickelt wird. 706 

Die Evangelische Kirche steht aufgrund vieler Veränderungsprozesse in den nächsten Jahren und 707 

Jahrzehnten vor völlig neuen Aufgaben. Im Blick auf Evangelische Jugendarbeit ist es wichtig, jetzt 708 

Entscheidungen zu treffen: Wie viele Hauptberufliche sollen zukünftig zuständig sein? Welche Priorität 709 

soll Evangelische Jugendarbeit haben? Wie will man als Kirche insgesamt konzeptionell aufgestellt 710 

sein und als Evangelische Jugendarbeit im Speziellen? … 711 
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Zwischenbericht über Projekte, Initiativen und Beiträge aus der EKHN zur Pilgerreise und 

über die Vergabe der Mittel 
 
Die EKHN ist auf der Herbstsynode 2014 der Einladung des Ökumenischen Rates der Kirchen zum 
„Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ gefolgt. In der Einladung heißt es: „Wir wollen den Weg 
gemeinsam fortsetzen. Herausgefordert durch unsere Erfahrungen in Busan rufen wir alle Menschen 
guten Willens dazu auf, ihre von Gott gegebenen Gaben für Handlungen einzusetzen, die verwandeln. 
Diese Vollversammlung ruft euch auf, euch unserer Pilgerreise anzuschließen. Mögen die Kirchen 
Gemeinschaften der Heilung und des Mitgefühls sein, und mögen wir die gute Nachricht aussäen, damit 
Gerechtigkeit gedeihen kann und Gottes tiefer Frieden auf der Welt bleibe.” (Botschaft der 10. Voll-
versammlung) 
 
Gemeinden und Dekanate sind eingeladen, regionale, nationale und internationale Initiativen der 
Gerechtigkeit und des Friedens zu unterstützen und vor Ort konkret zu gestalten. Dazu hat die Synode 
während ihrer Herbsttagung 2014 einen Betrag von insgesamt 200.000 € zur Verfügung gestellt. Die 
stellvertretende Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf eröffnete im Rahmen eines Gottesdienstes zum Klima-
pilgerweg nach Paris die erste Beteiligung der EKHN an dem Gesamtprojekt „Pilgerweg der Gerechtigkeit 
und des Friedens“.  
 
Über die Bezuschussung von beantragten Projekten entscheidet zweimal jährlich ein von der Synode 
beschlossener Arbeitsausschuss, der federführend im Zentrum Oekumene angesiedelt ist. Unterstützt 
werden Projekte einmalig. Sie müssen von mehreren Gruppen gemeinsam veranstaltet werden. Eine Co-
Finanzierung ist nicht zwingend.  
 
Dem Ausschuss gehören an:  
 Gisela Kögler (Vorsitzende des Synodenausschusses Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der 

Schöpfung)  
 OKR Detlev Knoche (Vertretung Zentrum Oekumene; Geschäftsführung)  
 Pfrin. Erika Mohri (Vertretung des Ausschusses für Diakonie und gesellschaftliche Verantwortung)  
 Pfr. Wolfgang Prawitz (für den Kirchensynodalvorstand)  
 Propst Matthias Schmidt (Vertretung der Kirchenleitung)  
 OKR Christian Schwindt (Vertretung Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung)  
Als zuständige Fachreferentin im Zentrum Oekumene der EKHN und EKKW nimmt Pfrin. Müller-
Langsdorf beratend an den Sitzungen teil. 
 
Thematisch sollen die Projekte dazu beitragen, eine Kirche des gerechten Friedens zu werden. 
Schwerpunkte können sein: Friedensbildung, Klimagerechtigkeit, Gerechtes Wirtschaften, internationale 
und ökumenische Begegnungen. 
 
Im Rahmen des Pilgerweges konnten im Frühjahr dieses Jahres dem Ökumenischen Rat der Kirchen 
zwei Stationen der Ausstellung „Frieden geht anders! Ausstellung über Alternativen zum Krieg“ 
übergeben werden. Die Ausstellung ist in der EKHN entstanden und zeigt anhand von neun konkreten 
Konflikten, wie mit unterschiedlichen gewaltfreien Methoden Kriege und kriegerische Auseinander-
setzungen verhindert oder beendet werden konnten. Von zwei dieser Stationen konnte eine englische 
Fassung angefertigt und im Foyer des Gebäudes des ÖRK ausgestellt werden. Gegenwärtig gibt es 
Gespräche über die Präsentation der Ausstellung im Rahmen der Vollversammlung des ÖRK 2012 in 
Karlsruhe. 
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Bisher bewilligte Projekte Pilgerweg Gerechtigkeit & Frieden 2015-2021 (Stand September 2019): 
 

Oktober 2015  

Viertägiger Klimapilgerweg durch den Odenwald/Eröffnung „Pilgerweg Gerechtigkeit und 
Frieden“ 700 € 

April 2016  

Ökumenisches Stadtgebet für Frankfurt, März 2016 500 € 

Interreligiöses Kulturprojekt „Engel der Kulturen“, Dekanat Rodgau, Herbst 2016 1.500 € 

Oktober 2016  

Verleih uns Frieden gnädiglich“, Gerechtigkeit und Frieden auf dem Lutherweg, Pilgern 
im Reformationsjahr. April 2017 2.000 € 

Spirituality of Peace and Korean Peace Treaty Campaign, Juni 2017 7.000 € 

April 2017  

Healing of Memories, Ökumenische Erinnerungen und Begegnungen von Christen in 
Frankfurt im Jahr des Reformationsjubiläums (Stadtrundgang, Evensong, Abend der 
Begegnung) 2.000 € 

Pfeddernheimer Umweltwoche 
Solarworkshop der Evangelischen Jugend 1.200 € 

Oktober 2017  

Langzeitfortbildung Gerechtigkeit+Frieden (Beteiligt: EKHN, EKKW, Badische und 
Württembergische Kirche) 7.000 € 

„Europa mit menschlichem Antlitz“ (2017-2020), Begegnungsreisen für Ehrenamtliche in 
der Flüchtlingsarbeit 16.000 € 

Eine Welt ohne atomare Risiken - Internationale Vernetzung von Initiativen gegen die 
Atomgefahr 9.000 € 

April 2018  

Querbeet auf Gottes Spuren! in Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens auf der  
Landesgartenschau 2018, Dekanat Rheingau-Taunus 2.000 € 

„Engel der Kulturen“, Evang. Zentrum für Interkulturelle Bildung Mörfelden-Walldorf 1.650 € 

Erarbeitung einer englischen Version von „Nachhaltig predigen“, Zentrum 
Gesellschaftliche Verantwortung/Dr. Hubert Meisinger 8.000 € 

November 2018  

„Luther bewegt“- Pilgern auf dem Lutherweg als Weg der Gerechtigkeit und des 
Friedens, Dekanat Rheingau-Taunus 2.000 € 

April 2019  

Errichtung einer Friedensstatue zum Gedenken an die sogenannten „Trostfrauen“ im 
korean.-japan. Krieg und als Mahnmal gegen sexualisierte Gewalt in Kriegssituationen, 
Evangelische Koreanische Gemeinde Rhein-Main und Trägerkreis 10.000 € 

Summe Ausgaben bis September 2019: 70.550 € 

Restmittel für die verbleibenden 5 Jahre bis Ende 2024 129.450 € 
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Erwartete Anträge 2019/2020/2021:  

Übersetzung der Ausstellung „Frieden geht anders“ ins Englische (für die 
Vollversammlung des ÖRK 2021 in Karlsruhe) ca. 20.000 € 

„Sicherheit neu denken“ – Ein Szenario im Gespräch mit Fachwissenschaften 
(ESG Gießen) o.A. 

#Helden oder Unter 18 nie? Werbung kritisch analysiert (Evang. Jugend) o.A. 

Teamvisit des ÖRK (in der zweiten Hälfte der „Dekade“) ca. 10.000 € 

Ökumenische Konsultation „Kirche des gerechten Friedens werden“ (mit UCC und 
Partnerkirchen) 15.000,- 

Erwartete Summe 45.000 € 
 
Gegenwärtig kann von einer mindestens 10-jährigen Gesamtdauer der Initiative ausgegangen werden. 
Eine Zwischenbilanz soll auf der kommenden Vollversammlung des ÖRK in 2021 in Karlsruhe erfolgen. 
Für den Zeitraum 2020 – 2024 stünden damit noch Mittel in Höhe von bis zu 84.450 € zur Verfügung. 
 
Federführung: Oberkirchenrat Detlev Knoche 
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Bericht über die Flüchtlingsarbeit und die Mittelvergabe aus dem 
Flüchtlingsfonds 
 

I. Die Synode der EKHN hatte im Herbst 2013 Mittel in Höhe von 500.000 Euro, im Herbst 2014 in Höhe 
von 1 Million Euro und im Herbst 2015 in Höhe von 15,9 Millionen Euro (14,6 Millionen Euro zzgl. einer 
jährlichen 1 % Kostensteigerung) für den Flüchtlingsfonds der EKHN bereit gestellt. Hiermit soll die 
Flüchtlingsarbeit in Kirche und Diakonie auch in den kommenden Jahren verstärkt und verbreitert 
werden. Zusätzlich beschloss die Synode im Herbst 2015 weitere 5 Millionen Euro Sondermittel für 
Flüchtlingsprojekte in kirchlichen Arbeitsfeldern. 

II. Weitere Debatte über veränderte Herausforderungen in der Flüchtlingsarbeit und mögliche 
Auswirkungen auf die Förderlinien 

Die erste Flüchtlingskonferenz in Hessen und Nassau im Februar 2017 im Dominikanerkloster in 
Frankfurt mit einer unerwartet hohen Beteiligung hatte deutlich gemacht, dass das Engagement innerhalb 
der EKHN für Ausgeschlossene und Geflohene sehr positiv wahrgenommen wurde und die einzelnen 
Förderlinien des Flüchtlingsfonds den Erfordernissen in den Gemeinden, Dekanaten und 
Flüchtlingseinrichtungen entsprachen.  

Bereits im Herbst vergangenen Jahres zeichnete sich ab, dass vereinzelt Fördermittel auslaufen, sich 
Bedarfe verändern und in einzelnen Bereichen die Frage nach einer Verstetigung der Arbeit und die 
Prüfung einer möglichen Überführung in die Regelfinanzierung anstehen. Vor diesem Hintergrund hatte 
sich das Vergabegremium im August letzten Jahres in einer Sondersitzung mit den neuen 
Herausforderungen in der Flüchtlingsarbeit befasst. Als neue Herausforderungen wurden benannt: die 
zunehmend auch finanzielle Belastung von Gemeinden, die Kirchenasyl gewähren und von Gemeinden 
und Einzelpersonen, die bei der Aufnahme von Flüchtlingen eine Verpflichtungserklärung unterschrieben 
haben sowie die Förderung von Ausbildungsplätzen in kirchlichen Einrichtungen für Geflüchtete. Darauf 
hat das Vergabegremium mit entsprechenden Beschlüssen im Herbst 2018 und Frühjahr 2019 reagiert 
und zunächst Mittel aus den 5 Millionen Sondermitteln bereitgestellt. 

In den Förderlinien „Professionelle und unabhängige Flüchtlingsberatung“ und „Koordination, 
Fachberatung und Qualifizierung der Flüchtlingsarbeit in der EKHN und des EKHN Flüchtlingsfonds“ stellt 
sich langfristig die Frage, in welchem Umfang Stellen in eine Regelfinanzierung zu überführen sind, um 
eine adäquate Fachberatung sicherzustellen.  

Die Mittel in der Förderlinie „Willkommenskultur“ sind weitgehend vergeben. Für die zukünftige Arbeit 
werden gegebenenfalls weitere Mittel benötigt. Gegenwärtig wird geprüft, inwieweit bewilligte Mittel nicht 
abgerufen bzw. nicht benötigt werden und so für neue Projektbewilligungen zur Verfügung stehen. 
Ebenso wird geprüft, ob aus den 5 Millionen Sondermitteln Mittel zur Verfügung gestellt werden können. 
Eine Entscheidung dazu, steht in der Sitzung des Vergabegremiums im November 2019 an.  

Seit Dezember 2018 arbeitet eine von der Kirchenleitung eingesetzte Arbeitsgruppe 
„Gemeindeentwicklung und gemeinwesenorientierte Diakonie“ unter der Leitung von OKRin Dr. Beiner an 
Konzepten einer künftigen Regeleinbindung der Arbeit mit Migrant*innen und der Flüchtlingsarbeit in eine 
gemeinwesenorientierte Diakonie. 

Grundsätzlich gelten weiterhin die von der elften Kirchensynode der EKHN auf ihrer 13. Tagung im No-
vember 2015 (Drucksache 65/15) im Rahmen des „Konzeptes für die mittelfristige Arbeit mit Flüchtlingen 
im Raum der EKHN 2016 - 2025“ beschlossenen Förderbereiche sowie die Förderrichtlinien in der von 
der Kirchenleitung im April 2017 überarbeiteten Fassung (vgl. Drucksache 44/17). 
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Die Förderrichtlinien sind auf der Homepage www.menschen-wie-wir.de veröffentlicht („EKHN 
Flüchtlingsfonds“ in der Rubrik „Projekte finanzieren“). In der Sitzung des Vergabegremiums des EKHN 
Flüchtlingsfonds am 05.11.2019 werden die Antragsfristen für 2020 festgelegt und auf der Homepage 
veröffentlicht. 

III. Der Flüchtlingsfonds der EKHN  

Antragsberechtigt sind alle Kirchengemeinden, Dekanate, regionale Diakonische Werke und 
Mitgliedseinrichtungen der Diakonie Hessen, die zu dem Kirchengebiet der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau gehören sowie die Abteilung FIAM (Flucht, Interkulturelle Arbeit, Migration) in der 
Diakonie Hessen (Koordination, Fachberatung und Qualifizierung der Flüchtlingsarbeit in der EKHN). 

Von Februar 2014 bis Juni 2019 wurden insgesamt 372 Anträge gestellt, davon wurden 319 Projekte 
bzw. Stellen positiv beschieden. Mit diesen Mitteln konnten bis heute Projekte und Initiativen in 
folgenden Bereichen gefördert werden: 

1. Willkommens- und Aufnahmekultur: 

255 Projekte zur Unterstützung einer Willkommens- und Aufnahmekultur in Gemeinden und 
Dekanaten (Projekte zur Stärkung freiwilligen Engagements in der Flüchtlingsarbeit und zum 
Aufbau von örtlichen Asylarbeitskreisen, Projekte zur Sprachförderung, innovative und sonstige 
Projekte, z. B. Begegnungscafés, Fahrradwerkstätten, Fortbildungsreihen zur Qualifizierung für 
das freiwillige Engagement). 

Vorgesehene Mittel: 1.300.000 € (200.000 € Synode 2013, 100.000 € Synode 2014, 600.000 €  

Synode 2015 sowie 400.000 € aus 5 Millionen Sondermittel Synode 2015) 

Bisher verplant: 1.293.200 € 

Restmittel: 6.800 € für zukünftige Projektanträge in der Förderlinie Willkommens- und 
Aufnahmekultur 

2. Professionelle und unabhängige Flüchtlingsberatung:  

Teilfinanzierung der 41 (in der Regel Teilzeit-) Stellen zum Auf- und Ausbau der professionellen 
und unabhängigen Flüchtlingsarbeit: darunter 11 Stellen in der permanenten Struktur (zugesagt 
für 5 bzw. 10 Jahre) sowie 30 Projektstellen mit der Laufzeit höchstens 2-3 Jahre (inkl. Anträge 
zur Supervision). 

Vorgesehene Mittel: 7.212.500 € 

Bisher verplant: 6.962.500 € 

Restmittel: 250.000 € für Teilzeitstellen in der professionellen und unabhängigen 
Flüchtlingsberatung  

3. Koordination der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit: 

Teilfinanzierung der 23 Projektstellen in der hauptamtlichen Koordination und Qualifizierung der 
ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit (die letzten fünf 0,5 VZ laufen spätestens Ende 2019 aus). 

Vorgesehene Mittel: 480.000 € (zzgl. 90.000 € aus Förderlinie Willkommens- und 
Aufnahmekultur, Beschluss der Kirchenleitung), insg. 570.000 € 

Bisher verplant: 561.000 € 

Restmittel: 9.000 €, gegebenenfalls Umschichtung in eine der Förderlinien III. 1. oder 2. nach 
Beschluss des Vergabegremiums des EKHN Flüchtlingsfonds  

http://www.menschen-wie-wir.de/
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4. Koordination, Fachberatung und Qualifizierung der Flüchtlingsarbeit in der EKHN und des 
EKHN Flüchtlingsfonds durch die Abteilung FIAM der Diakonie Hessen  

 0,5 Stelle Referentin für Asylverfahrensberatung und Erstaufnahme 

 1,0 Stelle Referent des Interkulturellen Beauftragten der EKHN 

 1,0 Stelle zur Koordinierung des EKHN-Flüchtlingsfonds, Projektberatung  

 0,5 Stelle in der Flüchtlingsseelsorge Rhein-Main zzgl. Sachmittel  

Vorgesehene Mittel 2015 bis 2025: 2.274.200 €  

Bisher verplant: 2.274.200 € 

Restmittel: keine 

IV. Flüchtlingsarbeit in den Kindertagestätten der EKHN 

1. 365 Anträge von 161 Kindertagesstätten (Kitas) und Familienzentren sind von 2016 bis 2019 
(Stand August 2019) gefördert worden. Die Mittel wurden für folgende Bereiche verwendet: 

 zusätzliche Fachkraftstunden (1670,5) 

 Supervision (103 geförderte Einheiten (jeweils 5 x 1,5 Stunden) 

 Projekte (52 Förderungen z. B. Musikprojekte, Garten- / Bewegungsprojekte, Kita - App) 

 individuelle Hilfen (137 Förderungen z. B. Bezuschussungen Anreise, weitere Personalstun-
den bei Sonderfällen) 

Bisher verausgabt: 2.762.268 € 

2. Personal Zentrum Bildung 

 1,0 Stelle Fachberatung seit 7/2016 

 0,5 Stelle Sachbearbeitung seit 8/2016 

Kosten von 2016 bis Ende 2019: rd. 383.000 € 

3. Veranstaltungen 

Kosten für die Durchführung von 2016 bis 2019: 45.500 € 

Vorgesehene Mittel für Flüchtlingsarbeit in den Kindertagesstätten 2016 bis 2020: 5.251.807 € 

Bisher verplant: 3.190.768 € 

Restmittel: 2.061.039 € für die Flüchtlingsarbeit in den Kindertagesstätten bis 2020 (gemäß 
Konzept eine Million pro Jahr) 

Die Angaben im Konzept beziehen sich auf die ausgewiesenen Projektmittel. Die zusätzlichen Mittel der 
1 % jährlichen Kostensteigerung sind nicht eingerechnet und stehen als Mittel für erwartete 
Kostensteigerungen noch zur Verfügung. 
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V. Fünf Millionen Sondermittel für Flüchtlingsprojekte in kirchlichen Arbeitsfeldern 

Aus diesen Mitteln wurden von November 2015 bis Mai 2019 achtundfünfzig Anträge bewilligt. In den 
Berichten zur Flüchtlingsarbeit in der EKHN und der Diakonie für die Herbstsynoden 2016, 2017 und 
2018 (Tischvorlage zur Drucksache Nr.38-1/16, Drucksache Nr. 44/17 und Nr. 39/18) sind die bewilligten 
Projekte bis Oktober 2018 einzeln beschrieben.  

Für den dieser Drucksache zu Grunde liegenden Berichtszeitraum gab es folgende Beschlüsse des 
Vergabegremiums: 

 Zentrum Oekumene der EKHN und EKKW, 0,5 Projektstelle: „Interkulturelle Personal- und Organisati-
onsentwicklung“, Zeitraum 01.09.2019 – 31.08.2022, bewilligte Mittel 168.982 €  

 Kirchenverwaltung der EKHN, 1,0 Projektstelle: „Koordination der Flüchtlingshilfe in der Kirchenver-
waltung und Mitarbeit in der Diakonie Hessen“, Zeitraum 01.01.2020 – 31.12.2022, bewilligte Mittel 
256.232 € 

 Diakonie Hessen (Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen Waldeck e. V.), „Not-
wendige ergänzende Projektstellen in der unabhängigen Flüchtlingsberatung, bewilligte Mittel 
625.391 € 

 Vergabekommission „Arbeit und Qualifizierung“ im Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der 
EKHN, Projekt: „Mittel zur Ausbildungs- und Arbeitsförderung“, Zeitraum 07/2019 – 06/2021, bewilligte 
Mittel 150.000 €  

 GfdE (Gesellschaft für diakonische Einrichtungen), dreimonatiges Praktikum für geflüchteten jungen 
Mann zur Vorbereitung einer Ausbildung, bewilligte Mittel 3.688 € 

 Diakonie Hessen (Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen Waldeck e. V.), Projekt: 
„Unterstützung von Kirchenasyl gewährenden Kirchengemeinden in finanzieller Notlage“, bewilligte 
Mittel 30.000 €  

Die Kirchenleitung hatte in ihrer Sitzung am 8. Dezember 2015 beschlossen, dass Anträge mit einem 
Fördervolumen von mehr als 100.000 € je Antrag sowie Entscheidungen über Anträge bezüglich 
zusätzlicher Personalstellen, die nicht durch das Konzept für die mittelfristige Arbeit mit Flüchtlingen im 
Raum der EKHN 2016 - 2025 abgedeckt sind, grundsätzlich noch der Zustimmung der Kirchenleitung 
bedürfen. Den davon betroffenen Beschlüssen des Vergabegremiums des EKHN Flüchtlingsfonds (die in 
der Liste unter V. benannten ersten 4 Beschlüsse) hat die Kirchenleitung zugestimmt. 

Vorgesehene Mittel: 5.000.000 € 

Bis Oktober 2019 verplant: 3.733.687 €  

Restmittel: 1.266.313 € für zukünftige Projekte in kirchlichen Arbeitsfeldern 

 

 

Federführung: OKR Detlev Knoche und Pfarrer Andreas Lipsch 
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Synodenerklärung (Entwurf) 
Flüchtlinge aufnehmen und integrieren, Rechtsstaat stärken,  

Menschenrechte achten 
 
Während dem UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge, UNHCR, zufolge die Zahl der weltweit 
schutz- und hilfsbedürftigen Menschen mit 74,8 Millionen so hoch ist wie noch nie, kommen 
immer weniger Asylsuchende nach Deutschland. Diejenigen, die es noch nach Deutschland 
und in andere EU-Staaten schaffen, haben gefährliche Reisen und bedrohliche Erfahrungen 
hinter sich. Die Synode der EKHN hält es für dringend notwendig, sichere Wege und 
zusätzliche Aufnahmeprogramme für Schutzsuchende zu schaffen, Geflüchtete so schnell wie 
möglich in den Gemeinwesen zu integrieren, ihre Rechte zu stärken und die Menschrechte von 
Schutzsuchenden zu achten. 
 
 
1. Zusätzlich Flüchtlinge aufnehmen – Aufnahmewillige Kommunen in Hessen und 

Rheinland-Pfalz unterstützen  
In Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es zahlreiche Städte, die bereit sind, mehr Geflüchtete 
aufzunehmen als ihnen zugewiesen werden. Plätze in Erstaufnahmeeinrichtungen und 
Gemeinschaftsunterkünften stehen leer. Kommunales und zivilgesellschaftliches Engagement 
ist vorhanden. Die Synode der EKHN begrüßt den Beschluss des Hessischen Landtages, ein 
Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge aufzulegen, und ersucht die Landesregierung, bei 
der Ausarbeitung des Programmes mit zivilgesellschaftlichen Organisationen 
zusammenzuarbeiten.  
 Mindestens 1.000 Flüchtlinge sollten in Hessen, mindestens 700 in Rheinland-Pfalz 

aufgenommen werden. Damit kann sowohl Flüchtlingen im Rahmen des Resettlement eine 
Aufnahme ermöglicht werden wie auch solchen, die im Mittelmeer aus Seenot gerettet 
werden. 

 Die Bereitschaft vieler Kommunen, zusätzlich Flüchtlinge aufzunehmen, sollte gestärkt 
werden, indem eine gesetzliche Grundlage auf Bundesebene einschließlich der notwendigen 
Ausführungsbestimmungen geschaffen wird. 
 

2. Kein AnkER-Zentrum in Hessen – Flüchtlinge zügig in Kommunen bringen 
Mit großem Bedauern nimmt die Synode zur Kenntnis, dass das im Hessischen 
Koalitionsvertrag verabredete Vorhaben, Flüchtlinge zügig auf die Kommunen zu verteilen und 
die Dauer des Verbleibs in den Erstaufnahmeeinrichtungen nicht länger vom Herkunftsland 
oder der sogenannten Bleibeperspektive abhängig zu machen, offenbar aufgegeben wurde. 
Dabei wird auf die geänderte bundesgesetzliche Regelung durch das Inkrafttreten des 
sogenannten „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ verwiesen. Die Synode fordert die Hessische 
Landesregierung auf, die im Asylgesetz unverändert enthaltenen Öffnungsklauseln und 
Spielräume für die Länder zum Zweck einer frühzeitigen Zuweisung zu nutzen. Wie im 
Koalitionsvertrag vorgesehen, könnte damit die Integration Geflüchteter in den Gemeinwesen 
maßgeblich gefördert werden.  
 
3. Abschiebungshaft vermeiden – Rechte von Gefangenen stärken 
Die Synode ist bestürzt darüber, dass bundesweit Hunderte von Menschen zu Unrecht in 
Abschiebungshaft genommen wurden, wie gerichtliche Überprüfungen ergeben haben. Ein 
derart skandalöser Umgang mit dem Freiheitsgrundrecht beschädigt das Ansehen des 
Rechtsstaates nachhaltig. Eine so hohe Fehlerquote würde in anderen Bereichen des Rechts 
für Entsetzen sorgen. Anstatt die Abschiebungshaft, wie zurzeit bundesgesetzlich geplant, noch 
auszuweiten, fordert die Synode die Landesregierungen in Hessen und Rheinland-Pfalz auf, 
sich für eine zeitnahe Behebung der Defizite einzusetzen, Abschiebungshaft nur in 
Ausnahmefällen zu verhängen und an Grundrechten ausgerichtete Maßstäbe auch für 
Abschiebungshaftgefangene anzulegen. 
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4. Kirchenasyl ernst nehmen – Grund- und Menschenrechte achten 
Die Synode nimmt mit Unverständnis zur Kenntnis, dass die Vereinbarung der Kirchen und des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zum Kirchenasyl im vergangenen Sommer 
– nicht zuletzt durch den Druck der Innenministerkonferenz – seitens des 
Bundesinnenministeriums und des BAMF einseitig praktisch aufgekündigt wurde. Erkannte das 
BAMF noch vor zwei Jahren die Mehrzahl der von Kirchengemeinden eingebrachten Härtefälle 
an, lehnt es heute annähernd 100 Prozent ab. Weiterhin ist die Verlängerung der 
Überstellungsfrist für Schutzsuchende im Kirchenasyl auf 18 Monate nach Meinung der EKD 
rechtswidrig. Die Synode bittet die Landesregierungen in Hessen und Rheinland-Pfalz, sich im 
Blick auf das BAMF für eine an den Grund- und Menschenrechten orientierte Beurteilung von 
Härtefällen in Dublin-Verfahren einzusetzen. 
 
5. Familienleben schützen – Bedingungen für Integration verbessern 
Die Synode bedauert, dass für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus der Familiennachzug 
als Rechtsanspruch ausgesetzt bleibt und nur engen Familienangehörigen über Kontingente 
von monatlich 1.000 Personen eine Einreise ermöglicht wird. Die langen Trennungen stellen 
eine extrem hohe Belastung für die betroffenen Familien dar, die aus Sicht der Synode dringend 
reduziert werden muss. Es ist erwiesen, dass das Familienleben die Integration in der neuen 
Umgebung und Gesellschaft deutlich erleichtert. Entsprechend erneuert die EKHN-Synode ihre 
Aufforderung an die Bundesregierung, die Landesregierungen und die Ausländerbehörden, den 
Familiennachzug für alle Schutzberechtigten, einschließlich subsidiär Geschützter, mit Vorrang 
zu ermöglichen und die dafür notwendigen Kapazitäten bereit zu stellen. Familiennachzug 
bietet die Möglichkeit für eine sichere und legale Einreise von Flüchtlingen. 
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Hintergrundinformationen zur Synodenerklärung 2019 

Flüchtlinge aufnehmen und integrieren,  
Rechtsstaat stärken, Menschenrechte achten 

Nach Angaben des UN-Hochkommissariates für Flüchtlinge, UNHCR, gab es Ende 2018 
insgesamt 74,8 Millionen Menschen, die gemäß des UNHCR-Mandates als schutz- oder 
hilfsbedürftig eingestuft werden. Zwei Drittel, 41,4 Millionen, gelten als „Binnenvertriebene“ 
(Internally Displaced Persons), ein Drittel, 23,8 Millionen, sind internationale Flüchtlinge. Hinzu 
kommen 2,9 Millionen Rückkehrende, 2,8 Millionen Staatenlose und 3,8 Millionen 
Schutzbedürftige aus humanitären Gründen.1  

Zum gleichen Zeitpunkt, Ende 2018, wurden in Deutschland 161.931 Asylneuanträge gezählt, 
mit Folgeanträgen 185.853; im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 16,5 %2. In den EU+ 
Staaten (EU+ Island, Liechtenstein, Norwegen und Schweiz) wurden 2018 insgesamt 664.480 
Asylanträge gestellt, 10 % weniger als 2017. Etwa drei Viertel aller Anträge wurden in 
Deutschland, Frankreich, Griechenland und Spanien gestellt, Frankreich verzeichnet das dritte 
Jahr in Folge einen Anstieg der Asylzahlen. Griechenland steht im EU+ Vergleich bei 
Asylanträgen an dritter Stelle3. 

1. Zusätzlich Flüchtlinge aufnehmen – Aufnahmewillige Kommunen in Hessen und 
Rheinland-Pfalz unterstützen  

Als Antwort insbesondere auf die Kriminalisierung und Behinderung der zivilen Seenotrettung 
im zentralen Mittelmeer durch Italien, aber auch Malta, haben sich viele Städte in Deutschland 
und Europa zu „sicheren Häfen“ mit der Bereitschaft erklärt, mehr Flüchtlinge und aus Seenot 
Gerettete aufzunehmen. Viele haben sich der „Bewegung Seebrücke“ angeschlossen, die mit 
zahlreichen dezentralen Aktionen für die Aufnahme von Geretteten warb. In Hessen und 
Rheinland-Pfalz zählen dazu Darmstadt, Darmstadt-Dieburg (Kreis), Groß-Gerau (Kreis), 
Kassel, Marburg, Werra-Meißner-Kreis, Wiesbaden, Ingelheim, Kaiserslautern, Ludwigshafen, 
Mainz, Mainz-Bingen (Landkreis) und Trier. 

Derzeit gibt es mehrere Flüchtlingsaufnahmeprogramme: Die Bundesregierung hat sich für 
2018-2019 zur Aufnahme von 10.200 Flüchtlingen im Rahmen des UNHCR-Resettlement-
Programmes verpflichtet. Enthalten sind darin 500 Personen im Rahmen des 
Landesaufnahmeprogrammes Schleswig-Holstein und 500 Personen über das private 
Sponsorship-Programm „Neustart im Team“, NesT, an dem sich auch Kirchen beteiligen.4 
Weitere Bundesländer bereiten derzeit Landesaufnahmeprogramme vor, darunter Brandenburg 
und Berlin. 

Der Hessische Landtag hat den Antrag der Koalitionsfraktionen CDU und Bündnis 90/Die 
Grünen für ein Hessisches Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge auf Empfehlung des 
Innenausschusses vom 12.9.19 beschlossen5. 

Nach einem Fachtag zur Rolle der Kommunen bei der Flüchtlingsaufnahme „Solidarität mit 
Geflüchteten macht Kommunen stark“ im September 2019 veröffentlichten die Diakonie 
Hessen, das Zentrum Bildung und das Zentrum Ökumene eine Resolution. Darin wird die 
Landesregierung ersucht, bei der Ausarbeitung des Programmes mit zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zusammenzuarbeiten.6 

                                                      
1 http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.114790030.800832386.1573464068-433309581.1573464068 
2 http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-dezember-
2018.pdf?__blob=publicationFile 
3 https://easo.europa.eu/asylum-trends-annual-report-2018  
4 https://www.neustartimteam.de/  
  https://resettlement.de/  
5 http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/00852.pdf 
https://hessischer-landtag.de/termine/innenausschuss-12-sitzung-0  
6 http://www.diakonie-hessen.de/aktuell/nachrichten/details/article/resolution-eintausend-nach-hessen-
verabschiedet.html   

http://popstats.unhcr.org/en/overview#_ga=2.114790030.800832386.1573464068-433309581.1573464068
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-dezember-2018.pdf?__blob=publicationFile
http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Downloads/Infothek/Statistik/Asyl/aktuelle-zahlen-zu-asyl-dezember-2018.pdf?__blob=publicationFile
https://easo.europa.eu/asylum-trends-annual-report-2018
https://www.neustartimteam.de/
https://resettlement.de/
http://starweb.hessen.de/cache/DRS/20/2/00852.pdf
https://hessischer-landtag.de/termine/innenausschuss-12-sitzung-0
http://www.diakonie-hessen.de/aktuell/nachrichten/details/article/resolution-eintausend-nach-hessen-verabschiedet.html
http://www.diakonie-hessen.de/aktuell/nachrichten/details/article/resolution-eintausend-nach-hessen-verabschiedet.html
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2. Kein AnkER-Zentrum in Hessen – Flüchtlinge zügig in Kommunen bringen 
Der Bundesinnenminister hat sich in seinem „Masterplan“ 2018 für die bundesweite Einrichtung 
von AnkER-Zentren nach bayrischem Vorbild ausgesprochen. In diesen Zentren sollen Ankunft 
(mit Registrierung und Asylantragstellung), die Entscheidung und gegebenenfalls Rückführung 
an einem Ort stattfinden, eine Verteilung auf kommunale Gemeinschaftsunterkünfte soll 
weitgehend ausgeschlossen werden.  

Im Hessischen Koalitionsvertrag vom Dezember 2018 wurde dagegen formuliert: „Unser Ziel ist, 
dass die Dauer des Verbleibs in der Erstaufnahmeeinrichtung nicht mehr vom Herkunftsland 
oder der Bleibeperspektive der Flüchtlinge abhängig ist, sondern eine möglichst schnelle 
Verteilung auf die Kommunen gewährleistet ist.“7 

Es scheint, dass diese Absprache seit August 2019 nicht mehr eingehalten wird. Nach einer 
Abfrage bei Beratungsstellen in Hessen werden seit September kaum noch Personen auf die 
Gemeinschaftsunterkünfte verteilt. Hintergrund ist eine veränderte Zuweisungspraxis des 
Regierungspräsidiums Darmstadt, in dem auf die geänderte bundesgesetzliche Regelung durch 
das Inkrafttreten des sogenannten „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ verwiesen wird. Danach ist 
eine Aufenthaltsdauer in Erstaufnahmezentren von bis zu 18 Monaten vorgesehen, für Familien 
und Kinder bis zu sechs Monaten8. Nach Ansicht des Republikanischen Anwaltsvereins, RAV, 
sind diese Regelungen jedoch nicht zwingend für die Länder, da insbesondere die 
Öffnungsklausel der § 48 und 49 Asylgesetz nicht geändert wurde. Damit stehen den Ländern 
durchaus Spielräume und Ermessensentscheidungen zur Verfügung.9 

Ein langer Aufenthalt in Erstaufnahmeeinrichtungen, zumal sie nicht für längerfristigen 
Aufenthalt eingerichtet sind, wirkt sich negativ auf die Integration und das Ankommen in der 
neuen Gesellschaft aus. Dies war auch explizit im Koalitionsvertrag für Hessen beschrieben. 

3. Abschiebungshaft vermeiden – Rechte von Gefangenen stärken 
Drei Abschiebungshaftanstalten liegen im Kirchengebiet der EKHN. In Ingelheim, mit 40 
Plätzen, werden überwiegend abzuschiebende Männer und Frauen aus Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland inhaftiert Die Abschiebungshaft in Darmstadt hat 20 Plätze und soll auf 80 
erweitert werden. Vorerst werden hier nur Männer inhaftiert. Auch am Flughafen Frankfurt 
werden Menschen inhaftiert. In allen drei Einrichtungen gibt es evangelische Seelsorger*innen. 
In Ingelheim engagieren sich außerdem Diakonie und Caritas im Rahmen eines gemeinsamen 
ökumenischen Projektes, indem sie sowohl eine unabhängige Beratung im Rahmen einer 
halben Stelle finanzieren, auch eine wöchentliche Rechtsberatung durch erfahrene 
Rechtsanwält*innen. Des Weiteren halten sie einen Rechtshilfefonds vor. Am Flughafen 
Frankfurt sind Caritas und Diakonie mit insgesamt zwei Stellen in der Asylverfahrensberatung 
präsent.  

Abschiebungshaft ist eine reine Verwaltungshaft. Inhaftiert wird nicht, wer kriminell geworden 
ist. Dafür ist die Strafhaft da. Abschiebungshaft dient lediglich der besseren Durchsetzung der 
Abschiebung. Sie muss durch eine/n Richter*in angeordnet werden.  

Ein solcher Freiheitsentzug stellt einen gravierenden Eingriff in die Grund- und Menschenrechte 
dar. Deshalb wiegt es besonders schwer, wenn sich aufgrund rechtlicher Interventionen 
herausstellt, dass die Haftanordnung rechtswidrig war. Rechtsanwalt Peter Fahlbusch, der 
kürzlich den Menschenrechtspreis von Pro Asyl erhalten hat, veröffentlicht regelmäßig Zahlen, 
die belegen, dass ca. die Hälfte seiner Mandanten zu Unrecht in Haft sitzt. Zu ähnlichen 
Ergebnissen führen die rechtlichen Interventionen von Rechtsanwält*innen im ökumenischen 
Projekt in der Abschiebungshaft in Ingelheim10.  

                                                      
7 Koalitionsvertrag zwischen CDU Hessen und BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN Hessen für die 20. Legislaturperiode,        
S. 125  
8 §§ 47 ff. AsylG 
9 Stellungnahme des RAV zur Aufenthaltsdauer in Landesaufnahmeeinrichtungen nach Einführung des Zweiten 
Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht („Geordnete-Rückkehr-Gesetz“), 23.09.2019, S. 3 
10 Pressemeldung von Diakonie und Caritas, Juni 2019: http://www.diakonie-
hessen.de/presse/pressemitteilungen/details/article/vermehrt-frauen-in-abschiebungshaft.html 
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Statt hier Abhilfe zu schaffen, wurden mit dem erwähnten „Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ die 
Haftgründe sogar noch massiv ausgeweitet. Es steht zu befürchten, dass es dadurch vermehrt 
zur Anwendung von Abschiebungshaft kommt und die Zahl unrechtmäßig inhaftierter Menschen 
weiter zunimmt. Zahlen belegen übrigens nicht, dass mehr und längere Abschiebungshaft 
tatsächlich zu mehr Abschiebungen führt. Obwohl der Europäischen Gerichtshof 2014 in einem 
Verfahren zu Deutschland festgestellt hat, dass eine Unterbringung von 
Abschiebungshäftlingen in normalen Strafanstalten dem Trennungsgebot der Europäischen 
Rückführungsrichtlinie widerspricht, wurde genau diese Möglichkeit mit dem oben genannten 
Gesetz wiedereingeführt. 

4. Kirchenasyl ernst nehmen – Grund- und Menschenrechte achten 
Im Sommer 2018 wurde die Zuständigkeit innerhalb des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) neu geregelt und de facto die Vereinbarung der Kirchen und des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zum Kirchenasyl – nicht zuletzt durch den 
Druck der Innenministerkonferenz – seitens des Bundesinnenministeriums und des BAMF 
einseitig praktisch aufgekündigt. Bei Kirchenasylfällen geht es überwiegend um sogenannte 
Dublin-Überstellungen, also die Rücküberstellung in das Land, in das die Einreise und damit die 
Registrierung erfolgte, wie z.B. Griechenland oder Italien. Nach der Vereinbarung sollten 
Dossiers an das BAMF geschickt werden, anhand derer die Fälle erneut geprüft werden sollten. 
Erkannte das BAMF noch vor zwei Jahren die Mehrzahl der von Kirchengemeinden 
eingebrachten Härtefälle an, lehnt es heute annähernd 100 Prozent ab.  

Gemäß der Dublin-III-Verordnung gilt eine Fristverlängerung von sechs auf 18 Monate für 
Überstellungen in das Ersteinreise-Land, wenn Flüchtlinge während des Verfahrens „flüchtig 
sind“. In vielen Gerichtsverfahren wurde die Ansicht bestätigt, dass beim Kirchenasyl nicht von 
„Flüchtigsein“ gesprochen werden kann, da der Aufenthaltsort der Personen im Kirchenasyl den 
zuständigen Behörden mitgeteilt wird.  

Dass Härtefälle nicht mehr als solche gesehen werden, ist ein Skandal, wie ein Ende 
September 2019 vom BAMF abgelehntes Härtefalldossier deutlich macht, in dem das Schicksal 
einer hochschwangeren Frau geschildert wurde, deren Partner in Deutschland studiert hat und 
arbeitet und deren Kind bei Geburt in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit 
bekommen hätte und die junge Familie damit ein reguläres Aufenthaltsrecht.  

Auszug aus der Ablehnung des Dossiers: 

„Nach eingehender Prüfung können derzeit keine besonderen Umstände des Einzelfalls 
und daraus resultierende Vollzugshindernisse zur Vermeidung von besonderen 
humanitären Härten zu Gunsten von Frau M. festgestellt werden. (…) Soweit in dem 
Dossier vorgetragen wird, dass Frau M. schwanger sei, um den XX.10.2019 ihr erstes 
Kind erwarte und der Vater des Kindes, Herr D., eine Niederlassungserlaubnis besitze 
und die Vaterschaft gegenüber dem Jugendamt in X anerkannt habe, ist hierzu zunächst 
zu sagen, dass die Beziehung zwischen Frau M. und ihm mangels Eheschließung in 
dem hier maßgeblichen aufenthaltsrechtlichen Zusammenhang nicht anerkannt werden 
kann und Frau M. bereits aus diesem Grund weder Familienangehörige des Herrn D. im 
Sinne der Art. 9 ff. i.V.m. Art. 2 lit. g) Dublin III-VO ist noch bei ihr der Schutz von Art. 6 
GG greift. (…) 

Im Hinblick auf das noch ungeborene Kind von Frau M. ist anzumerken, dass zwar Herr 
D. für dieses Kind die Vaterschaft anerkannt hat und er mit der Niederlassungserlaubnis 
auch über ein unbefristetes Aufenthaltsrecht in Deutschland verfügt. Jedoch ist das Kind 
von Frau M. als Nasciturus noch nicht geboren, nicht rechtsfähig nach § 1 BGB und 
kann damit kein Träger bzw. Vermittler einer Rechtsstellung – wie das hier vorgetragene 
Aufenthaltsrecht der Mutter aufgrund einer etwaigen deutschen Staatsangehörigkeit – 
sein. 

In diesem Zusammenhang kommt im Übrigen hinzu, dass Art. 6 GG und Art. 8 EMRK 
ausländerrechtliche Schutzwirkungen nicht allein aufgrund formal-rechtlicher familiärer 
Bindungen (wie der hier vorgetragenen Vaterschaftsanerkennung und 
Sorgerechtserklärung) entfalten; entscheidend ist die tatsächliche Verbundenheit 
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zwischen den Familienmitgliedern (vgl. VG München, Beschluss vom 07.02.2019, Az.: M 
10 S7 18.53007). Für das Vorliegen einer tatsächlich gelebten, von geistiger und 
emotionaler Auseinandersetzung geprägten Verbundenheit zwischen den 
Familienmitgliedern ist eine durch Tatsachen belegte Nähebeziehung erforderlich, die 
verdeutlicht, dass eine gemeinsame Übernahme der elterlichen Verantwortung 
hinreichend sicher zu erwarten ist (m.w.N.). 

Da das Kind von Frau M. noch gar nicht geboren ist, kann es vorliegend jedoch auch 
(noch) keine tatsächliche Nähebeziehung des Herrn D. zu diesem Kind geben.“ 

Auch obergerichtliche Rechtsprechung geht hingegen davon aus, dass Art. 6 GG und Art 8 
EMRK bereits vorgeburtlich Schutzwirkung entfalten11. 

5. Familienleben schützen – Bedingungen für Integration verbessern 
Familienleben ist ein Grundrecht gemäß Art. 6 des Grundgesetzes und Art. 8 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention. Für Migrant*innen und Geflüchtete bedeutet dies, dass sie ihre 
Familienangehörigen nachholen können. Für die EU-Mitgliedsstaaten ist der Familiennachzug 
zu Drittstaatsangehörigen in der Richtlinie zum Familiennachzug von 2003 geregelt. Allerdings 
besteht hier die Möglichkeit, den Familiennachzug zu subsidiär Geschützten anders zu regeln, 
auch wenn die Europäische Kommission in ihren 2014 veröffentlichten Leitlinien zur 
Gleichbehandlung aufruft. Mehrere Mitgliedsstaaten haben Ende 2015, Anfang 2016 den 
Nachzug zu subsidiär Geschützten eingeschränkt. In Schweden wurde diese Einschränkung 
durch Gerichtsentscheid Anfang 2019 aufgehoben. 

In Deutschland wurde der Familiennachzug zu subsidiär Geschützten im August 2015 
gesetzlich normiert und ermöglicht. Weil Befürchtungen in die Welt gesetzt wurden, dass viele 
zehntausende Anspruchsberechtigte zusätzlich nach Deutschland einreisen würden, wurde das 
Gesetz bereits Anfang 2016 wieder geändert, so dass zunächst für zwei Jahre der 
Familiennachzug für diese Gruppe gänzlich ausgesetzt wurde. Durch eine weitere Änderung im 
August 2018 wurden nun 1.000 Nachzüge im Monat ermöglicht. Damit wurde der 
Rechtsanspruch aufgehoben, der in Deutschland erst 2015 gesetzlich verankert worden war. 
Die Entscheidung bleibt willkürlich, denn die Bedürfnisse und Bedingungen für subsidiär 
Geschützte unterscheiden sich nicht von anerkannten Flüchtlingen. Der Grund für die 
Unterscheidung liegt in den Anerkennungsgründen. Anerkannte Flüchtlinge erhalten den 
Schutzstatus aufgrund der individuell, persönlich nachgewiesenen Verfolgung wegen 
politischer, ethnischer oder religiöser Verfolgung. Subsidiär werden Menschen geschützt, die 
aufgrund der allgemeinen Situation in ihrem Herkunftsland wie Krieg oder Bürgerkrieg fliehen 
mussten. Lange Zeiten der Familientrennung schaden den Beziehungen und stellen eine hohe 
Belastung dar. Die Sorge um Familienangehörige behindert Geflüchtete, sich auf die neue 
Gesellschaft und Umgebung einzustellen. Weitere Informationen zum Thema und Fallbeispiele 
sind in einer Broschüre der Diakonie Deutschland zu finden.12 

Die Einschränkungen für subsidiär Geschützte wurden mit hohen Nachzugszahlen begründet, 
die erwartet wurden – Politiker*innen und Medien nannten zwischen 300.000 und 7 Millionen. 
Tatsächlich beläuft sich die Zahl derzeit auf ca. 30.000 Personen. Diese Zahl setzt sich 
zusammen aus 11.350 seit August 2018 erteilten Nachzugsvisa und knapp 21.000 auf die 
Visabeantragung noch wartende Familienangehörige.13 

Die Synode der EKHN hat dieses Thema mehrfach angesprochen, zuletzt 2018. Aufgrund der 
Dringlichkeit wird die Aufforderung aus dem vergangenen Jahr wiederholt. 

                                                      
11 Dagegen: Vorgeburtlicher Schutz aus Art. 6 GG, Art. 8 EMRK: BVerfG, B. v. 08.12.2005, Az. 2 BvR 1001/04, ZAR 
2006, 28 / OVG Bautzen, B. v. 25.01.2006 – 3 BS 274/05, NVwZ 2006, 613 /  OVG Hamburg, B. v. 14.08.2008 – 4 
Bs 84/08, NVzZ-RR 2009, 113 / OVG Bautzen, B. v. 02.10.2009 – 3 B 482/09 /  VG Stuttgart, B. v. 29.01,2016 – 2 K 
519/16, BeckRS 2016, 47026 
12 Diakonie Texte 9/18 Hg. Diakonie Deutschland, „Familien gehören zusammen“, 
https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Broschuere_PDF/2018-
09_DT09_Broschuere_Familienzusammenfuehrung_web.pdf 
13 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke u.a. und der 
Fraktion Die Linke zu Familiennachzug zu Flüchtlingen bis Mitte 2019 und diesbezügliche Prognosen, BT -
Drucksache 19/13525 vom 29.10.2019 

https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Broschuere_PDF/2018-09_DT09_Broschuere_Familienzusammenfuehrung_web.pdf
https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diakonie/PDFs/Broschuere_PDF/2018-09_DT09_Broschuere_Familienzusammenfuehrung_web.pdf
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DRIN – Abschlussbericht / Evaluation des Projektes  
 

Abschluss- und Evaluationsbericht 

Mit Beschluss der 10. Tagung der Elften Kirchensynode der EKHN vom 9. Mai 2014 wurde auf Initiative 
der Geschäftsstelle der Diakonie Hessen e.V. (Prof. Dr. Alexander Dietz/Pfrin. Margarete Reinel) und des 
Zentrums Gesellschaftliche Verantwortung (OKR Schwindt) ein auf fünf Jahre angelegtes Projekt bewil-
ligt, das zwischen 2015 und 2019 die Entwicklung gemeinwesen- und sozialraumorientierter und damit 
gemeinwesendiakonischer Projekte in der Zusammenarbeit von Kirche, Diakonie und Kommune fördern 
sollte. Dieses Projekt erhielt (später) den Projekttitel „DRIN Dabeisein – Räume entdecken – Initiativ wer-
den – Nachbarschaft leben“.  

Durch ein hinter diesem Projekt stehendes Förderprogramm wollte die Synode der EKHN neue Projekte 
in den Regionen des Kirchengebietes fördern, um in einem Miteinander von Dekanaten, regionaler Dia-
konie, Kirchengemeinden und anderen örtlichen Einrichtungen und Akteur*innen insbesondere konkrete 
Maßnahmen gegen wachsende Armut und drohende Ausgrenzung zu initiieren. Zur Durchführung des 
Gesamtprojektes wurden Projektmittel in Höhe von 3 Mio. € aus dem Projektbudget der Perspektive 2025 
bereitgestellt. 

In der Geschäftsstelle der Diakonie Hessen e.V. wurde daraufhin zum 1. November 2014 ein hauptamt-
lich geführtes Projektbüro zur Durchführung des Projektes eingerichtet, welches die gesamte Umsetzung 
des Projektes geplant und begleitet hat. Die Projektleitung hatte Frau Pfarrerin Margarete Reinel inne. 
Für das Projektmanagement war Thomas Jung zuständig und als Projektkoordinatorin arbeitete Annette 
Heinz im Projektbüro mit. Ohne die fachlich versierte Arbeit und das hohe Engagement der Mitarbeiten-
den des Projektbüros wäre das Gesamtprojekt sicher nicht in vorliegender Güte verlaufen. 

Als Projektvergabe- und Entscheidungsgremium wurde eine Steuerungsgruppe eingerichtet, die in enger 
Zusammenarbeit mit einem hauptamtlich besetzten Projektbüro das DRIN-Projekt über den gesamten 
Förderzeitraum begleitete. Dazu fanden halbjährlich gemeinsame Treffen des Gremiums statt, die sich 
aus zunächst sieben (später sechs) Vertreter*innen aus Kirchensynode, Dekanatsebene, Gemeindeebe-
ne, Gesamtkirche, Diakonie Hessen e.V. und sieben der regionalen Diakonischen Werke zusammensetz-
ten und so sicherstellten, dass alle relevanten Ebenen jederzeit eingebunden und zur Wahrung der 
Transparenz in Kenntnis gesetzt waren. Neben der Entscheidung über Projektanträge war es auch Auf-
gabe der Steuerungsgruppe, das gesamte Projekt zu begleiten und die ordnungsgemäße Durchführung 
der Projekte im Auftrag der Synode, der Kirchenleitung und der Diakonie Hessen e.V. zu überwachen. 
Über die Steuerungsgruppe hinaus wurde die Kirchensynode jährlich durch Projektstatusprojekte über 
den Verlauf und den Stand des Projektes in Kenntnis gesetzt. 

Der Beschluss der 10. Tagung der Elften Kirchensynode beinhaltete auch, dass der Synode nach Ab-
schluss des Projektes ein Projektabschlussbericht (Anlage 1) und ein wissenschaftlich begleiteter Evalua-
tionsbericht (Anlage 2) vorgelegt werden. Für die Erarbeitung des Evaluationsberichtes konnten Prof. Dr. 
Alexander Dietz und Daniel Wegner von der Hochschule Hannover sowie Prof. Dr. Andreas Schröer und 
Richard Händel von der Universität Trier gewonnen werden.  

Beide Berichte wurden in der Steuerungsgruppe am 28. Mai 2019 und in der Sitzung der Kirchenleitung 
am 17. Oktober 2019 eingehend erörtert und zustimmend zur Kenntnis genommen. 

Restmittel  

Die Steuerungsgruppe des DRIN-Projektes hatte in ihrer Sitzung am 3. September 2018 über eine mögli-
che Verwendung von Restmitteln im Sinne der Projektidee des DRIN-Projektes beraten und den Be-
schluss gefasst, den kirchenleitenden Gremien zu empfehlen, Restmittel aus dem Budget des DRIN-
Projektes im Sinne der Projektidee so zu verwenden, dass in den Regionen bestehende, aber auch ggf. 
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neue Kooperations- und Vernetzungsprozesse, die sozialraumorientiert und gemeinwesendiakonisch 
ausgerichtet sind, zeitlich befristet unterstützt und begleitet werden. Allerdings war damals die genaue 
Höhe der Restmittel noch nicht bekannt. 

Darauf hatte sich das Kollegium in seiner Sitzung am 30. Oktober 2018 mit diesen Überlegungen befasst. 
Aufgrund der Tatsache, dass die genaue Höhe der Restmittel noch nicht bekannt war, wurde der Be-
schluss über den Antrag der Steuerungsgruppe des DRIN-Projektes auf Bildung einer zweckgebundenen 
Rücklage zurückgestellt, bis ein Abschluss- und ein Evaluationsbericht zu dem Projekt vorliegen. 

Wie dem Erläuterungsbogen (Anlagen 3) zum Abschlussbericht zu entnehmen ist, belaufen sich die 
Restmittel des Projektes auf dem Rücklagenkonto der Kirchenverwaltung auf 18.386,75 €. Zuzüglich ei-
ner Rückforderung von 6.095,08 € der Kirchenverwaltung – von diesen Mitteln ist noch die Rechnung des 
Medienhauses für einen Projektfilm in Höhe von rund 5.000 € in Abzug zu bringen – ergeben diese die im 
Abschlussbericht ausgewiesenen Restmittel von 24.481,83 € (s. Anlage 1, S.13). 

Aufgrund der geringen Höhe der tatsächlichen Restmittel (voraussichtlich 18.386,75 € + 6.095,08 € – 
rund 5.000 € = 19.481,83 €) wurden die Restmittel in das allgemeine Projektbudget der Perspektive 2025 
zurückgeführt. 

 

 

 

 

Federführender Referent: Pfarrer und Oberkirchenrat Christian Schwindt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

Anlage 1: Abschlussbericht des P-2025-Projektes DRIN „Dabeisein – Räume entdecken – Initiativ 
werden – Nachbarschaft leben“ 

Anlage 2: Auszug aus dem Abschlussbericht zur Evaluation des Projektes DRIN „Dabeisein – 
Räume entdecken – Initiativ werden – Nachbarschaft leben“ 

 Hinweis: Einige Exemplare des vollständigen Evaluationsberichts werden an der 
Synode zur Einsichtnahme ausgelegt. 

Anlage 3 a: Erläuterungsbogen für Projekte im Haushaltsjahr 2019 

Anlage 3 b: P 2025 – Haushalt – P 12 DRIN  
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Das Projekt 

VON DER IDEE ZUM PROJEKT 
Grundidee der Gemeinwesendiakonie ist, dass sich Kirchengemeinden, diakonische 
Einrichtungen und andere Akteure gemeinsam an der Erkundung und Gestaltung lokaler 
Räume und der Verbesserung von Lebensverhältnissen beteiligen. Gemeinwesendiakonie 
wird dabei nicht als begrenztes Projekt, sondern als Strategie zur Entwicklung von 
Gemeinde und Diakonie in einem Lebenszusammenhang verstanden. Ein gemeinwesen-
orientierter Ansatz, der die spezifischen Bedarfe und Ressourcen von Menschen in einem 
Lebensraum wahrnimmt und vernetzend, aktivierend, zielgruppenübergreifend vorgeht, 
stellt sich den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen (z.B. demographischer 
Wandel, Integration, Inklusion) und ermöglicht eine nachhaltige Verbesserung der 
Lebensbedingungen für die Menschen im Stadtteil oder Dorf. Kirchengemeinden 
überschreiten so die eigenen Milieugrenzen und werden wieder zu gefragten 
zivilgesellschaftlichen Akteuren und Partnern, die gesellschaftliche Verantwortung zum 
Wohl der Menschen übernehmen. 

Angesichts dieser Herausforderungen kommt der soziale Nahbereich im Gemeinwesen 
(Stadtteil, Gemeinde, Dorf, Region) immer stärker in den Blick. Ambulante Hilfen, 
niedrigschwellige Angebote, neue soziale Netzwerke werden sich im direkten 
Lebensumfeld der Menschen entwickeln müssen. Es entsteht die Notwendigkeit einer 
Sozialraumorientierung aller diakonischen und kirchlichen Angebote und Dienste. 

Grundlage der Projektidee für DRIN war eine von der Geschäftsstelle der Diakonie Hessen 
e.V. (Dr. Alexander Dietz / Pfrin. Margarete Reinel) und dem Zentrum Gesellschaftliche 
Verantwortung der EKHN (OKR Christian Schwindt) im Jahre 2012 entwickelte 
Projektskizze. Ein wesentliches Ziel des in der Skizze beschriebenen Vorhabens sollte 
neben der gemeinwesenorientierten Grundaussrichtung sein, dass die Regionalen 
Diakonischen Werke, als soziale Dienste der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, 
und Kirchengemeinden auf dem Gebiet der EKHN gemeinsam gemeinwesendiakonische 
Angebote entwickeln.  

Eine Umfrage, die in 2012/2013 unter den 47 Dekanaten der Ev. Kirche in Hessen und 
Nassau und ihren Gemeinden zum Thema „Gemeinwesendiakonie bzw. kirchlich-
diakonische Arbeit im Sozialraum“ durchgeführt wurde, bestätigte das Interesse eines 
solchen Vorhabens. Die Ergebnisse der Umfrage, an der sich alle Dekanate beteiligt 
hatten, belegten nämlich, dass die Potenziale des gemeinwesendiakonischen Ansatzes 
bisher nur punktuell von Gemeinden und Dekanaten genutzt werden und dass demzufolge 
ein großer Bedarf an Informationen und Unterstützung bei der Entwicklung entsprechender 
Vorhaben besteht.  
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PROJEKTAUFTRAG 
Mit Beschluss der 10. Tagung der elften Kirchensynode der EKHN vom 09. Mai 2014 wurde 
daraufhin das vorgeschlagene gemeinwesendiakonisch orientierte Projekt bewilligt. Dieses 
Projekt erhielt (später) den Projekttitel „DRIN – Dabei sein, Räume entdecken, Initiativ 
werden, Nachbarschaft gestalten“.  

Das Projekt sollte Kirchengemeinden und Dekanate in den Jahren 2015-2019 in ihren 
Bemühungen unterstützen, im Sinne einer offenen und öffentlichen Kirche zum Wohle des 
Gemeinwesens vor Ort aktiv zu sein und hierzu entsprechende Projekte zu entwickeln. 

Hauptziel des Projektes sollte sein, gemeinwesen- bzw. sozialraumorientierte Ansätze in 
den Kirchengemeinden und Dekanaten zu fördern und dabei zu verstärkter Kooperation 
mit Akteuren im Sozialraum vor Ort anzuregen (regionale Diakonie, Kommunen, Vereinen 
usw.).  

Hierzu sollten Förderkriterien entwickelt und die Vergabe der Mittel organisiert werden. 

Mit der weiteren Planung und Umsetzung des Projektes wurde die Diakonie Hessen e.V. 
als sozialer Dienst der Evangelischen Kirche beauftragt. 

RAHMENBEDINGUNGEN 
Folgende Rahmenbedingungen waren nach Beschluss der Kirchenleitung der EKHN und 
des Vorstandes der Diakonie Hessen e.V. mit der Beauftragung verbunden. 

1. Zur Durchführung des Gesamtprojektes werden Projektmittel aus dem P-2025 
Projektfond in Höhe von 3 Mio. Euro bereitgestellt.  
 

2. Die Projektlaufzeit erstreckt sich einschließlich der Evaluierung der Einzelprojekte, 
über 5 Jahre. Die Laufzeit der Einzelprojekte beträgt 3 Jahre. 

 
3. Bei der Landesgeschäftsstelle der Diakonie Hessen e.V. wird zur Umsetzung des 

Projektes ein hauptamtlich geführtes Projektbüro eingerichtet, welches den gesamten 
Umsetzungsprozess plant und begleitet. Es berät bei der Projektentwicklung und 
Antragstellung und begleitet und koordiniert die Teilprojekte während der Laufzeit. 

 
4. Als Projektvergabe- und Entscheidungsgremium wird eine aus Vertreter*innen der 

Synode, Dekanatsebene, Gemeindeebene, Gesamtkirche, Diakonie Hessen e.V. und 
aus den regionalen Diakonischen Werke zusammensetzte Steuerungsgruppe gebildet. 
Sie überwacht die ordnungsgemäße Durchführung der Teilprojekte im Auftrag der 
Synode, der Kirchenleitung und der Diakonie Hessen e.V. 
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5. In jeder der sechs Propsteien der EKHN sollen mindestens sechs Teilprojekte 
durchgeführt werden, davon je zwei in einer Großstadt/Oberzentrum, in einer 
Kleinstadt/Mittelzentrum und im ländlichen Raum/Dorf (Abweichungen aufgrund 
besonderer regionaler Bedingungen sind möglich). Damit sollen 36 Projekte im 
Kirchengebiet umgesetzt und gefördert werden. 
 

6. Der Synode der EKHN werden ein jährlicher Projektstatusbericht sowie ein 
Auswertungsbericht und ein wissenschaftlich begleiteter Evaluationsbericht nach 
Abschluss des Gesamtprojektes schriftlich vorgelegt. 

PROJEKTZIELE 
Hauptprojektziel:  

Dekanate und die regionale Diakonie entwickeln gemeinsam mit Kirchengemeinden und 
anderen örtlichen Einrichtungen und Akteuren Angebote, um der wachsenden Armut und 
drohenden Ausgrenzung konkrete Maßnahmen entgegenzusetzen. 

Mit Blick auf das Hauptziel sind folgende strategischen und operativen Ziele für das Projekt 
maßgebend gewesen. 

PROJEKTZIELE 

 BEZOGEN AUF KIRCHEN UND 
DIAKONIE 

BEZOGEN AUF VON ARMUT UND 
AUSGRENZUNG BETROFFENE 
MENSCHEN 

STRATEGISCHE 
ZIELE 

Wahrnehmung des Grundauftrags 
von Kirche und Diakonie: 
Übernahme gesellschaftlicher 
Verantwortung, Bekämpfung von 
Armut. 

Ermöglichung von mehr Teilhabe für von 
Armut und Ausgrenzung betroffene 
Menschen im Sozialraum. 

 

EKHN und ihre Gemeinden werden 
in ihrem Engagement für soziale 
Gerechtigkeit erkennbar und 
profilieren sich als „öffentlich-
regional vernetzte“ Kirche, die sich 
sozialräumlich, gemeindenah 
orientiert. 

Strukturell-nachhaltige Verbesserung 
von Lebensbedingungen 

 
Stärkung der mittleren Ebene 
(Dekanate) als Partner der 
regionalen Diakonie. 

Schaffung bedarfsgerechter Angebote 
unter Einbeziehung der Betroffenen. 

 

 
Förderung einer stärkeren 
Vernetzung und Zusammenarbeit 
von regionaler Diakonie und 
Kirchengemeinden. 

Stärkung der gelingenden Lebenswelt 
von Menschen in Armutslagen. 

 
Stärkere Verknüpfung von 
regionaler Diakonie, 
Kirchengemeinden, und örtlichen 
Kooperationspartnern. 
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Kirche und Diakonie als 
Mitgestalterinnen der sozialen 
Stadt-/Regional- und 
Dorfentwicklung stärken und 
motivieren 

 

  
 

 

OPERATIONALE 
ZIELE 

Erarbeitung sozialräumlicher 
Konzeptionen zur 
Gemeindeentwicklung über die 
traditionelle Mitgliederpflege 
hinaus. 

Konkrete Orte der Begegnung schaffen, 
nachbarschaftliche Identifikation 
befördern und Möglichkeiten zu 
solidarischem Engagement stiften. 

 

 

Das kirchliche und öffentliche 
Bewusstsein für Armut und 
Reichtum in der Region 
wachhalten und schärfen. 

 

Ermutigung Hilfesuchender und 
Hilfebedürftiger, Eigeninitiative zu 
entwickeln, aktiv zu werden und sich 
entsprechend ihrer Möglichkeiten und 
Fähigkeiten, selber zu helfen (Hilfe zur 
Selbsthilfe). 

 

Beeinflussung politischer Akteure 
und Erlernen entsprechender 
anwaltlicher Handlungsweisen 
(z.B. Kampagnenfähigkeit, 
Lobbyarbeit) 

Betreuung und Qualifizierung 
Ehrenamtlicher durch Hauptamtliche 
verbessern, um zivilgesellschaftliches 
Engagement zukunftsfähig zu machen 
und die Angebotsqualität zu verbessern. 

 
Bildung von Netzwerken zur 
Nachbarschaftshilfe durch 
Ehrenamtliche, von Professionellen 
angeleitet. 

 

   
Ebenfalls als strategisches „Sollziel“ wurde festgelegt: 

1. Mindestens 25% der Teilprojekte können nach Ablauf der Förderung nachhaltig 
weitergeführt werden. 

FÖRDERRICHTLINIEN 
Die Rahmenbedingungen und Zielvorgaben bildeten die Grundlage für vom Projektbüro 
ausgearbeitete Förderrichtlinien, welche im April 2015 durch die Steuerungsgruppe 
verabschiedet wurden. Sie umfassen die Aspekte Ziel der Förderung, Antragsberechtigte, 
inhaltliche Fördervoraussetzungen, formale Fördervoraussetzungen (Kostenarten, 
Mehrfachförderung), das Antrags- und Bewilligungsverfahren, den Projektbeginn, Art und 
Umfang der Zuwendung (Art der Förderung, Höhe der Zuwendung, Zahlungsmodalität, 
Nachweis der Verwendung) und Richtlinien bzgl. der Öffentlichkeitsarbeit (siehe Anhang 
Förderrichtlinie). 

Die eingehende Beratung bei der Antragstellung und Durchführung der einzelnen Projekte 
wurde kontinuierlich durch das Projektbüro gewährleistet. 
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DEFINIERTE PROZESSSCHRITTE (MEILENSTEINE) 
Folgende Prozessschritte wurden vom Projektbüro in Abstimmung mit der 
Steuerungsgruppe verbindlich festgelegt: 

1. Bis zum 01.04.15 liegen von der Steuerungsgruppe genehmigte Förderrichtlinien 
vor. 

2. Bis zum 28.05.15 liegen von der Steuerungsgruppe genehmigte Antragsunterlagen 
vor. 

3. Bis zum 28.05.15 ist eine Projektwebsite online geschaltet. 

4. Am 06.11.15 liegen maximal 36 förderfähige Teilprojektanträge vor. 

5. Am 31.12.15 liegen Bescheide für Förderanträge mit einer max. Fördersumme von 
2 Mio. Euro vor. 

6. Ab 01.01.16 können die geförderten Teilprojekte mit ihrer Arbeit beginnen. 

7. Bis zum 30.06.19 ist das Gesamtprojekt verwendungskonform abgewickelt. 

8. Der Kirchensynode im Herbst 2019 liegt ein Projektabschlussbericht sowie ein 
Evaluationsbericht vor. 

Da unklar war, wie sich die Antragslage der Teilprojekte entwickeln würde und in wie weit 
das Gesamtprojekt durch die Dekanate und die regionale Diakonie angenommen würden, 
wurde eine agile Planungsmethode für das Projektmanagement gewählt und zunächst nur 
der Zeitraum bis zur Antragsgenehmigung (bis 31.12.15) geplant. Darüberhinausgehende 
Planungen wurden in einem wöchentlichen Jour Fixe des Projektbüros aktualisiert und 
fortlaufend weitergeführt. 

Es wurde festgelegt, dass die Projektwebsite www.drin-projekt.de das zentrale 
Kommunikationsmedium für das Projekt ist und hier alle Informationen und Neuigkeiten 
zeitnah abgerufen werden können, was einen erhöhten Pflegeaufwand in der 
Aktualisierung zur Folge hat. Dieses Teilarbeitspaket erhielt eine erhöhte Priorität. 

Da parallel zur Planungsphase bereits eine AG Öffentlichkeitsarbeit (Vertreter*innen der 
Kommunikationsabteilungen aus Diakonie Hessen e.V. und EKHN plus Projektbüro) ins 
Leben gerufen wurde, welche die ÖA-Prozesse zwischen EKHN und Diakonie Hessen 
abstimmen soll, wurde hier auch bereits ein Grafiker mit dem Entwurf eines Projektlogos 
beauftragt, welches dann direkt in der 1. Steuerungsgruppensitzung im Februar 2015 
verabschiedet werden konnte. 

 

http://www.drin-projekt.de/
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Interne Projektorganisation 

 

  

Steuerungsgruppe
Kirchensynode der EKHN 

Pröpste/Pröpstinnen (Kirchenleitung) 
Dekane/Dekaninnen 

Kirchenverwaltung/Zentren
Diakonie Hessen 

Regionale Diakonie

Projektbüro

Teilprojektleitung 
1 (TPL1)

Teilprojekt1

TPL2

TP2

TPL3

TP3

TPL ...27

TP ...27
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STEUERUNGSGRUPPE 

Organisation Vertreter*in 

Kirchensynode der EKHN Ingrid Schmidt-Viertel 

Pröpste/Pröpstinnen (Kirchenleitung) Propst, Pfr. Olliver Albrecht 

Dekane/Dekaninnen Dekan, Pfr. Arno Allmann 

Kirchenverwaltung/Zentren: Oberkirchenrat, Pfr. Christian Schwindt 

Diakonie Hessen 
Stefan Gillich, Abteilungsleitung ExAGd 

(Dr. Alexander Dietz bis Mai 2015) 

Regionale Diakonie Wilfried Kehr, Leitung DW Westerwald 
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GEFÖRDERTE TEILPROJEKTE 

Teilprojekt Ort Teilprojektleitung 

So viel sollte DRIN sein! 
Dillenburg-

Frohnhausen 
Matthias Jung 

Laden mit Cafe -Treff Kleidung 

und mehr… 
Gladenbach Agnes Protz 

MittenDRIN - Gemeinwesen im 

Blick 

Bad Marienberg und 

Selters 
Petra Strunk 

SOFA  - Komm rein und setz 

Dich! 
Grünberg Beate Herdejost 

Nordstadt-Netz Gießen Pfr. i.R. Christoph Geist 

MittenDRIN Cafe Linden Linden Martina Stöhr 

Besuchsdienst und 

Netzwerkarbeit 
Lauterbach Martina Heide-Ermel 

Interkultureller Garten Friedberg Wolfgang Dittrich 

Urlaub ohne Koffer - Da ist was 

DRIN 
Büdingen Kornelia Brückmann 

Fit für den Haushalt, Job, Kinder 

und Finanzen 
Babenhausen Christiane Hucke 

Angedockt Bensheim Sabine Allmenröder 

Mittagstisch für ältere Menschen Darmstadt Gitta Busch 

Gemeinsam nicht mehr einsam Reichelsheim Gabriela Hund 

Einkaufsbus Waldkolonie Darmstadt Vicky Saufhaus-Hoffart 

Kirche im Quartier, 

Nachbarschaft gestalten 
Darmstadt Jeanette Dorff 

Hanah's Dienste Eschborn Elisabeth Knirim 

Generationen Miteinander Oberursel Jan Klementowski 

Damit auch der Herbst schöne 

Tage hat 

 

Rod an der Weil Stefanie Limberg 
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Teilprojekt Ort Teilprojektleitung 

MittenDRIN im Sauerland: 50+ Wiesbaden Petra Ebeling 

Mein Dorf 55-plus - Trotz Alter 

bleibe ich! 
Bornich Dieter Zorbach 

Interkulturelles Familiencafe 

Hausen 
Frankfurt-Hausen Pfr. Holger Wilhelm 

Aufbau eines 

Begegnungszenztrums im 

Langener Nordend 

Langen Friederike Geppert 

Interkulturelle Preungesheimer 

Geschichtswerkstätten 

Frankfurt-

Preungesheim 
Anneliese Gad / Angela Freiberg 

Interkultureller Mittagstisch Offenbach Robert Brendel 

Wir gestalten einen 

Erlebnisstadtplan  
Rödermark Stephanie Grabs 

Katharina macht… Rüsselsheim Stephanie Belling 

Bildungsstraßenschilder Frankfurt-Sossenheim Thomas Reiter 

Initiative Stadtteiltreff 

Riederwald 
Frankfurt-Riederwald Robert Luckfiel 

PROJEKTBÜRO 

PFRIN.  
MARGARETE REINEL 
PROJEKTLEITUNG 

 THOMAS JUNG 
PROJEKTMANAGEMENT  ANNETTE HEINZ 

PROEJKTKOORDINATION 

 

 

 

 

 



INTERNE PROJEKTORGANISATION  

DRIN-Projektabschlussbericht 2014-2019      12 

BETEILIGTE INTERN 

Organisation Vertreter*in 

Kirchensynode 
Präses Dr. Ulrich Oelschläger, 

Ingrid Schmidt-Viertel 

Kirchenleitung Stv. KPin Ulrike Scherf 

Kollegium der Kirchenverwaltung 
Thomas Striegler, Wolfgang Heine, Jens 

Böhm, Melanie Beiner 

Kirchenverwaltung, Abt. O-QM Monika Griep, Ulrike Engler 

Kirchenverwaltung, Fundraising Katrin Lindow-Schröder 

Zentrum Gesellschaftliche 
Verantwortung der EKHN 

Margit Befurt, Marion Schick 

EKHN, interne ÖA Sebastian von Gehren 

Diakonie Hessen, Vorstand Dr. Wolfgang Gern 

Diakonie Hessen Pfr. Uwe Seibel, Thomas Klämt-Bender 

Diakonie Hessen, Abt. Kommunikation Sebastian Wenz, Helmut Völkel 

Diakonie Hessen, Freiw. Engagement Ursula Stegemann 

Diakonie Hessen, Abt. GAP Dagmar Jung 

 

BETEILIGTE EXTERN 

Organisation Vertreter*in 

Forum Community Organizing Paul Cromwell 

Wohnbau GmbH, Gießen Reinhard Thies 

Hochschule Hannover Prof. Dr. Alexander Dietz, Daniel Wegner 

Universität Trier Prof. Dr. Andreas Schröer, Richard Händel 

Medienhaus der EKHN GmbH Franziska Granderrath, Isabel Hofmann-Siedel  

F.I.T.-Projekt Diakonie Bayern Joachim Wenzel 
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Projektkosten 

  2014 2015 2016 2017 

Aufwendungen Projektbüro (Plan) 12.333,33 €  139.400,00 €  143.132,00 €  146.975,96 €  

Aufwendungen Projektbüro (IST) 6.391,63 €  131.453,30 €  136.348,62 €  134.315,20 €  

Sachkosten Projektbüro (Plan) 0 €  17.000,00 €  10.000,00 €  9.000,00 €  

Sachkosten Projektbüro (IST) 180,92 €  15.550,54 €  8.059,59 €  8.303,95 €  

Zuwendungen Teilprojekte (Plan) 0 €  645.977,00 €  0 €  683.998,73 €  

Zuwendungen Teilprojekte (IST) 0 €  658.977,00 €  0 €  547.564,49 €  

Budget GESAMT (Plan) 12.333,33 €  802.377,00 €  153.132,00 €  839.974,69 €  

Budget GESAMT (IST) 6.572,55 €  805.980,84 €  144.408,21 €  690.183,64 €  

 

  2018 2019 GESAMT 

Aufwendungen Projektbüro (Plan) 155.470,89 € 71.372,63 €  

Aufwendungen Projektbüro (IST) 152.742,32€ 68.561,73 € 629.812,80 € 

Sachkosten Projektbüro (Plan)   28.430,00 €    12.000,00 €   

Sachkosten Projektbüro (IST)   12.564,39 €    1.903,49 €  46.562,88 € 

Zuwendungen Teilprojekte (Plan) 540.660,64 € 235.765,00 €  

Zuwendungen Teilprojekte (IST) 451.013,32 € 231.887,68 € 1.889.442,49 € 

Zuschüsse Nachhaltigkeit TP  409.700,00 €  

Budget GESAMT (Plan) 724.561,53 € 467.621,45 €* 3.000.000,00 € 

Budget GESAMT (IST) 616.320,03 € 712.052,90 €* 2.975.518,17 € 

Budget-Restmittel   24.481,83 

 

* = inklusive Nachhaltigkeitsförderung 
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NACHHALTIGKEITSFÖRDERUNG TEILPROJEKTE 
Auf Vorschlag der Steuerungsgruppe hat die Kirchenleitung beschlossen, die für die 
Nachhaltigkeitsfinanzierung der Teilprojekte zurückgestellten Mittel auch entsprechend zu 
verwenden. Hierbei wurden den Teilprojekten auf Antrag maximal 50 % der beantragten 
Kosten für 2019 und 25 % der beantragten Kosten für 2020 als 
Nachhaltigkeitskofinanzierung für 2019 in Aussicht gestellt. Maßgabe für einen 
Nachhaltigkeitszuschuss war, dass die Teilprojekte nicht einfach „weiter so“ arbeiten, 
sondern gemeinsam mit evtl., neuen Partnern im Geiste des DRIN-Projektes stabile 
Kooperationen eingehen.  

Von 27 Teilprojekten ist es 18 Teilprojekten gelungen, eine valide 
Nachhaltigkeitsfinanzierung über Dritte zu erreichen, was einer Nachhaltigkeitsquote von 
67% entspricht. Hierbei werden aus DRIN-Mitteln im Schnitt lediglich 20 % der 
nachgewiesenen Projektkosten als Nachhaltigkeitsunterstützung ausgezahlt. 80% der 
Projektkosten wurden anderweitig akquiriert. Zum Vergleich: Im Förderzeitraum 2015-2018 
betrug das Verhältnis im Schnitt 65% zu 35% der Teilprojektkosten. 

Nachhaltigkeit im Sinne der folgenden Tabelle bedeutet, dass nur Teilprojekte gefördert 
wurden, die auch nachweislich eine Kofinanzierung (mindestens 50% der Kosten) über 
Dritte erreichen konnten. Andere Teilprojekte (bspw. Rödermark) haben ein Produkt erstellt, 
welches natürlich auch nachhaltig weiter genutzt wird, jedoch die DRIN-Förderung zum 
31.12.18 endete. 

Teilprojekt 
Nachhaltigkeit 

Kosten 

Kofinanzierungs-
zuschuss DRIN 

Förderquote 

So viel sollte DRIN sein!, 

Frohnhausen 

18.600 € 3.600 € 19% 

Laden mit Cafe -Treff Kleidung und 

mehr…, Gladenbach 

91.148 € 10.940 € 12% 

MittenDRIN - Gemeinwesen im Blick, 

Bad Marienberg 

67.512 € 25.317 € 38% 

SOFA  - Komm rein und setz Dich!, 

Grünberg 

48.102 € 18.000 € 37% 

Nordstadt-Netz, Gießen 136.000 € 32.500 € 24% 

Interkultureller Garten, Friedberg 100.000 € 15.000 € 15% 

Fit für den Haushalt, Job, Kinder und 

Finanzen, Babenhausen 

178.913 € 14.674 € 8% 
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Gemeinsam nicht mehr einsam, 

Reichelsheim 

77.422 € 19.613 € 25% 

Einkaufsbus Waldkolonie, Darmstadt 136.206 € 17.676 € 13% 

Kirche im Quartier, Nachbarschaft 

gestalten, Darmstadt 

182.582 € 36.110 € 20% 

Hanah's Dienste, Eschborn 569.498 € 64.310 € 11% 

Generationen Miteinander, Oberursel 24.928 € 11.269 € 45% 

Damit auch der Herbst schöne Tage 

hat, Rod an der Weil 

688 € 344 € 50% 

MittenDRIN im Sauerland: 50+, 

Wiesbaden 

21.325 € 5.517 € 26% 

Ausbau des Begegnungszenztrums 

im Langener Nordend, Langen 

68.769 € 24.500 € 36% 

Interkultureller Mittagstisch, 

Offenbach 

24.500 € 74.788 € 37% 

Katharina macht…, Rüsselsheim 79.180 € 29.692 € 38% 

Bildungsstraßenschilder, Frankfurt-

Sossenheim 

17.618 € 5.850 € 33% 

GESAMT 2.022.483 € 409.700 € 20,0% 
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Erfahrungsbericht 

Bereits in der Planungsphase hat sich herausgestellt, dass die Kommunikationswege 
innerhalb der Strukturen der EKHN nicht immer effektiv funktionieren. Es kann nicht als 
selbstverständlich angesehen werden, dass Absprachen, Regelungen und Festlegungen 
die mit der Kirchenverwaltung besprochen wurden, auch in den Propsteien, Dekanaten 
oder gar Gemeinden bekannt sind. Dies hatte einen enormen Kommunikationsaufwand 
seitens des Projektbüros bei der Bekanntmachung des Projektes und in der 
Ausschreibungsphase zur Folge, da tatsächlich alle Gemeinden einzeln informiert werden 
mussten und das mehrfach. 

Der Anspruch des Projektes, Diakonie und Kirchen über gemeinsame Projekte zur 
besseren Zusammenarbeit zu bewegen, ist in weiten Teilen auf der operativen Ebene 
gelungen, dennoch mussten immer wieder die unterschiedlichen Strukturen, Kulturen und 
Wahrnehmungen berücksichtigt werden. Beispielsweise wurden von kirchlicher Seite die 
Antragsfrist (01.06.15 – 06.11.2015) für Teilprojekte während der Kirchenvorstandswahlen 
als schwierig bewertet, diakonische Träger empfanden die sechsmonatige Antragsfrist eher 
als üppig. Die Handlungsabläufe und die Wahrnehmung von Zeit sind in den 
verschiedenen Organisationen unterschiedlich. Im Zusammenhang mit den jeweiligen 
Nachhaltigkeitsstrategien zeigte sich dies auch in der Kooperation mit kommunalen und 
anderen Partner*innen, die bspw. anderen Haushaltslogiken unterliegen. Dies sollte bei 
zukünftigen Planungen besser beachtet werden. 

Eine weitere Schwierigkeit zeigte sich in der nicht/kaum vorhandenen Verzahnung der 
Systeme untereinander. Fachstellen für gesellschaftliche Verantwortung sind z.B. nicht 
oder kaum in Netzwerke der Diakonie eingebunden und Leitungen Regionaler 
Diakonischer Werke sind auch nicht überall mit den zentralen Organen der Dekanate 
verknüpft. In allen diesen Zusammenhängen werden die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit, die das Diakoniegesetz bereits vorgibt, nicht oder nur unzureichend 
genutzt (z.B. Diakoniekonferenzen). 

Im Lauf der Antragstellung und auch danach hat sich gezeigt, dass die mit der Umsetzung 
der Teilprojekte betrauten Personen nur selten über formale Ausbildungen oder Kenntnisse 
im Projektmanagement verfügten, so dass von Seiten des Projektbüros hier zunächst 
Wissen aufgebaut und Knowhow zur Verfügung gestellt werden musste. Das 
Projektmanagementhandbuch der EKHN hat hier wertvolle Dienste geleistet, ist aber vor 
Ort in der Regel nicht bekannt. Hier besteht aus unserer Sicht ein Schulungsbedarf. 

Die Möglichkeiten der Öffentlichkeitsarbeit zur medialen Wahrnehmung der Teilprojekte 
wurde von vielen, trotz vielfacher Aufforderung, nur unzureichend oder sehr unterschiedlich 
umgesetzt. Zum Teil waren in den Projektplänen hierfür auch gar keine Mittel eingeplant. 
Dies sollte bei zukünftigen Projektberatungen zwingend berücksichtigt werden. 
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Trotz mehrfacher Aufforderung, konnte eine Erfahrung aus den F.I.T.-Projekten der 
bayrischen Landeskirche, für jedes Projekt eine/n Synodalpat*in zu finden, nicht umgesetzt 
werden.  

Im Laufe des Gesamtprojektes ist es gelungen, unter den Teilprojekten eine Art „WIR“-
Gefühl zu erzeugen. Dies wurde zum einen durch den regelmäßigen Kontakt und den 
Austausch mit dem Projektbüro gewährleistet. Zum anderen bildeten die regelmäßigen 
Netzwerktreffen und nicht zuletzt das Abschlussfest für die projektbeteiligten haupt- und 
ehrenamtlichen Mitarbeitenden wichtige Orte der Begegnung und eine Würdigung der 
geleisteten Arbeit, sowie Ermutigung zur Weiterarbeit. 

Die Zielerreichung des Gesamtprojektes, nämlich Teilhabechancen zu ermöglichen und 
Armut zu begegnen sind im Evaluationsbericht ausführlich beschrieben und bewertet und 
finden hier deshalb keine weitere Erwähnung.  

PROJEKTTEAMSITUATION 
Im Laufe des DRIN-Projektes hat es sich als effektiv erwiesen, dass den Mitarbeitenden 
des Projektbüros ein jeweils klar umrissenes Arbeitsfeld zugewiesen wurde. Die Aufgabe 
der Projektleitung war es, die Vernetzung des Projektes nach Außen (Diakonie 
Deutschland, EKD), in die EKHN und mit anderen Organisationen und Initiativen 
sicherzustellen und das Thema der Gemeinwesendiakonie innerhalb der Gremien der DH 
und der EKHN bekannt zu machen und die Entwicklung von Gemeinwesenorientierung von 
Kirche/Gemeinde als strategisches Element von Kirchenentwicklung voranzutreiben. Die 
Projektkoordination, war hauptsächlich Ansprechpartnerin für die Teilprojekte und hat hier 
die kontinuierliche Kontaktdichte mit den Teilprojekten gewährleistet. Darüber hinaus oblag 
ihr die gesamte operative Steuerung des Projektbüros. Das Projektmanagement hatte die 
Kontrolle über die Einhaltung des Projektplanes, die zeitgerechte Erledigung der 
Arbeitspakete und das Finanzcontrolling zu verantworten.     

Ein regelmäßiger Austausch der Mitglieder untereinander zu verbindlichen Zeiten hat sich 
als wichtig herausgestellt. Im DRIN-Projektbüro wurde 14-tägig ein Jour Fixe abgehalten, 
um die jeweiligen Informationen auszutauschen und die Projektfortschritte abzustimmen. 

ZUSAMMENARBEIT IM GESAMTPROJEKT 
Die Kommunikation im Gesamtprojekt wurde zum einen über die Projektwebsite 
sichergestellt. Hier hatten alle Projektpartner*innen die Möglichkeit, Informationen für alle 
zur Verfügung zu stellen und auf Veranstaltungen hinzuweisen, auch wurden hier alle 
relevanten Projektunterlagen hinterlegt. Über die Website war auch die Vernetzung zum 
Facett-Net der EKHN sichergestellt, so dass Informationen auch hier direkt bereitgestellt 
werden konnten. Im Laufe der Realisierungsphase wurden zur besseren Information 
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untereinander und auch zur besseren Darstellung des Projektes festgelegte Informationen 
über eine Facebook-Seite und via Twitter kommuniziert. 

Die Zusammenarbeit mit den Teilprojekten und unter den Teilprojekten wurde, neben der 
individuellen Ansprache, Projektbesuchen vor Ort (jährlich) und durch regelmäßige 
Netzwerktreffen sichergestellt. 

Da die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit im Gesamtprojekt als hoch eingeschätzt wurde, 
hat sich früh eine Gruppe der jeweiligen Verantwortlichen aus ZGV, EKHN und DH 
gebildet, die in enger Zusammenarbeit mit dem Projektbüro die einzelnen Schritte in der 
Öffentlichkeitsarbeit geplant und durchgeführt hat. Diese Zusammenarbeit wurde über den 
gesamten Verlauf des Projektes aufrechterhalten und hat als ein wichtiger Erfolgsfaktor 
wesentlich zur medialen Aufmerksamkeit gegenüber dem DRIN-Projekt beigetragen. 

Die Zusammenarbeit mit der Steuerungsgruppe war stets lösungsorientiert und von 
großem Vertrauen geprägt. 

Die Steuerungsgruppe beschloss, zweimal jährlich eine halbtägige Sitzung abzuhalten, um 
die wichtigen und notwendigen Entscheidungen zu festgelegten Meilensteinen zu treffen. 
Ansonsten wurde eine Absprache über Umlaufbeschlüsse für Adhoc-Problematiken 
getroffen, die sehr gut funktioniert hat. Das Projektbüro verfügte so immer zeitnah über ein 
entsprechendes Votum der Steuerungsgruppe. 

VERNETZUNG DES PROJEKTES 
In folgenden Netzwerken war das DRIN-Projekt während seiner Laufzeit vertreten: 

 Bundesnetzwerk „Gemeinwesendiakonie und Quartiersmanagement“ 
 Landesnetzwerk „Gemeinwesendiakonie“ 
 Forum Gemeinwesenarbeit/Gemeinwesendiakonie 
 „Kirche findet Stadt“ 
 Netzwerk „Leben im Alter“ 
 Netzwerk „Wir sind Nachbarn.Alle“, Diakonie Deutschland 
 Forum „Gemeinwesenarbeit und Quartiersentwicklung“, Diakonie Deutschland 
 „Alt werden im ländlichen Raum“, Diakonie Deutschland 
 Fachgruppe „Familienzentren“, während der Laufzeit dieses Projektes der EKHN 

Die breite Vernetzung des Projektes hat durch den fachlichen Austausch mit anderen 
Akteuren die inhaltliche Entwicklung des Prinzips der Sozialraumorientierung 
kirchlicher Arbeit in unserem Umfeld sehr unterstützt und zugleich das DRIN-Projekt als 
erfolgreiches Projekt der Vernetzung verschiedener zivilgesellschaftlicher Gruppen, 
über die Grenzen der EKHN hinaus bekannt gemacht. 
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Deutlich wurde das besonders auf dem bundesweiten Fachtag am 19.02.2019 in der 
Ev. Akademie Frankfurt. Unter dem Titel „Church, Community & Care“, Kirche und 
Kommunen - Partner der Zukunft im Gemeinwesen, trafen sich, auf Einladung der 
Diakonie Hessen und der EKHN, mehr als hundert Teilnehmende aus verschiedenen 
Regionen und Institutionen zu einer ersten Auswertung des DRIN Projektes und 
fachlichen Überlegungen zur Weiterführung des Ansatzes der Sozialraumorientierung 
kirchlicher Arbeit (siehe Flyer im Anhang) 
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Wichtigste Erkenntnisse 

 Die kontinuierliche Begleitung durch ein Projektbüro als Kooperation von 
Kirche und Diakonie war „der“ Erfolgsfaktor. 
 

 Der Fokus auf Nachhaltigkeit von Anfang an, und die Bereitstellung von 
Mitteln zur Kofinanzierung, haben den Erfolg erst ermöglicht. 

 
 Eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit für die mediale Wahrnehmung der 

Projekte ist unabdingbar. 
 
 Die Einrichtung einer eigenen Website für das Gesamtprojekt gab den 

einzelnen Projekten die Möglichkeit, sich einer weiteren Öffentlichkeit zu 
präsentieren und die Vernetzung untereinander zu befördern, sowie das 
Projekt als Ganzes über die Grenzen der EKHN hinaus bekannt zu machen 

 
 Vernetzungsangebote und Transparenz in der Kooperation zwischen 

Diakonie und Kirche fördern das gegenseitigen Verständnis und ermuntern 
zum Ausbau der Zusammenarbeit 

 
 Vernetzungsprozesse in den Regionen bedürfen einer ständigen 

professionellen Begleitung. Dafür müssen entsprechende Mittel eingeplant 
und zur Verfügung gestellt werden. 

 
 Die Berücksichtigung aller Entscheidungsebenen in Kirche und Diakonie ist 

wichtig (siehe Zusammensetzung der Steuerungsgruppe) 
 
 Eine ausreichend dimensionierte Vorplanungsphase ist entscheidend für 

den späteren Erfolg des Projektes. 
 
 Eine strukturelle Verzahnung auf Gremienebene bietet enorme Vorteile und 

vermeidet Vorurteile (bspw. Profilstellen der Dekanate haben einen Sitz im 
Verwaltungsrat der regionalen Diakonie und umgekehrt die Leitung des rDW 
im DSV. 
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Folgerungen für zukünftige Projekte 

Für gelingende Projekte ist es wichtig, ausreichend Zeit für die Planungsphase 
vorzusehen. Dies trägt zum Erfolg eines Projektes in hohem Maße bei. Zum einen sollte 
allen Beteiligten VOR der Durchführung klar sein, um was es geht und welche Ziele 
erreicht werden sollen, zum anderen kann so schon bereits im Vorfeld Netzwerkarbeit 
geleistet und die Öffentlichkeitsarbeitsstrategie festgelegt werden. 

Projekte müssen professionell und kontinuierlich begleitet werden. Dies war die 
Hauptrückmeldung aus den Teilprojekten. Dass die Erreichbarkeit und die zeitnahe 
Rückmeldung des Projektbüros jederzeit gewährleistet waren, wurde von den 
Projektbeteiligten immer wieder hervorgehoben. Ein weiterer Erfolgsfaktor war die 
Multidisziplinarität bei der Besetzung des Projektbüros. 

Von Anfang an strategische und kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit – Hierfür sind 
ausreichend Ressourcen einzuplanen. 

Gesicherte und verabredete Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit zwischen 
Akteuren müssen vereinbart werden (Bsp. Steuerungsgruppe, Verwaltung EKHN, 
Controlling Diakonie Hessen) 

Netzwerkarbeit ist von enormer Bedeutung, um Projekte bekannt und erfolgreich zu 
machen. Das braucht hauptsächlich ausreichend Zeit, Kontinuität und Ressourcen. 

Projekte wie das DRIN-Projekt müssen von Anfang an in den fachlichen Diskurs der 
jeweiligen Institutionen und Organisationen eingebracht werden. 

Die Thematisierung der Nachhaltigkeit der Teilprojekte von Beginn an und die Rückstellung 
ausreichender Mittel für eine Kofinanzierung der Nachhaltigkeit haben dafür gesorgt, dass 
sich die Projekte frühzeitig um ihre Weiterführung gekümmert haben und so diese auch in 
sehr hohem Maße umsetzen konnten. 

Für gelingende Projektarbeit ist es essentiell, dass geeignetes Projektpersonal über eine 
formale Ausbildung zur Durchführung von Projekten verfügt. Es wurde erst im Laufe des 
Projektes klar, dass es hier einen enormen Bedarf gibt. Die dann durchgeführte 
Projektmanagement-Schulung hat zu einem enormen Qualitätsschub in den Projekten 
geführt. Dies sollte strategisch weitergeführt werden. Schulungsbedarfe, die im Laufe eines 
Projektes auftauchen, müssen im Rahmen des Projektes bedient werden, hierfür sind 
Mittel schon bei der Planung vorzusehen. 

Für die Weiterführung des DRIN-Gedankens in zukünftige strategische Überlegungen 
müssen sich Diakonie und Kirche als Teile der Zivilgesellschaft begreifen. Wenn sich 
Diakonie und Kirche in Zukunft nicht gemeinwesenorientiert aufstellen, also ihren Mehrwert 
nach außen darstellen, werden sie in Zukunft zunehmend an Bedeutung verlieren. Die 
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Vorteile der Organisationen, mit hohen Gebäuderessourcen, großer menschlicher 
Ressourcen und einer noch flächendeckenden räumlichen Präsenz, sind Erfolgsfaktoren 
bei diesem Prozess. Hierbei ist zu beachten, dass Kirche und Diakonie nicht mehr alleinige 
Taktgeber in den Veränderungsprozessen der Gesellschaft sind, sondern sich nur als Teil 
derer verstehen lernen, die sich in den Lebenszusammenhang mit den Menschen 
begeben. 

Der Grad der Kooperationsfähigkeit wird über den zukünftigen Grad der gesellschaftlichen 
Beteiligung entscheiden. 

Kirche ist nicht länger „das“ Gegenüber der Welt, sondern muss sich mitten 
hineinbegeben. Diese Erfahrung haben fast alle Teilprojekte gemacht, dass sie gemeinsam 
mit anderen Partner*innen etwas Gutes bewegen können, wenn sie sich aufeinander 
einlassen. 
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DRIN und der 2025 Prozess 

1) VERSTÄRKUNG DES EVANGELISCHEN PROFILS 
• Durch die Vernetzung mit anderen Akteuren im Sozialraum (Diakonie, Kommune, 

etc.) wird kirchliche Arbeit von außen erkennbar und positiv wahrgenommen. 

• Durch die Fokussierung der kirchlichen Arbeit auf den Lebenszusammenhang ihrer 
Mitmenschen überschreitet sie Milieu- und Konfessionsgrenzen und erweist sich als 
verlässliche Partnerin bei der Gestaltung des Lebensraums. 

• Darüber hinaus wird auch die Diakonie über derartige Kooperationen als Teil der 
Kirche und als Gestalterin des Lebensraumes wahrgenommen und nicht „nur“ als 
Dienstleister. 

• Dort wo Kirche klare Position bezieht und sich aktiv für die Rechte Armer oder von 
Familien etc., auch politisch, einsetzt, erfüllt sie ihren biblischen Auftrag. 

2) FACHLICHE STÄRKUNG DER REGION 
• Durch die Zusammenarbeit mit diakonischen Einrichtungen und der regionalen 

Diakonie wirkt die dort vorhandene Fachkompetenz direkt in die kirchliche 
Organisation hinein. Im Sinne des „Lernens voneinander“ und „best practice“. 

Entwicklungspotenzial: 

• Die Zusammenarbeit der Fach- und Profilstellen (gesellschaftliche Verantwortung) 
mit den Akteur(inn)en der Diakonie muss personell, als auch strukturell deutlich 
gestärkt werden. Mehr Miteinander, als Nebeneinander. 

• Kirchliche Strukturen sind nur bedingt auf Zwänge und Anforderung von 
Projektarbeit eingestellt. Hier sehen wir deutlichen Qualifizierungsbedarf. 

3) VERSTÄRKUNG DER VERNETZUNG UND KOOPERATION 

• Projekte bieten die Chance die jeweiligen Strukturen neu zu überdenken. Die 
Erfahrungen haben gezeigt, dass sich eine enge Verzahnung untereinander sehr 
positiv auf das Miteinander auswirken kann. (bspw. Kirchenvertreter*innen in 
Verwaltungsräten, Diakonieausschüsse, Diakonievertreter*innen in den Synoden). 

• Es zeigt sich, dass abgestimmte Ziele und Vorhaben zwischen Diakonie und 
Dekanat die Effektivität und die Qualität der zu erreichenden Ergebnisse signifikant 
steigern können. Sprich: Keine Parallelstrukturen, sondern ein hin zu „Wer macht 
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was?“ Bspw. Alt werden im ländlichen Raum, Chancen und Herausforderungen der 
Migration, Klimawandel, Arbeitswelt 4.0 … 

• Dort wo es gelungen ist, die Konzentration auf die „Kerngemeinde“ aufzubrechen 
und der Blick sich auf das gesamte Lebensumfeld der Kirchengemeinde geweitet 
hat, wird Kirche auch wieder als Akteurin wahrgenommen und mit positiven 
Attributen belegt.  

4) FÖRDERUNG DES EXEMPLARISCHEN HANDELNS 
• Im Sinne dieses Prinzips ist das DRIN-Projekt ein wichtiges Lernfeld, in dem über 

exemplarisches Handeln neue Formen des Miteinanders eingeübt und ausprobiert 
werden können. 

• Die Herausforderung in der sozialräumlichen Arbeit für Kirchengemeinden besteht 
darin, sich mehr daraufhin auszurichten, was vor Ort von den Mitmenschen als 
Bedarf geäußert wird und nicht, was vermeintlich „wichtig“ erscheint. Weg von der 
Komm- hin zu einer Geh-Struktur (Bonhoeffer: Kirche für Andere / Kirche mit 
Anderen). Nur so kann sie eine gestaltende Funktion im Gemeinwesen einnehmen. 

5) KONZENTRATION DER INHALTE 
• Im Hinblick auf zunehmend schwindende Ressourcen wird sich für Kirchen immer 

mehr die Frage stellen: Wo können wir uns noch engagieren, wofür reichen die 
Kräfte? Hierbei ist das vernetzte Zusammenarbeiten mit anderen Akteur(inn)en die 
wahrscheinlich kräfteschonendste Art des Handelns, um gemeinsame Ziele 
umzusetzen. 

• Um zukünftig für solche Projekte vorbereitet zu sein, bedarf es eigener 
Steuerungsmechanismen und Funktionalismen, losgelöst von den Pfarrpersonen, 
da diese oft nur wenig Ressourcen diesbezüglich besitzen. Andere Professionen 
sollten mehr in die Kooperationsstrukturen eingebunden sein 
(gemeindepädagogischer Dienst, Verwaltung etc.). 
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Anhang 

• Projektstrukturplan 

• Terminplan 

• Förderrichtlinien 

• Flyer bundesweiter Fachtag 
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PROJEKTSTRUKTURPLAN

 

DRIN-Projekt

1. 
Projektmanagement

1.1 
Projektvorbereitung

1.2 
Projektkoordination

1.3 Projektcontrolling

1.4 Projektmarketing

1.5 Projektabschluss

1.6 Projekt-
dokumentation

1.7 Projekt 
abgenommen

2. 
Projektvorbereitungs

-phase

2.2 Beschlüsse 
Kirchenleitung, 
Kirchensynode, 

Diakonie Hessen

2.3 Projektbüro 
besetzen und 

einrichten

2.4 Steuerungsgruppe 
besetzen

2.5 Detailplanung 
Projekt- und 
Finanzplan

2.6 Förderkriterien 
und 

Antragsverfahren 
festlegen

2.7 
Öffentlichkeitsarbeit 
festlegen (Website, 

Flyer, 
Infoveranstaltung, 

etc.)

2.8 Freigaben durch 
Steuerungsgruppe

3. 
Regionalisierungspha

se

3.1 Launch der 
Website

3.2 
Informationsveransta
ltungen durchführen

3.3 Beratung der 
Antragsteller

3.4 Entscheidung 
über Bewilligung

3.5 Teilprojektvorlauf

3.6 Bewilligung der 
Teilprojekte

4. Umsetzungsphase

4.1 Anlauf der 
Teilprojekte

4.2 Berufung 
Fachbeirat

4.3 
Launch Website 2.0 

mit Teilprojekten

4.4 Umsetzung der 
Teilprojekte

4.5 Begleitung der 
Teilprojekte

4.6 
Öffentlichkeitsarbeit

4.7 
Verwendungsnachweis-

führung

4.8 Abwicklung / 
Nachhaltigkeit

4.9 Teilprojekte sind 
abgeschlossen bzw. werden 

nachhaltig weitergeführt

5. Evaluationsphase

5.1 Unterstützung der 
Nachhaltigkeit

5.2 Externe 
Evaluation

5.3 
Abschlussveranstaltu

ng

5.4 Abschlussbericht 
an die Kirchenleitung
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TERMINPLAN 
 

Der hier dargestellte Terminplan enthält nur die wichtigen Projektzeitpunkte (z.B. 
Meilensteine). Nicht enthalten sind die zahlreichen regelmäßigen Sitzungen des 
Projektbüros, der AG Öffentlichkeitsarbeit, der Berichtstermine an die Kirchenleitung und 
das Kollegium, sowie vielfältige Abstimmungs- und Vorbereitungstermine. 

Teilprojekt/Arbeitspaket/Meilenstein Datum 

Einrichtung des Projektbüros 01.07.14 
Abschluss der Projektvorarbeiten 
 - Abstimmung von Detailplanung mit Projektmanagement f.i.t-Projekte (Bayern) 01.08.14 

Regelmäßige Treffen der kommissarischen Steuerungsgruppe  
Einrichtung und regelmäßige Treffen des Arbeitskreises Öffentlichkeitsarbeit (AK ÖA) (bestehend 
aus MA der EKHN und der DH)  

Vorstellung des Projektes beim Sitz der hessischen Landesregierung 17.09.14 
Vorstellung des Projektes bei der AG „ländlicher Raum“ im IPOS, Friedberg 19.09.14 
Vorstellung des Projektes bei der Konferenz der Leiter(inn)en der regionalen Diakonischen Werke, 
Frankfurt 25.09.14 

Sachstandsbericht des Projektstandes auf der Dekane-Konferenz, Arnoldshain 14.10.14 
Vorstellung des Projektes bei der Diakoniekonferenz des Dekanats Darmstadt Land, Ober-
Ramstadt 16.10.14 

Vorstellung des Projektes und Einführung in das Thema Gemeinwesendiakonie bei der 
Diakoniewoche im Predigerseminar der EKKW, Hofgeismar 22.-24. 10.14 

Stellenbesetzung 50% STA Projektmanagement   01.11.14 

Vorbereitungstreffen auf den Gemeindetag „Lust auf Gemeinde“ am 10.10.15 11.12.14 

Festlegung der Finanzflüsse und – abrufe zwischen DH und EKHN 15.12.14 

 2015 

Erfahrungsaustausch mit den Kolleg(inn)en des f.i.t.-Projektes der Ev. Kirche in Bayern, Nürnberg 28.01.15 
Konstituierung der DRIN-Projektsteuerungsgruppe: Frau Schmidt-Viertel (Synode), Herr O. 
Albrecht (Pröpste), Herr A. Allmann (Dekane), Herr Ch. Schwindt (Kirchenverwaltung), Herr A. 
Dietz (Diakonie Hessen), Herr W. Kehr (Regionale Diakonie) 

03.02.15 

Vorbereitungstreffen im Dekanat Hochtaunus zur Vorbereitung der Dakantssynode am 27.02. zum 
Schwerpunktthema Gemeinwesendiakonie inkl. Vorstellung des DRIN-Projektes 06.02.15 

Schulung der Mitarbeiter im Content Management System Typo 3 12.02.15 

Erstentwurf (Layout) der Projektwebsite abgeschlossen 13.02.15 

Festlegung des Antragsschlusses für Teilprojekte auf den 06.11.15 15.02.15 
Input GWD und Vorstellung DRIN auf der Dekanatssynode Hochtaunus 27.02.15 

Stellenbesetzung 50% STA Projektkoordination 01.03.15 
Vorstellung des DRIN Projektes bei Fachtagung - "Dabeisein - Nachbarschaft gestalten" - 
Grundlagen der Gemeinwesendiakonie – ZGV Mainz 24.03.15 

Launch der Projektwebsite – www.drin-projekt.de 10.04.15 

Fertigstellung Projektflyer und L-Banner für Öffentlichkeitsarbeit 30.04.15 

Einrichtung eines Statistikmoduls für die Website, 120 Zugriffe/ Woche 05.05.15 

Treffen der AG Öffentlichkeitsarbeit 11.05.15 

Kick-Off Veranstaltung in Frankfurt am Main 19.05.15 

Kick-Off Veranstaltung in Heppenheim 20.05.15 
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Teilprojekt/Arbeitspaket/Meilenstein Datum 

Kick-Off Veranstaltung in Gießen 28.05.15 

Förderrichtlinien und Antragsformular erstellt und von Steuerungsgruppe freigegeben 29.05.15 

Förderrichtlinien und Antragsformular zum Download auf Website 29.05.15 

Einzelberatungen potentieller Antragsteller/-innen 06-11.15 

Planungstreffen mit Agentur Schreiner zur Besprechung der Produkte für die ÖA 16.06.15 

Vorstellung des DRIN Projektes bei AK Jugendarbeit, Referent*innen der Schulsozialarbeit 18.06.15 

Tagung der DRIN-Projektsteuerungsgruppe 03.07.15 

Förderberatung DRIN-Projekt Bensheim 16.07.15 

Förderberatung DRIN-Projekt Langen 19.08.15 

Förderberatung DRIN-Projekt Propstei Nord-Nassau 21.08.15 

Förderberatung DRIN-Projekt KG Preungesheim 26.08.15 

Förderberatung DRIN-Projekt KG Oberursel 27.08.15 

Förderberatung DRIN-Projekt DW Gießen 09.09.15 

Förderberatung DRIN-Projekt KG Eschborn 17.09.15 

Förderberatung DRIN-Projekt KG Rödermark 30.09.15 

Förderberatung DRIN-Projekt KG Reichelsheim 06.10.15 

Stand auf dem Gemeindetag der EKHN „Lust auf Gemeinde“  10.10.15 

Förderberatung DRIN-Projekt KBS Sauerland, Wiesbaden 13.10.15 
Antragsschluss: Eingang von 37 Projektanträgen aus allen Teilen der EKHN 
 - Zulassung von 35 förderfähigen Anträgen 

06.11.15 

Auswahl von 28 förderfähigen Teilprojekten durch die DRIN-Projektsteuerungsgruppe  17.11.15 

Auszahlung der ersten Tranche der Fördermittel für 2016 in Höhe von 658.977 Euro 02.12.15 
Umstellung der Projektwebsite von einer reinen Informationsplattform auf eine aktive Plattform für 
die Teilprojekte 15.12.15 

 2016 

Projektbesuch: Eröffnung MittenDRIN Café Linden 28.01.16 

Pressekonferenz zum Projektstart der Teilprojekte mit Frau Scherf und Herrn Oehlschläger 12.02.16 

Projektbesuch: Änderung des Teilprojektes Rüsselsheim zu „Katharina macht…“ 17.02.16 

Bewerbung des DRIN Projektes bei der deutschlandweiten Kampagne “Land der Ideen“. 01.03.16 

Eröffnung des DRIN-Teilprojektes „Kirche im Quartier – Nachbarschaften gestalten“, Darmstadt 20.03.16 

Start des Twitter-Accounts des DRIN Projektes  02.04.16 

Start des Facebook-Accounts des DRIN Projektes  15.04.16 

1. Gesamtnetzwerktreffen aller Teilprojekte 19.04.16 
Tagung der DRIN-Projektsteuerungsgruppe: 
 - Strategieplanung zur nachhaltigen Verstetigung der Projekte 
 - Beauftragung von Prof. Dr. Alexander Dietz von der Hochschule Hannover und Prof. Dr.  
   Andreas Schröer von der Evangelischen Hochschule in Darmstadt mit der geplanten   
   Evaluation des DRIN Projektes 

22.04.16 

Vorstellung der gemeinwesendiakonischen Arbeit in gemeindlicher Konzeption innerhalb der EKHN 
anhand des DRIN Projektes auf der Leitungskonferenz der regionalen Diakonischen Werke 
Württemberg in Bad Boll (M. Reinel) 

26.+27.04.16 

Austausch mit der Caritas Limburg und Caritas Mainz in Bezug auf Konzepte der 
gemeinwesendiakonischen sowie ehrenamtlichen Arbeit und der Sozialraumorientierung. 28.04.16 

Beginn der kontinuierlichen Besuche der Teilprojekte durch das Projektbüro 01.06.16 
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Teilprojekt/Arbeitspaket/Meilenstein Datum 

Auftaktveranstaltung Teilprojekt „Erlebnisstadtplan“ in Rödermark 10.06.16 

Projektbesuch: Eröffnung Mittagstisch im Stadtteilzentrum ZION, Offenbach 22.06.16 

Projektbesuch: „Bildungsstraßenschilder“ Jugendtreff Sossenheim, Frankfurt 22.06.16 

Projektbesuch: Stadtteiltreff Riederwald, Frankfurt 01.07.16 

Projektbesuch: Interkulturelle Geschichtswerkstatt Preungesheim, Frankfurt 01.07.16 

Projektbesuch: Nordstadtnetz Gießen, Gießen 02.09.16 

Projektbesuch: Stadtteilzentrum Langener Nordstadt, Langen 08.09.16 

Tagung der DRIN-Projektsteuerungsgruppe 21.09.16 

Projektbesuch: Aktivwerkstatt, Familienzentrum Frohnhausen, Dillenburg 23.09.16 

Projektbesuch: Second-Hand Kaufhaus Gladenbach, Gladenbach 23.09.16 

Projektbesuch: Initiative 55plus, Trotz Alter bleibe ich, Bornich 27.09.16 

Projektbesuch: Kirche im Quartier, Darmstadt 29.09.16 

Projektbesuch: Hannahs Dienste Schwalbach, Eschwege 04.11.16 

Projektbesuch: Einkaufsbus Waldkolonie, Darmstadt 09.11.16 

Projektbesuch: Mittagstisch Petrusgemeinde, Darmstadt 09.11.16 

1. Thematisches Netzwerktreffen in Gießen 14.11.16 

Projektbesuch: Eröffnung „Katharina macht…“, Rüsselsheim 15.11.16 

2. Thematisches Netzwerktreffen in Rödermark 24.11.16 

3. Thematisches Netzwerktreffen in Darmstadt 01.12.16 

 2017 

Projektbesuch: Beratungsnetzwerk Vogelsberg, Lauterbach 01.02.17 

Projektbesuch: „Katharina macht…“, Rüsselsheim 02.02.17 

Projektbesuch: „MittenDRIN im Sauerland“, Wiesbaden 07.02.17 

Projektbesuch: „Fit für den Haushalt, Job, Kinder und Finanzen“, Babenhausen 16.02.17 

Fortbildung für Teilprojektleiter/-innen: Einführung in das Projektmanagement (T. Jung) 23.+24.02.17 

Projektberatung „Angedockt“, Bensheim 01.03.17 

Projektbesuch: „Generation miteinander“, Oberursel 02.03.17 

Projektbesuch: „SOFA“, Grünberg 07.03.17 

Projektbesuch: „MittenDRIN Kleiderladen“, Bad Marienberg 09.03.17 

Tagung der DRIN-Projektsteuerungsgruppe 15.03.17 

Projektbesuch: „Katharina macht…“, Rüsselsheim 19.04.17 

2. Gesamtnetzwerktreffen aller Teilprojekte 26.04.17 

Projektbesuch: „Damit der Herbst auch schöne Tage hat“, Weilrod 16.05.17 

Projektbesuch: „Einkaufsbus Waldkolonie“, Darmstadt 18.05.17 

Projektbesuch: „Angedockt“, Bensheim – Beschluss: Teilprojekt wird vorzeitig zum 30.06. beendet 19.05.17 

Projektbesuch: „MittenDRIN Café“, Linden 23.05.17 

Projektbesuch: „Gemeinsam nicht mehr einsam“, Reichelsheim 30.05.17 

Hessentagscup im Streetsoccer auf dem Hessentag, 3. Platz der DRIN-Mannschaft 13.06.17 

Vor-Ort-Prüfung des VWN – „Initiative Stadtteiltreff Riederwald“, FFM 19.06.17 

Projektbesuch: „Interkultureller Garten“, Friedberg 20.06.17 

Projektstandsbericht beim Leitungskreis der Kirchenverwaltung der EKHN, Nieder-Weisel 27.06.17 
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Teilprojekt/Arbeitspaket/Meilenstein Datum 

Projektbesuch: „Urlaub ohne Koffer“, Ortenberg 04.07.17 

Abstimmungsgespräch zum geplanten Abschluss des Projektes 2019 mit Präses Dr. Oehlschläger 03.08.17 

Abstimmung zum Jahresbericht 2017/18 der EKHN, Doppelseite DRIN-Projekt 23.08.17 

Projektbesuch: „Hannahs Dienste“, Eschborn 23.08.17 

Projektbesuch: „55plus-Trotz Alter bleibe ich“, Bornich 29.08.17 

Projekttreffen „Initiative Stadtteiltreff Riederwald“, FFM 01.09.17 

Projektbesuch: „Generation miteinander“, Oberursel 05.09.17 

Projektbesuch: „Interkultureller Mittagstisch im Familienzentrum ZION“, Offenbach 06.09.17 

Tagung der DRIN-Projektsteuerungsgruppe 13.09.17 

Projektbesuch: „Nordstadt-Netz“, Gießen 20.09.17 

Projekttreffen: „Interkultureller Mittagstisch im Familienzentrum ZION“, FFM 05.10.17 

1. Regionales Netzwerktreffen der Teilprojekte, Darmstadt 26.10.17 

2. Regionales Netzwerktreffen der Teilprojekte, Grünberg 06.11.17 

Projektbesuch: „Einkaufsbus Waldkolonie“, Darmstadt 22.11.17 

Projektbesuch: Stadtteilzentrum Langener Nordstadt, Langen 28.11.17 
Projektbesuch der Stellvertretenden Kirchenpräsidentin, Frau Scherf, zusammen mit Frau Dr. 
Heincke vom Zentrum für Gesellschaftliche Verantwortung und Frau Reinel im DRIN Projekt SOFA 
in Grünberg.   

06.12.18 

Projekteröffnung: „Interkulturelles Eltern-Kind-Café Hausen“, FFM 07.12.17 

 2018 
Workshop zum Thema „Community Organizing“ mit Paul Cromwell (Forum Community Organizing 
Deutschland) als Referent. 19.01.18 

Projektbesuch: Runder Tisch „Nordstadt-Netz“, Gießen 22.02.18 

Fortbildung für Teilprojektleiter/-innen: Einführung in das Projektmanagement (T. Jung) 08.+09.03.18 

Vorstellung des DRIN-Projektes im Dekanatsdiakonieausschuss Dekanat Vogelsberg (T. Jung) 19.03.18 

3. Gesamtnetzwerktreffen aller Teilprojekte 10.04.18 

Abgabetermin der Nachhaltigkeitsanträge 31.08.18 

Abschlussveranstaltung DRIN-Teilprojekt Rödermark 20.09.18 

Tagung der DRIN-Projektsteuerungsgruppe 02.05.18 

Abschlussfest für alle Teilprojekte und Beteiligten des Gesamtprojektes 16.11.18 

 2019 

Vorstellung DRIN-Projekt auf der Institutswoche des Vikariatskurses der EKHN 21.01.19 
Bundesweite Fachtagung zum Projektabschluss: Church, Community & Care – Kirche, Kommune 
und Diakonie – Partner der Zukunft im Gemeinwesen 19.02.19 

Jahrestagung Bundesnetzwerk Gemeinwesendiakonie 02.04.19 

Klausur des Projektbüros zur Erstellung des Projektabschlussberichtes 04.+05.04.19 
Bericht über erste Einschätzungen zu den Projektergebnissen im Diakonieausschuss der EKHN-
Synode 22.05.19 

Tagung der DRIN-Projektsteuerungsgruppe 28.05.19 

Fachtag „Leben im Alter“, Vortrag zum DRIN-Projekt 06.06.19 

Projektende 30.06.19 
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FÖRDERRICHTLINIEN 
 

1 Ziel der Förderung 

Das Projekt „DRIN: Dabei sein - Räume entdecken - Initiativ werden - Nachbarschaft 
leben“ möchte 

1. die Teilhabe von Menschen fördern (Armutsbekämpfung), 
2. die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie stärken und  
3. den gemeinwesenorientierten Ansatz in Kirche und Diakonie voranbringen. 

Hierzu sollen Dekanate und die regionale Diakonie in Kooperation mit den 
Kirchengemeinden und anderen örtlichen Einrichtungen Projekte entwickeln, die einer 
wachsenden Armut und einer drohenden Ausgrenzung von Menschen entgegenwirken. 

2 Antragsberechtigte 

Fördermittel im Sinne dieser Ordnung können beantragt werden von 

• Kirchengemeinden, 
• Dekanaten, 
• regionalen Diakonischen Werken oder 
• Diakonischen Trägern vor Ort. 

3 Inhaltliche Fördervoraussetzungen 

Förderfähig sind Projekte, die 

1. die Teilhabe von Menschen fördern (Armutsbekämpfung), 

d.h. sie richten sich an Zielgruppen, die von Armut und Ausgrenzung bedroht oder 
betroffen sind (z.B. Jugendliche, Alleinerziehende, Migrant*innen, ältere Menschen) und 
tragen zur nachhaltigen Verbesserung ihrer Lebenssituation bei. 

2. die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie stärken, 

d.h. sie müssen immer gemeinsam gestellt werden, so dass immer mindestens ein 
kirchlicher und ein diakonischer Kooperationspartner vorhanden sind. 

3. den gemeinwesenorientierten Ansatz in Kirche und Diakonie voranbringen, 

d.h. den Blick auf Strukturen, Ressourcenorientierung, Bedarfsorientierung, Aktivierung, 
integrativer und interdisziplinärer Ansatz, sozialpolitisches Engagement und vor allem 
Vernetzung richten (weitere Kooperationspartner, wie Schule, Kommune, 
Kindertagesstätten, Vereine, Behörden, Unternehmen, Initiativen, etc., sollten also nach 
Möglichkeit beteiligt werden). 
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4 Formale Fördervoraussetzungen 

a Kostenarten 

Förderfähig sind 

• Personalkosten für die Dauer des Projektes, wenn daraus keine 
arbeitsrechtlichen Verpflichtungen für die Folgezeit entstehen oder die 
Weiterfinanzierung aus Ei-gen- oder Drittmitteln nach Ablauf des Projektes 
gesichert ist, 

• Honorarkosten in angemessener Höhe, 
• Sachkosten, die durch das Projekt veranlasst sind, 
• Investitionskosten, 
• Renovierungs- und Verschönerungskosten in kleinerem Umfang. 

Für die Vergütung des eingesetzten Personals gelten je nach AntragstellerIn die 
Eingruppierungsregelungen, sowie die KDAVO der Ev. Kirche in Hessen und Nassau bzw. 
der AVR-HN der Diakonie Hessen. 

Bereits bestehende Projekte, welche die Fördervoraussetzungen erfüllen, können nur 
unterstützt werden, wenn es sich bei dem Projektantrag um ein inhaltlich erweitertes, 
zusätzliches Angebot zu dem bestehenden Projekt handelt. 

Die Projekte sollen in eine Dekanats-/Gemeindekonzeption eingebunden sein. 
Verpflichtend ist die Abstimmung mit dem regionalen Diakonischen Werk und dem 
Dekanat, nach Möglichkeit auch mit der Kommune. Doppelte Angebote sind zu vermeiden. 

 

b Mehrfachförderung 

Die Projektmittel können nur nachrangig zu anderen Leistungen von öffentlichen Stellen 
(z.B. SGB) beantragt werden. Mit dem Förderantrag ist eine IST-Analyse einzureichen. 
Hierbei ist explizit auf örtliche parallele Projekte bzw. ähnliche Projekte an anderen 
Anbietern hinzuweisen. 

Das Einbringen von 10% Eigenmitteln ist bei der Finanzierung erforderlich (dies kann auch 
durch Sachleistungen oder durch ehrenamtliche Tätigkeit erfolgen).  

 

c Antragsverfahren 

Der Projektantrag muss 

• eine detaillierte Beschreibung des Projektvorhabens, 
• eine Zeitablaufplanung sowie 
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• einen konkreten Kosten- und Finanzierungsplan (mit deutlicher Ausweisung der 
zu erwartenden Personalkosten, soweit vorgesehen) 

beinhalten. 

 

Ein Antrag auf Förderung muss unter Voraussetzung aller Formalitäten schriftlich bis 
spätestens 06.11.2015 im Projektbüro DRIN eingereicht werden. Spätere Eingänge können 
nicht mehr berücksichtigt werden. 

d Bewilligung 

Die Entscheidung über die Förderung eines Projektes trifft die DRIN-Steuerungsgruppe bis 
Ende 2015 und wird mittels Bewilligungsbescheid gewährt. 

Bei einer positiven Entscheidung werden dabei zugleich die Höhe und die Einzelraten der 
Förderung festgesetzt. 

Ein Rechtsanspruch auf Förderung entsteht nicht. Die Entscheidung der Steuerungsgruppe 
über den Antrag ist bindend. 

e Projektbeginn 

Die Projektförderung wird erst für ab dem 01.01.2016 entstehende Kosten gewährt. Ein 
vorzeitiger Beginn nach der Antragstellung ist nicht förderschädlich, geschieht jedoch auf 
eigenes finanzielles Risiko. 

5 Art und Umfang der Zuwendung 

a Art der Förderung 

Die Zuwendungen werden im Wege der Projektförderung als Festbetragsfinanzierung 
gewährt und in festgelegten Raten ausgeschüttet. 

b Höhe der Zuwendung 

Es können kleinere Projekte (bis ca. 5000 Euro/Jahr), mittlere Projekte (bis ca. 15.000 
Euro/Jahr) und größere Projekte (bis ca. 30.000 Euro/Jahr) gefördert werden. Ausdrücklich 
ermutigen wir auch die Träger kleinerer Projekte zur Antragsstellung. 

c Zahlungsmodalität 

Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt in mindestens zwei Raten. Die erste Rate in Höhe 
von max. 50 % der durch die Steuerungsgruppe beschlossenen Zuwendungshöhe wird 
zeitnah, nach Be-kanntgabe der Bewilligung, ausgereicht. Je nach Dauer des beantragten 
Projektes werden auf Nachweis weitere Auszahlungen veranlasst. 
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Die letzte Rate i. H. v. min. 10 % der Antragssumme wird nach der Prüfung des 
abschließenden Verwendungsnachweises ausbezahlt. 

d Nachweis der Verwendung 

Sollte sich das Projekt anders entwickeln als geplant, ist dies umgehend der 
Steuerungsgruppe mitzuteilen. 

Die Verwendungsnachweise müssen 10 Jahre im Original aufbewahrt werden. Als 
Verwendungs-nachweis gilt ein Ausdruck der Kostenstelle mit einer Buchungsliste der 
Einzelposten. 

Zeitnah zu jedem Ende des Kalenderjahres (spätestens bis zum 31.3. des Folgejahres) ist 
während der Projektlaufzeit ein Zwischenbericht über den Sachstand mit: 

• einer prüffähigen Zwischenabrechnung (Kostenstellenauszug samt 
Buchungsliste), 

• einer Dokumentation weiterer Beschlüsse von zuständigen Gremien und  
• einer Dokumentation der Öffentlichkeitsarbeit 

beim Projektbüro DRIN einzureichen. 

Spätestens sechs Monate nach Beendigung des Projektes ist ein Abschlussbericht mit: 

• einer prüffähigen Endabrechnung, 
• einer Dokumentation weiterer Beschlüsse von zuständigen Gremien, 
• einer Dokumentation der Öffentlichkeitsarbeit und  
• ein Nachweis des Projektverlaufs, u. a. mit folgenden Angaben 

o Anzahl der erreichten Personen, 
o Verbesserung der Lebenssituation der erreichten Personen, 
o Beschreibung der Nachhaltigkeit, 

beim Projektbüro DRIN einzureichen. Nach Prüfung des Abschlussberichtes werden die 
restlichen Fördermittel (siehe 5c) ausgezahlt. 

6 Öffentlichkeitsarbeit 

Fotos und Presseberichte sollen dem Projektbüro DRIN zur Veröffentlichung auf der 
Projekt-website und für die Dokumentation zur Verfügung gestellt werden. Urheberrechte 
sind zu beachten. 

Bei der Öffentlichkeitsarbeit ist stets darauf hinzuweisen, dass das Projekt von DRIN 
gefördert wird. Das DRIN-Logo und ein Banner für die Website finden Sie als Download 
auf www.drin-projekt.de.  
Es wird empfohlen für die Unterstützung des örtlichen Projektes eine/n synodale/n 
Paten/Patin aus der Kirchensynode zu gewinnen, welche/r das Projekt über den gesamten 
Zeitablauf begleitet.  

http://www.drin-projekt.de/
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FLYER BUNDESWEITER FACHTAG 
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1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN und die Diakonie Hessen sehen in einem ge-

meinwesendiakonischen Paradigmenwechsel eine entscheidende strategische Weichenstellung für 

die Zukunftsfähigkeit von Kirchengemeinden, Dekanaten und regionalen Diakonischen Werken. Darum 

haben sie gemeinsam das DRIN Projekt entwickelt und der Landessynode empfohlen, einer Finanzie-

rung zuzustimmen. 

Allgemein 

1) Das DRIN Projekt ist mit seinen zahlreichen Einzelprojekten ein Ausdruck lebendiger und öffentlicher 

Kirche. Es gelingt die Aktivierung einer großen Zahl an Hauptamtlichen, freiwillig Engagierten und Nut-

zenden und die Initiierung und Durchführung vielfältiger Angebote von Mittagstischen über Urban 

Gardening bis zu digitaler Vernetzung im ländlichen Raum. 

2) Die unterschiedlichen in den Projekten fokussierten Zielgruppen wurden erreicht. Dabei gelingt es, 

viele von Armut betroffene Menschen zu aktivieren ebenso wie eine große Anzahl kirchenferner Men-

schen. Ein Großteil der Projekte richtet sich an ältere Menschen. Damit ist DRIN ein Ausdruck alternder 

Kirche, die eine Vorbildfunktion zur Bewältigung der Herausforderungen in einer alternden Gesell-

schaft einnimmt. 

3) Das DRIN Projekt ist ein Lernprozess für Akteur*innen in Kirche und Diakonie – vor allem vor Ort. 

Dazu bedarf es der Unterstützung durch das Projektbüro in Form von Informationen, Begleitung, Ver-

netzung der einzelnen Projekte, Fortbildung und Netzwerkentwicklung über landeskirchliche Grenzen 

hinaus. Diese Unterstützung ist für die Nachhaltigkeit des Ansatzes der Gemeinwesendiakonie auch 

über die Projektlaufzeit hinaus notwendig. 

4) Das Projektbüro ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für das DRIN Projekt. Die Investitionen in eine 

gute Ausstattung (Material, Büro und Personal), hohe Multiprofessionalität (Fachlichkeit) sowie eine 

weitreichende Vernetzung (Kirche, Diakonie und Öffentlichkeitsarbeit) haben sich bezahlt gemacht 

und die für den Erfolg notwendige kontinuierliche Unterstützung der Einzelprojekte ermöglicht. 

Sozialraumorientierung 

1) Die einzelnen Projekte haben sich erfolgreich sozialräumlich orientiert. Dadurch sind sie sowohl für 

andere Akteure, als auch Nutzer*innen insgesamt sichtbarer und präsenter geworden. Ihr Image hat 

sich dadurch verbessert. 

2) Die Kooperation mit anderen evangelischen Einrichtungen und weiteren Partnern im Sozialraum, 

hat sich für Kirche und Diakonie im Rahmen des DRIN Projekts insgesamt verstärkt. 

3) Es gab eine große Vielfalt an Kooperationspartnern im Sozialraum, wie Kommunen, Vereine, Kirch-

liche Einrichtungen, Flüchtlingshilfe, lokale Initiativen, andere soziale Träger, Parteien und parteinahe 

Organisationen, Firmen, Bildungseinrichtungen und viele mehr. Die Zusammenarbeit in Vielfalt der 

Partner wurde von den beteiligten Akteuren ganz überwiegend sehr positiv bis positiv bewertet. 

4) Den DRIN Projekten gelingt es, Menschen zu aktivieren und die unterschiedlichen Ressourcen der 

Bewohner*innen zu nutzen. Auf diese Weise werden Betroffene zu Beteiligten gemacht und gesell-

schaftliche Teilhabe ermöglicht. 
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Kooperation Diakonie und Kirche 

1) Die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Diakonie ist produktiv und wirkt sich überwiegend positiv 

auf das Verhältnis zwischen Kirche und Diakonie, aber auch die Beziehungen innerhalb von Kirche und 

Diakonie aus.  

2) Kirche und Diakonie profitieren gleichermaßen von einer Kooperation. Sie verschaffen sich gegen-

seitig Kontakt zu neuen Nutzer*innen sowie neuen Kontakten im Sozialraum. Vor allem ergänzen sie 

sich in unterschiedlichen Ressourcen und Kompetenzen. Kirche profitiert von der Fachkompetenz der 

Diakonie. Umgekehrt profitiert die Diakonie durch die Nutzung von Räumlichkeiten und die Strukturen 

freiwilligen Engagements der Kirchengemeinden 

3) Im Rahmen der Kooperation von Kirche und Diakonie während des DRIN Projekts kann die gegen-

seitige Wahrnehmung verbessert werden und Trennendes überwunden werden. Durch gemeinsames 

Handeln rückt zusammen, was aus Sicht vieler Beteiligter zusammengehört. So kann eine Rückbesin-

nung auf Diakonie als Teil von Kirche stattfinden, die neue Impulse für die Zukunft mit sich bringt. 

4) Das Gelingen der Kooperation von Kirche und Diakonie im Rahmen des DRIN-Projekts ist nicht nur 

von strukturellen Bedingungen, sondern vor allen Dingen auch von den fachlichen Kompetenzen, Res-

sourcen und dem Engagement der beteiligten Menschen abhängig. 

Armut und Teilhabe 

1) Die DRIN Projekte sind Ausdruck einer Kirche für und mit Armen. Dies wird aus den vielfältigen An-

geboten, gelingender Armutsbekämpfung und den äußerst positiven Rückmeldungen Betroffener zur 

Verbesserung ihrer Lebenssituation deutlich. Diese Entwicklung ist ein umfangreicher Lernprozess der 

Armutssensibilisierung, des Umgangs mit Vorurteilen, Stigmatisierung, Scham und der Praxis der Ar-

mutsbekämpfung für alle beteiligten Akteur*innen. 

2) Die DRIN Projekte tragen zur Verbesserung der Lebensqualität der Nutzenden bei. In diesem Zusam-

menhang haben sie große Potentiale bei der Bekämpfung von sozialer und spiritueller Armut. Dabei 

wird Armutsbekämpfung in der Regel als Linderung und nur in Ansätzen als Überwindung von Armut 

praktiziert. 

3) Das DRIN Projekt zeigt deutlich auf: Kirche nimmt eine wichtige Rolle in Bezug auf die Bekämpfung 

von Armut und Ausgrenzung sowie die Ermöglichung von Teilhabe in drei besonders relevanten Berei-

chen der Gesellschaft ein: Altersarmut, Armut im ländlichen Raum und Teilhabe geflüchteter Men-

schen. 

Selbstverständnis 

1) In der Verbindung von sozialarbeiterischer Haltung und Standards und theologischem Auftrag und 

Begründungen wird das gemeinwesendiakonische Profil einer diakonischen Kirche für den Ort in den 

DRIN Projekten klar erkennbar. In diesem Zusammenhang haben sich die DRIN Projekte positiv auf das 

theologische Selbstverständnis von Diakonie und Kirche ausgewirkt. 

2) Das diakonische Profil in den DRIN Projekten spiegelt den aktuellen Stand des diakoniewissenschaft-

lichen Diskurses wieder (Menschenwürde, Haltung, Professionalität und sozialpolitische Lobbyarbeit). 

Eine wichtige Rolle spielen für die Verantwortlichen die Überwindung der Trennung von Diakonie und 

Kirche und die politisch-theologische Perspektive von sozialer Gerechtigkeit (Kirche für andere, gesell-

schaftsrelevante Botschaft). 
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Freiwilliges Engagement 

1) Die Arbeit mit freiwillig Engagierten spielt für das Gelingen der Projekte eine äußerst bedeutsame 

Rolle. Dabei ist es sehr hilfreich, dass die DRIN Projekte sich aus unterschiedlichen Gründen als sehr 

attraktiv für freiwilliges Engagement erweisen. Gleichzeitig wird deutlich: Obwohl die Projekte von 

freiwillig Engagierten getragen werden, sind Hauptamtliche dringend erforderlich. 

2) In diesem Zusammenhang spielt das Freiwilligenmanagement für die Projekte eine wichtige Rolle. 

Die Unterstützung der Engagierten in einer guten Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und freiwillig 

Engagierten ist gegeben, es haben sich vielfältige Formen einer Engagementskultur entwickelt. Dabei 

sind die Standards zum Freiwilligenmanagement überwiegend bekannt, werden aber zum Teil nicht 

umgesetzt. 

Öffentlichkeitsarbeit 

1) Das DRIN Projekt war aufgrund professioneller Planung, Umsetzung und Begleitung der Öffentlich-

keitsarbeit über die gesamte Projektlaufzeit als Gesamtprojekt und in den lokalen Projekten öffentlich-

keitswirksam. Dabei wurde in gleichen Teilen die binnenkirchliche und außerkirchliche Öffentlichkeit 

erreicht. 

2) Über alle Projekte wurde medial berichtet, über nahezu alle sogar mehrfach. Dazu wurden in der 

Regel die lokalen Printmedien genutzt, während sich in Bezug auf neuere digitale Medien ungenutzte 

Potentiale für die Öffentlichkeitsarbeit ergeben. 

3) Ein wichtiger Gelingensfaktor der Öffentlichkeitsarbeit ist die frühzeitige Planung, die angemessene 

Ausstattung und die notwendige Professionalität der Öffentlichkeitsarbeit für das Gesamtprojekt und 

die Einzelprojekte. 

4) Grundlage für die gelingende Öffentlichkeitsarbeit ist die Vernetzung innerhalb von Landeskirche 

und Diakonie auf allen relevanten Entscheidungsebenen (Gesamtprojekt) und im Sozialraum (Einzel-

projekte). 

Nachhaltigkeit 

1) Den meisten Projekten ist es gelungen, auch über die Laufzeit hinaus ihren Fortbestand zu sichern. 

Diese Verstetigung wird durch die Schaffung von Netzwerken und den Aufbau von Strukturen im und 

über den Sozialraum hinaus sowie weiterführende Finanzierung ermöglicht. 

2) Als Strategie zur nachhaltigen Finanzierung werden Förderungen durch Kommunalverwaltungen, 

weitere kirchliche Fördermittel, Landesmittel und private Spenden angestrebt. 

3) Viele der Projekte eignen sich zur Nachahmung durch andere evangelische und nicht-kirchliche Or-

ganisationen. Auch das trägt zu ihrer Nachhaltigkeit bei, ebenso die Entstehung von Folgeprojekten. 

Innovation und Innovationsfähigkeit 

1) Die beteiligten Organisationen ermutigen ihre Mitarbeiter*innen, eigene Ideen und Sichtweisen in 

die Projekte einzubringen, was diese auch gerne und umfangreich tun. 

2) Durch das DRIN Projekt verbessert sich die Innovationsfähigkeit der durchführenden Organisatio-

nen, weil durch Vernetzung und personelle Freiräume die Entstehung von neuen Ideen und Konzepten 

gefördert wird.  
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2 Einleitung 

2.1 Über DRIN 

Armut und Ausgrenzung bekämpfen und dabei offene und öffentliche Kirche im Gemeinwesen sein – 

wie kann das gelingen? Mit dem Beschluss auf der 10. Tagung der elften Kirchensynode der EKHN vom 

09. Mai 2014, das Projekt DRIN – Dabei sein, Räume entdecken, Initiativ werden, Nachbarschaft ge-

stalten – zwischen 2015 und 2019 durchzuführen, soll die Entwicklung gemeinwesendiakonischer Pro-

jekte in der Zusammenarbeit von Kirche, Diakonie und Kommune gefördert werden. 

Die Grundidee der Gemeinwesendiakonie, dass Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen ge-

meinsam mit anderen Akteuren Verantwortung für den Sozialraum übernehmen, ist dabei nicht nur 

als begrenztes Projekt zu verstehen, sondern gleichzeitig als strategische Ausrichtung zur Entwicklung 

von Diakonie und Kirche vor Ort und in der Nähe der Menschen. Dabei werden gleichzeitig die Bedarfe 

und die Ressourcen der Bewohner*innen wahrgenommen und durch Aktivierung die Verbesserung 

der Lebensbedingungen der Menschen im Gemeinwesen und der Gesellschaft ermöglicht. Für Kirche 

ergibt sich daraus die Chance, sich als Kirche für und mit anderen sichtbar und verantwortungsvoll im 

Gemeinwesen zu profilieren, während diakonischen Einrichtungen durch einen gemeinwesenorien-

tierten Ansatz die sozialräumliche Öffnung ihrer Angebote ermöglicht wird. Insofern ist der Ansatz der 

Gemeinwesendiakonie als zukunftsweisender Impuls für Kirche und Diakonie zu verstehen, gemein-

sam als Partnerinnen Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Die gemeinwesendiakoni-

sche Ausrichtung ist dabei nicht als eine neue Form kirchlicher-diakonischer Angebote zu begreifen, 

sondern bedeutet einen grundsätzlichen und notwendigen Paradigmenwechsel hin zu einer gemein-

samen, sozialräumlich-diakonischen Strategie. Dieser wird als einer der großen Zukunftstrends in Kir-

che und Diakonie deutschlandweit zunehmend erkannt, wie an zahlreichen Initiativen innerhalb des 

katholischen, evangelischen und freikirchlichen Spektrums deutlich wird (vgl. Bestmann 2016; Evange-

lisch-Freikirchliche Akademie 2018:20; Faix & Reimer 2012). 

Durch das Förderprogramm wollte die EKHN die Entwicklung neuer gemeinwesendiakonischer Pro-

jekte fördern, um in einem Miteinander von Dekanaten, regionaler Diakonie, Kirchengemeinden und 

anderen örtlichen Einrichtungen und Akteur*innen konkrete Maßnahmen gegen wachsende Armut 

und drohende Ausgrenzung zu initiieren. Bezogen auf Kirche und Diakonie geht es dabei um die Wahr-

nehmung des kirchlich-diakonischen Grundauftrags, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen 

und die Bekämpfung von Armut zu fördern. So sollen die EKHN und ihre Kirchengemeinden in ihrem 

Engagement für soziale Gerechtigkeit erkennbar werden und sich als sozialräumliche Kirche profilie-

ren. In diesem Zusammenhang sollen die Dekanate als mittlere Ebene und Partnerinnen regionaler 

Diakonie gestärkt und die Zusammenarbeit von regionaler Diakonie und Kirchengemeinden gefördert 

werden. Durch die Vernetzung mit weiteren Akteur*innen im Gemeinwesen sollen Kirche und Diako-

nie so einen Beitrag zur Entwicklung im städtischen und ländlichen Raum leisten. Dabei zielt die För-

derung auf die Erarbeitung sozialräumlicher Konzeptionen, die kirchliche und öffentliche Armutssen-

sibilisierung, sozialpolitische Lobbyarbeit und die sozialräumliche Vernetzung im Miteinander von 

Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten. Gleichzeitig sollte die Teilhabe für von Armut und Ausgren-

zung betroffene Menschen im Gemeinwesen ermöglicht, deren Lebensbedingungen strukturell-nach-

haltig verbessert werden und bedarfsgerechte Angebote unter Beteiligung Betroffener geschaffen 

werden. Hierzu sollten konkrete Angebote und Begegnungsräume im Gemeinwesen geschaffen wer-

den, in denen Betroffene ermutigt und aktiviert werden. Dies sollte durch die Qualifizierung und Be-

gleitung freiwillig Engagierter als Akteur*innen im Sozialraum unterstützt werden. Entsprechend sollen 

die lokalen Projekte als Beispiele kooperativer und sozialräumlicher Gemeindearbeit diakonische Im-

pulse zur Überwindung von Armut setzen. 
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Dazu stellte die Landeskirche eine Fördersumme in Höhe von drei Millionen Euro aus dem Sonderfonds 

für Zukunftsinvestitionen Perspektive 2025 zur Verfügung, mit der, neben der Unterhaltung eines Pro-

jektbüros, die entstehenden Projekte zunächst mit einer Anschubfinanzierung für drei Jahre gefördert 

werden sollten. Für solche Projekte, die im Anschluss an die Projektlaufzeit mindestens 50 % der Kos-

tendeckung aus anderen Quellen aufbringen und verbindlich nachweisen sowie das Projekt im Sinne 

der DRIN-Kriterien weiterführen konnten, wurde aus den Restmitteln eine Nachhaltigkeitsförderung 

für die Jahre 2019 und 2020 (50% der beantragten Mittel) zur Verfügung gestellt. 

Gemäß den Förderrichtlinien wurden solche Projekte unterstützt, die … 

1. die Teilhabe von Menschen fördern (Armutsbekämpfung), d.h. sich an Zielgruppen richten, die von 

Armut und Ausgrenzung bedroht oder betroffen sind (z.B. Jugendliche, Alleinerziehende, Migrant*in-

nen, ältere Menschen) und zur nachhaltigen Verbesserung ihrer Lebenssituation beitragen.  

2. die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie stärken, d.h. dass bereits der Projektantrag gemein-

sam gestellt wurde, so dass immer mindestens ein kirchlicher und ein diakonischer Kooperations-

partner vorhanden war. 

3. den gemeinwesenorientierten Ansatz in Kirche und Diakonie voranbringen, d.h. dass der Blick auf 

Strukturen, Ressourcenorientierung, Bedarfsorientierung, Aktivierung, integrativer und interdisziplinä-

rer Ansatz, sozialpolitisches Engagement und vor allem Vernetzung gerichtet wird, sodass weitere Ko-

operationspartner nach Möglichkeit beteiligt werden. 

In den Vorüberlegungen zum DRIN Projekt spielte das Thema Gerechtigkeit angesichts gesellschaftli-

cher Herausforderungen durch die Zunahme von Armut und Ausgrenzung bereits eine wichtige Rolle. 

So wurde während der synodalen Tagungen 2012 und 2013 bereits darüber debattiert, wie Kirche dazu 

beitrage, Teilhabeausschlüsse zu verändern, Menschen zu aktivieren und so Teilhabe zu ermöglichen 

– insbesondere indem die Bedarfe derjenigen wahrgenommen werden, die oftmals nicht gesehen wer-

den. Auf dieser Grundlage wurde auf der Frühjahrssynode 2014 der EKHN eine Selbstverpflichtung 

„Solidarische Kirche gegen Armut und Ausgrenzung“ als Grundsatzbekundung verabschiedet. Um den 

Worten auch Taten folgen zu lassen, wurde bereits am folgenden Tag das DRIN Projekt als konkrete 

Aktivität zur Bekämpfung von Armut und zur Förderung von Teilhabe bewilligt. Dieses wird seitdem 

durch synodale Fachausschüsse (insbesondere den Ausschuss Diakonie und gesellschaftliche Verant-

wortung) mit der Frage nach der zukünftigen Ausrichtung innerhalb der EKHN begleitet. 

Im Vorfeld des Projekts wurde zwischen 2012 und 2013 eine Umfrage unter den damals 47 Dekanaten 

und ihren Gemeinden zum Thema „Gemeinwesendiakonie bzw. kirchlich-diakonische Arbeit im Sozial-

raum“ durchgeführt. Dabei wurde deutlich, dass gemeinwesendiakonische Ansätze in der EKHN bis 

dato nur vereinzelt genutzt wurden und großer Bedarf an Informationen und Unterstützung bestand. 

Hintergrund für das Projekt sind außerdem – wie schon bei der Förderung von Familienzentren - das 

Grundsatzpapier „Nicht ohne meine Nachbarn – Gemeinwesendiakonie als Chance und Auftrag für 

Kirche und Diakonie“ des Netzwerks Gemeinwesendiakonie der EKHN (2013) sowie der Prioritätenpro-

zess Perspektiven 2025 der EKHN. Damit schließt sich das DRIN Projekt an zahlreiche Kirchen und Dia-

konische Werke der EKD an, die ähnliche Projekte aufgelegt haben und derzeit durchführen (z.B. „f.i.t.-

Projekt“ der Ev.-Luth. Landeskirche in Bayern oder das Projekt „Diakonie Gemeinde“ der Ev. Landes-

kirche von Kurhessen-Waldeck). 

Als Projektvergabe – und Entscheidungsgremium begleitete eine Steuerungsgruppe in enger Zusam-

menarbeit mit dem Projektbüro das DRIN Projekt über den gesamten Förderzeitraum. Dazu fanden 

halbjährlich gemeinsame Treffen des Gremiums statt, die sich aus zunächst sieben (später sechs) Ver-

treter*innen aus Synode, Dekanatsebene, Gemeindeebene, Gesamtkirche, Diakonie Hessen e.V. und 
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der regionalen Diakonischen Werke zusammensetzten und so sicherstellten, dass alle relevanten Ebe-

nen jederzeit eingebunden und zur Wahrung der Transparenz in Kenntnis gesetzt waren. Aufgabe war 

es dabei über das Entscheiden hinaus das Projekt zu begleiten und die ordnungsgemäße Durchführung 

der Projekte im Auftrag der Synode, der Kirchenleitung und der Diakonie Hessen e.V. zu überwachen. 

Über die Steuerungsgruppe hinaus wurde die Synode jährlich durch Projektstatusprojekte über den 

Verlauf und den Stand des Projektes in Kenntnis gesetzt. 

Diese konzeptionellen Hintergründe und von der Synode verabschiedeten Ziele für die Förderung des 

DRIN Projekts begründen die Schwerpunkte des hier vorgelegten Berichts zur Evaluation sowohl des 

Gesamtprojekts als auch der 28 lokalen Einzelprojekte. Diese sollen in einer kurzen Übersicht dem 

weiteren Evaluationsbericht vorangestellt werden. 

 

1) So viel sollte DRIN sein (Frohnhausen) 

Nord-Nassau Dekanat Dillenburg Fahrrad- und Mitmach-Werkstatt mit Aktiv-Punkte 
und Werkzeug-Leih-System und Eltern-Kind-Café für 
Selbsthilfe und zielgruppenübergreifende Begegnun-
gen. Angebunden an Ev. Familienzentrum. 

Kirchengemeinde rDW an der Dill 

Kleinstadt/Ländlich Verschiedene 

Mittel 90.000 € 
Für das in zwei Teile gegliederte Projekt arbeitet die Ev. Kirchengemeinde Frohnhausen mit dem Diakonischen Werk an der Dill, dem Ev. 
Dekanat an der Dill, der Stadt Dillenburg und dem Lahn-Dill-Kreis zusammen. »Hilfe zur Selbsthilfe«, der eine Teil, richtet sich an Flüchtlinge, 
Migranten, an handwerklicher Tätigkeit Interessierte und sozial benachteiligte Familien aus der Region. In einer Aktivwerkstatt lernen sie, 
sich handwerklich zu betätigen. Der zweite Teil, das »Café Wunderland« stellt niederschwellige Beratung, Alltagsfragen und die soziale 
Teilhabe in den Mittelpunkt. Zielgruppe sind Flüchtlinge, Migranten, sozial benachteiligte Mütter und Mütter in Elternzeit mit Säuglingen. 
Sowohl zeitlich und örtlich, als auch konzeptionell bauen beide Projekt aufeinander auf und sind mit einander verbunden. 

 

2) Kleidung und mehr … Laden mit Café Treff (Gladenbach) 

Nord-Nassau Dekanat Gladenbach Second-Hand-Kleiderladen mit Café-Treff in Einkaufs-
zone zur niedrigschwelligen Begegnung. Angeschlos-
sen ist im selben Gebäude ein Beratungsbüro des Dia-
konischen Werkes. 

rDW Oberhessen Kirchengemeinde 

Kleinstadt Verschiedene 

Mittel 57.824 € 
Der im April 2016 eröffnete Laden mit Café-Treff bietet gut erhaltene Second-Hand-Ware zu erschwinglichen Preisen. Das Angebot reicht 
von Herren-, Damen- und Kinderkleidung, Artikeln rund um Baby und Kleinkind, Spielwaren, Bücher bis zu Haushalts-und Bettwäsche, 
Gardinen sowie Schuhe und Accessoires. Eingekauft wird zu fest gelegten Preisen. Bei belegter Bedürftigkeit etwa mit der Tafelkunden-
karte, hat Anspruch auf einen Sozialrabatt in Höhe von 50 %. Die angebotenen Waren sind gespendet. In einem dem Laden angeschlosse-
nen Café-Treff können Kundinnen und Kunden bei einer Tasse Kaffee verschnaufen, ins Gespräch miteinander oder den freiwillig Engagier-
ten kommen. Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern, Schichten, Generationen und Religionen können sich kennenlernen und 
tauschen sich aus. Das Projekt tragen das Diakonische Werk Biedenkopf-Gladenbach, die Ev. Kirchengemeinde Gladenbach, die Stadt Gla-
denbach, die Flüchtlingshilfe Gladenbach und die Diakoniestation Gladenbach. 

 

3) Mitten DRIN – Gemeinwesen im Blick (Bad Marienberg) 

Nord-Nassau Dekanat Bad Marienberg & Selters Second-Hand-Kleiderladen mit Büchertauschbörse als 
Einkaufs- und Begegnungsstätte. Anbindung an eine 
Erstaufnahme-Einrichtung für geflüchtete Menschen. 

rDW Westerwaldkreis Dekanat Bad Marienberg 

Ländlich Verschiedene 

Groß 99.927€ 
Die Ev. Kirchengemeinde Bad Marienberg und das Diakonische Werk im Westerwaldkreis haben gemeinsam einen Kleiderladen eingerich-
tet. Im Kleiderladen werden Menschen, die aus den verschiedensten Gründen »second-hand-Kleidung« kaufen möchten, mit Menschen 
zusammengebracht, die Kleidung im Überfluss besitzen und abgeben möchten. Ganz bewusst steht der Laden allen Menschen, unabhängig 
von deren Einkommenssituation, zur Verfügung. Beim Nachweis von Bedürftigkeit muss nur die Hälfte des ausgezeichneten Preises gezahlt 
werden. Gespendete Kleidung, die im Kleiderladen nicht benötigt wird, kommt sortiert in die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Ziel 
des Projektes ist die dauerhafte Etablierung des Kleiderladens als Einkaufs- und Begegnungsstätte für alle Bürgerinnen und Bürger der 
Verbandsgemeinde Bad Marienberg. 
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4) Interkultureller Garten (Friedberg) 

Oberhessen Dekanat Wetterau Interkulturelles Gartenprojekt in einem Stadtteil mit 
besonderem Förderbedarf. Das Projekt fördert das Zu-
sammenleben unterschiedlicher Bewohner*innen 
durch gemeinsames Gärtnern und Austausch. 

Dekanat Wetterau rDW Wetterau 

Kleinstadt Verschiedene 

Mittel 90.000 € 
Interkulturelle Gärten bieten die Möglichkeit, Migrantinnen und Migranten verschiedener Herkunft, Ethnie und Religion und Einheimische 
über den Gartenbau zusammenzuführen. Der interkulturelle Garten in Friedberg richtet sich vor allem an Familien und Personen, die in 
der Altstadt Friedbergs wohnen. Sie gilt als ein sozialer Brennpunkt, in dem Menschen unterschiedlicher Nationen und Einheimische woh-
nen, die von Armut betroffen oder bedroht sind. Das Gestalten von nachbarschaftlichen Kontakten erweist sich oft als schwierig. Mit dem 
Interkulturellen Garten wird versucht, ein gelingendes Zusammenleben im Gemeinwesen der Altstadt zu ermöglichen. Das Dekanat Wet-
terau kooperiert dazu mit der Stadt Friedberg, der Ev. Familien-Bildungsstätte Wetterau, der NABU-Umweltwerkstatt, dem Diakonischen 
Werk, dem Internationalen Zentrum Friedberg e.V. und der Kinderfarm Jimbala. 

 

5) Nordstadt-Netz (Gießen) 

Oberhessen Dekanat Gießen Entstehung eines Stadtteil-Netzwerks in einem sozial 
benachteiligten Quartier mit hoher Beteiligung und 
Befähigung der Bewohner*innen. Mit Mittagstisch, 
Repair-Café und Ansätzen des Community Organizing. 

Jugendwerkstatt 3 Kirchengemeinden 

Stadt Verschiedene 

Groß 138.916 € 
Das »Nordstadt-Netz« soll dazu beitragen, die Verbindungen der Bewohnerinnen und Bewohner in der Gießener Nordstadt zueinander 
und zu ihrem Stadtteil zu stärken und weiter zu entwickeln. Die drei Ev. Kirchengemeinden in der Gießener Nordstadt und die Gemeinwe-
senarbeit der Jugendwerkstatt haben in Workshops freiwillig Engagierte zu »Nordstadt-Netzwerkenden« qualifiziert. Sie sprechen in ihrer 
Umgebung (auch ihnen bisher noch Unbekannte) an und gewinnen sie, sich mit ihrem »Profil« (Was kann ich weitergeben? Was brauche 
/ wünsche ich mir?) im Netzwerk einzubringen. Dabei hilft eine mobile »Daten-Bank« in Form einer fahrbaren Holzbank, die an verschie-
denen belebten Orten (Straßenkreuzungen, Supermärkte etc.) aufgestellt wird. Menschen werden eingeladen, Platz zu nehmen zum per-
sönlichen Gespräch und Austausch. Wer möchte, kann sich mit seinem Namen in die »Daten-Bank« mit Edding oder ins Holz geschnitzt 
»eintragen «. Durch ihre Beteiligung am Netzwerk der »Daten-Bank« erfahren Menschen, dass ihre Wünsche, Hoffnungen und Bedarfe 
erwünscht sind und ernst genommen werden und dass ihre Kompetenzen, Fähigkeiten und Kenntnisse gefragt und wertvoll sind. 

 

6) SOFA – komm‘ rein und setz‘ dich (Grünberg) 

Oberhessen Dekanat Grünberg Zentral gelegene Begegnungsstätte für Workshops, 
zielgruppenübergreifende Kontakte und Anlaufstelle 
für Freiwilliges Engagement. Mit vielfältigen Angebo-
ten, u.a. Strickcafé, Schulungen, Begegnungstreff. 

rDW Gießen Kirchengemeinde 

Kleinstadt Verschiedene 

Mittel 49.093 € 
Das SOFA (Sozialer Ort für Alle), betrieben vom Diakonischen Werk Gießen und der Ev. Kirchengemeinde Grünberg, ist ein Ort der Begeg-
nung, zentral, einladend, freundlich, weitgehend kostenfrei und mit niederschwelligem Zugang. Helfende und Hilfesuchende kommen hier 
zusammen, hier entsteht Integration. Gelebtes Miteinander wird möglich, alle werden bereichert. SOFA ist eine Begegnungsstätte für das 
freiwillige Engagement und das soziale Miteinander von Jung und Alt, für Alteingesessene und Neubürger, gegen Vereinsamung und Aus-
grenzung. SOFA liegt mitten in der Stadt Grünberg, in direkter Nähe zum Marktplatz und bietet auf 100 qm einen hellen, freundlichen und 
einladenden Raum für die Menschen in Grünberg. Das SOFA wird das soziale Miteinander in Grünberg sehr bereichern. SOFA – komm rein 
und setz dich! 

 

7) Besuchsnetzwerk Vogelsberg (Lauterbach) 

Oberhessen Dekanat Vogelsberg Besuchsdienst in einem Gebiet mit sehr geringer Be-
völkerungsdichte, verschlechternder Infrastruktur und 
der Gefahr der Vereinsamung im Alter. Erhalt und Auf-
bau lebendiger Dorfgemeinschaften 

rDW Vogelsberg Dekanat Vogelsberg 

Ländlich Verschiedene 

Mittel 90.000 € 
Der Vogelsberg ist der Landkreis mit der geringsten Bevölkerungsdichte in Hessen, Tendenz sinkend. Innerhalb der letzten sechs Jahre hat 
im Dekanat Vogelsberg mehr als ein Viertel aller Dörfer mit weniger als 500 Einwohnern zwischen zehn und 22 Prozent der Bevölkerung 
verloren. Mit der sinkenden Bevölkerungszahl einher geht eine Verschlechterung der Infrastruktur. Das dörfliche Leben kommt mehr und 
mehr zum Erliegen. Das Besuchsdienst-Projekt nimmt alte und ältere Menschen in den Blick, um ihre Lebenserfahrung, ihre vielfältigen 
Begabungen und im Beruf erworbenen Fähigkeiten dafür zu nutzen, lebendige Dorfgemeinschaften zu erhalten, oder neu aufzubauen. 
Dazu braucht es vor allem Vernetzung und nachbarschaftliche Unterstützung. Dem Dekanat und dem regionalen Diakonischen Werk er-
scheint ein Besuchsdienst als geeignetes Mittel, Menschen in dörflichen Strukturen miteinander in Kontakt zu bringen und zu vernetzen. 
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8) MittenDRIN Café (Linden) 

Oberhessen Dekanat Gießen Café mit Angeboten besonders für ältere Menschen im 
Umgang mit Computer und Smartphone zur Förderung 
der Medienkompetenz in Kooperation mit einer 
Schule. 

Diakoniestation Zwei Kirchengemeinden 

Ländlich Ältere Menschen 

Klein 6.822 € 
MittenDRIN in Linden, im Stadtteil Leihgestern, öffnet das Gemeindehaus für Alle, egal ob Alleinerziehend, Migrantin, älterer Mensch oder 
einfach nur interessiert seine Türen, um DRIN zu sein. DRIN in der Welt des Computers, des Internets und der mobilen Endgeräte. Men-
schen aus verschiedenen Bevölkerungs- und Altersstrukturen erhalten im DRIN-Café die Möglichkeit den Umgang mit dem PC zu lernen 
und das Internet zu nutzen. Die Generation 55+ lernt in Kleingruppen gemeinsam den praktischen Umgang mit dem Smartphone, Tablets, 
E-Book Readern oder digitaler Fotografie. Die Anne-Frank-Schule und die Stadt Linden kooperieren mit der Diakoniestation Linden gGmbH-
Projekt Generationenbrücke, der Ev. Kirchengemeinde Großen Linden und der Ev. Kirchengemeinde Leihgestern beim Abbau von Berüh-
rungsängsten mit modernen Technologien und der Förderung der geistigen Fitness im Alter. 

 

9) Urlaub ohne Koffer – Da ist was DRIN (Büdingen) 

Oberhessen Dekanat Büdinger Land Ferienangebote im Sommer für und mit Menschen mit 
wenigen finanziellen Spielräumen zur Stärkung des 
Selbstkonzepts und Aufbau von sozialen Beziehungen. 

Dekanat Büdinger Land rDW Wetterau 

Land Familien 

Mittel 16.780 € 
Familien, die sich keinen Urlaub, geschweige denn eine Flugreise leisten können oder wollen, sind genau richtig beim »Urlaub ohne Koffer«. 
Eine Woche lang treffen sich die teilnehmenden Familien mit dem Team des DRIN Projektes zu gemeinsamem Kochen, Essen, Singen, 
Spielen, Basteln und vielem mehr. Mütter und/oder Väter mit ihren Kindern (ab 3 Jahren) und auch Großmütter und/oder Großväter mit 
ihren Enkelkindern werden nach dieser gemeinsamen Woche »einen ganzen Koffer voll« nicht alltäglicher Erlebnisse mit nach Hause neh-
men können. Nachbarschaft leben, Räume entdecken, initiativ werden oder einfach dabei sein, dazu anregen wollen das Dekanat sowie 
das regionale Diakonische Werk Wetterau. 

 

10) Begegnungszentrum im Langener Nordend (Langen) 

Rhein-Main Dekanat Dreieich Aufbau eines Begegnungszentrums in einem Stadtteil 
mit heterogener Bevölkerungsstruktur mit unter-
schiedlichen Angeboten besonders für ältere Men-
schen und Menschen mit Migrationshintergrund (z.B. 
Mittagstisch). 

Kirchengemeinde rDW Offenbach-Dreieich-Rodgau 

Kleinstadt Ältere Menschen, Migranten 

Groß 123.000 € 

Aus einem der Gemeindezentren der Ev. Kirchengemeinde Langen entwickelt sich ein stadtteilorientiertes, generationenübergreifendes 
Begegnungszentrum. Der Stadtteil war und ist ein Viertel mit besonders heterogener Bevölkerungsstruktur, Familien, ältere und alte Men-
schen, viele mit Migrationshintergrund, viele so genannte bildungsferne Menschen und neuerdings auch Flüchtlinge. Die meisten Men-
schen leben finanziell eher einfach und bescheiden. Die Kirchengemeinde gemeinsam mit dem Diakonischen Werk Offenbach-Dreieich- 
Rodgau, der Ev. Familienbildung im Kreis Offenbach und der Stadt Langen bieten verschiedene Angebote von Spieletreff und Spielkreis 
über Seniorensingkreis und Rückengymnastik, Mittagstisch für Senior*innen und Schüler*innen und Treffen für freiwillig Engagierte in der 
Flüchtlingsarbeit. Ziel der gemeinsamen Arbeit ist es, Ideen weiter zu entwickeln und die Angebote aus zu bauen und zu koordinieren. 

 

11) Interkulturelle Preungesheimer Geschichtswerkstätten (Frankfurt-Preungesheim) 

Rhein-Main  Dekanat Frankfurt Forum für Gespräche über den Alltag und das Lebens-
umfeld von Menschen aus dem Wohnviertel und de-
ren Biografien in Zusammenarbeit mit dem Stadtteil-
museum. 

rDW Frankfurt Kirchengemeinde 

Stadt Ältere Menschen, Migranten 

Mittel 44.787 € 
Stadtteil-Geschichte(n) sollen auch aus der Sicht und mit Beteiligung von Menschen erforscht und dargestellt werden, die bis dahin von 
der herkömmlichen Geschichtsschreibung vernachlässigt worden sind. Der Alltag dieser Menschen, ihr Lebensumfeld, ihre Biografien ste-
hen im Mittelpunkt des Projektes der Ev. Kreuzgemeinde. Die Interkulturelle Geschichtenwerkstatt soll auch ein Forum für Gespräche sein: 
Lebensgeschichtliche Interviews werden mittels unterschiedlicher Medien als »Erzählte Geschichte« dokumentiert. Die Geschichtenwerk-
stätten arbeiten eng mit dem neuen Stadtteilmuseum und dem ansässigen Preungesheimer Kultur- und Geschichtsverein e.V. zusammen. 
Gesammelt werden in dem Stadtteilmuseum vorwiegend Zeugnisse des alltäglichen Lebens aus dem Stadtteil, die in traditionellen staatli-
chen Archiven keinen Platz finden. Diese »Geschichten im Kleinen« werden als wichtiger Teil der »Geschichte im Großen « verstanden. 
Kindergärten, Schulen, Studierende, Behörden und Privatpersonen können im Projekt die Geschichte ihres Umfeldes anschaulich erfahren 
und das gesammelte Material individuell zu nutzen. 
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12) Interkulturelles Eltern-Kind-Café (Frankfurt-Hausen) 

Rhein-Main Dekanat Frankfurt Angebote für bislang nicht erreichte Familien als Be-
gegnungsstätte und Erlebnisort. Vor allem Menschen 
mit Migrationshintergrund und aus sozial benachteilig-
ten Milieus sowie älteren Menschen. 

Kirchengemeinde Ev. Familienbildung 

Stadt Verschiedene 

Mittel 52.000 € 
Das Eltern-Kind-Café erweitert bestehende Familien-Angebote in der Kirchengemeinde Hausen wie dem ökumenischen Familienkreis, der 
Kinderkirche und dem Kinderchor um ein niedrigschwelliges Format ohne Anmeldung oder Teilnahmegebühr. Das Café eröffnet einen 
gemeinsamen Begegnungs-, Informations- und Erlebnisort für bisher nicht erreichte Familien. Dabei sind besonders die vielen Familien mit 
Migrationshintergrund und/oder aus sozial benachteiligtem Milieu im Stadtteil im Blick. Das Angebot richtet sich aber auch an die zuneh-
mende Zahl vereinsamter älterer Menschen, oft in prekären Lebenssituationen. Im Projekt ergänzen sich die Ev. Familienbildung in Frank-
furt und die Kirchengemeinde mit ihren Erfahrungen und Kompetenzen und schaffen auf diese Weise für die Beteiligten einen spürbaren 
sozialen Mehrwert, der nachhaltig im Stadtteil verankert ist. 

 

13) Initiative Stadtteiltreff (Frankfurt-Riederwald) 

Rhein-Main Dekanat Frankfurt Stadtteilcafé als Initiative von Bewohner*innen aus ei-
nem Stadtteil mit besonderem Förderbedarf. Ermögli-
chung von sozialer Begegnung und niedrigschwelligen 
kulturellen Angeboten. 

Kirchengemeinde rDW Frankfurt 

Stadt Verschiedene 

Mittel 32.172 € 
Das Stadtteilcafé im Heinz-Ziemer-Haus, so heißt das Vereinsheim der Sportgemeinschaft (SG) Riederwald, bleibt geöffnet. Die Initiatoren 
des Projekts, die »Initiative Stadtteiltreff«, sind froh darüber, sah es doch zwischenzeitlich so aus, dass das Café schließen müsste. Immer 
sonntags von 15 bis 17.30 Uhr gibt es Kuchen, Kaffee und Kontakt im Café im Riederwald, einem Stadtteil, in dem der Anteil einkommens-
schwacher Bürger gegenüber dem gesamten Stadtgebiet nahezu doppelt so groß. Bedeutend größer als im städtischen Durchschnitt ist 
auch der Anteil Alleinerziehender, sowie der Anteil vollkommen alleine lebender älterer Menschen. Ziel des Projektes der Ev. Philippusge-
meinde Frankfurt- Riederwald, des Diakonischen Werkes Frankfurt und dem Quartiersmanagement Riederwald ist es, den in der Gesell-
schaft immer schärfer werdenden sozialen Trennlinien mit einem offenen Treffpunkt für Alle entgegen zu wirken. 

 

14) Bildungsstraßenschilder (Frankfurt-Sossenheim) 

Rhein-Main Dekanat Frankfurt Entwickeln und Erstellen von Wegweisern mit einem 
3D-Drucker als Hinweise auf Bildungs-und Kulturange-
bote im Stadtteil in Zusammenarbeit mit Bewoh-
ner*innen vor Ort. 

Ev. Verein Jugendsozialarbeit Kirchengemeinde 

Stadt Jugendliche 

Mittel 32.172 € 
Die Idee der Bildungsstraßenschilder entstand bei einem Rundgang durch Sossenheim, der während einer Stadtteilerkundung im Rahmen 
des Ferienprogramms des Jugendhauses Sossenheim stattfand. Dabei wurde deutlich, dass es zwar viele Einrichtungen im Stadtteil gibt, 
die wertvolle Bildungs- und Kulturangebote machen, viele Bürgerinnen und Bürger aber nichts davon wissen. Der Ev. Verein für Jugendso-
zialarbeit Frankfurt, die Ev. Regenbogengemeinde Sossenheim und das Jugendhaus Sossenheim entwickelten deshalb das Projekt, im 
Stadtteil Wegweiser zu platzieren, die Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen auf die für sie jeweils interessanten Einrich-
tungen und Angebote hinweisen. 

 

15) Erlebnisstadtplan für Kinder und Jugendliche (Rödermark) 

Rhein-Main Dekanat Rodgau Entwickeln und Erstellen eines niedrigschwelligen, an-
sprechenden Stadtplans mit Hinweisen auf Unterstüt-
zungs-, Bildungs-und Kulturangebote im Stadtteil in 
Zusammenarbeit mit Bewohner*innen vor Ort. 

Dekanat Rodgau rDW Offenbach-Dreieich-Rodgau 

Kleinstadt Kinder & Jugendliche 

Mittel 22.920 € 
Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Freizeitangebote sowie Orientierung in der Stadt – all das soll der Erlebnisstadtplan den Kindern 
und Jugendlichen in Rödermark bieten. Erarbeitet wird er gemeinsam vom Dekanat Rodgau, der Stadt Rödermark und dem Diakonischen 
Werk Offenbach- Dreieich-Rodgau. Auf Basis eines klassischen Stadtplans wird durch aussagekräftige und farbige Piktogramme detailliert 
auf all das aufmerksam gemacht, was Kindern und Jugendlichen in Rödermark zur Verfügung steht: Spiel- und Sportplätze, Büchereien und 
Kultureinrichtungen, die vielfältigen Angebote der evangelischen Kirchengemeinden und der städtischen Jugendarbeit. Darüber hinaus soll 
der Plan Anlaufstellen zeigen, an denen junge Menschen in Notfällen Schutz und Unterstützung finden können. Maßgeblich einbezogen in 
die Zusammenstellung aller interessanten Orte und Informationen werden die Kinder und Jugendlichen verschiedener Altersgruppen 
selbst. 
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16) Katharina macht … (Rüsselsheim) 

Rhein-Main Dekanat Rüsselsheim Begegnungsort in einer Kirchengemeinde für Men-
schen in und ohne Armutslagen mit vielfältigen Ange-
boten, z.B. Café, Seelsorge, Kirchenladen, Beratung o-
der Workshops. 

rDW Groß-Gerau/Rüsselsheim Dekanat Rüsselsheim 

Stadt Verschiedene 

Groß 94.099 € 
»Katharina macht ...« ...mal was anderes? Oder sie macht eben genau das, was sie schon immer getan hat! Katharina von Bora – der gute 
Geist im Hause Luther – die Versorgerin, Gesellschafterin, Mutter und emsige Geschäftsfrau – in Rüsselsheim wird Katharina nun wieder 
ihrer Rolle gerecht. Das Haus »Katharina von Bora« ist ein zentraler Punkt im Herzen Rüsselsheims, gut geeignet als Raum für Austausch, 
für Gespräche, zur Beratung, für Veranstaltungen und für Seelsorge, ein Anlaufpunkt für alle Menschen in Rüsselsheim. »Katharina« macht 
Kaffee in einem Begegnungscafé mit Seelsorge- und sozialem Beratungsangebot sowie einem kleinen, feinen Kirchenladen, der zum Stö-
bern verführt. »Katharina« lädt zu Workshops, Lesungen und Informationsveranstaltungen ein und kümmert sich vor allem um die Men-
schen vor ihren Türen, lädt sie ein, zu sein, wieder DRIN zu sein, in ihrem Haus und auch wieder als Teil einer Gemeinde und einer Gesell-
schaft. 

 

17) Interkultureller Mittagstisch im Familienzentrum ZION (Offenbach) 

Rhein-Main Dekanat Offenbach Gemeinsames Mittagessen und Begegnungsort für 
Menschen aus unterschiedlichen Zielgruppen in einem 
Familienzentrum in einem durch Migration und pre-
käre sozio-ökonomische Verhältnisse geprägtem 
Stadtteil. 

rDW Offenbach-Dreieich-Rodgau Kirchengemeinde 

Stadt Verschiedene 

Mittel 90.000 € 

Der interkulturelle Mittagstisch des Familienzentrums ZION ist ein lebendiger Ort der Begegnung und des kommunikativen Miteinanders. 
Ein vollwertiges und preisgünstiges Mittagessen, professionell, frisch und liebevoll gekocht, kann auch ein Beitrag sein zur Förderung der 
gesellschaftlichen Teilhabe von Menschen, die von Armut betroffen sind. Das Mathildenviertel, in dem das Familienzentrum liegt, ist ge-
prägt durch prekäre sozio-ökonomische Verhältnisse der Menschen dort, den stark überdurchschnittlichen Einwohneranteil mit Migrati-
onshintergrund (ca.74 %), die unterschiedlichen Lebens- und Erziehungsstile, Multikulturalität und Multireligiosität unzureichende Integra-
tion und Inklusion. Deshalb haben die Mirjamsgemeinde, das Familienzentrum und das Diakonische Werk von Anfang an das Jugendamt 
der Stadt Offenbach in das Projekt einbezogen. 

 

18) Kirche im Quartier – Nachbarschaft gestalten (Darmstadt) 

Starkenburg Dekanat Darmstadt-Stadt Quartiersarbeit zur Entwicklung eines neuen Stadt-
teils. Aufbau von Nachbarschaft und kulturellen Ange-
boten im Austausch von Kirche, Diakonie und Kom-
mune. 

rDW Damstadt-Dieburg Zwei Kirchengemeinden 

Stadt Verschiedene 

Groß 146.666 € 
Sozialräume und Begegnungsorte so zu gestalten, dass für alle Menschen, unabhängig von Alter, Einkommen, Herkunft und Religion, Teil-
habe und Teilgabe möglich ist, stehen im Fokus des Projektes des Diakonischen Werkes Darmstadt-Dieburg, der Ev. Andreasgemeinde 
Darmstadt und der Ev. Matthäusgemeinde Darmstadt. Gemäß diesem Ansatz sind die unterschiedlichen sozialen und ökonomischen Mili-
eus in den Quartieren zu identifizieren, damit auf dieser Basis dann mit möglichst vielen Akteuren Strukturen entwickelt werden, die für 
ein inklusives Gemeinwesen stehen, das Teilhabe und Beteiligung für möglichst viele Gruppen ermöglicht. Eine Quartiermanagerin beglei-
tet diese Prozesse. Beteiligungsstrukturen sind auf- und aus zu bauen, und die Vernetzung zwischen den relevanten Institutionen und 
innerhalb der Bewohnerschaft zu gestalten. Entwickelt werden die aktive Bürgerbeteiligung, themenbezogene Veranstaltungen, Diskussi-
onskreise, Kulturangebote, Kochinitiativen und weiteren Projekte mit ähnlichen Ansätzen. 

 

19) Einkaufsbus Waldkolonie (Darmstadt) 

Starkenburg Dekanat Darmstadt-Stadt Projekt zur Ermöglichung des eigenständigen Einkau-
fens von älteren, in der Mobilität eingeschränkten 
Menschen durch einen Fahrdienst von freiwillig Enga-
gierten. Gelegenheiten zur Begegnung und gemeinsa-
men Aktivitäten. 

Kirchengemeinde rDW Darmstadt-Dieburg 

Stadt Ältere Menschen 

Mittel 49.559 € 

Der »Einkaufsbus Waldkolonie« der Ev. Paul-Gerhard-Gemeinde, des Diakonischen Werkes Darmstadt-Dieburg und der Ev. Hochschule 
Darmstadt bietet älteren Menschen der Waldkolonie die Möglichkeit des selbständigen Einkaufens in Verbindung mit der Möglichkeit der 
Begegnung und des Austauschs. Mit insgesamt vier Einkaufsfahrten pro Woche an zwei Werktagen (jeweils vormittags und nachmittags) 
zu nahegelegenen Supermärkten wird es älteren Menschen der Waldkolonie ermöglicht, ihre Einkäufe selbständig vorzunehmen. Die Fahr-
ten dienen jedoch nicht nur zur Lebensmittelbeschaffung, sondern bieten ebenso die Möglichkeit der Begegnung, des Austausches und 
weiterer möglicher gemeinsamer Aktivitäten. Nach dem Einkaufen werden die Fahrgäste von den freiwillig engagierten Fahrerinnen oder 
Fahrern direkt bis zur Haustüre gefahren. 
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20) Gemeinsamer Mittagstisch für ältere Menschen (Darmstadt) 

Starkenburg Dekanat Darmstadt-Stadt Gemeinsames Mittagessen, soziale Austausch und 
niedrigschwellige kulturelle Angebote für ältere Men-
schen mit Fahrdienst für Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität. 

Kirchengemeinde Johanniter Unfallhilfe 

Stadt Ältere Menschen 

Klein 10.000 € 
Die Petrusgemeinde lädt ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger einmal im Monat zum Mittagessen in ihr Gemeindehaus ein. Eine Metzgerei 
aus dem Stadtteil liefert frisch eine ausgewogene vollwertige Mahlzeit. Der Kostenbeitrag für das Mittagessen inklusive Kaffee und Wasser 
beträgt 4,00 Euro. Der günstige Preis und die Möglichkeit, einen kostenlosen Fahrdienst der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. in Anspruch zu 
nehmen, sind wichtige Beiträge dafür, Ausgrenzung zu überwinden, die beispielsweise durch Altersarmut oder körperliche Handicaps ent-
stehen. Die Petrusgemeinde bezieht sich in ihrer Arbeit ausdrücklich auf den Stadtteil als Sozialraum. Ursprünglich ein Stadtteil der »kleinen 
Leute«, ist die Sozialstruktur heute sehr gemischt. Bei den Älteren und besonders bei den Frauen gibt es oft erschreckend niedrige Renten. 
Die Gemeinde hat sich zum Ziel gesetzt, allen mit Respekt auf gleicher Augenhöhe zu begegnen und das Miteinander zu fördern. 

 

21) Fit für den Haushalt, Job, Kinder und Finanzen (Babenhausen) 

Starkenburg Dekanat Vorderer Odenwald Niedrigschwellige Kurse als Beitrag zur Stärkung der 
Alltagskompetenz von Armut bedrohter Menschen in 
Kooperation mit weiteren Akteuren vor Ort. 

Kirchengemeinde rDW Darmstadt-Dieburg 

Kleinstadt Familien 

Mittel 28.750 € 
Auskommen mit dem Einkommen fällt benachteiligten und durch Armut gefährdete Familien meist sehr schwer. Der Kurs »Fit für den 
Haushalt, ob, Kinder und Finanzen « will zur Stärkung von Alltagskompetenzen von Armut bedrohter Menschen beitragen. Aus anderen 
Projekten wie einem Mittagessen für Bedürftige in der kalten Jahreszeit oder dem »Lebensmittelpunkt « der Tafel hat die Ev. Kirchenge-
meinde Initiativen entwickelt, sozial Benachteiligten in ihren je unterschiedlichen Alltagssituationen zu helfen. Weitere Kooperations-
partner wie etwa Schulen können sich dem Projekt anschließen. 

 

22) Gemeinsam nicht mehr einsam (Reichelsheim) 

Starkenburg Dekanat Vorderer Odenwald Aufbau eines Generationen-Netzes und bürgerschaft-
licher Unterstützungsstrukturen in einer Flächenge-
meinde mit besonders vielen älteren Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität, um Vereinsamung entge-
genzuwirken. 

Kirchengemeinde rDW Odenwald 

Land Ältere Menschen 

Mittel 65.300 € 

Reichelsheim ist eine Flächengemeinde mit 12 Außenorten. Die Außenorte haben fast keine Infrastruktur und sind auch nur mangelhaft 
an den Öffentlichen Nahverkehr angebunden. Es leben dort viele ältere Menschen, die in der Landwirtschaft gearbeitet haben und nur 
über eine karge Altersversorgung verfügen. Mit abnehmender Mobilität vereinsamen sie und können sich auch notwendige Hilfsmaßnah-
men, sogar Arztbesuche nicht leisten. Die Betroffenen fühlen sich »abgehängt«.Die Evangelische Michaelsgemeinde Reichelsheim will ge-
meinsam mit dem Diakonischen Werk Odenwald und der Mary Anne Kübel- Stiftung ein GenerationenNetz aufbauen und damit bürger-
schaftliche generationenübergreifende Unterstützungsstrukturen schaffen, z.B. nachbarschaftliche Hilfen oder ein », Repair Café«. Ziel ist, 
das partizipative, sozialräumlich orientierte Engagement im ländlichen Raum zu stärken. 

 

23) Angedockt (Bensheim) 

Starkenburg Dekanat Bergstraße Coachingprogramm für Jugendliche in prekären Le-
benslagen an einer Gesamtschule. Dekanat rDW Bergstadt & Schule 

Stadt Jugendliche 

Groß 117.260 € 
Die Integrierte Gesamtschule in Bensheim wird von Schülern aus 50 Nationen besucht, darunter auch Jugendliche, deren Familien von 
Armut bedroht sind oder die familiären Schwierigkeiten haben. „Drin“ biete ihnen Unterstützung, Wertschätzung und Anerkennung und 
will Jugendliche individuell und gezielt fördern. Für das Projekt werde ein generationenübergreifendes Coaching-Team aus Oberstufen-
Schülern und Schülerinnen, ehemaligen Lehrern und Lehrerinnen sowie interessierten Erwachsenen aus dem Umfeld der Schule gebildet. 
So soll Jugendlichen z.B. durch Kontakt zu außerschulischen Einrichtungen wie Sportvereinen Teilhabe über die Schule hinaus ermöglicht 
werden. Sie bekommen zudem Hilfestellung bei der Praktikumssuche oder der Berufsplanung, um den Übergang von der Schule zur Be-
rufsausbildung bewältigen zu können. In der Schule selbst sollen Jugendliche ermutigt werden, Bildung als Chance zu begreifen und nicht 
als Zwang. 
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24) Damit der Herbst auch schöne Tage hat (Weilrod) 

Süd-Nassau Dekanat Hochtaunus Aufbau eines Besuchsdienstes im ländlichen Raum zur 
Verbesserung der Lebensqualität und Teilhabe älterer 
Menschen mittels Schulungen und Begleitung freiwillig 
Engagierter. 

rDW Hochtaunus Kirchengemeinde 

Land Ältere Menschen 

Groß 105.363 € 
Ziel dieses Projektes der Ev. Kirchengemeinde Rod an der Weil ist, die Lebensqualität von älteren Menschen zu verbessern und deren 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu fördern. Eine Sozialarbeiterin besucht gemeinsam mit dem Pfarrer ältere Menschen in den vier 
Dörfern der Gemeinde, um Hilfe zu vermitteln, Betreuung zu organisieren und andere Unterstützung zu bieten. Ein weiteres Ziel ist der 
Aufbau eines Besuchsdienstes, der von der Sozialarbeiterin begleitet wird. Die Teilnehmenden des Besuchsdienstes werden darin geschult, 
Unterstützungsbedarfe zu erkennen und Hilfemaßnahmen in Kooperation mit der Hauptamtlichen zu vermitteln. Die Gruppe der Freiwillig 
Engagierten im Besuchsdienst wird auch nach der Projektphase weiter begleitet, durch das Diakonische Werk Hochtaunus im Rahmen der 
Anlaufstellen für Senioren. 

 

25) Hanah’s Dienste Schwalbach (Eschborn) 

Süd-Nassau Dekanat Kronberg Haushaltsnahe und soziale Dienste, um älteren Men-
schen zu ermöglichen, in vertrauter häuslicher Umge-
bung zu bleiben. Niedrigschwelliger Einstieg für Men-
schen mit geringen Chancen auf dem Arbeitsmarkt. 

Kirchengemeinde rDW Main Taunus 

Stadt Ältere Menschen & Sonstige 

Groß 135.683 € 
Hanah*s Dienste entstanden als Kooperationsprojekt der Diakoniestation Eschborn Schwalbach und des Mehrgenerationenhauses Esch-
born. Jetzt wendet sich das Projekt mit einem erweiterten Konzept verstärkt auch an Schwalbacher Seniorinnen und Senioren. Hanah*s 
Dienste steht für haushaltsnahe und soziale Dienste. Einerseits möchten immer mehr alte Menschen in ihrer vertrauten häuslichen Umge-
bung wohnen bleiben und brauchen dafür Unterstützung. Andererseits streben sozial engagierte Menschen, die aus ganz unterschiedli-
chen Gründen keine guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, aber über eine hohe Sozialkompetenz verfügen, eine sinnvolle Arbeit 
an. Sie bringen den Haushalt auf Vordermann und stehen für einen zuverlässigen, vertrauensvollen sozialen Kontakt zur Verfügung. Ha-
nah’s Dienste fördern zudem Eigenaktivität und Selbständigkeit der älteren Menschen, soweit dies möglich ist. Familienangehörige können 
auf diese Weise entlastet werden. 

 

26) Generationen miteinander – ich bin dabei (Oberursel) 

Süd-Nassau Dekanat Hochtaunus Angebot eines Mittagstisches für ältere, insbesondere 
alleinstehende Menschen, um soziale Begegnung zu 
ermöglichen. Entwickeln kleinerer Folgeangebote 
durch freiwillige Helfer*innen. 

Kirchengemeinde Innere Mission Frankfurt 

Stadt Ältere Menschen 

Mittel 87.885 € 
Gemeinsam unterstützen der Kirchenladen »Treffpunkt AKTIV IM NORDEN«, das Ev. Kinder- und Familienzentrum im Rosengärtchen der 
Ev. Heilig-Geist-Kirchengemeinde Oberursel, die Caritas Hochtaunus und die Innere Mission Frankfurt ältere Menschen im Quartier »Im 
Rosengärtchen « in Oberursel, insbesondere durch das Angebot eines Mittagstisches im Kirchenladen. Das gut entwickelte Netzwerk will 
vertieft die Arbeit mit neuen Zielen. So sollen bestehende Kontakte weiter miteinander vernetzt werden, um ältere, insbesondere allein-
stehende Menschen im Quartier miteinander und mit den anderen Generationen ins Gespräch zu bringen. Gemeinsam werden kleine 
Projekte der Teilhabe entwickelt, zudem soll das Netz freiwilliger Helfer und Helferinnen weiter ausgebaut werden. Der Kirchenladen ist 
hierfür ein wichtiger Anlaufpunkt. Hier können Gespräche und vielleicht sogar gegenseitige Unterstützung der Generationen untereinander 
entstehen. 

 

27) MittenDRIN im Sauerland: 50+ (Wiesbaden) 

Süd-Nassau Dekanat Wiesbaden Begegnungscafé für ältere Bewohner*innen im Stadt-
teil zur Ermöglichung sozialer Kontakte und kultureller 
Teilhabe durch vielfältige, niedrigschwellige Angebote, 
u.a. Mittagstisch, Bewegung im Alter oder Repair-Café. 

Kinder- & Beratungszentrum Kirchengemeinde, rDW & Dekanat 
Stadt Ältere Menschen 

Groß 92.172 € 
Wichtigster Anlaufpunkt für Leute ab 50+ in Wiesbaden-Sauerland ist das Mitten- DRIN-Café, immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr im Ge-
meinschaftsraum am Marktplatz. Die Ev. Erlösergemeinde mit ihrem Kinder- und Beratungszentrum Sauerland (KBS) kümmert sich seit 
jeher um die Menschen im ganzen Stadtteil. Das Sauerland ist in jeder Beziehung ein junger Familien- Stadtteil mit überdurchschnittlich 
vielen Kindern. Aber natürlicherweise gibt es zunehmend mehr Menschen nach der Familienphase und Ältere. Viele suchen neue Kontakte 
und Möglichkeiten der Begegnung und sinnvollen Beschäftigung. Mit »MittenDRIN im Sauerland: 50+!« kann das KBS nun für Leute ab 50 
genau das anbieten. Ein gemeinsamer Mittagstisch, Bewegungsangebote und ein »Repair-Café« fördern das Miteinander und geben viel 
Raum für eigene Ideen. 
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28) Mein Dorf 55-plus – Trotz Alter bleibe ich! (Bornich) 

Süd-Nassau Dekanat Nassauer Land Entwicklung einer App in Kooperation mit der FernUni 
Hagen zur Vernetzung älterer Menschen im ländlichen 
Raum, um soziale Begegnung, Nachbarschaftshilfe und 
kulturelle Teilhabe zu ermöglichen. 

Dekanat Nassauer Land rDW Rhein-Lahn 

Land Ältere Menschen 

Groß 104.116 € 
Schon immer haben sich Menschen gegenseitig geholfen und vernetzt. Im Nassauer Land zwischen Rhein und Lahn verbinden sich Men-
schen seit 14 Jahren über die »Initiative 55 plus minus«, die Mitmachbörse für soziale Kontakte. Jetzt geschieht das auch digital mit der 
neuen App MeinDorf 55+. Im Projekt »Mein Dorf 55-plus – Trotz Alter bleibe ich!« kommen alte Menschen auf dem Dorf wieder neu 
zusammen, achten aufeinander, helfen sich gegenseitig und gestalten gemeinsame Aktivitäten im Ort und der Region. Mit der App für 
Tablet- Computer und »normale« Computer werden die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes in ihrer Nachbarschaft neu aktiv. Der 
demografische Wandel stellt die Dörfer im dünn besiedelten Rhein-Lahn-Kreis vor Herausforderungen: Junge Menschen ziehen in Städte 
und lassen Menschen im Rentenalter zurück. Nachlassende Mobilität im Alter und sterbende Infrastrukturen schneiden die Zurückgeblie-
benen zunehmend von der Außenwelt ab: Vereinsamung und die Angst, den Alltag im Dorf nicht mehr bewältigen zu können, sind die 
Folge. Es geht um die Beziehung, um ein neues Miteinander im Dorf. Die Initiative 55-plus-minus erhält Unterstützung von der FernUni-
versität Hagen sowie dem PATONGO Konsortium. 
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2.2 Forschungsdesign 

Das Forschungsdesign war darauf ausgelegt, Daten über alle Projekte sowie eine Vielzahl an Akteur*in-

nen und Nutzer*innen zu erheben. Dabei kamen sowohl quantitative, als auch qualitative Methoden 

zum Einsatz.  

In zwei Workshops wurden im Rahmen der DRIN-Regionaltreffen mit Projektverantwortlichen diese 

einerseits in das Evaluationsvorhaben eingeführt, andererseits wurden in einem induktiv/abduktiven 

Vorgehen die Themenschwerpunkte aus den Einzelprojekten erhoben. 

Mit Hilfe quantitativer Inhaltsanalyse (deduktiv) wurden zahlreiche Dokumente ausgewertet, darunter 

die 28 ursprünglichen Projektanträge der bewilligten Einzelprojekte, ihre Zwischenberichte für 2016 

und 2017, Dokumente zur Öffentlichkeitsarbeit (Presseberichte, Flyer, u.a.), 28 Abschlussberichte so-

wie die Projektstatusberichte und weitere Dokumente zur Projektförderung.  

Im qualitativen Teil wurden zwei Gruppendiskussionen zu den Themen „Armut und Teilhabe“ und „Ko-

operation von Kirche und Diakonie“ durchgeführt. Die Gruppendiskussionen dauerten jeweils ca. 2 

Stunden und wurden mit Projektmitarbeiter*innen und –leiter*innen (insgesamt 13 Personen) durch-

geführt. Die Fallauswahl erfolgte auf Grundlage der Dokumentenanalyse nach folgenden Kriterien: 

Projekte aus Stadt und Land, große, mittlere und kleine Projekte, Projekte aus allen Propsteien und 

Interviewpartner*innen, die auch in die Antragstellung eingebunden waren. 

Die Fallauswahl für die Projektbesuche erfolgte ebenfalls auf Basis der Dokumentenanalyse. Im Rah-

men dieser Besuche wurden Daten im Rahmen von qualitativen Interviews und Teilnehmender Be-

obachtung erhoben. Besucht wurden fünf Projekte in Städten und jeweils zwei in Kleinstädten und 

Dörfern im ländlichen Raum. In drei der Projekte hatte das regionale Diakonische Werk die Anträge 

gestellt, in vier Fällen waren es die Kirchengemeinden. In je einem Fall wurden die Projektanträge von 

einem Diakonieverein, bzw. einem Dekanat gestellt. Aus jeder Propstei wurde mindestens ein Projekt 

besucht. In vier Fällen waren Kirchengemeinden die Kooperationspartner, in den übrigen fünf Fällen 

war es das jeweilige regionale Diakonische Werk. Sechs der besuchten Projekte können als groß be-

zeichnet werden, drei als mittelgroß. 

Die insgesamt neun Projektbesuche fanden von Juli bis September 2018 statt. In dieser Zeit wurden 35 

Interviews (14 Gruppendiskussionen, 21 Einzelinterviews) mit insgesamt 65 Personen geführt. Darun-

ter waren 14 Projektleitende, zwei Verantwortliche im Dekanat, 13 Verantwortliche der Kirchenge-

meinden, neun Verantwortliche der Diakonie, neun freiwillig Engagierte, 16 Nutzer*innen, drei sons-

tige Kooperationspartner*innen sowie ein synodaler Pate. Zusätzlich wurde ein Expert*inneninterview 

mit einer verantwortlichen Person aus der Arbeitsgruppe für Öffentlichkeitsarbeit geführt. 

Die leitfadengestützten Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und anschließend computer-

gestützt ausgewertet und analysiert. 

Im Rahmen der quantitativen Online Befragung wurden insgesamt 72 Fragebögen ausgefüllt. Drei da-

von waren ungültig. Darunter waren Beteiligte aus allen 27 komplett durchgeführten Projekten. Davon 

waren 35 Projektleiter*innen, neun Verantwortlich der Dekanate, 18 Verantwortliche der Kirchenge-

meinde, 30 Verantwortliche der Diakonie und 15 anderweitig involvierte Personen. 

Schließlich wurden zur kommunikativen Validierung noch weitere vier leitfadengestützte Interviews 

mit Verantwortlichen aus der DRIN-Steuerungsgruppe geführt. 
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3 Ergebnisse der Evaluation 

3.1 Allgemein 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

In Rahmen des DRIN Projekts sind in fast allen Propsteien und einem Großteil der Dekanate der EKHN 

lokale Gemeinwesen-Projekte in Trägerschaft und Kooperation von Diakonie, Kirchengemeinden und 

Dekanaten entstanden. Sie sind ein Ausdruck lebendiger Kirche, die es vermag, Hauptamtliche, freiwil-

lig Engagierte und Nutzende in großer Zahl zu aktivieren und vielfältige Einzelangebote zu entwickeln. 

Projekte sind sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum entstanden und konnten dabei unter-

schiedliche Zielgruppen erreichen – darunter viele von Armut betroffene Menschen. Außerdem gelingt 

es den Projekten kirchenfernen Menschen zu begegnen. Dass sich ein Großteil der Projekte an ältere 

Menschen richtet, ist gleichzeitig ein Ausdruck einer alternden Kirche, aber auch einer Kirche in der 

Vorreiterrolle zur Bewältigung der Herausforderungen in einer alternden Gesellschaft. Grundlegend für 

erfolgreiches gemeinwesendiakonisches Handeln ist die ausreichende finanzielle Ausstattung – insbe-

sondere zur Anstellung hauptamtlicher Projektmitarbeitende, die als Entrepreneur*innen eine wichtige 

Rolle spielen. Weil das DRIN Projekt ein Lernprozess für Akteur*innen in Kirche und Diakonie ist, bedarf 

es der Unterstützung und Begleitung – insbesondere der Projekte vor Ort. Insofern ist das Projektbüro 

ein großer Erfolgsfaktor für das DRIN Projekt durch die Begleitung, Vernetzung, Fortbildung und Bera-

tung der lokalen Projekte und der Netzwerkentwicklung über landeskirchliche Grenzen hinaus. Dazu 

benötigt es zum einen gute materielle und personelle Ausstattung, hohe Multiprofessionalität und weit-

reichend Vernetzung (Kirche, Diakonie und Öffentlichkeit) und zum anderen Kontinuität, Erreichbarkeit 

und aktive Unterstützung für die Einzelprojekte. Es ist festzuhalten, dass das DRIN Projekt ein gutes 

Praxisbeispiel für eine gelingende GWD-strategische Ausrichtung ist. 

 

  

Dekanate 
 

Bad Marienberg & Selters (heute Westerwald) 1 

Dillenburg (heute An der Dill) 1 

Gladenbach (heute Biedenkopf-Gladenbach) 1 

Büdingen (heute Büdinger Land) 1 

Grünberg 1 

Vogelsberg 1 

Wetterau 1 

Gießen 2 

Kronberg 1 

St. Goarshausen (heute Nassauer Land) 1 

Wiesbaden 1 

Hochtaunus 2 

Bergstraße 1 

Vorderer Odenwald 2 

Darmstadt Stadt 3 

Offenbach (heute Frankfurt & Offenbach) 1 

Rüsselsheim (heute Groß-Gerau-Rüsselsheim) 1 

Rodgau 2 

Frankfurt (heute Frankfurt & Offenbach 4 

GESAMT 19 

Nord-
Nassau 3

Oberhessen
6

Süd-
Nassau 5

Starkenburg 6

Rhein-
Main 8

Projekte in den Propsteien (n=28)
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Grundlegendes zum DRIN Projekt 

Im Rahmen der Projektskizze wurde eine möglichst breite Streuung gemeinwesendiakonischer Pro-

jekte auf dem gesamten Gebiet der EKHN fokussiert. So sollten in jeder der sechs Propsteien mindes-

tens sechs Projekte durchgeführt werden, davon je zwei in einer Großstadt/Oberzentrum, in einer 

Kleinstadt/Mittelzentrum und im ländlichen Raum/Dorf. Abweichungen aufgrund besonderer regiona-

ler Bedingungen sollten möglich sein. Insgesamt sollten mindestens 36 Projekte im Kirchengebiet um-

gesetzt und gefördert werden. Dieses Ziel konnte zum größten Teil erreicht werden. Nur in der Propstei 

Rheinhessen sind keine Projekte, in den stark ländlich geprägten Propsteien Nord und Süd-Nassau sind 

etwas weniger Projekte, im städtischen Rhein-Main Gebiet mehr Projekte entstanden. Auch mit Blick 

auf die Dekanate ist die Reichweite des DRIN Projekts sichtbar. In mehr als der Hälfte aller Dekanate 

ist mindestens ein gemeinwesendiakonisches Projekt entstanden (19 von 31/heute durch Dekanatsfu-

sionen 18 von 31), in 6 Dekanaten sogar mehrere (besonders in den großstädtischen Dekanaten Darm-

stadt (3) und Frankfurt (4). 

Dabei lagen die Projekte in Trägerschaft von Kir-

chengemeinden (10), Diakonischen Werken (9), 

Dekanaten (5) oder sonstiger Träger (je 1x Diako-

niestation, Ev. Verein für Jugendsozialarbeit, Ju-

gendwerkstatt und Kinder- und Beratungszent-

rum). Keine Kirchengemeinde, Dekanat oder Dia-

konisches Werk ist Träger von mehr als einem 

Projekt. 

Diese Träger kooperierten (laut Vereinbarung im 

Projektantrag) mit insgesamt 35 Kooperations-

partnern, vor allem mit Kirchengemeinden (14) 

und Diakonischen Werken (13). Die Diakonischen 

Werke Darmstadt-Dieburg (insgesamt 3x, davon 

1x als Träger und 2x als Kooperationspartner), 

Offenbach-Dreieich-Rodgau (insgesamt 3x, davon 1x als Träger und 2x als Kooperationspartner) sowie 

Wetterau (2x als Kooperationspartner) sind mehrfach in DRIN Projekte involviert. So entstanden als 

Grundlage der Projekte insgesamt 45 Kooperationen, davon sieben sekundäre Kooperationen zwi-

schen zwei Kooperationspartnern der jeweiligen antragsstellenden Träger. Fünfmal kam es so zur Zu-

sammenarbeit zwischen je zwei Kirchengemeinden, viermal zu Multi-Kooperationen zwischen mehr 

Dekanat 5

Diakonisches 
Werk 9

Kirchenge
meinde 10

Sonstige 4

Antragstellende Träger (n=28)

Dekanat 4

Diakonisches 
Werk 13Kirchengemeinde

14

Sonstige 4

Kooperationspartner (n=35)

Dekanat & 
DW 8

Diakonieverein 
& Kirche 5

Diakoniestation 
& Kirche 2

DW & 
Kirche 15

Kirche & 
Dekanat 1

Sonstige 3

Kooperationen (n=34)



18 
 

 

als zwei Kooperationspartnern. Am häufigsten kam es im Rahmen der Antragsstellung zur Kooperation 

zwischen Diakonischen Werken und Kirchengemeinden (44,1%), zwischen Dekanaten und Diakoni-

schen Werken (23,5%) und diakonischen Vereinen und Kirchengemeinden (14,7%). 

Auch in Bezug auf die Verteilung Stadt/Land gibt es eine starke Diversität unter den Projekten. Wäh-

rend die Hälfte der Projekte im städtischen Raum durchgeführt wurde, fanden je ein Viertel der Pro-

jekte in Kleinstädten und dem ländlichen Raum statt. Städtische Projekte sind also im Vergleich zu den 

Rahmenbedingungen der Projektskizze etwas überrepräsentiert. 

In Bezug auf die Projektgröße ist festzustellen, dass etwas mehr als die Hälfte der Projekte ein großes 

Projektvolumen (mehr als 90.000 €) umfasste, kleine Projekte (bis 15.000 € für drei Jahre) können als 

Ausnahmen angesehen werden. Das finanzielle Volumen der Projekte ergibt sich in den meisten Fällen 

aus der Anstellung hauptamtlicher Projektmitarbeiter*innen. Entsprechend ist gerade im Hinblick auf 

die Verteilung der Projektvolumina festzuhalten, dass es einer finanziellen Mindestausstattung ge-

meinwesendiakonischer Projekte bedarf, die bei mittelgroßen Projekten im Durchschnitt bei etwa 

40.000 € für drei Jahre und bei größeren Projekten bei 90.000-110.000 € liegt. Die ausreichende finan-

zielle Ausstattung ist als eine der grundlegenden Rahmenbedingungen gelingender Gemeinwesendia-

konie anzusehen. 

Insgesamt wurden in den 27 bis zum Ende durchgeführten Projekten 397 unterschiedliche Einzelange-

bote durchgeführt, also im Durchschnitt 15,7 Einzelangebote pro Projekt (Median 5). Während etwa 

die Hälfte einige kontinuierliche Angebote initiieren, konnten in neun Projekten mehrere verschiedene 

Angebote durchgeführt werden (6 bis 40), in drei Großprojekten wurde mit über 40 unterschiedlichen 

Angeboten eine besonders hohe Vielfalt angeboten (max. 80 Angebote). Dies belegt die hohe Vielfalt 

und Varietät der entstandenen Projekte. 

Land 7

Kleinstadt
7

Stadt 14

Stadt-Land (n=28)

Klein (bis 15.000 €)
2

Mittel (bis 90.000 €)
10

Groß (mehr 
als 90.000 €)

16

Projektgröße/-volumen (n=28)
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6
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Über diese Angebote wurden in den Projekten insgesamt 1585 Menschen als Nutzende erreicht. Im 

Durchschnitt also 61 Personen pro DRIN Projekt (Median 32,5). Während in einem großen Teil der 

Projekte 10 bis 30 Nutzende gezählt wurden, konnten in vier Projekten über 100 Menschen erreicht 

werden, in einem Projekt sogar 420 unterschiedliche Nutzende. Dabei hatten die meisten Projekte in 

den Anträgen mehrere Zielgruppen im Blick, lediglich fünf Projekte beschränkten sich auf eine Ziel-

gruppe (Ältere Menschen). Alleinerziehende, als eine der am stärksten von Armut betroffenen Grup-

pen waren dabei ebenso wie Jugendliche nur wenig im Blick. Wo sich Projekte an junge Menschen 

richteten, kam es vermehrt zu Schwierigkeiten in der Akquise dieser Zielgruppe sowie der Kooperation 

mit Schulen. Hauptzielgruppe hingegen waren ältere Menschen, was der Entwicklung einer alternden 

Kirche in einer alternden Gesellschaft Rechnung trägt 

 

Bei einem genaueren Blick auf die Zielgruppen in den lokalen Projekten wird deutlich, dass sie sich vor 

allem an ältere Menschen (81,9%) und Erwachsene (68,1%) richten. Familien und Jugendliche fallen 

dagegen etwas bzw. stark ab. Dies wird noch deutlicher, wenn man die beabsichtigten Zielgruppen mit 

den tatsächlich erreichten vergleicht. Es konnten etwas weniger Familien und Jugendliche erreicht 

werden als von den Projekten beabsichtigt. Gleichzeitig fällt auf, dass es überwiegend keine signifikan-

ten Abweichungen zwischen Absicht und Realität gibt. Die Projekte konnten ihre Zielgruppen errei-

chen. Zugleich fällt auf, dass in etwa gleichem Maße kirchennahe (58,3%) wie kirchenferne Menschen 

erreicht werden konnten (65,3%). Hier zeigt sich das hohe Potential gemeinwesendiakonischer Pro-

jekte auf dem Weg zu einer Kirche mit anderen, die viele unterschiedliche Zielgruppen erreicht. Neben 

den abgefragten Zielgruppen wurden von den Projektverantwortlichen vor allen Dingen auch Men-

schen in verschiedenen Armutslagen als Zielgruppen genannt, die sowohl in den Blick genommen als 

auch tatsächlich erreicht worden sind. Hier zeigt sich der Gedanke einer Kirche an der Seite armer 

Menschen. 

 

Einzelangebote (n=27) 

Summe 397 

Min 1 

Max 80 

Mittelwert 15,7 

Median 5 

Anzahl der Nutzenden (n=27) 

Summe 1585 

Min 10 

Max 420 

Mittelwert 60,96 

Median 32,5 
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Weitere Zielgruppen 

Beabsichtigt 

(n=18) 

Erreicht 

(n=22) 

Armutsbetroffene 9 9 

Einsame/Isolierte 3 1 

Familie 5 8 

Kirchenmitglieder 1 1 

Mobilitätseinschränkung 3 3 

Sonstige 9 5 

Weitere Armutsgruppen* 3 3 

Bewohner*innen 
 

1 

GESAMT 33 31 

* Psychische Erkrankte, Suchtmittelabhängige, Wohnungslose 

Verschiedene/
Sonstige

45%Ältere Menschen
31%

Migrationshinter
grund
17%

Alleinerziehende
7%

Zielgruppen (Projektanträge; n=28)

65,30%

58,30%

54,20%

56,90%

38,90%

81,90%

29,20%

69,40%

55,60%

68,10%

62,50%

59,70%

62,50%

43,10%

81,90%

33,30%

68,10%

59,70%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

Kirchenferne

Kirchennahe

Migrationshintergrund

Singles

Geflüchtete

Senior_innen

Jugendliche

Erwachsene

Familien

Welche Gruppen von Nutzer_innen sollten durch ihr Projekt erreicht werden / wurden 
tatsächlich erreicht? (Frage 7; n=72)

beabsichtigt tatsächlich
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Projektbüro 

„Ich will noch sagen, dass ich große Hochachtung habe vor der Arbeit der Margarete Reinel und 
dem ganzen Team. Und natürlich auch, dass die es geschafft haben von Vornherein gut ausge-
stattet zu sein finanziell. Und auch im Vorfeld, bevor das Projekt überhaupt lief, sich kundig ge-
macht haben in anderen Landeskirchen, was gibt's für Projekte, was gibt's für Erfahrungen“ (Mit-
glied des Kirchenvorstands). 

Ein besonderer Teil des DRIN Projekts war das Projektbüro zur Organisation, Kommunikation innerhalb 

von Diakonie und Kirche, Geschäftsführung der Steuerungsgruppe, Unterstützung und Begleitung des 

Gesamtprojekts sowie der lokalen Einzelprojekte. Dieses setzte sich zusammen aus der Projektleiterin, 

einem Projektmanager und einer Projektkoordinatorin. Wie im Folgenden dargelegt wird, stellt das 

Projektbüro einen entscheidenden Gelingensfaktor des Projekts dar. Als grundlegend für den Erfolg 

des Projektbüros kann die umfangreiche Ausstattung angesehen werden. So war das Projektbüro in 

den Räumlichkeiten der Diakonie Hessen untergebracht, was die organisationsinterne Kommunikation 

erleichterte und zugleich den Zugriff auf die notwendige Infrastruktur ermöglichte (z.B. IT, Büros, Kon-

ferenzräume). Darüber hinaus wurden von Anfang an ausreichende finanzielle Mittel für die Arbeit des 

Projektbüros zur Verfügung gestellt. 

Als weiterer Erfolgsfaktor des Projektbüros wird 

die personelle Zusammensetzung hervorgeho-

ben. So gab es im multiprofessionellen Team 

klare Aufgabenverteilungen und Zuständigkei-

ten. In diesem Zusammenhang zeichnete das 

Projektbüro die hohe Fachlichkeit und das starke 

Engagement der drei Mitarbeitenden aus, wobei 

dem professionellen Projektmanagement beson-

dere Bedeutung zugesprochen wird. 98,5% der 

befragten Projektverantwortlichen schätzen die 

fachliche Kompetenz als sehr hoch oder hoch ein. Durch die übersichtliche Größe des Teams und deren 

räumliche Nähe waren eine gute Kommunikation und kurze Wege möglich. 

Zu den Aufgaben gehörten die Vernetzung, Fortbildungen und Beratung der lokalen Projekte sowie die 

Projektsteuerung des Gesamtprojekts. Darüber hinaus wurden die Einzelprojekte in den wesentlichen 

Aspekten des Projektmanagements unterstützt und weitergebildet. Insbesondere die von Projektbe-

ginn an konsequente Forderung und Förderung von Nachhaltigkeit wird von den Projektverantwortli-

chen hochgeschätzt und hat letztlich zur hohen Nachhaltigkeitsquote der Projekte geführt. 

„Aber muss ich doch mal ne Lanze brechen – also wir haben jetzt seit über einem Jahr das Thema 
Nachhaltigkeit. Das kam aus unsern Reihen, und ich glaub, die haben auch begriffen, was uns 
bewegt [andere zustimmend: mhm] und was uns in den Projekten wichtig ist. Und das ist halt: 
Wie geht’s weiter? Für alle gleichermaßen“ (Projektleiter*in). 

Als Bindeglied zwischen der Projektpraxis und der Steuerungsgruppe des Projekts gehörte es zu den 

Aufgaben des Projektbüros, die Entscheidungen (z.B. über die Projektanträge, Nachhaltigkeitsanträge) 

vorzubereiten. 

Ferner wurde von den lokalen Projekten die durchgängige Erreichbarkeit und Begleitung geschätzt.  

„Die Förderanträge, Verwendungszwecke et cetera waren sehr angenehm, kann man wohl sa-
gen, sollte öfter so sein so einfach und schlicht. Die Hospitation fand ich persönlich auch sehr gut. 
Die jährliche Hospitation. Wenn du Fragen gehabt hättest, konntest du jederzeit sich an sie wen-
den“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

64,60%

33,80%

1,50% 0,00%

sehr hoch gering

Wie schätzen Sie die fachliche 
Kompetenz / das Fachwissen des 

Projektbüros ein? (Frage 51; n=65)
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Die durchgängige Arbeit des Projektbüros wurde schon deutlich vor Projektbeginn zur Vorbereitung 

des Projektes (Phase 1) aufgenommen. Während des dreijährigen Förderungszeitraumes lag der Fokus 

auf der Begleitung der lokalen Projekte (Phase 2), bevor im Anschluss eine weitere Begleitung des Pro-

jekts möglich wurde (Phase 3). So konnte über die gesamte Projektlaufzeit auf die unterschiedlich auf-

tretenden Bedarfe eingegangen werden. 

„[Am] Anfang […] wie wir [das] Konzept geschrieben haben, die Vorlagen, die wir auch hatten 
und die wirklich sehr, sehr strukturiert waren und wirklich gezwungen haben, auch das Projekt 
klar durchzustrukturieren. […] Und da fand ich also wirklich die Begleitung durch den Thomas 
Jung sehr, sehr kompetent, ja, und auch jetzt in den Anschlussüberlegungen wieder, wie's wei-
tergeht auch mit Finanzierung und so, ne“ (Projektleiter*in). 

„Die Versäulung von Diakonie ist im Prinzip ein Weg, der nicht mehr an Gemeinde andockt und 
die Rückführung von Diakonie in Gemeinde ist etwas, das wir vorher schon gedacht haben und 
das im Prinzip durch die – durch das DRIN Projekt bestärkt wurde, dort weiterzugehen“ (Projekt-
leiter*in). 

Insgesamt ist eine sehr hohe Zufrie-

denheit der unterschiedlichen Pro-

jektverantwortlichen mit dem Pro-

jektbüro festzustellen, das als unter-

stützend (71,2%) und verlässlich 

(27,3%) wahrgenommen wurde – 

während der Antragsstellung 

ebenso wie bei auftretenden 

Schwierigkeiten. 

„Die Kooperation hier mit dem Projektteam, also mit den dreien, die es für uns sozusagen, dem 
Projektbüro sozusagen immer zur Verfügung stehen als unheimlich hilfreich, nützlich, voranbrin-
gend, also weniger jetzt sicherlich auch in der Anfangszeit, wie formuliere ich was, damit die 
[Kirchengemeinde] den Zuschlag für dieses Projekt bekommt, aber auch jetzt. Ich fand und finde 
diese Netzwerktreffen, die wir hatten, unheimlich gut, die Vernetzung unter uns Projektleitenden 
oder Projektarbeitenden“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Also diese DRIN Aktivität fand ich jetzt befruchtend und hat zum Gelingen und Weitertragen der 
drei Jahre beigetragen, wir hätten das sonst so nicht machen können. Und ich bin da jetzt einfach 
auch dankbar, also das – ich find, das ist von dem DRIN-Team einfach auch ne tolle Arbeit gewe-
sen. Die haben uns sehr gut wirklich auch versorgt mit Fortbildungsangeboten und mit Koordi-
nation [andere zustimmend: mhm]. Also das fand ich sehr oft einen Lichtschimmer am Horizont“ 
(Projektleiter*in). 

„Also ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, aber das hat sich ganz, ganz toll 
entwickelt. Und also die haben eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht, sowohl nach innen als auch 
nach außen, was ja beides ganz notwendig ist. Also wir sind-, wir haben uns eigentlich-, nein, wir 
haben uns durch nichts eingeschränkt gefühlt und also wenn wir Hilfe gebraucht haben, haben 
wir sie gekriegt, das war auch gut und prima […]. Ja und auch qualifiziert hat. Aber eben auch im 
Kontakt mit der Praxis. Na ja, toll, also da kann man wirklich gar nichts sagen. Gar nichts Nega-
tives“ (Pfarrer*in). 

1,5%

27,3%

71,2%

hinderlich

verlässlich

unterstützend

Das Projektbüro wurde wahrgenommen als ... (Frage 
50, n=66)
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Auch die Intensität der Begleitung 

wird von nahezu allen Projektver-

antwortlichen als genau richtig ein-

geschätzt (98,4%). Dazu trug vor al-

len Dingen bei, dass das Projektbüro 

stets zur Unterstützung bereit war, 

wo diese benötigt wurde und die 

Projekte gleichzeitig den gewünsch-

ten Freiraum in ihrer Umsetzung er-

hielten. 

„Also ich sag mal so, die Diakonie in Frankfurt, die ja Projektinhaber ist, sozusagen, hab ich als 
unheimlich interaktiv, unterstützend wahrgenommen. Also das Projektbüro war, wenn nicht per-
sönlich erreichbar, dann hat es schnell reagiert. Mit vielen Fragen konnte man kommen. Es gab 
keine blöden Fragen, man konnte alles Mögliche erfragen. Und das hat super funktioniert. Fand 
ich auch echt klasse in der Unterstützung, das Projekt auch voranzutreiben. Das war – auch diese 
Treffen – echt gut. Fand ich richtig gut“ (Projektmitarbeiter*in). 

Die Begleitung durch das Projekt-

büro etwa durch Gespräche oder 

Besuche vor Ort wird von beinahe 

allen Projektverantwortlichen als 

sehr hilfreich (51,6%) oder hilfreich 

(42,2%) bewertet. Nur vier Perso-

nen sehen die Arbeit des Projektbü-

ros als weniger hilfreich an (6,3%). 

„[…] die Begleitung durch das Projektbüro, durch die drei Reinel, Jung, Heinze. Und da erleb ich 
alle drei als sehr hilfreiche, aufgeschlossene Gesprächspartner, das wurde mir ja hier bei der Vi-
sitation deutlich. […] Wenn wir ein Projekt oder ne Idee haben - hatten, dass wir dort anrufen 
können und uns gut beraten fühlen“ (Pfarrer*in). 

In diesem Zusammenhang ist außerdem zu erwähnen, dass von den Projektverantwortlichen das gute 

Verhältnis von Förderung und bürokratischem Aufwand geschätzt wird. Von vielen ist an anderer Stelle 

die Erfahrung gemacht worden, dass Projektarbeit einen großen Verwaltungsaufwand (z.B. Anträge, 

Abrechnungen) darstellt. Insofern wurde im DRIN Projekt und der Begleitung durch das Projektbüro 

eine überraschend positive Kontrasterfahrung gemacht. 

„Und so aus Geschäftsführungssicht würde ich sagen, dass ganz wichtig für den Erfolg von einem 
Projekt ist, dass Fördersumme, Verwaltungsaufwand und Inhalt in einem vernünftigen Verhältnis 
zueinander bestehen. Also es gibt-. Mittlerweile beteiligen wir uns längst nicht mehr an allen 
Fördermöglichkeiten, weil manchmal der Verwaltungsaufwand viel zu hoch ist. Wir sagen, für 
diese Summe, die dahintersteckt lohnt sich der Verwaltungsaufwand überhaupt nicht mehr. Und 
hier ist das dann doch in einem überschaubaren Rahmen geblieben, sodass man sagt, da steht 
Aufwand und Ertrag wirklich in einem guten Verhältnis zueinander“ (Leiter*in Diakonisches 
Werk). 

„[…] also was ich hier irgendwie sehr schätze, – jetzt sind wir bei den Schätzen wieder [lacht]. 
Das ist einfach dieses niederschwellige. Und das hab ich an anderer Seite von Kirche schon ganz 
anders erlebt. Also wir haben Verwendungsnachweise für’s Diakonische Werk geschrieben, da 
haben wir Monate und Woche dran gesessen, haben Anträge geschrieben und haben gesagt, 
das kann wohl nicht wahr sein, aber äh mit DRIN das ist im Verhältnis dazu butterweich gelaufen 
und wir haben wenig über – in meinen Augen – auch überflüssige [mehrere: ja, das stimmt] bü-
rokratische Zeit dafür gebraucht“ (Projektleiter*in). 

0,0%

98,4%

1,6%

zu gering

genau richtig

zu intensiv

Wie bewerten Sie die Intensität der Begleitung durch 
das Projektbüro? (Frage 52, n=62)

51,6% 42,2%

6,3% 0,0%

sehr hilfreich nicht hilfreich

Wie hilfreich war ihrer Meinung nach die Begleitung 
der Projekte (Arbeit des Projektbüros, Vorortbesuche 

etc.)? (Frage 53; n=64)
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Eine wichtige Rolle in der Unterstützung der Pro-

jekte stellten die regelmäßigen Netzwerktreffen 

dar, die von 79,7% der Projektverantwortlichen 

als hilfreich oder sehr hilfreich empfunden wur-

den. Interessant ist in diesem Zusammenhang 

die Rückmeldung über den hohen Bedarf an Aus-

tausch mit den Kolleg*innen aus anderen Projek-

ten – gerade weil die Projektmitarbeiter*innen 

vor Ort seltener mit anderen Hauptamtlichen im 

Gespräch sein können.  

„Was ich als fruchtbar erlebt habe, waren die Treffen von den DRIN Projekten, wo [unsere Pro-
jektleiterin] immer daran teilgenommen hat und weil sie sich da ein stückweit da austauschen 
konnte, dieses, das war, glaube ich, sehr wichtig. Also für DRIN als Spiegelung“ (Leitung Diakoni-
sches Werk). 

Zudem werden die Vorträge sowie Impulse für die Projektpraxis geschätzt. Offensichtlich steht hier 

eine gute Planung des Projektbüros zu relevanten Themen im Hintergrund. 

„Und die zusätzlichen regionalen Treffen, wo ich dann auf einigen gewesen bin, wo ich konnte, 
waren auch immer ja themenbezogen und haben dann immer irgendwas für die Arbeit gebracht“ 
(Mitglied des Kirchenvorstands). 

Dies gilt auch für die Fortbildungen, die von den Projektverantwortlichen gerne besucht wurden und 

wesentliche Herausforderungen in der gemeinwesendiakonischen Projektpraxis thematisierten (z.B. 

Projektmanagement, Fundraising, Community Organizing). 

„[…] das haben wir da auch nochmal – da gab’s ja auch diesen tollen Workshop, der vom Pro-
jektbüro da organisiert worden ist. Das fand ich total [Leitung Diakonisches Werk: ging um Com-
munity Organizing. Das war ganz wertvoll] Das war echt super“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

„Ich fand auch am Anfang gab es schon mal Projektmanagement, diese Fortbildung, da war ich 
dabei und das war für mich ziemlich am Anfang meines Projektes […] Das fand ich total hilfreich, 

30,5%

49,2%

16,9%

3,4%

sehr hilfreich nicht hilfreich

Wie hilfreich war ihrer Meinung nach die 
Netzwerktreffen (Frage 53; n=59)
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also wie baut man, wie strukturiert man ein Projekt? Was ist Projektmanagement? Worauf muss 
man achten? Und so weiter“ (Projektmitarbeiter*in). 

Zusammenfassend ist also festzuhalten, dass das Projektbüro von den Projektverantwortlichen in ho-

hem Maße als hilfreich wahrgenommen worden ist und durch die entsprechende finanzielle und per-

sonelle Ausstattung als wichtiger Gelingensfaktor an der Schnittstelle zwischen EKHN, Diakonie Hessen 

und Praxisprojekten zu verstehen ist. Entsprechend sollte die Aufrechterhaltung einer Stelle zur Un-

terstützung lokaler Initiativen und zur Förderung gemeinwesendiakonischer Entwicklung für die zu-

künftige strategische Ausrichtung der EKHN unbedingt berücksichtigt werden. 

„Ich glaube schon, dass das DRIN Projekt insgesamt wirklich eine richtig gute Sache war. Ich 
fände es halt auch schon schön, wenn es irgendwie einen Nachgang, naja gut, wie geht es wei-
ter? Ich weiß nicht, was vorgesehen ist, eben mit diesem Kreis, der sich ja auch gebildet hat in-
nerhalb dieser verschiedenen Projekte. Also was ich immer sehr schade finde, klar auf der einen 
Seite müssen Projekte aus den Projektstatus heraus, aber wenn das, was gemeinsam erarbeitet 
wird, so komplett verpufft“ (Leiter*in Mehrgenerationenhaus). 

„Ich habe den Eindruck, dass es eine fehlende Diskussion gibt darüber, welche Anliegen sinnhaft 
mit Projektcharakter bearbeitet werden können. Und welche eigentlich ein dauerhafteres Enga-
gement bräuchten. Da ist die Kirche kein Einzelfall, sondern sie folgt der Mode beim Staat oder 
EU, you name it. Wo man auch immer sagt, ja und Projekt, wo ist die Nachhaltigkeit und dies 
und jenes. Aber eigentlich sich permanent Illusionen hingibt oder einer Rentabilitäts- und Markt-
wirtschaftslogik folgt, die nicht unbedingt angemessen ist für das, was an Arbeitsbereichen be-
steht“ (Kirchenvorstand). 

Entstehung der Projekte zu einem günstigen Zeitpunkt (Kairos-Moment) 

In vielen Interviews erklärten die Projektverantwortlichen, die Projektausschreibung sei zum richtigen 

Zeitpunkt gekommen, an dem verschiedene Aspekte gut zusammengepasst hätten („die Zeit war reif“). 

Theologisch kann hier von einem Kairos-Moment gesprochen werden, einer günstigen Gelegenheit, 

die es zu ergreifen gilt. So fallen beispielsweise eine passende Projektidee, verfügbare Ressourcen so-

wie Bedarfe und Herausforderungen in Gesellschaft und Gemeinwesen zusammen mit der Projektaus-

schreibung. 

„Was wir nicht geahnt haben beim DRIN Projekt bei der Projektantragstellung, dass die Flücht-
lingswelle kommt und dass uns das im Prinzip an der Stelle unser Projekt exakt auf ne Problema-
tik passt, die jetzt reinkommt. Das war Zufall. Also das haben wir nicht geahnt, dass es so extrem 
werden würde, dass es so stark nachgefragt wird“ (Projektleiter*in). 

In vielen Projekten hatte es bereits im Vorfeld des Projektes die Entwicklung zu einer (gemeinwesen)di-

akonischen Ausrichtung gegeben. Die Projektförderung kam nun im richtigen Moment, um das (neue) 

diakonische Selbstverständnis in Form eines Projekts in die Praxis zu übersetzen. 

„[…] war das der Grund, weswegen wir [hier] auch gelandet sind, weil wir einerseits so den Auf-
trag oder so uns dafür verantwortlich gefühlt haben, vor Ort was anzubieten. Aber ja – wie macht 
man das. Und dann kam dieses DRIN Projekt eigentlich genau richtig zur richtigen Zeit“ (Leitung 
Diakonisches Werk). 

„Es war uns klar: Das soll ein evangelisches Begegnungszentrum werden, aber offen für alle. Wir 
wollen in den Stadtteil hinaus, wir sehen Fragen der Altersarmut hier gegeben, wir haben hier 
viele russlanddeutsche Menschen im Stadtteil, überdimensional gegenüber anderen Stadtteilen, 
wo auch gerade der diakonische Auftrag stärker ist, als jetzt ein Bildungsauftrag oder zu sagen, 
hier ist reine Verkündigungsarbeit. Ja. Also es ist dann Hand in Hand gegangen und es hat dann 
gut gepasst zeitlich, ja“ (Pfarrer*in). 
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„Ähm, als wir dann soweit waren, trat das Diakonische Werk Hessen auf mit der Idee der DRIN 
Projekte. Und das war genau das, was wir brauchten. Und dann sind wir da mit dem Zuschuss-
antrag hin, haben das Projekt vorgestellt und den Zuschlag für die – für das Caféprojekt als DRIN 
Projekt bekommen. Und damit konnte es starten und hat sich damit entsprechend – ja ist gestar-
tet, hat sich entsprechend versucht zu entwickeln“ (Pfarrer*in). 

„[…] ein Zentrum finden, Begegnungsstätte, war schon lange Zeit unser Wunsch. Dann haben wir 
von den Projektmitteln gehört und haben gesagt, das passt genau zu dem, was wir machen“ 
(Projektleiter*in). 

„Der war ja auch auf uns angewiesen sozusagen. Es war alles gut. Also ich finde, das ist von 
Anfang an so ein gesegnetes Projekt gewesen, das hat alles so gepasst“ (Projektmitarbeiter*in). 

Es kann also festgehalten werden, dass das DRIN Projekt in Kirche, Diakonie und Gesellschaft einen 

Nerv getroffen hat. So wurden vor allem Kirchengemeinden und Diakonische Träger angesprochen und 

gefördert, die bereits gemeinwesenorientiert und diakonisch gedacht haben (Kairos), anstatt solche 

Kirchengemeinden, für die DRIN eine Chance zum Ausprobieren und Entwickeln eines gemeinwesen-

diakonischen Selbstverständnisses hätte sein können (Gemeindeentwicklung).  
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3.2 Sozialraumorientierung 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Kooperation mit anderen Akteuren und evangelischen Einrichtungen im Sozialraum hat sich für Kir-

che und Diakonie durch die DRIN Projekte verstärkt. Dabei wurde die große Vielfalt an Kooperations-

partnern im Sozialraum ebenso deutlich, wie die unterschiedlichen Arten und Weisen der Kooperation. 

Seltener waren beispielsweise gemeinsam durchgeführte Angebote. Häufiger kam es zu Absprachen, 

Vernetzung und gegenseitiger Werbung. Die DRIN Projekte haben das Image von Kirche(ngemeinde) 

und Diakonie verbessert. Sie sind insgesamt sichtbarer im jeweiligen Sozialraum geworden. Auch kir-

chendistanzierte Milieus wurden erreicht. Die Zielgruppen wurden überwiegend in die Bedarfsermitt-

lung einbezogen. Eine ebenso große Rolle spielten dabei aber auch verschiedene Außenperspektiven. 

Die aktivierende Befragung als zentrale Methode der sozialraumorientierten Gemeinwesenarbeit 

wurde in den Projekten allerdings kaum genutzt. In den einzelnen DRIN Projekten gelang es auf ganz 

verschiedene Art und Weise, und in unterschiedlicher Intensität, Menschen zu aktivieren und ihnen so 

Teilhabe zu ermöglichen. Dabei konnten unterschiedliche Ressourcen der Bewohner*innen im Sozial-

raum genutzt werden. Vor allen Dingen ihre Interessen sowie soziale Kompetenzen und Kontakte. Bei 

der Gewinnung von Menschen für die Beteiligung in den Projekten war die persönliche Ansprache ent-

scheidend. Soziale Medien spielten dagegen kaum eine Rolle. In vielen DRIN Projekten ist es gelungen, 

Betroffene zu Beteiligten zu machen. Zu den besonderen Herausforderungen bei der Sozialraumorien-

tierung in ländlichen Gebieten gehörten vor allem die größeren Distanzen und die häufig einge-

schränkte Mobilität der Betroffenen. 

Raum als „Organisation des Nebeneinanders“ (Löw 2001:12) verweist auf ein Raumverständnis das auf 

entstehende, neu wahrgenommene Räume verweist, bei denen es nicht um territoriale Grenzen, son-

dern um das Entstehen eines Raumes durch Beziehungen, Symbole und Netzwerke geht. Raum sozial 

zu verstehen heißt, ihn in seinen Beziehungen, Kooperationen und Kulturen zu interpretieren. An einen 

solchen Raumbegriff knüpft Sozialraumorientierung als partizipatives Handlungskonzept der Sozialen 

Arbeit und anderen (behördlichen) Arbeitszusammenhängen an. Im Bereich der Sozialen Arbeit knüpft 

die Sozialraumorientierung an das seit den 1980er Jahren maßgebliche Konzept der Lebensweltorien-

tierung (Thiersch 1992) an und orientiert sich an bestimmten handlungsleitenden Kriterien, die in etwa 

den Kriterien entsprechen, die auch für die Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip formuliert wurden. 

Ziel der Sozialraumorientierung ist es, ausgehend von den Bedürfnissen und Stärken der Menschen im 

Gemeinwesen Veränderungen zu ermöglichen, die Ressourcen erschließen, vernetzen und nutzen, um 

ungünstige Lebenssituationen zu verbessern (Oelschlägel 2007:30). Anders formuliert könnte man sa-

gen, sozialraumorientierte Arbeit denkt von der Person zum Sozialraum. Auch die „Gemeinwesendia-

konie“ orientiert sich an diesen handlungsleitenden Kriterien des Arbeitsprinzips der Sozialraumorien-

tierung. Aus der Perspektive der verfassten Diakonie bedeutet der gemeinwesendiakonische Ansatz 

eine sozialräumliche Weiterentwicklung ihrer Arbeitsfelder. Aus kirchengemeindlicher Perspektive be-

zeichnet gemeinwesendiakonisches Engagement einen speziellen Teil der Gemeindediakonie. Martin 

Horstmann und Elke Neuhausen haben Gemeinwesendiakonie maßgeblich definiert als „gemeinsame 

Strategie von verfasster Kirche und organisierter Diakonie, bei der kirchliche und diakonische Einrich-

tungen im Stadtteil mit weiteren Akteuren kooperieren. Ziel ist es, Quartierseffekte zu erzielen“ (Horst-

mann & Neuhausen 2010:1). Gemeinwesendiakonie impliziert also eine Öffnung zum Gemeinwesen 

hin, eine bewusste gemeinsame Verantwortungsübernahme von Kirche und Diakonie für den Ort so-

wie eine Orientierung an den Lebenslagen der Menschen. Sie ist anschlussfähig an die traditionellen 

Konzepte von Gemeinwesenarbeit, Stadtteildiakonie, Nachbarschaftszentren und Begegnungsstätten 

(Dietz & Höver 2019). 
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Sozialraumorientierung als Strategie der Gemeinwesendiakonie setzt daher auf eine Öffnung zum Ge-

meinwesen in dem Sinne, dass Kirche und diakonische Einrichtungen mit weiteren Akteuren im Quar-

tier kooperieren. Dabei kommt insbesondere den Kommunen als Kooperationspartnerinnen gerade in 

Hinblick auf die sozialräumliche Bekämpfung von Armut und Ungleichheit eine wichtige Rolle zu. Im 

Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung gehört es zu ihren zentralen Aufgaben, für eine sozial aus-

gewogene Ausgestaltung der lokalen Lebensbedingungen zu sorgen und eine flächendeckende Versor-

gung mit sozialen Diensten und Einrichtungen im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge sicher zu 

stellen. Gerade angesichts der häufig prekären finanziellen Situation der Kommunen sind diese zur 

Wahrnehmung ihrer sozialen Aufgaben auf integrierte Konzepte und Kooperationen im Gemeinwesen 

angewiesen (Dietz 2018:415). Die entstehende Vernetzung zwischen bereits im Sozialraum vorhande-

nen Einrichtungen, der freien Wohlfahrtspflege, der Kommunen, der Kirchen, der lokalen Wirtschaft, 

Bildungseinrichtungen und zivilgesellschaftlichen Initiativen zielt darauf, die gemeinsame Verantwor-

tung für den Sozialraum übernehmen. Daraus ergeben sich drei zentrale Erfolgskriterien für sozial-

raumorientierte Arbeit: gelingende Partizipation, Stärken bzw. Ressourcenorientierung und Vernet-

zung verschiedener lokaler Partner. 

Kooperation 

Insgesamt hatten die 28 Einzelprojekte in ihren Projektanträgen 112 konkrete Kooperationspartner als 

„geplant“ oder „angefragt“ angegeben. Weniger als ein Drittel davon waren bereits bestehende Ko-

operationspartner. 2016 ist es gelungen tatsächlich mit fast allen geplanten und angefragten (106) 

Partnern zu kooperieren. 2017 kamen noch weitere 48 Kooperationspartner hinzu. Somit wurden in 

jedem Projekt im Durchschnitt vier Kooperationspartner eingeplant. Die durchschnittliche Anzahl tat-

sächlicher Kooperationspartner wird für die Jahre 2016 und 2017 mit insgesamt 5,5 angegeben. Die 

Anzahl der tatsächlichen Kooperationen in diesem Zeitraum übertraf die Planung also insgesamt um 

etwa 47%. 

Kooperation im Sozialraum 

(Projektanträge 2015) 

Geplant/ 

angefragt 

Bereits  

bestehend 

Gelungen 

2016 

Gelungen 

2017 

Bildungseinrichtungen 10 2 11 2 

Diakonische Einrichtungen 5 3 6 5 

Finanzierung 2 1 3 1 

Initiativen 15 8 28 4 

Kliniken/Ärzte 2 0 0 0 

Kommune 24 6 10 7 

Lokale Institutionen 3 1 3 1 

Religionsgemeinschaften 9 4 6 2 

Soziale Einrichtungen 14 2 18 11 

Unternehmen 4 2 8 5 

Vereine 12 0 7 6 

Sonstige 12 1 6 4 

GESAMT 112 30 106 48 
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Die einzelnen DRIN Projekte haben mit vielen verschiedenen Kooperationspartnern im jeweiligen So-

zialraum zusammengearbeitet. Die am häufigsten genannten Partner sind Kommunale Verwaltungen 

(68,1%), Vereine (52,8%) sowie kirchliche Gruppen und Kindertagesstätten (je 44,4%). Etwa 40% haben 

mit Einrichtungen freier Träger kooperiert und etwas mehr als ein Drittel (36,1%) mit Einrichtungen 

anderer Wohlfahrtsverbände. Die Kooperation mit Hochschulen blieb eher die Ausnahme. 

Insgesamt 24 Befragte nutzten die Möglichkeit an dieser Stelle noch weitere Partner zu nennen, die 

ihrer Ansicht nach nicht zu einer der vorgegebenen Kategorien passten. Auch hier werden kommunale 

11,1%

15,3%

15,3%

20,8%

34,7%

36,1%

40,3%

40,3%

40,3%

44,4%

44,4%

52,8%

68,1%

Volkshochschulen

Hochschulen

Fachärzt_innen

Mehrgenerationenhaus

Pflegeeinrichtung / Pflegedienste

Einrichtungen anderer Wohlfahrtsverbände

Einrichtungen freier Träger

Schulen

Seniorenwohnheime

Kindertagesstätten

Kirchliche Gruppen im Sozialraum (CVJM, o.ä.)

Vereine

Kommunale Verwaltung

Mit welchen Akteuren im Sozialraum wurde im Rahmen des Projekts 
zusammengearbeitet? (Mehrfachnennungen sind möglich) (Frage 24; n=72)

21

12

9

8

8

5

4

2

2

Kommunale Verwaltung/Einrichtung

Sonstige

Unternehmen

Initiativen (Stadtteilinitiativen, Arbeitskreise o.ä.)

Sozialen Einrichtung

weitere Diakonische Einrichtung

Bildungsträger

Religionsgemeinschaften

Vereine

Sonstige Angaben zu Kooperationen im Sozialraum (zu Frage 24; n=24)
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Verwaltung, Ämter und kommunale Einrichtungen am häufigsten genannt. Darunter z.B. Grünflächen-

amt, Jugendförderung, Senioren- und Sozialdezernate, Jobcenter und andere. Insgesamt 9 der befrag-

ten Personen geben an mit Unternehmen kooperiert zu haben. Hauptsächlich mit lokalen Wohnbau-

gesellschaften oder über Gewerbevereine. Interessante Partner befinden sich auch unter den 12 sons-

tigen Nennungen. Beispielsweise der NABU, Bewährungshilfe, Lions Club und Eigentümerversammlun-

gen. Genannt wurden außerdem Parteien, parteinahe Organisationen und Feuerwehren. 

Fast 85% der Befragten geben an, dass sich das Projekt auf die Sichtbarkeit der Gemeinde „sehr positiv“ 

(34,6%) und „eher positiv“ (50%) ausgewirkt hat. Für die Sichtbarkeit der Diakonie liegen die Einschät-

zungen mit über 95% im positiven Bereich („sehr positiv: 62,7%; „eher positiv“:33,9%) sogar noch hö-

her. 

Nach Einschätzung der Befragten hat sich aber nicht nur die Sichtbarkeit und Präsenz von Kirche und 

Diakonie im Sozialraum verbessert, sondern auch ihr Image: 

  

Für beide hat sich die Kooperation mit anderen Akteuren im Sozialraum positiv entwickelt:  

 

  

29,2%

58,3%

10,4%
2,1% 0,0%

49,2% 44,1%

6,8%
0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ

Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Projekt auf das Image von Kirche und Diakonie 
ausgewirkt? (Frage 15/16; Kirche n=48; Diakonie n=59)

44,0%
38,0%

18,0%

0,0% 0,0%

36,4%

56,4%

7,3%
0,0% 0,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ

Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Projekt auf die Kooperation mit anderen Akteuren 
im Sozialraum entwickelt? (Frage 15/16; Kirche n=50; Diakonie n=55)

34,6%
50,0%

15,4%
0,0% 0,0%

62,7%

33,9%

3,4% 0,0% 0,0%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ

Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Projekt auf die Sichtbarkeit von Kirche und 
Diakonie ausgewirkt? (Frage 15/16; Kirche n=52; Diakonie n=59)

Kirche Diakonie
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Andere evangelische Träger 

 

Kirchendistanzierte Milieus wurden erreicht 

Art der Kooperation 

Die DRIN Projekte kooperierten auf unterschiedliche Art und Weise mit den vielfältigen Partnern im 

Sozialraum. Gemeinsame Angebote waren dabei eher die Ausnahme: 

„Aber dass wir zum Beispiel auch sowas wie ein Trauercafé hier einrichten konnten, wo wir jah-
relang immer gesagt haben, das bräuchten wir eigentlich, aber wer macht´s? Das hat sich durch 
die Kooperation jetzt gut ergeben, weil das ist auch eine ökumenische Initiative, aber mit nur 
Pfarrern und Pfarrerinnen gemeinsam war das schwierig. […] durch diesen Rahmen dieses Be-
gegnungszentrums und auch die Möglichkeit [eine Person] in moderierender Funktion dabeizu-
haben war´s auch leichter das ökumenisch zu machen“ (Pfarrer*in) 

Häufiger wird von gegenseitiger Unterstützung berichtet, z.B. durch Multiplikation. So ist es, 

„[…] nochmal n Unterschied […] ob ich das jetzt jemandem erzähle oder ob’s die Vorsitzende vom 
Seniorenbeirat macht, das hat dann nochmal n anderes Gewicht einfach, ja.“ (Projektmitarbei-
ter*in). 

Auch die gegenseitige Bewerbung von Angeboten war Bestandteil oder auch Basis von Kooperationen: 

Durch gezielte Werbung: 

„mit der Stadt […] hab ich eigentlich keine Kooperation, außer dass wir für bestimmte Projekte 
gezielt werben“ (Projektmitarbeiter*in). 

„zur Verbindung mit der Stadt. Sie will uns jetzt auch mal in ihr Bekanntmachungsblatt. Sie haben 
so ein amtliches Blatt, da sollen wir auch mal mit rein können, um noch Werbung für den Laden 
zu machen“ (Projektmitarbeiter*in). 

Durch Aushänge: 

„Und da sind wir jetzt soweit, dass wir uns gegenseitig die Angebote zuschicken und aushängen“ 
(Projektmitarbeiter*in). 

22,9%

51,4%

25,7%

0,0% 0,0%

20,9%

60,5%

18,6%

0,0% 0,0%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ

Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Projekt auf die Kooperation mit anderen 
evangelischen Einrichtungn entwickelt? (Frage 15/16; Kirche n=35; Diakonie n=43)

35,6% 40,0%

24,4%

38,3% 40,4%

21,3%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ

Wie hat sich Ihrer Meinung nach das Projekt auf den Kontakt zu kirchen-distanzierten 
Milieus ausgewirkt? (Frage 15/16; Kirche n=45; Diakonie n=47)
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Durch die Weiterleitung von potentiellen Nutzer*innen, oder Hinweise auf einen möglichen Bedarf: 

„Oder dann weiter an andere Institutionen weitergeleitet“ (Projektmitarbeiter*in) 

„Es ist tatsächlich so, das inzwischen auch Pflegedienste bei uns anrufen, oder die Caritas oder 
so, ´Oh ich habe da wen und irgendwie und ich habe gehört ihr macht auch Hausbesuche´ oder 
so, das finde ich immer total klasse“ (Projektleiter*in). 

Eine weitere häufige Form der Kooperation waren Absprachen und die gegenseitige Information über 

bestimmte Angebote, um möglichst Parallelangebote zu vermeiden: 

„Also wir haben das Quartiersmanagement auch immer darüber informiert“ (Projektleiter*in). 

„Wir haben glaube ich jetzt drei Treffen gehabt in diesem - in der Arbeitsgemeinschaft - dass wir 
gucken - möglichst wenig Parallelangebote zu schaffen“ (Pfarrer*in). 

Solche Absprachen wurden möglich und begünstigt durch Vernetzung in Arbeitskreisen, Netzwerktref-

fen und an runden Tischen:  

„Netzwerktreffen, wo sich alle in diesem Bereich engagierten kirchlichen Organisationen, städti-
sche Organisationen oder auch Diakonie und so weiter“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Also ich habe das kleine Netzwerk. Stadt, Diakone-, also Diakonisches Werk […] das ist so mein 
kleines Netzwerk“ (Projektmitarbeiter*in). 

Dabei ging die Initiative solcher Netzwerke und Arbeitskreise häufig auch von Kirche und DRIN Projek-

ten aus: 

„Passenderweise hatte die Stadt Frankfurt gerade in der Vorbereitung den Aufbau eines stadt-
weit gedachten Netzes von Kinder- und Familienzentren, wobei dann unsere Idee und deren Idee 
zusammenpassten und wir dann in dieses Programm eingestiegen sind und auch den Zuschlag 
bekommen haben, ein Kinder- und Familienzentrum aufzubauen […] diese Idee, im Stadtteil über 
eine relativ informelle Zusammenkunft von Vertretern, Sachen in den Stadtteil reinzubringen und 
Sachen aus dem Stadtteil rauszuholen, das haben wir gesehen, ist ne sehr sinnvolle Sache. [So] 
haben [wir] auf diese Idee wieder zurückgegriffen und haben zu einem – zu weiteren sogenann-
ten Foren eingeladen“ (Pfarrer*in). 

„Ja und so hab ich hier nach und nach halt die verschiedenen Veranstaltungen initiiert und be-
gleitet und manche mache ich selber, manche mache ich mit Kooperationspartnern, mache ko-
ordinier ich nur, die werden einfach von anderen Menschen gemacht, genau“ (Projektmitarbei-
ter*in). 

In den Interviews wird auch oft von der gemeinsamen und gegenseitigen Nutzung von Räumlichkeiten 

berichtet: 

„Wenn da noch mal irgendwas von der Flüchtlingshilfe kommt und die da Bedarf haben oder so, 
dann können wir gerne unsere Räume dafür nutzen“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Ja, auch hier sind wir ja jetzt in zivilgemeindlichen Räumen und bezahlen keinen Pfennig für“ 
(Projektmitarbeiter*in). 

„[…] die Stadt bietet uns einen Unterstand, eine Garage, die wir mietfrei nutzen können“ (Pro-
jektmitarbeiter*in). 

Oft waren es Kommunen und kommunale Institutionen, die eine finanzielle Unterstützung der Projekte 

ermöglichten: 

„[…] über den Kontakt zum Bürgermeister, ja, versuchen wir nochmal auch an finanzielle Mittel 
zu kommen“ (Projektmitarbeiter*in). 
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„Ich setze mich dafür ein, dass die Kommune, diese Stadt, das finanziell weiterhin auch unter-
stützt“ (Sozialdezernent*in). 

„[…] das jetzt die Kommune sich auch finanziell an der Kosten des Treffpunkts auch über das Jahr 
2018 beteiligt“ (Projektleiter*in). 

„Aber [der Quartiersmanager] hat ja auch in seinem Etat – [im] Budget irgendwie immer n biss-
chen was dafür vorgesehen. Also dass man auch nochmal n paar Extraaktionen machen konnte 
wie mit dieser Künstlerin oder so. Mal nen Musiker, dass da Live-Musik ist, das haben die dann 
ja auch finanziert“ (Projektleiter*in). 

Seltener wurden Kooperationen vertraglich besiegelt: 

„Wir haben mit zwei Firmen Verträge abgeschlossen“ (Projektleiter*in). 

Manche Kooperationspartner leisteten ganz grundlegende praktische und organisatorische Hilfe: 

„[…] die Feuerwehr war total wichtig, weil sonst gäb’s bis heute kein Telefon“ (Mitarbeiter*in 
des Dekanats). 

„Das hätten wir ja gar nicht hingekriegt. Nee, das war schon viel Unterstützung – also auf so ner 
Ebene mit Versicherung und was die organisatorisch gut machen können und – finanzielle Un-
terstützung und aber auch einfach so mit n bisschen Ideen und Vernetzung auch in den Stadtteil 
[hinein]“ (Projektleiter*in). 

Schwierigkeiten in den Kooperationen 

In manchen Fällen war Kooperation aber auch schwierig - aufgrund von Desinteresse möglicher Part-

ner, oder einseitigem Engagement: 

„Ja nee, es hat auch nicht so viel Kooperation mit anderen stattgefunden, obwohl es dann danach 
auch nochmal zwei […] Foren gab, da war ich dann nicht – aber waren andere aus der Gruppe, 
haben das auch nochmal vorgestellt und – da ist dann aber auch nicht mehr draus erwachsen“ 
(Projektleiter*in). 

„Ja, ich habe das auch dort in der Teamsitzung zweimal vorgestellt, diese Idee der Kooperation 
und wie wir hier im Laden arbeiten und so. Aber das wird nicht so wirklich angenommen.“ (Pro-
jektmitarbeiter*in). 

Beteiligung und Aktivierung 

Bedarfserhebung 

Die Bedarfe in den lokalen Projek-

ten wurden auf vielfältige Weise 

erhoben. Neben den Erfahrungen 

freiwillig engagierter und haupt-

amtlicher Mitarbeiter*innen 

75,0% und Expert*innen aus dem 

Gemeinwesen (Kirchengemeinde 

59,7% und Organisationen aus 

dem Stadtteil 58,3%) wurden vor 

allen Dingen gezielte Gespräche 

mit Nutzer*innen (73,6%) und po-

tentiellen Nutzer*innen (68,1%) 

geführt. Schriftliche Befragungen 

von (potentiellen) Nutzer*innen 

sind nur die Ausnahme (12,5%). 

Datenanalyse
23%

Nicht-
Systematisch

17%

AnschlussprojektAllgemein
7%

Aktivierend
3%

Befragung
3%

Keine 
Angaben

37%

Bedarfsermittlung 
(Dokumentenanalyse Anträge; n=27)
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Während Diakonische Träger vermehrt auf die Informationen ihrer Mitarbeitenden zurückgreifen, die 

diese etwa in Beratungsgesprächen mit Klient*innen erhalten (83,3%, vgl. Kirche 66,7%), greifen Kir-

chengemeinden häufiger auf ihre diakonischen Kooperationspartner, auf Expert*innen aus dem Stadt-

teil (77,8%, Diakonie 50%) oder ihre eigenen Informationen über den Stadtteil zurück (72,2%). Aller-

dings bezieht sich auch ein großer Teil der diakonischen Träger auf die Expertise der im Sozialraum 

verorteten Kirchengemeinden (56,7%). Kirchengemeinden führen zugleich häufiger als ihre diakoni-

schen Partner Gespräche mit potentiellen Nutzer*innen (88,9%; Diakonie 76,7%), was vermutlich 

ebenfalls auf ihre Verortung im Sozialraum zurückzuführen ist. 

Betroffene einzubeziehen gehörte in den DRIN Projekten zu einem wichtigen Bestandteil der Bedarfs-

ermittlung (zumindest in Ergänzung zu verschiedenen Außenperspektiven). Dazu bedarf es des Feld-

zugangs und des Vertrauensaufbaus zu den Betroffenen. Entsprechend braucht die Bedarfsermittlung 

zunächst einige Zeit. Eine aktivierende Befragung als klassisches Tool der Gemeinwesenarbeit wurde 

nur in einem Fall durchgeführt. Aus den Projektanträgen wird deutlich, dass nur in drei Fällen eine 

ausführliche Bedarfsermittlung stattgefunden hat. Insgesamt überwiegen defizitorientierte Perspekti-

ven auf die Bedarfsermittlung (83,3%) einen ressourcen-orientierten Blick (16,7%) deutlich, auch wenn 

88,9%

83,3%

66,7%

11,1%

16,7%

72,2%

77,8%

76,7%

66,7%

83,3%

10,0%

6,7%

56,7%

50,0%

73,6%

68,1%

75,0%

11,1%

12,5%

59,7%

58,3%

… in gezielten Gesprächen mit Nutzer_innen

… in gezielten Gesprächen mit potentiellen Nutzer_innen 
ermittelt

… wurden auf Basis der Erfahrungen von ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Mitarbeiter_innen erarbeitet

… über schriftliche Befragungen der Nutzer_innen 
evaluiert

… über schriftliche Befragungen potentieller Nutzer_innen 
evaluiert

… aus der Kirchengemeinde weitergegeben

… von Organisationen aus dem Sozialraum weitergegeben

Wie wurden Bedarfe aus den Themen und Interessen der Menschen ermittelt? (Frage 
14, n=72) Bedarfe wurden...

Gesamt (n=72) Diakonie (n=30) Kirche (n=18)

Ausführlich; 

nicht ausführlich; 
25; 89%

Qualität der Bedarfsanalyse I 
(Dokumentenanalyse; n=28)

Defizitorientiert
83%

Ressourcenorientiert
17%

Qualität der Bedarfsanalyse II
(Dokumentenanalyse; n=28)
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sichtbar wird, dass im Rahmen der konkreten Projektarbeit viel mit den Ressourcen der Betroffenen 

gearbeitet wurde. 

„Und aus den vielen Gesprächen, die ich in dem ersten Dreivierteljahr im Grund geführt habe – 
oder halben Jahr, wurden mehrere Sachen klar“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Das ist immer die Schwierigkeit, dass manche Menschen - und das hab ich dann auch mit Eh-
renamtlichen hier im Projekt gehabt, dass die meinen zu wissen, was der andere bräuchte - auch 
grad bei Geflüchteten. Der braucht jetzt das und der braucht jetzt das und ob der jetzt wirklich 
gebraucht hat, das ist immer ein bisschen schwierig“ (Projektleiter*in). 

Insgesamt ist festzustellen, dass solche Projekte, die wirklich bedarfsorientiert gearbeitet und Be-

troffene sowohl befragt als auch eingebunden haben, letztlich erfolgreich und innovativ gelaufen sind. 

Eine umfangreiche, nutzerorientierte und beteiligende Bedarfsanalyse ist entsprechend als wichtige 

Voraussetzung für gelingende Gemeinwesendiakonie zu verstehen. 

„Und dann mit so einer Art Hidden Agenda dann einmal versuchen, die Ideen aus den Personen 
herauszubekommen. Das hat am Anfang ein bisschen gedauert, bis so das Vertrauen aufgebaut 
ist, dass man auch wirklich die Ideen artikuliert, die einen beschäftigen“ (Kooperations-
partner*in). 

„Das heißt, die Anwohner und Bewohner dieses Viertels, […] haben die Möglichkeit gefunden, 
sich da vorsichtig reinzugeben. Und das ist das Wichtige hier, dass viele Menschen einfach gar 
keinen Mut und auch kein Vertrauen mehr haben in solche Dinge und sagen, was wollen die jetzt 
von mir? Und durch die Arbeit [des Pfarrers und anderer Personen] kam es über die Monate und 
Jahre zu einer vertrauensvollen Beziehung zu den Menschen. Und das war der Grundstock dafür, 
dass sich das einfach weiterentwickeln konnte“ (Pfarrer*in). 

Ressourcen 

Obwohl der Blick auf die Sozialräume in vielen Fällen zunächst in den Projektanträgen äußerst defizit-

orientiert formuliert wird, zeigt sich im Laufe der Projekte, dass eine große Menge an Ressourcen der 

Betroffenen entdeckt und genutzt wurde. Dieses Wahrnehmen und Nutzen der Kompetenzen Be-

troffener kann als Lernprozess für die Projekte verstanden werden. Neben den Interessen (84,7%) und 

sozialen Kontakten (81,9%) sowie unterschiedlichen Kompetenzen (68,1%) konnten vor allem die Er-

fahrung und das Engagement der Betroffenen genutzt werden. 

75,0%

84,7%

81,9%

58,3%

20,8%

68,1%

56,9%

81,9%

46,6%

56,9%

zeitliche Ressourcen der Nutzer_innen

Interessen der Nutzer_innen

Kontakte & Beziehungen zu anderen Bewohner_innen

Kontakte zu anderen Organisationen (z.B. Vereine, Firmen)

Räumlichkeiten der Nutzer_innen (z.B. Werkstatt)

Fähigkeiten & Kompetenzen der Nutzer_innen

… handwerkliche Fähigkeiten

… soziale Kompetenzen

… künstlerische Fähigkeiten

… hauswirtschaftliche Fähigkeiten

Welche Ressourcen der Nutzer_innen und Bewohner_innen des Stadtteils
konnten im Projekt genutzt werden? (Frage 23; n=72)
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„Wir wollen wieder die jungen Alten mit ihrer Kompetenz und mit all ihren unerfüllten Lebens-
sehnsüchten, wollen wir nicht zu Hause rumsitzen lassen oder auf Mallorca im Sand liegen lassen, 
sondern wir wollen ihnen eine Plattform bieten“ (Projektleiter*in). 

„Und er hat mir gefragt, ob ich als Übersetzer, Dolmetscher arbeiten. Habe ich gesagt: Ja, okay. 
Kein Problem“ (Freiwillig engagierte und betroffene Person). 

Aktivierung & Begleitung 

„Also Teilhabe gefördert wird, indem viele Menschen aufgerufen sind, sich aktiv einzubringen 
und mitzumachen“ (Projektmitarbeiter*in). 

Dieser ressourcenorientierte Blick kann als Vo-

raussetzung für eine gelingende Aktivierung und 

Beteiligung der Betroffenen gelten. Dabei ist po-

sitiv hervorzuheben, dass die Aktivierung von 

Menschen in allen Projekten gelungen ist (66,2% 

gelungen, 33,8% teilweise gelungen). Dabei 

sollte allerdings weiterführend festgestellt wer-

den, was unter Aktivierung und Beteiligung ver-

standen wird. Dazu dient die Unterscheidung in 

Bezug auf Partizipation nach Wright, der unter 

Partizipation die Teilnahme und Teilhabe sowie die Entscheidungsmacht bei allen wesentlichen Fragen 

der Lebensgestaltung versteht (Wright 2011:9). 

Bei einem genaueren Blick auf die unterschiedlichen Stufen wird deutlich, dass die Aktivierung einem 

großen Teil nicht in dem Maße gelingt, dass tatsächliche Partizipation und Teilhabe ermöglicht wird. In 

vielen Fällen kann von Nicht-Partizipation gesprochen werden (27,2%), in dem Sinne, dass die Ziel-

gruppe lediglich an den Angeboten teilnimmt und entsprechende Anweisungen der Mitarbeitenden 

befolgt. Dabei ist festzuhalten, dass eine Instrumentalisierung der Nutzenden nicht vorkommt. In ei-

nem noch höheren Maße bleibt die Aktivierung der Menschen auf der Vorstufe von Partizipation ste-

hen (41,1%), hier allerdings zumeist auf der höchsten Vorstufe im Sinne der Einbeziehung der Nutzen-

den ohne deren bewusste Mitbestimmung (22,8%). Dabei haben die Nutzer*innen die Möglichkeit ihre 

Bedarfe mitzuteilen oder Informationen zu erhalten (13,3%). In einem großen Maß gelingt die Beteili-

gung der Menschen in ihrer Lebenswelt allerdings auch (21,5%). Hierbei handelt es sich vor allem um 

Partizipation im Sinne der Mitbestimmung (17,1%), während eine teilweise Entscheidungskompetenz 

(3,2%) sowie die Entscheidungsmacht der Nutzenden (1,3%) nur in Ausnahmefällen gegeben ist. Her-

vorzuheben ist, dass es in einigen Projekten sogar die höchste Stufe der Beteiligung – über Partizipation 

hinaus – im Sinne der Selbstorganisation der Menschen erreicht wird. So kann festgehalten werden, 

dass die DRIN Projekte in einem hohen Umfang die Aktivierung von Menschen fördert und somit einen 

Beitrag zur gesellschaftlichen Teilhabe dieser Menschen leistet. 

Es wird deutlich, dass es in den Projekten eine Vielfalt an Stufen der Partizipation und Beteiligung gibt, 

die auch innerhalb der einzelnen Projekte variiert. 

66,2%

33,8%

0,0%

Ja

teilweise

Nein

Ist Ihrer Ansicht nach durch das Projekt die 
Aktivierung der Menschen in ihrer

Lebenswelt gelungen? (Frage 20; n=71)
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Die Teilnahme an Angeboten (Vorstufe zur Parti-

zipation und Teilhabe) kann als Einstieg und ers-

ter Schritt zu gelingender Partizipation und Betei-

ligung Betroffener verstanden werden. Denn Be-

teiligung muss sowohl von den Beteiligenden als 

auch von den Beteiligten gelernt werden und 

braucht Zeit. Wichtig ist die Entscheidungsfrei-

heit der Betroffenen. Es wird deutlich, dass der 

Schritt aus der Passivität in die Rolle einer betei-

ligten Person einen Prozess darstellt und am bes-

ten personell begleitet wird (z.B. ehrenamtliche 

Paten). 

Beim Blick auf die unterschiedlichen Projektpha-

sen ist auffällig, dass sowohl die Nicht-Partizipa-

tion (als das Befolgen von Anweisungen; 20,8% 

im Antrag und 36,4% in 2017) als auch die Parti-

zipation (vor allem als Mitbestimmung; 34% im 

Antrag und 54,5% in 2017) im Laufe des Projektes 

deutlich zunehmen, während Aspekte, die unter 

die Vorstufe von Partizipation fallen, deutlich ab-

nehmen (41,5% im Antrag und 9,1% in 2017). Au-

ßerdem wurden noch in den Anträgen deutlich 

mehr Nennungen zu Beteiligung und Teilhabe ge-

macht als in den Zwischenberichten. Dies unter-

mauert die These, dass zum einen Beteiligung 

und Partizipation in den DRIN Projekten in hohem 

Maß gelingen, als auch, dass es unter den Nut-

zer*innen einen hohen Bedarf gibt, an Angebo-

ten teilzunehmen, ohne gleich intensiver einbe-

zogen zu werden oder Verantwortung zu über-

nehmen (Konsumhaltung). 

„Ich lebe allein und bin durch meine Erkrankung sehr eingeschränkt. Durch [das Projekt] konnte 
ich Kontakte zu anderen Bewohnern knüpfen. Darüber bin ich sehr froh. Hier gibt es keine 
Schwelle zu überwinden. Du reichst mir die Hand und ich kann entscheiden, ob ich sie nehme“ 
(betroffene Person). 

Bitte nennen Sie bis zu drei konkrete Beispiele für die 

Aktivierung der Menschen in ihrer Lebenswelt 

(Frage 21; n=63) 

Über Partizipation hinaus 16 10,1% 

Selbstorganisation 16 10,6% 

Selbstständigkeit 12  

Selbsthilfe 2  

Arbeiten 2  

Partizipation 34 21,5% 

Entscheidungsmacht 2 1,3% 

Verantwortung 2  

Teilweise Entscheidungskompetenz 5 3,2% 

Entwickeln 5  

Mitbestimmung 27 17,1% 

Betroffene zu Engagierten 15  

gesell. Teilhabe 2  

Gestaltung 1  

Teilhabe 3  

Interessenvertretung 4  

Partnerschaftlich 2  

Vorstufe von Partizipation 65 41,1% 

Einbeziehung 36 22,8% 

Beziehungen 21  

Kompetenzen einbringen 7  

Mitarbeit 4  

Evaluation 2  

Anerkennung 2  

Anhörung 8 5,1% 

Mitteilen 8  

Information 21 13,3% 

Begegnung 20  

Information 1  

Nicht-Partizipation 43 27,2% 

Anweisung 43 27,2% 

Teilnahme 34  

Hilfe annehmen 5  

Mithelfen 4  

Instrumentalisierung 0 0,0% 

GESAMT 158 100% 

3,8%

54,5%

45,5%

34,0%

9,1%

27,3%

41,5%

36,4%

27,3%

20,8%

Zwischenbericht (2017; n=11)

Zwischenbericht (2016, n=11)

Antrag (2015; n=53)

Partizipation und Teilhabe (2015-2018; Dokumentenanalyse)

Über Partizipation hinaus Partizipation Vorstufe von Partizipation Nicht-Partizipation
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„Weil wir dachten eigentlich, wir stellen eine Werkstatt zur Verfügung und die Leute rufen – 
kommen dann und arbeiten dort. Das ist eine Illusion gewesen. Wir mussten erstmal Leute befä-
higen dazu, etwas tun zu können. Und das ist bis heute so“ (Projektleiter*in). 

„Und da haben dann auch wieder welche mitgearbeitet, also die dann uns auch beraten haben, 
was sie eigentlich brauchen. Also das wechselte dann nach nem halben, dreiviertel Jahr – wurden 
die Netzwerkstrukturen nochmal geändert. Da wurden plötzlich [Leute] zu Akteuren, die gesagt 
haben, hier hab ich den Bedarf. Weil selbst - die selber Verantwortung übernommen haben“ 
(Projektleiter*in). 

Allerdings konnte eine Beteiligung Betroffener auch nicht in allen Projekten erreicht werden. 

„Nee, Beteiligung ist da nicht entstanden, aber das ist was, dass ich jetzt nach anderthalb Jahren 
auch sagen kann. Beteiligung entsteht halt eben nicht – oder nur ganz ganz schwer, wenn man 
jetzt den Leuten irgendwelche Flyer einwirft oder Plakate aufhängt oder in Zeitungen Ankündi-
gungen macht“ (Mitarbeiter*in Diakonisches Werk). 

Die Beteiligung von Menschen im Projekt wird von den Verantwortlichen als erster Schritt für gelin-

gende gesellschaftliche Teilhabe gesehen.  

„Teilhabe – also Teilhabe am gesellschaftlichen Leben oder sowas, so wie das bisschen im Kleinen 
da stattfindet, finde ich, hat das schon für die Leute, die einzeln dahinkommen, die sonst wahr-
scheinlich einzeln zu Hause gesessen hätten an dem Nachmittag alleine. Also ich finde schon, das 
hat Teilhabe ermöglicht“ (Projektmitarbeiter*in). 

Insofern leisten die DRIN Projekte einen Beitrag zu gelingender Teilhabe, indem sie niedrigschwellige 

Einstiege und Stufen auf dem Weg zu Aktivierung, Beteiligung und Teilhabe ermöglichen. 

Betroffene als Engagierte 

Für 43,1% der befragten Projektver-

antwortlichen drückt sich die diako-

nische Arbeit im Gemeinwesen 

dadurch aus, dass Betroffene zu Be-

teiligten werden (höchster Wert). In 

fast allen Projekten (26 von 27) ist es 

gelungen, Betroffene als Engagierte 

zu gewinnen. Dies gelingt vor allem 

durch persönliche Ansprache und 

die niedrigschwellige Möglichkeit 

der Mitarbeit und des eigenen Ein-

bringens von Ideen, indem sie die 

Möglichkeit dazu bekommen. Das 

Engagement kann als Lernfeld für 

den Einstieg in den Arbeitsmarkt 

verstanden werden (anders als bei 

klassischen Ehrenamtlichen (junge 

Alte), für die das Engagement eine 

Möglichkeit der Beteiligung nach 

dem Ausstieg aus dem Arbeitsleben 

bedeutet): 

43,1%Betroffene zu Beteiligten machen

Bitte wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten die 
treffendsten drei Aspekte aus, an denen sich die 
diakonische Arbeit in Ihrem Gemeinwesen leitet

und orientiert. (Frage 35; n=72)

22

14

6

2

1

Mitarbeit / Partizipation

gezielte Gewinnung

… davon persönliche Ansprache

Motivation

Betroffene wurden nicht zu
Beteiligten

Wie wurden im Rahmen des Projekts Betroffene zu 
Beteiligten? (Frage 28; n=26)
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„Also wir haben auch noch, das hab ich eben vergessen, tatsächlich Migranten [husten] und auch 
Sozialbenachteiligte als Ehrenamtliche, die bei uns mitarbeiten und eine ist jetzt auch schon tat-
sächlich in Arbeit, die is noch kein Jahr hier in Deutschland, die hat jetzt nen Job gefunden“ (Pro-
jektleiter*in). 

„Und dass das Team halt auch bereit is, durchaus schwierige Charaktere aufzunehmen und das 
irgendwie hinzubiegen, die sonst nirgendwo n Plätzchen finden, das muss ich sagen, da hab ich 
auch ganz tolle Frauen im Team, die da auch ne supersoziale Einstellung haben. Die einfach sa-
gen: Nein, wenn wir jetzt nein sagen, dann hockt die wieder nur daheim. Das geht net. Die soll 
ruhig kommen. Wir machen das, wir halten das aus. Also das find ich zum Beispiel auch toll“ 
(Projektleiter*in). 

„Aber da gibt es noch mehr Beispiele, dass wir psychisch labile Leute hier haben, die dann hier 
ehrenamtlich sich trauen, mitzuarbeiten und die dann dabeibleiben“ (Projektmitarbeiter*in). 

Die freiwillige Mitarbeit in den Projekten bedeutet für Betroffene häufig einen (ersten) Schritt in den 

(Wieder-)Einstieg ins Berufsleben, indem eigene Kompetenzen unter geringerem Leistungsdruck ein-

gebracht und wertgeschätzt werden. Hier besteht ein großer Unterschied zu den jungen Alten als klas-

sischen freiwillig Engagierten. 

„Jetzt, gestern, waren Zwei Damen da. Die sind beide Zuhause. Haben Kinder bekommen. Und 
sagen wir mal zwölf Jahre Zuhause und haben jetzt den Wunsch wieder ins Arbeitsleben zu kom-
men. Und das ist ja immer sehr, sehr schwierig, wenn man so lange aus der Arbeit raus war. Und 
die hören sich das dann an, was wir machen. Und haben so auch die Möglichkeit wieder ins Ar-
beitsleben zurückzukommen. Über zum Beispiel das Ehrenamt, erstmal stundenweise anfangen 
können. Und wenn sie merken: Ah, das ist toll. Das macht mir Spaß. Das möchte ich weiterma-
chen“ (Projektmitarbeiter*in). 

Besonders häufig scheint es zu gelingen, geflüchtete Menschen als Engagierte zu gewinnen. In einigen 

Projekten wird bewusst keine Unterscheidung zwischen Betroffenen und Engagierten gemacht, weil 

alle Beteiligten miteinander auf Augenhöhe interagieren. In einem Projekt besteht sogar das gesamte 

Team freiwillig Engagierter aus Menschen in Armutslagen. 

„Es gibt für jeden etwas. Jeder kann sich ehrenamtlich beteiligen. Wer Unterstützung braucht, 
findet sie hier ohne Vorbedingungen. […] Hier gibt es eben keine Fälle, sondern nur Menschen“ 
(Freiwillig engagierte und betroffene Person). 

Allerdings wird dabei in vielen Projekten deutlich, dass diese Menschen eine Art Sonderrolle innerhalb 

der klassischen freiwilligen Teams einnehmen, obwohl sie sich in ihrer Motivation (Selbstwirksamkeit, 

Freude am Engagement und anderen helfen wollen) und ihrer Art der freiwilligen Arbeit (Aufgaben, 

zeitlicher Umfang) nicht von den „klassischen“ freiwillig Engagierten unterscheiden. Besonders deut-

lich wird das bei einem jungen Mann, der sich bereits vor seiner Flucht in seinem Heimatland freiwillig 

engagiert hatte. 

„Ich helfe gerne, weil ich mag ehrenamtliche Arbeit. Ich bin seit-. Als ich in meiner Heimat, habe 
ich oft ehrenamtliche Arbeit mit Pfadfinder. [...] Und wir haben viele ehrenamtliche Arbeit ge-
macht. Und deswegen mache ich immer weiter. […] Aber bei uns vielleicht für die Leute, brauchen 
Hilfe, noch mehr als hier. Deswegen machen wir diese ehrenamtliche Arbeit“ (Freiwillig enga-
gierte Person). 
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Bildung und Befähigung der Nutzer*innen 

In zwei Dritteln der Projekte wurden 

Maßnahmen zur Bildung und Befä-

higung der Nutzer*innen angeboten 

(65,5%; Gespräche, Informations-

veranstaltungen und Fortbildun-

gen). Damit liegen die Maßnahmen 

zur Bildung und Befähigungen der 

Nutzenden etwas höher als die für 

freiwillig Engagierte insgesamt 

(59,6%). 

„[…] haben dort Leute ausgebildet, die dort mitgeholfen haben, Fahrräder zu reparieren“ (Pro-
jektleiter*in). 

Besondere Herausforderungen im ländlichen Raum 

Der demografische Wandel gehört auch für die Menschen im ländlichen Raum zu den größten Heraus-

forderungen. 

„Das heißt, der demografische Wandel im Allgemeinen spitzt sich hier zu, dass eben eher die 

älteren übrigbleiben, die hier wohnen bleiben und das ist dann auch die Herausforderung“ (Pro-

jektleiter*in). 

In enger Verbindung damit stehen der Strukturwandel und die damit verbundene Landflucht. 

„[…] dieser Strukturwandel ist halt dort auch wirklich wichtig, dadurch dass es keine Landwirt-

schaft mehr gibt, dass die meisten keine Landwirtschaft haben, weil das bedeutete früher immer 

noch, dass die Kinder und die Enkelkinder an den Ort gebunden waren, weil die’s halt meistens 

weitergeführt haben. Und das gibt’s aber meistens nicht mehr, deshalb bleiben häufig dann äl-

tere Menschen dort zurück, während die Kinder anderswo hingehen“ (Projektmitarbeiter*in). 

Diejenigen, die zurückbleiben, sehen sich mit einer immer schwächeren Infrastruktur konfrontiert, was 

sich vor allen Dingen in weiteren Wegen bei gleichzeitig eingeschränkter Mobilität auswirkt. 

„Ich hatte mehrere Frauen, die überhaupt keinen Führerschein hatten, wo der Mann dann jetzt 

verstorben ist. Und dann muss man natürlich auch dazusagen, dass halt aufgrund dieser Wegzug 

von den Jungen ja auch die Infrastruktur hier immer weiter in die Knie geht. Das heißt also, wenn 

ich einkaufen muss. Dann gibt es nicht mehr das Lädchen halt bei mir auf dem Dorf“ (Projektmit-

arbeiter*in). 

„[…] wenn die nicht die Angehörigen haben, die mit auf’m Hof wohnen, die dann noch Auto fah-

ren, dann is ma da ganz schnell aufgeschmissen“ (Projektmitarbeiter*in). 

Allein die räumlichen Entfernungen sind größer und schwieriger zu überwinden als in den Städten. Das 

erschwert auch die Arbeit der Diakonie, für die ländliche Gebiete teilweise blinde Flecken darstellen:  

„Und also die Diakonie, das Diakonische Werk [in dieser Region], da war ja [dieser Ort] vor dem 

Projekt quasi n blinder Fleck“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

Der Zugang ist teilweise auch schwieriger, weil professionelle soziale Angebote aufgrund der lange Zeit 
gepflegten großen Solidarität und noch stärkerer Ehrenamtsstrukturen weniger bekannt und akzep-
tiert sind, als in den Städten: 

58,3%

41,7%

86,7%

50,0%

65,5%

34,5%

sonstige

keine

Welche Maßnahmen zur Bildung und Befähigung der 
Nutzer_innen gab es? (Frage 30; n=58)

Gesamt (n=58) Kirche (n=12) Diakonie (n=30)
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„Naja, dass überhaupt professionelle soziale Angebote vorhanden sind – also in der Stadt kennt 
man das. Ich mein, grad in sozialschwachen Milieus hat man das dann, die kennen das zu genüge, 
weil die dann mit allem Kontakt hatten eigentlich. Und im ländlichen Raum macht man – passiert 
dann sowas ehrenamtlich“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

Durch die kooperative Herangehensweise der DRIN Projekte wurde der Zugang zu den Menschen in 
diesen für die Diakonie eher abseits gelegenen Gebieten möglich (vgl. Kapitel 3.3).  
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3.3 Kooperation Diakonie und Kirche 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Kooperation zwischen Kirche und Diakonie vor dem DRIN Projekt wird überwiegend als positiv be-

schrieben. Die Kooperation während der Projekte wird als produktiv beschrieben. Negative Erfahrungen 

sind eher die Ausnahme. Schwierigkeiten gab es vor allem dann, wenn Einzelpersonen nicht miteinan-

der auskamen oder Schlüsselpersonen (wie Pfarrer*innen) sich wegen anderer Verpflichtungen nicht 

einbringen konnten. Häufig war es aber auch das Engagement von Einzelpersonen, insbesondere das 

von Pfarrerinnen und Pfarrern, welches über Gelingen und Misslingen der Projekte entschied. Kirche 

und Diakonie profitierten beidseitig von der Zusammenarbeit. Sie ergänzten sich in ihren Kompetenzen 

und Zugängen zu unterschiedlichen Personengruppen. Kirche konnte dabei vor allen Dingen als Türöff-

ner fungieren, finanzielle Unterstützung und Strukturen freiwillig Engagierter einbringen. Diakonie 

brachte primär die Fachkompetenz ihrer Mitarbeitenden und ihre Erfahrung in Praxis, Organisation und 

Verwaltung diakonischen Handelns ein. Die DRIN Projekte ermöglichten eine beidseitige Sensibilisie-

rung für die Tätigkeiten der jeweiligen Kooperationspartner, wodurch sich die gegenseitige Wahrneh-

mung insgesamt verbesserte. Der überwiegende Teil der Befragten schätzt die Auswirkung der Projekte 

auf die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie positiv ein. In Bezug auf die Auflösung der Versäulung 

von Kirche und Diakonie wird dies als erster kleiner Schritt gesehen. Das DRIN Projekt brachte nicht nur 

viele neue Impulse für die weitere Zusammenarbeit, sondern befördert auch den weitverbreiteten 

Wunsch nach vermehrt offener und transparenter Kommunikation und gemeinsamer Aktion von Kirche 

und Diakonie. 

Ein wesentliches Handlungsprinzip der Gemeinwesendiakonie ist die sozialräumliche Vernetzung mit 

verschiedenen Akteur*innen im Gemeinwesen. Dabei nimmt die Kooperation zwischen organisierter 

Diakonie und verfasster Kirche eine besondere Rolle ein. Gemeinsam können Sie ihrer sozialräumli-

chen Verantwortung gerecht werden und auf die Ressourcen der Partnerin zurückgreifen, etwa der 

Verortung der Kirchengemeinden im Gemeinwesen durch ihre parochiale Struktur oder der sozialar-

beiterischen Professionalität verfasster Diakonie (Herrmann & Horstmann 2010; Diakonie Deutschland 

2007:13-14). 

Dabei kann sich die Gemeinwesendiakonie auf eine lange Tradition beziehen. Während sich in 

Deutschland die Ursprünge von Gemeinwesenarbeit bis an den Anfang des 20. Jahrhunderts zurück-

verfolgen lassen, wurden sie im Kontext der Kirche in den 1960er Jahren erst durch Ernst Lange (1981) 

im Rahmen seines Konzeptes „Ladenkirche“ theologisch reflektiert. In den 1960er Jahren entstand eine 

explizit kirchliche Gemeinwesenarbeit, die in den 1970er Jahren u.a. mit der Ausbildung von Pfar-

rer_innen in Gemeinwesenarbeit (u.a. in Gelnhausen) ihre Blütezeit erreichte. Theodor Strohm (1998) 

leitete dann in den späten 1990er Jahren eine Wiederbesinnung auf die fachliche und theologische 

Bedeutung gemeinwesenorientierter Ansätze für Kirche und Diakonie ein, in den er einen Perspekti-

venwechsel in der diakonischen Arbeit vom Einzelfall zur sozialräumlichen Lösung und vom Experten-

tum zur Aktivierung Betroffener und Ehrenamtlicher forderte. Diese Gedanken wurden in EKD Denk-

schrift „Herz und Mund und Tat und Leben (EKD 1998) aufgegriffen. 

Aus landeskirchlicher Sicht liegt im sozialräumlichen Denken und Handeln heute Herausforderung und 

Chance zugleich. Herausforderung insofern, als Sozialräume nicht mit Parochien deckungsgleich sind, 

sondern häufig Regionen beinhalten, die keine Entsprechung in der Kirchenverwaltung haben. Zudem 

beinhaltet sozialräumliche Arbeit die Kooperation mit Einrichtungen, mit denen Kirche sonst eher sel-

ten zusammenarbeitet. In diesem letzten Aspekt liegt aber auch die Chance sozialräumlicher Orientie-

rung. Sie ermöglicht Kirchengemeinden den Zugang und Kontakt zu eher kirchendistanzierten Milieus 

und Gruppen (Hempelmann 2013) und bietet die Chance, dass Kirche für viele Menschen an einem 

anderen Ort in ihrer Relevanz erlebbar wird. Dies setzt aber voraus, dass in sozialräumlichen Projekten 
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tatsächlich Kooperationen zustande kommen, die über die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie 

hinausreichen. Aus diesem Grund liegt der Schwerpunkt des sozialräumlichen Aspekts der Evaluation 

auf den bestehenden und neu entwickelten Kooperationen, den Modi der Kooperation und deren 

Schwierigkeiten bzw. Erfolgsbedingungen. Dabei geht die theologische Bedeutung gemeinwesendia-

konischer und sozialräumlicher Arbeit deutlich über den Aspekt gelingender Kooperation hinaus. Viel-

mehr existieren auch verschiedene theologische Begründungen, die Dietz (2019) eingehend analysiert 

und dargestellt hat. Aktuell stellt sich die Situation allerdings häufig so dar, dass diakonisches Handeln 

aus vielen Kirchengemeinden verschwunden und in Vereins-, Unternehmens- oder Verbandsdiakonie 

ausgelagert wurde. Zusammenarbeit zwischen Kirche und Diakonie findet oftmals nur in Ansätzen statt 

und gestaltet sich etwa aufgrund organisationaler Unterschiede oder grundverschiedener Professio-

nalitätsgrade (Diakonie professionell, Kirche ehrenamtlich) schwierig (Horstmann & Neuhausen 

2010:28-30; Hofmann 2016:241). Gerade auf kirchengemeindlicher Ebene entstehen nur selten Berüh-

rungspunkte – häufig führen die Diakonischen Werke den diakonischen Auftrag aus, ohne dass es Ver-

bindungen zur örtlichen Kirchengemeinde gibt. Selbst wo helfendes Handeln als Gemeinde- oder Ge-

meinwesendiakonie in der Ortsgemeinde vorhanden ist, fehlt vielfach die Zusammenarbeit mit insti-

tutioneller Diakonie, obwohl diese sowohl ihrem Wesen nach als auch meist organisationsrechtlich Teil 

der Evangelisch Kirche in Deutschland ist (die rechtliche Selbstständigkeit verfasster Diakonie inner-

halb der EKHN stellt dementsprechend eine Besonderheit dar). 

Auch theologisch ist die Zusammengehörigkeit von Kirche und Diakonie völlig klar. Diakonisches Enga-

gement als grundlegend christlich motiviertes und beauftragtes Hilfehandeln gehört zu den Grundvoll-

zügen der Kirche, die als Teilhaberin am rettenden Handeln des liebenden Gottes (missio dei) berufen 

ist. Kirche braucht ihre diakonische Dimension, sonst ist sie nicht Kirche (Eurich & Schmidt 2016:7; 

Schönemann 2016:130). 

Nicht nur ihr diakonischer Auftrag, sondern insbesondere die gegenwärtigen kirchlichen wie gesell-

schaftlichen Herausforderungen machen die Dringlichkeit und Notwendigkeit des Miteinanders von 

verfasster Kirche und organisierter Diakonie deutlich. Kirchengemeinde und Diakonie haben ange-

sichts gesellschaftlicher Veränderungen nur dann eine Perspektive, wenn sie vernetzt sind. Dabei ma-

chen die Strukturen der Kirche in ihren vielfältigen Organisations- und Sozialgestalten klar, dass einer-

seits kirchliche Leitungsebenen in ihrer Bereitstellung der Rahmenbedingungen gemeinsamen diako-

nischen Handelns in den Blick genommen werden sollten. Andererseits muss der Fokus auf die Ebene 

der Kirchengemeinden gelegt werden, wo die Umsetzung des diakonischen Auftrags in ihren speziellen 

Sozialräumen und im Gemeinwesen geschieht. Dabei bedürfen Kirche und Diakonie einander gegen-

seitig. Die Kooperation von Kirche und Diakonie tritt somit als zukunftsweisende Handlungsoption auf 

(Gillich 2015:1; Zellfelder 2010:71). 

Dies spiegelt sich deutlich in der Zielsetzung und den Förderrichtlinien des DRIN Projektes wider, indem 

die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie gestärkt und der gemeinwesenorientierte Ansatz in Kir-

che und Diakonie vorangebracht werden soll. Dementsprechend waren nur jene Projekte förderfähig, 

in denen mindestens ein kirchlicher und ein diakonischer Kooperationspartner vorhanden sind. Inso-

fern kann DRIN als besonderes Lernfeld einerseits für die Zusammenarbeit in lokalen Projekten etwa 

von Kirchengemeinden und regionalen Diakonischen Werken – und andererseits zwischen Diakonie 

Hessen und EKHN verstanden werden. DRIN ist somit eine gegenseitige Chance, diakonische und kirch-

liche Strukturen auf unterschiedlichen Ebenen zu entdecken, zu verstehen und miteinander zu verbin-

den. 

Die Kooperation von Kirche und Diakonie ist zugleich Gelingensbedingung und Herausforderung in ge-

meinwesendiakonischen Projekten. Die Herausforderungen der Kooperation sind vielfältig. Kirche und 

Diakonie sind durch unterschiedliche Organisationsstrukturen und -kulturen geprägt. Während die Kir-
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che stark von der Kultur kirchengemeindlicher Arbeit geprägt ist, hat sich die Diakonie zu einem pro-

fessionellen sozialen Dienstleister entwickelt, der auf einem (Quasi-)Markt agiert und sich seiner kirch-

lichen Wurzeln zwar bewusst ist, in seiner alltäglichen Arbeit aber ganz unterschiedlichen Ansprüchen 

zwischen Adressaten, Markt und Politik genügen muss. In der Diakonie gibt es Einzelunternehmen und 

ein Gefüge komplexer verbandlicher Strukturen (Fach-, Regional-, Landes- und Bundesverbände). Auch 

die Milieus, mit denen Ev. Kirche und Diakonie in Hessen zu tun haben, unterscheiden sich. Viele Ad-

ressaten diakonischer Arbeit leben in sozial benachteiligten Lebenslagen, während ein Großteil der 

Kirchenmitglieder der EKHN der Mittelschicht angehört. Zudem bedeutet gemeinwesendiakonisches 

Engagement für Kirchengemeinden eine theologisch und fachlich gebotene sozialräumliche Weiter-

entwicklung ihrer Gemeindediakonie. Für die organisierte Diakonie bedeutet der gemeinwesendiako-

nische Ansatz eine theologisch und fachlich gebotene sozial-räumliche Weiterentwicklung ihrer jewei-

ligen Arbeitsfelder (vgl. Dietz & Höver 2019). Diese jeweilige Erweiterung der Arbeit und der notwen-

digen Kompetenzen wird durch gelingende Zusammenarbeit im Sozialraum unterstützt, kann aber 

auch an einzelnen Stellen zu Problemen führen. Mit anderen Worten, gelingende Kooperation zwi-

schen Kirche und Diakonie ist kein Selbstläufer. Die Erfahrungen aus dem DRIN Projekt geben aber 

Hinweise darauf, welche Aspekte für eine gelingende Kooperation von den Beteiligten als erfolgver-

sprechend wahrgenommen werden. 

Um ein Gelingen der Kooperation zwischen Kirche und Diakonie zu beschreiben, wurde nach der Kultur 

der Zusammenarbeit im Projekt, nach dem erzeugten Nutzen für Kirche und Diakonie, nach der er-

zeugten Wirkung und nach Schwierigkeiten in der Kooperation gefragt. Dabei ist festzuhalten, dass 

mehr als 70% der Befragten die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie in den Projekten als unprob-

lematisch und produktiv bewerteten. So wurden etwa Ressourcen unproblematisch über Organisati-

onsgrenzen hinweg genutzt. Auch konnte eine große Wertschätzung der jeweiligen Professionalität 

(Soziale Arbeit, Projektmanagement, Finanzen) der Mitarbeiter gezeigt werden. Als Erfolg kann auch 

gesehen werden, dass über 80% der Befragten die Auswirkungen ihres Projektes auf die Zusammenar-

beit zwischen Kirche und Diakonie als positiv bewertet haben.  

Vorerfahrung 

In den Interviews zeigt sich, dass die Vorerfahrungen bezüglich der Kooperation zwischen Kirche und 

Diakonie so vielfältig sind, wie die Projekte selbst. Berichtet wird von friedlicher Koexistenz, 

„Das war weitgehend eine friedliche Koexistenz. Zu Dienstleistungen, wie die Durchführung von 
Diakoniesammlungen, die sind ja auch gewissermaßen schon gesetzt, dass die Kirchengemein-
den dazu angehalten sind, das zu machen, das hat auch hier gut funktioniert. Und ansonsten 
haben wir uns eigentlich wenig, gab es wenig Berührung, das sehe ich auch so“ (Projektmitar-
beiter*in), 

über bestehende Kooperationen, 

„die ist total eng hier - also unsere Leitung arbeitet ganz viel mit den Dekanaten hier […]“ (Pro-
jektmitarbeiter*in), 

gemeinsame Beratungsangebote, 

„[wir] machen regelmäßig gemeinsame Veranstaltung im Beratungsbereich“ (Pfarrer*in), 

und funktionierende Netzwerke: 

„[…] wir hatten vor Projektbeginn schon ne ganz gute Vernetzung, also zum einen auf Leitungs-
ebene, weil die Pfarrerin, die auch Projektleiterin ist auch im Beirat heißt das, glaube ich, des 
diakonischen Werkes mit ist und insofern eben eng da mit der Leitung zu tun hatte. Dann gab es 
ne ganz gute Vernetzung über die Flüchtlingsarbeit“ (Projektleiter*in). 
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Berichtet wird aber auch von eher einseitigen Bemühungen 

„Wenn, dann müssen wir hingehen und sagen, wollen wir nicht mal, können wir nicht mal und 
also so dann geht es schon“ (Projektleiter*in), 

und enttäuschenden Erlebnissen: 

„Ja, das ist so ein heikles Thema. (lacht) Also, ich bin ja ins Diakonische Werk gekommen, habe 
gedacht, ich glaube, ich habe-, bin Christ. Und das muss doch mit den Pfarrern unheimlich gut 
laufen. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass läuft nicht so gut“ (Projektmitarbeiter*in). 

Zusammenarbeit vor und während der DRIN Projekte 

In der quantitativen Befragung wird die Zusammenarbeit zwischen Kirche und Diakonie vor den DRIN 

Projekten überwiegend als „unproblematisch“ (58,3%) und „produktiv“ (48,6%) beschrieben. Zu etwa 

gleichen Teilen bestätigen die Befragten eine „enge Zusammenarbeit in der Konzeption“ (44,4%) und 

sogar schon in dieser Phase ein Anwachsen des Zusammengehörigkeitsgefühls (43,1%). 

Da manche der Befragten erst zum oder nach dem Projektbeginn ihre Arbeit aufgenommen haben, 

konnten nicht alle etwas zum Verhältnis von Kirche und Diakonie in dieser Phase oder der Zeit davor 

sagen. 

Die Zusammenarbeit wurde während des Projekts noch etwas deutlicher als „produktiv“ (72,2%) und 

„unproblematisch“ (70,6%) beschrieben. Die Hälfte der Befragten (50%) geben an, dass in der Durch-

führung eng zusammengearbeitet wurde. Etwas weniger sind es bei der konzeptionellen Zusammen-

arbeit (43,1%). 

Im direkten Vergleich (Frage 8 und 11) zeigt sich die positive Auswirkung der Kooperation von Kirche 

und Diakonie in gemeinsamen Projekt. 

 

72,2%

70,8%

50,0%

43,1%

40,3%

25,0%

2,8%

0,0%

produktiv

unproblematisch

enge Zusammenarbeit in der Durchführung

enge Zusammenarbeit in der Konzeption

arbeitsteilige Arbeitsweise

friedliche Koexistenz

schwierig

konfliktreich

Mit welchen Worten lässt sich die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie während 
des Projekts be-schreiben? (Mehrfachnennungen sind möglich; Frage 11; n=72)
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Wie Kirche und Diakonie in der Kooperation voneinander profitieren 

Die Diakonie profitierte von der Zusammenarbeit im Rahmen der DRIN Projekte vor allen Dingen durch 

die „Nutzung von Räumlichkeiten der Kirche“ (65,3%). Sie konnte außerdem „neue Gruppen von Nut-

zer*innen erreichen“ (59,7%) und „neue Kontakte zu weiteren Akteuren im Sozialraum aufbauen“ 

(54,2%). Etwas mehr als ein Viertel der Befragten gab außerdem an, dass die Diakonie „Ehrenamtliche 

aus der Kirche dazugewinnen“ (27,6%) konnte. 

Vor allen Dingen die Kirchengemeinden werden immer wieder als „Türöffner“ für Mitarbeitende der 

Diakonie beschrieben: 

„Da ist halt dieser, ja, Faktor Kirche ist da für mich auch immer der Türöffner, sonst wären die 
Gespräche recht schnell beendet“ (Projektleiter*in). 

Das liegt vor allen Dingen daran, dass Kirche nach ihren Aussagen einen  

„[…] Wahnsinns Vertrauensvorschuss hat bei den Menschen und die im Grunde auch also da ru-
hig auch ne ganz große Nähe zu den Menschen haben kann“ (Mitarbeiter*in Diakonisches Werk). 

Neben diesem Vertrauensvorschuss haben die Kirchengemeinden auch finanzielle, strukturelle und 

personelle Ressourcen in die Projekte eingebracht: 

„[Denn in den Gemeinden ist] eigentlich alles vorhanden, was man bräuchte, um genau das zu 
machen, was wir tun […], und zwar genau da, wo es benötigt wird: Die sind in der Regel zentral 
am Ort, haben n ziemlich gut erkennbares Gebäude, haben in der Regel – ich sag es jetzt einfach 
mal – standardmäßig haben die gut ausgebaute Gemeinderäume, wo Küchen, wo Räumlichkei-
ten […] eine rein materielle und räumliche Ausstattung ist vorhanden. In der Regel gibt es eine 
über Jahre gewachsene Gemeindestruktur, die da ist, das heißt man kennt sich, man weiß, der 
macht das, der macht das, der macht das“ (Projektmitarbeiter*in). 

Teil dieser bestehenden Infrastruktur können auch personelle Ressourcen sein, die in den Projekten 

unterstützend tätig wurden: 

„Und unser Sekretariat [der Kirchengemeinde] hat auch so ein bisschen übernommen die Rech-
nungsführung für das ganze Projekt.“ (Pfarrer*in) 

65,3%

59,7%

54,2%

33,3%

27,6%

15,3%

... konnte Räumlichkeiten und Infrastruktur der Kirche
nutzen

... konnte durch die Zusammenarbeit neue Gruppen von
Nutzer*innen erreichen

... konnte durch die Zusammenarbeit mit der Kirche neue
Kontakte zu weiteren Akteuren im Sozialraum aufbauen

... hat Wissen über Angebote erhalten und daraus neue
Perspektiven entwickelt

... hat neue Ehrenamtliche aus der Kirche dazugewonnen

... konnte durch die Zusammenarbeit mit der Kirche neue
Formen der Arbeitsorganisation kennenlernen und für sich

nutzbar machen

Wie profitiert die Diakonie von der Zusammenarbeit mit der Kirche? 
(Mehrfachnennung sind möglich; Frage 9; n=72)

Die Diakonie...
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Einen großen Beitrag leisteten die Kirchengemeinden durch freiwillig engagierte Gemeindemitglieder: 

„Und das ist auch nochmal so eine Schnittstelle mit der Kirchengemeinde. Also es sind auch ganz 
viele Gemeindeglieder hier von unserer Kirchengemeinde, aber auch den umliegenden Kirchen-
gemeinden, die sich hier ehrenamtlich engagieren und einsetzen“ (Pfarrer*in). 

„[Und durch finanzielle Unterstützung der Projekte, durch] Gruppen, die der Kirchengemeinde 
zugehören. Förderverein zum Beispiel. [Da haben wir] auch das Projekt vorgestellt. Und da sind 
wir jetzt auch eben mit im Fundraising, mit denen auch verbunden. So in dem Zusammenhang 
schon“ (Projektleiter*in). 

„Und die Kirchengemeinde geht auch mit Geld da rein“ (Projektleiter*in). 

Diesen gemeindlichen Strukturen wird von manchen Befragten außerdem eine gewisse Beständigkeit 

zugeschrieben, die sich auch auf die Nachhaltigkeit der DRIN Projekte positiv auswirkt:  

„Also weil von unserer Seite aus ist es immer, dass wir sagen: die Kirchengemeinden als zivilge-
sellschaftliche Akteure sind wichtig in den Stadtteil, in den Gebieten, weil die bleiben, die sind 
permanent so. Und die sind da und die können auch ne Nachhaltigkeit gewährleisten“ (Mitarbei-
ter*in Diakonisches Werk) 

Die Kirche ihrerseits profitierte in der Zusammenarbeit vor allen Dingen „von der Fachkompetenz der 

Mitarbeitenden der Diakonie“ (61,1%). Sie konnte ebenfalls „neue Gruppen von Nutzer*innen“ 

(45,8%) erreichen, die „Strukturen der Diakonie nutzen“ (45,8%) und „neue Kontakte zu weiteren Akt-

euren im Sozialraum aufbauen“ (41,7%).  

Fachliche Kompetenz und Professionalität werden auch in den Interviews immer wieder als wesentli-

che Beiträge der Diakonie beschrieben. So stellt eine der interviewten Personen fest: 

„[…] die Ergänzung ist das sozialarbeiterische Know-How der Diakonie“ (Projektmitarbeiter*in). 

In einem anderen Interview wird die Diakonie zudem beschrieben als: 

„[…] in vielen Bereichen auch breit aufgestellt mit multiprofessionellen Team auch einfach, wo 
auch Expertise ne ganz anderen […] also es ist nicht immer nur die Sozialarbeit, aber die grund-
sätzliche Expertise mit der Arbeit mit und am Menschen, die ist vorhanden. Das ist das große 
Pfund, was die Diakonie mitbringt“ (Projektmitarbeiter*in). 

61,1%

45,8%

45,8%

41,7%

38,9%

22,2%

... hat von der Fachkompetenz der Mitarbeitenden der
Diakonie profitiert

... konnte durch die Zusammenarbeit mit der Diakonie
neue Gruppen von Nutzer*innen erreichen

... hat die Strukturen der Diakonie nutzen können

…konnte in der Zusammenarbeit mit der Diakonie neue 
Kontakte zu weiteren Akteuren im Sozialraum aufbauen

... hat durch die Zusammenarbeit mit der Diakonie neue
Impulse für die Gemeindeentwicklung erhalten

... konnte durch die Zusammenarbeit mit der Diakonie
neue Formen der Arbeitsorganisation kennenlernen und

für sich nutzbar machen

Wie profitiert die Kirche von der Zusammenarbeit mit der Diakonie? 
(Mehrfachnennung sind möglich; Frage 10; n=72)

Die Kirche...
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Von dieser Professionalität profitieren die Kirche, und auch die einzelnen DRIN Projekte: 

„[…] wo Kirche profitiert hat, ist weil es einfach diese Professionalität hier gibt“ (Mitarbeiter*in 
des Dekanats). 

„[…] dann ja auch sozusagen ne professionelle Unterstützung kriegen von ner Profession. Ich 
mein, ich hab nun mal nicht Sozialarbeit gelernt, ja“ (Pfarrer*in). 

Diese Professionalität schließt auch Kompetenzen im Bereich der Verwaltung ein: 

„Also das Plus der Diakoniestation ist natürlich, dass die Verwaltung in einem – in einer Hand 
liegt. […] das macht’s für uns wesentlich einfacher, das ist jetzt für andere, die das Projekt als 
Modell sehen und selbst auch machen wollen ein ziemliches Thema: Wie rechnen wir ab mit den 
Kassen? […] also diese EDV-Möglichkeit, das macht alles sehr sehr viel einfacher“ (Projektmitar-
beiter*in),  

oder die Beratung in juristischen Fragen, 

„[…] weil als Kirchengemeinde ist man da juristisch eigentlich völlig überfordert und kann man 
auch bei allem - wenn man´s gerne möchte - muss man realistisch sehen - das kann auch wirklich 
nur begrenzt leisten. Und auch da braucht´s Partner wie das DW“ (Pfarrer*in). 

Das „Kennenlernen neuer Formen der Arbeitsorganisation“ spielte nach Angaben der Befragten für 

beide Seiten eher eine untergeordnete Rolle. Sie profitierten vielmehr von ihren unterschiedlichen 

Kompetenzen und Ressourcen, durch die sie sich gegenseitig ergänzen konnten: 

„Jetzt vielleicht auch nochmal dieses Bewusstsein, miteinander das zu machen. Und wir müssen 
nicht alles. Wir haben Fachwissen und das Dekanat hat Strukturen und hat die Spiritualität, den 
Glauben, also das, was da nochmal – den haben wir natürlich auch, aber nochmal anders trans-
portiert werden“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

Kirche und Diakonie profitierten aber auch von einer verbesserten gegenseitigen Wahrnehmung: 

„Das ist ein guter Punkt, das Wahrnehmen. Ich hab vorher, also ich hab da in so vielen Gremien 
auch gesessen und das ja auch erzählt und auch von kirchlicher Seite, also dass man erstmal auch 
teilweise dort auch erklären musste oder auch in den Kirchenvorständen […] was wir dann sind. 
Also was diakonisches Werk ist. Weil also bei mir kam erstmal immer, ja wo ist das kleine Auto, 
ja was ist mit den [Kronkreuzen]. Also ja und was ist mit Pflege und so weiter? Also die haben 
das alles durcheinandergeworfen, ja. Und Diakoniestation und das und dies, also überall, wo das 
Kronkreuz drauf ist, alles gleich ist. Und da war's ganz spannend, denen da auch ein Stück weit 
die Augen zu öffnen, also wie das Ganze auch so, ja, also ich fand, das hat das Ganze auch noch-
mal transparenter auch für Leute, die im Kirchenvorstand waren, die das gar nicht so richtig 
wussten, was wie ist das? Wie ist das aufgeteilt?“ (Projektmitarbeiter*in). 

„[…] dass da auch die umliegenden Kirchengemeinden und das diakonische Werk intensiver ver-
netzt worden sind und sich überhaupt wahrnehmen“ (Projektmitarbeiter*in). 

Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit 

Schwerwiegende negative Erfahrungen in der Kooperation wurden nicht genannt. Wenn die Befragten 

sich überhaupt negativ äußern, dann beziehen sie sich in den Interviews häufig auf das Fehlen einer 

durchgängigen engen Zusammenarbeit in der Durchführung der Projekte: 

„[…] dass wir jetzt gemeinsam was auf die Beine gestellt hätten, war gar nicht. Und da ist auch 
außerhalb der Steuerungsgruppe so nichts gelaufen“ (Projektmitarbeiter*in).  

„Und auf die Idee, dass die, die verantwortlich sind für das DRIN Projekt, sich einmal zusammen-
setzen und einmal überlegen, was das jeweils bedeutet und wie die Fäden zusammengeführt 
werden können, ist tatsächlich niemand gekommen“ (Dekan*in). 
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Bei der Interpretation solcher Aussagen muss allerdings auch berücksichtigt werden, wie die Koopera-

tion im Einzelfall angelegt war und wer dazu befragt wurde. In einigen Fällen wird aber auch davon 

berichtet, dass eine Kooperation eher auf dem Papier stattfand und einer der Kooperationspartner 

deutlich stärker engagiert war als der jeweils andere: 

„Die Prämisse für den Projektantrag war, dass das diakonische Werk vor Ort das positiv sieht und 
den Antrag auch mitunterschreibt oder wie man das jetzt sagen soll. Und wir hatten Kraft genug 
es aus uns heraus zu stemmen […]. Und das diakonische Werk vor Ort ist ausgelastet mit dem, 
was es üblicherweise so macht“ (Projektleiter*in). 

„Das DRIN Projekt war ein Päckchen Papier, was zur Unterschrift vorlag. Ich meine sogar, ich 
hätte das einem Regentag dort abgegeben. Das ist nur ein Bündel Papier gewesen. Also, insofern 
ist das noch nicht einmal sogar richtig im Zwischenraum. Also, nur strukturell ist es irgendwo im 
Zwischenraum“ (Mitarbeiter*in Diakonisches Werk). 

Es können keine validen Aussagen darüber getroffen werden, ob Projekte, in denen Kirche oder Dia-

konie „das Heft in der Hand“ hatten, tatsächlich weniger Schwierigkeiten und größere Erfolge verbu-

chen konnten als die jeweils anderen. Allerdings gibt es in einigen Interviews eine leichte Tendenz 

dazu, das Engagement von Kirche oder Diakonie je nach eigener Zugehörigkeit höher zu bewerten als 

das der jeweils anderen.  

„Ja, also was-, so diese ganze Antragsstellung und so, das ist natürlich alles so mein Ding. Also, 
da hat jetzt der Pfarrer nicht gesagt: Soll ich Ihnen da mal helfen? Oder soll ich mal einen Antrag 
stellen? Ich meine, der hat ja auch die Kenntnisse alle so nicht“ (Projektmitarbeiter*in). 

Wenn es wirklich Schwierigkeiten gab, dann weil Personen nicht miteinander auskamen, wie die fol-

genden Zitate zeigen:  

„Ähm dass die Prozesse ganz lange gedauert haben, ja wo es zwei Pfarrer dort gab, aber auch 
da, sag ich mal: die zwei waren sich nicht so grün“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Ich finde es persönlich schwierig mit der Leiterin des Diakonischen Werkes in Kontakt zu kom-
men. Also, da ist auch auf der persönlichen Schiene etwas schwierig“ (Dekan*in). 

„Und die Sekretärin, die da war, die war unheimlich gegen mich“ (Projektmitarbeiter*in). 

Problematisch wurde es auch, wenn Beteiligte sich wegen anderer Verpflichtungen nicht einbringen 

konnten:  

„[…] aber ich seh das, also ich finde das durchaus schwierig, weil ich Pfarrer als latent überfordert 
sehe [lacht] - also was von denen - das ist mir sozusagen auch nochmal deutlich geworden, mit 
wie vielen Hüten die rumlaufen und was von denen erwartet wird“ (Projektmitarbeiter*in).  

Auch personelle Wechsel in laufenden Projekten werden mitunter als problematisch beschrieben:  

„Da ist einfach ein neuer Mensch gekommen. Der hat sich vorgestellt. Und mir wurde deutlich, 
dass, wenn da jetzt noch einmal die Leitung auch wechselt, dass ich glaube, wir wieder, wir den 
Weg noch einmal neu suchen“ (Dekan*in). 

Die Bedeutung von Einzelpersonen 

Mit Blick auf die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit in den DRIN Projekten wird sehr deutlich, dass 

gute Kooperation nicht nur gemeinsame Projektideen, Strukturen und Ziele benötigt, sondern vor allen 

Dingen auch vom Engagement der beteiligten Menschen abhängt. In den Interviews werden immer 

wieder Einzelpersonen erwähnt, deren Engagement und Beharrlichkeit gute Teile des Erfolges zu ver-

danken sein sollen.  
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„[…] es steht und fällt mit den Personen. Die vielleicht auch dafür stehen, sich öffnen und auch 
bereit sind, auch auf andere zuzugehen und auch zuzulassen und nicht dicht machen und sagen: 
Nee, geht nicht. Das ist wirklich von Personen abhängig. Und nicht nur von den Pfarrerinnen oder 
Pfarrern vor Ort, sondern auch von den anderen [andere: mhm], die’s auch da noch gibt“ (Pro-
jektleiter*in). 

„[…] bei uns ist das personenabhängig, weiß nicht, wie’s bei euch ist. Also zwischen mir und mei-
nem Koop-Pfarrer das flowt, das is n gutes – wir passen menschlich gut zusammen, wir haben 
dieselben Ziele, wir haben ähnliche Einstellungen, wir wollen in dieselbe Richtung, wir haben gute 
Diskurse, wir können gut zusammenarbeiten“ (Projektleiter*in). 

„Ich glaube, das DRIN Projekt hat in diesem Moment schon sofort gezeigt, dass es wirklich Men-
schen braucht und vielleicht einen Koordinator, oder jemanden, der sich explizit darum kümmert, 
weil alle anderen hatten tolle Ideen, aber es gab keinen, der sich explizit um dieses Projekt ge-
kümmert hat“ (Projektmitarbeiter*in). 

„[…] als ich das dann den Leuten auch mitgeteilt hab, dass ich gehe, war schon auch die Reaktion: 
Ja, dann geht das ja nicht weiter“ (Mitarbeiter*in Diakonisches Werk). 

Im Hinblick auf die Kirchengemeinden sind in diesem Zusammenhang die jeweiligen Pfarrer*innen für 

die Kooperation von diakonischen Trägern und Kirchengemeinden, aber auch gemeinwesendiakoni-

schem Handeln insgesamt in ihrer Funktion von zentraler Bedeutung. Dies gilt für den Erfolg ebenso 

wie das Misslingen dieser Kooperationen und wird von unterschiedlichen an der Zusammenarbeit be-

teiligten Personen(gruppen) geäußert. Mit großem Abstand ist die Person bzw. Funktion Pfarrer*in in 

den qualitativen Interviews im Kontext der Kooperation von Diakonie und Kirche die am häufigsten 

genannte. Hierauf gilt es für die zukünftige Ausbildung kirchlichen Personals und entsprechende Stel-

lenbesetzungen einen Fokus zu legen. 

„Es gibt eine Pfarrerin, die das jetzt macht, aber sie macht das alleine. Also wenn es was gibt, 
läuft das erstmal über sie“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Die kommen jetzt nicht so auf mich zu oder so. Und ich habe auch nicht so. Ich mache das alles 

über den Pfarrer“ (Projektmitarbeiter*in). 

„[…] aber ich merke, ganz oft ist es pfarrerlastig und damit haben wir schon ne andere Ebene als 
wenn ehrenamtliche Gemeindemitglieder sich in Diakonie-Projekte einklinken“ (Projektleiter*in). 

„Das wäre auch ne Konkurrenz zum Pfarrer geworden und – der ist da ja auch schon ne Institu-
tion“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

„Und er hat dann wirklich als Türöffner funktioniert, indem er den Leuten auch schon gesagt hat, da 

gibt´s jemanden, der könnte mal, der hat auch Zeit“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Eine von den Sachen, die dabei eine Rolle spielen, ist dass ich als Vorsitzender des Kirchenvor-
standes und Pfarrer, der eine Hauptamtliche der Gemeinde bin und der Kirchenvorstand in Ab-
sprache dann auch immer wieder sagen kann: Wir finden das gut, wenn das so und so gemacht 
wird und du bist der Hauptamtliche und muss es machen“ (Pfarrer*in). 

„Aber ich seh das, also ich finde das durchaus schwierig, weil ich Pfarrer als latent überfordert 
sehe [lacht] - also was von denen - das ist mir sozusagen auch nochmal deutlich geworden, mit 
wie vielen Hüten die rumlaufen und was von denen erwartet wird“ (Projektmitarbeiter*in). 

Auswirkungen der Projekte auf die Zusammenarbeit von Diakonie und Kirche 

Der überwiegende Teil der Befragten schätzt, dass sich das gemeinsame Projekt auf die Zusammenar-

beit zwischen Kirche und Diakonie insgesamt „positiv“ (41,9%), oder sogar „sehr positiv“ (48,8%) aus-

gewirkt hat. 
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Als wichtige Impulse für die zukünftige Zusam-

menarbeit von Kirche und Diakonie werden am 

häufigsten „gemeinsames Auftreten“ und ge-

meinsame „Projektarbeit“ genannt (Frage 13). 

Sie können als Grundstein gesehen werde, um 

durch „gegenseitiges Wissen und Kenntnis“ von-

einander „Unterschiedlichkeit wahrzunehmen“, 

anzuerkennen und zu nutzen, um gemeinsam so-

zialraumorientiert im Gemeinwesen tätig zu wer-

den. Eine der befragten Personen formulierte 

das folgendermaßen: „Wir können deutlich voneinander profitieren - (1) Kirche kann die praktischen 

Zugänge der diakonischen Sozialarbeit zu den Menschen (auch den passiven Kirchenmitgliedern oder 

den Kirchenfernen) nutzen und umgekehrt kann (2.) die Diakonie von den genauen Kenntnissen der 

Kirche vor Ort profitieren. (3.) Infrastruktur wie Räume, Fahrzeuge, etc. bis hin zum Personal brauchen 

wir nicht doppelt vorzuhalten“. 

Nach Einschätzung der Befragten haben sich die Projekte auf verschiedene Aspekte der Gemeindeent-

wicklung und der Arbeit der Diakonie insgesamt sehr positiv ausgewirkt. So hat sich die Zusammenar-

beit in Bezug auf die Sichtbarkeit der Diakonie für die meisten „sehr positiv“ (62,7%) und „positiv“ 

(33,9%) ausgewirkt. Für die Gemeinden wird der Effekt ebenfalls mehrheitlich „positiv“ (50%; „sehr 

positiv“: 34,6%) eingeschätzt, aber etwas geringer als für die Diakonie. Mit der besseren Sichtbarkeit 

Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach das Projekt auf folgende Aspekte 

 der Gemeindeentwicklung ausgewirkt? (Frage 15) 

 
sehr 

positiv 

eher 

positiv neutral 

Eher 

negativ 

sehr 

negativ 

Anzahl 

(n) 

Sichtbarkeit der Gemeinde 34,6% 50,0% 15,4% 0,0% 0,0% 52 

Politischer Einfluss der Kirchengemeinde 19,0% 45,2% 33,3% 2,4% 0,0% 42 

Image der Kirchengemeinde 29,2% 58,3% 10,4% 2,1% 0,0% 48 

Konflikte zwischen Gemeindemitgliedern 7,1% 21,4% 64,3% 0,0% 7,1% 14 

Konflikte zwischen Gemeindemitgliedern und Hauptamtlichen 9,5% 33,3% 52,4% 4,8% 0,0% 21 

Konflikte zwischen Hauptamtlichen 31,6% 21,1% 47,4% 0,0% 0,0% 19 

Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gemeinde 36,4% 40,9% 22,7% 0,0% 0,0% 44 

Lebendigkeit des Gemeindelebens 38,3% 48,9% 12,8% 0,0% 0,0% 47 

Engagement der Gemeindemitglieder 30,6% 44,9% 22,4% 2,0% 0,0% 49 

Mitgliederzahlen 12,0% 24,0% 60,0% 4,0% 0,0% 25 

Kooperation der Gemeinde mit anderen Akteuren im Sozialraum 44,0% 38,0% 18,0% 0,0% 0,0% 50 

Kooperation der Gemeinde mit anderen Evang. Einrichtungen 22,9% 51,4% 25,7% 0,0% 0,0% 35 

Kontakt zu kirchendistanzierten Milieus 35,6% 40,0% 24,4% 0,0% 0,0% 45 

Diakonische Profilierung 51,2% 34,1% 14,6% 0,0% 0,0% 41 

Beziehungen zwischen Gemeindemitgliedern und Gemeindedis-

tanzierten 
34,1% 38,6% 27,3% 0,0% 0,0% 44 

Theologisches Selbstverständnis der Gemeinde 12,5% 46,9% 40,6% 0,0% 0,0% 32 

48,4% 41,9%

9,7% 6,6% 0,0%

sehr positiv sehr negativ

Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach das 
gemeinsame Projekt auf die 

Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie 
insgesamt ausgewirkt? 

(Frage 12; n=62)
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geht für beide auch ein Imagegewinn und gesteigerter politischer Einfluss einher. Der Erstgenannte 

wird ebenfalls für die Diakonie noch höher eingeschätzt. Auch auf Konflikte innerhalb (nicht zwischen) 

von Gemeinde und Diakonie sollen sich die Projekte positiv ausgewirkt haben, wenn auch schwächer 

als auf alle anderen untersuchten Aspekte. Die Steigerung des Zusammengehörigkeitsgefühls wird für 

beide etwa gleich eingeschätzt. Ebenso wird die Kooperation mit anderen Evangelischen Einrichtungen 

für beide im mehrheitlich positiven Bereich eingeschätzt (Kirche: 74,3%; Diakonie: 81,4%). 

 

Ausblick 

Die vorgestellten Ergebnisse zeigen, dass unter den richtigen Bedingungen die Kooperation von Kirche 

und Diakonie nicht nur möglich, sondern auch notwendig und sehr bereichernd für beide Seiten sein 

kann. Im Rahmen des DRIN Projekts wurden offenbar solche Bedingungen geschaffen. Die Zusammen-

arbeit im DRIN Projekt brachte viele neue Impulse für die zukünftige Zusammenarbeit, wie beispiels-

weise Gemeinsamkeiten zu stärken, gemeinsam zu handeln und aufzutreten und die unterschiedlichen 

Kompetenzen und Ressourcen für gemeinsame Ziele einzusetzen. 

Hier sehen auch die Interviewpartner*innen Bedarf und Chance für und durch DRIN oder ähnliche Pro-

jekte:  

„Mir ist noch wichtig, dass es diese Verzahnung zwischen einerseits Kirchengemeinde gibt und 
auf der anderen Seite diakonisches Werk. Das wurde ja auch immer, ich sage mal für sehr schade 
befunden, dass man oft so nebeneinander arbeitet […] hier habe ich jetzt eine Chance gesehen 
wirklich mal eine Verbindung herzustellen, zwischen diakonischem [Handeln] und diakonischem 
Werk. Und auf der anderen Seite Kirche und Kirchengemeinde vor Ort. Und ich glaube, das ist 
auch sehr gut gelungen. Das wir da wirklich Verbindung herstellen und das auch die Gemeinde-
mitglieder wahrnehmen“ (Geschäftsführer*in Diakonisches Werk). 

Die Besinnung auf Diakonie als Teil von Kirche ist wichtig, um der Auflösung der Versäulung von Kirche 

und Diakonie wieder näher zu kommen. In diesem Punkt wird die Kooperation und das dadurch er-

reichte als guter Schritt gesehen: 

Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach das Projekt auf folgende Aspekte  

der Arbeit der Diakonie / rDW ausgewirkt? (Frage 16) 

  
sehr 

positiv 

eher 

positiv neutral 

eher 

negativ 

sehr 

negativ 

Anzahl 

(n) 

Sichtbarkeit der Diakonie 62,7% 33,9% 3,4% 0,0% 0,0% 59 

Politischer Einfluss der Diakonie 20,0% 40,0% 38,0% 2,0% 0,0% 50 

Image der Diakonie 49,2% 44,1% 6,8% 0,0% 0,0% 59 

Konflikte zwischen Hauptamtlichen 17,6% 17,6% 64,7% 0,0% 0,0% 17 

Konflikte zwischen Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten 29,6% 25,9% 40,7% 0,0% 3,7% 27 

Zusammengehörigkeitsgefühl in der Diakonie 37,2% 37,2% 25,6% 0,0% 0,0% 43 

Engagement von Ehrenamtlichen 50,0% 28,0% 22,0% 0,0% 0,0% 50 

Kooperation der Diakonie mit anderen Akteuren im Sozialraum 36,4% 56,4% 7,3% 0,0% 0,0% 55 

Kooperation der Diakonie mit anderen Evangelischen Einrichtun-

gen 
20,9% 60,5% 18,6% 0,0% 0,0% 43 

Kontakt zu kirchendistanzierten Milieus 38,3% 40,4% 21,3% 0,0% 0,0% 47 
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„…diese Zusammenarbeit, glaub ich, ist ein guter Schritt, wieder hinzukommen, die Versäulung 
aufzulösen, die wir gemacht haben. Also wo Kirche eine ganz eigene Struktur ist und Diakonisches 
Werk ne andere Struktur hat“ (Projektleiter*in). 

So gut diese Schritte und Erfolge aber auch sind, sie bleiben vorerst zu klein und reichen nicht aus, um 

gewachsene Strukturen in kurzer Zeit grundlegend zu verändern: 

„Nur also das sind kleine, das sind kleine Schritte und kleine Erfolge und das hängt auch sicher 
viel davon ab, wie's weitergeht mit Institutionen, die also in Jahrtausenden bis Ewigkeit im Den-
ken, muss man halt also auch Geduld haben“ (Pfarrer*in). 

Das DRIN Projekt bestärkt die Interviewteilnehmer*innen in ihrem Wunsch, auch für die Zukunft ver-

mehrt offenere und transparentere Kommunikation und gemeinsame Aktion zwischen und von Kirche 

und Diakonie zu betreiben, um die unverzichtbare am Gemeinwesen orientierte Arbeit zu ermöglichen. 

„Wenn wir jetzt das DRIN Projekt als eine Gemeinwesenarbeit verstehen, dann bleibe ich lieber 
einmal bei dem anderen Wort Gemeinwesenarbeit. Also, das halte ich für unverzichtbar. Und da 
sehe ich eben auf Zukunft hin Diakonisches Werk oder ich möchte Diakonisches Werk und Kir-
chengemeinden wieder zusammen sehen“ (Dekan*in). 

Als alternativlos wird die Kooperation von Kirche und Diakonie auch im Hinblick auf die öffentliche 

Legitimation von Kirche und sinkende Mitgliederzahlen beschrieben: 

„Da muss man natürlich sagen, dass es minimal ist, was aus Kirchenmitteln in die diakonischen 
Werke reingeht. Das ist also völlig unangemessen. Und andererseits die Legitimation der Kirche 
in der Öffentlichkeit ist weitgehend von dem sozialen Engagement des diakonischen Werkes her 
begründet, ja, also die Menschen sehen das zu Recht, finde ich, ja, weil also an ihren Früchten 
sollt ihr sie erkennen. Darum geht es, was für die Menschen zu tun, für die Menschen da zu sein. 
Und von daher also ich glaub, es gibt keine Alternative, dass Kirche und Diakonie viel enger zu-
sammenrücken müssen, auch vor allen Dingen je kleiner die Kirche wird. Also wenn Kirche sich 
da nicht schnell genug öffnet und was macht, dann kann sein, dass sie im Abseits landet, ja“ 
(Pfarrer*in). 

Um wieder zusammen zu wachsen und eine Einheit werden zu können, braucht es nicht nur gegensei-

tiges Interesse und Kenntnis darüber, was die andere Seite überhaupt macht, sondern auch eine aktive 

Öffnung aus und in beide Richtungen: 

„...immer nur dieses unter der Glocke arbeiten und aber da red ich jetzt nicht vom diakonischen 
Werk oder der Kirche als Einzelne oder wie auch immer, sondern das, glaub ich, muss von beiden 
Seiten kommen. Also dass man sich da einfach mehr öffnet für das Ganze“ (Projektleiter*in). 

„Also mein Wunsch wäre, miteinander, offener, transparenter kommunizieren und agieren, wirk-
lich den anderen, wie auch immer, diakonisches Werk um die Ecke oder die große Diakonie oder 
das ganz kleine Diakonische in der Gemeinde anders wahrnehmen, offener wahrnehmen und 
nach außen besser transportieren, in der Wahrnehmung in der Kommunikation. Ein besseres Mit-
einander zu haben und ich glaube so in ganz kleinen Schritten kann man in einzelnen Projektchen, 
Aktionen, kann man so ne Kooperation aufbauen, stärken, wachsen lassen“ (Projektleiter*in). 

In manchen Fällen wird von „Partnerschaft“ zwischen Kirche und Diakonie berichtet, die durch die Ko-

operation im DRIN Projekt erst in dieser Form entstehen konnte: 

„[…] zusammen komplett als Partnerschaft mit dem Diakonischen Werk, erwachsen aus dem 
DRIN Projekt. Also in kompletter Verzahnung auch in Personalverzahnung haben wir heute - das 
ist erwachsen aus der engen Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk, dass wir heute ge-
teilte Stellen haben für dieses Projekt. Das heißt, meine Stellvertretung hat nen Stellenanteil für 
dieses Projekt genauso wie die Stellvertretung vom Geschäftsführer dort einen Stellenanteil hat 
zur Verzahnung“ (Projektleiter*in).  
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3.4 Armut und Teilhabe 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

In den DRIN Projekten spielen der Umgang mit Armut und die Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung 

eine wichtige Rolle. Der Weg zu einer Kirche mit Armen ist hierbei ein umfangreicher Lernprozess der 

Armutssensibilisierung, des Umgangs mit Vorurteilen, Stigmatisierung und Scham sowie der Praxis der 

Armutsbekämpfung. Dies gilt sowohl für kirchliche Akteur*innen (Hauptamtliche, Kirchenvorstand, frei-

willig Engagierte u.a.) als auch für Betroffene selbst – die alle gemeinsam Kirche neu entdecken und 

gestalten. Die Untersuchung macht deutlich, dass die DRIN Projekte zur Verbesserung der Lebensqua-

lität der Nutzer*innen beitragen. Dabei zeigt sich das hohe Potential in der Bekämpfung spiritueller und 

sozialer Armut – vor allem durch die persönliche Begegnung und Begleitung Betroffener durch Haupt-

amtliche und freiwillig Engagierte sowie die begleitete Begegnung Betroffener untereinander. Trotz des 

Anspruchs, Armut zu überwinden, ist Armutsbekämpfung in den DRIN Projekten zumeist als Linderung 

zu verstehen. Das Projekt hat für viele Akteur*innen einen Lernprozess in Bezug auf Armutsbekämpfung 

angestoßen, der klar aufzeigt: Armut kann durch lokale Projekte nicht überwunden, sondern lediglich 

gelindert werden. Dementsprechend ist hervorzuheben, dass politische Lobbyarbeit insgesamt eine 

wichtige Rolle spielt. Gleichzeitig erschweren oder verhindern Entpolitisierung, Arbeitsverdichtung und 

ökonomische Abhängigkeit aktivere Lobbyarbeit in den lokalen Projekten. Die strukturelle Transforma-

tion und Community Organizing ist in Ansätzen vorhanden, obwohl sich die lokalen Projekte – entgegen 

sozialräumlicher Prinzipien – häufiger am Fall als am Feld orientieren. Es kann festgehalten werden, 

dass das DRIN Projekt ein Ausdruck einer Kirche für Arme und mit Armen ist. Das wird aus den vielfälti-

gen Angeboten gelingender Armutsbekämpfung und den äußerst positiven Rückmeldungen Betroffe-

ner zur Verbesserung ihrer Lebenssituation deutlich. 

Armutsbekämpfung und Ermöglichung von Teilhabe 

Wachsende Armut und Ausgrenzung in der Gesellschaft 

„Die wachsende Armut in unserem reichen Land fordert die Diakonie Hessen und die EKHN zunehmend 

heraus“ stellte Dr. Wolfgang Gern während der Auftaktveranstaltung des DRIN Projekts fest. „Es be-

wegt uns, dass viele Menschen aus dem Miteinander in der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Kirchen-

gemeinden und Diakonie müssen sich hier einmischen und notwendigerweise auf die Stadtteile 

schauen, in denen Probleme wachsen, in denen Armut, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Woh-

nungsnot und Überschuldung beheimatet sind.“ 

Theologisch: Kirche mit Armen und gegen Ausgrenzung 

Der besondere Blick auf Armut von Menschen und die Dringlichkeit zum Einsatz gegen Armut und Aus-

grenzung sind aus theologischer Perspektive unabdingbar. Die Option für Arme und Unterdrückte und 

das Engagement für Gerechtigkeit sind Leitlinien für das Handeln von Kirche und Christ*innen – in 

Worten sowie in tatkräftigem Handeln. Und so mahnt die Aufforderung aus der Armuts-Denkschrift 

der EKD (2006) bereits seit mehr als einem Jahrzehnt an: „Eine Kirche, die auf das Einfordern von Ge-

rechtigkeit verzichtet, deren Mitglieder keine Barmherzigkeit üben und die sich nicht mehr den Armen 

öffnet oder ihnen gar Teilhabemöglichkeiten verwehrt, ist […] nicht die Kirche Jesu Christi (:15)“. Auch 

vor diesem Hintergrund ist die Debatte innerhalb der EKHN im Vorfeld des DRIN Projekts zu Gerech-

tigkeit, der Verhinderung von Ausgrenzung und der Ermöglichung von gesellschaftlicher Teilhabe zu 

verstehen. 

Armut und Armutsbekämpfung 

Wenn es darum geht, gesellschaftliche Teilhabedefizite zu bearbeiten, wird deutlich, dass Armut be-

zogen ist auf die jeweilige Gesellschaft – somit ist Armut immer relativ zu Raum und Zeit zu erfassen 
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und zu verstehen. Entsprechend ist Armut als relativ zum Wohlstandsniveau der Gesellschaft zu be-

greifen (relative Armut), anstatt als existentielle Not (absolute Armut), wenngleich diese etwa in der 

Arbeit mit Wohnungslosen auch im Rahmen des DRIN Projektes sichtbar ist. Hinter dem Verständnis 

von relativer Armut steht sozial-ethisch die Gerechtigkeitsfrage unter Bezugnahme auf eine verhält-

nismäßige Gleichheit aller Menschen und im Speziellen der Bewohner*innen eines Landes. Obwohl 

unter relativer Armut zuvorderst eine relative Einkommensarmut (weniger als 60% des Einkommens-

medians) verstanden wird, ist klar, dass sich geringes Einkommen wechselseitig negativ auf andere 

Lebensbereiche auswirkt und so Defizite an gesellschaftlicher Teilhabe provoziert (Arbeitskreis Ar-

mutsforschung 2017:151). In Deutschland arm zu sein, bedeutet entsprechend über den Mangel an 

Geld hinaus einen Mangel an Teilhabe bzw. Zuwachs an Benachteiligung und Ausgrenzung in verschie-

denen Lebensbereichen und die Vermehrung der Existenzrisiken (Butterwegge 2012:28). 

Gerade weil eine Reduzierung des Armutsbegriffs auf materielle Aspekte zu kurz greift ist über ökono-

mische Armut hinaus zumindest zwischen kultureller (z.B. Bildungsarmut), sozialer (z.B. Vereinsamung) 

und gesundheitlicher Armut (z.B. geringere Lebenserwartung), aber auch spiritueller Armut (etwa 

Mangel an Perspektiven und verletztem Selbstkonzept) zu differenzieren (Huster 2016:201; Eurich 

2011:14). Entsprechend wird Armut mittlerweile häufig als Ausgrenzung, Ohnmacht und Mangel an 

Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beschrieben (Arbeitsgruppe Armutsforschung 2016:152; Gütter 

& Hein 2016:84; EKD 2006:16). Besondere Aufmerksamkeit sollte auf Altersarmut und die zunehmende 

Armut von Kindern und Jugendlichen sowie Alleinerziehenden gelegt werden (Becker 2016:241; But-

terwegge 2012:87-92). 

Folglich setzt Armutsbekämpfung nicht ausschließlich an finanziellen Aspekten an, sondern fokussiert 

in erster Linie die Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabechancen – sowohl individuell als auch struk-

turell. Hinsichtlich der Bekämpfung von Armut wird außerdem zwischen Armutsprävention, Armuts-

linderung und Armutsüberwindung unterschieden (Becker 2016:250, Dietz 2015:33). 

Armutsbekämpfung und Teilhabeförderung im DRIN Projekt 

In der Zielsetzung und den Förderrichtlinien des DRIN Projekts zeigt sich dieses Verständnis von Armut 

und Armutsbekämpfung deutlich in dem Anspruch, die Teilhabe von Menschen zu fördern. Förderfähig 

waren folglich solche Projekte, die sich an Zielgruppen richten, die von Armut und Ausgrenzung be-

droht oder betroffen sind und zur nachhaltigen Verbesserung derer Lebenssituationen beitragen. Ent-

sprechend der facettenreichen und weiten Definition von Armut, zeigt sich in den Projekten ein breites 

Feld der Armutsbekämpfung (von Second-Hand-Kleiderläden über Bildungsprojekte bis hin zu Schaf-

fung von Arbeitsplätzen). Im gesamten Kirchengebiet entwickelten sich Projekte, die mit kreativen, 

zupackenden und oftmals unbürokratischen Ideen Wege aus Armut und Ausgrenzung (er)fanden. Da-

bei kann DRIN durchaus als Lernprozess für Projekte und Kirche auf dem Weg zu einer Kirche für und 

mit Armen verstanden werden - einerseits als Sensibilisierung durch wahrgenommene Armutsproble-

matiken und andererseits als Praxis zur Ermöglichung von Teilhabe. 

Allgemein 

Der Anspruch, die Teilhabe von Menschen im jeweils spezifischen Sozialraum zu fördern, stellte die 

einzelnen Projekte vor ganz unterschiedliche Herausforderungen. Während sich die einen der Proble-

matik eingeschränkter Mobilität im ländlichen Raum annahmen, lag der Fokus anderswo auf der Bil-

dungsarmut in einem großstädtischen Stadtteil mit besonderem Förderbedarf, während etwa in einer 

Kleinstadt das Thema Altersarmut in den Blick gelangte. So vielfältig die Herausforderungen für die 

Projekte waren, so vielfältig sind im Rahmen von DRIN auch die kontextuellen Lösungsansätze und 

Angebote zur Bekämpfung von Armut und Förderung von Teilhabe. Dies zeugt von hoher Armutssen-

sibilität und Kreativität im Umgang mit Armut und von Armut Betroffenen. 
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Überwiegend positive Rückmeldungen von Betroffenen 

Dass DRIN im Allgemeinen und die lokalen Projekte im Speziellen in ihrem Umgang mit Armut den Puls 

der Zeit und die Bedarfe der Menschen in ihrem Gemeinwesen treffen, zeigt sich durch die überwie-

gend positiven Rückmeldungen, die an dieser Stelle einer detaillierten Betrachtung diverser Aspekte 

der Armutsbekämpfung und Teilhabeförderung im DRIN Projekt vorangestellt werden sollen. Schließ-

lich wurde die Verbesserung der Lebenslagen von Betroffenen vor Projektbeginn als das primäre Ziel 

formuliert. 

Die folgenden Aussagen von Betroffenen lassen die Begeisterung oder das Funkeln in den Augen un-

terschiedlichster Menschen sichtbar werden, die in den verschiedenen Projekten Kontrasterfahrungen 

zu den Schwierigkeiten eines von Ausgrenzung, Armut und Entbehrungen gezeichneten Lebens ma-

chen und hier Annahme in vorurteilsfreier, offener Gemeinschaft erleben konnten. 

„Ich bin sehr dankbar für Familie, Familienzentrum. Und, was die machen, um die Leute zu helfen. 
Das finde ich sehr gut. Das ist richtige soziale Arbeit. Die wollen, dass die Leute schnell integrieren 
und das findet man nicht überall. Das ist gut. Ich bin sehr dankbar“ (betroffene Person). 

„Wenn ich komm zu Seniorinnen, dann ich bin so glücklich. Die Menschen freuen sich, wenn ich 
komme. Und ich kann helfen ihnen und sie freuen sich. Und ich lerne auch von ihnen und manch-
mal ist es so – wenn ich komme, dann sie fragen mich, ob sie mich umarmen können. Und dann 
wir umarmen uns und wir küssen uns“ (Freiwillig engagierte und betroffene Person). 

„Wenn sie mir das erzählen, das macht mich sehr glücklich. Und ich helfe ihnen, aber auch für 
mich das ist Hilfe. Weil ich weiß dann, die Menschen mögen mich. Und manchmal, wenn ich fahre 
in Urlaub in mein Heimat, dann vermisse ich auch die Seniorinnen und denke an sie. Und wenn 
ich dann wieder komme zu ihnen nach Hause, dann sagen sie: ich habe dich vermisst. Und ich 
fühle mich berühmt. Und das ist sehr sehr schön. Dann bin ich glücklich“ (Freiwillig engagierte 
und betroffene Person). 

„Hier bekommt jeder Vertrauen und Wertschätzung, und sei es nur ein Lächeln, ein Nicken, ein 
Grinsen, hier. Ist eine so unterschiedliche Mischung und jeder wird ernst genommen, für mich ist 
das gelebter Glaube…und das ist kein Schmus! Man wird gefragt, ob man Hunger hat und etwas 
zu essen braucht. Ich wurde bedingungslos aufgenommen und ich wurde für den Reparaturtreff 
ausgesucht, ich, das Arschloch, der Loser. […] ich bin ruhiger geworden […], bekomme Unterstüt-
zung ohne Fragen, und einen Tritt in den Arsch, wenn’s sein muss, ich habe jemanden zum Reden. 
Hier ist die Familie, die ich nie hatte. So gut ging es mir noch nie in meinem Leben“ (Freiwillig 
engagierte und betroffene Person). 

„In meiner Wohnung ist kein Leben, dann gibt es schwarze Löcher, hier ist Leben. Wir sind emp-
findliche Menschen, die im Leben mehr einstecken mussten, als sie Taschen haben, oft ein langes 
Tränental […] Im Projekt sind wir zu Mitmachbewohnern geworden“ (Freiwillig engagierte und 
betroffene Person). 

„Kirche? Da bin ich nicht so sehr der Fachmann, aber ich kenne einen Spezialisten für dieses 
Thema. Sein Name ist Jesus, sicher hat der einen oder andere schon von ihm gehört. Er hat mal 
Pharisäer und Schriftgelehrte aus dem Tempel gejagt und er hat gesagt: Petrus, du bist der Fels, 
auf den ich meine Kirche bauen will. Ich denke, er hat damit den Menschen gemeint, den Men-
schen im Sinne von Menschheit. Und er hat gesagt: Was du dem geringsten meiner Brüder getan 
hast, das hast du mir getan. In dieser merkwürdigen Kirche wird keiner so gering geschätzt, dass 
er dort nicht ein offenes Ohr, Hilfe durch Rat und Tat, oder auch ein Stück Brot bekommen würde. 
Und wenn es kein Brot gibt, sollen die eben Kuchen essen. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle 
erwähnen, dass ich selbst Heide bin. Diese Truppe ist zusammengewachsen, und es gibt viel zu 
viel arme Menschen, denen sonst keiner hilft“ (Freiwillig engagierte und betroffene Person). 
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„Aber ich bin zufrieden, wann die Leute immer erzählen so etwas, oder. Ich höre immer etwas 
Neue. Das ist für mich sehr gut. Und ich rede mit Leute jeden Tag. Das ist für mich auch, für die 
Sprache auch. Mache ich noch stark, deutsch noch gut zu lernen, noch Schreiben. Und das hilft 
mir auch. Das ist wie ein Kurs“ (Freiwillig engagierte und betroffene Person). 

Ganzheitlichkeit der Angebote (Praktische Hilfe & Beratung) 

Als besonders positiv wird die Verbindung von niedrigschwelliger, praktischer Hilfe und professioneller 

Sozialberatung gesehen. Dazu trägt vor allem die personelle und räumliche Nähe von Angebot, Diako-

nie und Kirche bei, wenn sich der Einkauf von Second-Hand-Kleidung mit Sozialberatung verbinden 

lässt, z.B., weil das Büro der Sozialarbeiterin Tür an Tür mit dem DRIN-Kleiderladen liegt oder der Pfar-

rer für ein Seelsorgegespräch in der Fahrradwerkstatt vorbeischaut. 

„Ich fand das dann einen sehr hervorragenden Schachzug, dass man seitens des diakonischen 
Werkes dann gesagt hat, wir lösen unsere Beratungsstelle auf. Und verlagern die auch mit hier, 
in diesen Kleiderladen, angrenzend, abgeschlossen. Abgeschlossener Bereich, eigenes Büro[…] 
und eben Gesprächsmöglichkeit in einem Rahmen, wo andere das dann nicht mitbekommen“ 
(Pfarrer*in). 

„Wenn da wirklich tiefgründiges Interesse ist, dann kam der Pfarrer immer in die Werkstatt und 
ist dann ins Gespräch gegangen“ (Pfarrer*in). 

Armutssensibilisierung 

Noch bevor es darum gehen kann, Armut zu bekämpfen und Teilhabe zu ermöglichen, beginnt für die 

Akteur*innen in den Projekten infolge ihrer Offenheit gegenüber einer herausfordernden und vielfäl-

tigen Problematik von Armut und Ausgrenzung ein Lernprozess hin zu einer Armutssensibilität. Dies 

zeigen die Erfahrungen aus den Projekten deutlich sowohl für Hauptamtliche, aber vor allem für frei-

willig Engagierte und Kirchengemeinden. 

Stigmatisierung & Scham 

Dazu gehören die Erfahrungen mit Stigmatisierung, Vorurteilen und einem schambesetzten Thema, 

etwa dass Menschen Bedarfe zur Hilfe nicht kommunizieren und Hemmschwellen zunächst abgebaut 

werden müssen, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, in Kontakt mit Betroffenen zu treten hin zur 

Ermöglichung von Teilhabe. 

„Das heißt, ältere Menschen rufen nicht einfach an und sagen: ich hab ein Problem, ich brauch 
jetzt Hilfe“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

„[…] dann ja festgestellt haben, wie schwer das ist es in – also wenn jemand dort unsere Hilfe in 
Anspruch nehmen möchte, dann muss er sich outen, weil er ein ärztliches Gutachten braucht. 
Was für Konzepte gibt es, dass ich Strukturen habe oder wie kann ich – wie schaff ich es, dass ich 
Strukturen haben und gleichzeitig Menschen mit Behinderung begleiten kann ohne dass jetzt 
jemand zum Arzt geht und die Diagnose erhält und das auch schriftlich bestätigen lassen muss“ 
(Leiter*in Diakonisches Werk). 

„Die Hemmschwelle […] Ja. Lieber essen sie zwei Tage nichts, oder ernähren sich von Haferflocken 
bevor sie mal irgendjemanden anrufen und sagen, du, ich habe kein Brot mehr“ (Freiwillig enga-
gierte Person). 

Lernprozess für Kirche und freiwillig Engagierte 

Insofern können die DRIN Projekte besonders als Lernfelder für Kirchengemeinden und freiwillig Enga-

gierte verstanden werden, in denen die Beteiligten eigene Erfahrungen im Umgang mit Armut machen, 

eigene Vorurteile reflektieren und sensibel werden für den Umgang mit von Armut betroffenen Men-

schen. Dieser Lernprozess sollte möglichst durch Freiwilligenmanagement begleitet werden. 
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„[…] was suggeriert wird, dass jemand, der in Armut, in prekären Verhältnissen lebt, so und so 
zu sein hat. Die Entstigmatisierung, ich glaub das ist der Schwerpunkt“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Wir versuchen das aber auch immer – und da schule ich auch die Mitarbeiter, dass das unauf-
fällig sein soll. Dass das nicht so ne Art Abkassieren oder sowas – also so nen Eindruck erweckt, 
sondern dass – und das sag ich jedes zweite oder dritte Mal – auf jeden Fall wer möchte darf was 
in das Spendenkörbchen tun, wer nicht kann oder nicht möchte, kein Problem – jeder kann Kaffee 
trinken und Tee trinken und Kuchen essen - und wir achten aufeinander“ (Projektleiter*in). 

Art der Armut 

„Wer arm ist, hat kein Geld.“ Diese vorherrschende Perspektive lässt sich auf den ersten Blick auch bei 

einem Großteil der DRIN Projekte erkennen. 

„Also, als allererstes wollen wir Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, also die wenig 
Geld haben, die Leistungen vom Staat beziehen, die Möglichkeit bieten, in einem angenehmen 
Raum Kleidung kaufen zu können“ (Projektleiter*in). 

Doch Armut ist vielfältig - das wird bei genauerem Hinsehen auch in den DRIN Projekten deutlich. So 

findet sich die Unterscheidung zwischen ökonomischer Armut, kultureller Armut, sozialer Armut, ge-

sundheitlicher Armut und spiritueller Armut, das Verwobensein unterschiedlicher Aspekte und die 

Wahrnehmung dieser Unterschiede durch die Akteur*innen auch in den DRIN Projekten wieder.  

Wahrgenommene Arten von Armut: Vor allem soziale und ökonomische Armut 

Aus den Projektanträgen wird deut-

lich, dass Armut vor Ort vor allem als 

ökonomische Armut durch Arbeits-

losigkeit oder niedriges Einkommen 

und soziale Armut durch Ausgren-

zung oder fehlende soziale Kontakte 

wahrgenommen wurde und ent-

sprechende Angebote zur Armuts-

bekämpfung konzipiert wurden. Der 

Aspekt der spirituellen Armut als ge-

schwächtes Selbstkonzept oder feh-

lendes Zutrauen in die eigene 

Selbstwirksamkeit wurde in diesem 

Zusammenhang vor Projektbeginn 

nicht genannt. 

„Und ich glaube auch, Armut ist nicht nur mit Geld zu messen [andere: nein!], sondern – also ich 
höre ganz oft, diese sozialen Kontakte, das ist ein Reichtum“ (Projektleiter*in). 

„Und ich glaub, das Wichtigste ist auch, dass die Menschen nicht mehr in der Isolation sind“ 
(Leiter*in Diakonisches Werk). 

„Und gleichzeitig gibt es ja so viele ältere Menschen, die auch alleine sind und gar keine Orien-
tierung finden, um mit anderen etwas gemeinsam zu machen“ (Projektleiter*in). 
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Zu bekämpfende Arten von Armut: Vor allem soziale und ökonomische Armut 

Es wird deutlich, dass die DRIN Projekte versucht haben, sozialer Armut entgegenzuwirken, indem Aus-

grenzung vermieden und soziale Begegnung ermöglicht werden soll. Auch der Aspekt der ökonomi-

schen Armut spielt in diesem Zusammenhang eine Rolle. Durch den Abbau finanzieller Hürden durch 

vergünstigte oder kostenlose Angebote soll es allen Menschen ermöglicht werden teilzunehmen (z.B. 

Kaffeetrinken, Mittagstisch, Second-Hand-Kleidung, Aktiv-Punkte-System). 

„Und es ist natürlich gut, dass man hier-, also das ist natürlich ein kostenfreies Angebot, man 
muss nie etwas mitbringen“ (Projektmitarbeiter*in). 

Verbesserung der Lebensqualität 

Doch inwiefern haben diese Angebote tatsächlich den verschiedenen Aspekten von Armut hin zu einer 

Verbesserung der Lebensverhältnisse der Nutzer*innen entgegenwirken können? Für die Projektver-

antwortlichen wird dies deutlich am Entstehen neuer Angebote (65,3%), neuer Kooperationen (52,8%), 

an der Aufmerksamkeit der Politik für das im Projekt fokussierte Problem von Armut (38,9%), vor allem 

aber durch die Rückmeldungen der Nutzer*innen selbst zur Verbesserung ihrer Lebenslage (69,4%). 

Diese Rückmeldungen sollen im Folgenden näher betrachtet werden im Vergleich mit den Beobach-

tungen der Verantwortlichen selbst. 

52,8%

65,3%

38,9%

69,4%

neue Kooperationen

neue Angebote sind entstanden

Politik ist auf ein Problem aufmerksam geworden

Rückmeldungen über Verbesserung der Lebensqualität
durch Nutzer_innen

Woran merken Sie, dass sich die Lebensqualität für die Nutzer*innen ihres Angebotes 
verbessert hat? (Frage 17; n=72)

Soziale Armut
37%

Ökonomische Armut
25%

Kulturelle Armut
14%

Allgemein
9%

Sonstiges
6%

Spirituelle Armut
5%

Lobbyarbeit
4%

Wodurch wurde Armut und Ausgrenzung 
entgegengewirkt? (Frage 19; n=66)

7

8

10

4

11

6

7

11

4

6

32

8

8

8

38
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Armutssensibilisier.

Allgemein

Verschiedenes
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Beratung

Sonstige

Mobilität

Günstig/kostenlos

Sonstiges

Solidarität

Ausgrenzung vermeiden

Soziale Kontakte
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Deutlich wird aus der Tabelle, dass ökonomische Aspekte von Armut, die vor Projektbeginn in nahezu 

allen Projekten eine Rolle in Bezug auf Armut gespielt haben, bei den Veränderungen der Lebensqua-

lität durch die Projekte kaum relevant sind. Der fokussierte Aspekt der sozialen Armut hingegen hat 

deutliche Veränderung erfahren. Für die Nutzer*innen sind in den DRIN Projekten neue Kontakte und 

soziale Beziehungen entstanden. Hier sind die Rückmeldungen der Nutzer*innen selbst sogar noch 

höher, als die vermuteten und sichtbaren Veränderungen.  

 

 

 

Vermutete  
Veränderungen 
(n=48) 

Sichtbare  
Veränderungen 
(n=55) 

Rückmeldungen 
Zielgruppe 
(n=49) 

Allgemein 7 22 11 

Verschiedenes 2 5 7 

Lebensqualität 5 17 4 

Soziale Armut 36 42 55 

Anerkennung/Wertschätzung 0 3 3 

Annahme 3 2 6 

Gebraucht werden 0 0 5 

Solidarität 4 4 3 

Soziale Kontakte 28 29 38 

Verschiedenes 1 4 0 

Spirituelle Armut 22 26 38 

Bedarfe formulieren 2 3 0 

Lebensgefühl 7 4 12 

Probleme äußern 0 0 9 

Selbstkonzept 4 9 6 

Selbstständigkeit 1 1 3 

Selbstwirksamkeit 3 4 7 

Sinnstiftung 4 0 0 

Verschiedenes 1 5 1 

Kulturelle Armut 9 15 18 

Angebote 0 5 4 

Beratung bekommen 0 1 6 

Information 4 0 0 

Kompetenzerwerb 2 0 0 

Tagesstruktur 3 0 0 

Verschiedenes 0 9 8 

Ökonomische Armut 3 3 11 

Gesundheitliche Armut 7 0 2 

Essen 4 0 2 

Psychische Belastung 3 0 0 

Teilhabe 5 11 3 

Integration 0 6 0 

Teilhabe 5 5 3 

Sonstige 5 12 6 

GESAMT 94 131 144 
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„Das ist Armut nicht allein, dass man ein Stück Brot bekommt, sondern dass man auch mal 
möchte, dass man mit jemandem redet, zuhört, sich versteht, sich verstanden fühlt und das ist 
manchmal auch Armut“ (Projektleiter*in). 

Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Aspekt der spirituellen Armut geschenkt werden, der im Vor-

hinein gar keine Rolle spielte. In den DRIN Projekten haben Menschen die Möglichkeit ihre eigenen 

Bedarfe zur formulieren, sie erfahren Stärkung ihres Selbstkonzeptes und ihrer Selbstwirksamkeit und 

spüren eine Verbesserung ihres Lebensgefühls. 

Es lässt sich somit festhalten, dass die gemeinwesendiakonischen Projekte verschiedene Aspekte von 

Armut wahrnehmen (Armutssensibilität) und die Zusammenarbeit von Diakonie und Kirche großes Po-

tential in Bezug auf die Aspekte sozialer und spiritueller Armut hat. 

„Und dieses Erzählcafé ist ja Biografiearbeit im klassischen Sinne, die Menschen wertschätzen in 
dem, was sie sind, wie sie geworden sind und sie in ihrem Gewordensein zu respektieren und zu 
akzeptieren“ (Projektleiter*in). 

„Was ich ganz wichtig finde, dass Kinder da auch mit nem gewissen Stolz und nem gewissen – 
ner gewissen Zufriedenheit auch neben den anderen stehen können“ (Projektleiter*in). 

 „Ach danke, dass Sie zugehört haben, danke, dass wir hier sein durften und danke, dass wir mit 
Ihnen reden durften und so“ (Projektleiter*in). 

„Also für uns ist ganz wichtig, dass sich die Familien in dem Projekt sich als aktiv und selbstwirk-
sam auch erleben, also dass sie die Erfahrung machen, das was ich hier mache, das hat ne Wir-
kung, das trägt was aus, das bringt mir auch Anerkennung und Bestätigung im besten Fall“ (Pro-
jektleiter*in). 

„Aber sie hat jetzt wieder eine Stelle und hat aufgrund dieser ehrenamtlichen Tätigkeit so ge-
merkt: Ich kann ja was. Und ich bin verlässlich. Und ich traue mir das wieder zu“ (Projektmitar-
beiter*in). 

„Hilfe, wo immer sie benötigt wird, es gibt ein Gefühl, dazuzugehören. Hier gibt es Anlaufstellen 
für angeknickte und kaputte Seelen […] Ich wollte nie, nie mehr eine Kirche betreten, jetzt gefällt 
mir, dass hier die Kirche anders genutzt wird und so viel Konkretes dabei rumkommt. Ich traue 
mich wieder und ehrlichen Umgang miteinander kann ich aushalten“ (Freiwillig engagierte und 
betroffene Person). 
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Armut in Zielgruppen 

Wie oben deutlich wurde, konnten im DRIN Projekt unterschiedliche Zielgruppen in den Blick genom-

men werden. Drei zielgruppenspezifischen Aspekten galt dabei in einer Vielzahl der Projekte die Auf-

merksamkeit: Altersarmut, Armut im ländlichen Raum sowie der Arbeit mit geflüchteten Menschen. 

Altersarmut 

Als größte zielgruppenspezifische Armutsproblematik stellt sich dabei Altersarmut dar. Fast ein Drittel 

der Projekte, die in ihrem Projektantrag spezifische Zielgruppen nennen, gehen auf Altersarmut ein 

(61%), mehr als vier Fünftel aller Projekte richten sich zumindest zum Teil an ältere Menschen (81,9%). 

Altersarmut hängt dabei vor allem mit der Problematik fehlender Mobilität (strukturelle Probleme ge-

rade im ländlichen Raum), Einsamkeit (soziale Armut) und eingeschränkter Selbstständigkeit bzw. 

Selbstwirksamkeit (spirituelle Armut) zusammen. 

„Einsamkeit ist einfach ein Riesenthema. Und die macht auch Altersarmut aus“ (Leiter*in Diako-
nisches Werk). 

„Ich sehe Teilhabe auch in Gemeinschaft erfahren. Und gerade Senioren, die alleine leben, brau-
chen, wünschen sich Ansprache oder Gesellschaft und viele sagen mir auch, sie kochen nicht für 
sich alleine“ (Projektleiter*in). 

„Sowohl bei den Senioren ist das Thema Armut häufig ein Thema, also Senioren erhalten [hier], 
obwohl das eine reiche Gemeinde ist, großteils auch keine besonders hohe Rente. Die Frage ist 
ja immer, wie lange kann man zu Hause bleiben“ (Projektleiter*in). 

„Ich hatte mehrere Frauen, die überhaupt keinen Führerschein hatten, wo der Mann dann jetzt 
verstorben ist“ (Projektmitarbeiter*in). 

Trotz oder gerade aufgrund der großen Herausforderung von Altersarmut für die Gesellschaft wird 

durch die DRIN Projekte deutlich, dass dies auch als Chance für Kirche und Diakonie begriffen werden 

kann auf dem Weg zu einer Kirche mit Armen. Schließlich nimmt Kirche mit Blick auf eine alternde 

Gesellschaft eine Vorreiterrolle ein, insofern als Kirche in der Altersstruktur ihrer Mitglieder der Ge-

samtgesellschaft bereits voraus ist. In der Kirche kann also der Umgang mit Altersarmut bereits mo-

dellhaft für die Gesellschaft eingeübt werden. Dies machen die DRIN Projekte deutlich, indem sie die 

alternde Kirche mit ihren Potentialen und Herausforderungen als Chance verstehen. 

Armut im ländlichen Raum 

Ein weiterer spezifischer Aspekt, der in einem Großteil der Projekte auftauchte, ist die Problematik von 

Armut im ländlichen Raum. Bereits im Vorfeld der Projekte nahmen Kirchengemeinden, Dekanate und 

Diakonie die strukturellen Probleme im ländlichen Raum wahr (z.B. Landwirtschaft, Versorgung, Läden, 

Arbeitslosigkeit, Pendler, fehlende Mobilität, Altersarmut). Durch Gespräche, Sozialraumanalysen und 

das konkrete Handeln vor Ort wurden diese Probleme für die Akteur*innen noch deutlicher und greif-

barer. 

„[…] wie ist der ländliche Raum, was gibt es vor Ort und mir wurde auch signalisiert, [dort] gibt 
es eigentlich keine Struktur, keine Angebote für ältere Menschen“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

Da Kirche aufgrund ihrer breiten Parochialstruktur noch immer im ländlichen Raum verortet ist und 

mitunter wichtiger Teil des beschnittenen sozialen Lebens auf dem Dorf ist, indem Kontakte ins Ge-

meinwesen und zur Bevölkerung bestehen, bieten sich gerade hier in der Zusammenarbeit von Diako-

nie und Kirchengemeinden neue Chancen zur Bekämpfung von Armut. 
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„Wir haben [einen] Ort jetzt da in. Also wir haben einen Ort […] und das wäre ja gar nicht möglich 
gewesen ohne diese Unterstützung der Kirchengemeinde […] und zu wissen, dass Kirchengemein-
den ja, dass die – das ist ja auch ne Quelle letztendlich, weil die tatsächlich vor Ort vernetzt sind“ 
(Leiter*in Diakonisches Werk). 

Besondere Bedeutung spielt in diesem Zusammenhang der Aspekt eingeschränkter Mobilität. 

„Es ist die Kommune, die auch vom öffentlichen Nahverkehr so n bisschen abgehängt ist und grad 
im Alter spielt das dann schon ne wichtige Rolle auch“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

Die lokalen DRIN Projekte entwickelten an verschiedenen Orten innovative Praxisbeispiele, wie das 

Leben im ländlichen Raum – auch angesichts von Digitalisierung oder kirchlicher Herausforderungen, 

wie fehlende Pfarrer*innen - (zukünftig) gestaltet werden kann (z.B. durch Besuchsnetzwerke, Mobili-

tät, App zur Nachbarschaftsentwicklung und -hilfe). 

Geflüchtete Menschen 

Der Antragszeitraum des DRIN Projekts fiel zusammen mit dem hohen Flüchtlingsaufkommen ange-

sichts der humanitären Katastrophen in Syrien, Afghanistan und Ostafrika. Viele Projekte haben die 

geflüchteten Menschen bewusst in den Blick genommen und sich in ihrem Handeln bewusst auf die 

Bedarfe dieser Menschen ausgerichtet. Dies geschah zum Teil noch im Rahmen der Projektanträge, 

zum Teil aber erst durch entsprechende Veränderungen im Projekt. Andere Projekte hatten Geflüch-

tete zunächst weniger im Blick, öffneten daraufhin aber ihre Türen. 

„Ja da wurden wir dann überrollt. Das war dann die Problematik, dass grad die Flüchtlingswelle 
war und wir ein Projekt deckungsgleich zu dieser Thematik gefunden hatten“ (Projektleiter*in). 

„Ham dann auch n bisschen geschwenkt – haben das ganze inhaltlich ein wenig anders aufbauen 
müssen und füllen müssen. Auch sprachlich anders füllen müssen, weil das – weil 90 Prozent 
unseres Klientels zunächst mal nen Migrationshintergrund hatte“ (Projektleiter*in). 

Es wird deutlich, dass die Projekte durch ihre sozialräumliche Nähe, die niedrigschwelligen Angebote 

und ihre häufig vorhandenen Geh-Strukturen hin zu den Menschen besondere Chancen zur Integration 

geflüchteter Menschen bieten, wie auch in den Aussagen Betroffener selbst deutlich wird. 

„Here is the start of integration for us. Not for the bicycle, not for the other help for the life. I can 
say, that the start of the integration to the German; we feel comfortable here” (betroffene Per-
son). 

Große Bedeutung für die Arbeit mit den geflüchteten Menschen aus unterschiedlichen Kulturen hatten 

die persönliche Begleitung und die persönlichen Beziehungen, die diese Menschen zu Engagierten in 

den Projekten aufbauen konnten, sowie die Möglichkeit, sich selbst freiwillig in den Projekten zu en-

gagieren. So ermöglichten die Projekte über praktische Hilfe (z.B. Kleidung, Fahrräder) hinaus, dass aus 

Hilfebedürftigen Helfende wurden, die in einem sicheren Umfeld die neue Sprache und Kultur lernen 

konnten. Als besonders bedeutsam wird von den Geflüchteten selbst die Bedeutung hauptamtlicher 

Entrepreneur*innen betont. 

„Actually, I’ve forgotten something to say about [the people and the project]. That was not only 
for the bicycle. As I said we are so close friends. We can help have each other, sometimes help 
from us. [He is]] the only-, not the only but he is the best person that I know, who is German” 
(betroffene Person). 

„A friend, yeah. He also-, he doesn’t see us as refugee, just friend” (betroffene Person). 

„Dann Ehrenamtliche - dann plötzlich viele Geflüchtete, die sich ehrenamtlich engagieren“ (Pro-
jektleiter*in). 
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„Ich versuche immer mit meinem Deutsch zu verbessern. Deswegen, und ich mag auch ehren-
amtliche Arbeit. In meiner Heimat habe ich auch oft ehrenamtliche Arbeit gemacht. Deswegen, 
ich will immer Leute helfen und die Sachen, wie sagt man, einfacher bringe“ (Freiwillig engagierte 
und betroffene Person). 

„He is not only a job giver, he is our friend, we talk any time. He shares ideas about Germany, 
about integration about refugees, about culture of different countries, about language. He is also 
learning Turkish from us“ (betroffene Person). 

„Und wir und [der Leiter] sind Freunde. Und wenn wir Hilfe brauchen, wir rufen einfach Matthias 
an und wir sagen, was brauchen wir und er kennt, was wir erwarten, und er hilft“ (betroffene 
Person). 

Gleichzeitig bedeutete die Offenheit für Geflüchtete auch die Gefahr der Ausgrenzung anderer Ziel-

gruppen in den Projekten. 

„Das war am Anfang ein bisschen anders, weil die Bad Marienberger dachten, das ist für die 
Flüchtlinge und da dürfe mir net hin“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Wenn die so viele Flüchtlinge hinkommen, oder auch Leute, die – wie heißen die? Obdachlose. 
Wenn so viele davon hinkommen, dann wollen die Einheimischen, bei uns, die würden nicht mehr 
hinkommen. Und das war – das Ziel war, dass sie zusammenkommen und dann in Kontakt kom-
men“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Die Gruppen haben sich hier sehr kritisch am Anfang beäugt. Es war ne sehr, wie soll ich sagen? 
Spannungsgeladene, konfliktgeladene Situation. Die Älteren Menschen glaubten, dass die neuen 
geflüchteten Menschen ihnen die Parkbänke klauen“ (Projektleiter*in). 

Mit dem Rückgang der Anzahl Geflüchteter und dem Auflösen lokaler Erstaufnahmeeinrichtungen 

standen schließlich solche Projekte, die sich stark auf die Arbeit mit Geflüchteten ausgerichtet hatten 

vor der Schwierigkeit, ihre Angebote entsprechend anzupassen und andere Zielgruppen anzusprechen. 

„Dann ebbte die Flüchtlingswelle immer mehr ab und die Bedarfe haben sich geändert“ (Projekt-
leiter*in). 

„[…] wir haben das jetzt ja erlebt bei den Flüchtlingen, die ja irgendwann zunehmend weniger 
kamen“ (Projektmitarbeiter*in). 

Religiöse Unterschiede etwa zwischen Muslim*innen und Christ*innen bedeuteten für das Miteinan-

der in den Projekten keine große Hürde. Vielmehr konnten gemeinsam religiöse Anknüpfungspunkte 

für Gespräche gefunden werden. 

„Wir arbeiten unabhängig mit Religion oder sowas hier. Er weiß-, das finde ich auch gut, dass-. 
Ich weiß nicht […] aber die wissen alle, dass ich bin Muslim. Und ich weiß, dass die sind Christ, 
katholisch oder evangelisch oder-. Aber, wir trotzdem, wir arbeiten zusammen. Weil, unser Ziel 
ist bei ehrenamtlicher Arbeit oder-. Wir hatten ein Ziel, zusammen ein Ziel. Müssen dieses Ziel 
erreichen. Und wir haben kein Komplex über Religion oder-. Ich bleibe immer noch Muslime und 
die sind auch Christ. Manchmal reden wir auch über diese Themen“ (Freiwillig engagierte und 
betroffene Person). 

Es kann also festgehalten werden, dass die DRIN Projekte als proaktive, gestaltende und hilfsbereite 

Akteure im Gemeinwesen schnell, unkompliziert und umfassend auf die Herausforderung der großen 

Anzahl an Geflüchteten reagierten und sich trotz aller Herausforderungen viele Chancen zu gelingen-

der Integration ergeben haben. 
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Zielgruppenübergreifende Begegnungen 

Darüber hinaus kann festgehalten werden, dass die lokalen DRIN Projekte die Möglichkeit boten, dass 

verschiedene Gruppen von Menschen miteinander in Kontakt kommen – besonders Menschen unter-

schiedlicher Kulturen (63,3%), unterschiedlicher sozialer Milieus (78,6%) und verschiedenen Alters 

(75,4%). Somit können die Projekte als interkulturelle Lernfelder verstanden werden, die einen Beitrag 

zu gesellschaftlichem Frieden und Verständigung leisten. 

„Das zweite ist, die Begegnung der verschiedenen Kulturen zu ermöglichen und – ja zu ermögli-
chen und in einem guten – in ein gutes Umfeld zu stellen. Also Konflikte anzusprechen, Vorbe-
halte zu diskutieren und zu besprechen“ (Projektleiter*in). 

„Und dann eben diese zwei Gruppen zu verbinden miteinander, wo jeder dachte: Ein Problem 
plus ein zweites, das gibt – das potenziert sich. Und das ist eben eine Win-Win-Situation. Und die 
passen also – beide Gruppen passen gesellschaftlich so gut zusammen, dass es eben also sowas 
wie ein Erfolgserlebnis ist und das ist auch schön zu sehen, wie jetzt andere nachfragen, wie – 
wie habt ihr das aufgebaut“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Also es ist nicht nur ein Laden, sondern es ist auch Gemeinschaft. Und es ist aber eben auch 
nicht nur ein Laden, oder ein Treffpunkt für Bedürftige, sondern, ja, für alle Menschen, die hier 
gern einkaufen“ (Projektleiter*in). 

„Und die lernen auch was, dass man hier irgendwie Grünkohl kocht und was ein-. Also sie gehen 
auch einkaufen, aber oft auch beim Türken einkaufen. Aber, wenn sie dann im Rewe für eine 
Seniorin einkaufen, sehen sie auch nochmal anderes Gemüse, was sie vielleicht nie kaufen wür-
den“ (Projektmitarbeiter*in). 

Insofern bietet eine sich öffnende Kirche gute Möglichkeiten als zielgruppenübergreifender Begeg-

nungsort. 

Armutsbekämpfung 

Bis hierhin wurde deutlich, dass in den lokalen DRIN Projekten ein hohes Maß an Armutssensibilität 

herrscht, Armut als vielschichtiges Phänomen wahrgenommen wird und verschiedene Gruppen von 

Betroffenen in den Blick genommen wurden. Im Folgenden geht es entsprechend darum, zu reflektie-

ren, inwiefern die Projekte dem Anspruch der Förderrichtlinien gerecht wurden, Armut zu bekämpfen 

und Teilhabe zu fördern. In diesem Zusammenhang ist die Einsicht wichtig, dass Teilhabedefizite stets 

im konkreten Sozialraum auftreten - etwa in Form von Einschränkungen im Wohnraum oder fehlenden 

Einkaufs-, Begegnungs- und Kulturmöglichkeiten. Entsprechend wird Teilhabe in der Regel vor Ort er-

möglicht oder gar nicht, sodass die Bearbeitung von Teilhabemöglichkeiten sozialräumlich erfolgen 

muss. Dabei können Kirchengemeinden einen bedeutenden Beitrag zur Ermöglichung von Teilhabe im 
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Sozialraum leisten. Gerade aufgrund ihrer lokalen Verortung und einer flächendeckend guten Infra-

struktur sind Kirchengemeinde wichtige Akteure im Gemeinwesen, die durch gemeindliche Integration 

und Teilhabe einen wichtigen Schritt hin zu gelingender gesellschaftlicher Teilhabe leisten können 

(Wegner 2011:220). Insofern kann Gemeinwesendiakonie als zukunftsweisende Option für Kirchenge-

meinden verstanden werden. Dies wird an den zahlreichen Aktivitäten der Kirchengemeinden in den 

DRIN Projekten sichtbar, die zur Armutsbekämpfung und Teilhabeermöglichung beitragen (Dietz 

2018:413-421). 

Bezüglich der Armutsbekämpfung ist zwischen der Prävention, Linderung und Überwindung von Armut 

zu unterscheiden. Voraussetzung für jegliche Form der Bekämpfung von Armut in den DRIN Projekten 

ist der Kontakt zu Menschen in Armutslagen. 

Kontaktaufnahme und Niedrigschwelligkeit der Angebote 

Den lokalen DRIN Projekten ist es gelungen, nah am Menschen und mit den Menschen zu arbeiten, 

wie die hohen Zahlen an Nutzenden deutlich machen. Die Kontaktaufnahme geschah in erster Linie 

über die persönliche Ansprache (häufig durch hauptamtliche Projektmitarbeitende). 

„Wir brauchen nicht jemanden, der unsere Idee weiter beschreibt oder weiter hochtolle Papiere 
dazu schreibt. Das brauchen wir nicht. Was vor Ort so wichtig ist, ist mit den Menschen zu reden, 
mit allen zu reden und durch die Dörfer zu ziehen und durch den Rewe zu ziehen und – wie du 
das gemacht hast, mit jedem zu reden“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

Dass Betroffene von den Angeboten erfuhren bzw. diese wahrnahmen, geschah häufig über die Wei-

tervermittlung durch Bekannte, die als Multiplikator*innen fungierten. 

„Und die kamen einfach durch Mundpropaganda. Am Anfang waren’s zehn. Die haben’s dann 
ihren Freunden erzählt und so weiter. Also das ist so mit viel Erzählen“ (Projektleiter*in). 

„Aber komischerweise kommen die meisten doch über Mundpropaganda, die sich dann bei mir 
melden. Ich habe auch über das Internet schon Leute gefunden“ (Projektmitarbeiter*in). 

In der Kontaktaufnahme zu Menschen im Gemeinwesen stellte sich die Veränderung von Komm-Struk-

turen zu Geh-Strukturen für die Projekte als Lernprozess dar, der es ermöglichte, Menschen zu errei-

chen, die bis dato durch fehlende Mobilität, Scham oder andere Hemmschwellen außen vor blieben. 

„Und dann haben wir angefangen, haben wir an diesen Terminen, wo die Werkstatt offen hat, 
haben wir bestimmte Termine in die Peripherie gelegt mit ner Werkstatt - haben wir nen Hänger 
ausgebaut, haben ne komplette Werkstatt eingebaut“ (Projektleiter*in). 

„Dass es zum einen aufsuchend ist, [...] weil eben auch uns bewusst war, dass gerade ältere Men-
schen es häufig schwierig finden, wenn – auch wenn sie jetzt eben Probleme haben, von sich aus 
dann Angebote wahrzunehmen“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

„Und dass man sehr viel Hausbesuche macht und dadurch auch den Zugang zu solchen Leuten 
bekommt, die sich sonst absolut nur in ihren vier Wänden einschließen und damit eine Möglich-
keit halt gegeben ist, dass die auch überhaupt teilhaben am Leben noch, nutzen können“ (Mitar-
beiter*in Diakonisches Werk). 
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Armutsbekämpfung als Prävention, Linderung und Überwindung 

Armut wurde in den DRIN Projekten 

grundsätzlich auf drei unterschiedli-

che Arten bekämpft. Dabei spielte 

die Linderung von Armut die größte 

Rolle (70,9%), während Armutsprä-

vention (19,6%) und Armutsüber-

windung (9,5%) eine deutlich unter-

geordnete Rolle spielten. Obwohl 

die Bekämpfung von Armut insge-

samt als große Herausforderung an-

gesehen wird und einige Projektver-

antwortliche mit einem resignierten 

Blick auf die Bekämpfung von Armut 

schauen („Armutsbekämpfung ist im 

Rahmen der Projekte nicht mög-

lich“), wird grundsätzlich deutlich, 

dass in den DRIN Projekten ein wich-

tiger Beitrag gegen Armut und Aus-

grenzung geleistet wird. Gleichzeitig 

besteht das Bewusstsein, dass Ar-

mutsbekämpfung neben dem loka-

len Handeln immer auch in einem 

größeren, politischen Kontext gese-

hen werden muss. 

„Also wir bekämpfen keine Armut, weil wir’s nicht können. Also das ist für mich. Ich kann keine 
Armut bekämpfen, das ist auch nicht mein Job. Im Endeffekt is es der Job einer Regierung, das 
können wir gar nicht, auch nicht mit diesen Projekten. Das, das geht nich. Also materielle Armut, 
das ist ne großgesellschaftliche Angelegenheit. Das können wir nich und das kann ich auch nicht 
leisten“ (Projektleiter*in). 

Mit Blick auf die unterschiedlichen Projektphasen wird deutlich, dass die Projekte von Anfang an vor 

allem auf Armutslinderung ausgerichtet waren. Gleichzeitig wird sichtbar, dass der Anspruch, Armut 

zu überwinden, über die Projektlaufzeit um knapp zwei Drittel abgenommen hat (von 28,3% in 2015 

bis 9,5% in 2018). Es ist zu vermuten, dass nach einem euphorischen Planen und Projektbeginn mit der 

Zeit immer mehr Resignation eingetreten ist, Armut überwinden zu können. In abgeschwächter Form 
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trifft dies auch für Armutsprävention (30% in 2015 und 19,6% in 2018) zu, während Formen der Ar-

mutslinderung nicht nur relativ, sondern auch absolut zugenommen haben (von 50 Angaben in 2015 

auf 81 in 2017 und 105 in 2018). Bevor auf die unterschiedlichen Arten der Armutsbekämpfung näher 

eingegangen wird, bleibt demnach festzuhalten, dass der Beitrag der DRIN Projekte vor allem in der 

Linderung von Armut besteht und demnach Partner*innen benötigt werden, die in der Lage sind, Ar-

mutsprävention und -überwindung zu leisten. 

Prävention von Armut 

Nichtsdestotrotz finden sich unterschiedliche Formen der Armutsprävention in den Projekten wieder, 

etwa dass Frauen nach längeren Familienzeiten der niedrigschwellige Einstieg in den Arbeitsmarkt er-

möglicht wird und sie so ihr eigenes Geld inklusive Sozialversicherung verdienen können. 

„Also viele haben auch kein eigenes Geld, geschweige denn von einer eigenen Altersvorsorge. 
Also Armutsprävention ist dann das Thema“ (Projektleiter*in). 

Linderung von Armut 

Linderung von Armut bedeutet, dass Menschen zwar weiterhin in von Armut geprägten Lebenslagen 

verharren, dabei aber ihre Lebenssituationen positiver gestalten können. Dies wird in den DRIN Pro-

jekten auf vielfältige Art ermöglicht, etwa indem Menschen Vergünstigungen erhalten, soziale Kon-

takte über die eigenen Milieugrenzen hinaus aufgebaut werden oder sie in ihrem Selbstkonzept ge-

stärkt werden. Deutlich wird besonders aus den zahlreichen Interviews mit Projektverantwortlichen, 

dass ihnen die Grenzen ihres eigenen Handelns deutlich vor Augen sind und ein hohes Bewusstsein für 

die strukturelle Ungerechtigkeit besteht, innerhalb derer Menschen und eben auch die Angebote in 

den lokalen Projekten das Leben gestalten. Es besteht große Übereinstimmung darüber, dass zur Be-

kämpfung von Armut Soforthilfe als Linderung und langfristige, strukturelle Veränderungen als Über-

windung von Armut nötig sind. 

„Und das ist vielleicht so ne kleine Hilfe gegen Armut“ (Projektleiter*in). 

„Es hat jetzt keinen großen Effekt irgendwie, dass man Armut verringert oder- natürlich nicht. 
Aber der kann dann halt halbwegs günstig irgendwie Kuchen essen und guten Kaffee trinken 
irgendwie“ (Projektleiter*in). 

„Die bekommen nen Gutschein für ne Küche und das sind 500 Euro und die Küche müssen die – 
irgendwo holen wir die dann auf’m Acker ab so ungefähr. Wirklich – also ich bin schon über’n 
Acker gelaufen in nen Schuppen und hab dort ne Küche geholt. Und aus dieser Küche für 500 
Euro – die Familie mit fünf Leuten letzte Woche – muss halt irgendwas Sinnvolles entstehen, was 
ma anschließend nutzbar hat“ (Projektleiter*in). 

„Aber die, die arm sind, die sind sozialarm verarmt. Und die holen wir aus ihrer Vereinsamung 
komplett heraus“ (Pfarrer*in). 

Überwindung von Armut 

Aus den Projektanträgen wird ein großer anfänglicher Enthusiasmus deutlich, innerhalb der Projekte 

Armutslagen von Menschen überwinden zu können (etwa durch das Schaffen von Arbeitsplätzen oder 

diverse Bildungsprogramme). Im Laufe der Projekte setzt zunehmend und vor allen Dingen unter den 

Hauptamtlichen das Bewusstsein ein, dass Armutsüberwindung in diesem Rahmen nicht möglich sei. 

Entsprechend wird von den Projektverantwortlichen an höhere Ebenen (etwa der Landeskirche oder 

Politiker*innen) verwiesen, die für die Überwindung von Armut verantwortlich seien. 

„Und konkrete Armut kann man mit zwei Tassen Kaffee nicht bekämpfen“ (Projektleiter*in). 

„Also ich denke, der größte Teil ist, was wir machen können, wie gesagt: Armut könn ma nit 
abstellen, aber Teilhabe ermöglichen“ (Projektmitarbeiter*in). 
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„Kleine Schritte, so Deutsch lernen, das bestimmt – mit anderen was unternehmen, aber richtig 
Armut bekämpfen in die kurze Zeit nicht“ (Projektmitarbeiter*in). 

Nichtsdestoweniger ist zu betonen, dass es in einigen Projekten, trotz der vergleichsweise geringen 

finanziellen und personellen Rahmenbedingungen, gelang, Armutslagen zu überwinden (indem Men-

schen in legale, faire Arbeitsverhältnisse gebracht wurden) und strukturelle Armut auf politischer 

Ebene zu bekämpfen. Dies gelang besonders dort, wo eine starke Vernetzung in Diakonie, Kirche und 

Kommune geschaffen wurde. 

„[…] die bei uns mitarbeite und eine ist jetzt auch schon tatsächlich in Arbeit, die is noch kein Jahr 
hier in Deutschland, die hat jetzt nen Job gefunden, und die anderen haben sich sprachlich halt 
enorm entwickelt“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Ja also bei uns, wir achten halt drauf, dass wir die Mitarbeitenden in legale Arbeitsverhältnisse 
bringen. Ähm, was Armut bekämpft, dass wenn sie Minijobs haben, sie eben auch ihre Beiträge 
abführen zur Rentenversicherung, damit sie später mal auch Anspruch haben. Dass die Zeit auch 
mitzählt, das ist ja auch nicht selbstverständlich“ (Projektleiter*in). 

Solidarität und Selbsthilfe 

Als weitere Form der Armutsbekämpfung im spezifischen Kontext des Gemeinwesens ist die Entste-

hung von Solidarität und Selbsthilfe zu nennen. Projektverantwortliche formulieren immer wieder den 

Wunsch, dass sich die Menschen im Gemeinwesen miteinander solidarisieren und Selbsthilfe organi-

sieren. Allerdings sind Ansätze des Community Organizing und der Selbsthilfe bislang lediglich in An-

sätzen vorhanden – vorwiegend im ländlichen Raum. Dennoch wird deutlich, dass die durch das Pro-

jektbüro mittels Fortbildungen zur Thematik gesetzten Impulse bei Projektverantwortlichen auf frucht-

baren Boden gefallen sind. Dazu ist der Raum für Reflexion und Überlegungen zu den Grundlagen der 

Gemeinwesenarbeit nötig. 

„Und ich glaub, wir beide haben eben auch noch dadurch von dem Projekt profitiert, wie wir uns 
einfach nochmal bewusst über Gemeinwesenarbeit und was das bedeutet und was dazu notwen-
dig ist. Und dass es eben nicht jetzt Randgruppenbespaßung ist, sondern, dass es darum geht, 
Gemeinschaft zu organisieren“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

„Also wenn die Tochter die Mutter abholt, dann fragt die Mutter vorher in der Nachbarschaft 
rum, wer von euch möchte auch mit und dann wird das Auto vollgeladen. Also das machen die 
privat – organisieren sich auch ganz gut. Es gibt viele sehr freundliche, helfende Menschen, die 
sich hier füreinander einsetzen. Aber es ist -es gibt auch welche, die sagen, das ist einfach schwie-
rig“ (Projektleiter*in). 

„Manche lassen sich von Freunden und Bekannten auch mal fahren. Das habe ich auch ganz oft, 
dass die dann die Nachbarin bitten, ob sie sie nicht mal [zum Projekt] fährt“ (Projektleiter* 
in). 

„Dann haben wir auch, find ich, nen Ansatz kennengelernt, den könnte man irgendwie nochmal 
genauer sich angucken – grad was so Mobilisieren und auch von basisdemokratischer Bewegung 
her gemacht oder wo Erfahrungen gesammelt wurden. Da gab’s ja nochmal ne Extraveranstal-
tung dazu, wo er das irgendwie so n bisschen genauer mal an nem ganzen Tag beschrieben hat“ 
(Projektmitarbeiter*in). 

Strukturelle Transformation 

Armutsbekämpfung als strukturelle Veränderung, etwa als Gemeinwesentransformation, nimmt bis-

lang nur eine sehr geringe Rolle ein (1% der Angaben zur Verbesserung der Lebensqualität betrifft 

explizit strukturelle Veränderungen im Quartier, die über die Schaffung projektbezogener Angebote 

hinausgeht). Als Grund ist vor allem die geringe Zeit zu nennen, die neben Kontaktaufnahme, der Schaf-
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fung von Angeboten und der Entwicklung von Fundraising zunächst zum Aufbau von Netzwerken ge-

nutzt wurde, die letztlich die Voraussetzung für nachhaltige Quartiersentwicklung bilden. Gleichzeitig 

ist als Voraussetzung zur strukturellen Veränderung auch die Transformation von Kirchengemeinden 

zu nennen, die ebenfalls Zeit braucht. Dabei ist es eine große Herausforderung innerhalb der Gemein-

wesendiakonie, Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen, dass Kirchengemeinden ihr Profil reflektieren 

und verändern, ohne große Teile der Gemeinde abzuhängen (vgl. Selbstverständnis). 

Sozialanwaltschaft und Lobbyarbeit 

Individuelle Hilfsangebote und sozialpolitische Anwaltschaft – im Sinne des Versuchs einer Beeinflus-

sung von Gesetzgebung, Gesetzesanwendung sowie öffentlicher Meinung – gehören gleichermaßen 

unverzichtbar zur sozialen Arbeit. Individuelle Hilfen können Strukturprobleme nicht lösen, und auch 

die besten Strukturen können individuelle Hilfe im Einzelfall nicht überflüssig machen, vielmehr richten 

sich die Angebote Sozialer Arbeit oft gerade an diejenigen, die durch alle Raster fallen bzw. deren 

Probleme nicht allein politisch lösbar sind. Die Wohlfahrtsverbände betonen daher vollkommen zu 

Recht, dass sie sich sowohl als Sozialdienstleister als auch als Sozialanwälte und Solidaritätsstifter ver-

stehen. Insbesondere die kirchlichen Wohlfahrtsverbände heben in ihren Stellungnahmen und Leitbil-

dern die Bedeutung der Sozialanwaltschaft für ihr Selbstverständnis hervor (im Anschluss an ähnliche 

Äußerungen der Kirchen). Dabei spielen auch verschiedene theologische Argumente eine Rolle. Hier 

sind insbesondere die so genannte vorrangige Option für die Armen, die sich mit den sozialkritischen 

Appellen alttestamentlicher Propheten ebenso begründen lässt wie mit Jesu Identifizierung mit den 

Benachteiligten, die biblische Gerechtigkeitstradition, die jedem Menschen das Recht auf ein Leben in 

Würde zuerkennt und die alle Menschen eingedenk der Solidarität Gottes zur Solidarität untereinan-

der verpflichtet, der Auftrag, seine Stimme für die Stummen zu erheben (Sprüche 31,8), und das nicht 

nur individual-ethisch, sondern auch sozialethisch zu interpretierende Nächstenliebegebot zu nennen 

(Dietz 2013:111). 

Sozialanwaltschaftlicher Anspruch 

Der Anspruch, sozialanwaltschaft-

lich tätig zu werden, ist bei den 

Hauptamtlichen in Kirche und Dia-

konie vorhanden (40,3%). Dabei ist 

er bei Hauptamtlichen in Projektlei-

tung (48,6%) und beim diakonischen 

Anstellungsträger (50%) höher als 

bei Akteuren aus den Kirchenge-

meinden (33,3%). Für freiwillig En-

gagierte spielt politische Lobbyar-

beit hingegen kaum eine Rolle. 

„Ihr, die evangelische Gemeinde, Ihr müsst’s machen. Ja, denn sonst ist – sieht sich keiner in der 
Lage, das zu tun. Das war n klarer Auftrag und von da aus haben wir mehrere Jahre Lobbyarbeit 
betrieben in Richtung auf die Errichtung eines Familienzentrums“ (Pfarrer*in). 

„Das kostet Zeit auf jeden Fall. […] Aber das muss ich als Teil meiner Arbeit sehen“ (Projektlei-
ter*in). 

Wirklichkeit und Grenzen von Sozialanwaltschaft und Lobbyarbeit 

In Teilen gelingt die Lobbyarbeit. Menschen lernen ihre Rechte und Ansprüche kennen und auszudrü-

cken. Kirche und Diakonie stehen öffentlich für Betroffene ein. 

33,3%

50,0%

48,6%

40,3%

Kirche (n=18)

Diakonie (n=30)

Projektleitung (n=35)

Gesamt (n=72)

Wir legen viel Wert auf sozialanwaltschaftliches bzw. 
sozialpolitisches Engagement (Frage 36; n=72)
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„Wir leben doch hier mit den Menschen und für die Menschen, die hier sind. Da müssen wir gu-
cken, wie es denen geht, was die machen und dort auch mitarbeiten, für die arbeiten und wenn 
sie keine Stimme haben, denen auch eine Stimme geben“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

„Naja, wir waren schon im Austausch. Also sie genauso wie ich jetzt die letzten drei Jahre mit der 
Stadt. Wir haben jetzt demnächst am 28., 29. August einen Termin im Seniorenbeirat der Stadt, 
um dort die Kosten- und Erlössituation darzustellen und Geld zu fordern […] Also da sind, da ist 
eine ganz proaktive Situation aus der Steuerungsgruppe würde ich sagen, die haben sich sehr 
darum gekümmert, dass der Kontakt zu den Kommunen, zur Politik da war bis hin zur Stadtrat-
sitzung“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

Gleichzeitig sind den Projektverantwortlichen die Grenzen bewusst. Dabei werden die bekannten Hin-

derungsgründe für politische Lobbyarbeit genannt (ökonomische Abhängigkeit von potentiellen Geld-

gebern nach Auslaufen des DRIN-Förderzeitraums, Arbeitsverdichtung, Entpolitisierung). 

Ökonomische Abhängigkeit 

„Und ich glaube schon, dass die Mobilisierung geht, es muss nur ne Aufklärung stattfinden und 
diese Aufklärung, das ist unser Job. Ich mein, wir haben ja immer – wir sind ja immer schön in 
dem Dreieck, ne. Beiß nicht die Hand, die dich füttert, aber letzten Endes haben wir auch die 
Verantwortung für die Leute, die zu uns kommen, zu sagen, wir machen euch mündig“ (Projekt-
mitarbeiter*in). 

„[…] das ist aber doch – doch das ursprüngliche Spannungsfeld, was es schon immer gegeben 
hat, wo die Sozialarbeit drinsteht. Auf der einen Seite is das Klientel mit seinen Bedürfnissen, auf 
der anderen Seite ist der Anstellungsträger, die Institution, was auch immer – und das stehen 
grade wir in der Sozialarbeit voll in dieser Spannung drin und die müssen wir mehr oder weniger, 
um einigermaßen zu überleben, austangieren“ (Projektmitarbeiter*in). 

Arbeitsverdichtung 

„Also für mich is es so, dass ich dafür auch einfach keine zeitlichen [andere lautstark: Ja!] Kapa-
zitäten habe, noch da politische – also ich bin auch nicht inner Stadt konzentriert, sondern ich 
arbeite in der Hälfte eines Landkreises – Flächenlandkreis – da hab ich tausend Ansprechpartner, 
da kann ich ganz viel Zeit für aufbringen, aber die fehlt mir dann in der Beratungsarbeit mit der 
Klientel, für die ich eigentlich auch angestellt bin“ (Projektmitarbeiter*in). 

Entpolitisierung 

„Andersrum früher haben wir uns groß politisch für Armut eingesetzt, oder? Und dann hat es 
dort geendet. Also ich hab so in meinem Studiumszeit in 70er Jahre, 80er Jahre sehr viel politisch 
aktiv gearbeitet in allen Bereich – für Frauenarbeit, Migranten und jetzt bin ich da und hab ich 
das Projekt an mich gerissen und hab ich gedacht, da kann ich was machen. Ja, das geht mir 
ähnlich. Von der Biografie her ist politische Arbeit wichtig gewesen, wenn auch nicht parteige-
bunden [andere: genau] – und – und jetzt von Senioren würde ich da nicht erwarten“ (zwei Pro-
jektleiter*innen). 



72 
 

 

Folglich ist in vielen Fällen eine einseitige Fokussierung auf die Arbeit am Menschen (Fall statt Feld) zu 

beobachten und politische Lobbyarbeit spielt im konkreten Handeln in den Projekten nur eine unter-

geordnete Rolle, obwohl sowohl der politische Einfluss der Kirchengemeinde (64,2% positiv oder sehr 

positiv) als auch der Diakonie (60% positiv oder sehr positiv) hochgeschätzt wird. Die Verantwortung 

für Sozialanwaltschaft wird zum Teil im Kleinen übernommen und gleichzeitig an höhere Ebenen dele-

giert (Dekanat, Landeskirche). Dennoch geben 38,9% der befragten Projektverantwortlichen an, dass 

die Politik durch ihr DRIN Projekt auf ein Problem aufmerksam geworden ist. 

„[…] puh, ob wir da direkt damit Lobbyarbeit gemacht haben, weiß ich nicht. Also stand für mich 
jedenfalls nicht so im Vordergrund […] der Start des DRIN Projektes und so weiter - waren ja auch 
Bürgermeister und Landrat äh, mein ich, wären mit einbezogen gewesen. Das hat's immer mal 
gegeben. Und damit auch Presseveröffentlichungen ähm. Also aber der größte Fokus war jetzt 
eher auf die direkte Hilfe“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

„Ich würd jetzt gerne viele eloquente Ausreden finden dafür [andere: lacht]. Bei mir ist es tat-
sächlich relativ einfach. Ich hab’s nicht gemacht. Ja, ich muss es sagen: Ich hab meinen Fokus 
nicht drauf gelegt. Ich hab, vielleicht war’s auch n Fehler, ich weiß es nicht – ich werd das für 
mich auswerten hinterher. Ich hab die Politik nie gesucht“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Als Kirchengemeinde sehe ich uns schon auch als Teil der Landeskirche und auch in Verbunden-
heit mit der Diakonie, die für mich die Aufgabe hat, da auch die Lobbyarbeit zu machen zumin-
dest an den höheren politischen Stellen, dass wir aber auf kommunaler Ebene im Gespräch mit 
Politik und Gesellschaft auch immer wir die Stimme erheben, ist klar […] in Predigten und in Ver-
kündigung immer mal wieder auch die Stimme für die Armen zu erheben, sehe ich jetzt auch 
meine Aufgabe als Pfarrer oder auch von uns Pfarrerinnen, also das prophetische Amt haben wir 
ja auch in der Verkündigung“ (Pfarrer*in). 

„Da sind so Hoffnungsträger wirklich ein paar Professorinnen auch, ja die eben sich einsetzen für 
das Thema und die auf ner Ebene arbeiten und – und dann die Leute, die hier in der Runde sitzen, 
also – und die Lobby, die die Kirche - also die Kirche sehe ich da auch als einen Träger von Mög-
lichkeiten“ (Projektleiter*in). 

„Ich versuch das gelegentlich an meinen – an meinen Dekanatssynodalvorstand ranzutragen, 
dass der sich das son bisschen auf die Fahne schreibt, die politischen Würdenträger zu Bauchpin-
seln oder zu beackern, aber im Rahmen des Projektes sehe ich dafür überhaupt keine zeitlichen 
Kapazitäten“ (Projektleiter*in). 

Mindestens in zwei Projekten ist es im Projektzeitraum zur Aktivierung im Sinne des Community Orga-

nizing gekommen, sodass Betroffene selbst politisch aktiv und zu ihrer eigenen Lobbygruppe geworden 

sind. Hier wurde das Projekt mit einer aktivierenden Befragung begonnen. Es hat zunächst lange Zeit 

gedauert, bis das Projekt ins Rollen gekommen ist. 

„Ich glaube die Senioren hier, in [unserer Stadt] wissen eigentlich recht gut inzwischen, dass 
ihnen das Geld zusteht. Aber sie müssen es für eine Dienstleistung nutzen“ (Projektleiter*in). 

19,0%

20,0%

45,2%

40,0%

33,3%

38,0%

2,4%

2,0%

politischer Einfluss der Kirchengemeinde (n=42)

politischer Einfluss der Diakonie (n=50)

Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach das Projekt auf folgende Aspekte der 
Gemeindeentwicklung bzw. der Arbeit der Diakonie ausgewirkt? (Fragen 15 & 16)

sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ
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„Und da hat das DRIN Projekt diese Leute mal zusammengebracht, damit sie eine Stimme haben 
und auch mit der Wohnbau reden können. Es löst nicht immer nur Begeisterung aus bei den Trä-
gern solcher Projekte, weil wenn die Leute vereinzelt sind, macht man was man will und wenn 
man mit jemand reden will macht das Arbeit, reden muss macht das Arbeit. Aber ich glaube, es 
war ein notwendiger, sozialer Prozess“ (Mitglied des Kirchenvorstands). 

Bedarfsermittlung, Aktivierung und Teilhabe 

Als wichtiger Ansatz zur Bekämpfung von Armut gilt es, Menschen zu beteiligen und ihnen Teilhabe zu 

ermöglichen. Dabei ist die Beteiligung im Kontext lokaler Gemeinwesenprojekte als wichtiger Schritt 

hin zu gesellschaftlicher Teilhabe zu verstehen. In den DRIN Projekten ist festzustellen, dass Beteiligung 

auf verschiedenen Ebenen ermöglicht wird. Zunächst geht es hierbei darum (potentielle) Nutzer*innen 

in die Bedarfserhebung einzubinden und bei der Entwicklung und Umsetzung von Angeboten nicht nur 

defizitorientiert vorzugehen („Was fehlt den Menschen im Stadtteil“), sondern die Ressourcen der (von 

Armut betroffenen) Bewohner*innen wahrzunehmen und zu nutzen. Des Weiteren wird in den DRIN 

Projekten deutlich, dass Menschen aktiviert werden, an den Angeboten teilnehmen und sich in hohem 

Maße auch beteiligen. So wird es möglich, dass Betroffene selbst zu Engagierten werden. Dazu ist es 

von Bedeutung, diese Menschen zu begleiten und zu fördern. Als grundlegende Prinzipien der Sozial-

raumorientierung wurden diese Aspekte weiter oben ausgeführt (vgl. Kap 3.2). Dabei wird deutlich, 

dass sie im Kontext der Armutsbekämpfung von besonderer Bedeutung sind (Früchtel u.a. 2007:22-

23). Gerade im Hinblick auf die Aktivierung und das freiwillige Engagement Betroffener bedarf es an 

dieser Stelle besonderer Aufmerksamkeit, da sonst gemeinwesendiakonisches Handeln weniger Parti-

zipation und Teilhabe ermöglicht, als viel mehr zu einem weiteren Ort gesellschaftlichen Ausschlusses 

und der Ausgrenzung Betroffener werden kann (Munsch 2011:48; Munsch 2003:7; Stock 2003:229). 

Schwierigkeiten und Herausforderungen 

Bei den vielen erfolgreichen Aspekten zum Umgang mit Armut und zur Ermöglichung von Teilhabe in 

den DRIN Projekten sollte nicht unterschlagen werden, dass sich gleichzeitig verschiedene Schwierig-

keiten ergeben, wenn sich Kirche und Diakonie in der Gemeinwesendiakonie dem Thema Armut öff-

nen. Zwei Aspekte konnten dabei mehrfach und in unterschiedlichsten Projekten beobachtet werden. 

Barrieren und Konflikte 

Wenn sich Kirche einem zum großen Teil mittlerweile fremden Klientel öffnet, kann es zu Konflikten 

zwischen unterschiedlichen Menschen und Gruppen kommen, die sich sonst aus dem Weg gehen wür-

den, im Kontext der Projekte aber miteinander in Kontakt kommen. Hier bedarf es der Vermittlung 

durch Projektmitarbeitende, die versöhnendes Handeln ermöglicht. 

„Die Gruppen haben sich hier sehr kritisch am Anfang beäugt. Es war ne sehr, wie soll ich sagen? 
Spannungsgeladene, konfliktgeladene Situation. Die Älteren Menschen glaubten, dass die neuen 
geflüchteten Menschen ihnen die Parkbänke klauen […] Sie hatten auch Angst vor den Menschen, 
die da so n bisschen rüpelig auftreten“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Also das ist mühselig. Und ich glaube, die jungen Menschen, die hier kochen, haben einfach 
andere Schwerpunkte. Für die ist das nicht so wichtig wie für unseren Hausmeister […]. Und da 
ist immer wieder, immer wieder Kommunikation nötig. Und ich sprech die Gruppen jetzt gezielt 
einzeln an“ (Projektmitarbeiter*in). 

„[…] da waren dann eher die älteren Frauen vom Strickcafé, die sachten: Das ist unser Sofa. Ja, 
wir haben hier unsern Platz. Und die Flüchtlinge sachten: Das ist unser Sofa. Und da merkte man 
auch, wie die sich an diesem Tag – sich zwei Gruppen begegneten und was dann auch ganz viel 
Taktgefühl braucht, Menschen zusammenzubringen“ (Projektleiter*in). 
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Umgang mit Betroffenen 

Gerade freiwillig Engagierte, die einen Großteil der Kontakte mit Betroffenen haben, geraten in solche 

Konfliktsituationen und in Überforderung. Diese Schwierigkeiten gilt es wahr- und ernst zu nehmen. 

Dabei sollten Möglichkeiten der Reflexion und Schulung geschaffen werden. Nur so können Lösungs-

wege entwickelt werden (vgl. Freiwilligenmanagement). 

„Man merkt das auch, es gibt Situationen, da tickt plötzlich einer aus, weil er durch irgendetwas 
angetriggert wird“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Unsere Spezialistin war ja heute wieder da. [andere: Also wir haben da halt eine Kundin, ich 
kann da gut drauf eingehen und viele andere auch.] Mich kostet sie immer Nerven, aber vielleicht 
gewöhne ich mich dran, wenn ich noch länger hier bin“ (Freiwillig engagierte Person). 

„Obwohl die Situation, ich weiß jetzt nicht, ob das hier her gehört, mit den Männern, die hier 
waren und die Angelika bedrängt haben. Das ist schon eine Situation, da haben wir uns auch in 
der Teamsitzung abgesprochen, wenn so was ist, dass man einfach andere dazu holt durch Zei-
chen, oder so. Dass man nicht alleine da steht an der Kasse, gerade. Und einen da drei oder vier 
oder fünf Männer in die Enge (andere: Einkesseln.) richtig einkesseln, das war ja in dem Fall so. 
Und ich würde dann schon auch Angst bekommen“ (Freiwillig engagierte Person). 
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3.5 Selbstverständnis 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das diakonische Profil in den DRIN Projekten spiegelt den aktuellen Stand des diakoniewissenschaftli-

chen Diskurses wider (Menschenwürde, Haltung, Professionalität, Sozialanwaltschaft). Insbesondere 

christliches Selbstverständnis und Werte sowie theologische Begründungen spielen für die diakonische 

Arbeit eine wichtige Rolle. Das theologische Selbstverständnis betrifft vor allem Aspekte sozialer Ge-

rechtigkeit (Menschenwürde, Kirche für andere, Leid anderer Menschen, Botschaft für die Gesellschaft). 

Hierbei gibt es große Übereinstimmungen zwischen Verantwortlichen aus Diakonie und Kirche (Men-

schenwürde und Gerechtigkeit), wohingegen in Bezug auf die Bedeutung christlicher Verkündigung grö-

ßere Unterschiede zwischen den Kooperationspartnern deutlich werden. Das ist gerade deshalb von 

Interesse, weil die Überwindung der Trennung von Diakonie und Kirche als zentrales Anliegen genannt 

wird. Obwohl eine Verwurzelung der Projekte in den Kirchengemeinden gewünscht ist, wird Gemein-

wesendiakonie eher nicht als Prinzip des Gemeindeaufbaus verstanden. Gleichzeitig spielt die Transfor-

mation des kirchengemeindlichen Selbstverständnisses hin zu einem gemeinwesendiakonischen Profil 

eine große Rolle. Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich DRIN Projekte positiv auf das theologi-

sche Selbstverständnis von Diakonie und Kirche ausgewirkt haben. Die Reflexion des theologischen 

Selbstverständnisses spielte in vielen Projekten eine Rolle – für Verantwortliche aus Kirche vor allem 

während der Projektkonzeption, für Verantwortliche der Diakonie während der Projektdurchführung, 

aber auch in der Zeit vor Projektbeginn. Zusammenfassend ist herauszustellen, dass in der Verbindung 

von sozialarbeiterischer Haltung und Standards und theologischem Auftrag und Begründungen das ge-

meinwesendiakonische Profil einer diakonischen Kirche für den Ort in den DRIN Projekten deutlich wird. 

Wenn man Aussagen über das Selbstverständnis und die gemeinsame Identität in den DRIN Projekten 

treffen möchte, muss man insbesondere nach den Zielen, dem Verständnis des Auftrags, den Haltun-

gen, entsprechenden Standards und Begründungen für die eigene Arbeit und das Rollenverständnis 

fragen. Die Antworten der Projektverantwortlichen fallen hierbei zwar durchaus vielfältig aus, zeigen 

jedoch grundsätzlich ein gemeinsames diakonisches Profil der Projekte, dass sich aus sozialarbeiteri-

schen ebenso wie theologischen Aspekten zusammensetzt. Die quantitative Untersuchung (Zustim-

mung oder Ablehnung zu vorgegebenen, deduktiven Begründungen) gibt dabei einen grundlegenden 

Eindruck zum Selbstverständnis. Dieser wird durch die qualitative Untersuchung (implizite und expli-

zite Aussagen der Interviewpartner*innen) vertieft und differenziert. 

In Bezug auf das Selbstverständnis 

innerhalb der Projekte werden viele 

Aussagen hinsichtlich der Ziele (Ge-

rechtigkeit einfordern, Armut und 

Ausgrenzung bekämpfen, Teilhabe 

ermöglichen), des Auftrags (Kirche 

mit anderen, Kirche mit Armen), der 

Haltung (an der Seite der Menschen, 

unterstützend), Standards (aktivie-

rend, Freiwilligenstandards) und Be-

gründungen (Menschenwürde, u.a.) 

ausgeführt. Während ein explizit 

theologisches Selbstverständnis und entsprechende Begründungen in den Projektanträgen sowie den 

Zwischen- und Abschlussberichten der Projekte kaum eine Rolle spielen (nur in vier von 28 Projekten 

werden explizit theologische Aspekte genannt), wird sowohl in der quantitativen und noch stärker der 

qualitativen Untersuchung deutlich, dass ein theologisches, sozialarbeiterisches und in der Zusammen-

12,5%

46,9%
40,6%

0,0% 0,0%3,1%

62,5%

34,4%

0,0% 0,0%

sehr positiv positiv neutral negativ sehr negativ

Wie hat sich das Projekt auf das theologische 
Selbstverständnis ausgewirkt? (Frage 15 & 16; n=32)

Gemeinde Diakonie
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schau gemeinwesendiakonisches Selbstverständnis bei den Akteuren – insbesondere in Leitungsfunk-

tion der Projekte – eine wichtige Rolle spielt (118 Codings in den Interviews/ 33 Allgemein, 52 Theolo-

gisch, 33 Sozialarbeiterisch). In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass sich die Projekte in der 

Mehrheit positiv oder sehr positiv auf das theologische Selbstverständnis in den beteiligten Kirchen-

gemeinden (59,4%) und noch mehr der Diakonie (65,6%) ausgewirkt hat. Negative Auswirkungen auf 

das Selbstverständnis wurden überhaupt nicht genannt. 

Diakonisches Profil 

In Bezug auf das Selbstverständnis in den Projekten ist zunächst festzustellen, dass ein christliches 

Selbstverständnis und entsprechende Werte für die diakonische Arbeit eine wichtige Rolle spielen. Da-

bei finden sich Parallelen zwischen der Wahrnehmung und Beschreibung des diakonischen Profils der 

DRIN Projekte und dem aktuellen Stand des diakoniewissenschaftlichen Diskurses zum Thema diako-

nisches Profil, die sich an der Orientierung an Menschenwürde, einer am Menschen orientierten Hal-

tung, einer hohen Professionalität und der Betonung von Sozialanwaltschaft festmachen lassen. Häufig 

werden dabei allgemeinere Begründungen (Menschenwürde 76,4%, Nächstenliebe 43,1%), die hohe 

Qualität der Angebote (56,9%, sowie Umgang mit Fehlern 56,9%, Arbeitsbedingungen 47,2%) und die 

Bedeutung von Sozialanwaltschaft (40,3%) genannt. Dass sich das diakonische Selbstverständnis an 

der Kirchenmitgliedschaft der Mitarbeitenden (5,6%) zeigen müsse, wird ebenso selten genannt wie 

die Abgrenzung zu anderen Anbietern vergleichbarer Angebote (1,4%). Vom unangemessenen Konzept 

einer diakonischen Profilierung durch Abgrenzung wird also Abstand genommen, was eine hohe Öff-

nung und Anschlussfähigkeit zur Vernetzung mit anderen und in die Gesellschaft ermöglicht (vgl. Rüe-

gger & Sigrist 2011:124). Explizit religiöse Aspekte spielen ebenfalls nur eine untergeordnete oder mar-

ginale Rolle (religiöse Angebote 28,4%, christliche Motivation der Mitarbeitenden 27,8%, religiöse Sen-

sibilität 16,2% sowie christliche Verkündigung 4,2%).  

Grundsätzlich gibt es dabei eine hohe Übereinstimmung zwischen Verantwortlichen diakonischer Trä-

ger und aus Kirchengemeinden. Allerdings wird die Betonung von Sozialanwaltschaft (Diakonie 50%; 

Kirche 33,3%) und der Professionalität (Diakonie 66,7%; Kirche 50%) bei diakonischen Trägern als wich-

tiger angesehen. Demgegenüber spielt die Betonung von Nächstenliebe und Menschenwürde (Kirche 

61,1%/88,9%; Diakonie 40%/73,3%) ebenso wie die explizit christliche Motivation der Mitarbeitenden 

(Kirche 50%; Diakonie 13,3%) und das Vorhandensein explizit religiöser Angebote (Kirche 33,3%; Dia-

konie 10%) in den Kirchengemeinden eine wichtigere Rolle. So lässt sich trotz allgemeiner Kongruenz 

sagen, dass sozialarbeiterische Begründungen tendenziell höhere Zustimmung bei diakonischen Trä-

gern finden, während explizit theologische Begründungen auf kirchlicher Seite etwas stärker vertreten 

sind. 

Insgesamt finden sich sowohl klassisch-sozialarbeiterische als auch theologische Begründungen, so-

dass man in der Zusammenschau von einem ausgeprägten gemeinwesendiakonischen Profil sprechen 

kann. Diese These wird gestützt durch einen hohen Anteil an explizit gemeinwesendiakonischen Be-

gründungen und Haltungen in den Interviews. 
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Betroffene zu beteiligten machen

Standards des Freiwilligenmanagements der Diakonie
Hessen einhalten

Begleitung und Unterstützung der freiwillig Engagierten,
keine Überforderung

Bildung und Befähigung der Bewohner_innen

Zuverlässigkeit im Umgang mit Kooperationspartnern

Nachhaltigkeit, langfristige Verbesserung der
Lebenssituation

Aktiver Beitrag zum Abbau von Vorurteilen

Offenheit für alle Menschen

Inklusion, Umgang mit Vielfalt, keine Diskriminierungen

Rechtliche Standards einhalten

Wir gehen tolerant mit Fehlern um

Wir orientieren uns an ökologischen Standards

Wir leisten einen Beitrag zur Überwindung
gesellschaftlicher Spaltungen im Kleinen

Kommunikation und Transparenz haben für uns einen
hohen Stellenwert

Sensibilität für religiöse Bedürfnisse, interkulturelle
Kompetenz

An unserem christlichen Selbstverständnis

Bitte wählen Sie aus folgenden Möglichkeiten die treffendsten drei Aspekte, an denen 
sich die diakonische Arbeit in Ihrem Gemeinwesen leitet und orientiert (Frage 35, n=72)

Gesamt (n=72) Kirche (n=18) Diakonie (n=30)
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Sozialarbeiterisches Selbstverständnis 

Wie bereits in der quantitativen Untersuchung deutlich wird, spielen sozialarbeiterische Haltungen 

und Standards insgesamt eine große Rolle, während im Blick auf Auftrag und Begründungen eher the-

ologisch argumentiert wird. Dies wird durch die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung noch ver-

deutlicht. Hierbei spielen verschiedene professionsethische, sozialarbeiterische Aspekte eine wichtige 

Rolle, die im Folgenden dargelegt und sowohl von Verantwortlichen diakonischer Träger als auch Kir-

chengemeinden (insbesondere Pfarrer*innen) ausgeführt werden. 

3,3%

13,3%

40,0%

73,3%

66,7%

0,0%

16,7%

10,0%

0,0%

46,7%

26,7%

60,0%

70,0%

50,0%

0,0%

50,0%

61,1%

88,9%

50,0%

0,0%

16,7%

33,3%

5,6%

55,6%

33,3%

38,9%

44,4%

33,3%

5,6%

27,8%

43,1%

76,4%

56,9%

1,4%

16,7%

26,4%

4,2%

44,4%

29,2%

47,2%

56,9%

40,3%

Die Mitararbeiter_innen sind alle Kirchenmitglieder

Die Mitarbeiter_innen handeln aus einer christlichen
Motivation heraus

Die Mitarbeiter_innen handeln erkennbar aus einer
Haltung der Liebe heraus

Die Mitarbeiter_innen achten erkennbar die
Menschenwürde der Nutzer_innen

Die professionelle Qualität unserer Angebote ist hoch
(ohne Abgrenzung zu anderen Anbietern)

Die professionelle Qualität unserer Angebote ist höher als
bei anderen Anbietern

Unsere Mitarbeiter_innen sind besonders sensibel für
religiöse Bedürfnisse der Nutzer_innen

Unsere Angebote umfassen auch religiöse Angebote

Wir verbinden unsere Angebote mit expliziter christlicher
Verkündigung

Die Verwurzelung des Projekts in der Kirchengemeinde ist
sichtbar

Wir deuten unser Handeln als Weitergabe der Liebe Gottes

Wir achten auf gute Arbeitsbedingungen

Wir gehen ehrlich mit Fehlern und Grenzen um

Wir legen besonders viel Wert auf sozialanwaltschaftliches
bzw. sozialpolitisches Engagement

Woran machen Sie das diakonische Profil des Projekts fest?
(Mehrfachnennungen sind möglich) (Frage 36; n=72)

Gesamt (n=72) Kirche (n=18) Diakonie (n=30)
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Haltung: für den Menschen / Orientierung am Menschen 

„Der Mensch gewinnt - also wenn der Mensch gewinnt, das ist ja die eigentliche Motivation“ 
(Projektleiter*in). 

„Das andere Ziel ist die diakonische Aufgabe, dass wir ja uns wirklich-, also der Mittelpunkt des 
Projektes sind jeweils die Menschen“ (Projektleiter*in). 

Professionalität und Bedarfsorientierung 

„[…] was benötigen die oder was könnte man vor Ort machen. Und – das ist eine Grundprämisse 
unserer gesamten Arbeit, dass wir keine Doppelstrukturen fahren. Das heißt, gibt es etwas Ähn-
liches schon? Zielgruppenspezifisch und äh, wenn’s dass noch nicht gibt, können wir mit jeman-
dem kooperieren? Das ist die Grundsystematik unseres gesamten – unserer gesamten Tätigkeit. 
Egal, was wir tun“ (Projektleiter*in). 

„[…] ich war zehn Jahre als Schuldnerberater […] – ich mein, ich hab’s zehn Jahre gemacht – ich 
hab zehn Jahr auch professionelle Distanz da eingeübt“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

Standard der Gemeinwesenorientierung: Komm-Strukturen 

„So – dass ne reine Angebots-Komm-Struktur – Komm-Her-Struktur, dass das hier nix wird“ (Pfar-
rer*in). 

Haltung: Empowerment 

„Dass man sich im Prinzip unsichtbar macht, beziehungsweise zumindest keine Abhängigkeiten 
schafft“ (Projektmitarbeiter*in). 

Kontextualisierung und Veränderung 

„Und diakonisches Wirken sich in veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, also, die wir ja 
haben, auch verändern muss“ (Pfarrer*in). 

Theologisches Selbstverständnis 

Wie schon bei den allgemeinen Begründungen, spielt die christliche Anthropologie in Form der Men-

schenwürde bei den theologischen Begründungen eine wichtige Rolle (48,6%). Darüber erhielten the-

ologisch-ethische Begründungen, wie die Anteilnahme am Leid der Menschen (44,4%), die Relevanz 

der christlichen Botschaft von Gerechtigkeit in Gesellschaft (50%) und Gemeinwesen (54,2%) sowie die 

Überwindung der Trennung von Kirche und Diakonie (41,7%) hohe Zustimmung. Als wichtigste theo-

logische Begründung gilt das auf die ekklesiologische Perspektive zielende Bonhoeffer-Zitat „Kirche ist 

nur Kirche, wenn sie für andere da ist“ (59,7 %), mit der sich etwa doppelt so viele Projektverantwort-

liche identifizieren als mit der (beteiligungsorientierten) Formulierung „Kirche mit anderen“ (29,2%). 

Spezifischer an der Kirchengemeinde orientierte Aussagen zum Gemeindeaufbau (9,7%), attraktivere 

Gottesdienste (1,4%) und die Möglichkeit zu expliziter christlicher Verkündigung (15,3%) erhalten nur 

wenig Widerhall, wobei die größere Zustimmung zur Aussage, dass Diakonie und christliche Verkündi-

gung zusammengehören (29,2%), offenbar implizit-praktische Formen von Verkündigung bzw. Zeugnis 

im Blick hat. 

Bei einem differenzierten Blick wird deutlich, dass es auch bei den theologischen Begründungen eine 

hohe Übereinstimmung zwischen Diakonie und Kirche gibt – insbesondere im Blick auf die Aussage 

Kirche für andere (je 66,7%) und in Bezug auf die gesellschaftliche Verantwortung für Gerechtigkeit 

sowie die Überwindung der Trennung von Diakonie und Kirche. Gleichzeitig gibt es auf kirchlicher Seite 

eine höhere Zustimmung zum Nächstenliebegebot/Gottesebenbildlichkeit (Kirche jeweils 55,6%; Dia-

konie jeweils 40%) und zur Zusammengehörigkeit von Diakonie und christlicher Verkündigung (Kirche 
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50%; Diakonie 23,3%), wohingegen tendenziell die Zustimmung zu politischen Aspekten der 

christlichen Botschaft bei diakonischen Verantwortungsträger*innen etwas höher ist. 

48,6%

50,0%

31,9%

25,0%

44,4%

59,7%

29,2%

12,5%

50,0%

54,2%

41,7%

18,1%

9,7%

13,9%

1,4%

29,2%

15,3%

55,6%

50,0%

50,0%

22,2%

44,4%

66,7%

27,8%

22,2%

55,6%

50,0%

44,4%

11,1%

5,6%

16,7%

0,0%

50,0%

16,7%

40,0%

53,3%

20,0%

13,3%

50,0%

66,7%

26,7%

6,7%

40,0%

60,0%

43,3%

23,3%

6,7%

6,7%

0,0%

23,3%

10,0%

Für uns spielt der Gedanke der
Gottebenbildlichkeit/Menschenwürde eine wichtige Rolle

Wir wollen aufgrund unseres Glaubens für eine gerechtere
Gesellschaft eintreten

Wir wollen so wie Jesus auf andere Menschen aktiv
zugehen

Wir glauben, dass wir in unserem Nächsten Jesus Christus
begegnen

Das Leid anderer Menschen berührt uns und bringt uns
dazu, aktiv zu werden

Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist

Wir wollen eine Kirche mit anderen werden

In unserem Miteinander erkennen wir schon etwas vom
künftigen Reich Gottes

Das Nächstenliebegebot spielt für uns eine wichtige Rolle

Weil die christliche Botschaft auch politisch ist, haben wir
eine Verantwortung für das Gemeinwesen

Die Trennung von Kirche und Diakonie muss endlich
überwunden werden

Der Gedanke der vorrangigen Option für die Armen spielt
für uns eine wichtige Rolle

Wir möchten Gemeindeaufbau betreiben

Für uns spielt das Anliegen kirchlicher
Erwachsenenbildung eine wichtige Rolle

Wir möchten unsere Gottesdienste attraktiver für die
Menschen vor Ort machen

Wir engagieren uns diakonisch, weil Diakonie und
christliche Verkündigung zusammengehören

Wir engagieren uns diakonisch und freuen uns, wenn sich
die Möglichkeit zur christlichen Verkündigung ergibt

Welcher der genannten Aspekte trifft für Sie die theologische Begründung
gemeinwesendiakonischer Arbeit in ihrem Projekt besonders gut?

(Mehrfachnennungen sind möglich) (Frage 38; n=72)

Gesamt (n=72) Kirche (n=18) Diakonie (n=30)



81 
 

 

In der Gesamtschau lässt sich somit festhalten, dass theologische Begründungen eine wichtige Rolle 

für das Selbstverständnis in den Projekten haben. Hierbei spielen vor allem die gesellschaftliche Öff-

nung und Relevanz der Kirche sowie ihr Engagement für soziale Gerechtigkeit eine bedeutsame Rolle, 

wohingegen traditionell parochial gedachte Gemeindeorientierung nur schwache Zustimmung erhält. 

Noch differenzierter wird die Bedeutung des theologischen Selbstverständnisses in der Betrachtung 

der qualitativen Untersuchung. Hierbei ist zunächst auffällig, dass besonders Pfarrer*innen und Theo-

log*innen ihr theologisches Selbstverständnis ausführen – zum Teil in besonders wortreichen Erklä-

rungen. Hohe Bedeutung haben dabei – wie bereits dargestellt - allgemeinere Begründungen wie das 

Nächstenliebegebot, die Gotteskindschaft aller sowie die Menschenwürde. Allerdings wird Gemein-

wesendiakonie sehr wohl als Gemeindeaufbaustrategie verstanden, jedoch nicht in Bezug auf quanti-

tatives (mehr Mitglieder/Gottesdienstbesucher*innen), sondern vielmehr qualitatives Gemeinde-

wachstum (Gemeindeprofil, Verantwortung für die Stadt). Es wird zudem deutlich, dass der christliche 

Glaube als bedeutsamer Hintergrund für das eigene Handeln verstanden wird. 

Menschenwürde aller Menschen & gemeinsame Gotteskindschaft (schöpfungstheologisch) 

„Dass ich im Prinzip jedem Menschen - ich kann ja net auch einen Menschen, der über höheres 
Einkommen verfügt, kann sozial ausgegrenzt sein. Und kann Dinge lernen wollen, die er nicht 
kann, und kann sich im Leben weiterentwickeln. Also ich würde das breiter stricken als nur auf 
einen Bezug nehmen - Migration und Hartz IV - sondern wirklich allen Menschen zugänglich zu 
machen“ (Projektmitarbeiter*in). 

„[…] das auch für mich an – an der christlichen Botschaft vorbei geht. Wir haben ne gemeinsame 
Gotteskindschaft und es geht darum, dass wir uns als gemeinsame – als gleichwertige Kinder 
Gottes erkennen und entsprechend unsere Gemeinschaft organisieren“ (Mitarbeiter*in des De-
kanats). 

Religionszugehörigkeit nicht von Bedeutung 

„[…] sind Sie evangelisch oder katholisch? Und dann sagte sie: Weder noch! Ich bin aus der Kirche 
ausgetreten. Das spielte dann irgendwie keine Rolle mehr beziehungsweise sie ist dann – also sie 
hat auch keine Berührungsängste, sondern sie hat tatsächlich von dem profitiert. Und das ist 
natürlich auch etwas, wovon wir am Ende profitieren als Kirche“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

Christliche Botschaft als Beitrag zum Frieden 

„Dass wir alle zusammen eine Lösung für unsere Stadtgemeinschaft finden, die verträglich ist 
und wo wir ein Stück christliche Botschaft und Frieden“ (Pfarrer*in). 

Nächstenliebe (individual-ethisch) 

„Ja, die christliche Nächstenliebe ist ja ein Begriff, aber ich überlege gerade, ob ich das auch so 
gemacht hätte, wenn ich nicht Christ wäre, aber das kann ich mir halt nicht vorstellen. Also von 
daher würde ich das auf jeden Fall auch schon aus diesem Aspekt sehen, aus der christlichen 
Nächstenliebe heraus“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Und nach dem Prinzip der Nächstenliebe, da sind uns die Musliminnen fast voraus. Also die ha-
ben eigentlich so eine religiöse Haltung einmal am Tag-, einmal in der Woche-, mindestens, je-
mand anderem etwas Gutes zu tun. […] Und es ist eigentlich eher so ein, über die Kulturen hin-
weg, ganz schöner Austausch“ (Projektleiter*in). 

Gedanke der Lobbyarbeit (sozial-ethisch) 

„Was ich als Pfarrer und Christ in unserer Gesellschaft anfrage, ist, warum muss man in der Wirt-
schaftlichkeit Gewinn abwerfen, wenn man wirtschaftlich sein will mit Pflege, mit Hilfe, auch mit 
heil werden, gesund werden? Warum müssen Krankenhäuser Gewinn machen?“ (Pfarrer*in). 



82 
 

 

Christlicher Glaube als Motivation 

„Also ich von meiner Art her würde sagen: Ich hätte das bestimmt trotzdem gemacht, auch wenn 
ich jetzt nicht irgendwie Christliche wäre, oder auch eine christliche Motivation dahinter hätte, 
sondern auch eine soziale. Aber natürlich ist das schon auch in meinem christlichen Selbstver-
ständnis oder Glauben zu verordnen, würde ich sagen“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Ich würd gar nicht mal vom christlichen Auftrag reden [lacht; andere: mhm], der ja eigentlich 
überhaupt der Grundmotor dieser Unternehmung ist [andere: mhm] und sein sollte“ (Projektmit-
arbeiter*in). 

Diakonie als Teil der Kirche (ekklesiologisch) 

„Mein persönliches Selbstverständnis ist, wenn ich irgendwo arbeite, dann bin ich - ich geh auch 
- ich war jetzt diesen Sonntag im Gottesdienst hier. Ich bin Teil der Kirchengemeinde. In Kirchen-
vorstandssitzungen immer wieder. Es ist meine - wenn ich wo arbeite, fühle ich mich als Teil der 
Kirchengemeinde. Damit hab ich auf Augenhöhe Vernetzungsstrukturen zu Gemeindegliedern. 
Und dann gucke - kann ich schauen, welche Menschen aus dieser Gemeinde können hier mit uns 
tätig werden diakonisch“ (Projektleiter*in). 

Diakonie nicht als Strategie für Gemeindewachstum 

„nicht mit dem Ansatz, wie viel soziale Dienstleistung stecken wir rein, wie viel Bekehrung be-
kommen wir raus. Sondern wer n Interesse hat - und da haben wir sehr viele, die sich haben 
einbinden lassen in Gemeinde. (Projektleiter*in).“ 

„Also es gibt dann nicht die Frage: was bringt uns das oder gewinnen wir mehr Gemeindemit-
glieder“ (Mitglied des Kirchenvorstands). 

Gemeinwesendiakonisches Profil 

Neben den bisher genannten sozialarbeiterischen Haltungen und theologischen Standards überwiegt 

allerdings ein Selbstverständnis, das am besten als gemeinwesendiakonisches Profil bezeichnet wer-

den kann. 

Grundsätzlich wird dieses gemeinwesendiakonische Profil dadurch deutlich, dass stark vom Auftrag 

und der Verantwortung der Kirche für andere, und somit von der Kirchengemeinde her für den eigenen 

Sozialraum gedacht wird. 

Wunsch und Ziel: Öffnung der Kirche für alle 

„Also ich würd mir mehr sowas wünschen, dass die Kirche sich wirklich öffnet, auch ihre Räume 
öffnet, auch ma irgendwie für unkirchliche Sachen zur Verfügung stellt, auch für Menschen, die 
jetzt ma nix mit der Kirche am Hut haben und das einfach auch mal zulässt“ (Projektleiter*in). 

Auftrag: Kirche für die Welt - Gemeinsam mit Diakonie 

„[…] und dass sich Kirche also dadurch auch ganz bewusst der Thematik Soziale Gerechtigkeit 
annimmt. [...] und auch so, wie ich das bei Kollegen wahrnehme. Es ist eigentlich ein Ge-
winnerthema. […] weil es gibt die Tendenz in Gemeinden, sehr gerne im eigenen Saft zu schmoren 
und um sich selbst zu kreisen. Und ich seh das auch als meinen Job an, daran zu erinnern, also 
wir sind nicht für uns selbst da, sondern wir sind für die Welt da und deshalb find ich auch die 
Zusammenarbeit mit dem Diakonischen Werk so wichtig“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

Kirche für andere 

„Für mich ist eigentlich immer zielführend, was gewinnt und das sind ganz einfache Sachen. Bon-
hoeffer hat gesagt, Kirche kann nur noch Kirche sein, wenn sie Kirche für andere ist [andere: ja]. 
Und das ist, glaub ich, das hat die Kirche also bis heute nicht, auch nicht ansatzweise begriffen, 



83 
 

 

ja. Kirche für andere zu sein und da ist nicht die Brücke, sondern da ist eigentlich die Identität zur 
Diakonie. Und das ist, ja, das ist ganz einfache Theologie. Die versteht jeder“ (Pfarrer*in). 

Kirche für andere – Konflikt mit Kirchengemeinden 

„[…] was ich als den Auftrag der Kirche sehe, was der Probst auch gesagt hat, also im Grunde 
Nachfolge Jesu zu den Menschen, um die Menschen kümmern und nicht um die eigene Kirche, 
das erlebe ich eigentlich in Kirchengemeinden nur ganz am Rande, um das mal vorsichtig zu sa-
gen“ (Pfarrer*in). 

Kirche im Gemeinwesen - gemeinsamer Auftrag von Kirche, Diakonie und Kommune 

„Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, einfach für ein Kirchenverständnis, wir leben in einer 
pluralen Welt, wir leben sozusagen in einem großen Gemeinwesen. Also das heißt, Stadt und 
Kirche, Vereine und Institutionen, also die haben sozusagen eine gemeinsame Verantwortung. 
Und das zu leben und zu gestalten und keine Berührungsängste mehr zu haben, sondern wirklich 
uns da an einen Tisch zu setzen, keine Eifersüchteleien, wer war als Erster oder wie auch immer, 
sondern das wirklich als gemeinsam Aufgaben zu sehen eigentlich“ (Pfarrer*in). 

Kirche für den Stadtteil 

„Und toll finde ich halt - nochmal ganz kurz - dass wir das wirklich also über den Kirchturm hin-
weg. Ja, das find ich einen - also mich nervt das schon - seit ich Pfarrerin bin, nervt es mich, dass 
man immer nur für die eigene - als eigenes Gemeindegebiet. Und das wird - und wir wissen, dass 
die Gemeinden immer irgendwie entstanden sind und dass die dem, wie es dann so - also dem 
Viertel also gar nicht gerecht werden“ (Pfarrer*in). 

Sozialraumorientierte Gemeinde 

„[…] dass wir schon klar kommuniziert haben, wir wollen eine sozial-diakonisch aufgestellte Ge-
meindearbeit versuchen oder, wie der Kirchenvorstand das dann formuliert hat, wir wollen stadt-
teilorientiert arbeiten, dass die Menschen im Stadtteil von der Arbeit der Gemeinde was haben 
[…] der Blick in den Stadtteil, also vom Kirchenvorstand und von - von dem, was in der Gemeinde 
besprochen worden ist als strategische Ausrichtung ist Stadtteilorientierung, Orientierung an den 
Bedarfen der Einwohner, nicht der Gemeindeglieder, sondern der Einwohner des Stadtteils. Ein 
ganz wesentlicher Grund – ne ganz wesentliche Grundlage der Arbeit“ (Pfarrer*in). 

Auftrag für den Ort 

„[…] weil wir einerseits so den Auftrag oder so uns dafür verantwortlich gefühlt haben, vor Ort 
was anzubieten“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

Ansatz / Haltung: Vernetzung im Gemeinwesen 

„Und das ist sowieso unser Ansatz als Kirchengemeinde hier in der Stadt. Wir wollen evangelisch 
in unserer Stadt sein. Und eben alle anderen Gruppierungen auch so im Blick haben. […] Das war 
so das Stichwort, also das ist uns ganz wichtig, dass wir uns Kooperationspartner suchen und 
nicht im eigenen kirchlichen Saft bleiben. Und schmoren, sondern die Fühler ausstrecken, nach 
außen und dann diakonische Werke dann natürlich selbstverständlich dazu. (Pfarrer*in). 

Während oben der Wunsch deutlich wurde, die Trennung zwischen Diakonie und Kirche zu überwin-

den, wird im Selbstverständnis der Projektverantwortlichen deutlich, dass für sie diese Trennung gar 

nicht existiert. Vielmehr wird Kirche und Diakonie grundsätzlich gemeinsam gedacht. 

Haltung: Gemeinsam Kirche und Diakonie 

„Also um sichtbar zu machen, gemeinsam schafft man auch etwas. Das muss nicht einer alleine 
machen – die Diakonie steht nicht allein für Hilfestellung oder das Dekanat, sondern es gehören 
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alle zusammen und wir gestalten das Gemeinwesen zusammen. Und die Diakonie kümmert sich 
nicht nur um Randgruppen, sondern sie ist mittendrin“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

Kirche und Diakonie gemeinsam 

„Und das war mir immer wichtig zu erklären in diesen zwölf Jahren, dass Kirche und Diakonie 
eine Medaille ist, halt zwei Seiten, aber eine Medaille. Und dass wir viel enger miteinander zu-
sammenarbeiten müssen“ (Mitglied des Kirchenvorstands). 

Diakonie und Kirche sind eins 

„Also ich glaube, dass eine diakonische Gemeinde eine missionarische Gemeinde und umgekehrt 
ist. Ich glaube nicht, dass Diakonie funktioniert nicht ohne Theologie. Ich glaube auch, Theologie 
ist ohne soziales Handeln auch nicht praktikabel, also ohne diese Menschen verstehen wollen in 
ihrer Tiefgründigkeit und ihren Bedürfnissen. Ja“ (Projektleiter*in). 

Kirche und Diakonie: diakonisch denken verbindet 

„PMD: Das passte wie Arsch auf Eimer [beide lachen]. 

LDW: Endlich noch jemand, der an Sozialarbeit interessiert ist, ja das ist ja nicht selbstverständ-
lich.  

PMD: Und also das war das erste Projekt, das wir eben gemeinsam gemacht haben und. 

LDW: Und gleich von Anfang an. 

PMD: Genau, und das hat uns eigentlich sehr eben zusammengeschweißt“ (Mitarbeiter*in des 
Dekanats & Leiter*in Diakonisches Werk). 

Auffällig ist, dass es in den Projekten gelingt, sozialarbeiterische Gedanken gleich in Bezug zur Kirche 

zu denken und die Verbindung von Theologie und Sozialer Arbeit zu suchen, wie in den folgenden Aus-

sagen deutlich wird. 

Standards und evangelisches Kirchenverständnis: Selbstbestimmung und Empowerment 

„Wir wollen Lebensqualität von älteren Menschen erhöhen, Generationenbegegnungen schaf-
fen, die Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit verstärken, Empowerment und so weiter. Und das 
lässt sich sehr gut mit einem evangelischen Kirchenverständnis verbinden“ (Pfarrer*in). 

Politische Lobbyarbeit und christliche Gerechtigkeit 

„Wir leben doch hier mit den Menschen und für die Menschen, die hier sind. Da müssen wir gu-
cken, wie es denen geht, was die machen und dort auch mitarbeiten, für die arbeiten und wenn 
sie keine Stimme haben, denen auch eine Stimme geben. Das ist an sich ein ganz wichtiger An-
satz, würde ich urchristlich nennen“ (Pfarrer*in). 

Teilhabe als Auftrag für Kirche 

„[…] dass die Leute glücklicher werden. Das finde ich, ist überhaupt für mich immer mehr ein Ziel 
von Kirche auch. Ich kann es ein bisschen weiter runterbrechen und sagen, dass die Leute mehr 
von ihrem Leben haben und mehr ihr Leben auch ein Stück weit selber mehr in die Hand nehmen 
und aktiv sind, dass die Leute miteinander in Kontakt kommen, dass Einsamkeit überwunden 
wird. Dass die Lebensqualität verbessert wird, und zwar auch ohne dass es sehr viel kostet“ (Pfar-
rer*in). 

Für die Entwicklung und Umsetzung eines diakonischen Profils – das wird aus den Ausführungen zum 

Selbstverständnis deutlich – sind Personen von Bedeutung, die beides, Kirche und Diakonie, sowie ge-

meindliches Handeln und sozialarbeiterische Standards, (zusammen)denken können und so als Brü-

ckenbauer*innen fungieren. In allen Projekten konnten solche Verantwortungsträger*innen ausge-
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macht werden, als Pfarrer*innen und Kirchenvorsteher*innen in den Kirchengemeinden, in Leitungs-

funktion in den Dekanaten und diakonischen Werken und als hauptamtliche Projektmitarbeiter*innen. 

Aufgrund der hohen Bedeutung von Personen für die Projekte, ist hierin einer der entscheidenden 

Faktoren für das Gelingen und Misslingen der DRIN Projekte zu sehen. 

Selbstverständnis der freiwillig Engagierten 

Auch wenn die Aussagen zum Selbstverständnis in den meisten Fällen und dort äußerst ausführlich 

von Hauptamtlichen und im Speziellen von Pfarrer*innen formuliert werden, wird aus einzelnen Aus-

sagen von freiwillig Engagierten deutlich, dass sie ebenso aus einem klaren Selbstverständnis (Haltung, 

Ziele und Begründungen) heraus handeln, dieses aber weniger oft und deutlich formulieren als Haupt-

amtliche und vor allem Theolog*innen. Hier ist unabhängig von einem explizit christlichen Hintergrund 

eine grundsätzliche Haltung für andere zu erkennen. 

„Und die Leute tun mir leid, die nicht wissen womit sie sich beschäftigen sollen, womit sie ihre 
Freizeit gestalten sollen. Es gibt so viel Armut und so viel zu tun, man muss nur die Augen auf-
machen und die Ohren. Denke schon” (Freiwillig engagierte Person). 

„He told us: Just for helping people. This is what I am done for my culture, from our - and religion, 
and when I help the people, I feel happy” (Freiwillig engagierte Person). 

Diakonische Kirche 

Deutlich wird aus dem Selbstverständnis der Projektverantwortlichen, dass diakonisches Handeln Teil 

der Kirche ist und somit organisierte Diakonie und verfasste Kirche zusammengehören und deren Tren-

nung zu überwinden ist. Kirche zeigt sich vor allen Dingen in ihrem Handeln. Dabei ist ein gemeinwe-

sendiakonisches Profil – bei aller Zustimmung – nicht nur eine Herausforderung für Kirchengemeinden, 

sondern in gleichem Maße für Diakonische Träger. 

„[…] wie wir diakonische Arbeit als – als Ausdruck der – Diakonie als Wesensform von Kirche 
verstehen“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

Kirche ist Diakonie / Diakonie ist Kirche 

„[…] für mein eigenes theologisches Verständnis – Diakonie als Wesensform der Kirche ist für 
mich – Kirche ohne Diakonie ist für mich undenkbar“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

Christliches als Handeln 

„Und kann das nur bestätigen, dass – das gehört für mich auch zusammen und natürlich sind wir 
ne eigene Organisation und haben nen eigenen – und sind natürlich mehr im Tun, das Christliche 
zeigt sich bei uns in der Tat“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

Dienst am Menschen als Gottesdienst 

„Und dann sage ich immer ja, wir machen hier Gottesdienst, aber nicht den Gottesdienst wie ihr 
denkt, am Sonntagvormittag. Sondern wir machen einen Dienst an Menschen, der Gott sehr gut 
gefällt, von dem wir glauben jedenfalls, dass er Gott sehr gut gefällt, und das ist auch Gottes-
dienst“ (Pfarrer*in). 

Diakonie für das Gemeinwesen 

„Gemeinwesenarbeit ist was, was im diakonischen Werk nicht immer ganz selbstverständlich ist. 
Und gar nicht so leicht umzusetzen ist, bei den Angeboten, die man als diakonisches Werk, als 
regionales Werk vorhält. Und hier war das eben ganz gut exemplarisch möglich, gute Vorausset-
zung da. Und auch der Ansatz dann nicht nur dieses Angebot Kleiderladen, sondern auch Bera-
tung. So dass alles unter einem Dach zu bringen war, was für mich als Geschäftsführer eben dann 
auch ganz wichtig war“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 
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Somit kann mit Blick auf Ziele, Auftrag, Haltungen, Standards und Begründungen in den DRIN Projekten 

von einem starken, gemeinwesendiakonischen Profil – dem Ideal einer diakonischen Kirche für und 

mit anderen – gesprochen werden, als Synergie aus theologischem und sozialarbeiterischem Selbst-

verständnis. 

Auffällig waren in der Untersuchung zum Selbstverständnis der Akteur*innen die Unterschiede zwi-

schen den Pfarrerinnen und Pfarrern bezüglich des Umfangs der Ausführungen zu theologischen Be-

gründungen, Ziele und Haltungen. Dabei artikulierten die befragten Pfarrer ihr Selbstverständnis deut-

lich häufiger, wortreicher und ausführlicher aus als ihre Kolleginnen. Hier ergibt sich – gerade mit Blick 

auf die Bedeutung der Pfarrer*innen in Kirchengemeinden – die Möglichkeit zu weiterer Forschung. 

Reflexion des Selbstverständnisses 

Im Laufe der Projektförderung hat sich für einen Großteil der Projekte die Gelegenheit ergeben, das 

theologische Selbstverständnis zu reflektieren. In der Regel geschah dies im Rahmen der Projektkon-

zeption (41,7%). In einem kleineren Teil der Projekte (22,2%) wurde das Selbstverständnis während 

der Durchführung des Projektes reflektiert. Anlässe hierfür waren vor allem Teile der Konzeption, Teil-

angebote oder Impulse durch Teilnehmende. Während kirchliche Verantwortliche vor allem im Vorfeld 

des Projektes ihr Selbstverständnis reflektierten (44,4%; Diakonie 33,3%), geschah dies bei Verant-

wortlichen aus der Diakonie häufiger situativ, während des Projektes (30%; Kirche 16,7%). 

In der Regel werden Kirchengemeinden oder dia-

konische Träger angesichts einer Situation aktiv, 

die Handlungsbedarf erzeugt, ohne dass im Vor-

feld ein Bedarf an theologischen Überlegungen 

besteht. Die theologische Deutung kirchlicher 

Praxis erfolgt meist sekundär. Negativ formuliert 

bedeutet dies, dass Theolog*innen „im Nach-

hinein ihre Deutungsmuster über die Aktivitäten 

der Gemeinde […] stülpen“. Positiv formuliert 

könnte es aber auch so gedeutet werden, dass 

jede theologische Begründung der Diakonie von 

ihrem Wesen her „immer nur ein nachgehendes, 

versuchsweises […] Unternehmen sein kann, […] 

weil eben Diakonie in der ‚Lebendigkeit‘ der Ge-

meinde Jesu Christi begründet ist. Das erklärt auch, warum es unterschiedliche theologische Begrün-

dungen gibt […], sie haben nur die versuchsweise Bedeutung, die diakonische Verantwortung der 
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Christ*innen zu stützen, sie mit den Mitteln der Erzählung und der Ermahnung wieder auf den Weg zu 

bringen und ihr neue Wege zu eröffnen“ (Dietz 2019). 

Gemeindeaufbau und Transformationsprozesse 

Insgesamt wird deutlich, dass das Handeln und Wirken in den Projekten das Selbstverständnis der Be-

teiligten beeinflusst und verändert hin zu einem gemeinwesendiakonischen Profil. Dies geschieht zum 

Teil im Rahmen des Projekts selbst – im Zuge der Projektkonzeption bzw. während der Durchführung. 

In vielen Fällen geschah eine Reflexion des eigenen Selbstverständnisses durch Verantwortliche und 

Mitarbeitende allerdings schon im Vorfeld. Somit sind die DRIN Projekte in vielen Fällen als Folge eines 

längeren Prozesses von Diakonie und besonders Kirchengemeinden hin zu einem gemeinwesendiako-

nischen Selbstverständnis zu begreifen. In diesem Rahmen fand für viele Kirchengemeinden eine 

Transformation des Gemeindebauverständnisses statt, ausgehend von einer gottesdienstlichen Ge-

meinschaft hin zu einer Gemeinschaft, die Verantwortung für Gesellschaft und Gemeinwesen über-

nimmt. Insofern ist DRIN als Beitrag zu einem Lernprozess für Diakonie und Kirche zu verstehen. 

Gerade in Bezug auf Kirchengemeinden wird dabei deutlich, dass Gemeinwesentransformation und 

Gemeindetransformation Hand in Hand gehen und dabei Zeit, Möglichkeiten, Anlässe und Erfahrungen 

zur Reflexion und Veränderung brauchen (Anstöße von Top und Prozesse von Down). Das DRIN Projekt 

ist somit gleichzeitig ein Beispiel für erfolgte Veränderung und Lernfeld für stattfindende Veränderung 

in Bezug auf Ziele, Haltung und Begründung kirchlichen wie diakonischen Handelns hin zu einem ge-

meinwesendiakonischen Profil. 

Obwohl in den Projekten gerade seitens der kirchlichen Vertreter*innen relativ hohe Zustimmung zum 

Miteinander von diakonischem Handeln und Verkündigung (50%) und zu religiösen Angeboten inner-

halb der gemeinwesendiakonischen Ausrichtung (33,3%) vorhanden ist, kommen Verkündigung (als 

explizite Wort-Verkündigung) und Spiritualität im engeren Sinne nur wenig vor. Dies kann entweder 

als Gefahr einer neuen Einseitigkeit in der Gemeindeentwicklung oder als theologische Weiterentwick-

lung (Säkularisierungstheologie, anonymes Christentum, praxisbezogene Mystik, Kommunikation des 

Evangeliums durch die Tat o.ä.) gedeutet werden. 

Gleichzeitig ist festzuhalten, dass ein gemeinsames, diakonisches Selbstverständnis als Grundlage für 

die Kooperation von Diakonie und Kirche anzusehen ist. Projekte, in denen die Zusammenarbeit von 

Diakonie und Kirche als besonders gelingend beschrieben werden, zeichnen sich durch ein solches ge-

meinsames diakonisches Selbstverständnis aus.  



88 
 

 

3.6 Freiwilliges Engagement 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die Arbeit mit freiwillig Engagierten spielt für das Gelingen der Projekte eine äußerst bedeutsame Rolle, 

daher benötigen die lokalen Projekte einerseits hauptamtliche Mitarbeitende (Mittelwert 2,4) und wer-

den gleichzeitig durch freiwillig Engagierte getragen (durchschnittlich 22). So wird bereits aus den An-

trägen deutlich, dass freiwillig Engagierte Aufgaben in den lokalen Projekten übernehmen und damit 

zentral sind für die Umsetzung der Projektideen. Dabei sind die gemeinwesendiakonischen Projekte aus 

verschiedenen Gründen sehr attraktiv für freiwilliges Engagement. In der Arbeit mit Engagierten spielt 

das Freiwilligenmanagement für die Projekte eine wichtige Rolle. Die Unterstützung von freiwillig En-

gagierten in einer guten Zusammenarbeit mit den Hauptamtlichen ist gegeben. Die Standards sind zum 

Freiwilligenmanagement überwiegend bekannt, werden aber zum Teil nicht umgesetzt. Insgesamt wird 

deutlich, dass freiwilliges Engagement im gemeinwesendiakonischen Bereich in der Regel nur mit 

Hauptamtlichen möglich ist. 

Allgemein 

„Das Projekt fällt mit dem, dass viele Ehrenamtliche darin arbeiten“ (Leiter*in Diakonisches 
Werk). 

Bereits bei dem ersten Blick auf die Strukturen 

der Einzelprojekte wird deutlich: DRIN ist ohne 

freiwilliges Engagement nicht möglich, schließ-

lich arbeiten bei den meisten Projekten im 

Durchschnitt ein bis zwei Hauptamtliche (Me-

dian 2), die in der Regel nicht mit einer vollen 

Stelle im Projekt beschäftigt sind. Allein durch 

Hauptamtliche wären demzufolge die Aufgaben 

und Herausforderungen vor Ort nicht zu stem-

men. 

Neben den 66 Hauptamtlichen haben sich in den Projekten insgesamt 605 Freiwillige engagiert. Bis auf 

eines gaben alle Projekte an, mit freiwillig Engagierten gearbeitet zu haben, wobei im Durchschnitt 22 

freiwillig Engagierte pro Projekt engagiert waren (Median 10). Während der Großteil der Projekte (16) 

mit einer kleineren Gruppe von Engagierten arbeitete (1-15 freiwillig Engagierte), engagierten sich in 

sieben Projekten jeweils mehr als 40 Menschen freiwillig – in einem Projekt sogar 100 Menschen. Mehr 

als die Hälfte dieser Engagierten waren Menschen, die als Nutzende der Projekte für die Mitarbeit 

gewonnen werden konnten (385 Personen). Während sich in zwei Projekten mehr als 40 Projektnut-

zende zugleich freiwillig engagierten (max. 50 Nutzende als Engagierte), waren es in den meisten Pro-

jekten ein bis zehn Nutzende als Engagierte (im Durchschnitt 14; Median 8) 
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Entsprechend spielte der Umgang mit freiwillig Engagierten für die Projekte über die gesamte Laufzeit 

eine wichtige Rolle. Neben dem Aspekt des Freiwilligenmanagements (Gewinnung, Unterstützung und 

Förderung freiwillig Engagierter), machten sich die Projektverantwortlichen vor allem zum Verhältnis 

zwischen Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten (Selbstverantwortung, Umgang miteinander) so-

wie zu finanziellen Aspekten (Ehrenamtspauschale, freiwillig Engagierte als Sparmaßnahme) der Arbeit 

mit Freiwilligen und dem Umgang mit Betroffenen als freiwilligen Engagierten Gedanken. Während 

Aspekte des Freiwilligenmanagements vor Projektbeginn eine weniger wichtige Rolle spielte, nahm die 

Auseinandersetzung mit diesem Aspekt mit Projektbeginn und im weiteren Verlauf der Projekte stark 

zu. Andererseits war die Klärung des Verhältnisses von Hauptamt und freiwilligem Engagement zu Pro-

jektbeginn ein wichtiges Thema. Im Verlauf der Projekte setzte hier allerdings schnell eine Klärung ein, 

was für wenige Konflikte zwischen Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten spricht und sich in dem 

zumeist partnerschaftlichen Miteinander zeigt. 

Viele freiwillig Engagierte konnten in den Kirchengemeinden selbst gewonnen werden, gleichzeitig bo-

ten die Projekte eine hohe Attraktivität für Menschen, die selbst nicht aktiv in einer Kirchengemeinde 

eingebunden sind. Zudem finden sich in vielen Projekten mehrfachengagierte Menschen, also Perso-

nen, die sich in verschiedenen Bereichen engagieren (z.B. DRIN, Kirchenvorstand, Flüchtlingshilfe). 

„Wir haben dann auch vier oder fünf ehrenamtliche Frauen, die aktiv sind in der Kirchenge-
meinde, die sind als Ehrenamtliche zu uns gekommen“ (Projektleiter*in). 

Fast an allen Orten hat sich das Projekt positiv oder sehr positiv auf das Engagement von Gemeinde-

mitgliedern (Kirchengemeinde 75,4%) oder freiwillig Engagierte (Diakonie 78%) ausgewirkt, sodass mit 

Blick auf die hohe Anzahl Engagierter, die positive Bewertung der Arbeit mit freiwillig Engagierten und 

die breite Reflexion zum Selbstverständnis in der Arbeit mit freiwillig Engagierten bereits an dieser 

Stelle von DRIN als einem erfolgreichen Projekt in der Arbeit mit freiwillig Engagierten gesprochen 

werden kann. Auf die verschiedenen relevanten Aspekte soll nachfolgend näher eingegangen werden. 
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Gewinnung und Motive freiwillig Engagierter 

„Wo kriegen wir denn jetzt die vielen Ehrenamtlichen her? Wir waren ja nur zu zwölft, die dort 
waren. Und dann habe ich gesagt: Das wird sich schon ergeben. Ich weiß es nicht. Wir gucken 
jetzt einfach-. Wir ziehen das jetzt einfach hier durch. Und es war wirklich toll. Es kam ein Ehren-
amtlicher nach dem anderen. Ich weiß gar nicht, wo die alle hergekommen sind. Wir haben na-
türlich dann auch Presse, Öffentlichkeitsarbeit gemacht, dass wir hier einen Kleiderladen ma-
chen, dass wir Mitarbeiter brauchen. […] Wir hatten dann plötzlich 20 Mitarbeiter. Also auch 
unsere zehn Ehrenamtlichen haben im Bekanntenkreis gefragt. Da sind auch ganz viele dann-, 
ihre Freundinnen und Bekannten“ (Projektleiter*in). 

Für die einzelnen DRIN Projekte bestand von Beginn an die Herausforderung darin, freiwillig Engagierte 

für ihre Projekte zu gewinnen. Selbst wenn bereits im Vorfeld einige Engagierte in den Startlöchern 

standen, bedurfte es zumeist des Zuwachses an freiwillig Engagierten, um den Aufgaben gerecht zu 

werden. Da viele Projektideen erst mit der Projektausschreibung bzw. den Projektanträgen durch die 

hauptamtlichen Projektleiter*innen konkreter wurden und nur in den wenigsten Fällen eine größere, 

über einen längeren Zeitraum gewachsene Freiwilligenbewegung hinter der Projektidee stand, ging es 

für die Projekte besonders zu Projektbeginn darum, Menschen anzusprechen und für die Mitarbeit 

und Verantwortlichkeitsübernahme für das Projekt und das Gemeinwesen zu gewinnen. 

In vielen Fällen engagieren sich in den Projekten die sogenannten jungen Alten, in der Mehrheit 

Frauen. Somit kann in Bezug auf die DRIN Projekte von einer „nahezu klassischen Engagements-Bio-

grafie“ gesprochen werden, bei der sich ältere Menschen in der nachberuflichen Phase eine Aufgabe 

bzw. einen Verantwortungsbereich suchen, aus dem Wunsch heraus, noch etwas machen zu wollen. 

Mit Blick auf die Motive dieser Engagierten werden fünf Aspekte deutlich. Die Lebensphase Alter ist 

eine Phase der Neuorientierung in der nachberuflichen (Ruhestand) und nachfamiliären Phase (Weg-

zug von Kindern und Enkelkindern). In der Biografie dieser Menschen befinden sich oftmals bereits 

früher Zeiten sozialen Engagements oder Auslöser dafür, sich für andere engagieren zu wollen. Hierbei 

spielt drittens der persönliche Glaube eine Rolle, „etwas Gutes tun zu wollen“ oder etwas von dem 

Empfangenen zurückgeben zu wollen – wie es der Theologe Henning Wrogemann ausdrückt, „den 

Glanz widerzuspiegeln (2010)“. Junge Alte engagieren sich aus der Bindung an die Kirche häufig inner-

halb der Kirchengemeinden oder in kirchlichen Angeboten und bevorzugen das Engagement im eige-

nen Sozialraum. Insofern kann festgehalten werden, dass die DRIN Projekte für das Engagement junger 

Alter besonders dadurch attraktiv sind. 

„Ich bin in Ruhestand gegangen nachdem ich 25 Jahre im Verkauf war, allerdings nicht mit Klei-
dern. Und nach einem Jahr habe ich gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Dann habe ich das 
auch immer mal in unserer kirchlichen Zeitung gelesen, dass hier Mitarbeiter gesucht werden. 
Habe auch Kleidung abgegeben. Ja, und dann ging das eigentlich ganz, ganz schnell“ (Freiwillig 
engagierte Person). 

Wie bereits oben deutlich wurde, bieten die DRIN Projekte aber auch anderen Gruppen die Möglich-

keit, mitzuarbeiten (vgl. hohe Anzahl Nutzender als Engagierter, Engagement als niedrigschwelliger 

(Wieder)Einstieg in den Beruf). 

In vielen Fällen hat das Engagement durch einen niedrigschwelligen Einstieg begonnen (etwa durch 

ein Kleiderspenden und das Kennenlernen der Räumlichkeiten und Mitarbeitenden oder das Rein-

schnuppern in ein Mitmachangebot). In vielen Fällen wurde daraus der Einstieg in ein regelmäßiges 

freiwilliges Engagement. 

„Ein Ehrenamt ist überhaupt generell eine wunderbare Sache für Leute, die im Ruhestand sind. 
Wie für mich zum Beispiel. Ich habe da Spaß dran. Ich habe noch andere Ehrenämter, aber wie 
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gesagt, dies ist so ein besonderer Schwerpunkt, ein besonderer Bonbon, wie man so schön sagt. 
Hier komme ich besonders gerne hin“ (Freiwillig engagierte Person). 

Die Attraktivität der DRIN Projekte wird beispielsweise dadurch deutlich, dass es einzelnen Projekten 

bereits im ersten Jahr gelang bis zu 30 neue freiwillig Engagierte zu akquirieren, in Zeiten eines um-

kämpften Marktes um freiwillig Engagierte (vgl. Dokumentenanalyse). 

„Ich bring mich ein und ich bekomm auch was dafür. Also ich werde wertgeschätzt. Da geht's um 
Wertschätzung ganz viel“ (Freiwillig engagierte Person). 

„weil das Leute sind, die irgendwie n Bewusstsein davon haben, dass es wertvoll is, sich für seinen 
Lebensraum oder für sein näheres Umfeld zu engagieren – auch aus nem egoistischen Trieb her-
aus, dass man’s selber schöner haben will, ja aber auch aus sowas wie – ja ich mein, Nächsten-
liebe hört sich so kitschig dann an, aber irgendwie sowas dann schon. So auch aus Solidarität 
oder so“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

Persönliche Ansprache durch Entrepreneur*innen 

Für die Gewinnung freiwillig Engagierter ist die persönliche Ansprache von großer Bedeutung. Selbst 

wenn ein*e potentielle*r Engagierte*r über einen Zeitungsartikel auf ein Angebot aufmerksam wurde, 

bedarf es meist der persönlichen Ansprache. Hier spielen die (hauptamtlichen) Projektleitenden eine 

wichtige Rolle. Sie stellen den Kontaktpunkt zwischen Projekt und Interessierten dar. 

„Und so kommen wir auch zu Ehrenamtlichen, also diese persönliche Ansprache. Also wichtig, 
auch mit Werbung, aber diese persönliche Ansprache und das bringt ganz viel“ (Projektmitarbei-
ter*in). 

Die große Bedeutung und der Einfluss der Verantwortlichen auf die freiwillig Engagierten in den Pro-

jekten wird auch darin deutlich, dass sich freiwillig Engagierte aus Loyalität gegenüber einer Leitungs-

person dazu bereiterklären, mitzuarbeiten oder bestimmte Verantwortungsbereiche zu übernehmen. 

Gerade weil in den Projekten häufig nur einzelne oder wenige Verantwortung tragen, ist der Aspekt 

der Macht Einzelner an dieser Stelle von umso größerer Bedeutung. 

„Ja, ich habe dem Heinz zu Liebe mich bereiterklärt, als Ansprechpartner zu fungieren“ (Freiwillig 
engagierte Person). 

Gewinnung über freiwillig Engagierte – Homophilie im Freiwilligen Engagement 

Neben der Bedeutung der Ansprache durch Projektverantwortliche spielt vor allem die Gewinnung 

weiterer freiwillig Engagierter durch bereits Engagierte als Multiplikator*innen eine wichtige Rolle. 

Was als Homophilie im freiwilligen Engagement bezeichnet werden kann und durchaus seine Nachteile 

in Bezug auf soziale Durchmischung mit sich bringt, ist ein wichtiger Aspekt in den DRIN Projekten. 

Menschen engagieren sich gerne unter Gleichen und dort wo ihre Freund*innen und Bekannten sind. 

„Und zwei, drei kannten sich über die Gemeinde hier. Also, die haben sich dann gegenseitig auch 
so angefragt: Willst du nicht kommen?“ (Projektleiter*in). 

Ehrenamtspauschale scheint keine Rolle zu spielen 

Für freiwillig Engagierte in den DRIN Projekten gibt es vielfältige nicht-monetäre Aspekte und Motiva-

tionen sich einzubringen, sodass Ehrenamtspauschalen in den Projekten keine Rolle spielen. 

„Und ich denke, wir müssen auch weiterhin all diese Bemühungen und Zuwendungen erbringen, 
weil der Markt, der um die ehrenamtlichen, der ist stark umkämpft. Wir stellen fest, in unserer 
Region, da werden andere Projekte kreiert, die dann auch schon gleich mit Aufwandsentschädi-
gungen werben, die sie für die Ehrenamtlichen auch zahlen werden. Und von daher müssen wir 
gut mit Lieferzuwendung und viel Anerkennung dagegenhalten“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 
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Langfristige Gewinnung von Engagierten und Sensibilisierung für freiwilliges Engagement 

Dass sich Menschen freiwillig engagieren, ist zumeist das Ergebnis eines längeren biografischen Pro-

zesses. Gewinnung freiwillig Engagierter muss entsprechend langfristig gedacht werden. Hier gehen 

die Projekte bereits Schritte, um potentielle Engagierte frühzeitig für diakonisches Handeln zu sensibi-

lisieren, etwa durch die Einbindung junger Menschen im Rahmen des Konfirmanden-Cafés (z.B. Sozial-

praktikum). 

„Dann hat er Konfirmanden schickt er uns regelmäßig, die dann ein Diakonie-Praktikum machen, 
die dann die ehrenamtliche Tätigkeit im Laden kennenlernen sollen also im Rahmen des Konfir-
mandenunterrichts“ (Projektleiter*in). 

Freiwilligenmanagement 

Im Projektmanagement der Einzelprojekte nahmen folglich Maßnahmen des Freiwilligenmanage-

ments eine große Rolle ein. So gab es in knapp 85% aller Projekte begleitende Maßnahmen der Unter-

stützung freiwillig Engagierter (Kirche 83,3%, Di-

akonie 96,7%). Neben Teambesprechungen 

(63,9%) und gezieltem Coaching (31,9%) spielten 

Fortbildungen für Engagierte (3,3%) und Supervi-

sion (1,4%) eine Rolle. Trägerspezifische Unter-

schiede in Bezug auf die Maßnahmen zeigen sich 

lediglich bei den Fortbildungsangeboten (5,6% in 

Kirche und 23 % in Diakonie). Dies spricht für eine 

sehr gute Unterstützung der freiwillig Engagier-

ten. Allerdings zeigen die Angaben über Maß-

nahmen zur Bildung und Befähigung freiwillig En-

gagierter, dass es durchaus Steigerungspotential 

im Freiwilligenmanagement gibt oder dass hier 

keine Bedarfe unter den Engagierten bestehen. 

So gab es in lediglich 59,6% der Projekte entspre-

chende Bildungs- und Befähigungsmaßnahmen. 

Auch hier schneiden die Kirchengemeinden 

deutlich schwächer ab als diakonische Träger 

(50% zu 80%). Zu den angebotenen Maßnahmen 

gehören hierbei Gespräche (39%), Fortbildungen 

(32%), Vernetzung (15%) und Informationswei-

tergabe (14%).  

36,7%

0,0%

70,0%

23,0%

3,3%

33,3%

5,6%

72,2%

5,6%
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1,4%

63,9%

19,4%

15,3%

Coaching

Supervision

Teambesprechungen

Fortbildungen

es gab keine derartigen
Maßnahmen

Welche begleitenden Maßnahmen zur 
Unterstützung der freiwillig Engagierten 
gab es, um diese vor Überforderung zu 

schützen? (Frage 29; n=72)
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Gesamt (n=47) Kirche (n=12) Diakonie (n=20)

Vernetzung
15%
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Maßnahmen zur Begleitung und 
Unterstützung freiwillig Engagierter (Frage 
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Damit bestätigte sich in der quantitativen Befragung eine Tendenz, die bereits in der Dokumentenana-

lyse sichtbar wurde: die lokalen Projekte machen sich Gedanken zum Freiwilligenmanagement und 

setzen diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten um. 

„[…] dass wir Schulungen anbieten wollten für freiwillig Engagierte, die dann in diesen Besuchs-
dienst einsteigen sollten“ (Mitarbeiter*in des Dekanats). 

„Und ich hatte bei dem Thomas Jung, hab ich dann ja ne Projektmanagerfortbildung gemacht 
über zwei Tage. Und also man hat da auch als Ehrenamtlicher nen großen Gewinn und wird be-
gleitet“ (Freiwillig engagierte Person). 

Die Freiwilligenstandards der Diako-

nie Hessen sind dabei in einem 

Großteil der Projekte bekannt 

(60,7%), werden aber nur in knapp 

der Hälfte bewusst umgesetzt 

(46,2%). Auch hier zeigen sich Un-

terschiede zwischen Verantwortli-

chen aus Kirche und Diakonie vor al-

lem bei der Umsetzung der Stan-

dards (Diakonie 65%, Kirche 23,1%). 

Obwohl der Kirchengemeinde die 

Erfahrung mit freiwillig Engagierten 

zugesprochen wird, bestehen hier 

Defizite im professionellen Freiwilli-

genmanagement. Dieser Defizite 

sind sich die Projektverantwortli-

chen allerdings teilweise bereits be-

wusst und sehen den Verbesse-

rungsbedarf. Die Umsetzung selbst 

geschieht vor allem durch die Refle-

xion des Verhältnisses von Haupt-

amtlichen und freiwillig Engagierten 

sowie der Schaffung geeigneter Rah-

menbedingungen und einer Engage-

mentskultur. 

„Aber ich meine jetzt ne - ich glaube, dass heute Ehrenamtliche ne Betreuung bräuchten. Und da 
mein ich jetzt nicht nur die Geflüchteten. Jemand, der sich um sie kümmert in ihren Bedürfnissen, 
in ihren Frustrationen, da ne Unterstützung. […] Ist nicht vorgesehen gewesen. Ist ne Panne, 
würde ich eher sagen. Es gibt das auf meiner Ebene als Mensch, aber nicht als organisierte Form 
[…] Auf der Ebene schon, aber nicht strukturell gedacht. Ich würde es nochmal anders tun. Da 
würde ich bewusst Projekteanteile für diese - einfach Personalstunden sind nicht gedacht worden 
und das war dann die Panne. Und da hätte man nachsteuern müssen [. genau, also halt ich für 
sehr wichtig“ (Projektleiter*in). 

„Also klar gibt es auch mal Differenzen zwischen den Ehrenamtlichen. Dann verstehen sich die 
mit denen nicht und so. Und dann gibt es dann auch mal Schwierigkeiten. Und dann versuchen 
wir, das so gut wie es geht zu klären“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Dann gab es ne ganz gute Vernetzung über die Flüchtlingsarbeit und einfach die Ehrenamtli-
chen, die bei unserer Flüchtlingsarbeit sind, einfach beim diakonischen Werk qualifiziert worden 
sind. und es gab eben auch immer mal wieder ne Verweisung an die Beraterinnen und Berater 
vom diakonischen Werk von den Pfarrerinnen her“ (Projektleiter*in). 

23,1%

65,0%

46,2%

47,1%

80,8%

ja, 60,7%

76,9%

35,0%

53,8%

52,9%
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Umsetzung in Diakonie (n=20)
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Kenntnis in Kirche (n=17)

Kenntnis in Diakonie (n=26)
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Sind die Standards des Freiwilligenmanagements der 
Diakonie Hessen in der Struktur der Organisation 

bekannt (Frage 33; n=61) und wurden sie in der Arbeit 
mit freiwillig Engagierten umgesetzt (Frage 34; n=39)?
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Umsetzung der Freiwilligenstandards (Frage 34; n=20)
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Begleitung und Freiwilligenmanagement durch Hauptamtliche 

Um professionelle Begleitung von Engagierten und entsprechendes Freiwilligenmanagement zu ge-

währleisten ist die Anstellung von Hauptamtlichen unerlässlich. Die Arbeit mit Freiwilligen braucht Zeit 

und Kompetenz – dies ist für einige Projekte ein Lernprozess innerhalb des Projektes gewesen, sodass 

sie sich entschlossen, für die Koordination und Begleitung freiwillig Engagierter mehr hauptamtliche 

Kapazitäten zur Verfügung zu stellen. Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob die Haupt-

amtlichen selber für diese Aufgaben befähigt und ausgebildet sind, schließlich sind sie teilweise für bis 

zu 30 freiwillig Engagierte verantwortlich. 

„Das heißt auch, wenn jetzt Probleme auftreten, da kümmert sich [eine Hauptamtliche] drum. 
Führt da ein Gespräch. Und ich habe mehr den Kontakt, jetzt was den arbeitstechnischen Bereich 
betrifft […]. Also so mehr das Operative ist bei mir“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Ich denke, das sind auch die Erfahrungen, die überhaupt im Ehrenamt-, also gerade gestern 
hatten wir das Gespräch mit der Brücke mit der Verantwortlichen, auch die hat das bestätigt, 
das halt schon diese Kombination mit Ehrenamt und Anstellung da eine sinnvolle Ergänzung ist“ 
(Projektmitarbeiter*in). 

Gelingensfaktor Wertschätzung 

Für erfolgreiches Freiwilligenmanagement spielt insbesondere die Wertschätzung für die freiwillig En-

gagagierten in der Projektpraxis eine große Rolle. Hier zeichnen sich die Projektmitarbeitenden durch 

eine hohe Sensibilität für die Bedürfnisse der Engagierten aus. In allen untersuchten Projekten fanden 

sich eine entsprechende Praxis und Rituale einer wertschätzenden Engagementskultur (z.B. Weih-

nachtsfeiern, Ausflüge, Geburtstagskarten). 

„Dann gehen wir jedes Jahr-, haben wir ein Weihnachtsessen. Also-, und da machen wir nicht nur 
einfach Kaffee und Kuchen, sondern da werden die Mitarbeiter zu einem richtig tollen Mittages-
sen eingeladen, also was auch ein bisschen was kostet. Also, da lege ich Wert drauf, dass wir das 
Geld investieren. Also dass wir ein richtig tolles Buffet haben, dass die Mitarbeiter da ein richtig 
schönes Essen haben und nicht nur so einfach so schnell ein Stückchen Kuchen oder so. Also das 
– da legen wir sehr viel Wert drauf“ (Projektmitarbeiter*in). 

„Und die ehrenamtlichen, ich sage mal bei Laune zu halten oder ihnen auch das Gefühl der Wert-
schätzung zu geben. Und das ist einmal dieses Neigungs- und Begabungsorientierte eingesetzt 
werden. Das ist, das man sie auch in diesen Gruppen belässt, in denen sie sich wohlfühlen. Das 
sind die Bedankungsveranstaltungen, Weihnachtsfeier oder auch mal einen Betriebsausflug“ 
(Leiter*in Diakonisches Werk). 

Regelmäßige, partnerschaftliche Treffen mit freiwillig Engagierten 

Ebenso spielen regelmäßige, partnerschaftliche Treffen mit den Freiwilligen-Teams eine wichtige Rolle. 

Hier gibt es Zeit zum Austausch von Informationen und die Erfahrungen im Engagement, für die Pla-

nungen der Arbeitsabläufe sowie das gemeinsame Miteinander. 

„Wir treffen hier zusammen, oder wir organisieren einmal im Monat, immer besprechen, was 
gibt und gibt Probleme oder gibt nicht, oder so. Oder was etwas Neues erklärt unsere Chefin oder 
so. Aber wir treffen einmal im Monat jedes Mal“ (Freiwillig engagierte Person). 

„Ja, also wir haben regelmäßige Teamsitzungen. Das ist ganz wichtig“ (Projektmitarbeiter*in). 

Entscheidungen werden hierbei partnerschaftlich von Hauptamtlichen und Freiwilligen getroffen. 

„Also solche Entscheidungen machen wir mit dem Team gemeinsam. […]. Weil das Wichtige ist, 
dass das Team auch hier mitbestimmen darf“ (Projektmitarbeiter*in). 
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Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement 

Ein dritter bedeutender Aspekt für die Arbeit mit Freiwilligen bezieht sich auf die Art des Engagements. 

Freiwillig Engagierte bringen ihre Zeit und Kompetenzen gerne ein, solange sie die Freiheit haben, bei 

Bedarf, nicht kommen zu müssen. Entsprechend muss Engagement flexibel gestaltet werden können, 

was einen hohen Anspruch an die hauptamtlichen Koordinator*innen mit sich bringt. Gleichzeitig bie-

tet diese Freiheit im Engagement eine wichtige Voraussetzung für einen gelingenden Ausstieg aus dem 

Engagement, der, wie die Gewinnung von Engagierten, mitbedacht werden muss. Nur wer das Gefühl 

hat, ein Projekt könne auch ohne sie*ihn weitergeführt werden, kann sein Engagement ohne Gewis-

sensbisse niederlegen, wenn beispielsweise die Gesundheit nicht mehr mitspielt. Teilweise massive 

Probleme gab es in solchen Projekten, in denen es so wenige freiwillig Engagierte gab, dass sich ein-

zelne schnell unter Druck fühlten und unter der zeitlichen Belastung und der übertragenen Verantwor-

tung litten. 

„Für mich sehr entlastend vom Gefühl her zu wissen, wenn es mal einem Tag nicht klappt, am 
Donnerstag, dann wird hier nicht alles irgendwie zusammenbrechen“ (Freiwillig engagierte Per-
son). 

Die guten Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement hängen sicherlich auch damit zusammen, 

dass sich Menschen ähnlich wie in Lebensmitteltafeln niedrigschwellig und durch praktisches Tun mit 

ihren Kompetenzen einbringen können (z.B. Kleidung sortieren, Café vorbereiten), um regelmäßig Gu-

tes zu tun.  

„Ich weiß, ich habe mein Ziel, ich gehe mittwochs hier her und tu was Gutes. Und das ist eigentlich 
das, was ich mir so vorgestellt habe hier. Und wenn ich mal nicht kann, dann melde ich mich ab 
und das ist jetzt keine so feste Verpflichtung, auch“ (Freiwillig engagierte Person). 

Schwierigkeiten ergaben sich für die Projekte teilweise dort, wo es darum ging, freiwillig Engagierten 

größere Verantwortungsbereiche oder Leitungsaufgaben zu übertragen.  

„So dass jeder Ehrenamtliche sagen kann: Ich kann heute nicht. Oder: Ich bin krank. Oder: Ich 
fahre in Urlaub. Und nicht so ein schlechtes Gewissen haben muss: Jetzt kommen die anderen 
zwei überhaupt nicht mehr zurecht. Also, das ist denen aber auch, glaube ich, wichtig, dass sie 
diese Freiheit haben. Und deswegen sind diese fünf Personen auch sehr gut“ (Projektmitarbei-
ter*in). 

Verhältnis Hauptamtliche und freiwillig Engagierte 

Besonderer Beachtung bedarf es 

darüber hinaus des Verhältnisses 

zwischen Hauptamtlichen und frei-

willig Engagierten. Dies wird von 

den Projektverantwortlichen als 

überwiegend positiv (20%) und ge-

prägt von gegenseitigem Respekt 

und Anerkennung beschrieben 

(73,3%). Dazu trägt bei, dass es klare 

Zuständigkeiten gibt, Hauptamtliche 

und freiwillig Engagierte sich auf Au-

genhöhe begegnen und Engagierte 

mitgestalten können und dabei eine 

feste hauptamtliche Ansprechper- 73,3%
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Wie lässt sich die Zusammenarbeit von 
Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten am besten 

beschreiben? (Frage 32; n=60)
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son (teilweise als Seelsorger*in) haben. Auch die freiwillig Engagierten nehmen das Verhältnis zu den 

Hauptamtlichen als sehr positiv wahr. 

„Also es ist nicht so, dass das [Herr oder] Frau [...] ist, sondern wir sind alle per du miteinander. 
Das heißt, auch das signalisiert ja irgendwo, wir sind ein Team. Jeder hat hier so seine Aufgabe. 
Agnes eben eine andere als wir und natürlich auch in vielem einen besseren Gesamtüberblick. 
Und man braucht ja auch, ich sage mal, die Leute, die so ein bisschen an der Spitze stehen und 
dirigieren und sagen hier so und so und dies und jenes ist sehr notwendig. Aber, also ich kann 
jetzt wieder nur von meinem Team reden, da gibt es keine Hierarchie“ (Freiwillig engagierte Per-
son). 

Die Arbeit mit freiwillig Engagierten – gerade im Kontext der Armutsbekämpfung – läuft selbstredend 

nicht ohne Konflikte ab (z.B. Missverständnisse im Team, Umgang mit der Zielgruppe). Gleichzeitig 

wurden in Bezug auf die DRIN Projekte kaum Konflikte genannt. Vielmehr hat sich das Projekt auf die 

Konflikte zwischen Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten positiv ausgewirkt (54,5%). 

Während freiwilliges Engagement in Leitungsfunktion in Kirchengemeinden die Regel ist, scheint sich 

hier ein Lernfeld für diakonische Träger zu ergeben, die zumeist hauptamtlich agieren. 

„Struktur der Kirchengemeinde, die mit Ehrenamtlichen arbeitet, die da ein ganz anderes Selbst-
verständnis hat“ (Leiter*in Diakonisches Werk). 

Freiwillig Engagierte spielen für die Projekte eine wichtige Rolle, allerdings in den wenigsten Fällen in 

leitender Funktion und fast immer unterstützt durch hauptamtliches Freiwilligenmanagement. Sowohl 

Hauptamtliche als auch freiwillig Engagierte betonen folglich: Freiwilliges Engagement nicht ohne 

Hauptamt. 

„Und das DRIN Projekt kam an der richtigen Stelle in der Person des Koordinators und da konnten 
wir auch ehrenamtliche Personen finden, die dieses Projekt unterstützt haben“ (Projektleiter*in). 

„Es geht nicht nur mit dem Ehrenamt, sondern man muss immer zu jedem ehrenamtlichen, sagen 
wir mal eine Organisation, die ehrenamtlich tätig ist, immer noch einen Hauptamtler in der ge-
wissen Konstitution bereitstellen, sodass das wirklich auf viele Schultern verteilt ist und dass man 
auch Zugriff auf eine Organisation hat“ (Kooperationspartner*in). 

„Und man braucht ja auch, ich sage mal, die Leute, die so ein bisschen an der Spitze stehen und 
dirigieren und sagen hier so und so und dies und jenes ist sehr notwendig. Aber, also ich kann 
jetzt wieder nur von meinem Team reden, da gibt es keine Hierarchie“ (Projektleiter*in). 

Allerdings gibt es einzelne Projekte, in denen freiwillig Engagierte in Leitungsfunktionen agieren – 

wenngleich hier hauptamtliche Projektmitarbeitende im Projekt angestellt sind. Diese freiwillig Enga-

gierten zeichnen sich durch ein besonders hohes Maß an Engagement aus, indem sie beispielsweise 

Zeitkontingente vom Umfang einer Vollzeitstelle in „ihr“ Projekt investieren, und als besonders charis-

matische Persönlichkeiten wahrgenommen werden. Sie befinden sich in der Regel selbst im Ruhestand 

und hatten bereits in ihrem Berufsfeld Leitungsfunktionen übernommen. 

29,6% 25,9% 40,7% 3,7%

Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach das Projekt auf die Konflikte zwischen 
Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten in der Arbeit der Diakonie / rDW ausgewirkt? 

(Frage 16; n=27)

sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ
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„Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Initiative, die lebt und steht mit dem Projektleiter. 
Also der ist da Vollzeit tätig und ich glaube, es gibt auch nur ganz wenige, die solche Disziplin 
und Verlässlichkeit aufweisen wie er das da über die Jahre hin aufgewiesen hat. Also er ist prak-
tisch eine Vollzeitstelle da im Projekt“ (Projektmitarbeiter*in). 

So förderlich sich das Engagement dieser Personen auf die jeweiligen Projekte auswirkt, so sehr wer-

den diese Personen auch in einer gewissen Ambivalenz wahrgenommen – gelobt und kritisiert. Sie sind 

als Entrepreneur*innen zugleich wichtig und gefährlich für die Projekte. Vermutlich ist dabei die Frei-

willigkeit sehr bedeutend. Eine solche Person ist wertvoll und kostenlos, aber gleichzeitig schwer zu 

kontrollieren und übt starke Macht aus. Sie kann nicht einfach gekündigt werden und gleichzeitig kann 

sie - wenn ihr etwas nicht passt – damit drohen, das von ihr abhängige Projekt zu verlassen, da sie nicht 

vom Projekt abhängig ist. Hier besteht weiterer Reflexionsbedarf gerade im Blick darauf, dass das frei-

willige Engagement in der Gemeinwesendiakonie stark betont wird. 

Kritik von freiwillig Engagierten selbst hinsichtlich des DRIN Projekts wurde von solchen Engagierten 

geäußert, die in gewissem Maße Leitungsaufgaben und Verantwortung für ein lokales Projekt über-

nommen haben und gleichzeitig berufstätig sind. So orientierten sich die Veranstaltungen, Netzwerk-

treffen und Fortbildungen bisweilen kaum an den terminlichen Bedürfnissen berufstätiger Engagierter 

(unter der Woche zu gewöhnlichen Arbeitszeiten). Wenn freiwilliges Engagement mit Leitungsaufga-

ben gefördert werden soll, muss dies in den Rahmenbedingungen Berücksichtigung finden. 

„Und dass man immer dahin kommen musste – also ist immer irgendwie – also ich musste immer 
nen halben Tag von der Arbeit freinehmen […] also unterstützen ja – da hätte man eigentlich 
erwartet – uns als Ehrenamtliche, dieses Projekt zu machen. Und das kam jetzt da eigentlich nicht 
– da kamen dann einfach nur irgendwelche Mails mit irgendwelchen Veranstaltungen zu irgend-
welchen Zeiten, zu denen wir keine Zeit haben und so“ (Projektleiter*in). 

Freiwilliges Engagement und Nachhaltigkeit 

Gerade angesichts der Strategie zur Nachhaltig-

keit bzw. Weiterführung der Projekte durch frei-

williges Engagement, bedarf es einer weiteren 

Auseinandersetzung mit der Thematik des frei-

willigen Engagements. Besonders in der Doku-

mentenanalyse wurde hierbei häufig die Absicht 

erklärt, zur Kostenreduzierung auf Hauptamtli-

che zu verzichten und stattdessen mit freiwillig 

Engagierten zu arbeiten. Angesichts der hohen Bedeutung Hauptamtlicher etwa für das Freiwilligen-

management, und für die Sicherstellung eines Maßes an Professionalität, besteht hier dringender Be-

darf zu einem weiteren Diskurs. 

Bedeutung von Projektleitenden als Entrepreneur*innen 

Gerade in Bezug auf das Selbstverständnis, und im Speziellen der Arbeit mit freiwillig Engagierten, 

wird, wie schon an vielen anderen Aspekten der DRIN Projekte, die große Bedeutung der Projektlei-

tenden bzw. -mitarbeitenden als Entrepreneur*innen deutlich. Hierauf sind an anderer Stelle bereits 

Horstmann und Neuhausen eingegangen, sodass eine Vertiefung angesichts des Umfangs des Evalua-

tionsberichts an dieser Stelle nicht nötig ist (2010:13; 43). 

  

23,6%

möglichst viele Angebote in
die Hände von freiwillig

Engagierten legen

Welche Pläne gibt es, das Projekt über die 
Laufzeit hinaus zu verstetigen? 

(Frage 40; n=72)
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3.7 Öffentlichkeitsarbeit 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das DRIN Projekt ist aufgrund professioneller Planung, Umsetzung und Begleitung der Öffentlichkeits-

arbeit über die gesamte Projektlaufzeit als Gesamtprojekt und in den lokalen Projekten öffentlichkeits-

wirksam. Über nahezu alle Projekte wird in den lokalen Printmedien – meist mehrfach und häufig an-

lassbezogen - berichtet, wohingegen überregionale Berichte über einzelne Projekte die Ausnahme bil-

den. Auch Radio und Fernsehen spielen für die Öffentlichkeitsarbeit der Projekte kaum eine Rolle. Die 

Öffentlichkeitsarbeit findet in gleichen Teilen im binnenkirchlichen und außerkirchlichen Raum statt. 

Neben lokalen Zeitungen sind Gemeindebriefe das primäre Medium der Öffentlichkeitsarbeit. Wenn 

das Internet für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt wird, beschränkt sich diese auf alte Medien (Browser-

Web). Social Media wird so gut wie nie genutzt. Wichtig für das Gelingen der Öffentlichkeitsarbeit sind 

die frühzeitige Planung, die angemessene Ausstattung und die notwendige Professionalität der Öffent-

lichkeitsarbeit für das Gesamtprojekt und die Einzelprojekte. Außerdem ist die Vernetzung innerhalb 

von Landeskirche und Diakonie auf allen relevanten Entscheidungsebenen (Gesamtprojekt) und im So-

zialraum (Einzelprojekte) grundlegend ist für die gelingende Öffentlichkeitsarbeit. Da die öffentliche 

Wahrnehmung der Projekte sehr stark personenabhängig ist, reicht es nicht aus, unterschiedliche Arten 

von Medien zu nutzen, sondern in die Schulung und Förderungen entsprechender Akteur*innen zu in-

vestieren. 

Allgemein 

Eine öffentliche und sichtbare Kirche sein, die sich für soziale Gerechtigkeit und die Bekämpfung von 

Armut engagiert und in diesem Engagement wahrgenommen wird, eine Kirche, die Gutes tut und dar-

über auch redet - das ist das Anliegen der Öffentlichkeitsarbeit im DRIN Projekt. 

In der Öffentlichkeitsarbeit ist dabei grundsätzlich zwischen zwei Richtungen zu unterscheiden: Die 

interne Kommunikation innerhalb der eigenen Organisation, im Fall des DRIN Projekts beispielsweise 

in der mittleren Leitungsebene von Diakonie und Kirche (Gesamtprojekt) oder die Kerngemeinde (Ein-

zelprojekte), sowie die externe Kommunikation, die sich an Menschen oder Organisationen von außen 

richtet. Beide Richtungen sind für eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit zu berücksichtigen. Ziel ist es, 

sowohl Menschen einzuladen als auch die eigenen Anliegen, Ziele und Positionen öffentlich zu vertre-

ten und zu vermitteln und somit im Leben der Menschen (etwa im Sozialraum) ebenso wie in der öf-

fentlichen Wahrnehmung präsent zu sein. Dazu werden unterschiedliche Kanäle wie die Pressearbeit, 

öffentliche Auftritte, Internetpräsenz sowie als spezifisch kirchliche Medien der Gemeindebrief ge-

nutzt. 

Dementsprechend ergeben sich für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zahlreiche Überschneidun-

gen mit Aspekten, die in anderen Zusammenhängen dieser Evaluation behandelt werden wie dem 

Fundraising als Strategie zur Nachhaltigkeit, der sozialpolitischen Lobbyarbeit als Form der Armutsbe-

kämpfung oder der Vernetzung im Rahmen der Sozialraumorientierung. 

Bereits in der Beschlussvorlage zum DRIN Projekt ist die Öffentlichkeitsarbeit implementiert, mit dem 

Ziel, das kirchliche und öffentliche Bewusstsein für Armutsproblematiken in der Region zu schärfen 

und im Rahmen sozialanwaltschaftlichen Handelns politisch aktiv zu werden. Somit ist diese von Be-

ginn an sowohl binnenkirchlich als auch auf die außerkirchliche Öffentlichkeit ausgerichtet. In den För-

derrichtlinien werden die Projekte dazu beauftragt, die Projekt-Homepage als Verbindungsmedium 

zwischen lokalen Projekten und Gesamtprojekt für die Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen, im Rahmen der 

Zwischenberichte und dem Abschlussbericht eine Dokumentation der Öffentlichkeitsarbeit einzu-

reichen und die Logos für ein einheitliches Design innerhalb des DRIN Projekts zu nutzen. Darüber hin-

aus werden sie dazu angeregt, eine*n synodale*n Projektpat*in für die Unterstützung und öffentliche 
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Wahrnehmung des Projekts zu gewinnen. Die Öffentlichkeitsarbeit im DRIN Projekt muss demnach 

unter zwei Gesichtspunkten betrachtet werden, einerseits in Bezug auf das Gesamtprojekt, anderer-

seits bezüglich der lokalen Einzelprojekte. 

Aufbau und Ausstattung der Öffentlichkeitsarbeit 

Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit 

Dass die Öffentlichkeitsarbeit für das DRIN Projekt als Ganzes eine wichtige Rolle gespielt hat und von 

Anfang an konsequent mitgedacht wurde, wird an der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitarbeit deutlich. Die-

ses Team wurde bereits vor dem Projektstart 2014 durch die Projektleitung zusammengestellt, mit 

dem Ziel, das Projekt sowohl lokal als auch regional und deutschlandweit zu promoten. 

Dazu wurde das Team aus drei Personen aus den drei am Projekt mitwirkenden Ebenen zusammenge-

stellt – EKHN, Diakonie Hessen und Zentrum für gesellschaftliche Verantwortung (ZGV). Dies ermög-

lichte eine breite Streuung relevanter Informationen im Vorfeld und während des Projekts in alle rele-

vanten Ebenen von Kirche und Diakonie sowie einen Rückhalt auf eben diesen Ebenen. Hinzu kommt 

die Multiprofessionalität, nach der das Team zusammengestellt worden ist, indem die Mitarbeitenden 

unterschiedliche Kompetenzen (Organisation, Medienkompetenz und öffentliches Auftreten/Präsen-

tation) einbringen. Im weiteren Projektverlauf konnte dieses Team durch einen weiteren Mitarbeiten-

den mit Kompetenzen und Erfahrungen im Bereich der Beratung und Begleitung der Einzelprojekte in 

Bezug auf Öffentlichkeitsarbeit sowie Medienkompetenz im Bereich Film gewonnen werden. So konn-

ten auch auftretende Schwierigkeiten durch mehrfache Personalwechsel im Team aufgefangen wer-

den. 

Aufgabe dieses Teams war die Planung und Entwicklung einer öffentlichkeitswirksamen Strategie, das 

Setzen öffentlichkeitswirksamer Impulse, die Unterstützung der lokalen Projekte sowie die breite 

Streuung des Projekts im inner- und außerkirchlichen Raum. 

Als Erfolgsfaktor kann über die Zusammenstellung des Teams und die klare, frühzeitige Aufgabenstel-

lung hinaus die angemessene finanzielle Ausstattung der Öffentlichkeitsarbeit aufgeführt werden. Von 

Anfang an war diese – wie im professionellen Projektmanagement üblich und notwendig – im Projekt-

budget eingeplant. 

Vorgehen - Drei Phasen der Öffentlichkeitsarbeit 

Auf Grundlage der Zielsetzung wurde die Öffentlichkeitsarbeit im Vorhinein in drei Phasen aufgeteilt 

und langfristig geplant. Diese Erstellung eines Ziel- und Zeitplans für die Öffentlichkeitsarbeit wurde 

anschließend über den gesamten Projektzeitraum konsequent abgearbeitet, was von den Beteiligten 

als Gelingensfaktor einer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit angesehen wird, da nur durch frühzeitige, 

langfristige, zielgerichtete und detaillierte Planung eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit möglich ist (z.B. 

frühzeitige Anfrage für Presseberichte, Jahresberichte, PR-Kampagnen). 

Phase 1: Planung, Vorbereitung und Projekte aktivieren (Ende 2014 bis Ende 2015) 

Während der ersten Phase vor Start der lokalen Projekte ging es darum, potentielle Projektinitiator*in-

nen zu aktivieren und zu gewinnen. Dazu wurden unterschiedliche Maßnahmen geplant und durchge-

führt, um unterschiedliche Zielgruppen als Projektträger*innen zu erreichen (Email-Verteiler, Informa-

tionsveranstaltungen, Teilnahme an Ideenmesse, Presseartikel/-mitteilungen). Darüber hinaus wur-

den grundlegende Entscheidungen zur Logo-Entwicklung und Corporate Design des Projekts getroffen. 

Außerdem folgten die Entwicklung von Flyern und Materialien, Launch der Internetseite sowie die Ge-
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winnung der stellvertretenden Kirchenpräsidentin als Projektpatin. Auf diese Weise konnten 35 Pro-

jekte aus unterschiedlichen Propsteien und Dekanaten sowie in Trägerschaft von Diakonie und Kirche 

akquiriert werden, aus denen letztlich 28 Projekte ausgewählt wurden. 

Phase 2: Einzelprojekte unterstützen und Projekt in Öffentlichkeit platzieren (bis Mitte 2018) 

In der zweiten Phase lag der Fokus dann auf der Unterstützung der Einzelprojekte sowie der öffentli-

chen Darstellung des Gesamtprojekts. Dazu wurden die Projekte während regelmäßiger Netzwerktref-

fen geschult und bei Bedarf durch kompetente Ansprechpartner*innen (vor Ort) beraten und unter-

stützt. Neben einer Pressekonferenz zu Projektstart mit Vertreter*innen aus Kirche, Diakonie und lo-

kalen Projekten, gehörten zahlreiche Presseberichte in kirchlichen und außerkirchlichen Medien sowie 

öffentliche Auftritte und Vernetzungstreffen (z.B. Wir sind Nachbar. Alle) zum Vorgehen in dieser 

Phase. Unter dem Gesichtspunkt Würdigung und Feiern wurde das DRIN Projekt mit einem gemeinsa-

men Fest abgeschlossen, das ebenfalls durch das Team Öffentlichkeitsarbeit vorbereitet wurde. 

Phase 3: Nacharbeit (ab Januar 2019) 

Nach dem offiziellen Projektende war die Öffentlichkeitsarbeit zum einem mit der Evaluation des Pro-

jekts und zum anderen mit der öffentlichen Darstellung und dem Weitertragen des Projekts auf unter-

schiedlichen Ebenen und Kanälen betraut. 

Somit ergibt sich für die Öffentlichkeitsarbeit letztlich ein Dreischritt aus „Bekanntmachen – Unterstüt-

zen – Weitertragen“ im Sinne des Mottos „Tue Gutes und rede darüber“. 

Einzelprojekte 

Die Herausforderungen des Aufbaus einer Öffentlichkeitsarbeit stellte sich in besonderer Weise auch 

für die Einzelprojekte angesichts von Fundraising, der Ansprache von Menschen im Quartier, der Ge-

winnung freiwillig Engagierter sowie politischer Lobbyarbeit. Trotz zumeist fehlender Professionalität 

war auch hier ein grundlegendes Verständnis für die Bedeutung dieses Arbeitsbereiches vorhanden, 

sodass Öffentlichkeitsarbeit mitgedacht und entsprechend ausgestattet wurde. 

„Und dann auch sofort gesagt haben, dann brauchen wir für die Werbung Gelder“ (Mitglied des 
Kirchenvorstands). 

Öffentlichkeitswirksamkeit des Gesamtprojekts 

Die öffentliche Wahrnehmung des Gesamtprojekts lässt sich an unterschiedlichen Aspekten ablesen. 

So gab es Berichte im binnenkirchlichen Raum (Ev. Sonntagszeitung, EKHN Jahresbericht) wie über den 

kirchlichen Raum hinaus (Pressekonferenz mit überregionalen Zeitungen, Auftritt beim Hessentag) so-

wie ein Filmprojekt, Besuche der stellvertretenden Kirchenpräsidentin und im Anschluss an das Projekt 

einen bundesweiten Fachtag (Church, Community & Care). So konnte das Projekt über Kirchengrenzen 

hinaus Aufmerksamkeit erlangen. 

„Gutes Beispiel, weil die Kirche oft in einem solchen und gesellschaftlichen Kontext, Tag der Re-
gion oder so nicht vorkommt. Da ist Politik, Wirtschaft, Betriebe“ (Synodale*r Pat*in). 

Wichtiger Baustein der Öffentlichkeitsarbeit ist die Website. Dabei sind das DRIN Projekt und die ein-

zelnen Projekte sowohl über die Internetauftritte der EKHN als auch der Diakonie Hessen sowie die 

gängigen Suchmaschinen als Top-Treffer gut erreichbar. Die im Webauftritt des Projekts veröffentlich-

ten Nachrichten sind dabei mit den Informations-Kanälen der EKHN und Diakonie Hessen verknüpft, 

sodass auch hier eine breite Streuung von Projektinformationen möglich wurde. 
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Bei der Analyse der Öffentlichkeitsarbeit wird vor allem die starke Vernetzung auf unterschiedlichen 

Ebenen deutlich. Zunächst ist hierbei die enge Zusammenarbeit zwischen dem planenden und bera-

tenden Team für Öffentlichkeitsarbeit und dem Projektbüro als ausführendem Organ zu nennen. Wäh-

rend diese Zusammenarbeit von beiden Seiten zu Projektbeginn als sehr intensiv beschrieben wird 

(monatliche Treffen), wird diese im Laufe des Projekts stärker situationsabhängig und anlassorientiert. 

Neben den entwickelten Strukturen für projektspezifische Öffentlichkeitsarbeit ist der hohe personale 

Einsatz entsprechender Entrepreneure etwa durch Reisedienste und öffentliche Auftritte (lokal, über-

regional, deutschland- und weltweit) als Gelingensfaktor zu nennen, sodass eine breite Vernetzung 

möglich wurde. 

Innerhalb von Kirche und Diakonie konnten dabei die bestehenden Strukturen der Konferenz Regio-

nale Öffentlichkeitsarbeit der EKHN (KRÖB) und die gewohnten Kommunikationswege (top-down / 

EKHN-Propsteien – Dekanate – Pfarrer*innen – Kirchengemeinde) genutzt werden. Dies ist zum einen 

eine große Erleichterung für die Informationsweitergabe und ermöglicht eine hohe Transparenz über 

das Projektgeschehen. Zum anderen besteht so gleichzeitig die Gefahr, dass Informationen aus unter-

schiedlichen Gründen auf dem Weg von Synode zu Kirchengemeinde verloren gehen. Insgesamt kann 

allerdings festgehalten werden, dass alle relevanten Ebenen und Organisationen im Vorfeld und Ver-

lauf des Projekts über DRIN in Kenntnis gesetzt werden konnten (EKHN: Pröpste, Dekanate, Pfarrer, 

KV, Sonstige (z.B. Kita); ZGV, Fach- und Profilstellen Öffentlichkeitsarbeit; Diakonische Werke; Kommu-

nen; Wohlfahrtsverbände, Ev. Presse). Zugleich wurde dafür Sorge getragen, dass Informationen aus 

den lokalen Projekten und dem Gesamtprojekt zurück in die Synode getragen wurden. 

Über die landeskirchlichen Grenzen hinaus ist eine deutschlandweite Vernetzung gelungen, wodurch 

DRIN als Praxisbeispiel für gemeinwesendiakonisches Handeln weitergetragen werden konnte. Neben 

der institutionellen und inhaltlichen Verknüpfung durch Verantwortliche des Projektbüros war das 

DRIN Projekt als Best-Practice-Beispiel wichtig, ebenso wie der größere Kontext der Projekte „Kirche 

findet Stadt“ und „Wir sind Nachbarn. Alle“ das Thema Gemeinwesendiakonie innerhalb der EKD und 

der Diakonie Deutschland zu platzieren (vgl. Fachkongress GWD 2020). 

So bleibt festzuhalten, dass sich das Projekt durch eine starke öffentliche Präsenz über den gesamten 

Projektzeitraum auszeichnet. 

Schwachstellen der Öffentlichkeitsarbeit 

Obwohl die Öffentlichkeitsarbeit des Gesamtprojekts im Großen und Ganzen als gelungen zu bezeich-

nen ist, werden einige Aspekte von Projektverantwortlichen kritisch gesehen. 

Logo und Name müssen einfach sein 

Zum einen wird der Projektname selbst (das Akronym DRIN – dabei sein, Räume entdecken, initiativ 

werden, Nachbarschaft leben) als „zu lang und wenig greifbar“ beschrieben. Auch das Logo selbst er-

scheint als „nicht ansprechend“, „zu kompliziert und zu politisch korrekt“. Verglichen mit den Quali-

tätsstandards professionellen Designs fallen Projektname und Logo durchaus ab. Anstatt die Entschei-

dung über Namen und Logo dem Team Öffentlichkeitsarbeit oder externen Expert*innen zu übertra-

gen, lag diese bei der Synode.  

Personen- und interessenabhängige Kommunikationswege 

Die Kommunikationswege innerhalb der EKHN und Diakonie Hessen werden als stark personen- und 

interessenabhängig beschrieben, sodass Informationen auf dem Weg von einer höheren Leitungs-

ebene zur Basis verlorengehen können, wenn beispielsweise auf Dekanatsebene kein Interesse an der 

entsprechenden Thematik besteht. 
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Schwachstelle und Lernfeld Social Media 

Aus der bisherigen Analyse geht hervor, dass vor allem traditionelle Kommunikationskanäle und Me-

dien für die Öffentlichkeitsarbeit genutzt wurden. Der Bereich der Social Media wurde hingegen kaum 

und/oder unprofessionell bespielt (sowohl im Gesamtprojekt als auch in den Einzelprojekten). So 

wurde zwar eine Facebook-Seite erstellt, diese aber nur wenig aktuell gehalten. Auch der Twitter-Ac-

count erhielt nur wenig Beachtung bzw. Response. Dabei besteht gerade hier der Bedarf kontinuierli-

cher Betreuung. Neuere Plattformen wie Instagram oder YouTube wurden gar nicht genutzt. Dies mag 

einerseits an der Zielgruppe der DRIN Projekte liegen (weniger junge Menschen), andererseits an den 

Akteuren in der Öffentlichkeitsarbeit selbst (keine jungen Menschen). Von daher kann festgehalten 

werden, dass die genutzten Medien durchaus zu den Zielgruppen (alternde Gesellschaft, alternde Kir-

che) und Kompetenzen des Projekts passen. Gleichzeitig sei kritisch angemerkt: Wenn Kirche junge 

Menschen ansprechen möchte, sind Veränderungen in diesem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit not-

wendig. Die Öffentlichkeitsarbeit geht – wie der Großteil der Projekte selbst – an der Lebenswelt junger 

Menschen vorbei, stattdessen werden klassische Formen der Öffentlichkeitsarbeit genutzt. 

Öffentlichkeitswirksamkeit der Einzelprojekte 

„Und wir haben auch im Gemeindebrief immer wieder Artikel eingesetzt und haben um Ehren-
amtliche geworben. […] Im Gottesdienst haben wir auch geworben. Und dann haben wir gleich 
Erfolg gehabt. […] Und mit dem werben, das kann die [Projektleiterin] besonders gut“ (Freiwillig 
engagierte Personen). 

Anlässe und Häufigkeiten (Öffentlichkeitsarbeit) 

Die Einzelprojekte konnten immer wieder in 

Presseartikeln auf ihre Arbeit aufmerksam ma-

chen. Dazu wurden oft konkrete Anlässe genutzt 

(z.B. bestimmte Teilprojekte, Eröffnung, Feste). 

In den meisten Projekten gab es im Projektver-

lauf einen bis vier Anlässe für Öffentlichkeitsar-

beit (im Median 3). In einigen Projekten kam an-

lassbezogene Pressearbeit sogar bis zu zehnmal 

vor. 

Allerdings stellen Presseartikel nur einen Teil der Öffentlichkeitsarbeit dar. Vor allen Dingen wurde 

Öffentlichkeitsarbeit durch die eigene Durchführung öffentlicher Veranstaltungen (z.B. Eröffnungsfest) 

oder die Teilnahme mit dem eigenen Projekt an öffentlichen Veranstaltungen (z.B. Stadtteilfest) ge-

staltet. Eine wichtige Rolle spielten dabei in einigen Projekten gemeinsame Gottesdienste (z.B. Klei-

dergottesdienst, Eröffnungsgottesdienst). 

„Mit den Gottesdiensten, da haben wir, wo wir Öffentlichkeitsarbeit machen können. […] Also, 
das hat uns schon sehr viel gebracht“ (Projektleiter*in). 
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Öffentlichkeitsarbeit als Lobbyarbeit und für Nachhaltigkeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit der lokalen Projekte hat unter anderem zum Ziel, die Öffentlichkeit auf das 

jeweilige Projekt und die hiermit verbundene Armutsthematik aufmerksam zu machen. Damit geht für 

die Projekte oftmals die Erwartung einher, dass das öffentliche Interesse am Fortbestand des Projekts 

interessiert wird und folglich einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leistet. 

„Und das ist halt auch die Aufgabe von Öffentlichkeitsarbeit, also wenn man sagen kann und 
auch n gewissen Stand hat im Ort. Dann ist es in der Politik, find ich, auch schwieriger zu sagen, 
wir lassen das jetzt irgendwie sterben also da hängen jetzt bald 200 Leute dran. Also – und es 
hat auch nen gewissen Bekanntheitsgrad“ (Projektleiter*in). 

Öffentlichkeitsarbeit als Teil der Zusammenarbeit Kirche und Diakonie 

Die Öffentlichkeitsarbeit ist in vielen Fällen ein Aufgabenbereich, in dem Kirche und Diakonie als Ko-

operationspartner*innen besonders eng zusammenarbeiten und bewusst gemeinsam öffentlich auf-

treten. Hierfür eignen sich vor allem Pressetermine, öffentliche Veranstaltungen und besondere Got-

tesdienste. 

„Und da ist zum Beispiel also die Leitung des Diakonischen Werks, hier vom Dekanat die Dekanin 
sind in diesem Gottesdienst gewesen und haben gemeinsam mit der Thomasgemeinde* hier die-
ses DRIN Projekt eröffnet“ (Projektmitarbeiter*in). 

 

 Stadtmagazin Lokalzeitung 
Tageszeitung 
(überregional) 

Wochenzeitung 
(überregional) Radio Fernsehen 

Summe 178 295 246 37 8 0 

Max 99 90 90 10 3 0 

Min 0 0 0 0 0 0 

Mittelwert 6,6 10,9 9,1 1,4 0,3 0 

Median 2 6 4 0 0 0 

Teilprojekte; 53

Gesamtprojekt; 16

Eröffnung; 7

Feste / Events (2); 5

Häufigkeiten von Anlässen (Frage 27; n=62)

Feste / Events (2)

Jubiläum (2)

Suche nach Freiwillig Engagierten (2)

Kooperationen (2)
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Sonstige (4)
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Art der Medien 

In den Projekten werden unter-

schiedliche Arten von Medien ge-

nutzt, wobei vor allen Dingen auf 

Printmedien (kaum Radio, gar nicht 

im Fernsehen) zurückgegriffen wird 

und sich die Öffentlichkeitsarbeit 

zumeist auf den räumlichen Nahbe-

reich fokussiert. Öffentlichkeitsar-

beit ist eher schriftlich und lokal. 

Während in den meisten Projekten 

über die gesamte Projektlaufzeit 

etwa fünf Presseartikel erschienen, 

geben 13% der Projekte an, deutlich 

häufiger in Zeitungen platziert ge-

wesen zu sein (mehr als 15 Artikel). 

Neben Artikeln in lokaler, aber auch 

überregionaler Presse (im Median je 

fünf Artikel pro Projekt), werden vor 

allem der Gemeindebrief der Kir-

chengemeinde und die klassischen 

Formen des Internets (Homepage der Kirche/Diakonie, Facebook) als Informationsmedium genutzt. 

Wie schon in Bezug auf das Gesamtprojekt spielen andere Social Media-Dienste (Instagram, YouTube 

oder Twitter) keine Rolle. 

„Und wir haben auch im Gemeindebrief immer wieder Artikel eingesetzt und haben um ehren-
amtliche geworben“ (Projektleiter*in). 

„Dann ist es auch so, dass wir immer mal wieder etwas für den Gemeindebrief schreiben“ (Pro-
jektmitarbeiter*innen). 

Darüber hinaus versuchten die Projekte sich darin, ungewöhnliche Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit 

zu initiieren, um auf ihre Projekte aufmerksam zu machen und um freiwillig Engagierte oder Teilneh-

mende für ihre Projekte zu gewinnen. 

„Wichtig ist auch Interesse wecken, also Öffentlichkeitsarbeit, die Sachen vorstellen, darstellen. 
Immer wieder präsentieren, was machen wir, was ist auch an ehrenamtlicher Arbeit erforderlich 
[…]. Also auch ungewöhnliche Formen der Öffentlichkeitsarbeit zeigen sich dann auch wieder 
positiv, wenn man das also macht, wie du sagtest, das ist eine super Sache“ (Projektmitarbei-
ter*innen). 

Wie schon in Bezug auf das Gesamtprojekt sind aber nicht nur die verschiedenen Arten der genutzten 

Medien wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern Personen, die das Projekt in der Öffentlichkeit 

(re-)präsentieren. Hier werden vor allem die lokalen Projektleitungen/-mitarbeiter*innen genannt 

(Entrepreneurship). 

„[…] wir waren bundesweit zu Vorträgen. […] in Braunschweig, ich war irgendwo an der nieder-
ländischen* Grenze war das. Dann waren wir in Marburg*, weil das hat überall Aufsehen erregt 
dieses Projekt und die Leute waren hoch interessiert“ (Projektleiter*in). 

  

Gemeindebrief / 
Kirchenzeitung; 27

Internet; 20

Sonstige 
Zeitungen / 

Zeitschriften; 11

Sonstige; 4

Flyer; 5

Fachartikel; 3

Kirchliche Veröffentlichungen; 3

Anzahl sonstiger genutzter Medien (Frage 26; n=27)
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Öffentlichkeitsarbeit braucht freiwillig Engagierte und Profession 

Für eine wirksame und effektive Öffentlichkeitsarbeit vor Ort ist die Zusammenarbeit von Hauptamtli-

chen und freiwillig Engagierten entscheidend. Während Öffentlichkeitsarbeit eine grundlegende Orga-

nisation braucht (meist durch Hauptamtliche), wird sie durch den praktischen Einsatz (Flyer vertei-

len/auslegen) und die lokale Verortung (persönliche Ansprache im Gemeinwesen) der Engagierten un-

terstützt. Da weder freiwillig Engagierte noch Hauptamtliche in der Regel ausgeprägte Kompetenzen 

in der Öffentlichkeitsarbeit besitzen, bedarf es des Zuziehens externer Experten (Designer, Fundraising 

usw.). 

„Und es war für mich - ich hab dann ja auch den ersten Flyer entworfen also mit Text und in etwa 
wie er gestaltet wird - der Bauverein hat ihn dann gedruckt, hat ihn nochmal gestalten lassen 
von Grafikern, weil die das dann doch n bisschen besser können als ich“ (Mitglied des Kirchen-
vorstands). 

Binnen- und außerkirchliche Wahrnehmung 

Mit Blick auf die in den Projekten genutzten Medien wird deutlich, dass über die klassischen Medien 

(Zeitung, Radio und Fernsehen) hinaus etwa in gleichen Teilen binnenkirchlich Medien (vor allem Ge-

meindebrief 48,7%) und außerkirchliche Medien genutzt wurden. So spiegelt sich im Bereich der Öf-

fentlichkeitsarbeit das theologische Selbstverständnis „einer Kirche für und mit anderen“ wider, indem 

Menschen innerhalb wie außerhalb der Kirche angesprochen und mitunter als Mitarbeitende ange-

worben werden und zugleich innerhalb wie außerhalb der Kirche auf die gesellschaftliche und gemein-

wesenbezogene Armutsthematik aufmerksam gemacht wird. 

Es bleibt in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit der Einzelprojekte festzuhalten, dass sie gerade auf lo-

kaler Ebene gut funktioniert haben und vielfältige Anlässe und Arten von Medien genutzt wurden, um 

die Projekte vor Ort wahrnehmbar werden zu lassen. Radio und Fernsehen sowie Medien mit überre-

gionaler Strahlweite wurden kaum genutzt. Stattdessen nehmen Repräsentant*innen der Projekte 

(hauptamtliche Projektmitarbeitende, hochengagierte, im Gemeinwesen verortete freiwillig Enga-

gierte und Pfarrer*innen) eine wichtige Rolle für die Bekanntheit und das Image der Projekte vor Ort 

ein. 

„[Die Projektmitarbeiterin] ist bekannt und eben auch dieses Haus hat über die Berichte im Ge-
meindebrief und in der Lokalpresse schon den [...] -ein gutes Image“ (Pfarrer*in). 

 

Binnenkirchliche 
Medien

53%

Außerkirchliche 
Medien

47%

Sonstige Medien - binnen- und 
außerkirchlich (Frage 26; n=42)

21

11

3

2

2

7

5

5

4

4

3

2

4

Gemeindebrief

Internet

Kirchenzeitungen

Jahresberichte

Sonstige

Sonstige Zeitungen

Flyer

Internet

Facebook

Zeitschriften

Fachartikel

Kath. Kirche

Sonstige
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Synodale Patenschaften 

Zu Projektbeginn wurden die Projekte ermutigt, sich eine*n weltliche*n Synodale*n als Projektpat*in 

zu suchen als Unterstützer*in und Teil der Vernetzung in der Öffentlichkeit. Allerdings sind solche Pa-

tenschaften nur in zwei Projekten zustande gekommen. Hier wurden Sie als positiv wahrgenommen, 

allerdings können aufgrund der geringen Anzahl an synodalen Pat*innen keine weiteren, validen Aus-

sagen zu diesem Aspekt der Öffentlichkeitsarbeit getroffen werden. 

Fazit 

Für das DRIN Projekt kann somit sowohl in der Planung als auch der praktischen Umsetzung eine starke 

Öffentlichkeitsarbeit attestiert werden, die sich in Bezug auf das Gesamtprojekt und in ihrer vielfälti-

gen, sozialraumorientierten Umsetzung in den Einzelprojekten zeigt. Es wurde versucht, das Projekt 

immer wieder öffentlich, in verschiedenen Medien und zu vielen Anlässen zu platzieren. Während sich 

Projekte oftmals schwertun, die Aufmerksamkeit über einen langen Zeitraum aufrechtzuerhalten, ist 

es im DRIN Projekt insgesamt und in den meisten Einzelprojekten gelungen, das Projekt über den ge-

samten Projektverlauf durchgängig und wiederholt auf allen relevanten Ebenen zu promoten - sowohl 

binnen- wie außerkirchlich und lokal wie deutschlandweit. So kann die Öffentlichkeitsarbeit mit den 

Worten einer Projektverantwortlichen durchaus als „frech“ bezeichnet werden, was zur positiven 

Wahrnehmung von DRIN beigetragen hat. Hier wurde nicht nur „Gutes getan, sondern auch darüber 

geredet.“ 

Als Erfolgsfaktoren der Öffentlichkeitsarbeit sind die frühzeitige Planung und angemessene Ausstat-

tung in Bezug auf Finanzen, Personal und Expertise auf der Meta-Ebene des Projekts zu nennen sowie 

die kontinuierliche Unterstützung der lokalen Projekte durch Schulungen und die individuelle Beglei-

tung durch das Team Öffentlichkeitsarbeit. Darüber hinaus kann die breite mediale Streuung als Gelin-

gensfaktor festgehalten werden insofern, als DRIN nicht auf bestimmte Nischen kirchlicher oder lokaler 

Öffentlichkeit beschränkt blieb. 
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3.8 Nachhaltigkeit und Innovation 

Der Großteil der DRIN Projekte wird sicher weitergeführt. Die Schaffung von Netzwerken und Koopera-

tionen im und über den Sozialraum hinaus, sowie die weiterführende Finanzierung, sind dabei die we-

sentlichen Säulen, um die Verstetigung der einzelnen Projekte zu ermöglichen. Die nachhaltige Finan-

zierung soll überwiegend über Kommunalverwaltungen, kirchliche Fördermittel und private Spenden 

möglich werden. Viele der Projekte eignen sich zur Nachahmung durch andere Organisationen, was 

ebenfalls zu ihrer Nachhaltigkeit beiträgt - auch für den Fall, dass sie selbst vielleicht nicht fortgeführt 

werden. Weitere Aspekte der Nachhaltigkeit sind bereits geplante, oder schon umgesetzte Folgepro-

jekte, die aus den Kooperationen im Rahmen der DRIN Projekte entstanden sind. Die beteiligten Orga-

nisationen begreifen die Zukunft überwiegend als offen und unsicher, aber gestaltbar. Die Durchfüh-

rung der DRIN Projekte hat diese Haltung der Trägerorganisationen, sowie deren Innovationsfähigkeit, 

größtenteils verstärkt. Möglich wurde das durch Projektstellen, die auch Zeit dafür hatten, sich Gedan-

ken über Neuerungen und neue Konzepte zu machen. Zwar waren und sind die Kommunikationswege 

zum Einbringen neuer Ideen nicht überall klar geregelt, dennoch ermutigten die beteiligten Organisati-

onen ihre Mitarbeiter*innen eigene Ideen und Sichtweisen einzubringen. Davon machten die Mitarbei-

ter*innen auch in fast allen Projekten regen Gebrauch.  

Gemeinwesenorientierte Projekte kreieren neue bedarfsorientierte Lösungen für Bedarfsgruppen im 

Sozialraum. Beschäftigt man sich mit der Frage, wie gesellschaftliche Neuerungen entstehen und sich 

verbreiten, wie neue Lösungen auf soziale Probleme entwickelt und verbreitet werden, stößt man auf 

die bedeutsame Rolle von Kooperationen und Vernetzung. So wird in der empirischen Forschung zu 

Regionalen Sozialen Innovationsnetzwerken gezeigt, dass gerade regionale Vernetzung neue gesell-

schaftliche Lösungen hervorbringt und sozialräumliche Nähe dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor 

ist. Insgesamt werden Vernetzung, ein hohes Maß an Diversität von Akteuren, Wissensbasen und Kom-

petenzen, eine Orientierung an Bedarfen, eine hohe Orientierung an praktischer Umsetzbarkeit von 

Lösungen, Ressourcenorientierung und Sozialraumbezug sowohl im gemeinwesendiakonischen Kon-

text, als auch im Diskurs um soziale Innovationen als Erfolgsbedingungen angesehen (Schröer 2019). 

Dabei ist eine wichtige empirische Frage die nach innovationsorientierten Akteuren in den kooperati-

ven Strukturen, die sowohl die Motivation als auch die Kompetenz haben, Innovationen zu entwickeln 

und sich für deren Nachhaltigkeit und Verbreitung einzusetzen. Neben Mitarbeiter*innen sind es ins-

besondere auch freiwillige Engagierte, die nicht für die Durchführung der Projekte, sondern auch für 

die Entwicklung neuer Impulse eine wichtige Rolle hatten. 

Um Innovationsimpulse und Nachhaltigkeit der Projekte zu bewerten, wurde nach Verstetigungsplä-

nen, ökonomischen Nachhaltigkeitsstrategien ebenso gefragt, wie nach neuen Ideen, die im Projekt 

entstanden sind, einem vorhandenen steuernden Umgang mit Innovationsimpulsen, der Wirkung des 

DRIN Projekts auf Innovationsfähigkeit der Trägerorganisationen nach und Hindernissen für die Ent-

wicklung von innovativen Ideen. Besonders erfreuliche Ergebnisse der Evaluation sind, dass dreiviertel 

der Projekte auch über die DRIN-Förderung hinaus weitergeführt werden und ebenfalls dreiviertel der 

Befragten die Projekte als geeignet einschätzen, auch an andere Standorte übertragen zu werden. Von 

Belang für die Entwicklung von Kirche und Diakonie erscheint zudem die Einschätzung, dass die Pro-

jekte überwiegend als positiv für die Innovationsfähigkeit der Trägerorganisationen eingeschätzt wer-

den. 
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Nachhaltigkeit 

Mit 75,9% geben die meisten der Befragten an, 

dass ihre Projekte auch über die DRIN Förderung 

hinaus sicher weitergeführt werden. 

Die Verstetigung der Projekte soll dabei im We-

sentlichen über die Schaffung von Netzwerken 

und Kooperationen mit anderen Akteuren im So-

zialraum (54,2%), durch die weitere Finanzierung 

des Projekts (37,5%), sowie durch die Schaffung 

von Kooperationen über den Sozialraum hinaus 

(34,7%) ermöglicht werden: 

„[…] wir werden auch sicher weiter sonst auch noch zusammenarbeiten“ (Leiterin Diakonisches 
Werk). 

„Aber ich - mein Wunsch wäre schon, dass diese - diese Verstärkte Beziehung aufrechterhalten 
wird über eben Trägergespräch, aber auch über gegenseitiges inhaltliche - also über inhaltliche 
Zusammenarbeit“ (Pfarrer*in). 

Nur 6,9% der Befragten geben an, dass es ein geplantes Ende für ihr Projekt gibt. 

Zu insgesamt 15 Projekten werden sonstige Angaben über allgemeine Pläne für ihre Verstetigung ge-

macht. Dabei gibt der überwiegende Teil (12) an, dass sie eine Fremdfinanzierung durch Kommunen, 

Sponsoren, Spenden etc. planen. Fünf geben an, dass bereits eine solche Fremdfinanzierung durch 

Mittel des Landes Hessen, der Kommune oder die Kreisverwaltung vorhanden ist. Und immerhin drei 

geben an sich über eigene Einnahmen zu finanzieren. In vier Projekten ist die Verstetigung durch die 

Übernahme von Hauptamtlichen oder Teilen des Projekts durch andere Träger geplant. 

In einem Interview wird Kooperation nicht nur als Schlüssel zur Verstetigung, sondern als Teil des Ar-

beitsverständnisses genannt: 

„Genau, also es geht grad so weiter eigentlich, weil es – ich glaub, es gehört einfach zu unserem 
Arbeitsverständnis, dass wir kooperieren“ (projektverantwortliche Person des Dekanats). 

Ja; 75,9%

Nein; 
24,1%

Wird es sicher eine Weiterführung des 
Projekts geben? (Frage 39; n=54)

54,2%

37,5%

34,7%

23,6%

13,9%

6,9%

26,4%

die Schaffung von Kooperationen und Netzwerken mit
anderen Akteuren im Sozialraum (z.B. Vereine, Kommune)

Weitere Finanzierung des Projektes durch Fundraising

die Schaffung von Kooperationen und Netzwerken über
den Sozialraum hinaus

möglichst viele Angebote in die Hände von freiwillig
Engagierten legen

Weiterführende Finanzierung der/des Hauptamtlichen
durch Fundraising

es gab/gibt ein geplantes Ende

Sonstiges:

Welche Pläne gibt es das Projekt über die Laufzeit hinaus zu verstetigen? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) (Frage 40; n=72)
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Und auch die Qualifikation von freiwillig Engagierten als Baustein der Verstetigung findet sich in den 

Interviews:  

„Genau, das war von Anfang an so gedacht, dass gewisse Aspekte so automatisch nachhaltig 
weiterlaufen […]. Wir haben jetzt hier Leute ausgebildet, bilden Leute weiter aus - Multiplikato-
ren. Das ist sehr sehr sinnvoll“ (Projektleiter*in). 

 

43,1% der Befragten geben an, dass eine finanzielle Förderung durch die Kommunalverwaltung für ihre 

Projekte ausgehandelt werden soll. 36,1% planen die Beantragung weiterer kirchlicher Mittel, und 

34,7% geben an, dass private Spenden aus der Gemeinde eingeworben werden sollen. 

16 der insgesamt 28 Projekte haben außerdem 

einen Nachhaltigkeitsantrag zur Verlängerung 

der finanziellen Förderung durch das DRIN Pro-

jekt um weitere 2 Jahre eingereicht. 

Über die Hälfte der Befragten halten ihre Pro-

jekte für „sehr geeignet“ (54,3%) und „eher ge-

eignet“ (22,9%) zur Nachahmung durch andere 

Organisationen. Nur vier der insgesamt 70 Be-

fragten halten ihre Projekte dagegen für „eher“ 

oder „sehr ungeeignet“ zur Nachahmung.  

43,1%

36,1%

34,7%

25,0%

23,6%

20,8%

19,4%

15,3%

5,6%

13,9%

finanzielle Förderung durch die Kommunalverwaltung
aushandeln

die Beantragung weiterer kirchlicher Fördermittel

private Spenden aus der Gemeinde einwerben

Firmenspenden einwerben

finanzielle Förderung durch Landesmittel beantragen

eigene Einnahmen (durch Angebote)

Finanzierung durch Kirchengemeinde

das Dekanat stellt Mittel zur Verfügung

Gründung eines Fördervereins

Sonstiges

Welche der folgenden Maßnahmen sind Teil Ihrer Strategie zur Ökonomischen 
Nachhaltigkeit (geplant oder schon durchgeführt), um das Projekt auch über die 

Förderungsdauer hinaus zu finanzieren? (Frage 41; n=72)

54,3%

22,9%
17,1%

2,9% 2,9%

sehr
geeignet

sehr
ungeeignet

Halten Sie das Projekt für geeignet, um so 
oder ähnlich auch von anderen 

Organisationen durchgeführt zu werden? 
(Frage 42; n=70)
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Etwas weniger als ein Fünftel der Befragten 

(17,6%) kennen sogar andere Projekte, die sich 

an ihrer Arbeit orientieren. Aus insgesamt acht 

Projekten wird über eine konkrete Orientierung 

durch Mehrgenerationenhäuser, Familienzen-

tren etc. berichtet. Fünf DRIN Projekte berichten 

von konkreten Anfragen aus anderen Gemein-

den und Interessierten. Eines dieser Projekte gilt 

als Leuchtturmprojekt in der Region. Zwei Pro-

jekte geben an sich im Austausch mit ähnlichen 

Projekten zu befinden. 

Nachhaltig sind die DRIN Projekte nicht nur durch ihre eigene Verstetigung oder die Wirkung, die sie 

erzielen. So sind aus einigen von ihnen bereits Folgeprojekte entstanden: 

„Das ist komplett aus diesem Projekt entstanden - das hätte es nie gegeben, wäre nicht das Pro-
jekt da gewesen. Und da haben wir jetzt mehrere Apps. Und die EKHN macht die - auf gesamtem 
EKHN-Gebiet machen wir eine App. Mit allen Sozialeinrichtungen - 600 Einrichtungen, die wir 
übersetzen und -. Ja ein Riesenprojekt über mehrere Jahre.“ (Projektleiter*in) 

In anderen Fällen sind weitere Projekte bereits konkret geplant: 

„Ja, also das Projekt läuft aus, aber wir haben eine Kooperation mit der Kirchengemeinde unter-
schrieben, eine Kooperationsvereinbarung, dass wir weiter die Räume dort nutzen können. Und 
das ist ja etwas, das durch das DRIN Projekt initiiert wurde. Und das haben wir jetzt richtig schrift-
lich, dass wir dort das Aktivitätenhaus, dass wir gemeinsam auch Angebote entwickeln und uns 
absprechen über die Weiterentwicklung.“ (Leiter*in Diakonisches Werk) 

„wir hatten noch ein neues Projekt beantragt zur Gesundheitsprävention älterer Menschen im 
ländlichen Raum, das wollen wir auch […] installieren. Das heißt, da hoffen wir, dass wir den 
Zuschlag bekommen […]“ (projektverantwortliche Person des Dekanats). 

„Und insofern ist auch das DRIN Projekt nachhaltig, weil diese Strukturen jetzt da sind, also wir 
sind jetzt praktisch Ansprechpartner für Seniorenbelange, das ist praktisch verankert als Ergeb-
nis, das ist eigentlich toll. Von daher sind wir da auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis das ist uns 
gelungen“ (Leiter*in Diakonisches Werk) 

Innovation 

Über 90% der Befragte geben an, dass ihrer Ein-

schätzung nach „viele“ (42,6%) oder sogar „sehr 

viele“ (50,8%) eigene Ideen und Verbesserungs-

vorschläge von den Mitarbeitenden in die Pro-

jekte eingebracht werden.  

Ein Großteil der der Befragten („trifft zu“: 75% / 

„trifft eher zu“ 20,3%) gibt an, dass die Mitarbei-

tenden sogar zur Entwicklung eigener Ideen und 

Sichtweisen ermutigt werden. Über 60% der Be-

fragten („trifft zu“: 27,8% / „trifft eher zu“: 37%) 

geben an, dass diese Ideen auch durchaus Anerkennung in den Projekten finden. Im überwiegenden 

Teil der Projekte werden zudem Ressourcen für die Entwicklung neuer Ideen zur Verfügung gestellt. 

Wenn auch die Kommunikationswege für das Einbringen neuer Ideen nicht überall klar geregelt sind, 

so wird die Zukunft zwar als offen und unsicher, aber von fast 70% der Befragten auch als gestaltbar 

begriffen. 

Ja; 82,4%

Nein; 
17,6%

Kennen Sie Projekte, die sich an Ihrer 
Arbeit orientieren? (Frage 43; n=54)

50,8%
42,6%

6,6%
0,0%

sehr viele nicht viele

Haben die Mitarbeiter*innen des Projekts 
viele Ideen für neue Angebote und 

Verbesserungsvorschläge eingebracht? 
(Frage 46; n=61)
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Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf ihr Projekt zu? (Frage 48) 

  

trifft zu trifft  

eher zu 

teils/ 

teils 

trifft eher 

 nicht zu 

trifft nicht 

zu 

Anzahl 

(n) 

Die Organisation ermutigt ihre Mitarbeiter*innen 

dazu eigene Ideen und Sichtweisen zu entwickeln 

48 13 3 0 0 64 

75,0% 20,3% 4,7% 0,0% 0,0%   

Für die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen 

werden Ressourcen (Zeit, Geld, Räume) zur Verfü-

gung gestellt 

17 22 18 4 1 62 

27,4% 35,5% 29,0% 6,5% 1,6%   

Neue Ideen finden im Projekt Anerkennung (bspw. 

Prämien, Ehrung, etc.) 

15 20 12 3 4 54 

27,8% 37,0% 22,2% 5,6% 7,4%   

Es gibt klare Regelungen wie neue Ideen kommuni-

ziert werden 

15 10 17 7 7 56 

26,8% 17,9% 30,4% 12,5% 12,5%   

Die Zukunft wird als offen und unsicher, aber gestalt-

bar begriffen 

16 23 6 4 2 57 

28,6% 40,4% 10,5% 7,0% 3,5%   

 

45,8%

26,4%

15,3%

9,7%

5,6%

4,2%

4,2%

4,2%

2,8%

2,8%

2,8%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

1,4%

zu wenig freie Mittel für die Entwicklung neuer Konzepte

zu wenig Zeit sich über Verbesserungen Gedanken zu
machen

Strukturelle Probleme (bspw. unüberwindbare
Hierarchien)

zu wenig Beteiligung von Nutzer*innen an unserer Arbeit

fehlende Kooperationen und Netzwerke (zu Investoren,
Experten, etc.)

zu wenig Vernetzung mit anderen kirchlichen
Einrichtungen

keinen Problemdruck, Verbesserungsvorschläge
umzusetzen

es gibt keine zentrale
Anlaufstelle/Ansprechpartner*innen für neue Ideen

zu wenig Vernetzung mit anderen Organisationen im
Sozialraum

kein Austausch über funktionierende neue Ideen in
anderen Einrichtungen

fehlende Fach- oder Managementkompetenz, neue
Vorschläge umzusetzen

die Geschäftsführung hat kein Interesse an Neuerungen

die Mitarbeiter*innen haben kein Interesse an
Neuerungen

zu starke Konzentration auf das eigene Fachgebiet

es fehlen Anreize, Verbesserungsvorschläge umzusetzen

Konkurrenz unter den Mitarbeiter*innen

Was macht die Umsetzung von neuen Ideen und Veränderungsvorschlägen in Ihrem 
Projekt manchmal schwer? (Mehrfachnennungen sind möglich) 

(Frage 47; n=72)
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In Bezug auf die Schwierigkeiten bei der Umsetzung von neuen Ideen und Verbesserungsvorschlägen  

zeigt sich ein für den Bereich Sozialer Dienstleistung gewohntes Bild. Knapp die Hälfte der Befragten 

(45,8%) gibt an, dass zu wenig freie Mittel für die Entwicklung neuer Konzepte bereitstehen. Etwas 

mehr als ein Viertel der Befragten (26,4%) gibt an zu wenig Zeit zu haben, um sich Gedanken über 

Verbesserungen zu machen. An dritter Stelle werden mit 15,3% Strukturelle Probleme, wie beispiels-

weise unüberwindbare Hierarchien genannt. 

Nach Einschätzung der Befragten hat sich die Durchführung der DRIN Projekte jeweils „sehr positiv“ 

(28,6%) und „eher positiv“ (40,4%) auf die Innovationsfähigkeit der wichtigsten Trägerorganisation 

ausgewirkt. 

Insgesamt sprechen die Angaben der Befragten für ein eher innovationsfreundliches Klima, wie es im 

Bereich sozialer Dienstleistung nicht unbedingt üblich ist. Die Ursache hierfür kann zwar im Bemühen 

der Befragten (viele Projektleitungen und –verantwortliche) liegen, die Projekte insgesamt positiv dar-

zustellen. Es ist aber ebenso denkbar, dass die Förderung neuartiger Projekte und Kooperationen tat-

sächlich ein innovationsfreundliches Klima begünstigt. Das zeigt sich auch in verschiedenen Aussagen 

von Beteiligten: 

„Das ist was anderes, es ist nicht 0815 Kleiderladen oder so. Es hat eine andere Dimension, von 
der Außendarstellung, bis zu dem Angebot was da ist, was auch wichtig ist. Das so ein Projekt 
dann nach außen trägt, halt. Also es ist nicht die hundertste Veranstaltung oder wie wir das oft-
mals im Landkreis erleben, dass dann irgendwelche Leute auf die Idee kommen, aus irgendeinem 
Förderprogramm schon wieder eine Beratungsstelle zu machen.“ (involvierter Politiker) 

Als besonders und hilfreich für Innovation wird auch die Verfügbarkeit der Ressource „Zeit“  beschrie-

ben: 

„Und das tolle ist, das war auch das tolle an dem DRIN Projekt, dass wir dafür auch Zeit hatten 
dafür“ (Leiter*in Diakonisches Werk) 

„Das ist ja ne konzeptionelle Stelle erstmal, die ich habe. Und mir über solche Dinge Gedanken 
zu machen, das ist ja schon mal n Luxus, den habt ihr nicht immer“ (projektverantwortliche Per-
son des Dekanats) 

Und auch ein gewisses Maß an bereits vorhandener Innovationsfähigkeit kommt in den Interviews zum 

Tragen: 

„Und wir sind zum Glück als Betrieb so aufgestellt, wenn ein Mitarbeiter eine gute Idee hat, dann 
sagen wir mal gucken, was sich daraus so machen lässt.“ (Fachbereichsleitung Diakonisches 
Werk) 

„Hier war es so, ich habe ja eben betont, wir haben Projekte, von denen man ein Jahr vorher auch 
nicht ahnt, dass einer auf so eine Idee kommen könnte“ (Projektleiter*in).  

28,6%

40,4%

10,5% 7,0% 3,5%

sehr positiv eher positiv teils/teils eher nicht innovativ nicht innovativ

Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Durchführung des DRIN Projekts auf die 
Innovationsfähigkeit der wichtigsten Trägerorganisation ihres Projekts ausgewirkt? 

(Frage 49; n=57)
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4 Handlungsempfehlungen 

Gemeinwesendiakonie sollte als übergreifende Perspektive bzw. Haltung sowie als grundlegendes 

Handlungsprinzip in Kirche und Diakonie verankert werden (Strukturen auf Gemeinde-, Dekanats- und 

landeskirchlicher Ebene), insbesondere sollten gemeinwesendiakonische Kompetenzen verbindlicher 

Inhalt in den Ausbildungen aller kirchlich-diakonischen Berufe werden. 

Insbesondere sollte zeitnah eine dauerhafte Stelle zur Unterstützung lokaler gemeinwesendiakoni-

scher Initiativen und zur Förderung einer gesamtkirchlichen gemeinwesendiakonischen Entwicklung 

geschaffen werden. Hierbei sollte das in Diakonie Hessen und EKHN vorhandene und für das Projekt 

genutzte Handbuch Projektmanagement zur Projektentwicklung und -begleitung Beachtung erhalten. 

Auf dem Weg zu einer Kirche mit Armen bedarf es eines ernsthaften Bemühens um die Umsetzung 

vorhandener öffentlicher Positionierungen der Landeskirche und ihrer Gemeinden. Dabei sollten – in 

enger Zusammenarbeit mit der Diakonie auf allen Ebenen – praktische Erfahrungen mit von Armut 

betroffenen Menschen fokussiert werden (Armutssensibilisierung) als Grundlage für Teilhabeermögli-

chung in und durch die Kirche. 

Die Landeskirche sollte auf Grundlage der praktischen Erfahrungen mit Armut und Ausgrenzung in ih-

ren lokalen Projekten ihre sozialpolitische Lobbyarbeit – in enger Zusammenarbeit mit der Diakonie 

auf allen Ebenen – verstärken und weiter professionalisieren und gleichzeitig die Professionalität und 

die Ressourcen sozialanwaltschaftlichen Handels vor Ort stärken. 

Kirchengemeinden sollten darin bestärkt werden, sich ihrer eigenen Potentiale bewusst zu werden und 

diese zu nutzen. In diesem Zusammenhang sollten sie dazu ermutigt und darin begleitet werden, sich 

ihres eigenen Selbstverständnisses bewusstzuwerden und dieses zu reflektieren, um die eigene Rolle 

innerhalb des Gemeinwesens zu klären. 

Regionale diakonische Träger, Dekanate und Kirchengemeinden sollten dazu ermutigt werden, sich 

gegenseitig wahrzunehmen, kennenzulernen, zu verstehen und projektspezifisch zusammenzuarbei-

ten. Dabei sollten die jeweiligen Ressourcen ebenso wie die Defizite, gegenseitige Vorbehalten, orga-

nisationale Verschiedenheiten und die Entwicklung eines gemeinsamen GWD-Profils in den Blick ge-

nommen werden. In diesem Zusammenhang bedarf es auch zukünftig der Vernetzung und Koopera-

tion mit weiteren Akteuren im Gemeinwesen als Dreiklang aus Diakonie, Kirche und Zivilgesellschaft. 

Im Blick auf zukünftige gemeinwesendiakonische Aktivitäten ist insbesondere eine angemessene 

hauptamtliche Begleitung freiwillig engagierter Akteur*innen zu achten. Freiwillig Engagierte und 

Hauptamtliche bedürfen einander gegenseitig. Dies ist auch in der politischen Debatte hervorzuheben. 

Einzelne haupt- und freiwillig engagierte Akteur*innen, die sich durch ein hohes Maß an Kompetenzen 

und Engagement auszeichnen (Entrepreneurship), sollten gestärkt und gefördert werden. 

Die Aktivierung und Beteiligung von Bewohner*innen sollte durch die Vermittlung, Einforderung und 

Anwendung entsprechender gemeinwesendiakonischer Methoden noch stärker gefördert werden.  

Um die Innovationsfähigkeit durch das situative Nutzen von Ressourcen und Personal und das Reagie-

ren auf akute Bedarfe zu gewährleisten, sollten bürokratische Hürden für gemeinwesendiakonisches 

Handeln in Kirche und Diakonie identifiziert und abgebaut werden. 

Um die Nachhaltigkeit gemeinwesendiakonischen Handelns zu gewährleisten, sollten entstandene 

Strukturen und Projekte verstetigt werden, wo sie sich als erfolgreich erwiesen haben und über einen 

Projektcharakter hinausgehen. Gleichzeitig sollten neue Projekte gefördert werden, um neu entste-

henden oder bislang unentdeckten Bedarfen und Ressourcen gerecht zu werden und auch zukünftig 

Innovation zu fördern.  
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Anhang 

Fragebogen für die quantitative Befragung (Online-Fragebogen) 

 

I. Fragen zum Projekt 

1. Name des Projekts: 

 

2. Wie viele Einzelangebote wurden im Rahmen Ihres Projekts entwickelt? 

 

3. Wie viele Hauptamtliche sind im Projekt tätig? 

 

4. Wie viele Personen nutzen die Angebote regelmäßig? 

 

5. Wie viele freiwillig Engagierte konnten im Projekt eingebunden werden? 

 

6. Wie viele der freiwillig Engagierten waren auch Nutzer*innen der Projekte? 

 

7. Welche Gruppen von Nutzer*innen wurden erreicht? 

 Gruppe wurde  
erreicht 

beabsichtigte Gruppe 
von Nutzer*innen 

Familien □ □ 
Erwachsene □ □ 
Jugendliche □ □ 
Senior*innen □ □ 
Geflüchtete □ □ 
Männer/Frauen □ □ 
Singles □ □ 
Menschen mit Migrationshintergrund □ □ 
Kirchennahe □ □ 
Kirchenferne □ □ 
Sonstige (bitte nennen): ___________________ □ □ 

 

II. Gemeinwesendiakonische Orientierung 

8. Mit welchen Worten lässt sich die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie vor dem Beginn 
des Projekts beschreiben? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ enge Zusammenarbeit in der Konzeption 
□ enge Zusammenarbeit in der Durchführung 
□ das Zusammengehörigkeitsgefühl ist gewachsen 
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□ arbeitsteilige Arbeitsweise 
□ produktiv 
□ unproblematisch 
□ friedliche Koexistenz 
□ schwierig 
□ konfliktreich 
□ Sonstiges: _______________________________________________ 

 

9. Wie profitiert die Diakonie von der Zusammenarbeit mit der Kirche? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ die Diakonie hat Wissen über Angebote erhalten und daraus neue Perspektiven entwickelt 
□ die Diakonie konnte durch die Zusammenarbeit mit der Kirche neue Kontakte zu weiteren Akt-

euren im Sozialraum aufbauen 
□ die Diakonie konnte durch die Zusammenarbeit neue Gruppen von Nutzer*innen erreichen 
□ die Diakonie konnte durch die Zusammenarbeit mit der Kirche neue Formen der Arbeitsorgani-

sation kennenlernen und für sich nutzbar machen 
□ die Diakonie konnte Räumlichkeiten und Infrastruktur der Kirche nutzen 
□ die Diakonie hat neue Ehrenamtliche aus der Kirche dazugewonnen 

 

10. Wie profitiert die Kirche von der Zusammenarbeit mit der Diakonie? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ die Kirche konnte durch die Zusammenarbeit mit der Diakonie neue Kontakte zu weiteren Akt-
euren im Sozialraum aufbauen 

□ die Kirche konnte durch die Zusammenarbeit mit der Diakonie neue Gruppen von Nutzer*innen 
erreichen 

□ die Kirche konnte durch die Zusammenarbeit mit der Diakonie neue Formen der Arbeitsorgani-
sation kennenlernen und für sich nutzbar machen 

□ die Kirche hat durch die Zusammenarbeit mit der Diakonie neue Impulse für die Gemeindeent-
wicklung erhalten 

□ die Kirche hat von der Fachkompetenz der Mitarbeitenden der Diakonie profitiert 
□ die Kirche hat die Strukturen der Diakonie nutzen können 

 

11. Mit welchen Worten lässt sich die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie während des 
Projekts beschreiben? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ enge Zusammenarbeit in der Konzeption 
□ enge Zusammenarbeit in der Durchführung  
□ arbeitsteilige Arbeitsweise 
□ produktiv 
□ unproblematisch 
□ friedliche Koexistenz 
□ schwierig 
□ konfliktreich 
□ Sonstiges: _______________________________________________ 

 

12. Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach das gemeinsame Projekt auf die Zusammenarbeit von 
Kirche und Diakonie insgesamt ausgewirkt? 

sehr positiv eher positiv neutral eher negativ sehr negativ 
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□ □ □ □ □ 
 

13. Bitte benennen Sie bis zu drei wichtige Impulse für die zukünftige Zusammenarbeit: 

______________________________________________________________ 

14. Wie wurden Bedarfe aus den Themen und Interessen der Menschen ermittelt? (Mehrfach-
nennungen sind möglich) 

Bedarfe wurden... 

□ ... in gezielten Gesprächen mit Nutzer*innen ermittelt 
□ ... in gezielten Gesprächen mit potentiellen Nutzer*innen ermittelt 
□ ... wurden auf Basis der Erfahrungen von ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter*in-

nen erarbeitet 
□ ... über schriftliche Befragungen der Nutzer*innen evaluiert 
□ ... über schriftliche Befragungen potentieller Nutzer*innen evaluiert 
□ ... aus der Kirchengemeinde weitergegeben 
□ ... von Organisationen aus dem Sozialraum weitergegeben  
□ ... auf eigene Initiative von Einzelpersonen mitgeteilt 
□ Sonstiges: __________________________________________________ 

 

15. Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach das Projekt auf folgende Aspekte der Gemeindeent-
wicklung ausgewirkt: 

 Sehr po-
sitiv 

Eher po-
sitiv 

neutral Eher ne-
gativ 

Sehr ne-
gativ 

Sichtbarkeit der Gemeinde □ □ □ □ □ 
Politischer Einfluss der Kirchengemeinde □ □ □ □ □ 
Image der Gemeinde □ □ □ □ □ 
Konflikte innerhalb der Gemeinde:      
... zwischen Gemeindemitgliedern □ □ □ □ □ 
... zwischen Gemeindemitgliedern und      

… Hauptamtlichen □ □ □ □ □ 
... zwischen Hauptamtlichen □ □ □ □ □ 

Zusammengehörigkeitsgefühl in der Ge-
meinde 

□ □ □ □ □ 

Lebendigkeit des Gemeindelebens □ □ □ □ □ 
Engagement der Gemeindemitglieder □ □ □ □ □ 
Mitgliederzahlen □ □ □ □ □ 
Kooperation der Gemeinde □ □ □ □ □ 
mit anderen Akteuren im Sozialraum □ □ □ □ □ 
Kooperation der Gemeinde mit anderen 
Evangelischen Einrichtungen 

□ □ □ □ □ 

Kontakt zu kirchendistanzierten Milieus □ □ □ □ □ 
Diakonische Profilierung □ □ □ □ □ 
Beziehungen zwischen Gemeindemitglie-
dern  
und Gemeindedistanzierten 

□ □ □ □ □ 

Theologisches Selbstverständnis der Ge-
meinde 

□ □ □ □ □ 
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16. Wie hat sich Ihrer Einschätzung nach das Projekt auf folgende Aspekte der Arbeit der Diako-
nie / rDW ausgewirkt? 

 Sehr po-
sitiv 

Eher po-
sitiv 

neutral Eher ne-
gativ 

Sehr ne-
gativ 

Sichtbarkeit der Diakonie □ □ □ □ □ 
Politischer Einfluss der Diakonie □ □ □ □ □ 
Image der Diakonie □ □ □ □ □ 
Konflikte innerhalb der Diakonie:      
... zwischen Hauptamtlichen □ □ □ □ □ 
... zwischen Hauptamtlichen und freiwillig 
Engagierten 

□ □ □ □ □ 

Zusammengehörigkeitsgefühl in der Dia-
konie 

□ □ □ □ □ 

Engagement der Ehrenamtlichen □ □ □ □ □ 
Kooperation der Diakonie □ □ □ □ □ 
mit anderen Akteuren im Sozialraum □ □ □ □ □ 
Kooperation der Diakonie mit anderen 
Evangelischen Einrichtungen 

□ □ □ □ □ 

Kontakt zu kirchendistanzierten Milieus □ □ □ □ □ 
Theologisches Selbstverständnis der Dia-
konie 

□ □ □ □ □ 

 

17. Woran merken Sie, dass sich die Lebensqualität für die Nutzer*innen ihres Angebotes ver-
bessert hat? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ neue Kooperationen 
□ neue Angebote sind entstanden 
□ Politik ist auf ein Problem aufmerksam geworden 
□ Rückmeldungen über Verbesserung der Lebensqualität durch Nutzer*innen. Falls ja, welche? 
____________________________________________________________ 

 

18. Welche sichtbaren Veränderungen gibt es, die auf eine Verbesserung der Lebensqualität der 
Nutzer*innen hinweisen? 

____________________________________________________________ 

Welche vermuteten Veränderungen gibt es, die auf eine Verbesserung der Lebensqualität 

der Nutzer*innen hinweisen? 

____________________________________________________________ 

 

19. Wodurch wurde konkret wachsender Armut und drohender Ausgrenzung entgegengewirkt? 

____________________________________________________ 

 

20. Ist Ihrer Ansicht nach durch das Projekt die Aktivierung der Menschen in ihrer Lebenswelt 
gelungen? 

□ ja □ Teilweise □ Nein 
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21. Bitte nennen Sie bis zu drei konkrete Beispiele hierfür: 

____________________________________________________ 

 

22. Welche Ressourcen konnten im Projekt genutzt werden? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ personelle Ressourcen der Kirche 
□ personelle Ressourcen der Diakonie  
□ Räumlichkeiten der Kirche 
□ Räumlichkeiten der Diakonie 
□ Mitglieder der Kirchengemeinde (bspw. als Ehrenamtliche) 
□ Netzwerke und/oder Kontakte der Kirche 
□ Netzwerke und/oder Kontakte der Diakonie 

 

23. Welche Ressourcen der Nutzer*innen und Bewohner*innen des Stadtteils konnten im Pro-
jekt genutzt werden? 

□ zeitliche Ressourcen der Nutzer*innen 
□ Interessen der Nutzer*innen 
□ Fähigkeiten und Kompetenzen der Nutzer*innen 
□ handwerkliche Fähigkeiten 
□ soziale Kompetenzen 
□ künstlerische Fähigkeiten 
□ hauswirtschaftliche Fähigkeiten 
□ sonstige Fähigkeiten und Kompetenzen: ____________________ 
□ Kontakte und Beziehungen zu anderen Bewohner*innen 
□ Kontakte zu anderen Organisationen (z.B. Vereine, Firmen) 
□ Räumlichkeiten der Nutzer*innen (z.B. Werkstatt) 

 

24. Mit welchen Akteuren im Sozialraum wurde im Rahmen des Projekts zusammengearbeitet? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ Vereine 
□ Kindertagesstätten 
□ Einrichtungen freier Träger 
□ Kirchliche Gruppen im Sozialraum (CVJM, o.ä.) 
□ Volkshochschulen 
□ Hochschulen 
□ Schulen 
□ Seniorenwohnheime 
□ Mehrgenerationenhaus 
□ Pflegeeinrichtung / Pflegedienste 
□ Fachärzt*innen 
□ Kommunale Verwaltung 
□ Einrichtungen anderer Wohlfahrtsverbände 
□ Sonstige (bitte nennen): __________________________ 
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25. Wie häufig finden in Ihrem Projekt Begegnungen zwischen unterschiedlichen Personengrup-
pen statt? 

 Nie Selten Gelegentlich Oft Sehr oft 
Begegnung von Menschen unterschied-
licher Kulturen 

□ □ □ □ □ 

Begegnungen von Menschen unter-
schiedlicher sozialer Milieus 

□ □ □ □ □ 

Begegnung mit geflüchteten Menschen □ □ □ □ □ 
Generationenübergreifenden Begeg-
nungen von Menschen unterschiedli-
chen Alters 

□ □ □ □ □ 

 

III. Öffentliche Wahrnehmung 

26. Wie oft wurde in folgenden Medien über ihr Projekt berichtet? 

Anzahl der Berichte: 

Stadtmagazin ____ 
Lokalzeitung ____ 
Tageszeitung (überregional) ____ 
Wochenzeitung (überregional) ____ 
Radio (lokal) ____ 
Radio (regional) ____ 
Radio (überregional) ____ 
Fernsehen (regional) ____ 
Fernsehen (überregional) ____ 
Sonstiges (bitte nennen): _____________________ ____ 

 

27. Über welche Aktionen/Angebote/Tätigkeiten wurde in den Medien berichtet? 

____________________________________________________________ 

 

IV. Ethische Standards 

28. Wie wurden im Rahmen des Projekts Betroffene zu Beteiligten? 

____________________________________________________________ 

 

29. Welche begleitenden Maßnahmen zur Unterstützung der freiwillig Engagierten gab es, um 
diese vor Überforderung zu schützen? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ Coaching 
□ Supervision 
□ Teambesprechungen 
□ Fortbildungen 
□ Sonstiges (bitte nennen): __________________________________________ 
□ es gab keine derartigen Maßnahmen 

 



123 
 

 

30. Welche Maßnahmen zur Bildung und Befähigung der Nutzer*innen gab es? 

□ keine 
□ ________________________________________________________ 

 

31. Welche Maßnahmen zur Bildung und Befähigung der freiwillig Engagierten gab es? 

□ keine 
□ ________________________________________________________ 

 

32. Wie lässt sich die Zusammenarbeit von Hauptamtlichen und freiwillig Engagierten beschrei-
ben? 

□ geprägt von gegenseitigem Respekt und Anerkennung 
□ friedliche Koexistenz 
□ überwiegend produktiv 
□ gelegentliche Konflikte 
□ häufige Konflikte 
□ starkes Machtgefälle 
□ ungeklärte Zuständigkeiten 
□ überwiegend positiv 

 

33. Sind die Standards des Freiwilligenmanagements der Diakonie Hessen in der Struktur der 
Organisation bekannt? 

□ nein □ ja 
 

34. Wie haben Sie diese Standards in der Arbeit mit freiwillig Engagierten umgesetzt? 

□ wurden nicht umgesetzt 
□ wie folgt umgesetzt ________________________________________________________ 

 

35. Bitte wählen Sie aus den folgenden Möglichkeiten die treffendsten drei Aspekte aus, an de-
nen sich die diakonische Arbeit in Ihrem Gemeinwesen leitet und orientiert: 

□ Betroffene zu Beteiligten machen 
□ Standards des Freiwilligenmanagements der Diakonie Hessen einhalten 
□ Begleitung und Unterstützung der freiwillig Engagierten, keine Überforderung 
□ Bildung und Befähigung der Bewohner*innen 
□ Zuverlässigkeit im Umgang mit Kooperationspartnern 
□ Nachhaltigkeit, langfristige Verbesserung der Lebenssituation 
□ Aktiver Beitrag zum Abbau von Vorurteilen 
□ Offenheit für alle Menschen 
□ Inklusion, Umgang mit Vielfalt, keine Diskriminierungen 
□ Rechtliche Standards einhalten 
□ Wir gehen tolerant mit Fehlern um 
□ Wir orientieren uns an ökologischen Standards 
□ Wir leisten einen Beitrag zur Überwindung gesellschaftlicher Spaltungen im Kleinen 
□ Kommunikation und Transparenz haben für uns einen hohen Stellenwert 
□ Sensibilität für religiöse Bedürfnisse, interkulturelle Kompetenz 
□ An unserem christlichen Selbstverständnis 
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V. Theologisches Selbstverständnis 

 

36. Woran machen Sie das diakonische Profil des Projekts fest? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ Die Mitarbeiter*innen sind alle Kirchenmitglieder  
□ Die Mitarbeiter*innen handeln aus einer christlichen Motivation heraus 
□ Die Mitarbeiter*innen handeln erkennbar aus einer Haltung der Liebeheraus 
□ Die Mitarbeiter*innen achten erkennbar die Menschenwürde der Nutzer*innen 
□ Die professionelle Qualität unserer Angebote ist hoch (ohne Abgrenzung zu anderen Anbietern) 
□ Die professionelle Qualität unserer Angebote ist höher als bei anderen Anbietern 
□ Unsere Mitarbeiter*innen sind besonders sensibel für die religiösen Bedürfnisse der Nutzer*in-

nen 
□ Unsere Angebote umfassen auch religiöse Aspekte 
□ Wir verbinden unsere Angebote mit expliziter christlicher Verkündigung 
□ Die Verwurzelung des Projekts in der Kirchengemeinde ist sichtbar 
□ Wir deuten unser Handeln als Weitergabe der Liebe Gottes 
□ Wir achten auf gute Arbeitsbedingungen 
□ Wir gehen ehrlich mit Fehlern und Grenzen um 
□ Wir legen besonders viel Wert auf sozialanwaltschaftliches bzw. sozialpolitisches Engagement 

 

37. Wurde das theologische Selbstverständnis im Rahmen der Projektkonzeption oder während 
der Durchführung des Projekts bewusst reflektiert? 

□ nein 
□ ja, im Rahmen der Projektkonzeption 
□ ja, während der Durchführung des Projekts, der Anlass dafür war: 
________________________________________________________ 

 

38. Welcher der genannten Aspekte trifft für Sie die theologische Begründung gemeinwesendi-
akonischer Arbeit in ihrem Projekt besonders gut? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ Für uns spielt der Gedanke der Gottebenbildlichkeit/Menschenwürde eine wichtige Rolle 
□ Wir wollen aufgrund unseres Glaubens für eine gerechtere Gesellschaft eintreten 
□ Wir wollen so wie Jesus auf andere Menschen aktiv zugehen 
□ Wir glauben, dass wir in unserem Nächsten Jesus Christus begegnen 
□ Das Leid anderer Menschen berührt uns und bringt uns dazu, aktiv zu werden 
□ Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist 
□ Wir wollen eine Kirche mit anderen werden 
□ In unserem Miteinander erkennen wir schon etwas vom künftigen Reich Gottes 
□ Das Nächstenliebegebot spielt für uns eine wichtige Rolle 
□ Weil die christliche Botschaft auch politisch ist, haben wir eine Verantwortung für das Gemein-

wesen 
□ Die Trennung von Kirche und Diakonie muss endlich überwunden werden 
□ Der Gedanke der vorrangigen Option für die Armen spielt für uns eine wichtige Rolle 
□ Wir möchten Gemeindeaufbau betreiben 
□ Für uns spielt das Anliegen kirchlicher Erwachsenenbildung eine wichtige Rolle 
□ Wir möchten unsere Gottesdienste attraktiver für die Menschen vor Ort machen 
□ Wir engagieren uns diakonisch, weil Diakonie und christliche Verkündigung zusammengehören 
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□ Wir engagieren uns diakonisch und freuen uns, wenn sich die Möglichkeit zur christlichen Ver-
kündigung ergibt 

 

VI. Nachhaltigkeit und Verstetigung 

39. Wird es sicher eine Weiterführung des Projekts geben? 

□ nein □ ja 
 

40. Welche Pläne gibt es das Projekt über die Laufzeit hinaus zu verstetigen? 
(Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ es gab/gibt ein geplantes Ende. Falls ja, wann? _________________ 
□ möglichst viele Angebote in die Hände von freiwillig Engagierten legen 
□ Weitere Finanzierung des Projektes durch Fundraising 
□ Weiterführende Finanzierung der/des Hauptamtlichen durch Fundraising 
□ die Schaffung von Kooperationen und Netzwerken mit anderen Akteuren im Sozialraum (bspw. 

Vereine, Kooperation mit kommunaler Verwaltung/Einrichtungen, Einrichtungen anderer Trä-
ger usw.) 

□ die Schaffung von Kooperationen und Netzwerken über den Sozialraum hinaus 
□ Sonstiges (bitte nennen): _____________________________________________________ 

 

41. Welche der folgenden Maßnahmen sind Teil Ihrer Strategie zur ökonomischen Nachhaltig-
keit (geplant oder schon durchgeführt), um das Projekt auch über die Förderungsdauer hin-
aus zu finanzieren? 

□ finanzielle Förderung durch Landesmittel beantragen 
□ private Spenden aus der Gemeinde einwerben 
□ Firmenspenden einwerben 
□ Gründung eines Fördervereins 
□ Finanzierung durch Kirchengemeinde 
□ finanzielle Förderung durch die Kommunalverwaltung aushandeln 
□ die Beantragung weiterer kirchlicher Fördermittel 
□ das Dekanat stellt Mittel zur Verfügung 
□ eigene Einnahmen (durch Angebote) 
□ Sonstiges (bitte nennen): _____________________________________________________ 

 

42. Halten sie das Projekt für geeignet, um so oder ähnlich auch von anderen Organisationen 
durchgeführt zu werden? 

sehr geeignet eher geeignet teils/teils eher ungeeignet ungeeignet 
□ □ □ □ □ 

 

43. Kennen Sie Projekte, die sich an ihrer Arbeit orientieren? 

□ nein 
□ ja, folgende: _______________________________________________ 

 

44. Gibt es Projekte, an denen Sie sich orientiert haben? 

□ nein 
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□ ja, folgende: _______________________________________________ 
 

45. Traten während der Laufzeit unerwartete Probleme und Effekte im Projekt auf und wenn ja, 
wie wurde diesen begegnet? Wurden ggf. Änderungen vorgenommen? 

□ nein 
□ ja, und zwar folgendermaßen: _______________________________________________ 

 

VII. Innovationsfähigkeit und Innovationskultur 

46. Haben die Mitarbeiter*innen des Projekts Ihrer Einschätzung nach viele Ideen für neue An-
gebote und Verbesserungsvorschläge eingebracht? 

sehr viele eher viele eher wenige nicht viele 
□ □ □ □ 

 

47. Was macht die Umsetzung von neuen Ideen und Veränderungsvorschlägen in der Organisa-
tion manchmal schwer (Mehrfachnennungen sind möglich)? 

□ die Geschäftsführung hat kein Interesse an Neuerungen 
□ die Mitarbeiter*innen haben kein Interesse an Neuerungen 
□ Strukturelle Probleme (bspw. unüberwindbare Hierarchien) 
□ zu wenig Vernetzung mit anderen Organisationen im Sozialraum 
□ zu wenig Vernetzung mit anderen kirchlichen Einrichtungen 
□ zu wenig freie Mittel für die Entwicklung neuer Konzepte 
□ zu wenig Zeit sich über Verbesserungen Gedanken zu machen 
□ fehlende Kooperationen und Netzwerke (zu Investoren, Experten, etc.) 
□ kein Austausch über funktionierende neue Ideen in anderen Einrichtungen 
□ zu wenig Beteiligung von Nutzer*innen an unserer Arbeit 
□ zu starke Konzentration auf das eigene Fachgebiet 
□ fehlende Fach- oder Managementkompetenz, neue Vorschläge umzusetzen 
□ es fehlen Anreize, Verbesserungsvorschläge umzusetzen 
□ keinen Problemdruck, Verbesserungsvorschläge umzusetzen 
□ es gibt keine zentrale Anlaufstelle/Ansprechpartner*innen für neue Ideen 
□ Konkurrenz unter den Mitarbeiter*innen 

 

48. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf ihr Projekt zu? 

 Trifft 
zu 

trifft e-
her zu 

teils/ 
teils 

trifft eher 
nicht zu 

trifft 
nicht zu 

Die Organisation ermutigt ihre Mitarbeiter*in-
nen dazu eigene Ideen und Sichtweisen zu ent-
wickeln 

□ □ □ □ □ 

Für die Entwicklung und Umsetzung neuer 
Ideenwerden Ressourcen (Zeit, Geld, Räume) 
zur Verfügung gestellt 

□ □ □ □ □ 

Neue Ideen finden im Projekt Anerkennung 
(bspw. Prämien, Ehrung, etc.) 

□ □ □ □ □ 

Es gibt klare Regelungen wie neue Ideen kom-
muniziert werden 

□ □ □ □ □ 

Neue Ideen werden früh erkannt und aufgegrif-
fen 

□ □ □ □ □ 
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Die Zukunft wird als offen und unsicher, aber 
gestaltbar begriffen 

□ □ □ □ □ 

 

49. Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Durchführung des DRIN Projekts auf die Innovationsfä-
higkeit der wichtigsten Trägerorganisation ihres Projekts ausgewirkt? 

sehr positiv eher positiv eher innovativ nicht innovativ 
□ □ □ □ 

VIII. Feedback 

50. Das Projektbüro wurde wahrgenommen als … 

□ unterstützend 
□ verlässlich 
□ hinderlich 

 

51. Wie schätzen Sie die fachliche Kompetenz / das Fachwissen des Projektbüros ein? 

sehr hoch eher hoch eher gering gering 
□ □ □ □ 

 

52. Wie bewerten Sie die Intensität der Begleitung durch das Projektbüro? 

zu intensiv genau richtig zu gering 
□ □ □ 

 

53. Wie hilfreich war Ihrer Meinung nach die Begleitung der Projekte (die Arbeit des Projektbü-
ros, Vorortbesuche etc.)? 

sehr hilfreich eher hilfreich eher nicht hilfreich nicht hilfreich 
□ □ □ □ 

 

54. Wie hilfreich waren Ihrer Meinung nach die Netzwerktreffen? 

sehr hilfreich eher hilfreich eher nicht hilfreich nicht hilfreich 
□ □ □ □ 

 

55. Inwiefern waren die Netzwerktreffen hilfreich? Bitte nennen Sie Beispiele (max. 3): 

____________________________________________________________ 

 

56. Welche Kompetenzen konnten Ihre Organisation/Ihre Mitarbeiter*innen durch die Beglei-
tung des Projektbüros ausbauen? 

 

durch Fortbildungen:  
_________________________________________________________________ 
durch Beratung:  
_________________________________________________________________ 
durch praktische Projekterfahrung und Erfahrung mit Projektsteuerung 
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_________________________________________________________________ 
 

57. Angaben zur Person 

Rolle im Projekt: __________________________ 

Anstellungsträger: _________________________ 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Interview-Leitfäden 

Gruppeninterview Armut und Teilhabe 

Eröffnungsphase 

Vorstellung 

Bedanken für Teilnahme 

Einstieginformationen zum Interview 
- zwei Interviews (unterschiedliche Themen), Grundlage: Projektanträge und -berichte 
- Informationen zum Ablauf 
- ich stelle Frage und Sie antworten, gehen aufeinander ein und kommen miteinander ins Gespräch 
- Datenschutz und Anonymisierung: erklären, austeilen und ausfüllen lassen 

Einstiegsfrage: Erfahrungen mit Armut 
Welche Erfahrungen machen Sie in Ihren DRIN Projekten mit dem Thema Armut? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Wahrnehmung von 
Armut 

Erzählen Sie weiter. 
Welche weiteren Erfahrungen ma-
chen Sie mit Armut? 
Welche weiteren Erfahrungen ma-
chen Sie mit Menschen, die von Ar-
mut betroffen sind? 

Wie nehmen Sie Armut vor Ort wahr? 
Wie nehmen Sie Armut in Ihren Projek-
ten wahr? 
Wie wird Armut bei Ihnen sichtbar? 

Verständnis von Ar-
mut 

Ergänzen Sie. Was verstehen Sie unter dem Betriff Ar-
mut? 

Themenblock 1: Begründungen zur Armutsbekämpfung 
Warum haben Sie sich entschieden, ein Projekt zur Bekämpfung von Armut (und Ausgrenzung) ins Leben 
zu rufen? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Begründungen Möchten Sie noch etwas ergänzen? 
Warum war Ihnen ... wichtig? 

Warum engagieren Sie sich mit Ihrem 
Projekt gegen Armut? 

Auslöser Erzählen Sie weiter. 
Wie war das in den anderen Projek-
ten? 
Was geschah dann? 

Gab es spezielle Auslöser für Ihre Pro-
jekte gegen Armut? Erzählen Sie. 

Themenblock 2: Praxis der Armutsbekämpfung 
Auf welche Weise wird Armut in Ihren Projekten bekämpft? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Armutsbekämpfung 
allgemein 

Wie sieht es in den anderen Projekten 
aus? 

Gibt es weitere Arten, Armut vor Ort zu 
bekämpfen? 

Armutsprävention Wie wird vorgebeugt, dass Menschen 
arm werden? 

Wie wird Armut präventiv begegnet? 

Armutslinderung Warum wird dadurch die Situation 
der Betroffenen erträglicher? 

Wie tragen Ihre Projekte dazu bei, dass 
Armut gelindert wird? 

Armutsüberwindung Wie wird Armut überwunden? Wie 
hat sich die Situation der Betroffen 
dadurch verändert? 

Wie tragen Ihre Projekte dazu bei, dass 
Armut überwunden wird? 

Lobbyarbeit Warum halten Sie das für wichtig? 
Warum taucht Lobbyarbeit kaum auf? 

Wie sieht es mit politischer Lobbyarbeit 
aus? 

Themenblock 3: Ermöglichung von Teilhabe 
Armut wird auch als Mangel an Teilhabe(-chancen) beschrieben.  
Wie ermöglichen Ihre DRIN Projekte die Teilhabe von Menschen? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 
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Bedeutung gesell-
schaftlicher Teilhabe 

Welche Ergänzungen gibt es? 
Gibt es andere Vorstellungen bei 
Ihnen? 

Was bedeutet gesellschaftliche Teilhabe 
für Sie? 

Teilhabe in den Pro-
jekten 

Erzählen Sie weiter? 
Wie sieht es in den anderen Projekten 
aus? 

In vielen Projektanträgen und -berichten 
geht es zunächst um Teilhabe innerhalb 
der Projekte. Wie werden Betroffene in 
Ihren Projekten beteiligt? (Wie sieht Teil-
habe in Ihren Projekten praktisch aus?) 

Teilhabe in Projekten 
und der Gesellschaft 

Was möchten Sie dazu ergänzen? 
 

Wie trägt Teilhabe in den Projekten zur 
gesellschaftlichen Teilhabe bei? 

Themenblock 4: Kooperation zur gemeinsamen Armutsbekämpfung 
Ein besonderes Merkmal der DRIN Projekte ist die Kooperation von Kirche und Diakonie – Kirchengemein-
den und Diakonischen Werken. 
Wie trägt diese Kooperation von Diakonie und Kirche zur Armutsbekämpfung bei? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Kooperation Erzählen Sie weiter? Warum ist es wichtig/sinnvoll, dass sich 
Diakonische Werk und Kirchengemein-
den gemeinsam zur Armutsbekämp-
fung/gegen Armut engagieren? 

Potential der Diakoni-
schen Werke 

Welches Potential sehen Sie noch? 
Berichten Sie aus Ihren Projekterfah-
rungen. 

Welches Potential zur Armutsbekämp-
fung bringen Diakonische Werke als Ko-
operationspartnerinnen in die Projekte 
ein? 

Potential der Kirchen-
gemeinden 

Welches Potential sehen Sie noch? 
Berichten Sie aus Ihren Projekterfah-
rungen. 

Welches Potential zur Armutsbekämp-
fung bringen Kirchengemeinden als Ko-
operationspartnerinnen in die Projekte 
ein? 

Auslaufphase: Abschließende Statements 
Danke für die vielen Beiträge. 
Ich möchte Sie zum Schluss um abschließende Statements zum Thema „Armut und Teilhabe“ im Kontext 
der DRIN Projekte bitte. Auch für Dinge, die aus Ihrer Sicht im Interview zu kurz gekommen sind, ist nun 
noch Raum. 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

 Wie sieht es bei den anderen Projek-
ten aus? 

Was möchten Sie am Ende noch ergän-
zen oder beitragen? 
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Gruppeninterview Diakonie und Kirche 

Hauptfragen: 

1. Einstieg 

o Erklärung zum Ablauf / Ziel 

o Einverständniserklärung 

o Kurze Vorstellungsrunde und 1-2 Sätze zum jeweiligen Projekt (das haben zwar die 

TN vielleicht alles schon erledigt. Ist aber für uns und die Aufnahme hilfreich) 

 
2. Das Verhältnis von Kirche und Diakonie vor DRIN 

Wie würden Sie die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie vor dem DRIN Projekt be-
schreiben? 

o Welche Kooperationen gab es? An welchen Stellen? 

o Gab es gemeinsame Projekte? 

o Was machte die Zusammenarbeit ggf. schwierig? An welchen Stellen gab es ggf. 

Konflikte? 

 
3. Kooperation von Kirche und Diakonie während DRIN 

Bitte beschreiben Sie die Kooperation zwischen Kirche und Diakonie in Ihrem DRIN Pro-
jekt?  

o Wie kam es dazu?  

o Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?  

o Was funktioniert besonders gut?  

o Wo gab es vielleicht Schwierigkeiten? 

 
4. Erfolg durch die Kooperation zwischen Kirche und Diakonie 

Welchen Anteil hat die Kooperation zwischen Kirche und Diakonie am Erfolg (Misserfolg) 
der Projekte? 

o Sind andere Kooperationen wichtiger gewesen? Welche? 

o Welche Vorteile sehen Sie in der Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie? 

 
5. Ausblick 

Hat die gemeinsame Durchführung der DRIN Projekte Ihrer Ansicht nach das Verhältnis 
von Diakonie und Kirche auch darüber hinaus verändert?  

o Was ist heute anders? 

o positiv/negativ/neutral 

o bspw. Koop. Im DRIN Projekt als Impuls für weitere gemeinsame Projekte 

o bessere Vernetzung 

6. Abschluss 

o Abschließende Statements zu Kooperation zw. Kirche und Diakonie 
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Interviewleitfaden Projektleitende (1,5 Std.) 

 

Eröffnungsphase 

Vorstellung 

Einstieginformationen zum Interview 
- Grundlage: Projektanträge und -berichte 
- Informationen zum Ablauf 
- Datenschutz und Anonymisierung: erklären, austeilen und ausfüllen lassen 

Einstiegsfrage: Entstehung, Ziele & Verlauf  
Erzählen Sie, wie Ihr DRIN Projekt entstanden ist? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Projektverlauf Erzählen Sie weiter. Wie ging es dann weiter? 
Wie hat sich da Projekt bis jetzt weiter ge-
laufen? 

Ziele Was soll durch das Projekt erreicht 
werden? 

Was ist das Ziel des Projektes? 

Themenblock 1: Armut und Teilhabe 
Die DRIN Projekte sollen dazu beitragen, Armut zu bekämpfen. Wieso ist hier ein Projekt zur Bekämpfung 
von Armut (und Ausgrenzung) entstanden? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Armut als Projektin-
halt 

Möchten Sie noch etwas ergänzen? 
Warum war Ihnen ... wichtig? 

Warum engagieren Sie sich die Kirche/die 
Diakonie hier im Kontext von Armut? 

Zielgruppe und 
Wahrnehmung von 
Armut 

Wie hat die Kirchengemeinde/ die Di-
akonie arme Menschen und Armut 
wahrgenommen? 

Gab es spezielle Auslöser für Ihre Projekte 
gegen Armut? Erzählen Sie. 

Armutsbekämpfung Auf welche Weise wird Armut in Ih-
ren Projekten bekämpft? 

Gibt es weitere Arten, Armut vor Ort zu 
bekämpfen? 

Lobbyarbeit Wie sieht es mit politischer Lobbyar-
beit aus? 

Warum halten Sie das für wichtig? 
Warum taucht Lobbyarbeit kaum auf? 

Teilhabe Armut wird auch als Mangel an Teil-
habe(-chancen) beschrieben.  
Wie ermöglichen Ihre DRIN Projekte 
die Teilhabe von Menschen? 

Wie werden Betroffene in Ihren Projekten 
beteiligt? 
Wie trägt Teilhabe in den Projekten zur ge-
sellschaftlichen Teilhabe bei? 

Themenblock 2: Sozialraumorientierung 
Die DRIN Projekte orientieren sich am Gemeinwesen. Beschreiben Sie diesen Stadtteil / das Gemeinwesen, 
in dem das Projekt stattfindet. 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Art des Sozialraums Erzählen Sie weiter Wie wird der Stadtteil wahrgenommen? 

Ressourcen Welche Ressourcen sind im Stadtteil 
vorhanden? 

Welche weiteren Ressourcen gibt es? 

Herausforderungen Welche Herausforderungen gibt es 
für den Stadtteil? 

Welche weiteren Herausforderungen gibt 
es? 

Transformation Wie hat sich der Stadtteil durch Ihr 
Projekt verändert? 

Wie hat Ihr Projekt dazu beitragen, den 
Stadtteil zu verändern? 

Themenblock 3: Kooperation 
In Ihren Statusberichten nennen Sie neben der Kooperation von Kirche und Diakonie weitere Kooperati-
onspartner*innen. Erzählen Sie von diesen Kooperationen. 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Kontakt Wie ist der Kontakt zu diesen Koope-
rationspartner*innen entstanden? 

Wie war das bei anderen Kooperations-
partner*innen? 
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Zusammenarbeit Wie sieht die Zusammenarbeit konk-
ret aus? 

Was möchten Sie ergänzen? 

Gegenseitiges Profi-
tieren und Probleme 

Wie profitiert das Projekt von dieser 
Kooperation? 

Wie profitieren Sie von der Zusammenar-
beit? 
Wie profitieren Ihre Kooperations-
partner*innen von Ihnen? 

Themenblock 4: Kooperation von Kirche und Diakonie 
Ein besonderes Merkmal der DRIN Projekte ist die Kooperation von Kirche und Diakonie – Kirchengemein-
den und Diakonischen Werken. 
Wie würden Sie die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie vor dem DRIN Projekt beschreiben? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Entstehung (Vorge-
schichte) 

Wie ist diese Kooperation entstan-
den? 

Erzählen Sie weiter. 
Gab es bereits vorher eine Zusammenar-
beit? 

Kooperation konkret Wie würden Sie die Zusammenarbeit 
von Kirche und Diakonie während des 
DRIN Projekts beschreiben? 

Wie sieht die Zusammenarbeit konkret 
aus? 
Welche Erfahrungen haben Sie dabei ge-
macht? 

Gelingen (Personen, 
Gremien, Struktu-
ren...) 

Was hat zum Gelingen der Koopera-
tion beigetragen? 

Erzählen Sie weiter. 
Welche Personen/ Gremien/ Strukturen 
waren dafür wichtig? 

Schwierigkeiten Welche Schwierigkeiten gab es? Erzählen Sie weiter. 

Rolle der Projektlei-
tenden 

Wie sieht Ihre Rolle in dieser Koope-
ration aus? 

Welche Schwierigkeiten haben Sie persön-
lich erlebt? 

Ressourcen & Profi-
tieren 

Wie profitiert das Projekt von der Zu-
sammenarbeit von Kirche und Diako-
nie? 

Wie profitiert das Diakonische Werk von 
der Zusammenarbeit? 
Wie profitiert die Kirchengemeinde von 
der Zusammenarbeit? 

Ausblick (Koopera-
tion über Pro-
jekt(laufzeit) hinaus 

Wie hat die gemeinsame Durchfüh-
rung der DRIN Projekte Ihrer Ansicht 
nach das Verhältnis von Diakonie und 
Kirche auch darüber hinaus verän-
dert? 

Was ist heute anders? 
Wie wird die Kooperation in Zukunft ge-
staltet werden? 
Wie wird die Kooperation über das Projekt 
hinaus aussehen? 

Themenblock 5: Ehrenamtliche 
Sie arbeiten in Ihrem Projekt mit Ehrenamtlichen zusammen. Welche Menschen engagieren sich in Ihrem 
Projekt? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Ehrenamtlichen Ge-
winnung 

Wie konnten Sie diese Menschen für 
die Mitarbeit gewinnen? 

Wie sind diese Menschen zum Engage-
ment im Projekt gekommen? 

Ehrenamtlichen Ma-
nagement 

Wie werden ehrenamtlich Engagierte 
unterstützt? 

Erzählen Sie weiter. 

Verhältnis von 
Hauptamtlichen und 
Ehrenamtlichen 

Wie lässt sich die Zusammenarbeit 
von Hauptamtlichen und freiwillig En-
gagierten beschreiben? 

Welche Schwierigkeiten gab es? 

Betroffene als Enga-
gierte 

Wie wurden im Rahmen des Projekts 
Betroffene zu Beteiligten? 

Erzählen Sie vom Engagement dieser 
Menschen. 

Themenblock 6: Projektspezifisches 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Themenblock 7: Selbstverständnis der Projektleitenden 
Als projektverantwortliche Personen haben Sie eine besondere Rolle im Projekt. 
Warum arbeiten Sie in diesem Projekt mit? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 
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Selbstverständnis Erzählen Sie weiter.  

Rolle Wie haben Sie Ihre Rolle im Projekt 
erlebt? 

Welche Rolle hatten Sie? 

Chancen durch das 
Projekt 

Welche Chancen sehen Sie persönlich 
durch das Projekt? 

Welche weiteren Chancen sehen Sie? 

Schwierigkeiten Was war für Sie persönlich schwierig? Erzählen Sie weiter. 

Abschluss: Ausblick 
Wie geht es mit dem Projekt weiter? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Nachhaltigkeit Wie wollen Sie in Ihrem Projekt Nach-
haltigkeit erreichen? 

Was unternehmen Sie dafür? 

Sonstiges Was möchten Sie ergänzen? Möchten Sie Weiteres ergänzen? 
  



135 
 

 

Interviewleitfaden Verantwortliche aus Kirche und Diakonie (1,5 Std.) 

 

Eröffnungsphase 

Vorstellung 

Einstieginformationen zum Interview 
- Grundlage: Projektanträge und -berichte 
- Informationen zum Ablauf 
- Datenschutz und Anonymisierung: erklären, austeilen und ausfüllen lassen 

Einstiegsfrage: Entstehung, Ziele & Verlauf  
Erzählen Sie, wie Ihr DRIN Projekt entstanden ist? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Projektverlauf Erzählen Sie weiter. Wie ging es dann weiter? 
Wie ist das Projekt bis jetzt weiter gelau-
fen? 

Ziele Was soll durch das Projekt erreicht 
werden? 

Was ist das Ziel des Projektes? 

Themenblock 1: Armut und Teilhabe 
Die DRIN Projekte sollen dazu beitragen, Armut zu bekämpfen. Wieso ist hier ein Projekt zur Bekämpfung 
von Armut (und Ausgrenzung) entstanden? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Armut als Projektinhalt Möchten Sie noch etwas ergänzen? 
Warum war Ihnen ... wichtig? 

Warum engagieren Sie sich die Kir-
che/die Diakonie hier im Kontext von Ar-
mut? 

Zielgruppe und Wahr-
nehmung von Armut 

Wie hat die Kirchengemeinde/ die 
Diakonie arme Menschen und Ar-
mut wahrgenommen? 

Gab es spezielle Auslöser für Ihre Pro-
jekte gegen Armut? Erzählen Sie. 

Armutsbekämpfung Auf welche Weise wird Armut in Ih-
ren Projekten bekämpft? 

Gibt es weitere Arten, Armut vor Ort zu 
bekämpfen? 

Lobbyarbeit Wie sieht es mit politischer Lob-
byarbeit aus? 

Warum halten Sie das für wichtig? 
Warum taucht Lobbyarbeit kaum auf? 

Teilhabe Armut wird auch als Mangel an Teil-
habe(-chancen) beschrieben.  
Wie ermöglichen Ihre DRIN Projekte 
die Teilhabe von Menschen? 

Wie werden Betroffene in Ihren Projek-
ten beteiligt? 
Wie trägt Teilhabe in den Projekten zur 
gesellschaftlichen Teilhabe bei? 

Transformation Wie hat sich der Stadtteil durch Ihr 
Projekt verändert? 

Wie hat Ihr Projekt dazu beitragen, den 
Stadtteil zu verändern? 

Themenblock 2: Sozialraumorientierung 
Die DRIN Projekte orientieren sich am Gemeinwesen. Beschreiben Sie diesen Stadtteil / das Gemeinwesen, 
in dem das Projekt stattfindet. 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Art des Sozialraums Erzählen Sie weiter Wie wird der Stadtteil wahrgenommen? 

Kooperation Mit wem arbeiten Sie im Stadtteil 
zusammen? 

Wie sieht die Zusammenarbeit konkret 
aus? 

Themenblock 3: Kooperation von Kirche und Diakonie 
Ein besonderes Merkmal der DRIN Projekte ist die Kooperation von Kirche und Diakonie – Kirchengemein-
den und Diakonischen Werken. 
Wie würden Sie die Zusammenarbeit von Kirche und Diakonie vor dem DRIN Projekt beschreiben? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Entstehung (Vorge-
schichte) 

Wie ist diese Kooperation entstan-
den? 

Erzählen Sie weiter. 
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Gab es bereits vorher eine Zusammenar-
beit? 

Kooperation konkret Wie würden Sie die Zusammenar-
beit von Kirche und Diakonie wäh-
rend des DRIN Projekts beschrei-
ben? 

Wie sieht die Zusammenarbeit konkret 
aus? 
Welche Erfahrungen haben Sie dabei ge-
macht? 

Gelingen (Personen, 
Gremien, Strukturen...) 

Was hat zum Gelingen der Koopera-
tion beigetragen? 

Erzählen Sie weiter. 
Welche Personen/ Gremien/ Strukturen 
waren dafür wichtig? 

Schwierigkeiten Welche Schwierigkeiten gab es? Erzählen Sie weiter. 

Rolle der Projektleiten-
den/ Projektverantwort-
lichen 

Wie sieht Ihre Rolle in dieser Koope-
ration aus? 

Wie sehen Sie die Rolle der Projektlei-
tenden Frau/Herr X? 

Ressourcen & Profitie-
ren 

Wie profitiert das Projekt von der 
Zusammenarbeit von Kirche und Di-
akonie? 

Wie profitiert das Diakonische Werk von 
der Zusammenarbeit? 
Wie profitiert die Kirchengemeinde von 
der Zusammenarbeit? 

Ausblick (Kooperation 
über Projekt(laufzeit) 
hinaus 

Wie hat die gemeinsame Durchfüh-
rung der DRIN Projekte Ihrer An-
sicht nach das Verhältnis von Diako-
nie und Kirche auch darüber hinaus 
verändert? 

Was ist heute anders? 
Wie wird die Kooperation in Zukunft ge-
staltet werden? 
Wie wird die Kooperation über das Pro-
jekt hinaus aussehen? 

Themenblock 4: Ehrenamtliche 
Sie arbeiten in Ihrem Projekt mit Ehrenamtlichen zusammen. Welche Menschen engagieren sich in Ihrem 
Projekt? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Ehrenamtlichen Gewin-
nung 

Wie konnten Sie diese Menschen 
für die Mitarbeit gewinnen? 

Wie sind diese Menschen zum Engage-
ment im Projekt gekommen? 

Ehrenamtlichen Ma-
nagement 

Wie werden ehrenamtlich Enga-
gierte unterstützt? 

Erzählen Sie weiter. 

Verhältnis von Haupt-
amtlichen und Ehren-
amtlichen 

Wie lässt sich die Zusammenarbeit 
von Hauptamtlichen und freiwillig 
Engagierten beschreiben? 

Welche Schwierigkeiten gab es? 

Betroffene als Enga-
gierte 

Wie wurden im Rahmen des Pro-
jekts Betroffene zu Beteiligten? 

Erzählen Sie vom Engagement dieser 
Menschen. 

Themenblock 5: Projektspezifisches 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Abschluss: Ausblick 
Wie geht es mit dem Projekt weiter? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Nachhaltigkeit Wie wollen Sie in Ihrem Projekt 
Nachhaltigkeit erreichen? 

Was unternehmen Sie dafür? 

Sonstiges Was möchten Sie ergänzen? Möchten Sie Weiteres ergänzen? 
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Interviewleitfaden Engagierte (40 Min.) 

 

Eröffnungsphase 

Vorstellung 

Einstieginformationen zum Interview 
- Grundlage: Projektanträge und -berichte 
- Informationen zum Ablauf 
- Datenschutz und Anonymisierung: erklären, austeilen und ausfüllen lassen 

Einstiegsfrage: Bezug zum Projekt  
Sie engagieren sich im DRIN Projekt? Was machen Sie dort? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Allgemein Erzählen Sie weiter. Wie ging es dann weiter? 
Wie ist das Projekt bis jetzt weiter ge-
laufen? 

Auslöser und Gründe Wie kam es dazu, dass Sie sich in diesem 
Projekt engagieren? 

Warum engagieren Sie sich in diesem 
Projekt? 

Themenblock 1: Sozialraumorientierung 
Das DRIN Projekt findet im Stadtteil/Ort XY statt. Beschreiben Sie diesen Ort? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Wahrnehmung Wie nehmen Sie diesen Stadtteil wahr? Erzählen Sie weiter. 

Bezug zum Sozialraum Welchen Bezug haben Sie zu diesem 
Ort? 

Erzählen Sie. 

Themenblock 2: Armut und Teilhabe 
Die DRIN Projekte sollen dazu beitragen, Armut zu bekämpfen. Wie nehmen Sie Armut und Ausgrenzung 
vor Ort und im Projekt wahr? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Sicht auf Zielgruppe Wie nehmen Sie arme Menschen im Pro-
jekt wahr? 

Erzählen Sie weiter. 

Selbstverständnis Wie gehen Sie mit Armut um? Erzählen Sie weiter. 

Verhältnis zur Ziel-
gruppe 

Welche Erfahrungen haben Sie mit den 
Menschen gemacht, für die dieses Pro-
jekt ist? 

Erzählen Sie weiter. 
Welche Schwierigkeiten gab/ gibt es? 

Themenblock 3: Ehrenamtlichen Management 
Sie engagieren sich in diesem Projekt. Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen mit den anderen Engagierten. 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Verhältnis zu EA und 
HA 

Welche Erfahrungen haben Sie mit den 
Projektverantwortlichen gemacht? 

Was läuft positiv? 
Wo gibt es Schwierigkeiten? 

Ehrenamtlichen Ma-
nagement 

Wie wurden/ werden Sie in Ihrem Enga-
gement begleitet und unterstützt? 

Haben Sie weitere Wünsche? 

Betroffene als Enga-
gierte 

Engagieren sich im Projekt auch Men-
schen, die von Armut betroffen sind? 
Welche Erfahrungen haben Sie mit die-
sen Menschen gemacht? 

Erzählen Sie weiter. 
Welche Schwierigkeiten gab/ gibt es? 

Themenblock 4: Kooperation von Kirche und Diakonie 
Welche Erfahrungen haben Sie während Ihres Engagement mit Kirche und Diakonie gemacht? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Wahrnehmung Erzählen Sie weiter? Welche Erfahrungen haben Sie wäh-
rend Ihres Engagement mit Diakonie 
gemacht? 
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Welche Erfahrungen haben Sie wäh-
rend Ihres Engagement mit Kirche ge-
macht? 

Zusammenarbeit Mit welchen Personen aus der Kirche 
und/ oder der Diakonie haben Sie zu-
sammengearbeitet? 

Welche Erfahrungen haben Sie hier 
gemacht? 

Sicht auf Kirche und Di-
akonie 

Wie hat sich Ihre Sicht auf Kirche durch 
das Projekt verändert? 
Wie hat sich Ihre Sicht auf Diakonie 
durch das Projekt verändert? 

Erzählen Sie weiter. 

Abschluss: Ausblick 
Was haben Sie durch Ihr Engagement im Projekt gelernt? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Ausblick Ende des Jahres läuft die Projektförde-
rung aus. Wie geht es dann für Sie wei-
ter? 

Wie werden Sie sich weiter engagie-
ren? 

Sonstiges Was möchten Sie ergänzen? Möchten Sie Weiteres ergänzen? 
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Interviewleitfaden Zielgruppe/ Betroffene (40 Min.) 

 

Eröffnungsphase 

Vorstellung 

Einstieginformationen zum Interview 
- Grundlage: Projektanträge und -berichte 
- Informationen zum Ablauf 
- Datenschutz und Anonymisierung: erklären, austeilen und ausfüllen lassen 

Einstiegsfrage: Bezug zum Projekt  
Das Projekt XY gibt es seit fast drei Jahren. Welche Erfahrungen haben Sie in diesem Projekt gemacht? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Allgemein Erzählen Sie weiter. Wie ging es dann weiter? 
Wie ist das Projekt bis jetzt weiter 
gelaufen? 

Auslöser und Gründe Wie haben Sie von dem Projekt erfahren Warum nehmen Sie an diesem 
Projekt teil? 

Themenblock 1: Sozialraumorientierung 
Das DRIN Projekt findet im Stadtteil/Ort XY statt. Beschreiben Sie diesen Ort? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Wahrnehmung Wie nehmen Sie diesen Stadtteil wahr? Erzählen Sie weiter. 

Bezug zum Sozialraum Welchen Bezug haben Sie zu diesem Ort? Erzählen Sie. 
Welche Wünsche haben Sie für 
den Ort? 

Themenblock 2: Armut und Teilhabe 
Die DRIN Projekte sollen dazu beitragen, Armut zu bekämpfen. Wie nehmen Sie Armut und Ausgrenzung 
vor Ort und im Projekt wahr? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Sicht auf Zielgruppe Wie nehmen Sie arme Menschen im Pro-
jekt wahr? 

Erzählen Sie weiter. 

Selbstverständnis Wie gehen Sie mit Armut um? Erzählen Sie weiter. 

Teilhabe Wie sind Sie zu einem Teil des Projektes 
geworden? 

Wie beteiligen Sie sich in diesem 
Projekt? 

Themenblock 3: Sicht auf das Projekt 
Welche Erfahrungen haben Sie in diesem Projekt gemacht? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Erfahrungen Erzählen Sie weiter.  

Positives Welche positiven Erfahrungen haben Sie 
im Projekt gemacht? 

Wann haben Sie sich besonders 
wohl gefühlt? 

Negatives Welche negativen Erfahrungen haben Sie 
im Projekt gemacht? 

Wann haben Sie sich nicht wohl-
gefühlt? 

Themenblock 4: Kooperation von Kirche und Diakonie 
Was halten Sie von der Kirche? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Sicht auf Kirche und Di-
akonie 

Erzählen Sie weiter? Was halten Sie von der Diakonie? 
Erzählen Sie weiter. 

Wahrnehmung von 
Kirche und Diakonie 

Welche Erfahrungen haben Sie mit Kirche 
in diesem Projekt gemacht? 

Erzählen Sie weiter. 
Welche Erfahrungen haben Sie 
mit der Diakonie in diesem Projekt 
gemacht? 
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Erfahrungen mit kirch-
lichen und diakoni-
schen Personen 

Mit welchen Menschen aus der Kirche o-
der von der Diakonie haben Sie im Projekt 
Kontakt gehabt? 

Welche Erfahrungen haben Sie 
mit diesen Menschen gemacht? 

Abschluss: Ausblick 
Was möchten Sie abschließend zu dem Projekt sagen? 

Inhaltliche Aspekte Aufrechterhaltung Nachfragen 

Sonstiges Was möchten Sie ergänzen? Möchten Sie Weiteres ergänzen? 
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Telefonate mit Mitgliedern der DRIN-Steuerungsgruppe 

Leitfaden 

1) Was ist Ihnen wichtig am DRIN Projekt? (Allgemein) 

2) Welche Erfahrungen haben Sie mit dem DRIN Projekt gemacht? 

a) Allgemeines 

- Entstehung 

- Projektbüro 

- Steuerungsgruppe 

b) Sozialraumorientierung 

- Kooperation und Vernetzung 

c) Kooperation Diakonie und Kirche 

- Aufgabenteilung 

- Involvierte Personen und Ebenen 

- Aspekte für das Gelingen / Erfolgsfaktoren 

- Schwierigkeiten 

d) Öffentlichkeitsarbeit 

e) Armut und Teilhabe 

- Armutsbekämpfung 

- Lobbyarbeit / Sozialanwaltschaft 

f) Selbstverständnis 

- Theologisch 

- Ehrenamt / Hauptamt 

g) Nachhaltigkeit 

h) Sonstiges 

3) Welche Themen und Aspekte sollten Ihrer Meinung nach auf jeden Fall in den Evaluations-

bericht einfließen? 

4) Was möchten Sie abschließend noch ergänzen? 



Anlage 3a zur Drucksache Nr. 55/19

Erläuterungsbogen für Projekte im Haushaltsjahr 2019

Senden Sre brtte den ausgeßllten Fmgeborgen zurück

J an Ihre(n) Budgetverantwortliche(n), soweitmchtidentrsch mrt Ersteller in des Fragebogens,

l rn Kopre an düs Referat Budgetkoordirwtron / Fr. Moul.

1. Allgemeine Angaben

Projektbezeichnung:

Perspektive 2025
P 12 DRIN: Öabei sein - Räume entdecken - Initiativ werden - Nachbarschaft le-ben

"Bei Piojekfbeginn vor 2015 bitte en{sptechend vgänzen.

3. Sonstige Hinweise

Aufwendungen Projekt5üro (1st) laut Abschlussbericht 629.812,80 €

zzgl. Sachkosten Projektbüro 46.562,88 €
abzgl. Personeilkosten Reinel (über Kirchenverwaltung abgerechnet) ./. 301 .842,43 €"

= 374.533,35 €
von 2015-2C)19 in der Kirchenverwaltung
abgerufene Projektmittel für das Projöktbüro 380.628,33 €
Rückforderung der Kirchenverwaltung

I?

I

l

l

a Vorbehaltlich der noch ausskehenden Jahresabschfüsse 20f7 - 2019

" noch in Abzug zu bringen ist hiervon die Rechnung des Medienhauses (l)r den Projek(film

12.09.2019

Datum, Unterschrift

Budgetnummer: BO8601

Kostenstelle/ Abr.-0: 2860

Gremienbeschluss vom: Kirchenleitung-Beschluss 18.ü3.2014 / Finanzausschuss-Beschluss 14.04.2014: 3.OOC).000 € - 9 Miü.- Budget

Zustimmung Synode: Früh)ahr 2014

ursprünglich geplante

Projektlaufzeit: 5Jahre

Projektende: 30.06.2019

bewilligteMittelinsgesarnt: 3.0ü0.000€
Finanzstruktur:

a)Rücklage(Welche?) Perspektivmittel

b)EigenmittelBudgetbereich ketne

c)Verstärkuiigsmittel keine

d) sonstiges (Erfüuterung)

2. Bisher verbrauchte Mittel

Haushaltsplanung SK+PK gesamt vorläufiges

Ergebnis (

Jahresverbrauch)

Summe

Jahresverbräuche

bzw. Planung

noch verfügbar

(=bewilligte Mittel ./.
Summe

Jahresverbräuche bzw.

Planung)

2014/2015 SK 166.333,33 € 825.310,33 €

PK 68.552,85 € 893.863,18 € 893.863,18 € 2.106.137 €

2016 SK 75.770,00 € ü,CIO €

PK 67.950,30 € 67.950,30 € 961.813,48 € 2.038.187 €

2017 SK 77.593,10 € 625.255,49 €

PK 69.661,97 € 694.91.7,46 € 1.656.730,94 € 1.343.269 €

2018 SK 79.470,89 € 533.914,32 €

PK 71.532,46 € 605.446,78 € 2.262.177,72 € 737.822 €

2C)19 SK 60.702,51 € 695.290,68 c

PK 24.144,85 € 719.435,53 € 2.981.613,25 € 18.387 €

... (bis vor Projektende)



Anlage 3b zur Drucksache Nr. 55tl9

P 2025 - Haushalt - P 12 DRIN - Dabeisein-Räume - entdecken-initiativ werden '? .'= ..'l:' .:,?..: ',: ,: . " -
Nachbarschaft leben - OKR Schwindt / Reinel ,

Grundlage / Hintergund:

KL -Beschluss 18.03.2014 / FA-Beschluss 14.04.2014: 3.000.000 € - 9 Mio-Budget
Zustimmung Synode'- Frühjahr'20l4

Projektbüro (incl. Personalkosten Projektbüro)

r 439.869,83 € ?

Zuwendungen Teilprojekte

Ausgaben gesamt Teilpojekte

1

12.299.142,49 €

Referat O-QM- Eg Seite 1 von 2 Stand: 11 .09.2019

Datum Ge'samtprojekt-
budget

Rechnungs-
datum

Entnahmen Bemerkungen

3.000.000 00 €
Verwaltungsvereinfachung KGs
aus 9 Mio-Budget UK 2C)6

Datum Budget Datum Entnahmen
Anweisung am:

Bemerkungen

2014/2015 166.333 33 € 166.333 33 € 21.01 .2015 1. Mittelabruf

2016 75.770,00 € 0,00 € kein Mittelabruf in 2016

2017 77.593,10 € 07 06.2-017 ' 77.691,00€ 26.06.2017 2. Mitte':a6ruf - '

2018 79.4m,89 € 25.04.2018 gs.goi 00€ 07.05.2018

3. Mittelabifü incl. Mittel für -

Evaluation (16.430 €)
2019- 40.702,51 € 18.05.2019 40.703,00 € 4. Mitte!'a6'ruf 201C)-'- '

Einzelprojekt-Abruf 2015 658.977,00 €

" s.Mach-SacMontenübersicht(ohne
Ausgaben2015 825.310,33€ PK 31122015)per . .

'EinzelprojeÜ-Abfüf:ÖÖj6-- - ' 0,00€ - ' -'-

-" '-" s.Mach-SachkontenfJbersicht(ohne
Ausgaben20l6 0,OO€ .. PK) per30.08.20l7  ii

'Einzel-Projekt-Abruf20l7 '- -"'547.564,49€ ' - - --

s. Mach-Sachkontenübersicht (ohne
Ausgaben20l7 625.255,49€ PK)per3l.l2.20l7  . 

Einzel-Projekt-Abruf20l8 438.013,32€

s. Mach-Sachkontenübersicht (ohne
Ausgaban20l8 533.914,32€ PK)per30:98.2019 

Einzel-Projekt-'Abfüf20l9 244.887,68€ '- -- " -
Nai;hh"altigkeitsf:ra:izier.-ii;;,) -' - 1('-9.7nQ,öO€ -

s.- Mach-5>achkontenübersicht (ohne
AuSgaben20l9 695.29068€ PK)perlO.09.20l9 . ii



Personal - Budget (Reinel) insgeamst 330.247,34 €, siehe Budgetplanung Piojektbüro DRIN - 2(X5

r 330.247,34€ 301.842,43€

«

1

Gesamtbudget

Sachkosten (Projektbüro) (aktuell)

Zuwendungen Teilprojekte (aktuell)

Personalkosten (PK) angedacht für Gesamt-P-Leiufzeit

Projektausgaberi insgesamt für Gesamt-P-Laufzeit

rnoch verfügbar - Gesamtbudget unter Berücksichtigung der aktuellen Ausgaben
von SK und PK

ä,

380.628,33 €

2.299.142,49 €

m

2.981 .613,25 €

18.386,75 €

Dat4m / unterschrift Projektleitung

Referat O-QM- Eg Seite 2 von 2 Stand: 11 .09.2019

Datum PLAN "Mach Personalkosten Bemerkungen '

2014 25.968,02 € 25.968 92 € PK Reinel, Margarete

2014 -25.968 92 €
Rückbuchung s. E-Mail Maul 21 .1 .14
Personalkosten erst ab 2015

2015 65 400 00 € 68.552,85 € Mach-Abfrage 04.01 .2018
2016 67.362,00 € 67.950 30 e Mach-Abfrage 04.01.2018
2017 73.900 00 € 69.661 ,97 € Mach-Abfrage 04.01.2018

,2018 . 76.000 00 € 71 532,464E Mach-Abfrage j4.0'5.>019
2019 24.144,85 € Mach-Aförrage'26.08.2'e)'19 '
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Zwischenbericht der Kita-Kommission 
 
Auftrag, Mitglieder, Arbeitsschwerpunkte und Arbeitsweisen 
In der Herbstsynode 2018 wurde der Sachstandsbericht Kindertagesstätten in der EKHN (Drucksache Nr. 
16/18) eingebracht. Nach einer Generaldebatte zur Zukunft der Kindertagesstätten (Kitas) wurde die Kir-
chenleitung beauftragt, eine Kitakommission mit folgendem Auftrag zu berufen:  
„Erarbeitung von strategischen Handlungsoptionen für den Kindertagesstättenbereich unter Be-
rücksichtigung des Gesamtzusammenhangs Arbeit mit Familien. 
Ein erster Zwischenbericht soll der Synode im Herbst 2019 vorgelegt werden.“ 
Die Besetzung der Kitakommission sollte möglichst die unterschiedlichen Perspektiven auf das Arbeits-
feld – beide Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz, Träger, Leitung, Organisationsformen, z. B. Fa-
milienzentren, Synode, Fachbereich Kindertagesstätten im Zentrum Bildung der EKHN – abbilden. Die 
Anzahl der Mitglieder sollte eine gute Arbeitsfähigkeit im Gremium ermöglichen. Folgende Personen wur-
den von der Kirchenleitung in die Kitakommission berufen: 
 

 Synodale mit Trägerperspektive: Dr. Klaus Neumeier, Dr. Birgit Pfeiffer, Heike Zick-Kuchinke 
 Vertreterin des Kirchensynodalvorstandes: Christine Schreiber 
 Vertreterin der Kita-Praxis: Ilona Wolf 
 Vertreter der Familienzentren: Matthias Jung 
 Fachbereich Kindertagesstätten im Zentrum Bildung der EKHN: Sabine Herrenbrück, Roberta 

Donath, Thomas Dörr, Ute Weiß 
 

Die Geschäftsführung der Kitakommission liegt beim Fachbereich Kindertagesstätten. Die Kitakom-
mission hat ihre Arbeit am 29.08.2018 aufgenommen und bis Mitte Juli 2019 insgesamt neunmal ganztä-
gig getagt. Die Kitakommission wird durch eine externe Moderation begleitet. Auf Grundlage der im 
Sachstandsbericht benannten Herausforderungen und Handlungsansätze und einer weiteren Ist-Stand-
Analyse in der ersten Sitzung der Kitakommission, wurden drei für den Auftrag relevante große inhaltliche 
strategische Handlungsfelder identifiziert und in sich untergliedert:  
 

 Qualität (evangelische Haltung, Prozessqualität, Trägerqualität, Gebäudequalität) 
 Personal (Gewinnung, Bindung, Qualifizierung) 
 Ressourcen (Finanzierung, Netzwerke, Kooperationen, Fachberatung, Regionalverwaltung) 

 
Des Weiteren wurden Verabredungen über die Arbeitspakete der Kitakommission und ein Zeitstrahl mit 
Meilensteinen zur Bearbeitung vereinbart. Einzelne Mitglieder erarbeiteten zwischen den Sitzungen der 
Kitakommission in Unterarbeitsgruppen Vorlagen zu einzelnen Themen. Für den Einstieg in die tiefer-
gehende Betrachtung der einzelnen Themenblöcke wurden jeweils entsprechende Expert*innen aus der 
EKHN (z. B. Personal- und Baureferat oder Regionalverwaltungen) zu einer sogenannten halbtägigen 
Expert*innenrunde eingeladen, um möglichst breite Sachkenntnisse und Erfahrungen einfließen zu las-
sen und Impulse für die Überlegungen in der Kitakommission zu erhalten. 
Die Kitakommission stellt fest, dass der gesamte Kitabereich eine hohe Komplexität und enge Verzah-
nung innerhalb der kirchlichen Strukturen zwischen Gemeinden, Dekanaten, Zentrum Bildung, Kirchen-
verwaltung und Regionalverwaltungen aufweist. Daher müssen bestehende Bedingungen wie auch deren 
Veränderungen gut durchdacht und in ihren Auswirkungen auf alle innerkirchlichen Bereiche bewertet 
werden.  
Es ist ebenfalls festzuhalten, dass sich der Kitabereich generell auf allen Ebenen in einer deutlichen Ab-
hängigkeit von Gesetzen und öffentlichen Finanzierungen befindet, auf die die Kirche nur eingeschränkt 
Einfluss hat. Die öffentlichen Mittel von Bund, Ländern und Kommunen machen den Hauptteil der Kita-
haushalte in Dekanaten und Gemeinden aus. Die Anforderungen an die Professionalität von subsidiär 
erbrachten und öffentlich finanzierten Leistungen der Kirchen steigen und sind mit eindeutig definierten 
Leistungsstandards hinterlegt, die die kirchlichen Kitas und auch die Fachberatung nicht unbeachtet las-
sen können, ohne ihre Finanzierung zu gefährden. 
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Parallel zum Prozess in der Kitakommission wurden die aktuellen politischen Entwicklungen in Hessen, in 
Rheinland-Pfalz (Weiterentwicklung des KiföG und Novellierung KiTaG in RLP) und im Bund (Gute KiTa 
Gesetz) im Blick behalten und abgeglichen. So haben sich z. B. von der Kitakommission vorgeschlagene 
Maßnahmen zum Thema Personal und Personalausstattung politisch zum Teil bereits in die angedachte 
Richtung entwickelt. Ebenso wurden z. B. einzelne Maßnahmen aus dem von der Kitakommission entwi-
ckelten Maßnahmenkatalog für den Bereich Personal, die in der Expert*innen-Anhörung angesprochen 
wurden, in der Folge bereits in der EKHN umgesetzt. 
Zum Zeitpunkt der Berichterstattung ist absehbar, dass es sowohl in Rheinland-Pfalz als auch in Hessen 
zu gesetzlichen Veränderungen kommen wird. Diese stehen im Zusammenhang mit der Novellierung des 
KiTa-Gesetzes Rheinland-Pfalz und der Einführung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und 
zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-KiTa-Gesetz) des Bundes in beiden Ländern. Aktuell 
kann noch nicht abgesehen werden, welche Veränderungen es genau sein werden. Sicher ist allerdings, 
dass aufgrund der Gleichzeitigkeit der Entwicklungen im Nachgang eine umfassende Überarbeitung der 
KiTaVO der EKHN notwendig sein wird.  
Der vorliegende Zwischenbericht stellt die erarbeiteten Themenbereiche vor und fasst die definierten 
Problemlagen prägnant zusammen. Am Ende der jeweiligen Kapitel werden strategische Grundannah-
men, sich daraus ergebende Ziele und priorisierte Maßnahmen dargestellt.  
 
Theologisch-fachlicher Rahmen 
„Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn.“ (1. Mose 1,27a) 
Im Bereich der EKHN werden in evangelischen Kitas fast 40.000 Kinder und ihre Familien in knapp 600 
Einrichtungen in der Regel mindestens drei Jahre täglich begleitet. Dies ist die intensivste und umfas-
sendste Beziehungsbasis unserer Kirche. Mit den Maßnahmen dieses Berichts wollen wir diese auch in 
Zukunft mit Qualifizierung und Professionalisierung, Qualitätscontrolling und Innovationsfähigkeit fördern 
und stärken. 
In der innerkirchlichen Debatte um die Frage, welchen Weg die EKHN in ihrem Engagement für evangeli-
sche Kitas nimmt, ist der Rahmen durch Gesetze und Verordnungen von Bund, Ländern und Kommunen 
vorgegeben. Die Begründung für die evangelische Kitaarbeit in der EKHN muss sich jedoch vor allem 
daran messen lassen, dass die in den Qualitätsfacetten definierten Standards als Kriterium für alle Ent-
scheidungen bindend sind. Träger, Leitung, pädagogische Fachkräfte und Verwaltung müssen in die 
Lage versetzt werden, die geforderte Qualität zu verwirklichen. Die Synode muss entscheiden, welche 
Ressourcen und in welchem Umfang in Zukunft hierfür zur Verfügung gestellt werden. Wesentliche Pa-
rameter aus Sicht der Kommission sind: vorgehaltene Qualität, Personalmanagement und Finanzbudget. 
 
Wir verstehen Kitas als einen Dienst, der auf das Evangelium gegründet ist. Dieser geschieht an Fami-
lien, Kindern und in der Gesellschaft. Wir nehmen es als Herausforderung an, durch die Arbeit in den 
Kitas aktiv gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Das Selbstverständnis unserer Kirche ist es, 
sinnstiftend tätig zu sein und christliche Werte und Vertrauen auf Gott vor dem Hintergrund von Pluralität 
und Vielgestaltigkeit mit einzubringen. 
Die uns von Gott gegebene Freiheit fordert uns dazu auf, der Identitätsbildung des Menschen Raum zu 
geben. Dabei ermöglicht Vielfalt die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Überzeugungen und die 
Reflexion des eigenen Glaubens.  
Eine einladende fragende Grundhaltung ist fester Bestandteil der kirchlichen Arbeit. Dabei wird das Recht 
jedes Kindes auf Religion und Begleitung seiner eigenen religiösen Entwicklung geachtet. Kinder und 
Familien, werden eingeladen, religiöse Aussagen und Handlungen mit zu vollziehen oder auch Abstand 
davon zu nehmen.  
Wir sehen uns in der biblischen Tradition, Verantwortung für ein gerechtes und friedvolles gesellschaft-
liches Zusammenleben zu übernehmen und Zuversicht in das Leben zu stärken. Generationengerechtig-
keit und Zukunftsfähigkeit kann nur dort entstehen, wo wir für die Rechte der Kinder eintreten und ihnen 
eine Stimme geben. In diesem Sinne sehen wir uns in der Verantwortung, Dialoge zu gestalten, zu mode-
rieren sowie Diskriminierung und Ausgrenzung entgegenzuwirken. Dies geschieht über alle sozialen, 
ethnischen und religiösen Grenzen hinweg und bedeutet die Öffnung unserer Kirche in das Gemeinwe-
sen hinein.  
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Wir glauben daran, dass Gott selbst uns im Nächsten begegnet. Wir sind davon überzeugt, dass Men-
schen auf ein Gegenüber angewiesen sind und sich erst in diesem Dialog auch die eigene Identität ent-
wickeln kann. Darum wollen wir immer wieder zu Erfahrungen und Begegnungen mit anderen, auch an-
ders Denkenden und anders Glaubenden anstiften. Eine Vernetzung der Kita mit allen am Erziehungs-
prozess Beteiligten sowie eine gelebte Sozialraumorientierung sind vor diesem Hintergrund unverzicht-
bar. Evangelische Kitas sind zentrale vernetzte Knotenpunkte innerhalb unserer Kirchengemeinden und 
im Sozialraum. Über die eigentliche Betreuungszeit hinaus sind z. B. Familienzentren ein Ort, an dem 
Begegnung, Bildung, Beratung und Betreuung für das gesamte Leben zu finden sind.  
Das Prinzip der Subsidiarität stellt  darüber hinaus Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Men-
schen in den Vordergrund und äußert sich auch in der bewussten Pflege der Trägervielfalt. Der zur Neut-
ralität verpflichtete Staat ist zur weltanschaulichen Begründung und Weitergabe von Werten, die die Ge-
sellschaft zusammenhalten, auf die Einbringung und den Diskurs sinnstiftender Kräfte, wie u. a. die Kir-
chen, angewiesen. 
 
Bedeutung der Evangelischen Kindertagesstätten für Gegenwart und Zukunft 
Veränderungen in der Gesellschaft führen dazu, dass das Leben und Aufwachsen von Kindern zuneh-
mend institutionalisiert wird, da sie vom Kleinkindalter an in Kindertageseinrichtungen betreut werden. 
Evangelische Kitas werden somit zu zentralen Orten frühkindlicher Bildung und Sozialisation und sind im 
Leben von Familien eine wesentliche Größe. Evangelische Träger stellen mit ihren Kitas Kristallisations-
punkte im Sozialraum dar, an denen Familien und Kinder aus unterschiedlichen Lebenswelten zusam-
menkommen. Evangelische Kitas erreichen auf diese Weise auch Menschen, die durch andere kirchliche 
Arbeitsbereiche nicht erreicht werden würden. Das gibt den Kitas die Möglichkeit, Familien unterschiedli-
cher lebensweltlicher Herkunft evangelisches Leben, mit seinen Haltungen und Werten, nahezubringen 
und erlebbar zu machen. Durch die subsidiär wahrgenommene Aufgabe der Kindertagesbetreuung erhält 
die Evangelische Kirche eine große Beteiligungsmöglichkeit bei der Gestaltung der gegenwärtigen Ge-
sellschaft. Gleichzeitig werden aber auch Grundlagen für zukünftige gesellschaftliche und kirchliche Her-
ausforderungen gelegt. In den Kitas wird auch die gelebte Religion der Menschen in ihrem Alltag aufge-
nommen. Gleichzeitig setzen sie Impulse für Akzeptanz und Identifikation mit christlichem Handeln, die 
zu einer weitergehenden Auseinandersetzung mit Religion in der Biografie anregen kann.  
In der 5. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung von 2014 kommt insbesondere in der Netzwerkanalyse am 
Schluss des Berichtes zum Ausdruck, welche zentrale Rolle einer evangelischen Kita im Gemeinwesen 
und in der Wahrnehmung der Evangelischen Kirche zukommt. Mit der Kita wird ein Angebot an die Ge-
sellschaft und vor Ort an das Gemeinwesen gemacht, Eltern und Familien bei der Erziehung ihrer Kinder 
und bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen. Mit den Veranstaltungen in der Kita und 
gemeinsam mit der Kirchengemeinde werden über einen Zeitraum von drei bis sechs Jahren täglich El-
tern, Kinder, ihre Geschwister und Großeltern erreicht, die teilweise sonst wenig oder keinen Kontakt zur 
Evangelischen Kirche hätten. Die Familien erleben die Wertschätzung jedes einzelnen Kindes und der 
Gemeinschaft. Sie werden unterstützt in der Weitergabe von Werten, im Einüben von Ritualen, im Erle-
ben des Jahreslaufes durch Natur und Jahreszeiten und ihnen werden religiöse Angebote gemacht, die 
ihnen ermöglichen können, ihr eigenes Leben mit einer größeren Wirklichkeit in Beziehung zu setzen. 
Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung beschreibt einen Traditionsabbruch in der Weitergabe des Glau-
bens, dessen Folgen auch in der Mitgliedschaftsprognose für die nächsten 40 Jahre zum Ausdruck kom-
men. Die Kita als Lebenswelt der Kinder und Familien bietet Raum, religiöse Praxis einzuüben und so 
gelebte Traditionen in je gegenwärtiger Aneignung kennenzulernen und als Teil der eigenen Identität zu 
verstehen.  
In der frühen Kindheit haben Erfahrungen von Vertrauen, Transzendenz und Orientierung eine hohe Be-
deutung. Durch kompetentes, religionspädagogisch geschultes Personal werden die Kinder in ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung und in ihrer Resilienz gegenüber belastenden Lebensereignissen gestärkt. Bibli-
sche Geschichten und eingeübte Rituale (Gebet, Lied, Segenshandlung) tragen zur Glaubens- und Le-
bensgestaltung bei.  
Eltern und Familien werden in ihrer Erziehungskompetenz und im Hinblick auf die religiöse Sozialisation 
der Kinder unterstützt, indem sie zu Festen der Kirchengemeinde, zu Kinderbibeltagen, zu Taufgottes-
diensten und anlassbezogenen Gottesdiensten sowie weiteren Angeboten eingeladen werden. Außer-
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dem kann die Kita stellvertretend für die Evangelische Kirche als Ort des Angenommen- und Aufgeho-
benseins auch in schwierigen Lebenslagen und Übergängen erlebt werden. Dazu gehören auch die be-
wusste Einführung und Verabschiedung von Kindern, Familien und Mitarbeitenden in der Kita und im 
Gottesdienst. 
 
3. Qualität von Kindertagesstätten  
Die Kitakommission hat in ihren Sitzungen ein besonderes Augenmerk auf die Qualität in allen ihren Be-
reichen als strategische Grundannahme gelegt. Mehr denn je wird sich die Relevanz der evangelischen 
Kitarbeit für die Zukunft in ihrer inhaltlichen und strukturellen Qualität erweisen.  
Die Definition von Qualität ist das Ergebnis eines Aushandlungsprozesses, der sowohl innerhalb der Kir-
che als auch im Abgleich zwischen kirchlichen und staatlichen Rahmenbedingungen geführt werden 
muss. Die Kitakommission stellt sich diesem Aushandlungsprozess und trägt als Ergebnis die Definition 
von Qualität in die innerkirchliche Diskussion ein. Die Qualität einer Kindertageseinrichtung in der EKHN 
bildet sich in folgenden Bereichen ab, die gemeinsam die Qualität einer Kita ausmachen: 
 

 beim Träger der Kita und bei der Einbindung in die örtliche Kirchengemeinde  
 in der Konzeption und in deren Umsetzung in der täglichen Arbeit der Kita  
 insbesondere in der pädagogischen und religionspädagogischen Arbeit 
 bei allen Mitarbeitenden in der Kita 
 auf der Ebene des sozialräumlichen Netzwerkes 
 in den Gebäuden der Kita 
 durch innerkirchliche Unterstützungssysteme 
 bei den zur Verfügung stehenden Ressourcen 

 
3.1 Trägerqualität – Verantwortung und Aufgaben des Trägers  
Neue gesetzliche Vorgaben, veränderte Rahmenbedingungen und Bedürfnisse der Adressaten von Kin-
dertageseinrichtungen führen dazu, dass das Thema Qualitätssicherung und -entwicklung für die Träger 
von Kitas zunehmend in den Vordergrund tritt. 
Vor diesem Hintergrund sind in der EKHN gemeindeübergreifende Trägerschaften (GüT) entstanden, um 
auf die gestiegenen Anforderungen und komplexer werdenden Aufgaben zu reagieren und diese zu pro-
fessionalisieren. Dabei ist es grundsätzlich unerheblich, ob die Trägerschaft übergemeindlich oder vor Ort 
wahrgenommen wird. Der jeweilige Gemeinde- und Sozialraumbezug ist die Vorrausetzung für die Trä-
gerschaft in der EKHN. 
Das wesentlichste Qualitätsmerkmal von Trägern und Einrichtungen ist, dass sie evangelisch sind und 
dieses durch eine gelebte Glaubenshaltung und Rituale für alle Beteiligten transparent und nachvollzieh-
bar ist. In der EKHN wurden vor diesem Hintergrund mit den Qualitätsfacetten kirchenübergreifende Qua-
litätsstandards entwickelt, deren Umsetzung in eine zeit- und anforderungsgemäße Qualität führt.  
Die Kommission stellt fest, dass Kitas und Träger mit mangelnder Qualität den Ruf der Kirche in der Öf-
fentlichkeit schädigen und überproportional Ressourcen des Systems binden. Einrichtungen mit guter 
Qualität werden dadurch benachteiligt.  
Aus Sicht der Kitakommission bedeutet Solidarität, dass die verbindlichen Qualitätskriterien von allen 
anerkannt und umgesetzt werden. Bei Nichteinhaltung sind daraus resultierende Maßnahmen erforder-
lich.  
Die Steuerungs- und Sicherungsmaßnahmen der Trägerarbeit sind weiterhin verstärkt einer kritischen 
Selbstreflexion zu unterziehen und damit die Weiterentwicklung der Trägerarbeit durch unterschiedliche 
Maßnahmen zu fördern. 
 
Strategische Grundannahme:  
Der Träger der Kindertagesstätte spielt im Miteinander aller Ebenen eine zentrale Rolle, da ihm die 
Gestaltung des Gesamtzusammenhangs von Träger, Kirchengemeinde, Kita und Sozialraum ob-
liegt. Dies bedeutet, dass er die Voraussetzungen für den Kindertagesstättenbetrieb schafft und 
alle damit einhergehenden Prozesse verantwortet. 
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Ziele:  
 Weitere Professionalisierung und fortlaufende Qualifizierung der Träger in der EKHN  
 Berücksichtigung der besonderen Situation der Ehrenamtlichen im Kontext der Trägerschaft  
 Verantwortung der Qualität der Kindertagesstätte durch den Träger 
 Klärung und Stärkung der Relevanz der örtlichen Kirchengemeinde  

 
Maßnahmen: 

 Einführung von Pflichtveranstaltungen für Träger in Abstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben 
der Bundesländer  

 Analyse der veränderten Situation der Ehrenamtlichen und Berücksichtigung der Ergebnisse bei 
der Planung von Formaten für Träger 

 Klärung der innerkirchlichen Fachaufsicht über die Träger  
 Einführung von Trägerkonzeptionen  
 Festlegen von Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Qualitätsstandards, u. a. auch angeordne-

te Auflagen bis hin zum Wegfall der kirchlichen Mitfinanzierung 
 
Fragen: 
Welche Konsequenzen sollen bei erheblichen Qualitätsproblemen und Nichteinhaltung von kirchen-
internen und gesetzlichen Grundlagen gezogen werden? Ist freiwillige Beratung bei mangelnder Träger-
qualität weiterhin ausreichend? Wie kann in diesen Fällen ein Eingriffsrecht der EKHN durch den Fachbe-
reich Kindertagesstätten, das Dekanat und die Kirchenleitung gestaltet werden? 
 
3.2 Personalentwicklung: gewinnen – qualifizieren –  binden  
Der Fachkräftemangel im Bereich der frühkindlichen Bildung ist seit Jahren deutlich spürbar und aktuell 
das dringendste Thema im Kitabereich. Die Zahl der Auszubildenden kann und wird nicht die Personal-
bedarfe decken, die in den kommenden Jahren durch den demografischen Wandel entstehen. Die Aus-
wirkungen des entstandenen Arbeitnehmermarktes können vor Ort nachvollzogen werden. Konkurrieren-
de Träger, unbesetzte Stellen, fehlende Vertretungskräfte, reduzierte Betreuungsangebote, häufige 
Fachkräftewechsel und lange Vakanzen stellen die Realität in den Kitas dar. Für die Zukunft der Perso-
nalausstattung evangelischer Kitas ist es bedeutsam, dass Personal gefunden und an die Kirche als Ar-
beitgeber durch unterschiedliche Maßnahmen nachhaltig gebunden wird.   
Es bedarf kompetenter Fachkräfte, um die Kita als qualitätsvollen Alltagsort für Kinder und als Ort des 
gelebten Evangeliums zu gestalten und so Kindern und Familien religiöse Bildung zu ermöglichen. Der 
Fachkräftemangel und die schnellen Personalwechsel erfordern Qualifizierungen im Hinblick auf die pä-
dagogische Qualität und die religiöse Bildung. Die Einbindung der Kita in den Sozialraum und in das Le-
ben der Kirchengemeinde als ein Qualitätsmerkmal hängen von der Befähigung der Mitarbeitenden ab.  
 
Strategische Grundannahme:  
Angesichts des weiter zunehmenden massiven Fachkräftemangels sind Personalgewinnung und 
Bindung des Personals die größten Herausforderungen der nächsten Jahre. 
Das evangelische Kindertagesstättensystem braucht ausreichend qualifiziertes Personal, welches 
mit professioneller Haltung einen gut gelebten Alltag gestaltet. Dies kann nur gelingen, indem wir 
uns als attraktiver Arbeitgeber im Bereich Ausbildung, Personal- und Teamentwicklung, Verein-
barkeit von Familie und Beruf und Gesundheitsförderung erweisen. Zufriedenes und motiviertes 
Fachpersonal ist die beste Werbung für die Mitarbeit in evangelischen Kindertagesstätten.  
Ziele: 

 Personalgewinnung durch Ausbildung in evangelischen Kitas 
 Wahrnehmung der EKHN als attraktiven Arbeitgeber  
 Identifikation des Personals mit dem evangelischen Profil 
 Anpassung des Fachkraft-Kind-Schlüssels an aktuelle Forschungsergebnisse 
 Beschäftigung multiprofessioneller Teams in der Kita 
 Leistungsbezogene Vergütung der Mitarbeitenden für besondere Aufgaben 
 Funktionsbezogene Entlastung der Fachkräfte 
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Maßnahmen: 
 Entwicklung eines Gesamtkonzeptes der EKHN zur Personalbindung und -gewinnung  
 Imagekampagne für den Arbeitgeber EKHN durch Beschreibung der positiven Rahmen-

bedingungen, wie z. B. Lohnniveau, Altersversorgung, Sonderurlaub, Jubiläumsvergünstigungen  
 Vernetzung der EKHN Stellenbörse mit Fachschulen, Hochschulen, Arbeitsamt, andere Stellen-

börsen 
 Einsatz von Werbeerzieher*innen und Praxisanleiter*innen für Schulen und Ausbildungsmessen, 

Werbung im Konfirmand*innenunterricht für den Erzieher*innenberuf  
 Ermöglichen einer qualifizierten Ausbildung durch ausreichend Zeit für eine qualifizierte Anlei-

tung, Vernetzung und Bindung der Auszubildenden 
 Aufzeigen und Weiterentwickeln von Aufstiegschancen in der Kita, wie z. B. funktionsbezogene 

Zulagen 
 Gesundheitsförderung als Managementprinzip. Schaffung einer gesunderhaltenden Umgebung 

am Arbeitsplatz (physisch, psychisch, organisatorisch)   
 Verpflichtende Basismodule für religiöse Bildung  
 Teamentwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Träger und der Kirchengemeinde  

 
3.3 Personalqualität – Leitungsqualität  
Die Leitungsqualität und die tatsächlich genutzte Leitungsausstattung sind in der Praxis der EKHN sehr 
unterschiedlich. Viele Leitungskräfte leisten professionelle Arbeit in den Kitas. Gleichzeitig besteht bei 
einer nicht unerheblichen Anzahl der Leitungskräfte Qualifizierungs- und Professionalisierungsbedarf. 
Darüber hinaus gibt es ein erhebliches Ressourcenproblem bei den Zeitdeputaten für Management-
aufgaben, die von Leitungskräften zu leisten sind. Die KiTaVO in der aktuellen Fassung empfiehlt ein 
Leitungsdeputat. Dieses ist allerdings im gesamten Zeitbudget für Vor- und Nachbereitung der Fachkräfte 
inkludiert und nicht unabhängig davon bemessen. In Rheinland-Pfalz legen die gesetzlichen Vorgaben 
die Leitungsdeputate fest. Die Kitakommission stellt fest, dass die Bedingungen innerhalb der EKHN in 
beiden Bundesländern nicht den aktuellen Forschungsergebnissen entsprechen.  
 
Strategische Grundannahme:  
Qualität, Erfolg und Zukunftsfähigkeit einer evangelischen Kindertagesstätte stehen in direktem 
Zusammenhang mit der Professionalität von Leitungspersonen. Leitungskräfte verantworten als 
Schlüsselpersonen die Managementprozesse, die Personalführung, die pädagogische Qualität 
und prägen maßgeblich die öffentliche Wahrnehmung der Kindertagesstätte.  
 
Ziele: 

 Ausstattung mit angemessenen Leitungsdeputaten 
 Weiterentwicklung der Leitungs- und Steuerungskompetenzen  
 Klärung und Dokumentation der Aufgabenteilung zwischen Träger und Leitungskräften 
 Konsequente Trennung des Zeitbudgets für Leitungs- und Managementaufgaben vom pädagogi-

schen Dienst mit Kindern  
 Entlastung der Leitungskräfte von administrativen Aufgaben 

 
Maßnahmen:  

 Anpassung der Personalbemessung in der KiTaVO für Leitungsdeputate unabhängig von der 
Personalbemessung für pädagogische Fachkräfte und deren Zeitbudget  

 Entwicklung von Managementkonzepten für alle Kitas, in denen konkrete Verantwortlichkeiten 
und Aufgaben bezogen auf die individuelle Situation vor Ort beschrieben sind  

 Anpassung der Verwaltungsbudgets zur Entlastung der Leitungspersonen 
 Leitungscoaching/ -supervision als fester Bestandteil der Leitungstätigkeit – nicht nur in Krisen-

situationen 
 Implementierung einer fundierten sozialpädagogisch ausgerichteten Aus- und Weiterbildung mit 

Anteilen an Management- und Führungsinhalten für Leitungskräfte und spezifischen EKHN The-
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men für alle Leitungspersonen, vorrangig für Leitungen ohne Studium, die mit einem Durchgang 
im Jahr vom Fachbereich Kindertagesstätten angeboten werden kann 

 Anpassung der KiTaVO mit einer Implementierung von verbindlichen Einführungsfortbildungen 
für neue Leitungen in der EKHN 

 Trennung von Mitarbeitenden bei anhaltender fachlicher Mangelleistung 
 

Fragen: 
 Welche Konsequenzen sollen bei Nichteinhaltung von kircheninternen und gesetzlichen Grund-

lagen für Leitungskräfte gezogen werden? Welche Unterstützung sollten Träger bei der Umset-
zung der Konsequenzen gegenüber Personal haben? 

 
3.4 Gebäudequalität 
Die Kitakommission stellt fest, dass die Kita-Gebäude häufig die am intensivsten genutzten Gebäude in 
unseren Kirchengemeinden sind. Die Beanspruchung hat durch längere Betreuungszeiten in den vergan-
genen Jahren weiter zugenommen. Das hat erhebliche Auswirkungen auf die bauliche Substanz und die 
Innenausstattung. Dazu kommen in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend mehr Vorgaben. Zudem ist 
das Gebäude für Kinder und Mitarbeitende nach ihrem Zuhause der wichtigste ortsbezogene Lebensmit-
telpunkt. Sein Zustand trägt wesentlich zur Qualität der in ihm durchgeführten Arbeit bei.  
Mehr als 50 % aller Kita-Gebäude (307 ohne Frankfurt und Offenbach) sind Kircheneigentum. Die finan-
zielle Herausforderung der Bauunterhaltung teilt sich in zwei Bereiche auf: 

a) Die kontinuierliche Bauunterhaltung:  
In Hessen wird diese über die jährlichen Haushalte gemäß den Betriebsstättenverträgen abgewickelt. Bei 
umgestellten Verträgen beträgt dies 2.500 € pro Gruppe und Jahr. Träger und Kirchengemeinde sind hier 
nicht mit Eigenmitteln beteiligt. 
In Rheinland-Pfalz stehen derzeit lediglich durchschnittlich 2.300 € pro Gebäude und Jahr zur Verfügung.  
Die vorhandenen Gelder sind unbedingt zur kontinuierlichen Bauunterhaltung zeitnah und sachgerecht zu 
verwenden, da so größere Bauschäden und Abnutzungen verzögert und z. T. vermieden werden.  

b) Die große Bauunterhaltung: 
Baumaßnahmen mit Kosten von mehr als 10.000 € je Maßnahme werden nicht über den Haushalt abge-
rechnet und müssen in Rheinland-Pfalz vollständig, in Hessen mit mindestens 50 % von der Kirche finan-
ziert werden (65 % gesamtkirchlicher Zuschuss, 35 % Eigenbeitrag der Kirchengemeinde).  
 
Große Baumaßnahmen bei kircheneigenen Kindertagesstättengebäuden 
Die durchschnittliche Gebäuderücklage (SERL) beträgt im Jahr 33.000 €, das entspricht einem Eigen-
anteil der Kirchengemeinde von 11.000 € in Rheinland-Pfalz und 5.500 € in Hessen. Sie bekommt hierfür 
keine für diesen Zweck ausgewiesene Zuweisung. Die gegenwärtig praktizierte Form der kirchen-
gemeindlichen Mitfinanzierung an Baukosten für die Kitas stellt zudem eine rechtlich bedenkliche struktu- 
relle Schlechterstellung der Kirchengemeinden mit eigenem Kitagebäude dar. Manche Kirchengemeinden 
stehen vor der Problematik, sich für Baumaßnahmen zu verschulden. Aufgrund der seit Jahren nicht aus-
kömmlichen Baufinanzierung besteht bei vielen Kita-Gebäuden ein erheblicher Sanierungsstau. 
Als Lösungsschritt für das Haushaltsjahr 2020 schlägt die Kirchenleitung eine Reduzierung der kirchen-
gemeindlichen Beteiligung in beiden Bundesländern auf 10 % vor.  
Dies hat eine aufschiebende Wirkung und ist ein Übergang bis zu einer grundsätzlichen gesamt-
kirchlichen Lösung.  
Bei evangelischen Kitas in kommunalen Gebäuden kann teilweise ein ähnlicher Sanierungsstau fest-
gestellt werden. Für die Träger ist es oftmals schwierig, positive Veränderungen zu erwirken. 
 
Strategische Grundannahme: 
Die Instandsetzung und Erhaltung der kircheneigenen Kindertagesstättengebäude ist eine große 
finanzielle Herausforderung, für die es Lösungen braucht. Der Sanierungsstau muss aufgelöst 
und die kleine wie die große Bauunterhaltung sichergestellt werden. Kirchengemeinden, die sich 
für eine Kindertagesstätte entscheiden, dürfen hierdurch nicht finanziell benachteiligt werden.  
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Ziele: 
 Guter baulicher Zustand aller kirchlichen Kita-Gebäude  
 Guter baulicher Zustand bei Kita-Gebäuden mit kommunaler Bauverantwortung  
 In Rheinland-Pfalz auskömmliche Mittel für die jährliche kleine Bauunterhaltung  
 Freistellung der Kirchengemeinden von der finanziellen Eigenbeteiligung bei großen Baumaß-

nahmen oder Ermöglichung einer Mitfinanzierung 
 Individuelle Lösungen für aufgenommene Kredite im Zusammenhang mit großen Kita-

Baumaßnahmen 
 
Maßnahmen: 

 Feststellung des baulichen Zustandes aller kircheneigenen Kita-Gebäude und erforderlicher 
Baumaßnahmen  

 Abgabe der baulichen Verantwortung für Kita-Gebäude an die Kommunen, unter Beibehaltung 
der evangelischen Trägerschaft soweit dieses möglich ist  

 Grundsätzliche Prüfung der Nutzung von Drittmitteln, ohne damit andere Qualitätsmaßnahmen 
infrage zu stellen 

 In Rheinland-Pfalz auskömmliche jährliche Bauunterhaltung innerhalb des Kita-Haushaltes und 
50 % öffentliche Mitfinanzierung bei großen Baumaßnahmen  

 Prüfung der Übernahme fachlicher Verantwortung und Begleitung der Baumaßnahmen inkl. per-
soneller und finanzieller Auswirkungen  

 Feststellung und Klärung aufgenommener Kredite für Baumaßnahmen in den Kitas 
 Transparenz der kirchengemeindlichen Beteiligung an Baumaßnahmen gegenüber den Kommu-

nen 
 Höhere Mitfinanzierung der Bauunterhaltungsmaßnahmen bei den Kommunen offensiv einfor-

dern 
 
Fragen: 
Besteht die Bereitschaft für eine qualitativ verantwortbare Kita-Arbeit unabdingbare Baumaßnahmen zu 
finanzieren und die Finanzmittel dafür zusätzlich aufzubringen? Besteht die Bereitschaft eines offensiven 
Dialogs über Veränderungen der Baufinanzierung mit den Kommunen? 

 
Ausblick auf den Abschlussbericht 
 
Die Kitakommission wird sich in der Folge mit folgenden weiteren Themen befassen: 
 

 Qualität und Sicherstellung der Unterstützungssysteme   
 Zukunft der Familien- und Generationenzentren  
 Zukunft der Finanzierung 

 
Im Abschlussbericht der Kitakommission werden dazu dann zusätzlich Aussagen gemacht. Allerdings ist 
für die Weiterarbeit der Kitakommission an den strategischen Handlungsoptionen von großer Bedeutung, 
wie die Synode die vorgelegten Ausführungen, Ziele und Maßnahmen einschätzt. Inwieweit sollen die 
entwickelten Perspektiven und Vorschläge mit Blick auf die Zukunft der Kindertagesstätten in der EKHN 
weiter ausgearbeitet und verfolgt werden? Wir bitten insbesondere um Rückmeldungen zu den Fragestel-
lungen, die am Ende einiger Themenbereiche formuliert sind.  
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Bericht  
Verselbstständigung der Regionalen Diakonischen Werke Hessen und Nassau 
 

Vorbemerkung 

Mit der Fusion zur Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und Kurhessen-
Waldeck e. V. sprachen sich die damaligen Mitgliederversammlungen des DWHN e. V. und des DWKW 
e. V. am 04.07.2013 für eine rechtliche Verselbstständigung der Regionalen Diakonischen Werke auf 
dem Kirchengebiet der EKHN (RDW-HN) aus (s. § 25 Abs. 3 der Satzung). Diese Entscheidung zielte 
insbesondere auf eine stärkere Konzentration der fusionierten Diakonie Hessen auf ihre Rolle als evan-
gelischer Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege und als Mitgliederverband.  

 
Beschluss des Aufsichtsrats der DH e. V. vom 20.06.2018 

Nach Abschluss eines längeren Strategieprozesses hatte dann der Aufsichtsrat der DH e. V. in seiner 
Sitzung am 20.06.2018 den von einer Arbeitsgruppe verfassten Text „Weiterentwicklung der Diakonie 
Hessen - Verselbstständigung der RDW-HN und Neuaufstellung des Landesverbands“ (Stand 
20.06.2018) zustimmend zur Kenntnis genommen und die in diesem Text enthaltenen „Eckpunkte der 
Weiterentwicklung der Diakonie Hessen“ beschlossen. In einem Schreiben des Vorstandes der DH e. V. 
vom 22.06.2018 wurde der Kirchenleitung der EKHN der Beschluss des Aufsichtsrates der DH e. V. mit-
geteilt und die EKHN gebeten, die Trägerschaft der RDW-HN zu übernehmen. 

 

Beschluss der Kirchenleitung der EKHN vom 13.09.2018 

Die Kirchenleitung nahm daraufhin in ihrer Sitzung am 13.09.2018 den Beschluss des Aufsichtsrates der 
DH e. V. entgegen und beschloss, unter Berücksichtigung eines bereits vorliegenden Curacon-
Gutachtens, eine Due-Diligence-Prüfung (Risikoprüfung eines Käufers beim Kauf von Unternehmerbetei-
ligung) durch einen externen Gutachter in Auftrag zu geben. Die Diakonie Hessen e. V. wurde überdies 
gebeten, eine konkrete Planung für die notwendigen Transformationsmaßnahmen für RDW-HN und Lan-
desverband zu erstellen, damit eine strukturelle Erhöhungsnotwendigkeit der kirchlichen Mittel für die 
RDW-HN und den Landesverband ausgeschlossen werden kann. Auch sollte diese Planung aufzeigen, 
wie der zukünftige Geschäfts- und Organisationsplan der Geschäftsstelle der Diakonie Hessen e. V. aus-
sehen soll, um die Aufgaben als Mitglieds- und Spitzenverband fachlich zu sichern. Ebenso sollte die 
Planung eine Antwort darauf enthalten, wie bei möglicher Ausgründung der Regionalen Diakonischen 
Werke (RDW) zukünftig die spitzenverbandliche Vertretung in den Regionen sichergestellt werden und 
das Verhältnis von Dekanaten und Gemeinden sowie den RDW-HN gestärkt werden kann. 

 

Das Schüllermann-Gutachten 

Mit der Erstellung des oben genannten Gutachtens wurde die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerbera-
tungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG (Dreieich) beauftragt. Auf Basis eines abgegebenen An-
gebots von Schüllermann und Partner AG erfolgte am 20.12.2018 ein Vertiefungsgespräch mit OKR 
Schwindt und OKR Lehmann in welchem die erbetenen Leistungen präzisiert wurden. Als Gegenstand 
der gutachterlichen Stellungnahme wurden dabei folgende Aspekte vereinbart:  
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 Aspekte zur Kapitaleinlage/Entschädigungszahlung 

Wie hoch ist ggf. eine rechtlich und wirtschaftlich notwendige Kapitaleinlage der EKHN (Stammkapital) 
zur ausreichenden Betriebsmittelausstattung einer neu zu gründenden gGmbH Regionale Diakonie Hes-
sen, wenn die EKHN Alleingesellschafter ist? 

Wie hoch ist eine etwaige kirchliche, gemeinnützigkeitsrechtlich notwendige Entschädigungszahlung an 
die DH e. V. bei einer Übertragung des Betriebs inklusive der wesentlichen Betriebsgrundlagen an die 
neue Gesellschaft? 

Können die seit Jahrzehnten jährlich von der EKHN geleisteten Zuschüsse an die RDW-HN mit einer ggf. 
erforderlichen Entschädigungszahlung verrechnet werden? Können zukünftige Zuweisungen gemäß § 14 
Absatz 4 des Diakoniegesetzes angerechnet werden? 

 Aspekte zum Betrag der Grunderwerbsteuer 

Ist der im CURACON-Gutachten genannte Betrag der Grunderwerbsteuer von TEUR 571 bei vollständi-
ger Übertragung der Liegenschaften auf die aufnehmende Organisation sachgerecht abgeleitet? 

Gibt es Gestaltungsmöglichkeiten mit dem Ziel keine oder zumindest einen geringeren Betrag der Grund-
erwerbsteuer anfallen zu lassen? 

 Aspekte zum Gutachten von Curacon 

Sind aus Sicht der aufnehmenden Organisation (EKHN) alle relevanten Parameter im Gutachten ge-
nannt, plausibel nachvollziehbar und sachgerecht dargestellt? 

 Einschätzung des Risikopotentials für die aufnehmende Organisation 

Es soll eingeschätzt werden, ob bei der Übernahme der RDW-HN unkalkulierbare Risiken für die auf-
nehmende Organisation erkennbar sind. 

 

Neuere Entwicklungen 

Anfang März 2019 stellte der Vorstand der Diakonie Hessen erstmals Überlegungen zu einer zweistufi-
gen Ausgründung der RDW-HN an. Danach würden die RDW-HN in einem ersten Schritt auf eine Gesell-
schaft der Diakonie Hessen übertragen werden. Erst in einem zweiten Schritt – nach Abschluss des 
Transformations- und Ausgründungsprozesses – würde die Gesellschaft dann auf die EKHN übergehen.  

Nachdem der Vorstand der DH e. V. den Gedanken einer Ausgründung der RDW-HN auf zweistufiger 
Basis OKR Schwindt zur Kenntnis gab, hat dieser den Gutachter gebeten, den Gedanken einer zweistufi-
gen Ausgründung der RDW-HN in die gutachterliche Prüfung mit aufzunehmen. Der Auftrag wurde von 
der Schüllermann und Partner AG mit Unterbrechungen vom 14.01.2019 bis zum 18.04.2019 durchge-
führt. Das Gutachten stellt im Ergebnis fest, dass bei Abwägung aller Prüfaspekte auch für die EKHN als 
möglicherweise aufnehmende Organisation eine zweigliedrige Ausgründung zu präferieren ist.  

 

Erneuter Beschluss des Aufsichtsrates der Diakonie Hessen e. V. vom 12.06.2019 und Schreiben 
des Vorstandes  

Der Aufsichtsrat der Diakonie Hessen e. V. hat sich in seiner Sitzung am 12.06.2019 erneut mit der Frage 
der Ausgründung der RDW-HN befasst und den neuen Gedanken der zweigliedrigen Ausgründung bera-
ten. Nach eingehender Erörterung hat der Aufsichtsrat daraufhin weitere Beschlüsse zur konkreten 
Durchführung der Verselbstständigung gefasst, die dem Gedanken der zweigliedrigen Ausgründung 
Rechnung tragen. Von Seiten der Diakonie Hessen e. V. ist gemäß der Beschlussfassung des Aufsichts-
rates nun beabsichtigt, die RDW-HN ab dem 01.01.2020 zunächst in einem ersten Schritt in eine ge-
meinnützige GmbH (gGmbH) als 100%ige Tochtergesellschaft der Diakonie Hessen zu überführen. Die 
Aufteilung der Diakonie Hessen in zwei Organisationsteile, dem verbleibenden Verband und der RDW-
HN gGmbH, soll dann in einem längeren Prozess in steuerrechtlicher, organschaftlicher Verbindung res-
sourcenschonend und kostenminimierend erfolgen. Notwendige Transformationsmaßnahmen werden 
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damit in dieser Phase erfolgen. Erst in einem späteren zweiten Schritt, der frühestens in 2022 aufgegrif-
fen werden soll, ist vorgesehen, die Geschäftsanteile der dann vollständig selbstständig arbeitenden 
RDW-gGmbH auf einen anderen Gesellschafter zu übertragen und diesbezüglich auf die EKHN erneut 
zuzukommen. 

Die Fragestellungen der Kirchenleitung gemäß deren Beschluss vom 13.09.2018 - Darstellung des zu-
künftigen Geschäfts- und Organisationsplans der Geschäftsstelle der Diakonie Hessen e. V., spitzenver-
bandliche Vertretung in den Regionen und Stärkung des Verhältnisses von Dekanaten/Gemeinden und 
den RDW-HN - sollen bis zu diesem Zeitpunkt ebenfalls geklärt werden.  

Die Überlegung einer Ausgründung auf zweistufiger Basis beinhaltet seitens des Diakonie Hessen e. V. 
damit keine Aufgabe des Gesamtziels einer endgültigen Ausgründung der RDW-HN aus dem Diakonie 
Hessen e. V., sondern lediglich ein Moratorium. 

In einem Schreiben vom 26.06.2019 hat der Vorstand der Diakonie Hessen e. V. die Kirchenleitung der 
EKHN über den neuerlichen Beschluss des Aufsichtsrates der DH e. V. informiert.  

 

Sitzung der Kirchenleitung am 22. August 2019  

Die Kirchenleitung hat daraufhin in ihrer Sitzung am 22. August 2019, unter Berücksichtigung des Gut-
achtens der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Schüllermann und Partner AG, den 
Beschluss des Aufsichtsrats der Diakonie Hessen – Diakonisches Werk in Hessen und Nassau und 
Kurhessen-Waldeck e. V. vom 20.06.2018 bzgl. der Weiterentwicklung der Diakonie Hessen zustimmend 
zur Kenntnis genommen. 

 

Nachrichtlich 

In der Geschäftsstelle der Diakonie Hessen e. V. wurden bereits folgende vier Teilprojektgruppen gebil-
det, die die erste Phase der Ausgründung bearbeiten sollen: 

 Finanzen, Administration und Controlling 

 Personal und IT 

 Juristische Fragen 

 Organisation und Prozesse 

 

 

September 2019, Pfarrer und Oberkirchenrat Christian Schwindt 
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Klimaschutzbericht der EKHN 
Informationen   
zu den Klimaschutzmaßnahmen des Zwischenberichts „Klimaschutzplan 2020-2025“  
einschließlich Personal- und Sachmittelkalkulation und einer Abschätzung der CO2-
Einsparung 
 

Vorwort 

Die Kirchenleitung hatte mit der Drucksache 07/19 der 12. Kirchensynode in ihrer 7. Tagung im Frühjahr 
2019 einen Zwischenbericht „Klimaschutzplan 2020 – 2025“ vorgelegt. Darin wurden in Kapitel 2 ver-
schiedenste Klimaschutzmaßnahmen für die kommenden sechs Jahre von 2020 bis Ende 2025 einge-
hend dargelegt. Bei diesen, zukünftig möglichen Klimaschutzmaßnahmen, handelt es sich um Maßnah-
men, die sich ausschließlich an den Bearbeitungsfeldern Immobilien und Verbraucherstärkung in den 
Bereichen Energie- und Umweltmanagement, Beschaffung und Mobilität des 2012 beschlossenen inte-
grierten Klimaschutzkonzeptes der EKHN orientieren und sich überdies sachlich zum Teil an die bereits 
beschlossenen Pilotprojekte des Perspektive-2025-Klimaschutzprojekts 2019ff. anschließen.  

Auch diese zukünftig möglichen Klimaschutzmaßnahmen orientieren sich zum einen an dem Dreischritt:  

- Verbrauchsreduktion (Suffizienzstrategie),  

- Steigerung der CO2-Effizienz (Effizienzstrategie) und  

- Ersatz der noch notwendigen Ressourcen durch erneuerbare, den Klimawandel nicht befördern-
de Quellen (Substitutionsstrategie).  

Und zum anderen handelt es sich um Maßnahmen, die über die CO2-Einsparung hinaus einen gesell-
schaftlichen Wandel zur Nachhaltigkeit fördern sollen.  

In den folgenden Ausführungen werden alle im Zwischenbericht „EKHN-Klimaschutzplans 2020-2025“ 
enthaltenen Maßnahmen erneut aufgeführt, nun allerdings ergänzt um eine summarische Personal- und 
Sachmittelkalkulation und eine Abschätzung der CO2-Einsparung.  

Die Kirchenleitung sieht die Notwendigkeit in den Klimaschutz zu investieren. 

Diese Darlegung bietet einen Überblick über mögliche Investitionen und CO2-Einsparungspotentiale der 
beschriebenen Klimaschutzmaßnahmen. Die Vorschläge sollen in die weitere Diskussion um Prioritäten 
und Posterioritäten einbezogen werden. 

 
I. Maßnahmenbeschreibungen 

1. Immobilien 

Mit einem Anteil von 66 % am CO2-Ausstoß der EKHN ist der Bereich Immobilien besonders relevant. Die 
vollständige Umstellung auf Ökostrom und Ökogas im Zuge der Umsetzung des Energiebeschaffungsge-
setzes wird einen wichtigen, allerdings noch nicht hinreichenden Beitrag zur CO2-Reduktion in der EKHN 
leisten.  

Daher werden zur weiteren CO2-Reduktion im Handlungsbereich der Baureferate für den Zeitraum 2020 
bis 2025 aus fachlicher Sicht folgende zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen vorgeschlagen: 

M 1 Energetische Sanierung von Pfarrhäusern, die dauerhaft erhalten werden sollen 

Der Ökofonds 2014-2018 hatte mit jährlich 1,2 Mio. € in den ersten drei Jahren einen Schwerpunkt zur 
energetischen Sanierung von Pfarrhäusern. Diese Mittel wurden restlos verausgabt, der Bedarf ist jedoch 
aus fachlicher Sicht nach wie vor hoch, da die Pfarrhäuser insbesondere im Rahmen von Vakanzen um-
fassend, auch unter energetischen und Betriebskosten senkenden Aspekten saniert und umgebaut wer-
den. Nicht alle langfristig erforderlichen Pfarrhäuser sind in diesen drei Jahren energetisch verbessert 
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worden, zumal auch die gemeindlichen Mittel mit denen für die übrigen Gebäudetypen wie Kirchen, Ge-
meindehäuser und ggf. Kindergärten konkurrieren. 

Bis 2024 sollten für alle Dekanate entsprechend dem Entwurf zum Pfarrgesetz die langfristig notwendi-
gen Pfarrhäuser korrespondierend zur Pfarrstellenbemessung in Pfarrhausbedarfs- und Entwicklungsplä-
nen festgestellt und durch eine geänderte Finanzierung sichergestellt sein. Es wird erwartet, dass die 
Anzahl der notwendigen Pfarrhäuser von derzeit ca. 900 um 200 bis 250 Gebäude reduziert werden 
kann, was bereits eine erhebliche jährliche Einsparung an CO2 zur Folge hätte, die geschätzt bei etwa 
2.500 t CO2 p. a. liegen würde. 

Für die nachhaltig benötigten, identifizierten und von den jeweiligen Dekanatssynoden beschlossenen 
Pfarrhäuser soll ein funktionaler aber auch energetischer Sanierungsbedarf im Zusammenhang mit den 
Vakanzsanierungen im Projekt bewertet werden, mit konkreten Handlungsvorschlägen zum einzelnen 
Pfarrhaus. Diese Maßnahmen sollen aus einem für 6 Jahre mit 7,2 Mio. € ausgestatteten Budget die kir-
chengemeindlichen nicht auskömmlichen Finanzmittel unterstützend zielgerichtet zur funktionalen Ver-
besserung, der Betriebskostenminderung und damit auch zur CO2-Einsparung eingesetzt werden. 

Personalaufwand: mit vorhandenen Kirchenarchitekt*innen 

Sachmittelaufwand: 7,2 Mio. € 

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: 3.000 t p. a.  

 
M 2 Reduzierung und qualitative Konzentration von Versammlungsflächen 

Der Ökofonds 2014-2018 hatte mit jährlich 3 Mio. € in den letzten zwei Jahren bereits einen Schwerpunkt 
zur qualitativen Reduzierung und energetischen Sanierung von Gemeindehäusern. Insbesondere im 
ländlichen Bereich, bei veralteten Gemeindehäusern mit erheblichem Flächenüberhang, konnten diese 
Mittel zur Unterstützung der Kirchengemeinden erfolgreich eingesetzt werden, da z. B. die Verkaufserlöse 
nicht die notwendigen Reinvestitionen deckten. Auch die Umsetzung der im Rahmen von Gebäudeent-
wicklungskonzepten gemeinsam gefundenen Umbau- oder Ersatzbaumaßnahmen konnte damit gefördert 
werden.  

Der Bedarf und das Einspar- und Aktualisierungs-Potential sind nach wie vor hoch und für alle Gebäude-
typen hoch zu bewerten im Hinblick auf Funktionsverbesserung und Attraktivitätssteigerung, Reduzierung 
der langfristig für Gebäude benötigten Bauunterhaltungsmittel, Betriebskostensenkung und CO2-
Minderung. Zudem hat sich gezeigt, dass auch die Umsetzung des Regionalgesetzes mit qualitativen 
Konzentrationsmaßnahmen in für die Kirchengemeinden wesentlichen Identifikationspunkten, insbeson-
dere bei der Kooperation und Zusammenlegung von Gemeindebüros, unterstützt werden kann. 

Durch die verstärkte Beratung und Unterstützung der Kirchengemeinden bei den Konzentrationsbemü-
hungen wären in den kommenden Jahren bereits konkrete Verkäufe von Gemeindehäusern, ein Abbau 
von Versammlungsflächen, Umbau- und Ersatzneubauten mit deutlich verkleinerten Bauvolumen oder die 
Integration von Versammlungsräumen in Kirchen mit einem Investitionsvolumen von etwa 80 Mio. € um-
setzbar. Diese Maßnahmen können derzeit und in den nächsten Jahren nicht umgesetzt werden, da hier-
für weder die erforderlichen Bauzuweisungsmittel noch die notwendigen Eigenmittel der Kirchengemein-
den vorhanden sind.  

Daher wird aus fachlicher Sicht für einen Zeitraum von zunächst sechs Jahren ein entsprechend auszu-
stattender Strukturfonds vorgeschlagen. Hiervon werden, obwohl die Summe trennscharf im Voraus nicht 
zu ermitteln ist, kalkulatorisch – und orientiert an der Ausstattung des früheren Ökofonds – im Rahmen 
dieser Vorlage 18 Mio. € den Klimaschutzmaßnahmen unmittelbar zugeordnet. Mit den Maßnahmen ins-
gesamt sollen der Bestand an Gemeindehäusern nachhaltig reduziert und verbleibende Versammlungs-
flächen betriebs- und bauunterhaltungskostensenkend sowie CO2-mindernd saniert werden. Damit würde 
das inhaltliche Angebot der Kirchengemeinden durch attraktive und barrierefreie Versammlungsbereiche 
unterstützt. 
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Personalaufwand: mit vorhandenen Kirchenarchitekt*innen 

Sachmittelaufwand: 18 Mio. €  

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: 2.600 t p. a. 

 

M 3 Verbesserte Ausstattung Projekt „Hydraulischer Abgleich und Austausch von Umwälzpum-
pen“ 

Um die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Immobilienbereich des Kirchengebiets aktiv zu reduzieren 
und bei der Umsetzung der avisierten Klimaziele zu unterstützen, ist im Rahmen des beantragten P-
2025-Projekts geplant, innerhalb von vier Jahren exemplarisch für ca. 150 Anlagen im Bereich der EKHN 
eine systematische Optimierung von Heizungssystemen durchzuführen. Dabei stehen der hydraulische 
Abgleich von Heizungsanlagen und der Austausch von Heizungspumpen im Vordergrund.  

Der hydraulische Abgleich von Heizungsanlagen ist für eine einwandfreie Wärmeverteilung in wasserge-
führten Heizungsanlagen notwendig. Er stellt sicher, dass jeder Heizkörper die notwendige Heizwasser-
menge erhält und daraus resultierend Rücklauftemperaturen gemäß der Auslegung eingehalten werden, 
Wärmeverluste niedrig gehalten werden, Brennwert-Wärmeerzeuger einen besseren Wirkungsgrad erzie-
len und Pumpenleistungen bedarfsgerecht angepasst werden können. Alle zuvor genannten Punkte zie-
hen einen geringeren Energieeinsatz nach sich und reduzieren den CO2-Ausstoß und die Betriebskosten. 
Der Austausch von Heizungspumpen mit einem geringen Wirkungsgrad gegen Hocheffizienzpumpen 
wirkt sich aufgrund der hohen Laufzeiten von ca. 6000 Betriebsstunden pro Heizperiode direkt positiv auf 
den Stromverbrauch aus. In diesem Zusammenhang wird auch die Steuerungstechnik einer Prüfung, ggf. 
Neueinstellung oder Überarbeitung unterzogen. 

Nach Start der exemplarischen Ertüchtigung wäre eine Bearbeitung aller entsprechenden Anlagen inner-
halb der EKHN ab 2020 aus fachlicher Sicht wünschenswert. Die Amortisation, die nach fünf bis acht 
Jahren einsetzt, sollte allen Kirchengemeinden und Einrichtungen der EKHN in Form von geringeren 
Verbrauchskosten zugutekommen. Hierfür müssten die Personalausstattung des beschlossenen P 2025-
Projekts um eine weitere 1,0 Stelle (E11+50%) für eine*n technische*n Mitarbeiter*in und die erforderli-
chen Sachkosten erweitert und die Projektlaufzeit auf fünf Jahre verlängert werden. 

Als Grundlage für die Empfehlung, ein solches weitergehendes Projekt zu initiieren, wurde die wissen-
schaftliche Untersuchung Optimus der FH Braunschweig / Wolfenbüttel herangezogen sowie das Pio-
nierprojekt der Evangelischen Landeskirche in Baden, bei dem ebenfalls eine flächendeckende Optimie-
rung der Heizungsanlagen durchgeführt wurde.  

Personalaufwand: 1,05 Mio. € 

Sachmittelaufwand: 6,15 Mio. € 

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: 2.100 t p. a. 

 

M 4 Durchführung eines Projekts „Weg vom Fossil“  

Um die Reduzierung des CO2-Ausstosses im Immobilienbereich des Kirchengebiets aktiv zu reduzieren 
und bei der Umsetzung der avisierten Klimaziele zu unterstützen, wäre es aus fachlicher Sicht sinnvoll, 
über die Fläche der EKHN eine systematische Optimierung von Heizungssystemen durchzuführen. Im 
Vordergrund dieses Maßnahmenvorschlags steht der Austausch von veralteten Heizungsanlagen, die mit 
dem fossilen Brennstoff Öl betrieben werden. Diese Anlagen sollen durch regenerative Wärmeerzeuger 
ersetzt werden.  

Im Fokus hierbei steht der Einsatz von Holz-Pellets- oder Hackschnitzelanlagen und von mit Ökostrom 
betriebenen Elektroheizungen, die als CO2-neutrale Heizungssysteme anzusehen sind. Die Energiebe-
schaffung ist für diese Art der Heizungsanlagen ein wichtiger Blickpunkt. Ausschließlich sollten hier zerti-
fizierte, regionale Produkte eingesetzt werden, die als nachhaltig einzustufen sind. 
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Des Weiteren sollten in der Maßnahme auch berücksichtigt werden: 

- Wärmepumpenanlagen in geeigneten Gebäuden als monovalente, monoenergetische oder biva-
lente Heizsysteme, die mit regenerativ erzeugter elektrischer Energie betrieben werden. 

- Thermische Solaranlagen zur Trinkwassererwärmung und Heizungsunterstützung. 
- Erdgas- oder Flüssiggasanlagen in Verbindung mit einer weiteren als regenerativ eingestuften 

Energieform. 
- Kraft-Wärmekopplung (BHKW) insbesondere in größeren Liegenschaften, wie bei gesamtkirchli-

chen Gebäuden.  
- Umrüstung von Kirchen auf elektrisch betriebene Bankheizungssysteme, deren Betrieb mit rege-

nerativ erzeugter elektrischer Energie erfolgt. 

In diesem Zusammenhang könnte auch die Steuerungstechnik einer Prüfung, ggf. Neueinstellung oder 
Überarbeitung unterzogen werden. Für das Projekt erforderlich wären zwei technische Projektmitarbei-
tende (E11+50 %) und Sachkosten für fünf Jahre. Durch eine Förderung der Investitionen durch die Ge-
samtkirche in Höhe von 50 % plus einer anteiligen Förderung für die andere Hälfte nach den geltenden 
Regeln der EKHN, i.d.R. 65 %, ergäbe sich ein Eigenanteil für Kirchengemeinden von 17,5 %. Die Amor-
tisation, die nach 10 bis 15 Jahren einsetzen würde, käme den Kirchengemeinden und gesamtkirchlichen 
Betreibern unmittelbar in Form von geringeren Verbrauchskosten zugute.  

Personalaufwand: 1,05 Mio. € 

Sachmittelaufwand: 12,15 Mio. € 

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: 3.300 t p. a. 

 

M 5 Bereitstellung zusätzlicher Investitionsmittel für die energieeffiziente Sanierung gesamtkirch-
licher Immobilien 

Im Bereich der gesamtkirchlichen Gebäude wird zur CO2-Minderung und Betriebskostensenkung aus 
fachlicher Sicht vorgeschlagen, über sechs Jahre durch Bestandsaufnahmen, Analysen im Bau, techni-
schen Einrichtungen im Betrieb Einspar- und Optimierungspotentiale zu erarbeiten. Die hierfür erforderli-
chen Maßnahmen würden sowohl investiv wie organisatorisch in den Jahren 2020 bis 2025 in Abstim-
mung mit den Betreibern, Tagungshäusern, Schulwerk, Archiv, Zentren etc., nachhaltig umgesetzt. 

Energiecontrolling über Smartmeter und monatliche Auswertung aller kostenrelevanter Verbrauchsme-
dien, Facility Management-Gesichtspunkte bei der Steuerung von Haustechnik und die Einhaltung öffent-
lich-rechtlicher Anforderungen wie ENEV, AMEV etc. sowie eine Bauteiloptimierung würden dabei einbe-
zogen. Eine genaue Bedarfskalkulation für temporäre personelle Projektressourcen und die erforderli-
chen Investitionsmittel muss noch erfolgen. 

Personalaufwand: 650.000 € 

Sachmittelaufwand: 1 Mio. € 

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: 175 t p. a. 

 

2. Verbraucherstärkung 

M 6 Energiemanagement „Energiemission“ (Fortführung nach P-2025-Förderung) 

Die „Energiemission“ ist ein Angebot, das Kirchengemeinden beim Aufbau eines Energiemanagements 
unterstützt. Sie ist Teil des inzwischen bewilligten P-2025-Projekts zum Klimaschutz und könnte im An-
schluss an den darin genannten Förderzeitraum weitergeführt werden. Die beteiligten Gemeinden erhiel-
ten eine Energieberatung mit Empfehlungen zu nicht- und geringinvestiven Klimaschutzmaßnahmen so-
wie organisatorische und finanzielle Unterstützung bei der Aufstellung und Umsetzung eines Energie-
sparprogramms, mit dem gleichermaßen CO2 und Kosten in den Gemeinden reduziert werden könnten. 
Dazu wird eine 0,5 Referent*innenstelle (E12) als befristete Projektstelle von 12/2023 bis 12/2025 sowie 
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0,15 Verwaltung (E6) als befristete Projektstelle von 12/2023 bis 12/2025 benötigt. Der Sachkostenauf-
wand ist mit insgesamt 250.000 € zu beziffern. Die Teilnahme an der Energiemission könnte für Kirchen-
gemeinden ein guter Einstieg in das kirchliche Umweltmanagement Grüner Hahn sein.  

Personalaufwand: 120.302 € 

Sachmittelaufwand: 210.000 € (von 12/2023 bis 12/2025 (2 Jahre)) 

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: ca. 190 t CO2 p. a. 

 

M 7 Umweltmanagement „Grüner Hahn“ (Fortführung nach P-2025-Förderung) 

Das kirchliche Umweltmanagement „Grüner Hahn“ ist im Vergleich zur Energiemission das noch umfas-
sendere und wirksamste Unterstützungsangebot der EKHN für Kirchengemeinden und kirchliche Einrich-
tungen, sich zukunftsfähig im Sinne einer nachhaltigen Gestaltung des kirchlichen Alltags auszurichten. 
Nach dem Ende der P-2025-Projektförderung (voraussichtlich im Dezember 2023) könnten die Einfüh-
rung des Grünen Hahns und die Betreuung der bereits aktiven Gemeinden und Einrichtungen nur mit 
zusätzlichen Personalkapazitäten sinnvoll weitergeführt werden. Dazu wird eine 1,0 Referent*innenstelle 
(E12) als befristete Projektstelle von 12/2023 bis 12/2025 sowie 0,25 Verwaltung (E6) als befristete Pro-
jektstelle von 12/2023 bis 12/2025 und ein Sachkostenaufwand von 50.000 € benötigt. Enthalten wäre 
eine Evaluation dieser Maßnahme bis 2025, um über den weiteren Umgang damit entscheiden zu kön-
nen. 

Personalaufwand: 236.093 € 

Sachmittelaufwand: 50.000 € von 12/2023 bis 12/2025 (2 Jahre) 

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: ca. 1.310 t CO2 p. a. (770 t CO2 durch Weiterbegleitung der dann 
bestehenden Grüner-Hahn-Gemeinden zzgl. 540 t CO2 p. a. durch neue Gemeinden.)  

 

M 8 Mobilität 

In der CO2-Bilanz 2015 wurde ermittelt, dass die Mobilität einen Anteil von 22 % am CO2-Gesamtausstoß 
hat. Nach einem Pilotprojekt und einem Wettbewerb für alle kirchlichen Einrichtungen der EKHN im Jahr 
2019 im Rahmen des geplanten P-2025-Projekts sind aus fachlicher Sicht weitere Maßnahmen in den 
Jahren ab 2020 erforderlich, um in diesem Bereich einen deutlichen Beitrag zum Klimaschutz und für 
mehr Nachhaltigkeit zu leisten. Ihr Schwerpunkt liegt auf flächendeckenden Beratungsangeboten sowie 
finanziellen Zuschüssen. In den Entwurf des Klimaschutzplans der EKHN ist folgendes Maßnahmenpaket 
aufgenommen: 

- Förderprogramm E-Bikes und E-Lastenräder inkl. Infrastruktur (Ladestationen und Abstellanla-
gen) für Kirchengemeinden und Einrichtungen 

- Förderprogramm insbesondere für ländliche Regionen: Umstellung auf das Leasing von Dienst-
wagen mit umweltfreundlichen Antriebstechniken 

- Einzelfallprüfung zur Nutzung von Car-Sharing bei gleichzeitiger Reduzierung der EKHN-
Fahrzeugflotte 

- „Himmlische Energie“ - Förderprogramm zum Aufbau eines E-Ladesäulen-Netzes in der EKHN  

- Mobilitätsmanagement für Dienstfahrten 

- Prüfung Jobtickets und Firmen-Cards für Mitarbeitende zur Stärkung der ÖPNV-Nutzung 

Grundsätzlich sind im Maßnahmenpaket bedarfsgerechte Angebotsformate enthalten, die den jeweiligen 
Bedürfnissen beispielsweise im ländlichen oder urbanen Raum angepasst sind. So wird im städtischen 
Bereich eher die ÖPNV-Nutzung oder Fahrradmobilität im Vordergrund stehen, während im ländlichen 
Bereich die Nutzung umweltfreundlicher Pkw in den Fokus genommen wird. 
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Um den Umstieg vom Pkw zu umweltfreundlicheren Fortbewegungsmitteln zu unterstützen, wird aus 
fachlicher Sicht vorgeschlagen, dass die EKHN Kirchengemeinden und Einrichtungen eine finanzielle 
Förderung für die Anschaffung von dienstlich genutzten E-Bikes und E-Lastenrädern und die ent-
sprechende Versorgung mit Ökostrom-Ladesäulen und Abstellanlagen anbietet. 

Eine Maßnahme insbesondere für ländliche Regionen wäre die Übernahme der Leasingkosten für 
dienstlich genutzte Pkw bei der Umstellung auf umweltfreundlichere Antriebstechniken, sofern die 
dienstlich gefahrenen Kilometer dies rechtfertigen (mindestens 15.000 km p. a.). Als solche sind derzeit in 
erster Linie E-Fahrzeuge und nur wenige Brennstoffzellen-Fahrzeuge auf dem Markt. Da mit der Herstel-
lung von Akkus für E-Fahrzeuge hohe Umweltbelastungen und große soziale Probleme in den Ländern 
verbunden sind, in denen die benötigten Rohstoffe abgebaut werden, ist auch diese Form der Mobilität 
kritisch zu betrachten. Die weitere Angebotsentwicklung umweltfreundlicher Antriebe im Pkw-Bereich 
würde im Verlauf der Umsetzung berücksichtigt. 

Car-Sharing kann zu einer Verringerung eines Fahrzeugparks beitragen und leistet alleine damit schon 
einen Beitrag zu einem geringeren CO2-Ausstoß und zu geringeren Gesamtkosten. Vor einer Neuan-
schaffung eines Fahrzeugs oder eines Leasingvertrags sollte daher aus fachlicher Sicht in Zukunft grund-
sätzlich die Verwendung von Car-Sharing geprüft werden.  

Die Maßnahme „Himmlische Energie“ verfolgt das Ziel, bei möglichst vielen dafür in Frage kommenden 
Kirchengebäuden bzw. kirchlich geprägten Ortsmittelpunkten sowie an den Verwaltungsgebäuden und 
Tagungshäusern in der EKHN eine Ladestation zu errichten. Die dezentrale, kommunal vernetzte Struk-
tur und die zentrale Präsenz kirchlicher Gebäude und Einrichtungen über Teile der Bundesländer Hessen 
und Rheinland-Pfalz bietet eine große Chance für den Ausbau und die Stärkung der Ladeinfrastruktur für 
Elektromobilität. Zudem könnte die Gesamtkirche als Arbeitgeberin ihren Mitarbeitenden gestatten, ihre 
privaten Fahrzeuge an der dienstlichen Ladestation aufzuladen und so auch die emissionsarme Mobilität 
auf dem Weg zur Arbeit fördern. 

Für die gesamten Maßnahmen wird eine 1,0 Referent*innenstelle (E12) als befristete Projektstelle von 
2020 bis 2025 sowie 0,25 Verwaltung (E6) als befristete Projektstelle von 2020 bis 2025 benötigt. Im Jahr 
2020 wären 150.000 € (davon ca. 120.000 € Investitionszuschüsse für Kirchengemeinden und kirchliche 
Einrichtungen) zu veranschlagen. In den Jahren 2021 bis 2025: 631.000 € p. a. (davon ca. 600.000 € 
Investitionszuschüsse für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen). Zu beachten ist, dass das 
Fahrzeugleasing für jeweils vier Jahre abgeschlossen wird. Die Gesamtkosten sind in der jährlichen 
Sachmittel-Kalkulation enthalten. Im Gegenzug verringert das Fahrzeugleasing die Reisekostenerstattun-
gen für die Nutzung von Privat-Pkw um ca. 5.000 € pro Fahrzeug und Jahr. Dadurch werden ca. 70 % der 
Zuschüsse wieder ausgeglichen. Ebenso wird erwartet, dass die Nutzung von Firmen-Cards für die 
EKHN zu Einsparungen bei den Reisekostenerstattungen führen wird. 

Im Rahmen eines gezielten Mobilitätsmanagements könnten darüber hinaus Maßnahmen geprüft wer-
den, die die Reisetätigkeit in der EKHN reduzieren, z. B. alternierende Telearbeitsplätze, Video- und Te-
lefonkonferenzen sowie online-Tools zur optimierten Wahl von Sitzungsorten und -zeiten sowie von um-
weltfreundlichen Anreiseoptionen. Mit Verkehrsunternehmen im Raum der EKHN (RMV, ESWE, VRN u. 
a.) wären neue Gespräche über die Möglichkeiten von Jobtickets oder Firmencards aufzunehmen.  

Personalaufwand: 674.550 € 

Sachmittelaufwand: 3,3 Mio. €  

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: ca. 1.550 t CO2 p. a. 

 

M 9 Nachhaltige Beschaffung 

Die Beschaffung ist für 12 % der CO2-Emissionen verantwortlich. Zur Implementierung einer nachhaltigen 
Beschaffung ist im Herbst 2018 die Verordnung zur Beschaffung von Waren und Dienstleistungen inklu-
sive einer konkreten Benennung von Nachhaltigkeitskriterien in Kraft getreten. Dabei ist deutlich gewor-
den, dass die Umstellung auf eine nachhaltige Beschaffung in der EKHN kein Selbstläufer ist. Die Ver-
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ordnung wird von den Einkäuferinnen und Einkäufern nach derzeitiger Beobachtung nicht ohne weitere 
Sensibilisierung und Unterstützung in die Praxis übernommen. Daher ist es aus fachlicher Sicht ratsam, 
die in 2019 begonnene Kommunikationskampagne, die Beratung von Gemeinden und Einrichtungen zur 
Umstellung auf eine nachhaltige Beschaffung sowie die Durchführung von Schulungsangeboten z. B. für 
Gemeindesekretär*innen und Mitarbeitende in Kindertagesstätten etc. in den Jahren 2020-2025 auszu-
weiten. Diese intensive Betreuung soll durch den Einsatz von Honorarkräften ermöglicht werden, die von 
der Klimaschutzreferentin im ZGV koordiniert werden. 

Personalaufwand: kein zusätzlicher Personalaufwand, da Umsetzung durch Honorarkräfte 

Sachmittelaufwand:. 276.000 € (46.000 € p. a.)  

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: ca. 960 t CO2 p. a. 

 

 
3. Weitere Klimaschutzaktivitäten in der EKHN  

Einige Klimaschutzmaßnahmen wirken gleich in mehreren der o. g. Handlungsbereiche positiv. Sie haben 
einen bildenden Charakter und verstärken die Wahrnehmung des Klimaschutzengagements der EKHN in 
der Öffentlichkeit. Daher sind sie zusätzlich in den Entwurf des Klimaschutzplans 2020 – 2025 aufge-
nommen worden: 

M 10 Klimaschutz in Kindertagesstätten 

Die vom Bundesumweltministerium derzeit noch förderfähige Maßnahme „Klimaschutz in Kindertages-
stätten“ würde im Verlauf von vier Jahre ca. 100 Kindertagesstätten ermöglichen, eine energiefachliche 
Vor-Ort-Beratung sowie Anregungen für die umweltpädagogische Arbeit im Sinne einer Bildung für Nach-
haltige Entwicklung (BNE) zu erhalten. Um diese Maßnahme durchzuführen werden ein 1,0 Klima-
schutzmanagementstelle Bildung (E11/12) und eine 1,0 Klimaschutzmanagementstelle Technik 
(E11/E12) sowie 0,5 Verwaltung (E6) als befristete Projektstellen von 2021 bis 2024 (4 Jahre) benötigt. 
Der Sachkostenaufwand beträgt 40.000 € p. a. in den Jahren 2021 bis 2024. 

Beantragt werden kann derzeit noch eine vierjährige Förderung in Höhe von 65% für eine Klimaschutz-
managementstelle Bildung und eine Klimaschutzmanagementstelle Technik (E11/12). Zusätzlich wird 
eine 0,5 Verwaltungskraft (E6) benötigt. 

Personalaufwand: 899.400 €  

Sachmittelaufwand: 160.000 €  

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: ca. 140 t CO2 p. a. 

 

M 11 Kampagne "Minus XX% CO2 bis 20YY - wir machen mit!" 

Voraussetzung einer Kampagne "Minus XX% CO2 bis 20XX - wir machen mit!" ist der Beschluss eines 
neuen Klimaschutzziels für die EKHN. Dieses könnte dann im Rahmen des öffentlichkeitswirksamen 
Kampagnenkonzepts nach dem Vorbild der Evangelischen Kirche der Pfalz bekannt gemacht werden und 
Kirchengemeinden dazu motivieren, sich das Ziel zu eigen zu machen und selbst dem zu formulierenden 
Ziel entsprechend XX CO2 einzusparen. Um diese Maßnahme umzusetzen wird eine 0,5 Refe-
rent*innenstelle (E11/E12) sowie eine 0,2 Verwaltung (E6) als befristete Projektstellen von 2021 bis 2025 
(5 Jahre) benötigt. Der Sachkostenaufwand wäre mit 64.000 € p. a. zu veranschlagen. Die teilnehmenden 
Gemeinden erhalten eine intensive Unterstützung bei der Erreichung dieses Ziels wie z. B. eine Energie-
beratung sowie finanzielle Zuschüsse.  

Personalaufwand: 304.050 €  

Sachmittelaufwand: 320.000 €  

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: ca. 380 t CO2 p. a. 
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M 12 Wettbewerb Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der EKHN  

Ein regelmäßiger Wettbewerb „Nachhaltigkeit und Klimaschutz“ könnte als Ausweitung des Wettbe-
werbs zur klimafreundlichen Mobilität, der in 2020/21 durchgeführt werden soll, eingeführt werden. Im 
Rahmen eines Ideenwettbewerbs werden Maßnahmen von 2-jährlich 20 Kirchengemeinden oder kirchli-
chen Einrichtungen mit jeweils 1.000 € gefördert, die einen innovativen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz in der EKHN leisten. Die Maßnahme könnte durch die Projektstelle für die Klimaschutz-
kampagne (M11) abgedeckt werden. Der Sachkostenaufwand pro Wettbewerb beläuft sich auf 25.000 €. 

Personalaufwand: s. M 11 

Sachmittelaufwand: 50.000 € (für zwei Wettbewerbe in 2022 und 2024) 

Geschätztes CO2-Einsparpotenzial: ca. 40 t CO2 p. a. (Die CO2-Einsparung ist davon abhängig, welche 
Maßnahmen die Teilnehmenden in den Wettbewerb einbringen. Der öffentlichkeitswirksame Wettbewerb 
könnte jedoch eine große Ausstrahlung entwickeln und damit weitere, nicht direkt messbare Klima-
schutzmaßnahmen in Gemeinden anregen.) 

 

 

II. Tabellarische Übersicht 

s. Anlage zur Drucksache 

 

 

Für den EKHN-Steuerungskreis Klimaschutz 

gez. OKR Christian Schwindt 
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 Personal 
gesamt 

 Sachmittel 
gesamt 

Personal 
p.a.

Sachmittel 
p.a.

Gesamtsumme der 
Maßnahmen-
umsetzung

pro 
eingespart
er Tonne 

CO2

Immobilien

M 1
Reduktion und 
energetische 
Sanierung von 
Pfarrhäusern

Kirchen-
gemeinden 3.000 2020-2025 6 30

 mit 
vorhandenen 

Kirchen-
architekten 7.200.000 €       0      1.200.000 €             7.200.000 €       2.400 € 

Betriebskosten-
senkung für 
Pfarrhaus-Nutzer

Jede verpasste 
Sanierungschance zementiert 
Energieverbrauch für 30 Jahre 

M 2
Reduzierung und 
qualitative 
Konzentration von 
Versammlungs-
flächen

Kirchen-
gemeinden 2.600 2020-2025 6 30

 mit 
vorhandenen 

Kirchen-
architekten 18.000.000 €     0      3.000.000 €           18.000.000 €       6.923 € 

Bauunterhaltskosten- 
und Betriebskosten-
senkung, 
Betriebsoptimierung, 
Wegfall von 
Überhängen

Jede verpasste 
Sanierungschance zementiert 
Energieverbrauch für 30 
Jahre.

M 3

Verbesserte 
Ausstattung des 
P2025-Projekts 
"Pumpen und 
Hydraulik" 

Dekanate, 
Kirchen-
gemeinden, 
Gesamtk. 
Träger 2.100 2020-2025 6 15 1.050.000 €    6.150.000 €       175.000 €      1.025.000 €             7.200.000 €       3.429 € 

Senkung der 
Betriebskosten um 
mind. 50%

Sensibilisiert Gemeinden >> 
zusätzliche Einsparungen

M 4

"Weg vom Fossil"

Dekanate, 
Kirchenge-
meinden, Ge-
samtk. Träger 3.300 2020-2025 6 20 1.050.000 €    12.150.000 €     175.000 €      2.025.000 €           13.200.000 €       4.000 € 

Senkung der 
Betriebskosten um 
mind. 20%

Sensibilisiert Gemeinden >> 
zusätzliche Einsparungen 

M 5

Energieeffiziente 
Sanierung 
gesamtkirchlicher 
Immobilien 

Gesamtkirch-
liche Gebäude 
und Betreiber 175 2020-2025 6 30 650.000 €       1.000.000 €       108.333 €         166.667 €             1.650.000 €       9.429 € 

Deutliche 
Betriebskosten-
senkung

Umwelt- und Energiemanagement

M 6 „Energiemission“ 
Phase II 
(Anschluss an 
P2025-Projekt)

Kirchen-
gemeinden 190

12/2023 bis 
12/2025 2 5 120.302 €       210.000 €          60.151 € 105.000 €                330.302 € 1.738 €

ca. 830 € p.a. durch 
Verringerung 
Energieverbrauch

Effektivste Klimaschutz-
maßnahme, Gemeinden bei 
nutzerbedingter Energie-
einsparung zu unterstützen. 
Fortführung nach Ende der 
P2025-Förderung

M 7

Grüner Hahn - 
Fortführung nach 
P2025-Förderung

Kirchen-
gemeinden, 
Einrichtungen 1.310

12/2023 bis 
12/2025 2 8 236.093 €       50.000 €            118.047 € 25.000 €                286.093 € 218 €

ca. 1.600 € p.a. pro 
Kgm./Einr.
durch Verringerung 
des Energie-
verbrauchs durch 
Nutzerverhalten. Bei 
zusätzl. größeren 
Baumaßnahmen 
mehr Einsparung! 

weitere Verstärkung des 
Umweltmanagements als 
effiziente CO2-
Einsparmaßnahme.

Zeitraum 
Um-

setzung

Finanzielles Einspar-
potenzial [€]

Begründung und weitere 
Hinweise

Wirkungs-
zeitraum der 
Maßnahme 

[Jahre]

Lfd. 
Nr.

Titel der 
Maßnahme

Ziel-
gruppen

Geschätzte CO2-
Einsparung 

nach Abschluss 
der Maßnahme 
(ca. Werte in  
Tonnen CO2)

Dauer 
[Jahre]

Kosten [€]
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Mobilität

M8

Maßnahmenpaket 
Mobilität 

Kirchen-
gemeinden, 
Dekanaten, 
Gesamtkirchlic
he Träger, 1.550 2020-2025 6 6 674.550 €       3.300.000 €       112.425 € 550.000 €             3.974.550 € 2.564 €

167 Fahrzeuge x 
15.000 km x 3 Jahre 
x 0,35 €: 2.630.250 € 
an Erstattungen für 
Dienstfahrten fallen 
nicht an

Erstmals flächendeckende 
Angebote zur 
klimafreundlichem Mobilität. 
Paket enthält Förderung von 
Fahrrad, Car-Sharing und E-
Mobilität sowie 
Mobiltiätsmanagement. 

Nachhaltige Beschaffung

M9

Nachhaltige 
Beschaffung 
(Verstärkung)

Einkäufer*inne
n in 
Gemeinden 
und 
Einrichtungen 960

2020 bis 
2025 6 8

 Kein 
zusätzlicher 

Personal-
aufwand, da 
Umsetzung 

durch 
Honararkräfte 276.000 €          0 46.000 €                276.000 € 288 €

48.000 € p.a. 
Bei Nutzung des 
nachhaltigen Ein-
kaufsportals durch 
10 % der Körper-
schaften.Annahme: 
4% Einsparung ggü. 
konventioneller 
Beschaffung. 

Strategische Entscheidung für 
Schwerpunkt wurde 2013 
gefällt. Bisherigen Invest/ 
Engagement nicht „verfallen“ 
lassen. Sensibilisierung zur 
Umsetzung der BeschaffVO 
stellt sich als notwendig 
heraus. 

Weitere Klimaschutzaktivitäten in der EKHN

M 
10

Klimaschutz in Kitas

Mitarbeitende 
der EKHN, 
Eltern, Kita-
Angestellte 140

2021 bis 
2024 4 6 899.400 €       160.000 €          224.850 € 40.000 €             1.059.400 € 7.567 €

33.000 € pro Jahr (bei 
100 teilnehmenden 
Kitas)

Laufzeit orientiert sich an 
Möglichkeit einer aktuell noch 
möglichen Förderung durch 
die Klimaschutzinitiative des 
Bundes. Investition in Bildung 
ist Investition in die Zukunft!

M 
11

Kampagne "Minus 
XX% CO2 bis 20YY - 
wir machen mit!"

Kirchengemein
den 380

2021 bis 
2025 5 8 304.050 €       320.000 €          60.810 € 64.000 €                624.050 € 1.642 €

mind. 1.600 € p.a. pro 
Kgm./Einr.
durch Verringerung 
des 
Energieverbrauchs 
allein durch 
Nutzerverhalten. 

Annahme für CO2-
Einsparung: 120 teilnehmende 
Gemeinden, die 40% CO2 
ggü. 2005 einsparen 
öffentlichkeitswirksame 
Kampagne, die 
Vorbildgemeinden schafft und 
ausstrahlt innerhalb und 
außerhalb der EKHN. Gute 
Erfahrungen mit Kampagne in 
der Ev. Kirche der Pfalz

M 
12

Wettbewerb 
Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz in der 
EKHN

Kirchengemein
den 40

2022 und 
2024 2

 mit Personal 
aus 

Maßnahme 
M11 abgedeckt 50.000 €            0 25.000 €                  50.000 € 1.250 €
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BERICHT  DER  KIRCHENLEITUNG 
 

 

 

über die Behandlung synodaler Beschlüsse der 7. Tagung der Zwölften Kirchensynode, 

die an die Kirchenleitung überwiesen wurden: 

 

 

Beschluss Nr.  zu Drucksache Antragsteller 
3b 

4. Spiegelstrich (Drs. Nr. 04-4/19) Synodenbeschluss 

4 (Drs. Nr. 10/19)  Synodenbeschluss 

11 (Drs. Nr. 17/19) Synodenbeschluss, Antrag des Synodalen Zobel 

 



 Drucksache Nr. 61/19 
 
 
Bericht der Kirchenleitung über die Ausführung von Synodalbeschlüssen Datum: 

18.10.2019 

hier:  Beschluss Nr. 3b 4. Spiegelstrich der 7. Tagung der Zwölften Kirchen-
synode 

Az.:4001-6 (Chr) 

 

Beschluss der Kirchensynode: 

Bericht über zukünftige Schwerpunktsetzungen in de EKHN – Empfehlungen der Kirchenleitung 
zur Weiterarbeit an Prioritäten und Posterioritäten (Drs. 04-4/19) 

Der folgende synodale Antrag wird beschlossen: 

Die in Drucksache 04-4/19 durch die Kirchenleitung vorgelegten Vorschläge werden der Kirchen-
leitung zur weiteren Bearbeitung überwiesen, verbunden mit der Aufgabe, konkrete Priorisie-
rungsvorschläge in Form einer gestaffelten Liste aller wahrgenommenen Aufgabengebiete vorzu-
legen (inklusive eines Rankings). 

Mit dem Vorliegen einer solchen Liste möge die Synode ferner beschließen, die weitere Debatte 
über Prioritäten und Posterioritäten in die Bearbeitung durch die Ausschüsse der Synode zu 
überweisen. 

Bericht der Kirchenleitung über die Ausführung des Beschlusses: 

Die Kirchenleitung hat sich in zwei Klausurtagungen damit beschäftigt. Die Ergebnisse und die 
weitern Überlegungen fließen in den Bericht des Kirchenpräsidenten ein, der als Tischvorlage 
schriftlich vorliegen wird. Finanzielle und personelle Perspektiven werden im Rahmen der Einbrin-
gung des Haushaltes dargestellt. 

 

Federführung: Ltd. OKR Striegler, OKRin Dr. Beiner, OKR Böhm und OKR Heine 
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 Drucksache Nr. 61/19 
 
 
Bericht der Kirchenleitung über die Ausführung von Synodalbeschlüssen Datum: 

17.09.2019 

hier: Beschluss Nr. 4 der 7. Tagung der Zwölften Kirchensynode Az.: 
4915-1 (Kn/Pfe) 

 

Beschluss der Kirchensynode: 

Die Synode befasst sich mit dem Schwerpunktthema „Menschenrechte und Glaubensfreiheit“ 
(Drs. 10/19). 

Die Synode stimmt der Empfehlung des Kirchensynodalvorstandes zu, die Anregungen aus den 
Vorträgen von Tarek Bashour und Dr. Andreas Goetze aufzunehmen und dazu die Drucksache 
Nr.10/19 als Diskussionsgrundlage in die Gemeinden zu tragen. Die Synode nimmt das Angebot 
des Kirchenpräsidenten an, dass die Kirchenleitung eine Vorlage entwirft, die in die friedensethi-
sche Stellungnahme mit eingearbeitet werden kann. 

Bericht der Kirchenleitung über die Ausführung des Beschlusses: 

Das Zentrum Oekumene der EKHN und EKKW hat eine Dokumentation mit den Beiträgen von 
Herrn Bashour sowie Herrn Dr. Goetze und der Stellungnahme der Kirchenleitung „Menschen-
rechte und Glaubensfreiheit“ herausgegeben und an die Gemeinden der EKHN als pdf-Dokument 
versandt. Ebenso wurden 500 Exemplare gedruckt. Sie werden im Rahmen der Herbstsynode an 
die Synodalen ausgeteilt und stehen auf Bestellung Interessierten zur Verfügung. 

Das inhaltliche Anliegen, das mit dem Schwerpunktthema verbunden war, wird ferner in dem 
überarbeiteten Entwurf eines „Impulspapier der Kirchenleitung und der Zwölften Synode der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN)‚ Kirche des gerechten Friedens werden‘“ 
aufgenommen und soll der Synode auf der 8. Tagung der 12. Kirchensynode im Herbst vorgelegt 
werden. 

 

 

Federführung: OKR Knoche 
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Bericht der Kirchenleitung über die Ausführung von Synodalbeschlüssen Datum: 

05.09.2019 

hier: Beschluss Nr. 11 der 7. Tagung der Zwölften Kirchensynode Az.: 
4915-1 (Ht/Hef) 

 

Beschluss der Kirchensynode: 

Das Kirchengesetz zur Änderung der Kirchlichen Haushaltsordnung und der Rechtsverordnung 
über die Erfassung, Bewertung und Bilanzierung von Vermögen in der EKHN (Drs. 17/19) wird 
verabschiedet. 

Der folgende Entschließungsantrag wird beschlossen: 

Die Kirchenleitung wird aufgefordert, eine ausführliche Handreichung zum Aufbau der SERL zu 
erstellen. 

Außerdem wird bis zur Frühjahrssynode 2020 überprüft, ob die Gebäudezuweisungen für die Ge-
meinden auskömmlich sind oder verändert werden müssen. 

 

Bericht der Kirchenleitung über die Ausführung des Beschlusses: 

Zur Handreichung über die Substanzerhaltungsrücklage: 

Etliche Informationen zur Substanzerhaltungsrücklage sind bereits veröffentlicht worden, siehe 
folgende Quellen im Intranet: 

• http://intranet-direkt.ekhn.de/fileadmin/content/intranet/Dokumente/Doppik/Dokumente/ 

• Bilanz/Umlaufvermoegen/substanzerhaltungsruecklage.pdf 

• http://intranet-direkt.ekhn.de/themen/doppik/newsletter-doppik.html 

Die Kirchenverwaltung wird eine Aktualisierung und zweckgerichtete Überarbeitung oder Ergän-
zung dieser Materialien im Sinne der gewünschten Handreichung vornehmen, sobald hierfür Ar-
beitskapazitäten zur Verfügung stehen. Eine adressatengerechte Handreichung ist gründlich zu 
konzipieren, um Leserinnen und Leser mit teils sehr unterschiedlichen Vorkenntnissen in gleicher 
Weise anzusprechen. Ferner stellt die Vielzahl unterschiedlicher Fallkonstellationen in der Praxis 
eine Herausforderung für die Entwicklung einer solchen Publikation dar. 

Zur Überprüfung der Gebäudezuweisungen: 

Die Kirchenleitung kann die gewünschte Untersuchung bis zur Frühjahrssynode 2020 in detaillier-
ter Weise nicht zusagen, da gegenwärtig keine Arbeitskapazitäten hierfür in der Kirchenverwal-
tung zur Verfügung stehen. Eine aggregierte Auswertung wird angestrebt, um das Verhältnis von 
rechnerischer Abschreibung und jährlichem Bauzuweisungsbudget der Gesamtkirche zu beziffern.  

Die Interpretation einer solchen Auswertung – ebenfalls bei detaillierterer Untersuchung etwa 
nach Gebäudearten und auf Einzelgemeindeebene – stellt zusätzliche Anforderungen, weil der 
Maßstab der „Auskömmlichkeit“ näher zu definieren ist. So kann etwa ein signifikanter Flächen-
überhang im Verhältnis zur Gemeindegliederzahl zu einer Finanzierungslücke führen und vorder-
gründig nicht „auskömmliche“ Mittel suggerieren, ohne dass dies unmittelbar eine Anhebung von 
Zuweisungen zur Folge haben dürfte. Eine Verknüpfung der Untersuchung von Finanzierung ei-
nerseits und Flächen / Gebäudegröße andererseits erhöhte den Analysebedarf erheblich. 
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 Drucksache Nr.  /19 
 
 
Bericht der Kirchenleitung über die Ausführung von Synodalbeschlüssen Datum: 

05.09.2019 

hier: Beschluss Nr. 11 der 7. Tagung der Elften Kirchensynode Az.: 
4915-1 (Ht/Hef) 

 
 

Die Kirchenleitung beabsichtigt in Kürze, einen Vorschlag über die Verwendung der gesamtkirchli-
chen Rücklage zur Unterhaltung der Gebäude in Kirchengemeinden zu unterbreiten. Im Rahmen 
einer solchen Konzeption ist auch festzustellen, ob für qualitative Konzentrationsprozesse und zur 
Verringerung der Gebäudezahl und damit verbunden der Bauunterhaltungslast vorübergehend 
besondere Investitionsmittel bereitgestellt werden müssen. Erfahrungsgemäß verursachen Umbau-
ten oder Ersatzneubauten, die den genannten Zielen Rechnung tragen, einen signifikanten Finanz-
bedarf. 

 

 

 

Federführung: OKR Hinte und KBDrin Schulz 
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SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Drucksache Nr. 62/19

BERICHT DER KIRCHENLEITUNG

über die Behandlung synodaler Anträge der 7. Tagung der Zwölften Kirchensynode,

die an die Kirchenleitung überwiesen wurden mit den Stellungnahmen der Ausschüsse:

Beschluss Nr. zu Drucksache Antragsteller

3b,
2. Spiegelstrich

(Drs. Nr. 04/19)
Antrag 1

Antrag des Synodalen Dr. Erdmann

3b
2. Spiegelstrich

(Drs. Nr. 04/19)
Antrag 2

Antrag der Jugenddelegierten

3b
2. Spiegelstrich

(Drs. Nr. 04/19)
Antrag 3

Antrag des Synodalen Olliver Zobel

3b
2. Spiegelstrich

(Drs. Nr. 04/19)
Antrag 4

Antrag des Synodalen Olliver Zobel

3b
7. Spiegelstrich

(Drs. Nr. 06/19)
Antrag 1

Antrag AKKJBE
Stellungnahme des AAKJBE
Stellungnahm des AGÖM

3b
7. Spiegelstrich

(Drs. Nr. 06/19)
Antrag 2

Antrag des Synodalen Dr. Axel Erdmann

3b
8. Spiegelstrich

(Drs. Nr. 07/19)
Antrag 1

Antrag des Synodalen Tobias Kraft
Stellungnahme des AGFB

3b
8. Spiegelstrich

(Drs. Nr. 07/19)
Antrag 2

Antrag der Synodalen Gisela Kögler
Stellungnahme des AGFB

3b
8. Spiegelstrich

(Drs. Nr. 07/19)
Antrag 3

Antrag des Synodalen Dr. Axel Erdmann
Stellungnahme des AGFB

5
(Drs. Nr. 11/19)
Antrag 1

Antrag des Synodalen Dr. Klaus Maier/
Erhard Seeger

5
(Drs. Nr. 11/19)
Antrag 2

Antrag des Synodalen Rainer Löll

5
(Drs. Nr. 11/19)
Antrag 3

Antrag des Synodalen Martin Diehl

14 (Drs. Nr. 19/19) Antrag des Synodalen Gemeinhardt (BauA)

24 (Drs. Nr. 31/19) Antrag des Dekanats Biedenkopf-Gladenbach

24 (Drs. Nr. 36/19) Antrag des Dekanats Darmstadt-Stadt

24 (Drs. Nr. 43/19) Antrag des Dekanats Biedenkopf-Gladenbach

24 (Drs. Nr. 45/19) Antrag des Dekanats Rheingau-Taunus
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25 (Drs. Nr. 27/19) Antrag des Dekanats Kronberg

25 (Drs. Nr. 38/19) Antrag des Dekanats Kronberg

26 (Drs. Nr. 25/19)
Antrag des Dekanats Rheingau-Taunus
Stellungnahme des VA

27 (Drs. Nr. 26/19)

Antrag des Dekanats Rheingau-Taunus
Stellungnahme des VA
Stellungnahme des FA
Stellungnahme des RPA

28 (Drs. Nr. 28/19)
Antrag des Dekanats Kronberg
Stellungnahme des FA
Stellungnahme des BA

29 (Drs. Nr. 29/19)
Antrag des Dekanats Kronberg
Stellungnahme des AGÖM

30 (Drs. Nr. 30/19) Antrag des Dekanats Kronberg

31 (Drs. Nr. 32/19)
Antrag des Dekanats Bergstraße
Stellungnahme des RPA
Stellungnahme des AGÖM

32 (Drs. Nr. 33/19)
Antrag des Dekanats Nassauer Land
Stellungnahme des VA

33 (Drs. Nr. 34/19)
Antrag des Dekanats Nassauer Land
Stellungnahme des VA

34 (Drs. Nr. 35/19) Antrag des Dekanats Nassauer Land

35 (Drs. Nr. 39/19) Antrag des Dekanats Ingelheim-Oppenheim

36 (Drs. Nr. 40/19) Antrag des Dekanats Ingelheim-Oppenheim

37 (Drs. Nr. 41/19)
Antrag des Dekanats Hungen
Stellungnahme des RPA
Stellungnahme des BA

38 (Drs. Nr. 42/19) Antrag des Dekanats Hungen

39 (Drs. Nr. 44/19)
Antrag des Stadtdekanats Frankfurt und Offen-
bach

40 (Drs. Nr. 46/19)
Antrag des Dekanats Westerwald
Stellungnahme des VA
Stellungnahme des ThA



Drucksache Nr.: 62/19

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung synodaler Anträge,
die als Material an die Kirchenleitung überwiesen wurden

Datum:

02.09.2019

hier: Beschluss Nr. 3b 2. Spiegelstrich der 7. Tagung der Zwölften Kirchen-
synode

Az.:

4711U-1.3
(Kan/Pfe)

Antrag des Synodalen Dr. Axel Erdmann, Roßdorf, Stb (Drucksache Nr. 04-2/19):

Die Synode möge beschließen, dass die vom Kirchenpräsidenten vorgeschlagene Kommunikation

nicht dazu führt, „Toll Ein Anderer Macht’s“, sondern dass Kommunikation ein Miteinander wird.

Ein erstes Übungsfeld: Umsetzung der Umsatzsteuer in der Kirche zumindest im Finanzaus-

schuss und Verwaltungsausschuss zu beraten und bis zur Herbstsynode 2019 beschlussreif vor-

zulegen.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Ein synodaler Antrag wird als Material an die Kirchenleitung und begleitend an den Finanzaus-

schuss und den Verwaltungsausschuss überwiesen. Drei weitere synodale Anträge werden als

Material an die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Die Vorbereitung der kirchlichen Körperschaften auf die neuen umsatzsteuerlichen Pflichten juris-

tischer Personen des öffentlichen Rechts wurde im Finanzausschuss, im Verwaltungsausschuss

und im Rechnungsprüfungsausschuss sowie im Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Öffentlich-

keitsarbeit und Mitgliederorientierung behandelt. Von diesen Ausschüssen wird der Kirchensyno-

de kein Beschluss zur Entscheidung vorgeschlagen. Auch die Kirchenleitung legt der Synode

keinen Beschlussvorschlag vor.

Die Thematik wird in einem breit aufgestellten Projekt unter Beteiligung der verschiedenen Ver-

waltungsebenen und der fachlich betroffenen Referate der Kirchenverwaltung bearbeitet. Dieses

Projekt ist in dem gesetzlich vorgegebenen Zeitrahmen bis zum 31.12.2020 angelegt. Es er-

scheint nicht sinnvoll, bereits jetzt umfassende abschließende Festlegungen in der Synode zu

treffen. Der überwiegende Teil der Projektarbeiten besteht in der Prüfung steuerlich relevanter

Sachverhalte und der Festlegung ihrer Behandlung einerseits und in der Einrichtung und Vorberei-

tung der Finanzbuchhaltungen auf die Umsetzung der neuen steuerrechtlichen Situation anderer-

seits. Aufgaben und Zuständigkeiten sind dabei durch das staatliche Steuerrecht und das kirchli-

che Organisationsrecht in weitem Umfang bereits festgelegt. Soweit hierzu weitere Rechtsgrund-

lagen z. B. in organisationsrechtlicher Sicht zu schaffen sind, werden diese der Synode bzw. der

Kirchenleitung rechtzeitig vorgelegt. So dienen bspw. zwei Änderungsvorschläge in dem Entwurf

zur Änderung des Regionalgesetzes (Drs. 69/19) unmittelbar der Vorbereitung auf die neue

Rechtslage im Umsatzsteuerrecht, indem für Verwaltungsdienstleistungen von Gemeindesekreta-

riaten ein Wettbewerb Privater ausgeschlossen wird und die Vermögensverwaltung von Ortskir-

chengemeinden der Gesamtkirche übertragen wird. In Planung ist eine Änderung des Pflichtauf-

gabenkatalogs der Regionalverwaltungsverordnung zur Übertragung der Zuständigkeit für be-

schränkte Hilfeleistung in Steuersachen. Auch ein internes Kontrollsystem (Tax Compliance) zur

Unterstützung der Körperschaften und zur Absicherung der Ehrenamtlichen wird einer rechtlichen

Grundlegung bedürfen. Im Übrigen werden der Finanzausschuss und der Verwaltungsausschuss

weiter über den Fortgang des Projektes informiert.

Federführung: OKR Kanert

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag der Jugenddelegierten zu Drucksache Nr. 04/19:

Im Zuge der Überprüfung der Rechtsverordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes über den

gemeindepädagogischen Dienst soll auch das Kirchengesetz zur Neuordnung des gemeindepä-

dagogischen Dienstes in der EKHN überprüft und evaluiert werden.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Ein synodaler Antrag wird als Material an die Kirchenleitung und begleitend an den Finanzaus-

schuss und den Verwaltungsausschuss überwiesen. Drei weitere synodale Anträge werden als

Material an die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Im Zuge der Evaluation der Rechtsverordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes über den

gemeindepädagogischen Dienst werden auch Folgen für das Kirchengesetz zur Neuordnung des

gemeindepädagogischen Dienstes in der EKHN benannt und ggf. Änderungsvorschläge einge-

bracht werden.

Federführung: OKRin Dr. Knötzele, OKR Dr. Ludwig

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Synodalen Zobel zu Drucksache Nr. 04/19:

Die Synode möge beschließen, das Zuweisungssystem im Hinblick auf die Gottesdienstorte zu

überprüfen.

Inwieweit unterstützt oder hemmt es die Entwicklung im Bereich des Gottesdienstes auf Gemein-

deebene?

und gegebenenfalls eine Vorlage zur Frühjahrssynode 2020 vorzubereiten, um dieses Zuwei-

sungssystem weiter zu entwickeln.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Bericht des Kirchenpräsidenten zur Lage in Kirche und Gesellschaft (Drs. 04-2/19).

Ein synodaler Antrag wird als Material an die Kirchenleitung und begleitend an den Finanzaus-

schuss und den Verwaltungsausschuss überwiesen. Drei weitere synodale Anträge werden als

Material an die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Das gegenwärtige Zuweisungssystem wurde erst zu Beginn des Jahres 2016 nach umfangreichen

Vorarbeiten eingeführt. Die Umsetzung erfolgte in drei Stufen bis zum Jahr 2018. Die Kirchenlei-

tung vertritt daher ungeachtet möglicher neuer Erkenntnisse die Auffassung, dass eine erneute

grundlegende Überarbeitung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angebracht ist.

Die Umstellung im Jahr 2016 hatte als wesentliches Ziel, eine Neutralität des Zuweisungssystems

bei Gemeindezusammenschlüssen herzustellen. Folgende Änderungen hat die Kirchensynode

seinerzeit beschlossen:

a) Einführung eines einheitlichen gemeindegliederbezogenen Tarifs (Entfall der gemeindegrö-

ßenorientierten Tarifstaffelung mit fallender Gewichtung der Gemeindegliederanzahl).

b) Mindestgrundzuweisungsbetrag je Kirchengemeinde 8.000 Euro p.a. (zuvor 12.000 Euro

p.a.; der Betrag von 8.000 Euro ergibt sich nunmehr aus der Kombination einer „Gottes-

dienstpauschale“ je Kirchengemeinde von 5.000 Euro zuzüglich einer gemeindegliederori-

entierten Zuweisung von mindestens 3.000 Euro).

c) Anpassung der Pauschalen für anerkannte zusätzliche Predigtstellen mit regelmäßigem

Gottesdienst unter Beibehalt der Staffelung nach Gottesdiensthäufigkeit (5.000 Euro bei

wöchentlichem Gottesdienst | 3.000 Euro vierzehntäglich | 2.000 Euro monatlich).

d) Finanzieller (Voll-)Ausgleich evtl. verbleibender Fusionsnachteile mittels einer Ausgleichs-

zahlung in Höhe des 25-fachen des jahresbezogenen finanziellen Nachteils. Dies kann sehr

kleine Gemeinden oder Kirchengemeinden betreffen, bei denen Gottesdienstorte aufgeben

werden oder die Frequenz der Gottesdienste in Außenorten sinkt.

Die neue Grundzuweisung hat sich aus Sicht der Kirchenleitung bewährt. Infolge der sehr weitge-

hend erreichten Neutralität für Gemeindezusammenschlüsse waren in den letzten Jahren deutlich

weniger Hemmnisse für Strukturveränderungen auf der Gemeindeebene festzustellen. In etlichen
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Fusionsfällen wurde die Zahl der Gottesdienstorte verringert oder die Gottesdiensthäufigkeit redu-

ziert. Der Erhalt der genannten Ausgleichszahlung ist offensichtlich ein spürbarer Anreiz, sich

solchen Veränderungen zu stellen. Gleichwohl kann nicht ausgeschlossen werden, dass in signifi-

kant vielen Fällen die Förderung der Gottesdienstorte strukturkonservierend wirkt. Demgegenüber

stehen die Kosten für die Aufrechterhaltung der Gottesdienstorte. Eher geringfügige Eingriffe aus

systematischer Sicht stellen Veränderungen der Pauschalen für die Gottesdienstorte bei vierzehn-

täglichem und monatlichem Gottesdienst dar (3.000 bzw. 2.000 Euro). Für den Fall, dass von der

Kirchensynode Anreizprobleme gesehen werden, plädierte die Kirchenleitung für eine Absenkung

dieser Pauschalen. Ein Eingriff bei der Pauschale für Gottesdienstorte mit wöchentlichem Gottes-

dienst bedeutete hingegen einen Rückschritt gegenüber den Zielen der Reform des Jahres 2016.

Federführung: OKR Hinte / OKR Schuster

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Synodalen Zobel zu Drucksache Nr. 04/19

Die Synode möge beschließen, eine Richtlinie in Anlehnung an die Anlagerichtlinien der EKHN zu

entwickeln, um den Umgang und die Annahme von Spenden im Bereich der EKHN zu klären.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Ein synodaler Antrag wird als Material an die Kirchenleitung und begleitend an den Finanzaus-

schuss und den Verwaltungsausschuss überwiesen. Drei weitere synodale Anträge werden als

Material an die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Der Stabsbereich Recht hat zusammen mit dem Referat Fundraising und Mitgliederorientierung

eine Richtlinie entwickelt, die sich bezüglich Annahme von Spenden an den „Anlagerichtlinien für

die Vermögenslage und –verwaltung der EKHN“ ebenso wie dem „Leitfaden für ethisch-

nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche“ (Herausgeber EKD) orientiert.

Im Folgenden die Richtlinie der EKHN „über den Umgang mit und die Annahme von Geldspenden

in ethisch korrekter Weise“:

Über den Umgang mit und die Annahme von Geldspenden in ethisch korrekter Weise

1. Vorbemerkung

Spendensammeln hat in der Evangelischen Kirche eine lange und theologisch gut begrün-

dete Tradition – und ist aus dem Alltag vieler kirchlicher Einrichtungen nicht mehr wegzu-

denken. Dazu gehören auch Unternehmenskooperationen, die das Thema Sponsoring in

den Fokus rücken.

2. Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für monetäre Gaben in Form von Spenden, Vermächtnissen, Erbschaf-

ten oder Sponsoring, die der EKHN, einer Einrichtung derselben oder an eine Kirchenge-

meinde oder deren Einrichtungen bzw. der Diakonie Hessen gegeben werden.

3. Begriffsklärung

 Spenden sind freiwillige Leistungen, die ohne Gegenleistung erfolgen und bei

denen das Motiv der Förderung einer juristischen Person (Kirche bzw. einer

Einrichtung derselben) oder konkreter Maßnahmen im Vordergrund steht. Die

Spendenden erhalten für ihre Spende an eine gemeinnützige Organisation eine

Zuwendungsbescheinigung i. S. d. § 10 EStG und können ihre Spende steuer-

lich geltend machen.

Spenden können aus besonderem Anlass, also einmaliger, aber auch regelmäßiger Natur sein.

Erfolgen die Spenden ohne Zweckbestimmung, sind sie wie freie Kollekten zu behandeln (§ 12

KollO-930-), sofern es nicht möglich ist, nach Rücksprache einen geeigneten und konkreten

Spendenzweck zu benennen. Die Einnahme von Spenden ist für die Kirchengemeinde steuerfrei.
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 Sponsoring ist eine Zuwendung von Geld-, Sach- oder Dienstleistungen von

einem Unternehmen oder Personen mit wirtschaftlichen Interessen beispiels-

weise an eine Kirchengemeinde. Der Sponsor erhält dafür eine Gegenleistung,

mit der er seinen Bedarf an Profilierung in der Öffentlichkeit über das gespon-

serte Produkt befriedigen kann – zum Beispiel Imagegewinn oder auch eine

kommunikative Nutzung.

Sponsoring ist also ein „Geschäft“, das auf dem Prinzip Leistung und Gegenleistung beruht –

Sponsoren erhalten darum keine Zuwendungsbestätigung, sondern eine Rechnung. Die Sponso-

ring-Leistung kann für die Kirchengemeinde eine steuerpflichtige Einnahme sein; hierbei sind

insbesondere die Änderungen des Umsatzsteuerrechts ab 2021 zu beachten. Für das Unterneh-

men ist die Sponsoring-Leistung als Betriebsausgabe in voller Höhe steuerlich absetzbar.

4. Kirchlicher Auftrag, Grundverständnis und theologische Einbettung

a. Kirchlicher Auftrag

Fundraising ist in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau kirchlicher Auf-

trag und umfasst sowohl das Einwerben von Spenden als auch Sponsoring-

Leistungen.

b. Grundverständnis kirchlichen Fundraisings

In der Praxis geht kirchliches Fundraising weit über das reine „Geldeinsammeln“

hinaus: In der EKHN verstehen wir darunter aktive Beziehungsarbeit, bewussten

Gemeindeaufbau und die nachhaltige Pflege von Beteiligungskultur, um auch dem

ideellen Aspekt des Gebens einen Platz einzuräumen. Spender sind daher nicht

nur Menschen, die uns mit Geld unterstützen, sondern uns auch ihre Zeit, ihr En-

gagement, ihre Ideen und Kontakte und vieles mehr spenden.

Bei Spendern sofort und ausschließlich Geldspender zu meinen, ist gerade im

kirchlichen Kontext daher viel zu kurz gedacht – denn Fundraising soll nicht nur die

Geldbörsen der Menschen öffnen, sondern sie vielmehr überzeugen und nachhal-

tig zu solidarischem Handeln durch persönlichen Einsatz (als Zeitspender) motivie-

ren. Fundraising im kirchlichen Sinne ist daher der Weg der Kommunikation zu und

mit den Menschen, um sie einzuladen, Kirche mitzugestalten – ganz im Sinne von

Mitgliederorientierung und Gemeindeaufbau.

c. Theologische Einbettung

Der nachfolgende Leitfaden versteht sich vor diesem Hintergrund als Handreichung

für gutes Nehmen aus Sicht der Gaben- und Spendenempfänger, um damit selber

gute Werke im Sinne des Artikels 20 des Augsburger Bekenntnisses zu tun und zu

leisten – schließlich wird „durch den Glauben der Heilige Geist gegeben, darum

wird auch das Herz befähigt, gute Werke zu tun.“ Der Glaube, in seiner inneren

Hinwendung zu Gott, offenbart sich auf diese Weise nach außen im Engagement

für Andere.

Gleiches spricht auch aus dem achten und neunten Kapitel des zweiten Korintherbriefes, wo Pau-

lus mit der sogenannten Kollekte des Paulus um Spenden für die Jerusalemer Gemeinde bittet.

Indem Paulus für beides – für das göttliche und das menschliche Geben und Nehmen – densel-
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ben Begriff der „χάρις / cháris“ gebraucht, verbindet er göttliche Gerechtigkeit und menschliches 

Tun in einer nahezu ununterscheidbaren Weise: Dieser facettenreiche Terminus deckt ein breites

Bedeutungsspektrum ab und steht etwa für Gnade, Gunst, Wohlwollen, Fürsorge, Gnadenwerk

oder Dank. Die Kollekte erwächst damit nicht primär aus nobler Gesinnung, sondern aus der

Wirksamkeit von Gottes Gnade. Die paulinischen Gemeinden sind letztlich nur Werkzeuge der

göttlichen Fürsorge und geben weiter, was auch sie empfangen haben.

5. Geldspenden und Sponsoring unter ethischen Aspekten

Private Zuwendungen für kirchliche oder diakonische Zwecke in Form von Geld- und Sachspen-

den bzw. Dienstleistungen sind erfreulicherweise weit verbreitet. Jedoch unterliegen sie bestimm-

ten, vielfach ungeschriebenen Vorgaben – und das insbesondere vor dem Hintergrund, dass die

Integrität und Reputation der EKHN und ihrer Organe gewahrt bleiben muss.

Private Zuwendungen nicht-ideeller Art, beispielsweise in Form von Geld oder Immobilien, sind zu

sinnvollen zusätzlichen Finanzierungsquellen geworden, auf die nicht generell verzichtet werden

kann. Jedoch würde die Reputation der evangelischen Kirche insgesamt nachhaltig Schaden

nehmen, wenn in der Öffentlichkeit auch nur der Anschein entstünde, dass die von der Kirche bei

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben gebotene Neutralität und Objektivität durch Zuwendungsaktivi-

täten infrage gestellt würde. Daher ist es von größter Bedeutung, die Maßgaben christlicher Ethik

auch bei Aussicht auf eine verlockende finanzielle Unterstützung Externer unbedingt einzuhalten.

Auch eine zu enge Bindung an einzelne Zuwendende, deren persönliche Integrität zweifelhaft ist,

würde die Wertigkeit der Institution Kirche infrage stellen.

6. Ausschluss von Unternehmen

Der Ausschluss eines Unternehmens, mit dem eine Einrichtung der EKHN nicht in Verbindung

gebracht werden sollte, erfolgt nicht aus der prinzipiellen Ablehnung des gesamten Unterneh-

mens. Vielmehr wird mit einem Ausschluss erkennbar, dass die EKHN aus ihrer ethisch-

nachhaltigen Motivation heraus nicht am erzielten Gewinn des Unternehmens partizipieren möch-

te.

Börsennotierte Unternehmen sind in der Regel breit diversifiziert. Dies bedeutet, dass es innerhalb

eines Unternehmens durchaus einzelne Geschäftsbereiche geben kann, die die EKHN aus be-

stimmten Gründen ablehnt. Solange dieser Geschäftsbereich einen Anteil von maximal zehn Pro-

zent am Gesamt-Unternehmensumsatz hat, sollte von einem Ausschluss unter dem Gesichts-

punkt der Verhältnismäßigkeit abgesehen werden. Stattdessen wäre in einem solchen Fall der

direkte Unternehmensdialog einem Ausschluss vorzuziehen.

Folgende Geschäftsbereiche sind auszuschließen:

 Unternehmen, die an der Entwicklung oder Herstellung von Rüstungsgütern (im Sinne

des Kriegswaffenkontrollgesetzes) beteiligt sind, sowie Unternehmen, die unabhängig

von ihrem Umsatzanteil an der Entwicklung oder Herstellung von geächteten Waffen

beteiligt sind

 Unternehmen, die Spirituosen und sogenannte Alkopops (alkoholhaltige Süßgetränke)

herstellen

 Unternehmen, die Tabakwaren herstellen
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 Unternehmen, die kontroverse Formen des Glücksspiels betreiben

 Unternehmen, die Produkte herstellen, die die Menschenwürde durch verunglimpfende

und erniedrigende Darstellungen von Personen verletzen bzw. sich nicht erlaubter oder

nicht zugelassener und/oder wissenschaftlich umstrittener molekularbiologischer Ver-

fahren ( z. B. Crispr/Cas ) bedienen

 Unternehmen, die gentechnisch verändertes Saatgut herstellen

 Unternehmen, die Produkte herstellen, die unter Unterstützung oder Tolerierung men-

schenunwürdiger Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit (im Sinne eines Verstoßes ge-

gen die Kernarbeitsnormen der ILO) – auch in der Zuliefererkette – produziert werden

bzw. die Geschäftspraktiken anwenden, die arbeitsrechtlich problematisch oder Einzel-

handel gefährdend sind (z. B. AmazonSmile).

 Unternehmen, die nicht notwendige/nicht vorgeschriebene Tierversuche durchführen

oder embryonale Stammzellenforschung betreiben

Weitere Kriterien für eine Ablehnung finanzieller Unterstützung

Abzulehnen sind im übrigen Spenden oder Sponsoring-Angebote von Organisationen oder Perso-

nen, die – trotz und entgegen ihrer vorgegebenen Ziele – ihre Spendenbereitschaft nur vorspie-

geln und durch Spenden Ansehen und Sozialprestige zu erreichen suchen.

Auf Spenden politischer Parteien und Organisationen ist zur Wahrung der Neutralität der Kirche

und zum gottgefälligen Handeln generell zu verzichten.

Lassen sich Zweifel nicht ausräumen, ist die Annahme von Spenden etc. unter Hinweis auf die

entgegenstehende kirchliche Ethik des Empfangens abzulehnen.

7. Einbezug: Positive Bewertungsaspekte

Aus dem kirchlichen Selbstverständnis heraus ergeben sich vor allem die nachfolgend aufgeführ-

ten Aspekte für ein ethisches Fundraising, wenn die Zuwendenden der Ausschlussliste nicht wi-

dersprechen und die nachfolgenden Kriterien erfüllen. So ergeben sich die ethischen Anforderun-

gen jeglicher Fundraising-Maßnahmen aus:

 der Zweckbindung: Förderung kirchlicher Arbeit

 der Verwendung ausschließlich zu vereinbarten Spendenzwecken

 den geltenden staatlichen und landeskirchlichen Bestimmungen, Rechtsnormen und

Regelungen einschließlich des Datenschutzes und der Vorschriften der Buchführung

und Rechnungslegung sowie der Bestimmungen der steuerlichen Abzugsfähigkeit

 dem Geist der ungeschriebenen Regelungen kirchlicher Verkündigungsarbeit und der

prioritären/ ausschließlichen Finanzierung von Gottesdienst, Seelsorge oder Diakonie

8. Grundsätze zur Erzielung von ethisch einwandfreien Erträgen

Die EKHN beschafft die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge

 im Wesentlichen aus originären (Kirchensteuer-)Anteilen und lediglich ergänzend durch
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 Kollekten, Spenden und mäzenatische Schenkungen

Einnahmen aus Sponsoring vereinnahmt sie nur, wenn die von ihr ggf. verlangte Gegenleistung

nicht kirchlichen Zwecken oder ethischen Grundsätzen widerspricht.

Fundraising auf dieser soeben beschriebenen Grundlage setzt demzufolge ein Handeln voraus,

das der Verantwortung vor Gott und den Menschen gerecht wird, d.h.

a) die in Rede stehenden pekuniären Zuwendungen beruhen auf nachvollziehbaren und ethisch

verantwortbaren Erwerbsgründen,

b) sie rufen nicht den Anschein hervor, korruptionsaffin zu sein bzw. eine den kirchlichen Aufga-

ben zuwiderlaufende Beeinflussung zu bezwecken,

c) das Fundraising entspricht in seiner gesamten Natur ethischen und ethisch inspirierten christli-

chen Grundsätzen. Menschen vertrauen ihr Geld der Kirche an, um ausschließlich kirchliche Ar-

beit zu unterstützen und beispielsweise nicht die spekulative Geldanlage.

Gelungenes Fundraising wird damit „selbst und unmittelbar Teil der kirchlichen Verkündungsarbeit

und der Entwicklung der Gemeinde“ (zitiert nach: EKKW i.V.m. ELKB).

9. Annahme und Verwaltung von Spenden.

Für die Annahme und Verwaltung der Spenden gilt die Kollekten-Verwaltungsordnung vom

1.11.2018 (KollVO 931) entsprechend.

Auf der EKHN-Homepage sind folgende Texte zu den „Grundsätzen für die Vermögensanlage und

-verwaltung“ (veröffentlicht im Amtsblatt der EKHN am 15. März 2017) sowie „Vermögensma-

nagement in der EKHN – Ethisch nachhaltige Geldanlage“ für den Download bereitgestellt:

http://intranet-direkt.ekhn.de/finanzen/finanzen/vermoegensmanagement.html

Der Arbeitskreis Kirchlicher Investoren (AKI) hat im Auftrag des Rates der EKD einen „Leitfaden

für ethisch-nachhaltige Geldanlage in der evangelischen Kirche“ erarbeitet, den Sie bei Bedarf

über das Kirchenamt der EKD beziehen können.

Federführung: Prof. Dr. Rommelfanger

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Ausschusses für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erzie-

hung (Drucksache Nr. 06/19):

In der Debatte um die Zukunft der beiden Tagungshäuser Kloster Höchst und Jugendburg Hohen-

solms erscheint uns ein Ansatz sinnvoll, den wir in der bisher vorliegenden Konzeption zu wenig

bis gar nicht vorfinden, weshalb wir ihn kurz erläutern möchten:

Wenn eine Entscheidung darüber zu treffen ist, ob die beiden Tagungshäuser als Orte Evangeli-

scher Jugendarbeit der EKHN weitergeführt und als Jugendbildungsstätten profiliert werden sol-

len, halten wir es für geboten, zunächst eine klare Vorstellung davon zu skizzieren, was genau

unsere Landeskirche unter diesem Begriff der Evangelischen Jugendarbeit und Jugendbildungs-

arbeit versteht und was die Konsequenzen einer zu erwartenden erfolgreichen Arbeit für die

EKHN sein könnten.

Die Kirchenleitung wird gebeten, entsprechende Überlegungen als ersten Schritt für die Debatte

um die Zukunft der beiden Tagungshäuser Kloster Höchst und Jugendburg Hohensolms vorzule-

gen. Ausgehend von diesen grundsätzlichen Überlegungen können dann verschiedene Varianten

über die Zukunft unserer Tagungshäuser bewertet werden. In diesen Varianten ist die Spannbreite

von der Schließung der beiden Häuser bis zur Stärkung beider Häuser als Jugendbildungsstätten

abzubilden.

Demnach sind Konzepte zu den beiden Tagungshäusern bzw. Jugendbildungsstätten vorzulegen,

die aufzeigen müssen, wie – aus inhaltlicher Perspektive – die Vorschläge

a) beide Häuser als Tagungsstätten oder Jugendbildungsstätten zu erhalten;

b) eines der beiden Häuser (b.1 – Hohensolms, b.2 – Kloster Höchst) als Tagungsstätten oder

Jugendbildungsstätten fortzuführen;

c) beide Häuser zu schließen

ausgestaltet werden können und welche Konsequenzen das jeweilige Konzept in inhaltlicher und

ökonomischer Hinsicht hätte. Die Kirchenleitung wird gebeten, diesen zweiten Schritt für die De-

batte vorzubereiten.

Eine Verlagerung der Debatte weg von der reinen Problemanzeige „Abstoßen oder Behalten?“ hin

zu der inhaltlichen Frage was Evangelische Jugendarbeit und Jugendbildungsarbeit in der EKHN

bedeutet, sowie der anschließenden Darstellung, ob und warum für dieses Konzept eine, zwei

oder auch keine Tagungsstätte(n) oder Jugendbildungsstätte(n) notwendig sind, scheint uns für

eine Positionierung der Synode in der Debatte um die Zukunft der Tagungsstätten oder Jugend-

bildungsstätten – gerade mit Blick auf die Frage nach Prioritäten und Posterioritäten – außeror-

dentlich hilfreich und daher wünschenswert.

Die neusten Zahlen zur Kirchenmitgliedschaft zeigen, dass die höchste Wahrscheinlichkeit, Kir-

chenmitglied zu werden in der Altersgruppe zwischen 13-24 Jahren besteht und die Wahrschein-

lichkeit des Kirchenaustritts in der Altersgruppe der 25- bis 35-jährigen besonders hoch ist. – [Sie]

geben uns zur drängenden Aufgabe zu überlegen, wie es gelingen kann, jungen Menschen und

Familien in der EKHN ein Zuhause zu geben. Auch aus diesem Grund müsste die Beschäftigung

mit Konzeption und Stellenwert Evangelischer Jugendarbeit für uns als Synode von besonderem
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Interesse sein. Erst, wenn inhaltlich geklärt ist, was wir als Landeskirche unter Evangelischer

Jugendarbeit und Jugendbildungsarbeit verstehen und welchen Stellenwert wir dieser einräumen,

scheint uns eine fundierte Entscheidung in der Frage nach der Zukunft der Jugendbildungsstätten

möglich.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Zwischenbericht Zukunftskonzeption der Jugendbildungsstätten Kloster Höchst und Evangelische

Jugendburg Hohensolms

Zur weiteren Aneignung wird der Bericht an den Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen, Bildung und Erziehung und den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit

und Mitgliederorientierung überwiesen.

Der Antrag des Ausschusses für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erziehung

und ein weiterer synodaler Antrag werden als Material an die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Grundlegende Ziele und Perspektiven der Evangelischen Jugendarbeit der EKHN sind in der

Kinder- und Jugendordnung festgehalten.

In der Präambel der Kinder- und Jugendordnung der EKHN (KJO 250) heißt es:

„Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist Arbeit mit, von und für Kinder und Jugendliche. Sie

geschieht im Spannungsfeld des Evangeliums von Jesus Christus und der Situation von Kindern

und Jugendlichen, von Mädchen und Jungen in Kirche und Gesellschaft.

Ihr Ziel ist es, junge Menschen in ihren Lebenswelten und Lebensperspektiven wahr- und ernst zu

nehmen, ihnen das Evangelium von Jesus Christus bekannt und erfahrbar zu machen und sie auf

der gemeinsamen Suche nach einer gelingenden Gestaltung christlicher Lebens- und Handlungs-

perspektiven zu begleiten.

Kinder und Jugendliche können sich mit den vielfältigen Formen christlichen Glaubens vertraut

machen. Freiräume für neue Entdeckungen werden ihnen eröffnet und Erfahrungen von Gemein-

schaft ermöglicht. Sie werden zu mündiger Teilnahme am Leben der christlichen Gemeinde ermu-

tigt. Sie nehmen teil an den Auseinandersetzungen mit den geistigen Strömungen und Wertvor-

stellungen der Gegenwart und suchen gemeinsam lebbare und glaubwürdige Antworten im Alltag.

So stärkt die evangelische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch die Bereitschaft junger Men-

schen, gesellschaftliche und politische Verantwortung zu übernehmen.

Auf der Grundlage dieses Selbstverständnisses werden Kinder und Jugendliche durch vielfältige

Angebote und Gestaltungsmöglichkeiten in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung ohne

Ansehen ihrer religiösen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder sozialen Herkunft gefördert.

Zentrale Anliegen sind die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen, die Beteiligung von

Kindern und Jugendlichen in allen Belangen ihres Lebens und eine kinder-, jugend- und familien-
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freundliche Umwelt in Kirche und Gesellschaft.“

§ 1 (1) der KJO besagt:

„Die kirchlich getragene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vollzieht sich als Arbeitsfeld der

Kinder- und Jugendhilfe in den fünf konstitutiven kirchlichen Handlungsfeldern „Verkündigung,

Geistliches Leben, Kirchenmusik“, „Seelsorge und Beratung“, „Bildung, Erziehung, Arbeit mit Ziel-

gruppen“, „Gesellschaftliche Verantwortung, Diakonisches Handeln“ und „Ökumene“. Als kirchli-

che Arbeit mit einer Zielgruppe liegt die Koordinationspflicht im Handlungsfeld „Bildung, Erzie-

hung, Arbeit mit Zielgruppen“.“

Über diese grundlegenden Aussagen hinaus wird mit dem Bericht zur Lebenssituation von Kin-

dern und Jugendlichen jeweils eine aktuelle Beschreibung der Wahrnehmung der Lebenswirklich-

keit vorgenommen, die sich auch auf konzeptionelle Überlegungen zur Arbeit mit, von und für

Kinder(n) und Jugendliche(n) auswirkt. Insbesondere sei hier auf den Abschnitt 3.4 „Wo wird die

Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) im Jahr 2030 stehen?“. Eine je aktuelle

Standortbestimmung impliziert auch, dass Evangelische Jugendarbeit und Evangelische Jugend-

bildungsarbeit jeweils im Dialog mit den Akteuren, mit Verantwortlichen und Kindern und Jugendli-

chen entwickelt wird.

Das Kloster Höchst und die Evangelische Jugendburg Hohensolms sind kirchlich geprägte Orte

verbandlicher Jugendarbeit und -politik. Sie verstehen sich als Orte der Jugendbildungsarbeit, in

der mündiges Christsein und gesellschaftliche Wahrnehmung erprobt werden. Sie bieten als Al-

leinstellungsmerkmal innerhalb der EKHN die räumliche Größe, die z. B. für Vollversammlungen

der EJHN benötigt wird. Sie bieten Räume, in denen Jugendliche regelmäßig zusammenkommen

und Evangelische Kirche kritisch reflektieren und gestalten.

Das Kloster Höchst und die Evangelische Jugendburg Hohensolms sind auch Orte der Begeg-

nung von kirchlichen mit nichtkirchlichen Gruppen, kirchennahen mit kirchenfernen Menschen und

von Menschen unterschiedlicher Generationen. Damit bietet die EKHN als Kirche der Vielfalt den

unterschiedlichsten Menschen mit den Jugendbildungsstätten ein „Zuhause auf Zeit“ oder auch

„Gemeinde auf Zeit“.

Zur inhaltlichen Weiterentwicklung der Tagungshäuser wird verwiesen auf die Synodendrucksa-

che Nr. 77/19, „Beschlussvorschlag zu den Tagungshäusern in der EKHN“.

Federführung: Frenz, Geschäftsführung Tagungshäuser, Pfr. Bach-Leucht

Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:

Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erziehung (AAKJBE):

Der AAKJBE nimmt zum Zwischenbericht „Zukunftskonzeption der Jugendbildungsstätten Kloster

Höchst und Evangelische Jugendburg Hohensolms“ in seinem Ausschussbericht Stellung.
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Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung:

Der AGÖM bittet die Kirchenleitung zu klären:

1. Was würde ein komplettes Ausstiegsszenario für beide Häuser (Hohensolms und Höchst)

kosten?

2. Es soll eruiert werden, anstatt der Fortführung der eigenen Häuser mit anderen Häusern

(Haus Heliand, katholische, öffentliche Häuser) eine Kooperation einzugehen und eine Bezu-

schussung zu ermöglichen und zugleich für EKHN Gruppen einen ermäßigten Beitrag auszuhan-

deln.
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Antrag des Synodalen Dr. Axel Erdmann, Roßdorf (Drucksache Nr. 06/19):

In der Debatte um die Zukunft der beiden Tagungshäuser Kloster Höchst und Jugendburg Hohen-

solms erscheint uns ein Ansatz sinnvoll, den wir in der bisher vorliegenden Konzeption zu wenig

bis gar nicht vorfinden, weshalb wir ihn kurz erläutern möchten:

Wenn eine Entscheidung darüber zu treffen ist, ob die beiden Tagungshäuser als Orte Evangeli-

scher Jugendarbeit der EKHN weitergeführt und als Jugendbildungsstätten profiliert werden sol-

len, halten wir es für geboten, zunächst eine klare Vorstellung davon zu skizzieren, was genau

unsere Landeskirche unter diesem Begriff der Evangelischen Jugendarbeit und Jugendbildungs-

arbeit versteht und was die Konsequenzen einer zu erwartenden erfolgreichen Arbeit für die

EKHN sein könnten.

Die Kirchenleitung wird gebeten, entsprechende Überlegungen als ersten Schritt für die Debatte

um die Zukunft der beiden Tagungshäuser Kloster Höchst und Jugendburg Hohensolms vorzule-

gen. Ausgehend von diesen grundsätzlichen Überlegungen können dann verschiedene Varianten

über die Zukunft unserer Tagungshäuser bewertet werden. In diesen Varianten ist die Spannbreite

von der Schließung der beiden Häuser bis zur Stärkung beider Häuser als Jugendbildungsstätten

abzubilden.

Demnach sind Konzepte zu den beiden Tagungshäusern bzw. Jugendbildungsstätten vorzulegen,

die aufzeigen müssen, wie – aus inhaltlicher Perspektive – die Vorschläge

a) beide Häuser als Tagungsstätten oder Jugendbildungsstätten zu erhalten;

b) eines der beiden Häuser (b.1 – Hohensolms, b.2 – Kloster Höchst) als Tagungsstätten oder

Jugendbildungsstätten fortzuführen;

c) beide Häuser zu schließen

ausgestaltet werden können und welche Konsequenzen das jeweilige Konzept in inhaltlicher und

ökonomischer Hinsicht hätte. Die Kirchenleitung wird gebeten, diesen zweiten Schritt für die De-

batte vorzubereiten.

Eine Verlagerung der Debatte weg von der reinen Problemanzeige „Abstoßen oder Behalten?“ hin

zu der inhaltlichen Frage was Evangelische Jugendarbeit und Jugendbildungsarbeit in der EKHN

bedeutet, sowie der anschließenden Darstellung, ob und warum für dieses Konzept eine, zwei

oder auch keine Tagungsstätte(n) oder Jugendbildungsstätte(n) notwendig sind, scheint uns für

eine Positionierung der Synode in der Debatte um die Zukunft der Tagungsstätten oder Jugend-

bildungsstätten – gerade mit Blick auf die Frage nach Prioritäten und Posterioritäten – außeror-

dentlich hilfreich und daher wünschenswert.

Die neusten Zahlen zur Kirchenmitgliedschaft zeigen, dass die höchste Wahrscheinlichkeit, Kir-

chenmitglied zu werden in der Altersgruppe zwischen 13-24 Jahren besteht und die Wahrschein-

lichkeit des Kirchenaustritts in der Altersgruppe der 25- bis 35-jährigen besonders hoch ist. – [Sie]

geben uns zur drängenden Aufgabe zu überlegen, wie es gelingen kann, jungen Menschen und

Familien in der EKHN ein Zuhause zu geben. Auch aus diesem Grund müsste die Beschäftigung

mit Konzeption und Stellenwert Evangelischer Jugendarbeit für uns als Synode von besonderem

Interesse sein. Erst, wenn inhaltlich geklärt ist, was wir als Landeskirche unter Evangelischer
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Jugendarbeit und Jugendbildungsarbeit verstehen und welchen Stellenwert wir dieser einräumen,

scheint uns eine fundierte Entscheidung in der Frage nach der Zukunft der Jugendbildungsstätten

möglich.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Zwischenbericht Zukunftskonzeption der Jugendbildungsstätten Kloster Höchst und Evangelische

Jugendburg Hohensolms

Zur weiteren Aneignung wird der Bericht an den Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen, Bildung und Erziehung und den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit

und Mitgliederorientierung überwiesen.

Der Antrag des Ausschusses für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erziehung

und ein weiterer synodaler Antrag werden als Material an die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Grundlegende Ziele und Perspektiven der Evangelischen Jugendarbeit der EKHN sind in der

Kinder- und Jugendordnung festgehalten.

In der Präambel der Kinder- und Jugendordnung der EKHN (KJO 250) heißt es:

„Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist Arbeit mit, von und für Kinder und Jugendliche. Sie

geschieht im Spannungsfeld des Evangeliums von Jesus Christus und der Situation von Kindern

und Jugendlichen, von Mädchen und Jungen in Kirche und Gesellschaft.

Ihr Ziel ist es, junge Menschen in ihren Lebenswelten und Lebensperspektiven wahr- und ernst zu

nehmen, ihnen das Evangelium von Jesus Christus bekannt und erfahrbar zu machen und sie auf

der gemeinsamen Suche nach einer gelingenden Gestaltung christlicher Lebens- und Handlungs-

perspektiven zu begleiten.

Kinder und Jugendliche können sich mit den vielfältigen Formen christlichen Glaubens vertraut

machen. Freiräume für neue Entdeckungen werden ihnen eröffnet und Erfahrungen von Gemein-

schaft ermöglicht. Sie werden zu mündiger Teilnahme am Leben der christlichen Gemeinde ermu-

tigt. Sie nehmen teil an den Auseinandersetzungen mit den geistigen Strömungen und Wertvor-

stellungen der Gegenwart und suchen gemeinsam lebbare und glaubwürdige Antworten im Alltag.

So stärkt die evangelische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auch die Bereitschaft junger Men-

schen, gesellschaftliche und politische Verantwortung zu übernehmen.

Auf der Grundlage dieses Selbstverständnisses werden Kinder und Jugendliche durch vielfältige

Angebote und Gestaltungsmöglichkeiten in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung ohne

Ansehen ihrer religiösen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder sozialen Herkunft gefördert.

Zentrale Anliegen sind die Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen, die Beteiligung von

Kindern und Jugendlichen in allen Belangen ihres Lebens und eine kinder-, jugend- und familien-
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freundliche Umwelt in Kirche und Gesellschaft.“

§ 1 (1) der KJO besagt:

„Die kirchlich getragene Arbeit mit Kindern und Jugendlichen vollzieht sich als Arbeitsfeld der

Kinder- und Jugendhilfe in den fünf konstitutiven kirchlichen Handlungsfeldern „Verkündigung,

Geistliches Leben, Kirchenmusik“, „Seelsorge und Beratung“, „Bildung, Erziehung, Arbeit mit Ziel-

gruppen“, „Gesellschaftliche Verantwortung, Diakonisches Handeln“ und „Ökumene“. Als kirchli-

che Arbeit mit einer Zielgruppe liegt die Koordinationspflicht im Handlungsfeld „Bildung, Erzie-

hung, Arbeit mit Zielgruppen“.“

Über diese grundlegenden Aussagen hinaus wird mit dem Bericht zur Lebenssituation von Kin-

dern und Jugendlichen jeweils eine aktuelle Beschreibung der Wahrnehmung der Lebenswirklich-

keit vorgenommen, die sich auch auf konzeptionelle Überlegungen zur Arbeit mit, von und für

Kinder(n) und Jugendliche(n) auswirkt. Insbesondere sei hier auf den Abschnitt 3.4 „Wo wird die

Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) im Jahr 2030 stehen?“. Eine je aktuelle

Standortbestimmung impliziert auch, dass Evangelische Jugendarbeit und Evangelische Jugend-

bildungsarbeit jeweils im Dialog mit den Akteuren, mit Verantwortlichen und Kindern und Jugendli-

chen entwickelt wird.

Das Kloster Höchst und die Evangelische Jugendburg Hohensolms sind kirchlich geprägte Orte

verbandlicher Jugendarbeit und -politik. Sie verstehen sich als Orte der Jugendbildungsarbeit, in

der mündiges Christsein und gesellschaftliche Wahrnehmung erprobt werden. Sie bieten als Al-

leinstellungsmerkmal innerhalb der EKHN die räumliche Größe, die z.B. für Vollversammlungen

der EJHN benötigt wird. Sie bieten Räume, in denen Jugendliche regelmäßig zusammenkommen

und Evangelische Kirche kritisch reflektieren und gestalten.

Das Kloster Höchst und die Evangelische Jugendburg Hohensolms sind auch Orte der Begeg-

nung von kirchlichen mit nichtkirchlichen Gruppen, kirchennahen mit kirchenfernen Menschen und

von Menschen unterschiedlicher Generationen. Damit bietet die EKHN als Kirche der Vielfalt den

unterschiedlichsten Menschen mit den Jugendbildungsstätten ein „Zuhause auf Zeit“ oder auch

„Gemeinde auf Zeit“.

Wie diese inhaltlich weiterentwickelt werden können, wird verwiesen auf die Drucksache

Nr. 77/19, „Bericht 2018 über die Tagungshäuser der EKHN“.

Federführung: Frenz, Geschäftsführung Tagungshäuser, Pfr. Bach-Leucht

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Synodalen Tobias Kraft, Wohnort Nieder-Wiesen, Dekanat Alzey (zu Drucksache

Nr. 07/19):

Ergänzung bei „Durchführung eines Projekts „Weg vom Fossil“.

Photovoltaikanlagen zur Gewinnung CO2-neutraler elektrischer Unterstützung des Gebäude-

Eigenverbrauchs (auch unter Inanspruchnahme von KfW-Fördermaßnahmen).

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Drei synodale Anträge werden als Material an den Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Be-

wahrung der Schöpfung und an die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Bei der Modernisierung von fossilen Heizungs- und Wärmegewinnungsanlagen ist CO²-neutraler

Ökostrom die vorrangige Alternative. In diesem Zusammenhang werden in der Regel auch die

verschiedenen Bezugsmöglichkeiten von Ökostrom und gegebenenfalls auch die Eigenerzeugung

von Strom geprüft und nach Möglichkeit umgesetzt. Sollte das im Rahmen der Klimaschutzmaß-

nahmen vorgeschlagene Projekt „Weg vom Fossil“ zur Umsetzung beschlossen werden, können

diese Maßnahmen systematisch, zeitnah und verstärkt durchgeführt werden.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat mittlerweile festgestellt, dass Kirchengemeinden

regelmäßig nicht bezuschussungsfähig sind und lediglich Darlehensanträge stellen könnten, die

jedoch aufgrund der Finanzbereitstellung durch die Gesamtkirche für Kirchengemeinden z. Zt.

wirtschaftlich uninteressant sind.

Federführung: KBDrin Schulz

Stellungnahme des beteiligten Ausschusses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der

Schöpfung:

Photovoltaik kann im Absatz „Weg vom Fossil“ Ergänzung finden. Allerdings soll jeweils geprüft wer-

den, wo die Solaranlagen hergestellt wurden!
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Antrag der Synodalen Gisela Kögler, Dekanat Groß-Gerau-Rüsselsheim (zu Drucksache Nr.

07/19):

Die systemische Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien in alle Budgetbereiche des Haus-

halts wird als prioritärer Arbeitsbereich mit entsprechender finanzieller Ausstattung eingestuft.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Zwischenbericht: EKHN – Klimaschutzplan 2020-2025 (Drs. 07/19)

Drei synodale Anträge werden als Material an den Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Be-

wahrung der Schöpfung und an die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Die Kirchenleitung stuft ebenfalls die systemische Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien in

alle Budgetbereiche des Haushalts als wichtige Aufgabe ein und begrüßt daher den Antrag der

Synodalen Gisela Kögler. Wie im Zwischenbericht „EKHN-Klimaschutzplan 2020-2025“ (Drucksa-

che 07/19) ausgeführt, erarbeitet der EKHN-Steuerungskreis Klimaschutz gegenwärtig einen Vor-

schlag, wie der Gedanke der Nachhaltigkeit systemisch in allen Budgetbereichen im laufenden

Haushalt verankert werden kann (s. hier insbesondere die Seiten 2 und 8 im Zwischenbericht). Ein

entsprechender Vorschlag wird im Jahr 2020 der Synode zur Beratung vorgelegt. Gegenwärtig

sind die finanziellen Auswirkungen einer systemischen Implementierung von Nachhaltigkeitskrite-

rien in alle Budgetbereiche des Haushalts nicht bezifferbar. Ein benötigter Finanzbedarf wird im

entsprechenden Vorschlag benannt werden. Grundsätzlich geht die Kirchenleitung davon aus,

dass außer den Implementierungskosten kein zusätzlicher Finanzbedarf benötigt wird.

Für die Erarbeitung des Vorschlags wurde vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung ein

Projektbudget in Höhe von 50.000 € bereitgestellt.

Federführung: OKR Schwindt

Stellungnahme des beteiligten Ausschusses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der

Schöpfung (AGFB):

Die systemische Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien im Haushalt findet sich in der Vorla-

ge und wird von der Steuerungsgruppe erarbeitet.
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Antrag des Synodalen Dr. Axel Erdmann, Roßdorf, Dekanat Darmstadt-Land (zu Drucksa-

che Nr. 07/19):

Die Kirchenleitung möge den Konflikt zwischen Denkmalschutz und Klimaschutz im Sinne des

Klimaschutzes auflösen.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Drei synodale Anträge werden als Material an den Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Be-

wahrung der Schöpfung und an die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Ein grundsätzlicher Konflikt zwischen Denkmalpflege und Klimaschutz ist nicht zu attestieren, in

Bezug auf Nachhaltigkeit haben sich die Konstruktionen und Baustoffe denkmalgeschützter Ge-

bäude häufig vielmehr als langfristig tauglicher und wirtschaftlicher erwiesen.

Im Einzelfall werden die Belange beider Interessen sorgfältig abgewogen und mit der Beneh-

mensherstellung mit dem hessischen Landesamt für Denkmalpflege bzw. der Generaldirektion in

Rheinland-Pfalz beiden Themenbereichen angemessene Lösungen gefunden und umgesetzt.

Federführung: KBDrin Schulz

Stellungnahme des beteiligten Ausschusses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der

Schöpfung:

Dem Anliegen stimmen wir grundsätzlich zu. Es gelten aber die rechtlichen Voraussetzungen. Wo

es allerdings möglich ist, sollte der Klimaschutz vorgehen.
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Antrag der Synodalen Dr. Klaus Maier und Erhard Seeger

In der Drucksache Nr. 11/19 werden die Sätze/Absätze „ein Wirtschaftssystem… sozialen Frieden

gefährdet“ sowie „Die Ächtung von Atomwaffen und autonomen Waffensystemen…“ gestrichen.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Die Synode befasst sich mit dem Entwurf einer Friedensethischen Stellungnahme der EKHN und

debattiert über weitere Schritte (Drs. 11/19).

Der Entwurf, die drei dazu eingebrachten synodalen Anträge sowie die entsprechenden Auszüge

aus dem Wortprotokoll werden an den Kirchensynodalvorstand und die Kirchenleitung zur Vorbe-

reitung als Tagesordnungspunkt für die Herbstsynodaltagung 2019 überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Kirchensynodalvorstand und Kirchenleitung haben eine Arbeitsgruppe mit der Überarbeitung der

Drs. 11/19 („Friedensethische Stellungnahme der Zwölften Synode der Evangelischen Kirche in

Hessen und Nassau“) beauftragt. Der Arbeitsgruppe gehören an: Dr. Susanne Bei der Wieden

(stellvertretende Präses), Martin Franke (theologischer Referent der Synode), Detlev Knoche

(Zentrum Oekumene), Gisela Koegler (Vorsitzende des Synodalausschusses Frieden, Gerechtig-

keit, Bewahrung der Schöpfung), Sabine Müller-Langsdorf (Zentrum Oekumene), Ulrike Scherf

(stellvertretende Kirchenpräsidentin), Wolfgang Prawitz (Kirchensynodalvorstand und Kirchenlei-

tung). Die Anregungen und Anträge aus der Debatte der 7. Tagung der zwölften Kirchensynode

wurden im Überarbeitungsprozess aufgenommen. Der Kirchensynode wird auf ihrer 8. Tagung ein

gemeinsames Impulspapier von Kirchensynodalvorstand und Kirchenleitung „Kirche des gerech-

ten Friedens werden“ vorgelegt.

Federführung: OKR Knoche

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Synodalen Rainer Löll

In der Drucksache 11/19 sollte der Text geändert werden. Neuer Text: Die Bundeswehr muss

auch in Zukunft eine Armee bleiben, welche uns und andere Nationen schützt. Interventionsarmee

ist zu streichen.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Die Synode befasst sich mit dem Entwurf einer Friedensethischen Stellungnahme der EKHN und

debattiert über weitere Schritte (Drs. 11/19).

Der Entwurf, die drei dazu eingebrachten synodalen Anträge sowie die entsprechenden Auszüge

aus dem Wortprotokoll werden an den Kirchensynodalvorstand und die Kirchenleitung zur Vorbe-

reitung als Tagesordnungspunkt für die Herbstsynodaltagung 2019 überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Kirchensynodalvorstand und Kirchenleitung haben eine Arbeitsgruppe mit der Überarbeitung der

Drs. 11/19 („Friedensethische Stellungnahme der Zwölften Synode der Evangelischen Kirche in

Hessen und Nassau“) beauftragt. Der Arbeitsgruppe gehören an: Dr. Susanne Bei der Wieden

(stellvertretende Präses), Martin Franke (theologischer Referent der Synode), Detlev Knoche

(Zentrum Oekumene), Gisela Koegler (Vorsitzende des Synodalausschusses Frieden, Gerechtig-

keit, Bewahrung der Schöpfung), Sabine Müller-Langsdorf (Zentrum Oekumene), Ulrike Scherf

(stellvertretende Kirchenpräsidentin), Wolfgang Prawitz (Kirchensynodalvorstand und Kirchenlei-

tung). Die Anregungen und Anträge aus der Debatte der 7. Tagung der zwölften Kirchensynode

wurden im Überarbeitungsprozess aufgenommen. Der Kirchensynode wird auf ihrer 8. Tagung ein

gemeinsames Impulspapier von Kirchensynodalvorstand und Kirchenleitung „Kirche des gerech-

ten Friedens werden“ vorgelegt.

Federführung: OKR Knoche

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Synodalen Martin Diehl

Die Synode der EKHN schließt sich dem Friedenswort der Badischen Landeskirche „Sicherheit

neu denken“ an. Sie bittet, in den entstandenen Diskussionsprozess einbezogen zu werden.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Die Synode befasst sich mit dem Entwurf einer Friedensethischen Stellungnahme der EKHN und

debattiert über weitere Schritte (Drs. 11/19).

Der Entwurf, die drei dazu eingebrachten synodalen Anträge sowie die entsprechenden Auszüge

aus dem Wortprotokoll werden an den Kirchensynodalvorstand und die Kirchenleitung zur Vorbe-

reitung als Tagesordnungspunkt für die Herbstsynodaltagung 2019 überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Kirchensynodalvorstand und Kirchenleitung haben eine Arbeitsgruppe mit der Überarbeitung der

Drs 11/19 („Friedensethische Stellungnahme der Zwölften Synode der Evangelischen Kirche in

Hessen und Nassau“) beauftragt. Der Arbeitsgruppe gehören an: Dr. Susanne Bei der Wieden

(stellvertretende Präses), Martin Franke (theologischer Referent der Synode), Detlev Knoche

(Zentrum Oekumene), Gisela Koegler (Vorsitzende des Synodalausschusses Frieden, Gerechtig-

keit, Bewahrung der Schöpfung), Sabine Müller-Langsdorf (Zentrum Oekumene), Ulrike Scherf

(stellvertretende Kirchenpräsidentin), Wolfgang Prawitz (Kirchensynodalvorstand und Kirchenlei-

tung). Die Anregungen und Anträge aus der Debatte der 7. Tagung der zwölften Kirchensynode

wurden im Überarbeitungsprozess aufgenommen. Der Kirchensynode wird auf ihrer 8. Tagung ein

gemeinsames Impulspapier von Kirchensynodalvorstand und Kirchenleitung „Kirche des gerech-

ten Friedens werden“ vorgelegt.

Federführung: OKR Knoche

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Synodalen Alexander Gemeinhardt für den Bauausschuss (Drucksache Nr.

19/19):

Der Bauausschuss beantragt, einen Betrag von EUR 10 Mio. in einer zweckgebundenen Rückla-

ge für den Ausgleich der Folgen von Elementarschäden einzubringen. Die Zunahmen der Schä-

den durch Extremwetterereignisse sind perspektivisch durch laufende Mittel nicht zu decken.

Bitte: Materialantrag an die KL

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Die Synode fasst zur Verwendung der Umstellungsrücklage aus der Eröffnungsbilanz 2015

(Drs. 19/19) den folgenden Beschluss: Zum weiteren Umgang mit der Umstellungsrücklage (vgl.

Drs. 69/18) wird folgende Verfahrensweise festgelegt:

Die Mittel aus der Umstellungsrücklage werden bis zur Entscheidung über ihre Verwendung in

eine ‚Sonderrücklage‘ überführt, damit die notwendigen Beschlüsse gefasst werden können über

– die Klärung der Richtung, in die sich die EKHN entwickeln will,

– die Entscheidung über die grundsätzliche Verwendung der Umstellungsrücklage,

– die Entscheidung über zielorientierte Investitionen im Rahmen der zur Verfügung stehenden

Finanzmittel.

Ein synodaler Antrag wird als Material an die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Für Elementarschäden besteht in der EKHN bislang keine Sammelversicherung. Solche Schäden

werden häufig zusammen mit anderen Baubedarfen im Rahmen der Instandhaltungs- und In-

standsetzungsmaßnahmen an kirchlichen Gebäuden beseitigt. Entsprechend gibt es keine Erhe-

bungen über den Anteil dieser Schadenbeseitigungen an den gesamten Baumitteln der EKHN.

Ebenso wenig gibt es verlässliche Schätzungen über künftig eventuell steigenden Baubedarf auf-

grund von Elementarschäden.

Die Kirchenleitung sieht auf diesem Hintergrund davon ab, einen weiteren versicherungsartigen

Fonds einzurichten. Das bisherige Finanzierungssystem hat sich bewährt. Unerwartete, besonde-

re Belastungen sind im Rahmen der Bewirtschaftung der Baumittel zu berücksichtigen. In außer-

gewöhnlichen Fällen kann – wie bereits in der Vergangenheit – aus hierfür zur Verfügung stehen-

den Mitteln des gesamtkirchlichen Haushalts ein zusätzlicher Beitrag geleistet werden.

Allerdings hat die Kirchenverwaltung ein Angebot für eine Sammel-Elementarschaden-

versicherung angefordert. Dies liegt noch nicht vor und wird nach Eingang geprüft und bewertet.

Federführung: OKR Kanert

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Dekanats Biedenkopf-Gladenbach (Drucksache Nr. 31/19):

Die Dekanatssynode hat am 10. November 2018 in Dautphetal-Friedensdorf, im Ev. Gemeinde-

zentrum, Neue Kirchstraße, bei 68 anwesenden von 88 stimmberechtigten Mitgliedern beschlos-

sen:

Antrag auf Stärkung des Gemeindepädagogischen Dienstes

Die Kirchensynode möge beschließen,

die Sollstellenpläne und Zuweisungen an die Dekanate für den Gemeindepädagogischen Dienst

zu erhöhen.

Begründung:

Ziel des Antrags ist die Stärkung des Gemeindepädagogischen Dienstes vor folgenden Hinter-

gründen:

 § 2 GpVO stellt fest, dass der gemeindepädagogische Dienst alle pädagogischen Handlungs-

felder in der Kirche umfasst. Das Gesetz beschreibt ein umfangreiches und vielfältiges Berufs-

feld.

 Die generations-und zielgruppenorientierte Neu-Ausrichtung des Gemeindepädagogischen

Dienstes in den neu zu bildenden Kooperationsräumen darf nicht die jetzige Kinder- und Ju-

gendarbeit zusätzlich belasten und muss sich daher in einem erweiterten Sollstellplan wider-

spiegeln.

 Wir wollen "nah bei dem Menschen" sein, dazu benötigen wir mehr Gemeindepädagogische

Mitarbeiter, die ihre Qualifikation in Zusammenarbeit mit Pfarrer*innen und Ehrenamtlichen

einbringen. Dies stellt im Hinblick auf Einsparung von Pfarrstellen und Vakanzen hohe Flexibi-

lität und Motivation an alle Mitarbeiter und Berufsgruppen. Multiprofessionelle Teams werden

die Zukunft gestalten.

 Wir investieren in unsere Zukunft! Die Historie der Kirchengemeinden und des Dekanats ha-

ben gezeigt, dass die religiöse Prägung in der Kindheit und Jugend für die weitere Haltung ge-

genüber Kirchengemeinde wesentlich ist.

 Die Gemeindepädagogische Arbeit in den Kooperationsräumen erfordert eine effiziente Ver-

netzung von Gemeinden, damit Projekte in der Region überzeugen.

 Finanzierungsvorschlag: Die Mehrausgaben könnten aus den Haushaltsüberschüssen, die

aufgrund der Einsparungen durch Nichtbesetzbarkeit von Pfarrstellen entstehen, gedeckt wer-

den.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Die Anträge der Dekanate Biedenkopf-Gladenbach (Drs. 31/19 und 43/19), Darmstadt-Stadt

(Drs. 36/19, zu dem ein wortgleicher Antrag des Dekanats Darmstadt-Land vorliegt) und Rhein-

gau-Taunus (Drs. 45/19) zum Thema Gemeindepädagogischer Dienst werden als Material an den

Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erziehung, den Ausschuss

für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung, den Verwaltungsaus-

schuss (federführend) und die Kirchenleitung überwiesen.
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Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Der gesamtkirchliche Stellenplan des Gemeindepädagogischen Dienstes wurde seit 2009, wie

seinerzeit in der Perspektive 2025 angedacht, keiner Veränderung und somit auch keiner Redu-

zierung unterzogen. Hierdurch konnte eine Verstetigung dieses Dienstes erreicht werden, wäh-

rend aufgrund des Rückgangs der Kirchenmitglieder andere kirchliche Berufsgruppen von Kür-

zungen betroffen waren.

Eine Ausweitung des gemeindepädagogischen Stellenplanes wird derzeit nicht beabsichtigt und

wäre einer synodalen Prioritätendebatte vorzubehalten.

Die in der Begründung des Antrags beschriebene Profilierung des Gemeindepädagogischen

Dienstes in den Dekanaten kann bereits heute in der Erstellung der Dekanatskonzeptionen vorge-

nommen werden. Eine Ausweitung der Stellenpläne ist hierzu nicht zwingend notwendig.

Federführung: OKR Schuster, OKR Böhm

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Dekanats Darmstadt-Stadt (Drucksache Nr. 36/19):

Die Dekanatssynode hat am 15. März 2019 in der Evangelischen Philippus-Kirchengemeinde im

Ökumenischen Gemeindezentrum, Bartningstr. 42, Darmstadt, bei 48 anwesenden von 55 stimm-

berechtigten Mitgliedern bei einer Enthaltung beschlossen, bei der Kirchensynode zu beantragen:

Antrag auf Ausbau des Gemeindepädagogischen Dienstes Stärkung der Arbeit von, mit

und für Kinder und Jugendliche

Die Kirchensynode der EKHN möge beschließen, die Kinder- und Jugendarbeit zur prioritären

Aufgabe zu erklären und darum die Zuweisungen für den Gemeindepädagogischen Dienst dahin-

gehend zu erhöhen, dass pro Dekanat eine weitere unbefristete Stelle für die Arbeit von, mit und

für Kinder und Jugendliche errichtet werden kann.

Begründung

Ziel des Antrags ist die Stärkung der Arbeit von, mit und für Kinder und Jugendliche*. Sie erfahren

in Gemeinden und Dekanaten Anerkennung, Halt und Orientierung im christlichen Glauben, wer-

den in ihrer Entwicklung begleitet und gefördert, erhalten Gestaltungsräume, können sich politisch

und sozial engagieren, können ihr Welt- und Glaubensbild reflektieren und diskutieren, treffen

Menschen unterschiedlicher Milieus und Frömmigkeitsstile und lernen ehrenamtliches Engage-

ment kennen.

Das Kirchengesetz zur Neuordnung des Gemeindepädagogischen Dienstes der EKHN vom

10. Mai 2014 und die damit einhergehende Gemeindepädagogen-Verordnung (GpVo), beschreibt

in § 2 das umfangreiche und vielfältige Berufsfeld des Gemeindepädagogischen Dienstes.

Die darin formulierte generations- und zielgruppenorientierte Neuausrichtung des Gemeindepäda-

gogischen Dienstes ist begrüßenswert, kann aber in den meisten Dekanaten nur zu Lasten der

Kinder- und Jugendarbeit umgesetzt werden, da die gemäß Sollstellenplan zur Verfügung stehen-

den Stellen nicht erweitert wurden.

Die Mitgliederstudie der EKD, "Engagement und Indifferenz - Kirchenmitgliedschaft als soziale

Praxis (20/4)" nimmt die Situation der Haltung der Jugend zu Kirche und Religion auf und stellt

fest: "Schenkt man sozialisationstheoretischen Modellen Glauben, dann erfolgt die Verankerung

religiöser Überzeugungen weitgehend in der Kindheit und Jugend und nicht erst mit oder nach der

Postadoleszenz." (S. 60ff)

Eine Studie der Universität Tübingen (Jugend - Glaube - Religion, Münster/New York 2018) stellt

fest, dass mehr als die Hälfte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen an Gott glauben. 75%

von ihnen beten gelegentlich oder häufig. Gemeindepädagogische Arbeit bietet hier Entfaltungs-

und Klärungsmöglichkeiten im christlichen Kontext.

Eine weitere Studie der Universität Tübingen (Zukunftsfähige Konfirmandenarbeit, Gütersloh

2018) zeigt, dass 56% der jungen evangelischen Christ*innen aktiv soziale Arbeit leisten. Bei

Religionslosen sind es lediglich 38%. Somit werden durch eine Stärkung unserer Kinder- und

Jugendarbeit auch die personellen Ressourcen für die Entwicklung unseres Gemeinwesens ge-

fördert. Auch mindert laut dieser Studie ein Angebot für Jugendliche in der Nachkonfirmandenzeit

die Austrittsneigung von 29% auf nur noch 12%. Ebenfalls steigt durch die Möglichkeit, sich wäh-

rend der Konfirmand*innenzeit oder als Konfi-Teamer*in ZU engagieren die Motivation, später
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selbst ein Ehrenamt auszuüben auf über 60%.

Die großen Chancen und Möglichkeiten, die sich in den Studien für Gemeinden und Dekanate

offenbaren} erfordern einen möglichst starken gemeindepädagogischen Dienst.

Gemeindepädagog*innen, die ihre spezifische Perspektive und Qualifikation in Zusammenarbeit

mit Pfarrer*innen, anderen Berufsgruppen und den Ehrenamtlichen in multiprofessionellen Teams

einbringen, sind unersetzlich um das eben beschriebene Potenzial im Bereich der Kinder- und

Jugendarbeit auszuschöpfen.

Die Motivation von jungen Menschen, sich in ihren Heimatgemeinden oder, in anderen Bereichen

von evangelischer Kirche zu engagieren, birgt folglich die Möglichkeit, dem demographischen

Wandel in Gemeinden, Gremien und Kirchenvorständen entgegenzuwirken. So hat zwar sowohl

die EKHN als auch die EKD grundlegende Entscheidungen getroffen, damit sich junge Menschen

in Gremien und Arbeitskreisen engagieren können; dennoch braucht es Menschen in den Deka-

naten, deren Aufgabe es ist, diese jungen Engagierten zu gewinnen/zu qualifizieren und zu beglei-

ten.

Die unbefristete Erhöhung der Zuweisungsmittel für den Gemeindepädagogischen Dienst kann

eine zukunftsorientierte Fortführung der Kinder- und Jugendarbeit sichern und eine gleichzeitige

Fortentwicklung der vielen weiteren Arbeitsfelder der Gesamtkirche im Sinne der GpVo ermögli-

chen.

Präses Schwaetzer von der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland sprach auf der 5.

Tagung der 12. EKD-Synode von einer doppelten Herausforderung im Bereich der jungen Ge-

meindemitglieder. Viele junge Menschen fühlten sich von der Kirche nicht wahrgenommen, ande-

ren sei die Kirche so fremd, dass sie sie gar nicht erst in den Blick nehmen.

Um dem demographischen Wandel in den Kirchengemeinden entgegenzuwirken, um dem Aufruf

von Präses Schwaetzer die "Jugend in der Kirche .zu stärken" folge zu leisten, aber vor allem, um

,,Kirche lebendig werden zu lassen an den Orten, an denen junge Menschen sich aufhalten“ sind

unbedingt mehr unbefristete Stellen im gemeindepädagogischen Dienst erforderlich.

Die Stärkung des gemeindepädagogischen Dienstes ist ein wichtiger Beitrag dazu, auch in Zu-

kunft überzeugend und kompetent "Kirche bei den Menschen zu sein.

*Anm.: Formulierung aus der Kinder- und Jugendordnung der EKHN

Geschätzte Kosten:

Bei 30 Dekanaten (ab 2022 nur noch 25) und ca. € 65.000 Personalkosten pro Stelle und pro Jahr

ergeben sich ca. € 1,95 Mio. p.a. (bei 25 Dekanaten und derzeit realistischen € 60.000 Personal-

kosten reduziert sich die Summe auf € 1,5 Mio.).

Vorschlag zur Finanzierung:

Für max. fünf Jahre ist die Finanzierung durch Bereitstellung von Mitteln aus der Umstellungs-

Rücklage (bis zu max. € 10 Mio.) gesichert. Spätestens nach fünf Jahren sind die benötigten

€ 1,5- € 2 Mio. p.a. regulär im Haushalt der EKHN eingestellt.
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Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Die Anträge der Dekanate Biedenkopf-Gladenbach (Drs. 31/19 und 43/19), Darmstadt-Stadt

(Drs.36/19, zu dem ein wortgleicher Antrag des Dekanats Darmstadt-Land vorliegt) und Rheingau-

Taunus (Drs. 45/19) zum Thema Gemeindepädagogischer Dienst werden als Material an den

Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erziehung, den Ausschuss

für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung, den Verwaltungsaus-

schuss (federführend) und die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Die Kirchenleitung stellt zunächst fest, dass eine Prioritätensetzung zugunsten einer Arbeit von,

mit und für Kinder und Jugendliche bereits heute innerhalb der den Dekanaten zugewiesenen

Stellenkontingente möglich ist und von vielen Dekanaten bereits in der Vergangenheit vollzogen

wurde.

Eine Ausweitung der Dekanatssollstellenpläne für den Gemeindepädagogischen Dienst um je-

weils eine Vollstelle für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird derzeit nicht beabsichtigt und

müsste im Zuge einer synodalen Prioritätendebatte diskutiert werden.

Die Kirchenleitung weist außerdem darauf hin, dass ein Zugriff auf die Mittel der Umstellungsrück-

lage zur Zeit nicht möglich ist, da die Verwendung dieser Mittel gemäß einem Beschluss der Kir-

chensynode in einer synodal zu führenden Prioritätendebatte festgelegt werden soll, die noch

nicht erfolgt ist. Zudem führte die beantragte Maßnahme zu einer strukturellen Haushaltsauswei-

tung, für die kein Deckungsvorschlag unterbreitet wird.

Federführung: OKR Schuster, OKR Hinte

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Dekanats Biedenkopf-Gladenbach (Drucksache Nr. 43/19):

Die Dekanatssynode hat am 16. März 2019 in Biedenkopf, im Ev. Gemeindehaus, Kottenbach-

straße 31, bei 68 anwesenden von 89 stimmberechtigten Mitgliedern beschlossen, den Antrag des

Dekanats Darmstadt-Land (Drs. 67/18) sich zu eigen zu machen. Die Synode der EKHN wird

gebeten zu beschließen, dass die Verfahren zur Errichtung, Ausschreibung und Besetzung von

Stellen im gemeindepädagogischen Dienst sowie bei der Entwicklung des Regionalplans signifi-

kant vereinfacht und verkürzt werden. Dabei soll die Bedeutung der Mittleren Ebene und die Ver-

antwortung der Dekanatssynodalvorstände deutlich gestärkt werden.

Begründung:

Siehe Begründung des Dekanats Darmstadt-Land (Drs. 67/18).

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Die Anträge der Dekanate Biedenkopf-Gladenbach (Drs. 31/19 und 43/19), Darmstadt-Stadt

(Drs. 36/19, zu dem ein wortgleicher Antrag des Dekanats Darmstadt-Land vorliegt) und Rhein-

gau-Taunus (Drs. 45/19) zum Thema Gemeindepädagogischer Dienst werden als Material an den

Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erziehung, den Ausschuss

für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung, den Verwaltungsaus-

schuss (federführend) und die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Die im Frühjahr 2014 von der Kirchensynode beschlossene Neuordnung des gemeindepädagogi-

schen Dienstes ist nach Ablauf von fünf Jahren zu evaluieren. Diese Evaluation wird derzeit vor-

bereitet und im Jahr 2020 durchgeführt. Gegenstand der Überprüfung ist zunächst die Rechtsver-

ordnung zur Ausführung des Kirchengesetzes über den Gemeindepädagogischen Dienst (GpVO).

Eine Überprüfung des Kirchengesetzes über den Gemeindepädagogischen Dienst ist ebenfalls

vorgesehen. Im Zuge dieser umfänglichen Evaluation sollen auch die Verfahren zur Errichtung,

Ausschreibung und Besetzung der Stellen des Gemeindepädagogischen Dienstes einer erneuten

Überprüfung mit dem Ziel der Vereinfachung und Effektivierung unterzogen werden.

Die Intention des vorliegenden Antrages wird somit im Evaluationsprozess berücksichtigt. Eventu-

ell erforderliche Änderungen der gesetzlichen Grundlagen des Gemeindepädagogischen Dienstes

werden nach Abschluss der Evaluation der Kirchensynode zugeleitet.

Federführung: OKR Schuster

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Dekanats Rheingau-Taunus (Drucksache Nr. 45/19):

Die Dekanatssynode hat am 23.03.2019 in Seitzenhahn bei 69 anwesenden von 91 stimmberech-

tigten Mitgliedern beschlossen:

Mehrere Synodale sprachen sich dafür aus, die Verwaltungstätigkeit aus den Pfarrstellen heraus

zunehmen und die Sekretariatsstellen auszuweiten, zur Entlastung von Pfarrern und Kirchenvor-

stehern. Ebenso soll die gemeindepädagogische Arbeit, insbesondere die Kinder und Jugendar-

beit zukünftig besser finanziell unterstützt werden. Hierzu wurde der Antrag der KGM Rüdesheim

"Synodenbeschluss Gemeindepädagoge" allgemeingültig in folgendem Beschluss formuliert.

Beschluss:

Die Dekanatssynode Rheingau-Taunus beantragt bei der Landessynode, dass die Einspa-

rungen infolge der Pfarrstellenreduzierung dazu genutzt werden, zusätzliche Gemeindepä-

dagogenstellen zu schaffen und zu finanzieren.

Der Beschluss wurde mehrheitlich mit 16 Enthaltungen und 1 Gegenstimme angenommen.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Die Anträge der Dekanate Biedenkopf-Gladenbach (Drs. 31/19 und 43/19), Darmstadt-Stadt

(Drs. 36/19, zu dem ein wortgleicher Antrag des Dekanats Darmstadt-Land vorliegt) und Rhein-

gau-Taunus (Drs. 45/19) zum Thema Gemeindepädagogischer Dienst werden als Material an den

Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erziehung, den Ausschuss

für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung, den Verwaltungsaus-

schuss (federführend) und die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Der gesamtkirchliche Stellenplan des Gemeindepädagogischen Dienstes wurde seit 2009, wie

seinerzeit in der Perspektive 2025 angedacht, keiner Veränderung und somit auch keiner Redu-

zierung unterzogen. Hierdurch konnte eine Verstetigung dieses Dienstes erreicht werden, wäh-

rend aufgrund des Rückgangs der Kirchenmitglieder andere kirchliche Berufsgruppen von Kür-

zungen betroffen waren.

Eine Ausweitung des gemeindepädagogischen Stellenplanes wird derzeit nicht beabsichtigt und

müsste im Zuge einer synodalen Prioritätendebatte abgewogen werden.

Die Kirchenleitung stellt außerdem fest, dass die im Antrag des Dekanats Rheingau-Taunus vor-

geschlagene aufkommensneutrale Finanzierung einer Ausweitung des gemeindepädagogischen

Stellenplans nicht realisierbar ist. Aufgrund der Mehrausgaben für Versorgung und Beihilfe im

Pfarrdienst und der geplanten Verwaltungsunterstützung in den Gemeindebüros der Kirchenge-

meinden entstehen aus der Reduzierung der Pfarrstellen keine signifikanten Haushaltsüberschüs-

se, mit deren Mitteln andere Dienste ausgeweitet bzw. neue Aufgaben begründet werden könnten.

Federführung: OKR Schuster, OKR Böhm
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Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag der Dekanatssynode im Evangelischen Dekanat Kronberg (Drucksache Nr. 27/19):

Die Dekanatssynode des Dekanats Kronberg beantragt bei der Landessynode, Finanzierung und

personelle Ausstattung der Familienbildungs-Einrichtungen in der EKHN nach gleichem Maßstab

zu gestalten.

Begründung: Mit dem Übergang der Familienbildungs-Einrichtungen, die bis 2017 in Trägerschaft

der Evangelischen Frauen gewesen sind, in die Trägerschaft der Dekanate, sind jetzt alle sieben

Familienbildungs-Einrichtungen (Gießen, Wetterau, Wiesbaden, Frankfurt, Dreieich, Mainz, Kron-

berg) in Trägerschaft der Dekanate.

Aufgrund der Übernahme von Verpflichtungen für die Einrichtungen, dies bisher von den Evange-

lischen Frauen getragen wurden, ergibt sich ein deutliches Ungleichgewicht zu Ungunsten der

anderen Familienbildungsstätten.

Dieses finanzielle und personelle Ungleichgewicht stellt eine Ungerechtigkeit dar und ist im Sinne

der Gleichbehandlung nicht hinzunehmen. Aufgrund der grundsätzlich gleichen Aufgabenstellung

und Arbeit aller sieben Familienbildungs-Einrichtungen fordern wir die gleiche Versorgung aller

sieben Familienbildungsstätten durch gesamtkirchliche Finanzierung.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Die Anträge des Dekanats Kronberg zum Thema Familienbildungsstätten (Drs. 27/19 und

Drs. 38/19, zu dem wortgleiche Anträge der Dekanate Gießen, Dreieich und Mainz vorliegen)

werden als Material an den Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und

Erziehung (federführend), den Verwaltungsausschuss und die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Zwischen den sieben Einrichtungen der Familienbildung in der EKHN (Gießen, Wetterau, Wies-

baden, Frankfurt, Dreieich, Mainz, Kronberg) bestehen erhebliche finanzielle und personelle Un-

terschiede. Daraus ergeben sich Ungleichgewichte in der Bezuschussung durch die Gesamtkir-

che. Aufgrund der grundsätzlich gleichen Aufgabenstellung im Rahmen der Arbeit ist allerdings

sicherzustellen, dass eine jeweils angemessene und untereinander vergleichbare gesamtkirchli-

che Finanzierung erfolgt, wie sie in den Anträgen gefordert ist.

Um dieses Ziel zu erreichen muss die Vergleichbarkeit der bislang verschiedenen Zuschussmo-

delle hergestellt werden. Dazu ist es unerlässlich, zunächst die konkreten Zahlen mindestens

zweier Haushaltsjahre – gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem die Dekanate Träger der Einrich-

tungen wurden – zu analysieren. Erst auf dieser Basis können die Zuschüsse, ggf. auch durch

Umschichtungen, aneinander angeglichen werden.

Sobald die Abschlüsse der Jahre 2018 und 2019 vorliegen, wird eine entsprechende Analyse und

Berechnung unter Beteiligung der Träger der Familienbildungsstätten erfolgen.

Federführung: OKR Krützfeld, Pfrin Wilsdorf, Kantwill
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Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag der Dekanatssynode im Evangelischen Dekanat Kronberg (Drucksache Nr. 38/19):

Die Dekanatssynode hat am 8.3.2019 in der Kirchengemeinde Lorsbach bei 57 anwesenden von

71 stimmberechtigten Mitgliedern einstimmig beschlossen:

Die Dekanatssynode fordert Synode und Kirchenleitung der EKHN auf

- Familienbildung als wesentlichen Teil kirchlicher Arbeit zu stärken

- die Finanzierung der Arbeit aller bestehenden Familienbildung(sstätt)en in den Dekanaten

Gießen, Wetterau und Wiesbaden unter Einschluss jeweiliger Kostensteigerungsraten si-

cher zu stellen

- in den folgenden Dekanaten der Familienbildung die erforderliche Grundausstattung aus

gesamtkirchlichen Mitteln zur Verfügung zu stellen:

o im Dekanat Rodgau-Dreieich eine hauptamtliche pädagogische Leitungsstelle

(Estv. Leitung) und eine Verwaltungskraft. Die Leitung übernimmt die Fachstelle

Bildung.

o im Dekanat Kronberg zwei hauptamtliche pädagogische Leitungsstellen (Leitung/

stv. Leitung) und eine Verwaltungskraft

o im Dekanat Mainz eine hauptamtliche pädagogische Leitungsstelle und eine Ver-

waltungskraft (0,5 Stelle)

Begründung:

„Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ (1. Mose 2,18)

Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. In ihr machen Menschen im Zusammenleben mit

anderen prägende Erfahrungen, die Auswirkungen auf ihr ganzes Leben haben. Von daher hat die

Familie einen hohen Stellenwert für das Handeln der Kirche.

1. Theologische Reflexion „Familienbildung“

Familienbildung ist eine wichtige Aufgabe der Evangelischen Kirche. Die Kirche erkennt in der

Familie den Ort, an dem

- menschliches Leben sich in der notwendigen Geborgenheit entwickeln kann;

- sich grundlegende Bindungs- und Bildungserfahrungen des heranwachsenden Menschen

vollziehen;

- die/der einzelne aufgrund dieser Erfahrungen ein Verständnis für Gott, Umwelt und die ei-

gene Person ausbildet;

- damit der Grund für jedes menschliche Engagement in Gesellschaft und Kirche gelegt wird.

Familie zu bilden, sie zu fördern und zu erhalten sind Aufgaben, die Kirche als die ihren in der

Gesellschaft erkennt. Diese Aufgaben entsprechen geradezu dem Wesen kirchlichen Handelns.

Denn Kirche ist an den Grundlagen des Lebens von Menschen interessiert. Jesus Christus, dem

die Kirche nachfolgt, hat ganz unterschiedliche Menschen angesprochen. Unabhängig von ihrem

Status, ihrem Alter, ihrer Herkunft hat er ihnen deutlich gemacht, dass Gott mit ihnen und ihrem



Drucksache Nr.: 62/19

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung synodaler Anträge,
die als Material an die Kirchenleitung überwiesen wurden

Datum:

14.10.2019

hier: Beschluss Nr. 25 der 7. Tagung der Zwölften Kirchensynode
Az.:

3525-25
(Krü/Bei)

2/5

Leben etwas vorhat. In der Nachfolge Jesu Christi nimmt Kirche deshalb unerschrocken das gan-

ze menschliche Leben in den Blick – von der Geburt bis zum Tod, vom einzelnen bis zur Welt-

Gesellschaft, vom kleinsten Dorf bis zur größten Stadt.

2. Geschichte der Familienbildung

Im 19. Jahrhundert entdeckten die evangelischen Pädagogen und Theologen Pestalozzi, Fröbel

und Schleiermacher die Würde des Kindes und den Wert seiner eigenen Entwicklung. Zur glei-

chen Zeit entwickelte sich – u.a. bedingt durch die beginnende Industrialisierung – die kirchliche

Arbeit für Familien: Frauenhilfen und Mütterschulen verbanden und verbinden bis heute die Anlie-

gen von Kindern, Eltern und Familien miteinander. Die Evangelische Familienbildung heute steht

in der Tradition dieser Arbeit. Die Wahrnehmung und Pflege der damit verbundenen Aufgaben

wird von ihr erwartet. Diese Erwartung wird gerade auch von solchen an die Kirche herangetra-

gen, die eine distanzierte Mitgliedschaft zu ihrer Kirche pflegen oder der Institution Kirche nicht

angehören.

3. Familienbildung heute

Die Situation von Familien ist im Wandel begriffen. Immer weniger Familien entsprechen dem

klassischen Muster von „Vater, Mutter und Kindern“. Familien von drei Generationen unter einem

Dach sind die Ausnahme. Es gibt Familien mit alleinerziehenden Eltern, Patchwork-Familien,

Regenbogenfamilien und andere Formen. Aufgrund dieser Situation gewinnt Evangelische Kirche

ihren offenen und weiten Begriff von Familie: Ihr geht es nicht zuerst um die äußere Gestalt famili-

ären Lebens, sondern um die Gestaltung von Beziehungen.

Mit diesem Anliegen und der Arbeit, die sich daraus entwickelt, erreicht Familienbildung auch

Menschen, die der Kirche sowohl erwartungsvoll als auch distanziert gegenüberstehen. Diesen

eröffnet sie Möglichkeiten, kirchliches Leben in anderen Formen wahrzunehmen. Nicht selten

profitieren auch Kirchengemeinden von dieser veränderten Wahrnehmung christlicher Lebensge-

staltung.

Mit den sich wandelnden Formen von Familien haben sich auch die gemeinsamen Zeiten in den

Familien verändert. An die Stelle eines Alleinverdieners mit der Hausfrau, die für die Kinder sorgt,

sind viele andere Möglichkeiten der Gestaltung des Arbeits- und Familienlebens getreten. Insbe-

sondere durch die selbstverständliche Erwerbstätigkeit der Frauen hat sich die häusliche Situation

verändert. Die institutionelle Kinderbetreuung setzt schon weit vor dem 3. Lebensjahr ein und

entwickelt sich zur Ganztagsbetreuung, die Schule zu Ganztagsschule. Großeltern, um nur ein

Beispiel für diese Entwicklung zu nennen, stehen zur Betreuung der Kinder zuhause oft nicht

mehr zur Verfügung.

Zugleich ist an vielen Stellen ein Traditionsabbruch im Hinblick auf Weitergabe von Werten und

Glauben innerhalb der Familie zu beobachten. In der verbliebenen gemeinsamen Familien-Zeit ist

der Anspruch an deren Gestaltung höher geworden. Gemeinsame Erlebnisse und Rituale gewin-

nen an Bedeutung. Deutlich wird an dieser Stelle, dass Familien heutzutage widerstreitenden

Ansprüchen ausgesetzt sind. Evangelische Familienbildung reagiert auf diese Situation, indem sie

Menschen Auswege aus den damit verbundenen Dilemmata eröffnet. Die eigenständige und ver-

antwortliche Gestaltung des familiären Zusammenhangs ist ein Ziel.
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Darüber hinaus gibt es nicht wenige Familien, die sich in der Erziehung ihrer Kinder schwerer tun

als andere; dies gilt insbesondere für Familien in prekären Lebensverhältnissen in Bezug auf

Einkommen und Bildung. Hier liegt ein Auftrag für Kirche und Gemeinden darin, Eltern und Kinder

zu unterstützen und zu begleiten sowie ggf. auf weitere Hilfs- und Beratungsangebote aufmerk-

sam zu machen. Familienbildung – so wird hier klar – geschieht im Kontext des Gemeinwesens

und arbeitet mit anderen kirchlichen sowie kommunalen Stellen zusammen.

Damit steigen die Anforderungen an Qualität und Vielfalt der Angebote von Familienbildung in der

Evangelischen Kirche. Evangelische Familienbildung ist darauf angewiesen, flexibel, bedürfnisori-

entiert und vernetzt zu arbeiten. Anstelle von tradierter Arbeit in Komm-Strukturen hat sie zuneh-

mend den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit in der aufsuchenden Arbeit zu setzen. Sie steht dabei in

einem Wettbewerb mit anderen nichtkonfessionellen Anbietern und neuen Formen der Kommuni-

kation (Internetportale, Fernsehsendungen und umfangreiche Ratgeber-Literatur, in denen zu-

nehmend versunsicherte Eltern nach Rat und Orientierung suchen).

4. Familienbildung bedeutet

- Jeden Menschen als Gottes Ebenbild zu sehen

- Inklusiv und integrativ sowie generationenübergreifend zu arbeiten

- Selbstverständlich aufzutreten und für die Sache der Kirche zu werben

- Niederschwellige Angebote zu bieten

- Menschen in allen Lebensphasen mit ihren Bedürfnissen ernst zu nehmen

- Umfassende Bildungsangebote vorzuhalten

- Orientierung und Beratung anzubieten

- Über die Grenzen von Kirchengemeinden hinaus zu kooperieren

- Familienunterstützende Angebote in Gemeinden und Einrichtungen zu vernetzen

- Für Komunal- und Kreispolitik als kompetenter Ansprechpartner aufzutreten

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass kirchliche Familienarbeit in einem breit aufgestellten „Fachfeld

Familie“ in unterschiedlicher Prägung geschieht:

- in Kirchengemeinden und Dekanaten

- in Evangelischen Famlienzentren

- in Evangelischen Familienbildung(sstätt)en
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5. Wo steht Familienbildung im Verhältnis zu anderen Handlungsfeldern der Kirche?

Nach evangelischem Verständnis geschieht im Gottesdienst das, was das kirchliche Leben in

allen seinen Bereichen bestimmt. Hier, in der Feier des Gottesdienstes, erinnern sich Christen-

menschen an ihre Taufe: Das unbedingte Ja Gottes steht am Anfang ihres Lebens. Diese bedin-

gungslose Bejahung durch Gott durchdringt das ganze christliche Leben: Dem Gottesdienst im

„engeren Sinne“ folgt der „Gottesdienst im weiteren Sinne“ (Friedrich Schleiermacher) als Le-

bensgestaltung des Alltags. Von dieser Lebensgestaltung sind insbesondere die wiederkehrenden

Beziehungen des einzelnen in Beruf, Nachbarschaft und Familie berührt.

Die eigene Gemeinde, in der Christenmenschen zuhause sind, ist der Ort, an dem sie Gottes-

dienst feiern wird und die Gestaltung ihres Alltags beginnen. Familienbildung eröffnet hier neue

Perspektiven. Durch ihre Angebote lädt sie zum einen dazu ein, über die Kirchengemeinde hinaus

weitere Möglichkeiten der Lebensgestaltung zu entdecken. Zum anderen kann sie auch diejenigen

ansprechen, die das kirchliche Angebot der Gemeinden nicht erreicht. Die Familienbildung in der

Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau lädt ausdrücklich auch Menschen ein, die der Kirche

nicht angehören.

Dabei bleibt Evangelische Familienbildung bestimmt von der christlichen Haltung derjenigen, die

für ihre Arbeit Verantwortung übernehmen. Sie unterstützt Familien bei der Weitergabe von Wer-

ten zwischen den Generationen. Eltern, zum Beispiel, finden hier Anregungen für die Gestaltung

der religiösen Früherziehung. Bewährte Formen und Inhalte der Arbeit werden gepflegt, Neues

wird entdeckt und gefördert.

6. Gesellschaftliche Bedeutung der Familienbildung

Familienbildung ist ein Feld kirchlicher Arbeit, das immer wieder den einzelnen Menschen, seine

Person und Bedürfnisse sowie seine sozialen Beziehungen in den Blick nimmt. Ihr Programm geht

davon aus, dass jeder Mensch das eigene Leben selbständig, eigenverantwortlich und gemein-

sam mit anderen gestaltet. Zugleich erkennt sie in dieser Gestaltung des persönlichen Lebens ein

wichtiges Anliegen der Gesellschaft. Ein demokratisch verfasstes Staatswesen ist darauf ange-

wiesen, dass die persönliche Entwicklung der Einzelnen, deren Grundlagen in der Familie gelegt

sind, geschützt und gefördert wird. Denn im Bereich der Familie werden Werte vermittelt, die der

Staat durch sein Handeln nicht weitergeben kann.

Ohne den Blick für die anderen Bereiche im Fach- und Arbeitsfeld Familie zu verlieren, gelten

unsere Forderungen heute zunächst dem Erhalt der Evangelischen Familienbildung.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Die Anträge des Dekanats Kronberg zum Thema Familienbildungsstätten (Drs. 27/19 und

Drs. 38/19, zu dem wortgleiche Anträge der Dekanate Gießen, Dreieich und Mainz vorliegen)

werden als Material an den Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und

Erziehung (federführend), den Verwaltungsausschuss und die Kirchenleitung überwiesen.
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Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Die Kirchenleitung nimmt den Beschluss und die daran anschließenden Ausführungen zur Bedeu-

tung der Ev. Familienbildung in der Geschichte und für die Gegenwart zur Kenntnis und bedankt

sich für die Positionierung und das sich darin ausdrückende Engagement. Der Erhalt der Ev. Fa-

milienbildung und die Bedeutung der Familienbildung als wesentlicher Teil kirchlicher Arbeit ste-

hen auch für die Kirchenleitung nicht infrage. Zur Verteilung der finanziellen Zuschüsse der

Ev. Familienbildung und der sich daran anschließenden Frage nach der personellen Ausstattung

lassen sich erst nach den Abschlüssen der Jahre 2018 und 2019 Aussagen machen. Erst dann

kann eine Übersicht über die erheblichen finanziellen Differenzen der Ev. Familienbildungsstätten

in den Dekanaten erstellt werden und können auf dieser Basis weitere Aussagen über Zuschuss-

modalitäten und finanzielle Ausstattung gemacht werden.

Federführung: OKRin Dr. Beiner, OKR Krützfeld

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Dekanats Rheingau-Taunus (Drucksache Nr. 25/19):

Antrag des Dekanats Rheingau-Taunus zur Überprüfung der Eigenbeteiligung der Kirchenge-

meinden bei (KFZ-) Schadensfällen

Die I. Synode des Evangelischen Dekanats Rheingau-Taunus schließt sich dem Antrag der Kir-

chengemeinden Neuhof und Orlen an und stellt folgenden Antrag an die Kirchensynode der

EKHN:

Die I. Dekanatssynode Rheingau-Taunus bittet die Landeskirche, die durchschnittlich anfallenden

Kosten pro Jahr durch Eigenbeteiligung der Gemeinden im (KFZ-) Schadensfall zu ermitteln.

Darüber hinaus bittet die Landessynode die Landeskirche zu überprüfen, ob die Höhe der ge-

meindlichen Eigenbeteiligung bei Schadensregulierungen im Rahmen des Dienstreise-Fahrzeug-

Eigenfonds von zur Zeit 511 Euro (Vollkasko) bzw. 153 Euro (Teilkasko) reduziert oder ggf. ganz

wegfallen kann.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Rheingau-Taunus zur Überprüfung der Eigenbeteiligung der Kirchen-

gemeinden bei (KFZ-) Schadensfällen (Drs. 25/19) wird als Material an den Finanzausschuss

(federführend), den Verwaltungsausschuss und die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Da die Regelung des verpflichtenden Ersatzes in Höhe der Selbstbeteiligung erst im Jahr 2018

wirksam wurde, und die Beträge der Vorjahre stark abweichen, wird dieses Jahr als Grundlage

genommen. Die Erstattungsbeträge im Jahr 2018 durch den Dienstreise-Fahrzeug-Eigenfonds

beliefen sich auf rund 101.000 EUR. Darauf entfielen rund 36.000 EUR auf Schadensfälle bei der

Gesamtkirche. Für die Schäden bei den übrigen Körperschaften fielen Selbstbeteiligungen in

Höhe von 10.168 EUR an. Nicht ermittelbar sind von Körperschaften und Einrichtungen ersetzte

Schäden, die den Eigenanteil nicht überstiegen. Die Erstattungsbeträge der vorausgegangenen

Jahre waren erheblich höher, wobei der Anteil der Gesamtkirche zwischen 35 % und 60 %

schwankte. Die Struktur der Schadensfälle war ähnlich, so dass die Selbstbeteiligungen von Kör-

perschaften und Einrichtungen im Durchschnitt aller Jahre um 15.000 EUR lagen.

Aus Sicht der Kirchenleitung sollte die Eigenbeteiligung der Körperschaften und Einrichtungen

nicht reduziert oder abgeschafft werden. Die Funktion der Eigenbeteiligung, die Kosten zu dämp-

fen – einerseits durch Verringerung der Erstattungsbeträge, andererseits durch Vorbeugung unge-

rechtfertigter Inanspruchnahme – geht dann verloren, da das Risiko auf eine Körperschaft verla-

gert wird, die weder an dem Rechtsverhältnis beteiligt ist, noch eine Prüfung vornehmen kann.

Demgegenüber stellen die vereinzelt anfallenden Selbstbeteiligungen in Höhe von 511 EUR bei

Vollkasko- und 153 EUR bei Teilkaskoschäden keine übermäßigen Belastungen der Körperschaf-

ten und Einrichtungen dar.

Federführung: OKR Kanert
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Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:

Verwaltungsausschuss:

Der Verwaltungsausschuss stimmt der Stellungnahme der Kirchenleitung zu.
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Antrag des Dekanats Rheingau-Taunus (Drucksache Nr. 26/19):

Die Dekanatssynode hat am 17.11.2018 in Taunusstein-Seitzenhahn bei 82 anwesenden von 91

stimmberechtigten Mitgliedern beschlossen:

Antrag der Kirchengemeinden Dickschied, Zorn und Niedermeillingen bzgl. der Substanzerhal-

tungsrücklage (SERL)

Die I. Synode des Evangelischen Dekanats Rheingau-Taunus schließt sich dem Antrag der KGM

Dickschied, Niedermeillingen und Zorn an und stellt den folgenden Antrag an die Kirchensynode

der EKHN: Die Synode der EKHN möge beschließen, dass die Mittel für die jährlich anzusparende

Substanzerhaltungsrücklage in Kirchengemeinden, die ein dauerhaftes strukturelles Defizit im

Gebäudebereich aufweisen, von der Landeskirche finanziert werden.

Begründung: Das Ansparen von Rücklagen für Gebäude wird von der Dekanatssynode des De-

kanats Rheingau-Taunus grundsätzlich für sinnvoll erachtet. Kirchengemeinden mit dauerhaftem

Defizit im Gebäudebereich haben jedoch aufgrund der geringen jährlichen Zuweisungen für Ge-

bäude nicht die Möglichkeit, Substanzerhaltungsrücklagen zu bilden.

Finanzierung: Als Gegenfinanzierung wird vorgeschlagen, dass gesamtkirchliche Bauvorhaben in

die Zukunft verlegt oder aufgegeben werden und bereits geplante gesamtkirchlichen Baumaß-

nahmen kostengünstiger umgesetzt werden.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Rheingau-Taunus zur Substanzerhaltungsrücklage (SERL) (Drs. 26/19)

wird als Material an den Finanzausschuss (federführend), den Rechnungsprüfungsausschuss,

den Verwaltungsausschuss und die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Strukturelle (Haushalts-)Defizite von Kirchengemeinden, die aufgrund hoher Gebäudekosten ent-

stehen, sind aus Sicht der Kirchenleitung Anlass, über Möglichkeiten zur Kostensenkung zu befin-

den. Die Kirchenverwaltung unterstützt die Kirchengemeinden hierbei und fördert eine vernetzte

Analyse mit benachbarten Kirchengemeinden, dem Dekanat und möglichen zivilgesellschaftlichen

Kooperationspartnern.

Ursachen struktureller Haushaltsdefizite können unterschiedlicher Natur sein: zu hohe Energie-

kosten, überdurchschnittliche Personalkosten (Hausmeister, Reinigung), Flächenüberhang und

hiermit verbundene überproportionale Unterhaltungslast etc. Je nach Ursache(-nmix), sind unter-

schiedliche Lösungsansätze erforderlich. Kontraproduktiv wäre und nicht im Einklang mit den

kirchlichen Ressourcen insgesamt stünde ein einfacher Ausgleich solcher Fehlbeträge über ge-

samtkirchliche Zuweisungen. Zudem wäre die objektive Feststellung eines unverschuldeten Fehl-

betrags im Rahmen einer flächendeckenden Vorgehensweise kaum möglich bzw. verursachte

hohen Verwaltungsaufwand.

Die Gesamtkirche stellt mit dem Überbrückungsfonds bereits ein finanzielles Hilfsinstrument für

Kirchengemeinden zur Verfügung, welches das Beheben struktureller finanzieller Problemlagen

im laufenden Haushalt (ohne Bauinvestitionsmaßnahmen) unterstützen soll. Das Verfahren findet
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antragsgesteuert statt und ermöglicht damit die gezielte Beschränkung auf nicht auf andere Weise

lösbare Einzelfälle.

Die Kirchenleitung ist der Ansicht, dass mit einem gesamtkirchlichen Anteil an Maßnahmen der

großen Bauunterhaltung von i. d. R. 65 % bis 80 % eine namhafte Finanzierungsgrundlage für die

Kirchengemeinden gegeben ist. Allen oder auch nur einem Teil der Kirchengemeinden zusätzliche

Zuweisungen zur Bildung von Rücklagen zur Substanzerhaltung (SERL) zu zahlen, überfordere

nicht nur die Gesamtkirche finanziell, sondern wäre nicht vereinbar mit der Notwendigkeit, die

Gebäudestruktur zu überprüfen und die Bauunterhaltungslast zu verringern.

Die Kirchenleitung weist auch auf die mit der letzten Änderung der Kirchlichen Haushaltsordnung

verbundene Absenkung der SERL-Verpflichtung hin. Nunmehr muss nur noch die Hälfte der Ab-

schreibungen verrechnet mit Sonderposten jährlich der SERL zugeführt werden. Dies trägt min-

destens vorübergehend zur Haushaltsentlastung der Kirchengemeinden bei

Der unterbreitete Gegenfinanzierungsvorschlag für die beantragten Zuweisungen entfaltete –

abgesehen von der fehlenden Konkretion – keine dauerhafte Entlastungswirkung. Generell richten

sich gesamtkirchliche Bauinvestitionen nur nach dem Bedarf und den von der Kirchensynode

bewilligten Haushaltsmitteln. Sollten Vorhaben aufgegeben oder verändert werden, wären zuvor

die Auswirkungen zu analysieren (Ersatz-Anmietungen, Funktionsfähigkeit der betreffenden Ar-

beitsbereiche, Einhaltung behördlicher Auflagen etc.), so dass effektive Einsparungen fraglich

sind.

Federführung: KBDrin Schulz und OKR Hinte

Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:

Verwaltungsausschuss:

Der Verwaltungsausschuss nimmt die Antwort der Kirchenleitung zustimmend zur Kenntnis.

Finanzausschuss:

Aus Sicht des FA muss das Thema auf der Agenda bleiben. Eine konkrete Einschätzung ist aller-

dings erst nach Vorliegen eines belastbaren Frühwarnsystems zur Finanzlage der Kirchenge-

meinden möglich (zur Einschätzung des tatsächlichen Bedarfs zusätzlicher Zuweisungen). Die

Eigenverantwortung der Kirchengemeinden darf grundsätzlich nicht gänzlich aufgehoben werden.

Rechnungsprüfungsausschuss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss kann den Antrag des Dekanats Rheingau-Taunus nicht unter-

stützen, da die SERL einen wesentlichen Teil der neuen kirchlichen Haushaltsordnung darstellt

und den Ressourcenverbrauch abbildet.

Gleichwohl ergibt sich aus zwei konkurrierenden Berechnungsgrundlagen, zum einen für die Ge-

bäudezuweisungen und zum anderen für die SERL, dass es zu Schieflagen kommen kann. Die

Gebäudezuweisung wird aus dem Brandversicherungswert ermittelt, die Substanzerhaltungsrück-
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lage und die sich daraus ergebenden Abschreibungen werden jedoch aus den Normalherstel-

lungskosten (NHK) berechnet. Sofern der Brandversicherungswert unter den Normalherstellungs-

kosten liegt, ergibt sich eine Verringerung der tatsächlich für den Aufbau der SERL zur Verfügung

stehenden Mittel. Der Rechnungsprüfungsausschuss teilt die Sicht des RPA, die NHK als einheit-

liche Berechnungsgrundlage im Gebäudebereich zu verankern.
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Antrag des Dekanats Kronberg (Drucksache Nr. 28/19):

Die Dekanatssynode hat am 23.11.2018 in St. Johann Kronberg bei 56 anwesenden von 71

stimmberechtigten Mitgliedern + 2 stimmberechtigter Jugenddelegierter mehrheitl. Bei einer Enth.

beschlossen:

Die Dekanatssynode des Dekanats Kronberg beantragt bei der Landessynode die finanzielle Aus-

stattung für die Häuser der Kirche in den Dekanaten zu verbessern.

Hier wurde offensichtlich nicht bedacht, dass Hausmeister unabdingbar sind, um Außenanlagen

und Inneneinrichtungen dieser Häuser bei hoher Frequentierung in gutem Zustand zu halten.

Hausmeisterkosten sind in den Dekanats-Umlagen nicht eingeplant.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Kronberg zur Verbesserung der finanziellen Ausstattung für die Häuser

der Kirche in den Dekanaten (Drs. 28/19) wird als Material an den Bauausschuss, den Verwal-

tungsausschuss (federführend) und die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Die Zuweisung für Bewirtschaftungskosten der Büroflächen der Dekanate wurde erst jüngst (mit

Wirkung ab 1.1.2018) um 24 % angehoben und beträgt nunmehr 3,42 € pro Monat und m² Fläche.

Maßstab für die Erhöhung waren bundesweite Durchschnitte aus der Immobilienwirtschaft. Die

seinerzeitige ausführliche Analyse der Kosten in den Dekanaten erfolgte vor dem Hintergrund von

Darstellungen des Dekanats Kronberg zu einer mutmaßlichen Unterfinanzierung der Gebäudebe-

wirtschaftung.

Für weitere Erhöhungen - neben einem allgemeinen Kostensteigerungsausgleich – sieht die Kir-

chenleitung keinen Anlass. Mit dem Dekanat Kronberg soll bilateral untersucht werden, auf wel-

chen vermuteten Sonderfaktoren im Dekanat das dortige aktuelle Stellenkontingent für Hausmeis-

terdienste beruht (z. B. auch für Außenanlagen). Hierzu wurde die Vorlage einer Stellenbeschrei-

bung erbeten. Ggf. wird auch zu prüfen sein, welche Arbeitszeitanteile unmittelbar speziellen Auf-

gabenbereichen / Gruppenaktivitäten zuordenbar sind, für die neben der Grundzuweisung u. U.

auch bereits bewilligte besondere, aufgabenbezogene Zuweisungen herangezogen werden müs-

sen.

Eine zusätzliche pauschale Berücksichtigung von Hausmeisterkosten in der Gebäudezuweisung

hält die Kirchenleitung - unabhängig von der Finanzierungsfrage - aufgrund der örtlich sehr unter-

schiedlichen Verhältnisse für nicht zielführend.

Federführung: OKR Hinte



Drucksache Nr.: 62/19

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung synodaler Anträge,
die als Material an die Kirchenleitung überwiesen wurden

Datum:
18.10.2019

hier: Beschluss Nr. 28 der 7. Tagung der Zwölften Kirchensynode
Az.: 4916 DK-27
(Ht/Hef)

2/2

Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:

Verwaltungsausschuss:

Der Verwaltungsausschuss trägt die Stellungnahme der Kirchenleitung mit.

Bauausschuss:

Der Bauausschuss nimmt die Antwort der Kirchenleitung zustimmend zur Kenntnis.
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Antrag des Dekanats Kronberg (Drucksache Nr. 29/19):

Die Dekanatssynode des Dekanats Kronberg beantragt bei der Landessynode, die durch die Re-

duktion der Pfarrstellen freiwerdenden finanziellen Mittel den von den Stellenstreichungen in den

kommenden Jahren betroffenen Kirchengemeinden zukommen zu lassen. Diese Mittel sollen von

den Gemeinden in Personal investiert werden.

Begründung: Wir sehen die Notwendigkeit der neuen Pfarrstellenbemessung ein, weil wir die

Notwendigkeit einer solidarischen landeskirchenweiten Pfarrstellenbemessung bei verringertem

Pfarrpersonal mittragen wollen.

Die aktuelle Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung hat auf der anderen Seite gezeigt, dass die Bin-

dung der Mitglieder zu der Gemeinde zum großen Teil über persönliche Kontakte zu Pfarrperso-

nen vor Ort gelingt. Es ist deshalb wichtig, in den Gemeinden ansprechbares Personal - nicht nur

im Ehrenamt - bereitzuhalten.

Wir sehen, dass die in früheren Jahren genannten finanziellen Gründe für die Reduktion der

Pfarrstellen zum Glück nicht eingetreten sind. Die finanzielle Lage ist entgegen der früheren Prog-

nosen gut. Das Problem liegt vielmehr im nicht vorhandenen Nachwuchs bei Pfarrerinnen und

Pfarrern.

Die Gemeinden sollen durch den Antrag dabei unterstützt werden, neue Wege in der personellen

Ausstattung der Gemeinden zu suchen, auch in Kooperationen zwischen Gemeinden. Deshalb

sollen Gemeinden befähigt werden, geeignetes Personal für dies Aufgaben einzustellen und neue

Arbeitsformen zu erproben.

Antrag der Synodalen Sarah Kiefer, Alsfeld, Dekanat Vogelsberg

Die Synode möge beschließen, die Einsparungen infolge der Pfarrstellenreduzierung dazu zu

nutzen, Sekretariatsstellen auszuweiten (deren Stellenumfang zu erhöhen unabhängig von Ko-

operationsbestrebungen).

Die Ausweitung des Stellenumfangs soll nur für eine Übergangszeit erfolgen, bis Kooperations-

bemühungen beendet sind.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Kronberg, die freiwerdenden finanziellen Mittel aus der Pfarrstellenre-

duktion den von der Stellenstreichung betroffenen Kirchengemeinden zukommen zu lassen

(Drs. 29/19) sowie ein synodaler Antrag auf Erhöhung des Stellenumfangs von Sekretariatsstellen

in Kirchengemeinden werden als Material an den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Öffent-

lichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung, den Verwaltungsausschuss (federführend) und die Kir-

chenleitung überwiesen.
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Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Die Pfarrstellenbemessung ist ein linearer Anpassungsprozess an veränderte gesellschaftliche

und kirchliche Rahmenbedingungen entsprechend der Mitgliederentwicklung. Das Verhältnis von

Gemeindegliedern pro Pfarrstelle bleibt im gesamtkirchlichen Durchschnitt konstant.

Aufgrund der Pfarrstellenbemessung und dem Stellenabbau im Pfarrdienst wurde im Planungsjahr

2017 für den Zeitraum 2020 bis 2024 von einer strukturellen Verringerung der Personalaufwen-

dungen von ca. 9 Mio. € ausgegangen (vgl. Drucksache-Nr. 11/17). Bereits 2017 wurde darauf

verwiesen, dass diese Summe geringer ausfallen könnte, wenn das Beitragsniveau der Evangeli-

schen Ruhegehaltskasse über 42 % eines monatlichen Bruttogehaltes ansteigt. Inzwischen müs-

sen 50 % eines monatlichen Bruttogehaltes zum Haushalt 2021 vorgesehen werden. Für einen

Anstieg um 8 % des Beitragsniveaus der Evangelischen Ruhegehaltskasse sind zusätzliche Auf-

wendungen von ca. 6 Mio. € aufzubringen, so dass perspektivisch noch von strukturellen Verrin-

gerung der Personalaufwendungen für den Pfarrdienst in Höhe von 3 Mio. € auszugehen ist.

Die Kirchenleitung beabsichtigt, aus diesen freiwerdenden Mitteln das Budget zur Verbesserung

der personellen Ausstattung in Kirchengemeindebüros von derzeit 1 Mio. € auf bis zu 5,0 Mio. €
aufzustocken. Diese Unterstützung soll Kirchengemeinden in regionaler Zusammenarbeit zugute-

kommen zur Entlastung des Pfarrdienstes sowie der ehrenamtlichen Gemeindeleitung. Die bishe-

rigen Erfahrungen zeigen, dass durch die Zusammenführung vorhandener Stellenanteile und

unterstützende zusätzliche Sekretariatsstunden eine angemessene Ausstattung kirchengemeind-

licher Verwaltung ermöglicht werden kann. Die Entscheidung über ein Budget zur Verbesserung

der personellen Ausstattung in Kirchengemeindebüros muss im Rahmen einer synodalen Prioritä-

tendebatte getroffen werden.

Federführung: Pfr. Eberl, OKR Böhm

Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung

(AGÖM):

Der Ausschuss stimmt der Antwort der Kirchenleitung zu und mahnt zugleich erneut an, die Attrakti-

vität der Ausbildung der Pfarrpersonen zu verbessern und die Willkommenskultur in der EKHN im

Blick zu behalten.
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Antrag des Dekanats Kronberg zur Verbesserung der finanziellen Ausstattung für Vertre-

tungsdienste in den Dekanaten (zu Drucksache Nr. 30/19):

Die Dekanatssynode des Dekanats Kronberg beantragt bei der Landessynode die finanzielle Aus-

stattung für Vertretungsdienste in den Dekanaten zu verbessern.

Begründung: Den Dekanaten als Mittlere Ebene fehlen derzeit die finanziellen und personellen

Mittel, die notwendig sind für Vertretungsdienste, insbesondere für die Vertretung von Pfarrerin-

nen und Pfarrern. Derzeit steht den Dekanaten kein Budget zur Verfügung, um vor Ort durch Fi-

nanzierung von Aufgaben des Pfarramtes im Vertretungsfall schnell und unkompliziert Ersatzleis-

tungen zu finanzieren. Bei hohem Arbeitsaufwand der Profilstelle fehlt die notwendige Grundlage,

um ihre Arbeit als Evangelische Kirche in der Region angemessen zu gestalten.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Überweisung mit vier weiteren synodalen Anträgen an die KL.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Pfarrer*innen vertreten sich gegenseitig (§ 25 Abs. 4 PfDG.EKD). Bei längeren Vertretungszeiten

kann bei einem 0,5 Stellenanteil eine Schwierigkeitsstellenzulage A (zurzeit 152,52 € brutto/mtl.)

und bei einem 1,0 Stellenanteil die Schwierigkeitsstellenzulage B (zurzeit 305,04 € brutto/mtl.) ge-

währt werden. Zudem können Gottesdienste und Kasualien von Prädikant*innen übernommen

werden. Die Aufwendungen für den Prädikantendienst werden den Dekanaten erstattet. Für Vertre-

tungsdienste bei längeren Vakanzen im Konfirmandenunterricht können ebenfalls entstehende

Kosten erstattet werden. Zur Unterstützung von längeren Vakanzsituationen in Kirchengemeinden

sind 40 Pfarrstellen als sog. „Beigaben bei den Pröpst*innen“ im Haushalt 2020 vorgesehen. Hier-

für werden 4,5 Mio. € an Personalaufwand im Haushalt 2020 vorgesehen. Die Kirchenleitung sieht

daher keine Möglichkeit, noch weitere Mittel zur Verfügung zu stellen.

Federführung: OKR Böhm

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag der Dekanatssynode des Dekanats Bergstraße (Drucksache Nr. 32/19):

Die Landessynode möge die Kirchenverwaltung beauftragen, geeignete Maßnahmen im Projekt

Doppik zu ergreifen, die sicherstellen, dass die Pilotregionalverwaltung Starkenburg-West in 2019

in die Lage versetzt wird, dass die Kirchengemeinden dieser Region die Ist-Jahresabschlüsse für

die Jahre 2015 – 2018 in 2019 erhalten. Über die Maßnahmen zur Sicherstellung und deren Wirk-

samkeit im Hinblick auf die Termineinhaltung soll spätestens im Rahmen der Herbstsynode 2019

die Landessynode informiert werden.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Bergstraße für Maßnahmen zur Ermöglichung der Erstellung der Ist-

Jahresabschlüsse der Kirchengemeinden für die Pilotregionalverwaltung Starkenburg-West

(Drs. 32/19) wird als Material an den Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit

und Mitgliederorientierung, den Finanzausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss (federfüh-

rend) und die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Der Kirchenleitung ist bewusst, dass die ausstehende Vorlage der doppischen Jahresabschlüsse

zu Einschränkungen bei der Kenntnis der aktuellen Vermögensstände führt. Dass die Pilotregio-

nalverwaltungen (PilotRV) im Rahmen des Haushaltsentwurfs Informationen u. a. zur Entwicklung

von Rücklagen und Zinsen auf Basis der bereits eingespielten Anfangsbestände zur Verfügung

stellen, soll diesen Mangel lindern.

Das Doppik-Projekt hat seinerseits zu Beginn dieses Jahres eine Fokussierung auf die Erstellung

der Jahresabschlüsse in den Pilotregionen vereinbart und dazu eine Priorisierung konkurrierender

Aktivitäten im Projekt vorgenommen. Jedoch wären auch bei einem optimalem Verlauf der bishe-

rigen Umstellung Verzögerungen bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse unvermeidlich gewe-

sen, da technisch bedingt eine ganze Reihe von Voraussetzungen erst im laufenden Betrieb ge-

schaffen werden können. Bei kirchlichen und staatlichen Körperschaften ist nach der Doppik-

Umstellung ebenfalls ein in der Regel mehrjähriger Verzug bei der Rechnungslegung eingetreten.

Mit Stand August 2019 konnten die konzeptionellen Grundlagen in Form eines umfänglichen

Fachkonzepts abschließend formuliert werden. Gleichzeitig hat die Kirchenverwaltung in Abstim-

mung mit dem Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Übergangsbestimmungen der kirchlichen

Haushaltsordnung Vereinfachungsregelungen vorbereitet, die den PilotRV eine im Umfang stark

reduzierte und damit deutlich beschleunigte Erstellung der bereits länger zurückliegenden Haus-

haltsjahre ermöglicht (Dekanate sind von dieser Regelung ausgenommen). Alle Kirchengemein-

den erhalten die vereinfachten Abschlüsse als Paket mit dem Abschluss des Jahres 2018. Die

Kirchengemeinden erleiden dadurch keine Informationsverluste und befinden sich damit wieder in

einem geordneten Zyklus von Haushaltsplanung und Jahresabschluss.

Unvorhersehbare Verzögerungen bei der technischen Einspielung der Gebäude- und Grund-

stückswerte im laufenden Jahr haben dazu geführt, dass die PilotRV entgegen der Zielsetzung

zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts der Kirchenleitung erst einen kleinen Teil der für die

Jahresabschlüsse unabdingbaren Eröffnungsbilanzen an die Kirchengemeinden versenden konn-

ten. Die Einspielung der ausstehenden Daten wurde Anfang August 2019 abgeschlossen, so dass



Drucksache Nr.:62/19

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung synodaler Anträge,
die als Material an die Kirchenleitung überwiesen wurden

Datum:

23.10.2019

hier: Beschluss Nr. 31 der 7. Tagung der Zwölften Kirchensynode
Az.:

4910-13
(Kt/Chr)

2/2

nachfolgend von einem zügigen Versand ausgegangen werden kann und die Eröffnungsbilanzen

bis zur Tagung der Kirchensynode nahezu allen Kirchengemeinden vorliegen sollten.

Entsprechend dem Rücklauf der jeweiligen Eröffnungsbilanz – nach Beschluss durch den Kir-

chenvorstand und der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt – kann unmittelbar die Erstel-

lung der Jahresabschlüsse in den Regionalverwaltungen erfolgen. Es ist deshalb davon auszuge-

hen, dass zum Zeitpunkt der Tagung der Kirchensynode eine, wenn auch kleine Zahl an Kirchen-

gemeinden die Jahresabschlüsse 2015 – 2018 bereits erhalten hat. Die Fertigstellung der Mehr-

zahl der Jahresabschlüsse ist erst im Jahr 2020 möglich. Die verbleibende Zeit ist für die zu er-

stellende Anzahl deutlich zu kurz. Hinzu kommen die Zeitbedarfe für Beratung und Beschluss der

Eröffnungsbilanzen in den Gemeinden sowie die Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Eine

weitere Beschleunigung ist daher trotz der vorgesehenen erneuten Personalausweitungen aktuell

nicht erreichbar, der Zeitpunkt der Übermittlung aller Jahresabschlüsse somit zum jetzigen Stand

nicht verbindlich zu benennen. Ziel ist es, spätestens Ende des ersten Halbjahres 2020 allen Kir-

chengemeinden und Dekanaten die zurückliegenden Jahresabschlüsse zur Verfügung gestellt zu

haben.

Durch die bei den Kirchengemeinden nun kontinuierlich eingehenden Eröffnungsbilanzen und

Jahresabschlüsse kann der Fortschritt der Arbeiten ab sofort unmittelbar im Dekanat mitverfolgt

werden.

Federführung: OKR T. Keller

Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:

Rechnungsprüfungsausschuss (RPAus):

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt von den Bemühungen der Kirchenverwaltung Kenntnis

und unterstützt die beschriebene Vereinfachung der Abschlussbuchungen. Der Rechnungsprü-

fungsausschuss sieht die besondere Situation, dass die Vorjahresvergleiche den Gemeinden

nach so vielen Jahren ohne Abschluss keine Steuerungsfunktion mehr bieten. Es ist trotzdem

darauf zu achten, dass diese Ausnahmen nicht zu einer Dauerlösung werden auf deren Akzep-

tanz gehofft wird. Besonders bei den neu in die Doppik zu führenden Rechtsträgern müssen von

Beginn an alle Regeln der KHO gewahrt bleiben.

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung

(AGÖM):

Die Probleme der Pilotregionen sind für alle anderen Gemeinden, die inzwischen doppisch arbei-

ten, ebenso gegeben. Daher muss nachdrücklich gefragt werden, wann auch hier Abschlüsse

vorliegen. Der AGÖM unterstützt die Stellungnahme des RPAus.
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Antrag des Dekanats Nassauer Land (Drucksache Nr. 33/19):

Die Dekanatssynode des Ev. Dekanats Nassauer Land fordert, den Bemessungsschlüssel für die

Bemessung der Stellenanteile der Verwaltungsfachkräfte in den Dekanaten zu prüfen und zeitnah

anzupassen. Dies setzt eine Aktualisierung von § 6 der Fach- und Profilstellenverordnung (FPVO)

voraus.

Bereits in 2017 hat sich eine Arbeitsgruppe, bestehend aus zuständigen Mitarbeitenden der Kir-

chenverwaltung, jeweils zwei Vertreterinnen bzw. Vertretern aus dem Kreis der Verwaltungsfach-

kräfte, der DSV-Vorsitzenden und der Dekaninnen und Dekane gebildet, die die Bemessungskrite-

rien für die Ausstattung der Dekanate mit Verwaltungsfachkraftstellen im Hinblick auf eine Über-

prüfung von § 6 Fach-/Profilstellenverordnung überprüfen und Vorschläge erarbeiten sollte. Diese

Gruppe hat sich nur einmal getroffen und wurde danach nie mehr von der Kirchenverwaltung

einberufen.

Ein Lösungsvorschlag wurde damals erarbeitet, der in weiteren Arbeitsgruppen der Synode über-

arbeitungsbedürftig schien.

Von Seiten der Dekaninnen und Dekane wurde ein Vereinfachungsvorschlag gemacht, die Be-

messungskriterien der Anzahl der „DEKANE*INNENSTELLEN im Dekanat anzupassen“.

Auch dieser Vorschlag ist bis heute nicht weiter verfolgt worden.

Das Problem der Unterbesetzung der Verwaltungsbüros der Dekanate ist also bekannt und es

erschließt sich nicht, warum man in der Problematik nicht weiter nach Lösungen sucht.

In den Verwaltungsbüros der Dekanate - mittlere Ebene - ist eine permanente Unterbesetzung

festzustellen. So obliegt zum Beispiel der Verwaltungsfachkraft im Ev. Dekanat Nassauer Land

u.a. die Verwaltung und Betreuung von 30 Mitarbeitenden in einem 2016 fusionierten Dekanat,

Betreuung und Verwaltung des Gesamthaushaltes von mittlerweile über 10 Mio. Euro, die Koordi-

nierung und Durchführung der Dekanatsveranstaltungen. Mit der Fusion sind die Aufgaben des

DSV auch in der Verbindung zu den Kirchengemeinden, den erweiterten Aufgaben (z.B. Träger-

schaft der Kitas) in einer Weise angestiegen, dass eine Unterstützung der Verwaltung nicht zu

leisten ist. Die ständig wachsenden Aufgaben in Qualität und Quantität setzt die Verwaltungsfach-

kraft unter enormen Arbeitsdruck, der psychisch seine Steigerung erfährt, weil keine Vertretung

vorhanden ist.

Deshalb fordert die Dekanatssynode des Ev. Dekanats Nassauer Land eine dringende Überprü-

fung und Anpassung der Bemessungsgrundlagen der Anzahl der Verwaltungsfachkräfte in den

Dekanaten und zeitnahe Umsetzung.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Nassauer Land auf Überprüfung des Bemessungsschlüssels für die

Bemessung der Stellenanteile der Verwaltungsfachkräfte in den Dekanaten (Drs. 33/19) wird als

Material an den Verwaltungsausschuss und die Kirchenleitung überwiesen.
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Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Ein zentrales Ziel der Dekanatsneuordnung ist es, Stabilität und Planungssicherheit für die mittel-

fristige Dekanatsentwicklung zu gewährleisten. Dem dient auch die Zusammenführung der Ver-

waltungsfachkraft- und Sekretariatsstellen in einer gemeinsamen Dekanatsverwaltung. Die seit

2016 neu geordneten Dekanate erhielten dadurch eine Ausstattung mit mindestens zwei mal 0,5

Verwaltungsfachkraftstellen und entsprechenden Sekretariatsanteilen, was Gestaltungsspielräu-

me in der Aufgabenverteilung und bessere Vertretungsmöglichkeiten eröffnete. Vereinigungsbe-

dingte Stellenreduzierungen waren und sind ausgeschlossen.

Kritisch hinterfragt wurde seitens der Dekanate allerdings die nach Kirchenmitgliedern gestufte

Bemessung der Stellenumfänge in § 6 Fach- und Profilstellenverordnung. Dieses Kriterium er-

schien als wenig aussagekräftig im Hinblick auf die in einer Dekanatsverwaltung wahrzunehmen-

den Aufgaben. Die Kirchenleitung beauftrage daher die im Antrag erwähnte Arbeitsgruppe, ver-

schiedene Möglichkeiten für eine sachgemäßere Bemessung auszuloten.

Empfohlen wurde in diesem Zusammenhang, allen Dekanaten nach Umsetzung der gesetzlich

geregelten Dekanatsneuordnung eine mitgliederunabhängige Grundausstattung von mindestens

1,0 Verwaltungsfachkraftstellen zuzüglich einer entsprechenden Personalkostenzuweisung für

Sekretariatsaufgaben zu ermöglichen. Die Kirchenleitung hat hierzu im Juni 2019 eine Anpassung

der Bemessungsstufen in § 6 Fach- und Profilstellenverordnung beschlossen und den Kirchensy-

nodalvorstand um Zustimmung gebeten. Diese Absicherung der Personalausstattung nimmt das

Anliegen des Antragstellers auf, da kleinere Dekanate bei einer Unterschreitung der Mitgliederzahl

von 40.000 nicht mehr auf 0,5 Verwaltungsstellen und zusätzlich geringerem Sekretariatsumfang

reduziert werden.

Die darüber hinaus diskutierten Kriterien für eine weitergehende Ausstattung mit 1,5 oder mehr

Verwaltungsfachkraftstellen (z. B. Anzahl der Kirchengemeinden; Einrichtungen in Trägerschaft

des Dekanats, Anzahl der im Dekanat beschäftigten Mitarbeitenden, Haushaltsvolumen) konnten

aufgrund ihrer Anfälligkeit für Fehlanreize oder sachfremde Aspekte nicht überzeugen. Einige der

vorgeschlagenen Kriterien sind zudem uneindeutig (Einrichtungen, Mitarbeitende), was allein

schon die Abfrage dieser Angaben bei den Dekanaten erschwerte.

Der Vorschlag aus dem Kreis der Dekaninnen und Dekane wäre demgegenüber eindeutig in der

Anwendung und nicht mit problematischen Steuerimpulsen verbunden. Durch die Orientierung an

den Stellenumfängen der Dekane- und stellvertretenden Dekanestellen, bliebe allerdings weiter

eine Bindung an die Zahl der Kirchenmitglieder erhalten, nur mit einer geringeren Stufenbreite.

Dekanate würden bereits mit 50.000 und nicht erst ab 60.000 Mitgliedern über die Grundausstat-

tung hinaus weiteren 0,5 Verwaltungsfachkraftstellen erhalten. Hiervon könnten 11 von künftig 25

Dekanaten profitieren. Dies hätte eine insgesamt eine Stellungausweitung um 5,5 Vollzeitstellen

zur Folge (von derzeit 32,5 auf 37,5).

Auf Grundlage der Besoldungsstufe E8 wären hierfür gesamtkirchlich zusätzliche Personalkosten

für in Höhe von ca. 370.000 € im Haushalt vorzusehen. Bei Beibehaltung der Koppelung der Sek-

retariatspauschale an die Verwaltungsfachkraftstellen würden sich die Aufwendungen um weitere

ca. 300.000 € erhöhen.
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Angesichts des mittelfristig hohen Einsparbedarfs im Gesamthaushalt - auch bei den Dekanaten -

hält die Kirchenleitung eine dauerhafte Etablierung neuer Stellenansprüche über die bereits be-

schlossene Absicherung von mindestens einer 1,0 Verwaltungsfachkraftstelle in jedem Dekanat

hinaus, aus finanziellen Gründen nicht für vertretbar.

Federführung: Pfr. Eberl

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:

Verwaltungsausschuss:

Der Verwaltungsausschuss begrüßt die Mindestausstattung der Dekanate mit je einer 1,0 Ver-

waltungsfachkraft- und Sekretariatsstelle, die insbesondere kleineren Dekanaten mehr Planungs-

sicherheit verschafft. Die Ablehnung einer darüber hinausgehenden Erhöhung der Verwaltungs-

kapazität durch die Kirchenleitung aus finanziellen Gründen sieht der Verwaltungsausschuss kri-

tisch, da insgesamt die Leitungsaufgaben auf der Mittleren Ebene zugenommen haben - insbe-

sondere dort, wo Dekanate spezifische Aufgaben zusätzlich übernommen haben, deren Verwal-

tungskosten bzw. Stundenanteile grundsätzlich zu berücksichtigen sind (vgl. z.B. die Verwal-

tungskosten bei der Notfallseelsorge).
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Antrag des Dekanats Nassauer Land auf Überprüfung der Eingruppierung der Verwal-

tungskräfte in den Dekanaten (Drucksache Nr. 34/19):

Die Dekanatssynode hat am 15.03.2019 in Buch bei 69 anwesenden von 103 stimmberechtigten

Mitgliedern beschlossen:

Antrag 2

Die Dekanatssynode des Ev. Dekanats Nassauer Land fordert, die Bewertung der Stellen der

Verwaltungsfachkräfte in den Dekanaten zu prüfen und Möglichkeiten zu schaffen, die Arbeit der

langjährigen Verwaltungskräfte zu honorieren und mind. eine Höhergruppierung zu ermöglichen.

Unter Bezug auf die in Antrag 1 bereits geschilderte Zunahme der Aufgaben der mittleren Ebene

und die damit verbundene Erhöhung der Arbeitsverantwortung und –leistung einer Verwaltungs-

fachkraft muss es die Möglichkeit geben, die Stellen der langjährigen Verwaltungskräfte zu über-

prüfen und ggf. höherwertig einzuordnen (z. Bsp. eine Höhergruppierung von E8 nach E9).

Das Anforderungsprofil hat sich im Laufe der Jahre, und speziell nach einer Fusion sehr erweitert.

Es entspricht nichtmehr den Vorgaben aus 2001. Die Anzahl der Fragestellungen / Anträge, aber

auch das Themenspektrum haben sich in den Jahren deutlich erweitert.

Die Verwaltungsfachkraft der mittleren Eben „vor Ort“ muss alle Fragestellungen des Dekanats

fachkundig abdecken (Personalrecht, Haushaltsrecht, Organisationsfragen) und dabei noch das

sogenannte Tagesgeschäft bewältigen. Das unterscheidet sie eindeutig von den Verwaltungskräf-

ten einer großen Verwaltungseinheit wie der Kirchenverwaltung.

Des Weiteren wäre es für jede Dekanatsverwaltung ein Verlust, langjährige Mitarbeiter*innen, die

sich in der Aufgabe bewährt haben, durch nicht vorhandene Entwicklungsperspektiven an andere

Verwaltungen zu verlieren.

Deshalb fordert die Dekanatssynode des Ev. Dekanats Nassauer Land eine dringende Überprü-

fung der Stellenmerkmale der Verwaltungskräfte in Bezug auf die Eingruppierung langjähriger

Mitarbeiter*innen und die Möglichkeit einer beruflichen Perspektive in Form von einer Höhergrup-

pierung.

Die erste Dekanatssynode des evangelischen Dekanats Nassauer Land beschließt auf ihrer sieb-

ten Tagung am 15.03.2019 das der aufgeführte Antrag zur Höhergruppierung der Verwaltungs-

fachkräfte an die zwölfte Landessynode der EKHN zu ihrer 7. Tagung vom 09.05. – 11.05.2019

gestellt wird.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Nassauer Land auf Überprüfung der Eingruppierung der Verwaltungs-

fachkräfte in den Dekanaten (Drs. 34/19) wird als Material an den Verwaltungsausschuss und die

Kirchenleitung überwiesen.
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Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Die Stellen von Verwaltungsfachkräften sind je nach übertragenen Tätigkeiten nach E 7 oder E 8

bewertet und die Mitarbeitenden entsprechend eingruppiert (§ 28 Abs. 1 KDO). Die Stellen wer-

den regelmäßig überprüft. Eine Veränderung der Bewertung ist zur Zeit nicht angezeigt. Dies

würde eine grundsätzliche Überarbeitung der Stellenbeschreibung erfordern. Die Aufgabe der

Stelle besteht derzeit in der Unterstützung des Dekanatssynodalvorstandes. Eine Bewertung nach

E 9 würde Tätigkeiten erfordern, die Kenntnisse voraussetzen, die in der Regel durch einen Fach-

hochschulabschluss erworben werden.

Federführung: OKRin Dr. Knötzele

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:

Verwaltungsausschuss:

Der Verwaltungsausschuss trägt die Antwort der Kirchenleitung nicht mit. Angesichts des Verant-

wortungs- und Aufgabenzuwachses auf der Mittleren Ebene. Seit Einführung der Verwaltungs-

fachkräfte haben diese zunehmend auch Managementaufgaben zu erfüllen, um den DSV zu ent-

lasten. Der Verwaltungsausschuss sieht daher die Notwendigkeit, die Stellenbeschreibungen und

–bewertungen bei allen Dekanaten zu überprüfen.
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Antrag des Dekanats Nassauer Land, Bad Ems (Drucksache Nr. 35/19):

Antrag an die Landessynode der EKHN zur Änderung der KitaVo; Anhebung der Bemessungsfak-

toren zur Berechnung der Arbeitsstunden der Geschäftsführung bei gemeindeübergreifenden

Dekanatsträgerschaften für Kitas.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Nassauer Land zur Änderung der KitaVO bezügl. der Anhebung der

Bemessungsfaktoren zur Berechnung der Arbeitsstunden der Geschäftsführung bei GüT

(Drs. 35/19) wird als Material an den Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bil-

dung und Erziehung, den Finanzausschuss, den Verwaltungsausschuss (federführend) und die

Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Der Antrag wird in der von der Synode eingesetzten Kitakommission bearbeitet. Die Kirchenlei-

tung berichtet über die Arbeit der Kommission im Zwischenbericht, der der Synode in der Herbst-

tagung 2019 vorgelegt wird.

Federführung: Herrenbrück, Fachbereichsleitung Kindertagesstätten

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag der Dekanatssynode des Evangelischen Dekanats Ingelheim-Oppenheim

(zu Drucksache Nr. 39/19)

Die Landeskirche stellt allen Mitarbeitenden, die eine EKHN-Mailadresse besitzen nicht nur eine

kostenlose WEB-Lösung zur Bearbeitung ihrer dienstlichen eMails zur Verfügung, sondern auch

eine kostenlose Software-Lösung für mindestens ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tab-

let). Außerdem stellt sie sicher, dass so lange Apple-Geräte für den dienstlichen Gebrauch ge-

nutzt werden können und sogar teilweise von der Landeskirche empfohlen werden, ein kosten-

loser Support für diese Geräte im Hinblick auf die dienstliche Kommunikation gewährleistet ist.

Begründung:

Die Kommunikation gehört zu dem Kerngeschäft kirchlichen Handelns. Dabei ist nachvollzieh-

bar, dass den Mitarbeitenden eine Kommunikation vorgeschrieben wird, die der Datenschutz-

verordnung und den IT-Richtlinien der Landeskirche und der EKD entspricht. Da es sich hierbei

aber um dienstliche Vorschriften handelt, sollte die Landeskirche die Voraussetzungen schaffen,

dass durch die Nutzung dieser Systeme den Mitarbeitenden nicht zusätzliche Kosten entstehen.

Außerdem erwarten wir deutliche Einsparungen, wenn der Dienstweg dem Postversand auf

diese dienstliche elektronische Kommunikation umgestellt wird, so dass die Kosten, die der

Landeskirche durch die Pflege des Systems entstehen, dort mehr als eingespart werden kön-

nen. Damit diese Einsparungen aber auch erzielt werden können, ist eine grundsätzliche Akzep-

tanz und Nutzung der E-Mail-Systeme notwendig. Dies ist aber kaum zu erwarten, wenn Mitar-

beitenden zusätzliche Kosten von bis zu 10 € monatlich entstehen. Auch wenn nachvollziehbar

ist, dass die Landeskirche vor allem ein Betriebssystem verstärkt nutzt und nutzen will, müssen

landeskirchliche EDV-Anwendungen so gestaltet sein, dass sie mit allen Betriebssystemen ge-

nutzt werden können, die nicht von der Landeskirche verboten sind. Ein solches Verbot findet

sich weder in der IT-Verordnung noch in der Datenschutzverordnung.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Ingelheim-Oppenheim auf kostenlose Software für mobile Endgeräte

(Drs. 39/19) wird als Material an die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Alle Mitarbeitenden, die eine dienstliche E-Mail-Adresse nutzen, können über das gesicherte

Netzwerk (VPN) bereits eine kostenfreie Web-Lösung zur Bearbeitung der dienstlichen E-Mails

nutzen, diese Standard-Lösung von Microsoft nennt sich OWA (erreichbar unter:

https://epost.kv.ekhn.de/). Ebenfalls über das gesicherte Netzwerk lassen sich die dienstlichen

Rechner einbinden und die dienstlichen E-Mails lokal nutzen (hierzu ist ein lokales Programm

notwendig, häufig wird Outlook verwendet).

Um von unterwegs im gesicherten Netzwerk die dienstlichen E-Mails nutzen zu können, ist ein

Notebook mit VPN oder ein mobiles Endgerät notwendig, beispielsweise ein Tablet oder ein

Smartphone. Hierzu sind das Gerät selbst, ein Mobilfunkvertrag, eine Anbindung an das gesi-

cherte Netz speziell für mobile Endgeräte (MDM) und Lizenzen für die Software notwendig.

Neben den Systemen für die E-Mail-Infrastruktur finanziert die Landeskirche auch die notwendi-

ge Infrastruktur zur Anbindung der mobilen Endgeräte an das gesicherte Netz, nicht aber die für
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jedes Gerät einzeln notwendige Lizenz. Diese wird bisher, wie das Gerät selbst und der Mobil-

funkvertrag, durch die Einrichtung getragen.

Bei derzeit 294 mobilen Endgeräten und einer deutlich steigenden Tendenz wäre eine zentrale

Finanzierung nur mit zusätzlichen finanziellen Ressourcen möglich.

Die Unterstützung unterschiedlicher Betriebssysteme, auf klassischen Computern und Note-

books wie auch auf mobilen Endgeräten, wird – im Rahmen der vorhandenen begrenzten per-

sonellen Ressourcen – angestrebt: Bei bereits getätigten Anschaffungen handelt es sich konkret

um die Anbindung an das gesicherte Netz (VPN) und in Teilen um die Konfiguration der Soft-

ware zum Abruf der dienstlichen E-Mails. Ein vollumfassender Support für die verschiedenen

Betriebssysteme und damit verbunden auch für die unterschiedlichen Endgeräte ist aber nicht

möglich. Die derzeitige Ressourcen-Ausstattung des Referates Organisation und Informations-

technologie lässt nur den Support eines Standards zu, dieser sind Microsoft-basierte Systeme

bzw. Software.

Federführung: Karrock

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Dekanats Ingelheim-Oppenheim (Drucksache Nr. 40/19):

Die Dekanatssynode hat am 15.03.2019 in Ober-Saulheim bei 71 anwesenden von 84 stimmbe-

rechtigten Mitgliedern unter TOP 8 beschlossen:

Die Dekanatssynode des Dekanats Ingelheim-Oppenheim beschließt bei einer Enthaltung folgen-

den Antrag an die Kirchensynode:

Die Kirchengemeinden müssen für die Gebäude der Kindertagesstätten keine Rücklagen aus den

gemeindeeigenen Zuweisungen im Haushalt bilden. Stattdessen werden die Zuweisungen der

Landeskirche für die Kindertagesstätten so verändert, dass durch sie die notwendigen Rücklagen

aufgebaut werden können.

Begründung: Haben die Kirchengemeinden die Bauträgerschaft, so bedeutet das dass sie in

Rheinland-Pfalz keinerlei regelmäßige Zuschüsse für den Unterhalt der Gebäude erhalten, so

dass sie die Gebäudeabschreibungen zu 100 % aus den gemeindeeigenen Rücklagen bilden

müssen. Dies führt gerade bei kleinen Kirchengemeinden zu enormen finanziellen Belastungen,

die im Zweifelsfall nicht bewältigt werden können.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Ingelheim-Oppenheim zu Zuweisungen an Kindertagesstätten (Drs.

40/19) wird als Material an die Kirchleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

In Rheinland-Pfalz erhalten Kirchengemeinden der EKHN i. d. R. einen gesamtkirchlichen Bau-

kostenzuschuss in Höhe von 65 % für die große Bauunterhaltung von kircheneigenen Kita-

Gebäuden. Die restlichen Mittel sind von der Kirchengemeinde aufzubringen. Sofern kommunale

oder staatliche Zuschüsse zu verzeichnen sind, reduzieren sich die kirchlichen Anteile proportio-

nal.

Die Kirchenleitung erwägt eine Verbesserung der Baufinanzierung für Kita-Gebäude im finanzier-

baren Rahmen. Hierzu sind einerseits 1 Mio. Euro zusätzliche Mittel im Haushaltsentwurf 2020

eingeplant, um den Eigenanteil einer Kirchengemeinde auf 10 % der jeweiligen Gesamtkosten zu

begrenzen. Die Mittel sollen bis auf weiteres aus einer gesamtkirchlichen Rücklage für die Bauun-

terhaltung in den Kirchengemeinden gedeckt werden. Für Einrichtungen in Hessen bedeutete dies

ein Sinken des Eigenanteils von i. d. R. 17,5 % auf ebenfalls 10 % der Gesamtkosten. Der Vor-

schlag der Kirchenleitung, hiermit die Finanzierungsbedingungen im Kirchengebiet anzugleichen,

soll sich ebenfalls auf die laufende („kleine“) Bauunterhaltung erstrecken. Hierzu sollen den

EKHN-Einrichtungen in Rheinland-Pfalz wie bereits in Hessen bis zu 2.500 Euro pro Gruppe als

Haushaltsansatz ermöglicht werden. Die Mehraufwendungen für diese Maßnahme werden auf

rund 400.000 Euro p. a. geschätzt und sollen übergangsweise ebenfalls aus der genannten Rück-

lage gedeckt werden.

Für darüber hinausgehende Entlastungen der Kirchengemeinden sieht die Kirchenleitung derzeit

keine Handlungsgrundlage. Dies betrifft auch etwaige Zuweisungen zur Rücklagenbildung der

Kirchengemeinden. Die Kirchenleitung vertritt überdies die Auffassung, dass sich Kirchengemein-

den mit Kindertagesstättenträgerschaft (bzw. auch im Rahmen einer gemeindeübergreifenden
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Trägerschaft) grundsätzlich an den Kosten der Einrichtungen in einem Mindestumfang beteiligen

sollen. Von einer Betriebskostenmitfinanzierung sind die Kirchengemeinden derzeit vollständig

freigestellt.

Die Kirchenleitung hat die gleichlautenden Anträge der Dekanatssynoden Alzey und Wöllstein zur

Kenntnis genommen.

Federführung: OKR Hinte

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Dekanats Hungen:

Bezug: Lfd. Nr. 835 Pfarrhausbedarfs- und entwicklungsplangesetz (PBEG) vom 29. November

2018

1. Pfarrhäuser der Kategorie C, die sich als unverkäuflich erweisen und auch nicht vermietet wer-

den können, sollen der Kirchenverwaltung zur Verwaltung übergeben oder der Pfarreivermögens-

verwaltung zum Preis von 1 € überlassen werden können.

2. Pfarrhäuser der Kategorie C, die nicht veräußert werden können, weil die Wasser und / oder

Heizungsversorgung eines Gemeindehauses davon abhängt, sollten durch eine zuverlässige

Hausverwaltung verwaltet werden dürfen. Die Kirchenverwaltung soll hierfür eine Liste seriöser

Unternehmen erstellen oder eine Reglung finden, dass dies durch die Regionalverwaltungen er-

folgen kann.

3. Pfarrhäuser der Kategorie C, die nicht veräußert werden können, weil die Wasser und / oder

Heizungsversorgung eines Gemeindehauses davon abhängt und die sich als nicht vermietbar

erweisen, sollen der Kirchenverwaltung zur Verwaltung übergeben werden oder der Pfarreivermö-

gensverwaltung zum Preis von 1 € überlassen werden können.

4. Die Kirchenverwaltung soll auf Anfrage Kirchengemeinden beim Verkauf der Pfarrhäuser der

Kategorie C beraten und unterstützen.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Hungen zum Pfarrhaus- und –entwicklungsplangesetz (Drs. 41/19) wird

als Material an den Bauausschuss, den Rechnungsprüfungsausschuss (federführend) und die

Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Die dem Antrag zugrunde liegenden Befürchtungen, Kirchengemeinde könnten mit der Verwal-

tung oder Verwertung von Pfarrhäusern der Kategorie C (zukünftig nicht mehr benötigte Pfarrhäu-

ser) überfordert werden, sind nachvollziehbar. Ein rechtlicher Handlungsbedarf ist dennoch aus

den nachfolgenden Gründen aktuell nicht gegeben:

zu 1.) Bereits in den synodalen Beratungen zu dem Pfarrhausbedarfs-

und -entwicklungsplangesetz wurde die Frage nach der Verwaltung und Verwertung von Pfarr-

häusern der Kategorie C kritisch diskutiert. Die Geschäftsführung der Zentralen Pfarreivermö-

gensverwaltung hatte dabei bereits ihre grundsätzliche Bereitschaft erklärt, auf Antrag von Kir-

chengemeinden solche Pfarrhäuser zum Preis von 1 Euro zu übernehmen. Diese Bereitschaft

besteht unverändert fort und wurde bereits in einem Fall umgesetzt.

zu 2.) Kirchengemeinden haben auch schon bereits jetzt die Möglichkeit, in haus-, wohnungs-

oder liegenschaftsverwaltenden Angelegenheiten die Dienstleistungen einer externen Hausver-

waltung in Anspruch nehmen zu können. Gerne ist das Liegenschaftsreferat der Kirchenverwal-

tung bei der Suche nach einer zuverlässigen Hausverwaltung im Bedarfsfall behilflich. Die hierfür

aufzuwendenden Kosten sind allerdings von den Kirchengemeinden aus den laufenden Gebäude-

zuweisungen aufzubringen.
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zu 3.) Die Bereitschaft der Geschäftsführung der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung zur

Übernahme von Pfarrhäusern bezieht sich auch auf die Pfarrhäuser, die in einem Gebäudeen-

semble mit anderen kirchlichen Gebäuden stehen.

zu 4.) Das Liegenschaftsreferat der Kirchenverwaltung unterstützt bereits jetzt nach entsprechen-

der Beauftragung Kirchengemeinden bei der Verwertung von nicht mehr benötigten Immobilien.

Je nach Wunsch der Kirchengemeinde erstreckt sich die Dienstleistung der Kirchenverwaltung

von der Beratung bis hin zur Abwicklung des gesamten Veräußerungsvorgangs.

Federführung: OKR M. Keller

Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:

Rechnungsprüfungsausschuss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss spricht sich dafür aus, dass die betroffenen Gemeinden von

der ZPV bei der adäquaten Vermarktung nicht mehr benötigter Pfarrhäuser zu unterstützen sind.

Soweit nötig, sind ihnen hierfür angemessene Fristen zu setzen.

Nach erfolglosem Verlauf der Vermarktungsbestrebungen ist eine Übernahme durch die Gesamt-

kirche/ZPV einer externen Verwaltung vorzuziehen.

Dieses Verfahren sollte verbindlich festgelegt werden durch rechtliche Maßnahmen, um den Ge-

meinden, gerade auch denen mit schwer zu veräußernden Gebäuden, Sicherheit zu gewährleis-

ten. Die in den Jahresabschlüssen enthaltenen Gebäudewerte sind abzuschreiben und die bereits

gebildeten Substanzerhaltungsrücklagen aufzulösen.

Bauausschuss:

Der Bauausschuss sieht im vorliegenden Antrag keinen Handlungsbedarf.

Prinzipiell mahnt er an, die durch gekürzte Hausmeister- und Küsterstellen potentielle Unterde-

ckung von Betriebskosten- und Bauunterhaltsunterstützung im Blick zu behalten.
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Antrag des Dekanats Hungen (Drucksache Nr.42/19):

Die Kirchensynode und Kirchenleitung werden gebeten, zur Erfüllung der kostenfreien Durchfüh-

rung von Amtshandlungen gemäß Lebensordnung der EKHN 3.4 sich der Finanzierung der Küs-

ter/innen, Gemeindesekretärinnen und -sekretäre, der haupt- und nebenberuflichen Kirchenmusi-

ker/innen anzunehmen und eine verlässliche Lösung in finanzieller Hinsicht für alle Kirchenge-

meinden der EKHN zu finden.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Hungen zur Erfüllung der kostenfreien Durchführung von Amtshandlun-

gen gemäß Lebensordnung der EKHN Abschnitt 3.4 (Drs. 42/19, zu dem wortgleiche Anträge der

Dekanate Grünberg und Kirchberg vorliegen) wird als Material an den Ausschuss für Gemeinde-

entwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung, den Finanzausschuss, den Rechts-

ausschuss, den Theologischen Ausschuss (federführend) und die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Zur Bearbeitung einer verlässlichen Lösung zur Erfüllung der kostenfreien Durchführung von

Amtshandlungen wurde durch die Kirchenverwaltung im Frühjahr 2019 ein Diskussionspapier

erstellt und auf der Konferenz der Dekaninnen und Dekane vorgetragen. Daran anschließend

wurden die Dekanate gebeten, Rückmeldungen aus den Gemeinden über konkrete Bedarfe und

Problemstellungen einzuholen. Aufgrund dieser Rückmeldungen wurde das Diskussionspapier

überarbeitet. In den Konferenzen der Dekanatssynodalvorstände und der Konferenz der Dekanin-

nen und Dekane im Herbst 2019 wird diese Überarbeitung nochmals beraten. Der Vorschlag wird

dann an die Ausschüsse weitergeleitet.

Mit dem Vorsitzenden des Theologischen Ausschusses als federführendem Ausschuss ist dieses

Vorgehen im Juni 2019 kommuniziert worden.

Federführung: OKRin Zander

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Stadtdekanats Frankfurt und Offenbach (Drucksache Nr. 44/19):

Die Dekanatssynode hat am 3. April 2019 in der 14.Tagung der Zweiten Synode des Evangeli-

schen Stadtdekanats Frankfurt und Offenbach bei 128 anwesenden von 175 stimmberechtigten

Mitgliedern beschlossen:

Die Dekanatssynode des Stadtdekanats Frankfurt und Offenbach beantragt folgende Änderung

von § 8 (1) Mitarbeitervertretungsgesetz (MAVG):

(1) Die Mitarbeitervertretung besteht aus

 drei Mitgliedern, wenn sie bis zu 49,

 fünf Mitgliedern, wenn sie 50 bis 99,

 sieben Mitgliedern, wenn sie 100 bis 299,

 neun Mitgliedern, wenn sie 300 bis 599

 elf Mitgliedern, wenn sie 600 bis 999

 dreizehn Mitgliedern, wenn sie 1.000 oder mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vertritt.

 Maßgeblich ist die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Wahltag

(die beantragte Änderung ist im Text unterstrichen)

Begründung

Die Regelungen des MAVG sind in ihrer gegenwärtigen Form seit 1989 in Kraft. Sie sehen eine

gestaffelte Anzahl der Mitglieder der Mitarbeitervertretung (MAV) vor, je nachdem wie viele Mitar-

beitende von ihr vertreten werden. Die Obergrenze der Anzahl der Mitglieder der MAV beträgt

derzeit 9 Personen, wenn mehr als 300 Mitarbeitende vertreten werden.

Diese Regelung wurde getroffen, als die Dekanate in der EKHN noch deutlich kleiner und die

Anzahl der jeweils zu vertretenden Mitarbeitenden noch deutlich geringer waren.

Diese Anzahl ist jedoch nicht ausreichend, wenn die MAV eine deutlich größere Anzahl von Mitar-

beitenden vertreten muss. Im Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach vertritt die MAV des Deka-

natsbereichs Nord-West derzeit ca. 924 Mitarbeitende, die MAV des Dekanatsbereichs Süd-Ost

derzeit ca. 654 Mitarbeitende, die MAV des Evangelischen Regionalverbandes Frankfurt und

Offenbach (ERV) vertritt derzeit 1.534 Mitarbeitende.

Trotz verbesserter Freistellungsregelungen in der Verwaltungsverordnung zu §§ 18 und 23 des

Mitarbeitervertretungsgesetzes der EKHN vom 7. Juli 2015 (Amtsblatt Nr. 10-2015) ist die Arbeit

für die MAV im Stadtdekanat und insbesondere im ERV kaum noch zu leisten. Dies betrifft ver-

mutlich auch die MAV in anderen großen Dekanaten in ähnlicher Weise.

Für die Dienststellenleitungen der Kirchengemeinden, Dekanate und Verbände ist es jedoch wich-

tig, dass die MAV ihre Vertretungsaufgaben für die Mitarbeitenden in angemessener Weise nach-

kommen können. Es trägt auch zur Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden bei, wenn diese in

ihren Anliegen ausreichend vertreten werden können. Deshalb lieg eine angemessene Ausstat-

tung der MAV auch im Interesse der kirchlichen Dienststellen.
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Die Heraufsetzung der Anzahl der Mitglieder der MAV ist nötig, damit diese ihren Aufgaben ent-

sprechend des MAVG angemessen nachkommen können.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Stadtdekanats Frankfurt und Offenbach auf Änderung § 8 des MAVG (Drs. 44/19)

wird als Material an den Rechtsausschuss und die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Die Kirchenleitung hat mit der Verwaltungsverordnung zu den §§ 18 und 23 des MAVG vom 7. Juli

2015 eine Grundlage gelegt, dem erhöhten Aufwand von MAV-Arbeit Rechnung zu tragen. Derzeit

findet eine Überprüfung statt. Eine Abfrage der GMAV bei den MAVen bestätigte die Notwendig-

keit geregelter Freistellungskontingente. Gegen die im Antrag geforderte Vergrößerung bestehen

aus Sicht der GMAV Bedenken, da zum einen die Arbeitsfähigkeit leiden könne und vor allem

Probleme gesehen werden, ausreichend Kandidierende zu finden. Aus Respekt vor dieser Ent-

scheidung lehnt die Kirchenleitung den Antrag ab.

Federführung: OKRin Dr. Knötzele

Ggf. Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:
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Antrag des Dekanats Westerwald (Drucksache Nr. 46/19):

Die Kirchensynode möge beschließen, beim Wegfall von Predigtstellen im Rahmen der Errichtung

von Kooperationsräumen nach den Bestimmungen des Regionalgesetzes analog zum Verfahren

bei Gemeindefusionen (§ 11, Abs. 4 Zuweisungsverordnung) die Zuweisung für die entfallenen

Predigtstellen für 25 Jahre fortzuschreiben.

Begründung: Der Wegfall der Zuweisungen für Predigtstellen bei Zusammenarbeit von Gemein-

den im Rahmen des Regionalgesetzes bringt große finanzielle Nachteile, insbesondere für kleine-

re Landgemeinden. Dieses Hemmnis kann durch die oben vorgeschlagene Regelung behoben

werden.

Zusätzliche Kosten: Keine. Nur die Einsparung beim Wegfall von Predigtstellen entfällt.

Überweisungsbeschluss der Kirchensynode:

Der Antrag des Dekanats Westerwald auf Zuweisung bei Wegfall von Predigtstätten (Drs. 46/19)

wird als Material an den Finanzausschuss, den Theologischen Ausschuss, den Verwaltungsaus-

schuss (federführend) und die Kirchenleitung überwiesen.

Bericht der Kirchenleitung über die Behandlung des Antrags:

Die 2014 im Rahmen der Änderung der Zuweisungsverordnung durch die Kirchensynode be-

schlossene Regelung § 11, Absatz 4 dient zum Ausgleich von Zuweisungen, die unmittelbar auf-

grund eines Gemeindezusammenschlusses entfallen. Kleinere Kirchengemeinden sollten durch

einen Gemeindezusammenschluss nicht länger benachteiligt (aber auch nicht bevorteilt) werden.

Im Unterschied zum Gemeindezusammenschluss hat die Bildung eines Kooperationsraumes nach

dem Regionalgesetz keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Zuweisungen der beteiligten Kir-

chengemeinden. Dies gilt auch und gerade bei Kooperationen kleinerer Kirchengemeinden mit nur

einer Predigtstelle. Jede Kirchengemeinde erhält in Kooperationsräumen ebenso wie in pfarr-

amtlichen Verbindungen, Arbeitsgemeinschaften und Gesamtkirchengemeinden auch bei einem

nicht wöchentlichen Gottesdienstrhythmus weiter eine Gottesdienstpauschale in voller Höhe von

5.000 € pro Jahr.

Die vom Antragsteller beschriebene Problematik kann im Zusammenhang der Umsetzung von

Pfarrstellenreduzierungen relevant werden, wenn Kirchenvorstände gemeinsam eine Reduzierung

der Anzahl von Gottesdiensten in ihrer Region vereinbaren und dabei Kirchengemeinden mit mehr

als einem anerkannten Gottesdienstort betroffen sind.

Dieser Fall dürfte in Kooperationen allerdings relativ selten sein. Kirchengemeinden mit mehreren

Gottesdienstorten gibt es zumeist in fusionierten Kirchengemeinden, in denen dann ein Ausgleich

über § 11, Abs. 4 Zuweisungsverordnung erfolgte. Ein zusätzlicher Regelungsbedarf im Sinne des

Antragstellers wird daher nicht gesehen.

Federführung: Pfr. Eberl
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Stellungnahme der beteiligten Ausschüsse:

Verwaltungsausschuss:

Der Verwaltungsausschuss trägt die Stellungnahme der Kirchenleitung mit.

Theologischer Ausschuss:

Der Theologische Ausschuss schließt sich der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses an

und stimmt der Vorlage der Kirchenleitung zu.
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Bericht des Rechtsausschusses gem. § 37 KSGeschO 

zur 8. Tagung der Zwölften Kirchensynode 

Der Rechtsausschuss ist seit November 2018 bis Oktober 2019 zu acht Sitzungen 
zusammengekommen.  

Folgende Tagesordnungspunkte wurden beraten: 

1. Kirchengesetze 
 

 KG zur Änderung des Regionalverwaltungsgesetzes 
 KG zur Änderung der Kirchlichen Haushaltsordnung und der RVO über die Er-

fassung, Bewertung und Bilanzierung von Vermögen der EKHN (Federführung) 
 KG zu Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchenbeamtengesetz (Vor-

bereitung der Beratung in 3 Lesungen) 
 2. und 3. KG zur Änderung des MVG DW Hessen (Vorbereitung der Beratung 

in 3 Lesungen) 
 KG zur Änderung des Baugesetzes der EKHN (Vorbereitung der Beratung in  

3 Lesungen)  
 KG zur Änderung der Kirchengemeindewahlordnung (Federführung) 
 KG zur Änderung der KSWO (Vorbereitung der Beratung in 3 Lesungen) 
 
2. Rechtsverordnungen 

 

 RVO zur Änderung der Propsteibereichsverordnung und der Regionalverwal-
tungsverordnung 

 RVO für die Seelsorge für Menschen mit Beeinträchtigungen in der EKHN 
 RVO für die Notfallseelsorge in der EKHN 
 RVO zur Änderung der Regionalverwaltungsverordnung 
 RVO zur Änderung von § 6 der Fach-/Profilstellenverordnung 

 
3. Sonstige Beratungsgegenstände 

 

 Ausschreibung gemeinschaftliche Energiebeschaffung 
 Antrag des Stadtdekanats Frankfurt und Offenbach auf Änderung von § 8 MAVG 
 Antrag des Dekanats Hungen zur Erfüllung der kostenfreien Durchführung von 

Amtshandlungen gemäß Lebensordnung der EKHN Abschnitt 3.4 
 Wahlverfahren für die Mitglieder des KVVG 

 
Die Vertreter des Rechtsausschusses im Koordinierungsausschuss für das Diakoni-
sche Werk der Synoden der EKKW und der EKHN haben an einer Sitzung dieses 
Ausschusses teilgenommen. 

Bernd Weirauch 
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Bericht des Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitglieder- 
orientierung (AGÖM) zur Herbsttagung der Kirchensynode 2019 

 
Der AGÖM hat sich zwischen den beiden Herbsttagungen der Kirchensynode 2018-2019 zu elf Sitzungen 
getroffen und dabei schwerpunktmäßig folgende Themen behandelt: 

Besuche: In der Jugendbildungs- und Freizeitstätte Haus Heliand in Oberursel-Oberstedten  
(Ev. Jugendwerk Hessen) mit einem Rundgang unter Leitung von Hausvater Ralf Dreher. Im neuen 
Medienhaus mit einem von der Leiterin Birgit Arndt geführten Rundgang durch die Stockwerke. 

Überblicksmäßig hat sich der Ausschuss in fast jeder Sitzung mit aktuellen Fragestellungen der 
Öffentlichkeitsarbeit befasst, beraten und begleitet von OKR Stephan Krebs und Frau Arndt. Stichworte 
der behandelten Themen: Kommunikationsprojekte der EKHN (Hessentage, Rheinland-Pfalz-Tage, 
Landesgartenschauen), Worms 2021, Corporate Design der EKHN, EKHN-Shop, Alexa-Projekt, 
Impulspost-Ausgaben, Website-Aufbau der EKHN, Zukunft des Medienhauses, Bilderdatenbank „fundus“, 
UCC-Filmdokumentation… 

Die Zukunft des Bibelhaus Erlebnismuseums kann nach Auffassung des AGÖM nur im Rahmen der 
allgemeinen Prioritätendebatte geklärt werden. Eine große Lösung kann nur mit Partnern außerhalb der 
EKHN gelingen. Für die religionspädagogische Arbeit eignet sich auch eine Wanderausstellung ohne einen 
Anspruch wissenschaftlicher Forschung. 

Das Konzept eines EKHN-Digitalbüros lehnt der AGÖM einstimmig ab. Das vorgelegte Konzept 
überzeugt in keiner Weise und es stellt sich die Frage, was hier eine Landeskirche alleine leisten kann und 
leisten muss. 

Änderungen in der kirchlichen Haushaltsordnung im Zusammenhang mit der Substanzerhaltungsrücklage 
(SERL): Anders als in der freien Wirtschaft sind Kirchengemeinden nicht in der Lage, ihre Einnahmenseite 
substantiell zu verändern. Überlegungen zur Anpassung des Zuweisungssystems an die durch Doppik und 
SERL erforderlichen Rahmenbedingungen sind notwendig und sinnvoll. Auch eine 50%-Kürzung der 
Rücklagenbildung wird negative Haushalte nicht verhindern. Trotzdem stimmt der AGÖM der Kürzung zu, 
auch wenn dadurch das doppische Ziel einer ausreichenden Rücklagenbildung für die Gebäude und somit 
die Doppik selbst konterkariert wird. 

Regionalgesetz und Kooperation von Kirchengemeinden: Der AGÖM begrüßt das Gesetz und den damit 
gegebenen Handlungsspielraum in Gemeinden und Regionen. Es ermutigt zu Zusammenarbeit in 
unterschiedlichen rechtlichen Verbindlichkeitsstufen und gibt die Freiheit, vor Ort angemessene Formen zu 
entwickeln. In Absprache mit den anwesenden Referenten schlägt der AGÖM einen Bericht über die 
Entwicklung von Kooperationen auf der Herbsttagung 2020 der Kirchensynode vor. 
Verwaltungskooperationen betreffend schlägt der Ausschuss eine Aufstockung der Mittel von 1 Million auf 
sukzessive 5 Millionen Euro vor und befürwortet grundsätzlich das gegenwärtige Konzept. 

Austausch mit Vertreter*innen von Kirchenverwaltung und Rechnungsprüfungsamt zum Stand der 
Einführung der Doppik: Es gibt unverändert große Baustellen und erhebliche zeitliche Verzögerungen 
und Belastungen. SERL ist wichtig, darf aber nicht zulasten der regelmäßigen Gemeindearbeit gehen. 
Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse hinken unverändert z.T. über Jahre hinterher. Dies beeinträchtigt 
die Wahrnehmung der Finanzverantwortung durch die Kirchenvorstände erheblich. Vereinfachungen der 
kirchlichen Doppik erscheinen in vielen Bereichen unumgänglich. Ganze Bereiche wie z.B. Kirchliche 
Friedhöfe sind nicht durchdacht. – Wahrnehmungen in KV und RPA sind durchaus unterschiedlich. Der 
AGÖM empfiehlt daher, dass auch das RPA auf der Herbsttagung 2019 einen Bericht hierzu abgibt. 

Die durch das neue Umsatzsteuerrecht entstehende erhebliche zusätzliche Verwaltungsarbeit für 
haupt- und ehrenamtlich in den Gemeinden Tätige ist grundsätzlich nicht innerkirchlich begründet, sondern 
kommt staatlicherseits auf uns und viele andere (Vereine etc.) zu. Hilfestellungen durch die 
Kirchenverwaltung und die Regionalverwaltungen sind unbedingt sinnvoll. Es erscheint allerdings sehr 
fraglich, ob die an alle Gemeinden versandten Formulare in diesem Umfang notwendig, sinnvoll und 
gut handhabbar sind. Der Ausschuss wünscht und empfiehlt für vergleichbare Fälle eine frühere 
Einbindung erfahrener Gemeindepraktiker*innen und steht hierfür selbst auch gerne zur Verfügung. 
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Beratung über die Tagungshäuser der EKHN: Höchst und Hohensolms liegen sehr schlecht erreichbar, 
die Nachhaltigkeit auch im Blick auf die Anfahrt wird an Gewicht gewinnen. Konzepte für eine höhere 
Wirtschaftlichkeit und höhere EKHN-Belegung werden seit weit über zehn Jahren vorgelegt, konnten aber 
nicht annähernd erreicht werden. Eine wirkliche Bindung an Häuser haben vor allem haupt- und 
ehrenamtliche Jugendleitende. Die Teilnehmenden (Konfirmand*innen, Reliklassen u.a.) kommen meist 
nur einmal in ein Haus. 

Bitten zur Klärung an die Kirchenleitung: Was würde ein komplettes Ausstiegsszenario für beide 
Häuser (Hohensolms und Höchst) kosten? Ist es denkbar, anstatt der Fortführung der Häuser mit anderen 
Häusern (Haus Heliand, katholische, öffentliche Häuser) eine Kooperation einzugehen und eine 
Bezuschussung zu ermöglichen und zugleich für EKHN Gruppen einen ermäßigten Beitrag auszuhandeln? 
 

Projektion Kirchenmitgliedschaft 2060 - Auswahl von Thesen aus der AGÖM-Beratung: 

Die Kirche muss immer wieder auf den Menschen zugehen (Geh- statt Kommstruktur, Bindungs- 
und Beziehungsarbeit). 

Chancen von Anlässen müssen gesucht, angeboten und genutzt werden: Lebensbegleitend, angebunden an 
lokale Ereignisse, vernetzt mit nichtkirchlichen Playern vor Ort und Nachbargemeinden. 

Primärer Schwerpunkt sollen Kinder-Jugend-Familie sein: Tauffeiern, profilierte Kita-Arbeit, 
spirituell-erfahrungsbezogene Konfirmandenarbeit, Vernetzung mit u.a. Schulen/Religionslehrern u.a.m. 

Prozesse der Neubindung sollten ermöglicht werden: Zuallererst ist auf die Haltung zu achten (freundlich- 
offen/zeitgemäß-missionarisch) - Wertschätzung - Beziehung - Bindung 

Für das Pfarrpersonal muss Entlastung geschaffen werden, insbesondere in der Verwaltung. Altes sollte 
überdacht werden, statt traditioneller Regelprogramme bedarf es der Stärkung der besonderen 
Programme: bereit sein, Neues zu denken. Was bedeutet der Befund für die Ausbildung des Pfarrpersonals? 

Deutlich wurde, dass die Probleme letztlich nur „an der Basis“ angegangen werden und gelöst werden 
können. Umgekehrt bleibt essentiell, dass die Diskussionen und Beschlüsse von Synode, Kirchenleitung 
und Mittlerer Ebene in den Gemeinden ankommen müssen und umsetzbar sein müssen. → langer 
Atem für Prozesse, Bewusstseinsbildung, Dialog… 

„Hauptamtliche-Büros“ jedenfalls können diese Prozesse nicht durch „Patentrezepte“ lösen. 
 

Reflexion der Einführung des EKHN-Portal: Es besteht mit der Kirchenverwaltung Konsens, dass die 
Einführung im Dekanat Wetterau nicht gelungen ist. Über die Praktikabilität der Angebote und ihre 
Funktionsfähigkeit gibt es unter den anwesenden Fachleuten keinen Konsens. Mitglieder des AGÖM 
möchten stärker eigene Erfahrungen sammeln. 

Reflexion des Young-Clip-Award: Es ist gelungen, Schulklassen und Konfirmandengruppen sowie deren 
Leitungen zur Teilnahme zu motivieren. Die Ergebnisse sind auch sehr sehenswert. Trotzdem bleiben die 
Teilnahmezahlen hinter den Erwartungen zurück. 

Reflexion der Sublan-Gottesdienste: Das Medienhaus ist auf einem guten Weg, landeskirchen- 
übergreifend eine Finanzierungsstruktur für die nächsten Jahre zu erreichen. Das Projekt wurde auf 
dem Kirchentag in Dortmund vorgestellt und diskutiert. Es gibt einen erheblichen Zielkonflikt: Wenn das 
Streamen im größeren Maß gelingt und viele zuschauen, können sie sich aber nicht mehr angemessen 
digital beteiligen und viele Beiträge müssen aussortiert werden. Dadurch kann bei Einzelnen der 
Eindruck von „Zensur“ entstehen. 

Beratung des Zwischenberichts der Kita-Kommission: Bestätigung des dort begonnenen Weges einer 
besonderen Wertschätzung der Qualitätsbetrachtung in der Kita-Arbeit auf allen Ebenen. Die 
besonderen Chancen der Kita-Arbeit werden erkannt und benannt: Zuverlässiges und langfristiges 
Erreichen vieler Menschen (generationenübergreifend), geringer kirchlicher Finanzierungsanteil bei großem 
Gestaltungspotential, vor allem in den Städten glaubwürdige religionsverbindende Arbeit. Diese Aspekte 
müssen in die anstehende Prioritätendebatte eingebracht werden. 

Im Weiteren wurden diverse Dekanatsanträge und kleinere Punkte beraten. 
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Tätigkeitsbericht des Ausschusses für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und 
Erziehung (AAKJBE) zur Vorlage für die 8. Tagung der 12. Kirchensynode der EKHN 

 
Im Berichtszeitraum seit der 6. Tagung der 12. Kirchensynode hat der AAKJBE acht ordentliche 
Sitzungen abgehalten, sich einmal mit dem KSV zu einer Sitzung getroffen und während der 6. und 
der 7. Tagung der 12. Kirchensynode jeweils ein informelles Treffen gehabt, auf dem Vorlagen der 
Synode erörtert wurden und Stellungnahmen durch Ausschussmitglieder besprochen wurden. 
 
Behandelte Themen: 
Kitas:  
Mit Frau Herrenbrück wurde das geplante religionspädagogische Konzept erörtert, die Gewinnung 
von Multiplikatoren dazu und die Module der dazugehörenden Curricula. Außerdem informierte 
Frau Herrenbrück über den ersten Schwerpunkt der Kita-Kommission, die Frage der 
Personalgewinnung. In der letzten Sitzung erörterten wir mit ihr den Zwischenbericht der Kita-
Kommission und im Februar werden wir uns mit dem dann fertigen religionspädagogischen 
Konzept und seiner Umsetzung beschäftigen. 
 
Jugendbildungsstätten Burg Hohensolms und Kloster Höchst: 
In mehreren Sitzungen hat sich der Ausschuss mit Frau Frenz und/oder Landesjugendpfarrer Bach-
Leucht über die beiden Jugendbildungsstätten, die Frage ihrer Neuausrichtung oder auch der 
möglichen Aufgabe eines oder beider Häuser unterhalten. Neben den Darlegungen zur 
wirtschaftlichen Situation beider Häuser, der baulichen und konzeptionellen Weiterentwicklung mit 
unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten, sowie einer Darlegung der Grundzüge und Ziele der 
Jugendarbeit der EKHN, haben wir uns ein wenig festgebissen an der uns noch fehlenden 
Begründung, warum die Ziele der Jugendarbeit nur in diesen Häusern verwirklicht werden könnten, 
ob diese nicht mehr erreicht werden können, wenn ein Haus aufgeben würde und zumindest auch 
theoretisch wenn beide Häuser aufgegeben würden. Was würde das denn für die Jugendarbeit 
bedeuten? 
Tagungshäuser werden immer ein Zuschussbetrieb bleiben. Kann die Kirche deshalb weiterhin zwei 
Häuser tragen oder wäre es sinnvoller Gelder in andere Bereiche der Kinder-und Jugendarbeit zu 
lenken? Könnten saisonale Belegungen Kosten sparen? Könnte es sein, dass Jugendliche gerne 
verschiedene Orte wahrnehmen und nicht immer denselben? Bei den Ideen für inhaltliche 
Schwerpunkte sollten zu erwartende, bereits abgesprochene Bedarfe, und nicht erhoffte Bedarfe im 
Mittelpunkt der Überlegungen stehen. 
 
Bibelhaus: 
Auch mit diesem Thema hat sich der Ausschuss mehrfach und ausgiebig beschäftigt. Eingehend hat 
er sich mit den theoretisch möglichen Varianten für die Zukunft des Bibelhauses beschäftigt. Der 
AAKJBE unterstützt die Überlegungen des Erhalts und Ausbaus des Bibelhauses als 
Erlebnismuseum und zentraler Einrichtung für unseren Glauben. Gleichzeitig geht er aber auch 
davon aus, dass die EKHN dies allein und auf Dauer finanziell nicht stemmen kann. Deshalb sollte 
versucht werden andere Geldgeber in großem Umfang zu gewinnen. 
  
Kirche für junge Menschen (vorheriger Titel: was junge Menschen glauben): 
Der KSV hat unseren Ausschuss beauftragt, sich gemeinsam mit den Jugenddelegierten dieses 
Themas anzunehmen. Der Vorsitzende des AAKJBE hat im Vorfeld zu der Arbeit an diesem Thema 
die Konferenz zur Jugend- und Kinderarbeit in Kloster Höchst besucht und mit zwei weiteren 
Ausschussmitgliedern die Vollversammlung der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau 
(EJHN) auf der Burg Hohensolms. 
In längeren Diskussionen über die Vorgehensweise konnten wir die verschiedenen dabei 
angesprochenen Themen auf drei zentrale Themen konzentrieren: Digitalisierung, Partizipation und 
Gottesdienst. 
 
Digitalisierung: 
Das Medienhaus hat seine Möglichkeiten ebenso erläutert wie die Pläne zum EKHN-Portal. Das 
Thema ist damit aber noch nicht abgeschlossen. 
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Partizipation: 
Teilnahme in den verschiedenen Stufen des Jugendalters an Angeboten der Gemeinden und 
selbstbestimmte Teilhabe an gemeindlichen und kirchlichen Entscheidungen. Zwei problematische 
Altersbereiche wurden festgehalten, die in manchen (vielen) Gemeinden nicht ausreichend 
abgedeckt sind: zwischen Ende der Grundschule (Ende Kindergottesdienst) und Beginn des 
Konfiunterrichts sowie nach Ende des Konfiunterrichts. Wie können Jugendliche in 
Entscheidungsprozesse besser eingebunden werden, so dass sie merken, dass sie Einfluss haben? 
Vor allem in kleineren Gemeinden gibt es keine Jugendvertretungen, und die Jugendausschüsse sind 
nicht so besetzt wie es die kirchlichen Ordnungen vorsehen. Gemeindeübergreifende 
Jugendvertretungen und Entsendung von Jugendlichen aus den Konfigruppen oder Jugendclubs in 
den Jugendausschuss wären Möglichkeiten. 
Die Vertretung Jugendlicher in den Synoden der Dekanate, aber auch der Kirchensynode gilt es zu 
stärken. So sollten zumindest so viele Jugenddelegierte in der Kirchensynode ihren Platz haben wie 
es Ausschüsse gibt. Sie sollten volles Stimmrecht haben, zumindest ab dem 18. Lebensjahr. Es ist 
den Jugenddelegierten nicht zuzumuten in mehreren Ausschüssen gleichzeitig zu sitzen und alle 
Sitzungen wahrzunehmen. Ihre bisherige Mitarbeit und ihre Redebeiträge zeigen ihr hohes 
Engagement und ihre gründliche Auseinandersetzung mit den Themen, zu denen sie sprechen. In 
den Dekanatssynoden sollten gleiche Regelungen gefunden werden. 
 
Gottesdienste:  
Hier sind wir noch am Anfang der Diskussionen, aber auch hier stellt sich die Frage nach der 
Teilhabe an den Gottesdiensten, weg vom reinen Zuhören. 
 
Berichte:  
Herr Lorenz berichtete von seiner Mitarbeit in der AG Friedensethik. Die dazu erstellten Papiere 
wurden diskutiert, Veränderungsvorschläge weitergereicht. Er berichtete ebenfalls von seiner Arbeit 
im Kuratorium des Evangelischen Gymnasiums Bad Marienberg. Frau Limpert berichtete von ihrer 
Mitarbeit in der AG Land. 
 
Stellungnahmen: 

 zur Rechtsverordnung zur Änderung von §3 der Fach-und Profilstellen, 
 zum Projekt „Jugendkirche für andere“ im Dekanat Westerwald,  
 die Stellungnahme der Dienstrechtlichen Kommission der EKHN gemäß §58 Abs. 

MAVG zum Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung des Ausführungsgesetzes 
zum Kirchenbeamtengesetz der EKD 

wurden erörtert und die Voten weitergeleitet. 
 
Dekanatsanträge, die an unseren Ausschuss überwiesen wurden: 
Bei den Dekanatsanträgen zu den Themen  

 Gemeindepädagogischer Dienst,  
 Änderung der KitaVO  
 bezüglich der Anhebung der Bemessungsfaktoren zur Berechnung der Arbeitsstunden der 

Geschäftsführung bei GÜT  
 und zum Thema Familienbildungsstätten  

schließt sich der AAKJBE der Antwort der Kirchenleitung an. 
 
Zukunftskonzeption der Jugendbildungsstätten Kloster Höchst und Burg Hohensolms: 
Zu einer Entscheidung über die Zukunft der beiden Bildungsstätten fehlt unserem Ausschuss 
weiterhin die Darstellung, warum bei der Verwirklichung der Ziele der Kinder-und Jugendarbeit der 
EKHN diese beiden Häuser, ein Haus oder keines der Häuser Voraussetzung sind. (Siehe auch in 
diesem Bericht die detailliertere Stellungnahme zu der Erörterung dieses Themas.) 
 
Rainer Lorenz für den AAKJBE 
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Verwaltungsausschuss der 12. Kirchensynode                                        Dieburg, den 2.11.2019 

 

Bericht  

über die Arbeit des Verwaltungsausschusses von Dezember 2018 bis November 2019 

 

In diesem Zeitraum hat der Ausschuss 12 Sitzungen durchgeführt, mehrere Ausschuss-
mitglieder haben an Sitzungen anderer Ausschüsse teilgenommen. 

 

Der VA behandelte in den o.g. Sitzungen auftragsgemäß folgende Themen: 

 KG zur Änderung des Regionalverwaltungsgesetzes als federführender Ausschuss. 
Das KG wurde in der Frühjahrssynode 2019 in 2. und 3. Lesung behandelt. 

 Verwendung der Umstellungsrücklage aus der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2015 
als federführender Ausschuss. 

Das Thema wurde in der Frühjahrssynode 2019 behandelt. 

 

Der VA war mitbeteiligt bei folgenden Gesetzen: 

 KG zur Änderung der Kirchlichen Haushaltsordnung und der RVO über die Erfassung, 
Bewertung und Bilanzierung von Vermögen in der EKHN 

 KG zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kirchenbeamtengesetz der EKD 

 KG zur Änderung des MVG der Diakonie Hessen 

Die KG und die RVO wurden in der Frühjahrssynode 2019 in 2. und 3. Lesung behandelt. 

 

Der VA war mitbeteiligt an folgenden Verordnungen: 

 Kollektenverwaltungsordnung 

 Änderung der RVO für Fach und Profilstellen § 3 

 RVO für die Seelsorge für Menschen mit Beeinträchtigungen 

 RVO für die Notfallseelsorge in der EKHN 

 Änderung Regionalverwaltungsverordnung 

 

Folgende Themen wurden behandelt: 

 Verfahren zur Errichtung, Ausschreibung und Besetzung von Stellen im 
Gemeindepädagogischen Dienst 

 Stärkung des Gemeindepädagogischen Dienstes    

 Digitalisierung in der EKHN / Stellungnahme an den KSV 

 Bericht AG Land 

 Überprüfung der Eigenbeteiligung der Kirchengemeinde bei Kfz-Schadensfällen 

 Substanzerhaltungsrücklage                                                              

 Finanzielle und personelle Ausstattung von Familienbildungsstätten  

 Änderung der KitaVO / Bemessungsfaktoren ändern - GÜT               

 Finanzielle Ausstattung für Häuser der Kirche in den Dekanaten 
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 Umsetzung der Pfarrstellenbemessung im gesamtkirchlichen Bereich 2020 bis 2024    

 Freiwerdende Mittel aus Pfarrstellenreduktion für anderes Personal in betroffenen 
Kirchengemeinden 

 Verbesserung der finanzielle Ausstattung für Vertretungsdienste         

 Zuweisung bei Wegfall von Predigtstellen                                  

Der VA trägt die Stellungnahmen der KL mit. 

 

Überprüfung des Bemessungsschlüssels für Stellenanteile von Verwaltungskräften in Dekanaten 

Stellungnahme: Der VA begrüßt die Mindestausstattung der Dekanate mit 1,0 
Verwaltungsfachkraft- und 1,0 Sekretariatsstelle, die insbesondere kleineren Dekanaten mehr 
Planungssicherheit verschafft. Die von der Kirchenleitung darüber hinausgehende finanziell 
begründete Ablehnung einer Erhöhung der Verwaltungskapazität sieht der VA kritisch, da 
insgesamt die Leitungsaufgaben auf der Mittleren Ebene zugenommen haben und 
insbesondere dort, wo Dekanate spezifische Aufgaben zusätzlich übernommen haben, deren 
Verwaltungskosten bzw. Stundenanteile grundsätzlich zu berücksichtigen sind (vgl. z.B. die 
Verwaltungskosten bei der Notfallseelsorge). 

Überprüfung der Eingruppierung von Verwaltungskräften 

Stellungnahme: Der VA trägt die Antwort der Kirchenleitung nicht mit. Angesichts des 
Verantwortungs- und Aufgabenzuwachses auf der Mittleren Ebene seit Einführung der 
Verwaltungsfachkräfte haben diese zunehmend auch Managementaufgaben zu erfüllen, um 
den DSV zu entlasten. Der VA sieht daher die Notwendigkeit, die Stellenbeschreibungen und -
Bewertungen bei allen Dekanaten zu überprüfen. 

        

Folgende Themen aus der 11. Synode wurden im VA angesprochen: 

Regionale Diakonische Werke in der EKHN 

 

 

1 Mitglied des VA ist in der AG „Ländlicher Raum“ des IPOS 

2 Mitglieder des VA sind Mitglieder im Koordinierungsausschuss für die Diakonie Hessen. 

Im Berichtszeitraum hat je eine Sitzung stattgefunden. 

 

 

Volker Ehrmann 

Vorsitzender 
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Bericht des Ausschusses für Diakonie und Gesellschaftliche Verantwortung (ADGV) 
für die 8. Tagung der Zwölften Kirchensynode der EKHN vom 27. bis 30.11.2019 
 
Der ADGV hat sich von der 6. bis zur 8. Tagung der 12. Kirchensynode in insgesamt neun 
Sitzungen mit folgenden Themen und Fragestellungen beschäftigt:  
 
Thematische Projekte:  
 
Klimaschutzstrategie in den Vermögensanlagen der EKHN  
Der ADGV wurde durch Frau Müller-Rusam und Herrn Ltd. OKR Striegler über den aktuellen 
Stand informiert und befürwortet ausdrücklich das Vermögensmanagement der EKHN zur 
CO2-Reduktion im Kontext des sogenannten Transformationsprozesses.  
 
Friedensethische Stellungnahme  
Der ADGV war an der Erstellung der für die Herbstsynode 2019 überarbeiteten friedensethi-
schen Stellungnahme (jetzt: Impulspapier „Kirche des gerechten Friedens werden“ 
Drs.78/19) beteiligt und unterstützt diese zur Annahme auf der Herbstsynode 2019.  
 
Broschüre „Prekäre Arbeitsverhältnisse“ 
In der „Selbstverpflichtung der EKHN-Synode gegen Armut und Ausgrenzung“ (Drs. 23/14), 
an deren Vorbereitung der damalige ADGV federführend beteiligt war, wurde das Ziel formu-
liert, „Arbeitsverhältnisse und Tarife in Kirche und Diakonie kritisch zu prüfen, ob sie zur Ent-
stehung von Armut beitragen können und nach Gestaltungsspielräumen zu suchen, um 
Missständen abzuhelfen“.  
Der ADGV begrüßt die inhaltlich daran anschließende Broschüre “Prekäre Arbeitsverhältnis-
se“, die nun vom Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung, der Gesamt-Mitarbeitenden-
vertretung (GMAV) und der Stabsstelle Chancengleichheit erarbeitet und vorgelegt wurde. Er 
unterstützt, die Broschüre in den Dekanaten, Einrichtungen der EKHN und der Diakonie 
Hessen bekannt zu machen. Der Ausschuss schließt sich der Kritik der GMAV an, dass die 
EKHN von der Möglichkeit der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen Ge-
brauch macht. Er bittet den KSV bei der KL den Sachstand der Beantwortung des Initiativan-
trags der GMAV betr. der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen nachzufragen. 
Ebenso bittet der ADGV den Vorstand der Diakonie Hessen, zur Frage der prekären Arbeits-
verhältnisse in der Diakonie Stellung zu nehmen.  
 
Zukunft der Pflege  
Der ADGV hat sich ausführlich mit den Ergebnissen des von der DH veranstalteten Studien-
tags „Pflege tut Gut(es). Zukunft der Pflege. Von einer Gesellschaft der Sorge zu einer sor-
genden Gemeinschaft“ beschäftigt, der am 13.04.19 in der Evangelischen Akademie Frank-
furt stattfand. Der Ausschuss nimmt den Auftrag des KSV zur Vorbereitung des Schwer-
punktthemas der Frühjahrssynode 2020 an und schlägt dafür das Thema „Gesundheit und 
Pflege: Was Menschen brauchen“ vor. Eine Projektgruppe des ADGV mit Frau Dr. Berger-
Zell (DH) und OKR Schwindt bereitet dazu Teilergebnisse des Studientags für einen vorbe-
reitenden Text auf. Darin einfließen soll auch die medizinische und krankenhausbezogene 
Versorgung auf dem Land.  
Handlungskonsequenzen und Forderungen an Kirche, Diakonie und Politik sollen abschlie-
ßend benannt werden.  
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DRIN-Projekt  
Frau Reinel und Herr Jung (beide DH) stellten dem ADGV den Schlussbericht des DRIN-
Projekts vor. Der ADGV würdigt das Gesamtprojekt und hebt hervor, dass das Projektziel der 
Verstärkung der Vernetzung zwischen verfasster Kirche, Diakonie und weiteren Akteuren der 
Zivilgesellschaft sehr gut erreicht wurde. Der Ausschuss gibt für die Debatte der Evaluation 
in der Herbstsynode 2019 zu bedenken, wie dieses Ziel aufgegriffen und auch weiterhin 
durch anschlussfähige neue Projekte erreicht werden kann.  
 
 
Beteiligung an Gesetzesprojekten bzw. Verordnungen:  
 
 2. und 3. Kirchengesetz zur Änderung des MVG-Anwendungsgesetzes Diakonie  
 
 Änderung der Fach- und Profilstellenverordnung (FPVO) 
 
 
Darüber hinaus:  
 
Vorbereitung der Flüchtlingsresolution mit dem AGFB für die Herbstsynode 2019.  
 
Der ADGV begrüßt den Beschlussvorschlag der Kirchenverwaltung ein auf vier Jahre ange-
legtes Projektbüro „EKHN im digitalen Wandel“ (Digital Office) einzurichten und empfiehlt 
dabei die Befassung mit der „Ethik der Digitalisierung“ als Schwerpunkt. 
 
Verselbständigung der Regionalen Diakonischen Werke Hessen und Nassau e.V.  
Der ADGV wurde von Herrn Knapp (Vorstand DH) über den Sachstand informiert (siehe 
Drs.57/19).  
 
Mitarbeit in der Steuerungsgruppe des DRIN-Projekts (Schmidt-Viertel)  
 
Mitarbeit in der AG „Land“ (Eller): 
Fazit der Diskussion der Visitationsberichte: Dorfkirchen erhalten, Vernetzung stärken, An-
forderungsprofil der Verwaltungsfachkräfte erarbeiten.   
 
Mitarbeit im Koordinierungsausschuss des gemeinsamen Diakonischen Werkes der 
EKHN und der EKKW (Schmidt-Viertel, Volz) 
 
Mitarbeit in der AG Kollektenplan (Eller, Heidrich, Schmidt-Viertel)  
 
 
 
Frankfurt, 13.11.2019 

Dr. Gunter Volz, Vorsitzender   
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Zwölfte Kirchensynode der EKHN 

AUSSCHUSS FÜR GERECHTIGKEIT, FRIEDEN  
UND BEWAHRUNG DER SCHÖPFUNG 

Berichtszeitraum: 6.Tagung im November 2018 bis 8.Tagung November 2019 

In diesem Zeitraum hat der Ausschuss 9 Sitzungen durchgeführt. (Mitgliedschaften in anderen 
Gremien und Arbeitsgruppen siehe unten). 
 
Folgende Themen wurden im Berichtszeitraum bearbeitet: 
 
Februar 2019 
Stellungnahme zur Umstellungsrücklage (Drs. 69/18) im Zusammenhang der Debatte über Priori-
täten und Posterioritäten auf der Herbstsynode 2018. 
 
Im März 2019, zur Vorbereitung auf die Frühjahrssynode 2019: 
Erklärung zum Antrag „Abschiebungen nach Syrien“ (Drs. 48/18) 
Stellungnahme zum Bericht Klimaschutzkonzept (Drs. 7/19) 
Entwurf einer friedensethischen Stellungnahme (Drs. 49/18), erarbeitet mit ADGV, AAKJBE, ThA, 
KSV, KL 
 
Stellungnahme zur Änderung des § 3 der Rechtsverordnung der Fach- und Profilstellen   
 
Nach der Frühjahrssynode 2019: 
 
Mai 2019 
Stellungnahme zur „Ausschreibung gemeinschaftliche Energiebeschaffung“  
 
Juni 2019 
Stellungnahme zu zwei Pilotprojekten aus Perspektive-2025 Mitteln aus „Klimaschutz im Bereich  
Immobilien sowie Verbraucherstärkung in den  Bereichen Energie- und Umweltmanagement,  
Beschaffung und Mobilität für 2019ff“. Finanziert werden sollte der Austausch veralteter Heizungs-
pumpen und hydraulischer Abgleich und Verbraucherstärkung „Energiemission“. 
 
September 2019  
Beratung des Impulspapiers „Kirche des gerechten Friedens werden“ (Drs. 78/19) 
 
Oktober 2019 
Stellungnahme zu den Anträgen zum Zwischenbericht EKHN Klimaschutzplan 2020-2025  
(Drs. 7/19) aus Frühjahrssynode 2019 
 
Im November 2019, zur Vorbereitung auf die Herbstsynode 2019: 
Beratung des neuen EKHN-Klimaschutzberichtes 2020-2025 (Drs. 58/19) 
Beratung einer „Resolution zur europäischen Flüchtlingspolitik“  
 
Mitgliedschaften: 
AG Kollektenpläne: Gisela Kögler 
AG Friedensethik: Gisela Kögler 
Vergabegremium Pilgrimage: Gisela Kögler 
Vergabegremium Flüchtlingsfonds: Gisela Kögler 
Mitarbeit am Impulspapier „Kirche des gerechten Friedens werden“ von Kirchenleitung und  
Kirchensynode 
 
 
20. November 2019 
Gisela Kögler Vorsitzende 
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Bericht 
über die Arbeit des Theologischen Ausschusses der Zwölften Kirchensynode von 

Dezember 2018 bis November 2019 
 
Der Theologische Ausschuss (ThA) ist seit der Herbsttagung 2018 zu insgesamt 10 
Sitzungen zusammengekommen. 

 
Die Arbeit des ThA war in diesem Zeitraum von einem relativ großen Wechsel unter den 
Ausschussmitgliedern bestimmt. 
Mit Ende der Herbsttagung 2018 waren der frühere Vorsitzende des ThA, Prof. Dr. 
Wolfgang Breul und PD Dr. Angela Rinn aus der Kirchensynode und aus dem ThA 
ausgeschieden. 
Pfr. Dr. Achim Knecht wurde am 11.01.2019 zum Vorsitzenden des ThA gewählt. 
Im weiteren Verlauf des Jahres sind noch Pfr. Oliver Mohn und Pfr. Markus Nett aus der 
Kirchensynode und aus dem ThA  ausgeschieden. Für die ausgeschiedenen Mitglieder 
wurden Pfrin. Kerstin Peiper, Pfrin. Ilka Friedrich und Pfr. Alexander Starck in den ThA 
nachgewählt. 

 
Der ThA hat sich im angegebenen Zeitraum mit folgenden Themen befasst: 

 
Bibelhaus Erlebnis Museum (BEM): Hierzu hat der ThA als federführender Ausschuss 
eine Stellungnahme zu den verschiedenen Konzepten zur Fortführung des BEM 
erarbeitet und den anderen beteiligten Ausschüssen sowie dem KSV vor der 
Frühjahrssynode 2019 vorgelegt. Außerdem hat sich der ThA mit der inhaltlich 
begründeten Ablehnung eines Zuschusses für die nächste Sonderausstellung im BEM 
durch den FA befasst und sich gemeinsam mit dem AAKJBE für diesen Zuschuss 
ausgesprochen. 
In diesem Zusammenhang wurden auch die bisher bestehenden Regelungen des 
Haushalts-Feststellungsgesetzes kritisch hinterfragt. 

 
Der ThA hat sich ausführlich und intensiv mit der Friedensethische Stellungnahme der 
EKHN bzw. dem Impulspapier „Kirche des gerechten Friedens werden“ 
auseinandergesetzt, ebenso mit der auf der Frühjahrssynode 2019 verabschiedeten 
Resolution im Blick auf den zunehmenden Antisemitismus. 

 
Auftragsgemäß hat sich der ThA mit der Rechtsverordnung zur Notfallseelsorge und 
mit der Rechtsverordnung zur Seelsorge für Menschen mit Beeinträchtigungen 
befasst und zu den beabsichtigten Änderungen aus theologischer Sicht Stellung 
genommen. 

 
Hinsichtlich des Antrags des Dekanats Hungen zur kostenfreien Durchführung von 
Amtshandlungen wurden die Ergebnisse der von der Kirchenverwaltung durchgeführten 
Umfrage unter den Dekanaten sowie das daraus entstandene Diskussionspapier 
beraten. Hier begrüßt der ThA den Ansatz, dass bei den Amtshandlungen nicht die 
Zugehörigkeit zu einer Kirchengemeinde im Vordergrund stehen soll, sondern der 
Kontakt zu Mitgliedern, die nicht der Kerngemeinde angehören. 

 
Hinsichtlich des Antrags des Dekanats Westerwald auf weiterlaufende Zuweisungen bei 
Wegfall von Predigtstätten hat sich der ThA der Stellungnahme des VA 
angeschlossen. 
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Ein weiteres Thema war die weitere Verwendung der Umstellungsrücklage aus der 
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015. 
Die Änderung von § 3 Fach- und Profilstellenverordnung wurde ebenfalls beraten. 

 
In Vorbereitung auf die Herbsttagung 2019 der Kirchensynode wurde mit der 
Kirchenverwaltung die beabsichtigte Kürzungen im Bereich der gesamtkirchlichen 
Pfarrstellen kritisch diskutiert, insbesondere dass der Stellenplan zusätzliche 
Kürzungen über das von der Synode im Rahmen der Pfarrstellenbemessung 
vorgegebene Maß vorsieht, ohne dass ein Konzept für die Verwendung dieser Stellen 
vorliegt. 

 
Der ThA hat sich auch mit der Frage nach theologischen Kriterien für die 
Prioritätendiskussion in der Kirchensynode auseinandergesetzt und dazu im 
November eine zeitlich erweiterte Sitzung durchgeführt mit dem Thema „Wozu dient 
Kirche in dieser Welt heute?“, mit einem kirchentheoretisch orientierten Impulsreferat 
von Prof. Dr. Scherle (Herborn) und einem Impulsreferat von KR Dr. Schlegel (Erfurt), 
der darin die Erfahrungen aus der Praxis der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland 
(EKM) reflektierte. 

 
Neben den genannten Punkten hat der ThA federführend, gemeinsam mit dem AGÖM, 
das Schwerpunktthema „Gottesdienst“ für die Herbstsynode 2019 vorbereitet. 

 

 
 

Frankfurt, 24.11.2019 
 
Pfr. Dr. Achim Knecht 
Vorsitzender 
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Bericht des Finanzausschusses 

zur 8. Tagung der Zwölften Kirchensynode vom 27. bis 30.11.2019 
 
Der Finanzausschuss hat sich im Berichtszeitraum (Dezember 2018 bis November 2019) in seinen    
Sitzungen mit nachstehenden Beratungsgegenständen befasst und/oder Beschlüsse gefasst: 
 
1. Grundsätzliche Finanz- und Haushaltsangelegenheiten: 

 Erweiterter Solidarpakt auf EKD-Ebene: Auswertung des Berichtswesens 2018 

 Rückblick auf die Synodentagung 

 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der KHO und der RVO über die EBBVO in der 
EKHN 
 

 Langfristige Finanzstrategie 

 Haushalt 2020: Zuordnung der Haushaltsaufwendungen nach Ebenen sowie KiSt-Verteilung 

 Entwurf Kirchengesetz zur Feststellung des Haushaltsplans für 2020 inklusive Stellenplan     
(Stellungnahme gemäß Art. 47 KO) 
 

 Jahresabschluss 2016 der EKHN 
 

 Mittel-/langfristige Planung 
a) Kirchensteuerkorridor bis 2030 
b) Einsparbedarf bis 2030 

 
2. Behandlung sonstiger finanzrelevanter Vorhaben / Maßnahmen: 

 EKHN und Digitalisierung: Einrichtung eines auf vier Jahre befristeten Projektbüros „EKHN im  
digitalen Wandel“ 

 Änderungen im Umsatzsteuerrecht 

 Doppik Sachstand 

 Unterjährige Errichtung einer 1,0 Stelle Sachgebietsleitung  

 Umsatzsteuer im Referat Finanzrecht, Steuern und Versicherungen 

 Nachtrag zur Finanzierungsvereinbarung Diakonie Hessen 
 

 P2025 EKHN-Klimaschutz 
 

 Einführung eines EKHN-Portals 
 

 Arbeitssicherheitskonzept (Beauftragung von Dienstleistern und Finanzierung) 
 

 Zuschuss Sonderausstellung im Bibelhaus Erlebnis Museum in den Jahren 2020 und 2021 
 

 P2025 Antrag Jugendkirche für andere 
 

 Aufträge aus der Synode; Gesetzentwurf KHO 
 

 Unterjährige Errichtung einer Projektstelle Anwenderberatung Doppik 
 

 Ausschreibung gemeinschaftliche Energiebeschaffung 
 

 Auftrag des KSV zur Aufhebung der RVO über die Finanzierung von kirchengemeindlichen   
Neubauvorhaben 
 

 



  Drucksache Nr. 63-8/19 
 

 2 

3. Befassung mit Sachstandsberichten / Informationen der Kirchenleitung 
 Ebernburg-Verein (Finanzlage) 

 
 Weiterentwicklung der Diakonie Hessen; hier insbesondere Verselbständigung der regionalen  

Diakonischen Werke (rDW) 
 

 Jahresbericht der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung 2017 

 EKD-Kirchensteueruntersuchung / Mitgliederprognose 

 Vermögensverwaltung; hier: Jahresplanung 

 Auswertung der Umfrage zu den Jugendbildungsstätten in Höchst/Odw. und Hohensolms 

 Beteiligungsbericht 2017/2018  

 Vereinfachte Jahresabschlüsse der Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbänden 
 

 Jahresbericht der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung 2018 
 

 Rechtsverordnung zur Ausnahme von Körperschaften von der Geltung der neuen Kirchlichen 
Haushaltsordnung 

 
4. Gespräche mit der Kirchenleitung 
Der Ausschuss hat im Rahmen der Haushaltsberatung für 2020 ein Gespräch mit der Kirchenleitung  
geführt. 
 
 
 
gez. Simmer 
(Vorsitzender) 
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Tätigkeitsbericht des Bauausschusses  
zur Vorlage für die 8. Tagung der 12. Kirchensynode der EKHN 

 
Im Berichtszeitraum hat der Bauausschuss viermal regulär getagt, eine Sitzung weitgehend durch 
Umlaufbeschlüsse ersetzt und auf einer Exkursion in Wiesbaden das Thema der Entwicklung von 
Versammlungsflächen vertieft bearbeitet. 
 
Themenschwerpunkte waren über die Erörterung und Beschlussfassung zu Planungs- und Baufreigaben 
durchgehend die strategische Entwicklung des Gebäudebestands der EKHN, die strukturelle Verstärkung 
ökologischer Maßnahmen und die Begleitung der Gemeinden auf notwendigen Wegen der Entwicklung 
ihrer Bestände. Dabei wurde verstärkt ein Augenmerk auf immobilienwirtschaftliche Zusammenhänge 
gelegt. Der Ausschuss lernt konsekutiv auch die regionalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen, 
um das Gesamtbild kirchlicher Baustrukturen besser erfassen zu können. Der Bauausschuss hat sich 
verstärkt auch gesamtkirchliche Bauprojekte vorstellen lassen und diese diskutiert. 
 
Die resiliente Konzentration des kirchlichen Gebäudebestandes, die Ausstattung der Gemeinden und 
Einrichtungen mit den Mitteln und dem Anspruch zur Pflege ihrer Immobilien, die Fokussierung auf 
qualitätsvolles Bauen und die Entwicklung nachhaltigeren Bauens sind Kernthemen des Bauausschusses. 
 
Spezielle Themen waren darüber hinaus: 
 

 Konzepte zur Fortführung des Bibelhaus Erlebnis Museums im Hinblick auf die Drucksache Nr. 

61/18 

 Verwendung der Umstellungsrücklage aus der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2015 mit den dazu 

eingebrachten Anträgen zur Drucksache Nr. 69/18 

 Bauzuweisung 2019 

 Ausschreibung gemeinschaftliche Energiebeschaffung  

 Kriterien für die Bezeichnung der Kirche und Gemeindehaus mit Sakralraum, Synodaldrucksache 

24/19 

 Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung des Baugesetzes der EKHN, Synodaldrucksache 

16/19 

 Exkursion in Wiesbaden mit Besichtigung von beispielhaften Gemeindehaus-Überhangsflächen 

unter besonderer Berücksichtigung der Bauqualitäten 

 Antrag des Dekanats Kronberg zur Verbesserung der finanziellen Ausstattung für die Häuser der 

Kirche in den Dekanaten, Synodaldrucksache Nr. 28/19 

 Antrag des Dekanats Hungen zum Pfarrhaus- und Entwicklungsplangesetz, Synodaldrucksache 

Nr. 41/19 

 Aufhebung der Rechtsverordnung über die Finanzierung von kirchengemeindlichen 

Neubauvorhaben 

 Klimaschutz / Perspektive 2025 

 
Anlage: Statistik Kirchlicher Baumaßnahmen der EKHN 2018 
 
 
Alexander Gemeinhardt, Vors. Bauausschuss 
  



 Anlage zur Drucksache Nr.63-9/19 

 

Baumaßnahmen und Bauinvestitionen im Jahr 2018 
  davon 

Baumaß-
nahmen 

Gesamt-
Investi-
tionen 

 

Bau-
zuweisung 

 
 

Eigenmittel  
und 

zinslose 
Darlehen 

Umwelt-
fonds-

Zuschüsse 
 

Sonstige  
kirchliche 

Mittel 

Zuschüsse 
Dritter 

 

 Anzahl € € € € € € 

Kirchen 166 23,8 
Mio. 

13,6 
Mio. 

5,8 Mio. -- 3,2  Mio.  1,2 Mio. 

Pfarrhäuser 60 6,0 
Mio. 

3,6 Mio. 1,8 Mio. 0,6 Mio.   

Gemeinde-
häuser 

83 11,6 
Mio. 

3,9 Mio. 4,8 Mio. 2,0 Mio. 0,6 Mio. 0,3 Mio. 

Kindertages
stätten 

43 5,1 
Mio. 

0,7 Mio. 1,4 Mio. -- 0,5 Mio. 2,5 Mio. 

Sonstige 
Gebäude 

6 1,0 
Mio. 

  0,4 Mio. 0,7 Mio.  

Global-
zuweisung* 

15 6,9 
Mio. 

6,9 Mio.     

Summe 373 54,4 
Mio.*** 

28,6 
Mio. 

13,8 
Mio.*** 

3,0    
Mio. 

5,0 
Mio.*** 

4,0 
Mio.*** 

 
* Globalzuweisung an Gemeindeverbände und ERV Frankfurt am Main. Bei der ausgewiesenen Anzahl handelt sich um die Zahl 
der Zuweisungen, nicht um die Baumaßnahmen 

** ohne die Zahl der Baumaßnahmen bei den Globalzuweisungsempfängern (Darmstadt, Mainz, Rüsselsheim, Worms, Offenbach, 
Wiesbaden, Frankfurt a. M.)  

*** Eine Gesamtstatistik der Baumaßnahmen unter Einschluss der Eigenmittel, sonstiger kirchlicher Mittel und der Zuschüsse Dritter 
für die Globalzuweisungsempfänger wird bislang nicht geführt.  
In der Bauzuweisung sind die Mittel des Gebäudeentwicklungkonzeptes sowie die Mittel der Übergangsfinanzierung für Pfarrhäuser 
mit ausgewiesen 

           Sa/Hw 28.12.2018 
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Der Rechnungsprüfungsausschuss der 12. Kirchensynode 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in 6 Sitzungen in der Zeit von Dezember 
2018 bis November 2019 mit seinen Aufgaben entsprechend RPA Gesetz befasst sowie die 
folgenden Aufträge und Themen der Synode bearbeitet bzw. Stellungnahmen abgegeben. 

Jahresrechnung 2016  
Dem Ausschuss konnte zur Herbsttagung der 12. Synode kein durch das 
Rechnungsprüfungsamt geprüfter Jahresabschluss vorgelegt werden. Ein Bericht zur 
derzeitigen Situation erfolgt unter TOP 7.1 der 8. Tagung. 

Entgegennahme der Berichte des RPA  
Durchführung eines Qualitätsaudits durch ATCon Reviso GmbH im Rechnungsprüfungsamt. 
Herausforderungen im Rechnungsprüfungsbereich sind weiterhin Unklarheiten in der 
Software Mach für alle Anwender der EKHN und zusätzlich die Begleitung von Rechtsträgern 
bei der Umsatzsteuerproblematik. 

Prüfung des Budgetbereichs 13 (Rechnungsprüfungsamt der EKHN) 
Haushaltsjahr 2016 durch den Rechnungsprüfungsausschuss gem.§ 9 Abs. 3 
RPAG 
Bericht als Anlage zu dieser Drucksache.  
 

Beratungen und Stellungnahmen zu folgenden Themen: 
 
Kirchengesetz zur Änderung des Regionalverwaltungsgesetzes 
Kirchengesetz zur Änderung der Kirchlichen Haushaltsordnung und 
Rechtsverordnung über die Erfassung, Bewertung und Bilanzierung von 
Vermögen in der EKHN( Drs. 52/18 
Verwendung der Umstellungsrücklage aus der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2015 
(Drs. 69/18) 
Ausschreibung von Energielieferungen nach dem Energiebeschaffungsgesetz 
Umsetzung des § 2b UstG in der EKHN 
Beteiligungsbericht der EKHN 2017/2018 / Kenntnisnahme 
Prüfberichte div. Stiftungen/ Kenntnisnahme 
Prüfberichte Tagungshäuser der EKHN 2015  
Der Rechnungsprüfungsausschuss erwartet von der Kirchenleitung Klärung, warum bei allen 
Tagungshäusern von Pflichtrücklagen abgesehen wurde. 

Bearbeitung der Anträge aus der 7.Tagung der Synode 
Dekanat Hungen Drs. 41/19; Dekanat Bergstraße Drs. 32/19; Dekanat Rheingau- 
Taunus Drs. 26/19 Die Stellungnahmen sind unter Drs. 62/19 nachzulesen. 
 
Jutta Trintz 
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses 
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Bericht von der 6. Tagung der 12. Synode  
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) - November 2019 
 
Alle Beschlüsse der EKD-Synode 2019 finden sich hier:  
https://www.ekd.de/6-tagung-der-synode-der-ekd-2019-49304.htm 
 
Im Folgenden einige wenige Bemerkungen zu 

• Schwerpunkt: „Auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens“ 
• ‚innerprotestantischen Integration‘ – Verbindungsmodell  
• Zukunftsprozesse der EKD 

 
Über andere wichtige Ergebnisse berichten wie immer andere Delegierte der EKHN. 
 
 
„Auf dem Weg zu einer Kirche der Gerechtigkeit und des Friedens“ 
 
Schwerpunkt der diesjährigen Synodaltagung war die Suche nach Frieden. Während 
die Vorbereitung eines Schwerpunktthemas üblicherweise ein knappes Jahr dauert, 
wurden es diesmal volle zwei Jahre. Der Prozess auf dem Weg zur Synode sollte 
zugleich ja selbst ein Stück des Weges sein, auf den die EKD sich machen wollte, auf 
den Weg zu einer Kirche des Friedens. Diskursfreudig und mit einer möglichst breiten 
Beteiligung sollte dieser Weg gegangen werden. Und so war ich bei drei Stationen der 
Vorbereitung beteiligt: der Friedenskonsultation in der Lutherstadt Wittenberg 
(gemeinsam mit dem Präses Dr. Ulrich Oelschläger und der Synodalen Yvonne Fischer 
aus der EKHN), in der Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines Textes zum Thema 
Gewaltfreiheit und bei einer Reise mit ‚Brot für die Welt‘ zu Friedensprojekten in Kenia. 
Denn soviel wurde in Wittenberg klar: Wir müssen die ‚Stimme des globalen Südens‘ 
hören, wenn wir über Frieden reden wollen. Tatsächlich war die Filmdokumentation zur 
Kenia-Reise die einzige Stimme, die aus dem Süden zu den EKD-Synodalen 
gesprochen hat. Hier ist sie zu hören (und zu sehen): https://www.ekd.de/frieden-
entwickeln-eine-studienreise-nach-kenia-51933.htm 
Allerdings, je näher die Synodaltagung kam, umso weniger transparent war der Prozess 
und umso weniger Beteiligung war möglich. Erst während der Tagung ließ sich die 
Debatte dann doch nicht mehr verhindern. In der Kundgebung, von der einzelne 
Abschnitte bis zum Ende der Synodaltagung kontrovers diskutiert wurden, 
insbesondere der Abschnitt zum Stichwort Atomwaffen, konnte sich die Synode zwar zu 
einer allgemeinen Absage durchringen: „Politisches Ziel bleibt deshalb ein Global Zero: 
eine Welt ohne Atomwaffen.“ Aber die Forderungen an die Politik bleiben dann doch 
hinter den Einsichten zurück: „Wir fordern die Bundesregierung auf, konkrete Schritte 
einzuleiten mit dem Ziel, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen.“ Das sind 
gleich drei Einschränkungen in einer Formulierung.  
Zum Thema Gewaltfreiheit ist die Kundgebung klarer: „Das Leitbild des Gerechten 
Friedens setzt die Gewaltfreiheit an die erste Stelle. Das wollen wir im Gebet, im 
eigenen Friedenshandeln und im gesellschaftlichen Dialog immer weiter einüben. Wir 
rufen die politisch Verantwortlichen dazu auf, militärische Gewalt und kriegerische Mittel 
zu überwinden. Vom Gerechten Frieden her zu denken heißt, den Grundsatz zu 
befolgen: „Wenn du den Frieden willst, bereite den Frieden vor.“ Deshalb setzen wir uns 
mit ganzer Kraft für die Vorbeugung und Eindämmung von Gewalt ein.“  
 
 

https://www.ekd.de/6-tagung-der-synode-der-ekd-2019-49304.htm
https://www.ekd.de/frieden-entwickeln-eine-studienreise-nach-kenia-51933.htm
https://www.ekd.de/frieden-entwickeln-eine-studienreise-nach-kenia-51933.htm
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Damit könnte diese synodale Kundgebung zur Ermutigung für alle Landeskirchen 
werden, sich selbst auf den Weg zu machen. Den kompletten Text findet man hier: 
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Kundgebung-Kirche-auf-dem-Weg-der-
Gerechtigkeit-und-des-Friedens.pdf 
 
 
Verbindungsmodell – Zusammenarbeit von  VELKD, UEK und EKD 
 
In diesem Jahr spielte der Prozess des Zusammenwachsens von VELKD (Vereinigte 
Evangelisch-Lutherische Kirche in Deutschland), UEK (Union Evangelischer Kirchen) 
und EKD (Evangelische Kirche in Deutschland) nur eine kleine Rolle. Die Arbeit der 
Kirchenämter der gliedkirchlichen Zusammenschlüsse (VELKD und UEK) im 
Kirchenamt der EKD in Hannover hat sich wohl eingespielt. Tatsächlich musste in der 
Vollkonferenz der UEK erneut darüber beschlossen werden, ob die UEK sich auflösen 
soll. Denn die Gründungsidee der UEK war ja, dass mit der UEK zugleich sich auch die 
VELKD auflösen möge. Die UEK hat ihren Fortbestand für weitere sechs Jahre 
beschlossen – aber zugleich auch festgelegt, dass 2020 ein Diskussionsprozess dazu 
stattfinden soll, welche anderen Modelle konfessioneller Arbeit denkbar sind und ob die 
UEK nicht doch einmal aufgelöst werden kann, ohne auf einen entsprechenden Schritt 
der VELKD – der sehr unwahrscheinlich erscheint – zu warten. 
 
Zukunftsprozesse der EKD  
 
Das Präsidium der EKD-Synode hat einen Zukunftsausschuss eingerichtet, der Fragen 
nach der zukünftigen Gestaltung von Evangelischer Kirche in unserer Gesellschaft 
nachgehen soll. Manchmal wird dieser Ausschuss auch Zukunftsteam oder 
Kompetenzteam genannt, kurz Z-K-Team. (Nein, bitte keine falschen Assoziationen!) 
Zugleich arbeitet man im Kirchenamt der EKD an einem „Prozess zur Neuorientierung 
der Finanzstrategie der EKD“ und an einem „Prozess zur Vergewisserung über die 
Funktionen der EKD“. Dazu kommen noch weitere Zukunftsprozesse wie z.B. „Kirche 
neu leben - Neue Gemeinde- und Sozialformen von Kirche, geistliche Bewegungen und 
diakonisch-missionarische Aufbrüche“. 
Auf Vorschlag des Präsidiums wurde dieses selbst als die Arbeitsgruppe eingesetzt, 
welche das Schwerpunktthema für die letzte Tagung der EKD-Synode in der laufenden 
Tagungsperiode vorbereiten wird. Es lautet: „Evangelische Kirche gestalten – zur 
Zukunft einer Kirche im Umbruch“. Darin sollen die genannten und einige weitere 
Zukunftsprozesse gebündelt und weiterentwickelt werden. Wir dürfen gespannt sein. 
 
 

Wolfgang Prawitz (Groß-Gerau) 
 

https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Kundgebung-Kirche-auf-dem-Weg-der-Gerechtigkeit-und-des-Friedens.pdf
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Kundgebung-Kirche-auf-dem-Weg-der-Gerechtigkeit-und-des-Friedens.pdf
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Bericht von der 6. Tagung der 12. Synode der EKD 10. - 13. November 2019 
Ausschuss Kirche, Gesellschaft und Bewahrung der Schöpfung 
 
 
Im Ausschuss wurde die Problematik des Umgangs des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) mit dem Kirchenasyl in sogenannten Dublinfällen besprochen. In 
den vergangenen Monaten wurde in Kirchengemeinden, die geflüchtete Menschen im 
Kirchenasyl aufgenommen haben festgestellt, dass es fast durchweg negative 
Bescheide von Seiten des BAMF gab. In den Monaten 1. Januar bis 31. August 2019 
wurden von 297 eingereichten Dossiers lediglich 5 positiv beschieden. Die Erstellung 
der umfangreichen Dossiers ist für die Kirchengemeinden zeitaufwändig und bindet viel 
Energie. Mittlerweile ist der Eindruck entstanden, dass das BAMF keine 
Einzelfallprüfung mehr vornimmt. Erhärtet wird diese Wahrnehmung dadurch, dass die 
negativen Bescheide eine Zusammenstellung von Textbausteinen sind, in denen auf die 
jeweilig beschriebenen Sachverhalte nicht eingegangen wird.  
Die Synode bat den Rat, sich gegenüber dem BAMF dafür einzusetzen, dass die 
Behörde die eingereichten Dossiers sorgfältig prüft und den ihr zustehenden 
Ermessensspielraum wieder voll ausschöpft.  
Darüber hinaus soll der Rat der EKD gegenüber den zuständigen Stellen mit Nachdruck 
darauf hinweisen, dass die EKD die Verlängerung der Überstellungsfrist für 
Schutzsuchende im Kirchenasyl auf 18 Monate für rechtswidrig hält, da deren 
Aufenthaltsort durch die Mitteilung aus den Kirchengemeinden bekannt ist. Die aktuelle 
Rechtsprechung bestätigt diese Auffassung.  
 
Auch in diesem Jahr war das Sterben von geflüchteten Menschen im Mittelmeer Thema 
des Ausschusses. Alle Menschen, die bei ihrer Flucht über das Mittelmeer ertrinken, 
haben Schutz und eine menschenwürdige Zukunft für sich und ihre Familien gesucht. 
Verfolgung, Krieg, Armut, Unrecht und Klimawandel haben sie dazu gebracht, ihre 
Heimat zu verlassen. Darauf weisen die EKD und kirchliche Werke seit Jahren hin und 
fordern eine menschenrechtsbasierte Flüchtlingspolitik. Auch zahlreiche Beschlüsse der 
EKD-Synode haben dies deutlich gemacht und wiederholt gefordert, legale und sichere 
Zugangswege für Schutzsuchende zu eröffnen, ein solidarisches Verteilsystem in 
Europa einzurichten, faire, menschenrechtsorientierte Aufnahmeverfahren zu 
gewährleisten, legale Migrationsmöglichkeiten zu schaffen, sowie Fluchtursachen zu 
bekämpfen. Das Engagement der EKD für die Seenotrettung und ein zusätzliches 
Rettungsschiff ist verbunden mit diesen langjährigen politischen Forderungen und 
ausdrücklich exemplarisch zu sehen.  
Die Synode bat den Rat der EKD, sich weiterhin gegenüber der Bundesregierung und 
den europäischen Institutionen für Seenotrettung, kommunale Aufnahme, sichere 
Fluchtwege, faire Asylverfahren und legale Migrationsmöglichkeiten einzusetzen.   
Vor diesem Hintergrund begrüßte die Synode der EKD den Beschluss des Rates, das 
gesellschaftliche Aktionsbündnis „United 4 Rescue – Gemeinsam retten“ zur 
Unterstützung der zivilen Seenotrettung und für den Kauf eines zusätzlichen 
Rettungsschiffes zu gründen. Die Synode ermutigt alle Landeskirchen, Kirchenkreise, 



 Drucksache Nr. 64-2/19 

Kirchengemeinden, kirchliche Institutionen und Werke, sowie zivilgesellschaftliche 
Akteure dem Bündnis zeitnah beizutreten und die Spendenaktion des Bündnisses zu 
unterstützen.  
 
Dass das Gesetz zum Familiennachzug zu subsidiär Geschützten nur 1000 Personen 
pro Monat zulässt, hält die Synode der EKD nach wie vor für problematisch. Dass aber 
aufgrund von personellen Engpässen bei den Ausländerbehörden dieses Kontingent 
nicht ausgeschöpft wird und das Bundesverwaltungsamt weniger als 1000 Visa 
monatlich ausstellt, ist besorgniserregend. Deshalb bat die Synode den Rat sich bei der 
Bundesregierung dafür einzusetzen, dass beim Familiennachzug zu subsidiär 
Geschützten die Zahl der monatlich erteilten Visa, wie im Gesetz vorgesehen, bei 
mindestens 1000 liegt und nicht darunter, wie seit Mai 2019 konstant geschehen. Es 
soll auf eine effektive Durchsetzung des verabredeten Verfahrens gedrungen werden, 
weil die Anzahl der Visa von den Zustimmungen des Bundesverwaltungsamtes und den 
örtlichen Ausländerbehörden abhängt. Der Rat der EKD soll erneut bei der 
Bundesregierung auf die hohe Bedeutung der Familieneinheit hinweisen und die 
grundsätzliche Begrenzung des Familiennachzugs bei subsidiär Geschützten kritisieren.  
 
 

Monika Astrid Kittler 
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Bericht über die EKD-Synode vom 10. – 13. November 2019 in Dresden 
 
Hier:  
1.  Verantwortung und Aufarbeitung bei sexualisierter Gewalt in der evangelischen  

Kirche / Umsetzung des 11-Punkte-Plans 
2.  Neue Gemeinde- und Sozialformen von Kirche / Atlas neue Gemeindeformen 
 
 
1. Verantwortung und Aufarbeitung bei sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche / 
    Umsetzung des 11-Punkte-Plans 
 
Auf der EKD-Synode 2018 hatte die Synode intensiv und bewegend über Missbrauch in der Evan-
gelischen Kirche gesprochen und einen 11-Punkte-Plan zur Aufarbeitung beschlossen (vgl. EKHN-
Synodendrucksache 46-2/18). In Dresden berichtete Bischöfin Kirsten Fehrs nun detailliert über die 
Umsetzung. Sie wurde dabei unterstützt von OKR Dr. Nikolaus Blum vom „Beauftragtenrat der 
EKD zum Schutz vor sexualisierter Gewalt“ und von Kerstin Claus als Betroffener (dazu mehr im 
Bericht von Angela Rinn).  
 

- Im Laufe des vergangenen Jahres ist die Zahl der bekannten Missbrauchsfälle angestiegen: 
Hatten sich bis 2018 zunächst 479 Betroffene gemeldet, stieg diese Zahl im Laufe des Jahres 
2019 um 291 auf nun 770. Davon geschahen etwa 60% der Übergriffe in Einrichtungen der 
Diakonie, rund 40% im Raum der verfassten Kirche. 
 

- Von Missbrauch Betroffene werden nun konsequent beteiligt, auch ein Betroffenenbeirat 
eingerichtet. Diese Beteiligung trägt dafür Sorge, dass die betroffenen Menschen wirklich 
gehört werden, ihre Erfahrungen (z.B. dazu, wie Taburäume entstehen) konstruktiv 
aufgenommen werden und ihre Sicht auf das Geschehene immer im Focus ist. Der Beirat 
dient zudem zum Aufbau eines stabilisierenden Netzwerks.  
 

- Neben der juristischen Aufarbeitung ist individuelle Aufarbeitung nötig. Dazu gehören 
Zuwendung, Anerkennung von Schuld und auch materielle Anerkennung. Dabei wird nicht 
von „Entschädigung“ gesprochen, sondern von „Unterstützungsleistung“. Diese werden 
derzeit individuell und damit unbürokratisch ausgehandelt, sind dadurch jedoch nicht 
objektiv vergleichbar und teils vom Verhandlungsgeschick der einzelnen Betroffenen 
abhängig. Ob dies weiterhin der angemessene Weg ist, wird diskutiert. 
 

- In 18 von 20 Landeskirchen gibt es nun unabhängige Meldestellen.  
 

- Die Unanhängige Zentrale Ansprechstelle der EKD „HELP“ nahm im Juli 2019 ihre Arbeit 
auf. HELP wie auch andere Anlaufstellen (etwa: Pfiffigrunde) klagen weiterhin über die 
mühsame Recherche, wer in den Landeskirchen die Verantwortung übernimmt.  
 

- Die institutionelle Aufarbeitung wird vorangetrieben, um strukturelle und institutionelle 
Risiken besser erkennen zu können. Einige Landeskirchen erstellen regionale 
Aufarbeitungsstudien. Derzeit wird zudem eine bundesweite Dunkelfeldstudie vorbreitetet in 
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Kooperation mit dem Unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung. Rund 100.000 
Personen müssen befragt werden, um valide Ergebnisse zu erzielen. 
 

- Der Rat der EKD hat eine „Richtlinie zum Schutz vor sexualisierter Gewalt“ verabschiedet 
(EKD-Amtsblatt 11/19).  

 
- In allen Predigerseminaren wird das Thema „Missbrauch“ auch im Zusammenhang mit dem 

„Seelsorgegeheimnis“ erörtert. Ziel ist eine Kultur, in der geredet werden kann, denn offener 
Umgang schützt („raus aus dem Tabu“). 
 

- Für die weitere Umsetzung des 11-Punkte-Plans werden finanzielle Mittel in Höhe von  
1,3 Mio Euro im Haushalt 2020 eingestellt sowie eine weitere Million optional bereitgestellt.  

 
Der unabhängige Beauftragte der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig attestierte EKD und 
Diakonie Deutschland eine große Entschlossenheit bei der Aufarbeitung. Er beschrieb zugleich 
die bedrückende Situation in Deutschland: Wohl haben wir ein großes Wissen darüber, wie 
Missbrauch entsteht in Familie, Nahfeld und Internet – aber wir machen insgesamt zu wenig 
Fortschritte, um Missbrauch zu unterbinden. Insbesondere im Internet fehlt der Schutz fast 
vollständig.  

 
 
2. Neue Gemeinde- und Sozialformen von Kirche / Atlas neue Gemeindeformen 
 
Auf Beschluss der EKD-Synode 2018 legte die neue Arbeitsstelle „midi“ (Arbeitsstelle für 
missionarische Kirchenentwicklung und diakonische Profilbildung, gemeinsam getragen von EKD, 
Diakonie Deutschland und AMD) einen „Atlas neue Gemeindeformen“ vor.  
Er gibt einen Überblick über die neuen Gemeinde- und Sozialformen von Kirche, die sich seit 
einigen Jahren in nahezu allen Regionen Deutschlands entwickeln. Teils werden sie durch 
landeskirchliche Programme initiiert (etwa die „Erprobungsräume“ der Mitteldeutschen Kirche) oder 
als Projekte von Ortsgemeinden oder Dekanaten gegründet. Andere entstehen aufgrund diakonischer 
Herausforderungen oder durch Eigeninitiative. Etliche lassen sich auch mit dem Stichwort „digitale 
Kirche“ charakterisieren. Viele, aber längst nicht alle firmieren unter „fresh expressions of church“ 
und haben sich dem Netzwerk „fresh ex“ angeschlossen. Die meisten von ihnen sind sehr eng mit der 
Ortsgemeinde verbunden und zeichnen sich durch eine spirituelle und diakonische Haltung aus. 
Mittlerweile haben sich diese neuen Formen von Gemeinde zu einer wesentlichen Größe in der EKD 
entwickelt mit rund 1.200 Hauptamtlichen, 12.000 Ehrenamtlichen und 320.000 erreichten Personen. 
Der „Atlas“ gibt einen Überblick über die Art und Verteilung der Gemeinden und über ihre Ent-
wicklungspotentiale für die verfasste Kirche und die Diakonie.  
Im Kontext des Schwerpunktthemas der EKD-Synode 2020 sollen auch diese neuen Gemeinde- bzw. 
Sozialformen von Kirche, geistlichen Bewegungen und diakonisch-missionarischen Aufbrüche in 
den Blick genommen werden.  
 
 
 

Berichterstatterin: Annegret Puttkammer 
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Bericht über die EKD-Synode vom 10. – 13. November 2019 in Dresden 
 
 
Hier:  
1.  Beschluss zum Kirchengesetz zur Regelung der Mitgliedschaft junger Menschen in 

der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland  
2.  Bericht aus dem Ausschuss für Kirche, Gesellschaft und Bewahrung  

der Schöpfung, 
 
 
 
 

1. Beschluss zum Kirchengesetz zur Regelung der Mitgliedschaft junger Menschen in der Synode 

der Evangelischen Kirche in Deutschland 
 

Nach längeren Debatten um die Repräsentanz junger Menschen in der Synode der Evangelischen 

Kirche in Deutschland hat die Synode auf ihrer diesjährigen Tagung eine Änderung ihrer zukünftigen 

Zusammensetzung  beschlossen, die mit einer Änderung der Grundordnung verbunden war. Die bisher 

auf Vorschlag von Jugend- und Studierendenverbänden berufenen acht Jugenddelegierten wird es 

in Zukunft nicht mehr geben. Stattdessen sollen in Zukunft mindestens 20 von 128 Synodalen zu 

Beginn ihrer Amtszeit nicht älter als 26 Jahre sein. Die Jungsynodalen haben Stimmrecht und 

Antragsrecht. Zwölf dieser neuen Jungsynodalen, die dann ganz ordentliche Synodale sind, sollen von 

den Landeskirchen gewählt werden, und zwar von denjenigen Landeskirchen, die wie auch die EKHN 

mehr als zwei Synodale in die EKD-Synode entsenden. Die anderen acht Jungsynodalen werden vom 

Rat der EKD auf Vorschlag von Jugendverbänden und Studierendengemeinden berufen und sie wirken 

dann im Verhältnis vier zu vier in der UEK-Vollkonferenz und in der VELKD-Generalsynode mit.  

Positiv beigetragen zu dieser Entwicklung und diesem Beschluss hat sicherlich die engagierte und 

professionelle Arbeit der Jugenddelegierten in den letzten Jahren, verbunden mit dem sichtbaren 

Defizit, dass diese bisher Rede-, aber kein Antrags- und auch kein Stimmrecht in der Synode hatten. 

 

 

2. Bericht aus dem Ausschuss für Kirche, Gesellschaft und Bewahrung der Schöpfung 
 
 

2.1 Beschluss zur Klimapolitik 
 

Mit einem federführend im Ausschuss für Kirche, Gesellschaft und die Bewahrung der Schöpfung 

behandelten Antrag hat die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland den Rat gebeten, sich 

bei den politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern dafür einzusetzen, dass das sogenannte 

„Klimapaket“ der Bundesregierung deutlich nachgebessert wird, um die im Paris-Abkommen 

verankerten Klimaziele zu erreichen. Damit verbunden ist auch eine Forderung nach dem Abbau der 

strukturellen Hürden für den Ausbau Erneuerbarer Energien. Im kommenden Jahr wird der EKD- 

Synode erneut ein eigener Klimabericht vorgelegt werden, in dem abgebildet werden wird, ob die 

EKD und ihre Gliedkirchen und Werke die selbst gesteckten Klimaziele erreichen oder nicht. Vereinbart 

war hier eine Reduktion des CO2-Ausstoßes um 40% gemessen am Basisjahr 2005. 
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2.2 Beschluss zur Neuausrichtung der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik 
 

Anlässlich des von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigten Neustarts in der 

europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik hat die EKD-Synode acht Forderungs-Punkte zu einer 

Neuausrichtung der europäischen Flüchtlingspolitik verabschiedet, darunter die Beendigung der 

untragbaren Situation in den griechischen „Hotspots“, ein europaweit hohes Schutzniveau und hohe 

Anerkennungsquoten, die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten zur Seenotrettung, eine erleichterte 

Familienzusammenführung sowie die Konsultation von Kirchen und Zivilgesellschaft bei der 

Neuordnung u. a. des Dublin-Verfahrens. 

 
 

3. Bericht und Beschluss zum Prozess Kirche im digitalen Wandel 
 
Ebenfalls vorgestellt (zuständiges Ratsmitglied KP Dr. Volker Jung) wurde der Bericht zur „Kirche im 

digitalen Wandel“. Nachdem die Stabsstelle im Kirchenamt der EKD besetzt ist und ihre Arbeit 

aufgenommen hat, sind erste Maßnahmen angelaufen. So gibt es bereits viele nützliche kleine und 

große Hilfen, um die Auffindbarkeit und Präsenz von Kirchengemeinden und Kirchgebäuden im Netz 

(z. B. bei Google Maps) mit Öffnungszeiten, Kontaktdaten und vielen weiteren Informationen 

sicherzustellen.  

Die Synode hat beschlossen, diese modellhafte Arbeit EKD-weit auszuweiten. Zudem wird u. a. eine 

Bilddatenbank realisiert, die Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen helfen kann, geeignetes 

Bildmaterial für ihre Homepage oder ihren (digitalen) Gemeindebrief zu finden und ohne rechtliche 

Probleme zu nutzen. Ebenfalls optimiert wird die Software-Nutzung (Stichwort „Finanzen“) in den 

Landeskirchen. Für innovative Projekte steht seitens der EKD ein Digital-Innovationsfonds bereit. 

 

 

Berichterstatter: Johannes Grün 
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Bericht zur Tagung der EKD-Synode (08.-13.11.2019), Seite 1, 
vorgelegt von Carsten Simmer, Maulbach 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 Tagesordnungs-
punkte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Überschuss von  
2,9 Mio. € 
 
Umlageentwicklung: 
+ 3,40% 
 
 
Umlageverteilungs-
maßstab beschlossen 
 
Haushaltseinbringung 
 
Reaktion auf 
Prognosen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prävention von 
sexualisierter Gewalt 

Bericht von der 6. Tagung der 12. Synode 
der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
 
verbunden mit 6. Tagung der 3. Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen 
(UEK) in der EKD 
 
vom 8. bis 13. November 2019 in Dresden 
 

Teilnehmer für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau 
- als Mitglieder der Synode: Johannes Grün, Monika-Astrid Kittler, Wolfgang Prawitz, 

Annegret Puttkammer, Prof. Dr. Angela Rinn, Carsten Simmer und Marlehn Thieme 
- als Mitglieder der Kirchenkonferenz: Dr. Dr. h.c. Volker Jung und Heinz-Thomas 

Striegler 
- als Mitglied des Rates: Prof. Dr. Dr. Andreas Barner, Dr. Dr. h.c. Volker Jung und 

Marlehn Thieme 
 

Aus den 14 Tagesordnungspunkten der EKD-Synode und aus den 

Tagesordnungspunkten der UEK-Vollkonferenz seien die Themen von besonderer 

gesamtkirchlicher Bedeutung und mit besonderer Bedeutung für die Evangelische 

Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ausgewählt. Unter den EKD-Synodalen der 

EKHN wird eine Aufteilung der Berichtsthemen vorgenommen. 

 

 1. Haushalt 2020 der EKD und der UEK 
 

Die EKD-Synode verabschiedete den Haushalt für das Haushaltsjahr 2020.  
Der Gesamtergebnishaushalt enthält 222,1 Mio. € ordentliche Aufwendungen 

(Vergleich 2019: 217,6 Mio. €). Planerisch ist für 2020 ein ordentlicher 

Haushaltsüberschuss von rund 2,9 Mio. € (2019: 2,0 Mio. €) angesetzt. Mit dem 

EKD-Haushalt beschloss die EKD-Synode insbesondere die Umlagenhöhe, sie wurde 

am gleitenden Schnitt des Kirchensteueraufkommens der letzten drei Jahre orientiert: 

die allgemeinen Umlagen steigen insgesamt um 3,40%. Im Einzelnen steigen die 

Allgemeine Umlage sowie die Umlage für das Evangelische Werk für Diakonie und 

Entwicklung jeweils um 3,73%, die Umlage für die Ostpfarrerversorgung wurde um 

30,00% gesenkt. Gemäß dem mit dem Haushalt von der EKD-Synode verabschiedeten 

Umlageverteilungsmaßstab trägt die EKHN 10,67% dieser Umlagen. 
Ratsmitglied Prof. Andreas Barner (Hessen und Nassau) brachte den Haushalt ein. Er 

kommentierte: „Die Prognosen zur Entwicklung der Mitgliederzahl und der 
Finanzkraft unserer Kirche machen uns nicht mutlos, sondern wir machen uns bereits 

jetzt – in finanziell guten Zeiten, in Zeiten, die eher an Überfluss erinnern – Gedanken 

über notwenige Schritte und bereiten uns vor. Veränderungen sind auch deshalb so 

notwendig, weil die Freiburger Studie auch aufzeigt, dass wir auf die Entwicklung der 

Kirchenmitgliedszahlen Einfluss haben, etwas aktiv tun zu können, um als Kirche 

interessant zu sein, für die, die dabei sind, für die, die die Kirche verlassen wollen, 

aber auch für die, die sich überlegen, neu dazuzukommen oder wiederzukommen.“ 

Der Haushalt 2020 enthält Schwerpunktsetzungen:  
• Impulsen aus dem Zukunftsprozess „Kirche auf gutem Grund“, 
• geplante Maßnahmen im digitalen Wandel, 
• Prävention von sexualisierter Gewalt: 1,3 Mio. €, insbesondere für die 

gemeinschaftsbezogenen Anteile im 11-Punkte-Handlungsplan, 

Haushalt 2020 

Schwerpunkt-
setzungen 
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Bericht zur Tagung der EKD-Synode (08.-13.11.2019), Seite 2, 
vorgelegt von Carsten Simmer, Maulbach 

 
ÖRK 2021 
 
Bauprojekte 
Jerusalem 
 
 
Bündnis angestoßen 
 
Schiff zur Verfügung 
stellen, nicht betreiben 
 
 
UEK-Haushalt 
 
 
 
 
Begleitender 
Ausschuss 
 
Zusammensetzung 
 
Konkretisierungen 
erbeten 
 
Zuwendungen/Kosten 
 
Synergien 
 
Kommunikation 
 
Digitalisierung 
 

• Verstetigung der Voraussetzungen für Fundraising, 
• Vollversammlung 2021 des Ökumenischen Rates (ÖRK): 0,8 Mio. € über 

mehrere Jahre, 

• Investitionen für Bauprojekte auf dem Ölberg in Jerusalem. 
Die EKD hat ein breites Bündnis für die zivile Seenotrettung angestoßen. Ein Verein 

zur Spendensammlung wurde gegründet, um ein weiteres Schiff zur Seenotrettung zur 

Verfügung zu stellen. „Schiffe zu betreiben und Seenotrettung aktiv durchzuführen ist 

keine Kompetenz, die die EKD einbringen kann und einbringen sollte. Ein breites 

Bündnis zu unterstützen, mitzuhelfen, dass Spenden verfügbar gemacht werden, und 

eine klare aus dem christlichen Gebot der Nächstenliebe getragene Position zu 

vertreten, das sind Beiträge, die die evangelische Kirche leisten kann und leisten 

sollte,“ erklärte Ratsmitglied Barner. 

Der Haushalt der Union Evangelischer Kirchen (UEK) für das Haushaltsjahr 2020, 

verabschiedet von deren Vollkonferenz, schreibt im Wesentlichen den Haushalt des 

Vorjahres fort. 

 

2. Prozess zur Neuordnung der Finanzstrategie der EKD 
 

Ein Begleitender Ausschuss zur Neuordnung der Finanzstrategie der EKD 

(bestehend aus den Ratsmitgliedern Barner und Kurschus, den Kirchenkonferenz-/ 
Finanzbeiratsmitgliedern Striegler und Kessel, den 

Synodalen/Haushaltsausschussmitgliedern Vogelbusch und Simmer) ist eingesetzt, um 

am Prozess zur Neuordnung der Finanzstrategie der EKD zu arbeiten. Die Synode bat 
Rat und Begleitenden Ausschuss, für die Tagung im kommenden Jahr 
Konkretisierungen vorzulegen, insbesondere: 

• ein Konzept zur Kürzungen von Zuwendungen (30%) und Reduktion der 
weiteren Kosten mit Zeithorizont 2030, 

• eine Analyse von Synergiemöglichkeiten zwischen EKD und Gliedkirchen 

sowie Gliedkirchen untereinander, 

• ein Pilotprojekt für die Entwicklung einer gemeinsamen Strategie für die 

Kommunikation von EKD und Gliedkirchen, 
• Vorschläge für Prioritäten in der Ausgabenpolitik, wobei sich konsequente 

Anstrengungen im Bereich der Digitalisierung aufdrängen. 

 

Carsten Simmer, Maulbach 

Finanzstrategie 

Seenotrettung 
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Die Krise des Gottesdienstes und seine Bedeutung für die Entwicklung der EKHN 

Impulse zum Schwerpunktthema „Gottesdienst“ auf der Herbst-Synode am 29.11.2019 in Frankfurt 

Teil I: Kristian Fechtner 

1. Die „Krise“ des Gottesdienstes ist als „Wandel“ der Gottesdienstkultur zu verstehen. 

2. Während der Kirchgang in früheren Zeiten als eingelebte „Sitte“ (soziale „Konvention“) praktiziert wurde, ist der Gottes-

dienst heute mehr und mehr zu einer „Veranstaltung“ geworden, deren Besuch veranlasst und persönlich motiviert ist. 

3. Zur Wahrnehmung des gemeindlichen Sonntagsgottesdienstes gehört die Diskrepanz zwischen institutioneller Logik 

und lebensweltlicher Zugangsweise: Der Sonntagsgottesdienst ist als Normalfall liturgischer Praxis gerade nicht der 

Normalfall gottesdienstlicher Teilhabe. Diese Spannung ist selbst ein Signum der (spät)modernen Gottesdienstkultur. 

4. Vom Gottesdienst lässt sich heute nur im Plural sprechen; seit den 1970er Jahren haben sich die Formen, Zeiten, 

Themen und Erlebnisweisen von Gottesdiensten vervielfältigt. Diese Pluralisierung spiegelt sich nicht nur in der 

Ausfächerung des gottesdienstlichen Spielplans, sondern kennzeichnet mittlerweile auch die Wahrnehmungsweise der 

Kirchenmitglieder. 

5. Wert und Bedeutung gewinnen Ereignisse und Erfahrungen in einer „Gesellschaft der Singularitäten“ (Andreas 

Reckwitz) in einer „Logik des Besonderen“. Dies gilt verstärkt auch für die Erlebnisweise und die Gestaltung 

gottesdienstlicher Praxis: Es reicht nicht mehr, dass es für mich im Gottesdienst „wie immer“ war. 

6. Als Auszeiten vom geschäftigen Leben sind Gottesdienste Anregung wie auch Schonraum für Menschen. Sie finden 

Resonanz, wenn Menschen in ihnen Orientierung finden, Lebensgefühle zum Ausdruck bringen können, Zugehörigkeit 

erleben und – so Gott wirkt – verändert werden. 

Perspektiven: Drei Stichworte 

(1) Integrale Gottesdienstpraxis: Im Horizont eines intergemeindlichen Denkens geht es nicht (nur) um die 

Gestaltung des Einzelgottesdienstes, sondern um das Ensemble gottesdienstlicher Angebote in weitergefassten 

Lebensräumen. Sie folgt nicht mehr einer Logik der Addition, sondern hat das Anliegen der Konzentration, um 

geistliche Kräfte nicht zu überanstrengen. 

(2) Perspektivwechsel: Nicht mehr der Wochentakt der Sonntage, sondern der Grundrhythmus der 

Kirchenjahreszeiten und -feste bildet die verlässliche und verbindliche Grundstruktur, die gottesdienstliche 

Teilnahme gewährleisten soll. Eine Möglichkeit wäre bspw. ein Rhythmus als „Sieben-Stationen-Weg“: Advent – 

Weihnachten – Passion – Ostern – Pfingstliche Zeit – Erntedank – Totensonntag. In diesen Rhythmus der 

Grundstationen werden jahreszyklische oder kasuelle Ausgestaltungen des gottesdienstlichen Lebens in 

unterschiedlicher Weise eingepasst. 

(3) Neubestimmung des Sonntagsgottesdienstes: Der allsonntägliche Gottesdienst in agendarischer Gestalt wird 

keineswegs abgeschafft, sondern an einzelnen Orten in lebensweltlicher Reichweite konzentriert. Zugleich 

findet an allen kirchlichen Orten „Gottesdienst elementar“ statt: Glockenläuten um 10 h und um viertel vor 11 h; 

die Kirche ist geöffnet, die Kerzen werden entzündet, Gelegenheit zum stillen Gebet. Womöglich liest noch eine 

das Evangelium laut und diejenigen, die sich einfinden, sprechen gemeinsam das Vaterunser. Minima liturgica 

als Zeichen der Gottespräsenz. Woche für Woche. 
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Teil II: Thomas Hirsch-Hüffell: 

 
Antithese zum Thema: 
Der Gottesdienst hat eine große Zukunft. Und die beginnt gerade. 
Es gibt kirchengeschichtlich keine vergleichbar offene Wendezeit für die Freiheit der Formen wie heute. Zu den Details:  
 

Gottesdienst-Kultur 
Gottesdienst wird es immer geben - aber welchen? 
 
Die Stile des evangelischen Gottesdienstes fächern sich aus.  
Man ist aus den Gewohnheitsschleifen herausgetreten.  
Das geschieht analog zur allgemeinen Kultur des Wohlstands. Wo Menschen ihren Neigungen befreiter nachgehen 
können, entsteht Vielfalt. Das sieht man schon in der Natur.  
In manchen Regionen scheint der Begriff „Haupt-Gottesdienst“ oder ‚Normalform‘ für den Sonntags-Gottesdienst fast 
abwegig. Es wächst eine ganz eigene Szene „alternativer“ Gottesdienste heran.  
 
Ebenso gedeiht unter Haupt- und Ehrenamtlichen das Bewusstsein für die Pflege einer eigenen Spiritualität. Man merkt: 
Unterhalb der reichen Bemühungen um Zulauf, Mission und Entdeckung reift die Suche nach Vertiefung der eigenen 
geistlichen Substanz. Man mag nicht mehr allein der ‚Benutzeroberfläche Kult-Verwaltung‘ genügen, sondern fragt neu, 
wie geistliche Lebensgestalt im Innern funktioniert. Im Innern des eigenen Lebens wie im Innern der Gemeinden und 
Gottesdienste.  
Hier zeigen sich zwei wesentliche spirituelle Richtungen,  
Gottesdienst braucht und bewirkt die darstellende Handlung und darin die vertiefende Haltung. 
 
Akzeptiert man diese Differenzierung, so wäre zu klären, welche Position der agendarische Gottesdienst – also die 
Messform bzw. der Predigt-Gottesdienst – im Gefüge der Formen hat. Auf diese Weise kann man seine Relativität und 
Besonderheit besser würdigen.  
Weiteres dazu hier: https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2016/12/15/gottesdienst-im-grossen-wandel-kirchlichen-
lebens/ 
 
 

A. Das Feld der Gottesdienst-Typen sortieren 
In ein Koordinatensystem gebracht, zeichnen sich die Gottesdienst-Typen tendenziell ein in den Bereich „Darstellung 
und Feier des Mysteriums“ oder „Darstellung und Feier der Lebenskunst“ einerseits – und in die eher quantitative 
Kategorie von „kontinuierlicher Übung“ bzw. „besonderem Ereignis“ andererseits.  
Ausführlicher hier: https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/05/29/gottesdienst-formen-eine-typenlehre/ 
 
 

https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2016/12/15/gottesdienst-im-grossen-wandel-kirchlichen-lebens/
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2016/12/15/gottesdienst-im-grossen-wandel-kirchlichen-lebens/
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/05/29/gottesdienst-formen-eine-typenlehre/
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Pol ‚Mysterium’: 
Mit dem Hinweis auf das „Mysterium“ will ich das Unergründliche der wesentlichen Inhalte andeuten, die wir glauben und 
in unseren Gottesdiensten feiern. Die alten Geheimnisse wie Tod und Auferstehung, Vergebung der Schuld usw. sind 
nicht auf Anhieb zu verstehen, sondern im Lauf der Zeit zu umkreisen. Dabei dringt man tiefer ein und erfährt gleichzeitig, 
wie unermesslich diese Paradoxa sind. Das ist das Wesen jedes Geheimnisses: Man wird damit nicht fertig.  
Darin liegt die Kraft:  
Wir handeln von und mit Geheimnissen, nicht mit historischen Fakten. 
Manche sagen „Jesus hat dich erlöst“ - als sei das ein historisches Ereignis wie „Anwalt Meyer hat damals den Prozess 
für mich gewonnen“. Die großen Behauptungen und Versprechen der christlichen Geschichte sind aber Mysterien. Wir 
degradieren Sie zu oft zu Fakten. Bleiben aber den Beleg schuldig: Das Wirken des Anwalts kann man belegen, das von 
Jesus nicht so einfach. 
 
Pol ‚Übung’: 
Das einmalige Heilsgeschehen wird systematisch in Raum und Zeit über die Strecke des eigenen Lebens wie über die 
Zeit der Christenheit hin angeeignet (‚Heiligung'). Hierfür gibt es schon früh und auch vor- und nebenchristlich 
Übungswege aller Art mit dem Ziel: das Heilsgeschehen erinnern, vergegenwärtigen, wiederholen, durcharbeiten, in sich 
und in der Gemeinschaft umsetzen. In den Tagzeitengebeten begehen Menschen die Tages-, Jahres-, Lebens- und 
Weltzeiten synchron als Ineinander verschiedener Zeitzyklen – morgens Geburt und Schöpfung, mittags die Tages- und 
Lebensmitte, abends das Ende des Lebens, der Welt usw. Sie üben also gleichzeitig mehrere Zeitebenen zu sehen.  
Normal halb-religiöse Menschen lassen sich nicht auf solch monastische Praxis ein, da braucht es schon ein 
starkes Ereignis und gute Vorbilder. Alle Generationen des Protestantismus klagten über schwachen Besuch des 
Sonntags. Das geht uns nicht anders. Aber wir sind die Ersten, die in größtmöglicher Gewissensfreiheit religiöse Praxis 
wählen oder ablehnen können. Früher waren die Gewohnheit oder der soziale Druck im Dorf viel stärker.  
 
Pol ‚Ereignis’: 
Das „Religions-Ereignis“, der Gottesdienst mit den vielen Klängen, Aufführungen und Reden versucht das 
Ursprungsereignis, also jede Art von christlich-religiöser Bekehrung neu zu beleben. Oder er will der Ursprung für 
‚Bekehrung' sein. Wer also eine Schwitzhütte aufsucht, ein Konfi-Camp, ein Bekehrungszelt, eine Kirche in der 
Osternacht, der und die sucht eine Art Ursprungserlebnis, das eigene Kräfte entbindet, die so nur durch eine existenzielle 
Begegnung mit der anderen Kraft geweckt werden können.  
Spezielle Gottesdienste als religiöse Ereignisse wollen einen Zeit-Raum herstellen, innerhalb dessen Ur-Erfahrung 
möglich ist – nicht nur das Zitat von Ur-Erfahrung, wie es im agendarischen Gottesdienst zelebriert wird. Also Heilung, 
Bekehrung, Einsicht oder auch Schrecken – live und jetzt. Das ist nötig geworden, weil die Mysterien und ihre 
Inszenierungen für viele Menschen nicht mehr von selbst sprechen. Sie brauchen einen eigenen Zugang, und das nicht 
nur im Unterricht, sondern mit anderen zusammen in größeren Kraftzentren, auch im ausgeführten Handeln im 
Gottesdienst selbst. 
 
Pol ‚Lebenskunst’: 
Die Kirche hat bislang mehr die existenziellen Brüche eines Lebens (Schuld, Tod, Leid, Auferstehung usw.) betont.  
Heilung bzw. Kontinuität trotz Bruch sind die Wegweisungen bei diesen Themen. Damit kann man aber nicht alles 
erklären. Es ist der Wunsch nach weisheitlicher Unterweisung entstanden. Sie orientiert Menschen im Alltäglichen, sie 
versucht Ortsbestimmung als Antwort auf die Sehnsucht nach Überblick in einer Welt, in der immer mehr Menschen 
immer mehr wissen, aber dies nicht in sich ordnen können. Nicht nur die Frage: Wie lebe ich mit Schuld und Tod, 
sondern: wie lebe ich mitten im Leben klug und einigermaßen glücklich? Also die Frage nach der „Lebenskunst“, jetzt. 
Also ‚Atmen lernen’,  ‚Umgang mit den alten Eltern’ usw. 
 
 
Gewinn und Preis 
Jeder der Gottesdienst-Typen hat einen Gewinn und einen Preis. Der Traditions-Gottesdienst am Sonntag auch.  
Gewinn:  
Er hält die ganze Palette der Geheimnisse wach und auf Abruf und reibt sie dem gläubigen Menschen in 
homöopathischen Dosen ins Leben. Er hält die Stellung im aufreibenden Fluss der Zeiten und Moden. 
Preis:  
Ihn dauerhaft zu unterhalten, kostet viel Personal, Geld, Räume usw. Der Abrieb durch die Routine bleibt ein Problem, 
vor allem durch den Anspruch auf Originalität in der Predigt. Die Geheimnis-Verwaltung ist für Eingeweihte gebaut, nicht 
für Dazukommende. Das heißt, man kann die wöchentliche Trainingsstunde der Eingeschworenen nicht zur Missions-
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Veranstaltung aufblähen. Das lieber auf einen anderen Termin und Anlass legen. Mehr dazu hier: 
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/08/17/entscheidet-euch-gottesdienst-im-umbruch/ 
 
Sonntags-Gottesdienst bekommt Gesellschaft 
Da er lange Zeit die einzige Form war, suggerierte er, es gäbe daneben nichts anderes Gültiges. Aber das dachte man 
auch von der Ehe, von der Partei oder von der eigenen Art zu leben: anderes ist ungültig. 
Das löst sich im Moment auf. Es gibt nicht nur Eichen, es gibt auch Buchen, Wildsträucher und Tamarinden. Die Natur 
macht vor, wie sich das übermütige, verschwenderische Leben ausdifferenziert. Eigentlich schön, aber unübersichtlich. 
Synoden oder Kirchenleitungen werden das nicht eindämmen, sie müssen es auch nicht. 
 
 

B. ‚Normalfall‘ Sonntags-Gottesdienst  
Der traditionelle agendarische Gottesdienst gehört ins Zwischen-Feld ‚Mysterium und Übung'. Diese am weitesten 
verbreitete und mit hohem Aufwand verwendete Form beherrscht trotz aller Mängel das Selbstverständnis von 
kirchlichem Gottesdienst und auch die öffentliche Meinung darüber. Wer vom Gottesdienst redet, redet von eben dieser 
Form und meint damit den sog. ‚Haupt-Gottesdienst' am Sonntagvormittag.  
Dass sich auf diesem Feld viel bewegt hat und bewegt, ist nicht in die öffentliche Meinung vorgedrungen. Auch 
Alternativen werden gemessen an und verglichen mit dieser Form. Für viele Menschen ist es aber nach wie vor wichtig, 
dass da etwas Regelmäßiges geschieht, eben Gottesdienst - auch, wenn sie nicht hingehen.  
Wer religiös ist, ‚pflegt seine Mysterien' (Luther meinte, es reiche der Katechismus) und käut sie schlicht und 
unverdrossen wieder, auf dass sie irgendwann nicht mehr nur von außen nach innen, sondern von innen nach außen 
sprechen. Dabei geht es nicht allein ums Verstehen der alten Geheimnisse, sondern um ihre stete und nüchterne 
Inszenierung, damit sichtbar bleibt: Sie gelten und warten geduldig auf ihre Einlösung im Leben. 
  
Gefahren des immer Gleichen 

1. Der Wunsch, die Geheimnisse von Tod, Auferstehung, göttlicher Annahme ihrer Fremdheit zu entkleiden – z.B. in der 
Erklärpredigt - , damit Menschen Zugang finden ist ehrenwert, aber als einzige Strategie nicht tragfähig. Das Einleben in 
eine Religion und das Leben in ihr bleibt unter anderem geheimnisvoll. Es wird nicht alles bequemer und verständlicher 
mit dem Glauben, und das Fremde ist auch schön, indem es fremd bleibt. Kein Mensch liebt jemanden, den er 
vollständig kennt. Indem uns Jesus Christus ein Mysterium bleibt, schürt er Neugier und Sehnsucht. 
 

2. Die andere Falle ist die Konservierung der scheinbar sankrosankten Riten mit dem Wunsch dadurch das Geheimnis in 
ihnen zu wahren. Die ‚Hochliturgischen' gerieren sich oft wie ein Rechnungshof gegenüber den scheinbar säumigen 
Kollegen. Der Formkonservativismus sichert das Mysterium nicht. Gott hat sich in Jesus Christus dem normalen Leben 
ausgesetzt und erst darin und mit jeder Begegnung neu zur Heilsform gefunden. 
 

3. Die dritte Fall scheint mir in einer weltabgewandten Form der liturgischen Praxis zu liegen. Was um die Kirche herum 
passiert wird oft mit Bedacht abgeblendet. Die Fürbitte bleibt allgemein und nennt nicht reale Einsame, echte Vergehen 
der Kommune oder wirkliche Luftverseuchung. Man bleibt lieber unter sich und feiert weich allgemein die Gnadenblase. 
Das Leben draußen ist böse genug. 
 
 
Sonntags—Gottesdienst impliziert dauerhaftes Gebet 
Konkrete Konsequenzen daraus für die Arbeit am Sonntagsgottesdienst sind: Menschen, anleitende und mitmachende, 
müssen wieder lernen zu beten. Die Stundenform am Sonntag verlangt nach einem Zusammenhang zum täglichen 
Gebet.  
Kirche kann sich dem neu öffnen, weil die falsche Autorität der Kirchensprache inzwischen gebrochen ist. Haupt- und 
Nebenamtliche, die mit anderen beten, müssen selbst eine Form von Gebet pflegen, sonst sind sie auf Dauer 
unglaubwürdig.  
Das gilt auch für die Gemeinde. Wenn sie das Beten an die Profis abgibt und selbst auf diesem Feld nichts pflegt, zum 
Beispiel durch Gebetskurse, dann entleert das die gesamte Veranstaltung. Was sonntags geschieht, ist Exempel für 
alles, was sonst geschieht. Mit Gebetskursen gut zu verbinden ist in der Gemeinde ein erfahrungsorientierter Kurs in 
Liturgie. Dies auch mit Kindern. Denn woher sollen die künftigen Liebhaber des Sonntags-Gottesdienstes herkommen? 
So lernt man für den Gottesdienst und für das Leben.  
  
Fazit: Der Sonntagsgottesdienst ist urtümlich lebendig. Er ist eine geistlich-integrative Kraft, die über die lange Strecke 
christliche Mysterien einübt. Er hält den Sonntag frei und schult das „Auf-Hören“. Er vertritt die Wärme des Evangeliums 

https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/08/17/entscheidet-euch-gottesdienst-im-umbruch/
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an einem auffindbaren Ort. Er braucht die Liebe derer, die ihn leiten und aufsuchen. Schlechte Praxis negiert diese 
Einrichtung nicht in ihrem Wesenskern, aber sie kann ihn verdunkeln.  
Im Feld der momentanen Möglichkeiten bleibt er ein eher unscheinbarer, aber starker Pol. Er behält allein durch sein 
Lebensalter Gewicht.  
Es ist heitere Arbeit an der gesamten Gottesdienst-Kultur über Generationen angesagt. Vor allem die Verbindung der 
neuen Typen untereinander in regionalen Gottesdienst-Werkstätten. 
Uniformität kann Identität geben, die muss man aber auch einhalten. (Man befrage nur ein einziges Pfarr-Team in einer 
Gemeinde dazu, wie sie sich auf eine einheitliche Liturgie in ihrer aller Kirche einigen. Die gelingt oft nur mit großer 
Mühe.) 
Wer neu Bleibendes schaffen will, wird sich gut auskennen im Alten. Und die jetzt gelassen und unverdrossen an der 
Erneuerung, Vernetzung und Vertiefung von Gottesdienst schaffen, die erleben das gelobte Land nicht selbst. Aber die 
Enkel vielleicht. Wir sind „Architekt*innen des Übergangs“, mehr ist nicht drin im Moment. Gott wirkt in Generationen. 
  
  
 

C. Empfehlungen 
Kennen wir schon.  --  Geht bei uns nicht.  -- ..Zu teuer. 
 

Fürs Personal 
Berufszufriedenheit der Haupt- und Ehrenamtlichen stärken durch gute Fortbildung - wer hier knausert, untergräbt die 
Moral der Leute an der Front. Sie ahnen nicht, wie viele kurz vor dem inneren oder äußeren Ausstieg stehen. Dazu 
gehört auch die Gelegenheit für vielgestaltige spirituelle Vertiefung aller Leitenden im Gottesdienst. Man merkt am 
Sonntag, ob jemand auch sonst irgendwie betet. 
 
Eine menschenfreundliche Konvents-Gesprächs-Gemüts-Kultur  
Pastores werden einsamer. Ihre Konvente müssen ihnen etwas kollegiale Stallwärme geben statt den rauen Wind aus 
Schlagabtausch, Konkurrenz und Intelligenz-Pirouetten.  
Das gleiche gilt für die Versammlungen der Ehrenamtlichen (Prädikanten, Lektorinnen).  
Es wäre Sache der Dekane, das zu ermöglichen -  ggfs mit fachlicher Hilfe von außen. Kollegialität üben. Das braucht 
Zeit und Vertrauen. 
Eine kleine Methode als Anregung hier https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/11/26/dialogische-
predigtvorbereitung/ 
 
Prädikanten-Ausbildungen  
brauchen weniger Rechthaberei, weniger Rechtgläubigkeit, weniger ‚Prüfungen‘, auch keine exegetischen Exzesse. Sie 
sind keine Theolog*innen, sondern Lebens-Expert*innen. Sie brauchen ein Verständnis dafür, wie sie mit ihrer Gabe und 
Lebenserfahrung geistlich und im Gegenlicht des Evangeliums auskunftsfähig sind. Sie könnten sich vom Leben aus ins 
Evangelium hinreden, während die Profis das Umgekehrte tun. Das würde sich ergänzen. 
 
Für die Gottesdienst-Kultur 
PREDIGT gelegentlich herauslösen aus dem Zusammenhang des Sonntags. Andere Landeplätze ernst nehmen, dafür 
auch trainieren. Nicht nur Schriftgelehrsamkeit, nicht nur ‚Verkündigung‘, sondern eher in der Form der Mystagogik, 
Auslegung der Wirklichkeit, Dinge im Gegenlicht der Bibel ernst- und wahrnehmen.  
Im Kontakt mit Ärzt*innen und anderen sozialen Playern geistliche Rede entwickeln. An deren Orten zusammen 
mit anderen auftreten. Das lehrt neuen Wirklichkeitsbezug. z.B.: Dem eigenen Atem auf die Spur zu kommen in 
atemloser Zeit. Die Pause zwischen Ausatmen und dem Einatmen lernen, die der Körper einhält. Sofern man ihn lässt. 
Das mit dem Mysterium  Sonntagsgebot zu verbinden. 

 
 Die Predigt ist in einer historischen Krise. Das hat mit der theologischen Theorie und Ausbildung zu tun, die 

wirklichkeitsverloren Sprachschichten in antiken Texten analysiert. 
Die Pfarr und Prädikantenausbildungen wollen kleine Schriftgelehrte züchten. Was wir brauchen sind Lebensversierte, 
die uns im Gegenlicht der Bibel leben helfen. Eine lebensdienliche Theologie. Dann entstünde auch wieder 
Relevanz.  Die Praktische Theologie als Fach und das Vikariat können das nicht ausbügeln. 
Damit man Geheimnisse wie einen uralten Turm umkreisen lernt, gibt es den fortlaufenden Lehrgang am Sonntag. Den 
muss man dann auch beliefern. Leute mögen Predigt. 
Also: eine neu konzipierte theologische Bildung, das wäre ein Jahrhundertwerk! Näheres dazu hier 
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2016/12/15/endlich-auch-in-der-welt-lesen-lernen-ueber-predigt/ 

https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/11/26/dialogische-predigtvorbereitung/
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/11/26/dialogische-predigtvorbereitung/
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2016/12/15/endlich-auch-in-der-welt-lesen-lernen-ueber-predigt/
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Rotation 
Pastores haben für die Predigt studiert, nicht für die Liturgie. Sie wollen loswerden, was sie wissen und umtreibt. 
Praktisch produzieren sie Sinnsprüche am Fließband. Viele, nicht alle, sehnen sich danach, mal wieder Zeit zu haben 
eine Predigt sorgfältig vorzubereiten. Lesen, Neuland finden, sich nicht ständig zu wiederholen. Das geht manchen 
Gemeinden nicht anders.  
Also schlage ich vor: Pflegt das Wanderzirkus-Prinzip. Drei bis vier pastores rotieren in bestimmten Phasen des 
Kirchenjahres durch ihre Gemeinden. Dann kann man eine Predigt mehrfach halten und hat Zeit sie gut vorzubereiten. 
Man lernt auch durch die verschiedenen Hörenden. 
Das müssen Dekane ermöglichen, auch geistlich einfühlsam einfädeln, denn sowas ist mit Ängsten verbunden 
(Relativierung der heimischen Deutungshoheit). Mit denen beginnen, die wollen. Es gibt denen Luft, die gern lesen und 
neu denken.  

 
Für die innere Buchhaltung ALLE Gottesdienste zählen  
und ihren Wert beschreiben, die in einer Gemeinde stattfinden. KiTa-Andacht, Altenkreis, Markt-Andacht, Radio-Spot, 
Zeitungskolumne - alles in die Bilanz der Gottesdienste einbeziehen. Das erlöst vom Röhrenblick auf den Sonntag. 
 
Andachten ernster nehmen –  
hier liegt viel Zukunft - weil Laien das auch können, und weil es in alle Ritzen des Lebens passt und nicht dem 
Vollständigkeits-Verdikt des Sonntags unterliegt. 
 
Brisanz-Projekt: Pastores entwerfen und feiern als geistliche Gemeinschaft in der Region einen Gottesdienst 
nach ihrer Art an einem Ort. Derweil bleibt zuhause die Kirche offen, aber ohne von pastores geleitetem Gottesdienst.   
Grund: Viele pastores würden in ihre eigenen Gottesdienste nicht gehen, sehnen sich aber nach Formen, die sie gern 
verträten. Die sollen sie gemeinsam ausprobieren können. So entsteht Zukunft, die aus den Reihen der Hauptamtlichen 
selber wächst. Es ist mit Aufruhr zu rechnen, aber der ist sinnvoll, weil sich hier Motive und Notwendigkeiten für die 
Zukunft klären können. 
Dazu die Projektbeschreibung hier: https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/10/05/wir-feiern-jetzt-selber-so-
wie-wir-es-schon-immer-wollten/  
 
Gottesdienst-Werkstätten in der Region 
Die Formenvielfalt kostet zunächst Einheitlichkeit der Form. Das ist ein ernstzunehmender Preis. Damit innerhalb des 
Systems die Ansätze halbwegs beieinander bleiben, braucht es regionale Gottesdienst-Werkstätten. Ein ganzer Tag 
reicht. Dort forscht man miteinander, welche Läufe wie wirken, wo sich Traditionen in neuer Weise bewähren oder auch 
verblassen. Man zeigt einander Ideen und ‚klaut‘, das heißt eignet sich Sinniges an. So behält eine Region eine 
Grundströmung im Charakter der Stile.  
 
 
Gottesdienst - Formen der Zukunft 
Gottesdienst als Forum für alle, die etwas gut kennen und lieben, egal wie fromm sie sind.  
Es entstünde ein Schauplatz der Werte und der Liebe, denn alle, die etwas herzhaft lieben, haben recht. 
Im Gottesdienst zeigen, was man liebt. Das vergleichen mit Motiven, die Christ*innen bewegen. Fragen: Wie nennst du 
das? Eine Art Gabenbereitung. Gaben bringen. Das eigene Charisma als Antwort auf das geschenkte Leben verstehen 
lernen: etwas aus den Talenten machen, sich an etwas verlieren.  
Das in Gloria und Kyrie entfalten. Dabei die Leute selber reden, zeigen, vorkommen lassen und nicht nur über sie reden.  
So andere in den Raum holen, der uns heilig ist. Sie zeigen uns, was ihnen heilig ist und wir ihnen. Ohne Missions-
Ambition. Absichtsloses und aufrichtiges Interesse. Das wäre der nächste Schritt. Möglich, dass Gemeinden dann auch 
für solche Gäste im Forum auch wieder interessant werden. Aber das ist nicht das Ziel eines solchen Werte-Forums im 
Gottesdienst. 
 
Kirche schafft Raum, wie im Osten bei der Wende, da war sie einmal ganz groß in ihrer bescheidenen Ermöglichung. 
Kürzlich auch wieder im Umgang mit Flüchtigen. Mehr dazu: 
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/11/26/weisheits-forum-im-gottesdienst/ 
 
Performative Wirkung statt Behauptung 
Im Gottesdienst entschiedener auf Wirkungen achten, die Menschen sofort helfen oder Zustände aufrufen, statt sie zu 
zitieren - Anleitungen zur Ruhe, zur Wachheit, zum Atem, zum klaren Denken. Gibt es was zu Lachen, wenn man von 

https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/10/05/wir-feiern-jetzt-selber-so-wie-wir-es-schon-immer-wollten/
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/10/05/wir-feiern-jetzt-selber-so-wie-wir-es-schon-immer-wollten/
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/11/26/weisheits-forum-im-gottesdienst/
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der Freude spricht? Kehrt wirklich Gelassenheit ein? Kann Evangelium so aufregend sein, dass der Puls steigt?  
Man nennt das ‚performatives Sprechen‘, das heißt die Rede löst aus, was sie beschreibt. 
Wer unterrichtet solchen Gemüts-Realismus? Z.B. Felix Ritter -  siehe https://www.evangelisch.de/personen/felix-ritter 
Hinweise zur TED-Methode hier: http://www.neueslernen.org/2010/09/07/top-10-die-besten-ted-vortrage/ 
 
Über die Sitzordnung nachdenken 
Ausschließlich frontal sitzen symbolisiert Monarchie - der Thron vorn, die Menge im Abstand nach Autorität gestaffelt von 
vorn nach hinten. Stärkt die Konzentration auf das Heilige vorn, aber lähmt Agilität, suggeriert höfische Etikette.  
Das passt als alleinige Form nicht zu einem ansonsten synodalen Weg der Gemeinden, auch nicht zur heutigen 
vielstimmigen Identität von Gruppen und Menschen. Schon gar nicht zu einem dreifaltigen Gott, der in sich die Wahrheit 
immer neu findet im andauernden Gespräch zwischen Gott-Vater und Gott-Sohn im Geist. Unser eigener Gott ist 
demokratischer, als unsere Raumordnung es abbildet. Und wir wissen nicht, wie viele wegbleiben, weil es so ist wie es 
ist. 
Wir können auch anders - das wäre eine flexiblere Haltung zur Sitzordnung. Mehr dazu hier: 
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2018/06/21/der-umbau-eines-kirchraums-und-die-selbstvergessenheit-der-
gemeinde/ 
und https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2019/11/26/liturgische-korper-arbeit-am-gottesdienst/ 
 
Selber glauben, was man tut - im Gebet zuhause sein –  
Vertiefung des eigenen Glaubens bei denen, die GD leiten steckt an. Geistliche Vertiefung ist nicht nur Werkerei, wie die 
Reformation vermutet hat.  
Vertiefung braucht Gebetsseminare, Meditationsschulen, Spiritualität im Alltag.  
Menschen sind bereit etwas zu üben, wenn sie merken, dass es wirkt. Es braucht stetiges (öffentlich zugängliches) 
Gebet in einer Gemeinde. Das ist eine unsichtbare Kraft 
 
An bestimmten Orten über den Vier-Wochen-Gottesdienst-Rhythmus nachdenken (siehe EKD Hinweis). Der ist für 
normale Leute sowieso eher angemessen. Im Dorf offensiv mündlich beim persönlichen Besuch (nicht per Flugblatt) 
zusammen mit dem Gemeinderat fragen, welche Anlässe zünden, an welchen sie auch wirklich kämen (Erntedank, 
Advent usw.). Die acht bis zehn Gottesdienste im Jahr dann gut vorbereiten und herzhaft feiern. 
 
Den ‚verarmten Adel‘ würdigen –  
Wer Überkommenes mitten in dürren Gegenden durchträgt, verdient Respekt. Sofern er, sie selber Respekt behält vor 
allen, die andere Wege versuchen und nicht stänkert. Ich schätze: 40% aller deutscher Gemeinden sind rituell intakt. Das 
ist eine ganze Menge.  
 
Risikokapital investieren für Gottesdienst-Projekte, von denen vermutlich zehn Prozent weiterführen werden. Ohne 
dass man es probiert hat, kommt nichts Neues - regional oder landesweit. Ausprobieren macht stark. 
Das ist für eine Behörde wie die verfasste Kirche, als ob man dem Einarmigen Geigespiel abverlangen würde. Aber sie 
wird es lernen müssen. Alle Groß-Institutionen müssen das. Einen Fonds auflegen, aus dem Initiativen etwas 
bekommen, die gute Ideen christlich verfolgen. 
 
Christentum neu elementar buchstabieren -  
auch im Gottesdienst. Sonst verschwindet es: Glaubens- und Spiritualitätskurse, als Kirche allein und zusammen mit 
Medizinern, Therapeuten und Esoterikern, denn die verstehen mehr von Glaubens-Praxis und Übung als wir.  
Wir denken, eine gute Predigt zeuge Praxis, aber das ist Unfug. Man muss Geistliches üben (Heiligung), sonst bleibt es 
Kosmetik.  
 
 
Gemeinde in Zukunft 
Gemeinden werden vielleicht in drei bis vier Generationen wieder eine wichtige Rolle spielen, weil sie in all den 
Globalisierungen eine überschaubare Lebens-Form bilden.  
Aber dafür müssen sie offener werden als sie es jetzt sind. U.a. die Funktion eines Forums übernehmen - wie seinerzeit 
die DDR-Kirche bei der Wende. 
  
Mit heiterer Demut als Prise Salz Wesentliches beitragen  
Mit-Spielen, nicht mehr das Spiel auf dem Feld der Werte bestimmen. Mitspielen von der Seitenlinie, kluge und 
lebenserfahrene Einwürfe zelebrieren. Dafür aber im Kontakt und sprachfähig sein in Bezug auf die Leute, die das von 

https://www.evangelisch.de/personen/felix-ritter
http://www.neueslernen.org/2010/09/07/top-10-die-besten-ted-vortrage/
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2018/06/21/der-umbau-eines-kirchraums-und-die-selbstvergessenheit-der-gemeinde/
https://unglaeubigesstaunen.wordpress.com/2018/06/21/der-umbau-eines-kirchraums-und-die-selbstvergessenheit-der-gemeinde/
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uns Christ*innen gebrauchen können. Gemeinde ‚unter sich‘ ist der Ausgangspunkt für Gemeinde im Bezug auf die 
Umgebung. Sonst erlischt sie. 
 
Ausfallschritte üben im Kleinen 
Menschen aus der Gemeinde können sich z.B. zur Verfügung stellen. Sie sagen: Wir würden gern hören, was normale 
Menschen denken, lieben, tun. Wir arbeiten einen Tag mit in der Apotheke, wir verbringen einen Tag bei einem 
Tierpfleger oder im Strafvollzug. Wir tun das als Christ*innen, die hören, statt zu ‚verkündigen‘.  
Das Erlebte reflektieren wir in der Gemeinde.  
Daraus wird ein Gottesdienst mit Erfahrungs-Berichten. Eingeladen sind natürlich auch die, die man besucht hat. In der 
Regel fühlen die sich sehr geehrt von der Kirche.  
Denkbar wäre auch Seminare in Nachbarschafts-Kompetenz. Streit schlichten, eine kleine Gruppe leiten lernen, vor mehr 
als fünf Leuten reden üben, Aufmerksamkeit entwickeln lernen für die Umwelt in der Gemeinde usw. 
Das alles auch im Gottesdienst exemplarisch zeigen. 
Oder Menschen zeigen, wie man segnet: 

Schritt 1: Kirchenteam geht in die Einkaufs Zone und will Segen spenden. Die Gemeinde will aus der Komfort 
Zone, spielt ‚Kirche aus dem Häuschen‘  
Schritt 2: Eben dies Team zeigt Leuten ebenda, wie man einen anderen Menschen segnet. Das ist ein doppeltes 
Wagnis: außer Haus sein und das Geheimnis teilen; d.h. nicht darauf bestehen, dass nur Kirche Segen geben 
darf. Welche Großzügigkeit! 
Ja aber …,  wenn alle das täten...!  
-  ja dann gäbe es endlich mehr Segen. 
Was ist uns wichtiger?  Die Hoheit über einer Geste oder das Wohl der Menschen? 

Weiteres Beispiel: http://popupchurch.de/ 
 
Das wäre unser neues Amt:  
In der übersättigten Gesellschaft zeigen, wie man mit Würde und Humor abnimmt, wie man mit uralten Weisheiten von 
Liebe, Tod und Scheitern, vom Anfangen (s. Weihnachten) und Aufhören hausieren geht. Und wie man selber gern feiert, 
egal wie viele kommen.  
Und bei allem wissen: Gott wird es hinausführen, nicht wir. 
 
 
Zugaben: 
Ich träume davon, dass Kirchler sich samstags auf den Markt stellen und anbieten, den Rest des Tages mit Leuten in 
solch einer Art Praktikum zu verbringen. Vom Leben der anderen lernen. sehen, was Leute bewegt. Einfach so, ohne 
Nebenabsichten.  
Sie sagen, dass sie ein Gespräch suchen. Dass Kirche zu lange immer schon wusste, was Leute brauchen. Dass sie 
hinhören möchten. 
Das wird vorher in der Zeitung beworben usw. Sie dürfen vor Ort nach Absprache Szenenfotos machen, vielleicht sogar 
einen kleinen Film mit dem Handy. 
Was sie erlebt haben und wie sie es für sich deuten, das wird vorgestellt in einem Gottesdienst. Oder in mehreren. 
Zudem werden natürlich alle Besuchten eingeladen samt Anhang. 
Man sieht die Bilder und die Welten, und man hört, wie christliche Leute berichten, was ihnen eingeleuchtet hat, was sie 
staunen ließ, welche Fragen sie mitbringen, vielleicht auch welche Reaktion ihnen naheliegt. 
Welten würdigen. Sie hier und da im Gegenlicht der Bibel ansehen. Kein Moral-Gequake. waches Mitdenken. Menschen 
Ansehen geben im öffentlichen Raum. 
 
Das wäre eine sinnige Aufgabe künftiger Kirche. Und das gerade in den Parochien, denn dafür sind sie mal entstanden: 
Dass man im überschaubaren Rahmen gesehen wird. Forum sein, Menschen und Lebensentwürfe zu zeigen, zu 
würdigen und ggfs. zu beglaubigen. 
 
Gott wirkt in Generationen 
Gott tut, wir lassen tun und nehmen heiter die Geschicke. Das wäre ein Vorbild fürs Abnehmen und Neufinden für das 
ganze Land. Auch wir Synoden und Engagierte sind inzwischen neuzeitlich verzogen: Wir erwarten Heil und Wandel zu 
Lebzeiten. Aber Gott handelt erfahrungsgemäß über viele Generationen - eben das predigen wir dauernd, dafür steht 
Kirche, für diesen großen Horizont. Das unterscheidet sie von anderen großen sozialen Einrichtungen. Kirche hat einen 
ganz anderen Atem - den über Jahrhunderte. Den können wir auch selber glauben. Gott wird wirken. 
 

http://popupchurch.de/
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Wenn man mittendrin steckt im Regierungshandeln, wird alles dringlicher, die Reform, das Zeitfenster, das nur kurz offen 
stehen mag. (Aber wer wüsste das schon?) Aus dem Abstand sehe ich uns bei Kirchens in einem gewaltigen Taumel, 
entfesselt durch eine Rückschlags- und Befreiungsbewegung als Reaktion auf Jahrhunderte voller Reglements bis in die 
Betten, voller Zucht- und Drohgebärden. Bis sich die Generationen (auch die in der Kirche) diesen z.T. berechtigten Trotz 
abgewöhnt haben, wird es lange dauern - vermutlich mindestens 100 Jahre. Deswegen haben die Rechten wieder 
Zulauf, weil man mit der gewonnenen Freiheit nichts anfangen kann. Man ist genetisch noch in der Drohung zuhause. 
Macht jemand Angst (vor Schwulen, Ausländern oder Grünäugigen), bekommt er Recht.  
Das sollte nicht mehr unser Stil sein, aber wenn es – auch in den eigenen Reihen, z.B. in Sachsen - wieder auftaucht, 
werden wir ahnen, woran es geistesgeschichtlich liegt.  
Leider gibt es kein Recht zu Lebzeiten den entscheidenden Wandel mitzuerleben. Mose starb außerhalb des ersehnten 
Landes. Er war müde. Zu Recht.  
 
Natürliche Vielfalt 
Der Gottesdienst hat eine große Zukunft. Und die beginnt gerade. 
Es gibt kirchengeschichtlich keine vergleichbar offene Wendezeit für die Freiheit der Formen wie heute. Genau das wird 
man vielleicht durch die Formulierung des gegebenen Themas als Mangel empfinden. Aber dann müssen Synoden 
konsequenterweise auch die Vielfalt der Bäume verbieten, irgendwann die Vielfalt der Berufe, der Charismen. Dann gäbe 
es nur noch eine Sorte Baum und alle wären glücklich? Die Schöpfung liebt es sich auszudifferenzieren. Manchmal auch 
auf Kosten von bestehenden Arten.  
 
Individualität ist Ergebnis des Christentums 
Der Ausdruck des religiösen Bewusstseins ist so vielfältig wie es die Menschen selber sind. Das werden wir nicht 
verhindern. Natürlich müssen sich verschiedene Mentalitäten und Stile regional immer wieder einigen. Genau dies hat 
die Volkskirche den Menschen bisher durch weitgehend verordnete Einheitlichkeit im Gottesdienst verlässlich 
abgenommen.  
Aber eben diese Menschen haben gelernt, dass auf jedem Gesicht Christus erscheint und dass also auch jeder selbst 
göttlich ist und also auch jede und jeder mitreden darf. Dafür haben wir Christen mit gesorgt, dass das so gekommen ist. 
Die Freiheit des Christenmenschen, die Individualität, das Einzel-Gesicht, all das zählt in unseren Augen sehr stark. Und 
niemand möchte dahinter zurück.  
Also verlangen eben diese individuellen christusförmigen Einzel-Seelen auch ein eigenes Mitspracherecht. Oder sie 
stimmen mit den Füßen ab und bleiben weg. Auch was wir reformatorisch verlangt haben, nämlich dass jede Christin und 
jeder Christ gott-unmittelbar ist in Verbindung mit der Heiligen Schrift, das nehmen die Leute jetzt ernst. Sie brauchen 
keine Vermittlung, sie sind gott-unmittelbar, sie sind durch das Netz informations-unmittelbar und sie misstrauen allen 
Großformen der Stellvertretung. Das betrifft alle große Institutionen unserer Gesellschaft im Moment. Selbst die Banken 
(s. Bitcoin-Entwicklung). Zum Teil aus gutem Grund. Zum Teil leichtfertig.  
Daraus resultiert eine große Freiheit, mit der mindestens sechs bis sieben Generationen werden neu umgehen müssen. 
Es wird große Verluste geben. Und große Chancen. 
 
Programme fordern und entwerfen kann hier und da helfen. Aber man versuche, die Gletscherschmelze aufzuhalten 
indem man 1000 Kühlschränke drumherum aufstellt. Die momentane Lage kann mit vorhandenen Mitteln nicht in alte 
Bahnen gedreht werden.  
Also: Den Dämonen (z.B. „Mitgliederschwund“) kurz und klar in die Augen und dann sofort auf Christus schauen. Luther. 
Das heißt bei diesem Thema auf das schauen, was bei der Gottesdienst-Kultur Freude macht. 
 
Optimierung ist schon Sache von Synoden. Zumal wir als Kirche gebaut sind wie eine Behörde. Aber gleichzeitig sind 
wir immer Suchende, Entdeckerfreudige: 
Zitat Hartmut Rosa 
»Das können wir uns nicht leisten«: Der Zwang zur Optimierung. Die strukturelle Dimension des Grundkonfliktes der 
Moderne zeigt sich darin, dass sich eine Gesellschaft, die sich nur dynamisch zu stabilisieren vermag, auf 
Unverfügbarkeit nicht einlassen kann, obwohl sie ihrer überall bedarf.  
Der in den Logiken des Wachstums, der Beschleunigung und der Innovationsverdichtung angelegte Zwang zur stetigen 
Steigerung impliziert, dass Effizienz und Output oder Prozess und Ergebnis auf allen Ebenen stetig optimiert werden 
müssen.  
Das für Resonanzbeziehungen charakteristische Element der Unverfügbarkeit verlangt dagegen, sich auf Prozesse 
einzulassen, deren Eintritt unsicher ist und die darüber hinaus auch noch ergebnisoffen sind.  
Mit anderen Worten: Man weiß nicht, ob sich Resonanz ereignen wird, und noch viel weniger, was dabei herauskommen 
wird. 
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A. Allgemeine Erläuterungen 
 
zum Entwurf eines Kirchengesetzes 
über die Feststellung des Haushaltsplans 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 
2020 

 
 
I. Finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen und mittelfristige Planung 
 
 
Der Haushaltsabschluss 2018 konnte noch nicht erstellt werden. Das Ergebnis der 
Steuereinnahmen blieb weit unter den Erwartungen. Verantwortlich hierfür waren Sondereffekte im 
Umfang von rund 35 Mio. € (Rückzahlungen aus dem Kirchensteueraufkommen aus der 
Einkommensteuer infolge Umzugs von Kirchenmitgliedern). 
 

Mio. € 2016 2017 
 

2018 2019 2020 

Kirchensteuer lt. Haushaltsplan 495,0 505,0  510,0  530,0  530,0  
IST-Kirchensteuereinnahme 
       darunter Sondereffekt 
Bereinigtes IST 

516,8  
  25,0  
491,8  

549,9  
ca. 30,0  

519,9  

498,6  
ca. 35,0 

533,2  

  

 
Die Mindereinnahme wird sich maßgeblich beim Jahresabschluss niederschlagen. Allerdings kann 
eine endgültige Aussage vor der vollständigen Ermittlung aller Plan-Ist-Abweichungen nicht getroffen 
werden. 
 
Die EKHN ist stärker als andere EKD-Gliedkirchen den durch konjunkturelle Schwankungen 
ausgelösten Veränderungen der Einnahmesituation ausgesetzt. Dies liegt an der erheblichen 
Bedeutung des Rhein-Main-Gebiets für die finanzielle Situation der EKHN. Veränderungen bei den 
Unternehmergewinnen, aber auch die Beschäftigungssituation wirken sich hier auf die Entwicklung der 
veranlagten Einkommensteuer und Lohnsteuer aus. Die Kirchensteuer aus der veranlagten 
Einkommensteuer ist für die EKHN von größerer Bedeutung als in etlichen anderen Landeskirchen. 
Sie ist zugleich neben den konjunkturellen Ursachen durch veranlagungsbedingte Besonderheiten 
und eine überdurchschnittliche Bedeutung von Einzelfällen gekennzeichnet, die zu starken Schwan-
kungen und Sondereffekten führen, die die Planbarkeit erschweren. Die Kirchensteuer aus der 
Lohnsteuer verzeichnet eine gleichmäßigere, allerdings nicht unbedingt parallel zum staatlichen 
Aufkommen aus Lohnsteuer  verlaufende Entwicklung.  
 
Die derzeitige Steuereinnahmeprognose für 2020 i. H. v. 530 Mio. € bedeutet eine konstante 
Fortschreibung gegenüber dem Jahr 2019. Die Schätzung ist schwierig, auch wenn sie unter 
systematischer Berücksichtigung verschiedener Effekte vorgenommen wurde: 

 Die konjunkturellen Erwartungen wurden um -1% gegenüber den staatlichen Schätzwerten zu 
Jahresanfang reduziert. 

 Die finanziellen Auswirkungen des staatlichen Familienentlastungsgesetzes wurden auf Basis 
der staatlichen Schätzungen auf -2,0 % im Jahr 2020 für die EKHN eingeschätzt. 

 Die finanziellen Auswirkungen des Mitgliederrückgangs wurden mit -1,0 % angesetzt. 
Die Einnahmeerwartung wurde damit um 10 Mio. € gegenüber der letzten Finanzplanung nach unten 
korrigiert. 
 
Langfristig ist aufgrund der demografischen Entwicklung (Geburtenzahlen, veränderte Steuerlast 
der heute einkommensstarken Kirchenmitglieder, Rückgang der Zahl der berufstätigen Kirchen-
mitglieder), insbesondere aber auch im Falle einer anhaltend rückläufigen Mitgliederentwicklung 
durch Austritte und geringere Zahl der Taufen mit einem kontinuierlichen Rückgang der realen 
Kirchensteuereinnahmen in den Jahren danach zu rechnen. Bis zum Jahr 2030 wird derzeit unter 
Kaufkraftgesichtspunkten mit einem Ressourcenrückgang von über 15 % gerechnet. 
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Kirchensteuereinnahmen 2003 – 2023 (inklusive Clearingzahlungen)  
 
 

 
 
 
In der mittelfristigen Ergebnisplanung (Anlage 2) wird von einem linear kräftigeren Wachstum der 
Aufwendungen im Vergleich zu den Erträgen ausgegangen. Hierbei sind als besondere Effekte 
hervorzuheben: 

 Negativeffekte auf die Kirchensteuereinnahmen trotz weiter unterstelltem nominalen 
Wachstum; 

 der weitere Anstieg der Umlagen an die Ruhegehaltskasse von zurzeit 42 % auf knapp 60 % 
bis 2023; 

 zu erwartende Haushaltsentlastungen durch die Stellenentwicklung im Pfarrdienst; 
 Mehraufwendungen für die Unterstützung des Ehren- und Hauptamts in den Kirchen-

gemeinden („Gemeindeassistenz“); 
 steigende Kosten durch gemeindeübergreifende Kita-Trägerschaften von bis zu rund 3 Mio. €; 
 ansteigende Ausschüttungen der Versorgungsstiftung. 

 
Der neue Vorsorgebaustein für die künftige Finanzierung von Beihilfen in Form einer Zweck-
bindung von Finanzanlagen im gesamtkirchlichen Vermögen wird fortgesetzt. Er ist in Höhe von 50 % 
der jeweiligen Zuführung an die Beihilferückstellung nachrichtlich in der Finanzplanung aufgeführt, da 
die Zweckbindung unmittelbar in der Bilanz und nicht über den Haushalt geschieht. Allerdings sind 
diese Mittel mittelfristig zusätzlich im Haushalt zu erwirtschaften. 
 
Nicht komplett in Haushalt und Finanzplanung berücksichtigt sind die in der Zukunft liegenden 
Ansprüche auf Pensions-/ Kassenleistungen der Ev. Ruhegehaltskasse (ERK) (versicherungs-
mathematische Teilwerte aller Ansprüche). Der vorstehend genannte, eingeplante Ertrag deckt nur die 
in Kapitalanlagen der ERK gebundenen Werte ab (zu Buchwerten). Ansprüche aus dem Umlage-
verfahren der ERK sind hierin nicht enthalten, weil diese aus künftigen Umlagezahlungen im EKHN-
Haushalt finanziert werden müssen. Die Versorgungsstiftung ist nur mit ihrem Buchwert Bestandteil 
der kirchlichen Bilanz. Stille Reserven tragen maßgeblich zur Absicherung der Versorgung über die 
rein bilanzielle Betrachtung hinaus bei. Das Haushaltsrecht sieht die Bilanzierung zu Anschaffungs-
kosten vor. 
  
Der Deckungsgrad der Versorgungsstiftung wurde zum Jahresende 2018 mit 101 % festgestellt. 
Die Kirchensynode kann unabhängig vom Deckungsgrad über Ausschüttungen an den Haushalt 
befinden. 
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Das Jahresergebnis (vor Rücklagenbewegungen und damit der eigentliche Ressourcenverzehr) liegt 
mittelfristig bei durchschnittlich rund -60 Mio. €. Es zeigt die jährliche Verminderung des 
Reinvermögens, in erster Linie bedingt durch die Rückstellungen und anwachsende ERK-Umlagen, 
aber auch infolge von Projektaufwendungen in schwankender Höhe. Durch geplante Ausschüttungen 
der Versorgungsstiftung, mittelfristig leicht rückläufige Belastungen durch Rückstellungen und 
Minderaufwendungen für Projekte (insb. Kirchentag 2021) stabilisiert sich das Jahresergebnis im 
Trend trotz der Personalkostendynamik. Das Jahresergebnis 2021 ist wesentlich durch eingeplante 
Aufwendungen von 5,3 Mio. € für den ökum. Kirchentag 2021 beeinflusst (mit Vorjahren 8,3 Mio. 
Gesamtvolumen). Die Deckung dieses Vorhabens aus der Rücklage wirkt sich erst im Bilanzergebnis 
aus. Auch nach Einrechnung der Rücklagenbewegungen bleiben allerdings die Ergebniszahlen, d. h. 
die (unbereinigten) Bilanzergebnisse negativ.  
 
Es wird in der Planung darauf verzichtet, die Bilanzergebnisse durch eine Entnahme aus der 
Ausgleichsrücklage auszugleichen, weil die Negativwerte keinen Zahlungsmittelengpass bedeuten. 
Gemäß der Verfahrensweise der letzten Jahre werden bei der Ermittlung der Kennzahl für den 
Haushaltsausgleich nur die Rückstellungen bereinigt, nicht aber die Abschreibungen, die somit im 
Haushalt erwirtschaftet werden sollen. Zusätzlich werden ab 2019 auch die neu eingeplanten Erträge 
durch den Zuwachs des zurechenbaren Deckungsvermögens bei der Ev. Ruhegehaltskasse bereinigt, 
die ebenfalls nicht zahlungswirksam sind. Die bereinigten Bilanzergebnisse ab dem Jahr 2021 sind 
negativ, so dass bei den kommenden Haushaltsplanungen weitere Maßnahmen erforderlich sind 
(Einsparungen, ggf. Rücklagenentnahme), um den Haushaltsausgleich mindestens gemäß § 10 
Abs. 3 KHO sicherzustellen.  
 
Der Haushaltsausgleich gemäß der Sonderklausel § 10 Abs. 3 KHO stellt allerdings keine nachhaltige 
und auch keine rechtlich dauerhaft legitimierte Vorgehensweise dar. Nachdem mit dem nunmehr 
sechsten doppischen Haushalt eine gewisse Stabilisierung der Haushaltseckdaten in neuer 
Systematik eingetreten ist, muss mit den kommenden Haushalten eine dauerhaft tragfähige 
Konzeption zum Haushaltsausgleich entwickelt werden. Das Spektrum der theoretisch möglichen 
Varianten reicht von der Erwirtschaftung sämtlicher Rückstellungszuführungen im jeweiligen Haushalt 
durch Einsparungen bis hin zu einem Ausgleich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. 
Festlegungen hierzu stehen noch bevor. Als Minimalziel sollte stets ein Bereinigtes Bilanzergebnis  
≥ 0 einschließlich des zusätzlichen Zweckbindungsvolumens für den Aufbau des Beihilfefonds erreicht 
werden. 
 
 

Ergebnisplanung in Mio. € 
 
(in Klammern Werte der letztjährigen 
mittelfristigen Planung) 
 

Plan 
2019 

 

Entwurf 
2020 

FPL 
2021 

FPL 
2022 

FPL 
2023 

 
Jahresergebnis 
 

 
-52,5 

 

 
-54,9 
(-47,4) 

 

 
-65,8 
(-53,4) 

 
-56,7 
(-42,7) 

 
-60,1 

 

nachrichtlich: Jahresergebnis ohne 
Rückstellungen, Erträge ERK-Deckungsvermögen 

2,5 1,1 -12,8 -7,7 -17,1 

 
Bilanzergebnis  
= Jahresergebnis inkl. Rücklagenveränderung 
= Veränderung Vermögensgrundbestand 
 

 
-47,9 

 

 
-48,5 
(-46,9) 

 
-59,7 
(-48,8) 

 
-57,5 
(-46,7) 

 
-61,9 

 
Bereinigtes Bilanzergebnis 
= Bilanzergebnis ohne  

 Rücklagenveränderung für die 
Investitionstätigkeit  

 nicht zahlungswirksame Pensions- und 
Beihilferückstellungen  

 Erträge ERK-Deckungsvermögen 
 

 
8,5 

 
9,5 

(10,2) 

 
-4,4 
(4,4) 

 
-6,1 
(3,6) 

 
-16,4 
 

 
nachrichtlich:   
Umschichtung Finanzanlagen in den 
Beihilfefonds 
 

-11,0 -11,5 -11,5 -11,5 -10,0 
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Die Finanzdeckung der Rücklagen  - ein wesentlicher Baustein des doppischen Haushalts mit 
kirchlicher Prägung – ist festgestellt worden. Zwar ist infolge der noch nicht abgeschlossenen 
Haushalte 2016 bis 2018 keine detaillierte Berechnung möglich, eine Hochrechnung aus den in den 
vergangenen Haushalten geplanten Rücklagenbewegungen und dem aktuellen Stand der 
Geldanlagen ergibt eine auskömmliche Relation von Rücklagen und Finanz-/Geldanlagen einschl. 
Liquidität: 
 

Geschätzter Stand der Rücklagen zum 31.12.2019:  728 Mio. € 
 
Geschätzter Stand der Finanz-/Geldanlagen  
einschl. Liquidität zum 31.12.2019:   913 Mio. € (Buchwerte) 

         1.185 Mio. € (Inventarwerte) 
 

Mögliche Auswirkungen der Kirchensteuermehreinnahmen der Jahre 2016 bis 2017 auf die Rücklagen 
sind hierbei allerdings nicht berücksichtigt. 
 

 

 

II. Haushaltssystematik in der kirchlichen Doppik 
 
Der kaufmännische Haushalt umfasst  
 
1. einen Ergebnishaushalt (EHH), der anhand des Jahresergebnisses die Vermögensverände-

rung im Haushaltsjahr beschreibt. Auch Vermögensänderungen durch Abnutzung (Abschrei-
bungen) und Veränderungen künftiger Verpflichtungen (Rückstellungen) werden berücksichtigt, 
obwohl hiermit keine Auszahlungen verbunden sind. Der kaufmännische Haushalt überwindet 
damit die Zahlungsmittelorientierung der kameralen Planung.  

 
Im Anschluss an das Jahresergebnis werden sämtliche Rücklagenbewegungen dargestellt, die 
saldiert mit dem Jahresergebnis zum Bilanzergebnis führen. Bilanzergebnis und Rücklagen-
bewegungen gemeinsam zeigen auf, auf welche Reinvermögensbereiche sich die Vermögens-
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veränderung planerisch verteilt („Ergebnisverwendung“)1. Der (nicht zweckbestimmte) Vermö-
gensgrundbestand stellt dabei eine rechnerische Restgröße dar, die nach Festlegung / 
Verbuchung aller anderen Komponenten des Reinvermögens errechnet wird. 

 
In der EKHN wird der Haushaltsausgleich derzeit anhand eines bereinigten Bilanzergebnisses 
beurteilt: 

Bilanzergebnis (= Jahresergebnis + Rücklagenbewegungen) 
abzüglich  - (Netto-)Zuführung an Rückstellungen,  

- Erträge aus Deckungsvermögen der ERK, 
- Rücklagenentnahmen und –zuführungen für Investitionstätigkeit 

= bereinigtes Bilanzergebnis 
 
Die investiven Rücklagenbewegungen werden bereinigt, weil diese Vorgänge betreffen, die im 
Investitions- und Finanzierungshaushalt abgebildet werden und damit die Investitionstätigkeit 
betreffen. Das Bilanzergebnis würde ansonsten verzerrt. Die Haushaltsordnung ließe im 
Ausnahmefall eine Bereinigung auch um die Abschreibungen sowie um sonstige Rückstellungen 
zu. Hiervon wird jedoch bisher kein Gebrauch gemacht. 

 
2. Ergänzend zum Ergebnishaushalt wird ein Investitions- und Finanzierungshaushalt (IFHH) 

aufgestellt. In diesem werden die Veränderungen im Anlagevermögen (Investitionen und 
Abgänge) und deren Finanzierung, z. B. durch Förderdarlehen der öffentlichen Hand, aufgezeigt. 
Diese Bereiche stellen keine Vermögensveränderungen dar (sondern Vermögensumschich-
tungen). Allerdings müssen sie mit Finanzierungs-/Zahlungsmitteln hinterlegt sein. Daher wird der 
IFHH mittels einer Position „Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität)“ zum Ausgleich 
gebracht. Sofern Rücklagen zur Finanzierung von Investitionen in Anspruch genommen werden, 
werden diese im Ergebnishaushalt unterhalb des Jahresergebnisses aufgezeigt. 

 
3. Dritter Baustein ist die Kapitalflussrechnung (KFR). Mit dieser wird analysiert, wie sich der 

Zahlungsmittelbestand im Verlauf des Haushaltsjahrs auf Basis der Planung des EHH, des IFHH 
und sonstiger Finanzierungstätigkeit (Darlehensvergabe, Darlehenstilgung) verändert. Mit Hilfe 
der Kapitalflussrechnung kann auch die Frage beantwortet werden, ob für die Bildung bestimmter 
Rücklagen ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen. 

 
Gegenüber den bisherigen doppischen Haushalten werden im Plan 2020 sämtliche Darlehens-
finanzierungsvorgänge (Vergabe an Dritte, Tilgung an Dritte, Tilgung von Dritten), die nicht das 
Sachanlagevermögen (Investitionen) betreffen, nur noch in der Kapitalflussrechnung und nicht mehr 
(auch) im Investitions- und Finanzierungshaushalt dargestellt. 
 
Besonderheit in der kirchlichen Doppik ist das Gegenüber von Finanzanlagen und Liquidität einerseits 
und einer Vielzahl von allgemeinen und zweckbestimmten Rücklagen andererseits. Die Rücklagen 
bilden den zweckgebundenen Teil des Reinvermögens ab. Damit die Zwecke im Moment des Bedarfs 
tatsächlich finanziert werden können, schreibt die Haushaltsordnung als Sicherheitsmaßnahme vor, 
dass Rücklagen durch (grundsätzlich liquidierbare) Finanzanlagen bzw. liquide Mittel und nicht z. B. 

                                                 
1 Zur Erläuterung Auszug aus der Bilanzstruktur: 
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durch Immobilien gedeckt sein sollen (Grundsatz der Finanzdeckung). Unterschreiten die liquiden 
Geldanlagen die Summe der Rücklagen, muss demzufolge eine Rücklagenentnahme vorgenommen 
und damit zweckgebundenes Vermögen (ggf. auch Ausgleichsrücklage) reduziert werden. Umgekehrt 
können Rücklagen auch nur dann gebildet werden, wenn noch freie Geldanlagen zur Verfügung 
stehen. 
 
 
 
III.  Vorgabe und Umsetzung von Einsparauflagen 
 
 
Mit dem Haushalt 2018 wurde mit der Umsetzung eines Einsparvolumens bis 2020 von 10,3 Mio. € 
begonnen. Im Haushaltsplan 2020 wird das Maßnahmenpaket mit Ausnahme folgender Bereiche 
abgeschlossen: 

 Vorläufig Nichteinplanung von Einsparungen beim Bibelhaus (gemäß Synodenbeschluss), 
 Erhöhung des Zuweisungsfaktors bei der Grundzuweisung für Kirchengemeinden  und 

Dekanate um 2,5 % (2019) bzw. 3,5 % (2020) statt um 1,5 %. 
 
Besondere Einsparlinien bestehen derzeit für die Budgetbereiche  

 Zentrum Oekumene und  
 Fortbildung Religionspädagogik. 

Hier gelten die mit der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck (EKKW) vereinbarten Budgetkürzungen     
(-1 % p. a. ohne Kostensteigerungsausgleich).  
 

Die Finanzierungsvereinbarung zwischen EKKW, EKHN und Diakonie Hessen (DH) über die 
Zuweisung an die DH wurde mit Wirkung ab 2019 angepasst und wird erneut in fünf Jahren evaluiert. 
Die lineare Kürzung beträgt künftig -1,0 % p. a. (zzgl. Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerungen).  

 
Spezifische strukturelle Aufwandsausweitungen2 wurden in den Budgetbereichen darüber hinaus 
weitgehend unterbunden, konnten in unabweisbaren Fällen allerdings nicht gänzlich vermieden werden.  
Einzelheiten sind Abschnitt IV.2 Buchstabe i) dieser Erläuterungen zu entnehmen. 
 
Nur befristet wirksame, teils mit Projekten in Zusammenhang stehende Aufwandsausweitungen 
wurden in einigen Budgetbereichen toleriert, sofern diese entweder unabweisbar oder inhaltlich 
besonders begründet oder politisch gewollt sind. 
 
Einzelheiten hierzu siehe ebenfalls Abschnitt IV.2 Buchstabe i) dieser Erläuterungen. 
 
 
 

IV. Budgetentwurf 2020 
 
1.  Budgetstruktur 
 
Mit dem Haushaltsplan 2020 wird das Schulwerk als neuer Träger der kirchlichen Schulen in der 
EKHN in die gesamtkirchliche Haushaltsplanung aufgenommen. Es ist als eigener Mandant im 
Anlagenteil des Haushalts enthalten. Im EKHN-Haushalt im engeren Sinne finden sich nur noch die 
Zuschüsse zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten (ohne Gebäudeabschreibungen) an das 
Schulwerk zum Ausgleich von dessen Wirtschaftsplanung.  
 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Zur Steigerung der Personalaufwendungen generell siehe Abschnitt IV.2 Buchstabe d) 
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2. Ergebnishaushalt 2020 

 
a) Überblick 
 
Erträge, Aufwendungen, Ergebnis sowie Rücklagenbewegungen stellen sich wie folgt dar: 
 

 
 
 
Als Kernaussagen hieraus können abgeleitet werden: 

 Das Jahresergebnis 2020 und somit die Entwicklung des Reinvermögens sind weiterhin 
deutlich negativ (-55 Mio. €). In dieser Größenordnung gelingt es nicht, den 
Ressourcenbedarf zu erwirtschaften. Die Situation gegenüber dem Plan 2019 stellt sich trotz 
der neuen Erträge von der Versorgungsstiftung um 2,4 Mio. € schlechter dar, weil zugleich die 
Kirchensteuereinnahme gegenüber der bisherigen Finanzplanung zurückgenommen werden 
musste. 

 In bereinigter Betrachtung ist das geplante Jahresergebnis 2020 positiv: 

Plan Entwurf 
2019 2020
EUR EUR

8. + 17. Ordentliche Erträge + Finanzerträge 648.463.855 654.024.415
15. + 18. Ordentliche Aufwendungen + Finanzaufwendungen -700.945.402 -708.928.026

26. -52.481.547 -54.903.611

27. -12.750.136 -11.037.613
-7.777.639 -5.796.083

dar.: Kirchengemeindliche 
Bauunterhaltungsrücklage

-5.000.000 -5.000.000

-4.972.497 -5.241.530

dar.: Gesamtkirchliche 
Substanzerhaltungsrücklage

-4.972.497 -5.241.530

28. Rücklagenentnahmen 17.307.861 17.436.871
13.797.361 14.165.839
3.510.500 3.271.032

dar.: für Bauinvestitionen 3.460.000 3.195.000

für sonstige Investitionen 50.500 76.032

30. -47.923.822 -48.504.353

69.000.000 70.000.000

-14.000.000 -14.000.000
1.461.997 1.970.498

31. 8.538.175 9.466.145

Bilanzergebnis 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Bereinigtes Bilanzergebnis

Feststellung des Haushaltsausgleichs /
Bereinigung des Bilanzergebnisses

-Erträge aus anteiligem Vermögen Ev. 
Ruhegehaltskasse

+Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe

+/- Saldo Rücklagen für Investitionstätigkeit

lfd. Nr. gem. Schema 
Ergebnishaushalt

für den Ergebnishaushalt

für Investitionstätigkeit

für den Ergebnishaushalt
für Investitionstätigkeit

Rücklagenzuführungen
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Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist allerdings wegen verschiedener Projektveranschla-
gungen (insb. Anstieg der Aufwendungen für den Kirchentag 2021), die „nach dem Jahres-
ergebnis“ aus zweckbestimmten Rücklagen (planmäßig) gedeckt werden, im Vergleich zu den 
bereinigten Bilanzergebnissen geringer.  

 Das Bilanzergebnis 2020 ist weiterhin deutlich negativ. Dies bedeutet: Der Vermögens-
grundbestand (der „freie Anteil“ des Reinvermögens) wird weiter abnehmen.  

 Das bereinigte Bilanzergebnis 2020 ist positiv. Damit ist der Haushaltsausgleich gemäß § 
10 Abs. 3 KHO hergestellt. Formal wäre ein Ausgleich durch Rücklagenentnahmen möglich, 
nicht aber über einen Zeitraum mehrerer Jahre. Eine Konsolidierung des Haushalts ist 
erforderlich. 

 Rechnet man die Zweckbindung von Vermögen in Höhe von 50 % der Beihilferückstellung 
(11,5 Mio. €) außerhalb des Ergebnishaushalts hinzu, läge auch das bereinigte 
Bilanzergebnis bereits unter Null. 

 
 
Im Ergebnishaushalt (Abschnitt „Gesamtübersichten zum Haushalt, I.) sind sämtliche aggregierte 
Zahlenangaben zu Ertragsarten und Aufwandsarten einschl. Erläuterungen der größten Veränderungen 
zu entnehmen. 
 
Die Aufgliederung der Rücklagenentnahmen in Höhe von 17 Mio. € ist aus dem Abschnitt 
„Gesamtübersicht zum Haushalt, VI.“, ersichtlich. Die Hauptsachverhalte sind: 

 Baumaßnahmen in Kirchengemeinden, 
 Bauzuweisungen für Kindertagesstätten, 
 Bauinvestitionen, 
 Arbeit mit Flüchtlingen, 
 Dekanatszusammenschlüsse, 
 Überbrückungs-/Härtefonds und 
 Perspektive 2025. 

 
 
Als Rücklagenzuführungen in Höhe von insgesamt rd. 11  Mio. € sind nahezu ausschließlich geplant: 
 

Rücklage Zuführung  
2020 

Erläuterung Plan-
Endbestand 
2020 
 

Gesamtkirchliche 
Substanzerhaltungsrücklage 
 

+5,2 Mio. € in Höhe der Abschreibungen 35,6 Mio. € 

Bauunterhaltungsrücklage  
für Kirchengemeinden 

+5,0 Mio. € Vorsorge für mögliche Verstärkungs-
notwendigkeiten des jährlichen 
Zuweisungsbudgets für große 
Bauunterhaltung in Kirchengemeinden 

72,3 Mio. € 

 
 
 
 

Jahresfehlbetrag:               -52,5 Mio. € Jahresfehlbetrag:                -54,9 Mio. €
+ Pensions- und 
Beihilferückstellungen: 69,0 Mio. €

+ Pensions- und 
Beihilferückstellungen: 70,0 Mio. €

- Erträge ERK-
Deckungsvermögen: -14,0 Mio. €

- Erträge ERK-
Deckungsvermögen: -14,0 Mio. €

= Bereinigter Jahresfehlbetrag: 2,5 Mio. € = Bereinigter Jahresfehlbetrag: 1,1 Mio. €

Plan 2019 Entwurf 2020
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b) Personalaufwendungen und Stellenplan  

 
(1) Methodik der Personalkostenplanung  
Die Personalkostenanmeldung erfolgt mit den sogenannten „Eckpersonen“-Werten. Dies 
bedeutet, dass für jede Entgelt- und Besoldungsgruppe ein eigener, idealtypischer Eckwert d.h. 
Personalaufwand ermittelt wird. Ausgangspunkt hierfür sind die Vergütungstabellen der KDO bzw. 
des Bundesbesoldungsgesetzes und ihre entsprechenden Grundgehälter bzw. Besoldungen. 
Jede Entgelt-/Besoldungsgruppe wird mit dem Altersdurchschnitt der Leistungsempfänger 
korreliert. Daraus ergeben sich idealtypische Altersdaten, die wiederum entsprechenden 
Erfahrungsstufen innerhalb der Entgelt-/Besoldungsgruppe zugeordnet werden können. Diese 
ermittelten Grundbeträge werden um die für das Folgejahr angenommenen bzw. eventuell bereits 
bekannten Veränderungen der Sozialversicherungssätze, der Beiträge an die EZVK sowie der 
angenommenen Tarifsteigerung angepasst, um die geplanten Bruttopersonalkosten des 
Dienstherrn bzw. Arbeitgebers abzubilden. 
 
Sollte sich für bestimmte Personengruppen abzeichnen, dass die ermittelte Eckperson und der 
Haushaltsabschluss stärker voneinander abweichen, wird für diese Personengruppe ein eigener 
Eckpersonenwert gebildet. Dies kann der Fall sein, wenn eine Personengruppe z.B. deutlich 
jünger als die durchschnittliche Eckpersonengruppe ist.  
 
Berücksichtigt wird auch, wenn im Verlauf der Personalkostenanmeldung z.B. aufgrund des Haus-
haltsabschlusses oder unterjähriger Organisationsveränderungen deutlich wird, dass Verzer-
rungen durch größere Vakanztatbestände oder absehbare Vakanzen eintreten werden (Bsp.: 
Veränderte Stellenprofile für Lehrpersonal an den Schulen werden entsprechend dem Schul-
jahresbeginn im Haushaltsjahr planerisch nur mit reduziertem Eckpersonenwert angemeldet. Der 
Stellenumfang ist jedoch voll zu planen, da dieser sich auf das Haushaltsjahr bezieht). Auch 
Besetzungsänderungen, die aufgrund von Lebensalter und der damit verbundenen Erfahrungs-
stufe absehbar zu einer Verzerrung der angemeldeten Personalkosten führen, werden berück-
sichtigt. 
 
Stellenumfänge, welche im Herbst  durch die Gremien beschlossen werden, werden im 
Stellenplan und –kegel als Stellenumfänge mit den entsprechenden Dotierungen ausgewiesen. 
Sofern die Personalkostenanmeldung jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen wurde, 
werden die Personalkosten im Folgejahr aus unbesetzten Stellenumfängen gedeckt, im daraus 
folgenden Haushaltjahr regulär geplant und angemeldet. und bei der Personalkostenanmeldung 
im nächsten Haushaltsjahr neu berücksichtigt. Gleiches gilt für Stellenbewertungen, da 
unterjährige Organisationsveränderungen auch Aufgabenveränderungen nach sich ziehen 
können, welche zu arbeitsrechtlichen Ansprüchen der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber 
führen können.  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass grundsätzlich mit Eckpersonenwerten angemeldet wird, 
die aufgrund des Haushaltsabschlusses des Vorjahres und aufgrund von Erfahrungswerten und 
Kenntnis von Veränderungen in der Personalbewirtschaftung in einzelnen Fällen modifiziert 
werden. Die geringe Schwankungsbreite zwischen Planung und Ausgabe spricht für diese 
Vorgehensweise. 

 
(2) Erläuterungen zu Veränderungen der Personalaufwendungen 
 

Struktur und Höhe der Personalaufwendungen, siehe Abschnitt Gesamtübersichten zum 
Haushalt 2020.  
 
Im Folgenden die Erläuterungen zu markanten Personalkostenveränderungen im Ansatz für 
das neue Haushaltsjahr: 
 
i. Vergütungen der Angestellten 

 
Die Entwicklung der Angestelltenvergütung erfolgt, neben den Veränderungen in der 
Sozialversicherung, im Rahmen des dritten Weges durch die Arbeitsrechtliche 
Kommission. Die Arbeitsrechtliche Kommission ist ein autonomes und paritätisch 
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besetztes Gremium, das selbstständig und unabhängig die Fragen der Entgelte für die 
Angestellten der EKHN und der Diakonie im Kirchengebiet der EKHN regelt. Da die 
Entgeltverhandlungen zeitlich unabhängig zu den Haushaltsbeschlüssen der Synode 
geführt werden, kann es zu Ungleichzeitigkeiten kommen. Die Personalkosten der 
Angestellten, die im Haushalt veranschlagt werden, gehen, wenn noch kein 
weitergehender Entgeltabschluss für das zu planende Haushaltsjahr vorliegt, von 
Schätzwerten aus. Je nach Laufzeit der Entgeltabschlüsse werden die Ansätze der 
Personalkosten im folgenden Haushaltsjahr angepasst und die zusätzlichen Belastungen 
durch Entgeltsteigerungen aufgrund eines neuen Entgeltabschlusses im neuen 
Hauhaltsaufstellungsverfahren kalkuliert und berücksichtigt.  Die Vergütungen der 
Angestellten stehen für die Haushaltsplanung 2020 durch den Beschluss der 
Arbeitsrechtlichen Kommission bis einschließlich 31.01.2021 bereits fest. 
Bei der Kalkulation der Personalkosten 2020 für die Angestellten, konnten 
dementsprechend die vorliegenden Entgelttabellen zugrunde gelegt werden. Die 
Veränderungen im Bereich der Zusatzversorgung und Sozialversicherung wurden 
berücksichtigt. Diese sowie die Tarifsteigerung führen zu einem Anstieg der 
Vergütungsaufwendungen im Jahr 2020, welche sich mittelbar im höheren 
Zuweisungsbedarf, v.a, in den Budgetbereichen 1, d.h. Gemeinden und Dekanate 
auswirkt. 
 
Der gesamtkirchliche Ansatz der Angestelltenvergütungen sinkt trotz Tarifsteigerungen 
und Anstieg der Sonderumlage EZVK von rd. 34,7 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 um rd. 
1,76 Mio. € auf rd. 32,9 Mio. € im Haushaltsjahr 2020, da die vier Schulen in einem 
eigenen Mandanten „Evangelisches Schulwerk“ zusammengefasst und unter der 
Überschrift Wirtschaftsbetrieb WB 1.1 im Haushalt ausgewiesen werden. Die 
Angestelltenvergütungen des Schulwerks belaufen sich auf rund 4,9 Mio. €. Es handelt 
sich hierbei lediglich um eine Kostenverschiebung im Ergebnishaushalt. Unter 
Berücksichtigung dieser methodischen Veränderung in der Anmeldung ergibt sich die 
absolute Erhöhung der Vergütungsansätze insgesamt aus dem Abschluss der 
Arbeitsrechtlichen Kommission.  
 

ii. Dienstbezüge der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie der Kirchenbeamtinnen und 
Kirchenbeamten 

 
Im Gemeindepfarrdienst wurde die haushalterische Anmeldung der Gemeindepfarrstellen 
von der monetären Voll-Anmeldung aller im derzeitigen Dekanatsstellenplan 
vorgesehenen Stellen hin zur Abbildung der stufenweisen Umsetzung der 
Pfarrstellenbemessung 2019 umgesetzt. Die Anmeldung orientiert sich in 2020 an den 
besetzten 957 Stellen. Daher reduziert sich der Haushaltsansatz im Gemeindepfarrdienst 
von rd. 68,8 Mio. € im Haushaltsjahr 2019 um rd. 0,8 Mio. € auf rd. 68 Mio. € im 
Haushaltsjahr 2020. Die Anmeldung der Besoldung der Pfarrerinnen und Pfarrer im 
Religionsunterricht reduziert sich um rd. 0,63 Mio €, da die Zahl der Religionspfarrstellen 
von 130 Stellen im Haushaltsjahr 2019 um 10 Stellen auf 120 Stellen im Haushaltsjahr 
2020 sinkt. Die dem Propst/ der Pröpstin beigegebenen Pfarrerinnen und Pfarrer werden 
für das Haushaltjahr 2020 mit 40 Stellen kalkuliert und ausgewiesen. Dadurch sinkt der 
Ansatz im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 um rd. 0,6 Mio €. Diese Pfarrerrinnen und 
Pfarrer sind nicht Inhaber der Gemeindepfarrstellen, sondern werden zur Vertretung von 
vakanten Gemeindepfarrstellen eingesetzt. 
 
Bei den Wartestandsaufwendungen wird davon ausgegangen, dass die Zahl der 
Personen aufgrund der demografischen Entwicklung wieder leicht steigt. Daher erhöht 
sich der Ansatz um rd. 230.000 € für das Haushaltsjahr 2020 auf rd. 1,47 Mio. €. 
 
Der Effekt der Kostenverschiebung zum Schulwerk der EKHN entlasten die 
gesamtkirchlichen Personalaufwendungen im Bereich der Pfarrerinnen und Pfarrer um rd. 
0,1 Mio. € und im Bereich der Beamten um rd. 3,5 Mio. €. 
 
Auf Basis der Gesamterhebung der Familienzuschläge der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie 
der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 2017 wurden die laufende Zahlung der 
Familienzuschläge ermittelt und daraus resultierend erstmalig der Anteil der 
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Familienzuschläge in den Eckpersonen angepasst. Dies führte im Ergebnis zu einer nur 
leichten Erhöhung der Eckperson für den Gemeindepfarrdienst von 71.300 € im im  
Haushaltsjahr 2019 auf 71.600 € für das Haushaltsjahr 2020. Die Neuerhebung trägt 
sowohl den vielfältigen Familienkonstellationen wie auch der neu ermittelten 
durchschnittlichen Kinderzahl Rechnung. Beide Faktoren haben nun auch den 
Gemeindepfarrdienst erreicht. 

 
iii. Versorgung 
 

Bei den Ansätzen des Jahres 2019 wurden erstmals die Erträge und die Aufwendungen 
der Versorgungskosten getrennt angemeldet, also nicht mehr saldiert. 
 
Die Nichtsaldierung hatte zur Folge, dass sich zunächst die Aufwendungen im Vergleich 
zum  Haushaltsjahr 2018 von 15.072.000 EUR auf 41.503.000 EUR erheblich erhöhte. 
Dies entsprach einer Steigerung von 26.431.000 EUR. Gleichzeitig wurden aber auch die 
Erträge um 25.548.000 EUR erhöht angemeldet Damit wird dem Grundsatz der 
Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit Rechnung getragen.  Insgesamt hat die Abkehr 
von der Saldierung keine Haushaltsmehrbelastung zur Folge.  
 
Entsprechend dieses Wechsels in der Methode der Haushaltsanmeldung werden die 
Erträge auch im Haushalt 2020 separat angemeldet und nicht mehr saldiert. Bei den 
Erträgen ergeben sich beim Ansatz 2020 gegenüber dem Ansatz 2019 Mehreinnahmen in 
Höhe von 487.500 EUR. Diese Mehreinnahmen ergeben sich prognostisch aus den 
hochgerechneten Erträgen aus den Kassenleistungen von 2019.  
 
Von den genannten geplanten Mehrausgaben erhöht sich der Ansatz bei den 
Versorgungsbezügen der Pfarrer*innen um 1.191.100 EUR. Diese Erhöhung ergibt sich 
aus den bereits heute feststehenden Ruhestandsversetzungen des laufenden Jahres 
2019 (Stand 7/2019: 57), die höher als ursprünglich angenommen ausfällt und die, auf 
Basis dieses empirischen Wertes, prognostizierte höhere Anzahl der Ruhestands-
versetzungen im Jahre 2020.  
 
Bei dem angemeldeten Ansatz der Versorgungsbezüge für die Hinterbliebenen der 
Beamt*innen erfolgt die Anmeldung auf Basis der Hochrechnung des Ergebnisses für 
2019. Dennoch sind die Fallzahlen rückläufig, da die Sterbequote höher ausfiel als im 
Haushaltsjahr 2019 planerisch angenommen werden konnte. Damit wird das Ergebnis 
2019 vermutlich deutlich geringer ausfallen als angenommen (ca. 107.526 EUR). Bei allen 
Ansätzen auf den Kostenstellen  wurde eine  Besoldungserhöhung für 2020 in Höhe von 
rd. 1,0% angenommen.  
 

iv. Beihilfen 
 

Seit der Einführung der Doppik werden die Aufwendungen für Unterstützungs- und 
Fürsorgeleistungen für Pfarrinnen und Pfarrer und Beamtinnen und Beamte getrennt nach 
Beschäftigungsarten angemeldet. Die Beihilfeaufwendungen wurden darüber hinaus in 
sieben Bereiche unterteilt: Schulpfarrerinnen und Schulpfarrer, aktive Pfarrinnen und 
Pfarrer, Pfarrinnen und Pfarrer im Ruhestand, Hinterbliebene von Pfarrinnen und Pfarrern, 
aktive Beamtinnen und Beamte sowie Beamtinnen und Beamte im Ruhestand, 
Hinterbliebene von Beamtinnen und Beamten. Die anderen Kostenblöcke, d.h. unter 
anderem Umzugskosten/ Trennungsgeld,  und sonstige Personalaufwendungen werden 
für beide Beschäftigungsarten weiterhin zusammen veranschlagt. Einnahmen, z.B. durch 
den zu leistenden Eigenanteil für die Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen, werden als 
Erträge auf separaten Konten angemeldet.  
 
Die Veranschlagung des Aufwandes für Beihilfen und Unterstützungsleistungen wird um 
550.050 EUR von rd. 18,42 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2019 auf 18,97 Mio. EUR im 
Haushaltsjahr 2020 erhöht. Die Erhöhung der Planansätze berücksichtigt die 
durchschnittliche Kostensteigerung im Bereich der Beihilfen um rund 2,2% jährlich. Die 
Ansätze im Bereich der Unterstützungsleistungen (u.a. Umzugskosten, Dienstunfälle, 
Talarzuschüsse, Sachschadenersatzansprüche, Kostenersatz von Führungs-/Gesund-
heitszeugnissen) bleiben unverändert. Für das Jahr 2020 sind bislang keine Änderungen 
bekannt.  
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Die Veranschlagung der Erträge für Beihilfen und Unterstützungsleistungen wird um 
31.000 EUR von rd. 1,12 Mio. EUR auf rd. 1,09 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2020 
reduziert. Der Grund hierfür liegt in den vorläufigen Ergebnissen des Vorjahres. 
 
Im Bereich der Beihilfen setzen sich die Erträge v.a. aus folgenden drei Bestandteilen 
zusammen: zum einen rd. 600.000 EUR durch den zu leistenden Eigenanteil für die 
Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen, zum andern rd. 320.000 EUR durch 
Rückforderungen der EKHN an hessische Schulämter für Schulpfarrer/-innen sowie über 
170.000 EUR aufgrund sonstiger Erstattungen Dritter an die EKHN, bspw. durch die 
gesetzlich zu gewährenden Arzneimittelrabatte von Pharmaunternehmen im Bereich der 
Beihilfe oder auch von Versicherungen bei Regressfällen. 
 
Eventuelle Überschüsse oder Fehlbeträge werden durch die gegenseitige 
Deckungsfähigkeit der Bereiche aufgefangen.  

 
v. Beiträge an die Ev. Ruhegehaltskasse   

 
Der Haushaltsansatz steigt um 4,7 Mio. € auf 35,4 Mio. €. Die Steigerung für die Umlage 
der ERK resultiert aus der Anhebung der Beiträge an die ERK von 38 % auf 42 % im 
Haushaltsjahr 2019. Mit berücksichtigt ist ebenfalls die Besoldungssteigerung. Unter 
Berücksichtigung aller Effekte steigt diese Haushaltsposition um rund 15,3%.  
Aufgrund des Sinkens der Beschäftigungsverhältnisse im Pfarrdienst und im 
Beamtenbereich wird der Anstieg dieses Ansatzes perspektivisch abgemildert.  
Wegen der andauernden Niedrigzinsphase ist vorgesehen, den Versorgungssatz in den 
Folgejahren um jeweils weitere 4% anzuheben, so dass im Jahr 2021 ein 
Versorgungssatz von 50% erreicht sein wird. 

 
vi. Ev. Zusatzversorgungskasse 

 
Im Bereich der Zusatzversorgung für Angestellte erfolgte vor einigen Jahren eine 
grundlegende Umstellung der Ausfinanzierung der Anfangsguthaben, von einem 
Umlagesystem in ein kapitalgedecktes System. Zur Ausfinanzierung der bis zu diesem 
Zeitpunkt bestehenden Anwartschaften wurde ein sog. Sanierungsgeld erhoben. 
 
Durch Beschluss des Verwaltungsrates der EZVK werden künftig die bestehenden unter-
schiedlichen Abrechnungsverbände zusammengefasst und das Sanierungsgeld 
abgeschafft. An dessen Stelle tritt eine Sonderzulage, die zusammen mit dem Pflicht-
beitrag die an die EZVK zu entrichtende Umlage darstellt. 
 
Die Sonderzulage betrug im Jahr 2017 zunächst 1,3%. Ab dem Jahr 2020 erhöht sie sich 
auf 1,7% und ab dem Jahr 2021 beträgt sie 2,1%. Um das Leistungsniveau der 
Zusatzversorgung gegenüber den Versicherten auch in der derzeitigen Niedrigzinsphase 
dauerhaft sichern zu können, wurden in der Verwaltungsratssitzung am 31.05.2016 die 
Anpassung des arbeitgeberfinanzierten Pflichtanteils von 4,8% zum 01.01.2018 auf 5,2 % 
und zum 01.01.2019 auf 5,6 % beschlossen.  

 
 

(3) Stellenentwicklung der Budgetbereiche 2 bis 14, sowie des Budgetbereichs 
Gemeindepfarrdienst (BB 1)  
 

i. Übersicht der Stellenentwicklung aller Budgetbereiche  
 
Eine Übersicht der Stellenentwicklung aller gesamtkirchlichen Budgetbereiche 
sowie eine Darstellung der wesentlichen Veränderungen innerhalb der 
Stellenpläne der Budgetbereiche ist dieser Vorlage [siehe Abschnitt i] beigefügt. 

 
ii. Stellenkegel der Budgetbereiche 1 bis 13 

 
Die Stellenkegel sind den jeweiligen Budgetbereichen beigefügt. 
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c) Abschreibungen  
 
Der Wertverlust von Anlagegütern wird jährlich über Abschreibungen erfasst und als Aufwand verbucht. 
Eine planmäßige Abschreibung wird nur auf abnutzbare Sachanlagen angewendet. Für 2020 sind 
Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen, bebaute Grundstücke und auf bewegliches 
Sachanlagevermögen von insgesamt rd. 5 Mio. € geplant. 
 
Die Abschreibungen sind den jeweiligen Budgetbereichen zugeordnet. Die drei größten Positionen 
befinden sich in folgenden Bereichen: 

 Budgetbereich 10 (Gebäudemanagement) 3,4 Mio. Euro 
 Budgetbereich 1 (Kirchengemeinden/Dekanate; hier: Software und Lizenzen) 1,0 Mio. Euro 
 Budgetbereich 4.3 (Tagungshäuser/Studierendenwohnheime) 0,6 Mio. Euro 

 
 
 
d) Zuschuss-/Zuweisungsempfänger 
 
Die größten Empfänger von gesamtkirchlichen Zuweisungen und Zuschüssen sind (ohne Kirchen-
gemeinden, Dekanate, Regionalverwaltungen und EKD-Umlagen im Budgetbereich 14)3: 
 

 

Zuschuss 2019 
€ 
 

Entwurf 2020 
€ 

Diakonie Hessen       14.799.733 14.685.000 

Ev. Entwicklungsdienst 6.331.633 6.630.917 
Ev. Hochschule Darmstadt 3.455.200 3.507.028 
Diakoniestationen4 4.275.114 3.235.000 
Missionsgesellschaften 3.176.457 3.176.457 
Medienhaus gGmbH 3.076.309 3.104.309 
Ev. Schulwerk in Hessen und Nassau 0 2.520.612 
Ökumenischer Kirchentag 2021 0 1.750.000 
EKKW / Fortbildung Religionspädagogik 1.716.300 1.699.137 
Psychologische Beratungsstellen 1.280.000 1.280.000 
 
Pädagogische Akademie gGmbH / 
          Soz.päd. Ausbildungsstätte 1.225.200 1.243.600 

 
 
 
e) Umlagen und Zahlungen an die EKD 
 
Aufgrund aktueller EKD-Berechnungen kann der Planwert für 2020 ggü. 2019 um rd. 0,9 Mio. Euro auf 
rd. 32,8 Mio. Euro absenkt werden. Die Berechnungen unterliegen stets Unsicherheiten, da der 
Zahlbetrag von der schwankenden relativen Steuerkraft der EKD-Mitgliedskirchen abhängig ist.  
 
Hauptbestandteil sind die Zahlungen für den Finanzausgleich, insb. zu Gunsten der östlichen Glied-
kirchen (EKHN-Anteil 20,2 Mio. €) sowie für die Verwaltungskosten der EKD (10,5 Mio. €). 
 
 
f) Zuweisungen an Kirchengemeinden, Dekanate, Regionalverwaltungen 

 

                                                 
3
 Es handelt sich ausschließlich um eine Auswertung der Aufwendungen aus Kirchensteuern und Zuweisungen (Ergebnishaushalt Zeile 10) 

und der Zuschüsse an Dritte (Ergebnishaushalt Zeile 11). Zahlungen an bzw. für „Dritte“ (rechtlich selbständig oder unselbständig) können 
auch direkte Personalkostenfinanzierungen sein, die in dieser Auswertung nicht erfasst sind. Ebenfalls hier nicht dargestellt sind rechtlich 

und wirtschaftlich unselbständige Einrichtungen, die unmittelbar Bestandteil des gesamtkirchlichen Haushaltsplans sind. 
4
 Rückgang wegen Wegfall des Ausgleichsbetrags im Zusammenhang mit der Sonderzahlung für kirchlich-diakonische Angestellte. 

13



Veranschlagungsbasis ist überwiegend das Ergebnis des Jahres 2018. „Sprünge“ oder vergleichs-
weise geringe Steigerungen im Vergleich zum Ansatz 2019 erklären sich zum Teil aus dieser Aktua-
lisierung. Die Veranschlagung berücksichtigt: 
 

 Einen Ausgleich für allgemeine Sach- und Personalkostensteigerungen bei der 
gemeindegliederbezogenen Grundzuweisung für Kirchengemeinden von 3,5 %. Ein Ausgleich 
für den erwarteten Mitgliederrückgang ist nicht vorgesehen.  

 Bedarfsbezogene Zuweisungen (insb. für Kindertagesstätten und gesamtkirchlich 
vorgegebene Stellenkontingente in Dekanaten) werden wie bisher „spitz“ abgerechnet. 

 
Der Haushaltsansatz für gemeindeübergreifende Trägerschaften von Kindertagesstätten wird von 
1,0 auf 1,5 Mio. € entsprechend der erwarteten Zunahme der Trägerschaften erhöht.  
 
Für Bauzuweisungen an die Kirchengemeinden sind zusätzlich 3,0 Mio. € eingeplant, hiervon 1,0 
Mio. € für Kindertagesstätten zur Entlastung der Kirchengemeinden bei der Aufbringung ihres 
Eigenanteils. Erhöhungen um 2,0 Mio. € sind für Gebäudekonzentrationsprozesse und den 
Rückbau von Flächenüberhang vorgesehen. Die gesamte Erhöhung soll durch Entnahme aus der 
Baurücklage für kirchengemeindliche Gebäude gedeckt werden. 
 
Die Finanzierungsbedingungen für die kleine Bauunterhaltung in Kindertagesstätten sollen in 
Rheinland-Pfalz an diejenigen in Hessen angeglichen werden. Dies erfordert einen zusätzlichen 
Mitteleinsatz von 400.000 €, der ebenfalls aus der Baurücklage für kirchengemeindliche Gebäude 
gedeckt wird. 
 
Die Zuweisungen für Regionalverwaltungen sind größeren Erhöhungen unterworfen. Diese sind wie 
folgt begründet: 

 Mehrbedarf im Umfang von rd. 1,4 Mio. € für Bereiche Finanz- und Personalwesen. Der 
Bedarf soll zunächst für drei Jahre befristet sein und wird aus der Rücklage des 
Budgetbereichs gedeckt. 

 Vorläufig berechneter Mehrbedarf von rund 0,3 Mio. € im Zusammenhang mit dem neuen 
Umsatzsteuerrecht. 

 Für die Verbuchung von Kollekten wurden keine Stellenausweitungen bei den 
Regionalverwaltungen eingeplant. 

 
Größere, darüber hinausgehende strukturelle Veränderungen sind bei den Zuweisungen nicht geplant.  
 
Die Bemessungssätze für die Grund- und laufenden Gebäudezuweisungen an die Kirchen-
gemeinden und Dekanate werden im Haushaltsgesetz festgelegt, soweit sie nicht durch die 
Zuweisungsverordnung unmittelbar bestimmt sind. In wenigen Fällen wurde der Faktor ggf. 
unverändert belassen, wenn dieser im Vorjahr deutlich aufgerundet wurde (betrifft nur Faktoren < 1 
Euro; alle Faktoren werden grundsätzlich nur mit 2 Kommastellen = ganzzahligen Cent-Beträgen 
festgesetzt). Eine vollständige Übersicht über die Bemessungssätze ist Budgetbereich 1 
beigefügt. 
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g) Wesentliche sonstige Mehrbedarfe nach Budgetbereichen (ohne Stellenplan) 

   
Folgende Tabelle listet wesentliche Mehrbedarfe in den Budgetbereichen mit Ausnahme von Stellen-
planveränderungen auf. Aufstellung zum Stellenplan siehe folgender Abschnitt i). 
 

Budgetbereich Sachverhalt Volumen (EUR) 
A=Aufwand 
AfA = Abschreibung 
E=Ertrag 
RE=Rücklagenentnahme 
RZ=Rücklagenzuführung 
I=Investition 

1  
Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene 
 
Dekanate Zuweisungen nach der Zuweisungsverordnung: 

Insbesondere Anpassung an steigende Personalkosten 
 

A  +1,50 Mio. 

Zuweisungen für Dekanatszusammenschlüsse A  -1,40 Mio. 
RE -1,40 Mio. 

Familienbildungsstätten der Dekanate (ehem. Verband ev. 
Frauen): 
Anpassung der Zuschüsse um lineare Personalausgaben-
steigerungen der Jahre 2019 (nachgeholt)  und 2020 (+7,2 %), 
analog Bedarfszuweisungen an Dekanate. 
 

A +55.000 

Kirchengemeinden Zuweisungen nach der Zuweisungsverordnung, 
insbesondere Erhöhung der Grundzuweisung um 3,5 % 
 

A  +2,00 Mio. 

Sachmittel für Informationstechnologie, hier: 
 Kindertagesstättenverwaltung (KitaBüro): erweiterter 

Wartungsvertrag, Strukturveränderungen (z. B. GÜT) 
 EKHN-Portal: zusätzlicher Speicherplatzbedarf mit 

zunehmendem Ausbau des Portals 
 

 
A +47.000 
A +51.000 
 

Kostenerstattung Doppik-Einführung: 
Den Kirchengemeinden werden auf Antrag im Rahmen der 
Umstellung auf die Doppik entstandene 
Verwaltungsmehraufwendungen erstattet. Anträge auf 
Kostenerstattung gehen bisher kaum ein. Der Haushaltsansatz 
von bisher 500.000 € kann  - ohne den Anspruch auf Erstattung 
zu berühren – verringert werden. 
 

A -300.000 

Kindertagesstätten Gemeindeübergreifende Trägerschaften 
Stufenweiser Anstieg infolge zunehmender Trägerschaften 
 

A +500.000  

Kleine Bauunterhaltung von Kita-Gebäuden: 
Angleichung der Konditionen für Einrichtungen in Rheinland-
Pfalz und Hessen 
 

A    +400.000  
RE +400.000 
 

Gebäudeinvestitionen 
 
 

Zuweisungen für große Bauunterhaltung (Kirchen, 
Gemeindehäuser, Kitas): 
2% allgemeine Kostensteigerung = 660.000 Euro 
+3 Mio. € für Konzentrationsprozesse und Entlastung Eigenanteil 
der Kirchengemeinden bei Baumaßnahmen an 
Kindertagesstätten 
 

A    +3.660.000  
RE +3.000.000 
 
 
 
 

 Textilwerkstatt GmbH: 
Erhöhung des Betriebskostenzuschuss an die GmbH wegen 
struktureller Defizite (Erhöhung Personal- und Lagerkosten) auf 
60.000 € 
 

A +10.000 

Regionalverwaltungen Zuweisungen nach der Regionalverwaltungsverordnung: 
Stellenausweitungen für neue Aufgabenwahrnehmungen auf 
Basis noch überschlägiger Stellenbemessungen: 
+  4,5 Stellen Umsetzung Umsatzsteuerrecht,  
+15,1 Stellen Mehrbedarf Doppik (zunächst befristet bis einschl. 

A    +2,11 Mio. 
RE +1,37 Mio. 
Belastung 0,74 Mio. 
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Budgetbereich Sachverhalt Volumen (EUR) 
A=Aufwand 
AfA = Abschreibung 
E=Ertrag 
RE=Rücklagenentnahme 
RZ=Rücklagenzuführung 
I=Investition 

2022), 
+  4,5 Stellen struktureller Mehrbedarf Personalabteilungen. 
Der Budgetbereich deckt die Mehrbedarfe im Bereich Doppik und 
Personal aus einer Budgetrücklage, die im Rahmen einer 
mehrjährigen durchschnittlichen Budgetbemessung in den 
letzten Jahren gebildet werden konnte.  
 
Zuweisungen für besondere Personalkosten 
Reduzierung auf 140.000 € für bedarfsbezogene zusätzliche 
Unterstützungsmöglichkeiten von Regionalverwaltungen. Der 
Bedarf wird aus der Budgetrücklage gedeckt. 
 

A   -340.000 
RE -340.000 
 

Gemeindepfarrdienst Rücklage zur Übergangsfinanzierung früher erhöhter 
Einstellungszahlen: 
Die Rücklage ist bis auf einen geringen Restbetrag in den 
Vorjahren verbraucht worden. Entnommen wird der gesamte 
planerisch noch vorhandene Restbetrag von 277.000 €. 
 

RE – 3,43 Mio. 

 Budgetobergrenze: 
Eine Aussage zur Einhaltung einer rechnerischen Budgetobergrenze ist aufgrund 
exogener Einflüsse, Budgetverschiebungen und besonderen politischen 
Entscheidungen nicht mehr sinnvoll zu treffen oder auch nur näherungsweise zu 
berechnen.  
 

 
Handlungsfelder und Zentren  
ohne Fortbildung Religionspädagogik, Zentrum Oekumene und Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser 
 
2.1  
Handlungsfeld 
Verkündigung 

Bachchor: 
Zuschusserhöhung; Ausgleich innerhalb der Handlungsfelder 
durch Kürzung des Verstärkungsmittelansatzes für das Dezernat 
1 um 15.000 € 
 

A +/-15.000 

Ökumenischer Kirchentag 2021: 
Anstieg der Erträge und Aufwendungen gegenüber 2019, Saldo 
rücklagenfinanziert 

A    +2,0 Mio. 
E    +250.000 
RE  +1,8 Mio. 

 Stadtkirchenarbeit: 
Abbau von 5 Pfarrstellen gemäß Pfarrstellenbemessung, +0,5 
Gemeindepädagog*innenstelle 
 

 
A – 270.000 

Der Budgetbereich hat seine Obergrenze eingehalten. 
 

2.2 
Zentrum 
Verkündigung 
 

EKHN-Kunstinitiative: 
Anstieg der Aufwendungen im Ausführungsjahr 2020 auf 71.000 
€,  
Zuschuss EKHN-Stiftung 15.000 €  

A +33.000 

 Tagung / Fortbildung Kasualien Module I-III für 
Prädikant*innen: 
Deutlicher Mehrbedarf, refinanziert durch Umschichtungen im 
Budgetbereich 
 

A +/-13.000 

Landesposaunenwarte: 
Verlagerung einer 1,0 Stelle in den Übergangsstellenplan 
 

A  -80.000 

Der Budgetbereich hat seine Obergrenze  - bereinigt um die Kunstinitiative - 
eingehalten. 
 
Chorverband: 
Erstmals wird der Chorverband als (getrennter) Mandant in den 
EKHN-Haushalt aufgenommen. Aufgrund notwendiger 
technischer Vorarbeiten im Rahmen der Doppik-Umstellung war 
eine Integration bisher nicht erfolgt. Unveränderter Zuschuss aus 
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Budgetbereich Sachverhalt Volumen (EUR) 
A=Aufwand 
AfA = Abschreibung 
E=Ertrag 
RE=Rücklagenentnahme 
RZ=Rücklagenzuführung 
I=Investition 

dem Zentrumshaushalt (3.000 €). Saldo von Erträgen (79.000 €) 
und Aufwendungen (98.000 €) wird aus Rücklagen des Verbands 
gedeckt. 
 

3.1  
Handlungsfeld 
Seelsorge 

Keine besonderen Entwicklungen. 
Der Budgetbereich hat seine Obergrenze eingehalten. 

3.2  
Zentrum 
Seelsorge und 
Beratung 

Keine besonderen Entwicklungen. 
Der Budgetbereich hat seine Obergrenze eingehalten. 
 

4.1  
Handlungsfeld 
Bildung 
 

Schulwerk: 
Die vier Schulen  

 Ev. Grundschule Freienseen 
 Ev. Grundschule Weiten-Gesäß 
 Oberstufenkolleg Laubach 
 Ev. Gymnasium Bad Marienberg  

werden zum 1.1.2020 in das neue Schulwerk integriert und in 
einem neuen Mandanten im Haushalt zusammengefasst. Im 
EKHN-Kernhaushalt werden nur noch die jeweiligen 
Zuschussbedarfe der Schulen aus Kirchensteuern ausgewiesen.  
Die einzelnen Zuschussbedarfe verändern sich strukturell nicht. 
Durch die Verlagerung in den neuen Mandanten reduzieren sich 
die Gesamterträge und -aufwendungen im EKHN-Haushalt um 
rd. 7 Mio. €. Insgesamt sind gegenwärtig rund 2,5 Mio. € 
Kirchensteuern für die Schulen als Zuschuss an das Schulwerk 
eingeplant 
 

E   -7 Mio.  
A  - 8 Mio. 
 
 

 Religionsunterricht: 
Absenkung der planerischen Stellen von 133 auf 120 und damit 
nahezu Ist-Bestand 2019 (121 Stellen). Anpassung der Erträge 
an staatliche Dynamikregelungen. 

A  -630.000 
E +150.000 
Entlastung 780.000 

Verband ev. Frauen in der EKHN: 
Anpassung an Wegfall Ausgleich für Sonderzahlung sowie 
Stellenplanveränderung 
 

A  -60.000 

Der Budgetbereich hat seine Obergrenze eingehalten.   

4.2  
Zentrum Bildung 
 

Jugendkirchentag: 
Höherer Mittelbedarf im Veranstaltungsjahr,  Berichtigung 
Personalaufwand 

A  +280.000 
E  +180.000 
Belastung 100.000 

 Einsparauflage bis 2020: 
Die Einsparauflage i. H. v. 100.000 € wurde trotz der 
Verzögerung bei der Neuunterbringung der Büroräumlichkeiten 
übergangsweise umgesetzt. 
 

E   +70.000  
RE +30.000 
Entlastung 100.000 

 Der Budgetbereich hat seine Obergrenze eingehalten. 
 

5.1  
Handlungsfeld 
gesellschaftliche 
Verantwortung und 
diakonische Dienste 
 

Diakonie Hessen: 
Umsetzung der Einsparauflage (lineare Kürzung -1 %, Kürzung 
Betriebs- und Investitionsmittel um -10 %); Ansatz des 
Teuerungsausgleichs mit 2,5 % (vor Kürzung) 
 

A -340.000 
 

Diakoniestationen: 
Wegfall des Ausgleichs für die erhöhte Sonderzahlung gemäß 
Eckwertebeschluss 
 

A  -1,04 Mio. 

 Der Budgetbereich hat seine Obergrenze eingehalten. 
 

 

5.2  
Zentrum 
Gesellschaftliche 

Unternehmertagung: 
nur alle 2 Jahre stattfindend, zuletzt 2019 
 

A -20.000 
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Budgetbereich Sachverhalt Volumen (EUR) 
A=Aufwand 
AfA = Abschreibung 
E=Ertrag 
RE=Rücklagenentnahme 
RZ=Rücklagenzuführung 
I=Investition 

Verantwortung 
 
 Der Budgetbereich hat seine Obergrenze eingehalten. 

 
 

6.1  
Handlungsfeld 
Mission und 
Ökumene 
 

Umlage Ev. Entwicklungsdienst: Die Höhe wird auf Grundlage 
eines Schlüssels ermittelt, der von der Kirchenkonferenz der 
EKD verbindlich beschlossen wurde. 
 

A +299.000 

Der Budgetbereich hat seine Obergrenze – bereinigt um den 
EED -  eingehalten. 
 

 

 
Budgetbereiche mit besonderen Budgetierungsregeln 
 
4.1  
Fortbildung 
Religionspädagogik 
 

Budgetobergrenze (Festlegung gemäß Kooperationsvereinbarung): Die Einsparauflage 
von -1% wurde eingehalten. 

4.3  
Betriebsgemein-
schaft Tagungs-
häuser einschl. Ev. 
Studierenden-
wohnheime 
 

Ausgleich erhöhte Sonderzahlung / Änderung der Methodik: 
Der Ausgleich für die Sonderzahlung wird künftig direkt den 
Zuweisungen der jeweiligen Tagungshäuser zugeordnet und dort 
aufgeschlagen. Eine gesonderte Abrechnung entfällt. Die 
Zuschussregelung (Fixbetrag pro EKHN-Übernachtung bzw. 
EKHN-Teilnehmertag) wird im Übrigen unverändert beibehalten. 
 

 

 Anschaffung und Implementierung einer zentralen 
Reservierungssoftware: 
Die Kapazität der bisherigen Datenbanklösung reiche nicht mehr 
aus. Ferner würde eine zentrale technische Lösung für alle 
Tagungsstätten erreicht und die überholten Einzelsysteme 
ablöst. Die Investitionssumme umfasst sämtliche Nebenkosten 
(Schulung etc.). 
 

I +75.000 
Afa +15.000 p. a. 

 Der Budgetbereich hat seine Obergrenze bereinigt um die Softwareanschaffung 
eingehalten. 
 

6.2  
Zentrum Oekumene 
 

Das Zentrum hat durch frühzeitigen Stellenabbau seine im 
Rahmen der Kooperation mit der EKKW vereinbarten Kürzungen 
vorzeitig erbracht. Die Haushaltsanmeldung liegt mit 1,77 Mio. € 
unter der rechnerischen Obergrenze von 1,864 Mio. €. Bleibt die 
allgemeine Dynamik der Personalaufwendungen auch in den 
kommenden Jahren über den damaligen Erwartungen ist 
allerdings ein Verfehlen der rechnerischen Zielmarke im Jahr 
2022 gemäß Kooperationsvereinbarung zu erwarten. 
  

 

 
Sonstige gesamtkirchliche Budgetbereiche 
 
7  
Ausbildung 
 
 

Zuweisungen Ev. Hochschule Darmstadt, Pädagogische 
Akademie Darmstadt, Arbeitszentrum Fort- und 
Weiterbildung an der Pädag. Akademie Darmstadt: Erhöhung 
um 1,5 %  
 

A  rd. +80.000 

 Synagogen-Gedenkbuch (Federführung Goethe-Universität 
Frankfurt/Main): 
Bedarf für 5 Jahre à 80.000 € p. a.; Mitfinanzierung der kath. 
Kirche 
 

A  +80.000  

Zuschuss an das IPOS: +4,0 %.  
Da der Zuschuss geringer ist als die Summe der Personalkosten 
des IPOS, wurde der EKHN-Zuschuss ausschließlich als 
Personalkostenzuschuss behandelt und vollumfänglich erhöht. 

A  +35.000 
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Budgetbereich Sachverhalt Volumen (EUR) 
A=Aufwand 
AfA = Abschreibung 
E=Ertrag 
RE=Rücklagenentnahme 
RZ=Rücklagenzuführung 
I=Investition 

 
Der Budgetbereich hat seine Obergrenze – bereinigt um die IT-Investitionen - 
eingehalten. 
 

8.1 bis 8.4  
Kirchenverwaltung 
 

Wegfall des 2019er Mehrbedarfs für Ausstellung Worms / 
Reformationsjubiläum 2021 / Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit 

A -100.000 
RE -50.000 

 Leistungen für Kirchengemeinden: 
 Mietaufwendungen infolge neuer Flächen für die 

regionale Baubetreuung in Alzey und Wiesbaden sowie 
Umordnung der Kosten u. a. für die reg. Baubetreuung 
in Herborn 

 Investitionen für Arbeitsplatzausstattungen im 
Baubereich  

 

 
A +36.000 
 
 
A +36.000 

Projekt zur Umsetzung des neuen Umsatzsteuerrechts (§ 2 b 
UStG): 
Erhöhter Finanzbedarf. Auch im Jahr 2021 wird mit weiterem 
Mittelbedarf gerechnet.  
 

A +600.000 

Der Budgetbereich hat seine Obergrenze derzeit überschritten.  

8.5  
sonstige Verwaltung 
und Gerichtsbarkeit 

Verbindungsstelle Hessen: 
Zuschuss für die Ausstattung eines Raumes der Stille  
2020: 15.000 Euro 
2021: 35.000 Euro 
 

A +15.000 

 Arbeitssicherheit: 
Zusatzbedarf wegen erweiterter Dienstleistungen des BAD im 
Rahmen verpflichtender Begehungen kirchlicher Einrichtungen 
zum Zwecke der Unfallverhütung. 
 

A +80.000 

8.6  
Projekte und 
besondere Vorhaben 
in Regie der Kirchen-
verwaltung 

Wesentliche Veränderungen bei P 2025-Projekten: 
 DRIN: -600.000  
 Web-Baukasten: +36.000 
 Zusammenarbeit von Kirchengemeinden: -40.000 
 Neuordnung Dekanate: -75.000 
 Vernetzte Beratung: +135.000 
 Befristete Aufstockung d. Verwaltungen i. Dekanaten bei 

Vereinigungen: +25.000 
 Verwaltungsreform II: -115.000 
 Digitalisierungsbüro: +165.000 

 

A    -470.000 
RE -470.000 
 

 Doppik: 
Mehrbedarf gemäß vorläufiger Budgetberechnung (ohne 
strukturellen Bedarf Regionalverwaltungen) 

A  +630.000 

Sonstige Projekte: 
 Personalinformationssystem: -70.000 
 Datenmigration KitaBüro u. Rechnungswesen ERV 

Frankf./Offenb.: -100.000 
 Gebäudebewertung: -425.000 (rücklagenfinanziert) 
 Pfarrhausbedarfs- und Entwicklungsplan: +200.000  
 Klimaschutzmanagement: +120.000 (RE +210.000) 

 

A    -275.000 
RE -215.000 
Entlastung -60.000 

9  
Öffentlichkeitsarbeit 
 

Corporate Identity / Corporate Design: 
Der Bedarf von 92.000 € wird im Umfang von 32.000 € aus 
Umschichtungen finanziert. 
 

A +60.000 
 

 Medienhaus: 
Erhöhung zum Teilausgleich steigender Kosten bei gleichzeitiger 
Verpflichtung des Medienhauses zur Restrukturierung bis Ende 
2023.  

A   +70.000 * 
RE +27.000 
Belastung 43.000 
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Budgetbereich Sachverhalt Volumen (EUR) 
A=Aufwand 
AfA = Abschreibung 
E=Ertrag 
RE=Rücklagenentnahme 
RZ=Rücklagenzuführung 
I=Investition 

  
 Medienhaus / Verstärkung der hr-Verkündigungsarbeit: 

Ausweitung um 1,0 Pfarrstelle beim Medienhaus (aus 
Poolstellen), Kürzung des in 2018/2019 übergangsweise hierfür 
aufgestockten Zuschusses um 40.000 €. 
 

A +40.000 

 Impulspost / Materialdienst: 
Umsetzung der Einsparauflage aus 2017 über 2 x 150.000 € für 
2019 und 2020 durch Reduzierung der Ausgaben auf 3 innerhalb 
von 2 Jahren. 
 

A -300.000 

 Worms 2021: 
Neuaufnahme eines Budgets für das 500-Jahres-Jubiläum 
„Wormser Reichstag 2021“ über insgesamt 340.000 € bis 2021; 
115.000 € refinanziert aus Restmitteln der Rücklage für das 
Reformationsjubiläum 2017 im Haushalt 2019; weitere Mittel im 
Jahr 2021. 
 

A +112.500 
 

 Hessentag: 
Bedarfserhöhung im Rahmen der Finanzierungsabsprachen mit 
der EKKW für den Hessentag 2020 auf dem Gebiet der EKHN 
(Bad Vilbel) 
 

A +50.000 

 Der Budgetbereich hat seine Obergrenze nach Abzug des befristeten Mehrbedarfs für 
das Medienhaus um 150.000 Euro überschritten.  
 

10  
Zentrales 
Gebäudemanage-
ment 
 

Bauinvestitionen  
 
Anstieg der Investitionen auf 5,7 Mio. €, dabei etliche neue 
Vorhaben und Aufnahme bisher haushaltsrechtlich gesperrter 
Maßnahmen (zusammen 2,2 Mio. €), Mehrbedarfe bei laufenden 
Vorhaben (+200.000 €), +1,1 Mio. € bedingt durch Fortsetzung 
bereits bewilligter Vorhaben aus Vorjahren, Minderbedarf infolge 
abgeschlossener Maßnahmen in 2019 rd. 2,6 Mio. €. 
Die Finanzierung erfolgt aus der Substanzerhaltungsrücklage mit 
3,2 Mio. €, mit Ausnahme des Zentrums Bildung und des 
Neubaus einer Bibliothek bei der EHD. 
 

I +1,4 Mio. 
 
 

 Der Mittelansatz für die laufende Bauunterhaltung orientiert sich 
am Gesamtvolumen der Vorjahre (rd. 1 % der Gebäudewerte).  
Im Bereich Erträge aus Mieten etc., Aufwendungen für die 
Gebäudebewirtschaftung und Erbbauzinsen keine erheblichen 
Veränderungen: Miete von der EHD wurde um rd. 5 % erhöht, 
Erbbauzinszahlungen für Neubau Zentrum Bildung wurde 
vollständig eingeplant. 
 

A +60.000 

 Budgetobergrenze: Infolge der schwankenden großen Bauunterhaltung / der 
Investitionen ist eine Aussage nicht sinnvoll möglich. Die Ansätze für die laufende 
Bauunterhaltung und die Liegenschaftsbewirtschaftung bewegen sich insgesamt im 
Rahmen der Vorjahreswerte. 
 

11  
Synode 
 

Der Budgetbereich hat seine Obergrenze eingehalten.  

12  
Kirchenleitung 
 

Kirchenleitung: 
Für die Durchführung der AG Pfarrdienst und Durchführung 
regionaler Veranstaltungsformate in den Jahren 2020 / 2021 
sollen jährlich 25.000 € vorgesehen werden. 

 

A  +25.000 

 Propsteien: 
Wegfall von Anmietungskosten der ehem. Propstei Rhein-Main 

 

A  -15.000 
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Budgetbereich Sachverhalt Volumen (EUR) 
A=Aufwand 
AfA = Abschreibung 
E=Ertrag 
RE=Rücklagenentnahme 
RZ=Rücklagenzuführung 
I=Investition 

 Der Budgetbereich hat seine Obergrenze eingehalten. 
 

13  
Rechnungs-
prüfungsamt 

Stellen zur Unterstützung der Doppik-Einführung: 
Verlängerung von 1,5 Projektstellen im Einvernehmen von 
Kirchenverwaltung und Rechnungsprüfungsamt. 
 

A +120.000 
 

 Der Budgetbereich hat seine Obergrenze  - bereinigt um die Doppik-Stellen - 
eingehalten.  
 

14  
Allgemeines 
Finanzwesen 
 

EKD-Verwaltungskostenumlage / Finanzausgleich EKD / 
Umlage DW der EKD: 
Reduzierung um sinkende EKHN-Finanzierungsanteile 

A -0,5 Mio. 

 Versorgungsstiftung: 
Geplante Ausschüttung von Erträgen an den EKHN-Haushalt;  
 

E +10,0 Mio. 

 Umlagen / Beiträge an die Ev. Ruhegehaltskasse: 
Erhöhung um steigende Umlagesätze und lineare 
Gehaltssteigerungen (+6,3 %) 
 

A  +2,22 Mio. 

 Versorgungsrückstellungen: 
gemäß letzter versicherungsmathematischer Berechnung 
 

A  +1,00 Mio. 

 Beihilfen: 
Erhöhungsannahme rd. 3,5 % 
 

A +600.000  

 Zinsaufwendungen für Darlehen zur Versorgungssicherung: 
Geplanter Rückgang der 2004 aufgenommenen Darlehen infolge 
sinkender Restvaluta 
 

A  -210.000  

 Kirchensteuerclearing: 
Zuführung an die Rückstellung, Anpassung an sukzessiv 
erwartete Annäherung von jährlichem Kirchensteueraufkommen 
und Rückzahlungsverpflichtungen 
 

A -1,0 Mio.  

 Sammelversicherungen: 
Vertrags- und Prämienanpassungen 

A +110.000 

 Kassenbestandsmittel / Verzinsung von Treuhandvermögen 
im Kassenbestand: 
Wegfall der nicht mehr marktgerechten Verzinsung 
 

A  -1,7 Mio.   

 Staatsleistungen: 
Erhöhung gemäß voraussichtlicher staatlicher linearer 
Erhöhungen 
 

E +450.000 

 Erträge aus gesamtkirchlichen Rücklagen: 
Erhöhung um voraussichtliches Mehrergebnis aus ordentlichen 
Erträgen  
 

E  +1,0 Mio.  
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Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

2019
/

2020

Stelle kw

Pfarrstellenbemessung 2019:

 -0,50 DA-Stadt - Stadtkirche 

 -0,50 DA-Stadt - Kirchenladen Kirche und Co

 -1,00 Stadtdekanat Frankfurt St. Katharinenkirche

 -1,00 Stadtdekanat Frankfurt  Alte Nikolaikirche 

 -0,50 Stadtdekanat Frankfurt Museumsufer

 -0,50 Gießen Kirchenladen

 -0,50 Bad Homburg - Erlöserkirche

 -0,50 Hungen - Kloster Arnsburg

 -1,00 Mainz I

 -0,50 Offenbach

 -0,50 Oppenheim

 -0,75 Wiesbaden Kirchenladen

 -0,75 Wiesbaden Marktkirche

 -0,50 Worms

Pfarrstellen Stadtkirchenarbeit, Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

 +0,50/ 0,50 kw Dekanat Darmstadt- Stadt

 +1,00 Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

 +0,50/ 0,50 kw Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

 +1,00/ 0,50 kw Dekanat Mainz

 +1,00/ 0,50 kw Dekanat Wiesbaden 

0,50 0,00
Arbeitsstelle Stadtkirchenarbeit - Dekanat Frankfurt und Offenbach, 
keine Pfarrstelle sondern besetzt mit einem*r 
gemeindepädagogischen Mitarbeiter*in

4,00

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

+ 1,00 kw   Studierendenpfarrer*in ESG Darmstadt II
+ 1,00 kw   Studierendenpfarrer*in ESG Frankfurt II
+ 1,00 kw   Studierendenpfarrer*in ESG Gießen II
+ 1,00 kw   Studierendenpfarrer*in ESG Mainz II

Neukonzeption von 4,00 Pfarrstellen für die Arbeit mit jungen 
Erwachsenen zum 01.01.25

Veränderungen 2020

-9,00 

4,00 2,00 

Plan-
stellen

Budgetbereich

Stellen-
plan

2019

Stellen-
plan

Entwurf 
2020

2.1 Handlungsfeld
Verkündigung 35,52 31,02 -4,50 
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Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

2019
/

2020

Stelle kw

Veränderungen 2020

Plan-
stellen

Budgetbereich

Stellen-
plan

2019

Stellen-
plan

Entwurf 
2020

0,15 0,15 Sachbearbeitung Finanzen Wirtschaftsbetrieb, Gottesdienst und 
Missionarisches Handeln

0,50 0,50
Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

Motorradfahrerseelsorge

-0,50 Pfarrstelle Kirche in der Arena

-1,00 -1,00 Landesposaunenwart SN/ RH - Übertrag in den ÜSTP

6,00

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

+ 0,50 kw    Altenseelsorge Gladenbach
+ 0,50 kw    Altenseelsorge Runkel
+ 0,50 kw    Altenseelsorge Mainz
+ 0,50 kw    Altenseelsorge Ingelheim
+ 0,50 kw    Altenseelsorge Wetterau
+ 0,50 kw    Altenseelsorge Vogelsberg
+ 0,50 kw    Altenseelsorge Groß-Gerau/Rüsselsheim
+ 0,50 kw    Altenseelsorge Frankfurt
+ 0,50 kw    Altenseelsorge DA-Stadt
+ 0,50 kw    Altenseelsorge Bergstraße
+ 0,50 kw    Altenseelsorge Wiesbaden
+ 0,50 kw    Altenseelsorge Nassauer Land

Neukonzeption von 2,00 Pfarrstellen für konzeptionelle 
und multiplikatorische Grundsatzarbeit für die Seelsorge 
an Hochaltrigen zum 01.01.25

2,00

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix

0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Lahn-Dill-Kreis
0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Wetterau
0,50 kw Notfallseelsorge LeitstelleRheingau-Taunus
0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Frankfurt

0,50
Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

Gehörlosenseelsorge Herborn/Dillenburg und Biedenkopf

0,50
Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

Pfarrstelle Stiftung Scheuern II

-0,50 0,00 Altenheimseelsorge Kronberg I Altkönigstift und Seniorenstift 
Hohenwald, Übertrag in den ÜSTP

3.2 Zentrum Seelsorge 11,95 12,20 0,25 0,25 0,25 Hausmeister*in ZSB und IPOS 

-0,35 2.2 Zentrum
Verkündigung 32,14 31,79

3.1 Handlungsfeld 
Seelsorge 44,54 44,04 -0,50 
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Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

2019
/

2020

Stelle kw

Veränderungen 2020

Plan-
stellen

Budgetbereich

Stellen-
plan

2019

Stellen-
plan

Entwurf 
2020

1,00

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

Pfarrstelle für Frauenarbeit im Ev. Frauenbegegnungszentrum FFM 
(EVA)

1,00

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix

1,00 Studienleiter*in Mainz und 1,00 Studienleiter*in Frankfurt:
ab HH 2020 nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen
Studienleiter*in Marburg:
1,00 kw, ab HH 2025 nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen

2,00

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix

Schulamtsdirektor*in im Kirchendienst Mainz
Schulamtsdirektor*in im Kirchendienst Giessen

1,00
Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix

Geschäftsführung Jugendkulturkirche Sankt Peter

1,00
Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix

Leiter*in des Bibelhauses

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix

1,00 Studienleiter*in - Themenbereiche Wirtschaft, Ethik und Recht, 
ab HH 2020 nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen

-1,00 0,00 Studienleiter*in (Religionspäd. Zentrum), Umbuchung in den ÜSTP

Schulseelsorge 20,00 20,00 0,00

0,75 0,75 Fachberater*in Kindertagesstätten

-0,77 -0,77 Projektmitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit Kindertagesstätten

0,25 0,25 Geschäftsführung Landesverband Ev. Jugend Hessen, refinanziert

1,00
Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix

Theologische*r  Bildungsreferent*in

Handlungsfeld
Bildung 206,34 56,76 -1,00 

Zentrum Bildung 64,71

Evangelische Schulen

Laubach Kolleg
Bad Marienberg
Freienseen
Weiten-Gesäß

4.1

64,48

-148,58 

4.2

148,58

0,23

-148,58 -10,08 

Zusammenfassung der vier evangelischen Schulen zu einem 
Schulwerk. Ausweisung unter den Wirtschaftsbetrieben, unter 
der Rubrik WB 1.1 - siehe untern

 - 0,35 Stellenumfang entfällt dabei insgesamt

0,00
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Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

2019
/

2020

Stelle kw

Veränderungen 2020

Plan-
stellen

Budgetbereich

Stellen-
plan

2019

Stellen-
plan

Entwurf 
2020

0,20 0,00 Tutor/in Mainz

0,15 0,00 Tutor/in Frankfurt

0,20 0,00 Tutor/in Darmstadt

4.3 81,50 226,83 145,33

-0,60 0,00 Hohensolms:
- 0,60 Haus- und Küchenhilfe

-0,50 -1,00 

Martin-Niemöller-Haus:
- 1,00  Rezeptionsleitung
- 0,40  Rezeptionsmitarbeiter
+ 0,50 Empfangsmitarbeiter
+ 0,50 Empfangsmitarbeiter
- 0,25  Koch/Köchin
+ 0,25 Koch-/Köchin
- 0,10  Haus- und Küchenhilfe m. Zusatzaufgaben

-1,00 -1,00 Schloss Herborn:
- 1,00 Auszubildende/r

-0,33 0,00
Kloster Höchst:
- 0,077 Aushilfe Empfang
- 0,25 Hauswirtschafter/in

Stiftung der EKHN 1,39 1,39 -0,00 

0,50 0,00 Betriebswirtschaftliche Leitung

0,00 -0,14 Sachbearbeitung

-0,20 -0,10 Sachbearbeitung

0,00 -0,22 Sachbearbeitung

-0,29 0,00 Aushilfe Sekretariat, 0,03 Stellenabbau ohne kw

-1,00 0,00 Studienleiter*in Personalberatung

1,00
Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

Studienleiter/in Personalberatung

13,56 13,07 -0,49 

4.3 Ev. Studenten-
wohnheime 12,55 13,10

Tagungshäuser 64,13 -2,42 66,55

IPOS

0,55
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Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

2019
/

2020

Stelle kw

Veränderungen 2020

Plan-
stellen

Budgetbereich

Stellen-
plan

2019

Stellen-
plan

Entwurf 
2020

0,50 0,00
Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix:

Studienleitung Laufbahnberatung und Aufnahmeverfahren

148,58 10,08 Stellenübertragung aus BB 4.1 Handlungsfeld Bildung

-0,40 1,00

Laubach-Kolleg:
 - 1,00 Leerstelle des Landes Hessen StR z.A.
 + 0,60 Lehrkraft im Angestelltenverhältnis
 + 1,00 kw-Vermerk Lehrkraft im Angestelltenverhältnis

0,08 0,00 Freienseen:
 + 0,082 Lehrkraft

-0,03 -1,00 

Ev. Gymnasium Bad Marienberg:
 + 1,00  Haustechniker/in
 - 0,029 Küchenhilfe mit Schulkioskbewirtschaftung
 - 1,00   Studienrat/-rätin i.K. (gebündelter kw-Vermerk)

-0,50 -0,50 Pfarrstelle Stiftung Scheuern I

1,00
Pfarrstellenbemessung 2020-2024

Pressesprecher/in und Bereichsleiter/in Öffentlichkeitsarbeit

1,00
Pfarrstellenbemessung 2020-2024

Theologisches Mitglied im Vorstand der Diakonie Hessen

-0,50 -0,50 
Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

'Frankfurter Diakonissenhaus - Theologischer Vorstand

-0,50 -0,50 
Pfarrstellenbemessung 2019:

'Vorsitzende*r des Vorstandes der Stiftung Innere Mission Darmstadt

-0,50 -0,50 
Pfarrstellenbemessung 2019:

Ev. Verein für Innere Mission in Nassau, Wiesbaden

-0,50 -0,50 

Pfarrstellenbemessung 2019:

'Vereinsgeistliche/r Pfarrer/in und Geschäftsführer/in des 
Evangelischen Vereins für Innere Mission in Frankfurt/ Main

5.2
Zentrum 
Gesellschaftliche
Verantwortung

19,63 19,63 0,00 0,00 0,00

6.1
Handlungsfeld 
Mission und 
Ökumene

5,75 5,75 0,00 0,00 0,00

13,00 -2,50 5.1
Handlungsfeld
Gesellschaftliche
Verantwortung

10,50

-0,35 
Evangelisches 
Schulwerk in Hessen 
und Nassau

148,24
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Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

2019
/

2020

Stelle kw

Veränderungen 2020

Plan-
stellen

Budgetbereich

Stellen-
plan

2019

Stellen-
plan

Entwurf 
2020

6.2 Zentrum Ökumene 27,27 26,96 -0,31 -0,31 -0,31 Sekretariat/Sachbearbeitung 
Ausbildungshilfe Christian Education Fund

7.1 Ausbildung 13,75 13,95 0,20 0,20 0,00 Sekretariat

0,25 Wissenschaftliche Mitarbeiter*in

-0,25 Sekretariat/ Sachbearbeitung Sozialforschung und Statistik

0,10 0,10 Sachbearbeitung Fundraising und Sponsoring bis 12/2021 und 
refinanziert

0,50

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:
0,50 kw Pfarrstelle Fundraising und Mitgliederorientierung

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix:
0,50 Pfarrstelle Fundraising und Mitgliederorientierung wird ab 
01.01.25 nicht mehr als Pfarrstelle ausgewiesen

1,00 1,00 Ausweisungsstelle Beamtendienstverhältnis

0,15 Sachbearbeitung Ausbildungskoordination, Praktika

0,20 0,20 Sachbearbeitung Personalrecht Qualitätssicherung und Aufarbeitung

1,00 unterjährige Errichtung durch KL 31.01.19 und FA 08.02.19: 
Sachgebietsleitung Umsatzsteuer

0,50 Sekretariat/ Projektassistenz Referat OIT

0,50 EDV-Organisationsberatung Dokumentenmanagement

0,50 EDV-Organisationsberatung Personalwesen

Dezernat 2:

Dezernat 3:

Dezernat 4:

Dezernat 1:

Stabsbereich Referat Zentralarchiv und Zentralbibliothek:

8.1-8.4
Gesamtkirchliche
Dienste - 
Kirchenverwaltung

238,63 241,58 2,95
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Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

2019
/

2020

Stelle kw

Veränderungen 2020

Plan-
stellen

Budgetbereich

Stellen-
plan

2019

Stellen-
plan

Entwurf 
2020

1,00 unterjährige Errichtung durch KL 14.03.19 und FA 03.05.19: 
EDV-Organisationsberatung Social Collboration

-2,00 -2,00 Aufgrund des Projektcharakters der beiden Stellen regionale 
Kirchenarchitekten Ausweisung im BB 8.6

8.5 Sonstige 
Verwaltung 23,25 23,25 -0,50 Streichung 0,50 kw-Vermerk Örtlich Beauftragte*r für den 

Datenschutz

-1,00 -1,00 

-1,00 -1,00 

-1,00 -1,00 Referent/in für Prozess-Steuerung in Umstrukturierungs- und 
Fusionsaufgaben auf Gemeinde- und Dekanatsebene

1,00 1,00 Projektleitung Vernetzte Beratung

-1,00 -1,00 Transformationsmanagement - Zukunftssicherung Diakoniestationen

-0,13 -0,13 

-0,25 -0,25 

1,00 1,00 Lean Management

1,00 1,00 unterjährige Errichtung durch KL 02.05.19 und FA 03.05.19: 
Anwenderberatung Doppik

-1,00 -1,00 Mitarbeiter*in Fachkonzepte Doppik - E 11

4,00 4,00 Mitarbeiter*in Fachkonzepte Doppik - E 5

1,00 1,00 unterjährige Errichtung FA 22.03.19: Projektassistenz EKHN im 
digitalen Wandel

0,25 0,25
unterjährige Errichtung durch KL 14.03.19:
Sekretariat/ Sachbearbeitung Projektstelle Energiemission (2025 
finanziert)

31,758.6 Projekte 33,69 1,94

Projekte fachlich dem Dezernat 4 zugeordnet:

Projekte fachlich dem Dezernat 1 zugeordnet:

Projekte fachlich dem Dezernat 2 zugeordnet:

Projekte fachlich dem Dezernat 3 zugeordnet

Projekt "DRIN: Dabeisein - Räume entdecken - Initiativ werden - 
Nachbarschaft leben"- Projektmanagement:
1,00 Pfarrstelle
1,00 Sekratariat/ Projektassistenz 

0,13 Projektassistenz und 0,25 Sachbearbetung für das Projekt 
Qualifizierung für Mitarbeitende in Gemeinde-/ Kirchenbüros in 
besonderen kirchengemeindlichen Situationen (Gemeindeassistenz)
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Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

2019
/

2020

Stelle kw

Veränderungen 2020

Plan-
stellen

Budgetbereich

Stellen-
plan

2019

Stellen-
plan

Entwurf 
2020

0,32 0,32 Koordination Pfarrhausentwicklungsprojekt

2,00 2,00 Projektarchitekten in der Region

Projektstellen für Gebäudekonzepte und 
Immobilienentwicklungsplanung:

-2,00 -2,00 Architekt*in

-1,00 -1,00 Bauzeichner*in/ Bautechniker*in

-0,25 -0,25 Aushilfe

1,00 1,00
Pfarrstellenbemessung 2020-2024: 

HR-Rundfunkbeauftragte*r der EKHN II

0,50
Pfarrstellenbemessung 2020-2024:

+ 0,50 kw Pfarrstelle Kommunikationsprojekte II

1,00
Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix 

Theologische*r Redakteur*in im Medienhaus

10 Zentrales Gebäude-
management 0,50 0,50 0,00

11 Synode 4,00 4,00 0,00

12 Kirchenleitung 22,17 22,17 0,00

13 Rechnungs-
prüfungsamt 23,81 23,81 0,00

ÜSTP
14.3

ÜSTP 
Kirchenverwaltung 6,22 6,22 0,00

-0,50 Pfarrstelle zur Mitarbeit im Herborner Gemeinschaftsverband

1,00 Landesposaunenwart SN/ RH

0,50
Altenheimseelsorge Kronberg I: 
Altkönigstift und Seniorenstift Hohenwald in Kronberg - 
Oberhöchststadt

Öffentlichkeitsarbeit 6,43 7,43 1,009
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Übersicht der gesamtkirchlichen Stellenentwicklung in den Budgetbereichen 2 bis 14

2019
/

2020

Stelle kw

Veränderungen 2020

Plan-
stellen

Budgetbereich

Stellen-
plan

2019

Stellen-
plan

Entwurf 
2020

-0,50 Pfarrstelle Gehörlosenseelsorge Vogelsbergkreis

1,00 Studienleitung Relpäd. Zentrum 

Pfarrstellenbemessung 2019: 

 +0,50 DA-Stadt - Stadtkirche 

 +0,50 DA-Stadt - Kirchenladen Kirche und Co

 +1,00 Stadtdekanat Frankfurt St. Katharinenkirche

 +1,00 Stadtdekanat Frankfurt  Alte Nikolaikirche 

 +0,50 Stadtdekanat Frankfurt Museumsufer

 +0,50 Gießen Kirchenladen

 +0,50 Bad Homburg - Erlöserkirche

 +0,50 Hungen - Kloster Arnsburg

 +1,00 Mainz I

 +0,50 Offenbach

 +0,50 Oppenheim

 +0,75 Wiesbaden Kirchenladen

 +0,75 Wiesbaden Marktkirche

 +0,50 Worms

-0,64 Fachberater*in Kindertagesstätten

-1,00  - 1,00   Pfarrstelle Referent/in für externe Kommunikation, 
Veranstaltungen und Gemeinde Diakonie

930,47 934,03 3,56

Erläuterung  zur Methodik der Ausweisung in den beiden Übergangsstellenplänen (ÜSTP) im Budgetbereich 14:
Stellen, welche in den ÜSTP überführt werden, OHNE dass bislang ein kw-Vermerk angebracht war, werden im ÜSTP für ein 
Haushaltsjahr nachrichtlich ausgewiesen. Die Besetzung ist gesperrt und monetär wird mit Null-Euro angemeldet. 
Diese nachrichtliche Ausweisung des Entfalles der Stelle endet mit dem darauf folgenden Haushaltsjahr.

5,29 14,15 8,86 

ÜSTP
14.4

ÜSTP 
übrige 
Budgetbereiche

9,00

SUMME
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3.  Investitions- und Finanzierungshaushalt 2020 
 

a)  Finanzierungsvorgänge im Sachanlagevermögen  

Im Investitions- und Finanzierungshaushalt (IFHH) sind Finanzierungssachverhalte erfasst, die 
ausschließlich das Sachanlagevermögen betreffen. Diese stellen keinen Vermögensverzehr, 
wohl aber Vermögensumschichtungen und damit Veränderungen der Bilanzpositionen dar. 
Erfasst sind im Einzelnen: 

 Baumaßnahmen und Erschließungsmaßnahmen (Anlagenzugänge),  
 Erwerb von Immobilien und beweglichen Vermögens (Anlagenzugänge) 
 Anlagenabgänge (z. B. durch Verkauf) 
 Investitionszuschüsse von Dritten  
 Investitionskredite und deren Tilgung 

Die Finanzierungstätigkeit, die nicht investiven Charakter besitzt, 

 Darlehen an Dritte, 
 Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Aufwendungen und entsprechende 

Schuldentilgung, 

ist Gegenstand ausschließlich der Kapitalflussrechnung. 

Der IFHH wird durch einen allgemeinen Posten „Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, 
Liquidität)“  zum Ausgleich gebracht. Der Finanzmittelbedarf in Höhe von rd. 6,7 Mio. € 
bezeichnet die Summe der Finanzierungsmittel zur Ausfinanzierung sämtlicher Vorgänge im 
IFHH, soweit diese nicht von außen (Investitionskredite und -zuschüsse) bezogen werden.  

 

b)  Investitionen | Anlagenzu- und Anlagenabgänge  
 

 Große Baumaßnahmen: 5,7 Mio. €  

(zusammenhängende Maßnahmen von jeweils mindestens 10.000 €)

 

 € 

Gesamtumfang der 
Maßnahme bei  
Mehrjährigkeit 

€ 
Gesamtkirchliche Dienstgebäude   
- Zentralarchiv/-bibliothek Darmstadt, 

Helmut-Hild-Haus 90.000 
 

                 135.000 
- Kirchenverwaltung Darmstadt, 

Paulusplatz 1  1.600.000 
                  3,6 Mio.  

- Zentrum Bildung, Darmstadt, 
Herdweg 22 2.400.000 

7,4 Mio. 

- Zentrum Seelsorge u. Beratung, 
IPOS, Friedberg, Kaiserstraße 2 80.000 

 

- Propstei u. a., Mainz, Am 
Gonsenheimer Spieß  30.000 

 

- Propstei- und Wohngebäude 
Darmstadt, Ohlystraße 71 30.000 

 

- Ev. Studierendengemeinde Gießen, 
Südanlage 13 

150.000  

Schulen, Ausbildung:   
- Ev. Grundschule Freienseen 70.000  
- Bibliothek Ev. Hochschule Darmstadt, 

Darmstadt, Zweifalltorweg 8-12 
100.000 5,7 Mio. (gesperrt) 

- Außenanlagen Schloss Herborn  95.000  
- Turnhalle Kolleg, Laubach, Breslauer 

Str. 2 
100.000  

- Wohnheim Kolleg, Laubach, 500.000 1,4 Mio. 
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 € 

Gesamtumfang der 
Maßnahme bei  
Mehrjährigkeit 

€ 
Breslauer Str. 4 

Tagungshäuser, Freizeiten:   
- Martin-Niemöller-Haus 75.000  
- Jugendburg Hohensolms 

(Mauersanierung) 
60.000 110.000 

- Jugendburg Hohensolms 
(Brandschutz) 

200.000 850.000 

Wohnhäuser, Sonstige Gebäude:   
- Wohnhaus Darmstadt, Adelungstraße 

38 45.000 
 

- Wohnhaus Darmstadt, 
Freiligrathstraße 16 20.000 

 

- Kronberg, Friedrichstraße 50 (ehem. 
RPZ) 

50.000 150.000 

 

 

 Erschließungskosten: 100.000 € (2019: 100.000 €) 

 

 Erwerb von beweglichem Vermögen: 0,5 Mio. € (2019: 0,6 Mio. €) 

 

c) Innenfinanzierung 
 

Zum Ausgleich des Investitions- und Finanzierungshaushalts werden im Jahr 2020 
Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität) in Höhe von rd. 6,7 Mio. € beansprucht (siehe 
oben). Im Umfang von 3,3 Mio. € werden parallel hierzu die Rücklagen per Entnahme aus der 
Substanzerhaltungsrücklage verringert. 

 
d) Außenfinanzierung 

Es werden im Jahr 2020 keine Zuschüsse von Dritten für Investitionsvorhaben erwartet. 

e) Fremdfinanzierung / Tilgung 
 

Eine Darlehensaufnahme zur Finanzierung von Investitionen ist nicht vorgesehen. Die Tilgungen 
in Höhe von 382.000 € betreffen Investitionsdarlehen zum Umbau von Studierendenwohnheimen. 

 
 
4.  Kapitalflussrechnung 2020 
 

Die Kapitalflussrechnung (KFR) zeigt auf, in welchem Umfang im Planjahr Finanzmittel abfließen. 
Die KFR geht vom Jahresergebnis des Ergebnishaushalts aus: 

 
Jahresergebnis 
+  Rückstellungen 
+  Abschreibungen 
-  Sonstige zahlungsunwirksame Erträge 
+/-Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit  
+/-Finanzmittelfluss aus Darlehensvergabetätigkeit 
+/-Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 
 
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands 

 

32



Gegenüber dem Haushaltsplan 2019 werden Darlehensvergaben und Tilgungen, die nicht die 
Finanzierung von Anlagevermögen betreffen, nur noch in der Kapitalflussrechnung darstellt. 
 

a)  Finanzmittelfluss aus Darlehensvergabetätigkeit 

 Gewährung von Darlehen:  10,1 Mio. € 

 
€ 

Darlehen für Bauzwecke 2.800.000 
Darlehen für Orgeln / Glocken 250.000 
Darlehen für Grunderwerb 500.000 
Darlehen für Erschließungskosten 500.000 
Darlehen für besondere Zwecke  
(Kirchengemeinden und Dekanate) 

1.000.000 

Darlehen für Studierende der Theologie 5.000 
Darlehen für Pfarrhäuser 3.000.000 
Darlehen für energetische Maßnahmen 0 
sonstige persönliche Darlehen 25.000 
sonstige Darlehen 2.000.000 

 

 Einzahlungen aus der Tilgung von Darlehen:  4 Mio. €  

 

 Die Darlehensvergabe insgesamt soll sich perspektivisch durch Tilgungsrückflüsse 
wieder selbst refinanzieren, wenn Sondereffekte (Pfarrhausübergangsfinanzierung, 
Bauvorhaben der Diakonie Hessen in Groß-Gerau) ausgelaufen sind. Die Darlehen für 
Pfarrhäuser sind als Begleitmaßnahme für den Zeitraum der Erstellung der 
Pfarrhausentwicklungspläne eingeplant. 

 

b)  Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit 

 Eigene Tilgungsverpflichtungen: 7,1 Mio. € 

 
• 6,7 Mio. € aus Darlehen im Umfang von ursprünglich 97 Mio. € zur Finanzierung 

des Einmalbeitrages an die Ev. Ruhegehaltskasse (Aufstockung des 
Rückdeckungsumfangs im Jahr 2004; 

• 0,4 Mio. € aus Investitionsdarlehen für Studierendenwohnheim 

 
c)  Zahlungswirksame Gesamtveränderung des Finanzmittelbestands 

 
 Abnahme des Finanz-/Zahlungsmittelbestands: - 7,1 Mio. €  

 
 Der Rückgang der verfügbaren Finanzierungsmittel bedeutet nicht, dass ein unmittelbares 

Finanzierungsproblem besteht. Der Rückgang muss ins Verhältnis zu den gesamten 
Finanzierungsmitteln gesetzt werden. Ferner ist der geplante Mittelabfluss z. B. für 
Projektausgaben zu berücksichtigen. In einem Haushalt, der Aufwendungen für Rückstell-
ungen und Abschreibungen erwirtschaften soll, ist allerdings grundsätzlich eine Zunahme 
der Finanzmittel zu fordern. 

 
 Anhand einer Fortschreibung aus dem Jahresabschluss 2015 zum aktuellen Verhältnis von 

Rücklagen und Kasse / Finanzanlagen, lässt sich deutlich eingehaltene Finanzdeckung 
der Rücklagen feststellen. Siehe hierzu Abschnitt A.I. 

 
 Zur vollständigen Kapitalflussrechnung siehe Abschnitt „Gesamtübersicht zum Haushalt, 

III.“.  
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V. Haushaltsbuch  
 
In den einzelnen Budgetbereichen wurden mit dem Haushaltsplan 2012 erstmals die kirchlichen 
Aufgaben den dafür benötigten Finanzen jeweils auf einer Doppelseite zugeordnet („Haushaltsbuch“). 
Voraussetzung für eine an Zielen orientierte Steuerung ist die Transparenz über die Zielsetzungen 
und den damit verbundenen Mitteleinsatz. Zu diesem Zweck sind auf der Ebene der Unterbudgets 
jeweils vor den Planzahlen Ziele und Leistungen zur Zielerreichung aufgeführt (sie verändern sich 
innerhalb eines Haushaltsjahres eher selten). Den Rückblick auf das Ergebnisjahr sowie 
Schwerpunktsetzungen für das kommende Planjahr konkretisieren diese Angaben ebenso wie die 
Erläuterungen zu den Ressourcen. Daran schließt sich die Tabelle sämtlicher Ressourcen an, die 
zur Zielerreichung in einzelnen Unterbudgets eingesetzt werden.  
 
Unterhalb der für den Haushaltsbeschluss relevanten (Teil-) Ergebnishaushalte sind jedem 
Unterbudget nachrichtlich weitere für die Aufgaben anfallende Ressourcen zugeordnet:  

 
 Umlagen aus dem Budgetbereich 14 „Allg. Finanzwesen“ z.B. für die Altersvorsorge und 

Beihilfen der Pfarrer/-innen und Kirchenbeamten/-innen sowie Sammelversicherungen 
(anteilige Pauschalen statt tatsächlich beanspruchte Werte) 

 Umlagen aus dem Budgetbereich 10 „Zentrales Gebäudemanagement“ nach den Standorten 
bzw. der aktuellen Nutzung der gesamtkirchlichen Gebäude (nun inkl. Abschreibungen) 
geraten über die Umlage des Budgetbereichs 10 „Zentrales Gebäudemanagement“ 
nachrichtlich zum jeweiligen (Unter-)Budgetbereich. 

 
Da das Ev. Schulwerk mit dem Haushalt 2020 in einen eigenen Mandaten (900010080) überführt wird, 
reduzieren sich die Beamtenbesoldungsaufwendungen im gesamtkirchlichen Mandanten 
(900010001), während die Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen im Budgetbereich 14 auch die 
Beamt*innen des Schulwerkes einbeziehen. Damit die übrigen Budgetbereiche nicht stärker als zuvor 
belastet werden, wird die Umlage nachrichtlich im neuen Mandanten als Belastung mit aufgeführt. 
Gleiches gilt für die Gebäudeumlage (insb. Laubachkolleg). 
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Gesetze und Verordnungen  

  

Kirchengesetz 
über die Feststellung des Haushaltsplans 

der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
für das Haushaltsjahr 2020 

Vom  

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

 

§ 1 
Haushaltsfeststellung 

 (1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 (1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020) wird wie folgt festgestellt:  

1.  Ergebnishaushalt: 

a)  Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:  
          ordentliche Erträge                                                                                    620.973.115 EUR 
          ordentliche Aufwendungen   -707.388.321 EUR 
     Saldo  -86.415.206 EUR 
 
b) Finanzergebnis: 
     Finanzerträge   33.051.300 EUR 
     Finanzaufwendungen    -1.539.705 EUR 
     Saldo  31.511.595 EUR 
 
c) Jahresergebnis   -54.903.611 EUR 
 
d) Entnahmen und Zuführungen aus Rücklagen: 
     Rücklagenentnahmen   17.436.871 EUR 
     Rücklagenzuführungen   -11.037.613 EUR 
     Saldo 6.399.258 EUR 
 
e) Bilanzergebnis -48.504.353 EUR 

 
Der Ausgleich des Ergebnishaushalts wird gemäß § 10 Absatz 3 der Kirchlichen Haushaltsordnung mit einem 
bereinigten Bilanzergebnis von 9.466.145 EUR festgestellt. 

 
2. Investitions- und Finanzierungshaushalt: 

a) Investitionen und Anlagenabgänge  -6.290.062 EUR 
b) Saldo der Eigenfinanzierung   6.672.062 EUR 
c) Saldo der Fremdfinanzierung  -382.000 EUR 
d) Saldo der Investitions- und Finanzierungstätigkeit  0 EUR 

 
3. Kapitalflussrechnung: 
 

a) Finanzmittelfluss aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit 12.337.919 EUR 
b) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit -6.290.062 EUR 
c) Finanzmittelfluss aus Darlehensvergabetätigkeit -6.080.000 EUR 
d) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -7.115.086 EUR 
e) Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands -7.147.229 EUR 

 

(2) Für die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen ist der Stellenplan des Haushaltsjahres 2020 verbindlich. 
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(3) Die Wirtschaftspläne werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgestellt: 

EUR Erträge Aufwen-
dungen 

Jahres-
ergebnis 

Saldo 
der Ent-

Ent-
nahmen 
und Zu-
führun-
gen an 
Rückla-

gen 

 

Bilanz-
ergebnis In-

ves-
titio-
nen 

Ev. Schulwerk in Hessen und Nassau 10.594.043 -10.474.881 119.162 16.316 135.478 -108.500 

Kloster Höchst  1.138.200 -1.130.032 8.168 0 8.168 -30.000 

Jugendburg Hohensolms 995.990 -1.023.664 -27.674 0 -27.674 -15.000 

Martin-Niemöller-Haus Arnoldshain 1.523.830 -1.404.406 119.424 0 119.424 -85.000 

Tagungsbetrieb Theol. Seminar Her-
born  

659.470 -659.470 0 0 0 -12.000 

IPOS  2.023.600 -2.036.853 -13.253 7.245 -6.008 -9.500 

BgA Zentrum Verkündigung 240.910 -239.910 1.000 0 1.000 0 

Shop 45.000 45.000 0 0 0 0 

Zur Nieden-Stiftung 19.200 -12.800 6.400 0 6.400 0 

Hermann Schlegel-Stiftung 111.000 -74.000 37.000 0 37.000 0 

Geschwister Knautz / Heer-Stiftung 16.100 -15.000 1.100 0 1.100 0 

Stiftung Bekennen und Versöhnen 13.200 -8.800 4.400 0 4.400 0 

Hildegard und Karl Bär-Stiftung 18.000 -12.000 6.000 0 6.000 0 

Stiftung Gemeinde im Aufbruch 16.380 -13.800 2.580 0 2.580 0 

Scio-Stiftung 4.500 -1.500 3.000 0 3.000 0 

Hans und Maria Kreiling-Stiftung 31.600 -15.800 15.800 0 15.800 0 

Kinder- und Jugendstiftung 24.000 -20.000 4.000 0 4.000 0 

Posaunenwerk 10.280 -10.280 0 0 0 0 

Chorverband 83.033 -99.892 -16.859 16.859 0 0 
 

§ 2 
Verpflichtungsermächtigung 

Die im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 ausgebrachten Ermächtigungen, über das Haushaltsjahr hinaus 
Verpflichtungen zu Lasten der Gesamtkirche einzugehen, werden wie folgt festgestellt: 

Abrechnungs-
objekt / Sach-
konto 

Zweckbestimmung Verpflichtungs-
ermächtigung 

(EUR) 

Fällig (EUR) 

766702 bis 
766709 

Projekt Doppik / Umsetzung im 
ERV Frankfurt und Offenbach 

2.000.000 2021: 2.000.000 

82604.900400 Immobilie Darmstadt, Paulus-
platz 1 (Kirchenverwaltung) 

1.800.000 2021: 1.800.000 

82606.900400 Immobilie Darmstadt, Zweifall-
torweg 8–12 (Ev. Hochschule) 

5.600.000 2021: 2.000.000 
2022: 3.600.000 

82627.900400 Immobilie Darmstadt, Herdweg 
122 (Zentrum Bildung) 

 800.000 2021: 800.000 

82722.900400 Immobilie Laubach, Breslauer 
Straße 4 (Wohnheim Kolleg) 

400.000 2021: 400.000 

9321.651400 Allgemeine Zuweisungen für 
Baubedarf in Kirchengemeinden 

8.000.000 2021: 4.000.000 
2022: 4.000.000 

9325.651400 Zuweisungen an Gemeinden für 
Orgelbau/-instandhaltung 

 50.000 2021: 50.000 

Summe  16.650.000 
 

2021: 11.050.000 
2022: 7.600.000 

36



Die Verpflichtungsermächtigung zu Abrechnungsobjekt 82606 Immobilie Darmstadt, Zweifalltorweg 8–12 (Ev. Hoch-
schule) und 766702 bis 766709 Projekt Doppik / Umsetzung im ERV Frankfurt und Offenbach ist gesperrt. 

 

§ 3 
Liquiditätskredite 

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, mit Zustimmung des 
Finanzausschusses der Kirchensynode Liquiditätskredite 
bis zur Höhe von 12.500.000 Euro aufzunehmen.  

§ 4 
Bürgschaften 

Die Kirchenleitung wird ermächtigt, Bürgschaften zu Las-
ten der Gesamtkirche bis zur Höhe einer Gesamtver-
pflichtung von 20.000.000 Euro zu übernehmen. Im Ein-
zelfall bedarf die Übernahme der vorherigen Zustim-
mung des Finanzausschusses der Kirchensynode. Maß-
geblich für die Ermittlung der Gesamtverpflichtung ist die 
jeweilige Restvaluta der verbürgten Forderungen. 

§ 5 
Verfügungsvorbehalt 

In Ausführung von § 48 der Kirchlichen Haushaltsord-
nung wird die Kirchenleitung ermächtigt, erforderliche 
Bewirtschaftungsmaßnahmen im Einvernehmen mit dem 
Finanzausschuss der Kirchensynode zu erlassen. Dies 
gilt auch für den Stellenplan, insbesondere durch Beset-
zungssperren. 

§ 6 
Budgetierung, Deckungsfähigkeit 

 (1) Die Haushaltsansätze innerhalb eines Unterbudgets 
sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen gegen-
seitig deckungsfähig, soweit sich durch die folgenden 
Bestimmungen nichts anderes ergibt.  

(2) Haushaltsansätze für Sachaufwendungen (Sachkon-
ten 68 bis 79) und Investitionen in bewegliche Güter dür-
fen nach Genehmigung des Finanzdezernats für stellen-
planneutrale, auf die Dauer des Haushaltsjahres befris-
tete Beschäftigungsverhältnisse und Aushilfen im Wege 
der Deckungsfähigkeit verwendet werden. Anstellungs-
träger für diese Beschäftigungsverhältnisse ist die Evan-
gelische Kirche in Hessen und Nassau. 

(3) Haushaltsansätze für Angestelltenvergütungen dür-
fen nach Genehmigung durch das Personaldezernat im 
Umfang von Einsparungen, die durch die Nichtbeset-
zung von Stellen von bis zu sechs Monaten erwirtschaf-
tet werden, im Wege der Deckungsfähigkeit für Sach-
aufwendungen und Investitionen in bewegliche Güter 
verwendet werden. Bei Haushaltsansätzen für Pfarr-
dienst- und Kirchenbeamtenbezüge besteht eine solche 
Deckungsfähigkeit nach Genehmigung durch das Per-
sonaldezernat nur in den Budgetbereichen 2 bis 13 und 
nur in Höhe von Einsparungen infolge genehmigter El-
ternzeit im Umfang von bis zu zwei Monaten. 

(4) Bei Mehrerträgen können Mehraufwendungen geleis-
tet werden, wenn der Mehrertrag unmittelbar mit dem 
Mehraufwand verbunden ist, die Verwendung sich zwin-
gend aus der Herkunft oder der Natur des Ertrags ergibt 
oder die Mehrerträge dem wirtschaftlichen Handeln der 
oder des Budgetverantwortlichen zuzurechnen sind. Die 
Bestimmungen zur Inanspruchnahme über- oder außer-
planmäßiger Haushaltsmittel finden in diesem Fall keine 
Anwendung. Mindererträge führen entsprechend zu ei-
ner Verringerung der Ermächtigung über Aufwendungen. 

Die Bestimmungen gelten entsprechend für Investitionen 
in bewegliche Güter. 

(5) Unterbudgets desselben Budgetbereichs sind im Be-
reich der Sachaufwendungen und der Investitionen in 
bewegliche Güter grundsätzlich gegenseitig deckungs-
fähig. Über die Deckungsfähigkeit im Einzelnen ent-
scheidet der/die Verantwortliche des Budgetbereichs. 

(6) Die Personalaufwendungen sind innerhalb des Ge-
samtbudgets gegenseitig deckungsfähig. 

(7) Haushaltsansätze über Sachaufwendungen und In-
vestitionen in bewegliche Güter können in Einzelfällen in 
Höhe von bis zu 50.000 Euro zwischen den Budgetbe-
reichen für deckungsfähig erklärt werden, sofern dies 
der Wirtschaftlichkeit des Haushaltsvollzugs dient. Die 
Zustimmung beider für die betroffenen Budgetbereiche 
Verantwortlichen ist erforderlich. Bei Haushaltsum-
schichtungen im vorstehenden Sinne von über 50.000 
Euro entscheidet die Kirchenleitung. Werden im Einzel-
fall 100.000 Euro überschritten, ist zusätzlich das Ein-
vernehmen mit dem Finanzausschuss der Kirchensyno-
de herzustellen. Der Finanzausschuss setzt sich hierzu 
ins Benehmen mit dem Kirchensynodalvorstand. 

(8) Für die Verwendung von Verstärkungsmitteln für die 
über- oder außerplanmäßige Inanspruchnahme von 
Haushaltsmitteln gilt Absatz 7 entsprechend. 

(9) Die Haushaltsmittel für Baumaßnahmen des Investi-
tions- und Finanzierungshaushalts sind in Höhe von je-
weils bis zu 100.000 Euro gegenseitig deckungsfähig.  

 

§ 7 
Budgetrücklagen, Substanzerhaltungsrücklage 

(1) Nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel für Sachauf-
wendungen,  für Minderinvestitionen in bewegliche Güter 
sowie der Differenzbetrag aus Mehrerträgen und Min-
deraufwendungen gemäß § 6 Absatz 4 werden zu Guns-
ten des jeweiligen Unterbudgets in Höhe von grundsätz-
lich 50 Prozent einer Budgetrücklage zugeführt. Höhere 
Rücklagenzuführungen können durch das Finanzdezer-
nat genehmigt werden, wenn diese notwendig oder wirt-
schaftlich sind.  

(2) Über- oder außerplanmäßige Entnahmen aus den 
Budget- oder Unterbudgetrücklagen und die Finanzie-
rung entsprechender über- oder außerplanmäßiger Auf-
wendungen oder Investitionen in bewegliche Güter sind 
zulässig.  

(3) Für Haushaltsmittel für gesamtkirchlichen Bauunter-
haltungsaufwand und Baumaßnahmen des Investitions- 
und Finanzierungshaushaltes gilt: 

1. Nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel für Bauunter-
haltungsaufwand können der Substanzerhaltungs-
rücklage zugeführt werden. 

2. Haushaltsmittel für Baumaßnahmen sind übertrag-
bar, sofern die Finanzierung im Folgejahr sicherge-
stellt ist und der Bedarf fortbesteht. 

3. Nicht ausgeschöpfte Haushaltsmittel für Baumaß-
nahmen können im Umfang von bis zu 10 Prozent 
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je Baumaßnahme der Substanzerhaltungsrücklage 
zugeführt werden. 

4. Zur Deckung überplanmäßiger Bedarfe können je 
Baumaßnahme einmalig bis zu 100.000 Euro der 
Substanzerhaltungsrücklage in Anspruch genom-
men werden. 

(4) Sonstige Bestimmungen zur Inanspruchnahme über- 
oder außerplanmäßiger Haushaltsmittel finden für die 
Absätze 1 bis 3 keine Anwendung.  

 

§ 8 
Bemessungssätze für die Zuweisungen 

 

 (1) Die Bemessungssätze für die Zuweisungen an die 
Kirchengemeinden werden wie folgt bestimmt: 

1. Grundzuweisung:  

je Gemeindeglied 30,33 Euro. 

2. Gebäudezuweisung: 

a) Kirchen: 

 Bewirtschaftung: 0,47 Prozent des Tagesneu-
bauwertes, 

 Kleine Bauunterhaltung: 683 Euro als Sockelbe-
trag zuzüglich 0,06 Prozent des Tagesneubau-
werts. 

b) Gemeindehäuser: 

 Bewirtschaftung: 1,77 Euro je Gemeindeglied zu-
züglich 0,60 Prozent des Tagesneubauwertes, 

 Kleine Bauunterhaltung: 0,37 Euro je Gemeinde-
glied zuzüglich 0,18 Prozent des Tagesneubau-
werts. 

c) Pfarrhäuser: 

 als Sockelbetrag 3.313 Euro zuzüglich 1,00 Pro-
zent des Tagesneubauwerts. 

d) Sonstige Gebäude: 

 Bewirtschaftung: 0,47 Prozent des Tagesneubau-
werts, 

 Kleine Bauunterhaltung: 0,18 Prozent des Tages-
neubauwerts. 

(2) Die Bemessungssätze für die Zuweisungen an die 
Dekanate werden wie folgt bestimmt: 

1. Grundzuweisung: 

a) je Gemeindeglied 0,27 Euro, 

b) je Quadratkilometer Fläche 13,84 Euro, 

c) je voller Stelle als Personalkostenzuweisung für 
Sekretariatsaufgaben 56.998 Euro,  

d) stellenbezogene Sachkostenpauschale 4.011 
Euro, 

e) Pauschale für Prädikanten- und Lektorendienst 
je Kirchengemeinde und anerkanntem Außenort 
328 Euro. 

2. Gebäudezuweisung: 

a) Bewirtschaftung: 3,49 Euro je Quadratmeter und 
Monat, 

b) Kleine Bauunterhaltung: 0,3 Prozent des Tages-
neubauwerts, 

c) Große Bauunterhaltung: 1,5 Prozent des Tages-
neubauwerts. 

3. Finanzausgleich: je Gemeindeglied 1,60 Euro.  

(3) Die weiteren Zuweisungen an die Kirchengemeinden 
und Dekanate werden gemäß der Rechtsverordnung 
über die Zuweisungen an Kirchengemeinden und Deka-
nate gezahlt. 

 

§ 9 
Beihilfefonds 

Zur anteiligen Absicherung von Finanzierungsverpflich-
tungen für Beihilfen der Versorgungsempfänger und 
Versorgungsempfängerinnen sowie deren Angehörigen 
wird ein zweckgebundenes Vermögen gebildet. Im 
Haushaltsjahr 2020 sind diesem Vermögen (Beihilfe-
fonds) 11,5 Mio. Euro zu Lasten der Finanzanlagen zur 
Deckung von Rücklagen und anderen Passivpositionen 
zuzuführen (Aktivtausch). 

 

§ 10 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. 
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B. Erläuterungen zum Kirchengesetz über die Feststellung des Haushaltsplans 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für das Haushaltsjahr 2020 
 

 
I. Rechtsgrundlage und Struktur  
 
Nach § 23 der kirchlichen Haushaltsordnung (KHO - 2017) ist der Haushaltsplan der Gesamtkirche vor 
Beginn des Haushaltsjahres in Form eines Kirchengesetzes zu beschließen und im Amtsblatt zu veröf-
fentlichen. Die Beratungen und Beschlussfassungen der Kirchensynode zum kirchlichen Haushalt erfol-
gen in öffentlicher Sitzung. Die erforderliche Transparenz ist somit gesichert. 
 
Mit dem Haushaltsfeststellungsgesetz werden  

 der kirchliche Haushaltsplan mit 
o Ergebnishaushalt und 
o Investitions- und Finanzierungshaushalt,  

 der Stellenplan und  
 die verbliebenen Wirtschaftspläne, 

festgestellt.  
 
 
II. Begründung einzelner Vorschriften  
 
 
Zu § 1 (Haushaltsfeststellung): 
 
Die Festlegungen richten sich nach der Systematik des kirchlichen Ergebnishaushalts (EHH) und des 
Investitions- und Finanzierungshaushalts (IFHH). Unter den Wirtschaftsplänen sind diejenigen Einrich-
tungen aufgeführt, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Selbstständigkeit weder als (Unter-)Budgetbereich 
dem Kernbereich des EKHN-Haushalts zugeordnet werden können noch aufgrund eigener Organ- und 
Entscheidungsstrukturen aus dem gesamtkirchlichen Haushalt ganz ausgelagert werden müssen.  

 
 

Zu § 2 (Verpflichtungsermächtigung): 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden für mehrjährige Maßnahmen und Maßnahmen mit längerem Pla-
nungsvorlauf veranschlagt, damit von der Gesamtkirche in den betreffenden Bereichen rechtzeitig Finan-
zierungszusagen gemacht werden können und eine vollständige Finanzplanung bei mehrjährigen Projek-
ten vor deren Beginn und während der Laufzeit möglich wird. Rechtsgrundlage für Verpflichtungsermäch-
tigungen ist § 8 Abs. 5 Buchstabe g) Kirchliche Haushaltsordnung. 
 
 
Die Verpflichtungsermächtigungen 2020, die in den Folgejahren 2021 und 2022 eingelöst werden sollen, 
sind wie folgt vorgesehen: 

 Zuweisungen an Kirchengemeinden für Große Bauunterhaltung und Orgelbaumaßnahmen, 
 Projekt Doppik (Bereitstellung einer finanziellen Beteiligung zur Einführung der Doppik im ERV 

Frankfurt und Offenbach) und 
 nachfolgende Baumaßnahmen: 

 EHD, Zweifalltorweg, 
 Darmstadt, Paulusplatz, 
 Darmstadt, Herdweg und 
 Laubach-Kolleg. 

 
 
 
Zu § 3 (Liquiditätskredite): 
 
Vorsorglich wird gemäß § 18 Abs. 1 Kirchliche Haushaltsordnung eine Schuldenaufnahme in Form eines 
Liquiditätskredits ermöglicht, um die Flexibilität des Liquiditätsmanagements bei Bedarf zu erhöhen. Die 
Terminologie wurde von Kassen- in Liquiditätskredit geändert. Bei einem Liquiditätskredit handelt es sich 
um einen kurzfristigen Kredit zu Verstärkung des Kassenbestands. Im Regelfall würde zunächst die ge-
samtkirchliche Betriebsmittelrücklage und die dieser gegenüberstehende Liquidität bei einem Liquiditäts-
engpass herangezogen. 
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Zu § 4 (Bürgschaften): 
 
Der Paragraf wurde in Anlehnung an andere kaufmännisch wirtschaftende Kirchen seit 2017 in das Ge-
setz aufgenommen, um die Transparenz zu erhöhen. Das Genehmigungserfordernis jedes Einzelfalls 
gemäß KHO bleibt unberührt. Die vorgeschlagene Gesamtverpflichtung von bis zu 20.000.000 Euro lässt 
gegenüber dem aktuellen Stand der Restvaluta verbürgter Forderungen noch Spielraum für neue Bürg-
schaften in Höhe von rd. 6 Mio. Euro. 
 
 
Zu § 5 (Verfügungsvorbehalt): 
 
Die Formulierung ist unverändert geblieben. 
 
Mit einem Verfügungsvorbehalt können während des Haushaltsjahres durch Kirchenleitung und Finanz-
ausschuss der Kirchensynode Maßnahmen ergriffen werden, um den Haushaltsausgleich sicherzustellen. 
Solche Maßnahmen sind im Regelfall dann erforderlich, wenn die Einnahmesituation wesentlich hinter 
der Planung zurückbleibt (§ 28 Kirchliche Haushaltsordnung) oder wesentliche unabweisbare Mehraus-
gaben in bestimmten Haushaltsbereichen durch Einsparungen ausgeglichen werden müssen.  
 
 
Zu § 6 (Budgetierung, Deckungsfähigkeit): 
 
Der Paragraf regelt die im Rahmen des Haushaltsvollzugs zulässigen Veränderungen und Umschichtun-
gen gegenüber dem beschlossenen Haushaltsplan. Rechtsgrundlage ist § 13 in Verbindung mit § 16 Abs. 
1 Kirchliche Haushaltsordnung. 
 
Die Bestimmungen wurden weitgehend unverändert beibehalten. In Absatz 7 wurde neu aufgenommen, 
dass sich der Finanzausschuss bei Fällen, welche die Kirchenleitung nicht alleine entscheiden kann, mit 
dem Kirchensynodalvorstand ins Benehmen setzen muss.  
 
Regelungsinhalte sind 

 Deckungsfähigkeit der Aufwendungen innerhalb von Unterbudgets (ohne Personalaufwendun-
gen) - Absatz 1, 

 Verwendungsmöglichkeit von nicht in Anspruch genommenen Sachaufwendungen und Investiti-
onen für zusätzliche befristete Beschäftigungsverhältnisse – Absatz 2, 

 Verwendungsmöglichkeit von nicht in Anspruch genommenen Personalaufwendungen für Ange-
stellte, für Pfarrdienst und Kirchenbeamte und Kirchenbeamtinnen  für zusätzliche Sachaufwen-
dungen und Investitionen. Die genannten Voraussetzungen sollen sicherstellen, dass nur echte 
Einsparungen für die Deckungsfähigkeit herangezogen werden können. – Absatz 3, 

 Verwendung von Mehrerträgen für Mehraufwendungen insb. bei sachlichem Zusammenhang oh-
ne Anwendung der Vorschriften für über- oder außerplanmäßige Haushaltsmittel – Absatz 4, 

 Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgetbereiche  - Absatz 5, 
 Deckungsfähigkeit der Personalaufwendungen innerhalb des Gesamtbudgets – Absatz 6, 
 Deckungsfähigkeit der Budgetbereiche untereinander – Absatz 7, 
 Verwendung von Verstärkungsmitteln  - Absatz 8, 
 Deckungsfähigkeit von Baumaßnahmen untereinander – Absatz 9. 

 
 
zu § 7 (Budgetrücklagen, Substanzerhaltungsrücklage): 
 
§ 7 führt aus, wie mit nicht in Anspruch genommenen Haushaltsmitteln am Jahresende zu verfahren ist 
oder verfahren werden kann. Infolge der Einführung der Doppik ist das Instrument der Mittelübertragung 
im Sinne der Bildung von Haushaltsresten nicht mehr möglich. Technisch wird das Problem durch die 
ausschließliche Zuführung von Restmitteln an Budgetrücklagen behoben. Budgetrücklagen sind auch im 
kameralen Haushalt bereits zum Einsatz gekommen.  
 
Die Vorschrift wurde wie folgt überarbeitet. 
 
Absatz 1:  

Überarbeitung des Verfahrens bei einer Zuführung an Budgetrücklagen von mehr als 50% nicht ver-
brauchter Mittel. Die bisherige „eingehende Begründung“ wird durch eine Entscheidung durch das Fi-
nanzdezernat ersetzt. 
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Bisheriger Absatz 2:  

Die Regelung wurde gestrichen (Rücklagenbildung aus nicht verbrauchten Personalaufwendungen im 
Ausnahmefall), da in der Praxis unzureichend umsetzbar und verwaltungsaufwändig. Der Verzicht auf die 
Regelung ist unschädlich, da nach wie vor die Möglichkeit der Deckungsfähigkeit (§ 6 Abs. 6) sowie die 
der Umwandlung von Sachkosten (§ 6 Abs. 2) besteht. 

Neuer Absatz 2:  

Sachlogische Umordnung innerhalb des Paragrafen. Wortgleich mit bisherigem Absatz 4, Satz 1.   

Neuer Absatz 3:  

Neufassung und Ausweitung der Bestimmungen für Bauaufwand und –investitionen. Die finanzielle Steu-
erung der Bauunterhaltung soll in kontrolliertem Umfang flexibilisiert werden: 

 Zuführungen an die Substanzerhaltungsrücklage aus nicht verbrauchtem Aufwand. Dies erleich-
tert die Bewerkstelligung gesamtkirchlicher Bauunterhaltung bei Verschiebungen zwischen Auf-
wand und investiven Maßnahmen.  

 Übertragung der Mittel für Bauinvestitionen in das Folgejahr nur dann, wenn auch Bedarf hierfür 
gegeben ist. 

 Nicht verbrauchte Mittel für Bauinvestitionen sollen im (begrenzten) Umfang von bis zu 10 % je 
Baumaßnahme in die Substanzerhaltungsrücklage überführt werden können. Dies soll zusätzli-
che Einsparanreize setzen und die Möglichkeiten der Bauunterhaltung Maßnahme übergreifend 
verbessern. 

 Die Deckungsmöglichkeit von bis zu 100.000 € Mehrbedarf pro Maßnahme aus der Substanzer-
haltungsrücklage soll Verwaltungsabläufe vereinfachen. Die Inanspruchnahme der Rücklage bil-
det das Gegenstück zu den erweiterten Zuführungsmöglichkeiten. 

Absatz 4:  

Bündelt die bisher gleichen Passagen in den bisherigen Absätzen 1 und 4. Die Regelung stellt klar, dass 
die im § 7 festgelegten Instrumente im rechtlichen Sinne nicht als außer- oder überplanmäßige Sachver-
halte zu behandeln sind. Ohne eine solche Bestimmung wären regelmäßig aufwendige Genehmigungs-
verfahren im Haushaltsvollzug erforderlich. 

 
Zu § 8 (Bemessungssätze für die Zuweisungen) 
 
Hier werden die Bemessungssätze für die Zuweisungen an die Kirchengemeinden und Dekanate be-
stimmt,  soweit dies nicht durch die Zuweisungsverordnung festgelegt sind. Die seit 01.01.2016 gültige 
Zuweisungsverordnung regelt als fixe Zuweisungen für Kirchengemeinden: 

1. 3.000 Euro als Mindestbetrag für die Pro-Kopf-Grundzuweisung für allgemeine Personal- und 
Sachausgaben; 

2. 5.000 Euro als pauschale Grundzuweisung für Personal- und Sachausgaben des Gottesdienstes; 
3. pauschale Grundzuweisung für Personal- und Sachausgaben von zusätzlichen Predigtstellen: 

a) 5.000 Euro bei wöchentlichem Gottesdienst, 
b) 3.000 Euro bei vierzehntäglichem Gottesdienst, 
c) 2.000 Euro bei monatlichem Gottesdienst. 

 
Übrige Zuweisungen sind durch die Zuweisungsverordnung nur dem Grunde und der Struktur nach fest-
gelegt. Hierfür sind gemäß § 1 Abs. 5 Zuweisungsverordnung im Haushaltsgesetz die Bemessungsfakto-
ren zu bestimmen. 
 
Die in § 8 aufgeführten Euro-Angaben stellen – nach Absätzen getrennt für die Kirchengemeinden und 
die Dekanate – den aktuellen Planungsstand dar. Veränderungen der tariflichen Arbeitsentgelte ein-
schließlich Sonderzahlungserhöhungen sind in den Bemessungssätzen berücksichtigt.  
 
Erläuterungen zu den Veränderungen der Bemessungssätze sind aus Teil A dieser Erläuterungen sowie 
aus den Erläuterungen zum Budgetbereich 1 ersichtlich.  
  
Absatz 3 weist darauf hin, dass neben den in den Absätzen 1 und 2 genannten Zuweisungen weitere 
Zuweisungsbemessungssätze existieren, die betraglich in der Zuweisungsverordnung bestimmt sind 
(siehe oben). 
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Zu § 9 (Beihilfefonds) 
 
Die erstmalige Regelung im Haushaltsgesetz 2019 wird fortgeführt, um für die Beihilfeverpflichtungen 
gegenüber den Empfängerinnen und Empfängern von Versorgungsbezügen finanziell anteilig vorzusor-
gen. Hierzu sollen vorhandene Finanzanlagen der Gesamtkirche teilweise eine Zweckbindung erhalten, 
so dass die Mittel nicht mehr für Rücklagen und andere Zwecke disponiert werden können. Die Vorsorge 
erfolgt bis auf Weiteres pauschal in Höhe von 50 % der jährlichen Neuzuführung an die Beihilferückstel-
lung. Der gesetzlichen Klausel für einen Aktivtausch wurde gegenüber der Bildung einer zweckgebunde-
nen Rücklage der Vorzug eingeräumt, da eine Rücklage zu einer systematisch problematischen „Doppe-
lung“ des Sachverhalts auf der Passivseite der Bilanz führen würde (Rückstellung und Rücklage zu-
gleich).  
 
 
III. Finanzielle Auswirkungen 
 
Mit dem Haushaltsgesetz 2020 wird über die Haushaltsermächtigungen der einzelnen Budgetbereiche im 
Haushalt der Gesamtkirche entschieden. In der vorgelegten Fassung kommt es zu einem Jahresergebnis 
in Höhe von -55 Mio. €. Das um investive Rücklagenbewegungen und nicht zahlungswirksame Vorgänge 
bereinigte Bilanzergebnis beträgt 9 Mio. €. Damit ist der Haushaltsausgleich gemäß § 10 Abs. 3 Kirchli-
che Haushaltsordnung hergestellt. 
 
Die Veränderungen der Bemessungssätze für die Zuweisungen an die Kirchengemeinden und Dekanate 
gemäß § 8 sind im vorliegenden Budgetentwurf berücksichtigt. 
 
 
 
 
IV. Alternativen 
 
Die Verabschiedung eines Haushaltsgesetzes durch die Kirchensynode nach Vorlage durch die Kirchen-
leitung ist rechtlich durch die Kirchliche Haushaltsordnung vorgeschrieben. Geändert werden können die 
einzelnen Planwerte für Erträge, Aufwendungen und Investitionen, sofern der Haushalt hierdurch ausge-
glichen bleibt. Bei zunächst aufwandsneutralen Mehrinvestitionen sind Abschreibungen i. d. R. spätes-
tens ab der Folgeperiode sowie Auswirkungen auf (liquide) Finanzmittel und damit verbunden Rücklagen 
zu beachten. 
 
 
V. Beteiligung im Beratungsverfahren 
 
Referenten: Ltd. OKR Striegler, OKR Hinte 
 OKR Böhm, OKR Ebert, KRin Hoyer, OKRin Schönthal 
 
Gremien/Organe: Kirchenleitung, Finanzausschuss 
 
 
VI. Anlagen 
 
- Entwurf eines Kirchengesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans der EKHN für das 

Haushaltsjahr 2020 mit Übersichten 
- Haushaltsplan nach Budgetbereichen einschl. Stellenplan und Anlagen gemäß § 8 KHO 
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Gesamtübersichten zum Haushalt 2020 

 

 

 

I. Ergebnishaushalt 
 

II. Investitions- und Finanzierungshaushalt 
 

III. Kapitalflussrechnung (Planung) 
 

IV. Erträge und Aufwendungen nach Arten 
a. Verteilung der Gesamterträge 
b. Verteilung der Gesamtaufwendungen 
c. Personalaufwendungen  

 
V. Aufwendungen nach Budgetbereichen 

a. Gesamtaufwendungen nach Budgetbereichen 
b. Gesamtaufwendungen Budgetbereich Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und 

Dekanatsebene 
c. Gesamtaufwendungen Handlungsfelder und Zentren 
d. Gesamtaufwendungen Allgemeines Finanzwesen, Leitungsgremien, Ausbildung und 

Verwaltung 
e. Haushaltsentwurf nach Budgetbereichen 

 
VI. Rücklagen 

a. Rücklagen zum 31. Dezember 2015 bis 2020 
b. Entnahmen aus Rücklagen mit Zweckbestimmung 
c. Zuführung an Rücklagen mit Zweckbestimmung 

 
VII. Rückstellungen 

 
VIII. Verpflichtungsermächtigungen  

 
IX. Bilanz zum 31. Dezember 2015 
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I. Ergebnishaushalt 

Ansatz      
2019           
EUR

Entwurf      
2020           
EUR

mehr / weniger    
2019 / 2020      

EUR
1. 40.108.068 40.540.538 432.470
2. 532.154.483 542.275.178 10.120.695
3. 17.765.536 16.344.850 -1.420.686
4. 525.740 773.890 248.150
7. 25.834.568 21.038.659 -4.795.909
8. 616.388.395 620.973.115 4.584.720

9. -321.969.615 -321.061.226 908.389
dar. Zuführung an Pensions- und Beihilferückstellungen -69.000.000 -70.000.000 -1.000.000

10. -334.444.408 -343.088.164 -8.643.756

11. -2.638.690 -4.412.072 -1.773.382
12. -25.874.457 -25.849.157 25.300
13. -4.984.297 -5.241.530 -257.233
14. -7.587.176 -7.736.172 -148.996
15. -697.498.643 -707.388.321 -9.889.678

16. -81.110.248 -86.415.206 -5.304.958

17. Finanzerträge 32.075.460 33.051.300 975.840
14.000.000 14.000.000 0

18. Finanzaufwendungen -3.446.759 -1.539.705 1.907.054
19. 28.628.701 31.511.595 2.882.894

20. -52.481.547 -54.903.611 -2.422.064

24. -52.481.547 -54.903.611 -2.422.064

26. -52.481.547 -54.903.611 -2.422.064

27. -12.750.136 -11.037.613 1.712.523
-7.777.639 -5.796.083 1.981.556

dar.: Kirchengemeindliche 
Bauunterhaltungsrücklage

-5.000.000 -5.000.000 0

-4.972.497 -5.241.530 -269.033
dar.: Gesamtkichliche 

Substanzerhaltungsrücklage
-4.972.497 -5.241.530 -269.033

28. Rücklagenentnahmen 17.307.861 17.436.871 129.010
13.797.361 14.165.839 368.478
3.510.500 3.271.032 -239.468

dar.: für Bauinvestitionen 3.460.000 3.195.000 -265.000
für sonstige Investitionen 50.500 76.032 25.532

30. -47.923.822 -48.504.353 -580.531

Feststellung des Haushaltsausgleichs /
Bereinigung des Bilanzergebnisses

69.000.000 70.000.000 1.000.000
-14.000.000 -14.000.000 0

1.461.997 1.970.498 508.501

31. 8.538.175 9.466.145 927.970Bereinigtes Bilanzergebnis

+ Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bilanzergebnis 

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

Finanzergebnis

für den Ergebnishaushalt

für Investitionstätigkeit

- Erträge aus anteiligem Vermögen Ev. 
Ruhegehaltskasse

Sach- und Dienstaufwendungen

Jahresergebnis vor Steuern 

Zuschüsse an Dritte

+/- Saldo Rücklagen für Investitionstätigkeit

Abschreibungen und Wertkorrekturen

Rücklagenzuführungen

Ordentliches Ergebnis 

für den Ergebnishaushalt
für Investitionstätigkeit

dar. ERK-Deckungsvermögen

Personalaufwendungen

Aufwendungen aus Kirchensteuern & Zuweisungen

Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit
Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen

Summe der ordentlichen Erträge
Sonstige ordentliche Erträge

Zuschüsse von Dritten
Kollekten und Spenden
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Ansatz 2019     
EUR

Entwurf 2020         
EUR

1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge

- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen -5.268.783 -6.290.062

Baumaßnahmen (siehe Anlage) -4.560.000 -5.695.000
darunter:
Ev. Grundschule Freienseen -280.000 -70.000
Darmstadt, Helmut-Hild-Haus -45.000 -90.000
Darmstadt, Paulusplatz 1 -65.000 -1.600.000
Darmstadt, Zweifalltorweg 8 -100.000 0
Darmstadt, Zweifalltorweg 8 (teilweise), 10 und 12 -300.000 -100.000
Darmstadt, Herdweg 122 -1.000.000 -2.400.000
Darmstadt, Adelungstraße 38 -45.000 -45.000
Darmstadt, Dieburger Straße 201 a -25.000 0
Darmstadt, Dieburger Straße 201 c -25.000 0
Darmstadt, Freiligrathstraße 16 0 -20.000
Darmstadt, Ohlystraße 71 0 -30.000
Friedberg, Kaiserstraße 2 -50.000 -80.000
Mainz, Albert-Schweizer-Straße -80.000 0
Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1 (Propstei) -25.000 -30.000
Gießen, Südanlage 13 -60.000 -150.000
Herborn, Schloss Herborn 0 -95.000
Kronberg, Friedrichstraße 50 0 -50.000
Laubach, Breslauer Straße 2 (Turnhalle) 0 -100.000
Laubach, Breslauer Straße 4 (Wohnheim) -500.000 -500.000
Jugendburg Hohensolms -460.000 -260.000
Martin-Niemöller-Haus -1.500.000 -75.000

Erschließungsmaßnahmen -100.000 -100.000
darunter:
Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser allgemein -100.000 -100.000

Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen -608.783 -495.062
darunter:
Erwerb beweglichen Vermögens -608.783 -495.062

= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen -5.268.783 -6.290.062

2. Eigenfinanzierung
a. Innenfinanzierung 5.681.723 6.672.062
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität) 5.681.723 6.672.062
b. Außenfinanzierung 0 0
+ Zuweisungen, Umlagen und Spenden für Investitionen 0 0
+ Zuschüsse Dritter für Investitionen 0 0

= Saldo der Eigenfinanzierung 5.681.723 6.672.062

3. Fremdfinanzierung / Tilgung
+ Aufnahme von Investitionskrediten 0 0
- Tilgung von Darlehen und Krediten -412.940 -382.000

darunter:
Tilgung Darl. Ev. Studierendenwohnheime -382.000 -382.000
Tilgung Darl. energetische Sanierung Laubach Kolleg -27.940 0
Tilgung Darl. Darmstadt, Zweifaltorweg 8 -3.000 0

= Saldo der Fremdfinanzierung -412.940 -382.000

4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt  (=1+2+3) 0 0

II. Investitions- und Finanzierungshaushalt
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Ansatz           
2019             
EUR

Entwurf       
2020             
EUR

1. -52.481.547 -54.903.611

2.a + Abschreibungen auf Anlagevermögen 4.984.297 5.241.530
4.a + Zunahme der Rückstellungen 76.000.000 76.000.000
5.b -14.000.000 -14.000.000

9. Finanzmittelfluss aus der laufenden kirchlichen Geschäftstätigkeit 14.502.750 12.337.919

10. + Erhaltene Investitionszuschüsse (Sonderposten) 0 0
11.a 0 0

11.b -5.268.783 -6.290.062

-5.268.783 -6.290.062

14. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit -5.268.783 -6.290.062

15.a 3.500.000 4.000.000
15.d -  Darlehensgewährung an Dritte -11.185.000 -10.080.000

-2.600.000 -2.800.000
-250.000 -250.000
-500.000 -500.000
-500.000 -500.000

-1.000.000 -1.000.000
-5.000 -5.000

-3.000.000 -3.000.000
-300.000 0

-30.000 -25.000
-3.000.000 -2.000.000

15. Finanzmittelfluss aus Darlehensvergabetätigkeit -7.685.000 -6.080.000

16.a + Zugang Darlehen/Kredite 0 0
16.b - Abgang Darlehen/Kredite -6.942.877 -7.115.086

-6.529.937 -6.733.086
-382.000 -382.000

-27.940 0
-3.000 0

17. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit -6.942.877 -7.115.086

18. -5.393.910 -7.147.229

III. Kirchliche Kapitalflussrechnung (Planung)

darunter:

Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)

+ Einzahlungen aus Abgängen von Anlagevermögen / Liquiditätsfreigabe 
durch Rücklagenentnahmen

- sonstige zahlungsunwirksame Erträge

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle und 
Sachanlagenvermögen /  Liquiditätsbindung für Rücklagenzuführungen

Investitionen in Sachanlagen

+ Tilgung gewährter Darlehen durch Dritte

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes 
(Ergebnis Kapitalflussrechnung)

darunter:
Darlehen für Bauzwecke
Darlehen für Orgeln / Glocken
Darlehen für Grunderwerb
Darlehen für Erschließungskosten
Darlehen für besondere Zwecke (Kirchengemeinden und Dekanate)
Darlehen für Studierende der Theologie
Darlehen für Pfarrhäuser
Darlehen für energetische Maßnahmen
sonstige persönliche Darlehen

Tilgung Darlehen für Umordnung Versorgungssicherung

Tilgung Darlehen Darmstadt, Zweifaltorweg 8
Tilgung Darlehen energetische Sanierung Laubach Kolleg
Tilgung Darlehen Ev. Studierendenwohnheime

sonstige Darlehen

darunter:
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Erträge aus 
Kirchensteuer und 

Zuweisungen 
542.275.178 € 

Erträge aus kirchlich/ 
diakonischer Arbeit 
(davon 14 Mio. ERK-
Deckungsvermögen) 

40.540.538 € 

Zuschüsse von Dritten 
16.344.850 € 

Kollekten, Spenden 
773.890 € 

Sonstige ordentliche 
Erträge 

21.038.659 € 

Finanzerträge 
33.051.300 € 

IV a. Verteilung der Gesamterträge 2020 
654.024.415 € 
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Personalaufwendung
en (davon 70 Mio. € 

Pensions- und 
Beihilferückstellungen

) 
-321.061.226 € 

Aufwendungen aus 
Kirchensteuer, 

Zuweisungen und 
Zuschüsse an Dritte 

-347.500.236 € 

Sach- und 
Dienstaufwendungen 

-25.849.157 € 

Abschreibungen und 
Wertkorrekturen 

-5.241.530 € 

Sonstige ordentliche 
Aufwendungen 

-7.736.172 € 

Finanzaufwendungen 
-1.539.705 € 

IV b. Verteilung der Gesamtaufwendungen 2020 
-708.928.026 € 
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Pfarrer/ -innen 
-148.474.878 € 

Beamte/ -innen 
-9.032.774 € 

Angestellte 
-32.937.401 € 

Pensions- und 
Beihilferückstellungen 

-70.000.000 € 

Aufwand an 
Versorgungskassen 

-38.868.740 € 

Beihilfe 
-18.356.000 € 

übrige sonstige 
Personal- 

aufwendungen 
-3.391.433 € 

IV c. Personalaufwendungen 2020 
-321.061.226 € 
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Kirchliche Arbeit auf 
Gemeinde- und 
Dekanatsebene 
-349.357.410 € 

Versorgungs- 
leistungen 

-151.386.954 € 

Allgemeines 
Finanzwesen, 

Leitungsgremien, 
Ausbildung und 

Verwaltung (ohne 
Versorgungs- 
leistungen) 

-123.923.293 € 

Handlungsfelder und 
Zentren 

-84.260.369 € 

V a. Gesamtaufwendungen nach Budgetbereichen 
-708.928.026 € 
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Kirchengemeinden 
-110.190.897 € 

Dekanate 
-45.224.482 € 

Gebäudeinvestitionen 
-41.340.000 € 

Kindertagesstätten 
-50.043.600 € 

Regional- 
verwaltungen 
-10.465.000 € 

Gemeindepfarrdienst 
-76.513.164 € 

Regionale Stellen 
-14.964.125 € 

Ehrenamtsakademie 
-316.142 € 

Härtefonds 
-300.000 € 

V b. Gesamtaufwendungen Budgetbereich 
Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und 

Dekanatsebene 
-349.357.410 € 

Die Aufwendungen für Versorgung und Beihilfen sind im Budgetbereich 14 - 
Allgemeines Finanzwesen geplant. 
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Handlungsfeld 
Verkündigung einschl. 

Zentrum 
-8.425.254 € Handlungsfeld 

Seelsorge einschl. 
Zentrum 

-5.856.438 € 

Handlungsfeld 
Bildung einschl. 

Zentrum 
-32.500.955 € 

Handlungsfeld 
Gesellschaftliche 
Verantwortung 

einschl. Zentrum 
-22.341.746 € 

Handlungsfeld 
Mission und 

Ökumene einschl. 
Zentrum 

-15.135.976 € 

V c. Gesamtaufwendungen Handlungsfelder und 
Zentren 

(Budgetbereich 2 bis 6) 
-84.260.369 €  

Die Aufwendungen für Versogung und Beihilfe sind im Budgetbereich 14 - Allgemeines 
Finanzwesen geplant. 
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Ausbildung und IPOS 
-9.495.222 € 

Kirchenverwaltung 
-23.994.387 € 

sonstige Verwaltung 
und Gerichtsbarkeit  

-2.463.916 € 

Projekte und 
besondere Vorhaben 

in Regie der 
Kirchenverwaltung 

-6.537.573 € 

Öffentlichkeitsarbeit 
-5.656.298 € 

Zentrales Gebäude- 
management 
-5.992.099 € 

Synode 
-751.048 € 

Kirchenleitung 
-2.352.014 € 

Allgemeines 
Finanzwesen 

-215.912.751 € 

Rechnungs- 
prüfungsamt 
-2.154.939 € 

V d. Gesamtaufwendungen Allgemeines 
Finanzwesen, Leitungsgremien, Ausbildung und 

Verwaltung 
(Budgetbereich 7 bis 14) 

-275.310.247 € 
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V e. Haushaltsentwurf nach Budgetbereichen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

12.812.547 13.755.986 13.837.938 81.952
-333.779.853 -340.037.806 -349.357.410 -9.319.604

4.000.000 4.000.000 4.000.000 0
-316.967.306 -322.281.820 -331.519.472 -9.237.652

3.878.224 1.342.600 959.770 -382.830
-313.089.082 -320.939.220 -330.559.702 -9.620.482

-33.800 -34.111 -3.000 31.111

83.900 103.970 187.624 83.654
-2.716.187 -3.016.410 -4.840.783 -1.824.373

26.000 22.000 22.000 0
-2.606.287 -2.890.440 -4.631.159 -1.740.719

201.125 595.593 2.538.301 1.942.708
-2.405.162 -2.294.847 -2.092.858 201.989

-9.550 -32.600 -29.550 3.050

646.211 635.699 645.870 10.171
-3.574.310 -3.493.977 -3.584.471 -90.494

0 0 0 0
-2.928.099 -2.858.278 -2.938.601 -80.323

69.140 57.300 37.850 -19.450
-2.858.959 -2.800.978 -2.900.751 -99.773

-10.000 -52.500 -12.000 40.500

1.005.800 987.320 1.047.386 60.066
-3.877.780 -4.053.628 -4.205.996 -152.368

0 0 0 0
-2.871.980 -3.066.308 -3.158.610 -92.302

76.000 156.000 200.500 44.500
-2.795.980 -2.910.308 -2.958.110 -47.802

-1.375 -1.875 -11.400 -9.525

419.292 419.820 429.195 9.375
-1.702.444 -1.597.195 -1.650.442 -53.247

0 0 0 0
-1.283.152 -1.177.375 -1.221.247 -43.872

13.000 20.000 34.575 14.575
-1.270.152 -1.157.375 -1.186.672 -29.297

-4.900 -24.900 -31.900 -7.000

Investitionen

B021 Handlungsfeld Verkündigung

Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Ordentliche Aufwendungen

B022 Zentrum Verkündigung

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

B032 Zentrum Seelsorge und Beratung

Ordentliche Erträge

Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rücklagenbewegungen

Ordentliche Erträge

B03 Seelsorge und Beratung (einschl. Zentrum)

B04 Handlungsfeld Bildung (einschl. Zentrum)

B05 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste (einschl. 

Investitionen

Budgetbereiche:

B01 Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene

B02 Verkündigung (einschl. Zentrum)

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis
Investitionen

Finanzergebnis

B09 Öffentlichkeitsarbeit

B10 Zentrales Gebäudemanagement

B11 Synode

B06 Handlungsfeld Mission und Ökumene (einschl. Zentrum)

B07 Ausbildung und IPOS

B08 Gesamtkirche Dienstleistungen

B01 Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis

B12 Kirchenleitung

B13 Rechnungsprüfungsamt

B14 Allgemeines Finanzwesen

Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis
Investitionen

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis

Investitionen

B031 Handlungsfeld Seelsorge

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis

Finanzergebnis

Bilanzergebnis
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V e. Haushaltsentwurf nach Budgetbereichen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

B01 Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene

16.000.622 15.731.223 9.121.665 -6.609.558
-29.742.473 -29.490.508 -21.153.342 8.337.166

4.001 3.356 0 -3.356
-13.737.850 -13.755.929 -12.031.677 1.724.252

64.039 165.698 162.326 -3.372
-13.673.811 -13.590.231 -11.869.351 1.720.880

-70.412 -71.988 -5.700 66.288
-27.940 -27.940 0 27.940

1.750.842 1.623.453 1.883.660 260.207
-7.891.186 -7.762.752 -8.279.435 -516.683

0 0 0 0
-6.140.344 -6.139.299 -6.395.775 -256.476
1.015.895 846.450 851.550 5.100

-5.124.449 -5.292.849 -5.544.225 -251.376
-35.000 -35.000 -15.000 20.000

2.161.740 2.248.940 2.251.940 3.000
-2.618.799 -2.552.774 -2.656.678 -103.904

-397.500 -397.500 -398.500 -1.000
-854.559 -701.334 -803.238 -101.904

-5.123 -3.200 34.300 37.500
-859.682 -704.534 -768.938 -64.404

-8.700 -8.700 -83.700 -75.000
-382.000 -382.000 -382.000 0

52.250 103.250 77.500 -25.750
-21.693.102 -21.598.708 -20.342.135 1.256.573

0 0
-21.640.852 -21.495.458 -20.264.635 1.230.823

16.230 0 0 0
-21.624.622 -21.495.458 -20.264.635 1.230.823

0 0 0 0

106.100 115.100 106.100 -9.000
-1.791.594 -1.964.943 -1.999.611 -34.668

0 0 0 0
-1.685.494 -1.849.843 -1.893.511 -43.668

0 0 0 0
-1.685.494 -1.849.843 -1.893.511 -43.668

-11.362 -16.200 -5.000 11.200

117.100 108.600 112.200 3.600
-11.894.003 -12.108.790 -12.274.702 -165.912

0 0 0 0
-11.776.903 -12.000.190 -12.162.502 -162.312

1.806.852 1.629.373 1.453.995 -175.378
-9.970.051 -10.370.817 -10.708.507 -337.690

0 0 0 0

1.063.836 1.100.818 1.088.589 -12.229
-2.835.979 -2.777.261 -2.861.274 -84.013

0 0 0 0
-1.772.143 -1.676.443 -1.772.685 -96.242

-10.571 -17.999 0 17.999
-1.782.714 -1.694.442 -1.772.685 -78.243

0 0 0 0

47.200 18.450 23.900 5.450

B041 Handlungsfeld Bildung

Bilanzergebnis
Investitionen

B042 Zentrum Bildung

Ordentliche Erträge

Fremdfinanzierung

Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis
Investitionen

Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis

Rücklagenbewegungen

Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis

Bilanzergebnis
Investitionen

Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rücklagenbewegungen

B043 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser und Ev. Studierendenwohnheime

Ordentliche Erträge

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis
Investitionen

B052 Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung

Ordentliche Erträge

B051 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Bilanzergebnis
Investitionen

B061 Handlungsfeld Mission und Ökumene

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis

Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rücklagenbewegungen

B062 Zentrum Oekumene

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis
Investitionen

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis
Investitionen

B07 Ausbildung und IPOS

Ordentliche Erträge

Fremdfinanzierung
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V e. Haushaltsentwurf nach Budgetbereichen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

B01 Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene-10.065.147 -9.175.704 -9.495.222 -319.518
1.000 1.000 1.000 0

-10.016.947 -9.156.254 -9.470.322 -314.068
15.000 -7.000 -7.000 0

-10.001.947 -9.163.254 -9.477.322 -314.068
-7.000 -7.000 -7.000 0

6.640 14.900 14.500 -400
-422.449 -2.480.901 -2.481.003 -102

0 0 0 0
-415.809 -2.466.001 -2.466.503 -502

0 -20.000 -20.000 0
-415.809 -2.486.001 -2.486.503 -502

-2.850 -184.461 -201.170 -16.709

0 0 0 0
-1.434.009 -1.520.630 -1.467.681 52.949

0 0 0 0
-1.434.009 -1.520.630 -1.467.681 52.949

0 50.000 0 -50.000
-1.434.009 -1.470.630 -1.467.681 2.949

-12.235 -12.058 -7.762 4.296

21.730 21.250 21.000 -250
-998.167 -995.097 -1.032.773 -37.676

0 0 0 0
-976.437 -973.847 -1.011.773 -37.926

0 0 0 0
-976.437 -973.847 -1.011.773 -37.926

-12.000 -12.000 -12.000 0

434.712 365.496 403.361 37.865
-18.827.972 -17.388.015 -19.012.930 -1.624.915

0 0 0 0
-18.393.260 -17.022.519 -18.609.569 -1.587.050

76.000 0 46.300 46.300
-18.317.260 -17.022.519 -18.563.269 -1.540.750

-209.570 -15.171 -11.050 4.121

406.547 443.356 453.273 9.917
-2.208.137 -2.355.238 -2.463.916 -108.678

0 0 0 0
-1.801.590 -1.911.882 -2.010.643 -98.761

0 0 0 0
-1.801.590 -1.911.882 -2.010.643 -98.761

-12.750 -12.793 -7.000 5.793

56.440 93.500 0 -93.500
-7.230.368 -6.203.233 -6.537.573 -334.340

0 0 0 0
-7.173.928 -6.109.733 -6.537.573 -427.840
2.316.984 -302.704 949.639 1.252.343

-4.856.944 -6.412.437 -5.587.934 824.503
-2.000 -2.020 0 2.020

188.380 188.094 258.689 70.595
-5.666.926 -5.662.076 -5.656.298 5.778

0 0 0 0
-5.478.546 -5.473.982 -5.397.609 76.373

-32.500 12.500 -30.043 -42.543

Bilanzergebnis
Investitionen

Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rücklagenbewegungen

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis
Investitionen

B082 Kirchenverwaltung Stabsbereiche

Ordentliche Erträge

B081 Leitung Kirchenverwaltung

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Bilanzergebnis
Investitionen

B083 Kirchenverwaltung Bibliothek / Archiv

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis

Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rücklagenbewegungen

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rücklagenbewegungen

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis

Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Investitionen

B086 Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Investitionen

B084 Kirchenverwaltung - Dezernate / sonstige

Ordentliche Erträge

Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis
Investitionen

B085 Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Aufwendungen

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis

Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Investitionen

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

B09 Öffentlichkeitsarbeit
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V e. Haushaltsentwurf nach Budgetbereichen
Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

B01 Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene-5.511.046 -5.461.482 -5.427.652 33.830
-1.020 -1.030 -1.030 0

1.528.700 1.657.500 1.648.300 -9.200
-6.235.335 -5.936.663 -5.992.099 -55.436

900 900 0 -900
-4.705.735 -4.278.263 -4.343.799 -65.536
-4.766.986 -1.524.297 -2.046.530 -522.233
-9.472.721 -5.802.560 -6.390.329 -587.769
-3.385.000 -4.675.000 -5.810.000 -1.135.000

-3.000 -3.000 0 3.000

0 0 0 0
-726.502 -732.641 -751.048 -18.407

0 0 0 0
-726.502 -732.641 -751.048 -18.407

0 0 0 0
-726.502 -732.641 -751.048 -18.407

-4.600 -5.060 0 5.060

10.180 11.640 12.360 720
-2.172.215 -2.267.684 -2.352.014 -84.330

0 0 0 0
-2.162.035 -2.256.044 -2.339.654 -83.610

0 0 0 0
-2.162.035 -2.256.044 -2.339.654 -83.610

-73.950 -60.516 -36.800 23.716

137.000 135.900 146.000 10.100
-1.993.879 -2.074.775 -2.154.939 -80.164

0 0 0 0
-1.856.879 -1.938.875 -2.008.939 -70.064

0 0 4.000 4.000
-1.856.879 -1.938.875 -2.004.939 -66.064

-6.000 -3.800 -4.000 -200

530.389.582 576.504.130 587.202.065 10.697.935
-169.408.007 -210.251.234 -214.784.546 -4.533.312

10.433.048 24.998.945 27.887.095 2.888.150
371.414.623 391.251.841 400.304.614 9.052.773

1.447.436 1.557.411 1.229.725 -327.686
372.862.059 392.809.252 401.534.339 8.725.087

-5.500 0 0 0
-6.334.121 -6.529.937 -6.733.086 -203.149

569.447.351 616.388.395 620.973.115 4.584.720
-651.506.823 -697.498.643 -707.388.321 -9.889.678

14.067.449 28.628.701 31.511.595 2.882.894
-67.992.023 -52.481.547 -54.903.611 -2.422.064

6.180.745 4.557.725 6.399.258 1.841.533
-61.811.278 -47.923.822 -48.504.353 -580.531

-3.919.574 -5.268.783 -6.295.062 -1.026.279
-6.747.061 -6.942.877 -7.115.086 -172.209

Bilanzergebnis

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen
Finanzergebnis

B13 Rechnungsprüfungsamt

Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Bilanzergebnis

Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag
Rücklagenbewegungen

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis
Investitionen

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

Summe:

B12 Kirchenleitung

Rücklagenbewegungen
Bilanzergebnis

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

Rücklagenbewegungen

Investitionen

B10 Zentrales Gebäudemanagement

Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Investitionen

B11 Synode

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung

Ordentliche Erträge
Ordentliche Aufwendungen

Rücklagenbewegungen

Bilanzergebnis
Investitionen

Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Investitionen

Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Investitionen

B14 Allgemeines Finanzwesen

Bilanzergebnis

Finanzergebnis
Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Investitionen
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VI b. Entnahmen aus Rücklagen mit Zweckbestimmung

Plan Entwurf
2019 2020

€ €
Kirchengemeinden und Dekanate

064 Fundraising - Weiterbildung Ehrenamtlicher 20.000 20.000
6141 Gemeindepfarrdienst 3.700.000 277.000
9312 Kindertagesstätten - Kirchengemeinden 0 400.000
9321 Gebäudezuweisung 0 3.000.000
9335 Dekanatszusammenschlüsse 1.800.000 400.000
9341 Zuweisungen Regionalverwaltungen 0 1.372.770
9342 Verwaltungsvernetzung 50.000 50.000
9343 Personalkosten i.d.RV 472.600 140.000
9495 Härtefonds 300.000 300.000

Handlungsfelder und Zentren

versch. Zentrum Verkündigung 40.500 17.200
0191205 Liturgischer Wegweiser 14.150 0
0191306 EKHN-Orchester 650 650

0212 Gesangbuchfonds 17.000 17.000
029103 "Martin Luther King" 0 20.000

0291234 Treffpunkt Popularmusik 2.000 0
0591 Religionsbücherfonds    7.500 15.500
0595 Projekt Religious Education Laboratory digital (Relab-digital) 31.500 0
1213 Ev. Studierendengemeinde Mainz 0 7.000
1432 Fachberatung Inklusion 20.000 20.000
1621 Kirchentagsgeschäftsstelle 11.193 14.620
1622 Ökumenischer Kirchentag 2021 567.400 2.505.281

1937 ff. Arbeit mit Flüchtlingen 1.599.373 1.423.995
1941 Notfallseelsorge 40.000 40.000
1943 Trauerseelsorge 20.000 20.500
1992 Pilgerreise 20.000 20.000
1999 Zentrum Seelsorge und Beratung 10.000 24.575
2541 Hospizarbeit 76.000 120.000
3492 Fonds zur Überwindung von Fremdenfeindlichkeit 10.000 10.000

513210 Projekt "Integration durch Bildungs- und Wohnangebot im 
Laubach-Kolleg"

123.382 159.826

5231 Geschäftsführung Tagungshäuser 0 37.500
589115 Flüchtlingsarbeit in Kitas 846.450 851.550

8121 Kapellenausstattung 10.000 10.000

Öffentlichkeitsarbeit

4121 Medienhaus 0 27.000
41931 Zukunftspreis der Öffentlichkeitsarbeit 0 12.500
4223 Beauftr. beim Südwestrundfunk 0 5.600

42419 Sublan-Gottesdienst 45.000 0

Gesamtkirchliches Bauen

51329 Laubach Kolleg; Finanzierung energetische Sanierung 16.316 0
82501 Laubach, Breslauer Straße 2 (Turnhalle 0 100.000
8252 Freienseen, Oberseener Weg 9 280.000 70.000

82603 Darmstadt, Helmut-Hild-Haus 45.000 90.000
82604 Darmstadt, Paulusplatz 1 65.000 1.600.000
82606 Darmstadt, Zweifalltorweg 8 (teilweise), 10 und 12 300.000 0
82608 Friedberg, Kaiserstraße 2 50.000 80.000
82612 Herborn, Schloß Herborn 0 95.000
82615 Mainz, Albert-Schweizer-Straße 80.000 0

Zweckbestimmung
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Plan Entwurf
2019 2020

€ €

Zweckbestimmung

8261801 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1 (Propstei) 0 30.000
8261803 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 1 (ESG) 25.000 0

82702 Darmstadt, Adelungstraße 38 45.000 45.000
82704 Darmstadt, Dieburger Straße 201A 25.000 0
82706 Darmstadt, Dieburger Straße 201C 25.000 0
82708 Darmstadt, Freiligrathstraße 16 0 20.000
82710 Darmstadt, Ohlystraße 71 0 30.000
82713 Darmstadt, Zweifalltorweg 8; Wohnhaus 100.000 0
82715 Gießen, Südanlage 13 60.000 150.000
82720 Kronberg, Friedrichstraße 50 0 50.000
82722 Laubach, Breslauer Straße 4 500.000 500.000
8292 Jugendburg Hohensolms 460.000 260.000

829402 Martin-Niemöller-Haus 1.400.000 75.000

Leitung, Verwaltung, Rechnungsprüfung

5592 50 Jahre Gleichstellung von Frauen und Männern im 
Pfarrdienst der EKHN

28.050 0

7662 Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit 50.000 0
7666405 Ausbildung Verwaltungsfachangestelle 0 16.300
7668503 Projekt zur flächend. Gebäudebewertung 454.638 26.351
7668504 Einführung und Implementierung eines neuen EDV-Programms 

für Bau und Liegenschaften
0 30.000

7668515 Klimaschutzmanagement Energie 0 113.575
7668516 Klimaschutzmanagement Pumpen und Hydraulik 0 97.100

7711 Rechnungsprüfungsamt - Verwaltung 0 4.000

Allgemeines Finanzwesen, Perspektive 2025

versch. Perspektive 2025 - div. Projekte 1.884.608 1.382.613
92122 EKD-Fonds Behindertenhilfe und Psychiatrie 566.657 339.394
94911 Überbrückungsfonds 992.894 892.471

17.307.861 17.436.871

Plan Entwurf
2019 2020

€ €
0591 Religionsbücherfonds 13.000 13.000
1612 Landesgartenschau 30.000 30.000
1621 Landesausschuss Kirchentag 0 5.600
2911 Brot für die Welt 17.999 0

41931 Zukunftspreis der Öffentlichkeitsarbeit 2.500 2.500
42911 Impulspost 0 42.643
61207 Studienbegleitung Geschäftsstelle Mainz 7.000 7.000
7120 Kirchenvorstandswahl 670.000 670.000

76691 Zentrale Dienste (allgemeine Verwaltungsmittel) 20.000 20.000
76687 Perspektive 2025 2.000.000 0
82626 Photovoltaik, Ev. Studierendenwohnheime 3.200 3.200
8731 Nachlass Uhl 1.700 1.700
9321 Gebäudezuweisung (Substanzerhaltung) 5.000.000 5.000.000
9561 Rente Jesusbruderschaft 440 440
971 Gesamtkirchliche Rücklagen (Substanzerhaltungsrücklage) 4.984.297 5.241.530

12.750.136 11.037.613Summe:

Summe:

VI c. Zuführungen an Rücklagen mit Zweckbestimmung

Zweckbestimmung
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VII. Rückstellungen 

Bestand Bestand

01.01.2015 31.12.2015

I. Versorgungsrückstellungen 1.731.305.809,00 € 1.791.845.054,00 €

     davon Pensionsverpflichtungen 1.200.387.941,00 € 1.253.590.270,00 €

     davon Beihilfeverpflichtungen 530.917.868,00 € 538.254.784,00 €

II. Clearingrückstellung 7.000.000,00 € 18.600.000,00 €

III. Sonstige Rückstellungen 11.246.387,12 € 11.262.961,39 €

    davon nicht genommener Urlaub 8.130.000,00 € 8.861.000,00 €

    davon Altersteilzeit 846.000,00 € 120.273,60 €

    davon Dienstjubiläen 652.000,00 € 671.000,00 €

    davon Mehrarbeit 286.000,00 € 320.000,00 €

    davon Familienbudget 253.409,96 € 297.379,02 €

    davon Prozesskosten 200.000,00 € 200.000,00 €

    davon ausstehende Rechnungen 878.977,16 € 793.308,77 €

Summe 1.749.552.196,12 € 1.821.708.015,39 €
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Budgetbereich B01 Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene

B01001 Kirchengemeinden

B01002 Kindertagesstätten

B01003 Gebäudeinvestitionen

B01004 Dekanate

B01005 Regionalverwaltungen

B01006 Gemeindepfarrdienst

B01007 Regionale Stellen

B01008 Ehrenamtsakademie

B01009 Zuführung an kirchengemeindliche Rückstellungen / Rücklagen

B01010 Härtefonds

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

Die Gliederung des Budgetbereichs nach Unterbudgets lässt die jeweiligen Empfänger und Zweckbestimmungen der
Haushaltsmittel erkennen. Der Budgetbereich stellt eine Verbindung von gesamtkirchlichen Ausgaben zugunsten der
Kirchengemeinden und Dekanate (insb. Pfarrdienst) mit den unmittelbaren Zuweisungen an die Kirchengemeinden und
Dekanate dar.

2. Ziele und Aufgaben
a) Finanzzuweisungen an Kirchengemeinden und Dekanate

Die Zuweisungen im Budgetbereich sollen dazu dienen, dass Kirchengemeinden, Kirchen-gemeindeverbände und
Dekanate ihre Aufgaben erfüllen und ihren Bauunterhaltungs- und Investitionsbedarf abdecken können. Hierunter ist die
Finanzierung der Personalkosten, der Sachaufwendungen, der Bauunterhaltung und -investitionen und der
Gebäudebewirtschaftung zu fassen. Ein Großteil der Zuweisungen wird pauschaliert bereitgestellt. Die jeweiligen
Bemessungs¬faktoren sind im Haushaltsgesetz geregelt. Daneben werden insbesondere für
Bauinvestitionsmaßnahmen, für den Betrieb der Kindertagesstätten und für die funktionalen Dienste der Dekanate
bedarfsbezogene Zuweisungen gezahlt.

Aufgabe des Budgetbereichs ist die Umsetzung der bestehenden Rechtsregelungen. Die Zuweisungsverordnung sowie
die Rechtsverordnung über die Ausführung von Bauunter-haltungsmaßnahmen an kirchlichen Gebäuden regeln die
einzelnen Finanzierungs¬formen. Besondere Elemente des Zuweisungssystems sind:
- Pauschale für Gottesdienstorte,
- Mitgliederbezug bei der Grundzuweisung für die Kirchengemeinden,
- weitgehende Neutralität hinsichtlich von Gemeindezusammenschlüssen,
- finanzielle Absicherung kleiner Gemeinden durch eine Mindestbetragsregelung,
- zusätzliche Pauschalen für Außenorte als Predigtstellen,
- Verantwortung der Gemeinden für die Pfarrhausunterhaltung,
- Finanzausgleich auf der Dekanatsebene für besondere Aufgaben in den Kirchen-gemeinden und der Region,

Wenn Kirchengemeinden im Zuge eines Zusammenschlusses auf Gottesdienstorte verzichten oder sich die Häufigkeit
von Gottesdiensten in den neu entstandenen Außenorten / zusätzlichen Predigtstellen verringert, erhalten diese
Kirchengemeinden gemäß der Zuweisungs¬verordnung einen finanziellen Ausgleich, der für einen 25jährigen Zeitraum
berechnet wird.

Die Mittel des Unterbudgets Gebäudeinvestitionen werden überwiegend im Wege Einzelfall¬ bezogener
Genehmigungen von Bauunterhaltungsmaßnahmen an Kirchengemein¬den bereitgestellt. Ausnahmen stellen
Dekanate oder Gemeindeverbände dar, die eigenes Baupersonal vorhalten. In diesen Fällen werden entsprechend des
Anteils der Gebäudewerte der betreffenden Kirchengemeinden pauschale Bauzuweisungen gezahlt. Um die finanziellen
Möglichkeiten der Gesamtkirche zu Gunsten der Kirchengemeinden zu verbessern, wird – soweit im Rahmen der
Haushaltsplanung möglich – eine zusätzliche Rücklage für die Bauunterhaltung in den Kirchengemeinden aus
Vermögenserträgen gespeist.

Mit den Mitteln des Härtefonds werden finanzielle Hilfen bereitgestellt, wenn insbesondere Kirchengemeinden aus
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besonderem und einmaligem Anlass in Finanzierungsprobleme geraten, die zu unvertretbaren Härten führen würden.

b) Finanzzuweisungen an Regionalverwaltungen

Die Regionalverwaltungen nehmen wesentliche Verwaltungsaufgaben der Kirchengemeinden, Dekanate und
Kirchlichen Verbände insbesondere in den Bereichen Finanz- und Personalwesen wahr. Soweit Drittmittel nicht zur
Verfügung stehen (insb. Kindertagesstätten-Verwaltungskostenumlage), stattet die Gesamtkirche die
Regionalverwaltungsverbände mit den erforderlichen Mitteln zur Wahrnehmung der Pflichtaufgaben und der
übertragenen gesamtkirchlichen Aufgaben aus. Freiwillige Aufgaben werden i. d. R. gesamtkirchlich nicht mitfinanziert.

c) Pfarrdienst

Die vielfältigen Anforderungen im Pfarrberuf erfordern eine Aus- und Fortbildung, in der die theologische Kompetenz
entwickelt und gleichzeitig erlernt wird, die gewonnenen Kenntnisse und Einsichten persönlich zu vertreten. Hierzu ist
neben dem Erwerb theologischer Sachkenntnis die Entwicklung von Fertigkeiten wie Sprach-, Argumentations- und
Dialogfähigkeit, Teamfähigkeit und die Fähigkeit zur Reflexion unerlässlich. Eine Förderung dieser Fertigkeiten beginnt
durch die Kirchliche Studienbegleitung schon während des Studiums (Ordnung für die Theologiestudierenden  § 11 und
§ 12) und wird im Praktischen Vorbereitungsdienst (Vikariat) um die Fähigkeit zur Leitungstätigkeit und Konfliktfähigkeit
erweitert fortgeführt. Im Vikariat werden die im Theologiestudium erworbenen Kenntnisse auf die Aufgaben des
auszufüllenden Amtes und die jeweils konkreten Anforderungen angewendet und dabei vertieft und konkretisiert. Das
Vikariat dient daher der Förderung und der Bewährung. In Fortbildungen werden die zur angemessenen Amtsführung
notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten gefestigt, vertieft und erweitert. Nur so kann den vielfältigen und sich
verändernden Anforderungen an den Pfarrberuf adäquat begegnet werden, so dass eine qualitativ angemessene
Amtsführung möglich ist.
Die Gesamtorganisation hat daher für entsprechende und qualifizierte Aus-, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Sorge zu tragen.

Ebenso ist es wichtig, Pfarrerinnen und Pfarrer in den gesellschaftlichen, strukturellen und personellen
Veränderungsprozessen, die mit zunehmender Intensität den Gemeinde¬pfarrdienst vor Ort berühren und
herausfordern, auch durch lebens- und berufsbiographische Begleitungs- und Beratungsangebote zu unterstützen. Es
wird weiter ein Anliegen sein, Pfarrerinnen und Pfarrer wie auch Kirchengemeinden für Kooperationen untereinander in
Verbindung mit anderen kirchlichen Berufen und den Ehrenamtlichen zu gewinnen und zugleich Rahmenbedingungen
zu entwickeln, damit der pastorale Dienst gerne wahrgenommen wird. Perspektivisch ist zu berücksichtigen, dass die
geburtenstarken Jahrgänge vermehrt in die letzte Berufsphase eintreten. Dabei ist der Blick auch intensiver noch auf
das gelingende Gestalten der Übergangsphase vom Berufsleben in den Ruhestand zu richten. Zudem wird die
Gewinnung von Pfarrerinnen und Pfarrern im Ruhestand für Vertretungsdienste bzw. für die Möglichkeit, über die
Regelalterszeit bis zu 70 Jahren, immer stärker in den Focus rücken.
Bezüglich der Pfarrstellen werden im neuen Haushaltsjahr die Beratungen für die Umsetzung der
Pfarrstellenbemessung 2024 prägend sein.

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
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B01 Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 7.497.8807.148.580 7.252.690 245.190

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 1.103.8004.603.800 1.103.000 800

4. Kollekten und Spenden 1.3001.300 1.300 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 5.234.9581.058.867 5.398.996 -164.038

13.837.93812.812.547 13.755.986 81.9528. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -85.120.450-87.255.450 -85.959.850 839.400

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-254.535.457-237.192.130 -244.322.607 -10.212.850

11.Zuschüsse an Dritte -97.350-87.350 -87.350 -10.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -8.591.972-7.807.593 -8.803.750 211.778

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -1.012.181-1.542.330 -864.249 -147.932

-349.357.410-333.884.853 -340.037.806 -9.319.60415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-335.519.472-321.072.306 -326.281.820 -9.237.65216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 4.000.0004.000.000 4.000.000 0

4.000.0004.000.000 4.000.000 019.Finanzergebnis

-331.519.472-317.072.306 -322.281.820 -9.237.65220.Ordentliches Ergebnis

-331.519.472-317.072.306 -322.281.820 -9.237.65224.Jahresergebnis vor Steuern

-331.519.472-317.072.306 -322.281.820 -9.237.65226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -5.000.000-5.000.000 -5.000.000 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 5.959.7708.878.224 6.342.600 -382.830

-330.559.702-313.194.082 -320.939.220 -9.620.48230.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -3.000-33.800 -34.111 31.111

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-100.613.013-40.996.870 -96.050.969 -4.562.045

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-9.168-10.032 -8.340 -828
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Vakanzentwicklung im Gemeindepfarrdienst in den Jahren 2017 bis 2019

Stichtag Vollstellen davon 
vakant in %

hauptamtl. 
Vertretungs

dienste

 Stellen 
ohne 

Vertretung
in %

01.07.2017 1.006,00 45,75 4,55% 52,25 0,00 0,00%

01.07.2018 1.006,00 66,75 6,64% 59,00 7,75 0,77%

01.07.2019 1006,00 62,25 6,19% 54,35 7,90 0,79%

01.07.2017 181,00 6,00 3,31% 6,25 0,00 0,00%

01.07.2018 258,00 8,50 3,29% 17,00 0,00 0,00%

01.07.2019 258,00 10,00 3,88% 12,00 0,00 0,00%

01.07.2017 206,00 8,25 4,00% 10,25 0,00 0,00%

01.07.2018 206,00 11,00 5,34% 16,00 0,00 0,00%

01.07.2019 206,00 10,75 5,22% 15,00 0,00 0,00%

Propstei Rheinhessen   01.07.2017 115,00 7,00 6,09% 1,00 6,00 5,22%

01.07.2018 156,00 19,25 12,34% 7,50 11,75 7,53%

01.07.2019 156,00 19,25 12,34% 4,10 15,15 9,71%

Propstei Süd-Nassau 01.07.2017 197,00 8,00 4,06% 7,50 0,50 0,25%

Propstei Rhein-Main 
(vor Fusion) 01.07.2017 154,50 5,50 3,56% 18,00 0,00 0,00%

01.07.2018 233,50 10,50 4,50% 10,00 0,50 0,21%

01.07.2019 233,50 12,75 5,46% 13,5 0,00 0,00%

01.07.2017 152,50 11,00 7,21% 9,25 1,75 1,15%

01.07.2018 152,50 17,50 11,48% 8,50 9,00 5,90%

01.07.2019 152,50 9,50 6,23 9,75 0,00 0,00

EKHN

Propstei Starkenburg

Propstei Oberhessen

Propstei               
Nord-Nassau

Die Abweichungen in den Zahlen resultieren aus der Neustrukturierung der Propsteibereiche.

Mit Blick auf die Pfarrstellensituation in der EKHN zeigt sich, dass es auch bei Vollbesetzung bzw. 

Besetzungsüberhängen einzelne Pfarrstellen ohne Vertretung geben kann.

Propstei Rheinhessen 
und Nassauer Land

Propstei Rhein-Main 
(nach Fusion)
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Haushalt 2020  -  Nachrichtliche Liste der Pfarrstellenkosten nach Dekanaten

Fußnoten  Dekane
vollstellen 

 Profilstellen
ohne 

Fachstellen 

Klinikseelsorge
AKH Stellen

Altenheim-
Altenseelsorge

City Kirchenarbeit
Stadtjugendarbeit

Gemeinde-
pfarrstellen Summe

(1) Alzey 42.450 0 77.500 0 1.073.000      1.192.950          

An der Dill 127.350 0 77.500 0 2.516.000      2.720.850          

Bergstrasse 169.800 77.500 232.500 38.750 3.811.000      4.329.550          

Biedenkopf-Gladenbach 127.350 77.500 0 38.750 2.701.000      2.944.600          

Büdinger Land 127.350 38.750 38.750 0 2.997.000      3.201.850          

Darmstadt - Land 84.900 38.750 38.750 0 1.850.000      2.012.400          

Darmstadt - Stadt 63.675 38.750 271.250 155.000 1.739.000      2.267.675          

Dreieich 63.675 38.750 77.500 0 1.295.000      1.474.925          

FFM- Offenbach Stadtdekanat 254.700 271.250 1.085.000 232.500 5.439.000      7.282.450          

Gießen 127.350 58.125 290.625 116.250 2.072.000      2.664.350          

Groß-Gerau-Rüsselsheim 127.350 155.000 77.500 38.750 2.997.000      3.395.600          

Grünberg 42.450 19.375 0 0 1.110.000      1.171.825          

Hochtaunus 127.350 0 271.250 38.750 2.479.000      2.916.350          

Hungen 42.450 19.375 38.750 38.750 814.000         953.325             

Ingelheim - Oppenheim 127.350 38.750 38.750 38.750 2.294.000      2.537.600          

Kirchberg 42.450 19.375 0 0 962.000         1.023.825          

Kronberg 127.350 0 116.250 77.500 2.442.000      2.763.100          

Mainz 127.350 38.750 290.625 193.750 1.850.000      2.500.475          

Nassauer Land 127.350 77.500 174.375 38.750 2.886.000      3.303.975          

Odenwald 63.675 77.500 77.500 0 1.961.000      2.179.675          

Rheingau-Taunus 127.350 116.250 271.250 0 2.775.000      3.289.850          

Rodgau 84.900 58.125 38.750 0 1.850.000      2.031.775          

Runkel 63.675 77.500 116.250 0 1.443.000      1.700.425          

Vogelsberg - Alsfeld 127.350 0 77.500 0 3.182.000      3.386.850          

Vorderer Odenwald 127.350 38.750 116.250 0 2.590.000      2.872.350          

Weilburg 42.450 38.750 38.750 0 962.000         1.081.950          

Westerwald 127.350 0 77.500 0 3.108.000      3.312.850          

Wetterau 127.350 77.500 387.500 38.750 3.293.000      3.924.100          

Wiesbaden 169.800 38.750 271.250 232.500 3.330.000      4.042.300          

(1) Wöllstein 42.450 38.750 0 0 814.000         895.200             

Worms-Wonnegau 84.900 116.250 116.250 38.750 2.035.000      2.391.150          

3.268.650 1.685.625 4.785.625,0 1.356.250 70.670.000    81.766.150        

Die Ausweisung erfolgt mit Personalkosteneckwerten

   (1)   Alzey und Wöllstein ab 01.01.20 Alzey-Wöllstein
 
   Die Zahl der Gemeindepfarrstellen bezieht sich auf den derzeit gültigen Dekanatsstellenplan (957 Gemeindepfarrstellen).
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Pfarrstellenzuweisung für den gemeindlichen Pfarrdienst sowie Dekanspfarrstellen 
für das Haushaltsjahr 2020

Propstei Dekanat
Mitglieder-

zahl
31.12.2016

Soll-Stellenplanung
zum 31.12.2019

Dekanspfarr-
stellenanteil

Biedenkopf - Gladenbach 54.002 36,50 1,50
An der Dill 53.959 34,00 1,50
Runkel 28.009 19,50 0,75
Westerwald 55.855 42,00 1,50
Weilburg 18.933 13,00 0,50

Nord-Nassau 210.758 145,00 5,75
Vogelsberg 54.842 43,00 1,50
Büdinger Land 60.680 40,50 1,50
Gießen 54.078 28,00 1,50
Grünberg 22.584 15,00 0,50
Hungen 17.403 11,00 0,50
Kirchberg 22.253 13,00 0,50
Wetterau 77.212 44,50 1,50

Oberhessen 309.052 195,00 7,50
Alzey 23.123 14,50 0,50
Ingelheim-Oppenheim 51.294 31,00 1,50
Mainz 50.054 25,00 1,50
Nassauer Land 54.415 39,00 1,50
Wöllstein 16.904 11,00 0,50
Worms-Wonnegau 47.346 27,50 1,00

Rheinhessen und Nassauer Land 243.136 148,00 6,50
Hochtaunus 55.550 33,50 1,50
Frankfurt Stadtdekanat 146.715 73,50 3,00
Rheingau-Taunus 53.123 37,50 1,50
Kronberg 60.163 33,00 1,50
Wiesbaden 82.597 45,00 2,00

Rhein-Main 398.148 222,50 9,50
Bergstraße 103.215 51,50 2,00
Darmstadt-Land 46.232 25,00 1,00
Darmstadt-Stadt 46.083 23,50 0,75
Dreieich 32.387 17,50 0,75
Groß-Gerau-Rüsselsheim 52.442 40,50 1,50
Odenwald 37.205 26,50 0,75
Rodgau 48.400 25,00 1,00
Vorderer Odenwald 57.508 35,00 1,50

Starkenburg 423.472 244,50 9,25

Gesamtsumme 1.584.566 955,00 38,50
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Pfarrstellenentwicklung

BB 2018 2019 2020

Gemeindliche Pfarrstellen 1.030,00 1.015,00 997,00

1 Kirchengemeindepfarrstellen 970,00 965,00 957,00

1 dem Propst/ der Pröpstin beigegeben 60,00 50,00 40,00

Regionale Pfarrstellen 171,75 174,50 172,75

1 Dekanepfarrstellen 34,75 38,50 38,50

1
Regionale Spezialseelsorge
(Krankenhaus und A-K-H) 64,25 63,25 61,50

1 Profil- und Fachstellen 71,75 71,75 71,75

1 Ehrenamtsakademie 1,00 1,00 1,00

Gesamtkirchliche Pfarrstellen mit
regionaler Anbindung 42,50 42,50 37,00

2.1 Handlungsfeld Verkündigung 9,00 9,00 4,00

3.1 Handlungsfeld Seelsorge 28,50 28,50 28,00

4.1 Handlungsfeld Bildung 5,00 5,00 5,00

Gesamtkirchliche Pfarrstellen 145,07 144,07 138,57

2.1 Handlungsfeld Verkündigung 9,50 9,50 9,50

2.2 Zentrum Verkündigung 8,00 8,00 8,50

3.1 Handlungsfeld Seelsorge 14,50 15,00 15,00

3.2 Zentrum Seelsorge und Beratung 5,00 4,50 4,50

4.1 Handlungsfeld Bildung 26,50 26,50 21,00

4.3
Ev. Schulwerk in Hessen und Nassau
bis HH 2019 im Handlungsfeld Bildung 1,50

4.2 Zentrum Bildung 4,00 4,00 4,00

4.3 IPOS 4,50 4,50 4,00

5.1 Handlungsfeld Gesellschaftliche Verantwortung 12,50 12,00 9,50

5.2 Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung 3,00 3,00 3,00

6.1 Handlungsfeld Mission und Ökumene 3,00 3,00 3,00

6.2 Zentrum Ökumene 11,00 11,00 11,00

7.1 Ausbildung 7,50 7,00 7,00

8.1 - 8.4 Kirchenverwaltung 13,50 13,50 13,50

8.5 Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit 5,24 5,24 5,24
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Pfarrstellenentwicklung

BB 2018 2019 2020

9 Öffentlichkeitsarbeit 5,33 5,33 6,33

11 Kirchensynode 1,00 1,00 1,00

12 Kirchenleitung 11,00 11,00 11,00

Schulpfarrstellen 155,67 150,00 140,00

4.1 Religionsunterricht 134,00 130,00 120,00

4.1 Schulseelsorge 21,67 20,00 20,00

Projektpfarrstellen 3,50 5,00 3,00

2.1 Ökumenischer Kirchentag 1,00 1,00

8.6 Projektpfarrstellen 3,50 4,00 2,00

Summe 1.548,49 1.531,07 1.488,32

Refinanzierte zusätzliche Gemeindepfarrstellenumfänge: 2,25

10,75

Regionale Pfarrstellen
(Altenseelsorge,  A-K-H) 2,00

2,00

Gesamtkirchliche Pfarrstellen 4,50

8,50Gesamtsumme der refinanzierten Stellenumfänge

Nachrichtliche Ausweisung refinanzierter Pfarrstellenumfänge

Ausweisung der nicht durch einen Vertrag mit dem Staat oder durch die EKKW includierten 
refinanzierten Stellenumfänge:

Gesamtkirchliche Pfarrstellen mit regionaler Anbindung:

76



Pl
an

un
g 

de
r Z

uw
ei

su
ng

sb
em

es
su

ng
ss

ät
ze

 fü
r 2

02
0

Au
sg

le
ic

h 
al

lg
em

ei
ne

 
K

os
te

ns
te

ig
er

un
g 

+2
,5

 %
Sa

ch
ko

st
en

- 
Pr

ei
ss

te
ig

er
un

gs
au

sg
le

ic
h 

gg
ü.

 2
01

8
in

sg
es

am
t  

1,
0%

B
em

es
su

ng
s-

 
sa

tz
 2

01
9

Au
sg

le
ic

h 
al

lg
em

ei
ne

 
K

os
te

ns
te

ig
er

un
g 

+3
,5

 %
Sa

ch
ko

st
en

- 
Pr

ei
ss

te
ig

er
un

gs
au

sg
le

ic
h 

gg
ü.

 2
01

9
in

sg
es

am
t  

2,
0%

B
em

es
su

ng
s-

 
sa

tz
 2

02
0

K
irc

he
ng

em
ei

nd
en

G
ru

nd
zu

w
ei

su
ng

 (§
 2

)
(v

or
lä

uf
ig

)
Ve

rä
nd

. 
gg

ü.
 

20
19

*
2,

5%
29

,3
0 

€
3,

5%
30

,3
3 

€
3,

50
%

M
in

de
st

be
tra

g
ge

m
äß

 Z
VO

 F
es

tb
et

ra
g

3.
00

0 
€

ge
m

äß
 Z

VO
 F

es
tb

et
ra

g
3.

00
0 

€

G
ot

te
sd

ie
ns

tp
au

sc
ha

le
ge

m
äß

 Z
VO

 F
es

tb
et

ra
g

5.
00

0 
€

ge
m

äß
 Z

VO
 F

es
tb

et
ra

g
5.

00
0 

€
be

i w
öc

he
nt

lic
he

m
 

G
ot

te
sd

ie
ns

t
ge

m
äß

 Z
VO

 F
es

tb
et

ra
g

5.
00

0 
€

ge
m

äß
 Z

VO
 F

es
tb

et
ra

g
5.

00
0 

€
be

i v
ie

rz
eh

nt
äg

lic
he

m
 

G
ot

te
sd

ie
ns

t
ge

m
äß

 Z
VO

 F
es

tb
et

ra
g

3.
00

0 
€

ge
m

äß
 Z

VO
 F

es
tb

et
ra

g
3.

00
0 

€
be

i m
on

at
lic

he
m

 
G

ot
te

sd
ie

ns
t

ge
m

äß
 Z

VO
 F

es
tb

et
ra

g
2.

00
0 

€
ge

m
äß

 Z
VO

 F
es

tb
et

ra
g

2.
00

0 
€

G
eb

äu
de

zu
w

ei
su

ng
 (§

 3
)

   
Ki

rc
he

Be
w

irt
sc

ha
ftu

ng
%

 d
es

 T
ag

es
ne

ub
au

w
er

ts
dy

na
m

is
ie

rt 
m

it 
Ba

ui
nd

ex
0,

47
%

dy
na

m
is

ie
rt 

m
it 

Ba
ui

nd
ex

0,
47

%

Kl
ei

ne
 B

au
un

te
rh

al
tu

ng
So

ck
el

be
tra

g 
1,

0%
67

0 
€

2,
0%

68
3 

€
2,

00
%

%
 d

es
 T

ag
es

ne
ub

au
w

er
ts

dy
na

m
is

ie
rt 

m
it 

Ba
ui

nd
ex

0,
06

%
dy

na
m

is
ie

rt 
m

it 
Ba

ui
nd

ex
0,

06
%

   
G

em
ei

nd
eh

au
s

Be
w

irt
sc

ha
ftu

ng
pr

o 
G

em
ei

nd
eg

lie
d

1,
0%

1,
74

 €
2,

0%
1,

77
 €

2,
00

%
%

 d
es

 T
ag

es
ne

ub
au

w
er

ts
dy

na
m

is
ie

rt 
m

it 
Ba

ui
nd

ex
0,

60
%

dy
na

m
is

ie
rt 

m
it 

Ba
ui

nd
ex

0,
60

%

Kl
ei

ne
 B

au
un

te
rh

al
tu

ng
pr

o 
G

em
ei

nd
eg

lie
d

1,
0%

0,
36

 €
2,

0%
0,

37
 €

2,
78

%
%

 d
es

 T
ag

es
ne

ub
au

w
er

ts
dy

na
m

is
ie

rt 
m

it 
Ba

ui
nd

ex
0,

18
%

dy
na

m
is

ie
rt 

m
it 

Ba
ui

nd
ex

0,
18

%

   
Pf

ar
rh

au
s

So
ck

el
be

tra
g

1,
0%

3.
34

6 
€

2,
0%

3.
41

3 
€

2,
00

%
%

 d
es

 T
ag

es
ne

ub
au

w
er

ts
dy

na
m

is
ie

rt 
m

it 
Ba

ui
nd

ex
1,

00
%

dy
na

m
is

ie
rt 

m
it 

Ba
ui

nd
ex

1,
00

%

   
So

ns
tig

e 
G

eb
äu

de
Be

w
irt

sc
ha

ftu
ng

%
 d

es
 T

ag
es

ne
ub

au
w

er
ts

dy
na

m
is

ie
rt 

m
it 

Ba
ui

nd
ex

0,
47

%
dy

na
m

is
ie

rt 
m

it 
Ba

ui
nd

ex
0,

47
%

Kl
ei

ne
 B

au
un

te
rh

al
tu

ng
%

 d
es

 T
ag

es
ne

ub
au

w
er

ts
dy

na
m

is
ie

rt 
m

it 
Ba

ui
nd

ex
0,

18
%

dy
na

m
is

ie
rt 

m
it 

Ba
ui

nd
ex

0,
18

%

D
ek

an
at

e

G
ru

nd
zu

w
ei

su
ng

 (§
 6

)

- p
ro

 G
em

ei
nd

eg
lie

d
1,

0%
0,

26
 €

3,
5%

0,
27

 €
3,

50
%

- p
ro

 k
m

²
1,

0%
13

,3
7 

€
3,

5%
13

,8
4 

€
3,

50
%

2,
5%

55
.0

71
 €

3,
5%

56
.9

98
 €

3,
50

%

20
19

20
20

pr
o 

G
em

ei
nd

eg
lie

d

zu
sä

tz
lic

he
 P

re
di

gt
st

el
le

n

- P
er

so
na

lk
os

te
n 

Se
kr

et
ar

ia
t p

ro
 v

ol
le

r S
te

lle

* 
A

bw
ei

ch
un

ge
n 

vo
n 

de
n 

de
fin

ie
rte

n 
pr

oz
en

tu
al

en
 V

er
än

de
ru

ng
ss

ät
ze

n 
er

ge
be

n 
si

ch
 d

ur
ch

 A
uf

- o
de

r A
br

un
de

n 
de

r Z
uw

ei
su

ng
sf

ak
to

re
n 

au
f g

an
ze

 C
en

t-B
et

rä
ge

.

77



Pl
an

un
g 

de
r Z

uw
ei

su
ng

sb
em

es
su

ng
ss

ät
ze

 fü
r 2

02
0

Au
sg

le
ic

h 
al

lg
em

ei
ne

 
K

os
te

ns
te

ig
er

un
g 

+2
,5

 %
Sa

ch
ko

st
en

- 
Pr

ei
ss

te
ig

er
un

gs
au

sg
le

ic
h 

gg
ü.

 2
01

8
in

sg
es

am
t  

1,
0%

B
em

es
su

ng
s-

 
sa

tz
 2

01
9

Au
sg

le
ic

h 
al

lg
em

ei
ne

 
K

os
te

ns
te

ig
er

un
g 

+3
,5

 %
Sa

ch
ko

st
en

- 
Pr

ei
ss

te
ig

er
un

gs
au

sg
le

ic
h 

gg
ü.

 2
01

9
in

sg
es

am
t  

2,
0%

B
em

es
su

ng
s-

 
sa

tz
 2

02
0

20
19

20
20

1,
0%

3.
87

5 
€

3,
5%

4.
01

1 
€

3,
50

%

1,
0%

32
8 

€
--

-
32

8 
€

0,
00

%

G
eb

äu
de

zu
w

ei
su

ng
 (§

 7
)

Be
w

irt
sc

ha
ftu

ng
pr

o 
m

² u
nd

 M
on

at
1,

0%
3,

42
 €

2,
0%

3,
49

 €
2,

00
%

Kl
ei

ne
 B

au
un

te
rh

al
tu

ng
%

 d
es

 T
ag

es
ne

ub
au

w
er

ts
dy

na
m

is
ie

rt 
m

it 
Ba

ui
nd

ex
0,

30
%

dy
na

m
is

ie
rt 

m
it 

Ba
ui

nd
ex

0,
30

%

G
ro

ße
 B

au
un

te
rh

al
tu

ng
%

 d
es

 T
ag

es
ne

ub
au

w
er

ts
dy

na
m

is
ie

rt 
m

it 
Ba

ui
nd

ex
1,

50
%

dy
na

m
is

ie
rt 

m
it 

Ba
ui

nd
ex

1,
50

%

Fi
na

nz
au

sg
le

ic
h 

(§
 9

)
pr

o 
G

em
ei

nd
eg

lie
d

st
ru

kt
ur

el
le

 E
rh

öh
.  

6,
67

%
1,

60
 €

--
-

1,
60

 €
0,

00
%

B
au

in
de

x
14

,7
37

15
,1

10
2,

53
%

*m
aß

ge
bl

ic
h 

is
t d

er
 B

au
in

de
x-

W
er

t S
ta

nd
 A

ug
us

t 2
01

9

 - 
Pa

us
ch

al
e 

f. 
Pr

äd
ik

an
te

n-
 u

nd
 L

ek
to

re
nd

ie
ns

t 
   

je
 K

irc
he

ng
em

ei
nd

e 
u.

 a
ne

rk
an

nt
em

 A
uß

en
or

t

   
 v

or
lä

uf
ig

er
 S

ta
nd

*

- s
te

lle
nb

ez
og

en
e 

Sa
ch

ko
st

en
pa

us
ch

al
e

* 
A

bw
ei

ch
un

ge
n 

vo
n 

de
n 

de
fin

ie
rte

n 
pr

oz
en

tu
al

en
 V

er
än

de
ru

ng
ss

ät
ze

n 
er

ge
be

n 
si

ch
 d

ur
ch

 A
uf

- o
de

r A
br

un
de

n 
de

r Z
uw

ei
su

ng
sf

ak
to

re
n 

au
f g

an
ze

 C
en

t-B
et

rä
ge

.

78



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B01001 Kirchengemeinden

1. Zuweisungen an Kirchengemeinden insbesondere nach der
Zuweisungsverordnung (ohne Große Bauunterhaltung). Die gesamtkirchlichen
Zuweisungen stellen nur einen Teil der Gesamtressourcen zugunsten der
Kirchengemeinden dar. Neben den ebenfalls in diesem Unterbudget geplanten
Mitteln für zentrale IT-Systeme sind weitere kirchensteuerfinanzierte, vielfach
gemeindebezogene Aufgaben in anderen (Unter-)Budgetbereichen abgebildet (insb.
Regionalverwaltungen, Zentren, Dienstleistungen der Gesamtkirche,
Rechnungsprüfung, verschiedene befristete Projekte). Neben den Zuweisungen
finanzieren sich die Kirchengemeinden aus weiteren Einnahmen (Kollekten,
Spenden, Rücklagen, Vermögenserträge, Stiftungen). Neben den
Kirchensteuereinnahmen stehen Erträge aus den gesamtkirchlichen Rücklagen zur
Mitfinanzierung der Zuweisungen zur Verfügung (Erträge im Budgetbereich 14).
2. Zentral erbrachte EDV-Dienstleistungen.
3. Matching Fund (MF): Seit 2005 Bonifizierung von Spendeneinnahmen auf
Gemeinde- und Dekanatsebene sowie für die Treuhandstiftungen der Diakonie
Hessen.
4. Finanzielle Unterstützung des Küsterbunds, für die Weiterbildung Ehrenamtlicher
(Fundraising) und die Supervision Ehrenamtlicher in Kirchengemeinden.

Beschreibung

1. Die Zuweisungen dienen den Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbänden
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.
2. Durch zentralisierte EDV-Verfahren (z. B. Buchhaltungssoftware) sollen
standardisierte und wirtschaftliche Dienstleistungen für die Kirchengemeinden
erbracht und diese entlastet werden.
3. Der MF war als niederschwelliges Angebot gedacht, um Dekanate,
Kirchengemeinden und diakonische Einrichtungen zu Fundraising-Aktivitäten zu
ermuntern, auch um sie damit dauerhaft unabhängiger von Kirchensteuereinnahmen
zu machen. Eine Evaluation hat jedoch gezeigt, dass die Mitnahmeeffekte deutlich
höher waren und der Einstieg in ein nachhaltiges Fundraising durch den MF kaum
befördert hat, so dass das MF-Kuratorium sich entschlossen hat, mehr
Ehrenamtliche in Kirche und Diakonie zum Fundraising zu befähigen.
4. Erhalt der Interessenvertretung der Küsterinnen und Küster in der EKHN; gezielte
Unterstützung Ehrenamtlicher jenseits der Aufgaben der Ehrenamtsakademie.

Ziel/e
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1. Aus dem Kirchensteueraufkommen und einem Anteil an den gesamtkirchlichen
Vermögenserträgen werden Zuweisungen gezahlt, aus denen die
Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände ihre Personal- und Sachkosten
einschl. der kleinen Bauunterhaltung finanzieren oder mitfinanzieren können. Ein
Großteil der Zuweisungen wird pauschaliert gemäß der Zuweisungsverordnung
gezahlt. Kirchengemeinden erhalten einen Pauschalbetrag pro Kirchengemeinde
von 5.000 EUR für Ausgabebedarf des Gottesdienstes sowie einen weiteren
Mindestbetrag von 3.000 EUR für allgemeine Ausgabebedarfe, der bei
ausreichender Gemeindegliederzahl von einer Pro-Kopf-Zuweisung abgelöst wird.
Zuweisungen für Gebäude richten sich nach der Gemeindegliederzahl und dem
Gebäudewert. Kirchengemeinden mit mehreren Orten erhalten Pauschalen für
zusätzliche Predigtstätten. Für besondere Einrichtungen und Aufgaben können
zusätzlich sog. Funktionszuweisungen gewährt werden, sofern ein
gesamtkirchliches Interesse besteht.
2. Ferner sind Mittel für von der Gesamtkirche getragene Kosten veranschlagt, die
durch Dienstleistungen entstehen, die zugunsten der Kirchengemeinden erbracht
werden (verschiedene EDV-Systeme). Bei den EDV-Systemen handelt es im
Wesentlichen um folgende Einsatzbereiche: Meldewesen (KirA), Finanzwesen
(KFM, MACH, SQL-REWE), Personalwesen (KIDICAP), Intranet-Zugang,
Kindertagesstättenverwaltung (WinKita, Kitabüro). Die Veranschlagungen für das
Finanzwesen umfassen auch die IT-Betriebskosten im Rahmen der Umstellung des
Rechnungswesens auf die Doppik.
3. Die teilnehmenden Dekanate, Gemeinden und diakonischen Einrichtungen hatten
im Antragsformular zum MF ihr Fundraising-Konzept und ihren Einstieg in ein
strukturiertes Fundraising näher darzulegen – anhand von Fragen, beispielsweise zu
einzelnen Projektzielen, dem Team, den Maßnahmen und dem zeitlichen Ablauf.
Darüber hinaus war eine Zwischen- und eine Abschlussauswertung zu erstellen.
Bewertet wurde jeweils nur ein Kalenderjahr, in dem die Höhe der eingesammelten
Spenden bonifiziert wurde.
4. Bereitstellung von Zuschüssen.

Leistungen zur Zielerreichung

1. ---
2. ---
3. Am Matching Fund 2018 haben 5 Gemeinden, 1 Dekanat und 5 diakonische
Stiftungen teilgenommen. Die Höhe der eingeworbenen Spenden lag bei 304.299,49
EUR,  die Bonifizierungssumme betrug insgesamt 80.170,14 € . Zusätzlich wurden
6.898,99 EUR als Kostenzuschuss ausgezahlt.
4. ---

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Unmittelbare Berücksichtigung der den Kirchengemeinden aufgrund der
Vergütungen für Angestellte und allgemeiner Preissteigerungen entstehenden
Mehraufwendungen durch Anpassung des Pro-Kopf-Zuweisungsfaktors (+3,5 %).
Zuweisungsbemessungssätze im Einzelnen siehe voranstehender Übersichtenteil
dieses Budgetbereichs.
Zum Ausgleich etwaiger finanzieller Belastungen der Kirchengemeinden durch die
Einführung der Doppik wird ein pauschaler Betrag von 500.000 EUR veranschlagt
(Rückgang ggü. 2019 infolge geringer Antragslage).
2. Erneuerung von Systemen im Bereich der Intranet-Infrastruktur (bis 2020), deren
supportierte Laufzeit erreicht ist.
3. 2020 soll – wenn personell möglich – die Intensivierung der bisherigen Aktivitäten
zur Ausbildungsoffensive fortgeführt werden. Das gilt vor allem für das Angebot der
Fundraising-Weiterbildung, die für Ehrenamtliche aus Kirche und Diakonie weiterhin
kostenfrei ist, das Fundraising Forum Frankfurt und die Beratungsaktivitäten bei den
Gemeinden vor Ort. Erstmals wird in 2020 der „EKHN FundraisingPreis“ (im
Rahmen des Fundraising Forums am 19. Mai 2020) verliehen werden. Zudem wird
der im Herbst/Winter 2019 erstellte Kurzfilm zum Thema Fundraising im kirchlichen
Kontext auf dem Forum vorgestellt werden.
4. ---

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr
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1. Die Zuweisungsfaktoren wurden um die voraussichtlichen Steigerungen von
Personal- und Sachkosten angepasst. Die erwarteten Ausgaben für die
Schlüsselzuweisungen belaufen sich auf insgesamt 101,0 Mio. EUR (Plan 2019: 99
Mio. EUR), hierbei wurde eine Anpassung an die Ist-Entwicklung 2018
vorgenommen (Basiseffekt). 0,5 Mio. EUR zusätzlich für Kostenübernahme
Doppikeinführung (siehe oben).
Für besondere, i. d. R. mittelfristige Funktionszuweisungen an Kirchengemeinden
stehen 200.000 EUR zur Verfügung.
2. Die Aufwendungen sind in voller Höhe aus laufenden Kirchensteuereinnahmen zu
decken, in besonderen Fällen auch zeitversetzt durch zuvor gebildete
zweckbestimmte Rücklagen.
3. Je nach ausgewählten Projekten wird in 2019 aus dem MF 2018 wieder mit
"echten" Drittmitteln (Spenden, Erlöse) der Kirchengemeinden und den
Treuhandstiftungen der Diakonie Hessen in der bisherigen Höhe zu rechnen sein.
4. Zuweisung an den Küsterbund seit 2018: 8.000 EUR p.a.

Erläuterungen zu Ressourcen

B01001 Kirchengemeinden

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 25.000205.200 205.200 -180.200

25.000205.200 205.200 -180.2008. Summe der ordentlichen Erträge

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-101.413.050-100.213.000 -99.413.050 -2.000.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -7.766.272-6.960.689 -7.969.800 203.528

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -1.011.575-1.542.191 -846.660 -164.915

-110.190.897-108.715.880 -108.229.510 -1.961.38715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-110.165.897-108.510.680 -108.024.310 -2.141.58716.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-110.165.897-108.510.680 -108.024.310 -2.141.58720.Ordentliches Ergebnis

-110.165.897-108.510.680 -108.024.310 -2.141.58724.Jahresergebnis vor Steuern

-110.165.897-108.510.680 -108.024.310 -2.141.58726.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 20.00045.000 20.000 0

-110.145.897-108.465.680 -108.004.310 -2.141.58730.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-30.000 -30.300 30.300

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B01002 Kindertagesstätten

1. Zuweisungen an Kirchengemeinden, Gemeindeverbände und Dekanate für
Kindertagesstätten nach der Zuweisungsverordnung (Funktionszuweisung)

2. Finanzierung gemeindeübergreifender Trägerschaften (GüT)

3. Evangelische Ausbildungsstätten für sozialpädagogische Berufe (EvA) der
Pädagogischen Akademie Elisabethenstift Darmstadt

Beschreibung

1. Die Zuweisungen dienen dazu, dass die rund 600 Kindertagesstätten in der
Trägerschaft von Kirchengemeinden, Dekanaten und Kirchengemeindeverbänden in
der EKHN ihre Aufgaben der qualitätsvollen Erziehung, Bildung und Betreuung der
Kinder erfüllen können. 483 Einrichtungen werden aktuell in Hessen betrieben und
111 in Rheinland-Pfalz. Die Anzahl der betreuten Kinder liegt insgesamt bei rund
40.000.

2. Durch gemeindeübergreifende Trägerschaften sollen Kirchenvorstände entlastet
und durch den Einsatz einer professionellen Geschäftsführung das KiTa-
Management insgesamt effizienter werden. In 2020 ist der Aufbau von drei weiteren
Dekanatsträgerschaften geplant.

3. Qualifizierte evangelische Ausbildung von pädagogischen Fachkräften in
sozialpädagogischen Berufen, insbesondere für den Kindertagesstättenbereich.
Schulische Bildung mit dem Bildungsziel der allgemeinen Hochschulreife.

Ziel/e

1. Kirchengemeinden und andere kirchliche Träger, die Kindertagesstätten
betreiben, erhalten aus dem Kirchensteueraufkommen sog. Funktionszuweisungen
gemäß der Zuweisungsverordnung zur anteiligen Deckung der Betriebskosten der
Kindertagesstätten.

Die Einrichtungsstandards, insbesondere die personelle Ausstattung, ergeben sich
für die hessischen Einrichtungen aus der Kindertagesstättenverordnung (KiTaVO).
Diese liegen moderat über den gesetzlichen Standards. In Rheinland-Pfalz richten
sich die personellen Mindeststandards nach dem dortigen Kindertagesstättengesetz.

Die Zuweisungen für die Kindertagesstätten des Ev. Regionalverbands
Frankfurt/Main werden auf Basis der bestehenden Zuweisungsvereinbarungen des
Verbands mit der Kirchenverwaltung pauschal erteilt.

Die Zahl der Kindertagesstätten und die Anzahl von Einrichtungsgruppen werden bei
angezeigtem Bedarf grundsätzlich weiter ausgebaut, jedoch nur unter der Prämisse,
dass mit dem Ausbau keine zusätzlichen kirchlichen Zuschüsse erfolgen, weder für
Investitionen noch für Betriebskosten.

2. Für die personelle Ausstattung zur Organisation gemeindeübergreifender
Trägerschaften werden für die Funktionen Geschäftsführer, Sachbearbeitung und
Sekretariat insgesamt je betriebene Kitagruppe 0,8 Personalwochenstunden
genehmigt. Ferner sollen mindestens 50% der bisher auf Ebene der
Kirchengemeinden aufgebauten Sekretariatsstunden für Kindertagesstätten (eine
Wochenstunde je Einrichtungsgruppe) auf die neue Trägerorganisation übertragen
werden. Zusätzlich werden weitere Mittel zur Deckung von Sachkosten genehmigt.

3. Qualifikationsbereiche: Höhere Berufsfachschule für Sozialassistenz, Fachschule
für Sozialpädagogik, Berufliches Gymnasium Gesundheit&Soziales.

Leistungen zur Zielerreichung
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1. Im Haushaltsjahr 2018 wird das Ergebnis (ohne Kindertagesstätten des ERV
Frankfurt) voraussichtlich um 4 % unter dem Planansatz liegen. Im Laufe des Jahres
2018 wurden zwei Einrichtungen geschlossen bzw. an einen kommunalen Träger
abgegeben.

In Hessen wurde durch die Landesregierung die Ausweitung der
Kindergartenbeitragsfreistellung für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr
bis zum Schuleintritt beschlossen (& Stunden täglich). Der Beitragswegfall wird
durch Landesmittel kompensiert.

2. In 2018 bestanden zehn aus dem Betriebskostenbudget Kita bezuschussten
Gemeindeübergreifende Trägerschaften, davon acht auf Dekanatsebene und jeweils
eine auf Ebene einer Kirchengemeinde bzw. auf Ebene des
Kirchengemeindeverbands Offenbach. Letztere war aufgrund des
Betriebsübergangs des Kirchengemeindeverbands Offenbach auf den Ev.
Regionalverband Frankfurt (ab dem 01.01.2019 Ev. Regionalverband Frankfurt und
Offenbach) bis zum 31.12.2018 befristet. 2019 haben zwei weitere übergreifende
Trägerschaften auf Dekanatsebene (Dekanat Wetterau und Dekanat an der Dill) den
Betrieb von Kindertagesstätten aufgenommen.

3. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler betrug am Jahresende (Ergebnisjahr) 638.
Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 36 Personen oder ca. 6
%. Mit beigetragen zur Steigerung hat das neue Berufliche Gymnasium mit 49
Schülerinnen und Schüler. Der hohe Anteil an Studierenden (147) im Format der
berufsbegleitenden Teilzeitausbildung zur Erzieher*in ist bemerkenswert.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Für das Planjahr zeichnen sich aktuell keine weiteren Einrichtungsschließungen
ab. Die Verhandlungen neuer Betriebsverträge zu den Bedingungen der aktuellen
KiTaVO werden auch in 2020 einen Schwerpunkt darstellen und voraussichtlich bis
zum Jahr 2022 andauern.

2. Erstmals mit dem Haushalt 2020 sollen die Finanzierungskonditionen für die
kleine Bauunterhaltung in Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz und Hessen
angeglichen werden. Hierzu sollen künftig in EKHN-Einrichtungen in Rheinland-Pfalz
ebenfalls bis zu 2.500 EUR pro Gruppe unabhängig von kommunalen
Mitfinanzierungen anerkannt werden. Im Haushaltsplan sind hierzu 400.000 EUR
eingeplant.
Eine weitere Verbesserung für Kirchengemeinden und deren Kindertagesstätten ist
im Unterbudget Gebäudeinvestitionen veranschlagt (1,0 Mio. EUR für die
Absenkung des Eigenanteils auf 10% bei der großen Bauunterhaltung).
Für 2020 ist die Gründung von drei weiteren Dekanatsträgerschaften (Dekanate
Vorderer Odenwald, Bergstraße und Hochtaunus) für insgesamt rund 35
Kindertagesstätten geplant.

3.
a) Weiterer Aufbau des Beruflichen Gymnasium Gesundheit&Soziales.
b) Weiterarbeit /Evaluation im ESF-Modellprogramm „Quereinstieg: Männer und
Frauen in Kitas“.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

83



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

1. EKHN-Kindertagesstätten in Hessen erhalten grundsätzlich bis zu 15 % der
Betriebskosten als Zuweisung aus dem Kirchensteueraufkommen. Werden in
Einrichtungen sog. altersübergreifende Gruppen mit Kindern unter drei Jahren
betrieben, ist eine kirchliche Beteiligung von nur 10 % vorgesehen. Grundsätzlich
werden vor dem Ansatz des kirchlichen Anteils die Landesfördermittel von den
Betriebskosten in Abzug gebracht. Die Finanzierung der verbleibenden Kosten
erfolgt über die kirchlichen Zuweisungen hinaus durch Elternbeiträge und
kommunale Zuschüsse.

EKHN-Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz erhalten kirchliche Zuweisungen für 5
% bis 12,5 % der Personalkosten sowie bis zu 100 % der Sachkosten. Die restliche
Finanzierung erfolgt  vor allem über Landesmittel und in geringem Umfang durch
kommunale Zuschüsse. Elternbeiträge werden in Rheinland-Pfalz nur noch für
Kinder unter einem Jahr erhoben. Der Wegfall der Elternbeiträge wird durch weitere
Landesmittel finanziert.

Sowohl in Hessen als auch in Rheinland-Pfalz werden zahlreiche
Einrichtungsgruppen, in wenigen Fällen auch ganze Einrichtungen, ohne kirchliche
Zuschüsse geführt. Die Anzahl der Gruppen, die ohne kirchliche Mitfinanzierung
betrieben werden, liegt bei rund 400 und somit bei einem Anteil von rund 20 %.
Der Haushaltsansatz wurde um voraussichtliche Steigerungen von Personal- und
Sachkosten erhöht.

Insgesamt sind 46,4 Mio. EUR an Zuweisungen eingeplant. 400.000 EUR für
Verbesserungen der kleinen Bauunterhaltung in rheinland-pfälzischen Einrichtungen
werden übergangsweise aus der Baurücklage für kirchengemeindliche Gebäude
refinanziert.

2. Entgegen der Betriebskostenbeteiligung für die Kindertagestätten trägt die EKHN
von den Kosten für die Geschäftsführung bei gemeindeübergreifenden
Trägerschaften 85 % der zuschussfähigen Kosten. Diese Kosten sollen
perspektivisch durch Einspareffekte aus der Umstellung der Betriebsverträge
finanziert werden. Der geschätzte Mittelbedarf wird von 1,5 Mio. Euro auf 2,0 Mio.
Euro erhöht.

3. Die Evangelischen Ausbildungsstätten (EvA) finanzieren sich über Zuwendungen
des Landes Hessen und der Kommunen (Ersatzschulfinanzierung), über
Zuwendungen der EKHN (1.243.600 EUR), über Schulgebühren und sonstige
Einnahmen. Ergebnisjahr:
• Land/Kommunen: 58,7 %
• EKHN: 27,3%
• Schulgebühren: 9,6%
• Sonstiges: 4,4%

Erläuterungen zu Ressourcen
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B01002 Kindertagesstätten

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-50.043.600-45.595.600 -47.425.200 -2.618.400

-50.043.600-45.595.600 -47.425.200 -2.618.40015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-50.043.600-45.595.600 -47.425.200 -2.618.40016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-50.043.600-45.595.600 -47.425.200 -2.618.40020.Ordentliches Ergebnis

-50.043.600-45.595.600 -47.425.200 -2.618.40024.Jahresergebnis vor Steuern

-50.043.600-45.595.600 -47.425.200 -2.618.40026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 400.000100.000 0 400.000

-49.643.600-45.495.600 -47.425.200 -2.218.40030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B01003 Gebäudeinvestitionen

1. Zuwendungen an Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände (in
Sonderfällen auch Dekanate) für Bauinvestitionen an Kirchen, Gemeindehäusern,
und Kindertagesstätten; Finanzierung von Gebäudeentwicklungskonzepten sowie
Klimaschutz-/Energieeinsparmaßnahmen; Bezuschussungen für
Kapellenausstattungen in Kliniken, Altenheimen und Gefängnissen; Gutachter- und
Sachverständigenkosten; Sachkosten der Dokumentation und Planarchiv.
2. Zuwendungen an Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände für
Bauinvestitionen an Pfarrhäusern in besonderen Fällen.
3. Zuweisungen für Grunderwerb und Erschließungskosten.
4. Bezuschussung der Textilwerkstatt gGmbH
5. Finanzielle Unterstützung für Orgelmaßnahmen.

Beschreibung

1. Wert- und Substanzerhaltung der bestehenden Gebäude unter Berücksichtigung
von Wirtschaftlichkeit, Flächenbedarf, Nachhaltigkeit und Dringlichkeit; ggfls.
Veräußerung oder Umnutzung von Gebäuden nach Abwägung von Kosten/Nutzen;
adäquate Steuerung des Ressourceneinsatzes.
Bewältigung von Sanierungsstau.
Aufrüstung bestehender Gebäude nach neuesten ökologischen und energetischen
Aspekten. Bei Neu-, Um- und Ausbauten werden Niedrigenergiestandards
berücksichtigt.
Die Summe der Zuwendungen soll den gesamtkirchlich zu finanzierenden
regelmäßigen Anteil an den jährlichen Abschreibungen aller Gebäude in den
Kirchengemeinden darstellen.
2. Die Kirchengemeinden sollen in den Stand versetzt werden, die Pfarrhäuser in
angemessener Weise für Dienstwohnungszwecke zu unterhalten, sofern hierzu die
pauschalen Zuweisungen für die Pfarrhausunterhaltung nicht ausreichen.  Der
Bedarf, wirtschaftliche und finanzielle Aspekte sowie Veräußerungsmöglichkeiten
sollen berücksichtigt werden.
3. Ermöglichung von Baulandentwicklung und Neubaumaßnahmen.
4. Erhalt der Handwerkskunst und Produktion von Paramenten in der EKHN;
Wahrnehmung der Gesellschafterrolle (Anteil EKHN 31 %)
5. Instandhaltung von Orgeln in Kirchengebäuden.

Ziel/e

1.  Klärung des Baubedarfs, unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden
Mittel; Finanzierungsberatung unter Beteiligung der Regionalverwaltungen; Erteilung
der kirchenaufsichtlichen Baugenehmigung; Bereitstellung der Zuwendungen und
Darlehen; Durchführung von Baumaßnahmen im Bestand (Renovierungen und
Sanierungen); Neubauten und neubaugleiche Baumaßnahmen; Unterstützung durch
Erstellung von Gebäudeentwicklungskonzepten im Bedarfsfall.
2. Bereitstellung besonderer Zuwendungen (Zuweisungen und zinsfreien Darlehen)
im Falle von Baumaßnahmen über 100.000 EUR, bei denkmalschutzbedingtem
Mehraufwand oder bei notwendiger Vorfinanzierung von Eigenmitteln der
Kirchengemeinden; Grundlage ist die Übergangsregelung zur Pfarrhausfinanzierung
seit 2009; Unterstützung bei der Bedarfsanalyse; Finanzierungsberatung unter
Beteiligung der Regionalverwaltungen; Erteilung der kirchenaufsichtlichen
Baugenehmigung (nur sofern Maßnahme über 100.000 EUR).
3. (Vor-)Finanzierung entsprechender Kosten der Kirchengemeinden oder
Dekanate.
4. Pauschalzuschuss zum Ausgleich struktureller Defizite
5. Mitfinanzierung von Orgelreparaturmaßnahmen.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Bearbeitung von ca. 358 Baugenehmigungen mit einem Gesamtkostenvolumen
von ca. 54,4 Mio. EUR einschl. der Verbände. Der Finanzierungsanteil der
gesamtkirchlichen Bauzuweisung betrug dabei 28,6 Mio. EUR, der Eigenmittelanteil
der Kirchengemeinden 13,8 Mio. EUR einschl. zinsloser Darlehen. Der Umweltfonds
beteiligte sich bei regenerativen und energetischen Baumaßnahmen mit 3,0 Mio.
EUR (Schwerpunkt Gemeindehäuser), durch Zuschüsse Dritter wurden 4,0 Mio.
EUR finanziert. Sonstige kirchliche Mittel (z.B. Dekanat, Propstei,
Mietvorauszahlung) flossen in Höhe von 5,0 Mio. EUR ein.
2.-5. ---

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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1. Durchführung unabdingbarer und dringlicher Baumaßnahmen (z. B.
Dachsanierungen an Kirchen, Kita-Erweiterungen/-Umbauten für U3-
Krippengruppen, Gemeindehaussanierungen nach ökologischen Aspekten).
Rückbau unwirtschaftlicher Gebäude, Verringerung überdimensionierter
Versammlungsflächen, Bildung von Kooperationen und Fusionen. Finanzierungen
zur energetischen und regenerativen Aufrüstung und der damit verbundenen
Verringerung des CO2-Ausstoßes. Umsetzung und Verortung eines Klimaschutz-
und Nachhaltigkeitskonzeptes. Flächendeckende, konzeptionelle Erarbeitung und
Umsetzung des Gebäudeentwicklungsprozesses. Fachliche Begleitung von Kita-
Maßnahmen durch hauseigene Fachingenieure.
Entlastung der Kirchengemeinden bei der Mitfinanzierung von Bauunterhaltung an
Kindertagesstätten;
Erhöhung des Baubudgets um 3,0 Mio. EUR zur Unterstützung von
Konzentrationsprozessen und Bewältigung von Sanierungsstau, hiervon 1,0 Mio.
EUR für Kindertagesstätten zur Absenkung des Eigenanteils bei Maßnahmen der
großen Bauunterhaltung auf 10%.
2.-3. ---
4. Strukturelle Erhöhung von 50.000 auf 60.000 EUR (wg. gestiegener Personal-
und Lagerkosten)
5. ---

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. Das Budget für die Bauzuweisungen wird generell gemäß der allgemeinen
Preissteigerungserwartung angepasst, sofern nicht anhand des Bauindexes eine
abweichende Erhöhung naheliegt bzw. notwendig ist. Im Haushaltsplan 2019 ist
erstmalig eine außerordentliche Erhöhung um insgesamt 4,96 Mio. EUR erfolgt. Die
Erhöhung soll - vorbehaltlich künftiger Finanzierungsmöglichkeiten - auch mittelfristig
beibehalten werden. Sie dient insbesondere dazu, die Behebung von
Sanierungsstau zu beschleunigen und dem Wegfall eines separaten Budgets für
den Ökofonds zu kompensieren.
Weitere Erhöhung im Jahr 2020 um 3,0 Mio. EUR, finanziert aus der Baurücklage für
kirchengemeindliche Gebäude.
Aus der Kirchbaurücklage werden 4 Mio. EUR bereitgestellt, um den reduzierten
Eigenanteil von 15 % der Kirchengemeinden bei Maßnahmen an Kirchen
aufzufangen.
Der Haushaltsansatz für die Zuführung an die Bauunterhaltungsrücklage für
kirchengemeindliche Gebäude ist unverändert gegenüber 2019 mit 5,0 Mio. EUR
geplant (Plan-Stand 2020 rd. 72,3 Mio. EUR).
2. Für das HHJ 2020 sind 2 Mio. EUR im Rahmen der Verlängerung der
Übergangsfinanzierung für Pfarrhäuser eingeplant (zur Mitfinanzierung von
Baumaßnahmen an Pfarrhäusern über 100.000 EUR). Für denkmalschutzbedingten
Mehraufwand bleiben 1,0 Mio. EUR berücksichtigt.
Aus der Tilgung von Pfarrhausdarlehen sind 300.000 EUR in den Investitions- und
Finanzierungshaushalt eingestellt, Rücklagenentnahmen sind zur Finanzierung der
besonderen Übergangsmaßnahmen nicht vorgesehen.
3. Die Ansätze bleiben auf dem Niveau des Vorjahres erhalten.
4. ---
5.  Für Zuschüsse zur Verfügung stehen: 200.000 EUR

Erläuterungen zu Ressourcen
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B01003 Gebäudeinvestitionen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-41.190.000-35.834.000 -37.690.000 -3.500.000

11.Zuschüsse an Dritte -60.000-50.000 -50.000 -10.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -90.000-90.000 -90.000 0

-41.340.000-35.974.000 -37.830.000 -3.510.00015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-41.340.000-35.974.000 -37.830.000 -3.510.00016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 4.000.0004.000.000 4.000.000 0

4.000.0004.000.000 4.000.000 019.Finanzergebnis

-37.340.000-31.974.000 -33.830.000 -3.510.00020.Ordentliches Ergebnis

-37.340.000-31.974.000 -33.830.000 -3.510.00024.Jahresergebnis vor Steuern

-37.340.000-31.974.000 -33.830.000 -3.510.00026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -5.000.000-5.000.000 -5.000.000 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 3.000.0003.000.000 0 3.000.000

-39.340.000-33.974.000 -38.830.000 -510.00030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B01004 Dekanate

1. Zuweisungen an Dekanate insbesondere nach der Zuweisungsverordnung. Die
gesamtkirchliche Zuweisung stellt die mit Abstand wichtigste Finanzierungsquelle für
die Dekanate dar. Weitere  Finanzierungsquellen sind - in unterschiedlichen
Größenordnungen - insbesondere Rücklagen und Vermögenserträge aus Rücklagen
und Stiftungen.
2. Arbeit örtlicher Mitarbeitendenvertretungen. Die Mitarbeitendenvertretungen
verfügen nicht über sonstige Einnahmen.
3. Finanzausgleich (gemäß Zuweisungsverordnung). Der Finanzausgleich kann
durch Eigenmittel der Dekanate aufgestockt werden, hierzu gibt es jedoch keine
Verpflichtung.
4. Zuweisungen für Dekanatszusammenschlüsse.
5. Fortbildungen, Methodisches Unterstützungsprogramm, Coaching/Supervision für
Dekan*innen, Stellvertretungen, DSV.

Beschreibung

1. Die Zuweisungen sollen dazu dienen, dass die Dekanate ihre Aufgaben erfüllen
können.
2. Die Zuweisungen sollen den Anspruch der Mitarbeitendenvertretungen auf
Übernahme der notwendigen Kosten ihrer Arbeit aus gesamtkirchlichen Mitteln
gemäß Mitarbeitendenvertretungsgesetz einlösen. Leistungsziele bestehen nicht.
3. Gemäß Zuweisungsverordnung sollen zusätzliche Finanzmittel für besonderen
Bedarf der Kirchengemeinden und besondere kirchliche Aufgaben in der Region
bereitgestellt werden. Die Region (Dekanat mit seinen Kirchengemeinden) soll
gemäß Subsidiaritätsprinzip besondere Finanzierungsprobleme soweit möglich in
eigener Zuständigkeit lösen. Leistungsziele bestehen nicht. Der Finanzausgleich
dient auch der finanziellen Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit sowie
übergangsweise der Abfederung der Auswirkungen neuer Arbeitszeitwerte für
nebenamtliche Kirchenmusik.
4. Umsetzung des  Kirchengesetzes zur Neuordnung der Dekanatsgebiete . In zwei
Stufen werden ursprünglich 47 Dekanate (Stand 2013) im Laufe dieser Amtsperiode
bis spätestens 1. Januar 2022 in 25 regionalen Räumen neu geordnet.
5. Das methodische Unterstützungsprogramm für Dekaninnen und Dekane des
IPOS (Statusgruppen, Supervision und Coaching) stärkt die Reflexion und die
Kommunikation der Dekaninnen und Dekane EKHN-intern anhand von EKHN-
spezifischen Fragestellungen (Fusionen, Sozialraumanalyse,
Pfarrstellenbemessung. o.ä.)

Ziel/e
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1. Aus dem Kirchensteueraufkommen und einem Anteil an den gesamtkirchlichen
Vermögenserträgen werden Zuweisungen gezahlt, aus denen die Dekanate ihre
Personal- und Sachkosten  einschl. der Bauunterhaltung finanzieren oder
mitfinanzieren können. Die Grundzuweisung wird teilweise pauschal nach
Dekanatsgröße, Dekanatsfläche, Stellenzahl und Größe der Räumlichkeiten gezahlt,
ein größere Teil der Zuweisung orientiert sich am tatsächlichen Bedarf und wird als
Zuweisung für besondere Personal- und Sachkosten gezahlt. Größte Bedarfe sind
die Personalkosten, die sich aus gesamtkirchlichen Stellenplänen für die
Verwaltungsfachkräfte, Fachstellen, Gemeindepädagog*innen und
Kirchenmusiker*innen ergeben, oder besondere Einrichtungen in den Bereichen
Bildung, Familienbildung, (psychologischer) Beratung, Jugendarbeit etc.
Für darüber hinausgehende, i. d. R. singuläre Einrichtungen und Aufgaben können
zusätzliche Personal-/Sachkostenzuweisungen gewährt werden, sofern ein
gesamtkirchliches Interesse besteht.
2. Die notwendigen Kosten werden regelmäßig mit der Kirchenverwaltung
abgerechnet. Aus Strukturveränderungen der Körperschaften resultierende neue
Anspruchsgrundlagen werden finanzierungsseitig automatisch nachvollzogen.
3. Die Zuständigkeit für Vergabeentscheidungen im Rahmen des Finanzausgleichs
liegt bei der jeweiligen Dekanatssynode, die bei Bedarf Rahmenvorschriften vorgibt
und die Einzelentscheidung dem Dekanatssynodalvorstand übertragen kann.
Ressourcenverantwortung und Sachnähe werden zusammengeführt. Bei
Bewilligungen gesamtkirchlicher Mittel aus Härte- und Überbrückungsfonds wird der
Finanzausgleich der Dekanate mit 10 % pro Bewilligung beteiligt (bis eine
Höchstgrenze pro Jahr erreicht wird).
4. Zur Finanzierung vereinigungsbedingter Aufwendungen, wie z.B. Umzugs-, Fahrt-
und Beschaffungskosten, prozessbegleitender Beratungsleistungen usw. und für
Baubedarfe werden zusätzliche Zuweisungen gewährt.
5. Folgende Fortbildungen finden regelmäßig statt: I. Geschlossene Fortbildungen
für Dekaninnen und Dekane, Stellvertretungen und Doppelspitzen. II. Laufende
Supervisions- u. Coachinggruppen, Einzelsupervisionen und –coaching und
Coachings für neue Dekan*innen. III. Dekaninnen und Dekanen wird die Möglichkeit
eröffnet, spezielle und weiterführend auf das Leitungsamt einer Dekanin, eines
Dekans abgestimmte Fortbildungen zu besuchen und hierbei
landeskirchenübergreifende Reflexionsmöglichkeiten zu finden.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Die Bewirtschaftung der Zuweisungen wies keine Besonderheiten auf.
2. Die Kostensteigerung resultiert aus einer im Blick auf die Verringerung der Anzahl
der Mitarbeitendenvertretungen angepassten Personal- und Sachausstattung.
3. ---
4. Im Ergebnisjahr stand kein Neuordnungsprozess zur Umsetzung an.
Bereitgestellte Mittel dienten der Finanzierung von Beratungsleistungen.
5. Im Ergebnisjahr fanden 10 Fortbildungen statt an denen insgesamt 67 Personen
teilgenommen haben. Ergänzend fanden 5 SV- und Coachinggruppen statt an
denen 37 Personen teilgenommen haben. Es fanden 6 Einzel-SV/Coachings statt.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1.-5. ---Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. Die Zuweisungen wurden um die voraussichtlichen Steigerungen von Personal-
und Sachkosten angepasst. Die erwarteten Ausgaben für die Zuweisungen belaufen
sich auf 38,5 Mio. EUR (Plan 2019: 37 Mio. EUR).
Für besondere, i. d. R. mittelfristige Personal-/Sachkostenzuweisungen an die
Dekanate stehen weitere 600.000 EUR zur Verfügung.
2. Gleichbleibender Haushaltsansatz von 2,2 Mio. EUR (die Auswirkungen  der
Dekanatsfusionen und Neuwahlen mit verringerter Zahl der
Mitarbeitendenvertretungen sind geschätzt.
3. Insgesamt 2,6 Mio. EUR sind für den Finanzausgleich eingeplant.
4. Als Zuweisung für Sachkostenpauschalen und Umzugskosten  im Rahmen der
Dekanatsneuordnung sind 400.000 EUR eingeplant. Die Mittel werden aus einer
eigens für diesen Zweck gebildeten Rücklage bereitgestellt (insg. 5,0 Mio. €). Die
Veranschlagung erfolgt mangels exakter Planungsgrundlage pauschal.
5. ---

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B01004 Dekanate

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 10.0000 0 10.000

10.0000 0 10.0008. Summe der ordentlichen Erträge

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-45.138.682-42.628.000 -44.984.250 -154.432

12.Sach- und Dienstaufwendungen -85.800-80.000 -85.800 0

-45.224.482-42.708.000 -45.070.050 -154.43215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-45.214.482-42.708.000 -45.070.050 -144.43216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-45.214.482-42.708.000 -45.070.050 -144.43220.Ordentliches Ergebnis

-45.214.482-42.708.000 -45.070.050 -144.43224.Jahresergebnis vor Steuern

-45.214.482-42.708.000 -45.070.050 -144.43226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 400.0001.000.000 1.800.000 -1.400.000

-44.814.482-41.708.000 -43.270.050 -1.544.43230.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B01005 Regionalverwaltungen

Zuweisung an die Regionalverwaltungen der EKHN.Beschreibung

Sicherstellung der Pflichtaufgabenerfüllung für die den Verwaltungsregionen
angeschlossenen Kirchengemeinden, Dekanaten und Einrichtungen auf Grundlage
der Regionalverwaltungsverordnung.

Ziel/e

Leistungen gem. Aufgabenkatalog der Regionalverwaltungen, z.B.
Haushaltsplanerstellung,- abwicklung und -abschluss, Personalverwaltung und -
beratung, Kindertagesstättenbeitragsverwaltung. Beteiligung an EKHN-weiten
Projekten

Leistungen zur Zielerreichung

Umstellung der RV Nassau Nord und Oberhessen auf das doppische
Rechnungswesen;
Etablierung der örtlichen Projektstrukturen und Start der Roll-Out-Phase II (RV
Oberursel, RV Rheinhessen, RV Wetterau);
Fortführung Rückstandsaufarbeitung in den Pilotregionalverwaltungen Starkenburg-
West und Wiesbaden-Rheingau-Taunus (Beginn Erstellung Eröffnungsbilanzen);
Projektbeteiligung:
Einführung Personal Office (Stellenplanmodul und Personalkostenhochrechnung),
Doppik-Projekt (Umsetzungsaktivitäten gemäß Projektfeinplanung, Dokumentation
der Kernarbeitsprozesse Doppik, Arbeitsgruppen zur kontinuierlichen Problemlösung
und Weiterentwicklung)

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Erstellung der Jahresabschlüsse 2015 – 2018 in den Pilot-Regionalverwaltungen;
Fertigstellung der Eröffnungsbilanzen und Erstellung der Jahresabschlüsse in den
RV Rollout I und II;
Umstellung RV Starkenburg-Ost auf das doppische Rechnungswesen;
Start Roll-Out-Phase IV (Vorbereitung der Umstellung in den Verwaltungsregionen
Rhein-Lahn-Westerwald und Frankfurt).
Überprüfung Stellenbemessung der RV aufgrund neuer doppischer Prozesse
(geplanter Fertigstellungstermin Ende 2020).

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Das Budget bildet nur den aus Kirchensteuermitteln zu deckenden
Zuweisungsbedarf der Regionalverwaltungsverbände ab. Der bestehende
tatsächliche Gesamtfinanzierungsbedarf wird darüber hinaus durch Einnahmen aus
Verwaltungsumlagen gedeckt.
Das Budget enthält folgende Veränderungen:
Berücksichtigung von kalkulatorischen Personalkosten in Höhe von rd. 70.000 EUR
für die RV Starkenburg-Ost zur Sicherstellung des Tagesgeschäfts nach der
Umstellung des Rechnungswesens.
Mehrbedarf von rd. 315.000 EUR für zusätzliche Personalressourcen aufgrund
Vorbereitung auf die neue Umsatzsteuergesetzgebung.
Mehrbedarf zur Gewährleistung des Regelbetriebes in den Aufgabenfeldern
Finanzen und Personal aufgrund umstellungsbedingter Mehraufwände im
doppischen Finanzwesen, genereller Fallzahlensteigerungen in allen
Aufgabengebieten und Aufgabenausweitungen im Personalwesen in Höhe von
zusammen rd. 1.372.000 EUR (Ausweitung des Personalumfangs in Höhe von rd.
20 Vollzeitstellen befristet bis zum Jahr 2022). Die Deckung erfolgt vollständig aus
Rücklagen des Regionalverwaltungsbudgets. Eine Überprüfung erfolgt durch eine
geplante Stellenbemessung im Jahr 2020.

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B01005 Regionalverwaltungen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 2.0002.000 2.000 0

2.0002.000 2.000 08. Summe der ordentlichen Erträge

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-10.383.000-8.596.530 -8.594.732 -1.788.268

12.Sach- und Dienstaufwendungen -82.000-84.000 -82.000 0

-10.465.000-8.680.530 -8.676.732 -1.788.26815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-10.463.000-8.678.530 -8.674.732 -1.788.26816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-10.463.000-8.678.530 -8.674.732 -1.788.26820.Ordentliches Ergebnis

-10.463.000-8.678.530 -8.674.732 -1.788.26824.Jahresergebnis vor Steuern

-10.463.000-8.678.530 -8.674.732 -1.788.26826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 1.562.770732.600 522.600 1.040.170

-8.900.230-7.945.930 -8.152.132 -748.09830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B01006 Gemeindepfarrdienst

1. Gemeindepfarrdienst
2. Pastoralkolleg, Fortbildung
3. Pfarrer*innenverein, Pfarrfrauenruheständlerinnen, Pfarrwitwenvertretung;
Selbsthilfegruppe "Überleben und Leben";
4. Verwaltungsunterstützung in Kirchengemeinden
5. Lektor*innen- und Prädikant*innendienst

Beschreibung

1. Pfarramtliche Versorgung der Kirchengemeinden mit in den Kernkompetenzen
hochqualifiziertem Personal. Unterstützung und Begleitung bei durch die
Pfarrstellenbemessung neu entstandenen Kooperationsräumen und die Förderung
von Nachbarschaftsmodellen über den Pfarrdienst hinaus.
2. Nach 10 Dienstjahren werden Pfarrer*innen von Pröpst*innen eingeladen, um sich
der eigenen theologischen Existenz und ihres pastoralen Auftrages neu zu
vergewissern, Anregungen für das eigene geistliche Leben zu gewinnen und sich
zwischen Kolleg*innen auszutauschen; Fortbildung in den ersten und letzten
Dienstjahren.
3. Ansprechpartner und Solidargemeinschaft bzw. Unterstützung für Pfarrer*innen,
Pfarrwitwen /-ruheständlerinnen /-Geschiedene;
4. Entlastung des Pfarrpersonals von der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben
5. Finanzielle Entlastung von Kirchengemeinden bei Vakanzen, Krankheit.

Ziel/e

1. Steuerung des Personaleinsatzes von Pfarrer*innen. Die Gesamtorganisation
stellt den Qualitätsanspruch durch berufsbegleitende Fort- und
Weiterbildungsangebote sicher. Begrenzung der Vertretungsdienste, Vorbereitung
von Kooperationsmöglichkeiten in Gemeinden und Dekanaten, Beendigung von
Verwaltungsdienstaufträgen, die in 2016 bzw. 2017 beendet werden.
2. Ca. 250 Pfarrer*innen werden jährlich eingeladen. Es wird versucht, für möglichst
viele von ihnen Orte der Vergewisserung, der Professionalisierung, des geistlichen
Lebens und des Gesprächs zu finden; Zuschüsse für besondere Fortbildungen in
den ersten und letzten Dienstjahren;
3. Pfarrwitwentagung, Supervision und Seelsorge, Pfarrfrauenbrief;
4. Bereitstellung von Zuweisungen zur Ausweitung von Stundenkontingenten der
Gemeindesekretariate bei kooperierenden Kirchengemeinden
5. Erstattung überdurchschnittlicher Kostenbelastungen für Dekanate zusätzlich zur
Grundzuweisung.

Leistungen zur Zielerreichung

1.-3. –
4. Die Leistungen wurden erst im Jahr 2019 aufgenommen.
5. ---

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Steuerung des Personaleinsatzes von Pfarrer*innen. Die Gesamtorganisation
stellt den Qualitätsanspruch durch berufsbegleitende Angebote in der Fort- und
Weiterbildung. Gesprächsangebote mit Vorgesetzten und auch Beratungsgespräche
in der Kirchenverwaltung bezüglich der weiteren Berufsplanung werden zunehmen,
um die letzten Dienstjahre der geburtenstarken Jahrgänge zu begleiten.
2. – 5. ---

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. Durch die in 2019 beschlossenen Dekanats-Sollstellenplänen der letzten
Pfarrstellenbemessung und der in 2020 zu erwartenden ersten
Ruhestandsversetzungskonzentration wird es nach einer Phase der die Zahl der
Pfarrstellen übersteigenden Zahl der Pfarrer*innen zu einer ersten Angleichung
kommen.
Im gemeindlichen Bereich werden 2,25 Pfarrstellen refinanziert.
2. Pastoralkollegs 102.000 EUR, Fortbildungen 120.000 EUR;
3. Die Zuweisungen verteilen sich wie folgt: 6.900 EUR Pfarrwitwenvertretung, 4.600
EUR Selbsthilfegruppe Überleben und Leben, 4.000 EUR Pfarrerinnen- und
Pfarrerverein, 2.500 EUR Pfarrfrauenruheständlerinnen.
4. Der Haushaltsansatz ist mit jährlich 1,0 Mio. EUR geplant. Mit Umsetzung der
nächsten Stufe der Pfarrstellenbemessung ist eine Erhöhung vorgesehen.
5. Für Kostenerstattungen sind 65.000 EUR eingeplant.

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B01006 Gemeindepfarrdienst

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 7.457.8806.940.680 7.042.490 415.390

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 1.103.8004.603.800 1.103.000 800

4. Kollekten und Spenden 1.3001.300 1.300 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 5.197.958543.450 4.988.821 209.137

13.760.93812.089.230 13.135.611 625.3278. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -74.015.150-76.225.850 -75.117.300 1.102.150

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-1.965.000-115.000 -1.965.000 0

11.Zuschüsse an Dritte -20.350-20.350 -20.350 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -512.500-530.504 -520.750 8.250

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -1640 -163 -1

-76.513.164-76.891.704 -77.623.563 1.110.39915.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-62.752.226-64.802.474 -64.487.952 1.735.72616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-62.752.226-64.802.474 -64.487.952 1.735.72620.Ordentliches Ergebnis

-62.752.226-64.802.474 -64.487.952 1.735.72624.Jahresergebnis vor Steuern

-62.752.226-64.802.474 -64.487.952 1.735.72626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 277.0003.700.624 3.700.000 -3.423.000

-62.475.226-61.101.850 -60.787.952 -1.687.27430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -500-200 -200 -300

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-87.284.767-35.807.290 -83.842.152 -3.442.615
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B01007 Regionale Stellen

1. Dekane, Fach- und Profilstellen
2. Krankenhausseelsorge: Die Seelsorge an Kranken gehört zum Wesen der Kirche.
Sie folgt dem Auftrag Jesu, das Reich Gottes zu verkünden und die Kranken zu
heilen (Lk. 9,2). "Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht" (Mt 25,36). Sie
orientiert sich an einem Gesundheits- und Heilungsbegriff, der in einem
umfassenden Sinn Gesundheit als "Kraft zum Menschsein" (Karl Barth) und
Krankheit als Spiegel der Endlichkeit des Menschen versteht. Dabei bewegt sich
Klinikseelsorge in einem interkulturellen, multireligiösen Raum.
3. AKH-Seelsorge: Seelsorgerinnen und Seelsorger, die Inhaberinnen und Inhaber
einer AKH-Pfarrstelle sind, sind in der Regel einer stationären Einrichtung
zugeordnet. Hier nehmen sie die Ziele wahr, wie sie unter Krankenhausseelsorge,
Altenheimseelsorge und Hospizarbeit beschrieben sind. Zusätzlich qualifizieren und
begleiten sie Ehrenamtliche in der Seelsorge. Nach reformatorischem Verständnis
haben Ehrenamtliche durch das "Priestertum aller Gläubigen" teil am seelsorglichen
Auftrag der Kirche. Ehrenamtliche steigern die Präsenz von Seelsorge in der
Alltagswelt und bieten eine Alternative zum Kontakt mit der "Amtsperson", also der
Pfarrerin oder des Pfarrers. Ihre Tätigkeit ist grundlegend im Auftrag der
"Kommunikation des Evangeliums" an alle Christinnen und Christen begründet.

Beschreibung

1. Auftrag und Aufgaben der Dekaninnen und Dekane in der EKHN sind in Artikel 27
und 28 der Kirchenordnung beschrieben. Gemeinsam mit dem
Dekanatssynodalvorstand repräsentiert der Dekan, die Dekanin die Evangelische
Kirche in der Region und Öffentlichkeit. Sie oder er trägt laut Kirchenordnung „Sorge
für die öffentliche Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung im Dekanat“.

Auftrag und Aufgabe der Fach- und Profilstellen in der EKHN sind in § 2 der Fach-
/Profilstellenverordnung beschrieben. Sie vertreten im Auftrag und nach Absprache
mit den Organen des jeweiligen Dekanates die Handlungsfelder insbesondere
gegenüber der Öffentlichkeit, den staatlichen und kommunalen Institutionen,
Verbänden, Vereinen und Parteien. Darüber hinaus soll die Arbeit der Fach-
/Profilstellen der Mitglieder- und Außenorientierung wesentliche Impulse verleihen.
2. Seelsorge an Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen.
3. Seelsorge an Patienten, Bewohnern oder Sterbenden und ihren Angehörigen,
Qualifizierung von Ehrenamtlichen und Vernetzung in der Region.

Ziel/e

1. Die konkrete Wahrnehmung des Dekaneamts gestaltet sich in der konkreten
regionalen Situation sowie in Abhängigkeit vom jeweiligen Stellenumfang sehr
unterschiedlich. Zudem führten die verschiedenen Reform- und
Veränderungsprozesse der vergangenen Jahre zu erweiterten Zuständigkeiten und
Kompetenzen für die Leitung der mittleren Ebene, die zunehmende Ressourcen
beanspruchen.

Die konkrete Ausgestaltung der Fach- und Profilstellen gestaltet sich in der
regionalen Situation sowie in Abhängigkeit vom jeweiligen Stellenumfang sehr
unterschiedlich.

2. Regelmäßige Gottesdienste und Gedenkgottesdienste, Abendmalfeiern,
Kasualien, Rituale und Aussegnungen;  Seelsorge und Beratung für Patientinnen
und Patienten, Angehörige, Personal; Krisenintervention; Zusammenarbeit mit dem
Sozialdienst; Teilnahme an Dienstbesprechungen; Teilnahme an Qualitätszirkeln;
Mitarbeit in der Ethikkommission; Unterricht in der Pflegeschule.

3. Regelmäßige Gottesdienste und Gedenkgottesdienste; Abendmahlsfeiern,
Kasualien, Rituale und Aussegnungen; Seelsorge und Beratung für Patientinnen
und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohner oder Sterbende, Angehörige,
Personal; Krisenintervention; Zusammenarbeit mit dem Sozialdienst; Teilnahme an
Dienstbesprechungen; Zusammenarbeit mit Hospizinitiativen; Unterricht in der
Pflegeschule; Qualifizierung von Ehrenamtlichen in der Seelsorge und ihre
Begleitung; Kontakt zu Gemeindepfarrerinnen und -pfarrern, stationären,
teilstationären und ambulanten Einrichtungen und Hospizinitiativen und regionalen
diakonischen Werken.

Leistungen zur Zielerreichung
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

1. In 2018 standen die Vorbereitungen zur Sollstellenplanung für den
Pfarrstellenbemessungszeitraum 2020-2024 im Zentrum, in den meisten Dekanaten
verbunden mit Impulsen zur Förderung regionaler Kooperationen in
Nachbarschaftsräumen. Im Zusammenhang der Dekanatsneuordnung wurde die
Vereinigung der Dekanate Bad Marienberg und Selters zum Dekanat Westerwald
umgesetzt; fünf weitere Neuordnungsprozesse für das Jahr 2019 befanden sich in
der Endphase der Vorbereitung. Fünf weitere Dekanaten werden in den Jahren
2020-2022 neu gehordnet. Hier war die Arbeit an den kirchenleitend beschlossenen
Zeit- und Maßnahmenplänen zur Vorbereitung leitend. Dekaninnen und Dekane in
den 2016 vereinigten Dekanaten waren weiterhin mit der Zusammenführung in der
Integrationsphase beschäftigt (Zusammenführen von Strukturen, Konzeptionen und
Kulturen).
2. Arbeit an Fragen des Datenschutzes im Krankenhaus; Erstellung von
Pfarrdienstordnungen; Überlegungen zum Personalmix in der
Krankenhausseelsorge
3. Fortführung und Weiterentwicklung der regionalen AKH-Projekte; Durchführung
von Besuchsdiensttagen; Entwicklung und Durchführung von Fortbildungen für
ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Sollstellenplanung für den regionalen Pfarrdienst 2020-2024 vor dem Hintergrund
der Dekanatsneuordnungen und der Pfarrstellenbemessung.
2. Durch die Umsetzung der Regionalisierung dieser Stellen, Konzentration auf das
Alltagsgeschäft. Erarbeitung von Stellungnahmen in der AG Medizinethik; erste
Überlegungen für den Kirchentag 2021 in Frankfurt.
3. Neuorientierung und Weiterentwicklung der Konzepte; Planung und Durchführung
von Besuchsdiensttagen; weiterhin Schulung von Ehrenamtlichen in der
Besuchsseelsorge; erste Überlegungen für den Kirchentag 2021 in Frankfurt.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

4,25 Stellen sind im Bereich Krankenhausseelsorge refinanziert.Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B01007 Regionale Stellen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 37.000515.417 410.175 -373.175

37.000515.417 410.175 -373.1758. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -10.862.000-10.797.000 -10.608.950 -253.050

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-4.102.125-3.910.000 -3.950.375 -151.750

-14.964.125-14.707.000 -14.559.325 -404.80015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-14.927.125-14.191.583 -14.149.150 -777.97516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-14.927.125-14.191.583 -14.149.150 -777.97520.Ordentliches Ergebnis

-14.927.125-14.191.583 -14.149.150 -777.97524.Jahresergebnis vor Steuern

-14.927.125-14.191.583 -14.149.150 -777.97526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-14.927.125-14.191.583 -14.149.150 -777.97530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-13.225.125-5.150.145 -12.115.380 -1.109.745
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B01008 Ehrenamtsakademie

Die Ehrenamtsakademie der EKHN bietet Ehrenamtlichen, die in Leitungsgremien
der EKHN arbeiten, Qualifizierungsmaßnahmen an und ist Ansprechpartnerin in
allen Fragen des Ehrenamts bzw. bringt Themen aus diesem Bereich ins Gespräch.

Beschreibung

Unterstützung und Qualifizierung der ehrenamtlichen Führungskräfte, um sie auf die
stetig steigenden Anforderungen im jeweiligen Arbeitsfeld vorzubereiten und sie in
ihrem ehrenamtlichen Engagement zu unterstützen, ohne sie zu überfordern.
Weiterentwicklung als Anlauf - und Koordinierungsstelle für alle Themen rund um
"das Ehrenamt".

Ziel/e

Angebot von regionalen und überregionalen Fortbildungsveranstaltungen über die
ganze EKHN verteilt sowie Vergabe von Zuschüssen für ehrenamtliche
Führungskräfte für Fortbildungen bzw. an Dekanate für (Groß-) Veranstaltungen für
Kirchenvorstände. Betreiben eines YouTube Kanals mit Schulungs- und
Informationsvideos. Pflege einer social media Gruppe zur KV-Arbeit mit über 300
Gruppenmitgliedern auf Facebook. Herausgabe von Broschüren zu besonderen
Themen ehrenamtlicher Arbeit, Vernetzung auf EKD Ebene und Mitarbeit in
Netzwerken zum freiwilligen Engagement in der Zivilgesellschaft. Entwickeln und
Anbieten von eigenen Fortbildungsthemen wie z.B. „Frauen in Führung“.

Leistungen zur Zielerreichung

2018 standen die Erprobung und schließlich der Regelbetrieb von Webinaren im
Mittelpunkt. An den 15 Webinaren nahmen 650 Personen live teil. Allein dadurch
sind rund 20.000 Reisekilometer nicht (!) zurückgelegt worden und konnten rund
14.000 EUR an Kosten eingespart werden. Auch weil alle Webinare danach auf den
YouTube Kanal der Ehrenamtsakademie eingestellt werden, aber auch weil weitere
Videos zur Wissensvermittlung aufgenommen wurden, konnte die Zugriffszahl des
Kanals erneut deutlich gesteigert werden und lag bei 21.000 im ganzen Jahr (2017:
13.500; 2016: 6.500) Damit wird ein erweiterter Bildungsbegriff umgesetzt, der
davon ausgeht, möglichst viel Wissen, Informationen, Schulungsangebote online so
bereit zu stellen, dass jede interessierte Person zu jeder Zeit von überall darauf
zugreifen kann. Dieses Angebot wird die vor-Ort Fortbildungen nicht ersetzen, aber
auch durch die Überschneidung von Themen deren Nachhaltigkeit erhöhen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Das 2018 eingeführte Webinarformat ist bei der Ehrenamtsakademie als zentrales
Fortbildungsinstrument zur Wissensvermittlung und Informationsgewinnung etabliert.
Die Zahl der Nutzenden resultiert einmal aus den direkt Teilnehmenden und dann
aus den sich die Aufzeichnung auf dem YouTube Kanal ansehenden Personen.
Geplant sind in 2020 ca. 25 Webinare, die insgesamt 10.000 Personen anschauen.
Dadurch vergrößert sich auch in 2020 die Reichweite des YouTube Kanals
nochmals erheblich. Zielmarke ist dauerhaft über 30.000 Aufrufe bei einer
Kernzielgruppe von ca. 10.000 Personen.
Die vielen und vielfältigen regionalen vor-Ort Veranstaltungen (über 100 Stück)
bleiben mit über 2.000 Teilnehmenden der Markenkern der eaA. Dabei werden die
2021 anstehenden KV-Wahlen wichtig: Bilanzierung der Arbeit im KV, aber auch
schon die Suche nach guten Kandidierenden werden zentrale Themen werden.
Daneben werden die Themen „Frauen in Führung“ und „Partizipation von Jugend“
weitere wichtige Themenfelder sein.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

---Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B01008 Ehrenamtsakademie

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 3.000700 3.000 0

3.000700 3.000 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -243.300-232.600 -233.600 -9.700

11.Zuschüsse an Dritte -17.000-17.000 -17.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -55.400-62.400 -55.400 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -442-139 -17.426 16.984

-316.142-312.139 -323.426 7.28415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-313.142-311.439 -320.426 7.28416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-313.142-311.439 -320.426 7.28420.Ordentliches Ergebnis

-313.142-311.439 -320.426 7.28424.Jahresergebnis vor Steuern

-313.142-311.439 -320.426 7.28426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-313.142-311.439 -320.426 7.28430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -2.500-3.600 -3.611 1.111

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-103.122-39.435 -93.437 -9.685

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-9.168-10.032 -8.340 -828
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B01010 Härtefonds

Mit dem Härtefonds werden Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und
Dekanate unterstützt, die unabweisbar im Haushalt anfallende besondere einmalige
Aufwendungen nicht aus der regulären Zuweisung oder sonstigen Mitteln
(Rücklagen, Kollekten, Stiftungen) finanzieren können. Zuweisungen sind ferner
möglich bei strukturell bedingtem Mehrbedarf, sofern nachweislich keine Möglichkeit
zur dauerhaften Haushaltskonsolidierung besteht.

Beschreibung

Der Härtefonds soll eine unangemessene Einschränkung der Handlungsspielräume
der Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Dekanate verhindern und
insbesondere die ordnungsgemäße Wahrnehmung des Verkündigungsauftrags
sicherstellen..

Ziel/e

Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Dekanate erhalten bei Vorliegen
der Bewilligungsvoraussetzungen auf Antrag Zuweisungen aus dem Härtefonds. Die
Einzelheiten sind in der Härtefondsverordnung geregelt. Pro Einzelfall ist die
Förderung auf höchstens 3 Jahre begrenzt. Dekanate beteiligen sich grundsätzlich
mit einem Anteil von 10 % an den Bewilligungen (bis zu einer Höchstgrenze je
Kalenderjahr).

Leistungen zur Zielerreichung

Es sind vergleichsweise wenige Anträge gestellt worden.Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Keine Prognosen möglich. Aufgrund in Kirchengemeinden und Dekanaten
überwiegend strukturell bedingter finanzieller Probleme, die eher in eine
Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Überbrückungsfonds münden, sind
Härtefondsbewilligungen nicht regelmäßig anzutreffen.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Der Bedarf ist nicht genau vorhersehbar. Es wurde mit pauschalen Fördersummen
von 200.000 EUR (für Kirchengemeinden) bzw. 100.000 EUR (für Dekanate)
kalkuliert.

Erläuterungen zu Ressourcen

B01010 Härtefonds

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-300.000-300.000 -300.000 0

-300.000-300.000 -300.000 015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-300.000-300.000 -300.000 016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-300.000-300.000 -300.000 020.Ordentliches Ergebnis

-300.000-300.000 -300.000 024.Jahresergebnis vor Steuern

-300.000-300.000 -300.000 026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 300.000300.000 300.000 0

00 0 030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

Gemeindepfarrstellen:  PfrGeh. 965,00 957,00

dem Propst/ der Pröpstin 
beigegegeben: PfrGeh. 50,00 50,00 40,00 40,00

E 08

E 07

E 6 + 50 %

E 06

Planstellen 1.015,00 50,00 997,00 40,00

2020

Stellenplan 2020

Budgetbereich 1
Teil I

Gemeindepfarrstellen
dem Propst/ der Pröpstin beigegeben 

2019
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

Dekanepfarrstellen: 
 
26,00 Dekanestellen:
PfrGeh. + Zul. A 15

11,50 Stellvertr. Dekanepfarrstellen:
PfrGEh. + Zul. A 14 + SSTB

1,00 Stadtdekan Frankfurt:
PfrGeh. + Zul. B 2 38,50 38,50

Regionale Spezialseelsorge 
(Krankenhaus- und A-K-H 
Pfarrstellen) 61,50

Klinikseelsorge: PfrGeh. 51,25 4,50 s.o

A-K-H Seelsorge: PfrGeh. 12,00 s.o

Profilstellen: PfrGeh.
Fachstellen:  E 12 71,75 71,75

Leitung Ehrenamtsakademie:
PfrGeh. + Zul. A 15 1,00 1,00

Ehrenamtsakademie:
E 06 1,00 1,00

Ehrenamtsakademie:
Stelle wird bewertet 1,00 1,00

176,50 4,50 174,75 0,00

2020

Stellenplan 2020

Budgetbereich 1
Teil II

Dekanepfarrstellen
 stellvertretende Dekanepfarrstellen mit Zulage SSTB

Regionale Pfarrstellen
Fach- und Profilstellen
Ehrenamtsakademie

2019
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Budgetbereich B02 Verkündigung (einschl. Zentrum)

B021 Handlungsfeld Verkündigung

B02101 sonstige Kirchenmusik

B02102 Kirchentag

B02103 Ev. Studierendengemeinden

B02104 Sonstige Verkündigung

B02105 Ev. Studierendenwohnheime

B022 Zentrum Verkündigung

B02201 Leitung / Interne Verwaltung inkl. Veranstaltungen zur Verkündigung - Publikationen -
Exemplarische Projekte - Entwickl.

B02202 Gottesdienst und missionarisches Handeln

B02203 Kirchenmusik

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

siehe Teilbudgeterläuterungen

2. Ziele und Aufgaben
siehe Teilbudgeterläuterungen

3. Budgetressourcen
siehe Teilbudgeterläuterungen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B02 Verkündigung (einschl. Zentrum)

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 573.064578.943 580.479 -7.415

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 39.97631.168 32.890 7.086

3. Zuschüsse von Dritten 250250 1.250 -1.000

4. Kollekten und Spenden 195.95096.800 95.800 100.150

7. Sonstige ordentliche Erträge 24.25422.950 29.250 -4.996

833.494730.111 739.669 93.8258. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -4.494.595-4.511.092 -4.656.954 162.359

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-573.040-370.235 -378.773 -194.267

11.Zuschüsse an Dritte -1.876.710-93.910 -104.840 -1.771.870

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.184.003-1.029.029 -1.127.476 -56.527

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -42.806-17.448 -30.420 -12.386

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -254.100-290.980 -261.924 7.824

-8.425.254-6.312.694 -6.560.387 -1.864.86715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-7.591.760-5.582.583 -5.820.718 -1.771.04216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 22.00026.000 22.000 0

22.00026.000 22.000 019.Finanzergebnis

-7.569.760-5.556.583 -5.798.718 -1.771.04220.Ordentliches Ergebnis

-7.569.760-5.556.583 -5.798.718 -1.771.04224.Jahresergebnis vor Steuern

-7.569.760-5.556.583 -5.798.718 -1.771.04226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -5.600-31.500 0 -5.600

28.Entnahmen aus Rücklagen 2.581.751301.765 652.893 1.928.858

-4.993.609-5.286.318 -5.145.825 152.21630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -41.550-26.950 -85.100 43.550

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-2.224.637-1.015.398 -2.346.623 121.986

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-69.160-73.184 -83.545 14.385
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Teilbudget B021 Handlungsfeld Verkündigung

1. Struktur und Zusammensetzung
Im Haushalt der EKHN werden für den Budgetbereich insbesondere folgende Arbeitsgebiete veranschlagt:
- sonstige Kirchenmusik
- Evangelischer Kirchentag
- Evangelische Studierendengemeinden
- Sonstige Verkündigung

2. Ziele und Aufgaben
Im Handlungsfeld Verkündigung ist es das Ziel, durch die Arbeit der Kirchengemeinden, Dekanate und kirchlichen
Einrichtungen in unterschiedlichen Formen die christliche Botschaft weiterzugeben und für den Glauben zu werben.
Aufgabe ist es hier, Menschen in unterschiedlichen Berufs- und Lebenszusammenhängen zu erreichen, um eine
Begegnung mit der Kirche möglich zu machen. Es geht darum, Glauben zu stärken, damit Kirchenmitglieder ihr Leben
als Christinnen und Christen gestalten und ihre Verantwortung in der Welt wahrnehmen können.

Der Dienst von Lektorinnen und Lektoren, Prädikantinnen und Prädikanten, ist ein eigenständiger Beitrag zur
Verkündigung und zum gottesdienstlichen Leben in den Gemeinden. Durch unterschiedliche Berufs- und
Lebenssituationen sollen Glaubenserfahrungen und Bibelverständnis in den Gemeinden vielfältig vermittelt werden.

Zum Handlungsfeld gehört auch die Arbeit der evangelischen Studierendengemeinden, die an den vier
Hochschulstandorten Mainz, Darmstadt, Frankfurt und Gießen für die Präsenz der evangelischen Kirche sorgt. Hier
sollen neben Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vor allem junge Menschen, die später einmal Verantwortung in
unserer Gesellschaft in den akademischen Berufen tragen, Kirche als lebensbegleitende Institution erfahren und ihren
Glauben in der Vielfalt miteinander leben können.

Der Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt ist Teil des Verkündungsauftrags der Kirche in die Gesellschaft. Seit
2019 arbeitet ein Projektteam, das zunächst in Dortmund und ab Mitte 2019 bis zum Ende des ÖKT 2021 in Frankfurt
tätig ist. So wird gewährleistet, dass die Mitarbeitenden des ÖKT mit Erfahrung und Kenntnis der Strukturen und
Abläufe arbeiten, wie dies für einen Großevent wie einen Kirchentag notwendig ist.

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B021 Handlungsfeld Verkündigung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 74.92066.750 87.820 -12.900

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 900900 900 0

3. Zuschüsse von Dritten 250250 250 0

4. Kollekten und Spenden 110.20011.050 10.050 100.150

7. Sonstige ordentliche Erträge 1.3544.950 4.950 -3.596

187.62483.900 103.970 83.6548. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -2.240.449-2.298.741 -2.429.816 189.367

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-282.000-57.000 -60.100 -221.900

11.Zuschüsse an Dritte -1.866.710-83.910 -94.840 -1.771.870

12.Sach- und Dienstaufwendungen -395.872-222.050 -372.622 -23.250

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -12.552-3.703 -6.308 -6.244

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -43.200-72.980 -52.724 9.524

-4.840.783-2.738.384 -3.016.410 -1.824.37315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-4.653.159-2.654.484 -2.912.440 -1.740.71916.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 22.00026.000 22.000 0

22.00026.000 22.000 019.Finanzergebnis

-4.631.159-2.628.484 -2.890.440 -1.740.71920.Ordentliches Ergebnis

-4.631.159-2.628.484 -2.890.440 -1.740.71924.Jahresergebnis vor Steuern

-4.631.159-2.628.484 -2.890.440 -1.740.71926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -5.600-31.500 0 -5.600

28.Entnahmen aus Rücklagen 2.543.901232.625 595.593 1.948.308

-2.092.858-2.427.359 -2.294.847 201.98930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -29.550-16.950 -32.600 3.050

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-1.364.940-671.792 -1.564.528 199.588

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-69.160-73.184 -83.545 14.385
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B02101 sonstige Kirchenmusik

1. Gesangbuchfonds
2. Bachchor Mainz
3. sonstige Kirchenmusik

Beschreibung

1. Unterstützung kirchenmusikalischer Aktivitäten in Kirchengemeinden und
Dekanaten
2. Mitwirkung am kirchlichen Verkündigungsauftrag als Konzertchor von
internationalem Rang. Erreichen junger Menschen sowohl als Mitwirkende  als auch
als Zuhörende um der nachwachsenden Generation ein bewusstes Verhältnis zur
Kirchenmusik zu ermöglichen. - Entwicklung der "Marke" Mainzer Bachchor,
Erschließung von Drittmitteln.
3. Unterstützung der kirchenmusikalischen Aus-und Fortbildungen an Hochschulen.

Ziel/e

1. Zuschussvergabe über Gesangbuchfonds.
2. Mitgestaltung der monatlichen Universitätsgottesdienste, Konzerte, Konzertreisen
zu Festivals und Konzerthäusern im In- und Ausland, Kooperationen mit
Gastdirigenten und -ensembles, zahlreiche Hörfunk-, Fernseh-, DVD- und CD-
Produktionen. Der nachwachsenden Generation ein bewusstes Verhältnis zur
Musikkultur ermöglichen, Nachwuchsgewinnung.
3. Zuschüsse für Kurse/Veranstaltungen der Hochschulen

Leistungen zur Zielerreichung

1. ---
2. Das Konzertjahr, einschließlich der gottesdienstlichen Mitwirkung und der
Schulprojekte sind differenziert auffindbar unter www.bachchormainz.de
3. ---

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. ---
2. Die Planung des Konzertjahres konnte mit großem Erfolg durchgeführt werden
und eröffnete neue Partnerschaften und Anfragen.
3. ---

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. Zinserträge sowie Lizenzgebühren aus dem Verkauf des Evangelischen
Gesangsbuchs werden dem Gesangbuchfonds zugeführt.
2. Die eingesetzten Ressourcen in Personal- und Sachkosten (107.000 EUR)
sichern den Bestand des Bachchores und haben dazu beigetragen, dass der
Bachchor Mainz durch CD-Aufnahmen und Konzerte ein immer breiter angesehenes
Renommee in der Musikszene erhält und für namhafte Preise vorgeschlagen ist. Der
Förderverein der Freunde des Mainzer Bachchors e.V. trägt über Spenden und
Mitgliedsbeiträge zudem zur Finanzierung bei.
3. unveränderte Zuschusshöhe: 17.900 EUR

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B02101 sonstige Kirchenmusik

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 3.0003.000 3.000 0

3.0003.000 3.000 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -50.000-129.000 -46.750 -3.250

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-42.000-50.000 -42.000 0

11.Zuschüsse an Dritte -74.900-48.900 -59.900 -15.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.100-1.100 -1.100 0

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.500-3.500 -2.500 0

-170.500-232.500 -152.250 -18.25015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-167.500-229.500 -149.250 -18.25016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 22.00026.000 22.000 0

22.00026.000 22.000 019.Finanzergebnis

-145.500-203.500 -127.250 -18.25020.Ordentliches Ergebnis

-145.500-203.500 -127.250 -18.25024.Jahresergebnis vor Steuern

-145.500-203.500 -127.250 -18.25026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-26.000 0 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 17.00039.000 17.000 0

-128.500-190.500 -110.250 -18.25030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

0-44.997 0 0
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B02102 Kirchentag

1. Landesausschuss Kirchentag Hessen-Nassau
2. Ökumenischer Kirchentag 2021

Beschreibung

1. Schnittstelle zwischen den landeskirchlichen Gliederungen und dem Deutschen
Evangelischen Kirchentag; Werbung; Information für die jeweiligen (auch
Ökumenischen) Kirchentage; Unterstützung der Dekanate für ihre Kirchentagsarbeit
2. Vorbereitung des Ökumenischen Kirchentags in der Landeskirche (inkl. der
landeskirchlichen Projekte), im Zusammenwirken mit dem ÖKT, mit der Region und
den ökumenischen Partnern (gastgebende Kirchen des ÖKT)

Ziel/e

1. Inhaltliche Veranstaltungen zu Themen des Kirchentages; Organisation von
Vorbereitungsveranstaltungen für Mulitplikator*innen,
Konzeptentwicklung, um die Gemeinden und Dekanate auf die Themen des
Kirchentages vorzubereiten; Zuschüsse an Mitwirkendengruppen aus der EKHN,
insbesondere junge Mitwirkendengruppen, die zum ersten Mal an einem Kirchentag
teilnehmen; Auswertung der stattgefundenen Kirchentage - Feedback an die
Organisatoren; Beteiligung an der Vorbereitung des ÖKT in Frankfurt im Rahmen
der spezifischen Aufgaben des Landesausschusses
2. Inhaltliche, organisatorische und beziehungsstiftende Mitarbeit bei der
Vorbereitung des Ökumenischen Kirchentags, in Kooperation mit allen Beteiligten;
Erstellung von Materialien für Schule, Kirchengemeinde, Dekanat etc.;
Unterstützung von Dekanaten/Gemeinden/kirchlichen Einrichtungen auf dem Weg
zum ÖKT (persönliche Präsenz, Newsletter, Gemeindebriefvorlagen, Pre-Events,
etc.); Erarbeitung von liturgischen Materialien; Vorbereitung regionaler Projekte

Leistungen zur Zielerreichung

1. Beteiligung an den Vorbereitungen des Ökumenischen Kirchentages in
Frankfurt; Aufbau von ökumenischen Kontakten, Vorbereitung des Kirchentags in
Dortmund inkl. Erarbeitung einer Vorschlagsliste für Menschen, die in
Projektleitungen mitarbeiten, um so Erfahrungen für den ÖKT zu sammeln,
Organisation von landeskirchlichen Planungstreffen zur Vorbereitung des ÖKT,
Werbung für die Teilnahme am Dortmunder Kirchentag und zur Organisation von
Gruppenfahrten, Beteiligung an Vorbereitung der Einladung der ÖKT Gastgebenden
in Dortmund .
2. Etablierung der Gemeinsamen Steuerungsgruppe der gastgebenden
Kirchen des ÖKT, intensive Kooperation mit dem Bistum Limburg. Festigung eines
Netzwerks aus regionalen kirchlichen Playern des ÖKT, Teilnahme am
Katholikentag in Münster, Besetzung der Profilstellen für den ÖKT und Einrichtung
des „Teams Frankfurt“, Unterstützung der Vorbereitung der 37. DEKT in Dortmund,
ÖKT als TOP in wesentlichen kirchenleitenden Gremien. Start des
Findungsprozesses der regionalen Themen für den ÖKT.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Vorbereitung des Ökumenischen Kirchentags in Frankfurt insbesondere im
Hinblick auf die Mobilisierung der Ehrenamtlichen sowie den Abend der Begegnung;
Organisation von Regionalen Abenden und Gastgeberin für die Konferenz der
Landesausschüsse im Herbst 2020; Organisation der Vorbereitungsfahrt für
Gruppenleitende und Mitwirkende Beteiligung des Landesausschusses an den
Vorbereitungen und weiteren Klärungen bez. des ÖKTs in Frankfurt/M;
2. Mobilisierung, Unterstützung und Begleitung insbesondere von Gemeinden,
Dekanaten, kirchlichen Einrichtungen im Blick auf die vielfältige Mitwirkung beim
ÖKT; Pre-Events und regionale Öffentlichkeitsarbeit; Mitarbeit in den Gremien des
ÖKT und der Geschäftsstelle; Vertiefung des ökumenischen Zusammenwirkens;
Kooperation mit der Region; Planung der Präsenz der gastgebenden Kirchen auf
dem ÖKT (inkl. regionale Projekte)

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. Verwaltungskostenerstattung durch den Durchführungsverein des
Kirchentags in Dortmund.
2. Die Synode hat im November 2012 eine Rücklage zur Finanzierung
gebildet. Alle Ausgaben den ÖKT 2021 betreffend werden hieraus finanziert.

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B02102 Kirchentag

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 02.100 9.000 -9.000

4. Kollekten und Spenden 100.0000 0 100.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 200200 200 0

100.2002.300 9.200 91.0008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -436.950-181.425 -420.600 -16.350

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-240.0000 -11.100 -228.900

11.Zuschüsse an Dritte -1.750.0000 0 -1.750.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -203.970-27.000 -174.093 -29.877

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -1.5810 0 -1.581

-2.632.501-208.425 -605.793 -2.026.70815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.532.301-206.125 -596.593 -1.935.70816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.532.301-206.125 -596.593 -1.935.70820.Ordentliches Ergebnis

-2.532.301-206.125 -596.593 -1.935.70824.Jahresergebnis vor Steuern

-2.532.301-206.125 -596.593 -1.935.70826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -5.600-5.500 0 -5.600

28.Entnahmen aus Rücklagen 2.519.901193.625 578.593 1.941.308

-18.000-18.000 -18.000 030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-94.1340 -85.317 -8.816
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B02103 Ev. Studierendengemeinden

Studierendengemeinden in Darmstadt, Frankfurt, Gießen, MainzBeschreibung

Seelsorge, Beratung und Begleitung von Studierenden, Ermöglichung der Begeg-
nung für Studierende untereinander, Kooperation mit Hochschul- und Landesbil-
dung. Neben den Hochschulmitarbeiterinnen und -mitarbeitern sollen vor allem
junge Menschen erreicht werden, die in naher Zukunft zu den Verantwortungs- und
Entscheidungsträgern des Lebens in Deutschland, Europa, Asien, Lateinamerika
und Afrika zählen.

Ziel/e

Gottesdienste, Beratungen, Gespräche, Seelsorge, kulturelle, interkulturelle und
interreligiöse Veranstaltungen, finanzielle und seelsorgerliche Unterstützung
notleidender Studierender, Kooperationen mit den Verantwortlichen in den
Hochschulen

Leistungen zur Zielerreichung

- Studierendenräte der ESGen wurden eingerichtet; Hohe Nachfrage von ausländi-
schen Studierenden, die um Beratung und Unterstützung ersuchen (ca. 3100 inter-
nationale Studierende wurden beraten und teilweise aus Mitteln des Ökumenischen
Notfonds unterstützt); Beteiligung an internationalen Wochen der Universitäten; -,
verstärkte Begleitung von Studierenden in den Wohnheimen; Beteiligung an den
"Refugees-Welcome'-Projekten der Hochschulen; weitere Planungen bzgl. Umzug
der ESG DA; Beteiligung an der Re-Organisation der Bundes-ESG-Arbeit; Relaunch
der ESG-Homepages durchgeführt.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Seelsorge und Beratung von Studierenden; Förderung gottesdienstlicher Arbeit und
des geistlichen Lebens; Förderung von Seminaren zur Unterstützung von Studie-
renden in Krisen; Beteiligungen an internationalen Wochen der Universitäten,
Umzug der ESG DA in das "Gelbe Haus" in DA.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Mieteinnahmen der ESG Gießen und ESG Darmstadt (Umzug "Gelbes Haus") im
BB 10; Mitversorgung durch Hausmeister über Unterbudget B04302 (Ev.
Studierendenwohnheime).

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B02103 Ev. Studierendengemeinden

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 65.60061.650 63.590 2.010

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 900900 900 0

3. Zuschüsse von Dritten 250250 250 0

4. Kollekten und Spenden 3.2004.050 3.050 150

7. Sonstige ordentliche Erträge 1.1544.750 4.750 -3.596

71.10471.600 72.540 -1.4368. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -1.257.491-1.212.354 -1.200.141 -57.350

11.Zuschüsse an Dritte -2.010-2.210 -2.140 130

12.Sach- und Dienstaufwendungen -163.282-159.018 -161.999 -1.283

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -10.073-3.383 -5.412 -4.661

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -35.400-67.480 -44.724 9.324

-1.468.256-1.444.445 -1.414.416 -53.84015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.397.152-1.372.845 -1.341.876 -55.27616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.397.152-1.372.845 -1.341.876 -55.27620.Ordentliches Ergebnis

-1.397.152-1.372.845 -1.341.876 -55.27624.Jahresergebnis vor Steuern

-1.397.152-1.372.845 -1.341.876 -55.27626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 7.0000 0 7.000

-1.390.152-1.372.845 -1.341.876 -48.27630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -29.550-16.950 -32.600 3.050

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-753.071-288.869 -682.537 -70.534

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-69.160-73.184 -83.545 14.385
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B02104 Sonstige Verkündigung

1. Stadtkirchenarbeit in Gießen, Alsfeld, Friedberg, Frankfurt, Offenbach, Darmstadt,
Erbach-Michelstadt, Worms, Rüsselsheim, Mainz, Oppenheim und Wiesbaden
2. Schaustellenden Seelsorge
3. Sonstige Werke und Einrichtungen, Kirchengemeindeprojekte
4. Förderung der Einkehrarbeit in der EKHN

Beschreibung

1. Mitwirken am politischen und kulturellen Leben in der Stadt
2. Pastorale Arbeit in der Gemeinde der Schaustellerinnen und Schausteller. Dazu
gehören Gottesdienste, Amtshandlungen, Konfirmationsunterricht, diakonische und
seelsorgliche Aufgaben, Organisation des Gemeindelebens im Gebiet der EKHN
sowie eine gute Öffentlichkeitsarbeit
3. Die Unterstützung kirchlicher Werke und Verbände (die Flüchtlingsseelsorge mit
ca. 40 Ehrenamtlichen Helfern auf Dekanatsebene ist seit 2010 Teil des
Budgetbereich 1 "Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene")
4. Förderung der Vielfalt christlicher Spiritualität in der EKHN u.a. durch Angebote im
Haus der Stille der Jesus-Bruderschaft in Gnadenthal und in Abstimmung mit dem
Referat Geistliches Leben im Zentrum Verkündigung.

Ziel/e

1. Gottesdienste an besonderen Orten, Kircheneintrittsstellen, Informationen rund
um Kirchen, Einzelseelsorge und –beratung, kulturelle Veranstaltungen
2. Anlassbezogene Gottesdienste, Seelsorgegespräche, Kasualgottesdienste und
Amtshandlungen, Kontakte zu Medienvertreterinnen und -vertretern
3. Förderung von Projekten innerhalb der EKD, Bibelwoche, Unterstützung neuer
Projekte in den Kirchengemeinden und Dekanaten, Regionale Kirchentage
4. Angebote geistlicher Retraiten für kirchliche Mitarbeitende entwickeln und
durchführen, Pilgerarbeit fördern, Bausteine für Gruppen (z.B. Kirchenvorstände) zur
Verfügung stellen, die im „Haus der Stille“ in Gnadenthal zu Gast sind, vernetztes
Arbeiten innerhalb der EKHN.

Leistungen zur Zielerreichung

1. ---
2. Reisetermine quer durch die EKHN zu den wichtigsten Stadtfesten,
Kirchweihfesten, Märkten und Messen in Hessen und Rheinland-Pfalz;
Gottesdienste, Amtshandlungen, Konfirmandenunterricht, diakonische und
seelsorgliche
Aufgaben, Organisation des Gemeindelebens im Gebiet der EKHN,
Öffentlichkeitsarbeit - zahlreiche Fernsehauftritte, Dokumentationen in
überregionalen Zeitungen
3. ---
4. Angebote im Haus der Stille wie z.B. spirituelle Angebote für Kirchenvorstände
und Pastoralkollegs, Entwicklung von neuen Formaten u.a. mit der Kirchlichen
Studienbegleitung.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. ---
2.Reisetermine quer durch die EKHN zu den wichtigsten Stadtfesten,
Kirchweihfesten, Kirmes, Märkten und Messen in Hessen und Rheinland-Pfalz;
Gottesdienste, Amtshandlungen, Konfirmandenunterricht, diakonische und
seelsorgliche
Aufgaben, externe Öffentlichkeitsarbeit, Intensivierung der kircheninternen
Öffentlichkeitsarbeit, Organisation des Gemeindelebens im Gebiet der EKHN.
3. ---
4. Organisation und Durchführung von Retraiten, Arbeit mit Kirchenvorständen,
geistliche Begleitung von Einzelpersonen im Haus der Stille, Zusammenarbeit mit
der Kirchlichen Studienbegleitung sowie mit weiteren Stellen innerhalb der EKHN.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

-Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B02104 Sonstige Verkündigung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 6.3200 12.230 -5.910

4. Kollekten und Spenden 7.0007.000 7.000 0

13.3207.000 19.230 -5.9108. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -496.008-775.962 -762.325 266.317

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

0-7.000 -7.000 7.000

11.Zuschüsse an Dritte -39.800-32.800 -32.800 -7.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -27.520-34.933 -35.430 7.910

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -898-320 -896 -2

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.300-2.000 -5.500 200

-569.526-853.015 -843.951 274.42515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-556.206-846.015 -824.721 268.51516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-556.206-846.015 -824.721 268.51520.Ordentliches Ergebnis

-556.206-846.015 -824.721 268.51524.Jahresergebnis vor Steuern

-556.206-846.015 -824.721 268.51526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-556.206-846.015 -824.721 268.51530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-517.736-337.925 -796.674 278.938
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang

kw Stellen-
umfang

kw

PfrGeh. + Zul. A14 / E12 1,00 1,00 1,00 1,00

PfrGeh. 18,00 13,50 6,00

PfrGeh. / E12 0,50 0,00 0,00

E 13

E 12 0,50 1,00

E 11

E 10 + 50 % 1,00 1,00 1,00 1,00

E 10 6,00 3,00 3,08 3,08

E 09

E 08 0,09

E 07

E 06 + 50 % 5,00 0,50 5,00 0,50

E 06 0,23 0,23

E 05 1,50 1,50

E 02 0,62 0,62

Bundesfreiwilligendienst 1,00 1,00

Stelle wird bewertet 0,17 0,08 3,00

Planstellen 35,52 5,58 31,02 11,58

Stellenplan 2020

Budgetbereich 2.1

Handlungsfeld Verkündigung

2020

Stellenplan 2020:

 + 0,50     Arbeitsstelle Stadtkirchenarbeit Dekanat Frankfurt und Offenbach  

Pfarrstellenbemessung 2019:
 -  9,00     Pfarrstellen der Stadtkirchenarbeit

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:
 + 0,50/ 0,50 kw   Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach
 + 1,00/ 0,50 kw   Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit Dekanat Mainz
 + 0,50/ 0,50 kw   Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit Dekanat Darmstadt- Stadt
 + 1,00/ 0,50 kw   Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit Dekanat Wiesbaden
 + 1,00                 Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach
               + 1,00 kw   Studierendenpfarrer*in ESG Darmstadt
               + 1,00 kw   Studierendenpfarrer*in ESG Frankfurt
               + 1,00 kw   Studierendenpfarrer*in ESG Gießen
               + 1,00 kw   Studierendenpfarrer*in ESG Mainz  
               Neukonzeption von 4,00 Pfarrstellen für die Arbeit mit jungen Erwachsenen
               zum 01.01.25

2019
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Teilbudget B022 Zentrum Verkündigung

1. Struktur und Zusammensetzung
Der Budgetbereich des Zentrums Verkündigung setzt sich zusammen aus den Unterbudgets

B02201  Zentrum Verkündigung allgemein
B02202  Gottesdienst und missionarisches Handeln
B02203  Kirchenmusik.

Ebenso gehört zum Budget des Zentrums Verkündigung ein Betrieb gewerblicher Art (BgA). Über diesen
Wirtschaftsbetrieb erfolgen alle Veröffentlichungen des Zentrums, die zur Unterstützung der Arbeit in den Gemeinden
unserer Landeskirche herausgegeben werden. Die Erlöse des Betriebs werden satzungsgemäß zur anteiligen
Finanzierung der Arbeit des Zentrums genutzt.

2. Ziele und Aufgaben
Verkündigung geschieht in Gottesdiensten, durch Wort und Musik, in Veranstaltungen, Gruppen und Kreisen der
Gemeinden, im Chor und im Hauskreis, durch das, was unsere Kirchenräume predigen. In jeder Gemeinde gibt es
Angebote für Kinder und Erwachsene, für Menschen, die in und mit kirchlichen Traditionen groß geworden sind und für
Menschen, denen sie fremd sind und die gleichwohl nach einer geistlichen Kraft und Heimat suchen. Das Zentrum
Verkündigung hat die Aufgabe, durch seine Arbeit die gottesdienstliche Kultur und das geistliche Leben unserer Kirche
nachhaltig zu fördern. Aus der Perspektive des Gottesdienstes, des geistlichen Lebens, der Gemeindeentwicklung
sowie der Kirchenmusik leistet das Zentrum Verkündigung theologisch und praktisch seinen Beitrag zur Gestaltung der
EKHN als offene, einladende und missionarische Volkskirche auch in ihren Veränderungsprozessen.
Alle Angebote, die im Zentrum Verkündigung selbst, vor Ort in den Gemeinden und Dekanaten sowie im Kontext
unterschiedlicher kirchlicher Einrichtungen gemacht werden, haben das Ziel, die kirchliche und gemeindliche Arbeit zu
stärken, zu unterstützen und zu entfalten. Dies geschieht durch Beratungen, durch Aus- Fort- und Weiterbildungen,
durch Praxismaterialien, die erarbeitet und zur Verfügung gestellt werden, durch Veranstaltungen und Projekte.
Die Arbeit geschieht mit hauptamtlich, aber zahlenmäßig weit mehr mit ehrenamtlich und nebenberuflich Mitarbeitenden
in unserer Landeskirche: mit Prädikantinnen, Lektoren und Pfarrerinnen, Küstern und Kantorinnen, Mitarbeitern im
Kindergottesdienst und Hauskreisleiterinnen, nebenberuflichen Kirchenmusikern, Bläserinnen und Dekanen sowie
vielen anderen mehr.

Da das Zentrum Verkündigung keine Fach- und Profilstellen hat, werden an den Themen des Gottesdienstes
interessierte Pfarrerinnen und Pfarrer, aber auch andere Berufsgruppen weitergebildet, selbst Beratungen vor Ort
durchzuführen und Gemeinden, Kirchenvorstände und Gruppen zu unterstützen.

Neben diesen genannten Aufgaben erstellt das Zentrum Verkündigung für die Kirchenleitung und –verwaltung fachliche
Expertisen und berät die kirchenleitenden Gremien zu allen Anfragen aus dem Bereich der Verkündigung, der
Kirchenmusik und des Kirchentags.

Nicht zuletzt vertreten die Leitung sowie die Referentinnen und Referenten des Zentrums unsere Landeskirche in
Gremien und Ausschüssen der Evangelischen Kirche in Deutschland und ihrer Gliedkirchen, der Arbeitsgemeinschaft
missionarischer Dienste, des Deutschen Evangelischen Kirchentags, der Liturgischen Konferenz, der
Kompetenzzentren der EKD u.v.a.m.

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B022 Zentrum Verkündigung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 498.144512.193 492.659 5.485

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 39.07630.268 31.990 7.086

3. Zuschüsse von Dritten 00 1.000 -1.000

4. Kollekten und Spenden 85.75085.750 85.750 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 22.90018.000 24.300 -1.400

645.870646.211 635.699 10.1718. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -2.254.146-2.212.351 -2.227.138 -27.008

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-291.040-313.235 -318.673 27.633

11.Zuschüsse an Dritte -10.000-10.000 -10.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -788.131-806.979 -754.854 -33.277

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -30.254-13.745 -24.112 -6.142

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -210.900-218.000 -209.200 -1.700

-3.584.471-3.574.310 -3.543.977 -40.49415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.938.601-2.928.099 -2.908.278 -30.32316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.938.601-2.928.099 -2.908.278 -30.32320.Ordentliches Ergebnis

-2.938.601-2.928.099 -2.908.278 -30.32324.Jahresergebnis vor Steuern

-2.938.601-2.928.099 -2.908.278 -30.32326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 37.85069.140 57.300 -19.450

-2.900.751-2.858.959 -2.850.978 -49.77330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -12.000-10.000 -52.500 40.500

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-859.697-343.606 -782.095 -77.602
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B02201 Leitung / Interne Verwaltung inkl. Veranstaltungen zur Verkündigung - Publikationen -

Leitung und Geschäftsführung tragen die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der
Aufgaben des Zentrums sowie der angegliederten Bereiche des Handlungsfeldes
Verkündigung (Geschäftsstelle des Landesausschusses Kirchentag für Hessen und
Nassau, Schaustellendenseelsorge). Das Zentrum Verkündigung arbeitet dazu mit
einer integrierten Verwaltung -so liegen z.B. die Tagungsverwaltung für alle Veran-
staltungen oder die Verwaltung der Datenbank des Zentrums in einer Hand. Ein-
nahmen und Ausgaben (inkl. Personalkosten) der Verwaltung werden in diesem
Unterbudget abgebildet.

Beschreibung

Alle Angebote, die im Zentrum Verkündigung selbst, vor Ort in den Gemeinden und
Dekanaten sowie im Kontext unterschiedlicher kirchlicher Einrichtungen und
kirchenleitender Gremien gemacht werden, haben das Ziel, die kirchliche und
gemeindliche Arbeit zu stärken und zu entfalten. Hierin werden die Referentinnen
und Referenten im Bereich Verkündigung durch Leitung, Geschäftsführung und
Verwaltung unterstützt.

Ziel/e

Regelmäßige Veröffentlichungen für die gemeindliche Praxis:  Materialbücher,
Zeitschrift Impuls Gemeinde, Predigtvorschläge und Predigtdatenbank,
Menschenskinderliederbücher, Kirchenmusikalische Nachrichten, Newsletter und
Verteiler für bestimmte Zielgruppen, Rundfunkarbeit,
- Fachbibliothek im Zentrum Verkündigung zur Ausleihe von Fachliteratur und Noten,
- Veranstaltungen und exemplarische Projekte: Impulstage zu Schwerpunktthemen;
Kunstgottesdienste; thematische Angebote für Dekanatskonferenzen,
- Entwicklung von Theorie und Praxis des Handlungsfeldes Verkündigung wie z.B.
die Veröffentlichung „Liturgischer Wegweiser durch den Gottesdienst in der EKHN“,
- fachliche Expertise für Gemeinden, Dekanate und kirchenleitende Gremien,
- Vertretung der EKHN in Gremien und Ausschüssen der EKD und des Deutschen
Evangelischen Kirchentages,
- Zuschüsse an Kirchengemeinden, Dekanate sowie kirchliche Einrichtungen und
Verbände in den Arbeitsfeldern Kirchenmusik, Kunst & Denkmal, Kirche und Sport,
- Öffentlichkeitsarbeit: Erstellung und Redaktion der Website, Downloaddatenbank,
Predigtdatenbank, Online-Liturgien, Newsletter, Öffentlichkeitsarbeit zu
Jahresschwerpunkten und zur allgemeinen Arbeit des Zentrums; Beiträge für die
gesamt-kirchliche Öffentlichkeitsarbeit.

Leistungen zur Zielerreichung

Themenhefte Impuls Gemeinde zu „Grenzen“ sowie „Auserlesen- welche Bibeltexte
braucht das Land?“ (zur neuen Perikopenordnung); Konzeptionierung und
Zurverfügungstellung von Material für die Sommergottesdienstreihe in Kooperation
mit dem Medienhaus der EKHN; Veröffentlichung des „Liturgischen Wegweisers
durch den Gottesdienst in der EKHN“ gemeinsam mit dem Theologischen Seminar
in Herborn; Impulstag zum Thema „Da kommt noch was – wie ich mir das Leben
nach dem Tod vorstelle“; Relaunch der Internetseite des Zentrums Verkündigung
(Neuprogrammierung der Predigtdatenbank und Downloaddatenbank); im Bereich
Veröffentlichungen des Zentrums Verkündigung: Weiterarbeit in der Kooperation mit
dem Gottesdienstinstitut der bayerischen Landeskirche; Materialbücher zu den
Themen „Übergänge I – Taufe, Konfirmation und Trauung“ und „Kunstimpuls II -
Bildpredigten“; Mitarbeit an der Herausgabe verschiedener Materialien in
Zusammenarbeit mit der Kirchenverwaltung und dem Medienhaus der EKHN (z.B.
zur Impulspost), Erarbeitung spezieller, kirchenjahresbezogener Materialien sowie
von Materialien zu tagespolitischen Themen, die als Downloaden zur Verfügung
stehen; Internetseite mit fast 80.000 Downloads jährlich; Weiterführung des Umzugs
des Bibliothekskatalogs in den Katalog Kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken in
der EKHN; Erarbeitung der Online-Liturgien zur neuen Perikopenordnung (werden
zum 1.Advent 2019 online gehen);
-Vertretung der EKHN auf EKD-Ebene in den Fachgebieten des Zentrums,
-Theologische Fachgespräche.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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-Unterstützung der Dekanate, Kirchengemeinden sowie der Kirchenvorstände durch
Materialien (u.a. Materialbücher, Impuls Gemeinde, Materialien zu Offene Kirchen)
sowie durch Beratungen und durch Fort-und Weiterbildungen;
-Durchführung der kunstinitiative2020: Die Realisierung der Kunstwerke erfolgt in
2020 mit einer Ausstellung in Wiesbaden im September/Oktober 2020. Somit bindet
die kunstinitiative2020 in 2020 Haushaltsmittel in Höhe von ca. 56.000 EUR, die eine
Aufstockung des Budgets erfordern.
-Erstellung weiterer Praxismaterialien: Liederkompass zur neuen Perikopenordnung;
Beteiligung an den multiplen Projekten des ÖKT und der weiteren Vorbereitung des
Ökumenischen Kirchentags 2021.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Die kunstinitiative2020 bindet in 2020 zusätzliche Kirchensteuermittel in Höhe von
ca. 48.000 EUR

Erläuterungen zu Ressourcen

B02201 Leitung / Interne Verwaltung inkl. Veranstaltungen zur Verkündigung - Publikationen - Exemplarische Projekte - Entwickl.

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 185.736177.885 180.773 4.963

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 19.0004.000 11.750 7.250

4. Kollekten und Spenden 750750 750 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 00 2.000 -2.000

205.486182.635 195.273 10.2138. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -969.806-900.281 -911.521 -58.285

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-148.240-138.485 -145.873 -2.367

12.Sach- und Dienstaufwendungen -247.175-241.997 -230.970 -16.205

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -29.542-13.745 -23.896 -5.646

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -166.160-176.760 -165.460 -700

-1.560.923-1.471.268 -1.477.720 -83.20315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.355.437-1.288.633 -1.282.447 -72.99016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.355.437-1.288.633 -1.282.447 -72.99020.Ordentliches Ergebnis

-1.355.437-1.288.633 -1.282.447 -72.99024.Jahresergebnis vor Steuern

-1.355.437-1.288.633 -1.282.447 -72.99026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 17.85062.100 55.300 -37.450

-1.337.587-1.226.533 -1.227.147 -110.44030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -12.000-10.000 -52.500 40.500

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-117.819-43.948 -106.818 -11.001
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Unterbudget B02202 Gottesdienst und missionarisches Handeln

Die Abteilung Gottesdienst und missionarisches Handeln umfasst die Referate
Gottesdienst, Gottesdienste mit Kindern, Kunst und Kirche, Spiel und Theater,
Geistliches Leben, missionarisches Handeln und geistliche Gemeindeentwicklung
sowie Ehrenamtliche Verkündigung. Eingegliedert ist seit dem 1.1.2017 zusätzlich
die Stelle Kirche in der Arena und EKD Referat Kirche und Sport

Beschreibung

Das Zentrum Verkündigung hat die Aufgabe, durch seine Arbeit die gottesdienstliche
Kultur und das geistliche Leben unserer Kirche nachhaltig zu fördern. Dies geschieht
mit hauptamtlich, aber zahlenmäßig weit mehr mit ehren- und nebenberuflich
Mitarbeitenden in unserer Landeskirche: mit Prädikantinnen und Lektor*innen,
Pfarrer*innen und Dekan*innen, Küster*innen und Mitarbeitenden im
Kindergottesdienst sowie Hauskreisleitungen und vielen anderen mehr.

Ziel/e

- Fachberatung von Gemeinden, Dekanaten, kirchenleitenden Gremien sowie
kirchlichen Einrichtungen und Verbänden, zum Beispiel zur Frage verschiedener
Gottesdienstmodelle und zu konzeptionellen Fragen des Kindergottesdienstes, zu
Themen im Kontext der Offenen Kirchen und der Glaubenskurse, zu Veränderungen
durch Regionalisierungsmodelle u.v.a.m.
 - Fort- und Weiterbildung in Langzeitfortbildungen, Studientagen, Fachtagungen
und durch weitere Kursangebote. Dazu gehören u.a. die Weiterbildung  Curriculum
Langzeitfortbildung Gottesdienst, die Weiterbildung geistlich begleiten, Fortbildungen
im Bereich der Ehrenamtlichen Verkündigung, die Kasualausbildung von
Prädikantinnen und Prädikanten, eine Ausbildung zum ehrenamtliche Pilgerführer,
zur Bibelerzählerin,  Grund- und Aufbaukurse im Kindergottesdienst und für den
Küster-dienst, eine Weiterbildung zur Bibliotanz®- Leitung, Fortbildungen in den
Bereichen Spiritualität sowie der Spiel- und Theaterpädagogik,
 - Kooperationen im Bereich der EKHN, wo sich inhaltliche Netzwerke ergeben.
Dazu gehören die Zusammenarbeit mit dem Landesverband Kindergottesdienst, der
Evangelischen Akademie,  dem Förderverein Lektoren und Prädikanten, dem
Netzwerk „Lust auf Gemeinde“, der Stiftung "Gemeinde im Aufbruch" u.v.a.m.
- Arbeitsbereich „Kirche und Sport" : Sport und Kirche als Schnittstellen des Lebens
sinnvoll verbinden, Kirche in der Arena für Andachten, Taufen, Trauungen und
geistliche Impulse  für Sportler, Fans, Sponsoren und Beschäftigte im
Commerzbankstadion Frankfurt (Begleitung mit einer 0,5 Projektpfarrstelle) –
Referent Kirche und Sport der EKD
 - Vertretung der EKHN im Bereich der EKD, ihrer Gliedkirchen und anderer
Einrichtungen und Verbände, zum Beispiel: Liturgische Konferenz;
Arbeitsgemeinschaft Missionarische Dienste; Konferenz der Arbeitsstellen
Gottesdienst und Kirchenmusik; Konferenz der Kunstbeauftragten.

Leistungen zur Zielerreichung

Weiterführung der „Langzeitfortbildung Gottesdienst“ als „Weiterbildung Curriculum
Langzeitfortbildung Gottesdienst“ mit Blick auf eine integrale Gottesdienstpraxis;
Fortführung der Weiterbildung geistlich begleiten sowie Fortbildungen im Bereich
Spiel und Theater; Angebote zum Themenbereich "Gemeindeentwicklung" bzw.
Geistliche Gemeindeleitung; Fort- und Weiterbildungen für Kirchenvorstehende u.a.
zu den Themen "Liturgische Präsenz" und "Geistliche Gemeindeleitung";
Weiterbildungen im Bereich Kasualien insb. für Prädikantinnen und Prädikanten;
Fortbildungen zur neuen Perikopenordnung;  Förderung von Angeboten von
Glaubenskursen in Gemeinden und Dekanaten; Fachberatungen u.a. in den
Bereichen Gottesdienst, Offene Kirchen, Kunst und Kirche; Vorbereitung der
kunstinitiative2020, Materialbü-cher zu den Themen „Übergänge I“ und „Kunstimpuls
II“; Impuls Gemeinde zu „Grenzen“ und „Auserlesen“; Downloaddatenbank;
Hilfestellung für Gottesdienste und Andachten u.v.m.; über 500 Interventionen in
Dekanaten und Propsteien oder auf gesamtkirchlicher Ebene mit insgesamt fast
12.000 Teilnehmenden.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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Weiterführung der Langzeitfortbildungen „Curriculum Langzeitfortbildung Gottes-
dienst“ und Bibliotanz®; Neukonzeptionierung der Ausbildung im Bereich Spiel und
Theater; Angebote zum Themenbereich "Gemeindeentwicklung" bzw. Geistliche
Gemeindeleitung (Gabenreiche Kirche); Fort- und Weiterbildungen für Kirchenvor-
stehende u.a. zu den Themen "Liturgische Präsenz" und "Geistliche
Gemeindeleitung"; Fortbildungen  für Prädikantinnen und Prädikanten; EKHN-
Bibeltag; Kunstausstellungen;  Gottesdienste; Durchführung kunstinitiative2020
(Projektleitung).
Die Kasualausbildung für Prädikantinnen und Prädikanten wird im Jahr 2020 neu
gestartet. Im Frühjahr 2020 findet eine Fortbildung für die Teilnehmenden der bereits
stattgefundenen Kasualausbildung statt.
Kirche und Sport/Kirche in der Arena – dieser Bereich ist seit 2017 dem Zentrum
zugeordnet: Gespräche mit den Mitarbeitenden in der Arena,
Konfirmandengruppenbesuche, Amtshandlungen, Vorträge, intensive Medienarbeit
(Fernsehen, Radio, Zeitungen); Kontakte zu den Sportverbänden im Auftrag der
EKD;
Weiterentwicklung von Konzepten im Bereich Gemeindeleitung; Materialbücher zu
den Themen: „Übergänge II – Bestattung und Totengedenken“ und „Weihnachten“; 2
Ausgaben Impuls Gemeinde; Zurverfügungstellung von Materialien per Download;
Beteiligung an der Vorbereitung von Projekten zum Ökumenische Kirchentag soweit
die inhaltliche Expertise des Zentrums gefragt ist

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Mehrausgaben für die kunstinitiative2020; Mehrausgaben für Tagungen und Fort-
und Weiterbildungen insgesamt durch stark erhöhte Kosten für die Tagungshäuser

Erläuterungen zu Ressourcen
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B02202 Gottesdienst und missionarisches Handeln

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 125.993131.500 144.454 -18.461

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 18.77625.373 18.990 -214

7. Sonstige ordentliche Erträge 22.90018.000 22.300 600

167.669174.873 185.744 -18.0758. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -651.720-632.435 -627.297 -24.423

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-21.100-21.100 -21.100 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -260.814-272.113 -264.116 3.302

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -2160 -216 0

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -31.100-28.100 -30.100 -1.000

-964.950-953.748 -942.829 -22.12115.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-797.281-778.875 -757.085 -40.19616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-797.281-778.875 -757.085 -40.19620.Ordentliches Ergebnis

-797.281-778.875 -757.085 -40.19624.Jahresergebnis vor Steuern

-797.281-778.875 -757.085 -40.19626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 07.040 0 0

-797.281-771.835 -757.085 -40.19630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-667.924-254.661 -605.340 -62.584
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Unterbudget B02203 Kirchenmusik

Die Abteilung Kirchenmusik umfasst das Landeskirchenmusikdirektorat, die Referate
Orgel- und Glockensachverstand, Singen mit Kindern, Popularmusik,
Posaunenchorarbeit sowie die Geschäftsstelle des Verbandes der evangelischen
Chöre in Hessen und Nassau.

Ebenfalls in diesem Unterbudget angesiedelt sind der Sachmittelzuschuss für das
Landesposaunenwerk, für den Verband evangelischer Chöre in Hessen und Nassau
sowie für den Verband der Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker.

Beschreibung

Kirchenmusik in ihrer stilistischen Vielfalt ist Verkündigung. Sie schafft Gemeinschaft
über Generationen und Milieugrenzen hinweg und ist somit ein wesentlicher
Bestandteil von Gemeindeaufbau. Die Abteilung Kirchenmusik fördert und
unterstützt das kirchenmusikalische Leben in unserer Landeskirche in seiner ganzen
Vielfalt.

Ziel/e

- Fachberatung von haupt- und nebenberuflichen Kirchenmusikern und
Kirchenmusikerinnen in Gemeinden und Dekanaten,
 - Fachberatung von Gemeinden und Dekanaten, kirchenleitenden Gremien,
kirchlichen Einrichtungen und Verbänden zu allen Fragen der Kirchenmusik,
 - Verbindliche Fachberatung bei Stellenbesetzungen und im Bereich Orgel- und
Glockensachverstand,
 - Fort- und Weiterbildungen wie zum Beispiel Stimmbildung, Dirigieren, Musizieren
in der Kindertagesstätte, Gottesdienstbegleitung mit PopPiano und Gitarre, Musik
mit Konfirmanden und Konfirmandinnen, Bandcoaching; Hymnologie und Liturgie,
durch zahlreiche Lehrgänge in der Posaunenchorarbeit,
 - Ausbildung von ehrenamtlichen und nebenberuflichen Kirchenmusikerinnen und -
musikern (Kurse C- und D-Ausbildung),
- Zusammenarbeit mit der Kirchenmusikalischen Fortbildungsstätte der EKKW in
Schlüchtern,
 - Entwicklung und Durchführung von Projekten zur Förderung der Popularmusik,
des Singens mit Kindern in Gemeinden und Kitas, der Posaunenchorarbeit und des
Gemeindesingens.
 - Veröffentlichungen, Kooperationen und Vertretung der EKHN in Gremien der EKD.

Leistungen zur Zielerreichung

In 2018 standen im Vordergrund: die C-Ausbildungen; die Erstellung von
Begleitmaterialien zum EG+; die Erarbeitung von Liedvorschlägen zur neuen
Perikopenordnung. Die Prüfungsordnung zur D-Ausbildung wurde in Kooperation mit
der EKKW überarbeitet. Es gab fachspezifische Fort- und Weiterbildungen für die
hauptamtli-chen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker.
Weitere Kosten entstanden durch das Pilotprojekt der Bläserschule in Frankfurt,
welches eine Anschubfinanzierung von jeweils 50.000 EUR/Jahr für den Zeitraum
erhielt. Dieser Zuschuss erfolgte 2018 letztmalig.
Insgesamt ca.2.600 Fachberatungen, hiervon 52 länger als 7 Tage; 64
abgeschlossene Beratungen im Bereich Orgelsachverstand, 20 Expertisen im
Bereich Glockensachverstand und insgesamt 410 erstellte Expertisen;
Bezuschussung der kirchenmusikalischen Arbeit in den Kirchengemeinden,
Dekanaten und kirchenmusikalischen Verbänden; Beteiligung an der Vorbereitung
sowie Erstellung von Materialien für die Impulspost „Schlüsselmusik“; Herausgabe
der Kirchenmusikalischen Nachrichten sowie genrespezifischer Newsletter

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Neuauflage des  C/D-Ausbildungslehrgang Popularmusik; Durchführung eines
modularen C-Ausbildungskurses entsprechend der novellierten C-Prüfungsordnung
auch in Kooperation mit der KMF Schlüchtern (Kinderchorleitung u.a.);
D-Ausbildungskurse in Popularmusik, Kinderchorleitung sowie Posaunenchorleitung;
fachspezifische Fort- und Weiterbildungen für die hauptamtlichen
Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusiker werden fortgeführt;
Die Fortbildungen im Bereich Posaunenchorarbeit werden fortgeschrieben.
Integration des Verbands Evangelischer Chöre in Hessen und Nassau in die
Haushaltsplanung der Gesamtkirche ab 2020 im Rahmen eines eigenen
Mandanten.
Vorbereitung und Beteiligung an Projekten im Bereich Kirchenmusik zum
Ökumenischen Kirchentag in Frankfurt

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Verwaltung und Ausschüttung der Kollekte zum Sonntag Kantate. Verschiebung
einer Stelle in den Übergangsstellenplan.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B02203 Kirchenmusik

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 186.415202.808 167.432 18.983

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 1.300895 1.250 50

3. Zuschüsse von Dritten 00 1.000 -1.000

4. Kollekten und Spenden 85.00085.000 85.000 0

272.715288.703 254.682 18.0338. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -632.620-679.635 -688.320 55.700

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-121.700-153.650 -151.700 30.000

11.Zuschüsse an Dritte -10.000-10.000 -10.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -280.142-292.869 -259.768 -20.374

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -4960 0 -496

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.640-13.140 -13.640 0

-1.058.598-1.149.294 -1.123.428 64.83015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-785.883-860.591 -868.746 82.86316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-785.883-860.591 -868.746 82.86320.Ordentliches Ergebnis

-785.883-860.591 -868.746 82.86324.Jahresergebnis vor Steuern

-785.883-860.591 -868.746 82.86326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 20.0000 2.000 18.000

-765.883-860.591 -866.746 100.86330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-73.954-44.997 -69.937 -4.017

125



BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh.+ Zul. A 16 1,00 1,00

PfrGeh.+ Zul. A 15 1,00 1,00

PfrGeh. 6,00 1,00 6,50 1,00

A 16

A 15 1,00 1,00

A 14

E 13 0,30 0,30

E 12 2,00 2,00

E 11 + 50 % 1,00 1,00

E 11 2,00 2,50

E 10 3,25 2,00 2,25 1,00

E 09

E 8 + 50 % 1,00 1,00

E 08 0,00 1,15 0,15

E 07 4,03 4,78

E 6 + 50 % 2,08 0,08 2,08 0,08

E 06 2,62 1,62

E 03 0,44 0,44

E 02 0,09 0,09

APrO 1,00 1,00

Ausbildungsvergütung 1,00 1,00
Vergütung entsprechend 

Freistellung 0,08 0,08

Stelle wird bewertet 2,25 1,00

Planstellen 32,14 3,08 31,79 2,23

Stellenplan 2020

Budgetbereich 2.2

Zentrum Verkündigung

2020

Stellenplan 2020:

 + 0,15/ 0,15 kw   Sachbearbeitung Finanzen
 -  1,00/ 1,00 kw   Landesposaunenwart SN/ RH, Übertrag in den ÜSTP
           - 0,50 kw   Pfarrstelle Kirche in der Arena
 
Pfarrstellenbemessung 2020-2024:
 + 0,50/ 0,50 kw   Motorradfahrerseelsorge

2019
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Budgetbereich B03 Seelsorge und Beratung (einschl. Zentrum)

B031 Handlungsfeld Seelsorge

B03101 Altenseelsorge

B03102 Hospizarbeit

B03103 Gehörlosenseelsorge

B03104 Behindertenseelsorge

B03105 Notfallseelsorge

B03106 Telefonseelsorge

B03107 Polizeiseelsorge

B03108 Seelsorge in Gefängnissen

B03109 Klinikseelsorge

B03110 Trauerseelsorge

B032 Zentrum Seelsorge und Beratung

B03201 Leitung / Interne Verwaltung

B03202 Seelsorge an Schwerhörigen

B03203 Seelsorge an Sehbehinderten und Blinden

B03204 Sonstige Seelsorge im Zentrum

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

siehe Teilbudgeterläuterungen

2. Ziele und Aufgaben
siehe Teilbudgeterläuterungen

3. Budgetressourcen
siehe Teilbudgeterläuterungen
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B03 Seelsorge und Beratung (einschl. Zentrum)

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 144.520153.412 142.320 2.200

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 3.7503.750 3.750 0

3. Zuschüsse von Dritten 45.00050.000 50.000 -5.000

4. Kollekten und Spenden 312.800317.680 304.300 8.500

7. Sonstige ordentliche Erträge 970.511900.200 906.770 63.741

1.476.5811.425.042 1.407.140 69.4418. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -4.290.559-4.273.273 -4.138.596 -151.963

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-571.580-439.280 -523.060 -48.520

11.Zuschüsse an Dritte -140.500-90.000 -145.000 4.500

12.Sach- und Dienstaufwendungen -481.031-431.152 -479.994 -1.037

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -4.925-3.038 -4.060 -865

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -354.243-330.881 -347.543 -6.700

-5.842.838-5.567.624 -5.638.253 -204.58515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-4.366.257-4.142.582 -4.231.113 -135.14416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-4.366.257-4.142.582 -4.231.113 -135.14420.Ordentliches Ergebnis

-4.366.257-4.142.582 -4.231.113 -135.14424.Jahresergebnis vor Steuern

-4.366.257-4.142.582 -4.231.113 -135.14426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 235.07589.000 176.000 59.075

-4.131.182-4.053.582 -4.055.113 -76.06930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -43.300-6.275 -26.775 -16.525

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-4.274.752-1.710.094 -3.938.449 -336.304

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-151.650-139.698 -149.468 -2.183
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Teilbudget B031 Handlungsfeld Seelsorge

1. Struktur und Zusammensetzung
Der Budgetbereich für das Handlungsfeld Seelsorge ist durch eine breite Differenzierung in die einzelnen
Seelsorgebereiche gekennzeichnet. Darin spiegelt sich das ganze Angebot der
gesellschaftsbezogenen Seelsorge in Krankenhäusern, Altenheimen, bei Sterbebegleitung (Hospizseelsorge), für
Gehörlose, Behinderte, bei der Polizei, in Gefängnissen, in der Notfallseelsorge und in der Telefonseelsorge wider.

Im gesamtkirchlichen Haushalt sind aber lediglich die Sachaufwendungen erfasst, die in den einzelnen
Seelsorgefeldern auf der Ebene der Gesamtkirche anfallen: Aufwendungen für die laufende Arbeit der Konvente und in
einzelnen Bereichen auch für Supervision, Aus- und Weiterbildung. Durch die Einführung des Dekanatssollstellenplans
spiegelt sich die größere Verantwortung der Dekanate für seelsorgliche Aufgaben, für den Personaleinsatz und die
Dienstaufsicht in den Budgets der Dekanate wider.

Der Dekanatssollstellenplan ordnet die Stellen der Klinikseelsorge und die AKH-Seelsorge-Stellen dem Budgetbereich
der Dekanate zu. Ab 2015 erfolgt die finanzielle Anmeldung der Stellen auch direkt im Budgetbereich 1 - Kirchliche
Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene. Altenseelsorge-, Notfallseelsorge-, Behindertenseelsorge, Fachstellen für
das Thema „Inklusion“, Gehörlosenseelsorge- und Telefonseelsorge-Stellen sind gesamtkirchliche Stellen mit regionaler
Anbindung. Seelsorgebereiche mit gesamtkirchlichen Unikatstellen (Sehbehinderten- und Blindenseelsorge,
Schwerhörigenseelsorge, Flughafenseelsorge) sind dem Zentrum Seelsorge und Beratung zugeordnet. Dies gilt auch
für die Personalkosten und die Sachmittel für die gesamtkirchliche Stelle des Notfallseelsorge-Beauftragten.
Seelsorgebereiche, in denen die Kirche direkt mit den Ländern zusammenarbeitet (Gefängnis- und Polizeiseelsorge),
bleiben in der Zuordnung zur Kirchenverwaltung (Dezernat 1, Referat Seelsorge und Beratung).

2. Ziele und Aufgaben
Kirchliche Seelsorge ist geprägt von der Erfahrung, dass der christliche Glaube Möglichkeiten aufzeigen und Wege
ebnen kann, befreites und erfülltes Leben zu gestalten. Ziel von Seelsorge und Beratung ist es, Menschen auf ihrem
Lebensweg zu begleiten und ihnen in den verschiedenen Lebensphasen zur Bewältigung der damit verbundenen
Probleme und Konflikte Hilfe anzubieten. Grundlegend für die seelsorgliche Begegnung sind die Wertschätzung jedes
Menschen und der Respekt vor dem individuellen Schicksal. Deshalb versucht die Seelsorge, den Menschen dort nahe
zu sein, wo sie leben und arbeiten. Sie findet in unserer komplexen und ausdifferenzierten Gesellschaft einerseits in
den Gemeinden, andererseits in den verschiedenen Bereichen der regionalen Seelsorge statt. Neben der Orientierung
am einzelnen Menschen, ist der Bezug zu den gesellschaftlichen Organisationen und den sozialen Einrichtungen von
ausschlaggebender Bedeutung. Mit den Seelsorgeangeboten begibt sich die Kirche in die Einrichtung hinein und ist für
deren Mitarbeitenden präsent. Sie beteiligt sich durch die Seelsorger und Seelsorgerinnen auch an den
sozialpolitischen und ethischen Diskursen in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Wie schon unter 1. beschrieben, sollen gesamtkirchliche Mittel im Wesentlichen nur dort eingesetzt werden, wo
gesamtkirchliche Aufgaben erfüllt werden. Das ist einmal in den Seelsorgebereichen der Fall, in denen die Kirche direkt
mit den Ländern zusammenarbeitet (Gefängnis- und Polizeiseelsorge), wo Unikatstellen seelsorgerliche Aufgaben für
die gesamte EKHN wahrnehmen (Sehbehinderten- und Blindenseelsorge, Schwerhörigenseelsorge,
Flughafenseelsorge) oder wo die Gesamtkirche Steuerungsaufgaben übernommen hat (Notfallseelsorge;
Gehörlosenseelsorge; Behindertenseelsorge; Fachberatung "Inklusion"; Konventsarbeit in den einzelnen
Seelsorgebereichen).

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
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B031 Handlungsfeld Seelsorge

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 31.20031.200 31.200 0

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 2.7502.750 2.750 0

4. Kollekten und Spenden 55.00080.050 55.000 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 958.436891.800 898.370 60.066

1.047.3861.005.800 987.320 60.0668. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -3.326.066-3.231.107 -3.223.926 -102.140

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-518.900-386.600 -470.380 -48.520

11.Zuschüsse an Dritte -95.000-40.000 -95.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -231.486-175.607 -231.541 55

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -1.301-566 -568 -733

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -33.243-43.900 -33.243 0

-4.205.996-3.877.780 -4.054.658 -151.33815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-3.158.610-2.871.980 -3.067.338 -91.27216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-3.158.610-2.871.980 -3.067.338 -91.27220.Ordentliches Ergebnis

-3.158.610-2.871.980 -3.067.338 -91.27224.Jahresergebnis vor Steuern

-3.158.610-2.871.980 -3.067.338 -91.27226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 200.50076.000 156.000 44.500

-2.958.110-2.795.980 -2.911.338 -46.77230.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -11.400-1.375 -1.875 -9.525

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-3.824.186-1.519.573 -3.530.162 -294.024
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Unterbudget B03101 Altenseelsorge

Altenseelsorge sieht den ganzen Menschen mit dem liebenden und sorgenden Blick
Jesu und bemüht sich, die Zuwendung Gottes in der besonderen Lebenssituation
eines bzw. einer Hochbetagten erfahrbar zu machen. Altenseelsorge geschieht in
der eigenständigen Verantwortung der Kirchengemeinden oder durch hauptamtlich
beauftragte Seelsorgerinnen oder Seelsorger. Altenseelsorge stellt sich der
ethischen Verantwortung für menschenwürdiges Leben im Alter in einer sich
verändernden Gesellschaft.

Beschreibung

Seelsorge an Hochbetagten, die zu Hause oder in Altenpflegeeinrichtungen leben,
und ihrer Angehörigen und Zugehörigen. Seelsorge an Pflegekräften.

Ziel/e

Regelmäßige Gottesdienste und Gedenkgottesdienste; Abendmahlsfeiern,
Kasualien, Rituale und Aussegnungen; Seelsorge und Beratung für Hochbetagte,
Angehörige, Personal von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen;
Krisenintervention; Zusammenarbeit mit stationären Einrichtungen, insbesondere
dem Sozialdienst; Unterricht in der Pflegeschule.

Leistungen zur Zielerreichung

Weiterentwicklung eines Konzeptes "Altenseelsorge" vor dem Hintergrund der zu
erwartenden demographischen Entwicklung.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Weiterarbeit an dem Konzept "Altenseelsorge" nach Inkrafttreten der dekanatlichen
Sollstellenpläne und der weiteren Neuordnung der Dekanate; erste Überlegungen
für den Kirchentag 2021 in Frankfurt.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

2 x 0,5 Stellen sind refinanziertErläuterungen zu Ressourcen

B03101 Altenseelsorge

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 57.38646.000 30.670 26.716

57.38646.000 30.670 26.7168. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -435.938-462.333 -447.600 11.662

12.Sach- und Dienstaufwendungen -4.360-3.360 -4.360 0

-440.298-465.693 -451.960 11.66215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-382.912-419.693 -421.290 38.37816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-382.912-419.693 -421.290 38.37820.Ordentliches Ergebnis

-382.912-419.693 -421.290 38.37824.Jahresergebnis vor Steuern

-382.912-419.693 -421.290 38.37826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-382.912-419.693 -421.290 38.37830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-529.503-219.661 -511.903 -17.600

131



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B03102 Hospizarbeit

Die Begleitung Sterbender, ihrer Angehörigen und Trauernden gehört zu den
Aufgaben der Kirche in der Nachfolge Christi. Dies geschieht in der Verantwortung
der Kirchengemeinden, aber auch durch hauptamtlich beauftragte Seelsorgerinnen
und Seelsorger in stationären und teilstationären Einrichtungen (Kliniken,
Altenheime, Hospize). Ziel ist es, Menschen am Ende ihres Lebens so zu
unterstützen, dass sie selbstbestimmt und in Würde leben und sterben können. Die
Arbeitsgemeinschaft Hospiz begleitet Ehrenamtliche, die sich ambulant, in
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sowie in stationären Hospizen der Begleitung
Sterbender und Trauernder widmen.

Beschreibung

Seelsorge an Sterbenden und ihren Angehörigen.Ziel/e

Regelmäßige Gottesdienste und Gedenkgottesdienste; Abendmahlsfeiern,
Kasualien, Rituale und Aussegnungen; Seelsorge und Beratung für Patientinnen
und Patienten, Angehörige, Personal; Krisenintervention; Teilnahme an
Dienstbesprechungen; Teilnahme an Qualitätszirkeln; Mitarbeit in der
Ethikkommission; Unterricht in der Pflegeschule; Aus- und Weiterbildung von
Ehrenamtlichen und ihre Begleitung.

Leistungen zur Zielerreichung

Durchführung der „Arnoldshainer-Hospiztage“; Verwaltung der Hospiz-Kollekte;
Treffen der AG-Hospiz; Ordnung der Zusammenarbeit mit der Diakonie Hessen

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Jubiläum „30. Arnoldshainer Hospiztage“; Mitarbeit in der AG „Medizinethik“ der
EKHN; Durchführung von zentralen Studientagen; Verwaltung der Hospiz-Kollekte;
Fortsetzung der Kooperation mit der Diakonie Hessen; erste Überlegungen für den
Kirchentag 2021 in Frankfurt.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Förderung der Fort- und Weiterbildung von Ehrenamtlichen aus Mitteln der
Hospizkollekten. Erwartete Kollekten (55.000 TEUR) in Erträgen und
Zuweisungsaufwendungen abgebildet.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B03102 Hospizarbeit

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-115.000-71.000 -71.000 -44.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -5.000-5.000 -5.000 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -236-235 -235 -1

-120.236-76.235 -76.235 -44.00115.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-120.236-76.235 -76.235 -44.00116.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-120.236-76.235 -76.235 -44.00120.Ordentliches Ergebnis

-120.236-76.235 -76.235 -44.00124.Jahresergebnis vor Steuern

-120.236-76.235 -76.235 -44.00126.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 120.00076.000 76.000 44.000

-236-235 -235 -130.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B03103 Gehörlosenseelsorge

Gehörlosenseelsorge ist pfarramtlicher Dienst für die Gruppe von Menschen, deren
vorrangige Kommunikationsform die Gebärdensprache ist. Sie plant für und mit
gehörlosen Menschen aller Generationen Angebote und Projekte und begleitet sie in
ihrer spezifischen Kultur. Sie sensibilisiert die Verantwortlichen in den
Kirchengemeinden für die Interessen und Belange der Menschen mit Gehörlosigkeit.
Sie setzt sich kritisch mit medizinethischen Themen auseinander (z.B. Cochlea-
Implantat). Sie vertritt die EKHN in der gesellschaftlichen Diskussion zum Umgang
mit Menschen mit Gehörlosigkeit.

Beschreibung

Durchführung aller kirchlichen Angebote in der Sprache und Kultur gehörloser
Menschen. Seelsorge und Beratung Gehörloser und deren Angehöriger.

Ziel/e

Regelmäßige gebärdensprachliche Gottesdienste; Kasualien bei gehörlosen
Menschen; Seelsorge und Beratung; Gestaltung überregionaler Projekte (z. B.
Kirchentage für Gehörlose, Gemeindesprechertage, Freizeiten, Bildungsreisen);
Gruppenarbeit und Einzelveranstaltungen; Konfirmandenarbeit mit hörgeschädigten
Jugendlichen; Religionsunterricht in den Förderschulen für Hörgeschädigte auf dem
Gebiet der EKHN; Informationsangebote für Hörende; Öffentlichkeitsarbeit;
Zusammenarbeit mit der Schwerhörigenseelsorge der EKHN; Zusammenarbeit mit
den örtlichen und überörtlichen Verbänden der Gehörlosen sowie deren
Dachverbänden; Kooperation mit der Gehörlosenseelsorge der katholischen
Bistümer im Gebiet der EKHN.

Leistungen zur Zielerreichung

Beginn der Neustrukturierung der Pfarrstellen im Gehörlosenbereich; gemeinsame
Fortbildung mit anderen Landeskirchen im Bereich der Gehörlosenseelsorge;
Mitarbeit an der Broschüre „Inklusion in der EKHN“.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Konzeptionelle Überlegungen zur inhaltlichen Weiterentwicklung der
Gehörlosenseelsorge; gemeinsame Fortbildung mit anderen Landeskirchen zu
Themen der Gehörlosenseelsorge; erste Überlegungen für den Kirchentag 2021 in
Frankfurt; Mitarbeit an der barrierefreien Homepage der EKHN; Mitarbeit an der
Broschüre „Inklusion in der EKHN“.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

-Erläuterungen zu Ressourcen
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B03103 Gehörlosenseelsorge

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -272.778-267.424 -262.556 -10.222

12.Sach- und Dienstaufwendungen -9.200-8.200 -9.200 0

-281.978-275.624 -271.756 -10.22215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-281.978-275.624 -271.756 -10.22216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-281.978-275.624 -271.756 -10.22220.Ordentliches Ergebnis

-281.978-275.624 -271.756 -10.22224.Jahresergebnis vor Steuern

-281.978-275.624 -271.756 -10.22226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-281.978-275.624 -271.756 -10.22230.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-329.468-126.381 -298.610 -30.858
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Unterbudget B03104 Behindertenseelsorge

1. Behindertenseelsorge als Auftrag der Kirche ist „Unterstützung der
Lebensgestaltung“. Sie stellt für geistig, körperlich und psychisch beeinträchtigte
Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie deren Angehörige und Zugehörigen
Unterstützungssysteme zur Verfügung und plant für diese Adressaten Angebote und
Projekte. Sie ermöglicht den Menschen mit Behinderungen, als gleichberechtigte
Mitglieder am Leben von Kirche und Gesellschaft teilzuhaben. Menschen mit
Behinderung werden darin unterstützt, ihre eigene Identität zu finden, mehr
Selbständigkeit zu erreichen und ihren Glauben zu leben. Sie sensibilisiert die
Verantwortlichen in den Kirchengemeinden für die Interessen und Belange der
Menschen mit Behinderung. Sie setzte sich kritisch mit medizinethischen Themen
auseinander. Sie vertritt die EKHN in der gesellschaftlichen Diskussion zum Umgang
mit Menschen mit Behinderungen.
2. Fachberatung Inklusion

Beschreibung

1. Seelsorge an behinderten Menschen und deren Angehörigen.
2. Die Fachberatung trägt in Kirchengemeinden, Gremien, Gruppen und Kreisen zu
einer Intensivierung der Willkommens-Kultur, zur Kultur des Helfens und zur Kultur
des Dankens bei, so dass sich möglichst jeder und jede willkommen und
wertgeschätzt fühlen kann. Ziel ist es, möglichst viele Benachteiligungen in der
sozialen Interaktion, aber auch Barrieren (in den Köpfen und bei Gegenständen)
abzubauen und möglichst viele Menschen zu berühren und für das Thema
„Inklusion“ zu gewinnen.

Ziel/e

1. Regelmäßige und inklusive Gottesdienste mit behinderten Menschen und deren
Angehörigen; Kasualien bei behinderten Menschen; Seelsorge und Beratung für
behinderte Menschen und ihre Angehörigen (auch Hausbesuche); Freizeit- und
Bildungsangebote für behinderte Menschen; inklusive Konfirmandenarbeit mit
behinderten Jugendlichen; Religionsunterricht an Förderschulen auf dem Gebiet der
EKHN; Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit Behinderten-Werkstätten,
Initiativen der Behindertenhilfe oder ähnlichen Einrichtungen; Kooperation mit der
Behindertenseelsorge der katholischen Bistümer im Gebiet der EKHN.
2. Beratungen von Kirchen- und Dekanatssynodalvorständen; Fortbildungen für
Ehren- und Hauptamtliche; Durchführung exemplarischer Projekte in der Region;
Beratung von Gemeinden unter dem Aspekt von Inklusion (auch hinsichtlich
möglicher baulicher Veränderungen); Vermittlung pädagogischer Fähigkeiten und
Fertigkeiten, um Berührungsängste und Unsicherheiten abzubauen und um zur
inklusiven Bildungsarbeit Mut zu machen, um so die Teilhabe möglichst Vieler zu
fördern. Dies kann im Einzelnen durch die Beratung von Pfarrerinnen und Pfarrern,
Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen, Erzieherinnen und Erziehern,
Küsterinnen und Küstern und anderen Haupt- und Ehrenamtlichen in Fragen von
Amtshandlungen, Gottesdiensten, Seelsorge, Bildungsarbeit und
Konfirmandenarbeit geschehen; Vernetzung der Arbeit mit den Zentren der EKHN
und dem Diakonischen Werk Hessen, vor allem mit der Arbeit der dortigen
Referentinnen und Referenten, deren Arbeit partiell das Thema Inklusion beinhaltet;
Vernetzung der Arbeit  mit dem kirchlichen Schulamt der Propstei, der Fachberatung
Kindertagesstätten im Zentrum Bildung und den regionalen Diakonischen Werken
der Dekanate; Vernetzung der Arbeit  mit Verbänden, Kommunen, Kreisen und
Trägern der Behindertenhilfe (z.B. Landeswohlfahrtsverband, Lebenshilfe, EViM
usw.); Vernetzung mit den zuständigen Referentinnen/Referenten der EKKW und
der Bistümer Mainz und Limburg.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Zusammenarbeit mit der Badischen Landeskirche im Bereich
„Behindertenseelsorge“; Sensibilisierung für eine inklusive Gottesdienstkultur in der
EKHN. Unterstützung von Kirchengemeinden, die inklusive Gottesdiente
ausprobieren möchten; Mitarbeit an einer Broschüre „Inklusion in der EKHN“.
2. Mitarbeit in der AG Medizinethik der EKHN; Beginn der Fachberatung Inklusion in
der Propstei „Starkenburg“; Beratungen von Kirchen- und
Dekanatssynodalvorstände; Fortbildungen für Ehren- und Hauptamtliche;
Durchführung exemplarischer Projekte in der Region; Erarbeitung von Infomaterialen
für den Bereich der Inklusion; Vernetzung der Arbeit auf EKD-Ebene.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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1. Weiterarbeit an der Sensibilisierung für eine inklusive Gottesdienstkultur in der
EKHN. Weiterhin Unterstützung von Kirchengemeinden, die inklusive Gottesdienste
ausprobieren möchten: Erste Überlegungen für den Kirchentag 2021 in Frankfurt,
vor allem für das Zentrum Barrierefreiheit.
2. Mitarbeit in der AG Medizinethik der EKHN; Beratungen von Kirchen- und
Dekanatssynodalvorstände; Fortbildungen für Ehren- und Hauptamtliche;
Durchführung exemplarischer Projekte in der Region; Vernetzung der Arbeit auf
EKD-Ebene; Arbeit an einer Broschüre „Inklusion in der EKHN“. Erste Überlegungen
für den Kirchentag 2021 in Frankfurt.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. --
2. Zuschüsse für inklusive Projekte aus Mitteln der Kollekten „Inklusive
Gemeindearbeit“.

Erläuterungen zu Ressourcen

B03104 Behindertenseelsorge

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

4. Kollekten und Spenden 020.000 0 0

020.000 0 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -387.500-380.000 -373.000 -14.500

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-12.000-10.000 -10.000 -2.000

11.Zuschüsse an Dritte -20.000-20.000 -20.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -4.100-2.950 -4.100 0

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.2430 -1.243 0

-424.843-412.950 -408.343 -16.50015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-424.843-392.950 -408.343 -16.50016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-424.843-392.950 -408.343 -16.50020.Ordentliches Ergebnis

-424.843-392.950 -408.343 -16.50024.Jahresergebnis vor Steuern

-424.843-392.950 -408.343 -16.50026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 20.0000 20.000 0

-404.843-392.950 -388.343 -16.50030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-470.669-180.543 -426.586 -44.083
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Unterbudget B03105 Notfallseelsorge

"Notfallseelsorge (NFS) wendet sich in ökumenischer Weite und Offenheit an primär
Geschädigte, andere Betroffene und an Einsatzkräfte, indem sie sich dem von
Unheil betroffenen Menschen zuwendet und solidarisch sein Leid aushält.
Sie öffnet in Krisensituationen einen Raum für Spiritualität und ist Zuspruch der
Zuwendung Gottes an den Menschen in Not. Im Angebot von Gebet, Ritus und
Segen wird sowohl der Trauer als auch der Hoffnung Ausdruck verliehen und der
Beginn von Heilung ermöglicht."

Beschreibung

NFS ist der kirchliche Beitrag zur psychosozialen Notfallversorgung (PSNV). Als
Grundbestandteil des Seelsorgeauftrages der EKHN will sie Betroffene in akuten
Notfällen und Krisensituationen stabilisieren, ihre Selbstwirksamkeit stärken und
vernetzen.

Ziel/e

Beteiligung an Einsätzen der Notfallseelsorge; Koordination der Ausbildung;
Koordination der Einsätze; Koordination der Zusammenarbeit mit den
Rettungsdiensten, den Feuerwehren, der Polizei und anderen; Hilfsorganisationen;
Blaulichtgottesdienste; Verwaltung; Öffentlichkeitsarbeit; Stressbewältigung nach
belastenden Einsätzen.

Leistungen zur Zielerreichung

Qualifikations-Maßnahmen: a) Führungskräften für größere Einsatzszenarien (L-
PSNV), b) Ehrenamtliche für Leitungsaufgaben, c) Notfallseelsorge für behinderte
Menschen; Fertigstellung und erste Erprobung des NFS-Ausbildungs-Curriculums
zur Angleichung an bundesweite Standards; Weiterentwicklung der ökumenischen
Kooperation mit den katholischen Partnern.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Weiterführung der Ausbildung nach dem neuen Curriculum Notfallseelsorge;
weiterer Ausbau der regionalen Kurse; L-PSNV Schulungen; erste Überlegungen für
den Kirchentag 2021 in Frankfurt; Entwicklung eines Notfallseelsorge-Managements
für den Kirchentag; Umsetzung des Personalmixes in der Notfallseelsorge.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Die Kirchenleitung hat am 14.09.2019 beschlossen, die pauschale Zuweisung an die
Notfallseelsorge-Systeme auch über den 31.12.2019 hinaus zu gewähren. Die
Zuweisung beträgt 3.500 Euro pro System und Jahr. Diese Finanzierung ist
zunächst bis zum 31.12.2024 befristet.

0,5 NFS-Stelle im Rahmen des Personalmixes umgewandelt.

0,5 Gemeindepädagogen-Stelle finanziert aus dem Budget des Rahmenplans GPD.

Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit in der Notfallseelsorge aus
Kollektenmitteln.

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B03105 Notfallseelsorge

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 2.7502.750 2.750 0

4. Kollekten und Spenden 040.000 0 0

2.75042.750 2.750 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -801.500-684.000 -775.400 -26.100

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-131.000-131.000 -131.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -62.895-23.666 -62.420 -475

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -4650 0 -465

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen 0-4.400 0 0

-995.860-843.066 -968.820 -27.04015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-993.110-800.316 -966.070 -27.04016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-993.110-800.316 -966.070 -27.04020.Ordentliches Ergebnis

-993.110-800.316 -966.070 -27.04024.Jahresergebnis vor Steuern

-993.110-800.316 -966.070 -27.04026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 40.0000 40.000 0

-953.110-800.316 -926.070 -27.04030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -10.000-475 -475 -9.525

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-800.137-324.978 -767.854 -32.283
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Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B03106 Telefonseelsorge

Seelsorge und Beratung durchgängig 24 Stunden an sieben Tagen/Woche für alle
Menschen im Kirchengebiet der EKHN

Beschreibung

Niederschwelliges ökumenisches Angebot von Seelsorge und Beratung über
Telefon, E-Mail und Chatberatung als Teil eines bundesweiten Netzes.

Ziel/e

Gottesdienste; Seelsorge und Beratung über Telefon, Email und Chatberatung;
Seelsorge und Beratung von face-to-face bei Bedarf oder als Angebot; Ausbildung
und Begleitung ehrenamtlicher Seelsorgerinnen und Seelsorger; Organisation der
Abläufe und Erstellung der Dienstpläne; Kontakt zu Einrichtungen der
psychosozialen Begleitung und Betreuung in der Region; Spenden-Akquise.

Leistungen zur Zielerreichung

Neukonzeption der Organisationseinheiten; Durchführung einer Träger-Leiter
Konferenz; Treffen der AG-Telefonseelsorge. Grundlegende Evaluation des
Arbeitsfeldes

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Umsetzung der Erkenntnisse aus der Evaluation des Arbeitsfeldes. Erste
Überlegungen für den Kirchentag 2021 in Frankfurt.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Die Telefonseelsorge-Stellen erhalten pauschale Zuweisungen von Sachmitteln
(z. B. für Fahrtkosten, Büroausstattung, Fortbildung von Ehrenamtlichen u.a.m.).
Diese Mittel werden über den Budgetbereich 3.1 an die Trägerdekanate verteilt.

Die Personalkosten für eine Psychologen-Stelle in der TS Darmstadt werden
ebenfalls über den Budgetbereich 3.1 an die zuständige Regionalverwaltung
weitergeleitet.

Erläuterungen zu Ressourcen

B03106 Telefonseelsorge

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -232.500-304.000 -214.620 -17.880

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-260.900-174.600 -258.380 -2.520

12.Sach- und Dienstaufwendungen -590-590 -590 0

-493.990-479.190 -473.590 -20.40015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-493.990-479.190 -473.590 -20.40016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-493.990-479.190 -473.590 -20.40020.Ordentliches Ergebnis

-493.990-479.190 -473.590 -20.40024.Jahresergebnis vor Steuern

-493.990-479.190 -473.590 -20.40026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-493.990-479.190 -473.590 -20.40030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-282.401-144.435 -245.453 -36.949
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Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B03107 Polizeiseelsorge

Berufsbegleitung von ca. 16.000 Polizeibediensteten im gesamten Kirchengebiet der
EKHN.

Beschreibung

Seelsorge, Beratung, Aus- und Fortbildung, geistliche Stärkung der
Polizeibediensteten im gesamten Kirchengebiet der EKHN.

Ziel/e

Besuche auf Wachen und Dienststellen aller Behördenebenen; Einsatzbegleitung
und Einsatznachbereitung; Gespräche in beruflichen und privaten Krisen- und
Stresssituationen, z. B. bei Todesfällen, Familienbetreuung, polizeilichen
Auslandseinsätzen, Vermittlung weiterführender Hilfen, Berufsethischer Unterricht im
Rahmen der Fachhochschulausbildung, Seminar- und Tagungsangebote zu
berufsrelevanten Themen, Mitwirkung bei der Weiterentwicklung berufsethischer
Curricula, Studienreisen, Gottesdienste zu besonderen Anlässen, Kasualien,
vielfältige Kooperationen (polizeilich/kirchlich) auf Länder- und Bundesebene und in
der Ökumene; Koordinierung der Aktivitäten von 4 Polizeipfarrern (Stellenanteile
EKHN 2,5; EKiR: 0,25) durch das Polizeipfarramt; Dialog und kritische
Auseinandersetzung mit berufsethischen Themen der Polizei.

Leistungen zur Zielerreichung

Gottesdienst anlässlich der Vereidigung neuer Polizeikräfte auf dem Hessentag in
Korbach; Gedenkgottesdienste für im Polizeidienst Verstorbene in Wiesbaden und
Mainz; Krisenintervention bei dt. Polizeikräften in Kabul, Afghanistan; Einladung
durch BMI nach Berlin; Kinderfreizeit für Polizeiangehörige; Pilgertage für
Polizeibedienstete; „Grenzgang“ – Exkursion nach Selm NRW; Folder
„WissensWertes“ – neue Reihe zu berufsethischen Grundbegriffen für die Polizei;
Neubesetzung der 0,5 Bürostelle

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Tagesseminare und Vorträge mit Schwerpunkt „Rechtsradikalismus“, Studienreise
„Israel“, Kinderfreizeit für Polizeiangehörige

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

-Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B03107 Polizeiseelsorge

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 31.20031.200 31.200 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 46.7508.000 45.300 1.450

77.95039.200 76.500 1.4508. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -265.850-221.350 -255.550 -10.300

12.Sach- und Dienstaufwendungen -70.301-66.301 -70.301 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -600-331 -333 -267

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.000-35.000 -30.000 0

-366.751-322.982 -356.184 -10.56715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-288.801-283.782 -279.684 -9.11716.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-288.801-283.782 -279.684 -9.11720.Ordentliches Ergebnis

-288.801-283.782 -279.684 -9.11724.Jahresergebnis vor Steuern

-288.801-283.782 -279.684 -9.11726.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-288.801-283.782 -279.684 -9.11730.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -1.400-900 -1.400 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-282.401-90.272 -255.951 -26.450
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Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B03108 Seelsorge in Gefängnissen

Seelsorger*innen gehen als Vertreter*innen der Kirche in die Gefängnisse. Sie sind
geschickt unter dem Wort Jesu: Ich bin gefangen gewesen und ihr habt mich
besucht (Matt.25, 36). Nach christlichem Menschenbild verliert kein Mensch seine
von Gott geschenkte Würde. Gott gibt jedem Menschen jederzeit die Möglichkeit,
einen anderen Weg einzuschlagen, umzukehren, ein Leben ohne Straftaten zu
führen. Artikel 4 des Grundgesetzes zur Religionsausübung und entsprechende
Teile der Strafvollzugsgesetze der Länder (in Hessen: Sechster Titel: §32
Religionsausübung und Seelsorge) sind die gesetzlichen Grundlagen für die Arbeit
evangelischer und katholischer Gefängnisseelsorger*innen. Sie sind sowohl  für die
Inhaftierten als auch für die Bediensteten seelsorglich tätig.

Beschreibung

Seelsorge und Beratung für inhaftierte, teilweise entlassene Frauen und Männer der
Straf-, U- und Abschiebehaft, für deren Angehörige, sowie für die Bediensteten und
Mitarbeiter*innen der Justizvollzugsanstalten (JVAen) und Abschiebeeinrichtungen
in Hessen und Rheinland-Pfalz. Rückfälle verhindern und Einleitung von
Veränderungsprozessen individueller und gesellschaftlicher Form. Mitwirkung bei
der Fortentwicklung des Strafvollzuges zu einem modernen und humanen
Instrument der Kriminalitätskontrolle. Mitwirkung bei der Weiterentwicklung des
Strafrechts zugunsten eines Ausgleichs- und Maßnahmerechts. Im europäischen
Kontext die Entwicklung einer multireligiösen und multiethnischen
Gefängnisseelsorge im Sinne eines Dienstes der geistlichen Versorgung.
Beobachtung und Begleitung der Umsetzung der überarbeiteten Mindeststandards
der UNO für Inhaftierung (Nelson Mandela Rules)

Ziel/e

Grundlagen und Voraussetzungen:  Aufsuchende Arbeit, Verwaltung des Haushaltes
bzw. der Betriebsmittel, Einwerbung von Spenden, Systemische Aus- und
Weiterbildung, regelmäßige Supervision.
Im direkten Klient*innenkontakt: Seelsorgliche Einzelgespräche, Beratung,
Gruppenarbeit, Gottesdienste, Kulturarbeit, Aus- und Weiterbildung für
Mitarbeiter*innen, Bedienstetenfahrten.
Im Arbeitsfeld Angehörigenseelsorge: Beratungs- und Seelsorgegespräche mit den
Angehörigen Inhaftierter (mehrheitlich Frauen), Vater-Kind-Projekte,
Begegnungstage, Eheseminare.
In der Kommunikationsarbeit: Teilnahme an Sitzungen und Konferenzen.
Kooperation in den JVAen, in der Ev. Konferenz für Gefängnisseelsorge in Hessen,
Rheinland-Pfalz und Deutschland, in den Dekanaten, mit dem HMdJ (Hess.
Ministerium der Justiz) und der Kirchenleitung sowie auf internationalen Tagungen z
.B. der International Prison Chaplains Association (IPCA) oder bei den UN
(Commission for Crime Prevention and Criminal Justice CCPCJ). Entwicklung neuer
Arbeitsformate und an die gesellschaftliche Entwicklung angepasster Arbeitsformen.
Zusammenarbeit mit den Straffälligenhilfen, Weiterführung der Kooperation mit der
EKKW, Öffentlichkeitsarbeit.

Leistungen zur Zielerreichung

- Weiterarbeit an Fragen der Betreuung muslimischer Gefangener sowie
Aufbau einer Kooperation mit dem  Zentralrat der Muslime (ZMD) in Hessen.
- Mehrere Ruhestandsversetzungen langjährig tätiger Pfarrrerinnen und
Pfarrer mit Gestaltung der Übergänge.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

- Planung und Durchführung eines Studientages zum Papier der Ev.
Konferenz für Gefängnisseelsorge in Deutschland „Zur Zukunft des
Gefängnissystems“ (www.gefaengnisseelsorge.de).
- Beobachtung von Maßnahmen in den Justizvollzugsanstalten, die die
Religionsausübung betreffen, wie Einzelseelsorge für Inhaftierte und Ausschluss von
der Teilnahme am Gottesdienst.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

---Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B03108 Seelsorge in Gefängnissen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

4. Kollekten und Spenden 55.0000 55.000 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 854.300837.800 822.400 31.900

909.300837.800 877.400 31.9008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -930.000-912.000 -895.200 -34.800

11.Zuschüsse an Dritte -55.0000 -55.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -60.940-52.940 -61.970 1.030

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.000-4.500 -2.000 0

-1.047.940-969.440 -1.014.170 -33.77015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-138.640-131.640 -136.770 -1.87016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-138.640-131.640 -136.770 -1.87020.Ordentliches Ergebnis

-138.640-131.640 -136.770 -1.87024.Jahresergebnis vor Steuern

-138.640-131.640 -136.770 -1.87026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-138.640-131.640 -136.770 -1.87030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-1.129.605-433.304 -1.023.805 -105.800
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Unterbudget B03109 Klinikseelsorge

Die hier veranschlagten Erträge und Sachaufwendungen gehören aufgabenseitig zu
den Personalaufwendungen für Klinikseelsorge, die im Unterbudget B01007
Regionale Stellen ausgewiesen sind.

Beschreibung

B03109 Klinikseelsorge

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

4. Kollekten und Spenden 050 0 0

050 0 08. Summe der ordentlichen Erträge

12.Sach- und Dienstaufwendungen -13.600-12.600 -13.600 0

-13.600-12.600 -13.600 015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-13.600-12.550 -13.600 016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-13.600-12.550 -13.600 020.Ordentliches Ergebnis

-13.600-12.550 -13.600 024.Jahresergebnis vor Steuern

-13.600-12.550 -13.600 026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-13.600-12.550 -13.600 030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

145



Haushalt 2020
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Unterbudget B03110 Trauerseelsorge

Trauerbegleitung ist eine grundlegende Aufgabe der Kirche. In Krisensituationen
wird eine Institution gesucht, die Halt verspricht, deren Aufgabe es ist, für Menschen
da zu sein. Trauer ist so eine Krisensituation – und zwar nicht nur zum Zeitpunkt des
Todes oder bis zur Bestattung. Kirchliche Bestattung und alles was dazu gehört, ist
ein wichtiges Element in der Trauerbegleitung, aber nicht ausreichend. Die Trauer
geht weiter. Kirche wird dabei immer noch als Vermittlerin des Glaubens gesehen.
Kirche bietet einen Ort, an dem Fragen gestellt werden dürfen, an dem Klagen
erlaubt ist und trauernde Menschen ausgehalten werden. In der Kirche wird
Menschen Raum und Zeit für ihre Trauer geben und es kann eine Erinnerungs- und
Gedächtniskultur entstehen, durch die Menschen erneut Halt und Orientierung
gewinnen.

Beschreibung

Seelsorge an Trauernden und ihren AngehörigenZiel/e

Vernetzung von Trauergruppen in einer AG Trauerseelsorge in der EKHN, um
regelmäßigen Austausch zu ermöglichen und sich dabei gegenseitig kollegial zu
beraten, zu unterstützen, zu informieren, Neues zu lernen und weiter zu geben;
unentgeltliche Trauerbegleitungen durch Klinikseelsorgerinnen und -Seelsorger,
Pfarrerinnen und Pfarrer in Gemeinden, Inhaberinnen und Inhaber von AKH-Stellen,
kirchliche Beratungseinrichtungen u.a.m.

Leistungen zur Zielerreichung

Entwicklung von Fortbildungsangeboten in der Trauerseelsorge in Kooperation mit
dem Diakonischen Werk Hessen; Qualifizierung von Mitarbeitern in der Trauerarbeit;
Aufbau von Trauergruppen in Initiativen

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Weiterhin Entwicklung von Fortbildungsangeboten in der Trauerseelsorge in
Kooperation mit dem Diakonischen Werk Hessen; weiterhin Qualifizierung von
Mitarbeitenden in der Trauerarbeit; weiterer Aufbau von Trauergruppen in Initiativen;
erste Überlegungen für den Kirchentag 2021 in Frankfurt.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Zuschüsse aus Mitteln der Kollekte „Trauerseelsorge“.Erläuterungen zu Ressourcen
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Mandant 900010001 Gesamtkirche

B03110 Trauerseelsorge

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

4. Kollekten und Spenden 020.000 0 0

020.000 0 08. Summe der ordentlichen Erträge

11.Zuschüsse an Dritte -20.000-20.000 -20.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -5000 0 -500

-20.500-20.000 -20.000 -50015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-20.5000 -20.000 -50016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-20.5000 -20.000 -50020.Ordentliches Ergebnis

-20.5000 -20.000 -50024.Jahresergebnis vor Steuern

-20.5000 -20.000 -50026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 20.5000 20.000 500

00 0 030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw

Stellen-
umfang kw

PfrGeh. + Zul. A 14 
+ Zul. SSTB 1,00 1,00

PfrGeh.+ Zul. A 14 2,00 0,50 2,00 0,50

PfrGeh. + JVA-Zulage
LBesG Hessen 10,00 10,00

PfrGeh. + JVA-Zulage
LBesG Rheinland Pfalz 2,00 2,00

PfrGeh. / E 12

PfrGeh. / E 11+50% 2,00

PfrGeh. 26,00 0,25 26,00 9,25

PfrGeh./Stelle wird bewertet 2,50

E 12 0,50 0,50

E 07

E 06 0,50 0,50

E 02 0,04 0,04

Planstellen 44,54 0,75 44,04 9,75

Stellenplan 2020

Budgetbereich 3.1

Handlungsfeld Seelsorge

Stellenplan 2020:

-  0,50    Altenheim Kronberg I Altkönigstift und Seniorenstift Hohenwald, refinanziert 

Pfarrstellenbemessung 2020-2024: 
              + 0,50 kw    Altenseelsorge Gladenbach
              + 0,50 kw    Altenseelsorge Runkel
              + 0,50 kw    Altenseelsorge Mainz
              + 0,50 kw    Altenseelsorge Ingelheim
              + 0,50 kw    Altenseelsorge Wetterau
              + 0,50 kw    Altenseelsorge Vogelsberg
              + 0,50 kw    Altenseelsorge Groß-Gerau/Rüsselsheim
              + 0,50 kw    Altenseelsorge Frankfurt
              + 0,50 kw    Altenseelsorge DA-Stadt
              + 0,50 kw    Altenseelsorge Bergstraße
              + 0,50 kw    Altenseelsorge Wiesbaden
              + 0,50 kw    Altenseelsorge Nassauer Land
              + 0,50 kw    Gehörlosenseelsorge Herborn/ Dillenburg und Biedenkopf
              + 0,50 kw    Pfarrstelle Stiftung Scheuern II   
Neukonzeption von 2,00 Pfarrstellen für konzeptionelle und multiplikatorische
Grundsatzarbeit für die Seelsorge an Hochaltrigen zum 01.01.25

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix:
              + 0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Lahn-Dill-Kreis
               +0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Wetterau
              + 0,50 kw Notfallseelsorge Leitstelle Rheingau-Taunus
              + 0,50 kw, Notfallseelsorge Leitstelle Frankfurt
               werden ab 01.01.25 nicht mehr als Pfarrstellen ausgewiesen

2019 2020
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Mandant 900010001 Gesamtkirche

Teilbudget B032 Zentrum Seelsorge und Beratung

1. Struktur und Zusammensetzung
Das Zentrum Seelsorge und Beratung (ZSB) ist ein Kompetenzzentrum für die kirchengemeindliche und regionale
Seelsorgearbeit und die psychologische und psychosoziale Beratungsarbeit im Bereich der EKHN und des DWH.

Das ZSB nutzt das HAUS FRIEDBERG DER EKHN - das Gebäude des  ehemaligen Theologischen Seminars
Friedberg - gemeinsam mit dem Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision (IPOS).

Die Sehbehinderten- und Blindenseelsorge und die Schwerhörigenseelsorge sind Teil des Zentrums, haben ihren Sitz
aber in Darmstadt. Das Budget des ZSB umfasst die Erträge und Aufwendungen für die Arbeit des Zentrums Friedberg
sowie Schwerhörigenseelsorge und Sehbehinderten- und Blindenseelsorge. Dem Zentrum zugeordnet ist auch der
Beauftragte der EKHN für Notfallseelsorge, der kirchliche Besuchsdienst und die Flughafenseelsorge. Im Budget des
Zentrums sind auch die Erträge und Aufwendungen für diese Bereiche abgebildet.

2. Ziele und Aufgaben
Primäre Aufgaben und Ziele des ZSB sind:

- die im Handlungsfeld Seelsorge Tätigen durch Fort- und Weiterbildungsangebote zu qualifizieren;
- die Mitarbeitenden in den psychologischen und psychosozialen Beratungsstellen und deren Träger (z.B.
Regionale Diakonische Werke) und die Mitarbeitenden in Kirchengemeinden und in der regionalen  Seelsorgearbeit zu
begleiten und fachlich zu unterstützen (unter besonderer Berücksichtigung der Ausbildung und des Einsatzes
ehrenamtlich Mitarbeitender);
- besonderen Angebote für Ehrenamtliche und für Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen in der Seelsorge
entwickeln und anbieten;
- Ausbau und Unterstützung der interreligiösen und interkulturellen Seelsorge;
- die Dekanate, die Kirchenverwaltung und kirchenleitende Organe in Fragen der Seelsorge und der
psychologischen Beratungsarbeit zu beraten, auch bei Stellenbesetzungen;
- Konzepte für die Arbeit des Handlungsfeldes weiter zu entwickeln;
- exemplarische Angebote in den Arbeitsfeldern Notfallseelsorge, Trauerseelsorge, Schwerhörigenseelsorge und
Seelsorge an sehbehinderten und blinden Menschen zu entwickeln und umzusetzen
- im Handlungsfeld Seelsorge Projekte zu konzipieren, zu begleiten und durchzuführen, die exemplarischen
Charakter für die Seelsorgearbeit der EKHN haben
- die Interessen  der Ehe-, Familien, Erziehungs- und Lebensberatungsstellen zu vertreten (als Landeskirchliche
Hauptstelle für psychologische Beratungsarbeit)
- Vertretung des Handlungsfeldes Seelsorge innerhalb und ggf. außerhalb der EKHN
- haupt-, neben- und ehrenamtliche Mitarbeitende der EKHN psychologisch und seelsorgerlich zu beraten und
zu begleiten;
- Budgetverantwortung für Teile des Budgets 3.1 (Handlungsfeld Seelsorge)
- Seelsorge und Diakonie im gemeindlichen Raum fördern und begleiten
- Konzeption und Begleitung des gemeindlichen Besuchsdienstes sowie der ehrenamtlich Mitarbeitenden in der
Seelsorge in Institutionen (Altenheime, Kliniken, Hospize etc.)
- Herausgabe und redaktionelle Mitverantwortung für die Besuchsdienst-Zeitschrift "unterwegs zu menschen"
(zusammen mit den Evangelischen Landeskirchen Bayern, Kurhessen-Waldeck und Hannover)
- bundesweiter Versand der Zeitschrift "unterwegs zu menschen"
- Betriebsseelsorge an den Beschäftigten auf dem Frankfurter Flughafen und Seelsorge an Reisenden
- Öffentlichkeitsarbeit für das Handlungsfeld Seelsorge und Beratung

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
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B032 Zentrum Seelsorge und Beratung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 113.320122.212 111.120 2.200

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 1.0001.000 1.000 0

3. Zuschüsse von Dritten 45.00050.000 50.000 -5.000

4. Kollekten und Spenden 257.800237.680 249.300 8.500

7. Sonstige ordentliche Erträge 12.0758.400 8.400 3.675

429.195419.292 419.820 9.3758. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -964.493-1.042.166 -914.670 -49.823

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-52.680-52.680 -52.680 0

11.Zuschüsse an Dritte -45.500-50.000 -50.000 4.500

12.Sach- und Dienstaufwendungen -263.145-268.145 -262.053 -1.092

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -3.624-2.472 -3.492 -132

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -321.000-286.981 -314.300 -6.700

-1.650.442-1.702.444 -1.597.195 -53.24715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.221.247-1.283.152 -1.177.375 -43.87216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.221.247-1.283.152 -1.177.375 -43.87220.Ordentliches Ergebnis

-1.221.247-1.283.152 -1.177.375 -43.87224.Jahresergebnis vor Steuern

-1.221.247-1.283.152 -1.177.375 -43.87226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 34.57513.000 20.000 14.575

-1.186.672-1.270.152 -1.157.375 -29.29730.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -31.900-4.900 -24.900 -7.000

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-450.567-190.521 -408.287 -42.280

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-151.650-139.698 -149.468 -2.183
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Unterbudget B03201 Leitung / Interne Verwaltung

Leitung und Fachberatung tragen die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der
Aufgaben des Zentrums sowie der angegliederten Bereiche des Handlungsfeldes
Seelsorge.

Beschreibung

Umsetzung des Seelsorgeauftrags; Begleitung der Menschen auf ihrem Lebensweg
um ihnen in den verschiedenen Lebensphasen zur Bewältigung der damit
verbundenen Fragen und Konflikte Hilfe anzubieten; Vertretung des
Handlungsfeldes in regionalen und überregionalen Gremien; Förderung der
Identifikation mit Kirche durch Beteiligung; Förderung der Zusammenarbeit zwischen
Parochie und Region; Eröffnung von Erfahrungsräumen für Glaube und Spiritualität.

Ziel/e

"Leitung des Zentrums Seelsorge und Beratung: Strategische Grundzuständigkeit
und Bearbeitung der zugewiesenen Aufgaben im Handlungsfeld; Dienst- und
Fachaufsicht über die Mitarbeitenden im ZSB; Federführung bei den Ziel- und
Budgetvereinbarungen im Handlungsfeld; Mitwirkung bei Gesetzesvorlagen,
Veröffentlichungen und Expertisen; Koordination und inhaltliches Controlling
staatlicherseits erbetener Stellungnahmen der EKHN; Gremienarbeit;
Konzeptentwicklung für die Bereiche Seelsorge und Psychologische Beratung.

"Fachberatung im Zentrum Seelsorge und Beratung: Fachliche Unterstützung und
Beratung der im Handlungsfeld Tätigen; Produktive Konfliktlösungen,
Konfliktberatung und Krisenbewältigung; Begleitung des gemeindlichen
Besuchsdienstes; Kooperation mit außerkirchlichen Bildungsträgern; Bearbeitung
von Krisen und Lehrsupervision; Förderung der psychosozialen Gesundheit von
Mitarbeitenden/Prävention; Förderung von Ressourcen; Stärkung der pastoralen
Rolle Hauptamtlicher und der Sprachfähigkeit in Glaubensfragen;
Psychologische Beratung und Seelsorgegespräche; Aus-, Fort- und Weiterbildung
sowie Schulungen (ehrenamtl. Besuchsdienst); Konzeptentwicklung für die Bereiche
Seelsorge und Psychologische Beratung; konzeptionelle Arbeit in
pastoralpsychologischen Fachgruppen; sachbezogene Vernetzung mit anderen
Zentren und dem Theologischen Seminar.

Leistungen zur Zielerreichung

Neues Layout der Homepage des Zentrums; Integration weiterer Seelsorge-
Bereiche in die Homepage des Zentrums; Seelsorge-Plakat-Aktion mit der
Badischen Landeskirche (3. Motiv-Reihe); Zusammenarbeit mit dem Theologischen
Seminar Herborn im Bereich der Notfallseelsorge; Umsetzung des
Seelsorgekonzepts im Bereich Psychologische Beratung; Durchführung eines EKD-
weiten Aufbaukurses in Klinischer Seelsorgeausbildung (KSA); Ausbau der
interreligiösen Zusammenarbeit.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Weiterarbeit am Ausbau der interreligiösen Zusammenarbeit. Konzeptionelle
Überlegungen für den Bereich Altenseelsorge: Konzeptionelle Überlegungen für den
Bereich der Gehörlosenseelsorge; Evaluation der „inklusiven Fachberatung“ in den
Propsteien; Umsetzung des Personalmixes im Handlungsfeld Seelsorge;
Entwicklung von regionalen Seelsorgekonzepten im Rahmen der Umsetzung des
Regionalgesetzes; weitere Umsetzung des EKHN-Konzeptes „Psychologische
Beratung“; Publikationen in der Schriftenreihe des Zentrums.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Teilfinanzierung einer Hausmeister-Stelle und einer Sekretariats-Stelle aus
Rücklagen des Zentrums

Erläuterungen zu Ressourcen

151



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B03201 Leitung / Interne Verwaltung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 78.52079.612 78.520 0

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 1.0001.000 1.000 0

3. Zuschüsse von Dritten 45.00050.000 50.000 -5.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 10.0752.800 2.800 7.275

134.595133.412 132.320 2.2758. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -556.203-522.599 -522.901 -33.302

11.Zuschüsse an Dritte -45.000-50.000 -50.000 5.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -178.550-179.550 -178.458 -92

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -2.763-2.472 -2.762 -1

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.700-700 -10.700 -1.000

-794.216-755.321 -764.821 -29.39515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-659.621-621.909 -632.501 -27.12016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-659.621-621.909 -632.501 -27.12020.Ordentliches Ergebnis

-659.621-621.909 -632.501 -27.12024.Jahresergebnis vor Steuern

-659.621-621.909 -632.501 -27.12026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 24.5753.000 10.000 14.575

-635.046-618.909 -622.501 -12.54530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -30.000-3.000 -23.000 -7.000

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-309.366-118.303 -280.311 -29.055

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-133.961-120.795 -133.755 -206
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Unterbudget B03202 Seelsorge an Schwerhörigen

Begleitung, Beratung und Durchführung von Veranstaltungen im Bereich
Schwerhörigenseelsorge.

Beschreibung

Seelsorge an und Beratung von schwerhörigen Menschen.Ziel/e

Fachberatung Schwerhörigenseelsorge; technische Beratung zu
Kommunikationshilfen; Gestaltung überregionaler Projekte (z. B. Fachtage,
Freizeiten, Bildungsreisen); Aus-, Fort- und Weiterbildung von Multiplikatoren;
Informations- bzw. Zielgruppen-orientierte Veranstaltungen; Entwicklung und Pflege
von Kommunikationsnetzwerken; Ausflüge; Unterstützung der Selbsthilfegruppe;
regelmäßige hörgeschädigten-gerechte Gottesdienste;
Fort- und Weiterbildungsangebote für relevante Berufsgruppen; Beratung von
Gemeinden und Einrichtungen der EKHN zum Einbau technischer Hörhilfen;
Informationsangebote für Hörende; Öffentlichkeitsarbeit; Zusammenarbeit mit dem
Konvent für Gehörlosenseelsorge der EKHN; Zusammenarbeit mit den örtlichen und
überörtlichen Verbänden der Schwerhörigen sowie deren Dachverbänden;
Kooperation mit der Schwerhörigenseelsorge der katholischen Bistümer im Gebiet
der EKHN.

Leistungen zur Zielerreichung

Fachberatung Schwerhörigenseelsorge; technische Beratung zu
Kommunikationshilfen; Gestaltung überregionaler Projekte (z. B. Fachtage,
Freizeiten, Bildungsreisen); Aus- Fort- und Weiterbildung von Multiplikatoren;
Informations- bzw. Zielgruppen-orientierte Veranstaltungen; Entwicklung und Pflege
von Kommunikationsnetzwerken; Ausflüge; Unterstützung der Selbsthilfegruppe;
regelmäßige hörgeschädigten-gerechte Gottesdienste; Fort- und
Weiterbildungsangebote für relevante Berufsgruppen; Beratung von Gemeinden und
Einrichtungen der EKHN zum Einbau technischer Hörhilfen; Informationsangebote
für Hörende; Öffentlichkeitsarbeit (Relaunch der Homepage, Geschäftsführung
"Runder Tisch Inklusion" in der EKHN in Zusammenarbeit mit der Blindenseelsorge);
Erarbeitung einer Publikation „Inklusive Gemeindearbeit“. Zusammenarbeit mit dem
Konvent für Gehörlosenseelsorge der EKHN; Zusammenarbeit mit den örtlichen und
überörtlichen Verbänden der Schwerhörigen sowie deren Dachverbänden;
Kooperation mit der Schwerhörigenseelsorge der katholischen Bistümer im Gebiet
der EKHN.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Weiterführung der oben genannten Vorhaben. Darüber hinaus Weiterentwicklung
der regelmäßigen Angebote für Angehörige schwerhöriger/ertaubter Menschen auf
dem Weg zu einer eigenständigen Selbsthilfegruppe, Organisation des Dialogs
zwischen Hörbehinderten und Angehörigen im Blick auf die Entwicklung
exemplarischer Strategien "gewaltfreier Kommunikation", Entwicklung kooperativer
Konzepte in Richtung "Schwerhörigkeit im Alter" (ambulant, stationär),
Vorbereitungen für den ÖKT 2021 in Frankfurt im Blick auf Präsentation der
Seelsorgebereiche der EKHN.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

-Erläuterungen zu Ressourcen
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B03202 Seelsorge an Schwerhörigen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -91.813-86.884 -88.366 -3.447

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-2.680-2.680 -2.680 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -6.980-6.980 -6.980 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -4950 -365 -130

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -200-200 -200 0

-102.168-96.744 -98.591 -3.57715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-102.168-96.744 -98.591 -3.57716.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-102.168-96.744 -98.591 -3.57720.Ordentliches Ergebnis

-102.168-96.744 -98.591 -3.57724.Jahresergebnis vor Steuern

-102.168-96.744 -98.591 -3.57726.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-102.168-96.744 -98.591 -3.57730.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -800-800 -800 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-9.865-10.542 -8.763 -1.102
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Unterbudget B03203 Seelsorge an Sehbehinderten und Blinden

Seelsorge und Beratung; Durchführung von Veranstaltungen im Bereich
Sehbehinderten- und Blindenseelsorge.

Beschreibung

Unterstützung des Inklusionsprozesses der Betroffenen in die kirchliche Arbeit der
EKHN; spezielle Angebote für die Betroffenen und deren Umfeld entwickeln und
durchführen; Eigeninitiative fördern; Netzwerke aufbauen und unterstützen; Hilfe zur
Lebensbewältigung anbieten (empowerment); Information und Beratung der
sehenden Öffentlichkeit, speziell der Kirchengemeinden und Dekanate.

Ziel/e

Fachberatung Sehbehinderten- und Blindenseelsorge für ehren- und hauptamtliche
Mitarbeiter*innen / Multiplikator*innen (Schulungen, Mitarbeiterkonferenz,
Koordination und Beratung der regionalen Gruppen im Kirchengebiet);
Seelsorgerliche Begleitung und Beratung; Durchführung von Freizeiten, Seminaren,
Ausflügen; Herstellung von Medien für die Zielgruppe: Rundbrief (Schwarzschrift, E-
Mail, Blindenschrift, Hör-CD); Durchführung von Projekten; Vorträge und Besuche in
Gemeinden und Dekanaten; Kontakt und Vernetzung mit Selbsthilfegruppen(BSHB),
der katholischen Blindenarbeit, den Landeskirchen und dem Dachverband der EKD
(DeBeSS).

Leistungen zur Zielerreichung

Durchführung einer Studienfahrt; Unterstützung und Stärkung der sehbehinderten
und blinden Menschen; Ermutigung der Betroffenen zur ehrenamtlichen Mitarbeit.
Geschäftsführung "Runder Tisch Inklusion" in der EKHN in Zusammenarbeit mit der
Schwerhörigenseelsorge. Erarbeitung einer Publikation „Inklusive Gemeindearbeit“.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Erste Überlegungen für den Kirchentag 2021 in Frankfurt.Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

-Erläuterungen zu Ressourcen
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B03203 Seelsorge an Sehbehinderten und Blinden

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 24.00034.000 24.000 0

4. Kollekten und Spenden 500500 500 0

24.50034.500 24.500 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -127.078-119.974 -121.906 -5.172

12.Sach- und Dienstaufwendungen -37.005-47.005 -37.005 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -3660 -365 -1

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -200-200 -200 0

-164.649-167.179 -159.476 -5.17315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-140.149-132.679 -134.976 -5.17316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-140.149-132.679 -134.976 -5.17320.Ordentliches Ergebnis

-140.149-132.679 -134.976 -5.17324.Jahresergebnis vor Steuern

-140.149-132.679 -134.976 -5.17326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-140.149-132.679 -134.976 -5.17330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -1.000-1.000 -1.000 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-7.824-8.361 -6.950 -874
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Unterbudget B03204 Sonstige Seelsorge im Zentrum

1. Beauftragter für Notfallseelsorge (NFS)
2. Besuchsdienst
3. Flughafenseelsorge
4. Ausstattung von Kapellen etc. in Kliniken und Justizvollzugsanstalten.

Beschreibung

1. Bestandssicherung, Fortentwicklung und Qualitätssicherung der Notfallseelsorge
in der EKHN.
2. Begleitung und konzeptionelle Weiterentwicklung des gemeindlichen
Besuchsdienstes
3. Repräsentanz der EKHN im Handlungsfeld Seelsorge auf dem Frankfurter
Flughafen.
4. Ermöglichung von Gottesdiensten in Kliniken und Justizvollzugsanstalten.

Ziel/e

1. Beauftragter für Notfallseelsorge (NFS): Vertretung der Notfallseelsorge nach
innen und außen (NfSVO, § 8); Koordination und Leitung von überregionalen
Notfallseelsorgeeinsätzen (NfSVO, § 8); Fachberatung für NFS-Projekte und -
Pfarrstellen; Vertretung der EKHN-NFS bei Kongressen und Konferenzen,
gegenüber anderen Landeskirchen, in der EKD und auf Bundesebene; Organisation
und Fortentwicklung der bestehenden NFS-Strukturen (NFS-Systeme, NFS-Konvent
und NFS-Beirat);
Entwicklung und Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im
Bereich der Notfallseelsorge sowie die Entwicklung, Definition und Umsetzung von
Standards der NFS; Fachberatende Begleitung von ehren-, neben- und
hauptamtlichen NFS-Teams; Geschäftsführung des NFS-Beirats und des NFS-
Konvents der EKHN;  Zuständigkeit für die Informations- und Kommunikations-
Strukturen der NFS in der EKHN; Durchführung von Informationsveranstaltungen im
Bereich der EKHN.
2. Besuchsdienst: Fachberatung von Kirchenvorständen, Institutionen, Dekanaten,
AKH-Stelleninhaber*innen; Planung und Durchführung von regionalen
Besuchsdiensttagen; Herausgabe der Zeitschrift uzm (unterwegs zu menschen);
Zusammenarbeit auf EKD-Ebene.
3. Flughafenseelsorge: Seelsorgliche Gespräche; Verwaltung der Sakramente;
Betriebsseelsorge; Krisenintervention; Im Einzel- und Großschadensfall Kooperation
mit der Fraport AG; Treuhandfonds der Evangelischen Flughafenseelsorge
(Beratungen, Verwaltung, Beiratssitzungen), Kollegiale Kooperation mit anderen
Berufsgruppen und Einrichtungen am Flughafen; Gottesdienste, Mittagsandachten
von Montag bis Freitag, Kasualien, Kirchenmusik; Monatliche Konzerte und
Predigtreihe in der Flughafenkapelle; Interkulturelle Arbeit; Theologische
Arbeitskreise; Ausbildung von Vikar/-innen; Begleitung von Besuchergruppen aus
den Gemeinden; Öffentlichkeitsarbeit.
4. Architektonische und künstlerische Beratung. Abstimmung mit den ökumenischen
Partnern.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Beteiligung an der Schulung von Führungskräften für größere Einsatzszenarien
(L-PSNV); Schulung von Ehrenamtlichen für Leitungsaufgaben; Erarbeitung eines
Konzeptes für Notfallseelsorge mit behinderten Menschen.
2. Neues Layout für das Besuchsdienst-Magazin „unterwegs zu menschen“;
Durchführung von regionalen Besuchsdiensttagen.
3. Ökumenischer Dialog zum Reformationsjubiläum; feierlichen Präsentation der
Publikation „Auf ein Wort“; Herausgabe des Buches: „Zwischen Ankunft und Abflug“;
Kooperation mit der Organisation „Luftfahrt ohne Grenzen“;
4. Kapellenausstattungen im Klinik- und Gefängnisbereich.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Beteiligung an der Schulung von Führungskräften für größere Einsatzszenarien
(L-PSNV); Schulung von Ehrenamtlichen für Leitungsaufgaben; Umsetzung des
Curriculums „Notfallseelsorge“. Erste Überlegungen für den Kirchentag 2021 in
Frankfurt.
2.Weiterhin Durchführung von regionalen Besuchsdiensttagen.
3. Jubiläum der Flughafenseelsorge; Entwicklung und Erprobung neuer Formate in
Seelsorge und Verkündigung auf dem Flughafen; stärkere Vernetzung mit den
anderen kirchlichen Diensten auf dem Flughafen; erste Überlegungen für die
Ausstattung der neuen Kapelle (nach Umzug und Renovierung der „alten“ Kapelle in
Terminal 1); erste Überlegungen für den Kirchentag 2021 in Frankfurt.
4. Kapellenausstattungen im Klinik- und Gefängnisbereich.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr
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Erläuterungen zu Erträge und Aufwendungen im Planjahr:
1.  ---
2.  ---
3. Mieten für Seelsorgeräume und Kapelle sind Großteils spendenfinanziert. Die
Fraport AG unterstützt die Arbeit mit einer Zuwendung im Bereich Mieten.
4. ---

Finanzierung:
1., 2., 3., 4. ---

Erläuterungen zu Ressourcen

B03204 Sonstige Seelsorge im Zentrum

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 10.8008.600 8.600 2.200

4. Kollekten und Spenden 257.300237.180 248.800 8.500

7. Sonstige ordentliche Erträge 2.0005.600 5.600 -3.600

270.100251.380 263.000 7.1008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -189.399-312.709 -181.497 -7.902

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-50.000-50.000 -50.000 0

11.Zuschüsse an Dritte -5000 0 -500

12.Sach- und Dienstaufwendungen -40.610-34.610 -39.610 -1.000

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -308.900-285.881 -303.200 -5.700

-589.409-683.200 -574.307 -15.10215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-319.309-431.820 -311.307 -8.00216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-319.309-431.820 -311.307 -8.00220.Ordentliches Ergebnis

-319.309-431.820 -311.307 -8.00224.Jahresergebnis vor Steuern

-319.309-431.820 -311.307 -8.00226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 10.00010.000 10.000 0

-309.309-421.820 -301.307 -8.00230.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -100-100 -100 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-141.201-72.217 -127.976 -13.225
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh.+ Zul. A 15 3,00 3,00

PfrGeh. 1,50 1,50

A 16

A 15

A 14

A 13

A 12

E 14 1,00 1,00

E 13

E 12

E 11 1,75 1,75

E 10 + 50 %

E 10 0,25 0,25

E 09

E 08

E 07 3,11 3,11

E 06 0,50 0,50

E 05 0,40 0,40

E 04

E 03 0,09 0,09

E 2 + 50 % 0,27 0,27

E 02 0,08 0,08

Stelle wird bewertet 0,00 0,25 0,25

Planstellen 11,95 12,20 0,25

2019 2020

Stellenplan 2020

Budgetbereich 3.2

Zentrum Seelsorge und Beratung

Stellenplan 2020:

  -+ 0,25/0,25 kw  Hausmeister*in ZSB und IPOS
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Budgetbereich B04 Handlungsfeld Bildung (einschl. Zentrum)

B041 Handlungsfeld Bildung

B04101 Stadtjugendpfarrstellen

B04102 jugend-kultur-kirche

B04103 Religionsunterricht

B04104 Religionsunterricht durch gesamtkirchliche Gemeindepädagogen

B04105 Kirchliche Schulämter

B04106 Fortbildung Religionspädagogik

B04107 Kirchliche Grundschulen

B04108 Ev. Oberstufengymnasium Laubach-Kolleg

B04109 Ev. Gymnasium Bad Marienberg und Ev. Schulwerk (Leitung / interne Verwaltung)

B04110 Ev. Akademie

B04111 Verband Ev. Frauen in Hessen und Nassau e.V.

B04112 Bibelhaus

B04113 Sonstige Bildung

B042 Zentrum Bildung

B04201 Leitung / Interne Verwaltung

B04202 Fachbereich Kinder und Jugend

B04203 Fachbereich Erwachsenbildung

B04204 Fachbereich Kindertagesstätten

B04205 Jugendkirchentag

B043 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser und Ev. Studierendenwohnheime

B04301 Tagungshäuser der EKHN

B04302 Ev. Studierendenwohnheime

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

siehe Teilbudgeterläuterungen

2. Ziele und Aufgaben
siehe Teilbudgeterläuterungen

3. Budgetressourcen
siehe Teilbudgeterläuterungen

160



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B04 Handlungsfeld Bildung (einschl. Zentrum)

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 3.193.6243.429.224 3.399.724 -206.100

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 577.000813.733 574.733 2.267

3. Zuschüsse von Dritten 22.6002.522.436 2.509.286 -2.486.686

4. Kollekten und Spenden 220.790221.290 71.290 149.500

7. Sonstige ordentliche Erträge 9.243.25112.926.521 13.048.583 -3.805.332

13.257.26519.913.204 19.603.616 -6.346.3518. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -19.703.027-28.197.822 -28.135.491 8.432.464

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-8.442.862-7.977.700 -7.531.655 -911.207

11.Zuschüsse an Dritte -519.360-497.260 -539.860 20.500

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.773.151-1.973.792 -1.980.679 207.528

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -592.725-688.824 -578.796 -13.929

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.058.330-1.079.510 -1.040.910 -17.420

-32.089.455-40.414.908 -39.807.391 7.717.93615.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-18.832.190-20.501.704 -20.203.775 1.371.58516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 13.00022.263 21.260 -8.260

18.Finanzaufwendungen -411.500-415.762 -415.404 3.904

-398.500-393.499 -394.144 -4.35619.Finanzergebnis

-19.230.690-20.895.203 -20.597.919 1.367.22920.Ordentliches Ergebnis

-19.230.690-20.895.203 -20.597.919 1.367.22924.Jahresergebnis vor Steuern

-19.230.690-20.895.203 -20.597.919 1.367.22926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -16.200-18.123 -16.200 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 1.064.3761.092.934 1.025.148 39.228

-18.182.514-19.820.392 -19.588.971 1.406.45730.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -104.400-114.112 -115.688 11.288

Fremdfinanzierung -382.000-409.940 -409.940 27.940

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-15.420.856-8.616.053 -18.608.496 3.187.639

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-1.511.749-2.233.328 -2.110.070 598.321
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Teilbudget B041 Handlungsfeld Bildung

1. Struktur und Zusammensetzung
Handlungsfeld Bildung  (einschl. Zentrum)

Das Handlungsfeld Bildung, Erziehung und Arbeit mit Zielgruppen umfasst folgende Bereiche: Religionsunterricht, das
gemeinsame Religionspädagogische Institut der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau (RPI), die  Kirchlichen Schulämter,  Schulen in Trägerschaft der EKHN,  Bibelhaus
Erlebnismuseum, Ev. Akademie, Stadtjugendpfarrämter und die kirchlich getragene und verantwortete Arbeit von und
mit Kindern und Jugendlichen.
Ein zentraler Schwerpunkt ist die Arbeit von und mit Kindern und Jugendlichen in schulischer und außerschulischer
Ausprägung.
Die Ev. Jugend in Hessen und Nassau e.V., die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Rheinhessen und
Nassau e.V., der Verband der Ev. Frauen in Hessen und Nassau, das Bibelhaus Erlebnismuseum sowie die Ev.
Akademie e. V. arbeiten in weitgehender Eigenorganisation.

Ein Schwerpunkt der Kirchlichen Bildungsarbeit ist die schulische Bildung. Gegründet ist diese Arbeit auf die enge
Kooperation mit den entsprechenden staatlichen Institutionen (Schulen, Schulaufsicht, Studienseminare,
Kultusministerien, Landesämter für Pädagogik) auf der Basis der Verträge zwischen den Ländern Hessen und
Rheinland-Pfalz und den Kirchen. Für die Umsetzung der kirchlichen Vorgaben für den evangelischen
Religionsunterricht in allen Schulformen und Schulstufen des öffentlichen Schulwesens, der Fort- und Weiterbildung der
Religionslehrer/-innen und Pfarrer/-innen, die Religionsunterricht erteilen, ist das Referat Schule und Religionsunterricht
mit den fünf kirchlichen Schulämtern und als Fortbildung- und Weiterbildungsinstitut  seit dem 01. Januar 2015 das
gemeinsame Religionspädagogische Institut (RPI) zuständig. Die Aufsicht über die vier Schulen in Trägerschaft der
EKHN wird vom Referat Schule und Religionsunterricht ausgeübt. Im Dezember 2018 hat die Kirchenleitung die
Gründung des Evangelischen Schulwerks in Hessen und Nassau als nichtrechtsfähige kirchliche Anstalt öffentlichen
Rechts beschlossen. Die vier Schulen werden damit auch organisatorisch zusammengefasst.
Ein weiteres zentrales Arbeitsfeld ist die Kooperation mit den Ev. Kirchen in Hessen und in Rheinland-Pfalz, auf EKD-
Ebene, mit den katholischen Erzbistümern und Bistümern sowie der staatlichen Schulaufsicht, insbesondere mit den
Kultusministerien, in Hessen und Rheinland-Pfalz in allen Fragen, die den Religionsunterricht speziell und die
Schulentwicklung generell betreffen (z. B. Erarbeiten der Lehrpläne, Entwicklung von Schulprogrammen, Zulassung von
Lehrbüchern für den Religionsunterricht).

Die Ev. Akademie arbeitet in weitgehender Eigenorganisation.

Der Zuschuss an den Verband Ev. Frauen in Hessen und Nassau e.V. ist in einem eigenen Unterbudget veranschlagt.

Seit dem Haushalt 2011 wird der Zuschuss an den Verband Ev. Büchereien in Hessen und Nassau  dem Handlungsfeld
Bildung zugeordnet (vorher Budgetbereich 8.3 Kirchenverwaltung - Bibliothek/Archiv).
Das Bibelhaus Erlebnismuseum wurde 2014 dem Handlungsfeld Bildung zugeordnet (vorher Budgetbereich 2.1
Handlungsfeld Verkündigung).

2. Ziele und Aufgaben
Die Aufgaben und Ziele für den Budgetbereich 4.1 Handlungsfeld Bildung sind im Wesentlichen vorgegeben durch das
Kirchengesetz betreffend die Ordnung des Gesamtkirchlichen Ausschusses für den evangelischen Religionsunterricht
und die Ordnungen zur  religionspädagogischen Arbeit in der EKHN sowie die staatlichen Vorgaben (z. B. Lehrpläne
und Bildungsstandards). Leitziel ist die quantitative und qualitative Sicherung des Ev. Religionsunterrichts und der
religionspädagogischen Arbeit an den öffentlichen Schulen und in der Region - hier im Besonderen durch die Arbeit der
Kirchlichen Schulämter - und damit die der religiösen Bildung von Kindern und Jugendlichen. Dies wird u.a. erreicht
durch die Gestellung von Pfarrer/-innen zur haupt- und nebenberuflichen Erteilung von Religionsunterricht, durch die
Begleitung der Religionslehrer/-innen von Beginn ihres Studiums an und im späteren Beruf, die Bevollmächtigung zur
Erteilung von Ev. Religionsunterricht, Durchführung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen durch das RPI und die
Einsichtnahme in den Religionsunterricht. Bei den Schulen in Trägerschaft der EKHN gilt es vor allem, den für die
öffentlichen Schulen modellhaften Charakter und das evangelische Profil umzusetzen und weiter zu entwickeln. Die
religionspädagogische Arbeit in den Kirchengemeinden wird im RPI durch Fortbildungsangebote unterstützt.

3. Budgetressourcen
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Die gesamtkirchlichen Zuweisungen werden nahezu ausschließlich für Personalausgaben aufgewendet, sodass  nur
eine relativ geringe Disponibilität gegeben ist. Andere Erträge sind im Wesentlichen zu verzeichnen durch die
Refinanzierung von Religionsunterricht von kirchlich Bediensteten einschließlich der Erträge, die durch den
nebenberuflichen Religionsunterricht (die sogenannten "Pflichtstunden" der Pfarrerinnen und Pfarrer) erzielt werden
sowie durch die Refinanzierung der vier Schulen in Trägerschaft der EKHN nach den Ersatzschulfinanzierungs-
gesetzen der   Länder Hessen und  Rheinland-Pfalz.

Die Finanzierung des gemeinsamen Religionspädagogischen Institutes erfolgt gemäß dem im Kooperationsvertrag
zwischen EKHN und EKKW vereinbarten Finanzierungsschlüssel zu zwei Dritteln durch die EKHN.
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B041 Handlungsfeld Bildung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 843.0901.218.890 1.082.190 -239.100

3. Zuschüsse von Dritten 02.520.936 2.453.686 -2.453.686

4. Kollekten und Spenden 100600 600 -500

7. Sonstige ordentliche Erträge 8.278.47512.260.196 12.194.747 -3.916.272

9.121.66516.000.622 15.731.223 -6.609.5588. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -13.879.993-22.746.591 -22.790.726 8.910.733

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-6.311.204-5.866.585 -5.384.037 -927.167

11.Zuschüsse an Dritte -519.360-497.260 -539.860 20.500

12.Sach- und Dienstaufwendungen -211.629-482.838 -500.978 289.349

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -6.826-77.039 -29.434 22.608

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -224.330-230.010 -246.830 22.500

-21.153.342-29.900.323 -29.491.865 8.338.52315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-12.031.677-13.899.701 -13.760.642 1.728.96516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 08.263 7.260 -7.260

18.Finanzaufwendungen 0-4.262 -3.904 3.904

04.001 3.356 -3.35619.Finanzergebnis

-12.031.677-13.895.700 -13.757.286 1.725.60920.Ordentliches Ergebnis

-12.031.677-13.895.700 -13.757.286 1.725.60924.Jahresergebnis vor Steuern

-12.031.677-13.895.700 -13.757.286 1.725.60926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -13.000-13.000 -13.000 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 175.32677.039 178.698 -3.372

-11.869.351-13.831.661 -13.591.588 1.722.23730.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -5.700-70.412 -71.988 66.288

Fremdfinanzierung 0-27.940 -27.940 27.940

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-14.958.837-8.423.764 -18.187.128 3.228.291

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-63.593-701.928 -651.168 587.575
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Unterbudget B04101 Stadtjugendpfarrstellen

Zur Förderung der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind Stadtjugendpfarrämter
in Darmstadt, Frankfurt, Gießen, Mainz und Wiesbaden nach Maßgabe von § 2 des
Pfarrstellengesetzes eingerichtet. Sie arbeiten gemäß der Ordnung der
evangelischen Kinder- und Jugendarbeit der EKHN und dem Kinder- und
Jugendhilfegesetz der Bundesrepublik Deutschland (KJHG). Jedes
Stadtjugendpfarramt ist mit einer Pfarrstelle und mindestens einer
Jugendrefent*innenstelle ausgestattet. Weitere Sach- und Personalkosten sind in
den Dekanatshaushalten bzw. im Haushalt des Evangelischen Regionalverbandes
Frankfurt am Main verortet. Zielgruppen der Arbeit sind alle Kinder und Jugendlichen
in der Stadt, ehren- und hauptamtliche Mitarbeitende in der evangelischen Kinder-
und Jugendarbeit sowie evangelische Kirchengemeinden, Planungsbezirke bzw.
Regionen und Dekanate, Jugendwerke, Vereine und Verbände als freie Träger
evangelischer Kinder- und Jugendarbeit. Darüber hinaus wird mit anderen
Jugendverbänden, Jugendhilfeträgern, Schulen und Einrichtungen der Stadt
zusammen gearbeitet.

Beschreibung

Interessen und Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der Stadt unterstützen
und vertreten.
- Die evangelische Kinder- und Jugendarbeit der Kirchengemeinden,
Planungsbezirke bzw. Regionen, der freien Werke und Verbände unterstützen und
fördern.
- Jungen Menschen Zugänge zum christlichen Glauben eröffnen und Erfahrungen
mit dem christlichen Glauben ermöglichen.
- Kinder und Jugendliche in ihren Lebenswelten und mit ihren Bedürfnissen fördern
und unterstützen.
- Positives Bild der Kinder- und Jugendarbeit evangelischer Kirche vermitteln.
- Kinder und Jugendlichen in ihren Lebenswelten und mit ihren Befindlichkeiten ernst
nehmen und wertschätzen.
- Kindern und Jugendlichen Engagement in Kirche, Gesellschaft und Politik
ermöglichen, sie darin unterstützen, damit sie Partizipation wahrnehmen und
Selbstwirksamkeit erleben können.

Ziel/e
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- Koordinierung, Förderung, Beratung und Gestaltung der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen in der Stadt;
- Fachberatung von Kirchengemeinden, Mitarbeitenden der evangelischen Kinder-
und Jugendarbeit sowie des gemeindepädagogischen Dienstes
- Mitarbeit, Unterstützung und Beratung der kirchlichen Leitungsorgane und
Gremien;
- Begleitung der Evangelischen Jugendvertretungen in der Stadt sowie
Bereitstellung der Geschäftsstelle und -führung der Evangelischen Jugend;
- Vertretung der Belange der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in  kirchlichen und
kommunalen Leitungsorganen sowie in der Öffentlichkeit;
- Begleitung, Fachberatung, Aus- und Fortbildung der hauptamtlichen und
ehrenamtlichen Mitarbeitenden in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen;
- Gewinnung und Begleitung von Ehrenamtlichen für die Kinder- und Jugendarbeit
- Übergemeindliche Konfirmand*innen-Arbeit
- Entwicklung und Durchführung von zeitgemäßen und auf die Stadt bezogenen
Angeboten, Maßnahmen und Projekten (Dies geschieht durch unterschiedliche
Arbeitsformen und Veranstaltungen wie Seelsorge und Beratung, jugendgemäße
Gottesdienste und andere spirituelle Angebote)
- Freizeitmaßnahmen, Seminare, Tagungen und Workshops, Vollversammlungen
der Jugenddelegierten, Gremienarbeit, jugendpolitische Veranstaltungen und
Interessensvertretungen, Konzerte, Tanzveranstaltungen, Besuche, Supervisionen,
kollegiale Beratungen, Gruppen, Projekte, Initiativen)
- Fachliche Arbeit an theologischen, pädagogischen und jugendpolitischen Fragen
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und das Erstellen von Arbeitshilfen,
Konzeptionen und Dokumentationen;
- Verwaltung der für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bereitgestellten
Sachmittel und Räume im Rahmen der Beschlüsse des Einrichtungsträgers sowie
die Verteilung der zweckgebundenen kirchlichen und kommunalen  Zuschüsse unter
Mitwirkung der Jugendvertretung;
- Mitarbeit in den Gremien der kommunalen Jugendhilfe;
- Dienstleistungen für Kirchengemeinden wie Spiel- und Materialverleih, Verleih von
Bussen.

Leistungen zur Zielerreichung

Darmstadt: 6.Darmstädter Konfitag; Internat. Jugendbegegnung; Jugendehrung
„Ehrensache“ (Koop. DA Stadt & Land); Umsetzung Kinderschutzkonzept;
Evaluation zur Neukonzeption GPD; Teenie-Discos
Frankfurt: Jugendforen zur Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten von Kindern
und Jugendlichen; Neuaufbau Ev. Stadtjugendvertretung; Vorbereitung und
Durchführung 2. Konfi-Camp; Überkonfessionelle B.A.S.E.-Gottesdienste; Fachstelle
Kindeswohl, Multinationale Jugendbegegnung in Polen; Umsetzung des
Kinderschutzkonzeptes; 18 Kinder- und Jugendfreizeiten (hin und weg -
Evangelische Jugendreisen), Projektleitung Zentrum Jugend für den DEKT in
Dortmund; Fahrt zum DEKT in Dortmund
Gießen: Neukonzeption von Schulungsangeboten für 13-15 Jährige; 3. KonfiCamp;
3. KonfiTage; 12. Dekanats-Konfi-Cup; Ökumenischer Gottesdienst und Programm
beim Familienfest der Stadt Gießen; Überdenken des Jugendgottesdienstkonzepts
und Durchführung; Kooperationsprojekte mit der ESG Gießen; Überarbeitung
Präventionskonzept, Verschiedene Freizeiten
Mainz: Stadtweite Protestaktion One Billion Rising - Interreligiöses Theaterprojekt
zum Thema „Was wir glauben“ (Kooperation mit Staatstheater Mainz) -
Neukonzeption kompaktes JULEICA-Ausbildungsformats in Ergänzung zur
modularen halbjährigen JULEICA-Ausbildung. Programmverantwortung für einen
Aktionspark beim Jugendkirchentag Weilburg, Ende Vakanz Stadtjugendpfarrstelle
Wiesbaden: 18. Konfi-Camp, Mister X, zusätzlicher JuLeiCa-Kurs, Projekt 1818
Escape Rooms, Schlußgottesdienst Jugendkirchentag Weilburg (Einladung
Wiesbaden 2020), Klausur GPD Antirassismus, Konzeption GPD, Fachtag Asyl ejr,
Fachtag Kindeswohl, Deutschkurse für Geflüchtete, No-hate-Speech (BES e.V.),
KonGo Love Speech, Brandschaden Stajupfa, Planungsbeginn Jugendkirchentag
Wiesbaden.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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Alle Stadtjugendpfarrämter: Planung einer Jugendkirchentagsveranstaltung in
Wiesbaden 2020
Darmstadt: 8. Darmstädter Konfi-Tag; Umsetzung von 4 Konzeptionen in der OKJA
(1. Offene Arbeit mit Kindern – interkulturell & interreligiös/ 2. Jugendkulturarbeit
(stadtweit) + erweiterte Basisangebote/ 3. Inklusive OKJA (stadtweit)/ 4. Neustart in
einem Stadtteil); Weiterentwicklung Freizeitarbeit; 3. Gedenkstättenfahrt n.
Auschwitz; Neukonzeption GPD im fusionierten Dekanat; Mitarbeit an der Planung
eines Global Youth Village 2021 in Frankfurt
Frankfurt: Jugendforen zur Stärkung der Partizipationsmöglichkeiten von Kindern
und Jugendlichen; Weiterentwicklung einer Stadtjugendvertretung und Integration
von Offenbach; Vorbereitung und Durchführung 3. Konfi-Camp; Jugendaustausch
UCC; Weiterentwicklung überkonfessioneller B.A.S.E.-Gottesdienste, Umsetzung
des Kinderschutzkonzeptes; 20 Kinder- und Jugendfreizeiten über hin und weg-
Evangelische Jugendreisen, Vorbereitung ÖKT 2021 in Frankfurt, Neukonzeption
Juleica-Schulungen
Gießen: Schulungsangebote für 13-15 Jährige; 4. KonfiCamp; 4. KonfiTage; 13.
Dekanats-Konfi-Cup; Theaterprojekt für 4. KonfiCamp; Aufbau einer eigenen Band;
Zukunftswerkstatt mit Ehrenamtlichen und ESG;  Verschiedene Freizeiten;
Etablierung eines neuen Raumkonzepts, Umsetzung des neuen
Präventionskonzeptes in den Gemeinden
Mainz: Teilnahme am JUKT; Neukonzeption Coachingangebote Gemeinde-
ehrenamtliche; Weiterentwicklung und Erweiterung des Konfirmandenprojekts Konfi-
Tour; Primärprävention Kindeswohl für Konfirmanden
Wiesbaden: 20. Konfi-Camp, Vorbereitung Jugendkirchentag 2020 Wiesbaden;
Planung ökumenischer Akzente mit Kath. Jugend Bistum Limburg für
Jugendkirchentag 2020, Bilanzierung Jugendkirche, Deutschkurs für Geflüchtete,
Young Spirit, Kurs Kindeswohl, JULEICA-Baustein Spiritualität.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Ende der Vakanz der Stadtjugendpfarrstelle in Mainz. Weitere Personal- und
Sachkosten über die fünf Pfarrstellen hinaus sind in den Dekanatshaushalten bzw.
im Haushalt des Evangelischen Regionalverbandes Frankfurt am Main verortet. Dort
stehen für Seminare und Veranstaltungen Zuschüsse von Stadt und Land sowie
Teilnahmebeiträge zur Verfügung. Der Materialverleih finanziert sich über
Kostenerstattung der Nutzer*innen.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B04101 Stadtjugendpfarrstellen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -387.500-380.000 -373.000 -14.500

-387.500-380.000 -373.000 -14.50015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-387.500-380.000 -373.000 -14.50016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-387.500-380.000 -373.000 -14.50020.Ordentliches Ergebnis

-387.500-380.000 -373.000 -14.50024.Jahresergebnis vor Steuern

-387.500-380.000 -373.000 -14.50026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-387.500-380.000 -373.000 -14.50030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-470.669-180.543 -426.586 -44.083
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Unterbudget B04102 jugend-kultur-kirche

Die "jugend-kultur-kirche" sankt peter gGmbH und Service GmbH ist eine
Einrichtung des ERV und der EKHN zu je 50 %, in rechtlich selbständiger Form,
gegründet 2003 und eröffnet 2007.

Beschreibung

sankt-peter ist eine einladende und offene, täglich geöffnete Veranstaltungskirche
für die Jugendgeneration im Alter von 14 - 25 Jahren und dialogischer Ort von
evangelischer Tradition und jugendkulturellen Lebensstilen. sankt peter ist ein
zentraler Ort kultureller Begegnungen für Jugendliche unabhängig ihrer sozialen,
ethnischen und religiösen Herkunft. sankt peter erprobt neue Wege der Vermittlung
und Verknüpfung von christlicher Werteorientierung und Jugendkulturen und
artikuliert das Evangelium im kulturellen Kontext junger Menschen.

Ziel/e

Offene Kirche für junge Menschen: Besonderer Veranstaltungsort und
Aufenthaltsort. Regelmäßiges Gottesdienst-, und  Seelsorgeangebot, Seminar- und
Bildungsangebote während der Schulzeiten, Kulturveranstaltungen, Partys,
Teilnahme an städtischen/kommunalen/regionalen und kirchlichen
Großveranstaltungen, inhaltliche Angebote für Konfirmandengruppen und
Schulklassen, (kommerzielle) Vermietungen der Räumlichkeiten,
Firmenkooperationen, Aufbau eines systematischen Fundraisings mit der
"Wirtschafts Community" zur wirtschaftlichen und ideellen Unterstützung, jährliche
Gala), Kooperationen mit der Evangelischen Jugend und anderen Trägern der
Jugendhilfe, der Kirche und des Kulturbetriebs.

Leistungen zur Zielerreichung

Insgesamt fanden im Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Vermietungen,
Veranstaltungen für Multiplikator*innen sowie Führungen insges. 515 VA mit 19.579
TN statt. Davon waren 14.523 i. Alter von 14-25 Jahren, die an 376 VA der Sparten
teilnahmen; sowie an 85 Online-Seelsorgeberatungen (Dauer etwa acht Wochen).
Anmerkung: Die Stelle der nachfolgenden Sparte ist vakant – dennoch fanden i .d.
Sparte: Gottesdienst, Konfirmandenarbeit und Seelsorge statt: 27 VA u. 85 TN
Onlineseelsorgeberatungen: gesamt 2.975 TN (Gottesdienst Buß- und Bettag, Konfi-
Partys, Überkonfessioneller Jugendgottesdienst B.A.S.E., Seelsorgeausbildung und
Coachings.
Sparte Workshops und Seminare: 38 Workshops (ein/mehrtägig) aus 11
Themenbereichen und 4 Langzeitprojekte mit gesamt 2.184 TN. Zusätzlich 185
Vermiet-Termine mit 3.802 Gästen; davon waren 2.650 TN bis 25 Jahre alt.
Sparte Kultur und Vermietungen: 49 VA (Konzerte, Theater, Literatur VA, Poetry-
Slam, Jazzfestival, div. in Kooperation) mit 6.732 TN. Sowie 19 große Ver-
mietungen mit 3.725 Personen und 65 Führungen mit 179 TN.

Gastronomie in Firmenkooperation bei allen sankt peter Veranstaltungen mit par.
geöffn. CAFE und bei Vermietungen. Sowie Kultur- VA Angebote im CAFE.

"Wirtschafts Community" mit 9 aktiven Mitgliedern trifft sich zu regelmäßigen
Mitgliedertreffen. Akquise von Spenden, Sponsoring, Sach- und anderen
Dienstleistungen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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Gottesdienste: Regelm. Jugenddottesdienste u. das Kirchenjahr begleitende,
experimentelle Gd-Formate (z. B. Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, Buß-
u. Bettag, Reformation) u.a.  Formate. Ziel: mind. 2.000 TN.

Konfirmandenarbeit: 3-4 Konfirmandentage mit 400 TN und 4-5 Konfirmandenpartys
mit 2200 TN, 10 themat. Konfiangebote (u.a. Erinnerungskultur) mit 200 TN;
Jugendkreuzweg mit 100 TN. Mitarbeit spartenübergreifenden VA.
Seelsorge: Online-Jugendseelsorge (Annahme und Weiterleitung der Anfragen an
15-20 Online-Seelsorger*innen, Supervisionen/Coachings sowie Praxisbegleitung
der Seelsorger*innen sowie 1-2 Ausbildungskurse (je 6 Monate).

Kultur: 10-15 Theater (Schulen, Gastspiele, Festivals) mit 2000 TN, 5-6 Poetry
Slams mit 300 TN,5 Literatur-VA mit 400 TN,10-12 Konzerte (Kirchsaal / CAFE) mit
5000TN,1 Jugendjazztag Frankfurt mit 150TN, 1-2 Kooperationen mit
Musik/Festivals/Messe mit 2000 - 4000 TN, , Mitarbeit spartenübergreifenden VA.

Workshops und Seminare: 40-45 ein- und mehrtägige Workshops und Seminare;
darunter regelmäßige Projektgruppen (an 80-90 Tagen)mit durchschn. 1O TN;
Mitarbeit spartenübergreifenden VA. 70-90 Vermietungen der Workshopräume
an Gruppen mit 1800TN.

Vermietungsgeschäft (große Vermietungen): nach Businessplan an kommerzielle
Kunden und gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen. 50-60 Führungen mit
150 TN.
Gastronomie: Gastronomie bei Veranstaltungen, par. offenes CAFE und bei
Vermietungen in Firmenkooperation.
Fundraising und Sponsoring mit und durch die Wirtschafts Community / Neuaufbau.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Geringfügige Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.
Die jugend-kultur-kirche sankt peter gGmbH ist Zuschussempfängerin der beiden
Gesellschafter: Neben dem Zuschuss durch den ERV (ca. 32 %) steht der
Kirchensteuerzuschuss der EKHN (ca. 33 %) zur Verfügung. Ca. 35 % des Etats
sollen durch eigene Einnahmen, Spenden, nichtkirchliche Zuschüsse etc. selbst
erwirtschaftet werden.

Erläuterungen zu Ressourcen

170



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B04102 jugend-kultur-kirche

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 162.400159.000 156.300 6.100

162.400159.000 156.300 6.1008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -162.400-159.000 -156.300 -6.100

11.Zuschüsse an Dritte -411.460-404.360 -415.460 4.000

-573.860-563.360 -571.760 -2.10015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-411.460-404.360 -415.460 4.00016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-411.460-404.360 -415.460 4.00020.Ordentliches Ergebnis

-411.460-404.360 -415.460 4.00024.Jahresergebnis vor Steuern

-411.460-404.360 -415.460 4.00026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-411.460-404.360 -415.460 4.00030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-197.256-75.543 -178.754 -18.501
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Unterbudget B04103 Religionsunterricht

Das Fach Religion ist ordentliches Lehrfach (Art 7 Abs. 3 GG) in allen
allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen mit Ausnahme der
bekenntnisfreien Schulen. Die EKHN unterstützt in ihrem Kirchengebiet die
Abdeckung des Religionsunterrichts durch den Einsatz von Pfarrerinnen und
Pfarrern in sog. haupt- oder nebenberuflichen Gestellungsverträgen. (Abschluss und
Abrechnung der Verträge sowie die gesamtkirchliche Personalsteuerung sind
Leistungen im Dezernat 1 der Kirchenverwaltung). Über Teildienstaufträge in
Kombination mit den Gestellungsverträgen bietet die EKHN auch Schulseelsorge an.

Beschreibung

Erreichung einer größtmöglichen Abdeckung des Unterrichts mit möglichst hoher
pädagogischer Qualität.

Ziel/e

Dort, wo nicht genügend staatliche Lehrkräfte für das Fach ev. Religion zur
Verfügung stehen, soll durch die Gestellung von haupt- und nebenberuflich tätigen
Pfarrer/innen das Fach abgedeckt und Unterrichtsausfall  vermieden werden. Die
Kolleginnen und Kollegen werden durch die sog. "Professionalisierung" im ersten
Jahr ihrer Gestellung nochmals intensiv auf den hauptberuflichen Einsatz in der
Schule hin fortgebildet. Diese Maßnahme ist außerordentlich erfolgreich. Die Zahl
der wegen Unzufriedenheit mit der unterrichtlichen Leistung aufgelösten
Gestellungsverträge ist auf null zurückgegangen.

Leistungen zur Zielerreichung

Das Interesse von Pfarrerinnen und Pfarrern in Schulen im ländlich geprägten
Randbereich unserer Landeskirche hauptberuflich tätig zu werden, geht zurück.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Die Zahl der hauptberuflichen Gestellungsverträge wird gemäß der Beschlüsse zur
Pfarrstellenbemessung weiter reduziert. Die Kirchlichen Schulämter werden die
Reduktion in den einzelnen Regionen so steuern, dass nach Möglichkeit ein Ersatz
der Unterrichtsabdeckung durch staatliche Lehrkräfte erfolgt.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Die Refinanzierung des Religionsunterrichts erfolgt für den nebenberuflichen
Religionsunterricht nach den Sätzen der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz, im
hauptberuflichen Gestellungsvertrag nach A 13 der jeweiligen Landesbesoldung.
Anstieg der Personalausgaben durch Anpassung der Eckperson für Gestellungs-
verträge. Die Kosten für die neben- und ehrenamtlichen Schulseelsorger*innen sind
hier ebenfalls veranschlagt.
Finanzierung: Mittel der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz zur Refinanzierung des
Religionsunterrichtes (bei den Hauptberuflichen ca. 78%).

Erläuterungen zu Ressourcen
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B04103 Religionsunterricht

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 841.500967.800 842.400 -900

7. Sonstige ordentliche Erträge 7.103.0007.450.000 6.955.750 147.250

7.944.5008.417.800 7.798.150 146.3508. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -10.887.000-11.593.450 -11.539.000 652.000

11.Zuschüsse an Dritte -10.0000 -31.500 21.500

12.Sach- und Dienstaufwendungen -92.100-84.600 -87.100 -5.000

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.500-22.000 -20.500 0

-11.009.600-11.700.050 -11.678.100 668.50015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-3.065.100-3.282.250 -3.879.950 814.85016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-3.065.100-3.282.250 -3.879.950 814.85020.Ordentliches Ergebnis

-3.065.100-3.282.250 -3.879.950 814.85024.Jahresergebnis vor Steuern

-3.065.100-3.282.250 -3.879.950 814.85026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -13.000-13.000 -13.000 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 15.5007.500 39.000 -23.500

-3.062.600-3.287.750 -3.853.950 791.35030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-12.185.161-5.066.357 -12.133.100 -52.061
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Unterbudget B04104 Religionsunterricht durch gesamtkirchliche Gemeindepädagogen

Gemeinsames Projekt von Hess. Kultusministerium und EKHN zur
Nachqualifizierung von insgesamt fünf Gemeindepädagoginnen und -pädagogen für
die Erteilung von ev. Religionsunterricht in der Berufsschule (Teilzeit - Duales
System), da die Abdeckung des ev. Religionsunterricht in der Berufsschule (Duales
System) mangelhaft ist und keine staatlichen Lehrkräfte zur Verfügung standen.

Beschreibung

Erhöhung der Abdeckung des Ev. Religionsunterrichts in der Berufsschule
(vornehmlich im Raum Südhessen).

Ziel/e

Gestellung von 3 Gemeindepädagogen, die diese Nachqualifizierung durchlaufen
haben.

Leistungen zur Zielerreichung

---Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

---Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Erstattung der Personalkosten durch das Land Hessen.Erläuterungen zu Ressourcen

B04104 Religionsunterricht durch gesamtkirchliche Gemeindepädagogen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 166.680175.200 178.200 -11.520

166.680175.200 178.200 -11.5208. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -185.200-175.200 -178.200 -7.000

-185.200-175.200 -178.200 -7.00015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-18.5200 0 -18.52016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-18.5200 0 -18.52020.Ordentliches Ergebnis

-18.5200 0 -18.52024.Jahresergebnis vor Steuern

-18.5200 0 -18.52026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-18.5200 0 -18.52030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B04105 Kirchliche Schulämter

Kirchliche Schulämter der EKHN in Darmstadt, Gießen, Mainz, Offenbach und
Wiesbaden.

Beschreibung

Abdeckung des Ev. Religionsunterrichts an allen Schulformen gem. der in Hessen
und Rheinland-Pfalz geltenden Ordnungen; Einsatz der Gemeindepfarrer im Umfang
des Pflichtstundendeputats; Steuerung der hauptamtlichen Gestellungsverträge und
der Dienstaufträge für Schulseelsorge; Weiterentwicklung des konfessionellen RU
nach Art.7 Abs. 3 GG, auch durch Formen konfessioneller Kooperation; Förderung
von Kooperationen zwischen Dekanaten (Gemeinden) und Schulen;
Zusammenarbeit mit den Regionalstellen des RPI auf dem Gebiet der EKHN und
dem Kollegium des RPI.

Ziel/e

Zusammenarbeit mit der staatl. Schulaufsicht und den Schulen der jeweiligen
Zuständigkeitsbereiche; Zusammenarbeit mit den für schulische Bildung
zuständigen Dienststellen der kath. Kirche; Vorbereitung der kirchl. Zustimmung
bzw. Bevollmächtigung für Lehrkräfte zur Erteilung von ev. RU; Vorbereitung des
Abschlusses von hauptamtl. und nebenamtl. Gestellungsverträgen; Fach- und
Dienstaufsicht über die Pfarrerinnen und Pfarrer im hauptamtl. Gestellungsvertrag;
Fachaufsicht über die Pfarrerinnen und Pfarrer sowie sonstiger kirchl. Lehrkräfte im
nebenamtl. Gestellungsverhältnis. Fachaufsicht über die ehrenamtl.
Schulseelsorger*innen. Zusammenarbeit mit Propsteien und Dekanaten;
Vorbereitung und Begleitung von Visitationen der Schulpfarrerinnen und
Schulpfarrer; Einsichtnahme bei Staatsprüfungen; Beteiligung bei der
Personalentwicklung der Pfarrerinnen und Pfarrer im Pfarrdienst auf Probe und der
Aufnahme Interessierter in die Liste der Bewerber*innen für ein Schulpfarramt;
Organisation und Durchführung von Professionalisierungsmaßnahmen; Leitung und
ordnungsgemäße Verwaltung sowie öffentliche Repräsentation des Kirchlichen
Schulamtes. Durchführung mindestens einer religionspädagogischen Konsultation.

Leistungen zur Zielerreichung

Die Kirchlichen Schulämter sind Ansprechpartner von  1.642 Schulen. Im
Ergebnisjahr 2018 waren an diesen Schulen 159 Pfarrerinnen und Pfarrer, 6
Gemeindepädagoginnen und 1 Diakon im hauptamtlichen Gestellungsvertrag (0,5 -
1,0 Dienstauftrag; 105 mit Schulseelsorgeauftrag), 5.801 Religionslehrkräfte sowie
619 Gemeindepfarrerinnen und -pfarrer im ev. Religionsunterricht eingesetzt. 199
Lehrkräfte wurden in zwei Gottesdiensten kirchlich bevollmächtigt. 40 Lehrkräfte
nehmen einen ehrenamtlichen Schulseelsorgeauftrag wahr.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Vorbereitung und Durchführung von Bevollmächtigungstagungen und -
gottesdiensten; Entscheidung über die Anträge zur Bildung konfessionell gemischter
Lerngruppen (Hessen); Vereinbarung mit den Bistümern über die Entwicklung von
Modellen für einen konfessionell-kooperativen RU in Hessen und Rheinland-Pfalz;
Umsetzung der Einsparquote im Bereich der hauptamtlichen Schulpfarrer*innen;
Begleitung interkonfessioneller und interreligiöser Projekte; Erhebung von Trends
und Entwicklungen der Schulseelsorge sowie Auswahl von gelungenen
Praxisbeispielen auf Grund der Auswertung der Jahresberichte der
Schulseelsorger*innen.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

-Erläuterungen zu Ressourcen
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B04105 Kirchliche Schulämter

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 1.5901.630 1.590 0

4. Kollekten und Spenden 100100 100 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 9595 95 0

1.7851.825 1.785 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -744.543-740.119 -713.074 -31.469

12.Sach- und Dienstaufwendungen -96.015-90.304 -94.044 -1.971

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -4.078-1.416 -2.065 -2.013

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -58.830-69.280 -56.630 -2.200

-903.466-901.119 -865.813 -37.65315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-901.681-899.294 -864.028 -37.65316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-901.681-899.294 -864.028 -37.65320.Ordentliches Ergebnis

-901.681-899.294 -864.028 -37.65324.Jahresergebnis vor Steuern

-901.681-899.294 -864.028 -37.65326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-901.681-899.294 -864.028 -37.65330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -5.700-3.000 -8.500 2.800

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-515.610-197.173 -467.185 -48.425

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-47.253-53.050 -59.170 11.916
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Unterbudget B04106 Fortbildung Religionspädagogik

Die Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und die Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck führen seit 2015 ein gemeinsames Religionspädagogisches
Institut mit einer Zentrale in Marburg und regionalen Arbeitsstellen in Darmstadt,
Frankfurt, Fritzlar, Fulda, Gießen, Kassel, Mainz, Marburg (in der Zentrale) und
Nassau. Träger ist die EKKW.

Beschreibung

Qualitätssicherung- und Qualitätsentwicklung des Faches Ev. Religion an
öffentlichen Schulen und in der Konfirmandenarbeit durch 1. Qualifizierung von
neuen Lehrkräften (Weiterbildungen), 2. Stärkung der Kompetenzen der
bestehenden Lehrkräfte (Fortbildungen), 3. Fachentwicklung und 4. Mitgestaltung
von Schulentwicklung. Publikationen.

Ziel/e

1: Qualifizierung von Lehrerinnen und Lehrer im Vorbereitungsdienst;
Vikarsausbildung; Quereinsteigerschulungen; Weiterbildungskurse, Master EHD,
Professionalisierung Schulpfarrer.
2: Fortbildungsangebote, Materialentwicklung, Fachberatung, Ausleihbibliotheken,
Geistig-Spirituelle Angebote, Begleitung und Coaching, Veröffentlichungen im Print
und digital (Newsletter, Webseite).
3: Curriculumsentwicklung, Erarbeitung von Bildungstandards, Erarbeitung von
Modellen kompetenzorientiertem Religionsunterricht, Mitarbeit bei Abschlüssen
(Abitur), Mitarbeit in staatlichen Kommissionen und Projekten zum RU, Kooperation
mit Universitäten, Mitarbeit in Gremien auf EKD-Ebene und Implementierung
bildungspolitischer Vorgaben.
4: Angebotsentwicklung in den Bereichen: Religion im Schulleben, Schulseelsorge,
Unterstützung schulbezogener Jugendarbeit, Lernen in Begegnung, Konfessioneller
RU, Elternarbeit, Fach RU in der Fächergruppe. Außerdem: Dekanatsgestützte
Qualifizierung Konfirmandenarbeit und Arbeitsfeldkonfernez Konfirmandenarbeit.

Leistungen zur Zielerreichung

Thema „Konfessionelle Kooperation“ und Entwicklung einer entsprechenden
Fachdidaktik, Mehrere Publikationen mit Unterrichtsentwürfen. Lernen im Dialog mit
muslimischen Lehrkräften. 4 Hefte „Impulse“. 264 Fortbildungsveranstaltungen mit
3681 Teilnehmenden. 2 Studienreisen. 3 Weiterbildungskurse. Vikarsausbildung,
Vokationstagungen, Krisenseelsorge. Unterrichtsmaterial mit digitalen Medien.
Festigung regionaler Arbeit durch Indoor-Veranstaltungen, Dekanatsfortbildungen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Entwicklung Qualitätsstandards. Umsetzung Standards Inklusion. Stärkung der
digitalen Kompetenz. Entwicklung Medienkonzept.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Fortbildungsmittel für Lehrerbildung der Länder Hessen und Rheinland-Pfalz,
eigenerwirtschaftete Gelder durch Tagungsgebühren, Einnahmen durch
Publikationen und Leihgebühren Bibliothek.  Die Kostentragung durch die beiden
Kirchen erfolgt gemäß dem im Kooperationsvertrag vom 12. Dezember 2012
vereinbarten Verhältnis von 1/3 (EKKW) zu 2/3 (EKHN). Projektentwicklung
zukunftsfähiger Religionsunterricht an mehreren Standorten.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B04106 Fortbildung Religionspädagogik

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 846.300922.500 910.400 -64.100

846.300922.500 910.400 -64.1008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -846.300-922.500 -910.400 64.100

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-1.699.137-1.733.600 -1.716.300 17.163

12.Sach- und Dienstaufwendungen -16.500-103.300 -103.300 86.800

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -2.748-2.765 -2.507 -241

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -145.000-129.000 -140.000 -5.000

-2.709.685-2.891.165 -2.872.507 162.82215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.863.385-1.968.665 -1.962.107 98.72216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.863.385-1.968.665 -1.962.107 98.72220.Ordentliches Ergebnis

-1.863.385-1.968.665 -1.962.107 98.72224.Jahresergebnis vor Steuern

-1.863.385-1.968.665 -1.962.107 98.72226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-1.863.385-1.968.665 -1.962.107 98.72230.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-974.689-449.418 -1.017.689 43.000

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-16.340-18.582 -15.354 -986
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Unterbudget B04107 Kirchliche Grundschulen

Zum Haushaltsjahr 2020 werden die kirchlichen Grundschulen Freienseen und
Weitengesäß zusammen mit dem Gymnasium Bad Marienberg und dem Laubach-
Kolleg zum Schulwerk der EKHN überführt.
Die Planung und später Buchung erfolgt in einem separatem Mandanten
(900010080). Dort befinden sich auch die Darstellung der Ziele und Leistungen des
Schulwerks der EKHN.

Beschreibung

s. Mandant 900010080 Schulwerk der EKHNZiel/e

-Leistungen zur Zielerreichung

-Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

-Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Der Zuschuss an das Schulwerk enthält für die kirchlichen Grundschulen 390.000 
EUR (Freienseen) bzw., 210.000 EUR (Weitengesäß).

Erläuterungen zu Ressourcen

B04107 Kirchliche Grundschulen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

3. Zuschüsse von Dritten 0560.000 550.000 -550.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 01.958 2.002 -2.002

0561.958 552.002 -552.0028. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen 0-1.056.547 -1.053.684 1.053.684

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-598.121-114.600 -118.000 -480.121

12.Sach- und Dienstaufwendungen 0-10.000 0 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen 0-52.203 0 0

-598.121-1.233.350 -1.171.684 573.56315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-598.121-671.392 -619.682 21.56116.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-598.121-671.392 -619.682 21.56120.Ordentliches Ergebnis

-598.121-671.392 -619.682 21.56124.Jahresergebnis vor Steuern

-598.121-671.392 -619.682 21.56126.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-598.121-671.392 -619.682 21.56130.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

0-274.640 -430.810 430.810

179



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B04108 Ev. Oberstufengymnasium Laubach-Kolleg

Zum Haushaltsjahr 2020 wird das Laubach-Kolleg zusammen mit dem Gymnasium
Bad Marienberg und den kirchlichen Grundschulen Freienseen und Weitengesäß
zum Schulwerk der EKHN überführt.
Die Planung und später Buchung erfolgt in einem separatem Mandanten
(900010080). Dort befinden sich auch die Darstellung der Ziele und Leistungen des
Schulwerks der EKHN.

Beschreibung

s. Mandant 900010080 Schulwerk der EKHNZiel/e

-Leistungen zur Zielerreichung

-Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

-Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Der Zuschuss an das Schulwerk enthält für das Laubauch-Kolleg 760.000 EUR 
sowie knapp 160.000 EUR für das Projekt Betreutes Wohnen.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B04108 Ev. Oberstufengymnasium Laubach-Kolleg

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 0249.460 238.200 -238.200

3. Zuschüsse von Dritten 01.960.936 1.903.686 -1.903.686

4. Kollekten und Spenden 0500 500 -500

7. Sonstige ordentliche Erträge 00 2.000 -2.000

02.210.896 2.144.386 -2.144.3868. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen 0-2.712.152 -2.813.237 2.813.237

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-923.1320 0 -923.132

12.Sach- und Dienstaufwendungen 0-187.620 -209.520 209.520

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen 0-20.655 -24.862 24.862

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen 0-9.730 -29.700 29.700

-923.132-2.930.157 -3.077.319 2.154.18715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-923.132-719.261 -932.933 9.80116.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 08.263 7.260 -7.260

18.Finanzaufwendungen 0-4.262 -3.904 3.904

04.001 3.356 -3.35619.Finanzergebnis

-923.132-715.260 -929.577 6.44520.Ordentliches Ergebnis

-923.132-715.260 -929.577 6.44524.Jahresergebnis vor Steuern

-923.132-715.260 -929.577 6.44526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 159.82669.539 139.698 20.128

-763.306-645.721 -789.879 26.57330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-67.412 -63.488 63.488

Fremdfinanzierung 0-27.940 -27.940 27.940

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

0-816.102 -1.223.039 1.223.039

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

0-630.296 -576.644 576.644
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Unterbudget B04109 Ev. Gymnasium Bad Marienberg und Ev. Schulwerk (Leitung / interne Verwaltung)

Zum Haushaltsjahr 2020 wird das Gymnasium Bad Marienberg  zusammen mit dem
Laubach-Kolleg und den kirchlichen Grundschulen Freienseen und Weitengesäß
zum Schulwerk der EKHN überführt.

Die Planung und spätere Buchung erfolgt in einem separatem Mandanten
(900010080). Dort befinden sich auch die Darstellung der Ziele und Leistungen des
Schulwerks der EKHN.

Beschreibung

s. Mandant 900010080 Schulwerk der EKHN.Ziel/e

-Leistungen zur Zielerreichung

-Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

-Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Der Zuschuss an das Schulwerk enthält für das Gymnasium Bad Marienberg 
570.000 EUR sowie für die Leitung und Verwaltung des Schulwerks knapp 430.000 
EUR.

Erläuterungen zu Ressourcen

B04109 Ev. Gymnasium Bad Marienberg und Ev. Schulwerk (Leitung / interne Verwaltung)

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 03.551.443 3.990.000 -3.990.000

03.551.443 3.990.000 -3.990.0008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen 0-4.346.303 -4.411.781 4.411.781

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-999.359-855.000 -1.390.085 390.726

-999.359-5.201.303 -5.801.866 4.802.50715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-999.359-1.649.860 -1.811.866 812.50716.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-999.359-1.649.860 -1.811.866 812.50720.Ordentliches Ergebnis

-999.359-1.649.860 -1.811.866 812.50724.Jahresergebnis vor Steuern

-999.359-1.649.860 -1.811.866 812.50726.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-999.359-1.649.860 -1.811.866 812.50730.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

0-1.129.518 -1.752.201 1.752.201
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Unterbudget B04110 Ev. Akademie

Die Ev. Akademie in Hessen und Nassau e.V., genannt Evangelische Akademie
Frankfurt, hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Der Veranstaltungsort ist Römerberg
9, wo sich auch seit dem Mai 2017 die Geschäftsstelle befindet. Veranstaltungsort
für mehrtägige Tagungen ist das Martin-Niemöller-Haus (MNH) in Arnoldshain,
kürzere Veranstaltungen finden überwiegend in Frankfurt statt.

Beschreibung

Die Akademie hat die Aufgabe, die politischen, kulturellen und religiösen Debatten
der Gesellschaft maßgebend mitzugestalten. Dabei bringt sie unterschiedliche
Perspektiven und Standpunkte ins Gespräch und verschafft evangelischen
Positionen Gehör. Als evangelisches Forum für Gegenwartsfragen lädt sie dazu
Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen ein und fördert den Austausch mit
Verantwortungsträger*innen im Bereich von Kultur, Politik, Wissenschaft und
Wirtschaft. Inspiriert von den reformatorischen Einsichten zu christlicher Freiheit und
weltlicher Verantwortung will sie Menschen in ihrer Urteilsbildung ermutigen und
stärken.
Zu diesem Zweck führt die Akademie verschiedene Formen von Veranstaltungen
und Projekten durch, bei denen sie auch zu Gottesdiensten und Andachten einlädt.

Ziel/e

Die Akademie veranstaltet in Frankfurt am Main, in Arnoldshain und an weiteren
Orten mehrtägige Konferenzen, Tagesseminare, Halbtagsveranstaltungen,
Kunstausstellungen und Abendvorträge. Die Studienleitungen konzipieren die
Veranstaltungen, finden Kooperationspartner, moderieren und referieren und
publizieren. Die Studienleiter*innen sind als Referent*innen auch außerhalb der
Akademie tätig.

Leistungen zur Zielerreichung

In der Summe besuchten Personen im Jahr 2018 27.784 Personen in 445
Veranstaltungen das Tagungshaus der Evangelischen Akademie. Davon entfielen
13.307 Besucher auf die 157 durchgeführten eigenen Veranstaltungen. Zusätzlich
haben über 50.000 Besucher die Projektion von historischen Fotos auf die Fassade
des Historischen Museums im Rahmen der Altstadteröffnung betrachtet. 118 dieser
Veranstaltungen wurden im Tagungshaus auf dem Römerberg durchgeführt.
Weitere häufiger genutzte Orte waren das Deutsche Filmmuseum und das Kino Mal
Seh‘n für den Film des Monats und das Martin-Niemöller-Haus für mehrtägige
Veranstaltungen. Neben den eigenen Veranstaltungen haben kirchliche und andere
Non-Profit-Organisationen die Räume gebucht. Insgesamt fanden im Berichtsjahr
288 externe Veranstaltungen mit 14.477 Teilnehmenden statt.
Programmatische Leitthemen waren im ersten Halbjahr „Revolution“ und im zweiten
Halbjahr „Sportsgeist“.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Programmatische Leitthemen sind im ersten Halbjahr „Trotzdem“ und im zweiten
Halbjahr „Risse“.
Im Jahr 2019 wird ein Fokus auf die Optimierung von Prozessen im
Tagungshausbetrieb und der Verwaltung liegen. Dabei sollen die Möglichkeiten von
Digitalisierung optimal genutzt werden. Die Personalausstattung wird sukzessive
einer zunehmenden Auslastung angepasst. Dadurch werden finanzielle Risiken
vermieden.
Das Fundraising soll weiter ausgebaut werden.
Ein Fokus liegt auf der Akquisition von langfristigen Mitteln wie bei der Projektstelle
für Extremismusprävention.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Das Haushaltsvolumen betrug insgesamt circa 1,9 Mio. Euro. Neben der kirchlichen
Finanzierung von drei Pfarrstellen (2 Stellen der EKHN und 1 Profilstelle des ERV)
erhielt die Akademie einen kirchlichen Zuschuss der EKHN in Höhe von circa 0,95
Mio. Euro ( 50,3%) – davon 150.000 Euro als einmalige Anschubfinanzierung -  und
einen kirchlichen Zuschuss des ERV in Höhe von circa 342.000 Euro (18%). Weitere
Erträge wurden durch einen kommunalen Zuschuss (1,8%), Teilnahmebeiträge
(2,3%), weitere tagungsbezogene Einnahmen (8,3%) sowie aus Vermietung und
Catering (8,0%) erzielt.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B04110 Ev. Akademie

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -288.800-276.700 -278.000 -10.800

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-892.200-888.310 -892.200 0

-1.181.000-1.165.010 -1.170.200 -10.80015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.181.000-1.165.010 -1.170.200 -10.80016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.181.000-1.165.010 -1.170.200 -10.80020.Ordentliches Ergebnis

-1.181.000-1.165.010 -1.170.200 -10.80024.Jahresergebnis vor Steuern

-1.181.000-1.165.010 -1.170.200 -10.80026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-1.181.000-1.165.010 -1.170.200 -10.80030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-220.941-83.383 -200.255 -20.686
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Unterbudget B04111 Verband Ev. Frauen in Hessen und Nassau e.V.

1. Regionale Frauenarbeit: Der Verband bleibt Sprachrohr evangelischer Frauen auf
dem Gebiet der EKHN, setzt spirituelle Impulse und äußert sich zu
gesellschaftlichen und kirchlichen Entwicklungen mit frauenspezifischem Blick.
2. Netzwerk- und Verbandsarbeit: Mitglieder: 227 Frauengruppen, 15
Mitgliedsverbände, 72 Kirchengemeinden, 398 Einzelmitglieder, Vernetzung als
Mitglied in 7 div. kirchlichen und außerkirchlichen Verbänden, Kooperationen mit 8
Dekanaten, 11 Dekanatsfrauenausschüssen und weiteren 26 Synodalbeauftragten
für Frauenarbeit.
3. Vorstand, Geschäftsführung, Verwaltung: Leitung des Verbands durch
ehrenamtlichen Vorstand, Delegierte in jedem EKHN-Dekanat, JHV-
Jahreshauptversammlung.

Alle 3 Familien-Bildungsstätten des Verbandes (Wiesbaden, Wetterau, Gießen) sind
an die jeweils zuständigen Dekanate übertragen worden. Der Arbeitsbereich ist seit
2019 komplett ausgegliedert.

Beschreibung

1. Förderung Ehrenamt durch Multiplikatorinnenarbeit und feministische Theologie
als Teil einer Spiritualität, die Geschlechterdiversität abbildet, Stärkung der
Frauenarbeit in den Regionen der EKHN, Stärkung der weltweiten Solidarität der
Frauen, Zusammenarbeit mit der Frauenarbeit in der EKKW.
2. Zusammenarbeit mit Frauenorganisationen der Gliedkirchen der EKD, Vernetzung
mit außerkirchlichen Frauenorganisationen, politische Stellungnahmen, Aufbereitung
von Themen in Zusammenarbeit mit den Mitgliedsverbänden, Raum bieten für
kontroverse Diskussionen, Erprobung neuer Formate, Themen und
gesellschaftspolitische Entwicklungen in die EKHN und in den gesellschaftlichen
Diskurs eintragen (§ 219a, Human Trafficking, Migration, Frauenwahlrecht,
Bewertung von Alter in Kirche und Gesellschaft, Kampagne "alternativer
Organspendeausweis", Rechtspopulismus und Auswirkung auf Frauen),
Zusammenarbeit mit der Katharina-Zell-Stiftung und den Zentren der EKHN.
3. Schlanke Verwaltung, Satzungsneufassung wegen Wegfall des Bereichs
Familienbildung, demokratische Einbeziehung der Delegierten bei
gesellschaftspolitischen Stellungnahmen (Streichung des § 219a, Rechtspopulismus
und Auswirkungen auf Frauen).

Ziel/e

1  Regionale und überregionale Angebote (in der Regel Tages- oder
Abendseminare, Bereitstellung von Schriften und Materialien), Erarbeitung und
Beförderung des Weltgebetstags im Gebiet der EKHN, Bereitstellen eines
Gottesdienstes zum 2. Advent von Frauen für Frauen gestaltet, Aufbereitung der
Jahresthemen, Aktion Lucia, Wanderfriedenskerze, Beratung und Begleitung in
Anfragen der Frauenarbeiten auf Dekanatsebene, Zusammenarbeit mit den Zentren
der EKHN und dem EMS Frauenbeirat.
2. Regelmäßige Kontakte zu den Mitgliedern 3x im Jahr durch die
Mitgliederzeitschrift, 3 x jährlich Newsletter, Online-Kommunikation über die
Verbands-Homepage.
Fortführung der Projekte: FrauenFachKonferenz (alle zwei Jahre) mit
frauenspezifischem Fachthema zur Vernetzung der verbandlichen und kirchlichen
Frauenarbeit, Veröffentlichungen und Veranstaltungen im Bereich Frauen*politik
sowie alle zwei Jahre FrauenMarktplatz LebensKunst
3. Interne neue Organisationsstruktur durch Verkleinerung Geschäftsstelle, 1 x
jährlich Jahreshauptversammlung, fortlaufendes Finanz-und Projektcontrolling sowie
Support in Verwaltungs- und Finanzdienstleistungen für Katharina-Zell-Stiftung, für
Organspendepatin und für Projektarbeit

Leistungen zur Zielerreichung
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1.Weiterentwicklung der regionalen Frauenarbeit bei gleichzeitiger Kompensierung
der durch die EKHN gestrichenen Theologinnenstelle für Frauenarbeit,
Durchführung der Veranstaltung FrauenMarktplatz Lebenskunst in Gießen,
themenbezogene Zusammenarbeit mit Pfarrerinnen und Ehrenamtlichen aus dem
Netzwerk feministische Theologie, Vernetzung der landeskirchlichen und
verbandlichen Frauenarbeit in der EKHN, Projekt-Zusammenarbeit mit der
Katharina-Zell-Stiftung, Mitarbeit im Online-Beirat der EKHN zu „Frauenbewegung in
der EKHN“, Entwicklung einer neuen Stelle Frauen*politik (Gender und
Frauenarbeit, § 219, Menschenhandel, Durchführung der Brustkrebsaktion Lucia,
ökumenische Wanderfriedenskerze, Aufnahme des Forschungsauftrages „Beitrag
der Frauenhilfe im Kirchenkampf“.
2. Der neukonstituierte Vorstand EFHN hat die Arbeit aufgenommen, die
Konsolidierung des Verbandes wurde in 2018 abgeschlossen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Weiterentwicklung der Konzeption der regionalen Frauenarbeit, insb. Förderung
und Fortbildung Ehrenamt.
2. Projektarbeit mit neuen Themen: Darstellung der Geschichte der Frauenhilfe im
Internet, Beratungen im Kreis der „Rebellinnen“ auf dem Weg zum ökumenischen
Kirchentag Frankfurt, Prostitution und Geschlechtergerechtigkeit in Zusammenarbeit
mit FIM und SOLWODI, 100 Jahre Frauenwahlrecht, Projekt-Zusammenarbeit mit
Katharina-Zell-Stiftung, Abschluss des Forschungsauftrages „Beitrag der Frauenhilfe
im Kirchenkampf“ und Veröffentlichung, FrauenFachKonferenz zu gesellschaftlich
und kirchlich relevantem frauenspezifischem Thema (Gender und Organspende).
3. Etablierung der Organisationsänderungen mit Kernpersonal und Anpassung IT-
Umgebung, Support in Verwaltungs- und Finanzdienstleistungen für Katharina-Zell-
Stiftung.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Zum 01.01.2020 sind alle Rest- und Abschlussarbeiten für die Familien-
Bildungsstätte Gießen, für die Personal- und Finanzressourcen bei EFHN eingesetzt
wurden, aufgrund der Trägerübertragung an das Dekanat GI abgeschlossen.
- Anteilige Verwendung der neuen EKHN-Zuweisungssumme 2020 für die regionale
Frauen- sowie die Netzwerk- und Verbandsarbeit ohne Familien-Bildungsanteil.
- der durchlaufende Zuschuss für Verbände über 8.500 EUR wird darüber hinaus
separat ausgewiesen.
- Ressourcen von 20.000 EUR p.a. müssen für Tilgungszahlungen des „EKHN-
Ausgleichsdarlehens für FBS-Defizite 2014-2016“ eingesetzt werden über eine
Laufzeit von insg. 20 Jahren.
Finanzierung:
1. EKHN (75%), Drittmittel (23%), Eigenwirtschaftl. Tätigkeit (2%)
2. Eigenwirtschaftl. Tätigkeit (48%), EKHN (38%)  Drittmittel (14%)
3. Drittmittel (39%), Eigenwirtschaftl. Tätigkeit (37%), EKHN (24%).

Erläuterungen zu Ressourcen
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B04111 Verband Ev. Frauen in Hessen und Nassau e.V.

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -162.400-175.020 -156.300 -6.100

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-511.880-1.213.100 -572.920 61.040

11.Zuschüsse an Dritte -8.500-8.500 -8.500 0

-682.780-1.396.620 -737.720 54.94015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-682.780-1.396.620 -737.720 54.94016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-682.780-1.396.620 -737.720 54.94020.Ordentliches Ergebnis

-682.780-1.396.620 -737.720 54.94024.Jahresergebnis vor Steuern

-682.780-1.396.620 -737.720 54.94026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-682.780-1.396.620 -737.720 54.94030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-197.256-75.543 -178.754 -18.501
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Unterbudget B04112 Bibelhaus

Zuschuss an die Frankfurter Bibelgesellschaft e.V. (FBG), Trägerin des Bibelhaus
Erlebnismuseums in Frankfurt a.M.

Beschreibung

Förderung von Kenntnis, Verstehen und Austausch im Blick auf die Bibel in Kirche
und Gesellschaft; die Welt der Bibel auf anschauliche Art und Weise erschließen;
Verständnis für die Wurzeln der eigenen Religion fördern und die Dialogfähigkeit mit
andere Religionen stärken;  Wahrnehmbarkeit des christlichen Glaubens im
öffentlichen Diskurs der pluralistischen Gesellschaft stärken.

Ziel/e

Dauerausstellung zur Überlieferung, Lebenswelt und aktuellen Bedeutung der Bibel
mit archäologischen Fundstücken der Zeit Jesu aus Israel, thematischen
Inszenierungen und vielen Mitmach-Elementen. Sonderausstellungen zu
ausgewählten Themen,  Angebote für die Religionspädagogik, lehrplanorientierte
Angebote für Schulen, vielfältige Angebote für Gemeinden, insbesondere für
Konfirmandengruppen, Schulungs- und Seminarangebote zu biblischen Themen
und interkulturellen / interreligiösen Fragen, Vortragsreihe, Kooperationen mit dem
Religionspädagogischen Institut der EKHN, Theologischen Fakultäten und Museen.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Gesamtbesucherzahl 2018: 16.384: 81% der Besucher*innen kamen in Gruppen,
davon 60% Gemeindegruppen, 35% Schulklassen, 5% sonstige Gruppen.
Insgesamt besuchten 814 Gruppen das Bibelhaus. (Besonderheit: 9 Wochen
geschlossen wegen Baumaßnahmen). 2.Sonderausstellungen:
„fremde.heimat.bibel. 500 Jahre Medienereignis“ bis 24. Juni 2018; „Weihnachten -
biblische Bilder und Symbole“ ab 14. November 2018.3. Beispiele der
Vermittlungsangebote: Angebote für Konfirmanden (4.684 Jugendliche) und Schulen
(4.726 SuS), 20  Unterrichtsideen und didaktisches Material für Lehrkräfte im
Zusammenhang eines Besuchs im Bibelhaus  Mehr als 80 öffentliche Führungen für
Familien und Individualbesucher*innen. Angebote zur Förderung interreligiöser
Kompetenz von jungen Menschen (teilweise in Kooperation mit weiteren Museen
und Institutionen), z.B. „Interkultureller Dialog: 3 Tage, 3 Orte, 3 Religionen“ (seit
Beginn Teilnahme von über 60 SuS-Gruppen und 21 Schulen). 4.Teilnahme an
musealen Großereignissen: Nacht der Museen, Internationaler Museumstag,
Museumsuferfest (niedrigschwelliges Angebot für rund 1.500 meist kirchenferne
Menschen). 5. Umsetzung der Maßnahmen zu Brandschutz und Raumklima
(Schließung notwendig: 9 Woche gesamtes Bibelhaus / 4 Monate Untergeschoss).
6. Pflege und Ausbau von Kooperationen: 10 Ev. und kath. Fakultäten, Israelische
Antikenverwaltung, 18 Museen, Deutscher Museumsbund und International Council
of Museums 7. Erstellung verschiedener Konzeptionsvarianten für zukünftige
Ausrichtung des Bibelhauses in Zusammenarbeit mit der EKHN als
Entscheidungsgrundlage für die Synode (Auftrag der Synode).

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Umsetzung der Entscheidung der Synode (Herbst 2019) über die zukünftige
Ausrichtung des Bibelhauses und entsprechende Anpassung des Konzeptes.
2. Planung und Präsentation der Sonderausstellung „Gott Göttin Götter“ (Arbeitstitel)
(2. Jahreshälfte 2020).

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Finanzierung: Zuschuss EKHN (mit Sondereffekten Brandschutz/Klima): 64% (zzgl.
Personalkosten für Museumsdirektor, theolog. Referent für Religionspädagogik, 0,5
Fachstelle Archäologie), Eigenmittel FBG: 30 % (Drittmittel / eigenwirtschaftliche
Tätigkeit) Zuschuss Stadt Frankfurt: 6%.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B04112 Bibelhaus

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -215.850-209.600 -207.750 -8.100

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-400.800-637.500 -400.800 0

-616.650-847.100 -608.550 -8.10015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-616.650-847.100 -608.550 -8.10016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-616.650-847.100 -608.550 -8.10020.Ordentliches Ergebnis

-616.650-847.100 -608.550 -8.10024.Jahresergebnis vor Steuern

-616.650-847.100 -608.550 -8.10026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-616.650-847.100 -608.550 -8.10030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-197.256-75.543 -178.754 -18.501
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Unterbudget B04113 Sonstige Bildung

1. Volkshochschulen Heimvolkshochschulen
2. Verband Ev. Büchereien in Hessen und Nassau
3. Sonstige Kirchl. Wissenschaft
4. Philosoph. und Pädagog. Wissenschaft
5. Freizeitheim Ebernburg
6. Erziehungswissenschaftliches Fort- und Weiterbildungsinstitut Rheinland-Pfalz

Beschreibung

1.  ---
2. Unterstützung der über 100 Mitgliedsbüchereien in Ev. Trägerschaft ( v.a.
Gemeinde- und Krankenhausbüchereien in der EKHN).
3. Unterstützung verschiedener Vereine zum Erhalt wichtiger ehrenamtlicher
Aufgaben im Bereich von Bildung, Schule  und Kultur (z.B. Hessische
Kirchengeschichtl. Vereinigung).
4.  ---
5. Als Stätte der kirchlichen Arbeit und der Familienbildung die protestantische und
humanistische Tradition der Ebernburg in der Gegenwart für Kirche und Gesellschaft
deutlich machen.
6.Erziehungswissenschaftliche Fort- und Weiterbildungsangebote vor allem für
Lehrer*innen in Kooperation mit den kirchlichen und staatlichen Instituten.

Ziel/e

1. Zuschuss
2. Schulungen der ehrenamtl. Mitarbeitende, Fachberatung vor Ort, Fachpublikation
"Rundbrief"( 4 mal pro Jahr), Kooperation mit kommunalen Büchereistellen und
Verbänden auf EKD- und Bundesebene
3. Vereine nehmen ihre Aufgaben selbstständig wahr, z.B. durch Fachtagungen und
Symposien; Fachveröffentlichungen
4.  Zuschuss
5. Der Ebernburg-Verein betreibt eine moderne Familienferien- und Bildungsstätte
mit modernen Zimmern und Appartements sowie Seminar- und Tagungsräumen.
6. Breites Angebot an Fort- und Weiterbildungen im erziehungswissenschaftlichen
Bereich.

Leistungen zur Zielerreichung

-Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

-Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. ---
2.  Die Kürzung im Vorjahr wird durch verminderte Ausgaben im Sach- und
Personal-kostenbereich kompensiert.
3.-6. ---
Finanzierung:
1.   ---
2. Zuschuss der EKHN (ca. 98%), Mitgliederbeiträge (ca. 2%), durchlaufende
kommunale Zuschüsse an Mitglieder.
3. Vereinsbeiträge und Spenden (hier aufgeführt die Summe der Beiträge der
EKHN).
4.  ---
5. Zuschuss der drei evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz (Ev. Kirche der Pfalz,
Ev. Kirche im Rheinland und EKHN), Einnahmen aus dem Tagungsbetrieb.
6. Zuschuss der drei evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz und des Landes
Rheinland-Pfalz, zusätzlich Einnahmen über Tagungskosten.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B04113 Sonstige Bildung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-286.575-424.475 -293.732 7.157

11.Zuschüsse an Dritte -89.400-84.400 -84.400 -5.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -7.014-7.014 -7.014 0

-382.989-515.889 -385.146 2.15715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-382.989-515.889 -385.146 2.15716.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-382.989-515.889 -385.146 2.15720.Ordentliches Ergebnis

-382.989-515.889 -385.146 2.15724.Jahresergebnis vor Steuern

-382.989-515.889 -385.146 2.15726.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-382.989-515.889 -385.146 2.15730.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh.+ Zul. A 16 2,00             2,00
PfrGeh.+ Zul. A 15 12,00           8,00

PfrGeh. + Zul A 15 / A 15 7,00             6,00 3,00
PfrGeh. + Zul A 15 / E 13 1,00             0,00

PfrGeh. + Zul A 15 / wird bewertet 2,00 2,00
PfrGeh. 29,50           28,00 1,00

A 16 2,00             
A 15 / E 14 1,00             

A 15 7,00             
A 14 12,49           2,00

A 13 Z / E 12 16,00           
A 13 / E 12 4,00             

A 13 38,75           3,00         
A 12 3,00             
E 13 2,50             1,50
E 12 19,33           1,50         
E 11 4,75             0,25         2,00

E 9 + 50 % 1,00             1,00         
E 09 2,43             
E 08 1,25             
E 07 5,14             4,01

E 6 + 50 % 1,00             
E 06 4,56             

E 5 + 50 % 2,33             0,33         
E 05 1,50             0,30

E 4 + 50 % 1,21             
E 04 1,01             

E 3 + 50 % 0,63             
E 03 0,99             0,34
E 02 8,76             0,61

Praktikantenvergütung 1,00             
Freiwilliges soziales Jahr/
Bundesfreiwilligendienst 3,00             2,00         

Stelle wird bewertet 7,23             1,00         
Referendarstelle 1,00             

Lehrkräfte Weiten-Gesäß 1,00         

Planstellen 206,34         10,08       56,76 6,00

2019

Stellenplan 2020

Budgetbereich 4.1 

Handlungsfeld Bildung

2020
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Stellenplan 2020:

Mit Haushalt 2020 werden die vier evangelischen Schulen unter einem eigenen 
Mandanten zusammengeführt und unter den Wirtschaftsplänen, WB 1.1. 
Evangelisches Schulwerk in Hessen und Nassau, ausgewiesen. 
Laubach Kolleg, Ev. Gymnasium Bad Marienberg, Ev. Grundschule Weiten-Gesäß, Ev 
Grundschule Freienseen:
 - 148,236/ 10,08 kw Stellenübertragung in das Ev. Schulwerk in Hessen und Nassau
 - 0,35 Stellenumfang entfällt

Pfarrstellenbemessung 2019:
- 1,00 Studienleiter*in (Religionspäd. Zentrum), Umbuchung in den ÜSTP

Pfarrstellenbemessung 2020 - 2024, im Professionenmix:
1,00  Studienleiter*in Mainz und
1,00  Studienleiter*in Frankfurt und
1,00  Studienleiter*in Ev. Akademie FFM, Themen Wirtschaft, Ethik und Recht
werden mit HH 2020 nicht mehr als Pfarrstellen ausgewiesen        

Pfarrstellenbemessung 2020 - 2024, im Professionenmix:                  
+ 1,00 kw  Studienleiter*in Marburg
+ 1,00 kw  Schulamtsdirektor*in im Kirchendienst Mainz
+ 1,00 kw  Schulamtsdirektor*in im Kirchendienst Giessen
+ 1,00 kw  Geschäftsführung Jugendkulturkirche Sankt Peter 
+ 1,00 kw  Leiter*in des Bibelhauses

Pfarrstellenbemessung 2020 - 2024: 
      + 1,00 kw  Pfarrstelle Frauenarbeit Frankfurt im Ev. Frauenbegegnungszentrum (EVA)        
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Teilbudget B042 Zentrum Bildung

1. Struktur und Zusammensetzung
in Bearbeitung - Der Budgetbereich orientiert sich an den Aufgaben und Zielen des Zentrums Bildung und ist ent-
sprechend in folgende Bereiche gegliedert:

• Leitung / Interne Verwaltung
• Kinder und Jugend
• Erwachsenenbildung und Familienbildung
• Kindertagesstätten
• Jugendkirchentag

2. Ziele und Aufgaben
Die grundsätzlichen Ziele und Aufgaben des Zentrums sind in der Verwaltungsverordnung zur Unterstützung der Arbeit
in den kirchlichen Handlungsfeldern vom 15.4.2010 geregelt. Gemäß des Aufgabenkataloges der
Verwaltungsverordnung unterstützt das Zentrum Bildung die Arbeit der Kirchengemeinden, Dekanate, kirchlichen
Verbände und der Gesamtkirche sowie ihrer Mitar-beiterinnen und Mitarbeiter im Handlungsfeld Bildung und Erziehung.

Folgende Arbeitsschwerpunkte und organisatorische Maßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2020 hervorzuheben:

• Verbindliche Fachberatung in Kindertagesstätten, für Dekanatssynodalvorstände, Gemeindepä¬dagog*innen,
Dekanatsjugendreferent/innen, Profil- und Fachstelleninhaber/innen.
• Fachliche Praxisberatung von Mitarbeitenden in den Arbeitsfeldern Erwachsenenbildung und Familien¬bildung
und Kinder- und Jugendarbeit.
• Unterstützung bei der Ermittlung von Bildungsbedarfen in der Region.
• Gestaltung von Fortbildungsangeboten und Qualifizierung hauptberuflicher, hauptamtlicher und ehrenamtlicher
Mitarbeitender.
• Vermittlung staatlicher und kirchlicher Zuschüsse für Angebote der Jugend- und Erwachsenenbil¬dung.
• In Zusammenarbeit mit rpi-virtuell, der Religions-Pädagogischen Internetplattform der EKD, ar¬beitet das
Zentrum Bildung weiter an innovativen Formen des webbasierten Lernens.
• Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung: Ausbildung von Gutachter*innen für das Evangeli¬sche
Gütesiegel der BETA.
• Begleitung von Kindertagesstätten bei der Erlangung des Evangelischen Gütesiegels.
• Qualifikation für Kindertagesstättenleitungen zur Sicherung des Leitungsnachwuchses.
• Umstellung der hessischen Betriebsverträge auf Basis der KiTaVo der EKHN vom 1.1.2015.
• Kirchenrechtliche Genehmigung von Betriebsverträgen für Kindertagesstätten und deren Soll-Stellenplänen.
• Schulung und Beratung von Kita-Leitungen, Trägervertretenden und pädagogischen Fachkräften,
insbesondere Fachaustausch von Mitarbeitenden in der Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) zum
Thema Kinderschutz.
• Projekt „ Gott ist die größte Frage“ Religiöse Vielfalt und evangelisches Profil
• Qualifizierungen für pädagogische Fachkräfte für die Arbeit mit Kindern mit Fluchthintergrund.
• Vorberei¬tung des 10. Jugendkirchentags 2020 in Wiesbaden.
• Qualifizierung für Mitarbeitende im gemeindepädagogischen Dienst, insbesondere erlebnispädagogische
Fachberatungstagungen.
• Netzwerkarbeit mit den Mitarbeiter*innen im gemeindepädagogischen Dienst in der Kinder- und Jugendarbeit,
der Familienbildungsarbeit und der Bildungsarbeit mit älteren Menschen.
• Regionale Konferenzen, Konferenzen für Hauptberufliche in der Arbeit mit, von und für Kinder(n) und
Jugendliche(n), Dekanatsreferent*innen-Konferenzen, Regionale Konferenzen vor Ort in den Probsteien sowie Mitarbeit
beim Gemeindekongress der Gemeindepädagogik.
• Qualifizierung von Mitarbeitenden im gemeindepädagogischen Dienst für die Seelsorge mit jun¬gen Menschen
in Kooperation mit dem Referat Kinder und Jugend der EKKW, sowie Philosophieren und Theologisieren mit Kindern
und Jugendlichen.
• Weiterentwicklung der Themenfelder im Fachbereich Kinder und Jugend: Gerechte kirchliche Ju¬gendpolitik,
Gendergerechtigkeit.
• Errichtung einer Arbeitsgruppe von Mitarbeitenden im Gemeindepädagogischen Dienst zum Coaching von
Jugenddelegierten vor Ort, Fachtage und Publikationen für Kirchenvorstände und Jugenddelegierte.
• Fachberatung, Vernetzung, Qualifizierung im Arbeitsbereich Flüchtlingshilfe und Flüchtlingspoli¬tik.
• Schulung und Beratung zum Kinderschutz in kirchlichen Handlungsfeldern.
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3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.

B042 Zentrum Bildung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 119.594119.594 89.594 30.000

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 576.000812.733 573.733 2.267

3. Zuschüsse von Dritten 22.6001.500 55.600 -33.000

4. Kollekten und Spenden 220.690220.690 70.690 150.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 944.776596.325 833.836 110.940

1.883.6601.750.842 1.623.453 260.2078. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -5.209.425-4.913.558 -4.796.697 -412.728

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-1.620.518-1.569.115 -1.620.518 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.071.822-1.008.354 -1.000.001 -71.821

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -25.670-17.259 -16.456 -9.214

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -352.000-387.500 -329.080 -22.920

-8.279.435-7.895.786 -7.762.752 -516.68315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-6.395.775-6.144.944 -6.139.299 -256.47616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-6.395.775-6.144.944 -6.139.299 -256.47620.Ordentliches Ergebnis

-6.395.775-6.144.944 -6.139.299 -256.47624.Jahresergebnis vor Steuern

-6.395.775-6.144.944 -6.139.299 -256.47626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 851.5501.015.895 846.450 5.100

-5.544.225-5.129.049 -5.292.849 -251.37630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -15.000-35.000 -35.000 20.000

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-462.019-192.289 -421.368 -40.652
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Unterbudget B04201 Leitung / Interne Verwaltung

Leitungsteam und Geschäftsführung tragen die Gesamtverantwortung für die
Erfüllung der Aufgaben des Zentrums.
Das Zentrum gliedert sich in drei Fachbereiche: Erwachsenenbildung und
Familienbildung, Kinder und Jugend einschließlich Jugendkirchentag,
Kindertagesstätten. Die Leitung des Zentrums nehmen die drei
Fachbereichsleitungen als gemeinsames Leitungsgremium wahr. Die
Sprecher*innenrolle rotiert. Das Zentrum Bildung arbeitet zur Erfüllung seiner
Aufgaben mit einer zentralen Verwaltung.

Beschreibung

Alle Angebote, die im Zentrum Bildung selbst, vor Ort in den Gemeinden und
Dekanaten sowie im Kontext unterschiedlicher kirchlicher Einrichtungen gemacht
werden, haben das Ziel, die kirchliche und gemeindliche Arbeit zu stärken und zu
entfalten, sowie öffentliche allgemeine Weiterbildung zu fördern. Hierin werden die
Referentin-en, Referenten und Fachberatungen durch die Fachbereichsleitungen,
Geschäftsführung und die interne Verwaltung unterstützt.

Grundsätzliche Ziele sind: die Begleitung und Unterstützung der verschiedenen
Bildungsakteure auf Ebene der Dekanate, Gemeinden und der Gesamtkirche bei der
Entwicklung von Bildungskonzepten, die Unterstützung kirchenleitenden Handelns
durch Expertisen, die Vernetzung wichtiger Themen der unterschiedlichen
Handlungsfelder auf Dezernatsebene, kommunaler Ebene, Länderebene, sowie
Vernetzung innerhalb der EKD und die Entwicklung von Theorie und Praxis sowie
Qualitätssicherung im Handlungsfeld Bildung (außerschulische und allgemeine
Bildung).

Ziel/e

Die Leistungen werden durch die Fachbereiche verantwortet. Dazu gehören
Erstellung von Materialien und Veröffentlichungen, Angebote der Aus-, Fort- und
Weiterbildung, Fachberatung, thematische Fachgruppen (u.a. Vernetzung von
Bildung und der Arbeit mit Flüchtlingen, Familienzentren), sowie Gremienarbeit im
Rahmen der Gesamtkirche, mit Werken und Verbänden und mit anderen kirchlichen
und öffentlichen Bildungsträgern.

Leistungen zur Zielerreichung

Gesundheitskursangebote für Mitarbeitende Zentrum.Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Weitere Vorbereitung eines Standortwechsels; Neustrukturierung des Bereichs
Zentrale Verwaltung; interne Prozessoptimierungen

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Erhöhung der Mietaufwendungen für die regionale Baubetreuung.Erläuterungen zu Ressourcen
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B04201 Leitung / Interne Verwaltung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 12.10012.100 12.100 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 100100 100 0

12.20012.200 12.200 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -279.412-252.296 -273.014 -6.398

12.Sach- und Dienstaufwendungen -236.136-193.892 -236.165 29

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -20.456-15.378 -16.021 -4.435

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -302.500-327.500 -290.500 -12.000

-838.504-789.066 -815.700 -22.80415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-826.304-776.866 -803.500 -22.80416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-826.304-776.866 -803.500 -22.80420.Ordentliches Ergebnis

-826.304-776.866 -803.500 -22.80424.Jahresergebnis vor Steuern

-826.304-776.866 -803.500 -22.80426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-826.304-776.866 -803.500 -22.80430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -15.000-35.000 -35.000 20.000

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B04202 Fachbereich Kinder und Jugend

1. Der Fachbereich Kinder und Jugend ist die gesamtkirchliche Zentralstelle für die
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der EKHN. Er vertritt die Interessen der
EKHN als Trägerin der freien Jugendhilfe. Der Fachbereich Kinder und Jugend
vernetzt und unterstützt die Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) in
den Kirchengemeinden, Dekanaten und Regionen der EKHN.
Der Fachbereich hat die Geschäftsführung der Arbeitsgemeinschaft Kinder und
Jugend (AKJ) der EKHN inne. Im Stellenplan des Fachbereichs Kinder und Jugend
sind mit eigener Geschäftsstelle in Mainz zwei Mitarbeiter*innen für die AG der Ev.
Jugend in Rheinhessen und Nassau, drei weitere für die Arbeitsstelle
Jugendkirchentag (z. Zt. Geschäftsstelle in Wiesbaden).
2. Der "Landesverband der Evangelischen Jugend in Hessen" (LVEJH) ist die
jugendpolitische Vertretung der evangelischen Jugend in Hessen auf Landesebene.
Er ist Mitglied im Hessischen Jugendring (hjr) und erhält über diesen Finanzmittel für
allgemeine Jugendarbeit und außerschulische Jugendbildung.
3. Verteilung von Zuweisungen aus dem Kirchlichen Jugendplan an
Kirchengemeinden, Dekanate und die ev. Jugendverbände [Verband Christlicher
Pfadfinder (VCP), Christlicher Verein Junger Menschen (CVJM), Evangelisches
Jugendwerk (EJW), Entschieden für Christus (EC)]. Kirchengemeinden, Dekanaten
und ev. Jugendverbänden können über Mittel aus dem Kirchlichen Jugendplan
Mitarbeiterschulungen mit überwiegend theologischen / religionspädagogischen
Inhalten und Projekte mit Modellcharakter gefördert werden. Dekanate und Ev.
Jugendverbände werden weiter bezuschusst für den Erhalt ihrer Heime und
Zeltplätze und Sonderveranstaltungen. Die Ev. Jugendverbände erhalten finanzielle
Unterstützung zur Stärkung ihrer inhaltlichen Arbeit, ihrer Strukturen, ihrer
Personalausstattung und ihrer Organisation.
4. Die Evangelische Jugend in Hessen und Nassau e.V. (EJHN) vertritt als
Jugendverband der EKHN die Belange der kirchlich getragenen und verantworteten
Arbeit von und mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau.
5. Die im Bereich der EKHN tätigen Dekanate, Jugendverbände und Jugendwerke in
Rheinhessen und Nassau bilden die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend
in Rheinhessen und Nassau e.V. (AG). Sie vertritt und fördert die Belange der ev.
Arbeit von und mit K.+J. und ihrer Mitarbeitenden in Rheinland-Pfalz (RLP) im
Bereich der EKHN. Die AG führt die Abrechnungsstelle für die Landeszuschüsse
des Landes RLP an die Ev. Jugend als Jugendverband für den Bereich der EKHN.

Beschreibung
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1. Der Fachbereich stärkt und fördert die Kompetenzen von ehrenamtlich und
hauptberuflich Mitarbeitenden in den vielfältigen Praxisfeldern: Arbeit mit Kindern,
Ehrenamt/Freiwilligenarbeit, Fach- und Praxisberatung, Jugendarbeit in ländlichen
Räumen, Jugendforschung, Jugendpolitik, Ökumene/internationale Jugendarbeit,
Gendergerechtigkeit, Kinder- und Jugendfreizeiten, Erlebnispädagogik, Arbeit mit
Konfirmand*innen, schulbezogene Jugendarbeit, Kinder- und Jugendtheologie,
Jugendspiritualität und –seelsorge. Der Fachbereich berät und begleitet kirchliche
Funktions- und Entscheidungsträger*innen, er kooperiert mit den Verantwortlichen
und Beteiligten aus allen Bereichen der kirchlichen und verbandlichen Arbeit. Der
Fachbereich arbeitet an theologischen, pädagogischen und aktuellen
jugendpolitischen Fragen und Themen. Er erschließt für die Mitarbeitenden im
Gemeindepädagogischen Dienst in der Arbeit mit, von und für Kinder(n) und
Jugendliche(n) Ressourcen für innovative Ansätze, hilft die Qualität der Arbeit zu
sichern und weiter zu entwickeln. Der Fachbereich Kinder und Jugend im Zentrum
Bildung koordiniert die fachlichen und jugendpolitischen Belange der EKHN für die
Arbeitsbereiche der Kinder- und Jugendhilfe in Zusammenarbeit mit den Zentren der
kirchlichen Handlungsfelder und in Abstimmung mit der Diakonie Hessen und
Rheinland-Pfalz.
2. Finanzielle Förderung der Jugendverbandsarbeit vor Ort, Unterstützung der
Werke und Verbände, Stärkung des ehrenamtlichen Engagements, jugendpolitische
Interessenvertretung auf Landesebene in Hessen.
3. Unterstützung von Kirchengemeinden, Dekanaten und ev. Jugendverbänden bei
der Unterhaltung von Heimen und Zeltplätzen sowie der Durchführung von
Mitarbeiterschulungen mit theologischen/religionspädagogischen Inhalten, Projekten
und Sonderveranstaltungen sowie Stärkung der Arbeit der Werke und Verbände zur
eigenständigen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
4. Stärkung des jugendpolitischen Bewusstseins und des jugendverbandlichen
Profils der Arbeit von und mit K.+ J.. Jugendgemäße, jugendverbandliche Vertretung
von jungen Menschen in Kirche, Staat und Gesellschaft.
5. Diskussion, Entwicklung und Artikulation von jugendpolitischen und
grundsätzlichen Fragen; Information und Beratung aller an der Arbeit von und mit
K.+ J. Beteiligten in Fragen der Jugendarbeit insbesondere in Fragen von
Jugendpolitik, Jugendhilfe, der Finanzierung und Mittelbeschaffung;
Zuschussgewährung auf Landesebene; jugendverbandliche Vertretung der
Evangelischen Jugend in überörtlichen und überregionalen Gremien.

Ziel/e
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1. Der Fachbereich Kinder und Jugend arbeitet auf der Grundlage der Konzeption
„gerechte kirchliche Jugendpolitik“ und entwickelt diese weiter. Er ist zuständig für
die Fach- und Praxisberatung im Gemeindepädagogischen Dienst in der Kinder- und
Jugendarbeit. Er berät darüber hinaus fachlich für die Arbeit mit, von und für
Kinder(n) und Jugendliche(n) und qualifiziert, informiert und veröffentlicht.
Gemeinsam mit den Hauptberuflichen vor Ort werden Konzeptionen entwickelt und
Projekte initiiert. Der Fachbereich unterstützt die Rahmenbedingungen guter
evangelischer Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n). Die
Netzwerkarbeit mit allen Akteur*innen der Ev. Kinder- und Jugendarbeit ist zentrales
Thema.
Sämtliche Fachberatung im gemeindepädagogischen Dienst für die Arbeit für, mit
und von Kinder(n) und Jugendliche(n). Sechs Klausuren für
Dekanatsjugendreferent*innen in Propsteien und Regionen, Konferenz der Kinder-
und Jugendarbeit, eintägige Dekanatsjugendreferent*innen Konferenz, Konferenz
der Hauptberuflichen und Dekanatsjugendreferent*innen, 10 Fachtage zu den
Themen: „Digitalisierung“, „Waldwirklichkeit“, „Naturpädagogik“, „Andachten im
Freien“, „Nachhaltigkeit“, „Rettet das Spiel! Weil Leben mehr als Funktionieren ist“,
„Demut – Augenhöhe – (Selbst-)Vertrauen“, „Seelsorge mit jungen Menschen“,
„Recht und Aufsichtspflicht“, „Kommunikation“, „Ästhetisch-kulturelle Bildung“.
Qualifizierung mit Ehrenamtlichen, dreitätig, Fachberatungstagung sechstägig zu
Klettern und Kanufahren. Jugendkirchentag in Wiesbaden vom 11.-14.06.2020.
2. Durchführung des Förderverfahrens für die Jugendarbeit vor Ort, Bearbeitung der
Freistellungsanträge für ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit,
Bearbeitung des Anerkennungsverfahrens für Bildungsurlaubsveranstaltungen,
Gremienarbeit für den LVEJH, Planung und Durchführung jugendpolitischer
Aktionen und Gespräche
3. Durchführung des Förderverfahrens des kirchlichen Jugendplans.
4. Vollversammlungen, Vorstandssitzungen, Mitarbeit in der EKHN-Synode durch
die 5 Jugenddelegierten, Beratungen in den Dekanaten zum Bereich Jugendpolitik
und Etablierung von kirchlichen Jugendvertretungsstrukturen, Stellungnahmen zu
allgemeinen, jugend- und kirchenpolitischen Fragestellungen, Projektförderung über
die Kinder- und Jugendstiftung der EJHN, Stellungnahmen zu kirchen- und
jugendpolitischen Themen. Zusammenarbeit und Mitarbeit mit und in Institutionen
und Gremien der EKHN und in jugendpolitischen Bezügen. Leitungsfunktionen in
jugendverbandlichen und kirchlichen Gremien.
5. 1 Vollversammlung p.a., 6 Vorstandssitzungen p.a., Vertretungen in diversen
Gremien in Landeskirche und in RLP. Mitwirkung im Landesjugendring RLP und
seinen Ausschüssen, sowie im Landesjugendhilfeausschuss RLP und seinen
Fachausschüssen. Stellungnahmen zu jugendpolitischen Fragestellungen.
Abrechnung aller Zuschüsse des Landes RLP insbesondere des Landesjugendplans

Leistungen zur Zielerreichung
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1. 11 Fachtage für Mitarbeitende in der Kinder- und Jugendarbeit, eine zweitägige
Konferenz der Kinder- und Jugendarbeit, eine eintägige Konferenz der
Dekanatsjugendreferent*innen, eine zweitägige Konferenz der Hauptberuflichen und
der Dekanatsjugendreferent*innen, eine Qualifizierung zur Seelsorge mit jungen
Menschen über 3 Tage, eine Qualifizierung über 3 Tage: Aufbaukurs Bibliolog, 3x3
Tage Qualifizierung in Modulen „Philosophieren und Theologisieren mit Kindern und
Jugendlichen“, eine Qualifizierung über 3 Tage Achtsamkeit in Beruf und Alltag“,
eine erlebnispädagogische Fachtagung: „Wurfsack und Schummelexe“ in Frankreich
über 6 Tage, eine Fachberatungstagung zum Thema „Pilgern auf dem Jakobsweg“
in Frankreich über 8 Tage, Jugendkirchentag in Weilburg über 4 Tage (4000
Teilnehmer*innen), über 220 fachliche Beratungen und Fach- und Praxisberatungen
im gemeindepädagogischen Dienst
2. Intensive Vorbereitung des Jugendkirchentages in Wiesbaden mit der Planung
und Umsetzung der konzeptionellen Veränderungen gegenüber früheren
Jugendkirchentagen, neue Homepage, Jugendkirchentags-App.
3. Die stetig steigenden Personalkosten bei den Werken und Verbänden und die
damit verbundene Erhöhung der Förderbeträge haben im Budget des Kirchlichen
Jugendplans ein Defizit verursacht.
4. Die EJHN hat sich in Vollversammlungen mit der Thematik der „Kerne unserer
Kirche“ sowie Möglichkeiten deren Reform beschäftigt, dazu auch mit der Frage der
Organspende, den Inhalten des Jugendkirchentags, den Thesen der EKD Synode
zur Jugend und mit der Digitalisierung. Die Fortbildung der Jugendmitglieder in den
Kirchenvorständen sowie die Stärkung der Jugendvertretung in den Gemeinden
waren weitere besondere Aktivitäten. Das Engagement für den Erhalt der beiden
Jugendbildungsstätten fand u.a. durch Mitarbeit bei der Konzeptionserarbeitung und
einer eigenen Umfrage Ausdruck.
5. Die AG hat sechs Vorstandssitzungen und zwei Vollversammlung durchgeführt.
Die Themen eigenständige Jugendpolitik (JES) in RLP mit Planung und
Durchführung des Fachtags Dialog II als Kooperationspartner Ministeriums des
sowie gerechte kirchliche Jugendpolitik in der EKHN waren Schwerpunkt der Arbeit.
Daneben fanden Planungen für den „Konvent der Erneuerung“ gemeinsam mit der
EJHN statt.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Begleitung der anstehenden Dekanatsfusionen in der Fachberatung für
Anstellungsträger und Mitarbeitende vor Ort, Auseinandersetzung mit den Themen:
Digitalisierung, Jugendpolitik, Europa, JuLeiCa für muslimische Jugendliche,
Nachhaltigkeit, Gendergerechtigkeit, Inklusion, „Qualitätsleitfaden“ für Kinder und
Jugendfreizeiten
2. Beginn mit den Vorbereitungen zur Planung und Durchführung des 10. Jugend-
kirchentages vom 11. – 14.06.2020 in Wiesbaden
3. Aufteilung des Budgets Kirchlicher Jugendplan in 2 getrennte Budgets: Kirchlicher
Jugendplan Personalbudget sowie Kirchlicher Jugendplan Förderbudget. Grund sind
die stetig steigenden Personalkosten der Stellen im Sollstellenplan im
Gemeindepädagogischen Dienst der Werke und Verbände. Durch die zusätzliche
Einstellung eines Förderbudgets soll gewährleitet werden, dass auch weiterhin
Kirchengemeinden, Dekanate und W+V für ihre Heime und Zeltplätzen, Projekte und
Sonderveranstaltungen gefördert werden können.
4. Die Planung der Inhalte 2020 werden vom neugewählten Vorstand im Dezember
2019 entwickelt und sind von den Beschlüssen der Delegierten auf den jeweiligen
Vollversammlungen abhängig. Ein besonderer Schwerpunkt der Aktivitäten wird die
finanzielle, personelle und organisatorische Neuaufstellung der EJHN.
5. Schwerpunkt in 2019 wird weiterhin die Unterstützung und Qualifikation
ehrenamtlicher Mandatsträger insbesondere im Prozess der Entwicklung einer
gerechten kirchlichen Jugendpolitik und das Thema Kindeswohl sein.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr
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1. ---
2. ---
3. Steigerung des Förderbedarfes (siehe „Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr“)
4. Zuschuss für die EJHN (195 TEUR).
5. Zuschuss für die AG (115 TEUR). Weitere Einnahmen - wie auch Zuschüsse des
Landes RLP - werden nicht im EKHN HH dargestellt.

Finanzierung:
1. Bezuschussung der jugendpolitischen Stelle, der Stelle des Geschäftsführers und
der dazugehörigen Sachbearbeitungsstelle jeweils anteilig durch Mittel des
Hessischen Jugendrings über den LVEJH.
2. Die Stelle des Geschäftsführers wird von der EKHN finanziert, ebenso 20% der
Stelle der Assistenz. 80 % der Assistenzstelle werden vom Land Hessen finanziert
(Mittel für allgemeine Jugendarbeit).
3. Ausschließlich Mittel des kirchlichen Jugendplans der EKHN
4. Zuweisungen von der EKHN, Zuschüsse u.a. vom Land Hessen
5. Der Personalkostenzuschuss des Landes RLP für die/den Geschäftsführenden
Referent*in der AG (ca. 80%). Die verbleibenden 20% trägt die EKHN. Die
Zuweisung der EKHN von 21.500 EUR deckt ca. 2/3 der Geschäftsstellenkosten und
die Verwaltungskosten der AG. Weitere Zuschüsse erhält die AG vom Land RLP als
Jugendverband in Form zentraler Führungsmittel und anteiliger Erlöse aus der
Jugendsammelwoche.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B04202 Fachbereich Kinder und Jugend

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 12.82412.824 12.824 0

4. Kollekten und Spenden 70.69070.690 70.690 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 166.463170.340 145.500 20.963

249.977253.854 229.014 20.9638. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -1.079.700-998.400 -1.013.200 -66.500

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-921.093-869.690 -921.093 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -159.326-157.688 -159.326 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -398-1.587 0 -398

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -18.500-20.000 -21.580 3.080

-2.179.017-2.047.365 -2.115.199 -63.81815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.929.040-1.793.511 -1.886.185 -42.85516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.929.040-1.793.511 -1.886.185 -42.85520.Ordentliches Ergebnis

-1.929.040-1.793.511 -1.886.185 -42.85524.Jahresergebnis vor Steuern

-1.929.040-1.793.511 -1.886.185 -42.85526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-1.929.040-1.793.511 -1.886.185 -42.85530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-197.256-75.543 -178.754 -18.501
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Unterbudget B04203 Fachbereich Erwachsenbildung

1. "Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau versteht Erwachsenenbildung
(und Familienbildung) in all ihren Einrichtungen, als Dienst an den Menschen und
Gemeindegliedern bei der Suche nach Lebensorientierung und Lebensgestaltung im
Wandel der Gesellschaft sowie für ihre Aufgabe an der Welt und ihr Zeugnis in der
Gesellschaft." (ErwBO Präambel)

Beschreibung

1. Der Fachbereich nimmt (laut ErwBO, §4) für die EKHN die Aufgabe wahr,
"Bildungsarbeit mit Erwachsenen zu fördern, weiterzuentwickeln und sie inner- und
außerkirchlich zu vertreten." Er berät in allen Fragen der Erwachsenen- und
Familienbildung, ist für erwachsenen - und familienpädagogische Konzeptionsarbeit
in der EKHN zuständig und erstellt fachliche Expertisen. Er berät
Erwachsenenbildungswerke, Familienbildungsstätten, Gemeinden und Dekanate
und ist für die Beratung und Konzeptionsentwicklung aller evang.
Bildungseinrichtungen zuständig, welche öffentliche Bildungsangebote für
Erwachsene und Familien anbieten (im Sinne des WBG Hessen und des WBG
Rheinland Pfalz).
2. Er ist für die Qualitätsentwicklung und Implementierung von Bildungsstandards im
Fachfeld verantwortlich, bietet Qualifizierungsmaßnahmen (u.a. auch im Rahmen
des Bildungsportals) für inner- und außerkirchliche Multiplikator*innen an, stellt
Handreichungen zur Verfügung und vertritt die Anliegen der Erwachsenen- und
Familienbildung gegenüber den Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz (Sozial- und
Kultusministerien), gegenüber der Gesamtkirche und der EKD.
3. Der Fachbereich ist für die Fachberatung der Fach- und Profilstellen Bildung
gemäß Fach-/Profilstellenverordnung (FPVO) verantwortlich und  wird in den
Folgejahren regionale Kooperationen verstärken.

Ziel/e

1. Fachberatungen (auch der Fach- und Profilstelleninhaber/innen und im Rahmen
der verbindlichen Fachberatung im Gemeindepädagogischen Dienst), Fort- und
Weiterbildung, Regionale Bildungsplanung, Netzwerkentwicklung,
Veröffentlichungen, Expertisen, Entwicklung von Bildungsformaten und
Veranstaltungen der Erwachsenen- und Familienbildung. Weiterentwicklung der
Digitalen Bildungsangebote, insbesondere im Bereich Online-Unterstütztes-Lernen.
2. Überführung der Verantwortung für die fachliche Begleitung von Familienzentren
in den Fachbereich Kindertagesstätten.

Leistungen zur Zielerreichung

Erreichung der Ziele: Erfolgreiche Neubesetzung der Referentenstelle für
Medienpädagogik. Neugestaltung des Angebots EEB-virtuell, Ausbau des Angebots
von Webinaren. Start des Projekts "Netz.Politik.Bildung" in Kooperation mit dem
hessischen Volkshochschulverband, finanziert durch den Weiterbildungspakt KM
Hessen. Abschluss des Projektes Familienzentren gestalten. Start des Mentorings
der Stellen im Gemeindpädagogischen Dienst für innovative Seniorenbildungsarbeit.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Weiterentwicklung von Online-unterstützten Lernangeboten. Weiterhin Ausbau der
politischen und kulturellen Bildungsangebote. Start des Projektes "Smartphone im
Alter", finanziert aus Sondermitteln des KM Hessen im Rahmen von Hessencampus
2019. Ausbau der Fortbildungsangebote im Bereich interkulturelle Kompetenz in der
Bildungsarbeit mit Familien. Planung der Zusammenarbeit im Bereich
Kirchenpädagogik mit der EKKW.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Die Fördermittel für die Familienzentren sind im Budgetbereich 1 im Unterbudget
Kirchengemeinden (010111) verortet.
Geschäftsstelle EEB Hessen und Geschäftsstelle AGEB EKHN werden teilweise
durch Mittel des Landes Hessen finanziert.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B04203 Fachbereich Erwachsenbildung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 29.67029.670 29.670 0

3. Zuschüsse von Dritten 22.6001.500 55.600 -33.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 103.21385.885 79.236 23.977

155.483117.055 164.506 -9.0238. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -829.819-859.776 -796.574 -33.245

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-9.425-9.425 -9.425 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -126.155-104.080 -159.155 33.000

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -84-169 -83 -1

-965.483-973.450 -965.237 -24615.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-810.000-856.395 -800.731 -9.26916.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-810.000-856.395 -800.731 -9.26920.Ordentliches Ergebnis

-810.000-856.395 -800.731 -9.26924.Jahresergebnis vor Steuern

-810.000-856.395 -800.731 -9.26926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 083.795 0 0

-810.000-772.600 -800.731 -9.26930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-103.122-39.435 -93.437 -9.685
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Unterbudget B04204 Fachbereich Kindertagesstätten

Kindertagesstätten AllgemeinBeschreibung

Steuerung, Qualifizierung, Professionalisierung und Qualitätsentwicklung für die
evangelischen Kindertagesstätten in der EKHN. Pädagogische und
religionspädagogische Fachberatung. Controlling und Sollstellenplangenehmigung,
kirchenrechtliche Genehmigungen, Aufbau gemeindeübergreifender
Trägerstrukturen

Ziel/e

Fachberatung für Träger/Geschäftsführungen und Leitungen und Teams von
Kindertagesstätten, Schulungen, Fort- und Weiterbildungen, Netzwerk,
Veröffentlichungen, Expertisen, Veranstaltungen, Qualitätsentwicklung,
Genehmigung von Sollstellenplänen, Kindertagesstätten-Controlling,
kirchenrechtliche Genehmigung von Betriebsverträgen, fachpolitische Vertretung,
Kinderschutz, Projektarbeit

Leistungen zur Zielerreichung

Neues Qualifikationsformat für neue Kitaleitungen in der EKHN eingeführt.
Fortbildungsformate für die Geschäftsführungen und Sachbearbeitungen in den
Gemeindeübergreifenden Trägerschaften eingeführt.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

- Weitereinführung eines modularen Fortbildungssystems für den Bereich
Kinderschutz mit dem Ziel der Überarbeitung der Kinderschutzkonzepte in den
Kindertagesstätten.
- Arbeitsschwerpunkt: Umsetzung des religionspädagogischen
Multiplikatorenprojektes „Gott ist die größte Frage“
- Im Planjahr werden 5 weitere Dekanatsträgerschaften umgesetzt und 3
weitere gemeindeübergreifende Trägerschaften mit Start 1.1.21 vorbereitet. Für
diese Träger und die Geschäftsführungen wird das Konferenz- und
Veranstaltungssystem ausgebaut.
- Im Planjahr werden weiterhin Umstellungen der Betriebsverträge verhandelt
- Gesetzliche Veränderungen werden umgesetzt und die KiTaVO angepasst
- Qualitätsstandards werden evaluiert und weitere Gütesiegel vergeben.
- Qualitätsentwicklungssystem Qualitätsfacetten wird nach Überarbeitung in
einer neuen Fassung in die Praxis eingeführt.
- Schwerpunkt des Flüchtlingsprojektes: Interkulturelles Zusammenleben in
den Kitas
- Im Planjahr wird eine schrittweise Umsetzung der Gesetzesnovelle der
rheinland-pfälzischen Kindertagestättengesetztes, insbesondere der vertraglichen
Bedingungen der Trägerbeteiligung

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Fachberatungsumlage: Die EKHN zieht eine Umlage mit 400 EUR pro Gruppe von
den Kitas in Hessen im Umfang von 573.000 EUR ein.  Durch das Hessische
Kinder- und Jugendhilfegesetz wird die Fachberatung auf Basis des Hessischen
Bildungs- und Erziehungsplans mit 550 EUR pro Kindertagesstätte finanziert. Hinzu
kommen 500 EUR zusätzlich für die Fachberatung von Schwerpunktkitas. Erwartete
Einnahmen aus Hessen 360.000 EUR im Planjahr. In Rheinland-Pfalz erstattet das
Land 0,4% vom Gesamtpersonalbrutto des pädagogischen Personals für
Fachberatung (ab Planjahr durch eine Gesetzesänderung in Rheinland-Pfalz auf
0,5%). Dies entspricht 329.000 EUR für Fachberatung.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B04204 Fachbereich Kindertagesstätten

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 35.00035.000 35.000 0

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 576.000812.733 573.733 2.267

7. Sonstige ordentliche Erträge 675.000340.000 609.000 66.000

1.286.0001.187.733 1.217.733 68.2678. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -2.741.606-2.591.861 -2.516.134 -225.472

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-690.000-690.000 -690.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -294.105-296.594 -368.255 74.150

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -5020 -102 -400

-3.726.213-3.578.455 -3.574.491 -151.72215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.440.213-2.390.722 -2.356.758 -83.45516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.440.213-2.390.722 -2.356.758 -83.45520.Ordentliches Ergebnis

-2.440.213-2.390.722 -2.356.758 -83.45524.Jahresergebnis vor Steuern

-2.440.213-2.390.722 -2.356.758 -83.45526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 851.550932.100 846.450 5.100

-1.588.663-1.458.622 -1.510.308 -78.35530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-161.641-77.311 -149.176 -12.465
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B04205 Jugendkirchentag

Der Jugendkirchentag der EKHN ist ein christliches Event für junge Menschen im
Alter von 13 bis 27 Jahren aus dem Gebiet der EKHN. Es findet alle zwei Jahre an
vier Tagen (über das Fronleichnams-Wochenende) statt. Die Dekanate der EKHN
bewerben sich als Veranstaltungsort.

Beschreibung

Der Jugendkirchentag soll Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Lebenswelt
erreichen und hat die Chance traditionelle Ansätze der Lebensgestaltung neu zu
interpretieren und einen Zugang zu religiösem Bewusstsein zu schaffen. Er bietet
die Möglichkeit, in einer jugendgemäßen Form Glauben und das Evangelium von
Jesus Christus zu entdecken. In der Umsetzung der Inhalte / des Programms ist der
Jugendkirchentag in Bezug auf die Zielgruppe partizipativ, dialogisch,
erlebnisorientiert, subjektorientiert und gemeinschaftsfördernd.

Ziel/e

Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Gebiet der EKHN – und darüber
hinaus – werden zum Jugendkirchentag eingeladen und motiviert teilzunehmen oder
mitzuwirken. In mehreren Aktionsräumen werden das Motto und aktuelle Themen
vielgestaltig bearbeitet. Diese orientieren sich an den Lebenswelten von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Darüber hinaus finden Gottesdienste,
Bibelarbeiten, spezielle Angebote für Konfirmand*innen und zahlreiche Events statt.
Neben der Arbeitsstelle Jugendkirchentag wird diese Veranstaltung von vielen
Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen getragen.

Leistungen zur Zielerreichung

Das neue Konzept des „offenen Jugendkirchentages“ zeigte Erfolge mit 4.512
Besucher*innen beim 9. Jugendkirchentag in Weilburg (31.05.-03.06.2018). Es
waren 41 Gemeindegruppen und 26 Dekanatsgruppen vor Ort. Das
Gesamtprogramm umfasste etwas mehr als 150 Einzelveranstaltungen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

neues Team in der Arbeitsstelle Jugendkirchentag
10. Jugendkirchentag in Wiesbaden (11.06.-14.06.2020); zweiter „offener
Jugendkirchentag“; jugendpolitische Schwerpunkte, erster Jugendkirchentag mit
ökumenischen Akzenten

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Das Budget des Jugendkirchentages ist ein 2-Jahresbudget.Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B04205 Jugendkirchentag

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 30.00030.000 0 30.000

4. Kollekten und Spenden 150.000150.000 0 150.000

180.000180.000 0 180.0008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -278.888-211.225 -197.775 -81.113

12.Sach- und Dienstaufwendungen -256.100-256.100 -77.100 -179.000

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -4.230-125 -250 -3.980

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -31.000-40.000 -17.000 -14.000

-570.218-507.450 -292.125 -278.09315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-390.218-327.450 -292.125 -98.09316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-390.218-327.450 -292.125 -98.09320.Ordentliches Ergebnis

-390.218-327.450 -292.125 -98.09324.Jahresergebnis vor Steuern

-390.218-327.450 -292.125 -98.09326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-390.218-327.450 -292.125 -98.09330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh. + Zul. A 15 2,00 2,00

PfrGeh. + Zul. A 14 2,00 1,00
PfrGeh. + Zul. A 14/ 

wird bewertet 1,00 1,00

A 15 / E 14 1,00 1,00

A 14 1,00 1,00

E 12 12,60 10,60

E 11 16,25 6,50 17,25 7,50

E 10 3,85 1,85 4,08 1,08

E 09 2,00 1,00 1,00

E 08 1,00 1,00

E 07 13,52 2,52 13,52 2,52

E 06 1,39 0,38 1,39 0,38

E 05

E 04 0,65 0,50 0,65 0,50

E 03 0,25 0,25 0,25 0,25

E 02 1,77 0,06 1,77 0,06

Pauschale 0,10 0,10 0,10 0,10
Vergütung entsprechend 

Freistellung 0,10 0,10

Stelle wird bewertet 4,00 6,00 1,00

Praktikantenvergütung 1,00 1,00

Planstellen 64,48 13,16 64,71 14,39

Stellenplan 2020

Budgetbereich 4.2

Zentrum Bildung

Stellenplan 2020:

  +  0,75 / 0,75 kw   Fachberater*in Kindertagesstätten
  -   0,77 / 0,77 kw   Projektmitarbeiter*in Öffentlichkeitsarbeit Kindertagesstätten
  +  0,25 / 0,25 kw   Geschäftsführung Landesverband Ev. Jugend Hessen, refinanziert

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix:
      + 1,00 kw  Theologische*r  Bildungsreferent*in

20202019
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Teilbudget B043 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser und Ev. Studierendenwohnheime

1. Struktur und Zusammensetzung
Im Teilbudget B043 werden die Wirtschaftsbetriebe der Tagungshäuser sowie der Studierendenwohnheime geführt.

Im Unterbudget B04301 „Tagungshäuser der EKHN“ werden die gesamtkirchlichen Bildungs-, Jugend- und
Tagungshäuser, die als eigenständige Wirtschaftsbetriebe arbeiten, zusammengefasst. Der Budgetbereich ist identisch
mit der rechtlich unselbständigen, eigenbetriebsähnlichen Einrichtung der "Betriebsgemeinschaft der Tagungshäuser
der EKHN". Das Unterbudget enthält die Zuweisung je Tagungshaus seitens der Gesamtkirche. Die wirtschaftliche
Geschäftstätigkeit mit detaillierten Planansätzen sowie das daraus resultierende wirtschaftliche Ergebnis ist der
Sachkontenübersicht zu entnehmen.

Das Unterbudget B04302 „Evangelische Studierendenwohnheime“ umfasst die drei Studierendenwohnheime in Mainz,
Frankfurt und Darmstadt, letzteres wird 2020 das zweite Jahr im Regelbetrieb betrieben.

2. Ziele und Aufgaben
Die Tagungshäuser der EKHN sind evangelische Orte gelungener Gastlichkeit sein und dienen vorrangig der
kirchlichen Bildungs- und Jugendarbeit. Sie werden von Menschen unserer Kirche wie auch Menschen aus anderen
Kontexten zu unterschiedlichen Anlässen (z.B. Seminar- und Tagungsarbeit, Freizeiten, Musik) gern aufgesucht. Ihre
Leistungen bestehen vorrangig aus Beherbergung und Verpflegung von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen
Gästen im Kontext von Bildungsveranstaltungen. Gemäß Synodenbeschluss (DS 27/05 und 79/05) soll die kirchliche
Bildungs- und Jugendarbeit in den Tagungshäusern der EKHN gezielt gefördert werden.

Ziel der Studierendenwohnheime ist Studierenden aller Fakultäten und verschiedener Herkunft, Geschlechts und
Glaubens eine wohnliche und bezahlbare Unterkunft und eine Stätte der Ruhe zu bieten, die sie befähigt, ihrem
Studium nachzugehen. Dabei soll Gemeinschaft und soziales Zusammenleben sowie interkulturelle Begegnung
gefördert werden, unter Wahrung eines evangelischen, christlichen Charakters im Miteinanderwohnen und –leben. Die
Zukunft und Qualität der Studierendenwohnheime soll durch eine finanziell nachhaltige Bewirtschaftung gesichert
werden.

3. Budgetressourcen
Der Erwirtschaftung von Erträgen aus Beherbergung und Verpflegung stehen die Finanzierung von Personalkosten,
Sachaufwendungen sowie die Gebäudebewirtschaftung gegenüber. Die laufende Bauunterhaltung sowie die
Gebäudesubstanzerhaltung (große Bauunterhaltung) werden zurzeit durch die Gesamtkirche gewährleistet, hierzu sind
von den Tagungshäusern selbst eigene Rücklagen aufzubauen und bei Bedarf in die Finanzierung einzubringen.
Synodal formuliertes Ziel ist, das strukturelle Haushaltsdefizit in diesem Bereich zurückzuführen (vgl. DS 05/10 i.V.m.
79/05) und schrittweise zu Gunsten der Finanzierung der Bauunterhaltung abzubauen bzw. deutlich zu reduzieren (vgl.
DS 08/07). Deshalb wurde die starre kamerale Zuweisungsregelung (zweckgebundener Zuschussbedarf zum laufenden
Betrieb des Tagungshauses) in allen Tagungshäusern durch eine leistungsabhängige Zuschussregelung
(X,--€/ pro EKHN-Übernachtung bzw. EKHN-Teilnehmertag) ersetzt. Dieser Zuschuss beträgt in den
Jugendbildungsstätten derzeit 15€/pro Teilnehmertag (Kloster Höchst) bzw. 16€ /pro Teilnehmertag (Evangelische
Jugendburg Hohensolms), in den Tagungshäusern für Erwachsene 12€/ pro Teilnehmertag.

Gemäß Synodenbeschluss (aus 1998) werden die Studierendenwohnheime weitergeführt ohne kirchliche
Zuschussmittel für den laufenden Betrieb und bei gleichzeitiger Reduzierung der kirchlichen Mittel für die laufende
Bauunterhaltung. Der Erwirtschaftung von Erträgen aus Vermietung stehen die Finanzierung von Personalkosten,
Sachaufwendungen sowie die Gebäudebewirtschaftung, d.h. die laufende Bauunterhaltung sowie die große
Bauunterhaltung gegenüber. Für den Neubau bzw. die Sanierung der Wohnheime wurden Darlehen aufgenommen, die
sukzessive aus dem Betriebsergebnis bedient werden.
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B043 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser und Ev. Studierendenwohnheime

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 2.230.9402.090.740 2.227.940 3.000

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 1.0001.000 1.000 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 20.00070.000 20.000 0

2.251.9402.161.740 2.248.940 3.0008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -613.609-537.673 -548.068 -65.541

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-511.140-542.000 -527.100 15.960

12.Sach- und Dienstaufwendungen -489.700-482.600 -479.700 -10.000

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -560.229-594.526 -532.906 -27.323

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -482.000-462.000 -465.000 -17.000

-2.656.678-2.618.799 -2.552.774 -103.90415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-404.738-457.059 -303.834 -100.90416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 13.00014.000 14.000 -1.000

18.Finanzaufwendungen -411.500-411.500 -411.500 0

-398.500-397.500 -397.500 -1.00019.Finanzergebnis

-803.238-854.559 -701.334 -101.90420.Ordentliches Ergebnis

-803.238-854.559 -701.334 -101.90424.Jahresergebnis vor Steuern

-803.238-854.559 -701.334 -101.90426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -3.200-5.123 -3.200 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 37.5000 0 37.500

-768.938-859.682 -704.534 -64.40430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -83.700-8.700 -8.700 -75.000

Fremdfinanzierung -382.000-382.000 -382.000 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-1.448.156-1.531.400 -1.458.902 10.746
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B04301 Tagungshäuser der EKHN

1. Kloster Höchst - Jugendbildungsstätte und Tagungshaus der EKHN
2. Evangelische Jugendburg Hohensolms
3. Martin Niemöller Haus - Tagungshaus der EKHN
4. Tagungsstätte im Theologischen Seminar Schloss Herborn

Beschreibung

1. Ort gelungener Gastlichkeit; gezielte Unterstützung der kirchlichen Bildungs- und
Jugendarbeit, vorwiegend für Jugendliche und Junge Erwachsene
2. Ort gelungener Gastlichkeit; gezielte Unterstützung der kirchlichen Bildungs- und
Jugendarbeit, vorwiegend für Kinder und Jugendliche
3. Ort gelungener Gastlichkeit; Knotenpunkt von Haupt.- und Ehrenamt; gezielte
Unterstützung der kirchlichen Erwachsenen-Bildungsarbeit, sowohl für
Ehrenamtliche wie für Hauptamtliche
4. Ort gelungener Gastlichkeit, gezielte Unterstützung kirchlicher, insbesondere
theologischer Ausbildung, Fort-und Weiterbildung für Haupt- wie für Ehrenamtliche.

Ziel/e

1. bis- 4. Raum, angemessener Rahmen und Ausstattung für profilierte, erfolgreiche
und kreative Bildungs- und Begegnungsarbeit, d.h. Tagungsräume, Tagungstechnik,
Übernachtung, Verpflegung, Veranstaltungsberatung und -betreuung; Sicherung der
Qualität und Zukunft des Hauses (durch Aufbau von Rücklagen; hierfür notwendig:
optimale Auslastung und positives Betriebsergebnis); Übernachtungen: 18.400
(Betten)Auslastung: 42% (Basis: 118 Betten)
2. -"-    Übernachtungen: 21.200, (Betten)Auslastung: 38% (Basis: 154 Betten)
3. -"-    Übernachtungen: 12.000, (Betten)Auslastung: 39%, (Zimmer)Auslastung:
50% (Basis: 70 Zimmer)
4. -"-    Übernachtungen:  5.400, (Betten)Auslastung: 44%, (Zimmer)Auslastung:
54% (Basis: 27 Zimmer)

Leistungen zur Zielerreichung

1. Übernachtungen: 18.000 (+ 8% geg. Vorj), (Betten)Auslastung: 41% (+4% geg.
Vorj.), EKHN-Anteil: 42% (44% Vorj.)
2. Übernachtungen: 20.340 (-5% geg. Vorj), (Betten)Auslastung: 46% (-1% geg.
Vorj.), EKHN-Anteil: 37% (42% Vorj)
3. Übernachtungen: 10.000 (-5% geg. Vorj.), (Betten)Auslastung: 39% (-4% geg.
Vorj.), EKHN-Anteil: 58% (70% Vorj)
4. Übernachtungen: 4.830 (+/-0% geg. Vorj), (Betten)Auslastung: 40% (+/-0% ),
EKHN-Anteil: 82% (79% Vorj)

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1.
2.
3. Sanierungsbedingte Schließzeiten und dadurch bedingte Umsatzeinbußen sind in
2020 nicht eingeplant.
4.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1.-4. Zuweisung der EKHN auf Basis der tatsächlichen EKHN-Belegung.
Umsatzerlöse vorrangig aus Übernachtung u. Verpflegung, geringfügige
Refinanzierungen und Zuschüsse Dritter, leistungs- bzw. nutzungsabhängiger
Zuschuss für EKHN-Teilnehmertage (zwischen 12 EUR und 17 EUR pro EKHN-
Teilnehmendentag)

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B04301 Tagungshäuser der EKHN

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-511.140-542.000 -527.100 15.960

12.Sach- und Dienstaufwendungen -20.200-20.600 -20.200 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -306-306 -306 0

-531.646-562.906 -547.606 15.96015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-531.646-562.906 -547.606 15.96016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-531.646-562.906 -547.606 15.96020.Ordentliches Ergebnis

-531.646-562.906 -547.606 15.96024.Jahresergebnis vor Steuern

-531.646-562.906 -547.606 15.96026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 37.5000 0 37.500

-494.146-562.906 -547.606 53.46030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -75.0000 0 -75.000

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-1.448.156-1.531.400 -1.458.902 10.746

darunter:
Ev. Jugendbildungsstätte Kloster Höchst -346.772 -327.985 -336.095
Ev. Jugendburg Hohensolms  -602.371 -553.435 -555.989
Martin-Niemöller-Haus -322.057 -324.713 -321.328
Tagungsstätte im Theol. Seminar Herborn -260.200 -252.769 -234.744
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B04302 Ev. Studierendenwohnheime

1. Studentenwohnheime allgemein
2. Evangelisches Studentenzentrum Mainz mit 119 Zimmern, 2 Appartements, 6
Familienwohnungen und 4 Gästezimmer
3. Susanna von Klettenberg-Haus mit 205 Zimmern in Wohnungseinheiten und 70
Appartements mit Einzelbad
4. Evangelisches Studierendenwohnheim Darmstadt mit geplanten 99 Zimmern.

Beschreibung

"1.,3.,4., a) Studierenden aller Fakultäten und verschiedener Herkunft, Geschlechts
und Glaubens eine wohnliche und bezahlbare Unterkunft und eine Stätte der Ruhe
zu bieten, die sie befähigt, ihrem Studium nachzugehen;
b) Gemeinschaft und das soziale Zusammenleben sowie interkulturelle
Begegnungen zu fördern, unter Wahrung eines evangelischen, christlichen
Charakters im Miteinanderwohnens und -lebens c) diakonische Beratung und
Unterstützung der BewohnerInnen d) Sicherung der Qualität und Zukunft der
Studierendenwohnheime durch nachhaltige finanzielle Bewirtschaftung"
2. siehe 1. sowie: Gewährleistung der Attraktivität der Wohnheimplätze (ggfs. durch
Sanierung und Modernisierung)

Ziel/e

1.,2.,3.,4. a) Mietverhältnisse in Einzelzimmern, Appartements und
Wohngemeinschaften /"-fluren", Dienst- u. Serviceleistungen im Zusammenhang mit
dem Wohnen, Mieterzufriedenheit und Bewohnerklima b) Einzelmaßnahmen von
Zimmer- und Gebäude(teil oder -technik))sanierungen (inkl. nachhaltiger,
energetischer Maßnahmen) c) offene Sprechstunden d) Betriebswirschaftlich
positives Jahresergebnis

Leistungen zur Zielerreichung

nnRückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

nnSchwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Refinanzierung sowie Darlehenstilgung aus eigenwirtschaftlicher TätigkeitErläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B04302 Ev. Studierendenwohnheime

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 2.230.9402.090.740 2.227.940 3.000

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 1.0001.000 1.000 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 20.00070.000 20.000 0

2.251.9402.161.740 2.248.940 3.0008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -613.609-537.673 -548.068 -65.541

12.Sach- und Dienstaufwendungen -469.500-462.000 -459.500 -10.000

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -559.923-594.220 -532.600 -27.323

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -482.000-462.000 -465.000 -17.000

-2.125.032-2.055.893 -2.005.168 -119.86415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

126.908105.847 243.772 -116.86416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 13.00014.000 14.000 -1.000

18.Finanzaufwendungen -411.500-411.500 -411.500 0

-398.500-397.500 -397.500 -1.00019.Finanzergebnis

-271.592-291.653 -153.728 -117.86420.Ordentliches Ergebnis

-271.592-291.653 -153.728 -117.86424.Jahresergebnis vor Steuern

-271.592-291.653 -153.728 -117.86426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -3.200-5.123 -3.200 0

-274.792-296.776 -156.928 -117.86430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -8.700-8.700 -8.700 0

Fremdfinanzierung -382.000-382.000 -382.000 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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KDO Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

E 12

E 11 1,00 1,00

E 10

E 09

E 08 0,20 0,75

E 07

E 06 0,30 0,30

E 6 + 50% 0,50 1,00

E 05 0,50

E 04 1,05 1,05

E 03

E 02

E 01

Ausbildungsvergütung

 Bundesfreiwilligendienst 2,00 2,00

Stelle wird bewertet 7,50 6,50

Planstellen 12,55 0,00 13,10 0,00

2019

Stellenplan 2020:

  + 0,55  Tutor*in

2020

Stellenplan 2020

Budgetbereich 4.3
Ev. Studierendenwohnheime

Susanna-von-Klettenberg-Haus/ Campus Frankfurt/Main
Evangelisches Studentenzentrum Mainz

Studentenwohnheim Alexanderstrasse Darmstadt
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Budgetbereich B05 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste (einschl. Zentrum)

B051 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

B05101 Diakonie Hessen

B05102 Diakoniestationen

B05103 Sonstige gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

B052 Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung

B05201 Leitung / Interne Verwaltung / Hauswirtschaft

B05202 Wirtschaft und Finanzpolitik

B05203 Arbeit und Soziales

B05204 Öffentlichkeitsarbeit

B05205 Ländlicher Raum und Landwirtschaftliche Familienberatung

B05206 Umwelt und Digitale Welt

B05207 Jugendpolitische Bildung

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

siehe Teilbudgeterläuterungen

2. Ziele und Aufgaben
siehe Teilbudgeterläuterungen

3. Budgetressourcen
siehe Teilbudgeterläuterungen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B05 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste (einschl. Zentrum)

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 12.10012.100 21.100 -9.000

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 15.00016.858 15.000 0

3. Zuschüsse von Dritten 79.00082.142 79.000 0

4. Kollekten und Spenden 010.000 10.000 -10.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 77.50037.250 93.250 -15.750

183.600158.350 218.350 -34.7508. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -2.511.969-2.472.318 -2.615.042 103.073

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-19.395.265-20.625.172 -20.475.638 1.080.373

11.Zuschüsse an Dritte -14.000-5.000 -14.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -374.900-366.510 -432.900 58.000

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -5.661-8.775 -6.120 459

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -39.951-37.131 -39.951 0

-22.341.746-23.514.906 -23.583.651 1.241.90515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-22.158.146-23.356.556 -23.365.301 1.207.15516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-22.158.146-23.356.556 -23.365.301 1.207.15520.Ordentliches Ergebnis

-22.158.146-23.356.556 -23.365.301 1.207.15524.Jahresergebnis vor Steuern

-22.158.146-23.356.556 -23.365.301 1.207.15526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 016.230 0 0

-22.158.146-23.340.326 -23.365.301 1.207.15530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -5.000-11.362 -16.200 11.200

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-927.248-324.741 -840.477 -86.771

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-147.143-184.200 -146.904 -239
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Teilbudget B051 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

1. Struktur und Zusammensetzung
Der Budgetbereich ist durch die Zuweisung an die Diakonie Hessen (DH) und die Mittel für Dia-koniestationen geprägt.
Im Unterbudget „Sonstige gesellschaftliche Verantwortung und diakoni-sche Dienste“ werden neben Personalkosten,
Zuschüsse an Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsgesellschaften sowie Beratungsstellen und
Arbeitsloseninitiativen und eine Zu-führung an den Arbeitslosenfonds angemeldet.

Eine Umlage an das Diakonische Werk der EKD ist im Budgetbereich 14 (Allgemeines Finanz-wesen) veranschlagt.

2. Ziele und Aufgaben
2.1 Die Diakonie Hessen (DH)

Die Evangelische Kirche wird als offene und öffentliche Volkskirche nur zukunftsfähig sein, wenn es gelingt, die
gesellschaftliche Präsenz zu bewahren und aufzubauen. Das Evangelium muss in den Lebensbezügen der Menschen
erlebbar sein. Diese Lebensbezüge bilden sich sozial über-wiegend in den unterschiedlichen, selbst gesuchten
Gemeinschaften, gesellschaftlichen Gruppie-rungen und in der Arbeitswelt ab. Die Bindung an die Kirche wird neben
den Begegnungen in kir-chengemeindlichen und dekanatlichen Zusammenhängen gestärkt, wenn Kirche auch in
anderen Lebensbezügen und an anderen Lebensorten und insbesondere in Notlagen erfahren wird. Hierbei spielt die
diakonische Arbeit, eine entscheidende Rolle. Diese Arbeit wird zum einen durch die im Jahre 2013 durch Fusion mit
dem Diakonischen Werk Kurhessen-Waldeck neu entstandene Diakonie Hessen (DH), zum andern durch die
Regionalen Diakonischen Werke (rDW's) und die rechtlich selbstständigen Mitglieder der DH als Anbieter sozialer
Arbeit in den Regionen geleistet. Die DH nimmt dabei die Rolle eines Dachverbandes der Freien Wohlfahrtspflege ein.
Die vielfäl-tigen Aktivitäten und Aufgaben der DH werden in Jahresberichten gesondert dargestellt, aus de-nen auch die
Verwendung der Haushaltsmittel im Einzelnen zu ersehen ist.

2.2 Die Diakoniestationen

Die Diakoniestationen verstehen sich als kirchlich-diakonischer Pflegedienste, die pflegebedürfti-ge Menschen und Ihre
Angehörigen bei allen Fragen zum Thema Pflege beraten und unterstützen. Fachkräfte der ambulanten Pflegedienste in
Hessen und Nassau pflegen, informieren, beraten und unterstützen dabei, ein Hilfenetz zu knüpfen. Das reicht von der
Information zu Leis-tungsangeboten der ambulanten Pflegedienste über Tipps zur Finanzierung bis zur Beratung der
bestmöglichen Zusammenstellung von einzelnen Hilfeangeboten (z. B. ambulante Pflege, Tages-pflege,
hauswirtschaftliche Dienstleistungen, Menüservice). Die Sozial- und Diakoniestationen in Hessen und Nassau bieten
auch Kurse für pflegende Angehörige an oder kommen nach Hause, um vor Ort eine gezielte Beratung oder Anleitung
durchzuführen. In über 74 Einrichtungen in un-terschiedlicher Trägerschaft bilden die Stationen damit einen wichtigen
kirchlich-diakonischen Beitrag zur ambulanten Pflege in den Regionen des Kirchengebietes der EKHN. wird.

2.3. Sonstige gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

Zuschüsse an Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Ausbildungsgesellschaften sowie Bera-tungsstellen und
Arbeitsloseninitiativen: Beratung und Begleitung schwervermittelbarer Jugendli-cher im Übergang Schule - Beruf.
Präventive Arbeit im schulischen Bereich. Unterstützung und Hilfe für Problem-gruppen des Arbeitsmarktes
(insbesondere arbeitslose junge Menschen mit so-zialen Benachteiligungen und individuellen Beeinträchtigungen,
Langzeitarbeitslose, MigrantInnen, Schwervermittelbare). Zielsetzung ist, die Chancen auf eine (Wieder)-Eingliederung
in den regulären Arbeitsmarkt zu erhöhen.

Arbeitslosenfonds: Aus dem Arbeitslosenfonds werden arbeitslose Menschen wieder in eine - wenn auch befristete -
Arbeit gebracht, indem den Anstellungsträgern für die betroffene Person nicht durch die Agentur für Arbeit oder andere
öffentliche Geldgeber gedeckte Personalkosten fi-nanziert werden. Dieses Verfahren der Übernahme von Restkosten
hat sich jetzt schon seit 1984 über 20 Jahre bewährt und hat Hunderten von arbeitslosen Menschen geholfen. Für 2020
ist eine Zuführung an den Arbeitslosenfonds in Höhe von 220.000 Euro geplant (Quote 2:1 in Relation zu den
Spenden).

3. Budgetressourcen
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Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.

B051 Handlungsfeld gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 01.858 0 0

3. Zuschüsse von Dritten 03.142 0 0

4. Kollekten und Spenden 010.000 10.000 -10.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 77.50037.250 93.250 -15.750

77.50052.250 103.250 -25.7508. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -909.050-1.047.930 -1.080.250 171.200

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-19.380.265-20.610.172 -20.460.638 1.080.373

12.Sach- und Dienstaufwendungen -50.000-60.000 -75.000 25.000

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.8200 -2.820 0

-20.342.135-21.718.102 -21.618.708 1.276.57315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-20.264.635-21.665.852 -21.515.458 1.250.82316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-20.264.635-21.665.852 -21.515.458 1.250.82320.Ordentliches Ergebnis

-20.264.635-21.665.852 -21.515.458 1.250.82324.Jahresergebnis vor Steuern

-20.264.635-21.665.852 -21.515.458 1.250.82326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 016.230 0 0

-20.264.635-21.649.622 -21.515.458 1.250.82330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-621.162-208.575 -563.024 -58.137
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Unterbudget B05101 Diakonie Hessen

Globalzuweisung im Rahmen der Finanzvereinbarung der beiden Kirchen mit der
Diakonie Hessen

Beschreibung

1. Förderung und Ausübung der Diakonie im Gebiet der EKHN und der EKKW.
2.Erhalt der diakonischen Beratungsarbeit und Unterstützung für hilfebedürftige
Menschen im Gebiet der EKHN

Ziel/e

Spitzenverbandliche Vertretung in Politik und Gesellschaft, diakonisches Angebot
auf regionaler Ebene (Auftrag nach dem Diakoniegesetz), Investitions- und
Betriebsmittelzuschüsse für Innovationen / Projekte bei den Mitgliedseinrichtungen

Leistungen zur Zielerreichung

1. Die Satzungsvorschrift zur Ausgliederung der RDW wurde weiter bearbeitet
(Curacon Gutachten, Beschluss im AR, Bitte an EKHN zur Übernahme der
Gesellschafterrolle, Aufstellung Transformationsplan, Anfrage Finanzbehörden u.a.)
2. Priorisierte Ziele sind verbandsweit in Umsetzung (z.B. Diakonie in der
Region, aktive Beteiligung der Mitglieder, Arbeitsrechtliche Neuorientierung mit 2.
und 3. Weg, Stärkung der Pflege, BTHG).
3. Stärkung der spitzenverbandlichen Vertretung: Errichtung der
Diakoniebeauftragten-Stelle am Sitz der Landesregierung
4. Vereinfachung der internen Strukturen fortgesetzt: Regionale diakonische
Werke in Worms-Alzey und Mainz/Bingen wurden zum RDW Rheinhessen
fusioniert, Offenbacher Diakonie an Frankfurter Diakonie überführt.
5. DRIN-Projekt: 28 getrennt finanzierte Projekte zur Verbesserung der
sozialräumlichen Vernetzung befinden sich in Umsetzung, 2/3 der Projekte werden
auch ohne Projektunterstützung fortgeführt.
6. Unterstützung und Beratung der Mitgliedseinrichtungen bei der Umsetzung
der Pflegestärkungsgesetze und des Bundesteilhabegesetzes.
7. Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und deren vielfältige Unterstützung in
fachlichen, wirtschaftlichen, juristischen und ethischen Fragen.
8. Neugründung einer eigenständigen Arbeitsrechtlichen Kommission
9. Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden und interimsweise Weiterarbeit mit 2
Vorstandsmitgliedern.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Umsetzung der Verselbständigung der RDW
2. Weiterentwicklung und Professionalisierung der Verbandsfunktion.
3. Neubesetzung und Einarbeitung des/der Vorstandsvorsitzenden
4. Weiterentwicklung des Kommunikations- und Sozialpolitischen
Vertretungskonzeptes (Stelle am Sitz der Landesregierung, Markenkommunikation,
Nutzung soziale Medien, etc.)
5. Erneuerung des Strategieprozesses aller regionalen Werke in Hessen und
Nassau
6. Fortsetzung begonnener Projekte des Landesverbandes
7. Umsetzung innovativer Gemeinwesen-Projekte Diakonisches Zentrum in
Groß-Gerau, Gemeinwesenzentrum in Nack, Dekanat Alzey.
8. Vereinbarungen zur arbeitsrechtlichen Gestaltung im Rahmen eines
kirchengemäßen Tarifvertrages, Herstellung einheitlicher gesetzlicher Regelungen
zum Mitarbeitendenvertretungsrecht und zur ACK-Klausel
9. Unterstützung und Beratung der Mitglieder, u.a bei der Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes und bzgl. Strategien gegen den zunehmenden
Fachkraftmangel und der Digitalisierung.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr
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Der Haushaltsansatz stellt einen Zuschuss für den Landesverband, die regionalen
diakonischen Werke, für Betriebsmittel und Investitionszuschüsse an
Mitgliedseinrichtungen, für Pfarrbezüge sowie für Personalkostenerstattung dar.

Gesamtbudgetvolumen der DH ca. 110 Mio. Euro, davon ca. 13% finanziert aus
EKHN-Zuweisungen, Rest aus öffentlichen Geldern, Spenden, Kollekten und
anderen Einnahmen. Mitgliedsbeiträge von den 430 Mitgliedern betragen
gegenwärtig knapp 2 Mio. EUR.

Erträge und Aufwendungen der DH sollen sich im Planjahr ausgleichen; notwendige
Anpassungen werden nachhaltig und sozialverträglich vorgenommen.
Liquiditätsengpässe bei den Regionalen Diakonischen Werken (RDW) werden
zuerst durch DH-eigenes Solidarsystem abgefangen.
Die Einsparauflagen wurden in allen Jahren in voller Höhe umgesetzt. Tarif-
steigerungen für DH-Mitarbeitende waren in den letzten Jahren nahezu 10% unter
den Erhöhungen der kirchlichen Tarife. Die Beiträge für die EZVK werden wegen der
geringen Erträge an den Kapitalmärkten ansteigen. Sonderzahlungen für die
Mitarbeitenden werden wie in den Vorjahren nicht möglich sein.

Erläuterungen zu Ressourcen

B05101 Diakonie Hessen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -627.650-800.000 -790.700 163.050

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-15.034.000-15.154.555 -15.064.259 30.259

12.Sach- und Dienstaufwendungen 00 -20.000 20.000

-15.661.650-15.954.555 -15.874.959 213.30915.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-15.661.650-15.954.555 -15.874.959 213.30916.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-15.661.650-15.954.555 -15.874.959 213.30920.Ordentliches Ergebnis

-15.661.650-15.954.555 -15.874.959 213.30924.Jahresergebnis vor Steuern

-15.661.650-15.954.555 -15.874.959 213.30926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-15.661.650-15.954.555 -15.874.959 213.30930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-409.209-155.600 -370.889 -38.319
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Unterbudget B05102 Diakoniestationen

Fördergremium für ambulante diakonische Pflegedienste in der EKHNBeschreibung

Diakonische ambulante Pflegedienste sichern pflegerische Versorgung;
ihre Stellung auf dem Pflegemarkt ist gestärkt;
Diakonisches Profil ist Alleinstellungsmerkmal der Diakonie und Sozialstationen;
Diakonische ambulante Pflegedienste setzen innovative Ideen/Projekte um;
Diakonische ambulante Pflegedienste bilden Pflegekräfte aus.

Ziel/e

Förderberechtigt sind 74 diakonische ambulante Pflegedienste im Kirchengebiet der
EKHN. Gefördert werden: Diakonische Leistungen - die Maßnahmen die nicht
gesetzlich festgelegt und vergütet werden z. B. erhöhter Zeitbedarf, Gespräche,
Trösten, Sterbe-, -Trauerbegleitung; Fort- und Weiterbildung in diakonischen
ambulanten Pflegediensten; Innovative Projekte/Initiativen der ambulanten
Pflegedienste; Pflegeausbildung in diakonischen ambulanten Pflegediensten.

Leistungen zur Zielerreichung

70 diakonische ambulante Pflegedienste wurden in 2018 gefördert. Für den
Förderbereich „Diakonische Leistungen“ wurden in 2018 Finanzmittel in Höhe von
EUR 1.189.717,00 ausgeschüttet; für „Fort- und Weiterbildung“ EUR 700.000; für
den Förderbereich „Altenpflegeausbildung“ EUR 600.000 und für die
Projektförderung EUR 500.000. Über dies wurde der Innovationsfachtages 2018
zum Thema „Quartiersarbeit“ unter dem Titel „Quartiersarbeit analog und digital –
eine Aufgabe für Pflegeorganisationen?“ organisatorisch und finanziell unterstützt.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Förderung der Maßnahmen zur Erhalt und Sicherung der diakonischen ambulanten
Pflegediensten im Kirchengebiet der EKHN. Weitere Förderung des diakonischen
Profils, der Fort- und Weiterbildung, Altenpflegeausbildung und der Projektinitiativen
der ambulanten diakonischen Pflegedienste. Weiterentwicklung der Ausbildung in
der Pflege; Förderung der Fachkraftsicherung bzw. Fachkraftgewinnung.
Förderung und Organisation eines Innovationsfachtages zu einem relevanten
Thema.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Die bereitgestellten Mittel werden gemäß der Richtlinien des Fördergremiums für
diakonische ambulante Pflegedienste der EKHN zur Förderung der Sozial- und
Diakoniestationen zur Verfügung gestellt. Die Mittelverwaltung erfolgt treuhänderisch
über die Diakonie Hessen. Wegfall des Ausgleichs für die erhöhte Sonderzahlung
gemäß Eckwertebeschluss.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B05102 Diakoniestationen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 019.000 18.650 -18.650

019.000 18.650 -18.6508. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen 0-19.000 -18.650 18.650

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-3.235.000-4.356.209 -4.275.114 1.040.114

-3.235.000-4.375.209 -4.293.764 1.058.76415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-3.235.000-4.356.209 -4.275.114 1.040.11416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-3.235.000-4.356.209 -4.275.114 1.040.11420.Ordentliches Ergebnis

-3.235.000-4.356.209 -4.275.114 1.040.11424.Jahresergebnis vor Steuern

-3.235.000-4.356.209 -4.275.114 1.040.11426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-3.235.000-4.356.209 -4.275.114 1.040.11430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B05103 Sonstige gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

1. Jugendwerkstatt Gießen GmbH (www.jugendwerkstatt-giessen.de),
Gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Qualifizierung und Integration
2. Neue Arbeit Vogelsberg gGmbH (www.neue-arbeit-vb.de)
3. Jugendwerkstatt Herrnhaag e.V., Büdingen (www.herrnhaag.de)
4. Fachstelle Jugendberufshilfe des Landkreises Darmstadt-Dieburg mit Standorten
in Groß-Umstadt (Ostkreis) und Darmstadt (Westkreis),
5. Jugendwerkstätten Odenwald e.V. (www.jwo-ev.de)
6. Sozialkaufhaus „Tisch und Teller“, Regionales Diakonisches Werk Main-Taunus
7. Hilfe im Nordend –sozialdiakonischer Verein der Ev. Luthergemeinde e.V.,
Frankfurt/M.

Beschreibung

1. Soziale und berufliche Integration von benachteiligten und psychosozial
belasteten Jugendlichen, Langzeitarbeitslosen und Geflüchteten, Erweiterung der
Qualifizierung der Teilnehmenden im digitalen Bereich.
2. Gesellschaftliche und berufliche Integration von benachteiligten und psychosozial
belasteten Jugendlichen, Langzeitarbeitslosen, Menschen mit Behinderungen,
Menschen ohne Berufsausbildung oder Schulabschluss sowie Menschen mit
Migrationshintergrund.
3. Gesellschaftliche und berufliche Integration von benachteiligten und psychosozial
belasteten Jugendlichen, Langzeitarbeitslosen.
4. Stabilisierung, Stärkung, Unterstützung und Begleitung junger Menschen (14 – 27
Jahre) im Übergang Schule-Beruf; berufliche Orientierung; Entwerfen von Lebens-
entwürfen; Clearing. Beratung und Begleitung junger Geflüchteter vor dem
Hintergrund ihrer speziellen Lebenslage..
5. Förderung von besonders benachteiligten Jugendlichen, Hinführung in eine
Ausbildung, Training sozialer Kompetenzen und beruflicher Grundfertigkeiten,
Integration von Migrant*innen und Flüchtlingen, Förderung interkultureller
Kompetenz und Stärkung des Gemeinwesens als Präventivmaßnahme gegen
Radikalismus
6. Stabilisierung der Zuweisungen und Verbesserung der Qualifikation der
zugewiesenen langzeitarbeitslosen Menschen, so dass immer 24 Personen
zugewiesen sind und die Einrichtung ausgelastet ist. Reduzierung der
Abbrecherzahl der Maßnahme durch intensivere Betreuung der Teilnehmer auf unter
15 Fälle/ Jahr. Darüber hinaus: Verbesserung der Web-Site und Webpräsenz durch
Etablierung des Newsletters
7. Langzeiterwerbslose Menschen auf dem Weg zu einer sozialen und beruflichen
Teilhabe beraten, begleiten und qualifizieren. Verbesserung der Lebensqualität
erwerbsarbeitsloser Menschen, Erkennen eigener Kompetenzen und Skills,
Selbstwertgefühl sowie Teamfähigkeit fördern, Selbstverantwortung ermöglichen
durch Partizipation(Mitorganisation der Projekte u. Angebote), Befähigung zur
Teilnahme am Bewerbungsprozess.

Ziel/e
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1. Förderung der sozialen und beruflichen Teilhabechancen von (Langzeit-
)arbeitslosen, Schulverweigernden Jugendlichen und Geflüchteten durch Angebote
in 8 Gewerken im Bereich Berufsorientierung, Ausbildungsvorbereitung,
berufsbezogenes Sprachtraining, Ausbildungsförderung, qualifizierende
Beschäftigung, persönliche und gesundheitliche Stabilisierung, Gemeinwesenarbeit,
sozialpädagogische, psychosoziale und seelsorgerliche Begleitung und Beratung;
Einbeziehung von praxisorientierten Lehreinheiten zur Digitalisierung (z.B. 3D-
Druck, Drohnenbau, etc.) zunächst im Rahmen der Berufsvorbereitungsmaßnahme
Q&B
2. Berufsorientierung, Ausbildungsvorbereitung, Ausbildung, geförderte und
begleitete Ausbildung, qualifizierende Beschäftigung, Qualifizierungskurse,
Qualifizierungsbausteine, sozialpädagogische Begleitung und Beratung, zertifizierte
Maßnahmen, Praktika, Schulpraktika, Einstiegsqualifizierung, Freiwilliges Soziales
Jahr, Bundesfreiwilligen-dienst.
3. Berufsorientierung, Ausbildungsvorbereitung, qualifizierende Beschäftigung,
sozialpädagogische Begleitung und Beratung.
4. Lebenslagenbezogene psychosoziale Beratung und Arbeit mit Einzelnen und
Bezugspersonen. Stärkung der Alltagskompetenzen, entwickeln von realisierbaren
Perspektiven. Unterstützung im Umgang mit Krisen, Förderung der
Selbstwirksamkeit. Bei Bedarf Weiterverweisung an Ärzte, andere Beratungsstellen,
wie etwa die Drogenberatung, Jugendamt etc.; Gruppenangebote zur Information
über weiterführende Möglichkeiten zum gelingenden Einstieg ins Berufsleben (hier:
enge Kooperation mit der Landrat-Gruber-Schule und dem Berufsschulzentrum,
Dieburg). Je nach Bedarf kurz-, mittel- und langfristige Begleitung; Onlineberatung;
Netzwerkarbeit.
5. Beratung, Betreuung und Begleitung von Jugendlichen im Übergang zwischen
Schule und Beruf: PuSchB (Praktikum und Schule an Beruflichen Schulen), InteA
(Sprachförderungsprogramm Integration und Abschluss), IPA (Ich pack´s an) für
Jugendliche ohne berufliche Perspektive, dezentrale Erziehungshilfe,
Jugendmigrationsdienst, FSJ - Freiwilliges Soziales Jahr: verschiedene
gemeinwesenorientierte Projekte (z.B.  „Höchst gemeinsam“ – Projekt zur
Integration von Migranten/innen); „Kopfsteinpflaster“ - Projekt zur
Radikalismusprävention, Integration, bürgerschaftliches Engagement; Projekt
„Respekt-Coaches“ - Anti-Mobbing Profis schützen durch sozialpädagogische
Begleitung in der Schule und beim Übergang in den Beruf vor Radikalisierung;
Projekt „WIN WIN“ - inter-kulturelles Peer-Group Projekt, in dem Zugezogene aus
anderen Ländern von gleichaltrigen Deutschen Unterstützung und Nachhilfe
erhalten; Projekt „Café Crea“ – gemeinsam kreativ sein, niedrigschwelliges
Sprachangebot für zugezogene junge Frauen).
6. Intensive Erstinterviews mit den potentiellen Teilnehmer*innen sowie besseren
Kontakt zu den Fallmanager*innen des Jobcenters und der Gruppenleitung im Amt
für Arbeit und Soziales des Main-Taunus-Kreis (MTK) ermöglichen Verringerung der
Schwankungsbreite der Teilnehmer*innenzahl. Externe und interne Fortbildung der
festangestellten anleitenden Mitarbeiter*innen verstärken. Interne Teamgespräche
zur besonderen Situation von Teilnehmer*innen. Kooperation mit den Kolleg*innen
vom Schulsozialdienst in MTK
7. Beratung für Stellengesuche, Bewerbungen und Begleitung nach
Arbeitsaufnahme sowie psychosoziale Beratung und Vermittlung von juristischer
Fachberatung. Finanzierung von arbeitsmarktrelevanten Fortbildungen (z.B.
Volkshochschulkurse, Interne Workshops); Organisation von kulturellen und
sportlichen Aktivitäten (Theater- und Museumbesuche, Wanderungen, etc.); Offene
Gruppenangebote (z.B. offener Gruppentreff, gemeinsames Kochen,
Literaturgruppe); Projektearbeit: gemeinsames Gärtnern „Urban Gardening“,
„Bewegung und Gesundheit“ (Tanzen, Bewegen, Entspannen, gesunde Ernährung);
Bewerbungsberatung und Bewerbungsunterstützung; Beschäftigungsprojekt:
„Hilfsdienst“: ehrenamtliche Unterstützung durch unsere Besucher*innen für
bedürftigen Senior*innen.

Leistungen zur Zielerreichung
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1. Anzahl der Teilnehmenden in den verschiedenen Maßnahmen: 535, darunter: 16
Hauptschulabsolventen, 11 Ausbildungsabsolventen, 11 Arbeitsmarktintegrationen,
11 Übergänge in Ausbildung. Veranstaltungen zur Imageförderung: 32,
Einsparsumme: 200.000 EUR.
2. Die in 2014 angestoßenen Optimierungsprozesse wurden abgeschossen und
führten zu einer Stabilisierung der Qualität in den pädagogischen Maßnahmen und
auch den damit verbundenen Dienstleistungserbringungen. Bei Qualifizierungs- und
Beschäfti-gungsmaßnahmen wurden insgesamt 215 TN in den Projekten ABC
(Aufsuchen, Beraten, Coachen), Faiv (Flüchtlinge arbeiten im Vogelsberg), AMB
(Arbeitsmarktbudget), Bonjour La Femme (Begegnungstreff für geflüchtete Frau und
Mädchen) betreut, qualifiziert und begleitet. Im Jahr 2018 wurden im Durchschnitt 73
sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer*innen beschäftigt (29 Vollzeit,  44
Teilzeit). Zum 31.12.2018 waren davon 5 Auszubildende.
3. 47 junge Menschen wurden betreut. 14 Frauen und 33 Männer, darunter 10 Nicht-
Deutsche. Die Alterspanne lag zwischen 16 und 26 Jahren. 24 TN hatten keinen
Schul-abschluss oder das Abgangszeugnis der Sonderschule, 23 Teilnehmer hatten
einen Hauptschulabschluss, davon 5 die mittlere Reife. Insgesamt 13 junge
Erwachsene konn-ten vermittelt werden; 2 erhielten eine Lehrstelle, 3 einen
Arbeitsplatz, 8 begannen eine Qualifizierungsmaßnahme. 14  junge Erwachsene
werden weiter betreut, viele davon sind erst kurz in der Einrichtung. 33  junge
Erwachsene beendeten aus unterschiedlichen Gründen die Zusammenarbeit.
4. Im gesamten Landkreis konnten die die  Kooperation mit den Fachkliniken für
Psychiatrie und weiteren Einrichtungen Landkreis fortgesetzt werden. Durchführung
von Blitzlichttagen mit ca. 22 Teilnehmer*innen in Kooperation mit der Landrat -
Gruber-Schule, Dieburg;  1 Gruppenberatung für geflüchtete Menschen: 9
Teilnehmer;  1 Informationsveranstaltung für FSJ-ler: 10 Teilnehmer*innen;  1
Fachveranstaltung in Weiterstadt: 27 Teilnehmer*innen; Teilnahme am Ausbildungs-
Info-Tag in Darmstadt, an der Veranstaltung „Nacht der Bewerber“ in Weiterstadt;
dem Infoabend „Berufswahl“ in Darmstadt (für Jugendliche und deren Eltern) und
dem „early bird“ in Darmstadt.
Klienten 2018: 142, (65 weiblich, 77 männlich), Staatsangehörigkeit der Beratenen:
48 Deutsche, 38 mit Migrationshintergrund, 56 Asylbewerber
5. FSJ: 12 Teilnehmer*Innen, Aufgabe des Bereiches wegen Übernahme des FSJ
durch die AWO. IPA (Ich pack´s an): Bearbeitung und Vermittlung von 43 TN, JMD:
Betreuung von 78 Personen, WIN WIN: 43 TN, Schulsozialarbeit an beruflicher
Schule/ InteA: 66 TN, PuSCH B: 17 TN, zum Erreichen des Hauptschul-
Abschlusses.
Schwerpunkt lag auf den beiden neuen, großen Projekten, die auch als Ersatz für
das an die AWO verlorene FSJ Projekt gedacht sind. Kopfsteinpflaster: 385
Beratungen seit Eröffnung im Juli 2018, Projektangebote werden regelmäßig von 66
Klient*Innen genutzt. Respekt Coaches: 152 Schülerinnen und Schüler wurden
durch verschiedene Projek-te/daraus resultierende Beratungen erreicht.
6. Stabilisierung der Zuweisungen und Verbesserung der Qualifikation der
Zugewiesenen. Schwankungsbreite der Teilnehmeranzahlt: 20 -26 Personen, im
Durchschnitt waren 24,5 Personen zugewiesen, Abbrecherquote (2017: 20% , 2018:
ca. 34%, überwiegend krankheitsbedingt); Fortbildung von drei festangestellten
Mitarbeiter*innen;  Präsentation von „Tisch und Teller“ anlässlich des 25 jährigen
Jubiläums der rDW Main-Taunus in Schwalbach;  Verteilung von 30.000
Informations-Flyern in Flörsheim und Rüsselsheim; Teilnahme am sog. „Klima
Sparbuch des Main-Taunus-Kreises 2019/ 2020;Anschaffung eines neuen
Fahrzeuges zum Transport.
7. Beratungen: 180, Arbeitsmarkrelevante Fortbildungen: 10, Gesundheitsfördernde
Kur-se: 3, Kulturelle und sportliche Aktivitäten: 8 Ausflüge/ insg. 132 TN,
Gruppenangebote: Offener Treff (wöchentlich): 39 Treffen mit ca. 25 TN, Kochen
(wöchentlich):36 Treffen mit ca.11 TN, Literaturgruppe (14-tägig): 19 Treffen mit je 5
TN, Rückengymnastik (wöchent-lich): im November 2018 geplant für 2019 10TN
angemeldet. Beschäftigungsprojekt „Hilfsdienst“: 15 ehrenamtlich Beschäftigte (23
Menschen wurden regelmäßig betreut). Projekt Gärtnern (je nach Jahreszeit und
Bedarf): 6 TN

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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1. Durchführung BIWAQ-Programm von 2019 bis 2022. Weiterführung der
Maßnahme „JUGEND STÄRKEN im Quartier – die 2. Chance“ in der Förderperiode
von 2019-2021 (beantragt), Akquise von Ausbildungsplätzen in der Reha
Ausbildung, Fortführung der Maßnahmen BO+, BOM, Q&B, AGH, Asa und BaE
2. Existenzsicherung der Gesellschaft - vorhandenen Ressourcen und
Kernkompetenzen müssen stabilisiert werden; Ausweitung der Angebote im Kontext
Ausbildung; Anpassung der Qualifizierung im Kontext der Arbeitsprozesse
vornehmen und  mit Ressourcen auszustatten.
3. Stabile Weiterführung der vor 18 Jahren begonnen Arbeit ohne markante
Veränderungen.
4. Fortführung der bisherigen Arbeit unter Berücksichtigung aktueller Thematiken.
Kooperation mit der Schwangerenberatung im „Baby Care Projekt“ mit dem Modul
Lebens- und Berufswegeplanung. Fortführung des Aufbaus eines Netzwerkes für
junge Geflüchtete. Engere Kooperation an den Schnittstellen der Rechtskreise
SGBII, SGBIII und SGB VIII.
5 Ausweitung eines Gemeinwesenprojektes sowie Realisierung eines
interkulturellen, Generation übergreifenden Ausbildungsprojektes im Bereich
Altenpflege für muslimische Migrant*innen.
6. Durchführung einer Organisationsanalyse unter besonderer Berücksichtigung der
finanziellen und personellen Ressourcen; Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen
Mitarbeiter*innen stärken; Neuzertifizierung der Einrichtung wird durchgeführt;  kreis-
weite Informationskampagne geplant, um das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit
im Bewusstsein der Menschen zu halten.
7. Weiterführung der Qualifizierungs-, Beschäftigungs- und Gesundheitsangebote
Z.B. soll Projekt „Hilfsdienst“ durch eine Anschlussqualifizierung die Ausbildung zum
Alltagsbegleiter oder Betreuungskraft nach §87 b SGB XI ermöglichen; das Projekt
„Urban Gardening“ im Stadtteil  weiter vernetzt werden; das  Projekt „Bewerben“  die
Möglichkeit eröffnen, sich als PC-Anwender*in zu verbessern, nach Stellen zu
suchen und  Bewerbungen zu verfassen; das Projekt „Gesundheit und Bewegung“
die Gesundheit durch Bewegungstrainig fördern.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr
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Die Vergabe der Maßnahmen seitens Arbeitsagentur und Jobcenter erfolgt durch
kurzfristige Ausschreibungen, Folge: hohe Risiken und extrem geringe
Planungssicherheit für die Träger.
1. Keine erheblichen Änderungen zum Vorjahr. Ca. 25% der Finanzierungsquellen
setzen sich aus kirchlichen Mitteln zusammen. Weitere 25 % bilden Mittel des
Jobcenterst. 11 % werden durch Mittel des Europäischen Sozialfonds bestritten, 10
% werden im Sozialkaufhaus erwirtschaftet, 8,8 % sind kommunale Mittel, ca. 4 %
machen die Mittel der Agentur für Arbeit aus, die restlichen Mittel (ca. 16 %) setzen
sich aus Einnahmen zusammen, die im Rahmen von Fundraising-Aktivitäten
gewonnen wurden.
2. Die Beträge der Neuen Arbeit verändern sich voraussichtlich nur geringfügig
gegenüber dem Geschäftsjahr 2019: Prognostizierte Verteilung der Finanzierung in
2020: 53% Erlöse aus Dienstleistungen, 21 % aus kommunale Mittel, 9,5%
kirchliche Mittel, 4,5% Vermietung und 13% Sonstige
3. Die Beträge der Jugendwerkstatt Herrnhaag haben sich gegenüber dem Ansatz
des Vorjahres nicht deutlich verändert. Finanzierung: ESF + Land Hessen 123.600
EUR, Stadt Büdingen 3.400 EUR, Jobcenter Wetterau 142.600 EUR, EKHN 27.000
EUR, Spenden 500 EUR, Strafgelder 3.100 EUR,
4. 50.000 EUR Familienförderung Landkreis Darmstadt-Dieburg wird wieder
beantragt, 60.000 EUR EKHN-Mittel. Es wird geprüft, ob die Jugendberufshilfe für
2020 Projektmittel für die Beratung von jugendlichen Flüchtlingen im Übergang
Schule-Beruf erhalten kann um diese Arbeit fortsetzen zu können (Höhe EUR
23.000). Eigenmittel ca. 13.000 EUR.
5. Haushaltvolumen der Jugendwerkstätten im Odenwald von ca. 660.000 EUR,
davon Zuschuss EKHN 90.000 EUR Zuschüsse Kinder- und Jugendplanmittel (über
DH) und Drittmittel (Bund, Land, Kreis, ESF) von ca. 490.000 EUR sowie sonstige
Erträge/Spenden/Mitgliedsbeiträge von ca. 80.000 EUR
6. Im Bereich der finanziellen Ressourcen ist. nicht erkennbar, dass sich wesentliche
Änderungen ergeben gegenüber Ansatz 2019. Regelmäßige Finanzquellen sind
Mittel der Bundesagentur für Arbeit 120.000 EUR, Mittel der EKHN 60.000  EUR,
Umsatzerträge Tisch & Teller 250.000 EUR
7. Personalkosten von ca. 131.500 EUR, Sachkosten ca. 36.500 EUR. Finanzierung:
Stadt Frankfurt 119.000 EUR aus dem Frankfurter Arbeitsmarktprogramm, Zuschuss
EKHN von 29.000 EUR sowie Einnahmen Projektförderung EKHN, aus Hilfsdienst
und Spenden von ca. 20.000 EUR.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B05103 Sonstige gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 01.858 0 0

3. Zuschüsse von Dritten 03.142 0 0

4. Kollekten und Spenden 010.000 10.000 -10.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 77.50018.250 74.600 2.900

77.50033.250 84.600 -7.1008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -281.400-228.930 -270.900 -10.500

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-1.111.265-1.099.408 -1.121.265 10.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -50.000-60.000 -55.000 5.000

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.8200 -2.820 0

-1.445.485-1.388.338 -1.449.985 4.50015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.367.985-1.355.088 -1.365.385 -2.60016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.367.985-1.355.088 -1.365.385 -2.60020.Ordentliches Ergebnis

-1.367.985-1.355.088 -1.365.385 -2.60024.Jahresergebnis vor Steuern

-1.367.985-1.355.088 -1.365.385 -2.60026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 016.230 0 0

-1.367.985-1.338.858 -1.365.385 -2.60030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-211.953-52.975 -192.135 -19.818
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KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh.+ Zul. A 16 3,00 3,00 1,00

PfrGeh.+ Zul. A 15 1,00 1,00 1,00

PfrGeh.+ Zul. A 14 1,00 1,00

PfrGeh. 7,00 3,50 4,50 1,50

A 16

A 15

A 14

A 13

A 12

E 14

E 13 1,00 1,00

E 12

E 11

E 10

E 09

E 08

E 07

E 06

Planstellen 13,00 3,50 10,50 3,50

Stellenplan 2020

Budgetbereich 5.1

Handlungsfeld 
Gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste

Stellenplan 2020:

Pfarrstellenbemessung 2019:
  -   0,50 / 0,50 kw    Pfarrstelle Stiftung Scheuern I
  -   0,50 / 0,50 kw    Frankfurter Diakonissenhaus - Theologischer Vorstand
  -   0,50 / 0,50 kw    Vorsitzende*r des Vorstandes der Stiftung Innere Mission 
                                 Darmstadt und Sprecher*in der Geschäftsführung der Mission
                                 Leben GmbH
  -   0,50 / 0,50 kw    Pfarrer*in im Leitungsamt Ev. Verein für Innere Mission in Nassau
  -   0,50 / 0,50 kw    Vereinsgeistliche*r Pfarrer*in und Geschäftsführer*in des
                                 Ev.  Vereins für Innere Mission in Frankfurt/Main

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:
             + 1,00 kw    Pressesprecher*in und Bereichleiter*in Öffentlichkeitsarbeit 
             + 1,00 kw    Theologisches Mitglied im Vorstand der Diakonie Hessen
             + 0,50 kw     Frankfurter Diakonissenhaus- Theologischer Vorstand

20202019
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Teilbudget B052 Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung

1. Struktur und Zusammensetzung
Das Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung wird in folgende Unterbudgets aufgeteilt:

B05201    Leitung / Interne Verwaltung / Hauswirtschaft
B05202    Wirtschaft und Finanzpolitik
B05203    Arbeit und Soziales
B05204    Öffentlichkeitsarbeit
B05205    Ländlicher Raum und Landwirtschaftliche Familienberatung
B05206    Umwelt und Digitale Welt
B05207    Jugendpolitische Bildung

2. Ziele und Aufgaben
Das Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung ist das gesamtkirchliche Unterstützungszentrum für das Handlungsfeld
Gesellschaftliche Verantwortung und diakonische Dienste gemäß Verwaltungsverordnung zur Unterstützung der Arbeit
in den kirchlichen Handlungsfeldern (s. HfVO).

Die inhaltliche Arbeit des Zentrums bezieht sich auf die Herausforderungen der wirtschaftlichen und strukturellen
Entwicklung der Gesellschaft, die ausdifferenzierte Arbeitswelt (Industrie, Handwerk, Dienstleistungen, Landwirtschaft,
Erwerbslosigkeit, außergewerbliche Arbeit), die Wirtschafts- und Finanzpolitik, die Sozial- und Gesellschaftspolitik, die
Digitalisierung der Lebenswelt(en) und die Frage einer nachhaltigen Entwicklung in den Bereichen Ökonomie, Ökologie
und Ländlicher Raum/Landwirtschaft.

Die Referentinnen und Referenten arbeiten interdisziplinär und fachbezogen in den Referaten: Wirtschaft und
Finanzpolitik, Arbeit und Soziales, Ländlicher Raum und Umwelt und Digitale Welt. Die Einrichtung ist mit ihren
Arbeitsfeldern überdies ein anerkannter Träger jugendpolitischer Bildungsarbeit. Eine auf sechs Jahre begrenzte
Projektstelle bearbeitet das Thema „Demokratie stärken in der Gesellschaft“. Im Rahmen einer ethischen Orientierung
ist allen Arbeitsfeldern die Perspektive einer christlich verantworteten Sozialethik gemeinsam.

Das Zentrum berät und begleitet die evangelischen Dekanate fachlich mit Blick auf das Handlungsfeld und unterstützt
bei der Konzipierung und Qualifizierung der dort tätigen Fachkräfte für Gesellschaftliche Verantwortung (Profil-
/Fachstellen). Der Kirchenleitung steht das ZGV für fachliche Expertisen und Beratung zur Verfügung. Im Auftrag der
Kirchenleitung nimmt die Einrichtung überdies die Kontakte und Kooperationen mit gesellschaftlichen Institutionen und
Organisationen auf der Ebene der Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz wahr, vor allem mit Ministerien,
Arbeitgeberverbänden, Kammern, Gewerkschaften, Bündnissen und Initiativen.

Impulse aus der Evangelischen Kirche in die öffentliche Debatte werden ebenso gefördert wie die aktive Unterstützung
des Fort- und Weiterbildungsprogramms der EKHN. Dabei arbeitet das Zentrum mit dem Diakonischen Werk in Hessen
und Nassau e. V. sowie mit den anderen Zentren der EKHN, der Evangelischen Akademie und der Kirchenverwaltung
eng zusammen.

Kontinuierlich wird zu folgenden Themen gearbeitet:

- Fragen der Wirtschafts- und Sozialethik
- Finanzpolitik/Öffentliche Finanzen
- Privatisierung öffentlicher Aufgaben
- Arbeitsmarktpolitik/Fragen der Arbeitswelt
- Arbeitslosigkeit/prekäre Arbeitsverhältnisse
- Entwicklung von Armut und Reichtum in Deutschland
- Schöpfungsbewahrung: u.a. Klimaschutz,  Energiepolitik, Nachhaltigkeitsfrage
- Menschen in gesellschaftspolitischen Konflikten
- Zukunft des ländlichen Raums/Regionalentwicklung Stadt-Land
- Unterstützung für benachteiligte Jugendliche in Ausbildung und im Übergang Schule-Beruf
- Gesellschaftliche Auswirkungen von technischen Entwicklungen (hier insbesondere das Thema Digitalisierung
der Gesellschaft (z. B. web 2.0, Arbeit- und Industrie 4.0, Soziale Netzwerke)

Dies fließt ein
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a) in die Beteiligung am gesellschaftlichen Diskurs durch Veranstaltungsangebote, Kooperationstätigkeit und
Kontaktpflege in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft.

b) in die Kooperation, Weiterbildung und Fachberatung für die Arbeit der Profil-/Fachstellen in den Dekanaten
(Fachberatung der Mittleren Ebene)

c) in die Fort- und Weiterbildung haupt-, neben- und ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirche

d) in die Mitwirkung bei kirchlichen Veranstaltungen und Mandaten auf verschiedenen Ebenen

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.

B052 Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 12.10012.100 21.100 -9.000

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 15.00015.000 15.000 0

3. Zuschüsse von Dritten 79.00079.000 79.000 0

106.100106.100 115.100 -9.0008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -1.602.919-1.424.388 -1.534.792 -68.127

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-15.000-15.000 -15.000 0

11.Zuschüsse an Dritte -14.000-5.000 -14.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -324.900-306.510 -357.900 33.000

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -5.661-8.775 -6.120 459

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -37.131-37.131 -37.131 0

-1.999.611-1.796.804 -1.964.943 -34.66815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.893.511-1.690.704 -1.849.843 -43.66816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.893.511-1.690.704 -1.849.843 -43.66820.Ordentliches Ergebnis

-1.893.511-1.690.704 -1.849.843 -43.66824.Jahresergebnis vor Steuern

-1.893.511-1.690.704 -1.849.843 -43.66826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-1.893.511-1.690.704 -1.849.843 -43.66830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -5.000-11.362 -16.200 11.200

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-306.086-116.166 -277.452 -28.634

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-147.143-184.200 -146.904 -239
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Unterbudget B05201 Leitung / Interne Verwaltung / Hauswirtschaft

Leitung und Geschäftsführung tragen die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der
Aufgaben des Zentrums sowie der angegliederten Bereiche des Handlungsfeldes.
Der Arbeitsbereich "Hauswirtschaft" umfasst den gesamten Bereich Hauswirtschaft,
Hausverwaltung und Reinigung des Zentrums, Service und Pflege der Dienstwagen
Sicherstellung von Reifenwechsel je nach Saison und Kontrolle der
Betriebsstoffe(Wasser/Öl) sowie Sicherstellung der Durchführung von Inspektionen
incl. TÜV-AU und Überprüfung der Reifenprofiltiefe.

Beschreibung

Förderung einer öffentlichen Kirche im Kontext gesellschaftlicher Verantwortung auf
Grundlage einer evangelischen Ethik (z. B. evangelische Sozial-, Wirtschafts-,
Umweltethik); Stärkung und Unterstützung der Kirche im Kontext gesellschaftlicher
Debatten, hier insbesondere in den Schwerpunktfeldern "Wirtschaft & Finanzpolitik",
"Arbeit & Soziales", "Ländlicher Raum", "Umwelt & Digitale Welt" und
"Jugendpolitische Bildung"; konzeptionelle Gestaltung und inhaltlich-strategische
Ausrichtung des kirchlichen Handlungsfeldes in seiner gesamtkirchlichen
Dimension; Gewährleistung der ordnungsgemäßen Abläufe im Bereich der
Hauswirtschaft und Reinigung sowie Gebäudeverwaltung/Gebäudetechnik,
Betreuung der Gebäudeverwaltung, Bereitstellung der Dienstwagen; weiterhin
Verfolgung des Schwerpunktes Einhaltung der Umweltleitlinien des ZGV,
Neugestaltung des Außengelände-Biologische Vielfalt.

Ziel/e

Konzeptionelle Gesamtverantwortung für das theologische, geistliche und
fachbezogene Profil und für die Erfüllung der Aufgaben des Zentrums; fachliche und
budgetbezogene Zuständigkeit für das Handlungsfeld; Vertretung der EKHN bei
staatlichen Stellen der Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz und gegenüber
Gremien, Organisationen, Werken und Verbänden im Handlungsfeld; fachliche
Beratung der Leitungsgremien und Einbringung von Themen und
Strukturvorschlägen: Vorlagen für die Kirchenleitung und Vertretung des
Handlungsfeldes in den Leitungsgremien; Bearbeitung von Grundsatzfragen, die
Aufgabenbereiche des Zentrums und thematische Schwerpunkte des
Handlungsfeldes betreffen; Fachliche Beratung und qualitätssichernde
Unterstützung der Dekanate; Fachberatung Fach- und Profilstellen und Mitwirkung
bei Besetzungsverfahren; Amtsleitung im Rahmen des Bundesverbandes Kirche-
Wirtschaft-Arbeitswelt (KWA); Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeitenden des
Zentrums; Mitarbeit in verschiedenen außerkirchlichen und innerkirchlichen Gremien
und Fachausschüssen; Mitarbeit in Gremien der Diakonie Hessen e.V., Entwicklung
und Pflege von fachlichen Kontakten in den Gliedkirchen der EKD und zu Gremien
der EKD und auf internationaler Ebene; Budgetverantwortung: Planung, Abwicklung
und Überwachung; Gewährleistung der ordnungsgemäßen Verwaltungsorganisation
und fiskalischen Abläufe im Hinblick auf die Binnen- und Außenbeziehungen des
Zentrums; Qualitätsmanagement und -sicherung; (Hauswirtschaftliche)
Sitzungsbetreuung interner und externer Tagungen im ZGV inkl. Mahlzeiten,
Raumvergabe/-belegungsplan, selbstständige hauswirtschaftliche Planung und
Betreuung von Veranstaltungen, Führung der Wirtschaftskasse und
Rechnungserstellung (bei in- und externen Tagungen), Haus- / Gartenverwaltung,
Haustechnik, Energiecontrolling, Fachaufsicht über die Mitarbeiter*innen in der
Hauswirtschaft. Statistiken erstellen.
Informieren und Sensibilisieren der Mitarbeiter*innen. Grüner Hahn:
Bestandsaufnahme/ Dokumentation, Rechts-Check organisiert

Leistungen zur Zielerreichung
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Stärkung der Kontakte zu den Sozialpartnern in Hessen und Rheinland-Pfalz;
Stärkung des Veranstaltungsortes Mainz; Förderung des fachlichen Austausches
zwischen den 28 Fach- und Profilstelleninhaber*innen für gesellschaftliche
Verantwortung und den Fachreferent*innen des ZGV; Mitarbeit in der
Bundesvereinigung Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt (KWA); Stärkung des
Fortbildungsangebotes im Kontext gesellschaftlicher Verantwortung; Mitarbeit im
Aufsichtsrat der Diakonie Hessen e.V. und der Gesellschaft für diakonische
Einrichtungen, Vorsitz des EKHN-Fördergremiums für Diakonie- und
Sozialstationen; verschiedene Veröffentlichungen und Vortragstätigkeiten zu
sozialethischen Themen; Beteiligung an verschiedenen öffentlichen Debatten (z. B.
Diskussion um eine politische Kirche, öffentliche Güter, Transatlantisches
Freihandelsabkommen, Steuergerechtigkeit, Sonntagsschutz, Digitalisierung der
Gesellschaft, Kirchliche Aufgaben in der Gesellschaft, (Rechts)Populismus);
Unterstützung des ökumenischen Prozesses „Umkehr zum Leben“;
Veröffentlichungen von 3 Themenheften (Perspektiefe); Ausführung verschiedener
Mandate im Auftrag der Kirchenleitung (auch im Kontext der Diakonie Hessen);
verschiedene Einstellungsverfahren; Unterstützung der Klimaschutzmanagerin
„Grüner Hahn“ bei der Ein- und Durchführung zur Zertifizierung als „Grüner Hahn“-
Einrichtung.
(Hauswirtschaftliche) Veranstaltungsbegleitung von 270 Veranstaltungen mit rund
3.000 Teilnehmenden (z. B. Fachgespräche, Studientage, Seminare; Kolloquien und
Foren)

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Sicherung und Förderung der fachlichen Expertise des ZGV;
Förderung der Themen „Nachhaltigkeit – kultureller Wandel“, „Digitalisierung“ und
„Schnittstelle Schule und Beruf“ (junge Erwachsene); Stärkung der Kontakte zu
Dekanaten und Gemeinden mit Blick auf Themen der gesellschaftlichen
Verantwortung; Stärkung der Kontakte zu den Sozialpartnern in Hessen und
Rheinland-Pfalz; Stärkung des Sozialraumansatzes in der EKHN u.a. durch Mitarbeit
im EKHN-EKKW-DH-Netzwerk „Wir sind Nachbarn. Alle“;
Förderung des Fortbildungsangebotes im Kontext gesellschaftlicher Verantwortung;
Veröffentlichungen und Vortragstätigkeiten zu sozialethischen Themen;
(Hauswirtschaftliche) Durchführung und Begleitung von ca. 250 Veranstaltungen (z.
B. Fachtage, Seminare, Studientage; Forum Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt,
Netzwerktreffen Grüner Hahn).

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

--Erläuterungen zu Ressourcen
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B05201 Leitung / Interne Verwaltung / Hauswirtschaft

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 7.8507.850 7.850 0

7.8507.850 7.850 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -362.534-358.980 -364.420 1.886

12.Sach- und Dienstaufwendungen -103.150-99.550 -103.150 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -5.661-8.775 -6.120 459

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -37.131-37.131 -37.131 0

-508.476-504.436 -510.821 2.34515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-500.626-496.586 -502.971 2.34516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-500.626-496.586 -502.971 2.34520.Ordentliches Ergebnis

-500.626-496.586 -502.971 2.34524.Jahresergebnis vor Steuern

-500.626-496.586 -502.971 2.34526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-500.626-496.586 -502.971 2.34530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -5.000-11.362 -16.200 11.200

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-117.819-43.948 -106.818 -11.001

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-88.162-110.119 -89.162 1.000
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Unterbudget B05202 Wirtschaft und Finanzpolitik

Der Arbeitsbereich "Wirtschaft & Finanzpolitik" umfasst die Referate Wirtschafts- und
Sozialethik sowie Ökonomie und Finanzpolitik.

Beschreibung

Wirtschafts- und sozialethische Expertise unter Einbeziehung nationaler und
globaler Zusammenhänge;
Wirtschafts- und finanzpolitische Expertise unter Einbeziehung nationaler und
globaler politischer Zusammenhänge und sozialethischer Reflexion.

Ziel/e

Entwicklung und Pflege von Kontakten zu Unternehmen und den
Unternehmensverbänden, Handwerkskammern, Innungen, Gewerkschaften,
staatlichen Stellen, zivilgesellschaftlichen Gruppen und ökumenischen Partnern im
Kirchengebiet; Fachliche Qualifizierung der Arbeit des ZGV in allen Fachreferaten,
einschließlich thematischer Vernetzungsleistung; Fachliche Beratung der
Leitungsgremien, fachliche Beratung und qualitätssichernde Unterstützung der
Mittleren Ebene (DSVs, Dekanatssynoden, Profil- und Fachstellen) und
Kirchengemeinden; Durchführung von Veranstaltungen und Projekten,
Referententätigkeit, Mitarbeit an Veröffentlichungen/Stellungnahmen;
Entwicklung und Pflege von fachlichen Kontakten in den Gliedkirchen der EKD, zu
den Gremien der EKD (und auf internationaler Ebene).

Leistungen zur Zielerreichung

Planung der dritten Unternehmer*innentagung der EKHN mit Schwerpunkt auf
mittelständische Unternehmen (Mittelstandstagung) unter Einbeziehung der
Dekanate sowie Weiterentwicklung dieses Formats; Bearbeitung von sozial-,
wirtschafts- und finanzethischen Fragen im Kontext der Diskussion um den
nachhaltigen Wandel der Gesellschaft; Buchveröffentlichung zum Thema
„Nachhaltiger Wandel in der Gesellschaft“; kritische Begleitung der Themen
Divestment, und Sonntagsschutz (inkl. Beteiligung an der Impulspost „So ist
Sonntag“) sowie der Aktion „5000 Brote“; Unterstützung des Theologischen
Ausschusses der Synode bei dessen Auseinandersetzung mit dem Thema
„Großinstitutionen und ihre Finanzierung durch öffentliche Gelder“; Begleitung der
Institutswoche von Vikar*innen im ZGV inkl. Ausarbeitung des Themenmoduls
„Digitalisierung und Wirtschaft“; verstärkte Anbindung an die akademische
wirtschaftswissenschaftliche Forschung durch Mitgliedschaft im Verein für
Socialpolitik; diverse Fachberatungen und Vorträge im Kirchengebiet.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Fortbildungen zu „Wirtschaftsethik und Grundlagen der Wirtschaftstheorie“; kritische
Auseinandersetzung mit a) herkömmlichen Deutungsmustern des wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Handelns (z. B. Wachstum und Wettbewerb als
Grundprinzipien) u. a. in Kooperation mit der Initiative Finanzplatz Frankfurt am
Main, b) Generationengerechtigkeit und c) Gerechtigkeit von Besteuerungs- und
Alterssicherungssystemen; Sonntagsschutz (auch in europäischer Dimension);
Vorbereitung der  vierten Unternehmer*innentagung der EKHN mit Schwerpunkt auf
mittelständische Unternehmen (Mittelstandstagung) unter Einbeziehung der
Dekanate sowie Weiterentwicklung dieses Formats.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Die EKHN-Unternehmer*innentagung findet alle zwei Jahre statt; die nächste
Tagung ist erst 2021.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B05202 Wirtschaft und Finanzpolitik

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -205.250-196.800 -197.300 -7.950

12.Sach- und Dienstaufwendungen -22.500-22.700 -42.500 20.000

-227.750-219.500 -239.800 12.05015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-227.750-219.500 -239.800 12.05016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-227.750-219.500 -239.800 12.05020.Ordentliches Ergebnis

-227.750-219.500 -239.800 12.05024.Jahresergebnis vor Steuern

-227.750-219.500 -239.800 12.05026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-227.750-219.500 -239.800 12.05030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-94.134-36.109 -85.317 -8.816

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-9.753-13.684 -9.734 -19
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Unterbudget B05203 Arbeit und Soziales

Der Arbeitsbereich Arbeit & Soziales umfasst die Referate Erwerbsarbeit,
Europäische Arbeitsmarktfragen und berufliche Jugendbildung sowie Arbeitsmarkt-
und Sozialpolitik.

Beschreibung

Fachliche Expertise unter Einbeziehung sozialethischer Reflexion mit Blick auf
Grundthemen der Arbeitswelt, der Arbeits- und Sozialpolitik (z. B.
Arbeitsmarktpolitik, Jugend und Ausbildung, Arbeitslosigkeit und
Arbeitsloseninitiativen, Arbeiten in Europa, Sozialpolitische Entwicklungen in
Europa)

Ziel/e

Fachliche Beratung der KL, fachliche Beratung und qualitätssichernde Unterstützung
der Dekanate (DSV, Dekanatssynoden, Profil- und Fachstellen) und z. T.
Kirchengemeinden; Mitarbeit an Veröffentlichungen/Stellungnahmen,
Referententätigkeit; Durchführung von Veranstaltungen und Projekten sowie
Betriebsbesuchen; Entwicklung und Pflege von fachlichen Kontakten in den
Gliedkirchen der EKD, zu Gremien der EKD und internationalen Bündnissen (z. B.
KWA/EKD; CEC/CALL-Netzwerk auf europäischer Ebene, EKD Büro in Brüssel,
GEKE); Geschäftsführung der Vergabekommission Arbeit und Qualifizierung der
EKHN; Geschäftsführung des Ausbildungsnetzwerkes st.ar.k; Entwicklung und
Pflege von Kontakten zu Gewerkschaften, Arbeitsagenturen, zivilgesellschaftlichen
Gruppen, staatlichen Stellen und ökumenischen Partnern im Kirchengebiet

Leistungen zur Zielerreichung

Fachliche Begleitung der Themen Veränderungen unserer Lebens-und Arbeitswelt
durch die Digitalisierung, Prekäre Beschäftigung und Armut im Alter; Durchführung
und Ausweitung (in Zusammenarbeit mit der GMAV der EKHN) der regionalen
Fachgespräche zwischen Gewerkschaften und Verantwortlichen in den Dekanaten;
Vorsitz und Geschäftsführung der Vergabekommission Arbeit und Qualifizierung der
EKHN; Durchführung verschiedener Angebote für Erwerbslose (z.B. viertägiges
Kultur- u. Kreativseminar für Erwerbslose, Veranstaltung zu Wahlverhalten von
Erwerbslosen mit Kandidaten zur Landtagswahl Hessen im Odenwald mit mehr als
50 TN); Mitarbeit im Arbeitskreis Kirche und Gewerkschaften Hessen Vorbereitung
und Durchführung Podiumsdiskussion „Was hält die Gesellschaft zusammen“, 16.
Januar 2019 mit ca. 300 TN; Auf- und Ausbau des Themenschwerpunktes Europa,
Netzwerkarbeit mit der Europäischen Sonntagsallianz und Engagement im Kontext
der europäischen Säule sozialer Rechte; diverse Fachberatungen. Expertise zu den
Wahlen zum Europäischen Parlament 2019; diverse Fachberatungen und Vorträge
im Kirchengebiet.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Fachliche Begleitung des Themas „Armut im Alter“ (hier: Sensibilisierung für das
Thema mit unterschiedlichen Akteuren und Aktionen, verbunden mit der
strukturellen, politischen Frage der Ausgestaltung unserer
Sozialversicherungssysteme); Planung und Durchführung; Vorsitz und
Geschäftsführung der Vergabekommission Arbeit und Qualifizierung; zweites
Sozialpodium Kirche + Gewerkschaft in Hessen zum Thema Altersarmut, Aus-und
Aufbau eines Fachkreises zum Thema Digitalisierung & Gesundheit in der EKHN;
weiterer Ausbau des Arbeitsgebiets Europa um das Thema Akquise von
europäischen Fördermitteln; themenbezogene Vertiefung der EU-fachlichen
Kontakte auf Bundes- und internationaler Ebene (z. B. KWA, EKD, CEC/CALL-
Netzwerk auf europäischer Ebene, GEKE); verschiedene Veranstaltungen und
Fachberatungen.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

---Erläuterungen zu Ressourcen
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B05203 Arbeit und Soziales

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 2.2502.250 11.250 -9.000

2.2502.250 11.250 -9.0008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -321.950-312.288 -317.292 -4.658

12.Sach- und Dienstaufwendungen -33.750-34.200 -33.750 0

-355.700-346.488 -351.042 -4.65815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-353.450-344.238 -339.792 -13.65816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-353.450-344.238 -339.792 -13.65820.Ordentliches Ergebnis

-353.450-344.238 -339.792 -13.65824.Jahresergebnis vor Steuern

-353.450-344.238 -339.792 -13.65826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-353.450-344.238 -339.792 -13.65830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-15.726-21.714 -15.654 -72
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Unterbudget B05204 Öffentlichkeitsarbeit

Öffentlichkeitsarbeit im ZGVBeschreibung

Unterstützung des Zentrums im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
zeitgemäße Gestaltung und Bearbeitung von Print- und elektronischen Medien des
Zentrums und mit Blick auf Kooperationen in den Regionen des Kirchengebietes
bzw. gesellschaftlicher Partner und damit Vergrößerung des Bekanntheitsgrades.
Unterstützung des Netzwerkes „Wir sind Nachbarn. Alle“

Ziel/e

Entwicklung und regelmäßige Pflege der Medien- und Pressekontakte; Koordination
des Informationstransfers zu den Fach- und Profilstellen; Zusammenarbeit mit der
ÖA der EKHN und der regionalen Öffentlichkeitsarbeit (KRÖP); Zusammenarbeit mit
Pressestellen der Kooperationspartner; regelmäßige Aktualisierung und
Weiterentwicklung der ZGV-Internetseite; Journalistische Redaktion der
Druckerzeugnisse des ZGV (Aus unserer Arbeit, Perspektiefe u. v. m.); Erstellung
von Publikationen, Flyern und Präsentationen; regelmäßige Aktualisierung und
Weiterentwicklung der ZGV-Datenbank. Kampagnenplanung mit den
Öffentlichkeitsreferent*innen der gesellschaftlichen Kooperationspartner z.B. für das
Bündnis Soziale Gerechtigkeit Hessen.

Leistungen zur Zielerreichung

Mitarbeit Impulspost Sonntagsschutz, pressemäßige Begleitung des Projekts „5.000
Brote. Konfis backen Brot für die Welt“, 3 Perspektiefen (z.B. zum Thema
„Nachhaltig einkaufen“); Erstellung des ZGV-Jahreshefts „Aus unserer Arbeit“; ÖA-
Begleitung der Projektstelle „Demokratie stärken in der Gesellschaft“ im ZGV;
Aktualisierung der ZGV-Datenbank und Homepage aufgrund der Europäische
Datenschutzgrundverordnung bzw. der neuen EKD-Datenschutzverordung.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Öffentlichkeitsarbeit für das EKHN-EKKW-DH-Netzwerk „Wir sind Nachbarn. Alle“ in
Kooperation mit der Öffentlichkeitsarbeit der EKKW und DH; Aufbau und Pflege
Twitter-Account für das ZGV

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

---Erläuterungen zu Ressourcen
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B05204 Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -155.335-146.720 -148.980 -6.355

12.Sach- und Dienstaufwendungen -23.000-20.200 -31.000 8.000

-178.335-166.920 -179.980 1.64515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-178.335-166.920 -179.980 1.64516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-178.335-166.920 -179.980 1.64520.Ordentliches Ergebnis

-178.335-166.920 -179.980 1.64524.Jahresergebnis vor Steuern

-178.335-166.920 -179.980 1.64526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-178.335-166.920 -179.980 1.64530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-7.734-10.202 -7.350 -384
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Unterbudget B05205 Ländlicher Raum und Landwirtschaftliche Familienberatung

Der Arbeitsbereich Ländlicher Raum umfasst das Referat „Ländlicher Raum".Beschreibung

Fachliche Expertise und ethische Reflexion zu Veränderungsprozessen in den
ländlichen Räumen der EKHN, der Agrar-, Ernährungs-, Regionalentwicklungs-,
Umwelt- und Energiepolitik bereitstellen.

Ziel/e

Entwicklung und Pflege von Kontakten zu Bauern-, Landfrauen-, Landjugend- und
Umweltverbänden, staatlichen Institutionen, zivilgesellschaftlichen Gruppen und
ökumenischen Partnern im Kirchengebiet; Fachliche Beratung der KL, fachliche
Beratung und qualitätssichernde Unterstützung der Dekanate (DSVs,
Dekanatssynoden, Profil- und Fachstellen) und Kirchengemeinden; Mitarbeit an
Veröffentlichungen/Stellungnahmen, Referententätigkeit, Durchführung von
Veranstaltungen und Projekten; Entwicklung und Pflege von fachlichen Kontakten in
den Gliedkirchen und Gremien der EKD (u. a. Ev. Dienst auf dem Land), Mitglied der
Kammer für nachhaltige Entwicklung der EKD; Fachliche Qualifizierung der Arbeit
des ZGV in allen Fachreferaten, einschließlich thematischer Vernetzungsleistung;
die Aufgaben der Landwirtschaftlichen Familienberatung werden durch
ehrenamtliche Kräfte ausgeführt, die durch die Evangelische Kirche Kurhessen-
Waldeck (EKKW) ausgebildet und betreut werden.

Leistungen zur Zielerreichung

32 Veranstaltungen als Referentin oder Moderatorin mit ca. 1.500 Teilnehmern;
fachliche Bewertung von 16 Dörfern im Rahmen der siebentägigen Bereisung der
Landesjury „Unser Dorf hat Zukunft“ in Hessen mit über 2.000 beteiligten
Dorfbewohnern; ausführliche Fachberatung zu den Themen
Kirchenlandverpachtung und Sozialraumanalyse für EKHN-Institutionen;
Durchführungsunterstützung des Landeserntedankfestes; Hauptorganisation eines
dörflichen Ortstermins für Staatsminister Wintermeyer; Moderation einer
Großveranstaltung zur Stromtrassenführung mit der Bundesnetzagentur; Mitarbeit
bei der Festlegung der Nachhaltigkeitsziele des Landes Hessen (17 SDG);
Verschiede Vorträge und Fachberatungen zu agrarpolitschen Themen und Themen
des ländlichen Raums; bearbeitung des Themas Landwirtschaft und Klimawandel;
Vertiefung und Veranstaltungen zu ethischen Fragen bezüglich Biodiversitätserhalt
sowie Nutztierhaltung.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Dialoge Landwirtschaft – Gesellschaft; Nutztierethik;  ländliche Raumentwicklung
und kirchliche Beteiligung, Reform der EU-Agrarpolitik, Miniprojekte zur Förderung
der Biodiversität auf Kirchengelände  und bei Kirchengebäuden.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Miniprojekte „Biodiversität auf Kirchengelände und bei Kirchengebäuden“ werden
auch in 2020 mit insgesamt 5.000 EUR gefördert.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B05205 Ländlicher Raum und Landwirtschaftliche Familienberatung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 15.00015.000 15.000 0

3. Zuschüsse von Dritten 4.0004.000 4.000 0

19.00019.000 19.000 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -112.425-106.400 -108.100 -4.325

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-15.000-15.000 -15.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -14.000-27.100 -19.000 5.000

-141.425-148.500 -142.100 67515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-122.425-129.500 -123.100 67516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-122.425-129.500 -123.100 67520.Ordentliches Ergebnis

-122.425-129.500 -123.100 67524.Jahresergebnis vor Steuern

-122.425-129.500 -123.100 67526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-122.425-129.500 -123.100 67530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-6.609-7.398 -5.333 -1.276
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Unterbudget B05206 Umwelt und Digitale Welt

Der Arbeitsbereich umfasst die Themenschwerpunkte Umwelt (1), Digitale Welt (2)
und Klimaschutzmanagement (3)

Beschreibung

1. a) Fachliche Begleitung der umweltethischen Verantwortung der Kirche in einem
interdisziplinären Horizont entwickeln und nach innen und außen wahrnehmen bzw.
kommunizieren. Nach innen: Übergang des Umweltgedankens vom Projekt zum
Prinzip kirchlichen Handelns fördern und gestalten. Nach außen: Sensibilisierung für
schöpfungstheologische und umweltethische Deutungskategorien im
gesellschaftlichen Diskurs im Sinne einer „Öffentlichen Theologie“.
1. b) Kohärenzen und Inhärenzen zwischen Fragen der Umwelt und Entwicklungen
der digitalen Welt reflektieren und inner- und außerkirchlich thematisieren.
2. Veränderungsprozesse, die sich durch die Digitalisierung der Gesellschaft
ergeben, sind abgebildet. Besonderes Augenmerk wird auf die Themen
Datenschutz, Kommunikation und Teilhabe sowie aufwachsen in einer digitalisierten
Welt gelegt.
3. Fachliche Begleitung bei der schrittweisen Umsetzung des EKHN-
Klimaschutzkonzepts im Bereich Verbraucherstärkung (Umweltmanagement,
Beschaffung, Mobilität und andere nutzerorientierte Maßnahmen zur CO2-
Reduktion) zur Senkung des CO2-Ausstoßes der EKHN sowie fachliche Vertretung
des Themas nach innen und nach außen.

Ziel/e

Entwicklung und Pflege von Kontakten zu thematisch relevanten Verbänden und
Initiativen, zivilgesellschaftlichen Gruppen, staatlichen Stellen und ökumenischen
Partnern im Kirchengebiet.
Fachliche Beratung der Kirchenleitung; fachliche Beratung und qualitätssichernde
Unterstützung der Dekanate (DSVs, Dekanatssynoden, Profil- und Fachstellen) und
Kirchengemeinden; Mitarbeit an Veröffentlichungen/Stellungnahmen;
Referententätigkeit; Durchführung von Veranstaltungen und Projekten; Entwicklung
und Pflege von fachlichen Kontakten in den Gliedkirchen der EKD und zu den
Gremien der EKD; fachliche Qualifizierung der Arbeit des ZGV in allen
Fachreferaten, einschließlich thematische Vernetzungsleistung; Vortragstätigkeiten
Entwicklung und Pflege von Kontakten zu thematisch relevanten Verbänden und
Initiativen, zivilgesellschaftlichen Gruppen, staatlichen Stellen und ökumenischen
Partnern im Kirchengebiet.
Fachliche Beratung der Kirchenleitung; fachliche Beratung und qualitätssichernde
Unterstützung der Dekanate (DSVs, Dekanatssynoden, Profil- und Fachstellen) und
Kirchengemeinden; Mitarbeit an Veröffentlichungen/Stellungnahmen;
Referententätigkeit; Durchführung von Veranstaltungen und Projekten; Entwicklung
und Pflege von fachlichen Kontakten in den Gliedkirchen der EKD und zu den
Gremien der EKD; fachliche Qualifizierung der Arbeit des ZGV in allen
Fachreferaten, einschließlich thematische Vernetzungsleistung; Vortragstätigkeiten

Leistungen zur Zielerreichung
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1. Beirat Flughafengespräche: Gespräche mit Vertreter*innen von Bürgerinitiativen
in Rheinland-Pfalz und Hessen und Gespräche mit Fraport, u.a. im Rahmen einer
Vikariatswoche im ZGV; Öffentlichkeitsarbeit zum Gutachten „Lärm stört
Religionsausübung“; Vertretung der hessischen Kirchen im Konvent des "Forums
Flughafen und Region"; Vertretung der hessischen Kirchen in der AG
Sozialmonitoring des „Forums Flughafen und Region“; Mitarbeit im
"Expertengremium Fluglärm" von OB Feldmann, Frankfurt; Begleitung der
Stellungnahme der Hessischen Kirchen zur Planziffer 5.1.6. Flugverkehr im Rahmen
der dritten Änderung des Landesentwicklungsplans 2010 in 2017/18; Begleitung und
fachliche Abstimmung mit betroffenen Dekanaten im Rahmen eines
Konsultationsverfahrens zur Verschiebung der Abflugroute Amtix kurz am Flughafen
Frankfurt; Durchführung der ökumenischen online-Predigthilfe "nachhaltig predigen"
und Neuaufbau einer englisch-sprachigen Version www.sustainable-preaching.org;
Durchführung der ökumenischen Aktion "Autofasten" und Beschäftigung mit dem
Thema „Entgeltumwandlung zur Anschaffung von E-Bikes“; federführende
Gestaltung und Durchführung des Schöpfungstages in Kooperation mit ACK
Hessen-Rheinhessen; Vertretung der hessischen Kirchen in der
Nachhaltigkeitskonferenz des Landes Hessen in Kooperation mit Ev. Kirche von
Kurhessen-Waldeck; Mitarbeit beim Klimaschutzbeirat des Landes Rheinland-Pfalz
in Kooperation mit Ev. Kirche der Pfalz; Mitglied beim "Runden Tisch Lärm" des
Landes Rheinland-Pfalz; Mitglied im Beirat "Netzwerk Energiegenossenschaften
e.V."; Vertretung der EKHN in der "Klima-Allianz" Deutschland; Mitarbeit im vom
Bundesamt für Naturschutz (BfN) geförderten Projekt "Religionen und Naturschutz";
Organisation einer „Religiösen Woche für Naturschutz“ in Darmstadt; fachliche
Begleitung des synodalen Entscheidungsprozesses zum
Energiebeschaffungsgesetz; Mitarbeit an Erstellung einer RVO zur Beschaffung von
Waren und Dienstleistungen und einer entsprechenden Arbeitshilfe; Mitarbeit an KL-
Vorlagen zu Klimaschutzmaßnahmen in der EKHN; Vorträge zu Klimaschutz und
Schöpfungsbewahrung in verschiedenen Dekanaten der EKHN mit einer
Teilnehmerzahl zwischen 20 – 150 Personen ; Veröffentlichungen in kirchlichen
Medien (Kirchenzeitung u.a.).
2. Organisation und Durchführung von elf Studien- und Fachtagen im Bereich
Digitale Welt (Jugendmedienschutz, DSGVO – DSG-EKD, Fach- und
Profilstellentag) mit einer Teilnehmerzahl von insgesamt 350 Personen; neun
Vorträge und Workshops im Rahmen kirchlicher und kommunaler Veranstaltungen
(z. B. Forum Kirche-Wirtschaft-Arbeitswelt, Hessische Lehrkräfteakademie,
Gesprächskreis EKiR Koblenz, Fachforum Mediensucht Hessen) mit einer
Teilnehmerzahl von insgesamt 400 Personen. Vorbereitung, Organisation und
Durchführung einer Institutswoche für Vikar*innen zur Digitalisierung.
3. Einführung kirchliches Umweltmanagement „Grüner Hahn“: Betreuung der 15
bestehenden Umweltteams und Gewinnung von sechs neuen Gemeinden und
Einrichtungen für den Grünen Hahn; Re-Zertifizierung der Gemeinde Alzey,
Moderation des Einführungsprozesses im ZGV; Durchführung eines erstes
Netzwerktreffens der Umweltteams; Qualifizierung von Umweltauditor*innen und -
auditoren zur Begleitung der Gemeinden (Abschluss 2. Kurs mit sechs
Teilnehmenden); Vorbereitungen zur Einführung einer Umweltmanagement-
Software; Vertretung im KirUm-Netzwerk für kirchliches Umweltmanagement;
Start einer Kampagne zum Nachhaltigen Einkaufen in der EKHN inkl. Betreuung des
Portals wir-kaufen-anders.de und des Netzwerks Nachhaltige Beschaffung,
Erstellung und Verbreitung von Infomaterial Erarbeitung; Mitarbeit an Erstellung
einer Verordnung zur Beschaffung von Waren und Dienstleistungen sowie
Entwicklung einer begleitendenden Handreichung in Kooperation mit dem Referat
Liegenschaftsverwaltung und Baurecht; Vertretung der EKHN im Kundenrat zum
Einkaufsportal.
Durchführung von 32 Informations-, Schulungsveranstaltungen und Vorträgen zum
Umweltmanagement, Nachhaltigem Einkauf und Nachhaltigkeit mit einer
Teilnehmerzahl zwischen 20 und 130 Personen. Öffentlichkeitsarbeit zu den
Themen durch rund 26 Print- und Online-Veröffentlichungen; Erstellung
Förderanträge für ein Anschlussvorhaben zum Klimaschutzmanagement beim
Bundesumweltministerium.
1. Beirat Flughafengespräche: Gespräche mit Vertreter*innen von Bürgerinitiativen
in Rheinland-Pfalz und Hessen; Gespräche mit Fraport; Auswertung und
Neubewertung der Lärm-Erhebung im Rahmen der ehemaligen Projektstelle

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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Flughafen; Vertretung der hessischen Kirchen im Konvent des "Forums Flughafen
und Region"; Mitarbeit im "Expertengremium Fluglärm" von OB Feldmann, Frankfurt;
fachliche Begleitung des Themas "Bahnlärm im Mittelrheintal"; Durchführung der
ökumenische Aktion "Autofasten"; Beteiligung an ökumenischer Aktion
„Klimafasten“; federführende Durchführung der Schöpfungszeit in Kooperation mit
ACK Hessen-Rheinhessen; Durchführung des BfN-geförderten Projektes
"Religionen und Naturschutz" mit Abrahamischem Forum e.V; ggf. Begleitung der
Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzplans der
EKHN; Mitarbeit im Steuerungskreis Nachhaltigkeit der Diakonie Hessen; Vortrags-
und Referententätigkeit zu Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Bewahrung der
Schöpfung.
2. Planung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen zum Thema „EKHN
Portal“ (hier auch: datenschutzkonformer Umgang mit Kommunikationsdiensten und
deren Einbettung in gesellschaftliche  und organisationsinterne
Veränderungsprozesse); Planung und Durchführung von Veranstaltungen in
Zusammenarbeit mit dem Referat Jugendpolitische Bildung, die das Heranwachsen
in einer digitalisierten Welt thematisieren.
3. Fachliche Beratung in den Dekanaten und Gemeinden ausbauen; Betreuung des
kirchlichen Umweltmanagements Grüner Hahn mit dem Schwerpunkt, die
unterstützende Software AVANTI einzuführen, Durchführung des 3. Kurses zur
Qualifizierung für kirchliche Umweltauditor*innen sowie Gewinnung weiterer
Gemeinden und Einrichtungen für den Grünen Hahn. Fortführung der Maßnahmen
zum nachhaltigen Einkauf mit dem Schwerpunkt, Einkäufer*innen durch
Informations- und Schulungsveranstaltungen bei der Anwendung der „Verordnung
zur Beschaffung von Waren und Dienstleistungen“ zu unterstützen und die Nutzung
des Portals wir-kaufen-anders.de weiter voranzutreiben. Geschäftsführung des
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1. Beirat Flughafengespräche: informelle Gespräche mit Vertreter*innen von
Bürgerinitiativen in Rheinland-Pfalz und Hessen; Gespräche mit Fraport;
Auswertung und eventuelle Maßnahmenerarbeitung der Erhebung im Rahmen der
ehemaligen Projektstelle Flughafen; Vertretung der hessischen Kirchen im Konvent
des "Forums Flughafen und Region"; Mitarbeit im "Expertengremium Fluglärm" von
OB Feldmann, Frankfurt; fachliche Begleitung des Themas "Bahnlärm im
Mittelrheintal"; Durchführung der ökum. online-Predigthilfe "nachhaltig predigen" mit
Aufbau eines englisch-sprachigen Portals; Durchführung der ökumenische Aktion
"Autofasten"; Durchführung der Schöpfungszeit in Kooperation mit ACK Hessen-
Rheinhessen; Vertretung der hessischen Kirchen in der Nachhaltigkeitskonferenz
des Landes Hessen in Kooperation mit der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck;
Mitarbeit beim Klimaschutzbeirat des Landes Rheinland-Pfalz in Kooperation mit Ev.
Kirche der Pfalz; Mitglied im "Runden Tisch Lärm" des Landes Rheinland-Pfalz;
Mitglied im Beirat "Netzwerk Energiegenossenschaften e.V."; Vertretung der EKHN
in der "Klima-Allianz" Deutschland; Durchführung des BfN-geförderten Projektes
"Religionen und Naturschutz" mit Abrahamischem Forum e.V., u.a. Gestaltung eines
Dialogforums und einer Religiösen Naturschutzwoche; Mitarbeit im Steuerungskreis
Klimaschutz der EKHN und Geschäftsführung Klimaschutz-Beirat; Umsetzung E-
Mobilität in Verwaltungseinrichtungen der EKHN und Begleitung eines Projekts mit
E-Bikes und E-Lastenrädern in der EKHN.
2. Planung und Durchführung verschiedener Veranstaltungen zum Thema
„souveräner Umgang mit digitalen Technologien“ (hier auch: datenschutzkonformer
Umgang mit Kommunikationsdiensten und deren Einbettung in gesellschaftliche
Veränderungsprozesse); Planung und Durchführung von Veranstaltungen in
Zusammenarbeit mit dem Referat Jugendpolitische Bildung, die das Heranwachsen
in einer digitalisierten Welt thematisieren
3. Einführung kirchliches Umweltmanagement „Grüner Hahn“: Betreuung der
beteiligten Gemeinden und Einrichtungen, Gewinnung weiterer Gemeinden und
Einrichtungen, Durchführung Netzwerktreffen, Teilnahme an Ökoprofit-Zertifizierung
der Stadt Mainz; Beschaffung: Fortführung der 2018 beginnenden Kampagne
„Nachhaltig Einkaufen in der EKHN“, inkl. Beratungs- und Schulungsangebote zur
nachhaltigen und klimafreundlichen Beschaffung für Gemeinden und Einrichtungen,
Betreuung des Portals Wir-kaufen-anders.de, Betreuung und Ausbau Netzwerk;
Mobilität: Umsetzung E-Mobilität in Verwaltungseinrichtungen der EKHN und
Begleitung eines Projekts mit E-Bikes und E-Lastenrädern in der EKHN; Ggf.
Planung Klimaschutzkampagne (falls Synodenbeschluss zu neuem Klimaziel der
EKHN). Mitarbeit im Steuerungskreis Klimaschutz der EKHN; Betreuung
Klimaschutz-Beirat.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. 5.000 EUR sind für die Arbeit des Beirats Flughafengespräche und 5.000 EUR zur
Fortführung der Aktion Autofasten eingeplant.
2.-- ¬
3. Zusätzliche 1,0 Projektstelle Klimaschutzmanagement (E12) sowie 0,25
Verwaltungsunterstützung (E6) eingeplant, beide Projektstellen bis 12/2025, zur
weiteren Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in den Bereichen Mobilität und
nachhaltiger Einkauf.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B05206 Umwelt und Digitale Welt

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -317.675-196.800 -290.600 -27.075

11.Zuschüsse an Dritte -14.000-5.000 -14.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -53.500-27.700 -53.500 0

-385.175-229.500 -358.100 -27.07515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-385.175-229.500 -358.100 -27.07516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-385.175-229.500 -358.100 -27.07520.Ordentliches Ergebnis

-385.175-229.500 -358.100 -27.07524.Jahresergebnis vor Steuern

-385.175-229.500 -358.100 -27.07526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-385.175-229.500 -358.100 -27.07530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-94.134-36.109 -85.317 -8.816

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-13.032-13.684 -14.337 1.305
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Unterbudget B05207 Jugendpolitische Bildung

Der Arbeitsbereich "Jugendpolitische Bildung" beinhaltet sowohl die durch den
Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP) geförderten Veranstaltungen als auch
die thematisch angekoppelten Veranstaltungen, die nicht aus dem KJP gefördert
werden können.

Beschreibung

Koordination der jugendpolitischen Arbeit des Zentrums im Sinne der Vorgaben des
Kinder- und Jugendplans des Bundes (KJP);
Fachliche Expertise bezüglich der Vermittlung und Förderung von
gesellschaftspolitischen Orientierungsmöglichkeiten und Handlungsfähigkeiten (hier
insbesondere in den Schwerpunkten Nachhaltigkeit und Digitalisierung).

Ziel/e

Entwicklung und Pflege von Kontakten zu der Ev. Trägergruppe für
gesellschaftspolitische Jugendbildung, zivilgesellschaftlichen Gruppen, staatlichen
Stellen und ökumenischen Partnern im Kirchengebiet; Planung, Vorbereitung,
Durchführung und Evaluation von Maßnahmen und Projekten der politischen
Jugendbildung; Mitarbeit an Veröffentlichungen/Stellungnahmen,
Referententätigkeit; fachliche Qualifizierung der Arbeit des ZGV in allen
Fachreferaten, einschließlich thematischer Vernetzungsleistung.

Leistungen zur Zielerreichung

Planung, Organisation, Durchführung und Evaluation 20 verschiedener
Veranstaltungen der politischen Jugendbildung, u. a. in den Bereichen Partizipation
Jugendlicher, Nachhaltigkeit, Medienkompetenz und Jugend sowie die Beratung und
Unterstützung Haupt- und Ehrenamtlicher der gesellschaftspolitischen Jugendarbeit;
diverse Fachberatungen. Dabei wurden circa 550 Teilnehmende mit 28
Veranstaltungstagen erreicht.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Weiterentwicklung der jugendpolitischen Bildungsarbeit im Kontext der
organisatorischen und inhaltlichen Veränderungen der jugendpolitischen
Bildungsarbeit der Arbeitsgemeinschaft Evangelische Jugend in der EKD (aej),
Schwerpunkthemen werden dabei Nachhaltigkeit und die Digitalisierung der
Lebenswelten Jugendlicher sein. Planung, Organisation, Durchführung und
Evaluation verschiedener Veranstaltungen der politischen Jugendbildung.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

---Erläuterungen zu Ressourcen
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B05207 Jugendpolitische Bildung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 2.0002.000 2.000 0

3. Zuschüsse von Dritten 75.00075.000 75.000 0

77.00077.000 77.000 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -127.750-106.400 -108.100 -19.650

12.Sach- und Dienstaufwendungen -75.000-75.060 -75.000 0

-202.750-181.460 -183.100 -19.65015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-125.750-104.460 -106.100 -19.65016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-125.750-104.460 -106.100 -19.65020.Ordentliches Ergebnis

-125.750-104.460 -106.100 -19.65024.Jahresergebnis vor Steuern

-125.750-104.460 -106.100 -19.65026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-125.750-104.460 -106.100 -19.65030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-6.126-7.398 -5.333 -793
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh. + Zul. A 16 1,00 1,00

PfrGeh. +  Zul. A 15

PfrGeh. 2,00 2,00

A 13

A 12

A 11

A 10

A 9

E 12 + 50 % 1,00 1,00

E 12 8,00 7,00

E 11

E 10

E 9 + 50% 1,00 1,00

E 09

E 08

E 07

E 6 + 50 % 0,50 1,50

E 06 4,13 4,13

E 05

E 04 1,00 1,00

Stelle wird bewertet 1,00 1,00

Planstellen 19,63 19,63

20202019

Stellenplan 2020

Budgetbereich 5.2

Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung
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Budgetbereich B06 Handlungsfeld Mission und Ökumene (einschl. Zentrum)

B061 Handlungsfeld Mission und Ökumene

B06101 Missionswerke und Partnerkirchen

B06102 Bekämpfung der Not in der Welt

B06103 Ökumenische Bildungsarbeit, interkonfessioneller und interreligiöser Dialog

B06104 Umlage Ev. Entwicklungsdienst

B06105 sonstige Ökumene und Friedensdienst

B06106 Arbeit mit Flüchtlingen im Raum der EKHN

B062 Zentrum Oekumene

B06201 Leitung / Interne Verwaltung

B06202 100% EKHN finanziert

B06203 Zeugnis und Dialog

B06204 Partnerschaften, Entwicklung und Weltverantwortung

B06205 Frieden-Gerechtigkeit-Entwicklung-Bildung

B06206 Hauswirtschaft und Tagungsräume

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

siehe Teilbudgeterläuterungen

2. Ziele und Aufgaben
siehe Teilbudgeterläuterungen

3. Budgetressourcen
siehe Teilbudgeterläuterungen

254



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B06 Handlungsfeld Mission und Ökumene (einschl. Zentrum)

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 441.567394.231 441.833 -266

4. Kollekten und Spenden 25.00035.000 25.000 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 732.654750.105 741.001 -8.347

1.199.2211.179.336 1.207.834 -8.6138. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -2.597.762-2.525.201 -2.477.227 -120.535

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-10.721.363-10.438.148 -10.603.177 -118.186

11.Zuschüsse an Dritte -1.024.324-985.109 -1.024.324 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -573.209-577.263 -566.780 -6.429

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -17.136-13.015 -17.313 177

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -197.430-196.430 -192.430 -5.000

-15.131.224-14.735.166 -14.881.251 -249.97315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-13.932.003-13.555.830 -13.673.417 -258.58616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-13.932.003-13.555.830 -13.673.417 -258.58620.Ordentliches Ergebnis

-13.932.003-13.555.830 -13.673.417 -258.58624.Jahresergebnis vor Steuern

-13.932.003-13.555.830 -13.673.417 -258.58626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-10.571 -17.999 17.999

28.Entnahmen aus Rücklagen 1.453.9951.806.852 1.629.373 -175.378

-12.478.008-11.759.549 -12.062.043 -415.96530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-965.023-350.872 -832.014 -133.009
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Teilbudget B061 Handlungsfeld Mission und Ökumene

1. Struktur und Zusammensetzung
Der Budgetbereich Ökumene gliedert sich wie folgt:

• Missionswerke und Partnerkirchen
• Bekämpfung der Not in der Welt
• Ökumenische Bildungsarbeit, interkonfessioneller und interreligiöser Dialog
• Umlage Ev. Entwicklungsdienst
• Sonstige Ökumene und Friedensdienst
• Arbeit mit Flüchtlingen in der EKHN

Diese Gliederung stellt eine Vielzahl unterschiedlicher Aufgabenbereiche dar. Ein großer Teil der vorgesehenen Mittel
ist durch Zuweisungen an ökumenische Organisationen bzw. Programme festgelegt. Dabei spielen die Zuweisungen an
die beiden Missionswerke EMS und VEM, zu deren Gründungsmitgliedern die EKHN gehört, eine besondere Rolle.
Auch die Hunger- und Katastrophenhilfe des DW-EKD und Hilfsprogramme wie "Kirchen helfen Kirchen", Projekte in
Partnerkirchen sind in diesem Budgetbereich verankert. Weiterhin werden in bescheidenem Umfang (internationale)
ökumenische Bildungsmaßnahmen gefördert und die Zuschüsse für offizielle Partnerschaftsbeziehungen der EKHN
veranschlagt.
Seit dem Haushalt  2017 werden die Sondermittel in Höhe von 20,9 Mio. Euro die die Synode im Herbst 2015 für die
Arbeit mit Flüchtlingen für einen Zeitraum von 10 Jahren (2016-2025) zur Verfügung gestellt hat, in einem gesonderten
Unterbudget gemeinsam mit den Mitteln für die Flüchtlingsseelsorge dargestellt.

2. Ziele und Aufgaben
Ökumenisches Engagement auf allen Ebenen unserer Kirche, in ökumenischer Zusammenarbeit mit anderen Kirchen
innerhalb Deutschlands sowie im Rahmen internationaler (Partnerschafts-) Beziehungen macht deutlich, dass keine
Kirche nur für sich allein existieren kann. Die weltweite Dimension von Kirche wird lebendig in der Auseinandersetzung
mit anderen Konfessionen und Frömmigkeitsstilen, in Zeichen gegenseitiger Anerkennung und Solidarität, im
gemeinsamen Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Die Frage, wie Christen heute
anderen Religionen begegnen, mehr über sie erfahren und ihren Beitrag zu einem friedlichen Zusammenleben in einer
zunehmend multireligiösen Gesellschaft in Deutschland leisten können, hat in den letzten Jahren an Bedeutung
gewonnen. Die verlässliche und über Jahrzehnte geübte Zusammenarbeit im Rahmen von ökumenischen
Organisationen (wie der Ökumenische Rat der Kirchen, die Konferenz Europäischer Kirchen, der Gemeinschaft
Evangelischer Kirchen in Europa und der Konferenz der Kirchen am Rhein) und Missionswerken (der Evangelischen
Mission in Solidarität und der Vereinten Evangelischen Mission) ermöglicht in vielen Fällen die Abstimmung und
Kooperation mit anderen Trägern bzw. Landeskirchen und stellt das (auch finanzielle) Engagement in multilaterale
Zusammenhänge. Die EKHN wird dadurch auch davon entlastet, in größerem Umfang eigene Kapazitäten des
Projektmanagements bereitzustellen.
Der Ökumenische Rat der Kirchen hat auf seiner 10. Vollversammlung 2013 in Busan seine Mitgliedskirchen weltweit
zu einem „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens“ aufgerufen. Diese Einladung hat die Synode der EKHN 2014
angenommen und wird inhaltlich aufgenommen in diesem Budgetbereich.
Die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Flüchtlingszahlen haben die haupt- und ehrenamtlich Engagierten in
der Arbeit mit Flüchtlingen, die Kirchengemeinden, Dekanate und kirchlichen sowie diakonischen Einrichtungen vor
besondere Herausforderungen gestellt. Darauf hat die Synode im Herbst reagiert und Sondermittel sowie eine
Konzeption für die Arbeit mit Flüchtlingen in der EKHN beschlossen (vgl. DS 65/15; Beschluss Nr. 5 der 13. Tagung der
Elften Kirchensynode). Diese Mittel werden im Budgetbereich ausgewiesen.

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
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B061 Handlungsfeld Mission und Ökumene

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 15.10015.100 15.100 0

4. Kollekten und Spenden 010.000 0 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 97.10092.000 93.500 3.600

112.200117.100 108.600 3.6008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -522.250-465.800 -465.525 -56.725

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-10.665.802-10.382.587 -10.547.616 -118.186

11.Zuschüsse an Dritte -999.324-960.109 -999.324 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -28.976-28.745 -28.976 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -920-332 -919 -1

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.430-66.430 -66.430 9.000

-12.274.702-11.904.003 -12.108.790 -165.91215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-12.162.502-11.786.903 -12.000.190 -162.31216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-12.162.502-11.786.903 -12.000.190 -162.31220.Ordentliches Ergebnis

-12.162.502-11.786.903 -12.000.190 -162.31224.Jahresergebnis vor Steuern

-12.162.502-11.786.903 -12.000.190 -162.31226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 1.453.9951.806.852 1.629.373 -175.378

-10.708.507-9.980.051 -10.370.817 -337.69030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-329.468-108.326 -255.951 -73.517
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Unterbudget B06101 Missionswerke und Partnerkirchen

1. Die "Evangelische Mission in Solidarität" (vormals "Evangelisches Missionswerk
in Südwestdeutschland") ist nach Verabschiedung der neuen Satzung mit Wirkung
zum 1. Januar 2012  eine internationale Gemeinschaft  von Kirchen und
Missionsgesellschaften in Asien, Afrika, dem Nahen Osten und Europa geworden.
Die ehemaligen Partnerkirchen wurden durch diesen Schritt zu gleichwertigen
Mitgliedskirchen. Die EMS setzt sich ein für weltweite Mission und kirchliche
Zusammenarbeit. Die EKHN gehört zu den Gründungsmitgliedern (1972) und hat die
Entwicklung zu einer internationalen Gemeinschaft maßgeblich unterstützt.
2. Die Vereinte Evangelische Mission ist eine internationale Gemeinschaft von 34
Kirchen unterschiedlicher Tradition in Afrika, Asien und Deutschland und den von
Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Hervorgegangen aus der Arbeit der
Rheinischen Mission, der Bethel-Mission und der Zaire-Mission, ist die VEM seit
1996 eine internationale Kirchengemeinschaft mit gleichberechtigten
Mitgliedskirchen weltweit. Enge Beziehungen zur VEM bestehen von Seiten der
Propstei Nordnassau.
3. Im Evangelischen Missionswerk in Deutschland (EMW) haben sich evangelische
Kirchen, Missionswerke, Freikirchen, missionarische Vereine und Verbände
zusammengeschlossen. Seine Mitglieder und Vereinbarungspartner sind in
unterschiedlicher Weise in der weltmissionarischen, ökumenischen und
entwicklungsbezogenen Zusammenarbeit mit Christen und Kirchen in Übersee tätig.
4. „Kirchen helfen Kirchen“ ist ein Programm zur Unterstützung bedürftiger Kirchen
und ihrer Einrichtungen in aller Welt. Es ist angesiedelt beim Diakonischen Werk der
EKD und darin Teil der Ökumenischen Diakonie. Als Programm zwischenkirchlicher
Solidarität wurde „Kirchen helfen Kirchen“ Mitte der fünfziger Jahre von
evangelischen Kirchen in Deutschland ins Leben gerufen und wird bis heute von
ihnen getragen.
5. Das Gustav-Adolf-Werk ist ein Spendenwerk, das partnerschaftliche Hilfe
organisiert und evangelische Minderheiten in der Welt stärkt. Mit dem hier
ausgewiesenen Betrag wird die Hauptgruppe Hessen-Nassau unterstützt. Das GAW
Hessen-Nassau pflegt besondere Beziehungen zu Usbekistan und Österreich.
6. Hilfen für Kirchen in der Ökumene und Partnerschaftsarbeit.
7. Ökumenische Gäste / Fahrtkosten

Beschreibung
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1. In den folgenden Handlungsfeldern sind die Mitgliedskirchen der EMS miteinander
tätig, lernen voneinander und unterstützen sich wechselseitig: Weitergabe des
Evangeliums und Gemeindeaufbau, theologische Ausbildung, Fort- und
Weiterbildung kirchlicher Mitarbeitender; Bildungschancen für benachteiligte Kinder,
Jugendliche, Frauen; Diakonische Aufgaben; Begleitung und Selbstorganisation von
Menschen, die mit HIV/AIDS leben; Basisnahe Armutsbekämpfung in
überschaubaren Gemeinschaften; Frieden und Versöhnung, Gerechtigkeit und
Menschenrechte, Schöpfungsverantwortung.
2. Die Mitglieder der VEM wollen in gleichberechtigter Weise zwischen Nord und
Süd – Süd und Süd zusammenarbeiten, um sich gegenseitig in ihren Programmen
zu stärken, Verantwortung und Erfahrungen miteinander zu teilen, Menschen in Not
und Konfliktsituationen zu helfen und so gemeinsam das Wort von der Versöhnung
in Jesus Christus zu bezeugen.
3. Das EMW arbeitet u.a. eng zusammen mit den kontinentalen Kirchenräten in
Afrika, Asien, Pazifik, Lateinamerika und dem Mittleren Osten. Ein Schwerpunkt liegt
dabei in der finanziellen Förderung von gemeinsamen Einrichtungen der Kirchen,
zum Beispiel in der theologischen Ausbildung und für Programme des Interreligiösen
Dialogs. Die Mittel für diese Programme und Projekte werden hauptsächlich von den
Landes- und Freikirchen aufgebracht (über die sogenannte "Liste des Bedarfs").
4. Unterstützung und Förderung von Kirchen unterschiedlicher Konfession in der
Wahrnehmung ihrer pastoralen und diakonischen Aufgaben. Zudem fördert „Kirchen
helfen Kirchen“ Projekte, die die ökumenische Zusammenarbeit vertiefen.
5. Das Gustav-Adolf-Werk versucht, die Kirchen in der weltweiten Diaspora
gesprächsfähig zu machen und unterstützt diese in den Dialogen mit ihrem
gesellschaftlichen Umfeld und mit der katholischen oder orthodoxen
Mehrheitskirche.
6. Mit den Mitteln werden u.a. die durch Synoden- oder Kirchenleitungsbeschluss
festgelegten offiziellen Partnerkirchen der EKHN in besonderen Aufgaben und
Projekten unterstützt. Ferner werden aus den Mitteln ökumenische Programme,
Projekte und Veranstaltungen gefördert; dies geschieht oft gemeinsam mit anderen
Kirchen.
7. Finanzierung von Fahrtkosten für Ehrenamtliche, die die EKHN in ökumenischen
Strukturen und Gremien vertreten sowie für die Begleitung und Unterbringung
ökumenischer Gäste.

Ziel/e

1. EMS-Fokus „Weaving the Web of Life - Mission in Solidarity“; Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit zum Verständnis von Mission heute, Aktionen der Solidarität in
Krisen und Advocacy im Friedenszeugnis und in Menschenrechtsfragen;
interkultureller Austausch und Begegnungen; Projektförderung; Vermittlung von
Ökumenischen Mitarbeitenden; Internationales Freiwilligenprogramm.
2. Die Mitglieder der VEM unterstützen sich gegenseitig durch Austausch von
Personal und finanzielle Hilfe. Besondere Schwerpunkte bilden dabei u.a. die
Diakonie, HIV und Aids, Arbeit für die Rechte von Frauen und Kindern, Stipendien,
Entwicklungszusammenarbeit, interkulturelle Begegnungen, Projektförderung und
Menschenrechtsarbeit.
3. Projekt- und Programmförderung.
4. Weltweite Förderung von Projekten und Programmen, die für die kirchliche
Identität wichtig sind. Hierzu zählt neben der pastoralen Arbeit insbesondere auch
die diakonische Tätigkeit.
5. Projekt- und Programmförderung.
6. Hilfen für Kirchen in der Ökumene und Partnerschaftsarbeit; Projekt- und
Programmförderung; Partnerschaftsprogramme mit Kirchen in Übersee und in
Europa; Besondere Aufgaben in Partnerkirchen und zwischenkirchliche Hilfe;
Unterstützung verschiedener Organisationen und Institutionen sowie der
europäischen Partnerkirchen: Polnische Ökumenische Rat, Evangelische Kirchen in
Polen, Waldenser in Italien, Böhmische Brüder in Tschechien, "Zeichen der
Hoffnung".
7. ---

Leistungen zur Zielerreichung
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1. Im Ergebnisjahr 2018 ist der erste Trunus der in 2012 gewählten Gremien zu
Ende gegangen. Im Dezember kam die neue Synode zu ihrer ersten Tagung
zusammen und hat das Präsidium und den Missionsrat neu gewählt. Zugleich wurde
die Internationalisierung der EMS bekräftigt und der Geschäftsstelle in Stuttgart
aufgetragen, diesen Weg konsequent weiter zu entwickeln.
2. Die Aufgabenschwerpunkte sind weiterhin Evangelisation - Advocacy -
Entwicklung - Partnerschaft - Diakonie. Die EKHN ist weiterhin im Rat der VEM
vertreten.
3. Im Jahr 2017 wurden über die sogenannte "Liste des Bedarfs" Projekte im
Umfang von 5,506 Mio EUR gefördert. Schwerpunkte der Förderung bildeten die
ökumenisch-missionarischen Bereiche der Weltbünde (LWB, ÖRK, WGRK und
Weltbibelhilfe) sowie die Theologische Ausbildung. Ergebniszahlen für 2018 lagen
bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
4. Im Jahr 2018 konnte KhK insgesamt Mittel in Höhe von 2.217.141 EUR vergeben.
Das Verhältnis Projektmittelzahlungen und Kosten der Projektbearbeitung betrug
2016 84,9% zu 15,1%. Der Anteil der Mittel aus der EKHN an den Gesamtmitteln
von KhK betrug 2018 16,6%.
5. Keine Besonderheiten im Ergebnisjahr.
6. Exemplarisch sei hier auf folgende Projektförderungen verwiesen: Interreligiöse
Dialogprogramme im Henry Martyn Institute (Hyaderabad/Indien), Traumaarbeit der
Jiyan Foundation im Nordirak, Menschenrechtsarbeit und Dalitsolidarität der
Partnerdiözese Amritsar, Friedensarbeit der südkoreanischen Partnerkirche, 70
Jahre ÖRK, ökumenische Studienreisen von Gemeindegruppen und Dekanaten.
7. Keine Besonderheiten im Ergebnisjahr.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Über die Schwerpunkte für das Planjahr 2020 entscheidet der Missionsrat seinen
Sitzungen im Juni und Dezember 2019.
2. Keine Besonderheiten im Planjahr.
3. Auf der Grundlage von Absprachen innerhalb der EKD orientieren sich die
landeskirchlichen Beiträge zu der "Liste des Bedarfs" an dem EKD
Umlagenschlüssel. Die Anpassung an diesen Schlüssel ist mit dem Haushaltsjahr
2020 abgeschlossen. Dies führt im Haushalt 2019 zu einer Einsparung in diesem
Budgetbereich in Höhe von 50.000 EUR.
4. Mit der Fusion von EED und Brot für die Welt im Herbst 2012 wurde KhK im
"Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung e.V." in Berlin angesiedelt. Der
angestrebte finanzielle Rahmen für das Jahr 2020 beträgt erneut 2 Mio EUR. Als
Schwerpunkte der Projektförderung in 2020 werden u.a. angestrebt: Europa & NUS -
Stärkung der Diakonischen Arbeit, Arbeit mit Geflüchteten; Naher Osten - ein neuer
Förderschwerpunkt liegt in den christlichen Gemeinden und deren diakonischen
Einrichtungen und der Bildungsarbeit; Afrika - Förderung der theologischen Aus- und
Weiterbildung; Asien & Pazifik - Schwerpunkt Gemeindeentwicklung und
Jugendprogramme; Lateinamerika - Programme für benachteiligte und
marginalisierte Gruppen.
5. und 6. Fortsetzung der bisherigen Förderpolitik.
7.  Fortsetzung der Förderung von Ehrenamtlichen im Rahmen von Vertretungen in
ökumenischen Gremien und die Begleitung/Unterbringung von ökumenischen
Gästen im gewohnten Umfang.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr
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1. Der jährliche Beitrag ergibt sich u.a. auf Grundlage des EKD-Umlagenschlüssels
und gliedert sich künftig in Mitgliedsbeiträge aller Kirchen (EKHN 2020: 19.320 EUR)
und Beiträge der 5 süddeutschen Mitgliedskirchen (EKHN 2020: 1.219.750 EUR).
Zusätzlich stehen Mittel zur Verfügung, die auf Antrag aus dem EMS und der VEM
für einzelne Programme bei Bedarf beantragt werden können (2020: 132.501 EUR).
2. Die VEM finanziert sich aus Einnahmen der Mitgliedskirchen und Spenden. 2016
betrugen die Gesamteinnahmen 11,358 Mio. EUR (davon 5,823 Mio. EUR aus den
Mitgliedsbeiträgen der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, der
Evangelischen Kirche im Rheinland, der Evangelische Kirche von Westfalen, der
Evangelisch-reformierten Kirche, der Lippischen Landeskirche, der von
Bodelschwingschen Stiftungen Bethel und der EKHN). Der Mitgliedsbeitrag der
EKHN in 2020 beträgt 276.750 EUR.
3. Die hier ausgewiesenen Mittel sind ein Beitrag der EKHN zur sogenannten "Liste
des Bedarfs" (KiSt-unabhängig. 2020: 500.000 EUR).
4. Das Programm finanzierte sich 2018 aus Beiträgen von Unierten und
Reformierten Kirchen (45%), Kollekten (10,6%), Mitteln des Kirchlichen
Entwicklungsdienstes (17,5%),  des Lutherischen Weltbundes (5,3%), der ACK
(4,8%) und sonstigen Einnahmen (16,8%). Der Anteil des Beitrages der EKHN an
den Gesamteinnahmen betrug 2018 ca. 16,6%. (2020 geplant: 307.500 EUR
zuzüglich Kollekten).
5. ---
6. 714.636 EUR
7. 10.100,-- EUR

Erläuterungen zu Ressourcen

B06101 Missionswerke und Partnerkirchen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-2.461.821-2.481.945 -2.461.821 0

11.Zuschüsse an Dritte -714.636-681.630 -714.636 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -10.100-10.000 -10.100 0

-3.186.557-3.173.575 -3.186.557 015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-3.186.557-3.173.575 -3.186.557 016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-3.186.557-3.173.575 -3.186.557 020.Ordentliches Ergebnis

-3.186.557-3.173.575 -3.186.557 024.Jahresergebnis vor Steuern

-3.186.557-3.173.575 -3.186.557 026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-3.186.557-3.173.575 -3.186.557 030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B06102 Bekämpfung der Not in der Welt

1. Hunger- und Katastrophenhilfe; Unterstützung bei Notständen in Partnerkirchen
2. DW-EKD für Ökumenisches Stipendienaustauschprogramm
3. Sekretariat der Konferenz der Kirchen am Rhein (Regionalgruppe der GEKE) in
Straßburg

Beschreibung

1. Die Mittel werden verwendet für unmittelbare Hilfe in Kriegsregionen, nach
Katastrophen, bei Notständen in Partnerkirchen und für besondere
Herausforderungen wie z.B. der AIDS-Bekämpfung.
2. In Austauschprogrammen - mit Stipendien gefördert - erleben Christen aus aller
Welt unterschiedliche Kulturen und christliche Traditionen. Die Stipendien werden
verwaltet durch das Diakonische Werk der EKD. Das Kirchliche Austauschprogramm
der Evangelischen Kirche in Deutschland existiert bereits seit 1952. Es hat das Ziel,
deutschen und ausländischen Theologinnen und Theologen grundlegende
ökumenische Erfahrungen zu ermöglichen. Vor allem soll auch das Verstehen von
kirchlicher Tradition und Theologie des jeweiligen Gastlandes gefördert werden.
3. Beteiligung an der Finanzierung des Sekretariates der Konferenz der Kirchen am
Rhein (Regionalgruppe der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa - GEKE)
in Straßburg.

Ziel/e

1. Projekt- und Programmförderung.
2. Vergabe von Stipendien durch das DW-EKD.
3. Der Beitrag wird jährlich anteilmäßig von der Generalversammlung beschlossen.
Die EKHN ist Mitglied in dieser Regionalgruppe der GEKE.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Im Ergebnisjahr wurde Katastrophenhilfe u.a. im Rahmen der Flutkatastrophe in
Südindien (Kerala) und nach dem Tsunami auf Sulawesi (Indonesien), für die
allgemeine Diakonie-Katastrophenhilfe in Berlin, die Katastrophenhilfe der
Missionswerke EMS und VEM und der Flüchtlingsströme aus Syrien (Projekte auf
Lesbos) gewährt.
2. Keine Besonderheiten hinsichtlich der Förderung im Ergebnisjahr.
3. Keine Besonderheiten hinsichtlich der Förderung im Ergebnisjahr.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Schwerpunkte / Besonderheiten ergeben sich aus aktuellen Notlagen und
Katastrophen.
2. Fortsetzung der Förderung im Rahmen bisheriger Zusagen.
3. Fortsetzung der anteiligen Finanzierung im bisher zugesagten Rahmen.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Erläuterungen zu Erträge und Aufwendungen im Planjahr:
1. Anteilige Finanzierung im Verbund mit anderen Kirchen bzw.
Entwicklungsorganisationen (254.588 EUR)
2. Anteilige Finanzierung im EKD-Zusammenhang (29.930 EUR)
3. Anteilige Finanzierung im Verbund mit den Kirchen am Rhein (7.656 EUR)

Erläuterungen zu Ressourcen
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B06102 Bekämpfung der Not in der Welt

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

11.Zuschüsse an Dritte -254.588-248.379 -254.588 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -7.656-7.525 -7.656 0

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -29.930-29.930 -29.930 0

-292.174-285.834 -292.174 015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-292.174-285.834 -292.174 016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-292.174-285.834 -292.174 020.Ordentliches Ergebnis

-292.174-285.834 -292.174 024.Jahresergebnis vor Steuern

-292.174-285.834 -292.174 026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-292.174-285.834 -292.174 030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B06103 Ökumenische Bildungsarbeit, interkonfessioneller und interreligiöser Dialog

1. Christen und Israel
2. Ökumenische Bildungsarbeit
3. Konfessionskundliche Arbeit

Beschreibung

1. Förderung des christlich-jüdischen Dialogs
2. Förderung Ökumenischer Bildungsarbeit
3. Förderung des interkonfessionellen Dialogs

Ziel/e

1. Zuschüsse an den Internationalen Rat der Christen und Juden (Sitz in
Heppenheim, Martin-Buber-Haus), den Deutschen Koordinierungsrat der
Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit, den Arbeitskreis "ImDialog"
und Projekte im christlich-jüdischen Dialog.
2. Durchführung und Förderung ökumenischer Tagungen, Informationen für
Gemeinden, Förderung des "Interreligiösen Dialogs", Förderung der Arbeit der
Martin-Niemöller-Stiftung, Vergabe von Martin-Niemöller-Stipendien und Förderung
der Arbeit des Albert Schweizer Archivs.
3. Zuschüsse an das Konfessionskundliche Institut Bensheim, Mitgliedsbeitrag
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Hessen-Rheinhessen, Projekt- und
Tagungsarbeit in der EKHN.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Keine Besonderheiten im Ergebnisjahr.
2. Mit den Mitteln wurden ökumenische Seminare und Veranstaltungen ermöglicht
und gefördert; Martin-Niemöller-Stipendien konnten vergeben werden;
Organisationen/Einrichtungen wie die Martin-Niemöller-Stiftung und das Albert
Schweitzer Archiv wurden im gewohnten Umfang unterstützt.
3. Zuschussvergabe erfolgte im üblichen Umfang.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. ---
2. ---
3. ---

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. Anteilige Förderung mit Kirchen und säkularen Organisationen (68.978 EUR)
2. Anteilige Förderung mit Kirchen und säkularen Organisationen (78.618 EUR)
3. Anteilige Förderung mit Kirchen und säkularen Organisationen (39.171 EUR)

Erläuterungen zu Ressourcen
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B06103 Ökumenische Bildungsarbeit, interkonfessioneller und interreligiöser Dialog

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-186.767-184.920 -186.767 0

-186.767-184.920 -186.767 015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-186.767-184.920 -186.767 016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-186.767-184.920 -186.767 020.Ordentliches Ergebnis

-186.767-184.920 -186.767 024.Jahresergebnis vor Steuern

-186.767-184.920 -186.767 026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-186.767-184.920 -186.767 030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B06104 Umlage Ev. Entwicklungsdienst

Umlage Evangelischer Entwicklungsdienst (EED, früher Kirchlicher
Endwicklungsdienst KED). Der EED ist ein Entwicklungswerk der evangelischen
Kirchen und der alt-katholischen Kirche in Deutschland. Er handelt, gebunden an
den biblischen Auftrag, um sich für eine gerechte, friedliche und das Leben in allen
seinen Formen achtende Welt einzusetzen. Seit 2012 ist er Teil des mit Brot für die
Welt gemeinsamen Evangelischen Entwicklungswerkes mit Sitz in Berlin.

Beschreibung

Der EED/das Evangelische Entwicklungswerk trägt mit seiner Arbeit zur Minderung
von Armut, Hunger und Not bei, zum Aufbau gerechter Gesellschaften, zur
gewaltfreien Lösung von Konflikten, zum bewahrenden Umgang mit der Schöpfung
und zur Überwindung der ungerechten Folgen der Globalisierung.

Ziel/e

Finanzielle Förderung von Projekten und Programmen von Partnern in Afrika, Asien,
Pazifik, Lateinamerika, der Karibik, im Mittleren Osten und in Südosteuropa;
Vermittlung von Fachkräften; Vergabe von Stipendien; fachliche Beratung der
Partner; Informations- und Lobbyarbeit in Deutschland und auf der europäischen
Ebene.

Leistungen zur Zielerreichung

Keine Besonderheiten im Ergebnisjahr.Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Keine Besonderheiten im Planjahr.Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Der EED setzt Kirchensteuermittel, staatliche Zuschüsse, Spendenmittel und
Kollekten (Brot für die Welt Kollekten) ein. Die Höhe der in dieser Haushaltsstelle
ausgewiesenen Mittel wird auf Grundlage eines Schlüssels berechnet, der von der
Kirchenkonferenz der EKD verbindlich beschlossen wurde. Die Berechnung der
Umlage 2020 erfolgt wie folgt: Mittel des Kirchensteuernettoaufkommens der EKHN
2015-2017 x 1,5% (= 7.767.492 EUR) abzüglich 50% der in 2016 von Seiten der
EKHN erfolgten Zahlungen an Missionswerke (= 1.136.575 EUR).

Erläuterungen zu Ressourcen

B06104 Umlage Ev. Entwicklungsdienst

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-6.630.917-5.959.040 -6.331.633 -299.284

-6.630.917-5.959.040 -6.331.633 -299.28415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-6.630.917-5.959.040 -6.331.633 -299.28416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-6.630.917-5.959.040 -6.331.633 -299.28420.Ordentliches Ergebnis

-6.630.917-5.959.040 -6.331.633 -299.28424.Jahresergebnis vor Steuern

-6.630.917-5.959.040 -6.331.633 -299.28426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-6.630.917-5.959.040 -6.331.633 -299.28430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B06105 sonstige Ökumene und Friedensdienst

1. Die gesamten Mittel für Flüchtlingsseelsorge sowie die von der Synode in 2015
beschlossenen 20,9 Mio. EUR für die Arbeit mit Flüchtlingen sind mit dem Haushalt
2018 in einem neuen Budgetbereich B06106 ausgewiesen.
2. Personal- und Sachkosten der Finnischen Gemeinde für Südwestdeutschland
(Dienstsitz Frankfurt); Mittel, die auf Antrag von Gemeinden anderer Sprache und
Herkunft im Rhein-Main-Gebiet für Einzelmaßnahmen und Projekte zur Verfügung
gestellt werden.
3. Abschiebebeobachtung am Flughafen Frankfurt (gemeinsam mit dem Bistum
Limburg, der UNO Flüchtlingshilfe e.V., FRAport und Diakonie Hessen).
4. Auf drei Jahre befristetes Projekt (Ende 31.12.2017) im Dekanat Wiesbaden
gemeinsam mit der Partnerkirche UCC New York Conference zum Aufbau eines
englischsprachigen Angebotes im Dekanat. Mit dem Haushalt 2018 in die
Verantwortung des Dekanates übergegangen.
5. Von der Synode im November 2014 beschlossenen Mittel für die Initiative des
Ökumenischen Rates der Kirchen für eine Pilgerreise der Gerechtigkeit und des
Friedens.
6. Friedensdienst: Mit den ausgewiesenen Mitteln werden Organisationen
unterstützt, die für die Friedensarbeit in der EKHN relevant sind. Dazu gehören u.a.
der ICJA Freiwilligendienst (in Nachfolge des Christlichen Friedensdienstes
Frankfurt) und Aktion Sühnezeichen (Berlin).

Beschreibung

1. siehe Budgetbereich B06106.
2. Pfarramtliche Versorgung der Finnische Gemeinden im Südwestdeutschland.
3. Beobachtung und Begleitung von Abschiebungen über den Flughafen Frankfurt.
4. 5. Förderung von Projekten und Initiativen im Rahmen des von der
Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 2014 in Busan
beschlossenen Pilgerweges der Gerechtigkeit und des Friedens.
6. Förderung der genannten Organisationen und ihrer Friedensdienste.

Ziel/e

1. siehe Budgetbereich B06106.
2. Vorlage der Sach- und Personalkosten durch die EKHN/100% Erstattung durch
EKD.
3. Anteilige Finanzierung einer 0,5 Stelle Abschiebebeobachtung.
4. Entwicklung und Aufbau eines englischsprachigen kirchlichen Angebotes im
Rahmen einer befristeten 0,5 Stelle (2015-2017). Mit dem Haushalt 2018 in die
Verantwortung des Dekanates übergegangen.
5. Mittelvergabe durch den Ausschuss „Pilgerweg der Gerechtigkeit und des
Friedens“.
6. Freiwillige (ca. 12) im Ausland erhalten die Versicherungskosten (Kranken-,
Unfall- und Haftpflichtversicherung); die genannten Dienste werden in ihrer
Organisations- und Beratungsstruktur unterstützt.

Leistungen zur Zielerreichung

1. siehe Budgetbereich B06106.
2. – 4. Keine Besonderheiten im Ergebnisjahr.
5. vgl. Bericht des Vergabeausschusses an die Synode (Drs 38-18).
6. Keine Besonderheiten im Ergebnisjahr.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. siehe Budgetbereich B06106.
2.-6. Keine Besonderheiten im Planjahr.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. siehe Budgetbereich B06106.
2. 100% Refinanzierung durch EKD.
3. Weiterhin anteilige Finanzierung.
4.
5. Mittel der Synode (200.000 Euro für 10 Jahre).
6. ---

Erläuterungen zu Ressourcen
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B06105 sonstige Ökumene und Friedensdienst

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 15.10015.100 15.100 0

4. Kollekten und Spenden 010.000 0 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 97.10092.000 93.500 3.600

112.200117.100 108.600 3.6008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -120.250-113.900 -115.775 -4.475

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-93.972-93.730 -93.972 0

11.Zuschüsse an Dritte -30.100-30.100 -30.100 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -11.220-11.220 -11.220 0

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -27.500-36.500 -36.500 9.000

-283.042-285.450 -287.567 4.52515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-170.842-168.350 -178.967 8.12516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-170.842-168.350 -178.967 8.12520.Ordentliches Ergebnis

-170.842-168.350 -178.967 8.12524.Jahresergebnis vor Steuern

-170.842-168.350 -178.967 8.12526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 30.00020.000 30.000 0

-140.842-148.350 -148.967 8.12530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B06106 Arbeit mit Flüchtlingen im Raum der EKHN

1. Flüchtlingsseelsorge in Darmstadt-Eberstadt, Frankfurt Flughafen, Gießen und
Ingelheim
2. Flüchtlingsarbeit der EKHN
Das von der Synode im Herbst 2015 beschlossene und auf zehn (fünf) Jahre
ausgelegte Konzept zur Flüchtlingsarbeit (vgl. Drucksache 65 aus 2015) ist
Grundlage der Flüchtlingsarbeit. Ein Vergabegremium (vom Kirchensynodalvorstand
und der Kirchenleitung berufen) entscheidet über die Vergabe der Mittel in Höhe von
ca. 15,9 MIO EUR auf Grundlage des Konzeptes und weiterer Vorgaben der
Kirchenleitung. Projektanträge über 100.000 EUR und Personalstellen entscheidet
abschließend die Kirchenleitung.
Bausteine des Konzeptes:
I. Steuerung, Beratung, Qualifizierung und Vernetzung
der haupt- und ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in der EKHN
II. Unabhängige Flüchtlingsberatung/Flüchtlingsseelsorge in den Regionen
III. Ausbau des EKHN Flüchtlingsfonds
IV. Neue Herausforderungen in den Kindertagesstätten der EKHN

In der Herbstsynode wurden weitere 5 MIO EUR Sondermittel für die
Flüchtlingsarbeit zur Verfügung gestellt. Über die Vergabe entscheidet das o. g.
Vergabegremium auf der Grundlage von Kriterien, die von der Kirchenleitung
beschlossen wurden.

Beschreibung

1. Seelsorgerliche Begleitung von Flüchtlingen in der EKHN (Hessische
Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber in Gießen, Abschiebungshaft Darmstadt-
Eberstadt und Ingelheim, Flüchtlingsunterkunft am Flughafen Frankfurt) -.
2. Die haupt-, neben- und ehrenamtliche Begleitung und professionelle Beratung
von Flüchtlingen in der EKHN; Unterstützung der Kindertagesstätten, Gemeinden
und Dekanate in der Flüchtlingsarbeit; Förderung einer Willkommenskultur für
Flüchtlinge und deren Integration.

Ziel/e

1. Flüchtlingsseelsorge
• Gottesdienste in Kirchengemeinden zum Thema Flucht und Migration;
• Angebot von Seelsorge, Beratung von Pfarrer*innen und kirchlichen
Mitarbeiter*innen;
• Begleitung von Kirchengemeinden in der Flüchtlingsarbeit
(Vorträge/Gespräche/Pfarrkonvente);
• Beratung von Dekanaten und Propsteien in Flüchtlingsfragen;
• Beratung bzgl. Kirchenasyl;
• Öffentlichkeitsarbeit, Organisation von Veranstaltungen;
• Beratung von Flüchtlingen
2. Flüchtlingsarbeit der EKHN
I. Stellenfinanzierung und Sachkostenmittel zur Steuerung, Beratung,
Qualifikation und Vernetzung der haupt- und ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit in der
EKHN
II. Stellenfinanzierung zur unabhängigen Flüchtlingsberatung
(Asylverfahrensberatung in Erstaufnahmeeinrichtungen, unabhängige
Flüchtlingsberatung in der Region, psychosoziale Versorgung von Asylsuchenden)
III. Ausbau des EKHN Flüchtlingsfonds
• Förderlinie: Projektförderung zur Willkommens- und Integrationskultur,
geförderte Projekte z.B.”Bewerber-Cafe“, Schulungsangebote für Freiwillige in der
Flüchtlingsarbeit, Ausbildungsprojekt Socius“ ;
• Förderlinie: Projektstellen zur professionellen und unabhängigen
Flüchtlingsberatung in unversorgten Regionen auf Ebene des Dekanates bzw. des
regionalen Diakonischen Werkes und Unterstützung der Supervision;
• Förderlinie: Projektstellen zur Koordination und Qualifikation des freiwilligen
Engagements in Landkreisen und Dekanaten;
• Koordinierung des Flüchtlingsfonds, Projektberatung von Gemeinden und
Dekanaten
IV. Unterstützung der Kindertagesstätten durch Fachkraftstunden,
Supervisionen, Projekte u. individuelle Hilfen
V. Sondermittel z. B. für Praktikantenstellen für Flüchtlinge

Leistungen zur Zielerreichung
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1. Keine Besonderheiten im Ergebnisjahr.
2. dazu wurde der Synode ein gesonderter ausführlicher Bericht vorgelegt (vgl. Drs.
39-18).

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1.  Eine sich weiterhin abzeichnende Zunahme von Abschiebehäftlingen in der
Gewahrsamseinrichtung Ingelheim sowie in der neuen hess.
Gewahrsamseinrichtung Darmstadt-Eberstadt.
2. Keine Besonderheiten im Planjahr.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. Seit mehreren Jahren unveränderte Ressourcen für die Flüchtlingsseelsorge
(nicht  über die Rücklage finanziert).
2. Die geplanten Aufwendungen richten sich nach den Beschlüssen aus der Synode
vom Herbst 2015 und spiegeln in der Höhe der Ansätze die im Rahmen des
Konzeptes für die einzelnen Förderlinien bewilligten Mittel wieder.

Erläuterungen zu Ressourcen

B06106 Arbeit mit Flüchtlingen im Raum der EKHN

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -402.000-351.900 -349.750 -52.250

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-1.292.325-1.662.952 -1.473.423 181.098

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -920-332 -919 -1

-1.695.245-2.015.184 -1.824.092 128.84715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.695.245-2.015.184 -1.824.092 128.84716.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.695.245-2.015.184 -1.824.092 128.84720.Ordentliches Ergebnis

-1.695.245-2.015.184 -1.824.092 128.84724.Jahresergebnis vor Steuern

-1.695.245-2.015.184 -1.824.092 128.84726.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 1.423.9951.786.852 1.599.373 -175.378

-271.250-228.332 -224.719 -46.53130.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-329.468-108.326 -255.951 -73.517
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Teilbudget B062 Zentrum Oekumene

1. Struktur und Zusammensetzung
Ökumenisches Engagement auf allen Ebenen unserer Kirche, in ökumenischer Zusammenarbeit mit anderen Kirchen
innerhalb Deutschlands sowie im Rahmen internationaler (Partnerschafts-) Beziehungen macht deutlich, dass keine
einzelne Kirche nur für sich allein existieren kann. Die weltweite Dimension von Kirche wird lebendig in der
Auseinandersetzung mit anderen Konfessionen und Frömmigkeitsstilen, in Zeichen gegenseitiger Anerkennung und
Solidarität, im gemeinsamen Eintreten für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Die Frage, wie
Christen heute anderen Religionen begegnen, mehr über sie erfahren und ihren Beitrag zu einem friedlichen
Zusammenleben in einer zunehmend multireligiösen Gesellschaft in Deutschland leisten können, hat in den letzten
Jahren an Bedeutung gewonnen. Die verlässliche und über Jahrzehnte geübte Zusammenarbeit im Rahmen von
ökumenischen Organisationen und Missionswerken ermöglicht in vielen Fällen die Abstimmung und Kooperation mit
anderen Trägern bzw. Landeskirchen und stellt das (auch finanzielle) Engagement in multilaterale Zusammenhänge.
EKHN und EKKW werden dadurch auch davon entlastet, in größerem Umfang eigene Kapazitäten des
Projektmanagements bereitzustellen.

2. Ziele und Aufgaben
EKHN und EKKW sind als verfasste Kirchen eine eigene Organisation, als Gemeinschaft der Glaubenden können sie
aber nicht für sich alleine bestehen. Daher hat das Zentrum Oekumene die Aufgabe, die Beziehungen der beiden
Kirchen zu anderen Kirchen, religiösen Gemeinschaften und Organisationen innerhalb und außerhalb Deutschlands auf
allen Ebenen unserer Kirche zu begleiten und zu unterstützen.
Das gemeinsame Zentrum Oekumene hat – bezogen auf die beiden hessischen Kirchen – insbesondere folgende
Aufgaben:
- die Entwicklung von Theorie und Praxis im Handlungsfeld Ökumene durch Beteiligung an der theologischen,
gesellschaftlichen und fachlichen Diskussion,
- die Qualitätssicherung der kirchlichen Arbeit im Handlungsfeld Ökumene,
- die Beratung und Unterstützung der Kirchengemeinden, Dekanate und kirchlichen Einrichtungen in Fragen der
Ökumene,
- Aufgreifen von Impulsen aus den Gemeinden und Kirchengemeinden im Bereich Ökumene
- die Zuarbeit der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und des Rates der
Landeskirche der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck bei Anfragen, die das Handlungsfeld Ökumene
betreffen,
- die Vernetzung der im jeweiligen Handlungsfeld tätigen Einrichtungen und Dienste,
- die Mitwirkung an der Personalförderung und Organisationsentwicklung,
- die Öffentlichkeitsarbeit nach den Rahmenvorgaben der Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau und des Rates der Landeskirche der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.

3. Budgetressourcen
Soweit die Finanzierung aus Kirchensteuermitteln erfolgt, geschieht dies gemäß Kooperationsvertrag im Verhältnis 1/3
EKKW und 2/3 EKHN. Die Personal- und Sachmittel werden zu 100% im Aufwand des jeweiligen Unterbudgets
veranschlagt; demgegenüber steht die 33%-ige Refinanzierung aus der EKKW als Ertrag.
In einem gesonderten Unterbudget (B06202 „100% EKHN finanziert“) werden jene Kosten ausgewiesen, die
ausschließlich zu Lasten der EKHN gehen und nicht zu 1/3 von der kurhessischen Kirche refinanziert werden.

272



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B062 Zentrum Oekumene

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 428.035380.731 428.317 -282

4. Kollekten und Spenden 25.00025.000 25.000 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 635.554658.105 647.501 -11.947

1.088.5891.063.836 1.100.818 -12.2298. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -2.075.512-2.059.401 -2.011.702 -63.810

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-55.561-55.561 -55.561 0

11.Zuschüsse an Dritte -25.000-25.000 -25.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -548.985-553.369 -542.604 -6.381

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -16.216-12.683 -16.394 178

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -140.000-130.000 -126.000 -14.000

-2.861.274-2.836.014 -2.777.261 -84.01315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.772.685-1.772.178 -1.676.443 -96.24216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.772.685-1.772.178 -1.676.443 -96.24220.Ordentliches Ergebnis

-1.772.685-1.772.178 -1.676.443 -96.24224.Jahresergebnis vor Steuern

-1.772.685-1.772.178 -1.676.443 -96.24226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-10.571 -17.999 17.999

-1.772.685-1.782.749 -1.694.442 -78.24330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-635.555-242.546 -576.062 -59.493
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Unterbudget B06201 Leitung / Interne Verwaltung

Gemeinsames Zentrum Oekumene der EKHN und der EKKW mit Sitz in Frankfurt, in
finanzieller wie personeller Trägerschaft der EKHN.
Leitung und Geschäftsführung tragen die Gesamtverantwortung für die Erfüllung der
Aufgaben des Zentrums Oekumene. Der Arbeitsbereich „Hauswirtschaft“ umfasst
die Bereiche Hauswirtschaft, Reinigung des Zentrums Oekumene, Raumvergabe
und Veranstaltungsmanagement.

Beschreibung

Mit Beschluss der Synoden von EKKW und EKHN im November 2012 wurden in
den Arbeitsfeldern Mission und Ökumene sowie Religionspädagogik gemeinsame
Zentren zum 01.01.2015 errichtet. Träger des gemeinsamen Zentrums Oekumene
der EKHN und EKKW ist gemäß dem Kooperationsvertrag die EKHN. Mit
Zusammenlegung der Arbeitsbereiche soll für beide Kirchen zusammen langfristig
eine Einsparung der Kosten (Basisjahr 2009) von 20% erreicht werden.
Die Ziele der gemeinsamen Einrichtung sind in der „Ordnung des Zentrums
Oekumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangelischen
Kirche von Kurhessen-Waldeck“ vom 16. Oktober 2014 (ABl. 2015 S. 5) wie folgt
beschrieben:
• das Eintreten der Kirchen für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der
Schöpfung unter Aufnahme von aktuellen Herausforderungen, die sich aus
gegenwärtigen globalen Krisen ergeben,
• die Qualifizierung der ökumenischen Partnerschaften, die Verstärkung der
Zusammenarbeit mit Migrationsgemeinden sowie interkulturelles Lernen, um
dadurch die Kirche als weltweiten Leib Christi begreifbar und erfahrbar zu machen,
• die Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Religion und
Weltanschauung heute durch die Qualifizierung des Dialogs zwischen den
Religionen und Weltanschauungen sowie das Eintreten für die Religionsfreiheit,
• die Weiterentwicklung der versöhnten Vielfalt im Glauben und der
Förderung des interkonfessionellen Dialogs und der Zusammenarbeit zwischen den
Kirchen.

Ziel/e

Dieses Zentrum soll u. a. folgende Aufgaben wahrnehmen (vgl. Ordnung des
Zentrums Oekumene, ABl. 2015, S.5):
• die Entwicklung von Theorie und Praxis durch Beteiligung an der
theologischen, gesellschaftlichen und fachlichen Diskussion,
• die Qualitätssicherung der kirchlichen Arbeit,
• die Beratung und Unterstützung der Kirchengemeinden, Dekanate und
kirchlichen Einrichtungen in Fragen der Ökumene,
• das Aufgreifen von Impulsen aus den Kirchengemeinden und Dekanaten im
Bereich Ökumene,
• die Zuarbeit der Kirchenleitungen der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck,
• die Vernetzung der im Handlungsfeld tätigen Einrichtungen und Dienste,
• die Mitwirkung an der Personalförderung und Organisationsentwicklung,
• die Öffentlichkeitsarbeit nach den Rahmenvorgaben der beiden Kirchen.

Leistungen zur Zielerreichung

Nach den ersten Jahren als gemeinsame Einrichtung der EKHN und EKKW und
einer abschließenden Entscheidung 2017 über die künftige Leitungsstruktur, wird
auch künftig der Leiter/die Leiterin des Zentrums Oekumene zugleich die Aufgaben
eines Ökumenereferenten / einer Ökumenereferentin der EKHN wahrnehmen.
Neben der laufenden Beratungsarbeit in Gemeinden, Dekanaten und für die
Kirchenleitung, wurden v.a. die Themenfelder Friedensarbeit und Interreligiöser
Dialog in 2018 weiterentwickelt (weitere inhaltliche Rückblicke vgl. Budgetbereiche
B06202 – B06206)

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Weitere Förderung des Themenspektrums Gerechtigkeit – Frieden
–Interkonfessionelle / Interreligiöse Dialoge – Ökumenische Partnerschaften –
Globales und Interkulturelles Lernen; Stärkung der Kontakte zu Kirchengemeinden,
Dekanaten und Kirchenkreisen; Vorbereitungen und Projektplanungen
Ökumenischer Kirchentag Frankfurt 2021 (weitere inhaltliche Schwerpunkte vgl.
Budgetbereiche B06202 – B06206)

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr
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Eine Einsparauflage von 5% im Bereich der Sachkosten ist erreicht. Die weiteren 3%
erfolgen in den kommenden Jahren.
In einem gesonderten Unterbudget (B06202) werden weiterhin die Kosten
ausgewiesen, die ausschließlich zu Lasten oder zugunsten der EKHN gehen.
Bereits in 2011 wurde im Rahmen der Kooperationsverhandlungen und auf
Beschluss des Kooperationsrates eine Verständigung über die Stellen herbeigeführt,
die beide Kirchen auf das Jahr 2009 bezogen in das gemeinsame Zentrum
einbringen werden. Dies sind: 21,75 Referenten*nnen (12,5 EKHN und 9,25 EKKW),
9,05 Sachbearbeiterinnen / Sekretärinnen (7,05 EKHN und 2 EKKW) und 3,70
Hauswirtschaft / Reinigungskräfte (3,00 EKHN und 0,70 EKKW). Hinzu kommen
Stellen, die fremdfinanziert sind. Nach Abzug der 20% Sparauflage standen für die
Konzeption des neuen gemeinsamen Zentrums 17 Referenten*nnen und 7,625
Sachbearbeiterinnen/Sekretärinnen zur Verfügung. Für die Umsetzung der
Sparauflage ist ein Zeitraum von 8 Jahren ab Eröffnung des gemeinsamen Zentrums
vorgesehen.
Finanzierung:
Soweit die Finanzierung aus Kirchensteuermitteln erfolgt, geschieht dies gemäß
Kooperationsvertrag im Verhältnis 1/3 EKKW und 2/3 EKHN. Im Blick auf die
Mittelflüsse und den sich daraus ergebenden Planansätzen für 2020 wird auf
Grundlage der synodalen Beschlusslagen von folgendem ausgegangen:
Sachmittel, Personalkosten Angestellte sowie Personalkosten Pfarrer*innen: 100%
im Planansatz und 33% Refinanzierung aus EKKW als Ertrag.

Erläuterungen zu Ressourcen

B06201 Leitung / Interne Verwaltung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 93.54994.395 93.645 -96

7. Sonstige ordentliche Erträge 113.713107.517 108.941 4.772

207.262201.912 202.586 4.6768. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -341.141-322.551 -326.823 -14.318

12.Sach- und Dienstaufwendungen -222.647-232.668 -224.896 2.249

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -12.487-9.428 -12.862 375

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -140.000-130.000 -126.000 -14.000

-716.275-694.647 -690.581 -25.69415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-509.013-492.735 -487.995 -21.01816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-509.013-492.735 -487.995 -21.01820.Ordentliches Ergebnis

-509.013-492.735 -487.995 -21.01824.Jahresergebnis vor Steuern

-509.013-492.735 -487.995 -21.01826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-509.013-492.735 -487.995 -21.01830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-117.819-43.948 -106.818 -11.001
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Unterbudget B06202 100% EKHN finanziert

In diesem Unterbudget werden die Mittel (Spenden und Kollekten) der Aktion
Hoffnung für Osteuropa (HfO) und Kirchen helfen Kirchen (KhK) geführt. Beide
Aktionen werden weiterhin in eigener Verantwortung der beiden Landeskirchen
durchgeführt.

Beschreibung

Mit den Spenden und Kollekten im Rahmen der Aktion Hoffnung für Osteuropa
werden unterschiedliche Projekte in Osteuropa durchgeführt. Schwerpunkte sind
Erholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche die an den Spätfolgen der
Atomkatastrophe von Tschernobyl leiden und Projekte in Weißrussland.
Die Kollekten und Spenden im Rahmen der Aktion Kirchen helfen Kirchen werden
an die zuständige Abteilung im Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung |
Brot für die Welt in Berlin abgeführt.

Ziel/e

Bearbeitung von Projektanträgen im Rahmen der Aktion Hoffnung für Osteuropa und
Mittelvergabe für Projekte.

Leistungen zur Zielerreichung

---Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

---Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Spenden und Kollekten; die bis 2019 hier ausgewiesenen anteiligen Personalkosten
(0,25 Sachbearbeitungsstelle Hoffnung für Osteuropa) sind ab diesem Haushalt im
Budgetbereich B06204 Partnerschaften, Entwicklung und Weltverantwortung
(Abrechnungsobjekt 2922) ausgewiesen.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B06202 100% EKHN finanziert

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 871871 871 0

4. Kollekten und Spenden 25.00025.000 25.000 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 017.856 6.035 -6.035

25.87143.727 31.906 -6.0358. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen 0-17.856 -18.104 18.104

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-55.561-55.561 -55.561 0

11.Zuschüsse an Dritte -25.000-25.000 -25.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -2.639-2.639 -2.639 0

-83.200-101.056 -101.304 18.10415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-57.329-57.329 -69.398 12.06916.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-57.329-57.329 -69.398 12.06920.Ordentliches Ergebnis

-57.329-57.329 -69.398 12.06924.Jahresergebnis vor Steuern

-57.329-57.329 -69.398 12.06926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-57.329-57.329 -69.398 12.06930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B06203 Zeugnis und Dialog

In dem Fachbereich sind die Aufgabenfelder der interkonfessionellen und
interreligiösen Dialoge, das Aufgabenfeld der Weltanschauungen und die
Beziehungen zu Gemeinden anderer Sprache und Herkunft zusammengeführt.

Beschreibung

Entwicklung des und Teilhabe am Dialog mit dem Judentum und dem Islam;
Förderung und Stärkung der Beziehungen von Kirchengemeinden und leitenden
Gremien zu den jüdischen und muslimischen Gemeinden im Gebiet der EKHN und
EKKW. Entwicklung und Begleitung der theologischen Debatten in den
interkonfessionellen, interreligiösen und weltanschaulichen Themenfeldern.
Begleitung und Beratung der Gemeinden anderer Sprache und Herkunft und ihrer
Kontakte zu Gemeinden der EKHN und EKKW; konzeptionelle Begleitung der Arbeit
mit Gemeinden anderer Sprache und Herkunft und interkultureller Öffnungsprozesse
in der EKHN und EKKW.

Ziel/e

Beratung von Gemeinden, Kirchenkreisen, Dekanaten und Leitungsgremien in den
Themen- und Aufgabenfeldern des Fachbereiches;
Erarbeitung und zur Verfügung stellen von Expertisen für die kirchliche und
nichtkirchliche Öffentlichkeit;
Angebot von Vorträgen, Fachseminaren, Studientagen und
Fortbildungsveranstaltungen;
Mitarbeit in Gremien der Landeskirchen, EKD, UEK und VELKD;
Mitarbeit und Vertretung der EKHN und EKKW in ökumenischen und interreligiösen
Gremien sowie Gremien die Themen des Fachbereiches betreffend;
Kontaktpflege zu jüdischen und muslimischen Gemeinden, Gremien und
Einrichtungen;
Begleitung der Arbeitskreise, Konferenzen und Gesellschaften in der EKHN und
EKKW im Aufgabenfeld (Arbeitskreis für Interkonfessionelle Fragen, Konvente
Gemeinden anderer Sprache und Herkunft Rhein-Main und Kassel, Arbeitskreis für
Weltanschauungsfragen, Arbeitskreis „ImDialog - Evangelischer Arbeitskreis für das
christlich-jüdische Gespräch in Hessen und Nassau“, Ev. Arbeitskreis „Christen-
Juden“ in der EKKW, Gesellschaften für den christlich-jüdischen und christlich-
islamischen Dialog, Konferenz für Islamfragen);
Seelsorge und Beratung in weltanschaulichen Fragen.

Leistungen zur Zielerreichung

Umfangreiche Veranstaltungen und Vorträge im Rahmen von 500 Jahre
Reformation; Ökumenische Langzeitfortbildung mit dem Bistum Mainz
„Ökumenisches Lernfeld“; Verstärkter Beratungsbedarf zu religiösen Phänomenen
im interkonfessionellen Bereich; Fortbildungsprogramm an der Near East School of
Theology (Beirut); Erarbeitung und Durchführung des Projektes „Scriptural
Reasoning“ (Muslime und Christen lesen und deuten gemeinsam heilige Texte;
Stadtpraktikum Vikarskurs EKKW (Konzeption und Durchführung); Internat.
Konferenz „Bilanz und Perspektiven des christlich-jüdischen Dialogs“.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Bildungsangebote zum Themenfeld „Ökumenische Spiritualität“; „Ökumene-
Relaunch“ für Teilnehmende an den Ökumene-Langzeitfortbildungen der
vergangenen Jahre; Konsultationsprozess zu einer theologischen Positionierung
gegenüber dem Islam; Studienfahrt/Pastoralkolleg „jüdisches Leben in Polen“;
Handreichung für Kirchenvorsteher*innen „Ev. Orientierung inmitten
weltanschaulicher Vielfalt“

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Dem Fachbereich sind 4,5 Referent*innenstellen (je 1,0 Stelle Dialog Judentum /
Naher Osten, Islam, Interkonfessioneller Dialog, Weltanschauungen und 0,5 Stelle
Gemeinden anderer Sprache und Herkunft) sowie 0,9 Sachbearbeitung / Sekretariat
zugeordnet.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B06203 Zeugnis und Dialog

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 31.87332.157 31.941 -68

7. Sonstige ordentliche Erträge 134.640131.280 129.420 5.220

166.513163.437 161.361 5.1528. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -403.920-393.840 -388.260 -15.660

12.Sach- und Dienstaufwendungen -64.267-65.610 -64.916 649

-468.187-459.450 -453.176 -15.01115.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-301.674-296.013 -291.815 -9.85916.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-301.674-296.013 -291.815 -9.85920.Ordentliches Ergebnis

-301.674-296.013 -291.815 -9.85924.Jahresergebnis vor Steuern

-301.674-296.013 -291.815 -9.85926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-301.674-296.013 -291.815 -9.85930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-235.335-90.272 -213.293 -22.042
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Unterbudget B06204 Partnerschaften, Entwicklung und Weltverantwortung

In dem Fachbereich sind die Aufgabenfelder Ökumenische Partnerschaften,
Entwicklungsfragen (einschließlich kirchlichem Entwicklungsdienst), Angebote
Interkulturellen Lernens und von Trainingsangeboten zur Erlang Interkultureller
Kompetenz zusammengeführt.

Beschreibung

Begleitung und Qualifizierung der Direktpartnerschaften in der EKHN und der
Kirchenkreispartnerschaften in der EKKW. Begleitung von Veränderungsprozessen
in der Arbeit mit überseeischen Partnern und Evaluierung von Begegnungen oder
Projekten. Theologische Klärung des beiderseitigen Verständnisses von Mission und
Entwicklung. Bildungs- Lobby- und Advocacyarbeit zu entwicklungspolitischen
Fragen. Durchführung von Interkulturellen Trainings; Mitarbeit und Vertretung der
EKHN /EKKW in (ökumenischen) Gremien des Themenfeldes.

Ziel/e

Seminare, Fortbildungen, Konsultationen, Partnerschafts- und Begegnungsreisen,
Vorträge, Beratungen, Texte, Bausteine für Gottesdienste, Geschäftsführung der
Ausschüsse für Partnerschaftsreisen und für Entwicklungsbezogene Bildung und
Publizistik, Mittelvergabe für Partnerschaftsreisen und Entwicklungsbezogene
Bildungsangebote.

Leistungen zur Zielerreichung

Tage der Partnerschaften; Abschlussveranstaltung der ersten trialogischen
Begegnung EKHN – Presbyterianische Kirche in Korea (PROK) – Presbyterianische
Kirche in Ghana (PCG); themenbezogene Indienseminare; Begegnungsreisen
innerhalb der europ. Partnerkirchen (Themenschwerpunkt: Populismus); Beginn
einer Langzeitfortbildung gemeinsam mit der badischen Kirche zum Pilgerweg der
Gerechtigkeit und des Friedens; interkulturelle Trainings im Rahmen von
Partnerschaftsbesuchen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Ausbau des europäischen Netzwerkes (u.a. Begegnungsreise „Europa mit
menschlichem Antlitz“); länderbezogene Partnerschaftsseminare; Kampagne für
gesetzliche Sorgfaltspflichten; Interkulturelle Qualifikationsangebote für die
Flüchtlingsarbeit; Vorbereitung von Projekten im Rahmen des ÖKT (gemeinsam mit
Partnerkirchen)

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Dem Fachbereich sind 4,5 Referent*innenstellen (je 1,0 Stelle Afrika, Asien,
Europa/USA/HfO, Partnerschaften EKKW und 0,5 Partnerschaften EKKW-Süd)
sowie 1,65 Sachbearbeitung / Sekretariat zugeordnet. Die bis 2019 in B06202
ausgewiesenen anteiligen Personalkosten (0,25 Sachbearbeitungsstelle Hoffnung
für Osteuropa) sind ab diesem Haushalt hier abgebildet (Abrechnungsobjekt 2922).

Erläuterungen zu Ressourcen
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B06204 Partnerschaften, Entwicklung und Weltverantwortung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 59.80060.301 59.899 -99

7. Sonstige ordentliche Erträge 223.255215.052 214.498 8.757

283.055275.353 274.397 8.6588. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -669.765-645.155 -643.495 -26.270

12.Sach- und Dienstaufwendungen -119.400-121.825 -120.606 1.206

-789.165-766.980 -764.101 -25.06415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-506.110-491.627 -489.704 -16.40616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-506.110-491.627 -489.704 -16.40620.Ordentliches Ergebnis

-506.110-491.627 -489.704 -16.40624.Jahresergebnis vor Steuern

-506.110-491.627 -489.704 -16.40626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-506.110-491.627 -489.704 -16.40630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-188.268-72.217 -170.634 -17.633
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Unterbudget B06205 Frieden-Gerechtigkeit-Entwicklung-Bildung

In dem Fachbereich sind die Aufgabenfelder Brot für Die Welt / Diakonie
Katastrophenhilfe, Friedensarbeit und Friedensbildung sowie Globales Lernen
zusammengeführt.

Beschreibung

Bewusstseinsbildung in den Themenfeldern des Globalen Lernens, der
Friedenbildung; Sensibilisierung für entwicklungspolitische Fragestellungen, Fragen
des Friedens, der Klimagerechtigkeit, des Fairen Handels u.a.; Sicherstellung der
Spendenergebnisse der Aktion Brot für die Welt / Diakonie Katastrophenhilfe;
Bearbeitung theologischer Grundsatzfragen im Aufgabenfeld.

Ziel/e

Seminar-, Bildungs- und Fortbildungsangebote in den Themenfeldern
Globales/Entwicklungspolitisches Lernen, Friedensbildung und Eine Welt für
Multiplikatoren und Multiplikatorinnen, für Gruppen in Gemeinden und Schulen, für
Haupt-, Neben- und Ehrenamtliche;
Erstellen und Bereitstellen von Materialien, Ausstellungen und
Gottesdienstentwürfen in den Themenfeldern; Begleitung, Beratung und
organisatorische Unterstützung von Kirchengemeinden, entwicklungspolitischen
Aktionsgruppen und NGO’s bei der Entwicklung von Veranstaltungen.

Leistungen zur Zielerreichung

Besondere Themenschwerpunkte: Ausstellung, Veranstaltungen und
Bildungsangebote zu den 17 Zielen „Nachhaltige Entwicklung“; Ausstellung „Frieden
geht anders“; Angebote und Materialien zum Gedenken 80 Jahre Beginn Zweiter
Weltkrieg; Entwicklung der Kampagne „Unter 18 nie!“.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Geplante Themenschwerpunkte: Sustainable Development Goals (SDG’s) /
Nachhaltigkeitsziele; Entwicklung Format Stadtrundgänge „DiverCity“; verschiedene
Veranstaltungsformate zu „SAFE PASSAGE – Rüstungsexporte und
Migrationsabwehr“; Kampagne „Unter 18 nie!“; Unterrichtsmaterialien |
Bildungsangebote im Themenfeld Klimawandel und Unternehmensverantwortung;
Schwerpunktthema der neuen Aktion von Brot für die Welt: Armutsbekämpfung.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Dem Fachbereich sind 5 Referent*innenstellen (je 1,0 Stelle Brot für die Welt,
Friedensbildung, Friedensarbeit und 2 Stellen Globales Lernen) sowie 1,5
Sachbearbeitung / Sekretariat zugeordnet.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B06205 Frieden-Gerechtigkeit-Entwicklung-Bildung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 239.383190.408 239.399 -16

7. Sonstige ordentliche Erträge 143.367167.200 169.000 -25.633

382.750357.608 408.399 -25.6498. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -598.950-622.400 -576.200 -22.750

12.Sach- und Dienstaufwendungen -134.356-124.836 -123.814 -10.542

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -2.821-2.424 -2.512 -309

-736.127-749.660 -702.526 -33.60115.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-353.377-392.052 -294.127 -59.25016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-353.377-392.052 -294.127 -59.25020.Ordentliches Ergebnis

-353.377-392.052 -294.127 -59.25024.Jahresergebnis vor Steuern

-353.377-392.052 -294.127 -59.25026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-10.571 -17.999 17.999

-353.377-402.623 -312.126 -41.25130.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-94.134-36.109 -85.317 -8.816
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Unterbudget B06206 Hauswirtschaft und Tagungsräume

Tagungs- und Belegungsmanagement für alle Tagungsräume im Haus; Bewirtung
der Gruppen und bei Gesprächen; Einkauf des Catering; Reinigung aller Räume und
Verkehrsflächen; Hausmeistertätigkeiten.

Beschreibung

Geregelte Auslastung der Seminar- und Tagungsräume; Bewirtung der Gäste;
Sicherstellen eines geregelten Seminarablaufs.

Ziel/e

---Leistungen zur Zielerreichung

---Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

---Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Dem Aufgabenbereich sind 1,0 Hauswirtschafts- und Reinigungskraft sowie 0,9
Sachbearbeitung / Sekretariat im Tagungs- und Belegungsmanagement und 0,17
Hausmeistertätigkeiten zugeordnet.

Erläuterungen zu Ressourcen

B06206 Hauswirtschaft und Tagungsräume

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 2.5592.599 2.562 -3

7. Sonstige ordentliche Erträge 20.57919.200 19.607 972

23.13821.799 22.169 9698. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -61.736-57.599 -58.820 -2.916

12.Sach- und Dienstaufwendungen -5.676-5.791 -5.733 57

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -908-831 -1.020 112

-68.320-64.221 -65.573 -2.74715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-45.182-42.422 -43.404 -1.77816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-45.182-42.422 -43.404 -1.77820.Ordentliches Ergebnis

-45.182-42.422 -43.404 -1.77824.Jahresergebnis vor Steuern

-45.182-42.422 -43.404 -1.77826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-45.182-42.422 -43.404 -1.77830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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BBesG
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh. + Zul. A 16 1,00 1,00

PfrGeh. + Zul. A 15

PfrGeh. + Zul. A 14

PfrGeh. 10,00 10,00

A 13

A 12

E 14

E 13

E 12 + 50 %

E 12 1,00 0,50 1,00 0,50

E 11

E 10 0,50 0,50 1,50 0,50

E 09

E 08 0,69

E 7 + 50% 0,25

E 07 0,00 3,25 0,20

E 6 + 50% 1,70 0,50

E 06 0,10 1,40

E 05

E 04 0,17 0,17

E 2 + 50 % 1,00 1,00

Stelle wird bewertet 13,50 1,01 5,00

Planstellen 27,27 2,01 26,96 1,70

Stellenplan 2020:

  -  0,31 / 0,31 kw  Ausbildungshilfe Christian Education

2020

Stellenplan 2020

Budgetbereich 6.2

 Zentrum Oekumene der EKHN und EKKW

2019
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Budgetbereich B07 Ausbildung und IPOS

B071 Ausbildung

B07101 Vorbereitungsdient der Vikarinnen und Vikare

B07102 Theologisches Seminar

B07103 Theologiestudium, Studienbegleitung und Universitäten

B07104 Ev. Hochschule Darmstadt

B07105 Gemeindepäd.Dienst und afw der Pädagogischen Akademie Darmstadt

B07106 Sonstige Ausbildung und IPOS

B072 Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision

B07201 Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

Im Budgetbereich „Ausbildung und IPOS“ wird die theologische, sozial- und gemeindepädagogische Ausbildung erfasst,
sowie die Unterstützung der Organisationsentwicklung auf Dekanats- und Gemeindeebene finanziert. Als
Ansprechpartner und Institutionen sind im Budgetbereich 7 „Ausbildung und IPOS“ zu nennen: das Theologische
Seminar in Herborn, die Evangelische Hochschule Darmstadt, das Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung (afw) der
Pädagogischen Akademie Elisabethenstift Darmstadt, das Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und
Supervision in Friedberg und die Evangelisch Theologischen Fakultäten auf dem Kirchengebiet der EKHN sowie das
Referat Personalförderung und Hochschulwesen im Dezernat 2 der Kirchenverwaltung.

2. Ziele und Aufgaben
Mit den Mitteln des Budgetbereichs 7 wird die Ausbildung kirchlicher Mitarbeitende für den Pfarrdienst, im
pädagogischen und gemeindepädagogischen Dienst finanziert:

a. Vorbereitungsdienst der Vikarinnen und Vikare
Die Ausbildung der Pfarramtskandidaten und Pfarramtskandidatinnen dient dem Erwerb und der Vertiefung der für den
Pfarrdienst erforderlichen praktisch-theologischen Kenntnisse und Fähigkeiten und schließt mit der Zweiten
Theologischen Prüfung ab.

b. Sozialstipendien/-darlehen aus zweckgebundenen Kollektenmitteln
Die Kollekte zur Förderung von bedürftigen Studierenden der Theologie und der Hessischen Lutherstiftung wird alle
zwei Jahre erhoben. Die Hälfte der Kollekteneinnahmen wird an die Hessische Lutherstiftung abgeführt. Von den
verbleibenden Mitteln kann Studierenden, die in eine finanzielle Notlage geraten, ermöglicht werden, den
Studienabschluss zu erreichen.

c. Kirchliche Studienbegleitung
Die Kirchliche Studienbegleitung begleitet Studierende an den Fakultäten während der gesamten Studienzeit,
insbesondere in der Studieneingangsphase, bei der Organisation und Durchführung des Gemeindepraktikums sowie
durch das Entwicklungsseminar in der Mitte des Studiums und das Perspektivgespräch gegen Ende. Sie zielt auf eine
intensive Förderung und Begleitung für Studierende der Evangelischen Theologie mit dem Berufsziel Pfarramt.

d. Evangelische Hochschule Darmstadt
Die EHD eröffnet der Kirche einen Spielraum innerhalb der allgemeinen Hochschulsozialisation und stellt eine
umfassende Herausforderung an Vermittlung von Theologie und Pädagogik sowie an praktischer Integrationsleistung
dar. An der EHD wird die Ausbildung für Berufe im sozialen und pflegewissenschaftlichen Bereich, sowie im kirchlichen
Dienst (insbesondere für den gemeindepädagogischen Dienst) verantwortet.

e. Pädagogische Akademie Elisabethenstift Darmstadt (afw)
Das Elisabethenstift hat mit der Errichtung der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift gGmbH die evangelischen
Ausbildungsstätten für sozialpädagogische Berufe, das Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung (afw) sowie das
Kinderhaus Elisabethenstift zu einer Einrichtung zusammengefasst.
Im afw der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift wird die Fort- und Weiterbildung von Erzieher/innen, Leiter/innen
von Kindertagesstätten und Lehrer/innen verantwortet.

f. sonstige Ausbildung und IPOS
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Das IPOS unterstützt und berät ehrenamtliche und hauptamtliche Leitungskräfte sowie Gemeinden und Dekanate. Im
IPOS wird die Ausbildung zum/zur Organisationsberater/in, die Personalberatung (Laufbahnberatung, Stellenwechsel-
Coaching u.a.) und die Supervision verantwortet.
Das IPOS wird seit 2016 als  eigener (Buchhal¬tungs-)Mandant geführt, um die gesamtkirchlichen Aufträge im
Wettb¬ewerb vergeben und bepreisen zu können. Der Zuschuss zur Deckung eines Teiles der Personalkosten an das
IPOS (Saldo aus Erträgen und Aufwendungen) ist im Budgetbereich 7 verortet.

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
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B07 Ausbildung und IPOS

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 4003.600 400 0

4. Kollekten und Spenden 18.0507.100 18.050 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 5.45036.500 0 5.450

23.90047.200 18.450 5.4508. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -3.521.699-3.922.325 -3.367.814 -153.885

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-4.467.328-4.676.100 -4.380.040 -87.288

11.Zuschüsse an Dritte -647.712-544.150 -560.800 -86.912

12.Sach- und Dienstaufwendungen -718.300-757.580 -709.804 -8.496

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -14.328-11.377 -12.891 -1.437

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -125.855-153.455 -144.355 18.500

-9.495.222-10.064.987 -9.175.704 -319.51815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-9.471.322-10.017.787 -9.157.254 -314.06816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 1.0001.000 1.000 0

1.0001.000 1.000 019.Finanzergebnis

-9.470.322-10.016.787 -9.156.254 -314.06820.Ordentliches Ergebnis

-9.470.322-10.016.787 -9.156.254 -314.06824.Jahresergebnis vor Steuern

-9.470.322-10.016.787 -9.156.254 -314.06826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -7.0000 -7.000 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 015.000 0 0

-9.477.322-10.001.787 -9.163.254 -314.06830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -7.000-7.000 -7.000 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-3.787.620-1.695.434 -3.430.317 -357.303

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-158.221-145.718 -157.919 -302
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Teilbudget B071 Ausbildung

B071 Ausbildung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 4003.600 400 0

4. Kollekten und Spenden 18.0507.100 18.050 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 5.45036.500 0 5.450

23.90047.200 18.450 5.4508. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -3.521.699-3.922.325 -3.367.814 -153.885

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-4.467.328-4.676.100 -4.380.040 -87.288

11.Zuschüsse an Dritte -647.712-544.150 -560.800 -86.912

12.Sach- und Dienstaufwendungen -718.300-757.580 -709.804 -8.496

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -14.328-11.377 -12.891 -1.437

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -125.855-153.455 -144.355 18.500

-9.495.222-10.064.987 -9.175.704 -319.51815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-9.471.322-10.017.787 -9.157.254 -314.06816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 1.0001.000 1.000 0

1.0001.000 1.000 019.Finanzergebnis

-9.470.322-10.016.787 -9.156.254 -314.06820.Ordentliches Ergebnis

-9.470.322-10.016.787 -9.156.254 -314.06824.Jahresergebnis vor Steuern

-9.470.322-10.016.787 -9.156.254 -314.06826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -7.0000 -7.000 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 015.000 0 0

-9.477.322-10.001.787 -9.163.254 -314.06830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -7.000-7.000 -7.000 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-3.787.620-1.695.434 -3.430.317 -357.303

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-24.260-24.923 -24.165 -95
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Unterbudget B07101 Vorbereitungsdient der Vikarinnen und Vikare

1. Personalgewinnung
2. Vorbereitungsdienst/Vikariat
3. Erste und Zweite Theologische Prüfung
4. Sonstige Ausbildung für den Pfarrdienst: Berufsbegleitende Masterstudiengänge
5. Einstellungsverfahren für den Pfarrdienst: Aufnahmeseminar, Übernahmeseminar,
Sonder-Übernahmeseminar und Einstellungsgespräche

Beschreibung

1. Deckung des Personalbedarfs der EKHN  (s.a. UB 08601 Perspektive 2025, unter
P2 "Werbung für das Theologiestudium und das Vikariat/Werbung für die
Gewinnung von gemeindepädagogischem Nachwuchs")
2. Erlernen der pastoral-theologischen Kompetenzen für den Pfarrberuf
3. Durchführung der theologischen Prüfungen entsprechend der EKHN-
Prüfungsordnung und den EKD-Rahmenrichtlinie
4. Deckung des Personalbedarfs
5. Feststellen der persönlichen Eignung für den Pfarrdienst

Ziel/e

1. Personalmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Informationstage, Internet, Broschüren,
Beratung
2. Erlernen und Einüben der pastoral-theologischen Kompetenzen in der
Vikariatsgemeinde und der Schule:
Kostenerstattung für Lehrpfarrer-Qualifikation, Studientage für Lehrpfarrer, Honorare
Schulpraktikum.
3. Erste Theologische Prüfung: Schriftliche und mündliche Prüfungsleistungen in den
Fächern Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, Systematische
Theologie, Praktische Theologie und Philosophie
Zweite Theologische Prüfung: Schriftliche und mündliche Prüfungsleistungen in den
Fächern Homiletik, Seelsorge, Religionspädagogik und Kirchentheorie,
Theologische Gegenwartsfragen und Kirchenrecht.
4. Fortbildungswochen, Examenstagung, Theologische Prüfung
5. Durchführung der Verfahren

Leistungen zur Zielerreichung

1. Aufnahme von sieben Vikar*innen aus anderen Gliedkirchen der EKD
2. Ausbildung von 84 Vikar*innen in sechs Kursen (in 2018 zwei Kurse mit 16 und 17
Personen)
3. Erste Theologische Prüfung: 35 abgelegte und 27 bestandene Examen.
Zweite Theologische Prüfung: 38 abgelegte und 38 bestandene Examen.
4. -.
5. Durchführung von zwei Aufnahmeseminaren zur Aufnahme in den Praktischen
Vorbereitungsdienst mit insgesamt 25 Bewerbenden (davon wurden 25 in den
Praktischen Vorbereitungsdienst aufgenommen), einem Sonderübernahmeverfahren
und zwei Einstellungsverfahren.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Enge Kooperation mit der Kirchlichen Studienbegleitung und den Fakultäten
2. Im Jahr 2020 werden voraussichtlich 90 Vikar*innen ausgebildet (inkl.
Spezialpraktikum), Arbeit mit der Weiterentwicklung der Konzeption zusammen mit
dem Theologischen Seminar
3. Jeweils im Frühjahr und im Herbst können Erste und Zweite Theologische
Prüfung abgelegt werden.
4. Mitarbeit an der Konzeption und Akkreditierung des berufsbegleitenden
Masterstudiengangs Evangelische Theologie an den Universitäten Mainz und
Frankfurt (s.u. UB 08601 Perspektive 2025 P 19 Nachwuchsgewinnung für kirchliche
Berufe/berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang „;Master of Theology“)
5. Übernahmeverfahren in Zweifelfällen für die Übernahme in den Pfarrdienst auf
Probe.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. ---
2. Für 2020 wurde mit 18 Vikar*innen pro Kurs geplant; es ist mit starken
Schwankungen zu rechnen, dennoch ist diese Zahl mit Rückblick auf die letzten
Jahre ein realistischer Mittelwert.
3. ---
4. ---

Erläuterungen zu Ressourcen
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B07101 Vorbereitungsdient der Vikarinnen und Vikare

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -2.432.000-2.827.500 -2.336.000 -96.000

11.Zuschüsse an Dritte -40.000-40.000 -40.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -242.000-235.900 -242.000 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -115-128 0 -115

-2.714.115-3.103.528 -2.618.000 -96.11515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.714.115-3.103.528 -2.618.000 -96.11516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.714.115-3.103.528 -2.618.000 -96.11520.Ordentliches Ergebnis

-2.714.115-3.103.528 -2.618.000 -96.11524.Jahresergebnis vor Steuern

-2.714.115-3.103.528 -2.618.000 -96.11526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-2.714.115-3.103.528 -2.618.000 -96.11530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-2.953.979-1.343.385 -2.671.592 -282.386
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Unterbudget B07102 Theologisches Seminar

Theologisches Seminar der EKHN in Herborn; Ausbildungsseminar für den
praktischen Vorbereitungsdienst (Vikariat) der EKHN

Beschreibung

1. Ausbildung von Vikar*innen
2. Vorbereitung auf die Zweite Theologische Prüfung
3. Entwicklung von Fortbildungsangeboten für Pfarrer*innen
4. Kasualausbildung von Prädikant*innen

Ziel/e

1. Ausbildungswochen in den Fächern Homiletik, Seelsorge, Religionspädagogik
und Kirchentheorie
2. Durchführung der Examenstagung und der Prüfung "Theologische
Gegenwartsfragen"
3. Durchführung von Fortbildungsangeboten für Pfarrer*innen, Lehrpfarrer*innen-
Qualifikation, Studientage für Lehrpfarrer*innen
4. Fortbildungskurse für Prädikant*innen

Leistungen zur Zielerreichung

1.+2. Ausbildung von 88 Vikar*innen, Prüfung von 23 Vikar*innen
3. Fortbildungsangebote für Pfarrer*innen
4. Kasualausbildung Prädikant*innen – entfällt im Jahr 2019 -

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1.+2 Es werden voraussichtlich 96 Vikar*innen in sechs Kursen und 1
Spezialpraktikum ausgebildet

4. Kasualausbildung für 18 Prädikant*innen

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Der Gebäudeunterhaltungsaufwand für das Schloss Herborn ist auf das Unterbudget
B0431 Tagungsstätten umgelegt (253 TEUR)

Erläuterungen zu Ressourcen
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B07102 Theologisches Seminar

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 4003.600 400 0

4. Kollekten und Spenden 50100 50 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 5.4500 0 5.450

5.9003.700 450 5.4508. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -661.381-653.772 -632.003 -29.378

12.Sach- und Dienstaufwendungen -375.300-418.280 -366.804 -8.496

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -8.866-7.061 -8.536 -330

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.100-26.000 -17.100 2.000

-1.060.647-1.105.113 -1.024.443 -36.20415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.054.747-1.101.413 -1.023.993 -30.75416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.054.747-1.101.413 -1.023.993 -30.75420.Ordentliches Ergebnis

-1.054.747-1.101.413 -1.023.993 -30.75424.Jahresergebnis vor Steuern

-1.054.747-1.101.413 -1.023.993 -30.75426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 015.000 0 0

-1.054.747-1.086.413 -1.023.993 -30.75430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -7.000-7.000 -7.000 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-471.276-175.792 -427.272 -44.004

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-24.260-24.923 -24.165 -95
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Unterbudget B07103 Theologiestudium, Studienbegleitung und Universitäten

1. Unterstützung der EKHN-Studierenden an den Fakultäten
2. Unterstützung der wissenschaftlichen Theologie
3. Finanzielle Zuschüsse an die Theologischen Fakultäten Frankfurt/Gießen, Mainz,
Marburg und das Institut für Theologie und Sozialethik der Technischen Universität
Darmstadt.
4. Sozialstipendien/- darlehen aus zweckgeb. Kollektenmitteln; Fond für soziale
Härtefälle von Theologiestudierenden der EKHN und Stipendienvergabe aus dem
Zinsertrag der Aufstockung des Stiftungskapitals der Hessischen Lutherstiftung.
5. Begleitung und Beratung von Theologiestudierenden an den Ev. Theologischen
Fakultäten Frankfurt/ Gießen und Mainz, weiterer Ausbau der Kirchlichen
Studienbegleitung für alle Theologiestudierenden der EKHN, Durchführung der
verpflichtenden Module der Kirchlichen Studienbegleitung.
6. Forschungs- und Dokumentationsprojekt „Synagogen-Gedenkband Hessen“
Goethe Universität Frankfurt, Martin-Buber-Professur für Jüdische
Religionsphilosophie (FB Evangelische Theologie)

Beschreibung

1. Eine ausreichende Zahl von Studierenden soll für das Fach "Ev. Theologie"
interessiert werden. Die Studierenden der EKHN sollen unterstützt und beraten
werden. (s.a. UB 08601 Perspektive 2025, unter "Werbung für das Theol. Studium
und das Vikariat/Werbung für die Gewinnung von gemeindepädagogischem
Nachwuchs"). Unterstützung der Studierenden vor allem in der
Studieneingangsphase zur Fortführung des Studiums (Sprachen, etc.).
2. Unterstützung von Publikationen von Promovierenden und Zuschüsse für
Fachtagungen
3. Unterstützung der Theologischen Fakultäten in Lehre und Forschung
4. Unterstützung von Theologiestudierenden in sozialen und finanziellen Notlagen -
insb. in der Prüfungsvorbereitungsphase.
5.1 Beratung Theologiestudierender in der Berufsfindungsphase
5.2 Unterstützung der Fakultäten bei der Durchführung von Praktika
(Gemeindepraktikum evtl. Diakoniepraktikum) und in den Studieneingangsprojekten
5.3.Begleitung Theologiestudierender bei der Frage nach persönlichen und
fachlichen Herausforderungen des Pfarrberufes.
5.4 Ausbau der Personalförderung im Rahmen der Kirchlichen Studienbegleitung
6. Erstellung eines Synagogengedenkbands Hessen

Ziel/e

1. Informationstag für am Theologiestudium Interessierte, Theologischer
Begegnungstag für die Oberstufe, Öffentlichkeitsarbeit, Homepage, Broschüren,
Beratung zum Theologiestudium, Aufnahme auf die Liste der Theologiestudierenden
der EKHN. Beratungsseminare und -angebote im Verlauf des Studiums, Büchergeld,
Einzelfallunterstützung zu Exkursionen, Fachtagungen, Wochenend- und
Blockseminaren, Arbeit des Studierendenrates, Studium in Israel u.a.
2. Zuschüsse zu besonderen Forschungsprojekten, Publikationen und
Fachtagungen
3. Unterstützung der Theologischen Fakultäten durch finanzielle Förderung von
Lehraufträgen, Repräsentationsfonds der Dekane (der z.B. für Verabschiedungen
herangezogen wird), Ausstattung der Bibliotheken u.a.
4. Einzelfallunterstützung für Theologiestudierende durch Stipendien,  zinslose
Darlehen und Beratung
5.1 Durchführung von orientierenden Einführungsveranstaltungen in der
Studieneingangsphase
5.2 Organisation der Praktika, Durchführung von Einführungs- und
Auswertungsseminaren zum Gemeindepraktikum.
5.3 Studienberatung bei Prüfungsfragen und Studienortwechseln und in
persönlichen Krisen und Konflikten
5.4 Durchführung der Module der KSB (ca. 30 Reflexionsgespräche, 2
Entwicklungsseminare (26 Pers.), ca. 20 Perspektivgespräche) sowie freiwilliger
Angebote der KSB (Seelsorgepraktikum, Einkehrtage).
6. Textliche und bildliche Dokumentation der jüdischen Gotteshäuser und der
zugehörigen Synagogengemeinden, die um 1930 auf dem Gebiet des heutigen
Bundeslandes Hessen bestanden, Digitalisierung auf einem eigenen Internetportal,
Herstellung der Zugänglichkeit für die weitere Forschung zur Geschichte der Juden
in Hessen und der pädagogischen Nutzbarkeit.

Leistungen zur Zielerreichung
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1. Auf die EKHN-Studierendenliste wurden im Jahr 2018 32 Personen
aufgenommen. Studierendenwochenende auf der Jugendburg Hohensolms mit 45
Teilnehmenden.
2. Es wurden Druckkostenzuschüsse für verschiedene Qualifikationsarbeiten
vergeben, das Promovierendenkolleg der EKHN fand statt mit elf Teilnehmenden.
3. Unterstützung von Wochenend- und Blockseminaren, Festveranstaltungen der
Fakultäten, Projekt- und Studienfahrten und einzelnen Lehrveranstaltungen.
4. Vergabe von fünf Sozialstipendien und drei Sozialdarlehen aus
zweckgebundenen Kollektenmitteln; Vergabe von sechs Sozialstipendien durch die
Hessische Lutherstiftung.
5.1 Einführungsveranstaltungen in die Theologie an den Theologischen Fakultäten
in Frankfurt und Mainz durch die Kirchliche Studienbegleitung
5.2 Das Gemeindepraktikum wurde in Kooperation mit den Theologischen
Fakultäten Mainz und Frankfurt für 16 Studierende durchgeführt. Außerdem
organisierte die Kirchliche Studienbegleitung eine Zwischenauswertungs-
veranstaltung für zwölf Studierende, die ihr Praktikum an anderen Fakultäten
vorbereitet haben. Das Gemeindepraktikum findet seit 2019 nicht mehr im Herbst,
sondern im Frühjahr statt (Feb./Mrz.).
5.3 Durch die Umsetzung der neuen Prüfungsordnung wurde das Beratungsangebot
des Referates Personalförderung und Hochschulwesen weiterhin in individuellen
Prüfungsfragen stark in Anspruch genommen.
5.4 Es stehen zum 1. März 2019 150 Studierende (2016 = 50 Pers.) auf der Liste
der Kirchlichen Studienbegleitung. 16 haben bereits ihre Pflichtmodule absolviert.
Ein erster Absolvent der KSB ist seit dem 1.2.2019 im Vikariat. Im Frühjahr 2018
nahmen 23 Studierende an der Studienreise der KSB nach Israel/Palästina teil.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Listenaufnahmegespräche, Fortführung des Beratungsangebotes z.B. für
Landeskirchenwechsler*innen
2. Promovierendenkolleg der EKHN im September 2020, Begleitung der
Mitarbeitenden am Hans-von-Soden-Institut.
3. Zusammenarbeit mit den Fakultäten bei der Durchführung der neuen
Prüfungsordnung, Vorbereitung der Einführung eines berufsbegleitenden
Masterstudiengangs an den Universitäten Mainz und Frankfurt.
4. Erwartete Zunahme von Anträgen auf Sozialstipendien auch durch Studierende,
die kurz vor dem Examen auf die Liste der EKHN wechseln oder
Studienwechsler*innen aus dem Lehramt.
5. Weiterer Aufbau der Kirchlichen Studienbegleitung u.a. durch neue freiwillige
Module: 1. Seelsorgepraktikum Frühjahr 2019 in Kooperation mit dem Zentrum
Seelsorge; 2. Einkehrtage im Sommer 2019 in Kooperation mit dem Zentrum
Verkündigung.
6. konzeptionelle Vorbereitungsphase

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1.-4. --
5. Rücklagenbildung für die 2. Studienfahrt nach Israel/Palästina im September
2021.
6. Gesamtkosten des Projekts: 3,6 Mio. EUR. EKHN-Zuschuss zum Projekt 80.000
EUR jährlich für fünf Jahre 2020-2024 (=400.000 EUR Gesamtzuschuss)

Erläuterungen zu Ressourcen

295



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B07103 Theologiestudium, Studienbegleitung und Universitäten

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

4. Kollekten und Spenden 18.0007.000 18.000 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 036.500 0 0

18.00043.500 18.000 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -280.818-299.553 -255.211 -25.607

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-38.700-38.700 -38.700 0

11.Zuschüsse an Dritte -136.500-50.100 -56.500 -80.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -41.000-40.200 -41.000 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -5.347-4.188 -4.355 -992

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -110.755-127.455 -127.255 16.500

-613.120-560.196 -523.021 -90.09915.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-595.120-516.696 -505.021 -90.09916.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 1.0001.000 1.000 0

1.0001.000 1.000 019.Finanzergebnis

-594.120-515.696 -504.021 -90.09920.Ordentliches Ergebnis

-594.120-515.696 -504.021 -90.09924.Jahresergebnis vor Steuern

-594.120-515.696 -504.021 -90.09926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -7.0000 -7.000 0

-601.120-515.696 -511.021 -90.09930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-268.232-140.148 -246.135 -22.096
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Unterbudget B07104 Ev. Hochschule Darmstadt

Die Evangelische Hochschule Darmstadt ist eine kirchliche Körperschaft des
öffentlichen Rechts in Trägerschaft der EKHN und der EKKW.

Beschreibung

Evangelisch ausgerichtete Bildungsangebote im tertiären Bildungssektor und der
hessischen Hochschullandschaft, auch über die Landes- und Kirchengrenzen
hinaus.
Vermittlung einer auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden, akademischen
Bildung mit spezifisch evangelischem Profil für Berufe im sozialen, pädagogischen
und pflegewissenschaftlichen Bereich sowie des kirchlichen Dienstes, Forschung
und wissenschaftlicher Transfer für Gesellschaft und Kirche („Third Mission“)

Ziel/e

1. Jährlich Aufnahme von über 400 neuen Studierenden in grundständigen
Studiengängen an Studienstandorten Darmstadt und Schwalmstadt-Treysa, derzeit
insgesamt über 1800 Studierende  zzgl. 150 Weiterbildungsstudierende.
2. Enge Zusammenarbeit und Kooperation mit den staatlichen Hochschulen für
angewandte Wissenschaften in hochschulpolitischen Fragen
3. Fortbildungen für Fachkräfte in den Feldern Sozialer Arbeit, Heilpädagogik, Pflege
und sozialer Organisationen.
4. Drittmittelfinanzierte Forschung- und Entwicklungsvorhaben für öffentliche,
kirchliche bzw. diakonische und private Stiftungen und Einrichtungen.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Fortsetzung des 2-jährigen Software-Einführungsprojekt einer Campus-
Management-Software bis Ende 2018
2. Umfangreiche Anschaffung von Hardware und Verbesserung der IT-Sicherheit
3. Bildung von Personalrückstellungen in Höhe von 550.000 Euro

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Fortführung und Umsetzung des Hochschulentwicklungsplans für die kommenden
Jahre unter Berücksichtigung der besonderen Herausforderungen inhaltlicher und
struktureller/organisationaler Ausrichtung (Studierendenzahlen, Betreuungsquoten,
Stellen, Anzahl Studiengänge und Fachbereiche). Gleichzeitig Verhandlungen mit
dem Land Hessen über die weitere Finanzierung der Hochschule (Beilhilfe zur
Grundfinanzierung und Hochschulpakt 2020).

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Erläuterungen zu Einnahmen und Ausgaben im Planjahr:
1. Die Finanzhilfe des Landes Hessen wird im Haushaltsjahr 2020 unverändert mit
2.204.000 Euro angesetzt.
2. Die Mittel aus dem Hochschulpakt 2020, 3. Phase werden im Haushaltsjahr 2020
vertragsgemäß 2.103.750 Euro betragen.
3. Kürzung der Zuweisung der EKHN um 400.000 Euro
4. Erhöhung der Gebäudemiete Zweifalltorweg 8 und 12 um 10%, 52.000 Euro
Mehraufwand, zus. Mietaufwendung für Anmietung des Küchentraktes iHv ca.
30.000 Euro
5. Sonderanschaffungen: Investition in die IT-Infrastruktur der Hochschule ca.
150.000 Euro und Verschiebung der Neuanschaffung/Erneuerung des Mobiliars für
Seminarräume aus 2019 in 2020 i. H. v. 100.000 Euro

Finanzierung:
Der Anteil des Landes Hessen an der Finanzierung der EHD (abzgl. der Entnahme
aus den Rücklagen) wird am Haushalt 2020 voraussichtlich 46,81 % (+0,38 %)
ausmachen. Die Trägerin EKHN und Kooperationspartnerin EKKW werden
zusammen 44,13 % (+ 0,26 %) zur Finanzierung beitragen. Im Einzelnen: 23,95 %
Finanzhilfe des Landes Hessen (+0% zum Vorjahr); 22,86 % Mittel des Bundes und
des Landes im Rahmen des Hochschulpaktes (+0,008% zum Vorjahr); 35,76 %
Zuweisung der EKHN (+0% zum Vorjahr), 8,36 % Zuweisung der EKKW (+0,01%);
9,04 % eigene Einnahmen (+0,1 %)

Erläuterungen zu Ressourcen
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B07104 Ev. Hochschule Darmstadt

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-3.507.028-3.771.000 -3.455.200 -51.828

-3.507.028-3.771.000 -3.455.200 -51.82815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-3.507.028-3.771.000 -3.455.200 -51.82816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-3.507.028-3.771.000 -3.455.200 -51.82820.Ordentliches Ergebnis

-3.507.028-3.771.000 -3.455.200 -51.82824.Jahresergebnis vor Steuern

-3.507.028-3.771.000 -3.455.200 -51.82826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-3.507.028-3.771.000 -3.455.200 -51.82830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B07105 Gemeindepäd.Dienst und afw der Pädagogischen Akademie Darmstadt

1. Förderung über integrierte Praktika Studierende der Sozialen Arbeit mit
gemeindepädagogisch-diakonischer Qualifikation sowie Berufspraktika
(Anerkennungsjahr) von Dipl. Sozpäd. bzw. Dipl. Relpäd. und Qualifizierung von
Sozialpädagogen*innen, Qualifizierungsjahr für BA Soziale Arbeit mit
gemeindepädagogisch-diakonischer Qualifikation, Förderung MA Ev. RU
Fachschulabsolvent*innen oder Mitarbeitenden im Gemeindepädagogischen Dienst
2. Personalentwicklung Mitarbeitende im Gemeindepädagogischen Dienst
(Mentoringprogramm, Gewinnung von Nachwuchs und Mentorinnen-Multiplikatoren)
3. Arbeit des Berufsverband IVGM
4. Berufseinstiegsbegleitung (BE) für neue Mitarbeitende im
gemeindepädagogischen Bereich
5. Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung (afw) der Pädagogischen Akademie
Elisabethenstift Darmstadt

Beschreibung

1. Nachwuchsgewinnung, Qualitätssicherung und-steigerung, Praxiserfahrung
stärken
2. Studierendenbegleitung und Begegnung mit KV, Personalförderung
3. Begegnung - Transparenz zu aktuellen Entwicklungen mit Vertreter*innen der
Berufsgruppe
4. Begleitung in Berufseinstiegsphase
5. Professionalisierung von Erzieher*innen und Leiter*innen aus Krippen, Kitas,
Familienzentren und pädagogischer Schulkindbetreuung, ferner von Lehrer*innen
und anderen Berufsgruppen im Bereich der Bildung, Betreuung und Erziehung von
Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen.

Ziel/e

1. Abiturienten-Tagung, Beratungen, Praktikumsbörse an der Evangelischen
Hochschule Darmstadt (EHD), Weiterentwicklung der Aus- und Fortbildung für den
des Gemeindepädagogischen Dienst in Zusammenarbeit mit der EHD
2. Vernetzung mit EKKW, EHD und Hephata-Akademie, Durchführung von
Schulungen, Auswertungen, Matching zu Mentor*innen-Programm Würdigung
Mentor*innen - Begegnungstage mit Studierenden und Teilnahme an Praxisbörse
und Tag der offenen Hochschule EHD
3. Jährlicher Jour fixe mit Vorstand, Information in der Berufseinstiegsbegleitung
4. Seminare der Berufseinstiegsbegleitung Modul 16 (10 Veranstaltungen)
5. Fortbildungsmaßnahmen (Kurse und Weiterbildungen) sowie Inhouse-Angebote
für o.g. Berufsgruppen, Durchführung von Fachforen, Netzwerktreffen und
Fachtagungen, Konzeption und Durchführung von Weiterbildungen und von
Projekten zur Qualitätsentwicklung und Evaluation vor Ort. Qualifikationsprojekte im
Auftrag von Einrichtungsträgern. Durchführung von Projekten und
Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag bzw. in Kooperation mit dem Zentrum
Bildung der EKHN, Fachbereich Kindertagesstätten (Kinder- und Familienzentren,
Qualifizierung von Leitungskräfte, Grundcurriculum für die Arbeit mit Kindern von null
bis drei Jahren, Weiterbildung Religiöse Bildung und Werteerziehung), Durchführung
von Maßnahmen zur Implementierung des Hessisches Bildungs- und
Erziehungsplans im Auftrag des HMSI (Qualifizierung von Fachkräften,
Leitungskräften (Kita und Grundschule) im Tandem, Fachberatung), Durchführung
von Maßnahmen zur Qualifizierung von Praxisanleiter*innen für
Berufspraktikant*innen.

Leistungen zur Zielerreichung
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1. Acht Personen mit integriertem Praktikum, Förderung von 28 Personen zur
Berufsanerkennung, Teilnahme an der Praxisbörse an der EHD
2. Mentoring-Studientag EKHN mit 65 Teilnehmenden, Matching mit 20 Personen,
Durchführung eines Studierendentags EHD mit Kirchenverwaltung mit zehn
Personen, Erprobungsprojekt Qualifizierungszeit für den gemeindepädagogischen
Dienst mit einer Person
3. Mitgliederversammlung und Vorstandstreffen mit den Verantwortlichen der
Kirchenverwaltung der EKHN und Zusammenarbeit mit dem Projekt
Nachwuchsgewinnung
4. Durchführung der Berufseinstiegsbegleitung (Modul 16)-BA und MA Ev. RU-
Absolventen und Absolventinnen u.a.
5. Der Ergebnisbericht wird nach unterschiedlichen Angebotsformen differenziert:
5a) Durchgeführt wurden 553 Fortbildungskurstage mit durchschnittlich 14
Teilnehmenden pro Kurs.
5b) Im Bereich Inhouse-Angebote fanden 540 Kurstage statt.
5c) Insgesamt 7 längerfristige Weiterbildungskurse wurden im Berichtsjahr 2018
beendet und 5 Weiterbildungskurse neu begonnen.
5d) Zu speziellen Themen der Bildungsarbeit wurden 7 Fachtagungen durchgeführt.
5e) Zur Qualitätsentwicklung und - sicherung wurden Netzwerkveranstaltungen
etabliert
• Netzwerk Sprachliche Bildung und Sprachförderung
• Netzwerk Bildungs- und Lerngeschichten
• Netzwerk zur Implementierung des Hessischen Bildungs- und
Erziehungsplanes
• Netzwerk Schulkindbetreuung
• Netzwerk Inklusion
Jedes Netzwerk trifft sich 1-2 Mal jährlich.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Einführung und Stärkung von Formaten für die Werbung für den
gemeindepädagogischen Dienst (Weiterentwicklung der Broschüre, Pflege einer
Homepage), Aufbau - Pflege Datenbanken-Kontaktdaten
2. Weiterentwicklung/Evaluation Mentoring-Programm, weitere Maßnahmen zur
Nachwuchsgewinnung konzipieren und durchführen, Arbeit an Reakkreditierung BA
Soziale Arbeit mit gemeindepädagogisch-diakonischer Qualifikation
3. –
4. –
5. Besondere Qualifizierungsprojekte:
• Qualifizierungen zur Umsetzung des Hessischen Bildungs- und
Erziehungsplans BEP
• Nachwuchsförderung und Qualifizierung für Leitungskräfte der
Kindertagesstätten in der EKHN
• Kinder- und Familienzentren in Hessen (im Auftrag des Sozialministeriums)
• Tagung für Mitarbeitenden aus den ev. Familienzentren in der EKHN in
Zusammenarbeit mit ZB, Erwachsenenbildung
• Qualifizierungen zur/zum Fortbildungsreferent*in
- Weiterbildung für Mitarbeiter*innen aus der Schulkindbetreuung

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. - 4. ---
5. Erlöse im Umfang von ca. 1,515 Mio. EUR davon
• 1,6 % öffentliche Zuschüsse, 30,2 % Zuwendung der EKHN, 68,1%
Leistungsentgelte (gem. HH-Plan 2019)

Erläuterungen zu Ressourcen
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B07105 Gemeindepäd.Dienst und afw der Pädagogischen Akademie Darmstadt

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -147.500-141.500 -144.600 -2.900

11.Zuschüsse an Dritte -471.212-454.050 -464.300 -6.912

12.Sach- und Dienstaufwendungen -60.000-63.200 -60.000 0

-678.712-658.750 -668.900 -9.81215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-678.712-658.750 -668.900 -9.81216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-678.712-658.750 -668.900 -9.81220.Ordentliches Ergebnis

-678.712-658.750 -668.900 -9.81224.Jahresergebnis vor Steuern

-678.712-658.750 -668.900 -9.81226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-678.712-658.750 -668.900 -9.81230.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-94.134-36.109 -85.317 -8.816
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Unterbudget B07106 Sonstige Ausbildung und IPOS

Das IPOS wurde zum 01.01.2016 in einen neuen Mandanten (900010085)
überführt. Der EKHN-Zuschuss ist hier ausgewiesen.

Beschreibung

Ziele, Leistungen, Schwerpunkte etc. im neuen Mandanten.Ziel/e

--Leistungen zur Zielerreichung

--Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

--Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Nachrichtlich ausgewiesen und künftig vom IPOS zu tragen sind die
Gebäudekosten. Versorgungs- und Beihilfeanteile für die 4,5 Pfarrstellen sollten
mittelfristig ebenfalls im Mandant 900010085 IPOS Berücksichtigung finden.

Erläuterungen zu Ressourcen

B07106 Sonstige Ausbildung und IPOS

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-921.600-866.400 -886.140 -35.460

-921.600-866.400 -886.140 -35.46015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-921.600-866.400 -886.140 -35.46016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-921.600-866.400 -886.140 -35.46020.Ordentliches Ergebnis

-921.600-866.400 -886.140 -35.46024.Jahresergebnis vor Steuern

-921.600-866.400 -886.140 -35.46026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-921.600-866.400 -886.140 -35.46030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh. + Zul. A 16 4,00 4,00

PfrGeh. + Zul. A 15

PfrGeh. + Zul. A 14

PfrGeh. 3,00 3,00

A 16

A 15

A 14

A 13

A 12

A 10 2,00 2,00

E 12

E 11 0,33 0,33

E 10 0,75 0,75

E 09

E 08 0,95 1,88

E 07 0,80 0,80

E 06 0,25 0,46

E 05 0,36 0,36

E 04

E 03 0,33 0,33

E 02 0,05 0,05

Ausbildungsvergütung

Stelle wird bewertet 0,93

Planstellen 13,75 13,95

2020

Stellenplan 2020

Budgetbereich 7.1

Theologische Ausbildung

Stellenplan 2020:

  + 0,21  Sekretariat

2019
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Budgetbereich B08 Gesamtkirche Dienstleistungen

B081 Leitung und interne Verwaltung

B08101 Leitung/ interne Verwaltung

B08102 MAV der Kirchenverwaltung

B082 Kirchenverwaltung Stabsbereiche

B08201 Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit

B08202 Stabsbereich Chancengleichheit

B08203 Stabsbereich Recht

B083 Kirchenverwaltung Bibliothek/ Archiv

B08301 Leitung/ Allgemeine Verwaltung

B08302 Zentralbibliothek

B08303 Zentralarchiv

B08304 Karl- Herbert- Stipendium

B084 Kirchenverwaltung - Dezernate/ sonstige

B08401 Dezernat 1 Kirchliche Dienste

B08402 Fundraising und Mitgliederorientierung

B08403 Dezernat 2 Personal

B08404 Dezernat 3, Finanzen

B08405 Dezernat 4 Organisation, Bau und Liegenschaften

B08406 Kantine

B085 Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit

B08501 Verbindungsstellen am Sitz der Landesregierung

B08502 Sonstige Verwaltung

B08503 Pfarrerausschuss

B08504 Arbeitsrechtliche Kommission

B08505 Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit

B086 Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung

B08601 Projekte Perspektive 2025

B08602 Projekt Doppik

B08603 Organisations- und IT -Projekte

B08604 Projekte Kirchliche Dienste

B08605 Sonstige Projekte

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

Mit dem Haushalt 2019 werden die Budgets der klassischen Infrastruktur (z.B. Telefonkosten, Bürobedarf, Fortbildung,
Informationstechnologie) aus dem Teilbudget 8.4 und damit der dezentralen Veranschlagung herausgelöst und neu
zentral im Teilbudget 8.1 (Leitung / interne Verwaltung) verortet. Durch die Bündelung vereinfacht sich die
Bewirtschaftung der Mittel, ohne dass Steuerungsmöglichkeiten verloren gehen. Die Verortung der Personalkosten und
Personalkostenerstattungen sowie einzelner dezentral gesteuerter Sachmittelpositionen (z.B. Psychologische
Beratungsstellen) bleiben unverändert.
Die bisherige Struktur der Teilbudgets 8.2 (Stabsbereiche), 8.3 (Bibliothek / Archiv), 8.5 (sonstige Verwaltung und
Gerichtsbarkeit) und 8.6 (Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung) bleibt erhalten.

Die Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit (Teilbudget 8.5) erstreckt sich dabei auf folgende Aufgabengebiete:

- Verbindungsstellen an den Landtagen,
- Gemeinsame Datenschutzaufsicht der EKD,
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- Betriebsgemeinschaft für den Datenschutz,
- Arbeits- und Gesundheitsschutz,
- Konfliktbeauftragte(r),
- Beauftragte(r) für schwerbehinderte Theologinnen und Theologen,
- Disziplinarkammer,
- Gesamtmitarbeitervertretung,
- Schlichtungsstelle,
- Schwerbehindertenvertretung,
- Dienstrechtliche Kommission,
- Verband Kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
- Pfarrerausschuss,
- Arbeitsrechtliche Kommission,
- Kirchliches Verfassungs- und Verwaltungsgericht.

Im Teilbudget 8.6. Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung finden sich im Haushaltsjahr 2019
Veranschlagungen für folgende Maßnahmen:

- Projekte im Rahmen von "Perspektive 2025":
• P 12 DRIN: Dabeisein - Räume entdecken - Initiativ werden - Nachbarschaft leben,
• P 18 Begleitung und Evaluation des Ev. Zentrums für Interkulturelle Bildung in Mörfelden,
• P 14 Gemeinde-Web-Baukasten,
• P 15 Sublan-Gottesdienst (Ende 2018; ab 2019 im Budgetbereich Öffentlichkeitsarbeit),
• P 16 Einführung der EKD-Kirchen-App in der EKHN (Ende 2018),
• P 21 Youngclip-Award: Kompetenz und Inhalte für Konfis und den Religionsunterricht,
• P 17 Projektstelle „Demokratische Kultur stärken“,
• P 5 – TP: Modellprojekt Dekanatsträgerschaft der Kindertagesstätten – Biedenkopf/Gladenbach,
• P 5 – TP: Projektkoordinierung Einführung gemeindeübergreifende Trägerschaft (GüT),
• P 20 Qualifizierung der an der religiösen Bildung und Profilbildung in Ev. Kindertagesstätten beteiligten
Akteure,
• P 2 Personal- und Kompetenzentwicklung – Nachwuchswerbung,
• P 19 Nachwuchsgewinnung für kirchliche Berufe: berufsbegleitender Weiterbildungsstudiengang „Master of
Theology“,
• P 1 Weiterentwicklung der Kirche in der Region – TP: Kirchengemeindliche Zusammenarbeit,
• P 1 Weiterentwicklung der Kirche in der Region – TP: Neuordnung der Dekanatsgebiete,
• P 1 Vernetzte Beratung und Begleitung von Kooperations- und Entwicklungsprozessen im Rahmen der
Umsetzung des Kirchengesetzes zur Regionalen Zusammenarbeit
• P 10 Vielfalt und Interkulturelle Öffnung in kirchlichen und diakonischen Einrichtungen,
• P 7 Verwaltungsentwicklung / Verwaltungsreform II,
• P 7 Entwicklung einer Weiterqualifizierung für Gemeindesekretärinnen und –sekretäre zur Gemeindeassistenz,
• Perspektive 2025 - allgemein.

- Projekt Doppik

- Organisations- und IT-Projekte:
• Informations- und Kommunikationsinfrastruktur,
• Einführung eines Personalinformationssystems,
• KitaBüro Personalmodul,
• Migration Kitas ERV und DH in KitaBüro und MACH.

- Projekte Kirchliche Dienste:
• Ansparung Kirchenvorstandswahl,
• Reformationsdekade (Das Projekt ist beendet).

- Sonstige Projekte:
• Heimkinderunterbringung,
• 50 Jahre Gleichstellung von Frauen und Männern im Pfarrdienst der EKHN im Jahr 2020,
• Sexualisierte Gewalt,
• Klimaschutzmanagement (Das Projekt ist beendet.),
• Erfassung und Bewertung von Immobilien,
• Projekt Haustechnik (Das Projekt ist beendet.),
• Klimaschutzmanagemente Energieemission / Pumpen und Hydraulik,
• Projekt „Energiebeschaffungsgesetz“,
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• Projekt „Digitalisierung“,
• Projektstelle Architekt/in Neubau Zentrum Bildung.

2. Ziele und Aufgaben
Die Kirchenverwaltung ist das gesamtkirchliche Verwaltungszentrum der EKHN. Sie führt die laufenden
Verwaltungsgeschäfte und unterstützt die Kirchenleitung in ihrer Steuerungsfunktion durch die Wahrnehmung von
Koordinations- und Aufsichtsaufgaben. Darüber hinaus erbringt sie Dienstleistungen, informiert und berät in
Angelegenheiten des kirchlichen Lebens.

Die Ziele und Aufgaben der Einrichtungen innerhalb der sonstigen Verwaltung sind spezifischer Natur und ergeben sich
zum großen Teil aus rechtlichen Anforderungen.

Mit den Projekten und besonderen Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung werden Maßnahmen der Modernisierung,
der Erprobung von neuen Arbeitsstrukturen und der Umsetzung von (befristeten) Anforderungen und Beschlüssen
abgebildet. Die Maßnahmen besitzen weit überwiegend vorübergehenden Charakter.

Zu Einzelheiten siehe Leistungsbeschreibungen der Unterbudgets.

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
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B08 Gesamtkirche Dienstleistungen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 197.650255.230 187.790 9.860

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 329.373282.797 321.976 7.397

3. Zuschüsse von Dritten 056.440 0 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 365.111331.602 428.736 -63.625

892.134926.069 938.502 -46.3688. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -23.222.617-20.704.254 -21.291.025 -1.931.592

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-1.764.500-1.487.700 -1.834.500 70.000

11.Zuschüsse an Dritte -87.800-67.700 -158.200 70.400

12.Sach- und Dienstaufwendungen -7.419.648-8.343.965 -7.214.058 -205.590

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -131.081-200.511 -110.301 -20.780

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -370.230-345.220 -335.030 -35.200

-32.995.876-31.149.350 -30.943.114 -2.052.76215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-32.103.742-30.223.281 -30.004.612 -2.099.13016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-32.103.742-30.223.281 -30.004.612 -2.099.13020.Ordentliches Ergebnis

-32.103.742-30.223.281 -30.004.612 -2.099.13024.Jahresergebnis vor Steuern

-32.103.742-30.223.281 -30.004.612 -2.099.13026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -690.000-324.000 -2.690.000 2.000.000

28.Entnahmen aus Rücklagen 1.665.9392.716.984 2.417.296 -751.357

-31.127.803-27.830.297 -30.277.316 -850.48730.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -238.982-251.405 -238.503 -479

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-5.047.513-2.766.612 -4.701.440 -346.073

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-989.749-1.007.295 -870.121 -119.628
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Teilbudget B081 Leitung und interne Verwaltung

B081 Leitung und interne Verwaltung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 14.5006.640 14.900 -400

14.5006.640 14.900 -4008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -371.105-365.245 -359.480 -11.625

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-223.5000 -223.500 0

11.Zuschüsse an Dritte -300-300 -300 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.536.008-52.590 -1.630.750 94.742

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -86.840-1.334 -74.621 -12.219

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -263.250-2.980 -212.250 -51.000

-2.481.003-422.449 -2.500.901 19.89815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.466.503-415.809 -2.486.001 19.49816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.466.503-415.809 -2.486.001 19.49820.Ordentliches Ergebnis

-2.466.503-415.809 -2.486.001 19.49824.Jahresergebnis vor Steuern

-2.466.503-415.809 -2.486.001 19.49826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -20.0000 -20.000 0

-2.486.503-415.809 -2.506.001 19.49830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -201.170-2.850 -184.461 -16.709

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-187.847-111.616 -178.272 -9.574

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-12.078-13.063 -10.983 -1.095
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Unterbudget B08101 Leitung/ interne Verwaltung

Führung des Hauses und Koordinierung der Leitungsebene der Kirchenverwaltung;
Repräsentation der Kirchenverwaltung nach außen

Beschreibung

Kundenorientierte, sachgerechte und effiziente Aufgabenerfüllung seitens der
Kirchenverwaltung.

Ziel/e

Optimierung der Aufgabenzuordnung und der Prozessabläufe durch geeignete
organisatorische Maßnahmen.

Leistungen zur Zielerreichung

Neuausrichtung des Projekts Doppik auch mit starken personellen Veränderungen.
Vorarbeiten an der Erstellung einer Eröffnungsbilanz für die EKHN.
Neues versicherungsmathematisches Gutachten.
Hohe personelle Belastung in der Kirchenverwaltung durch verschiedene
Großprojekte.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Die Aufrechterhaltung des Leistungsumfangs unter zunehmend schwierigeren
Rahmenbedingungen (Einsparauflage, erhöhte Anforderungen) gehört zu den
Kernzielen. Zugleich ist eine Vielzahl von Projekten durchzuführen und zu begleiten
(z. B. Einführung der Doppik, Dokumentenmanagementsystem, Regionale
Gebäudeerfassung, Personalentwicklung, Verwaltungsvereinfachung,
Dekanatsvereinigungen, Zukunftssicherung Diakoniestationen 2.0 usw.). Die
Belastungsgrenzen der Kirchenverwaltung sind in vielen Arbeitsbereichen erreicht
und überschritten.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

---Erläuterungen zu Ressourcen
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B08101 Leitung/ interne Verwaltung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 14.5006.640 14.900 -400

14.5006.640 14.900 -4008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -320.525-317.900 -317.650 -2.875

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-223.5000 -223.500 0

11.Zuschüsse an Dritte -300-300 -300 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.531.008-47.590 -1.625.750 94.742

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -86.387-882 -74.169 -12.218

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -263.250-2.980 -212.250 -51.000

-2.424.970-369.652 -2.453.619 28.64915.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.410.470-363.012 -2.438.719 28.24916.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.410.470-363.012 -2.438.719 28.24920.Ordentliches Ergebnis

-2.410.470-363.012 -2.438.719 28.24924.Jahresergebnis vor Steuern

-2.410.470-363.012 -2.438.719 28.24926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -20.0000 -20.000 0

-2.430.470-363.012 -2.458.719 28.24930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -201.170-2.850 -184.461 -16.709

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-160.543-94.888 -152.435 -8.108

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-12.078-13.063 -10.983 -1.095
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Unterbudget B08102 MAV der Kirchenverwaltung

Betriebliche Interessenvertretung nach kirchlichem Recht. Vertreten werden die
Mitarbeitenden der Kirchenverwaltung, der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung,
des Synodalbüros, der Geschäftsstelle der EKHN-Stiftung u. der
Ehrenamtsakademie, der Geschäftsstelle der Arbeitsrechtlichen Kommission, der
Zentralen Pfarreivermögensverwaltung, des Zentralarchiv/-bibliothek der EKHN
(Helmut-Hild-Haus), der Gesamt-MAV der EKHN, des Stabsbereichs
Chancengleichheit, in den Propsteibüros, in den Kirchlichen Schulämtern, der
gesamtkirchlichen Pfarrstellen für Seelsorge, in den Büros der Beauftragten der Ev.
Kirchen am Sitz der Landesregierungen, des Landesverbandes der Ev. Jugend
Hessen e.V.

Beschreibung

Gemäß MAV-gesetz hat die MAV u.a. die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen
Belange der Mitarbeitenden zu fördern, das Verständnis für den Auftrag der Kirche
zu stärken und für eine gute Zusammenarbeit innerhalb der Dienstgemeinschaft
einzutreten; die berechtigten Anliegen bei der Dienststellenleitung zu vertreten und
sich der persönlichen Sorgen und Nöte der Mitarbeitenden anzunehmen;  die
Beschwerden von Mitarbeitenden entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt
erscheinen, durch Verhandlungen mit der Dienststellenleitung auf Abhilfe
hinzuwirken; dafür einzutreten, dass die arbeits-, sozial- und dienstrechtlichen
Bestimmungen und Vereinbarungen eingehalten werden.

Ziel/e

• Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitervertretung und Dienststellenleitung.
• Abschließen von Dienstvereinbarungen
• Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten.
• Mitbestimmung in Personalangelegenheiten
• Mitwirkung in organisatorischen, wirtschaftlichen und sonstigen Angelegenheiten
• Beratung und Unterstützung von Mitarbeitenden

Leistungen zur Zielerreichung

---Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

---Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Kosten für Geschäftsbedarf, Reisen und Vertretungen der MAV trägt die
Dienststelle, bei der die Mitarbeitervertretung gebildet ist.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B08102 MAV der Kirchenverwaltung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -50.580-47.345 -41.830 -8.750

12.Sach- und Dienstaufwendungen -5.000-5.000 -5.000 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -453-452 -452 -1

-56.033-52.797 -47.282 -8.75115.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-56.033-52.797 -47.282 -8.75116.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-56.033-52.797 -47.282 -8.75120.Ordentliches Ergebnis

-56.033-52.797 -47.282 -8.75124.Jahresergebnis vor Steuern

-56.033-52.797 -47.282 -8.75126.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-56.033-52.797 -47.282 -8.75130.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-27.304-16.729 -25.837 -1.466
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Teilbudget B082 Kirchenverwaltung Stabsbereiche

B082 Kirchenverwaltung Stabsbereiche

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -1.096.775-1.044.350 -1.049.650 -47.125

11.Zuschüsse an Dritte 00 -100.000 100.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -364.055-383.092 -366.555 2.500

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -5.871-4.397 -3.445 -2.426

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -980-2.170 -980 0

-1.467.681-1.434.009 -1.520.630 52.94915.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.467.681-1.434.009 -1.520.630 52.94916.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.467.681-1.434.009 -1.520.630 52.94920.Ordentliches Ergebnis

-1.467.681-1.434.009 -1.520.630 52.94924.Jahresergebnis vor Steuern

-1.467.681-1.434.009 -1.520.630 52.94926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 00 50.000 -50.000

-1.467.681-1.434.009 -1.470.630 2.94930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -7.762-12.235 -12.058 4.296

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-527.251-238.101 -484.415 -42.836

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-37.128-41.832 -34.774 -2.354
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Unterbudget B08201 Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit

1. Externe Kommunikation (Pressearbeit)
2. Interne Kommunikation
3. Koordination der Regionalen Öffentlichkeitsarbeit
4. Öffentlichkeitsarbeit allgemein

Beschreibung

Verkündigung des Evangeliums in den Medien. Mediale Außendarstellung der
EKHN und systematische öffentliche Kommunikation mit Hilfe von Medien und
Veranstaltungen. Informationsdienstleistung für Medienredaktionen. Verbesserung
des Informationsflusses und der Kooperation zwischen den Organisationsbereichen
der EKHN und ihren Mitarbeitenden. Vermittlung von Kenntnissen über die EKHN
sowohl an interne als auch an externe Zielgruppen. Medienbezogene
Dienstleistungen für Gemeinden und Dekanate.

Ziel/e

1. Externe Kommunikation: Klassische Pressearbeit wie Pressemitteilungen und -
konferenzen, Beantwortung von Medien-Anfragen, Recherche für Medien, Beratung
von Leitungsgremien in Medienfragen, inzwischen auch auf Social Mediakanälen.
2. Interne Kommunikation: Informationsorgane wie "Transparent", Newsletter,
EKHN-Mitteilungen und "Einsicht Paulusplatz". Mitwirkung am Intranet und der
Website "Unsere EKHN", Einführungskurse "EKHN kurzgefasst", Paulusplatz-
Führungen für Besuchergruppen, Lehrauftrag Kommunikation an der EHD,
Entwicklung von neuen Informationsmaterialien, Mitwirkung bei der Kommunikation
für das EKHN-Portal.
3. Koordination Regionale Öffentlichkeitsarbeit: Begleitung, Koordination und
Fachaufsicht für die Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit in den Regionen.
Projektleitung und Mitarbeit bei Projekten mit starken regionalen Bezügen wie der
Impulspost, der Kirchen-App der EKD und den KV-Wahlen.
4. Öffentlichkeitsarbeit allgemein: Informationsmaterialien über die EKHN wie der
Jahresbericht, "Kirche für alle" und die neue EKHN-Mappe.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Externe Kommunikation: 160 Pressemitteilungen, 220 schriftliche
Pressenanfragen, etwa 150 telefonische Pressekontakte, 248 Twitter-Nachrichten
an über 475.000 Menschen. Mitarbeit am Facebook-Kanal des Kirchenpräsidenten
mit 103 Beiträgen, die etwa 135.000 Nutzer*innen erreichten. Ausbau der digitalen
Medienauswertung via „Meltwater“; Pressekoordination für die EKD-Ämter des
Kirchenpräsidenten als „Medienbischof“ und Sportbeauftragter; Konzeption des
erstmaligen Sommerempfangs für Journalist*innen; Federführung des neu
installierten „Interkulturellen Mediendialogs Rhein-Main“; Beratungsarbeit im Vorfeld
des Ökumenischen Kirchentags 2021.
2. Interne Kommunikation: Von den seit 2016 nur noch digital erscheinenden
EKHN-Mitteilungen wurden zwölf Ausgaben an jeweils 1407 Empfänger*innen
versendet. Am Relaunch des Intranets (Verbesserung der Suche und Struktur)
wurde gearbeitet, Broschüre „EKHN kurz gefasst“ wurde aktualisiert. Mitarbeit an
der Leitbild-Präsentation der Kirchenverwaltung, ein Tag der Offenen Tür der
Kirchenverwaltung mit Zielgruppen Nachbarn und Angehörige von Mitarbeitenden
wurde durchgeführt.
3. Koordinationsstelle Regionale Öffentlichkeitsarbeit: Intensive
fachaufsichtliche Beratung bei der Neuordnung der regionalen Öffentlichkeitsarbeit
in fusionierenden Dekanaten, Fortbildungen und Fachtagungen (Medienrecht und
Krisenkommunikation) für die regionale Öffentlichkeitsarbeit. Herausgabe der
Impulspost-Ausgaben „Mut und Angst“ und „So ist Sonntag“.
4. Öffentlichkeitsarbeit allgemein: Ein Medienspiegel wurde regelmäßig erstellt
und mehrmals wöchentlich an über 100 Interessierte elektronisch versandt. Der
Jahresbericht 2018, der in einer Auflage von 8000 Stück erscheint, stand unter dem
Schwerpunktthema „Zusammenarbeit von Gemeinden, Dekanaten und
Gesamtkirche“.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

314



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

1. Externe Kommunikation: Die Arbeit reagiert im Wesentlichen auf aktuelle
Themen, die kaum planbar sind. Die Pressearbeit muss sich mit dem immer digitaler
und schneller werdenden News-Geschäft mitentwickeln.
2. Interne Kommunikation: Das Intranet wird nutzerfreundlich weiterentwickelt, das
EKHN-Portal ist zu implementieren, an einem Informations-Tool zur Erläuterung von
Leitungsentscheidungen ist zu arbeiten, ebenso an einem Digital Workplace für die
Kirchenverwaltung.
3. Koordinationsstelle Regionale Öffentlichkeitsarbeit: Impulspost-Ausgaben werden
vorbereitet. Die intensive Mitarbeit an der Neuordnung der Öffentlichkeitsarbeit in
fusionierenden Dekanaten geht weiter. Die Vorbereitung der KV-Wahlen 2021
intensiviert sich.
4. Öffentlichkeitsarbeit allgemein: Das Corporate Design der EKHN, das technisch
und ästhetisch „in die Jahre gekommen“ ist, wird weiterentwickelt und muss in der
Fläche noch besser implementiert werden. Das Konzept des Jahresberichts wird
weiter verfolgt.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

In 2019 wurde ein einmaliger Zuschuss in Höhe von 100.000 EUR an die Stadt
Worms für eine Ausstellung zum 500. Jahrestag des Wormser Reichstags im Jahr
2021 gezahlt, welcher durch Restmittel der Reformationsdekade gedeckt wurde (s.
B08604 Kirchliche Dienste). Dieser ist in 2020 nicht mehr enthalten.

Erläuterungen zu Ressourcen

B08201 Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -625.600-596.500 -600.050 -25.550

11.Zuschüsse an Dritte 00 -100.000 100.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -210.040-221.722 -210.040 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -5.024-3.326 -2.600 -2.424

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen 0-1.200 0 0

-840.664-822.748 -912.690 72.02615.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-840.664-822.748 -912.690 72.02616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-840.664-822.748 -912.690 72.02620.Ordentliches Ergebnis

-840.664-822.748 -912.690 72.02624.Jahresergebnis vor Steuern

-840.664-822.748 -912.690 72.02626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 00 50.000 -50.000

-840.664-822.748 -862.690 22.02630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -6.262-6.200 -6.262 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-315.242-119.617 -285.714 -29.528

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-23.573-25.726 -21.422 -2.151
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Unterbudget B08202 Stabsbereich Chancengleichheit

Der Stabsbereich Chancengleichheit hat Querschnittsfunktion bei der Umsetzung
der Chancengleichheit von Männern und Frauen als durchgängigem Leitprinzip bei
allen kirchlichen Aufgaben und Entscheidungen. Er fördert die Verwirklichung der
strukturellen und beruflichen Chancengleichheit und überprüft die
geschlechtsspezifischen Auswirkungen kirchlicher Entscheidungen. Er nimmt die
Aufgaben einer oder eines Gleichstellungsbeauftragten für alle Beschäftigten wahr,
indem er bei allen gesamtkirchlichen Vorhaben mitwirkt, die Auswirkungen auf die
Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kirche haben.

Beschreibung

Transparenz der Verschiedenheit der Lebensverhältnisse von Frauen und Männern
in allen Bereichen der Kirche und Nutzung der daraus resultierenden Erkenntnisse
zur Förderung der tatsächlichen Gleichstellung, insbesondere zur Förderung der
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und zur geschlechtersensiblen
Entscheidungsfindung. Beseitigung bestehender und Verhinderung künftiger
Nachteile im Rahmen des kirchlichen Auftrags.

Ziel/e

Beteiligung bei strukturellen Maßnahmen, Beteiligung bei Personalentscheidungen,
Konfliktberatung, Beratung und Begleitung in Fällen sexualisierter Gewalt und
sexueller Belästigung, Veranstaltungen und Fortbildungen, Expertisen,
Netzwerkarbeit, Veröffentlichungen, statistische Auswertungen, Beratungen und
Begleitungen bei Diskriminierungen in der Dienststelle auf Grund des Geschlechtes.

Leistungen zur Zielerreichung

Kooperation mit OE bei Umsetzung „audit berufundfamilie“ in der Kirchenverwaltung,
Infoveranstaltungen zu (sexuellen) Grenzverletzungen im Arbeitsbereich und gegen
sexuelle Diskriminierung, Geschlechterdifferenzen, Aktionen zu One Billion Rising
Day, Equal Pay Day, Gesundheitstag, CSD; Weiterentwicklung Netzwerk
Chancengleichheit, Beteiligung Personalentscheidungen, Wiedereinstieg nach
Elternzeit; Mitarbeit bei Gleichstellungsatlas Ergänzungsband EKD,
Bewerbungsverfahren gestalten; Trans*broschüre; Gespräche mit Betroffenen von
sexualisierter Gewalt

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Vereinbarkeit Beruf, Familie, Privatleben; Gesundheit und Beruf; Veranstaltungen in
Koop mit den Zentren, GMAV; Teilbarkeit von Leitungsstellen, Planungen ÖKT, 50
Jahre Gleichstellung Pfarrer*innen, Fortbildungsangebote zu „Grenzen akzeptieren“,
Weiterarbeit zum 3. Geschlechtseintrag, „geschlechtergerechte Gremienbesetzung“

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

---Erläuterungen zu Ressourcen
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B08202 Stabsbereich Chancengleichheit

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -216.100-205.250 -209.150 -6.950

12.Sach- und Dienstaufwendungen -50.435-51.920 -52.935 2.500

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -353-561 -352 -1

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -980-970 -980 0

-267.868-258.701 -263.417 -4.45115.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-267.868-258.701 -263.417 -4.45116.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-267.868-258.701 -263.417 -4.45120.Ordentliches Ergebnis

-267.868-258.701 -263.417 -4.45124.Jahresergebnis vor Steuern

-267.868-258.701 -263.417 -4.45126.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-267.868-258.701 -263.417 -4.45130.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-1.935 -1.670 1.670

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-47.097-18.088 -42.697 -4.400

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-3.943-5.643 -4.768 824
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Unterbudget B08203 Stabsbereich Recht

Gesamtkirchliches Organisationsrecht, Verbandsrecht, Regionale Kooperationen,
Gesellschaftsrecht, Recht der Diakonie, Arbeitsrechtsregelungsverfahren,
Allgemeines Rechtswesen, Stiftungsrecht, Erbrecht, Schulrecht, Medienrecht,
Datenschutzrecht, Meldewesen, Urheberrecht, IT-Recht, Recht des Fundraising,
Korruptionsprävention und Compliance

Beschreibung

Fach- und zeitgerechte Bearbeitung der Rechtsfragen der Gesamtkirche sowie der
Kirchengemeinden, Dekanate, kirchlichen Verbände, kirchlichen Stiftungen und
kirchlichen Schulen

Ziel/e

Bearbeitung rechtlicher Grundsatzfragen; gutachterliche Stellungnahmen und
Vermerke für die Dienststellenleitung; Begleitung von kirchlichen und staatlichen
Gesetzesvorhaben; Redaktion von Amtsblatt und Rechtssammlung;
Rechtsförmlichkeitsprüfung; Koordinierung des juristischen Dienstes der
Kirchenverwaltung; Stiftungsaufsicht und rechtliche Bearbeitung von Erbschaften,
Vermächtnissen und Schenkungen; Rechtsberatung von Kirchengemeinden,
Dekanaten, kirchlichen Verbänden, kirchlichen Schulen und Stiftungsinteressierten;
Mitgliedschaft in Gremien; Vorträge

Leistungen zur Zielerreichung

Umsetzung des Regionalgesetzes; Weiterentwicklung des Arbeitsrechts in der
Diakonie Hessen; Projekt zur Zukunftssicherung der Diakoniestationen;
Überarbeitung der kirchenrechtlichen Regelungen zum Religionsunterricht und zum
Schulrecht sowie zur Telekommunikation und zum Datenschutz; Bearbeitung
komplexer Erbrechtsfälle; Vorbereitung der Errichtung des Schulwerks der EKHN

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Begleitung bei der Bildung von Gesamtkirchengemeinden; Weiterentwicklung des
Arbeitsrechts in der Diakonie Hessen; Weiterentwicklung des Rechts der kirchlichen
Gerichtsbarkeit

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

---Erläuterungen zu Ressourcen
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B08203 Stabsbereich Recht

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -255.075-242.600 -240.450 -14.625

12.Sach- und Dienstaufwendungen -103.580-109.450 -103.580 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -494-510 -493 -1

-359.149-352.560 -344.523 -14.62615.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-359.149-352.560 -344.523 -14.62616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-359.149-352.560 -344.523 -14.62620.Ordentliches Ergebnis

-359.149-352.560 -344.523 -14.62624.Jahresergebnis vor Steuern

-359.149-352.560 -344.523 -14.62626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-359.149-352.560 -344.523 -14.62630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -1.500-4.100 -4.126 2.626

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-164.913-100.396 -156.004 -8.908

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-9.612-10.463 -8.584 -1.027
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Teilbudget B083 Kirchenverwaltung Bibliothek/ Archiv

B083 Kirchenverwaltung Bibliothek/ Archiv

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 16.50016.500 16.500 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 4.5005.230 4.750 -250

21.00021.730 21.250 -2508. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -759.175-728.942 -717.090 -42.085

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-4.000-4.000 -4.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -191.386-188.942 -191.386 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -4.112-6.183 -2.521 -1.591

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -74.100-85.100 -80.100 6.000

-1.032.773-1.013.167 -995.097 -37.67615.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.011.773-991.437 -973.847 -37.92616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.011.773-991.437 -973.847 -37.92620.Ordentliches Ergebnis

-1.011.773-991.437 -973.847 -37.92624.Jahresergebnis vor Steuern

-1.011.773-991.437 -973.847 -37.92626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-1.011.773-991.437 -973.847 -37.92630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -12.000-12.000 -12.000 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-180.060-110.381 -170.284 -9.776

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-192.430-203.916 -171.597 -20.833
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Unterbudget B08301 Leitung/ Allgemeine Verwaltung

Das Helmut-Hild-Haus ist Teil der Kirchenverwaltung der EKHN und befindet sich in
einem eigenen Gebäude in der Ahastraße in Darmstadt. Hier sind Zentralarchiv und
Zentralbibliothek der EKHN untergebracht.

Beschreibung

Rechtswahrung für die EKHN durch Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des
Hauses (Archiv und Bibliothek) und der jeweils laufenden Sonderaufgaben sowie die
Vertretung der Belange dieser Aufgabenfelder in entsprechenden Gremien innerhalb
der EKD sowie in der kirchlichen und nichtkirchlichen Öffentlichkeit.
Vertretung der EKHN in geschichtlichen, kirchen- und landesgeschichtlichen
Vereinen, Verbänden und Gremien.
Planung und Durchführung von Sonderaufträgen der Leitungsgremien der EKHN im
Umfeld von Geschichte und Erinnerungskultur. Funktion als kirchengeschichtliches
Institut der EKHN.

Ziel/e

Beratung der kirchenleitenden Gremien in den Zuständigkeitsbereichen. Leitung,
Support und Organisation der Kernbereiche des Referates und der Sonderaufgaben,
Beteiligung und Vertretung der Interessen der EKHN in Vorhaben, die in
Kooperation mit anderen Partnern durchgeführt werden. Mitarbeit in der Hessischen
Kirchengeschichtlichen Vereinigung, in den verschiedenen Hessischen Historischen
Kommissionen usw. Koordination mit den Anliegen der EKHN.
Betreuung des „Karl-Herbert-Stipendiums“ und der „Scio-Stiftung“.
In Kooperation mit Historischen und Theologischen Seminaren der Universitäten
Darmstadt und Frankfurt gemeinsame Organisation und Durchführung von
Veranstaltungen und Vermittlung studentischer Hilfskräfte. Organisation und
Durchführung von Sonderaufträgen mit historisch-/erinnerungskultureller
Komponente.

Leistungen zur Zielerreichung

Bestückung des Außenmagazins (u.a. auch Bibliotheken von Kirchenpräsidenten), in
Kooperation mit dem Ref. Rechtsfragen Kirchliche Dienste Erarbeitung und
Einstellung der Siegel-FAQ´s ins Intranet, Mitarbeit am Heimkinderprojekt, Mitarbeit
in der Arbeitsgruppe Diakoniearchive der EKD, Abschluss der Digitalisierung der
historischen Kirchenbücher im 16. Jh. bis zum Stichjahr 1875. Beteiligung am
Betrieb des EKD-Kirchenbuchportals Archion mit über 4.000 digitalisierten
Kirchenbüchern und über 1,5 Mio. digitalisierten Seiten.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Einrichtung des digitalen Archivs als Endpunkt eines
Dokumentenmanagementsystem (DMS), Fortführung der Planungen einer
intensivierten Kooperation mit der EHD im bibliothekarischen Umfeld, Novelle der
Benutzungs- und Gebührenordnung.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

---Erläuterungen zu Ressourcen
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B08301 Leitung/ Allgemeine Verwaltung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -256.535-221.630 -222.500 -34.035

12.Sach- und Dienstaufwendungen -47.480-46.500 -47.480 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -3.876-5.947 -2.285 -1.591

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -58.500-69.500 -64.500 6.000

-366.391-343.577 -336.765 -29.62615.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-366.391-343.577 -336.765 -29.62616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-366.391-343.577 -336.765 -29.62620.Ordentliches Ergebnis

-366.391-343.577 -336.765 -29.62624.Jahresergebnis vor Steuern

-366.391-343.577 -336.765 -29.62626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-366.391-343.577 -336.765 -29.62630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -12.000-12.000 -12.000 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-74.076-45.084 -70.057 -4.019

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-64.991-63.262 -53.210 -11.781
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Unterbudget B08302 Zentralbibliothek

Doppelfunktion als öffentlich zugängliche theologisch-wissenschaftliche Bibliothek
und Verwaltungsbibliothek für die Kirchenverwaltung. Mitglied im Hessischen
Bibliotheks- und Informations-System (HeBIS) sowie im DBV und AkTHB. Die ZB ist
zertifizierte Altbestandsbibliothek.

Beschreibung

Öffentliche Bereitstellung sowie Sicherung eines kirchlich geprägten, evangelischen
Angebots an Information aus und über Kirche sowie Theologie.
Repräsentation und Vertretung kirchlicher Anliegen in der Öffentlichkeit im Umfeld
von Kultur- und Wissenschaftsbetrieb.
Mitwirkung am allgemeinen Kulturgutschutz.
Bereitstellung und Ermittlung von Fachliteratur für kirchenleitende Gremien sowie die
Kirchenverwaltung.
Dazu tritt die intensive zusätzliche Inanspruchnahme als Bibliotheksberatungs- und
Koordinationszentrum für Einrichtungen und Gliederungen der EKHN.

Ziel/e

Systematischer und kontinuierlicher Erwerb und Vermittlung von Literatur und
anderen Medieneinheiten.
Bereitstellung von Literatur, Wissensvermittlung und Recherchen, konsequenter Auf-
und Ausbau des OPACs, Kooperation mit HeBIS, Kooperation mit bibliothekarischen
Einrichtungen kirchlicher und anderer öffentlicher Träger im Gebiet der EKHN.
Bereitstellung eines zeitgemäßen öffentlich zugänglichen Lesesaalbetriebes (mit
Internetanschluss und Zugängen zu Portalen).
Weiterer Nachweis, Sicherung und Erhalt historischer Buchbestände im
Kirchengebiet bei gleichzeitiger Nutzbarmachung für die Öffentlichkeit.
Organisation und Nachweis von Fachliteratur für die KV. Übernahme und
Durchführung bibliothekarischer Prüfaufträge und Recherchen für die KV.

Leistungen zur Zielerreichung
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Für den Verbund kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken der EKHN anfallende
beratende Tätigkeiten für die Einrichtungen, die in den gemeinsamen OPAC
katalogisieren (2018 auf 208.008 Titel angewachsen, davon 59.829 ZB). Dazu
gehört die bibliothekarisch-fachliche Betreuung/Beratung des Zentrums für
Gesellschaftliche Verantwortung (Mainz), des Zentrums Bildung (Darmstadt), der
Bibliothek des Zentralarchivs der EKHN (Darmstadt), des Theologischen Seminars
(Herborn), der Bibliothek des Zentrums Verkündigung (Frankfurt) sowie des
Bestands der ehemaligen Theologischen Zentralbibliothek in Frankfurt und der
Alexander-Haas-Bibliothek (Darmstadt). Der gemeinsame Katalog verzeichnet für
2018 35.337 Zugriffe. Die Bestände werden auch über den WorldCat nachgewiesen.
Der Titelbestand der ZB in 2018: 109.191 Titel (+807 Ankäufe, +350 Abgaben i.d.R.
aus Schenkungen und Übernahmen wie z.B. von Hermann Hickel). Für die
Kirchenverwaltung wurden 431 Medien bearbeitet und über 35 Online-Zugänge
realisiert.
Ca. 2.000 Zeitschriften und Loseblattwerke wurden bearbeitet und in Umlauf
gegeben. 1.157 Titel wurden im OPAC erfasst. Der OPAC wurde durch die
Verlinkung der Onlinezeitschriftenzugänge angereichert.
Durch Drittmittel des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst innerhalb
des Landesprogramms Bestandserhaltung für Maßnahmen zum Erhalt des
schriftlichen Kulturgutes in Hessen erhielten die Bände des historischen
Buchbestandes der ZB, „Bibliotheca Schottensis“, passgenaue säurefreie
Schutzkartonagen. Die Maßnahme wurde mit 11.116 Euro vom Ministerium
bezuschusst.
Die durch die ZB vermittelte Erfassung des historischen Buchbestandes des
Marienstifts Lich wurde abgeschlossen. Die ZB arbeitet innerhalb des HeBIS
Verbunds in der AG Alte Drucke mit.
ZB und ZA der EKHN sind zusammen mit anderen EKD-gliedkirchlichen
Bibliotheken und Archiven am Online-Portal "Digitale Bibliothek des
Kirchenkampfes" beteiligt. Entsprechende Digitalisierungsarbeiten wurden
begonnen.
Der Lesesaal als ein zentraler Ort der Bestandsvermittlung konnte 2018 an drei
Tagen pro Woche für die Benutzer offen gehalten werden. 1.075 Anfragen (2/3 ext.
Nutzung, 1/3 Kirchenverwaltung) wurden erledigt. Die Öffentlichkeitsarbeit durch die
Website des HHH wurde weiter ausgebaut und zusätzliche Nutzungsanreize
geschaffen (u.a. Dublettenlisten online). Büchertische mit verschiedenen
Themenschwerpunkten (Karl Barth, So ist Sonntag!, 68-er Bewegung) wurden im
Lesesaal zusammengestellt.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Entwicklung und Evaluation von weiteren Kooperationsmodellen im kirchlichen
Bibliothekswesen der EKHN (insb. Nicolaus-Matz-Bibliothek und EHD).
Digitalisierung und Lizensierung von Schriften aus dem Kirchenkampf, die sich im
Alleinbesitz von ZB und ZA befinden, für das Online-Portal „Digitale Bibliothek des
Kirchenkampfes“.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

---Erläuterungen zu Ressourcen
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B08302 Zentralbibliothek

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 250250 250 0

250250 250 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -160.515-151.820 -154.225 -6.290

12.Sach- und Dienstaufwendungen -92.920-92.000 -92.920 0

-253.435-243.820 -247.145 -6.29015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-253.185-243.570 -246.895 -6.29016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-253.185-243.570 -246.895 -6.29020.Ordentliches Ergebnis

-253.185-243.570 -246.895 -6.29024.Jahresergebnis vor Steuern

-253.185-243.570 -246.895 -6.29026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-253.185-243.570 -246.895 -6.29030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-73-55 -62 -11

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-40.697-43.375 -36.916 -3.781
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Unterbudget B08303 Zentralarchiv

Das ZA hat eine Doppelfunktion an der Schnittstelle zwischen Verwaltung und
kirchlicher wie nichtkirchlicher Öffentlichkeit: als Teil der Kirchenverwaltung der
EKHN und als ein jedermann zugängliches öffentliches landeskirchliches Archiv.
Das ZA wurde in das Verzeichnis national wertvoller Archive der Bundesrepublik
Deutschland eingetragen.

Beschreibung

Sicherung der Rechtsbeständigkeit der EKHN. Daraus leiten sich die Fachaufsicht
über das kirchliche Archivwesen, die aufsichtliche Mitwirkung bei der Sicherung der
Aktenbildung (Registraturbildung) und die Zuständigkeit für das Siegelwesen ab.
Archivische Kernaufgaben wie Übernahme und dauerhafte Lagerung von Akten aus
den dem Kirchenarchivgesetz der EKHN unterliegenden Einrichtungen (u.a.
Synodalbüro, Kirchenverwaltung, Propsteien und Dekanate) sowie die Bewertung,
Ordnung, Verzeichnung dieser Akten und Bereitstellung für die Benutzung intern
(kirchliche Einrichtungen) und extern (durch private und institutionelle Forschungen
aller Art).
Erwerb von Nachlässen von für die EKHN wichtigen Persönlichkeiten.
Aus der Funktion als öffentliches Archiv erwachsen Aufgaben wie Bearbeitung von
wissenschaftlichen, genealogischen und ortsgeschichtlichen Recherchen und
Sicherstellung des öffentlichen Lesesaalbetriebs.
Traditionell sind die landeskirchlichen Archive zuständig für die Geschichte der
Landeskirche.

Ziel/e

Übernahme von Akten aus Dienststellen, Verbänden und Institutionen der EKHN,
Akquise von Nachlässen.
Archivische Bearbeitung bis zum publizierten Findbuch (ggf. Einstellung in das
Archivportal „findbuch.net“).
Vorhaltung von Lagerkapazitäten und Magazinverwaltung.
Beratung kirchlicher Dienststellen in allen archivischen und siegelkundlichen Fragen.
Archivpflege in Kirchengemeinden und kirchlichen Einrichtungen, Werken und
Verbänden, Koordination und Durchführung von bestandserhaltenden Maßnahmen
von Archivgut, Initiierung und Begleitung archivpflegerischer Maßnahmen in
Kirchengemeinden, Dokumentation der Geschichte einschließlich des
Verwaltungshandelns der EKHN, Betreuung von wissenschaftlichen,
genealogischen und ortsgeschichtlichen Forschungsvorhaben, Sicherstellung des
öffentlichen Lesesaalbetriebs, Recherchen für kirchenleitende Gremien und
kirchliche Dienststellen.

Leistungen zur Zielerreichung
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Der Lesesaal war im Jahr 2018 an drei Tagen in der Woche geöffnet. Die Zahl der
wissenschaftlichen Forschungen lag mit 47 Personen und 143 Benutzungstagen
unter dem Ergebnis des Vorjahrs (86/197); dies ist hauptursächlich auf einen
Rückgang von Forschungen zu Martin Niemöller zurückzuführen (anlässlich des
125. Geburtstages 2017 gab es Universitätsseminare und diverse
Publikationsvorhaben). Auch die genealogische Nutzung sank: 127 Personen an
236 Benutzungstagen (Vorjahr 172/399). Dies ist zum einem durch den Ausbau des
EKD-Kirchenbuchportals Archion bedingt, mit dem Familienforschende von zu
Hause aus online forschen können, zum anderen aber auch auf die Internetpräsenz
anderer Anbieter sowie die wechselseitige IT-Vernetzung der Genealoginnen und
Genealogen (Online-Datenbanken, Chatrooms)..
Die Zahl der genealogischen Anfragen (ohne Fragen zum Kirchenbuchportal) stieg
von 458 im Vorjahr auf 520, die der wissenschaftlichen Anfragen sank von 368 auf
315. Im Bereich der Archivpflege, des Siegelwesens sowie der Amtshilfe hat sich die
Zahl der Anfragen (ohne telefonische Kontakte) annähernd verdoppelt (1125, im
Vorjahr 603) - eine direkte Auswirkung der Fusionen von Dekanaten und
Kirchengemeinden. Diese benötigen intensive archivpflegerische Maßnahmen, es
wurden insgesamt 56 Besuche vor Ort durchgeführt.
In zwei FEA-Kursen (Fortbildungen in den ersten Amtsjahren für
Berufsanfänger*innen im Pfarramt) wurden Fragen zu Archivpflege,
Kirchenbuchführung, Siegelwesen und Chronikführung behandelt. Der
Aktenzuwachs betrug im Berichtsjahr 90 lfdm (in 53 Abgaben). Verzeichnet wurden
u.a. Best. 94 Nachlass D. Helmut Hild, Best. 373 Textilwerkstatt des
Elisabethenstifts Darmstadt, Best. 497 Handakten Dr. Wolfgang Gern und Best. 556
Evangelischer Presseverband.
Mit einer baufachlich qualifizierten externen Kraft wurde die Verzeichnung von
Bauplänen der EKHN fortgeführt (in 2018 3.200 Pläne).

Das Zentralarchiv war 2018 Gastgeber der "Südschienentagung", dem Treffen der
süddeutschen Kirchenarchivmitarbeitenden der EKD mit den Themenschwerpunkten
Datenschutz (DSGVO) und diakonisches Archivgut.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Intensivierung der Unterstützung von Dekanaten und Gemeinden bei Fusions- und
Kooperationsprozessen, Schaffung des elektronischen Archivs (Übernahme von rein
elektronischem und hybridem Archivgut zur dauerhaften rechtssicheren
Verwahrung). Ausbau des virtuellen Lesesaals. Weitere Probeläufe zur
Sicherheitsverfilmung/-digitalisierung (Hybridverfahren) der Kirchenbücher 1876-
2008 - gem. KBO § 11 (4). Fortsetzung der Verzeichnung der Baupläne.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

--Erläuterungen zu Ressourcen
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B08303 Zentralarchiv

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 16.50016.500 16.500 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 4.2504.980 4.500 -250

20.75021.480 21.000 -2508. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -342.125-355.492 -340.365 -1.760

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-4.000-4.000 -4.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -50.269-49.732 -50.269 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -236-236 -236 0

-396.630-409.460 -394.870 -1.76015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-375.880-387.980 -373.870 -2.01016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-375.880-387.980 -373.870 -2.01020.Ordentliches Ergebnis

-375.880-387.980 -373.870 -2.01024.Jahresergebnis vor Steuern

-375.880-387.980 -373.870 -2.01026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-375.880-387.980 -373.870 -2.01030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-105.911-65.243 -100.165 -5.746

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-86.742-97.279 -81.471 -5.271
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Unterbudget B08304 Karl- Herbert- Stipendium

Das Stipendium trägt als vollständige Bezeichnung den Namen „Karl-Herbert-
Stipendium zur Erforschung der deutschen und internationalen
Kirchenzeitgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau und ihrer Vorgängerkirchen“ und erinnert an den langjährigen
Propst von Nordnassau, Stellvertreter des Kirchenpräsidenten und Chronisten der
EKHN Karl Herbert. Das Stipendium wird in der Regel für zwei Jahre vergeben.

Beschreibung

Das primäre Ziel ist es, in der Regel jungen Forscherinnen und Forschern die
Möglichkeit zu geben, sich über ein selbst gewähltes oder vom Beirat vorgegebenes
Thema aus der Kirchengeschichte der EKHN mit einer wissenschaftlichen Arbeit zu
qualifizieren. Sekundäre Ziele sind, mit diesen Arbeiten das kirchengeschichtliche
Herkommen der EKHN kritisch wissenschaftlich aufzuarbeiten und damit sinnstiftend
für die EKHN zu wirken sowie über die Beschäftigung mit Kirchengeschichte der
Kirche ihren Platz im allgemeinen gesellschaftswissenschaftlichen Diskurs zu
erhalten.

Ziel/e

Auswahl eines geeigneten Themas im Beirat sowie Ausschreibung und Vergabe des
Stipendiums

Leistungen zur Zielerreichung

In den wiss. Beirat ist Prof. Dr. Christoph Dipper berufen. Das Stipendium wurde
2017 für eine Arbeit (Diss. Uni Trier) über die Politisierung der Evangelischen
Studentengemeinden 1968 vergeben.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Das Stipendium ist zur Zeit nicht vergeben.Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

--Erläuterungen zu Ressourcen

B08304 Karl- Herbert- Stipendium

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

12.Sach- und Dienstaufwendungen -717-710 -717 0

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.600-15.600 -15.600 0

-16.317-16.310 -16.317 015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-16.317-16.310 -16.317 016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-16.317-16.310 -16.317 020.Ordentliches Ergebnis

-16.317-16.310 -16.317 024.Jahresergebnis vor Steuern

-16.317-16.310 -16.317 026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-16.317-16.310 -16.317 030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Teilbudget B084 Kirchenverwaltung - Dezernate/ sonstige

B084 Kirchenverwaltung - Dezernate/ sonstige

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 150.650212.090 140.390 10.260

7. Sonstige ordentliche Erträge 252.711222.622 225.106 27.605

403.361434.712 365.496 37.8658. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -16.758.059-14.716.276 -15.267.173 -1.490.886

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-1.293.000-1.355.700 -1.293.000 0

11.Zuschüsse an Dritte -72.500-67.400 -57.900 -14.600

12.Sach- und Dienstaufwendungen -879.252-2.306.641 -740.512 -138.740

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -6.519-173.225 -5.830 -689

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.600-208.730 -3.600 0

-19.012.930-18.827.972 -17.368.015 -1.644.91515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-18.609.569-18.393.260 -17.002.519 -1.607.05016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-18.609.569-18.393.260 -17.002.519 -1.607.05020.Ordentliches Ergebnis

-18.609.569-18.393.260 -17.002.519 -1.607.05024.Jahresergebnis vor Steuern

-18.609.569-18.393.260 -17.002.519 -1.607.05026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-24.000 0 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 46.300100.000 0 46.300

-18.563.269-18.317.260 -17.002.519 -1.560.75030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -11.050-209.570 -15.171 4.121

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-3.507.378-1.916.704 -3.167.827 -339.551

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-635.137-621.382 -550.603 -84.534
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Unterbudget B08401 Dezernat 1 Kirchliche Dienste

Das Dezernat ist verantwortlich für:
1. Die Wahrnehmung und Koordination der Aufgaben der Gesamtkirchlichen
Einrichtungen der Arbeit in den Handlungsfeldern wie sie in der
Handlungsfelderverordnung (HfVO) geregelt sind.
2. Koordination Kirchengemeinden und Dekanate inkl. übergem. Stellenentwicklung
3. Wahrnehmung der Bildungsmitverantwortung, Unterstützung des
Religionsunterrichts, Geschäftsführung/Aufsicht kirchlicher Schulen, Förderung der
non-formalen und religiösen Bildung von Kindern und Jugendlichen in der
schulbezogenen Jugendarbeit und außerhalb des Schulunterrichts sowie von
Erwachsenen und Familien außerhalb der beruflichen Bildung.
4. Verfassungsrecht der EKHN, Amtshandlungsrecht, Organisationsrecht der
Dekanate und Kirchengemeinden sowie der Zentren.
5. Aktualisierung und Dokumentation der Kirchen- und Personalstatistik,
sozialwissenschaftliche Umfragen, Evaluationen und Prognosen,
Sozialraumanalysen und Praxisberatung für kirchliche Reformprozesse, Monitoring
für kirchliche und gesellschaftliche Herausforderungen.
6. Theologische Grundsatzfragen, insbesondere zu Fragen der Ordnung
gottesdienstlichen Lebens.

Beschreibung

1.Unterstützung und Entfaltung der Arbeit der Kirchengemeinden, Dekanate,
Kirchlichen Verbände und der Gesamtkirche sowie ihrer Mitarbeitenden in den
Handlungsfeldern gemäß der HfVO.
2. Verantwortung und Koordination der Entwicklung und Veränderung der regionalen
Pfarrstellen, Fach- und Profilstellen, Gemeindepädagogen- und
Kirchenmusikerstellen in den Dekanaten, Gemeinden und Arbeitszentren;
Verantwortung für die Bereiche Gefängnis-und Polizeiseelsorge und Grundfragen
der Militärseelsorge; Koordination von Abläufen zwischen
Kirchengemeinden/Dekanaten und Referaten der Kirchenverwaltung; Verantwortung
für die Entwicklung und Erstellung der Kollektenplanentwürfe sowie Herstellung des
Kollektenplanheftes; Konzeption des Gemeindepädagogischen Dienstes;
Umsetzung der Dekanatsneuordnung; Umsetzung des Kooperationsgesetzes in
Zusammenarbeit mit den juristischen Referaten der Kirchenverwaltung.
3. (EKHN-)flächendeckend, gem. ev. Bildungsauftrag; Sicherung der religiösen
Bildung der Kinder und Jugendlichen in quantitativer und qualitativer Hinsicht;
Qualifizierung und Kirchenbindung der Lehrkräfte; Ausstattung und Befähigung zum
professionellen Schulleben und persönlichkeitsstärkenden Umfeld für die
Schüler*innen und Kollegiaten (und Eltern); Steuerung Konfirmand*innenarbeit;
sinnstiftende und vertrauensgebende Lebensbegleitung; Erreichbarkeitsradius
vergrößern (Kinder der Ganztagsschulen); Kirchenbindung (z.B. der
Konfirmand*innen), Eröffnung von Lebens-, Erfahrungs- und Gestaltungsräumen für
Kinder und Jugendliche u.a. zur Teilhabe (Partizipation) inkl. jugendpolitischem
Agieren, zur Befähigung (z. B. Juleica), zur Selbstwirksamkeit und zum
Peerlearning.
Sicherung von zeitgemäßen Qualifizierungsangeboten für Multiplikator*innen
innerhalb der Bildungsarbeit mit Erwachsenen und Familien.
4. Alle juristischen Leistungen des Referats dienen dem Ziel, die Dekanate,
Kirchengemeinden, Zentren in ihrer gesamtkirchlichen und gemeindlichen Arbeit zu
stärken.
5. Bereitstellung von Unterstützungssystemen und Entscheidungshilfen für die
Reformprojekte der EKHN durch den Datenverbund von Kirchenstatistik und
Amtsstatistik, Geographischen Informationssystemen, Sozialraumanalysen sowie
sozialwissenschaftlich gestützten Umfragen für die Dezernate der KV, Zentren,
Dekanate und Gemeinden von der Mikro- bis zur Makroperspektive. Generierung
von Interpretationsangeboten.
6. Entwicklung von Theorie und Praxis kirchlichen und gottesdienstlichen Lebens
durch Beteiligung am theologischen, fachlichen und gesellschaftlichen Diskurs.

Ziel/e
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1. Fachkonferenzen, handlungsfeldübergreifende Vernetzung der in den jeweiligen
Handlungsfeldern tätigen Einrichtungen und Dienste sowie
handlungsfeldübergreifende Konsultationen, Expertisen, Beratung der
Kirchenleitung bei Entscheidungen, die die Handlungsfelder betreffen,
Qualitätssicherung der kirchlichen Arbeit in den Handlungsfeldern, Mitwirkung an der
Personalförderung und Organisationsentwicklung, Fachtagungen, Pilotprojekte,
multiprofessionelle Fachgruppen, Kooperationen, Gremienarbeit.
2. Klärung von Schnittstellenproblemen zwischen Kirchengemeinden und
Dekanaten, Referaten der Kirchenverwaltung und Fachberatungen der Zentren;
Entwicklung und Erstellung der Kollektenplan-Entwürfe für KL und Kirchensynode
sowie Umsetzung des jährlichen Kollektenplans; Stellenentwicklung bei regionalen
Pfarrstellen, Fach- und Profilstellen, Gemeindepädagogen- und
Kirchenmusikerstellen; Konzeptionelle Weiterentwicklung des
Gemeindepädagogischen Dienstes und Vorbereitung der Vergabe von Projektstellen
im Gemeindepädagogischen Dienst; Beratung der Dekanate bei der Entwicklung
regionaler Konzeptionen im Gemeindepädagogischen Dienst; Prozesssteuerung
und Koordination der Umsetzung der Dekanatsneuordnung; Beratung der
Kirchengemeinden bei Kooperationsvorhaben; Verantwortung des Budgets für
besondere Zuweisungen an Kirchengemeinden und Dekanate und dessen
Weiterentwicklung; Mitwirkung bei Gesetzesvorhaben; Vorbereitung der Vergabe
von Projektstellen im Pfarrdienst; Grundfragen der Militärseelsorge; Vorsitz im
Verwaltungsrat für Psychologische Beratungsstellen.
3. Quantitative Sicherung über Gestellungsverträge mit Bundesländern für
hauptamtliche Schulpfarrer*innen sowie Gemeindepfarrer*innen mit nebenamtlicher
Verpflichtung zum Religionsunterricht und Bevollmächtigungen staatl. Lehrkräfte
zum Religionsunterricht; qualitative Sicherung über Dienst- und Fachaufsicht über
die Kirchlichen Schulämter und die Koordinierung der Arbeit des gemeinsamen
Religionspädagogischen Instituts von EKKW und EKHN; Beratung und Klärung in
Personal-, Finanz-, Rechtsangelegenheiten sowie bei größeren bildungswirksamen
Maßnahmen und bei der Umsetzung bzw. Entwicklung des Bildungsprogramms und
ev. Profils der Schulen; Qualitätssichernde Maßnahmen für den
Konfirmandenunterricht (in Kooperation mit den Dekanaten): Kooperation mit den
Dienst- und Fachaufsichten für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen in der
sonstigen unterrichtsfreien Zeit (in Kindertagesstätten, Vorschulen, Horten,
Ganztagsschulen, Freizeiten).Begleitung des Gemeindepädagogischen Dienstes in
der Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) durch Fachberatung
(Stellenentwicklung, -ausschreibung, -besetzung und -evaluation), vernetzte
Beratung, durch das Angebot von Fachtagen und Fachberatungstagungen und
durch diverse Konferenzformate zu aktuellen Fragen und Entwicklungen in der
Evangelischen Jugendarbeit. Begleitung und Beratung der Akteure von
Evangelischer Jugendarbeit in den Gemeinden, Regionen, Dekanaten, Propsteien
und der Gesamtkirche – auch in den freien Werken und Verbänden (EJW, CVJM,
VCP, EC).
4. Dienstleistungen vor allem für Kirchengemeinden und Dekanate durch
Einzelberatungen, Beratung in Konfliktfällen, Beantwortung von Anfragen,
Durchführung von Schulungen, Erstellung von Informationsmaterialien, Justitiariat
für das Dezernat und die Zentren. Federführung bei der Erarbeitung und
Formulierung von Kirchengesetzen, Verordnungen der Kirchenleitung, Satzungen,
Geschäftsordnungen und Verträgen bis zum Inkrafttreten der jeweiligen
Regelungen. Wahrnehmung der gesamtkirchlichen Aufsicht insbesondere durch die
Erteilung kirchenaufsichtliche Genehmigungen.
5. Systematisierte Erhebungs- und Dokumentationsverfahren zur Erstellung von
Personal- und Kirchenstatistik, Ständige Optimierung, innovative Erweiterung sowie
interne Bereitstellung webbasierter Geo-Portale, elektronisch unterstützte
Kartenproduktion und graphische Bearbeitung, reformrelevante statistische
Analysen und Prognosen (kirchen-)amtlicher Daten sowie Präsentation der
Auswertungen in Form von sozialräumlich gegliederten Karten, Visitationsreadern
und Erörterungen der Ergebnisse vor Ort in Gemeinden, Dekanaten und anderen
Einrichtungen, interne Beratung und Unterstützung in allen Belangen der
empirischen Sozialforschung, regelmäßige hausinterne Schulungen für den Umgang
und die Einsatzmöglichkeiten der Geo-Portale des Referats, Kooperationen mit
kirchlichen Trägern und externen Datenanbietern, Fortlaufende Recherche zu
aktuellen kirchen-und gesellschaftspolitischen Studien und Untersuchungen

Leistungen zur Zielerreichung
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6. Temporäre Fachgruppen, Konsultationen, Gremienarbeit in der EKHN und EKD,
Expertisen, Beratung, Vorträge, Stellungnahmen etc.
1. Weiterentwicklung der Arbeitsstrukturen im Bereich Kooperation
Kirchengemeinden und Dekanaten.
2. Herausgabe einer Handreichung zur neuen Kollektenordnung, Prozesssteuerung
und Koordination der Umsetzung der Dekanatsneuordnung sowie die Umsetzung
der gesetzlichen Anforderungen der Konzeptionsentwicklung des
Gemeindepädagogischen Dienstes in den Dekanaten, Evaluation der gesetzlichen
Regelungen des Gemeindepädagogischen Dienstes, Mitwirkung an den
Genehmigungsprozessen der neuen Pfarrstellenbemessung, Aufbau einer
Beratungsstruktur zur Umsetzung des Regionalgesetzes und erste
Beratungsprozesse („Vernetzte Beratung“) mit einem Regionalbüro als zentraler
Anlaufstelle, Weiterarbeit an Neuaufstellung der Netzwerke „Leben im Alter“ und eaf-
Familie“.
3. Konsolidierung der Angebote in der Fort- und Weiterbildung des
Religionspädagogischen Instituts; Sicherung der Arbeit mit Geflüchteten im
Laubach-Kolleg und im Ev. Gymnasium Bad Marienberg. Begleitung von jungen
Kirchenvorsteher*innen, jungen Dekanatssynodalen und Kirchensynodalen.
4. Änderung der KGWO, der KGO und der DSO, Entwicklung von Erläuterungen
(FAQ) zum Siegelwesen, Änderung der Lebensordnung aufgrund der Einführung der
Ehe auch für gleichgeschlechtliche Ehepaare, Erarbeitung eines Zeitplans für die
Kirchenvorstandswahl, rechtliche Unterstützung der Dekanatszusammenschlüsse
2020 und 2021, juristische Mitentwicklung der Orientierungshilfe für
Kirchenvorstände zum Umgang mit populistischen Positionen, juristische Mitarbeit
bei der Erarbeitung von Seelsorgeordnungen für verschiedene
Spezialseelsorgebereiche.
5. Konzeption, Durchführung und Auswertung mehrerer repräsentativer Umfragen
u.a. zum Stand der Digitalisierung in der EKHN, zur Stellenbörse, zum Fundraising
und Tagungshäusern der Ev. Jugend. Entwicklung und Umsetzung der
Mitarbeitenden Befragung in der Kirchenverwaltung. Insgesamt 11 Beratungen und
Schulungen in Dekanaten zum Thema Sozialraumanalysen. Update des EKHN-
eigenen Geographischen Informationssystems auf neues GIS-Portal.
6. ---

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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1. Überprüfung und Konzeptentwicklung im Blick auf Aufgaben, Arbeitsstrukturen
und Ressourcen im Kontext der Einsparauflagen und der Großprojekte, wie z. B.
Vorbereitung des Ökumenischen Kirchentages 2021 in Frankfurt.
2. Weitere Umsetzung der Neuordnung der Dekanatsgebiete, Beratung und
Koordination der Unterstützung von Kirchengemeinden und Dekanaten zur
Umsetzung des Regionalgesetzes, Beratung der Dekanate bei der Entwicklung der
Konzeptionen für den Gemeindepädagogischen Dienst, grundsätzliche
Weiterentwicklung des Gemeindepädagogischen Dienstes, Weiterarbeit an
grundsätzlichen interreligiösen Fragestellungen in der spezialisierten Seelsorge,
Weiterarbeit an der Stärkung und Fortentwicklung der Netzwerke „Leben im Alter“
und „eaf – Familie“.
3. Fortsetzung der Reduktion der hauptberuflichen Gestellungsverträge bei
gleichzeitiger Absicherung der Abdeckung des Religionsunterrichts, Konfessionelle
Kooperation im Religionsunterricht; Ausbau der Begleitung von Lehrkräften mit dem
Auftrag zur Schulseelsorge im Ehrenamt, in der Fläche der EKHN, Weiterarbeit an
der Umsetzung des Konzeptes für eine gemeindebezogene Konfirmandenarbeit
(„Leitfaden“ in zweiter Auflage erschienen). 10. Jugendkirchentag als Evangelisches
Großevent für Jugendliche von 13 bis 27 Jahren – mit ökumenischen Akzenten – in
Wiesbaden.
4. Änderung der KGWO zum Wahlrecht für unter Betreuung stehende
Kirchenmitglieder, Entwicklung von Hinweisen für den Prädikanten- und
Lektorendienst, Entwicklung einer Handreichung für Dank- und Jubiläumsurkunden,
Entwicklung von Richtlinien zur Kostenfreiheit vom Amtshandlungen,
Veröffentlichung des Zeitplans für die Kirchenvorstandswahl, Erarbeitung der für die
Kirchenvorstandswahl notwendigen Materialien, Kommentierungen und das
Formularwesen, weitere rechtliche Unterstützung der Dekanatszusammenschlüsse
2020 und 2021, juristische Mitarbeit in der Arbeitsgruppe zur Unterstützung der
Rezeption der Lebensordnung in den Dekanaten und Kirchengemeinden, juristische
Mitarbeit Begleitung bei der Verabschiedung von Seelsorgeordnungen für
verschiedene Spezialseelsorgebereiche, Übernahme der Betreuung von kirchlichen
sechs Stiftungen und einem Nachlass, die im Dezernat 1 angesiedelt sind sowie der
Bewirtschaftung des Budgets der Propsteibereiche.
5. Konzeption und Weiterarbeit an dem neuen GIS-Portal, insbesondere Ausbau der
kirchlichen und amtlichen Daten für schnelleren Zugriff auf sozialräumliche Daten
und Analysen, Entwicklung weiterer Tools, die sozialräumliche Daten in stärkeren
Zusammenhang bringen, Planung und Einsatz des KirA-Tools „EKD-Statistik“ zur
elektronischen Erfassung des Kirchlichen Lebens in Zahlen.
6. Entwicklung neuer Materialien und Formate zur Beratung von Kirchengemeinden
und Dekanate in Fragen zur Lebensordnung.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1.-6.  -Erläuterungen zu Ressourcen
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B08401 Dezernat 1 Kirchliche Dienste

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 03.300 3.528 -3.528

03.300 3.528 -3.5288. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -1.297.493-1.397.988 -1.361.079 63.586

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-1.293.000-1.243.000 -1.293.000 0

11.Zuschüsse an Dritte 0-10.000 0 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -82.660-112.780 -62.050 -20.610

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -1.253-2.153 -759 -494

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.600-1.100 -3.600 0

-2.678.006-2.767.021 -2.720.488 42.48215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.678.006-2.763.721 -2.716.960 38.95416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.678.006-2.763.721 -2.716.960 38.95420.Ordentliches Ergebnis

-2.678.006-2.763.721 -2.716.960 38.95424.Jahresergebnis vor Steuern

-2.678.006-2.763.721 -2.716.960 38.95426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-2.678.006-2.763.721 -2.716.960 38.95430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-16.000 0 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-653.739-299.777 -618.021 -35.718

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-48.891-60.292 -48.591 -300
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Unterbudget B08402 Fundraising und Mitgliederorientierung

1. Fundraising-  und Stiftungsberatung, Spenderbetreuung, Fundraising-Netzwerk,
Aus- und Weiterbildung im Fundraising
2. Mitgliederorientierung (MO)

Beschreibung

1. Aufbau und Implementierung von Strukturen und Kenntnissen, um durch
Fundraising geeignete Methoden einzusetzen, Mitglieder an die Kirche zu binden,
ausgetretene zurück- und neue Mitglieder hinzuzugewinnen. Darüber hinaus
beinhaltet es die Planung, Realisation und Kontrolle von Strategien und Aktivitäten
zum Einwerben von Ressourcen verschiedenster Art auf unterschiedlichen Ebenen
(Gemeinde, Region, Gesamtkirche).

2. Stabilisierung der Mitgliederbindung; Kirchengemeinden und Dekanate sollen
unterstützt werden bei: Kontaktaufnahme mit Mitgliedern, Verdichtung der
Kommunikation mit Mitgliedern, Analyse der Reichweite von kirchengemeindlichen
Aktivitäten und Angeboten; MO im Dekanat-Gesamtkontext; Förderung einer
kommunikativen Haltung; Strukturen von Konfessionslosigkeit und Rückgewinnung
von ehemaligen Mitgliedern

Ziel/e

1. Ausbildung von Ehrenamtlichen zu Fundraiser*innen, Beratungen von
Kirchengemeinden und Einrichtungen der EKHN, fachliche Begleitung von
gesamtkirchlichen Großprojekten, Durchführung von Fundraising für
gesamtkirchliche Projekte (z.B. Jugendkirchentag und Fundraising-Forum),
Konzeption und Organisation des alljährlichen Fundraising Forums in Frankfurt,
Kontaktpflege zu haupt- und ehrenamtlichen Fundraiser*innen in der EKHN und
anderen Landeskirchen, Schaffung von Strukturen, die eine Kultur des Gebens unter
ethischen und theologischen Aspekten des Fundraisings ermöglichen.

2. Informationsbroschüren zu Themen der Mitgliederansprache und -bindung (z.B.
Taufe, Konfirmation, Trauung, Bestattung), Beratung von Kirchengemeinden und
Dekanaten, Systematisierung bei der Begrüßung von Neuzugezogenen; Konzeption,
Unterstützung und Durchführung von Aktionen zur Mitgliederwerbung,
Qualitätsarbeit für Kasualien.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Mittel aus dem ehem. Matching Fund werden für eine Ausbildungsoffensive
eingesetzt, indem der Weiterbildungskurs für Ehrenamtliche in Kirche und Diakonie
kostenlos angeboten wird. Der erste Kurs startete Anfang Dez. 2018 mit 23
Teilnehmenden. – Am 07.06.2018 fand erneut das Fundraising Forum in Frankfurt
mit etwa 120 Gästen statt. Mitveranstalter waren auch dieses Mal die Diakonie
Hessen, die Fundraising Akademie Frankfurt und die EKKW. – Am 13.11.2018 fand
erneut der Social Talk mit rund 140 Besuchern zum Thema „Management in der
Expressgesellschaft – Führen und Leiten in agilen Strukturen und Arbeitswelten“
statt, wie auch in den Vorjahren in Kooperation mit der Evangelischen Hochschule
Darmstadt, der Diakonie Hessen und der EKKW.

2. Bearbeitung der eingehenden Reaktionen auf die Impulspost; Begleitung eines
Projektes zum 2. Theol. Examen zum Thema „Kirchl. Präsenz in Neubaugebieten“;
Mitarbeit in der Dezernat 1 - AG „Veränderung der Trauer- und Bestattungskultur“.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. In Ergänzung der Ausbildungsoffensive mit drei Kursen in 2018/2019 ist für 2020
zusätzlich ein spezielles Beratermodul geplant, um das bestehende Fundraising-
Netzwerk weiter zu qualifizieren. Darüber hinaus werden weiterhin 7-modulige
Weiterbildungskurse angeboten sowie eine Kompaktwoche (wie in 2018), die in
Hessen als Bildungsurlaub anerkannt ist.
2. Überarbeitung der Broschüre „Die Bestattung“; mögliche Veranstaltung zu
„Kirchengemeinden gleichen Typs“; Koordination des ImpulspostTeams bei der
Bearbeitung der eingehenden Reaktionen auf die Impulspost;

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. Die Aufwendungen werden aus Mitteln des Matching-Fund bestritten.
2.  -

Erläuterungen zu Ressourcen
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B08402 Fundraising und Mitgliederorientierung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 15.15012.650 12.650 2.500

15.15012.650 12.650 2.5008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -208.920-200.240 -200.860 -8.060

12.Sach- und Dienstaufwendungen -81.500-76.500 -81.500 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -221-220 -81 -140

-290.641-276.960 -282.441 -8.20015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-275.491-264.310 -269.791 -5.70016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-275.491-264.310 -269.791 -5.70020.Ordentliches Ergebnis

-275.491-264.310 -269.791 -5.70024.Jahresergebnis vor Steuern

-275.491-264.310 -269.791 -5.70026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-275.491-264.310 -269.791 -5.70030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -3.300-1.800 -1.800 -1.500

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-94.194-36.154 -85.368 -8.826

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-7.872-8.636 -7.171 -702
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Unterbudget B08403 Dezernat 2 Personal

1. Personalservice Pfarrdienst

2. Personalservice Gesamtkirche
a) Bereich Stellen- und Personalkostenplanung sowie -bewirtschaftung, Recruiting
und Personaleinsatz
b.) Arbeitsgruppe Personalservice Gesamtkirche
c.) Zentrale Gehaltsabrechnung (ZGAST)
d.) Arbeitsgruppe Leistungen (Reise-/Fahrt-/Fortbildungs-/Vertretungskosten etc.
Beihilfe). Beihilfe s.a. Unterbudget 140314
e). Arbeitsgruppe Ruhegehalt / Rente
f.) Arbeitsgruppe Dokumentation (P-SD)
g.) Arbeitsgruppe Geschäftszimmer (P-SGZ)

3. Personalförderung und Hochschulwesen

4. Personalrecht

Beschreibung

1. Personalservice Pfarrdienst
1a) Pastorale Versorgung der Pfarrstellen gewährleisten (gesamtkirchliche,
regionale und gemeindliche Pfarrstellen, insgesamt ca. 1.500) angesichts der
Herausforderungen von Nachwuchsmangel, Pensionierungswelle und
gesellschaftlicher Entwicklung. Theologische Konzeption.
1b) Beratung der Pfarrer*innen, deren Pfarrstellen sich verändern bzw. deren
Dienstaufträge enden. Begleitung und Perspektiventwicklung in den letzten
Dienstjahren. Gewinnung von Pfarrer*innen, die über die Regelaltersgrenze hinaus
arbeiten möchten. Förderung und Qualifizierung von Pfarrer*innen, die aus
Beurlaubungen zurückkehren bzw. ihren Teildienst aufstocken möchten.
1c) Vorbereitung, Begleitung und Beratung bei der Umsetzung der
Pfarrstellenbemessung bzw. bei der Erstellung und Genehmigung von
Dekanatssollstellenplänen in den Dekanaten anhand der Vorgaben und
Möglichkeiten.

2. Personalservice Gesamtkirche
a) Bereich Stellen- und Personalkostenplanung sowie -bewirtschaftung, Recruiting
und Personaleinsatz:
Ordnungsgemäße und rechtssicher gesamtkirchliche Stellen- und
Personalbewirtschaftung sowie gesamtkirchliche Stellen- und
Personalkostenplanung für die Budgetbereiche von ca. 1.100 gesamtkirchlichen
Angestellten, Beamten und gesamtkirchlichen Pfarrstellen.
Personalkostenanmeldungen für den gesamtkirchlichen Stellenplan sowie die
Pfarrstellen der Kirchengemeinden und Dekanate. Personaleinsatz der
Mitarbeitenden der Kirchenverwaltung inklusive der Beteiligung der jeweils
erforderlichen Gremien, wie Kollegium, Jour fixe KV, Kirchenleitung,
Personalausschuss, MAV und Finanzausschuss.
2. b) Arbeitsgruppe Personalservice Gesamtkirche:
Ordnungsgemäße und rechtssichere Personalverwaltung der gesamtkirchlichen
Mitarbeitenden (Pfarrer*innen, Kirchenbeamt*innen,  Angestellte).
2. c.) Zentrale Gehaltsabrechnung (ZGAST):
Sicherstellung der Gehaltsabrechnungen von durchschnittlich 21.180
Abrechnungsfällen im Monat. (Pfarrer*innen, Beamt*innen, Angestellte).
2. d.) Fristgerechte, verständliche, sach- und ordnungsgemäße Bearbeitung der
Anträge
2  e.) Arbeitsgruppe Ruhegehalt / Rente:
Fachkundige Bearbeitung aller Fragen zu den Themenbereichen
Beamtenversorgung und Rentenversicherung, Ruhestandsversetzungen,
Hinterbliebenenversorgung und Versorgungsausgleich.
2. f.) Arbeitsgruppe Dokumentation (P-SD):
Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und rechtssicheren
Personalaktenverwaltung
2.g.) Arbeitsgruppe Geschäftszimmer (P-SGZ):
Zeitgerechte Bearbeitung der Korrespondenz unter Berücksichtigung ständiger
Qualitätsverbesserungen.

Ziel/e
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1 a.) Steuerung des Personaleinsatzes von Pfarr*innen (zurzeit ca. 1.700
Pfarrpersonen). Enge Zusammenarbeit (Beratung, Abstimmung, Austausch, etc.) mit
den Propsteien, Dekanaten, Kirchengemeinden und Personen vor Ort sowie
innerhalb der Kirchenverwaltung.
1 b.) Begleitung und Förderung der Pfarrer*innen bei Dienstaufnahme,
Stellenveränderung(en), Beurlaubungen und Teildienst, Freistellungen,
Beauftragungen, Ruhestandsversetzungen.
1c) Beratungsveranstaltungen für Dekanatssynodalvorstände und
Dekanatssynoden, Dekanekonferenzen, Propsteitage.
2.a) Aufstellung des Personalkostenansatzes der Budgetbereiche für das Folgejahr
inkl. Beratung und Begleitung der Budgetbereiche im Haushaltsaufstellungsprozess,
Kalkulation der Personalkosten. Anfertigen der Gremienberatungsunterlagen mit
dem Referat  Budgetkoordination. Erarbeitung und Vorlage der Beratungsunterlagen
für die zu beteiligenden Gremien: Kollegium, MAV, Personalausschuss der
Kirchenleitung, Kirchenleitung, Finanzausschuss, Synode. Genehmigung von
Personal- und Stellenveränderungen in allen Budgetbereichen. Durchführen der
Besetzungsverfahren, von der Ausschreibung bis zur Einstellung, für den BB 8.1 bis
BB 8.4 sowie den BB 8.6.
2.b) Erstellung von Arbeitsverträgen, Umsetzung von Beamtenernennungen und
personelle Vorbereitung und Unterstützung des Einstellungsprozesses bei
Pfarrer*innen. Laufende vertragliche Anpassungen der Beschäftigungsverhältnisse.
Verbuchung der Personalkosten. Anforderung der Personalkostenrefinanzierung
und Drittmittelfinanzierung.
2.c) Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Richtlinien in Bezug auf Steuer,
Sozialversicherung und Zusatzversorgung. Durchführung von Schulungen für die
Regionalverwaltungen. Beratung der Sachbearbeiter*innen in den
Regionalverwaltungen zu Erfassungsfragen und Fragen der Sozialversicherung.
Durchführung der monatlichen Gehalts- bzw. Besoldungsabrechnungen.
2.d) Beihilfe s.a. Unterbudget 140314:
Sicherstellung der rechtlich einwandfreien und zeitgerechten Antragsbearbeitung.
Überwachung und Umsetzung der sich ggf. ändernden Rechtsgrundlagen.
2.e) Beratung aller Mitarbeitenden der EKHN in versorgungs- und rentenrechtlichen
Fragestellungen. Umsetzung sich ggf. ändernden Rechtsgrundlagen. Bearbeitung
von Einzelfragen aus den Arbeitsgebieten  Ruhestand, Hinterbliebenenversorgung,
Versorgungsausgleich und Klärung der Fragen der damit verbundenen finanziellen
Auswirkungen.
2.f) Dauernde Pflege und Aktualisierung der Personalakten.
2.g) Organisation der Geschäftszimmerabläufe und Koordination des
Korrespondenzeingangs, Bearbeiten von Schriftverkehr (Briefe, Urkunden),
Bearbeitung des Personalteils des monatlich erscheinenden Amtsblatts
(Ausschreibungen, Dienstnachrichten, Bekanntmachungen, Urkunden)

3. Ausbildung Fort- und Weiterbildung, Personalförderung und Personalentwicklung
von Pfarrer*innen, Mitarbeitenden im pädagogischen Dienst und in der kirchlichen
Verwaltung.
4. Beratung, Schulung der kirchlichen Körperschaften und Interessensvertretungen
in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Begleitung in Konfliktsituationen,
Rechtsvertretung, Gesetzgebung, Refinanzierungsverträge verschiedener Art.

Leistungen zur Zielerreichung
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1a) Inhaltliche Weiterarbeit und (Daten-)Eingabe von Informationen zu den
Pfarrstellen und den unterschiedlichen Dienstverhältnissen bzw. Beurlaubungen der
Pfarrer*innen in PO (Personal Office). Begleitung von Ausschreibungs- und
Besetzungsverfahren und Pfarrstellenwechseln,  Anzahl der jährlichen Verfügungen
695 dazu begleitend Amtsblattveröffentlichungen, Pfarrstellenausschreibungen,
Urkunden  über Veränderungen von Pfarrstellen und pfarramtlichen Verbindungen,
ca. 236)
1b) Einsatz von Pfarrer*innen in den Probedienst (28, davon 15 Frauen). Erste
Verfügungen für Pfarrer*innen, die über die Regelalterszeit hinaus arbeiten (2017:3,
2018:7), Beurlaubung, Freistellung und Einsatzplanung von Pfarrer*innen, inklusive
Elternzeit (ca. 75, davon 25 in Elternzeit, davon 8 ohne Dienstauftrag). Begleitung
und Wiedereingliederung von Pfarrer*innen im Wartestand (zurzeit 234).
Durchführung des Sonderübernahmeverfahrens mit insgesamt 11 Kandidat*innen:
Übernahme von 2 Kandidat*innen in den Probedienst, 1 Kandidatin in Pfarrdienst im
Angestelltenverhältnis, Bewerbungsrecht verliehen an 3 Pfarrer*innen.
1c) Vorbereitung der Dekanatsfusionen und Besetzungsverfahren der neu zu
errichtenden Pfarrstellen für stellvertretende Dekan*innen in einem Dekanat ab
50.000 Kirchenmitglieder. Vorarbeiten und Beratung zur Prüfung und Genehmigung
der Dekanatssollstellenplänen zur Umsetzung der Pfarrstellenbemessung 2020-
2024. Des weiteren 5 Propsteitage, 15 Besuche von Dekanatssynoden und
Dekanatskonferenzen zur Kommunikation und Perspektiventwicklung bezüglich der
Pfarrstellenanpassung, unter Hinzunahme der Überlegungen zum Kooperations-
und Regionalisierungsgesetz sowie Unterstützung bei der Verwaltungsumsetzung,
z.B. Errichtung und Auflösung von pfarramtlichen Verbindungen.
12 Beratungsgespräche mit Dekanatssynodalvorständen in der Kirchenverwaltung.
Umsetzung der Überlegungen zur Flexibilisierung der Dienstwohnungspflicht.
2.a) Im Rahmen der Besetzungsverfahren:
Erstellung von 140 Vorlagen für das Kollegium, 160 Vorlagen für die MAV, 33
Vorlagen für den Personalausschuss der Kirchenleitung, 37 Umlaufbeschlüsse,
Bearbeitung von 5 Ruhestandsversetzungen, 16 Verbeamtungen auf
Probe/Lebenszeit, 6 Beförderungen im Beamtenbereich und 41
Bewerbungsverfahren. Bewertung von 133 gesamtkirchlichen Stellen. Aufbau des
Stellenplans im Stellenplanmodul Personal Office sowie Weiterentwicklung des
Programmes mit der ECKD. Personalkostenhaushaltsanmeldung für den Haushalt
2019 von rd. 321 Mio. EUR.
Ungeplante Personalfluktuationen, lange, über Monate andauernde
krankheitsbedingte Ausfallzeiten und das Problem geeignetes und qualifiziertes
Personal unter den kirchlichen Konditionen zu finden, haben die Aufgabenerfüllung
stark beeinträchtigt.
2.b) Personalverwaltung von ca. 2.600 Fällen. Umstellungsarbeiten in
Zusammenhang mit der Umstellung auf die kaufmännische Buchführung.
Tätigkeiten zur Erstellung der Jahresabschlüsse 2015 und ff. im Bereich des
Personalwesens.
Bearbeitung der stark angestiegenen refinanzierten Personalumfänge (z.B. RPI und
Zentrum Ökumene). Steigende Komplexität und des Bearbeitungsaufwandes durch
unterschiedliche Besoldungsgesetze im Bund und den Ländern, was sich
insbesondere auf die Refinanzierung von Pfarrer*innen im Schuldienst auswirkt.
Beginn von Gesprächen mit dem Kultusministerium Hessen mit dem Ziel der
Pauschalisierung der Erstattungen der Personalkosten der Pfarrer*innen im
Schuldienst des Landes Hessen.
2.c) Bearbeitung von durchschnittlich ca. 21.180 Abrechnungsfällen pro Monat (ca.
1.910 Beamte und ca. 19.270 Angestellte). Aufgrund der Dekanatsstrukturreform
erfolgte die Angleichung der Benutzerdaten zum 01.01.2019. Beteiligung und
Mitwirkung am Projekt ZGAST-Untersuchung. Anstieg der vorzunehmenden
Systemauswertungen wegen ansteigender Anfragen unter
Planungsgesichtspunkten. Vorbereitungsmaßnahmen zur Umstellung dreier
Kassengemeinschaften auf die Doppik zum Jahreswechsel 2018/19 mit insgesamt
ca. 5.400 Personalfällen.
2.d) Bearbeitung von über 2.400 Leistungsanträgen in 2019.
2.e) Durchführung von 48 Ruhestandsversetzungen, davon 44 Pfarrer*innen, inkl.
Beratung und ggfls. Vorbereitung der Altersrentenanträge; Erstellen von ca. 100-150
vorläufigen Ruhegehaltsberechnungen und fallweise persönliche Beratungen;
Berechnung von ca. 15 Versorgungsausgleichen (bei Ehescheidung); Festsetzung

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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der Versorgung von Hinterbliebenen und Übernahme der Rentenbeantragungen
durch vorgelegte Vollmachten; Überprüfung von ca. 250 Rentenauskünften von
Pfarrer*innen und Kirchenbeamt*innen rentennaher Jahrgänge, ggfls.
Nachentrichtung freiwilliger Beiträge. Ziel: Die frühere Rentenzuerkennung durch die
Deutsche Rentenversicherung und die damit verbundene hohe Einsparung von
Versorgungsbezügen. Durchführung mehrerer Versorgungslastenteilungen bei
Dienstherrnwechsel von Pfarrern bzw. Kirchenbeamten. Referieren bei mehreren
Dekanats- und Propsteiveranstaltungen zu den Themen Ruhegehalt und Rente.
2.g) Bearbeitung von 2.300 Aufträgen aus den Arbeitsgruppen des Referates
Personalservice Gesamtkirche und Personalservice Pfarrdienst.
3. Neuaufnahme von 32 Studierenden auf die Liste der EKHN (Stand 31.12.2018)
261), Ausbildung von 84 Vikar*innen in sechs Kursen, Durchführung der Fortbildung
in den ersten Amtsjahren (FEA) für 107 Pfarrer*innen im Probedienst, Gewährung
von 1.256 Personalförderungsmaßnahmen für Pfarrer*innen. Ausbau und
Weiterführung des Fortbildungsprogramms ModulaR für Referent*innen der
Kirchenverwaltung.
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1a) Inhaltliche Weiterarbeit und (Daten-)Eingabe von Informationen zu den
Pfarrstellen und den unterschiedlichen Dienstverhältnissen.
1b) Einsatzplanung, Information und Begleitung von Pfarrer*innen in den
Probedienst. Information und Begleitung von Pfarrer*innen, die über die
Regelalterszeit hinaus arbeiten (zurzeit: 955 Pfarrer*innen im Ruhestand).
Kontakterhalt, Qualifizierung und Einsatzplanung für beurlaubte und freigestellte
Pfarrer*innen (75), inklusive Elternzeit.  Gespräche und Einsatzplanung für
Pfarrer*innen im Wartestand (23). Durchführung und Evaluation des
Sonderübernahmeverfahrens.
1c) Begleitung und Beratungen für Dekanatssynodalvorstände bei der Erstellung der
Dekanatssollstellenpläne , Prüfung und Genehmigung der Dekanatssollstellenpläne
zur Umsetzung der Pfarrstellenbemessung 2020-2024.
Begleitung von Bewerbungsverfahren und Pfarrstellenwechseln im
(über)gemeindlichen Dienst. Hinzunahme der Überlegungen zum Kooperations- und
Regionalisierungsgesetz. Unterstützung bei der Umsetzung der Flexibilisierung der
Dienstwohnungspflicht.
2.a) Durch eine zur Zeit hohe und teilweise unplanmäßige Personalfluktuation und
durch das Problem geeignetes und qualifiziertes Personal für kirchliche Konditionen
zu finden, kann es zu Einschränkung in der Aufgabenerfüllung kommen.
Auswirkungen auf die Qualität der Gremienarbeit sind nicht ausgeschlossen. Der
weitere Aufbau der Datenbank Personalwirtschaftssystems, Personal Office sowie
Entwicklung der Anforderungen zusammen mit der ECKD und der GIP in
Zusammenarbeit mit dem Referat OIT ist aufgrund der Personalsituation im Planjahr
nicht gewährleistet.
2.b) Sicherstellung einer rechtskonformen und haushaltsrechtlich einwandfreien
Personalverwaltung.
Aktualisierung der Stellenbeschreibungen und Stellenbewertungen der
Beschäftigten der Arbeitsgruppe.
2.c) Angleichung der Gehaltsabrechnung auf die zum Jahreswechsel anstehenden
gesetzlichen und tariflichen Änderungen. Mitwirkung am Projekt „Neu-Definition der
ZGAST-Aufgaben“. Dadurch entstehen strukturelle Änderungen sowie Änderungen
in den Arbeitsabläufen, z. B. durch die mögliche Entwicklung eines internen
Kontrollsystems (IKS) und die Einbindung der Stelle Fachkoordination. Der Aufwand
noch nicht absehbar. Begleitung der Steuerprüfung (März 2019 – Ende offen) für die
Jahre 2015-2018 durch das Finanzamt Darmstadt. Vorbereitungsmaßnahmen zur
Umstellung einer Kassengemeinschaft auf die Doppik zum Jahreswechsel 2019/20
mit insgesamt ca. 2.800 Personalfällen.
2.d) Weiterhin Sicherstellung der rechtlich einwandfreien und zeitnahen
Antragsbearbeitung. Überwachung und Umsetzung der sich ggf. ändernden
Rechtsgrundlagen.
2.e) Aufrechterhaltung der fachkundigen Beratung und Bearbeitung aller
Versorgungs- und Rentenfragen trotz stetig ansteigender Personen-Fallzahlen.
Umsetzung der sich ändernden komplexen Rechtsgrundlagen.
2.g) Weiterhin zeitnahe Bearbeitung von Schreibaufträgen
3.a.) Umsetzung der Kirchlichen Studienbegleitung,
3.b.) Fördermaßnahmen für Vikar*innen, Konzeptionierung der Ausbildung am
Theologischen Seminar, Weiterentwicklung des Fort- und Weiterbildungskonzeptes,
3. c.) Unterstützungsprogramm für Pfarrer*innen in den letzten Amtsjahren,
3. d.) Ausweitung des Projektes „Werbung für kirchliche Berufe“, Schwerpunkt
pädagogische Fachkräfte für Kindertagesstätten,
3. e.) Begleitung für Studierende der Sozialen Arbeit mit gemeindepädagogisch-
diakonischer Qualifikation an der Ev. Hochschule Darmstadt (EHD), Beteiligung am
Akkreditierungsverfahren für den gemeindepädagogisch-diakonischen Studiengang,
Evaluation der Gemeindepädagogenverordnung
3.g.) Ausbau der Ausbildung für Verwaltungsberufe in der Kirchenverwaltung
3. h.) Umsetzung der Weiterbildung „Gemeindeassistenz – Weiterbildung für
Mitarbeitende in Kirchen – und Gemeindebüros in besonderen
kirchengemeindlichen Situationen“ (Projekt genehmigt); Steuerung der
Fortbildungsangebote für Gemeindesekretariate, Dekanatssekretariate und
Verwaltungsfachkräfte
4. a.) Begleitung Gesetzgebungsverfahren im Arbeits- und Dienstrecht;
4. b.) Begleitung Veränderungen in der Arbeitsrechtlichen Kommission;
4. c.) Begleitung GüT (gemeindeübergreifende Trägerschaft)

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

342



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

4. d.) Implementierung Kinderschutz/Begleitung kirchlicher Dienststellen und
Betroffener
4. e.) Refinanzierungsverträge
4. f.)  Pfarrstellenbemessung
4. g.) Umsetzung Regionalgesetz
4. h) Neugestaltung Arbeitssicherheit
4 i) Begleitung Heimkinder/Ausstellung
1.-2. ---
3.h.) Projektmittel „Gemeindeassistenz“ sind beantragt
Mittel für Fortbildungsangebote für Gemeindesekretariate, Dekanatssekretariate und
Verwaltungsfachkräfte sind im BB 1 – Unterbudget B01001 und Unterbudget
B01004.
4.i.) Für die Begleitung der Heimkinder und der Ausstellung sind Mittel beantragt.

Erläuterungen zu Ressourcen

B08403 Dezernat 2 Personal

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 9.50017.740 9.500 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 85.261101.022 67.148 18.113

94.761118.762 76.648 18.1138. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -5.871.473-5.284.212 -5.277.539 -593.934

11.Zuschüsse an Dritte -72.500-57.400 -57.900 -14.600

12.Sach- und Dienstaufwendungen -320.385-739.200 -238.475 -81.910

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen 0-12.675 0 0

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen 0-60.000 0 0

-6.264.358-6.153.487 -5.573.914 -690.44415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-6.169.597-6.034.725 -5.497.266 -672.33116.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-6.169.597-6.034.725 -5.497.266 -672.33120.Ordentliches Ergebnis

-6.169.597-6.034.725 -5.497.266 -672.33124.Jahresergebnis vor Steuern

-6.169.597-6.034.725 -5.497.266 -672.33126.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 16.3000 0 16.300

-6.153.297-6.034.725 -5.497.266 -656.03130.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-77.500 0 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-1.660.722-781.276 -1.335.001 -325.721

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-224.914-214.599 -193.969 -30.945
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Unterbudget B08404 Dezernat 3, Finanzen

1. Budgetkoordination
2. Finanzcontrolling
3. Vermögensmanagement
4. Finanzrecht, Steuern und Versicherungen
5. Gesamtkirchenkasse

Beschreibung

1. Ausgeglichene Haushaltsplanung und Jahresabschluss der Gesamtkirche;
angemessene Nutzung haushaltsrechtlicher Instrumente zur Bewältigung über- und
außerplanmäßiger Mittelbedarfe;
Sicherstellen einer langfristig ausgerichteten, intergenerativ gerechten finanziellen
Vorsorge;
bestmögliches Sicherstellen finanziell handlungsfähiger, rechtskonform
wirtschaftender  Kirchengemeinden, Dekanate und kirchlicher Einrichtungen;
angemessene Finanzierung von Bauunterhaltung, Neu- und Ersatzbauten im
kirchengemeindlichen und gesamtkirchlichen Bereich;
bestmögliche Entwicklung des Vermögens der Versorgungsstiftung unter Wahrung
ethisch-nachhaltiger Anlagegrundsätze.
2. Informationsbeschaffung und Aufbereitung vermögens- und steuerungsrelevanter
Daten zur Unterstützung des wirtschaftlichen, transparenten und effizienten
Handelns von kirchlichen Leitungsgremien und Einrichtungen.
3. Wertbeständige, sichere, wirtschaftliche und ethisch-nachhaltige Anlage und
Verwaltung der Geldmittel und Finanzanlagen des gesamtkirchlichen
Rücklagenvermögens, der Kirchbaurücklage sowie des Treuhandvermögens;
Risikomanagement; transparentes Berichtswesen.
4. Entwicklung des rechtlichen Rahmens für die Erreichung der Ziele zu Nummern 1-
5; Gewährleistung von rechtstreuem Verhalten der kirchlichen Rechtsträger und
Gewährung von Rechtsschutz; Unterstützung kirchlicher Körperschaften bei der
Erfüllung steuerlicher Pflichten;Sicherstellung der finanziellen Grundlage der
kirchlichen Arbeit durch die  Betreuung des Kirchensteuerwesens. Umsetzung von
Festlegungen zum Kirchensteuerwesen (Kappungen, Reduzierungen usf.);
Information und Beratung für Kirchensteuerpflichtige; Wahrung der rechtlichen und
wirtschaftlichen Interessen der kirchlichen Einrichtungen; Gewährleistung guten
Versicherungsschutzes und hohen Informationsgrads für die Versicherten
5. Realisierung und Abbildung der veranlassten Finanzströme, einschließlich
Dokumentation; Sicherung und Anlage der Liquidität, Verwaltung von
treuhänderischen Geldern und Auftragskassen; Kapitalvermögensbuchhaltung;
Personalbuchhaltung; Verbuchung der Spenden und Erstellung von
Zuwendungsbestätigungen.

Ziel/e
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1. Aufstellung, Vollzug und Jahresabschluss des gesamtkirchlichen Haushalts nach
(Rahmen-) Vorgaben der gesamtkirchlichen Organe; Verhandlungen mit und lfd.
Beratung der Budgetbereiche (insb. Prüfung finanzieller Auswirkungen neuer
Vorhaben); mittelfristige Finanzplanung und langfristige Szenarioberechnungen;
Begleitung und Auswertung versicherungsmathematischer Gutachten;
Mittelbewilligungen aus Verstärkungsmitteln, fallweise Genehmigung von
Deckungsfähigkeiten; Mitwirkung im Doppik-Projekt; Berechnung und Steuerung der
Kirchensteuerzuweisungen an Kirchengemeinden und Dekanate, ggf. auch
Initiierung von Veränderungen im Zuweisungsrecht; Analysen und
Beratungsgespräche zur Finanzlage einzelner Kirchengemeinden, Dekanate und
kirchennaher Einrichtungen in besonderen Fällen; Wirtschaftlichkeitsberechnungen;
Mittelvergabeentscheidungen betreffend Härte- und Überbrückungsfonds;
Finanzierungsplanung und Mitfinanzierung kirchengemeindlicher Baumaßnahmen;
Weiterentwicklung des Haushaltsrechts und sonstiger Rechtsvorschriften im
Finanzwesen; Geschäftsführung der Versorgungsstiftung und Koordinierung
Vorstand und Anlageausschuss.
2. Haushaltsbuch; Kosten- und Leistungsrechnung für die Gesamtkirche;
Berichtswesen (Budgets, Unterstützung Jahresbericht, mandantenübergreifende
MACH-Berichte); Mitwirkung bei Anlagebuchhaltung und Bilanz;
Beteiligungscontrolling.
3. Umsetzung der Leitlinien zu Vermögensanlage und –verwaltung, Koordinierung
und Umsetzung von ALM-Analysen Dritter zur Steuerung der Investitionstätigkeit;
Weiterentwicklung des ethisch-nachhaltigen Investmentansatzes, Abschluss von
Vermögensanlagegeschäften, Abwicklung der Anlegeraufträge an Master-KVG und
Fondsmanagement, Geschäftsführung Investmentteam,
Risikoinventur/Jahresplanung, Durchführung des operativen Risikomanagements,
Reporting und Dokumentation.
4. Vorbereitung und Einbringung von Kirchengesetzen und Verordnungen,
Erarbeitung von Satzungen und Verträgen für kirchliche Rechtsträger,
Beratungsleistungen, Bearbeitung von Rechtsbehelfsverfahren,
Kirchensteuerberatungen; Bearbeitung von Kirchensteuerermäßigungsanträgen;
Rechtsbearbeitung und -beratung bezüglich Steuern und Abgaben; Erstellen von
Steuererklärungen; Versicherungsberatungen und Aktualisierung der bestehenden
Sammelversicherungsverträgen, Datenerhebung für die
Verwaltungsberufsgenossenschaft und Aufteilung des Gesamtbeitrages auf
Gesamtkirche, Dekanate, Regionalverwaltungen und sonstige Einrichtungen.
5. Haushaltsvollzug (Zahlbarmachung/Buchhaltung); Jahresabschluss (nur Teil der
Gesamtkirchenkasse); Kapitalvermögensverwaltung; Spendenverwaltung.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Start einer 50%-Finanzdeckung für neue Zuführungen an Beihilferückstellungen.
Erster doppischer Jahresabschluss (2015). Dekanatsauswertung zur Finanzierung
neuer Arbeitszeitwerte Kirchenmusik. Beginn Umsetzung neue Asset-Liability-Studie
in der Versorgungsstiftung.
2. Erstellung des Haushaltsbuchs für die Gesamtkirche; Ausbau des kirchlichen
Berichtswesens. Mitwirkung bei der Einrichtung auf Doppik umzustellenden
Körperschaften (371). Informationsveranstaltungen für Kirchengemeinden und
Dekanate in Zusammenarbeit mit der Ehrenamtsakademie.
3. Umstrukturierungen vor dem Hintergrund investmentrechtlicher Neuerungen,
Aktualisierung der Strategischen Zielgrößen und Umsetzung der Ergebnisse,
Überprüfung der im Treuhand- und Kirchbauvermögen eingesetzten
Wertsicherungsvorgaben
4. Personelle Umstellungen. Vorbereitungen für die Entwicklung eines internen
Kontrollsystems (Tax Compliance) mit vorläufigem Schwerpunkt im Bereich
Umsatzsteuer; Abschaffung der Selbstbeteiligung bei Eigenschäden
5. Der erste Jahresabschluss in der Doppik wurde vollendet. Bei den
Buchungsrückständen der Tagungshäuser gelang es trotz fehlerhafter Schnittstelle
die Aufräumarbeiten zu minimieren. Der pilotierte Scan Prozess entwickelte sich in
kleinen Schritten voran.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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1. Mitwirkung bei der Erstellung noch nachzuholender gesamtkirchlicher
Jahresabschlüsse; laufende Evaluierung des Rechtsrahmens für eine
„kirchengemäße Doppik“. Konzeption gesamtkirchlicher Einsparpfad nach 2020.
Vorbereitung der Übergabe des Doppik-Projekts an die Linienorganisation.
2. Unterstützung und Vorbereitung beim Umstieg auf Doppik insb. Kostenstellen-/
Kostenträgereinrichtung sowie Schulungen (s. UB08602).
3. Optimierung und Weiterentwicklung der Berichtsstrukturen. Begleitung des
Kostensenkungsprogramms für Fonds und Kapitalgesellschaften (Hebung von
Optimierungs- bzw. Reduzierungspotentialen); Untersuchung spezifischer,
grundsatzkonformer Anlagestrategien zur verstärkten Rendite-Risiko-Diversifikation.
4. Fortführung der Aufgaben aus dem Jahr 2016. Begleitung der Umstellung auf §
2b UStG; Fortlaufende Überprüfung der Abschaffung des Selbstbehalts anhand der
Schadenzahlen und Regulierungssummen.
5. Einrichtung des Regelbetriebes in der Doppik, Gesamtkirchliche
Jahresabschlüsse.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. -
2. Wiederbesetzung der seit 2018 vakanten Referent*innenstelle.
3. Die Abdeckung spezifischer Aufgabenfelder, u.a. Kostenoptimierungs-Analysen in
der Fondsadministration, erfolgt durch die Beauftragung externer Dritter.
4. Schaffung einer neuen 1,0 Planstelle Umsatzsteuer
5. Evtl. zeitweise Personalaufstockung notwendig, je nach Umfang der  weiteren
Aufräum- und Abschlussarbeiten bzw. Prioritätensetzung und Abschlussterminen.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B08404 Dezernat 3, Finanzen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 060.000 0 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 65.70018.500 56.480 9.220

65.70078.500 56.480 9.2208. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -2.676.625-2.329.650 -2.424.235 -252.390

12.Sach- und Dienstaufwendungen 0-57.800 -4.190 4.190

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen 0-8.682 0 0

-2.676.625-2.396.132 -2.428.425 -248.20015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.610.925-2.317.632 -2.371.945 -238.98016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.610.925-2.317.632 -2.371.945 -238.98020.Ordentliches Ergebnis

-2.610.925-2.317.632 -2.371.945 -238.98024.Jahresergebnis vor Steuern

-2.610.925-2.317.632 -2.371.945 -238.98026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-20.000 0 0

-2.610.925-2.337.632 -2.371.945 -238.98030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-21.850 0 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-422.412-351.328 -450.845 28.432

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-100.859-100.472 -86.546 -14.313
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Unterbudget B08405 Dezernat 4 Organisation, Bau und Liegenschaften

1. Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement
2. Verwaltungskoordination der Regionalverwaltungen
3. Organisation und Informationstechnologie
4. Zentrale Dienste, Schriftgutverwaltung
5. Bau und Liegenschaften (Kirchengemeinden, Dekanate, Gesamtkirche, Bau- und
Liegenschaftsrecht)

Beschreibung

1. Sicherstellung folgender Leistungen: Strategische Planung, Konzeptentwicklung,
Steuerung, Bewertung, Weiterentwicklung und Begleitung des
Qualitätsmanagements in der Kirchenverwaltung und in den Regionalverwaltungen;
Durchführung des Audits „beruf-und-familie“, Planung und Steuerung von
Organisationsentwicklungsprojekten; Schulung und Beratung im Bereich
Büroorganisation und Verwaltungsprüfung; Geschäftsführung Ideen- und
Beschwerdemanagement in der Kirchenverwaltung; Entwicklung und Pflege des
Projekt- und Prozessmanagements in der Kirchenverwaltung; Leitungsunterstützung
(Leitungskonferenzen /-klausuren); Geschäftsführung Perspektive 2025

2. Unterstützung einer planvollen und geregelten Verwaltungszusammenarbeit von
Kirchenverwaltung und Regionalverwaltungen mit Kirchengemeinden, Dekanaten
und kirchlichen Zweckverbänden; Anpassung der Regionalverwaltungsstrukturen
und -prozesse an aktuelle Anforderungen; Beratung und Unterstützung der
Regionalverwaltungsvorstände und Regionalverwaltungsleitungen; Festsetzung der
Budgets; Gewährleistung rechtskonformen Handelns der
Regionalverwaltungsverbände (Rechtsaufsicht).

3. EKHN-weite Gewährleistung der der Funktionsfähigkeit zentraler kirchlicher IT-
Verfahren (insbes. Finanzwesen, Personalwesen und Meldewesen) einschließlich
des Intranets und dienstlichen E-Mailsystems; Deckung steigender Anforderungen
an kirchliche Verwaltung bei knapper werdenden Ressourcen durch
Effizienzsteigerung mit Hilfe optimierter, funktionaler und sicherer IT-Lösungen, wie
bspw. dem geplanten EKHN-Portal. Etablierung und Optimierung von Prozessen auf
Basis neuer technologischer Möglichkeiten und deren Bewertung durch
Wirtschaftlichkeitsanalysen.

4. Gewährleistung des Dienstbetriebes der Kirchenverwaltung durch die
Bereitstellung technischer, haushalterischer und hauswirtschaftlicher
Dienstleistungen; Sicherstellung eines effektiven Dokumentenflusses und der
systematischen Ablage, Bildung und Wiedervorlage von Vorgängen.

5. Sicherstellung der zur Erfüllung des kirchlichen Auftrags notwendigen Gebäude,
deren Einrichtung und Ausstattung in wirtschaftlicher, funktionaler und
bautechnischer sowie künstlerisch und gestalterisch qualifizierter Sicht;
Verbesserung der energetischen Standards von Gebäuden und Anlagen;
Qualitätssicherung bei denkmalgeschützten Gebäuden im Sinne der
Denkmalschutzgesetze von Hessen und Rheinland-Pfalz;
Effiziente Bewirtschaftung angemieteter und eigener Häuser; Erträge werden aus
Vermietung, Verpachtung, Erbbaurechten und Veräußerungen generiert.

Ziel/e
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1. Qualitätsentwicklung: Durchführung von Bewertungen in der Kirchenverwaltung.
Beratungen der Regionalverwaltungen. Durchführung der Anwenderkonferenzen
Qualitätsentwicklung. Re-Auditierung „beruf-und-familie“ in der Kirchenverwaltung,
Entscheidungen vorbereiten und Verbesserungen umsetzen.
Projektmanagement: Entwicklung von Verfahrensweisen, Pflege des Handbuchs.
Projektanträge beraten, prüfen und genehmigen. Projekte managen, beraten,
evaluieren. Schulungen durchführen.
Geschäftsführung P 2025: Beratung und Projektcontrolling
Projekt GEMEINDEweiterDENKEN: Projektsteuerung, Beratung,
Antragsbearbeitung, Genehmigung, Haushaltsüberwachung.
Büroorganisation: Jährliche Prüfung der Prozesse und Überarbeitung des
Handbuchs für Kirchengemeinden, Beratung in der Büroorganisation.
Ideen- und Beschwerdemanagement: Prüfung eingehender Vorschläge und
Beschwerden, Abstimmungsprozesse durchführen
Vorbereitung von Leitungskonferenzen und Umsetzungsüberwachung.

2. Budgetvereinbarungen treffen; Kosten-Leistungs-Rechnungen auswerten und
Budgetcontrolling; Verwaltungsabläufe analysieren, optimieren und dokumentieren;
Projektmitarbeit und -durchführung, Informationsbeschaffung und -verteilung,
Verfahrensfragen der Aufgabenwahrnehmung klären, Genehmigungen erteilen.

3. IT-Anwendungsbetreuung (technische Betreuung und Beratung bei kirchlichen IT-
Anwendungen), IT-Betriebsleistungen (Bereitstellung von Computersystemen und -
anwendungen, technische Betreuung und Beratung bei Netzwerkinfrastruktur,
Intranet-Server, E-Mail-System), IT-Informationsmanagement (Definition von
Standards und Richtlinien, Software-Freigabe, Beschaffung, IT-Konzeptionen,
Prozessanalysen und Wirtschaftlichkeitsanalysen, Definition von IT-
Sicherheitsstandards und Überwachung des IT-Sicherheitsniveaus,
Schulungskonzeptionen sowie Durchführung von Workshops zur Bedarfsermittlung).

4. Gebäudebewirtschaftung, Druckerei, Poststelle, Fuhrpark und Fahrdienst,
Schriftgutverwaltung, Beschaffungen aller Art, Haushaltsbewirtschaftung,
Bereitstellung von mobiler Telekommunikation, Weinkeller.

5. Beratung, Konzeptionierung und Genehmigung von
Gebäudeentwicklungskonzeptionen und Baumaßnahmen der Kirchengemeinden,
Dekanate, kirchlichen Verbände (inkl. Klimaschutz und Denkmalschutz) sowie
Planung, Projektmanagement und Durchführung von Baumaßnahmen in
gesamtkirchlichen und wirtschaftlich eigenständigen Einrichtungen;
Gesamtkirchliche Haus- und Wohnungsverwaltung;
Beratung in Fragen des Bau- und Liegenschaftsrechts; Ausführung
rechtsaufsichtlicher Prüfungen und Genehmigungen; Steuerliche Bewertung von
Pfarrdienstwohnungen, Begleitung und Genehmigung von Grundstücksgeschäften
der Kirchengemeinden.

Leistungen zur Zielerreichung
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1. Qualitätsentwicklung Kirchenverwaltung: Durchführung der 4. Selbstbewertung;
Umsetzung der Qualitätsprojekte. Durchführung einer Anwenderkonferenz
„Qualitätsentwicklung“ mit den Regionalverwaltungen. Umsetzung der Maßnahmen
zur Zertifizierung Audit „beruf-und-familie“ und Vorlage des Zertifizierungsberichtes.
Projektmanagement: Überarbeitung des Handbuchs, der Geschäftsanweisung und
Erarbeitung einer digitalen Version.
P2025: Vorlage von Zwischen-und Abschlussberichten, Neuanträgen. Management
und Beratung von neuen Projekten. Im Ergebnisjahr 19 Projekte (s. B08601).
Geschäftsführung GEMEINDEweiterDENKEN: Beratungen, Genehmigung,
Haushalts Überwachung von 16 Projekten (2018).
Vorbereitung von vier Leitungskonferenzen und einer Leitungskonferenz-Klausur.

2. Verantwortung für Teilprojekt 4 „Prozesse“ im Doppik-Projekt, intensive Vorort-
Begleitung der Aufarbeitung von Rückständen in den Pilot-Regionalverwaltungen;
Fortsetzung Prozessbeschreibungen Unterstützung der RV Nassau Nord und
Oberhessen (Rollout I) bei der Etablierung des doppischen Tagesgeschäfts und
notwendiger Problemlösungen, Vorständetreffen; Leitungstagungen; Fachtagungen
Finanzen und Personal; Bearbeitungszentren Diakoniestationen.

3. Weitere Konsolidierung der IT-Landschaft durch fortlaufende Modernisierung und
Optimierung der im Einsatz befindlichen Systeme und Verfahren, neue Projekte wie
bspw. die neue E-Mail-Adresssystematik oder das pilotierte EKHN-Portal.

4. Neuausrichtung des Maschinenparks der Hausdruckerei; Überarbeitung des
Handbuches für Schriftgutverwaltung, Einführung, Begleitung und Einsatzplanung
für das SGV-Unterstützungsteam.

5. Genehmigte Baumaßnahmen 2018 in Kirchengem./ Dekanaten: 358, darin
enthalten sind 166 Maßnahmen an Kirchen; Konsolidierung der Erbringung von
Fachingenieurleistungen im Bereich Technische Gebäudeausstattung
Verwaltung von 59 Wohnungs- und 65 Büroeinheiten (Vorjahr 46 Büroeinheiten);
325 Mietwertberechnungen für Steuerwerte Pfarrdienstwohnungen (Vorjahr 336
Mietwertberechnungen); Beratung, Betreuung und Genehmigung von 22
Grundstücksverkaufsfällen (Vorjahr 28 Fälle) in einem Gesamtvolumen von 11,32
Mio. EUR (Vorjahr 3,12 Mio. EUR) und 7 Grundstücksankaufsfälle (Vorjahr 14 Fälle)
in einem Gesamtvolumen von 1,10 Mio. EUR (Vorjahr 1,81 Mio. EUR). Vergabe von
26 neuen Erbbaurechten mit einem jährlichen Erbbauzins von 62.668 EUR.
Neuregelung der Vergabevorschriften durch Inkraftsetzung der
Bauvergabeverordnung und der Rechtsverordnung zur Beschaffung von Waren und
Dienstleistungen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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1. Qualifizierung der Projektberatung im Bereich „GEMEINDEweiterDENKEN“
Projekte im Bereich, Digitalisierung von Handbüchern, CAF Bewertung in der
Kirchenverwaltung.

2. Verantwortung für Teilprojekt 4 „Prozesse“ der Doppik-Einführung, Teilnahme
Projektsitzungen und Veranstaltungen, Begleitung der Pilot-RV bei Erstellung der
Jahresabschlüsse; Vorort Begleitung der weiteren Umsetzung Rollout I, II und III (RV
Nassau Nord, Oberhessen, Oberursel, Rheinhessen, Wetterau und Starkenburg-
Ost) zur Etablierung eines geregelten Tagesgeschäfts und Abbau von Rückständen,
Erhebung dauerhafter Personalbedarfe nach Doppik-Umstellung, Vorständetreffen;
Leitungstagungen; Fachtagungen Finanzen und Personal; Bearbeitungszentren
Diakoniestationen.

3. Durch den fortschreitenden Prozess der IT-technischen Konsolidierung und
Modernisierung sind weiterhin entsprechende Aktivitäten mit Priorität zu behandeln.
Die Themengebiete mit Schwerpunkt, hier vor allem das EKHN-Portal müssen
parallel zu den aktuellen Anforderungen und Projektfortschritten angepasst werden.
Dabei gilt auch das Prinzip der gemein-samen Leistungserstellung mit den
Dienstleistern. Leitungsübernahme im Teilprojektleitung IT im Doppik-Projekt.

4. Kontinuierliche Überarbeitung von Bereitstellungsprozessen technischer,
haushalterischer und hauswirtschaftlicher Natur zur Gewährleistung des
Dienstbetriebes der Kirchenverwaltung hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit
und Nachhaltigkeit.

5.Projektfortsetzung Klimaschutz; Abschluss der flächendeckenden Erfassung und
Bewertung kirchlicher Immobilien; Weiterentwicklung von
Gebäudeentwicklungskonzepten auf gemeindlicher und übergemeindlicher Ebene;
Fortführung der Implementierung einer neuen Software ("Kolibri") für den Bau- und
Liegenschaftsbereich bei Regionalverwaltungen und Kirchengemeinden
Weitere Überarbeitung der Rechtsgrundlagen im Bereich Bau und Liegenschaften.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1.-2. keine signifikanten Veränderungen geplant

3. Im Stellenplan sind für die Bereiche Anwenderbetreuung Personalwesen, EKHN-
Portal und digitale Zusammenarbeit, Digitalisierung der Diakoniestationen sowie
Projektassistenz neue Stellen bzw. neue Stellenanteile beantragt.

4. Höherer Sachkostenansatz zur Ausstattung neuer Arbeitsplätze (Bau- und IT-
Bereich) sowie Anpassungen aufgrund von Portoerhöhungen

5. Höherer Bearbeitungsaufwand im Bereich der Technischen Anlagen der Gebäude
in Folge gesetzlicher Auflagen, z.B. Brandschutz, Betriebssicherheit; im Bereich der
Liegenschaftsverwaltung keine signifikanten Veränderungen oder Abweichungen
gegenüber Vorjahren geplant.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B08405 Dezernat 4 Organisation, Bau und Liegenschaften

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 30.00033.700 30.240 -240

7. Sonstige ordentliche Erträge 101.75099.800 97.950 3.800

131.750133.500 128.190 3.5608. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -6.530.603-5.342.381 -5.838.660 -691.943

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

0-112.700 0 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -217.217-1.171.871 -193.807 -23.410

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -326-145.421 -510 184

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen 0-147.630 0 0

-6.748.146-6.920.003 -6.032.977 -715.16915.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-6.616.396-6.786.503 -5.904.787 -711.60916.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-6.616.396-6.786.503 -5.904.787 -711.60920.Ordentliches Ergebnis

-6.616.396-6.786.503 -5.904.787 -711.60924.Jahresergebnis vor Steuern

-6.616.396-6.786.503 -5.904.787 -711.60926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 30.000100.000 0 30.000

-6.586.396-6.686.503 -5.904.787 -681.60930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -750-84.920 -2.866 2.116

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-676.232-448.110 -678.526 2.294

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-246.083-230.404 -208.442 -37.641
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Unterbudget B08406 Kantine

Kantine der Kirchenverwaltung für Mitarbeitende und Gäste.Beschreibung

Gewährleistung eines Speisen- und Getränkeangebots für Mitarbeitende und Gäste
und des hausinternen Sitzungsdienstes

Ziel/e

Frühstück- und Mittagessenbewirtung der Mitarbeitenden, Bewirtung bei
hausinternen Sitzungen, sonstige Serviceleistungen

Leistungen zur Zielerreichung

13.912 umgesetzte Mittagessen, 1.521 Sitzungen und Veranstaltungen mit
Bewirtung

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

---Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

---Erläuterungen zu Ressourcen

B08406 Kantine

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 96.00088.000 88.000 8.000

96.00088.000 88.000 8.0008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -172.945-161.805 -164.800 -8.145

12.Sach- und Dienstaufwendungen -177.490-148.490 -160.490 -17.000

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -4.719-4.074 -4.480 -239

-355.154-314.369 -329.770 -25.38415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-259.154-226.369 -241.770 -17.38416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-259.154-226.369 -241.770 -17.38420.Ordentliches Ergebnis

-259.154-226.369 -241.770 -17.38424.Jahresergebnis vor Steuern

-259.154-226.369 -241.770 -17.38426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-4.000 0 0

-259.154-230.369 -241.770 -17.38430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -7.000-7.500 -10.505 3.505

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-79-59 -66 -12

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-6.517-6.978 -5.883 -633
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BBesG
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

B 5 + Zul. B 6 1,00 1,00
B 3 1,00 1,00

PfrGeh. + Zul. B 4 1,00 1,00
PfrGeh. + Zul. B 3 1,00 1,00
PfrGeh. + Zul. A 16 5,00 5,00
PfrGeh. + Zul. A 15 1,00 1,00

PfrGeh. + Zul. A 15 / A 15 1,00 1,00
PfrGeh. + Zul. A 14 4,00 4,00 0,50

A 16 / E 14 1,00 1,00
A 16 4,75 4,75

A 15 / E 14 1,00 2,00
A 15 11,00 1,00 11,00 1,00

A 14 / E 13
A 14 / E 12 1,00 1,00

A 14 2,00 2,00
A 13 / E 13 1,00 1,00
A 13 / E 12 1,00 1,00

A 13 ku / E 12 1,00 1,00
A 13 9,00 1,00 8,00 2,00

A 12 / E 11 2,00 2,00
A 12 ku 1,00

A 12 5,00 5,00
A 11 / E 10 2,00 2,00

E11 / A 11 ku 1,00
A 11 1,00 1,00
E 13 1,00 2,00

E 12 + 50% 3,00 3,00
E 12 6,00 0,50 7,25 0,50

E 11 + 50% 20,00 6,00 18,00 4,00
E 11 14,60 17,80 0,20
E 10 6,00 6,00

E 9 + 50% 3,00 1,00
E 09 12,00 14,00 0,00

E 8 + 50% 4,50 5,25
E 08 13,00 12,75

E 08 ku 1,00 1,00
E 7 + 50% 11,93 11,43

E 07 25,85 25,00
E 6 + 50% 5,04 0,01 7,69 0,11
E 6 + 25% 2,00 2,00

E 06 8,78 6,30
E 5 + 25 % 1,00 1,00

E 05 6,13 7,47
E 4 + 50 % 2,63 1,83

2019

Stellenplan 2020

Budgetbereich 8.1 bis 8.4

Gesamtkirchliche Dienstleistungen - Kirchenverwaltung

2020
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BBesG
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

2019

Stellenplan 2020

Budgetbereich 8.1 bis 8.4

Gesamtkirchliche Dienstleistungen - Kirchenverwaltung

2020

E 04 2,40 2,40
E 3 + 50 % 0,50 0,50

E 03 2,00 2,00
E 02 2,65 2,65

KDO-Stelle wird bewertet 19,37 19,00

Beamtenstelle wird bewertet 3,00 3,00

Vergütung entsprechend Freistellung 2,51 2,51

Planstellen 238,63 8,51 241,58 8,31

4,00 2,64 4,00 1,34

13,00 1,00 13,00 1,00

Weiterbeschäftigung Auszubildende 
nach deren Ausbildungsende, max. 1 
Jahr sowie 2 Personalentwicklungs-
stellen, max 6 Monate besetzbar 4,00 0,00 4,00 0,00

21,00 3,64 21,00 2,34

Leistungsgeminderte 
Integrationsarbeitsplätze 

Ausbildungsplätze 
Verwaltungsfachangestellte, 
Bürokommunikation und  
Bachelorausbildung

Stellenplan 2020:

Diese Stellen bilden die kirchenpolitisch-gesellschaftlich gewollten Bereiche der leistungs-
geminderten Integrationsarbeitsplätze, der Ausbildung sowie der Nachwuchssicherung ab.
Die Reduktion bei den kw-Vermerken der leistungsgeminderten Integrationsarbeitsplätze 
bringt zum Ausdruck, dass strukturell 4,00 leistungsgeminderte Integrationsarbeitsplätze 
vorgehalten werden sollen.

Stellenplan 2020:

  +  0,25   Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in
  -   0,25   Sekretariat/ Sachbearbeitung Sozialforschung und Statistik
  +  0,10 / 0,10 kw   Sachbearbeitung Fundraising und Sponsoring, refinanziert
  +  1,00 / 1,00 kw   Ausweisungsstelle Beamtendienstverhältnis
  +  0,15   Sachbearbeitung Ausbildungskoordination, Praktika
  +  0,20 / 0,20 kw   Sachbearbeitung Personalrecht Qualitätssicherung und Aufarbeitung
  +  1,00   Sachgebietsleitung Umsatzsteuer
  +  0,50   Sekretariat/ Projektassistenz Referat OIT
  +  0,50   EDV-Organisationsberatung Dokumentenmanagement
  +  0,50   EDV-Organisationsberatung Personalwesen
  +  1,00   EDV-Organisationsberatung Social Collboration
  -   2,00 / 2,00 kw  regionale Kirchenarchitekten, Übertrag in BB 8.6

 Pfarrstellenbemessung 2020-2024:
 + 0,50 kw Pfarrstelle Fundraising und Mitgliederorientierung
 
Pfarrstellenbemessung 2020-2024, im Professionenmix:
0,50 Pfarrstelle Fundraising und Mitgliederorientierung 

355



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Teilbudget B085 Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit

B085 Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 16.00020.000 16.000 0

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 329.373282.797 321.976 7.397

7. Sonstige ordentliche Erträge 107.900103.750 105.380 2.520

453.273406.547 443.356 9.9178. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -1.711.769-1.533.715 -1.606.067 -105.702

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-154.000-128.000 -154.000 0

11.Zuschüsse an Dritte -15.0000 0 -15.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -546.030-516.213 -559.370 13.340

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -8.817-6.817 -7.301 -1.516

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -28.300-36.640 -28.500 200

-2.463.916-2.221.385 -2.355.238 -108.67815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.010.643-1.814.838 -1.911.882 -98.76116.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.010.643-1.814.838 -1.911.882 -98.76120.Ordentliches Ergebnis

-2.010.643-1.814.838 -1.911.882 -98.76124.Jahresergebnis vor Steuern

-2.010.643-1.814.838 -1.911.882 -98.76126.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-2.010.643-1.814.838 -1.911.882 -98.76130.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -7.000-12.750 -12.793 5.793

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-446.877-203.535 -410.057 -36.820

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-44.061-46.645 -45.945 1.884
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Unterbudget B08501 Verbindungsstellen am Sitz der Landesregierung

1. Vorstellungen und Positionen der Ev. Kirchen in Hessen den staatlichen Ebenen
vermitteln und Belange der Ev. Kirchen in Hessen in die Gestaltung des öffentlichen
Lebens einbringen.
2. Vorstellungen und Positionen der Ev. Kirchen in Rheinland-Pfalz den staatlichen
Ebenen vermitteln und Belange der Ev. Kirchen in Rheinland-Pfalz in die Gestaltung
des öffentlichen Lebens einbringen.

Beschreibung

1. Kirchliche Interessenvertretung gegenüber der Politik sowie Informationen der
Evangelischen Kirchen in Hessen über politische Entwicklungen.
2. Kirchliche Interessenvertretung gegenüber der Politik sowie Informationen der
Evangelischen Kirchen in Rheinland-Pfalz über politische Entwicklungen.

Ziel/e

Kirchliche Interessenvertretung gegenüber der hessischen und rheinland-
pfälzischen Landesregierung und dem hessischen und dem rheinland-pfälzischen
Landtag
Informationen der Evangelischen Kirchen in Hessen und Rheinland-Pfalz über
politische Entwicklungen, landespolitische Situation und Trends
Kirchliche Interessenvertretung gegenüber Vereinen, Verbänden und Vereinigungen
Landeskirchliche Kooperation und Koordination der in Hessen und Rheinland-Pfalz
vertretenen Landeskirchen
Kooperationen und Abstimmungen mit den katholischen Bistümern in Hessen und
Rheinland-Pfalz
Kooperation mit der EKD über den Bevollmächtigten des Rates der EKD bei der
Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Gemeinschaft
Seelsorger für Vertreter des öffentlichen Lebens

Leistungen zur Zielerreichung

1. 53 Gespräche mit Landesregierung, 28 Beobachtungen der Landtagssitzungen /
Teilnahmen an Parteiveranstaltungen, 20 Gespräche mit Vereinen und Verbänden,
62 Teilnahmen an kirchlichen Veranstaltungen, 49 Sitzungen im Hessischen
Rundfunk, 12 Vorträge, 27 Sitzungen mit dem Kommissariat der katholischen
Bischöfe im Lande Hessen,
2. 35 Gespräche mit Landesregierung sowie Gremiensitzungen in Ministerien;
Teilnahme an 12 Landtags- und -ausschusssitzungen; 23 Einzelbesuche bei
Landtagsabgeordneten und Ministerialbeamten; 22 Gespräche mit Parteien,
Verbänden, NGOs; 44 Sitzungen landeskirchenübergreifende Gremien; 18
Sitzungen einzelkirchliche Gremien; 8 Sitzungen mit Arbeitsgemeinschaft der
Diakonie in Rheinland-Pfalz und Diakonie allg.; 12 Sitzungen und Veranstaltungen
mit katholischer Kirche; Teilnahme an 28 Vorträgen und Empfängen; 4 eigene
Vorträge und Veranstaltungen; 6 (eigene oder vom Büro mit organisierte)
gottesdienstliche Veranstaltungen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1.-
2. Abschluss der Begleitung der Novellierung des Kindertagesstättengesetzes.
Außerdem ist damit zu rechnen, dass das Thema Flucht, Migration und Integration
weiterhin eine große Rolle spielen wird. Übergabe der Funktion des Beauftragten an
eine/n Nachfolger/in.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. -
2. Ersatz von anderen Landeskirchen

Finanzierung:
1. 45% EKHN, 27 % Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, 3%
Evangelische Kirche im Rheinland , Diakonie Hessen 25%
2. 40 % Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche), 30 %
Evangelische Kirche im Rheinland, 30 % EKHN

Erläuterungen zu Ressourcen
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B08501 Verbindungsstellen am Sitz der Landesregierung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 329.373282.797 321.976 7.397

7. Sonstige ordentliche Erträge 67.90064.750 65.380 2.520

397.273347.547 387.356 9.9178. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -598.509-534.112 -574.808 -23.701

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-26.0000 -26.000 0

11.Zuschüsse an Dritte -15.0000 0 -15.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -70.500-67.285 -99.500 29.000

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -5.804-4.730 -5.322 -482

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -25.500-31.540 -25.500 0

-741.313-637.667 -731.130 -10.18315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-344.040-290.120 -343.774 -26616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-344.040-290.120 -343.774 -26620.Ordentliches Ergebnis

-344.040-290.120 -343.774 -26624.Jahresergebnis vor Steuern

-344.040-290.120 -343.774 -26626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-344.040-290.120 -343.774 -26630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -5.000-5.000 -5.000 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-211.953-80.057 -192.132 -19.821

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-36.436-38.257 -39.002 2.566
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Unterbudget B08502 Sonstige Verwaltung

1. Datenschutzbeauftragter
2. Arbeits- und Gesundheitsschutz
3. Zentrale Konfliktberatungsstelle der EKHN
4. Disziplinarkammer
5. Gesamt-MAV, Schlichtungsstelle, Schwerbehindertenvertretung, Dienstrechtliche
Kommission

Beschreibung

1. Kontrolle der Wahrung des Datenschutzes innerhalb der EKHN und der EKKW
2. Hinwirken auf die Unfallverhütung, von arbeitsbezogenen Gesundheitsgefahren
und berufsbedingten Erkrankungen; Sensibilisieren der kirchlichen
Arbeitgeber*innen, der Leitungspersonen und Mitarbeiter/innen für ein sicherheits-
und gesundheitsbewusstes Arbeiten; Einhaltung der Gesetze, Vorschriften und
Regeln des Arbeits- und Gesundheitsschutzes;
3. Eskalation und Ausweitung von Konflikten verhindern; De-Eskalation und
Eingrenzung von Konflikten ermöglichen; Entwicklung tragfähiger und annehmbarer
Konfliktlösungen begleiten; Orientierung und Entlastung für die in Konfliktsituationen
haupt- und ehrenamtlich Arbeitenden bieten
4. Wahrung der Glaubwürdigkeit und des Ansehens der Kirche, Sicherung der
Funktionsfähigkeit des Dienstes und einer auftragsgemäßen Amtsführung
5. Die GMAV vertritt die Interessen der Mitarbeitenden gegenüber der Gesamtkirche
und Kirchenleitung. Zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Dienststelle und
Mitarbeitervertretung in mitarbeitervertretungsrechtlichen Angelegenheiten wird eine
Schlichtungsstelle gebildet. Die Schlichtungsstelle wirkt auf eine Einigung zwischen
Dienststelle und Mitarbeitervertretung hin. Die Schwerbehindertenvertretung hat die
Aufgabe, die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Einrichtung zu
fördern und ihre Interessen zu wahren. Bei der Vorbereitung allgemeiner
Regelungen des Dienst- und Besoldungsrechts der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
im Kirchenbeamtenverhältnis wirkt eine Dienstrechtliche Kommission mit.

Ziel/e

1. Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz:
Datenschutzgesetz der EKD, Datenschutzverordnung der EKHN,
Datenschutzregisterordnung der EKD, Datenschutz- und Fundraisingverordnung der
EKHN, Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz, Kunst-Urhebergesetz (u.a.),
Beratung und Fortbildung über technische und organisatorische Maßnahmen in den
Bereichen Datenschutz und Datensicherheit
2. Koordinierung der sicherheitstechnischen Betreuung in der Landeskirche und
Weitergabe von Informationen (u.a. Landeskirche Fachstelle für Arbeits- und
Gesundheitsschutz auf EKD-Ebene). Hinweisen auf Mängel bei der Arbeitssicherheit
und Rat zu geeigneten Maßnahmen.
3. Konflikt-Coachings, Konflikt-Moderationen oder Mediationen für alle haupt- und
ehrenamtlich in der EKHN Mitarbeitenden; Durchführung von
Informationsveranstaltungen, Fortbildungen und Trainings zum Thema
Konflikt/Mobbing
4. Annahme und Prüfung von Disziplinarklagen, Zustellung von Klagen, Anträgen,
Ladungen, Beschlüssen und Urteilen an die Beteiligten, Verwaltung der
Disziplinargerichtsakten, Beantwortung von Anfragen, Organisation der mündl.
Verhandlungen.
5. Die GMAV wirkt u.a. mit bei: gesamtkirchliche Richtlinien zur Personal- und
Stellenplanung, allgemeinen Grundsätze über die Bemessung des Personalbedarfs,
der Aufstellung von Organisationsplänen (die sich auf die Entwicklung der
Arbeitsverhältnisse maßgeblich auswirken), der Einführung grundlegend neuer
Arbeitsmethoden. Des Weiteren bietet sie den regionalen Mitarbeitervertretungen
Fortbildungen und Informationen an und unterstützt sie bei der Durchführung ihrer
Aufgaben.

Leistungen zur Zielerreichung
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1.-2. -
3. -
• In 2018 gab es 72 neue Konflikt-Projekte. Die Anzahl der Anfragen war
leicht rückläufig (im Vorjahr: 85).
• Zum zweiten Mal wurde eine Evaluation, eine Maßnahme zur
Qualitätssicherung  in 2018 durchgeführt. Mehr als die Hälfte der angefragten
Klient*innen haben eine Evaluierung abgegeben – das ist ein sehr gutes Ergebnis.
Die Evaluierung hat sehr gute bis gute Ergebnisse gezeigt, die gerne auf Anfrage
zugeschickt werden.
• Mitarbeiter*innen aus Kitas fragen am stärksten die Leistungen der
Zentralen Konfliktberatungsstelle nach. Sie sind auch die größte
Mitarbeitendengruppe in der EKHN. Die zweitstärkste Gruppe, die Beratung
nachfragt, sind Pfarrer*innen, gefolgt von MAV-Vertreter*innen, Verwaltungskräften
und Gemeindepädagog*innen.
• Wie prognostiziert wurde auch das Jahresbudget 2018 voll ausgeschöpft,
auf die restlichen Rücklagen zurückgegriffen und mit Verstärkungsmitteln (bereits zu
Beginn des Jahres 2018 angekündigt) operiert.
• Die Synode hat im November 2018 einer Budgetanpassung gemäß der
realen Ausgaben der letzten Jahre und einer Stellenaufstockung zum 01.02.2019
der Zentralen Konfliktbeauftragten um 0,1 (jetzt: eine 0,5 Stelle) und der
Verwaltungskraft des Konfliktauftrags um 0,2 (jetzt: eine 0,5 Stelle) zugestimmt.
Damit entspannt sich die Arbeitssituation der Zentralen Konfliktberatungsstelle.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1.
2.
3. Oberste Priorität hat die weitere Sicherstellung und hohe Qualität des operativen
Geschäfts der Zentralen Konfliktberatungsstelle.
Die Verzahnung mit Verantwortungsträgern und anderen Unterstützungssystemen in
der EKHN sollte weiterhin gestärkt werden.
Eine Professionalisierung des Internet-Auftritts der Zentralen Konfliktberatungsstelle
ist geplant sowie eine Verstärkung der Bekanntmachung.
5. Im 1. Quartal 2020 finden die nächsten MAV-Wahlen statt.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. -
2. erweiterte Dienstleistungen des BAD (Verpflichtende Begehungen kirchl.
Einrichtungen zur Unfallfallverhütung)+80.000 EUR
3.-5.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B08502 Sonstige Verwaltung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 16.00020.000 16.000 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 40.00039.000 40.000 0

56.00059.000 56.000 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -820.835-705.378 -749.479 -71.356

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-128.000-128.000 -128.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -251.810-163.408 -174.850 -76.960

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -2.751-1.704 -1.857 -894

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.000-4.100 -2.000 0

-1.205.396-1.002.590 -1.056.186 -149.21015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.149.396-943.590 -1.000.186 -149.21016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.149.396-943.590 -1.000.186 -149.21020.Ordentliches Ergebnis

-1.149.396-943.590 -1.000.186 -149.21024.Jahresergebnis vor Steuern

-1.149.396-943.590 -1.000.186 -149.21026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-1.149.396-943.590 -1.000.186 -149.21030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -2.000-5.550 -5.571 3.571

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-43.492-23.623 -40.621 -2.871

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-1.830-1.984 -1.669 -161
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Unterbudget B08503 Pfarrerausschuss

Gremium der Kirchenleitung sowie Beratungsorgan für die Interessen der
Pfarrerinnen und Pfarrer der EKHN.

Beschreibung

Mitspracherecht bei die Pfarrerinnen und Pfarrer betreffenden Angelegenheiten.
Akzeptanz der getroffenen Regelungen durch die Pfarrerinnen und Pfarrer aufgrund
der Mitwirkung des Pfarrerausschusses.

Ziel/e

Mitwirkung bei der Vorbereitung aller kirchengesetzlichen und sonstigen
allgemeinen Regelungen, welche die Pfarrerinnen und Pfarrer betreffen. Abgabe von
Empfehlungen und Stellungnahmen zu beabsichtigten Regelungen. Beratung und
Begleitung der Pfarrerinnen und Pfarrer bei dienstlichen Fragen. Mitwirkung bei die
Pfarrerinnen und Pfarrer betreffenden Personalangelegenheiten. Mitwirkung bei der
Wahl oder Berufung in Leitungsämter (u.a. zur/zum Kirchenpräsidentin/-präsidenten,
zur Pröpstin/zum Propst, zur/zum theologischen Referentin/Referenten).
Organisation der Pfarrversammlung und der Wahl des Pfarrerausschusses.

Leistungen zur Zielerreichung

Vorbereitungen für Neuwahlen (2017)Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Propsteiversammlungen mit Neuwahlen zum Pfarrerausschuss.
Konstituierung nach der Wahl ( September 2018) Einarbeitung der neuen Mitglieder.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

-Erläuterungen zu Ressourcen

B08503 Pfarrerausschuss

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -98.200-96.400 -95.300 -2.900

12.Sach- und Dienstaufwendungen -15.200-16.500 -16.500 1.300

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -800-1.000 -1.000 200

-114.200-113.900 -112.800 -1.40015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-114.200-113.900 -112.800 -1.40016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-114.200-113.900 -112.800 -1.40020.Ordentliches Ergebnis

-114.200-113.900 -112.800 -1.40024.Jahresergebnis vor Steuern

-114.200-113.900 -112.800 -1.40026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-114.200-113.900 -112.800 -1.40030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-100.814-38.722 -91.607 -9.207
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Unterbudget B08504 Arbeitsrechtliche Kommission

Arbeitsrechtssetzung für die EKHN und das DWHN im "Dritten Weg".Beschreibung

Einvernehmliche Gestaltung des Arbeitsrechts der EKHN im Wege des "Dritten
Weges" durch Erfüllung des Selbstbestimmungsrechts der Kirchen (Artikel 140
Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 137 Absatz 3 Weimarer Reichsverfassung).
Der "Dritte Weg" basiert auf den Prinzipien der kirchengemäßen Partnerschaft und
Zusammenarbeit der Vertretungen der Leitungsorgane und der Dienstnehmer unter
Wahrung der Autonomie der Kirchen. Daraus ergibt sich: Wahrung der
Friedenspflicht, Gebot der Lohngerechtigkeit und Anspruch auf faire Konfliktlösung.

Ziel/e

Aufnahme von Regelungsbedarf, Problemdiskussionen, Meinungsbildung zum
kirchlichen Arbeitsrecht und entsprechende Ausfertigung von Anträgen und
Beschlussvorlagen, Beratung und Abstimmung von Anträgen und
Beschlussvorlagen, Verabschiedung von Arbeitsrechtsregelungen und deren
Veröffentlichung, gegebenenfalls Schlichtung durch den Schlichtungsausschuss.

Leistungen zur Zielerreichung

Sitzungen: 11 ordentliche; 12 vorbereitende
AG’s: Klausuren: 2; Beschlüsse: 4

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Entgeltverhandlungen für das Diakonische Werk in Hessen und Nassau.Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Die Arbeitsrechtliche Kommission der EKHN und der Diakonie haben sich getrennt.Erläuterungen zu Ressourcen

B08504 Arbeitsrechtliche Kommission

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -153.804-148.484 -147.729 -6.075

12.Sach- und Dienstaufwendungen -201.300-261.800 -261.300 60.000

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -262-383 -122 -140

-355.366-410.667 -409.151 53.78515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-355.366-410.667 -409.151 53.78516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-355.366-410.667 -409.151 53.78520.Ordentliches Ergebnis

-355.366-410.667 -409.151 53.78524.Jahresergebnis vor Steuern

-355.366-410.667 -409.151 53.78526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-355.366-410.667 -409.151 53.78530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-2.200 -2.222 2.222

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-69.398-42.566 -65.622 -3.776

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-5.796-6.404 -5.274 -522
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Unterbudget B08505 Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit

Rechtsprechung zu Verfassungsfragen und Verwaltungsstreitigkeiten innerhalb der
EKHN

Beschreibung

Prüfung der Rechtsgültigkeit von Kirchengesetzen, kirchlichen Verordnungen und
solchen Beschlüssen der Kirchensynode, die Recht setzen, ohne Kirchengesetz zu
sein; Klärung von Zuständigkeiten zwischen den durch die Kirchenleitung oder durch
Kirchengesetze geschaffenen kirchlichen Organen; Gewährung von Rechtschutz zu
kirchlichen Verwaltungsakten.

Ziel/e

Annahme und Prüfung von Klagen und Anträgen, Zustellung von Klagen, Anträgen,
Ladungen, Beschlüssen und Urteilen an die Beteiligten, Verwaltung der
Gerichtsakten, Beantwortung von Anfragen, Organisation der mündl.
Verhandlungen, Organisation und Durchführung von Richtertreffen.

Leistungen zur Zielerreichung

Neue Klagen u. Anträge: 6; Fortführung lfd. Verfahren: 3;
Verhandlungen/Besprechungen: 4; Beschlüsse: 6; Urteile: 0,Vergleiche: 0

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

KeineSchwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

--Erläuterungen zu Ressourcen

B08505 Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbarkeit

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -40.421-49.341 -38.751 -1.670

12.Sach- und Dienstaufwendungen -7.220-7.220 -7.220 0

-47.641-56.561 -45.971 -1.67015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-47.641-56.561 -45.971 -1.67016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-47.641-56.561 -45.971 -1.67020.Ordentliches Ergebnis

-47.641-56.561 -45.971 -1.67024.Jahresergebnis vor Steuern

-47.641-56.561 -45.971 -1.67026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-47.641-56.561 -45.971 -1.67030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-21.219-18.568 -20.074 -1.146
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BBesG
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh. + Zul. A 16 2,00 2,00

PfrGeh. + Zul. A 14 1,00 1,00 1,00 1,00

PfrGeh. 2,24 2,24

A 14

A 14 / E 13 1,50 1,50

A 13 1,00 0,00 1,00

A 11

E 13 0,50 0,50

E 11

E 10 1,00 1,00

E 09 0,90

E 08 1,00 1,00

E 07 1,50 1,50

E 06 1,75 1,75

E 04 0,19 0,19

E 02 0,92 0,92
Vergütung entsprechend 

Freistellung 7,75 0,60 7,75 0,10

Stelle wird bewertet 0,90 0,00

Planstellen 23,25 1,60 23,25 1,10

Stellenplan 2020

Budgetbereich 8.5

Gesamtkirchliche Dienstleistungen - 
Sonstige Verwaltung und Gerichtsbarkeit

2020

Arbeitsrechtliche Kommission, Kirchliches Verfassungs- und Verwaltungsgericht, 
Örtlich Beauftragte*r für den Datenschutz, Verbindungsstelle zum Land Hessen, 
Verbindungsstelle zum Land Rheinland-Pfalz, Beauftragte für Arbeitssicherheit, 
Stellenausweisung der angemeldeten Personalkosten für Weingut (refinanziert), 
Beauftragter für schwerbehinderte Pfarrer*innen, Zentrale*r Konfliktbeauftragte*r der 
EKHN. 

Bei folgenden Stellenumfängen richtet sich die Dotierung nach der Ausgangsplanstelle, 
von welcher der Mitarbeiter*in für folgende Aufgaben freigestellt wird: 
Örtlich Beauftragte*r für den Datenschutz, Arbeitsrechtliche Kommission (Ausweisung 
Freistellungsanteile), Schlichtungsstelle, Gesamtmitarbeitervertretung und 
Pfarrerausschuss (Ausweisung Freistellungsanteile)

Stellenplan 2020:

  - 0,50 kw Örtlich Beauftragte*r für den Datenschutz

2019
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Teilbudget B086 Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung

B086 Projekte und besondere Vorhaben in Regie der Kirchenverwaltung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

3. Zuschüsse von Dritten 056.440 0 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 00 93.500 -93.500

056.440 93.500 -93.5008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -2.525.734-2.315.726 -2.291.565 -234.169

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-90.0000 -160.000 70.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -3.902.917-4.896.487 -3.725.485 -177.432

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -18.922-8.555 -16.583 -2.339

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen 0-9.600 -9.600 9.600

-6.537.573-7.230.368 -6.203.233 -334.34015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-6.537.573-7.173.928 -6.109.733 -427.84016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-6.537.573-7.173.928 -6.109.733 -427.84020.Ordentliches Ergebnis

-6.537.573-7.173.928 -6.109.733 -427.84024.Jahresergebnis vor Steuern

-6.537.573-7.173.928 -6.109.733 -427.84026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -670.000-300.000 -2.670.000 2.000.000

28.Entnahmen aus Rücklagen 1.619.6392.616.984 2.367.296 -747.657

-5.587.934-4.856.944 -6.412.437 824.50330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-2.000 -2.020 2.020

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-198.100-186.274 -290.584 92.484

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-68.915-80.458 -56.219 -12.696
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Unterbudget B08601 Projekte Perspektive 2025

Projekte aus der Perspektive 2025; Synodenbeschluss "Perspektive 2025" vom
24.11.2007. Bisher im Unterbudget 084400
1. P 1 Weiterentwicklung der Kirche in der Region - TP: Neuordnung der
Dekanatsgebiete
2. P 1: Weiterentwicklung der Kirche in der Region TP: Aufstockung von
Personalkapazitäten in Dekanatsverwaltungen zum Ausgleich vereinigungsbedingter
Mehrarbeit
3. P 2 Personal- und Kompetenzentwicklung für die Berufe in der EKHN - TP:
Werbung für das Theologiestudium und das Vikariat und Werbung für den
gemeindepädagogischen Nachwuchs in der EKHN sowie weitere kirchliche Berufe
4. P 5 Erarbeitung eines Entwicklungsplanes für die Handlungsfelder und
Zentren - TP: Projektkoordinierung Einführung gemeindeübergreifender
Trägerschaften (GÜT)
5. P 7 Verwaltungsentwicklung/ Verwaltungsreform II - TP GEMEINDE
weiterDENKEN (vormals: Entwicklung und Erprobung von Kooperations- und
Delegationsmodellen zur Bündelung von Verwaltungsleistungen in der Region)
6. P 7 Verwaltungsentwicklung/ Verwaltungsreform II - TP Entwicklung einer
Weiterqualifizierung für Gemeindesekretärinnen und -sekretäre zur
Gemeindeassistenz
7. P 10 Vielfalt und Interkulturelle Öffnung in kirchlichen und diakonischen
Einrichtungen – Durchführung des Konsultationsprozesses
8. P 14 Gemeinde-Web-Baukasten
9. P 15 Sublan Gottesdienste/ Verlängerung wird derzeit beantragt.
10. P 17 „Demokratische Kultur stärken – gegen Rechtsextremismus,
Rassismus und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ (2017 – 2022)
11. P 19 Nachwuchsgewinnung „Master of Theology“
12. P 20 Qualifizierung der an der religiösen Bildung und Profilbildung in
Evangelischen Kindertagesstätten beteiligten Akteure
13. P 21 Youtube-Oscar (neuer Name aus juristischer Vorsicht: „Young Clip
Award“) - Youtube Kompetenz für evangelische Jugendliche sowie Glaubensinhalte
auf Youtube und ggf. auch für Konfis und den Religionsunterricht.
14. P 22: Weiterentwicklung der Kirche in der Region TP: Vernetzte Beratung zur
Begleitung von Kooperations- und Entwicklungsprozessen im Rahmen der
Umsetzung des Kirchengesetzes zur Regionalen Zusammenarbeit
15. P 23 Projektbüro „EKHN im digitalen Wandel“ (vier Jahre befristet)

Beschreibung
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1. Neuordnung der Dekanatsgebiete; Stabilisierung der Handlungsfähigkeit
der Kirche in der Region
2. Unterstützung vereinigungsbedingter Mehrarbeit in Dekanatsverwaltungen
bei Umsetzung der gesetzlich geregelten Neuordnung der Dekanatsgebiete
3. Werbung, Gewinnung, Unterstützung und Bindung von Personen für das
Theologiestudium, Vikariat und den Pfarrberuf, Gemeindepädagogik, pädagogische
Fachkräfte in Kindertagesstätten (Erzieherinnen und Erzieher), Kirchenmusik und
Verwaltungskräfte.
4. Prozessbegleitung und Unterstützung der Entstehung von
gemeindeübergreifenden Trägerschaften für Kindertagesstätten in der EKHN.
5. Erprobung von unterschiedlichen Kooperationsformen zwischen
Gemeinden auf der Ebene administrativer Tätigkeiten
6. Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Erprobung eines neuen
Berufsbildes „Gemeindeassistenz“. Mit dieser Unterstützung im Verwaltungsbereich
soll das Berufsbild der Gemeindesekretärin/des Gemeindesekretärs nicht
flächendeckend ersetzen, sondern vielmehr die kirchengemeindliche
Zusammenarbeit in Kooperationen und großen Gemeinden unterstützen.
7. Durchführung eines Konsultationsprozesses „Kirche in vielfältiger
Gesellschaft“ mit Regionalkonferenzen in der EKHN und der EKKW zur
interkulturellen Öffnung kirchlicher und diakonischer Einrichtungen / Vorschläge für
die Weiterarbeit in Kirche und Diakonie
8. Einen leicht zu handhabenden und via FacettNet vernetzten Webbaukasten
für Kirchengemeinden erstellen und insbesondere Gemeinden, die bislang noch
keine oder nur eine veraltete Website haben, damit ausstatten sowie in der
Bedienung für den Alltagsbetrieb schulen. Zielgröße sind 350 Gemeinden im
Rahmen des Projekts.
9. Die Verkündigungsform Gottesdienst in der digitalen Welt verankern und
dort als regelmäßiges Angebot integrieren. Mithilfe der Online-Plattformen sublan.tv/
evangelisch.de herausfinden, wie die Sozialen Medien sinnvoll in die Gottesdienste
integriert werden können. Mit Hilfe der sublan Software den Gottesdienstbesuchern
eine stärkere Beteiligung ermöglichen, so dass die Glaubenserfahrungen vieler in
den Gottesdienst einfließen können. Durch das Streamen ins Netz den
Gemeindegottesdienst in die Wohnungen der Außenstehenden, der Reisenden und
an die Betten der Kranken bringen. Deutschlandweite Anwendung und Etablierung
der Software ab 2019 durch Kooperation mit anderen Landeskirchen und dem GEP
Informationen über Kirchen und Gemeinden digital bereitstellen.
10. Thema in der kirchlichen Praxis verankern, Akteure, die sich bereits gegen
die demokratiefeindlichen Tendenzen engagieren, fachlich beraten, bündeln,
vernetzen und stärken; fachpolitisch, tragfähige Netzwerkstruktur aufbauen;
öffentliche kritische Auseinandersetzung sowie ethisch-theologische Reflexion der
aktuell dominierenden Leitbilder, gesellschaftspolitischer Zielsetzungen und
Entwicklungstrends im genannten Themenfeld.
11. Unterstützung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und der Goethe-
Universität Frankfurt bei der Einführung eines berufsbegleitenden
Weiterbildungsstudiengangs „Master of Theology“. Dieser Studiengang dient zur
Erhöhung von Studienplätzen für Quereinsteiger in den Pfarrberuf und leistet damit
einen Beitrag zur Sicherstellung des Nachwuchses.
12. Ziel des Projekts ist, die Systeme der evangelischen Kindertagesstätten in
evangelischen Kirchengemeinden der EKHN so zu unterstützen, dass sie sowohl ein
Evangelisches Profil entwickeln, das Konvivenz zur Grundlage hat, als auch allen
Mitarbeitenden in der praktischen Arbeit das Wissen und die Handlungskompetenz
vermittelt wird, die religiöse Entwicklung von Kindern so zu unterstützen, dass alle
Kinder mit ihren Lebenswelten einbezogen werden und religiöse Vielfalt im Alltag
der religiösen Bildung der Kindertagesstätte dialogoffen aufgegriffen wird.
13. Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren eine neue Möglichkeit bieten,
sich mit (evangelischen) Glaubensinhalten zu beschäftigen sowie diese in
jugendgerechten und zeitgemäßen Medien selbst zu gestalten und zu präsentieren;
Digital- und Medienkompetenz in der Evangelischen Jugendarbeit stärken;
Glaubensinhalte auf jugendgemäße Art in den Online-Medien anbieten.
14. Aufbau einer gesamtkirchlich koordinierten Beratungsstruktur, mit dem regionale
Kooperations- und Entwicklungsprozesse gefördert und notwendige
Ressourcenanpassungsprozesse konstruktiv gestaltet werden können.
Vernetzung und kooperatives Zusammenwirken der verschiedenen fach- und

Ziel/e
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prozessberaterischen Perspektiven der gesamtkirchlichen Unterstützungssysteme
(Kirchenverwaltung, IPOS, Zentren).
Implementierung einer vernetzten Unterstützungsstruktur nach Projektende.
15. Das Projektbüro soll in Verbindung mit einer konstitutiven Fachgruppe und
einem Fachbeirat die Planung und Steuerung der Digitalen Transformation in der
Evangelischen Kirche Hessen und Nassau an verantwortlicher Stelle koordinieren
und unterstützen und ein koordiniertes und strategisch gesichertes Vorgehen im
Kontext der Digitalisierung in den nächsten Jahren ermöglichen.
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1. Umsetzung des Kirchengesetzes zur Neuordnung der Dekanatsgebiete
sowie weiterer gesamtkirchlicher Regelungsbedarfe; Begleitung der Dekanate zur
Klärung vereinigungsrelevanter Fragen; Organisation und Steuerung externer
Beratung
2. Ausgleich vereinigungsbedingter Mehrarbeit durch Ermöglichung einer auf
ein Jahr befristeten Stellenausweitung in der Dekanatsverwaltung (0,25
Stellenanteile einer Verwaltungsfachkraft); bei nachgewiesenem Bedarf werden 50
% der zusätzlichen Personalkosten übernommen
3. Pflege und Weiterentwicklung des Berufsportals www.
machdochwasduglaubst.de, Durchführung von Informationsveranstaltungen in den
Regionen der EKHN, Weiterentwicklung von analogen und digitalen
Informationsmaterialien zu den kirchlichen Berufen, Unterstützung der
Multiplikatoren in den Regionen. Kooperation mit den Gliedkirchen der EKD.
4. Begleitung Gemeindeübergreifende Trägerschaften, Aufbau von
Kooperationsstrukturen zwischen den neuen Trägern und allen weiteren kirchlichen
Akteuren, Umsetzung eines Konferenzsystems für die Geschäftsführungen,
Schulungen und Fortbildungen für Geschäftsführungen, Kuratoriumsmitglieder und
Sachbearbeitungen in den Geschäftsstellen der Gemeindeübergreifenden
Trägerschaften
5. Beratung, Antragsprüfung und -bewilligung, Vergabe Fördermittel, fachliche
Umsetzungsbegleitung, Abschluss von Kooperationsvereinbarungen, Prüfung von
Zwischen-und Abschlussberichten., Durchführung von Informationsveranstaltungen
6. Beschreibung des Berufsbildes, Erstellen einer Stellenbeschreibung und -
bewertung; Entwicklung eines Weiterbildungs- und , Durchführung und Auswertung
der Erprobungsprojekte
7. Planung, Durchführung und Evaluierung von zwei Regionalkonferenzen in
Darmstadt und Kassel (unter Hinzuziehung des Frankfurter Instituts für
interkulturelle Forschung und Beratung e.V.). Erarbeitung eines Vorschlags zur
Weiterarbeit in der EKHN, EKKW und Diakonie Hessen durch die von den
Kirchenleitungen eingesetzte Projektgruppe.
8. Kommunikation des Angebots an Gemeinden und Dekanate, technische
Entwicklung (Programmierung) des Webbaukastens, Erstellung von Websites,
Schulung für den Alltagsbetrieb, Erstellung eines Handbuches, Beratung der
Gemeinden bei der Umsetzung, technische Weitentwicklung anhand der Wünsche
von Nutzern. Bereitstellung von Online-Inhalten.
9. Jeden Monat feiern mindestens 1-2 Gemeinden einen Gottesdienst mit der
Sublan-Software, der auf sublan.tv oder evangelisch.de fast völlig barrierefrei und
ortsunabhängig mitgefeiert werden kann. Die Software wird so entwickelt, dass die
Gemeinden sie völlig selbständig und einfach in ihre Gottesdienste einsetzen
können. Sublan bietet dafür Schulungen für die Anwendung der Software, das
Medienhaus verleiht Kameratechnik und schult die Anwender. Juristische
Rahmenbedingungen für einen künftigen Regelbetrieb werden geklärt. Andere
Landeskirchen (z.B. Baden-Württemberg u.a.) und das GEP werden mittels
Rahmenvertrag einbezogen.
10. Konzeptionelle, inhaltliche und strategische Beratung der Leitungsgremien
der EKHN und der Dekanat; gesamtkirchlicher Ansprechpartner für alle Systemteile
der Länder (Ministerien, Fachbehörden, Parlament, Bündnisse und Initiativen) und
zivilgesellschaftliche Gruppen; Aufbau eines stabilen, fachpolitischen Netzwerks in
der EKHN; Erstellung von Veröffentlichungen und Arbeitsmaterialen,
Handreichungen; Gestaltung von Fachtagungen und Durchführung von
Qualifizierungsangeboten; Durchführung von modellhaften Projekten; Akquise von
Drittmitteln und Vernetzung der Empfänger; Kooperation innerhalb und außerhalb
der EKHN ( (z.B. EKD, Bund und Länder)
11. Bereitstellung von insgesamt 600.000 EUR innerhalb von sechs Jahren
zum Aufbau und zur Einführung des Studiengangs. Davon können die beteiligten
Universitäten bis zu zwei Stellen für wissenschaftliche Mitarbeitende schaffen, die
für die Studiengangsorganisation zuständig sind
12. Entwicklung einer Weiterbildung für Multiplikator*innen; Entwicklung von
Qualifizierungsmodulen für neue Mitarbeitende in den Kindertagesstätten in der
EKHN; Entwicklung von Qualifizierungsmodulen für Inhouse Konzeptionstage;
Errichtung regionaler Arbeitskreise für pädagogische Fachkräfte für religiöse Bildung
und Werteerziehung; Evaluation des Projektes
13. Bekannte Youtuber*innen als Mentor*innen gewinnen; rechtliche

Leistungen zur Zielerreichung
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Grundlagen schaffen; Seminare zur Kompetenzvermittlung; Jugendgruppen sowie
deren Betreuer*innen zur Mitwirkung gewinnen; Jugendgruppen bei der Realisierung
ihrer Arbeit unterstützen; Wettbewerb organisieren.
14. .Einrichtung eines zentralen Regionalbüros in der Kirchenverwaltung als zentrale
Anlaufstelle.
Information für regionale Kooperationsprojekte mit geringer Komplexität, die im
Rahmen der dekanatlichen Regionalentwicklung von den Verantwortlichen in den
Kirchengemeinden selbst gesteuert werden.
Koordination gesamtkirchlicher Begleitung für Kooperationsprojekte mit mittlerer
Komplexität, die im Rahmen der dekanatlichen Regionalentwicklung unter
punktueller Einbindung von Fach- und Prozessberatung von Verantwortlichen in den
Kirchengemeinden selbst gesteuert werden
Kontinuierliche Begleitung für Kooperationsprojekte mit hoher Komplexität, die im
Rahmen der dekanatlichen Regionalentwicklung unter regelmäßiger
Prozessbegleitung und intensiver Einbindung von Fachberatung über längere
Zeiträume hinweg von den Verantwortlichen in den Kirchengemeinden gesteuert
werden (Vernetzte Beratung +).
15. Gesamtkirchliche Prozesskoordination; Bedarfsanalysen erstellen; technische,
organisatorische und finanzielle Voraussetzungen für notwendige Maßnahmen
digitaler Transformation ermitteln und zukunftsfähige Strategien erarbeiten,
Vortragstätigkeit; Erstellung von Veröffentlichungen und Arbeitsmaterialen,
Handreichungen; zentrale Ansprechperson für Leitungsgremien, Gliedkirchen, EKD,
Ministerien und Behörden der Bundesländer; ggf. Mitarbeit in Gremien der EKHN
und EKD; Geschäftsführung des Fachbeirates „EKHN im digitalen Wandel“
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1. Umsetzung Dekanatsneuordnung Westerwald, Abschluss Vorbereitung
Neuordnung Frankfurt-Offenbach, Abschluss Vorbereitung Neuordnung Ried,
Abschluss Vorbereitung Vereinigung Alsfeld-Vogelsberg, Abschluss Vorbereitung
Vereinigung Ingelheim-Oppenheim
2. Drei Anträge aus Dekanaten wurden geprüft, bewilligt und zur Anweisung
frei gegeben.
3. Besuche der Dekanate und Aufbau einer Kooperation mit den
Multiplikator*innen in den Regionen. Durchführung von unterschiedlichen Angeboten
in den Regionen (Tage der Neugier, Nachfolge 2.0, Begegnungsbrunch, Pilgern).
Entwicklung von Material für die Multiplikator*innen, als Gesprächsangebot für
kirchliche Berufe. Listenaufbau für Gemeindepädagogikstudierende.
4. Begleitung von 6 gemeindeübergreifenden Trägerschaften mit Beginn
1.1.2020. Vorbereitung der Satzungsänderungen der Dekanate und der
Betriebsübergänge.
5. Beratung, Prüfung und Begleitung von 11 neuen Projekten und 14
laufenden Projekten, davon wurden seither sieben erfolgreich abgeschlossen.
Evaluation der Projekte, Bearbeitung des Kirchenleitungsauftrags: „Ermöglichung
zusätzlicher Verwaltungsstellenanteile in kirchengemeindlichen Kooperationsformen
“
6. -–
7. Die Projektgruppe Vielfalt hat festgestellt, dass das Projekt auf vielfältige
Weise mit bereits bestehenden und dynamischen Prozessen Berührung hat und es
daher sinnvoll im Sinne des Projektes ist, diese Prozesse zu unterstützen und
zusammenzuführen
8. Der Webbaukasten hat sich im Alltag bewährt. Weitergehende Wünsche
von Gemeinden wurden berücksichtigt und umgesetzt. Aufgrund der hohen Zahl an
neuen Websites (ca. 300 Webseiten, davon 200 Gemeindeseiten und 100 Seiten
von Dekanaten und anderen Einrichtungen) musste das FacettNet ausgebaut und
für einen abgesicherten Betrieb auf drei Plattformen aufgeteilt werden. Dies hat
erhebliche Zeit gebraucht und die Anbindung weiterer Gemeinden in 2018 verzögert.
Nach Abschluss der großen Infrastrukturmaßnahme in 2019 wird die Akquise wieder
forciert.
9. Nachdem das öffentlich-rechtliche Jugendangebot FUNK.de deutlich
gemacht hat, dass es nicht über Refinanzierungsanteile verfügt, wurde das Projekt
sublan stärker auf die Bedürfnisse und Anforderungen der Ortsgemeinden orientiert.
Die Software wurde dafür zugeschnitten und in unterschiedlichen
Gemeindegottesdiensten getestet (Stadt, Land, Jugend). Mit dem GEP wurde über
eine zentrale EKD-Sublan-Gottesdienst-Reihe sowie über die Verbreitung der
Software in anderen Landeskirchen verhandelt.
10. Vernetzung, Beratung, Kooperation in der EKHN (gesamtkirchlich, mit
Propsteien, Dekanaten, Fach- und Profilstellen, Zentren) und mit staatlichen und
zivilgesellschaftlichen Initiativen; Erarbeitung, Redaktion und Diskussion einer
Orientierungshilfe für Kirchenvorstände zum Umgang mit Rechtspopulismus und
Sammlung von Arbeitshilfen auf unsere.ekhn.de/demokratie; Mitarbeit im
beratungsNetzwerk Hessen und Kompetenznetzwerk „Demokratie Leben!“ in
Rheinland-Pfalz; Veranstaltung des Fachtags „Strategien gegen Hass - Für eine
digital-demokratische Streitkultur“ mit 25 Multiplikator*innen; Leitung von
Argumentationsworkshops mit 7-30 Teilnehmenden; Monatliche Diskussion der
Themen der Satiresendung „Die Anstalt“ in Kooperation mit Evangelischer
Akademie mit 20-80 Teilnehmenden; Förderung eines Argumentationstrainings für
Vikar*innen; verschiedene Artikel der und über die Projektstelle zur Impulspost
1/2018, im Besuchsdienst-Magazin „…unterwegs zu menschen“, in der Ev.
Sonntags-Zeitung, auf evangelisch.de, ekhn.de, in diversen Regionalzeitungen; ca.
30 Vorträge mit 12-150 Teilnehmenden im Themenfeld Demokratie stärken und
Umgang mit Parolen; Leitung von Fachtagen und Workshops unter anderem mit 20
Religionslehrer*innen, 35 EKHN-Theologiestudierenden, 15-80 Multiplikator*innen
der Jugendarbeit.
11. Ein  Kooperationsvertrag zum Aufbau und Einführung des Studiengangs
wurde  2018 zwischen den  Universitäten Frankfurt und Mainz abgeschlossen. Der
Evangelisch-theologische Fakultätentag  hat eine Rahmenstudien- und
Prüfungsordnung „Master of theological studies“ verabschiedet
12. Im Ergebnisjahr wurde die Projektstruktur aufgebaut, das Projektpersonal
eingestellt und eine Steuerungsgruppe eingesetzt. Das Konzept für die

Rückblick/Besonderheiten im
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Weiterbildungsmodule für Multiplikatoren wurde entwickelt. Überarbeitung des
Curriculums der Langzeitweiterbildung Facherzieher*in religiöse Bildung
13. Das Jahr war von umfangreichen organisatorischen und juristischen
Vorarbeiten für das Projekt geprägt.
14. Das Projekt war im Ergebnisjahr 2018 noch in der Vorbereitungsphase.
15. Keine, da Projektbeginn erst Mitte 2019
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1. Umsetzung Dekanatsneuordnung Alzey-Wöllstein; Abschluss Vorbereitung
Dekanatsneuordnung Dreieich-Rodgau
2. Für 2020 werden keine Anträge erwartet.
3. Besuche der Dekanate und Aufbau einer Kooperation mit den
Multiplikator*innen in den Dekanaten. Durchführung von unterschiedlichen
Angeboten in den Regionen (Tage der Neugier, Nachfolge 2.0, Begegnungsbrunch,
Pilgern). Entwicklung von Material für die Multiplikator*innen, als Gesprächsangebot
für kirchliche Berufe. Listenaufbau für Gemeindepädagogikstudierende
Kampagne für Praktika in kirchlichen Einrichtungen, Schwerpunkt
Kindertagesstätten. Etablierung von Nachwuchswerbung als Aufgabe aller
kirchlichen Mitarbeitenden.
4. Begleitung der Entstehung von 3 gemeindeübergreifenden Trägerschaften
mit Beginn 1.1.2021. Begleitung der Steuerungsgruppen, Vorbereitung der
Satzungsänderungen der Dekanate und der Betriebsübergänge.
5. Projektabschluss: Das Projekt GEMEINDE weiterDENKEN endet am
31.07.2020.
6. Feinplanung des Projektverlaufes; Definition der Auswahlkriterien für die
Erprobung; Erstellung des Qualifikationskonzeptes; Auswahl der
Erprobungsgemeinden; Beginn des Projektes
7. Folgende Maßnahmen werden durch die Projektgruppe empfohlen:
Erarbeitung eines Gesamtkonzept für die Fort- und Weiterbildung „Kompetent
handeln und evangelisch arbeiten in vielfältiger Gesellschaft“ (mithilfe einer
Konsultation von evangelischen Bildungsakteuren).
Konzeptionsentwicklung „Evangelische Arbeit im Kontext gesellschaftlicher
Transformationsprozesse“
8. Die Zielzahlen erscheinen weiterhin realistisch, sie zu erreichen dauert
aufgrund der technischen Verzögerung allerdings ein Jahr länger.
9. Deutschlandweite Verbreitung und Anwendung der sublan Software in
Gemeindegottesdiensten durch die Kooperation mit anderen Landeskirchen, die
über Lizenzgebühren auch an der Refinanzierung des Projektes und seiner
Weiterentwicklung beteiligt werden.
Auf- und Ausbau der zentralen Gottesdienstreihe unter Regie des GEP, die damit
ein regelmäßiges und qualitativ hochwertiges Angebot im Netz beginnen zu
etablieren, was sich qualitativ auf die Entwicklung der Gemeindegottesdienste und
quantitativ auf den Bekanntheitsgrad dieser interaktiven Gottesdienstform auswirken
wird.
10. Vertiefung der innerkirchlichen und gesellschaftlichen Vernetzung, laufende
Recherche und Bestandsaufnahme der Situation und Bedarfe der Dekanate und der
Gesamtkirche, Beratung der Kirchenleitung auf allen Ebenen, Konzeption, eigene
Umsetzung und Vermittlung von Bildungs- und Diskussionsangeboten im Gebiet der
EKHN, Konzeption und Umsetzung von guten Praxisbeispielen in ausgewählten
Dekanaten und Weitergabe von gelungenen Maßnahmen an andere Dekanate,
Erstellung und Verbreitung von Arbeitshilfen, Organisation von Fachtagen, Mitarbeit
in den Beratungsnetzwerken in Hessen und Rheinland-Pfalz und der
Bundesarbeitsgemeinschaft Kirche + Rechtsextremismus, inklusive Unterstützung
und Leitung von Tagungen im Rahmen dieser Netzwerke.
11. Besetzung einer 0,75 Koordinierungsstelle zum Aufbau des Studiengangs
an der Goethe-Universität Frankfurt,
Konzeption einer Modulordnung, Vorstellung der Studien- und Prüfungsordnung im
Mainzer Fakultätsrat und im Frankfurter Fachbereichsrat, Fertigstellen der Studien-
und Prüfungsordnung; Erstellen des Akkreditierungsantrages sowie eines
Vollkostenplans, Einreichen des Akkreditierungsantrags, Aufnahme-und
Auswahlverfahren; Wintersemester 2020/2021: Start des Studiengangs
12. Durchführung der Multiplikator*innenqualifikation, Entwicklung
Inhousemodule, Begleitung der Arbeitskreise für pädagogische Fachkräfte für
religiöse Bildung und Werteerziehung, Praxiserprobung der Module in einer
Pilotphase in den Kindertagesstätten und Gemeinden
13. Projekt in den Regelbetrieb bringen: Webseite www.youngclip-award.de
füllen, Multiplikator*innen und Fachjury des Wettbewerbs betreuen, Monatsthemen
ausloben; Jugendgruppen bei der Realisierung unterstützen; Weitere Themenideen
über die Webseite sammeln.
14. Begleitung regionaler Kooperations- und Entwicklungsprozesse insbesondere im
Zusammenhang der Umsetzung der Pfarrstellenbemessung 2020-2024.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr
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15. Keine, da Projektbeginn erst Mitte 2019

1.-3.--
4. Die Finanzierung der Personalkosten erfolgt aus Projektmitteln 2025. Die
Sachkosten für das Projekt Gemeindeübergreifende Trägerschaften werden aus
dem Haushalt des Fachbereiches Kindertagesstätten getragen.
5. Es stehen im Planjahr 2020 noch 63.600 EUR für die Projektförderung
(vorbehaltlich der Bewilligung weiterer Projektanträge im laufenden Haushaltsjahr)
zur Verfügung.
6.-7. -
8. Der Kostenrahmen soll trotz der geplanten Verlängerung bis Ende 2020
eingehalten werden.
9. Die Förderung des Vereins Andere Zeiten läuft Ende 2018 aus. Damit auch
die Zusage der EKHN. Ziel war und ist, dass sich das Projekt ab 2019 durch
Lizenzgebühren finanziell selbst trägt. Ob dies innerhalb des geplanten Zeitraums
gelingt ist derzeit fraglich, denn insbesondere die Klärung juristischer Fragen erweist
sich als zeitaufwändig. Von den anderen Landeskirchen liegen noch keine
Kooperationszusagen vor.
10. --
11. 55.000 EUR aus den bereitgestellten Mitteln wurden 2019 zur Finanzierung
der Koordinierungsstelle an die Goethe-Universität Frankfurt ausgezahlt, weitere
Mittel werden sukzessive je nach Fortschritt des Aufbaus und  Einführung des
Studiengangs ausgezahlt.
12. Die jährlichen Kosten von 186.739 EUR werden im Ergebnisjahr nicht in
vollem Umfang abgerufen, da der Projektstart sich bis ins zweite Quartal 2018
verzögert hat.
13. 180.000 EUR stehen zur Verfügung bis zum Ende des Projekts Ende 2020.
14. Gesamtbudget für die sechsjährige Projektlaufzeit: 1.964.200 EUR
Sachkosten 2020 geplant 80.000 EUR (insbes. Honorarkosten für externe
Begleitung von Kooperationsprojekten)
Personalkosten 2020 geplant 230.000 EUR (1,0 Projektleitung (Pfarrgehalt),1,0
Sachbearbeitung; 2x0,5 Projektstudienleitung IPOS)
15. --

Erläuterungen zu Ressourcen
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B08601 Projekte Perspektive 2025

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -875.783-500.950 -854.723 -21.060

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-90.0000 -90.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -409.750-1.217.311 -973.985 564.235

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -7.080-104 -248 -6.832

-1.382.613-1.718.365 -1.918.956 536.34315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.382.613-1.718.365 -1.918.956 536.34316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.382.613-1.718.365 -1.918.956 536.34320.Ordentliches Ergebnis

-1.382.613-1.718.365 -1.918.956 536.34324.Jahresergebnis vor Steuern

-1.382.613-1.718.365 -1.918.956 536.34326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 00 -2.000.000 2.000.000

28.Entnahmen aus Rücklagen 1.382.6131.718.365 1.884.608 -501.995

00 -2.034.348 2.034.34830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-188.349-126.391 -255.978 67.629

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-6.742-6.159 -4.923 -1.819
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Unterbudget B08602 Projekt Doppik

Die EKHN führt die kaufmännische Buchführung auf allen Ebenen ein. Sie
berücksichtigt die im Rahmen des Ressourcenverbrauchskonzepts gesetzten
Meilensteine des vorausgegangenen Projekts aus der Perspektive 2025
„Modernisierung des Rechnungswesens der EKHN". Mit der Umsetzung ist eine
Steuerungsgruppe betraut, die sich aus Vertretungen aller Ebenen der EKHN
zusammensetzt und durch eine operative Gesamtprojektleitung unterstützt wird. Das
Projekt wird synodal begleitet durch den Finanzausschuss (federführend), den
Verwaltungsausschuss und den Ausschuss für Gemeindeentwicklung und
Mitgliederorientierung.

Beschreibung

1. Vollständige Erfassung des tatsächlichen und künftigen Ressourcenverbrauchs
sowie gegensteuernde Maßnahmen insb. zum Erhalt der kirchlichen Gebäude im
Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit.
2. Gelungener Know-how- und Informationstransfer.
3. Stufenweise Implementierung einer KFM- ablösenden Software in den
Kassengemeinschaften der EKHN (beginnend in 2015 mit Gesamtkirche sowie in
den Pilotanwenderregionen Starkenburg West und Wiesbaden-Rheingau-Taunus).

Ziel/e

1. Erfassungs-, Bewertungs- und Bilanzierungskonzept für kirchliche
Vermögensbewertung (v.a. Gebäude) einschließlich Maßnahmen zur
Substanzerhaltung; Neue kirchliche Haushaltsordnung.
2. Aufbau geeigneter Info- und Kommunikationsstrukturen; bedarfsgerechte,
anwenderorientierte Qualifizierung (über externe und interne Schulungen)
3. Prozessanalyse Rechnungswesen; Lasten- und Pflichtenheft für kaufmänn.
Buchführungssoftware inkl. Module für Haushaltsplanung, Kosten- und
Leistungsrechnung, Anlagebuchhaltung; intensive Begleitung der umstellenden
Regionalverwaltungen.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Erstellung zahlreicher für die Eröffnungsbilanz und den Jahresabschluss
relevanter Fachkonzepte. Einbringung des ersten geprüften doppischen
gesamtkirchlichen Jahresabschlusses 2015 in die Herbstsynode 2018.
2. Durchführung zahlreicher Schulungsmaßnahmen und
Informationsveranstaltungen in den Regionen Oberursel, Rheinhessen und
Wetterau zur Vorbereitung auf den Doppik-Umstieg zum 01.01.2019.
Informationsveranstaltungen für Kirchen- und Dekanatssynodalvorstände in
Zusammenarbeit mit der Ehrenamtsakademie insb. in den zum 01.01.2018
umgestiegenen Regionen Oberhessen und Nassau Nord, Ergänzung der
Schulungsreihen in Form von Kurzfilmen im Youtube-Kanal der Ehrenamtsakademie
(https://www.youtube.com/c/EhrenamtsakademieEKHN) Konzeption und
Herausgabe eines newsletters Doppik zu umstiegsrelevanten Themen.
3. Alle doppischen Kernprozesse sind erstellt und dokumentiert. Weiterarbeit an
MACH-Softwareerweiterungen und möglichen –anpassungen. In den
Pilotregionalverwaltungen sind die fachlichen, konzeptionellen Umsetzungen ebenso
erfolgt wie die überwiegende Reduktion der Bearbeitungsstaus mit gemeinsam
festgelegten Prioritäten.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Begleitung und Beratung bei den Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen in
den umgestiegenen Regionen. Erstellung bzw. Vorbereitung Jahresabschlüsse 2017
und 2018 der Gesamtkirche.
2. Wiederholungs-Crashkurs "Grundlagen der kaufmännischen Buchführung" für die
Regionalverwaltung Rheinlahn-Westerwald (Umstieg zum 01.01.2021) sowie
Programmschulungen im Sommer und Herbst, Informations-/bzw.
Schulungsveranstaltungen für Kirchengemeinde- und Dekanate der dortigen
Regionen ab Herbst 2020. Beginn der Schulungen für Ehrenamtliche in den
Kirchengemeinden und Dekanaten ab Ende 2020/1. Quartal 2021.
3. Umstieg der Regionalverwaltung Starkenburg Ost angeschlossenen
Kirchengemeinden, Verbände und Dekanate zum 01.01.2020. Der Umstieg wird
vom Projektteam und der Anwenderbetreuung intensiv begleitet und erfolgt vorerst
ohne Scanprozess.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr
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Mandant 900010001 Gesamtkirche

Die Kosten für das Projekt wurden zunächst analog der Kostenschätzung der
Synodenvorlage 90/2011 auf die HH-Jahre 2013-2015 verteilt. Aufgrund der
Umstiegsschwierigkeiten, externen Unterstützungsbedarfe und der Verschiebung
der 1. Roll-out-Phase sowie immense Unterstützungsleistungen insb. für die
Regionalverwaltungen ergaben sich weitere Ressourcenbedarfe die von der
Herbstsynode 2016 beschlossen wurden (2013-2019: insg. 21,45 Mio. EUR) Die im
Frühjahr 2017 beschlossene Rolloutstaffelung bis 2020 führte zunächst zu einer
Verlängerung mit entsprechenden Mehrkosten, die bislang über die
Sicherheitsreserve abgedeckt sind. Sowohl auf Projektseite als auch in den
Regionalverwaltungen sind die Ressourcen dennoch seit Jahren zu eng bemessen.
Kapazitätsengpässe führen zu enormen Abarbeitungsstaus insb. der HH-Pläne,
Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse in allen Rollout-Verwaltungen. Deshalb
wird im Budget 01005 Regionalverwaltungen die Aufstockung von
Verwaltungsstellen über den Projekthorizont hinaus geplant. Der konsequente
Ausbau der Anwenderbetreuung ist nicht gelungen, was evtl. zu zusätzlichen
Aufträgen an externe Dienstleister führen wird. Weitere Abweichungen von der
Rolloutplanung 2016 (erneute Verschiebung Rhein-Lahn-Westerwald auf 2021)
können kaum ohne zusätzliche Ressourcenplanung realisiert werden, insb. Rollout
des ERV Frankfurt Offenbach.

Erläuterungen zu Ressourcen

B08602 Projekt Doppik

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -1.056.625-733.125 -716.775 -339.850

12.Sach- und Dienstaufwendungen -2.367.617-3.032.976 -2.039.300 -328.317

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -1.226-2.391 -2.391 1.165

-3.425.468-3.768.492 -2.758.466 -667.00215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-3.425.468-3.768.492 -2.758.466 -667.00216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-3.425.468-3.768.492 -2.758.466 -667.00220.Ordentliches Ergebnis

-3.425.468-3.768.492 -2.758.466 -667.00224.Jahresergebnis vor Steuern

-3.425.468-3.768.492 -2.758.466 -667.00226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-3.425.468-3.768.492 -2.758.466 -667.00230.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-482-37.408 -289 -193

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-39.815-31.618 -25.589 -14.226
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Unterbudget B08603 Organisations- und IT -Projekte

1. Einführung  eines Personalinformationssystems für alle Personalfälle in der EKHN
2. Infrastruktur  luK
3. Projekt Pilotbetrieb des EKHN-Portals

Beschreibung

1. Eine einheitlich strukturierte, konsistente Personaldatenbasis für alle
Mitarbeitenden der EKHN; Rationalisierung in den Personalprozessen,
insbesondere des  Mehraufwands durch uneinheitliche, nicht oder unzureichend
gekoppelte elektronische Systeme; Etablierung eines notwendigen und effizienten
Berichtswesens zur Beantwortung wichtiger Personalsachfragen, z.B. in Bezug  auf
die strategische Personalplanung; Vernetzung bestehender IT-Verfahren, sofern
nicht bereits vorhanden; Reduktion redundanter Funktionen und Systeme; das
Projekt soll bis Ende  2019 abgeschlossen und die vereinbarten
Module Personalverwaltung, Stellenplan und Personalkostenhochrechnung im
Regelbetrieb sein.
2. Modernisierung der Informations- und Kommunikationsinfrastrukturen auf allen
Ebenen der EKHN, um die Anschlußfähigkeit an die aktuellen technischen
Standards zu gewährleisten, um die kirchlichen Aufgaben besser zu unterstützen
und gleichzeitig  ein angemessenes, sinnvolles Datensicherheits- und technisches
Datenschutzniveau sicherzustellen.
3. Projekt Pilotbetrieb des EKHN-Portals
Erprobung in einem Pilotbetrieb inkl. Prüfung bzw. Anpassung der Funktionalitäten
und der Anwendbarkeit. Plattform mit ausreichender Absicherung gemäß den
Vorgaben des Datenschutzes und der IT-Sicherheit. Handhabbarkeit des Portals
entspricht der Erwartung moderner Standards.

Ziel/e

1. Ist-Analyse von Bestandsdaten, Systemen, Aufgaben und Personalprozessen;
Abbildung der Organisationsstrukturdaten der EKHN zur Abbildung der Stellenpläne;
Erstellung eines Sollkonzepts und Pilotierung  für die gesamtkirchlichen
Personalfälle; Übernahme und ggf. Anpassung des  Sollkonzepts für die
Regionalverwaltungen und den ERV und dessen Personalfälle. Durchführung von
Informationsveranstaltungen, Workshops und Schulungen, um die Beteiligung  der
betroffenen Mitarbeitenden sowie eine bedarfsgerechte Lösung  sicherzustellen.
2. Konsolidierung der 16 Verzeichnisdienste in einem  Verzeichnisdienst zu einer
einheitlichen Benutzerverwaltung; Konsolidierung der E-Mailsysteme als
verbindliche dienstliche Kommunikationsbasis und als Beitrag zur Erfüllung der
Einsparauflagen, (d.h. Reduktion von Portokosten. Erstellung eines IT-
Sicherheitsrahmenkonzepts; Berücksichtigung und Einbindung aller das Referat O-
IT betreffender Projekte. Konsolidierung der Anwendungen zur Adressverwaltung
(Intranet-  und Internet-Suche).
3. Erstellung des Konzeptes und der Projektplanung sowie Durchführung des
Pilotbetriebs. Evaluation des Pilotbetriebs und Anpassung der Anforderungen
gemäß den Erkenntnissen. Vorbereitung und Beginn des EKHN-weiten Betriebs.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Umsetzung der Anforderungen aus dem Lastenheft für die KV und weitere
Umsetzung des Berechtigungskonzepts. Rollout für die Regionalverwaltungen und
den ERV.
2. Es wurde eine Ablösung  der bestehenden Adressverwaltung zukünftig
"almanach.ekhn.de" mit weitergehenden Funktionen abgeschlossen. Die komplexe
Modernisierung der zentralen Infrastruktur, inkl. Lizenzen wurde begonnen.
3. Das EKHN-Portal wurde im Pilot-Betrieb weiter an die gemeldeten Anforderungen
angepasst.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Abschlussarbeiten zum Rollout von Personalverwaltungs- und Stellenplanmodul,
sowie Etablierung des  Moduls zur Personalkostenhochrechnung. Weitere Planung
zur Etablierung von notwendigen Modulen sowie die Optimierung der bereits im
Einsatz befindlichen Module.
2. Verbleibende Umsetzungen und Anpassungen im Rahmen der Modernisierung.
3. Vorbereitung und Beginn des „Roll-Outs“ für die gesamte EKHN.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. - 2. ---
3. Zur Unterstützung des Roll-Outs und Betriebs des EKHN-Portals ist eine 1,0
Personalstelle beantragt.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B08603 Organisations- und IT -Projekte

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen 0-62.093 0 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -460.000-530.000 -630.000 170.000

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -3.4750 -5.723 2.248

-463.475-592.093 -635.723 172.24815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-463.475-592.093 -635.723 172.24816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-463.475-592.093 -635.723 172.24820.Ordentliches Ergebnis

-463.475-592.093 -635.723 172.24824.Jahresergebnis vor Steuern

-463.475-592.093 -635.723 172.24826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 0120.000 0 0

-463.475-472.093 -635.723 172.24830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

0-23 0 0

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

0-2.678 0 0
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Unterbudget B08604 Projekte Kirchliche Dienste

1. Kirchenvorstandswahl
2. Reformationsdekade - Durchführung des 500-jährigen Jubiläums (bis Ende
2018)

Beschreibung

1. Ordnungsgemäße Durchführung der Kirchenvorstandswahlen in den
Kirchengemeinden. Dabei aus Sicht des Stabsbereichs ÖA insbesondere die
Mitwirkung an der internen und externen Kommunikation
2. Ordnungsgemäße Beendigung des 500. Jubiläums der Reformation.

Ziel/e

1. Kirchenvorstandswahl: Mitwirkung an der Planung, Entwicklung von
Kommunikationsmaterialien, Schulungsangeboten für Kirchenvorstände,
Herausgabe eines Praxiskommentars für KGO, KGWO, DSO und DSWO,
Newsletter-Dienst, Social Media Plattform
2. Reformationsdekade: Finanzielle Abrechnung von gemeindlichen Anträgen
und organisatorische Abwicklung von Maßnahmen. Aktenablage, Büroauflösung,
Verabschiedung von letzten Mitarbeitenden, inhaltliche Bilanzierung auf EKHN- und
EKD-Ebene.

Leistungen zur Zielerreichung

1. KV-Wahl: Die Vorbereitungen für die KV-Wahl 2021 sind im Gange
2. Reformationsdekade: Beendigung des Projekts. Die Installation „Bless-U2
(Segensroboter) ist allerdings weiterhin nachgefragt. Teils sogar international war er
auf etlichen Veranstaltungen zum Thema „Kirche und Digitalisierung“ im Einsatz.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. KV-Wahl Für die Wahl 2021 beginnt die heiße Phase der Kandidierenden-
Suche etc.
2. Reformationsdekade: Die Vorbereitungen für das nächste Jubiläum der
Reformationsgeschichte, dem einzigen im EKHN-Gebiet, sind im Gange: 500 Jahre
Wormser Reichstag

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. KV-Wahl: Ansparphase für 2021 läuft seit 2018.
2. Reformationsdekade: Das Projekt ist beendet. Restmittel in Höhe von rd.
340.000 Euro wurden zurückgegeben. Daraus erhielt die Stadt Worms 2019 einen
Mitveranstalter-Anteil der EKHN in Höhe von 100.000 EUR für eine Ausstellung zu
„500 Jahre Wormser Reichstag“ im Jahr 2021. Vorgeschlagen wurde zudem, die
Restmittel für die Gestaltung dieses neuerlichen Reformationsjubiläums in der
EKHN zu nutzen.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B08604 Projekte Kirchliche Dienste

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -2.212-1.455 -3.563 1.351

-2.212-1.455 -3.563 1.35115.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.212-1.455 -3.563 1.35116.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.212-1.455 -3.563 1.35120.Ordentliches Ergebnis

-2.212-1.455 -3.563 1.35124.Jahresergebnis vor Steuern

-2.212-1.455 -3.563 1.35126.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -670.000-300.000 -670.000 0

-672.212-301.455 -673.563 1.35130.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B08605 Sonstige Projekte

1. Klimaschutzmanagement
2. Projektstellen zur flächendeckenden Erfassung und Bewertung kirchlicher
Immobilien
3. Heimkinder in der EKHN.
4. Einrichtung eines Kirchlichen Bauteams Technische Gebäudeausrüstung
5. Projektstellen Architekt/in für die Umbau- und Sanierungsmaßnahme
Studierendenwohnheim Alexanderstraße 39, Darmstadt sowie für die
Neubaumaßnahme Zentrum Bildung der EKHN, Herdweg 122, Darmstadt.
6. Projekt Umsetzung §2b UStG

Beschreibung

1. Mit dem Projekt "Klimaschutzmanagement" soll die Umsetzung des
Klimaschutzkonzeptes der EKHN vorangebracht werden, u.a. Einführung einer
landeskirchenweiten Energieverbrauchserfassung, kaufmännische Optimierung der
Energiebezugskosten, Fortführung der CO2-Bilanz.
2. Ersterfassung und Bewertung des Immobilienbestands in der EKHN zur Erhaltung
standardisierter und v.a. realistischer Werte des realisierbaren und nicht
realisierbaren Immobilienvermögens. Neben den fiskalischen Werten für die
Doppikumstellung der EKHN werden für Kirchengemeinden, Dekanate sowie für die
betreuenden internen Dienstleistungsbereiche wertvolle Daten, Pläne, Kennwerte
erhoben und dokumentiert.
3. Erstellung eines Heimkatasters. Projekt abgeschlossen Ende 2018. Es verbleibt
die Begleitung der Heimkinder und der Ausstellung.
4. Einrichtung eines internen Teams von zwei Fachingenieuren, Fachrichtung
Heizung/Lüftung/Sanitär und Fachrichtung Elektrotechnik, als zentraler Dienstleister
im Bereich Technische Gebäudeausrüstung (TGA) für die Kirchengemeinden,
Dekanate und die Gesamtkirchlichen Liegenschaften der EKHN.
5. Wahrnehmung der Bauherreninteressen für die Umbau- und
Sanierungsmaßnahme Studierendenwohnheim sowie für die Neubaumaßnahme
Zentrum Bildung.

Ziel/e

1. Die landeskirchenweite Energieverbrauchserfassung in einem zu bestimmenden
Daten-System mit Transparenz und Lesbarkeit auf der Ebene der Verbraucher wird
im Zusammenhang mit der Pflicht der Regionalverwaltungsverbände zur Erfassung
und Auswertung von Verbrauchsdaten bearbeitet. Die CO2-Bilanz fortschreiben.
Günstigere Energiebezugsmöglichkeiten im Bereich Strom und Gas generieren.
2. Erfassung sämtlicher Gebäude der EKHN nach anerkannten, standardisierten
Verfahren sowie eines EKHN-eigenen Modells für die Bewertung des aktuellen
Gebäudezustands inkl. Dokumentation wesentlicher gebäuderelevanter Daten.
3. Projekt abgeschlossen Ende 2018.
4. Durch dieses Team erfolgen die Erprobung der Bündelung der Aufgaben im
Bereich TGA zentral im Baureferat, die Verbesserung der Beratungstätigkeit, die
Umsetzung einheitlicher Qualitätsstandards, die Reduzierung der
Baunebenkosten/Honorare als Budgetentlastung zu Gunsten der Kirchengemeinden
sowie der Bauzuweisungen und des Baubudgets Gesamtkirche.
5. Entwicklung und Abstimmung der Projektziele
- Gewährleistung der Erreichung definierter Projektziele (Kosten, Termine, Qualität)
- Überwachung der Planung und Ausführung
- Wahrnehmung der Bauherreninteressen als Stellvertreter gegenüber Planern,
Behörden und ausführenden Firmen
- Gewährleistung / Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen des kirchlichen und
öffentlichen Baurechts nach HOAI / VOB / BGB.
6. Einholung steuerlicher Gutachten und Beratung, Erprobung und Umsetzung
finanz- und IT-technischer Lösungen bis 31.12.2020, Unterstützung für
Regionalverwaltungen, Unterstützung, Beratung und Schulung für
Kirchengemeinden und Dekanate zur Erkennung, Erfassung und Erklärung
umsatzsteuerrelevanter Sachverhalte.

Leistungen zur Zielerreichung
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1. CO²-Bilanz wurde auf Basis der Daten RV-Rheinhessen erstellt.
Energiebeschaffungsgesetz landeskirchenweit wurde erarbeitet und in den
Gremienlauf gebracht
2. Fortsetzung der Erfassung und Bewertung der Gebäude in den Regionen
Nassau-Nord, Rheinhessen sowie der Kindertagesstätten und GEK
Gesamtgemeinde Worms-Wonnegau, Nacherfassung der bereits erfassten
Gebäude der Josef Stiftung (Gesamtkirchliche Gebäude, Dekanat Wiesbaden)
3. Projekt abgeschlossen Ende 2018.
4.-Verstetigung der Beratungstätigkeit, Durchführung von Maßnahmen für
Kirchengemeinden und Gesamtkirche, Erarbeiten von aktualisierten
Wartungsverträgen, Zuarbeit Handbuch Betreiberverantwortung, Nachhalten der
Reduzierung der Honorarkosten
5. Durchführung der Baumaßnahme Studierendenwohnheim Alexanderstraße 39

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Je nach Beschlusslage (Energiebeschaffungsgesetz) Rollout des Einsatzes der
digitalen Verbrauchserfassungsgeräte und Umstellung der Verträge, Fortschreibung
Verbrauchsdatenerfassung, Aufbau Energiemanagement, Erweiterung
Energieberaternetzwerk; Verstetigung des Aufbaus Umweltmanagement für
Kirchengemeinden „Grüner Hahn“ unter Federführung des Zentrums
Gesellschaftliche Verantwortung
2. Erfassung und Bewertung der Gebäude in den Regionen Wetterau, Rhein-Lahn-
Westerwald sowie ERV Frankfurt
3. Das Projekt wurde Ende 2018 abgeschlossen. Es verbleibt die Begleitung der
Heimkinder und der Ausstellung.
4. Wie Ergebnisjahr, in 2018 Evaluation
5. Maßnahme Studierendenwohnheim Darmstadt beendet, Planung, Ausschreibung
der Bauleistungen, Baubeginn Zentrum Bildung der EKHN, Herdweg 122, Darmstadt

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. Der "Grüne Hahn" wird im Zentrum für Gesellschaftliche Verantwortung verstetigt
und deshalb aus den Projekten herausgelöst.
2. Personal- und Sachkosten mit Start der Projektkoordinationsstelle.
Gesamtprojektkosten bis 2018 ca. 2.250.000 EUR. Die Finanzierung erfolgt aus
einer zweckgebundenen Rücklage.
Gelder wurden aus Rücklagen übertragen bzw. für 2019 neu beantragt.
3. Für die Begleitung der Heimkinder und der Ausstellung wurde ein Betrag von
10.000 EUR beantragt.
4. Refinanzierung aus eingesparten Honorarkosten, Evaluierung vor Ablauf des
zweiten und dritten Jahres.
5. Die Finanzierung erfolgt innerhalb des Projektbudgets aus dem gesamtkirchlichen
Investitionshaushalt.
6. 600.000 EUR externe Kosten für Unterstützungs- und Beratungsleistungen von
Kirchengemeinden (300.000 EUR) und Dekanaten (100.000 EUR),
Schulungsmaßnahmen und Projektmanagement (je 50.000 EUR) sowie Gutachten
und Projektunterstützung in Einzelfragen. Im Jahr 2021 muss mit weiterem
Mittelbedarf gerechnet werden.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B08605 Sonstige Projekte

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

3. Zuschüsse von Dritten 056.440 0 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 00 93.500 -93.500

056.440 93.500 -93.5008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -593.326-1.019.558 -720.067 126.741

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

00 -70.000 70.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -665.550-116.200 -82.200 -583.350

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -4.929-4.605 -4.658 -271

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen 0-9.600 -9.600 9.600

-1.263.805-1.149.963 -886.525 -377.28015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.263.805-1.093.523 -793.025 -470.78016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.263.805-1.093.523 -793.025 -470.78020.Ordentliches Ergebnis

-1.263.805-1.093.523 -793.025 -470.78024.Jahresergebnis vor Steuern

-1.263.805-1.093.523 -793.025 -470.78026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 237.026778.619 482.688 -245.662

-1.026.779-314.904 -310.337 -716.44230.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-2.000 -2.020 2.020

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-9.269-22.453 -34.317 25.048

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-22.358-40.003 -25.706 3.349
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BBesG
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh. 4,00 4,00 2,00 2,00

A 16

A 15

A 14

A 13 0,66 0,66 0,66 0,66

A 12

A 11

E 14

E 13 1,00 1,00

E 12+50% 1,32 1,32

E 12 1,66 1,66 2,96 2,96

E 11 + 50% 1,00 1,00 2,00 2,00

E 11 8,00 8,00 8,00 8,00

E 10 2,75 2,75 1,75 1,75

E 9 + 50% 1,00 1,00 1,00 1,00

E 09

E 08 1,00 1,00

E 7 + 50% 1,00 1,00

E 07 2,25 2,25 2,50 2,50

E 6 + 50% 0,50 0,50 2,00 2,00

E 06 1,00 1,00

E 05 4,00 4,00

E 04

E 03

E 02
wird jeweils vor

Einsatz bewertet 1,00 1,00 1,00 1,00

Stelle wird bewertet 6,93 6,93 2,50 2,50

Planstellen 31,75 31,75 33,69 33,69

2019

Stellenplan 2020

Budgetbereich 8.6

Projekte und besondere Vorhaben
in Regie der Kirchenverwaltung

2020
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Der Teilbudgetbereich umfasst die Projekte, welche durch die Synode 
oder die Kirchenleitung veranlasst sind und in der Regel in der Regie 
der Kirchenverwaltung betreut werden. Die Projekte sind zeitlich 
befristet. Die Stellenumfänge sowie deren Personalkosten entfallen 
nach Projektende.

Projekte 2020:

  -  1,00 / 1,00 kw    Projekt "DRIN: Dabeisein - Räume entdecken - Initiativ werden -  
                                Nachbarschaft leben"- Projektmanagement
  -  1,00 / 1,00 kw    Projekt "DRIN: Dabeisein - Räume entdecken - Initiativ werden - 
                                Nachbarschaft leben"- Projektassistenz/ Sekretariat
  -  1,00 / 1,00 kw    Referent/in für Prozess-Steuerung in Umstrukturierungs- und 
                                Fusionsaufgaben auf Gemeinde- und Dekanatsebene
 +  1,00 / 1,00 kw    Projektleitung Vernetzte Beratung
  -  1,00 / 1,00 kw    Transformationsmanagement - Zukunftssicherung 
                                Diakoniestationen
  -  0,13 / 0,13 kw    Projektassistenz für das Projekt Qualifizierung für Mitarbeitende 
                                in Gemeinde-/ Kirchenbüros in besonderen 
                                kirchengemeindlichen Situationen (Gemeindeassistenz)
  -  0,25 / 0,25 kw    Sachbearbeitung für das Projekt Qualifizierung für Mitarbeitende 
                                in Gemeinde-/ Kirchenbüros in besonderen 
                                kirchengemeindlichen Situationen (Gemeindeassistenz)
 +  1,00 / 1,00 kw     Lean Management
 +  1,00 / 1,00 kw     Anwenderberatung Doppik
 -  1,00 /  1,00 kw     Projektmitarbeiter/in Teilprojekt Fachkonzept Doppik: E 11
 +  4,00 / 4,00 kw     Projektmitarbeiter/in Teilprojekt Fachkonzept Doppik: E 5
 +  1,00 / 1,00 kw     Projektassistenz EKHN im digitalen Wandel
 +  0,25 / 0,25 kw     Sekretariat/ Sachbearbeitung Projektstelle Energiemission
 + 0,32 / 0,32 kw      Koordination Pfarrhausentwicklungsprojekt
 +  2,00 / 2,00 kw     Projektarchitekten in der Region, Pfarrhausentwicklungsplanung
 -   0,25 / 0,25 kw     Projektstellen für Gebäudekonzepte und 
                                 Immobilienentwicklungsplanung
 -   2,00 / 2,00 kw     Architekt*in Gebäudekonzepte und Entwicklungsplanung
 -   1,00 / 1,00 kw     Bauzeichner*in/ Bautechniker*in
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Budgetbereich B09 Öffentlichkeitsarbeit

B09001 Medienhaus

B09002 Medienarbeit

B09003 Projekte der Öffentlichkeitsarbeit

B09005 Großveranstaltungen und Protokoll

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

Der Budgetbereich umfasst die zentralen Aufgaben und Einrichtungen der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit in der
EKHN (in Klammern die Nummern der Unterbudgets):

1.) Medienhaus gGmbH der EKHN (B09001) mit Sitz in Frankfurt,
darin:
• die Redaktion der Evangelischen Sonntagszeitung (ESZ),
• der Evangelische Pressedienst (epd)
• die Multimedia-Redaktion (Privatfunk, Video, Online, Social Media)
• die Ev. Medienzentrale, Beratung und Verleih von religionspädagogischen Medien
• die öffentlich-rechtliche Rundfunkarbeit beim Hessischen Rundfunk
• die Hörfunk-Schule zur Aus- und Fortbildung junger Journalisten
• die Marketing-Abteilung für ESZ und andere Dienste wie die Umsetzung der Impulspost.
Das Medienhaus ist als Multimedia-Agentur zudem als Dienstleister für Gemeinden, Dekanate und kirchliche
Einrichtungen tätig.

2.) Gesamtkirchliche Öffentlichkeitsarbeit mit Sitz in der Kirchenverwaltung in Darmstadt,
darin:
• Informationsmaterialien über die EKHN wie Flyer, Broschüren und Jahresbericht (wird im Budgetbereich 8
Gesamtkirchliche Dienstleistungen veranschlagt.)
• Medienkommunikationskonzept (B09002 Medienarbeit) wie z.B. Impulspost und FacettNet, zentrale
Bilddatenbank „Fundus“
• Kommunikationsprojekte (B09003), das EKHN-Engagement auf Großveranstaltungen,
• EKHN Shop
• Protokoll-Abteilung (B09005), die repräsentative EKHN-Veranstaltungen wie z.B. den zentralen Festakt zum
Reformationstag, Diensteinführungen etc. organisiert.

3.) Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit (B08201) mit den Aufgaben:
• Externe und interne Kommunikation
• Koordination der regionalen Öffentlichkeitsarbeit

4.) Öffentlich-rechtliche Rundfunkarbeit beim Südwestrundfunk mit Sitz in Mainz: Zuständig im Funkhaus Mainz für
Verkündigungssendungen des SWR und DLF in Rheinland-Pfalz. (B09002).

2. Ziele und Aufgaben
Aufgabe der gesamtkirchlichen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ist es, die Verkündigung des Evangeliums und
Informationen über die evangelische Kirche mithilfe von Medien und anderen Mitteln der Öffentlichkeitsarbeit für
verschiedene externe und interne Zielgruppen aufzubereiten.
Dies geschieht mit folgenden Maßnahmen:
1. In Radio/TV mithilfe von Verkündigungsendungen im SWR, im HR, im Deutschlandfunk, bei FFH und anderen
privaten Sendern, im Internet durch die Website ekhn.de sowie viel weitere Seiten im FacettNet.
2. Freie publizistische Angebote macht der Evangelische Pressedienst (epd), die Evangelische Sonntagszeitung
(ESZ), die Multimedia-Redaktion im Privatfunk sowie in Social-Media-Kanälen im Auftrag der EKHN.
3. Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sind die interne Kommunikation (z. B. Intranet, interne EKHN-Schulungen
und Informationsmedien wie EKHN-Mitteilungen) und externe Kommunikation (Pressearbeit – nun auch über soziale
Medien, Informationsmaterialien), Auftritte der EKHN auf Großveranstaltungen, die Impulspost samt ihrer
Begleitmaterialien für Gemeinden und Dekanate, der Ausbau des FacettNet als Plattform für Kommunikation und
Vernetzung.
4. Beratung und Zuarbeit für Leitungsgremien, Kirchenverwaltung, Dekanate und Einrichtungen sowie die
Vertretung der EKHN in Medien-bezogenen Gremien (z.B. für die theologische Fachpublikation "zeitzeichen" sowie
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Rundfunkausschüsse beim HR, beim SWR und im privaten Rundfunk).
5. Projekte wie die Sublan Gottesdienste, der Gemeindewebbaukasten, die EKD-KirchenAPP und weitere Social-
Media-Kanäle.

Weitere Informationen zu den einzelnen Aufgaben bieten die folgenden Seiten.

Strategische Perspektive:
Die schnelle Medienentwicklung (Stichwort: Digitalisierung) wirkt sich auch auf die Medienarbeit in der EKHN erheblich
aus. Nicht nur die Zahl der Medien steigt, sondern auch die technische und inhaltliche Anforderung an die Medien der
EKHN insgesamt. Die Social-Media-Arbeit probiert neue Formate aus und bietet Schulungen in den Regionen an. Das
FacettNet wird beständig ausgebaut – insbesondere durch den Gemeindewebbaukasten, aber auch durch die zentrale
Bilddatenbank „Fundus“. Da sich die Medien schnell weiterentwickeln, wird derzeit an einer Aktualisierung des
Medienkommunikationskonzepts gearbeitet.

Die fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft verändert allerdings nicht nur die Medienlandschaft erheblich,
sondern wird sich auch auf viele andere Bereiche auswirken. Für die Zukunft wird zu klären sein, wie sich die EKHN zu
diesem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel stellen will bzw. sogar muss. Dazu werden derzeit
Richtungsentscheidungen vorbereitet

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
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B09 Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 199.93997.255 96.794 103.145

3. Zuschüsse von Dritten 20.00022.000 22.000 -2.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 38.75069.125 69.300 -30.550

258.689188.380 188.094 70.5958. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -572.975-485.170 -471.748 -101.227

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-3.214.225-3.085.783 -3.156.225 -58.000

11.Zuschüsse an Dritte -4.116-4.075 -4.116 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.804.711-2.033.409 -1.978.933 174.222

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -28.438-23.918 -16.721 -11.717

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -31.833-34.571 -34.333 2.500

-5.656.298-5.666.926 -5.662.076 5.77815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-5.397.609-5.478.546 -5.473.982 76.37316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-5.397.609-5.478.546 -5.473.982 76.37320.Ordentliches Ergebnis

-5.397.609-5.478.546 -5.473.982 76.37324.Jahresergebnis vor Steuern

-5.397.609-5.478.546 -5.473.982 76.37326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -75.143-32.500 -32.500 -42.643

28.Entnahmen aus Rücklagen 45.1000 45.000 100

-5.427.652-5.511.046 -5.461.482 33.83030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -1.030-1.020 -1.030 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-604.855-199.111 -462.861 -141.994
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Unterbudget B09001 Medienhaus

Medienhaus der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau GmbH mit Sitz in
Frankfurt und zwei Außenstellen in Mainz (epd) und Giessen (epd)

Beschreibung

Ziel und Zweck des Medienhauses ist es, über gedruckte, im Radio oder TV
gesendete und digitale Medien, "die Botschaft der Kirche in der Öffentlichkeit
darzustellen und Informationen über das Leben in der Kirche öffentlich verfügbar zu
machen.“ Im Rahmen ihres Gesellschaftszweckes unterstützt die Gesellschaft mit
ihrem Agenturbereich auch die Tätigkeit anderer kirchlicher Institutionen durch
umfassende, übergreifende, fachliche und organisatorische Hilfestellung. (Auszug
aus dem Gesellschaftsvertrag der MEDIENHAUS GmbH)

Ziel/e

1. Publizistische Aktivitäten im Auftrag der EKHN: Evangelischer Pressedienst
(epd Landesdienst Mitte-West), Evangelische Sonntags-Zeitung, Sendungen im
privatrechtlichen Rundfunk in Hessen und Rheinland-Pfalz, Websites der EKHN,
deren Auftritte in den Sozialen Medien sowie Aus- und Fortbildung von
Nachwuchsjournalist*innen.
2. Für Verkündigungssendungen im Hessischen Rundfunk werden Autorinnen
und Autoren gesucht, geschult und redaktionell begleitet. (Entsprechende Angebote
für Rheinland-Pfalz sind im B09002 Medienarbeit angesiedelt)
3. Der Medienverleih/Evangelische Medienzentrale verleiht pädagogisch
wertvolle Medien für RU/KU und Gemeindearbeit. Er macht mediale Aus- und
Fortbildungsangebote für Gemeinden und kirchliche Einrichtungen. Zudem Mitarbeit
am YoungClip Video Award für Jugendliche.
4. Medienkommunikationskonzept: Umsetzung von zahlreichen Maßnahmen
im Rahmen des Konzepts wie die Impulspost und ihre Begleitmaterialien, Auf- und
Ausbau von FacettNet-Seiten für Dekanate und Einrichtungen der EKHN,
Webbaukasten für Gemeinden, Unterstützung von Social-Media-Aktivitäten in der
EKHN sowie die inhaltliche Befüllung der EKD Kirchen-App mit den Daten der
EKHN Gemeinden.
5. Agenturbereich: Das Medienhaus wird zunehmend als Dienstleister für
moderne Mediengestaltung, Videos, technische Begleitung von interaktiven Online-
Gottesdiensten, Fundraising und anderes genutzt.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Publizistische Aktivitäten: Der epd Mitte-West hat in 2018 mehr als 3.800
Meldungen verbreitet, die 3.899 Mal genutzt wurden. Damit wurde ein neuer
Nutzungsrekord erreicht. Die Evangelische Sonntags-Zeitung hatte eine
durchschnittliche verkaufte Auflage von 10.258 Exemplaren. Der Abo-Verlust von
4,3% liegt weit unter dem Branchendurchschnitt. Die Webseite EKHN.de
verzeichnete 2018 knapp 1 Mio. Besucher*innen, durchschnittlich 82.444 im Monat.
2. Verkündigungssendungen im hr: Für die Radio-Wellen des hr wurden 2018
insgesamt knapp 600 evangelische Verkündigungssendungen erarbeitet, davon ca.
370 aus dem Bereich der EKHN, die anderen von der EKKW und den Freikirchen.
Sie sind seit Dezember 2018 erstmals auf einer neuen und ökumenischen
Homepage (kirche-im-hr.de) nachzulesen und zu hören. Darüber hinaus wurden drei
Gottesdienste auf hr4 und einer im Deutschlandfunk (DLF) übertragen.
3. Medienverleih: Die Evangelische Medienzentrale beriet viele Kunden und lieh
ihnen geeignete religionspädagogische Medien aus. Die Arbeit verlagert sich immer
mehr auf digitale Medien und Beratung, wie z.B. die medien-pädagogische
Begleitung des YoungClip Projekts. Die Leiterin vertrat die EKHN in etlichen Jurys
für Filmprämierungen.
4. Medienkommunikationskonzept: Auch in 2018 wurde die Website EKHN.de
technisch und inhaltlich weiterentwickelt. Das FacettNet, das Ende 2018 rund 250
Webseiten umfasst, wurde technisch neu auf- und ausgebaut, um die durch viele
Gemeinde-Websites rasch wachsende FacettNet-Welt (EKHN.de, Dekanatsseiten
(ca. 50), Gemeindebaukasten (ca. 200) und die neue Bilddatenbank „Fundus“)
technisch sicher beherbergen zu können. Alle Anforderungen aus dem neuen DSG-
EDKD wurden umgesetzt.
5. Agenturbereich: Er begleitete mit Videoteams sechs interaktive Sublan-
Gottesdienste. Rund 300 Gemeinden wurden in die EKD App integriert.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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1. Publizistische Aktivitäten: Nach dem Umzug im September 2018 sind die
beiden Redaktionen Print (Evangelische Sonntags-Zeitung und epd) sowie die
Multimedia-Redaktion räumlich zusammengerückt und bauen ihre redaktionelle
Zusammenarbeit nun weiter aus. Die publizistische Arbeit soll online ausgebaut
werden.
2. Verkündigungssendungen im hr: Der neue Sendeplatz für die Jugendwelle
YouFM wird konsolidiert und weiterentwickelt. Für die Gottesdienstüber-tragungen
auf hr4 sollen geeignete „Rundfunk-Gemeinden“ gefunden werden, die bereit sind in
jedem Jahr eine Übertragung zu übernehmen. Zu arbeiten ist auch an einem
Sendeplatz für die Nachrichten-Welle hr-info. Die Webseite „Kirchen im hr“ wird
aktualisiert und die Social Media Arbeit gestärkt. Die personellen Ressourcen
werden auf zwei Vollzeitstellen aufgestockt.
3. Medienverleih: Der Bereich der Medienpädagogik wird ausgebaut und
begleitet das P2025 Projekt „Young Clip Award“. In der Arbeit spielt der Wandel hin
zu digitalen Medien eine große Rolle.
4. Medienkommunikationskonzept: Nach dem technischen Ausbau des
FacettNet steigt die Zahl der Gemeindewebsites (Ziel: 350). Ein neues
publizistisches Angebot (Weiterentwicklung der Evangelischen Sonntags-Zeitung)
geht online und gedruckt an den Markt. Die in 2019 eingeführte Bilddatenbank
„Fundus“ wird in 2020 ausgeweitet.
5. Agenturbereich: Für die Finanzierung des Medienhauses ist der
kontinuierliche Ausbau der Kommunikationsdienstleistungen im Bereich Video und
Online eine wichtige Basis. Die Befüllung der EKD App wird 2019 abgeschlossen
sein. Das P2025 Projekt „Sublan“ soll über das GEP und/oder andere
Landeskirchen bundesweit aktiv sein. Das Medienhaus unterstützt die
Vorbereitungen zum ökumenischen Kirchentag und die KV Wahl.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Im Bereich Rundfunkverkündigung war für die Jahre 2018 und 2019 ein zusätzlicher
Zuschuss von 40.000 € gewährt worden, um die dort wachsenden Aufgaben zu
bewältigen. Dieser Zuschuss wird für 2020 eingestellt, weil ab dann in diesem
Bereich eine neue Stelle eingerichtet wird.
Durch den Umzug 2018 konnten die Mietkosten gesenkt werden. Diese
Einsparungen kompensieren jedoch zum großen Teil Abschreibungen in technische
Investitionen, die durch den Umzug realisiert werden mussten. Auch weitere
Sachkosten (Druckkosten, Stromkosten, Fahrzeugkosten) wurden im Laufe der
letzten Jahre gesenkt. Dennoch ist die Finanzlage sehr angespannt. Aufgrund einer
seit Jahren rückläufigen Finanzierungsquote durch den EKHN-Zuschuss und den
Wegfall einer Impulspost in 2020 sieht sich das Medienhaus mangels anderer
Kürzungspotenziale gezwungen, in 2020 Maßnahmen zum Personalabbau zu
ergreifen.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B09001 Medienhaus

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -239.900-159.000 -156.300 -83.600

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-3.104.309-3.007.033 -3.076.309 -28.000

-3.344.209-3.166.033 -3.232.609 -111.60015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-3.344.209-3.166.033 -3.232.609 -111.60016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-3.344.209-3.166.033 -3.232.609 -111.60020.Ordentliches Ergebnis

-3.344.209-3.166.033 -3.232.609 -111.60024.Jahresergebnis vor Steuern

-3.344.209-3.166.033 -3.232.609 -111.60026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 27.0000 0 27.000

-3.317.209-3.166.033 -3.232.609 -84.60030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-291.390-75.543 -178.754 -112.635
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Unterbudget B09002 Medienarbeit

Kommunikation mit Kirchenmitgliedern sowie mit der Öffentlichkeit und besonderen
Zielgruppen mit Hilfe von Radio (SWR und Privatfunk in Rheinland-Pfalz), Print
(Impulspost samt Begleitmedien und Zeitzeichen) sowie digitalen Medien (Websites,
FacettNet und Social Media)

Beschreibung

1. Mit ZEITZEICHEN theologisch Interessierten eine fundierte Fachpublikation
auf EKD-Ebene mit anbieten
2. Über Radiosender in Rheinland-Pfalz die Hörer*innen mit
Verkündigungssendungen und redaktionellen Beiträgen über kirchliche Themen
erreichen (Entsprechende Angebote für Hessen sind im Medienhaus – B09001.4121
– angesiedelt)
3. Im Internet und in Sozialen Medien Informationen über die EKHN, ihre
Arbeit und ihren Auftrag bereitstellen
4. Mit Hilfe der Impulspost EKHN-Mitgliedern geistliche Impulse anbieten und
den Kontakt pflegen. Begleitend dazu auch öffentliche Maßnahmen und
Begleitmaterialien entwickeln, die Gemeinden unterstützen.
5. Medienpräsenz der Propsteien unterstützen

Ziel/e

1. ZEITZEICHEN: Mitfinanzierung dieser monatlich erscheinenden,
theologischen Fachpublikation, an der die EKHN nach dem EKD-Schlüssel mit 11,2
% beteiligt ist.
2. a: Privatfunk in Rheinland-Pfalz: Die Arbeit wir von einer 0,5-Stelle
bewältigt, die anteilig die EKHN sowie die rheinische und die pfälzische Kirche
finanzieren und inhaltlich begleiten. Gestaltet werden pro Jahr insgesamt circa 350
Sendungen: Bei bigFM die drei Formate Nighttalk (Livesendung mit seelsorgerlichen
Tipps), bigSpirit (Morningshow am Sonntag mit kirchlichen Interviews) und
bigMESSAGE (Verkündigung). Bei RPR1 das Verkündigungsformat Angedacht.
b. Verkündigung beim SWR: Jährlich werden 380 Beiträge plus 2-3 Hörfunk-und TV-
Gottesdienste begleitet. Die Arbeit wird von 5 Landeskirchen in 2 Bundesländern
verantwortet, anteilig finanziert und inhaltlich begleitet. Sie ist insgesamt mit 3
Pfarrstellen und einer 0,5 Vikar*innenstelle ausgestattet. Eine der Pfarrstellen und
0,5 Sekretariatsstelle hat ihren Sitz in Mainz, finanziert durch die EKHN (30%), EKiR
(30%) und Ev. Kirche Pfalz (40%). Die Beauftragte für RLP ist verantwortlich für die
Formate SWR1/SWR4 Anstöße/Morgengruß, SWR3 Worte, SWR3 Gedanken,
SWR1 Begegnungen. Hinzu kommen direkte Hörerkontakte per Mail, Telefon,
Livegesprächen on-air und auf SWR-Events. Ökumenisch verantwortet wird die
Öffentlichkeitsarbeit für aktuelle Sendungen via Flyer, Internet und Social Media
sowie Archivierung der Sendungen im Internet.
3. a. Internet: Die Website EKHN.de (für externe Zielgruppen) mit der Seite
unsere.EKHN.de (für interne Zielgruppen) wird vom Medienhaus redaktionell
verantwortet, gestaltet und weiterentwickelt. Die mit ihnen verbundene digitale
FacettNet-Welt sowie die Bilderdatenbank FUNDUS wird in Zusammenarbeit
zwischen Medienhaus und Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit gestaltet und
weiterentwickelt.
b. Social-Media: EKHN-Präsenzen auf Facebook, Twitter, Instagram und Youtube.
4. Impulspost: Der Impulsbrief an alle Mitglieder (samt Begleitmaterialien für
Dekanate und Gemeinden, digitaler Begleitarbeit und Veranstaltungen) wird
halbjährlich in Zusammenarbeit zwischen Stabsbereich ÖA, Medienhaus sowie
Propsteien und themenbezogenen Fachdiensten erstellt.
5. Medienpräsenz der Propsteien: Propsteien werden bei der Pflege ihrer
Websites sowie im Einzelfall bei Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit unterstützt.

Leistungen zur Zielerreichung
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1. ZEITZEICHEN: Redaktion und Vertrieb arbeiten zuverlässig. Die Internet-
Präsenz wurde ausgebaut.
2. a. Privatfunk Rheinland-Pfalz :Gestaltet wurden insgesamt ca. 360
Sendungen: bei bigFM Nighttalk (23.000 Hörer*innen), bigSpirit (70.500
Hörer*innen) und bigMESSAGE (65.000 Hörer*innen). Bei RPR1 das
Verkündigungsformat Angedacht (250.000 Hörer*innen, samstags 63.000, sonntags
29.000).
b. Verkündigung beim SWR: Mitwirkung an SWR-Veranstaltungen wie SWR4-
Wanderspaß und SWR-Fernsehfest (jeweils mit Andacht auf der Bühne), SWR-
Sommerfest, Thementagen in SWR1 und SWR4
3. a. Internet: Die Reichweite der externen Seite von ekhn.de von wöchentlich
rund 40.000 Seitenansichten bei über 20.000 Besuchen. Insgesamt verzeichnete die
Webseite rund 1 Mio. Besuche und rund 2 Mio. Seitenaufrufe. Das Webseitenlayout
wurde von der Multimediaredaktion im Medienhaus in Zusammenarbeit mit dem
Stabsbereich Öffentlichkeitsarbeit weiterentwickelt, Nutzer-freundlicher und Barriere-
ärmer gestaltet. Über 50 aktive Webseiten von Dekanaten und Einrichtungen sowie
über 220 Gemeindebaukastenseiten haben sich dem vernetzten Arbeiten im
FacettNet angeschlossen. Das FacettNet hat sich unter den vielen Seiten als
technisch instabil erwiesen und muss technisch aufwändig umgebaut werden. Dies
verlangsamt seine Weiterentwicklung. Die Bilddatenbank FUNDUS wurde 2018
aufgebaut und Anfang 2019 für die regionale Öffentlichkeitsarbeit freigeschaltet. Sie
bietet kostenlos Bilder mit gesicherten Rechten an. Der Youtube Kanal der
Multimediaredaktion konnte 2018 über 300.000 Aufrufe verzeichnen.
b. Social Media: Kontinuierliche Weiterentwicklung in diesem neuen und sich schnell
wandelnden Arbeitsfeld. Die Zahl der Facebook Fans nähert sich der 4000er Marke,
dem Twitter-Kanal folgen mehr als 2.000 Menschen und den Instagram Account
haben 900 Fans abonniert.
4. Impulspost: An den beiden Impulspost-Aktionen 2018 zu den Themen „Mut
und Angst“ und „Sonntag“ beteiligten sich 526 bzw. 594 Einrichtungen und
Gemeinden.
5. Medienpräsenz der Propsteien: Keine Besonderheiten.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. ZEITZEICHEN: Redaktion und Vertrieb arbeiten zuverlässig. Keine
Besonderheiten.
2. a. Privatfunk Rheinland-Pfalz: Kontinuierliche Fortführung der Arbeit.
b. SWR: Voraussichtlich keine Besonderheiten.
3. a. Internet: Nach der technischen Verbesserung des FacettNet steht
2019/2020 das Aufsetzen weiterer Gemeinde-Websites und die Neugestaltung der
Dekanatsseiten mit einem moderneren Layout und neuen Funktionalitäten auf dem
Programm. Auch die Bilddatenbank „Fundus“ sowie das Web-To-Print-Portal, die in
2018 eingeführt wurden, sollen 2020 weiter ausgebaut werden.
b. Social Media: Kontinuierliche Weiterentwicklung in diesem neuen und sich schnell
wandelnden Arbeitsfeld.
4. Impulspost: Um die Sparauflagen aus dem Jahr 2018 zu erfüllen, werden
ab 2020 nur noch drei Impulspost Aktionen in zwei Jahren erarbeitet. Sie greifen
wieder aktuelle und gleichzeitig geistliche Themen auf und werden durch eine breite
Palette von Materialien ergänzt.
5. Medienpräsenz der Propsteien: keine Besonderheiten

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Da die Einsparauflage (150.000 EUR) wg. bereits geplanter Impulspost Ausgaben in
2019 nicht erfüllt werden konnte, wird die Einsparung in 2020 nachgeholt, es werden
also 2 x 150.000 EUR für 2019 und 2020 erbracht. In 2021 wird das Unterbudget
dann wieder um die einmalige Doppelteinsparung von 150.000 EUR angehoben.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B09002 Medienarbeit

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 99.13997.255 96.794 2.345

3. Zuschüsse von Dritten 20.00022.000 22.000 -2.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 38.75037.125 37.300 1.450

157.889156.380 156.094 1.7958. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -177.075-167.880 -165.718 -11.357

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-79.916-78.750 -79.916 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.300.674-1.719.244 -1.645.316 344.642

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -8.7270 0 -8.727

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -11.333-11.221 -11.333 0

-1.577.725-1.977.095 -1.902.283 324.55815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.419.836-1.820.715 -1.746.189 326.35316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.419.836-1.820.715 -1.746.189 326.35320.Ordentliches Ergebnis

-1.419.836-1.820.715 -1.746.189 326.35324.Jahresergebnis vor Steuern

-1.419.836-1.820.715 -1.746.189 326.35326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -42.6430 0 -42.643

28.Entnahmen aus Rücklagen 5.6000 0 5.600

-1.456.879-1.820.715 -1.746.189 289.31030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -1.030-1.020 -1.030 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-172.265-66.079 -156.131 -16.134
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Unterbudget B09003 Projekte der Öffentlichkeitsarbeit

1. Landesgartenschau
2. Hessentag
3. Rheinlandpfalz-Tag
4. LichtKirche
5. EKHN-Shop
6. Evangelisch aus gutem Grund: Unterstützung und Beratung von
Gemeinden, Dekanaten und Einrichtungen bei Kommunikationsaufgaben.
7. Förderpreis Gemeindebrief
8. Corporate Design/Corporate Identity
9. Projekt Online-Darstellung der Geschichte der Frauenbewegung in der
EKHN
10.  Projekt Sublan-Gottesdienste (neu: Abrechnungsobjekt „42419“)
11. Veranstaltungen EKHN und 68er Bewegung
12. Worms 2021 (Reformationsjubiläum 500 Jahre Wormser Reichstag 1521)

Beschreibung

Generell: Gute Erkennbarkeit der EKHN in der Öffentlichkeit.

Im Einzelnen:
1. Landesgartenschau (in Kooperation mit der EKKW): Präsenz mit einem
evangelisch profilierten, niedrigschwelligen und massenattraktiven
Erlebnisprogramm.
2. Hessentag (in Kooperation mit der EKKW): siehe Ziffer 1
3. Rheinland-Pfalz-Tag: siehe Ziffer 1
4. LichtKirche: Mobiles Sakralgebäude zum flexiblen Einsatz für verschiedene
Kommunikationsmaßnahmen in der Öffentlichkeit
5. EKHN-Shop (seit 2018 als eigenes Unterbudget): Ausstattung von
Gemeinden, Dekanaten sowie gesamtkirchlichen Personen und Einrichtungen mit
praxisgerechten Produkten im EKHN-Design.
6. Evangelisch aus gutem Grund: Anliegen der evangelischen Kirche im
öffentlichen Raum sichtbar, hörbar und verstehbar machen. Dafür innovative
Impulse fördern, Gemeinden, Dekanate und Einrichtungen bei
Kommunikationsmaßnahmen unterstützen und beraten.
7. Förderpreis Gemeindebrief: Künftig der „EKHN Zukunftspreis für
Öffentlichkeitsarbeit in den Gemeinden“ (Öscar): fördert in neuer Konzeption nun die
Qualität der gemeindlichen Öffentlichkeitsarbeit in Print und Web, auch über die
Gemeindebriefe hinaus.
8. Projekt Corporate Design/Corporate Identity: Förderung der Erkennbarkeit
der EKHN sowie ihrer Gemeinden, Dekanate und Einrichtungen in der Öffentlichkeit
durch ein aufeinander abgestimmtes äußeres Erscheinungsbild und Auftreten im
analogen und digitalen Bereich.
9. Projekt Online-Darstellung der Geschichte der Frauenbewegung:
Geschichte der Frauenbewegung in der EKHN digital und multimedial
dokumentieren sowie auf ekhn.de und Wikipedia zugänglich machen.
10. Projekt Sublan: Interaktiv Gottesdienst feiern mithilfe der neuen Online-
Möglichkeiten wie Social Media.
11. Veranstaltungen EKHN und 68er Bewegung: Auf zwei Veranstaltungen den
Einfluss EKHN-68er Bewegung reflektieren und aktualisieren.
12. Worms 2021: Das 500. Jubiläum des Wormser Reichstags soll bundesweit
wahrgenommen und als evangelische Identifikationstermin gefeiert werden.

Ziel/e
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1. Landesgartenschau: Auf dem Gelände der jeweiligen LGS in Kooperation
mit EKKW und ggf. dem zuständigen Bistum ein vielfältige Programm erarbeiten.
2. Hessentag: Zusammen mit der EKKW und der Diakonie Hessen bietet die
EKHN ein evangelisch profiliertes Programm in einer Themenkirche für möglichst
viele Besucher*innen an.
3. Rheinlandpfalz-Tag: Die EKHN bietet zusammen mit der Diakonie ein
evangelisch profiliertes und massenattraktives Erlebnisprogramm an.
4. LichtKirche: Die LichtKirche als markantes, mobiles Sakralgebäude mit
ihrem Aufmerksamkeitsfaktor ermöglicht eine weithin sichtbare kirchliche Präsenz.
5. EKHN-Shop (nun als eigenes Unterbudget): Der EKHN Shop wird
modernisiert. Er erhält eine verbesserte Website, bekommt neue und hochwertigere
Produkte und eine verbesserte Bestellsoftware.
6. Evangelisch aus gutem Grund: Förderung von
Kommunikationsmaßnahmen und Veranstaltungen zur besseren Erkennbarkeit der
EKHN, Entwicklung und Verbreitung des Corporate Designs der EKHN
7. Förderpreis Gemeindebrief: Durch eine hochkarätige Preisausschreibung
und -verleihung werden Redaktionen motiviert und beraten, wie sie ihre Publikation
verbessern können.
8. Corporate Design/Corporate Identity: Das Corporate Design (CD) der EKHN
wird technisch und optisch modernisiert und für seine weitere Verbreitung werden
Maßnahmen ergriffen.
9. Projekt Online-Darstellung der Geschichte der Frauenbewegung: Wichtige
Ereignisse und Personen im Kontext der Frauenbewegung werden für Wikipedia in
Artikeln dargestellt und auf der Website der EKHN multimedial aufbereitet.
10. Projekt Sublan-Gottesdienste: Die Software wird weiter verbessert und zum
Feiern von interaktiven Gottesdiensten genutzt.
11. Veranstaltungen EKHN und 68er Bewegung: Zusammen mit
Kooperationspartnern (ESGen und Schader Stiftung) zwei Veranstaltungen planen.
12. Worms 2021: Die EKHN entwickelt zusammen mit der EKD ein
Veranstaltungskonzept, zu dem sowohl repräsentative Ereignisse in Worms als auch
für Gemeinden in der EKHN und EKD-weit gehören sollen.

Leistungen zur Zielerreichung
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1. Landesgartenschau: An der LichtKirche auf der LGS, die 2018 in Bad
Schwalbach stattfand, wurden ca. 400 Veranstaltungen angeboten und mehr als
30.000 Besucher*innen erreicht. Etwa 130 Ehrenamtliche halfen als
Gästebegleiter*innen mit.
2. Auf dem Hessentag 2018 in Korbach wurde rund um die "Klangkirche" ein
vielfältiges Programm mit rund 60 Veranstaltungen gestaltet. Neben einem
zahlreichen Laufpublikum erlebten 37.000 Gäste eine oder mehrere Surround-
Klanginstallationen zu biblischen Geschichten.
3. Der Rheinlandpfalz-Tag: 2018 fand der Rheinland-Pfalz-Tag mal wieder auf
EKHN-Gebiet statt: in Worms. EKHN und Diakonie boten dort ein Erlebnisprogramm
rund um das Reformationsdenkmal. Dessen Figuren wurden mit einer Theater-
Performance „zum Leben erweckt“. Die umliegenden Fußgänger-Ampeln erhielten
rote und grüne Gläser mit „Luthermännchen“.
4. Die LichtKirche: Die LichtKirche war während des gesamten Sommers auf
der Landesgartenschau im Einsatz. Sie wurde zuvor renoviert.
5. Der EKHN-Shop (neuerdings als eigenes Unterbudget) 2018 begann ein
Relaunch des EKHN Shops, der noch anhält: übersichtlichere und informativere
Website, neue und hochwertigere Produkte, verbesserte Bestellsoftware. Der Shop
hat 53 Produkte, davon neu: Segensaufkleber, EKHN-Ente, USB-Stick. 530
Bestellungen im Jahr 2018.
6. Evangelisch aus gutem Grund: Die früher für den EKHN-Shop aus diesem
Budget aufgebrachten Mittel werden nun in einem eigenen Budget dargestellt –
siehe Ziffer 5. Mit dem verbliebenen Budget wurde unter anderem die Sozialstation
Diez bei einer Corporate Design-Maßnahme unterstützt.
7. Förderpreis Gemeindebrief: Für die nächste Preisverleihung im Jahr 2020
wurden Mittel angespart.
8. Corporate Design/Corporate Identity: Eine technische und optische
Aktualisierung des Corporate Design (CD) wurde vorbereitet. Sie soll in 2019 und
2020 umgesetzt werden. Der derzeitige Stand des CDs stammt aus dem Jahr 2000.
Er ist veraltet und berücksichtigt kaum die digitalen Medien, die sich seitdem
stürmisch entwickelt haben.
9. Projekt Online-Darstellung der Geschichte der Frauenbewegung: Das
Projekt wurde Ende 2017 gestartet. 2018 sind viele Einträge auf Wikipedia unter
dem Stichwort „Frauenbewegung in der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau“ eingestellt worden.
10. Sublan-Gottesdienste: Die Software wurde weiter verbessert und
alltagstauglich gemacht. Zwölf Gottesdienste wurden damit gefeiert. Weiteren
Kooperationspartner wurden gesucht.
11. Veranstaltungen EKHN und 68er Bewegung: Das Thema stieß auf wenig
Resonanz, die Veranstaltungen wurde abgesagt, die nicht benötigten Mittel
zurückgegeben.
12. Worms 2021: Die Zusammenarbeit mit der EKD, der Stadt Worms und dem
Dekanat Worms hat begonnen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr
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1. Landesgartenschau: 2020 findet in Hessen keine Landesgartenschau statt.
Die nächste 2023 in Fulda.
2. Hessentag: Findet 2020 in Bad Vilbel statt. Dort soll in enger
Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde und dem Dekanat ein attraktives
evangelisches Programm entstehen.
3. Rheinlandpfalz-Tag: Findet 2020 nicht auf EKHN-Gebiet statt.
4. LichtKirche: Für den Einsatz der LichtKirche im Jahr 2020 gibt es Ideen,
jedoch noch keine endgültigen Pläne.
5. EKHN-Shop (nun als eigenes Unterbudget): Der EKHN-Shop soll
weiterentwickelt werden, dabei noch konsequenter als bisher Gemeinden, Dekanate
und Einrichtungen mit praxistauglichen Ausstattungsstücken im EKHN-Design
versorgen. Dafür sollen bedarfsorientiert neue Produkte entwickelt werden. Eine
intensivere Verknüpfung mit den Impulspost-Aktionen wird angestrebt. Aufgrund der
neuen Umsatzsteuergesetzgebung wird der Shop dann als Betrieb gewerblicher Art
ausgegliedert sein.
6. Evangelisch aus gutem Grund: Schwerpunkt soll die Weiterentwicklung und
Verbreitung des Corporate Designs sein. Weitere gemeindliche Maßnahmen werden
gefördert.
7. Förderpreis Gemeindebrief: 2020 soll der Preis wieder vergeben werden.
Dann geöffnet in mehreren Kategorien für besonders gelungene gemeindliche
Kommunikationsmaßnahmen.
8. Corporate Design/Corporate Identity: Das Corporate Design der EKHN soll
dann technisch und optisch aktualisiert sein und wird in die Fläche getragen.
9. Projekt Online-Darstellung der Geschichte der Frauenbewegung: Das
Projekt wird im Sommer 2019 abgeschlossen.
10. Sublan-Gottesdienste: Die Förderung des Projekts durch die EKHN endet
2019. Das gep möchte ein bundesweites Sublan-Angebot etablieren und andere
Landeskirchen von dem Projekt überzeugen.
11. Veranstaltungen EKHN und 68er Bewegung: abgeschlossen
12. Worms 2021: Das Projekt muss in diesem Jahr durchgeplant werden.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr
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1. Landesgartenschau: Da die LGS nur alle vier Jahre stattfindet, wird das
dafür benötigte Budget mit Jahresbeträgen angespart.
2. LichtKirche: 29 TEUR für Instandhaltung Betriebskosten und
Mietaufwendungen für Einlagerung, die im Bauwesen verwaltet werden.
3. Hessentag: findet 2020 auf dem Gebiet der EKHN statt, deshalb EKHN-
Beteiligung entsprechend der Vereinbarung zwischen EKHN und EKKW (2/3 EKHN
und 1/3 EKKW-Finanzierung, plus 16 TEUR Diakonie Hessen). Das Gesamtbudget
beträgt 200 TEUR, davon insgesamt 160TEUR KiST-Mittel, davon wiederum
Eigenbudget der EKHN 106,7 TEUR. sowie 24 TEUR Sponsorengelder.
4. Rheinland-Pfalz-Tag: Unregelmäßig auf EKHN-Gebiet, deshalb kein festes
Budget. 2020 außerhalb der EKHN.
5. EKHN-Shop: Ab 2020 soll der Shop aufgrund des §2b UStG zu einem
Betrieb gewerblicher Art werden und dann als eigenständiger Mandant in der
Gesamtkirche geführt. Das bisherige Budget in Höhe von 10 TEUR wird dann als
Zuschuss beantragt.
6. Evangelisch aus gutem Grund: Die Mittel sind in diesem Jahr überwiegend
für die technische und optische Erneuerung sowie die Verbreitung des Corporate
Designs der EKHN vorgesehen – siehe Ziffer 8.
7. Förderpreis Gemeindebrief: In 2020 soll der Gemeindebriefpreis wieder
verliehen werden, nun in neuer Konzeption für verschiedene gemeindliche
Kommunikationsmaßnahmen. Dafür Rücklagenentnahme in Höhe von 12.500EUR.
Geplantes Gesamtbudget 20 TEUR, davon 7,5 TEUR Sponsorengelder.
8. Corporate Design/Corporate Identity: Die Mittel für eine Aktualisierung des
Corporate Design in Höhe von 60 TEUR wurden beantragt, 32 TEUR reguläre HH-
Mittel kommen hinzu. Das Projekt soll 2020 umgesetzt werden.
9. Projekt Online-Darstellung der Geschichte der Frauenbewegung: Das
Projekt steht vor dem erfolgreichen Abschluss.
10.  Sublan-Gottesdienste: Das Projekt wird im Jahr 2019 noch vom Verein
Andere Zeiten und dem EKHN-Programm P 2025 sowie mit ÖA-Mitteln gefördert.
Danach muss es entweder mithilfe anderer (gep, andere Landeskirchen) finanziert
oder eingestellt werden.
11. Veranstaltungen EKHN und 68er Bewegung: abgeschlossen
12. Worms 2021: Beantragt sind Projektmittel in Höhe 112.500 EUR.
Gesamtbudget: 427 TEUR, davon 150 TEUR EKD, voraussichtlich 50 TEUR Stadt
Worms sowie Restmittel Reformationsdekade 115 TEUR.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B09003 Projekte der Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 100.8000 0 100.800

7. Sonstige ordentliche Erträge 032.000 32.000 -32.000

100.80032.000 32.000 68.8008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -156.000-158.290 -149.730 -6.270

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-30.0000 0 -30.000

11.Zuschüsse an Dritte -4.116-4.075 -4.116 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -446.775-257.470 -276.355 -170.420

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -19.711-23.918 -16.721 -2.990

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.500-23.350 -23.000 2.500

-677.102-467.103 -469.922 -207.18015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-576.302-435.103 -437.922 -138.38016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-576.302-435.103 -437.922 -138.38020.Ordentliches Ergebnis

-576.302-435.103 -437.922 -138.38024.Jahresergebnis vor Steuern

-576.302-435.103 -437.922 -138.38026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -32.500-32.500 -32.500 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 12.5000 45.000 -32.500

-596.302-467.603 -425.422 -170.88030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-141.201-57.489 -127.976 -13.225
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Unterbudget B09005 Großveranstaltungen und Protokoll

Durchführung von gesamtkirchlich bedeutsamen öffentlichen und offiziellen
Veranstaltungen wie Empfängen auf Ebene der Kirchenleitung, Amtswechseln bei
Leitungs-Funktionen, Jubiläen, Sonder-Veranstaltungen oder hochrangigen
Trauerfeiern sowie Beratungsaufgaben in protokollarischen und organisatorischen
Veranstaltungsfragen.

Beschreibung

Angemessene Repräsentation der Gesamtkirche und ihrer Leitungspersonen in der
breiten Öffentlichkeit. Eine würdige Verabschiedungs- und Willkommenskultur bei
öffentlichen Feiern. Herausarbeitung eines spezifisch evangelischen Profils der
EKHN vor einem großen Publikum.

Ziel/e

Pflege der VIP-Datei, Einladungen samt Rücklaufkontrolle, Auswahl und Gestaltung
der Veranstaltungsorte, Organisation des Caterings, Koordination des Programms,
Platzierung und Betreuung von Prominenten sowie Pressebegleitung, Aktualisierung
des Know-Hows für Event-Management.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Zentrale Reformationsfeier in Mainz mit rund 700 Teilnehmer*innen.
2.  Unterstützung des ersten Sportethischen Fachtags der EKD mit
Kirchenpräsident Jung in der Evangelischen Akademie
3. Mitorganisation des ersten Sommerempfangs des Kirchenpräsidenten für
Journalist*innen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Planung der zentralen Reformationsfeier in Mainz 2020
2. Organisation des EKHN-Firmenlaufs 2020
3. Bereitschaft für unvorhersehbare Ereignisse mit protokollarischen
Aufgaben.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Keine vorhersehbaren Besonderheiten.Erläuterungen zu Ressourcen

B09005 Großveranstaltungen und Protokoll

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

12.Sach- und Dienstaufwendungen -57.262-56.695 -57.262 0

-57.262-56.695 -57.262 015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-57.262-56.695 -57.262 016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-57.262-56.695 -57.262 020.Ordentliches Ergebnis

-57.262-56.695 -57.262 024.Jahresergebnis vor Steuern

-57.262-56.695 -57.262 026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-57.262-56.695 -57.262 030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh. + Zul .A 16

PfrGeh. + Zul. A 15 1,00 1,00

PfrGeh. + Zul. A 14 1,50 1,50 0,50

PfrGeh. + Zul. B 1,00 1,00

PfrGeh./ wird bewertet 1,00 1,00

PfrGeh. 1,83 1,83 1,00

A 16

A 15

A 14

E 13

E 12

E 11

E 10

E 09

E 08 0,50 1,00

E 07

E 06

E 05

E 04

E 03 0,10 0,10

E 02

Stelle wird bewertet 0,50

Planstellen 6,43 0,00 7,43 2,50

Stellenplan 2020

Budgetbereich 9

Öffentlichkeitsarbeit

2020

Stellenplan 2020:

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:
 + 1,00/ 1,00 kw  HR-Rundfunkbeauftragte*r der EKHN II
          + 0,50 kw  Pfarrstelle Kommunikationsprojekte II

Pfarrstellenbemessung 2020-2024, Professionenmix:
          + 1,00 kw  Theologische*r Redakteur*in im Medienhaus

2019
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Budgetbereich B10 Zentrales Gebäudemanagement

B10000 Zentrales Gebäudemanagement

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

Der Bereich des zentralen Gebäudemanagements gliedert sich auf in die Bereiche:

- Liegenschaftsverwaltung
- Gesamtkirchliches Baureferat
- Baufinanzierung

Für den Liegenschaftsbereich werden die laufenden Bewirtschaftungskosten und Erträge der der Gesamtkirche
zuzurechnenden Gebäude und Grundstücke zusammengefasst. Ebenso sind hier für den gesamtkirchlichen Baubereich
die notwendigen jährlichen Bauunterhaltungsmittel für eigene Gebäude (Renovierungen) und zusätzliche
Bauinvestitionsmittel (Neubau / Sanierung / wertverbessernde Maßnahmen) veranschlagt Dies gilt, sofern die
Liegenschaften nicht aus sachlichen Gründen den einzelnen Budgetbereichen zugeordnet sind.

2. Ziele und Aufgaben
Mit dem Budget werden die Bauunterhaltungskosten der eigenen Gebäude sowie die laufenden
Bewirtschaftungskosten gezahlt. Erträge werden aus Verpachtung und Veräußerung von Grundstücken sowie der
Vermietung eigener Wohnungen und Büros und durch die Erhebung von Nebenkostenvorauszahlungen und
Nebenkostenabrechnungen für eigene Wohnungen und Dienstwohnungen bzw. angemietete Dienstwohnungen erzielt.

Hinsichtlich der entstehenden laufenden Kosten der Bewirtschaftung kann von Seiten der Liegenschaftsverwaltung nur
auf eine optimale Vertragsgestaltung geachtet werden, um die Kosten möglichst gering zu halten.

Für den gesamtkirchlichen Baubereich werden mit den bereitgestellten Finanzmitteln alle notwendigen
Bauunterhaltungsarbeiten, kleinere funktionale Änderungen und akute Schadensfälle an den Gebäuden und
Außenanlagen durchgeführt.
Darüber hinaus werden alle investiven Großprojekte, Neu- und Umbauten sowie Sanierungen, auch Einrichtungen
anderer Budgetbereiche, durch das Baureferat im Rahmen eines umfassenden Baumanagements vorbereitet,
gesteuert, durchgeführt und abgerechnet, bzw. als Bauherrenvertreter organisiert, kontrolliert und förmlich
abgenommen.

3. Budgetressourcen
Das Budget im Liegenschaftsbereich ist geprägt durch vertragliche Bedingungen. Mieterträge bzw. -aufwendungen
werden in Höhe der jeweils ortsüblichen Miete erzielt bzw. geleistet. Die Pachterträge bestimmen sich nach den
zugrundeliegenden Pacht- und Erbbauverträgen. Nebenkostenerträge/-vorauszahlungen werden in Höhe der jeweils
letzten aktuellen Zahlen festgelegt. Das Budget Liegenschaftsbereich weist keine signifikanten Unterschiede zum
Vorjahr auf. Es wird grundsätzlich mit einer Konstanz von Einnahmen und Ausgaben gerechnet.

Im gesamtkirchlichen Baubereich kann naturgemäß auf keine Erträge verwiesen werden. Alle notwendigen Baumittel
werden aus dem Kirchensteueraufkommen bzw. Rücklagen bereitgestellt und dienen dem Erhalt, aktueller technischer
und bautechnischer Modernisierung und Erneuerung des Immobilienbestandes der Gesamtkirche und zur Beibehaltung
eines positiven Erscheinungsbildes in der Öffentlichkeit.

Weitere Zuweisungen oder Zuschüsse an andere Einrichtungen werden aus Baumitteln nicht bezahlt.

Die Aktualisierung der Gebäudewertermittlung erfordert auch eine Neubewertung der jährlich zur Verfügung stehenden
Mittel für oben genannte Aufgaben und eine stärkere Differenzierung der Mittelzuweisung zu den genannten
Aufgabenfeldern.

Für 2020 sind folgende Schwerpunkte für die Substanzerhaltung vorgesehen:
Darmstadt, Wohngebäude Adelungstraße: Grundsanierung zwei Wohnungen; Mainz Propsteigebäude:
Betoninstandsetzung Fassaden; Kloster Höchst: laufende Instandsetzungsarbeiten Dach und Fassade, turnusmäßige
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Innenrenovierungen, sukzessive Umstellung Beleuchtung auf LED; Jugendburg Hohensolms: Fortsetzung
Instandsetzung Stützmauern Außenbereich, Brandschutzertüchtigung; Gießen, Südanlage 13: Instandsetzung
Balkonanlage; Grundschule Freienseen: Instandsetzung Außenanlage, Beleuchtung Klassenräume; alle
Liegenschaften: regelmäßige Baumkontrollen und  Baumpflegearbeiten;

Der Wertverlust von Anlagegütern wird jährlich über Abschreibungen erfasst und als Aufwand verbucht. Für 2020 sind
in diesem Budgetbereich Abschreibungen auf unbewegliche Sachanlagevermögen und bebaute Grundstücke in Höhe
von rd. 3,4 Mio. EUR geplant.

Allgemeine Erschließungskosten für Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser werden in Höhe von 100.000 EUR
vorsorglich geplant.
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B10 Zentrales Gebäudemanagement

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 1.648.3001.528.700 1.657.500 -9.200

1.648.3001.528.700 1.657.500 -9.2008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -24.150-22.350 -23.000 -1.150

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.702.900-1.748.200 -1.554.800 -148.100

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -3.377.749-3.520.145 -3.333.223 -44.526

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -887.300-944.640 -1.025.640 138.340

-5.992.099-6.235.335 -5.936.663 -55.43615.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-4.343.799-4.706.635 -4.279.163 -64.63616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 0900 900 -900

0900 900 -90019.Finanzergebnis

-4.343.799-4.705.735 -4.278.263 -65.53620.Ordentliches Ergebnis

-4.343.799-4.705.735 -4.278.263 -65.53624.Jahresergebnis vor Steuern

-4.343.799-4.705.735 -4.278.263 -65.53626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -5.241.530-6.036.986 -4.984.297 -257.233

28.Entnahmen aus Rücklagen 3.195.0001.270.000 3.460.000 -265.000

-6.390.329-9.472.721 -5.802.560 -587.76930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -5.810.000-3.385.000 -4.675.000 -1.135.000

Fremdfinanzierung 0-3.000 -3.000 3.000

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Kalkulatorische Entlastung an andere Unterbudgets 3.264.1804.054.628 3.769.011 -504.831
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Unterbudget B10000 Zentrales Gebäudemanagement

B10000 Zentrales Gebäudemanagement

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 1.648.3001.528.700 1.657.500 -9.200

1.648.3001.528.700 1.657.500 -9.2008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -24.150-22.350 -23.000 -1.150

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.702.900-1.748.200 -1.554.800 -148.100

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -3.377.749-3.520.145 -3.333.223 -44.526

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -887.300-944.640 -1.025.640 138.340

-5.992.099-6.235.335 -5.936.663 -55.43615.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-4.343.799-4.706.635 -4.279.163 -64.63616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 0900 900 -900

0900 900 -90019.Finanzergebnis

-4.343.799-4.705.735 -4.278.263 -65.53620.Ordentliches Ergebnis

-4.343.799-4.705.735 -4.278.263 -65.53624.Jahresergebnis vor Steuern

-4.343.799-4.705.735 -4.278.263 -65.53626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -5.241.530-6.036.986 -4.984.297 -257.233

28.Entnahmen aus Rücklagen 3.195.0001.270.000 3.460.000 -265.000

-6.390.329-9.472.721 -5.802.560 -587.76930.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -5.810.000-3.385.000 -4.675.000 -1.135.000

Fremdfinanzierung 0-3.000 -3.000 3.000

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Kalkulatorische Entlastung an andere Unterbudgets 3.264.1804.054.628 3.769.011 -504.831
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Budgetbereich B11 Synode

B11000 Synode

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

Der Budgetbereich ist identisch mit dem Unterbudget.

2. Ziele und Aufgaben
Die Kirchensynode ist das maßgebende Organ der geistlichen und rechtlichen Leitung der Gesamtkirche (Art. 31 Abs. 1
KO, vgl. insgesamt Art. 31 - 45 KO). Sie entscheidet in wesentlichen theologischen, rechtlichen, finanziellen und
personellen Angelegenheiten von gesamtkirchlicher Bedeutung. Im Wesentlichen kommen ihr folgende Aufgaben zu:
- Wahl der Kirchenpräsidentin oder des Kirchenpräsidenten, der Stellvertreterin oder des Stellvertreters, der
Pröpstinnen und Pröpste sowie der übrigen Mitglieder der Kirchenleitung
- Wahl der Leiterin oder des Leiters der Kirchenverwaltung und Berufung der stellvertretenden Leiterin oder des
stellvertretenden Leiters der Kirchenverwaltung
- Wahl der Dezernentinnen oder der Dezernenten der Kirchenverwaltung
- Wahl der Leiterin oder des Leiters des Rechnungsprüfungsamtes
- Wahl der Mitglieder des Kirchlichen Verfassungs- und Verwaltungsgerichts
- Wahl der EKHN-Mitglieder in die EKD-Synode
- Erlass von Kirchengesetzen
- Feststellung des Haushaltsplans der Gesamtkirche, Abnahme der Jahresrechnung und Entlastung der
Kirchenleitung
- Entwickeln von Zielen und Perspektiven kirchlichen Handelns.

Die Kirchensynode setzt sich aus gewählten Gemeindemitgliedern und Pfarrerinnen und Pfarrern sowie berufenen
Mitgliedern zusammen. Mindestens zwei Drittel der gewählten Mitglieder sollen nicht ordinierte Gemeindemitglieder
sein.
Der Zwölften Kirchensynode gehören 129 gewählte, 2 evangelisch-reformierte berufene und bis zu 12 (zzt. 10, Stichtag
01.05.2019) weitere, von der Kirchenleitung berufene Mitglieder an. An den Tagungen der Kirchensynode nehmen fünf
Jugenddelegierte teil, die auf Vorschlag der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau e. V. vom
Kirchensynodalvorstand bestimmt worden sind (§ 39 Abs. 1 KSGeschO).

Die Kirchensynode tagt in der Regel zwei- bis dreimal im Jahr. Die Mitarbeit geschieht ehrenamtlich. Die Mitglieder der
Zwölften Kirchensynode sind für den Zeitraum von Mai 2016 bis April 2022 gewählt.

Der Kirchensynodalvorstand wahrt die Rechte der Kirchensynode bei nicht versammelter Synode. Er strukturiert und
leitet die Synodaltagungen. Der Kirchensynodalvorstand besteht zurzeit aus dem Präses und seiner Stellvertreterin
sowie drei weiteren Mitgliedern (gem. Art. 44 Abs. 1 KO). Der Präses führt den Vorsitz im Kirchensynodalvorstand. Für
den Kirchensynodalvorstand erledigt er den Schriftwechsel, fertigt die Beschlüsse der Kirchensynode, insbesondere der
Kirchengesetze aus, und veranlasst ihre Verkündigung.

Die Kirchensynode bestellt zur Vorbereitung und Durchführung ihrer Aufgaben und zur Unterstützung des
Kirchensynodalvorstandes, auch bei nicht versammelter Synode, ständige Ausschüsse.
Diese sind nach Art. 45 Abs. 1 Satz 1 der Kirchenordnung:
- Theologischer Ausschuss
- Rechtsausschuss
- Finanzausschuss
- Benennungsausschuss
und nach Kirchengesetzen:
- Bauausschuss und
- Rechnungsprüfungsausschuss
sowie nach der Geschäftsordnung der Kirchensynode:
- Verwaltungsausschuss
Die Kirchensynode bestimmt (gem. Art. 45 Abs. 1 Satz 2 KO, § 31 Abs. 5 KSGeschO) die Bestellung und
Zusammensetzung weiterer Ausschüsse.
In der Zwölften Kirchensynode sind dies:

410



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

- Ausschuss für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erziehung
- Ausschuss für Diakonie und Gesellschaftliche Verantwortung
- Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung
- Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung

Zur Bearbeitung wichtiger Sachfragen können zusätzliche Arbeitsgruppen gebildet werden.

Der Ältestenrat unterstützt den Kirchensynodalvorstand bei der Vorbereitung und Leitung der Tagungen der
Kirchensynode (§ 9 KSGeschO). Er besteht aus den Mitgliedern des Kirchensynodalvorstandes, den Vorsitzenden der
Ausschüsse und den Sprecherinnen und Sprechern der auf Propsteiebene gebildeten Synodalgruppen.

Zur Unterstützung der Arbeit der Kirchensynode ist das Synodalbüro mit seinen Planstellen eingerichtet (§ 40
KSGeschO).

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudget.
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B11 Synode

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -328.800-309.200 -311.500 -17.300

12.Sach- und Dienstaufwendungen -420.160-416.000 -420.160 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -2.088-1.302 -981 -1.107

-751.048-726.502 -732.641 -18.40715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-751.048-726.502 -732.641 -18.40716.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-751.048-726.502 -732.641 -18.40720.Ordentliches Ergebnis

-751.048-726.502 -732.641 -18.40724.Jahresergebnis vor Steuern

-751.048-726.502 -732.641 -18.40726.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-751.048-726.502 -732.641 -18.40730.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-4.600 -5.060 5.060

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-94.134-36.109 -85.317 -8.816

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-12.390-13.335 -11.121 -1.269
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Unterbudget B11000 Synode

Die Kirchensynode ist das maßgebende Organ der geistlichen und rechtlichen
Leitung der Gesamtkirche (Art. 31 Abs. 1 KO, vgl. insgesamt Art. 31-45 KO). Geleitet
wird sie vom Kirchensynodalvorstand mit dem Präses an der Spitze (Art. 44 KO). Ein
wesentlicher Teil ihrer Arbeit geschieht in den synodalen Ausschüssen (Art. 45 KO).
Zur Unterstützung ihrer Arbeit ist das Synodalbüro mit seinen Planstellen
eingerichtet (§ 40 KSGeschO).

Beschreibung

Die Ziele bestehen grundsätzlich in der Wahrnehmung des Auftrags (Art. 31 Abs. 3
KO) und der Durchführung der Aufgaben (Art. 32 KO) der Kirchensynode.

Ziel/e

Es werden zwei bis drei Synodaltagungen mit insgesamt 8-9 Verhandlungstagen
durchgeführt; dies hat ca. 580 Übernachtungen zur Folge. Erwartet werden
mindestens 12 Sitzungen des Kirchensynodalvorstands, ca. 100
Ausschusssitzungen und mindestens 10 Treffen von Propsteigruppen. Gerechnet
wird mit der Teilnahme von Synodalen bzw. Repräsentanten der Synode an
weiteren Gremiensitzungen, Veranstaltungen, öffentlichen Terminen etc.

Leistungen zur Zielerreichung

Die Kirchensynode und ihre Ausschüsse befassten sich im Haushaltsjahr 2018 u.a.
mit den folgenden Gesetzesvorhaben: Kirchengesetz über die regionale
Zusammenarbeit in der EKHN, Kirchengesetze zur Änderung der KGO, der KGWO
und DSO, der Lebensordnung und des Pfarrstellengesetzes, Kirchengesetz zur
Sicherung der Pfarrhäuser und Flexibilisierung der Dienstwohnungspflicht. Außer
dem Kirchengesetz über die Feststellung des Haushaltsplans 2019 wurden
insgesamt 8 Gesetze verabschiedet.
In der Frühjahrstagung wurde eine Generaldebatte zur Zukunft der
Kindertagesstätten in der EKHN geführt und eine Resolution beschlossen, mit der
die EKHN-Synode die Anhebung der Mindeststandards für Kitas forderte. Die
Synode beschloss gemeinsam mit der Kirchenleitung ein Grußwort an die United
Church of Christ (UCC - New York) zu senden, zum Engagement gegen
Waffengewalt und Waffenbesitz in den U.S.A. Ein inhaltlicher Schwerpunkt war das
Thema „Ökofaire Beschaffung“. Die Mitglieder des Kollegiums für theologische
Lehrgespräche wurden gewählt. Im Herbst wurde das „Synodenwort zur
Flüchtlingspolitik“ beschlossen. Die Synode befasste sich u. a. mit Konzepten zur
Fortführung des Bibelhaus Erlebnismuseums, erteilte der Kirchenleitung Entlastung
für den Jahresabschluss 2015 und diskutierte die Verwendung der
Umstellungsrücklage aus der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2015.
Die Frühjahrs- und Herbsttagung fand jeweils in Frankfurt mit 3 bzw. 4
Verhandlungstagen und jeweils ca. 220 Teilnehmerinnen und Teilnehmern
(Synodale, Kirchenleitungsmitglieder, Kirchenverwaltungsangehörige, Gäste, etc.)
statt. Ausschüsse trafen sich zu 93, Propsteigruppen zu 10 und der KSV traf sich zu
16 Sitzungen. Mitglieder des KSV repräsentierten die Synode bzw. die Landeskirche
bei ca. 88 Terminen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Im Planjahr 2020 wird die Kirchensynode wieder Schwerpunktthemen zu ihren
Tagungen vorbereiten.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Die Kollekten aus den Synodengottesdiensten werden unmittelbar ihrem
zugedachten Zweck zugeführt. Die Aufwendungen für die Durchführung der
Synodaltagungen und der Ausschusssitzungen (wie Saalmiete,
Übernachtungskosten, Sitzungsgelder und Fahrtkostenerstattungen, Verpflegung mit
regionalen und saisonalen Produkten, Abgaben an den Klimakompensationsfonds,
etc.) und der Erstellung der Drucksachen und Wortprotokolle bilden neben den
Personalkosten den größten Anteil an den Gesamtkosten.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B11000 Synode

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

9. Personalaufwendungen -328.800-309.200 -311.500 -17.300

12.Sach- und Dienstaufwendungen -420.160-416.000 -420.160 0

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -2.088-1.302 -981 -1.107

-751.048-726.502 -732.641 -18.40715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-751.048-726.502 -732.641 -18.40716.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-751.048-726.502 -732.641 -18.40720.Ordentliches Ergebnis

-751.048-726.502 -732.641 -18.40724.Jahresergebnis vor Steuern

-751.048-726.502 -732.641 -18.40726.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-751.048-726.502 -732.641 -18.40730.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-4.600 -5.060 5.060

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-94.134-36.109 -85.317 -8.816

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-12.390-13.335 -11.121 -1.269
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Budgetbereich B12 Kirchenleitung

B12000 Kirchenleitung

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

Der Budgetbereich 12 setzt sich aus den Kosten für die Kernaufgaben der "Kirchenleitung", Ausgaben für den
"Kooperationsrat" sowie seit 2012 Mitteln für die "Geistliche Aufsicht" (gemäß EKD-Nomenklatur Pröpstinnen und
Pröpste) zusammen. Das gesamte Budget umfasst zunächst alle Aufwendungen, die sich unmittelbar aus der Tätigkeit
der Kirchenleitung als Leitungsorgan sowie dem Aufgabenfeld der Pröpstinnen und Pröpste ergeben. Dazu gehört die
Finanzierung beispielsweise von Sitzungen, Tagungen, Konferenzen, Beratungen, anlassbezogenen Gottesdiensten
sowie Repräsentationsveranstaltungen oder Jubiläen im gesamtkirchlichen Kontext. Hinzu kommen anteilige Gelder für
den Kooperationsprozess mit der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Personal- und Infrastrukturkosten für
die jeweiligen Büros machen einen Großteil des Haushaltsvolumens aus.

2. Ziele und Aufgaben
Die Kirchenleitung hat im Auftrag der Kirchensynode die Kirche zu leiten, zu vertreten und zu verwalten. Ihre
Zusammensetzung und ihr Aufgabenprofil ergibt sich aus der Kirchenordnung (Art. 47-54 KO sowie die GO-KL). Der
Kirchenleitung gehören an: der Kirchenpräsident als Vorsitzender, die stellvertretende Kirchenpräsidentin, der Leiter der
Kirchenverwaltung, die Pröpstinnen und Pröpste, zwei Mitglieder des Kirchensynodalvorstandes und bis zu vier
nichtordinierte Gemeindemitglieder, die von der Kirchensynode für die Dauer von sechs Jahren gewählt werden. Hinzu
kommen mit beratender Stimme die Dezernentinnen und Dezernenten der Kirchenverwaltung sowie ein Vertreter des
Diakonischen Werkes in Hessen und Nassau. Die Kirchenleitung tagt in der Regel monatlich. Hinzu kommen
Klausurtagungen.
Die Aufgaben der Kirchenleitung lassen sich u.a. so beschreiben:
- grundsätzliche geistliche, personelle, rechtliche und strategische Fragen der Gesamtkirche klären;
- aufsichtsrechtliche Verantwortung für die geistlichen Dienste in der Gesamtkirche übernehmen;
- die kirchliche Situation analysieren sowie Ziele und Perspektiven entwickeln;
- Richtlinien zum Einsatz der kirchlichen Mittel wie Personal, Finanzen, Grundstücke, Gebäude, Sachmittel,
formulieren, die für die Erfüllung der Aufgaben wichtig sind;
- Koordination der Planung übernehmen;
- Ergebnisse früherer Entscheidungen evaluieren und ggf. Zielsetzungen und Planungen revidieren;
- kirchenpolitisch wichtige Informationen dokumentieren und weitergeben;
- bei der Vorbereitung von Synodaltagungen mitwirken;
- zentrale Veranstaltungen (z.B. Gottesdienste, Gedenkfeiern) ausrichten;
- den kirchlichen Auftrag in anderen institutionellen Zusammenhängen wahrnehmen;
- Repräsentanzaufgaben im gesamtgesellschaftlichen Kontext übernehmen.

Alle Pröpstinnen und Pröpste gehören zur Kirchenleitung, in der sie am Leitungsauftrag teilhaben. Ihre zentrale Aufgabe
ist die geistliche Orientierung. Die Aufgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Kirchenordnung (Art 54, 55 sowie 51
KO).
Die Aufgaben der Pröpstinnen und Pröpste lassen sich u.a. wie folgt beschreiben:
- geistlich orientierend im Propsteibereich und der Gesamtkirche wirken;
- Verantwortung für Ordination und Visitation übernehmen;
- Mitverantwortung bei Pfarrstellenbesetzungen tragen;
- den Kirchenpräsidenten sowie die stellvertretende Kirchenpräsidentin insbesondere in geistlichen
Fragestellungen beraten;
- Pfarramtskandidatinnen und -kandidaten begleiten und fördern;
- Dienstbesprechungen der Dekaninnen und Dekane leiten;
- Gemeinden beispielsweise theologisch und personalpolitisch beraten;
- sich in geistlichen, theologischen und perspektivischen Fragen austauschen;
- Erfahrungen in der Region in das Gesamtsystem Kirche zurückspiegeln.

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
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B12 Kirchenleitung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 5.6403.460 5.640 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 6.7206.720 6.000 720

12.36010.180 11.640 7208. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -1.781.608-1.627.574 -1.708.029 -73.579

11.Zuschüsse an Dritte -200-200 -200 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -462.820-419.130 -437.620 -25.200

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -8.686-3.061 -6.635 -2.051

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -98.700-122.250 -115.200 16.500

-2.352.014-2.172.215 -2.267.684 -84.33015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.339.654-2.162.035 -2.256.044 -83.61016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.339.654-2.162.035 -2.256.044 -83.61020.Ordentliches Ergebnis

-2.339.654-2.162.035 -2.256.044 -83.61024.Jahresergebnis vor Steuern

-2.339.654-2.162.035 -2.256.044 -83.61026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-2.339.654-2.162.035 -2.256.044 -83.61030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -36.800-73.950 -60.516 23.716

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-1.268.073-474.259 -1.149.951 -118.122

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-148.168-165.363 -154.293 6.126
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Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B12000 Kirchenleitung

1. Kirchenleitung
2. Kooperationsrat
3. Pröpstinnen und Pröpste (Geistliche Aufsicht)

Beschreibung

1. Leitung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in geistlicher und
rechtlicher Hinsicht nach Maßgabe der Entscheidungen der Kirchensynode.
Gesamtverantwortung für die Ausrichtung des kirchlichen Dienstes im öffentlichen
Leben (vgl. Art. 46 und 47 der Kirchenordnung).
2. Begleitung des Kooperationsprozesses mit der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck.
3. Wahrnehmung der Aufgaben einer geistlichen, perspektivischen und
strategischen Leitung in Anlehnung an Art. 51, 54, und 55 der Kirchenordnung. (z.B.
Mitverantwortung für die Ordination und Visitation, Begleitung und Förderung der
Pfarramtskandidatinnen und Pfarramtskandidaten, Leitung der
Dienstbesprechungen mit den Dekaninnen und Dekanen).

Ziel/e

1. Klärung grundsätzlicher geistlicher, personeller, aufsichtsrechtlicher und
strategischer Fragen der Gesamtkirche in monatlichen Sitzungen sowie auf
Klausurtagungen. Mitwirkung bei der Vorbereitung von Synodaltagungen.
Koordination von Leitungs- und Verwaltungshandeln. Organisation von Konferenzen
der Dekaninnen und Dekane und von Konferenzen der DSV-Vorsitzenden.
Ausrichtung von zentralen Veranstaltungen (z.B. Gottesdienste, Gedenkfeiern).
Repräsentationsfunktionen im gesamtgesellschaftlichen Kontext.
Evaluationsaufgaben.
2. Kontinuierliche Fortführung des Kooperationsprozesses mit der EKKW. Halten
des Kontaktes zwischen den jeweiligen Kirchenleitungen in Kooperationsfragen.
Organisation von Zusammentreffen der Leitungen. Beratung der Leitungsgremien.
3. Visitationen von Kirchengemeinden, Diensten, Werken, Einrichtungen und
Arbeitskreisen. In Kooperation mit dem KSV Durchführung eines Theologischen
Studientages für die Mitglieder der Kirchensynode (alle 1-2 Jahre),
Dekaninnen/Dekane, DSV-Vorsitzende, Fachreferenten. Unterhaltung von 5 Büros
in den jeweiligen Propsteibereichen.

Leistungen zur Zielerreichung

1. Auswertung und Fruchtbarmachung der Erträge der Reformationsdekade.
Akzentsetzungen zum Themenjahr der Feiertagskultur.
Planung des Ökumenischen Kirchentages 2021 in Frankfurt.
2. Begleitung des gemeinsamen Auftritts mit der EKKW bei Landesgartenschau und
Hessentag.
3. Gemeinde-, Dekanats- und gesamtkirchliche Visitationen. Weitere Umsetzung der
Neuordnung der Propsteien.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Planung des Ökumenischen Kirchentages 2021 in Frankfurt und des 500.
Jubiläums des Auftritts Luthers vor dem Reichstag in Worms.
Entwicklung von Strategien in der digitalen Transformation, insbesondere
hinsichtlich der externen und internen Kommunikation und der theologischen
Bearbeitung grundlegender Fragen.
2. Begleitung des gemeinsamen Auftritts mit der EKKW beim Hessentag in Bad
Vilbel.
3. Abschluss des aktuellen Zyklus der Gesamtkirchlichen Visitationen.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1. Ressourcen für Ökum. Kirchentag im Handlungsfeld Verkündigung B02102, für
Jubiläum Worms unter Öffentlichkeitsarbeit im B09003
2. Ressourcen für Hessentag unter Öffentlichkeitsarbeit im B09003
3. ---

Erläuterungen zu Ressourcen
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B12000 Kirchenleitung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 5.6403.460 5.640 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 6.7206.720 6.000 720

12.36010.180 11.640 7208. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -1.781.608-1.627.574 -1.708.029 -73.579

11.Zuschüsse an Dritte -200-200 -200 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -462.820-419.130 -437.620 -25.200

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -8.686-3.061 -6.635 -2.051

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -98.700-122.250 -115.200 16.500

-2.352.014-2.172.215 -2.267.684 -84.33015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.339.654-2.162.035 -2.256.044 -83.61016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.339.654-2.162.035 -2.256.044 -83.61020.Ordentliches Ergebnis

-2.339.654-2.162.035 -2.256.044 -83.61024.Jahresergebnis vor Steuern

-2.339.654-2.162.035 -2.256.044 -83.61026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-2.339.654-2.162.035 -2.256.044 -83.61030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -36.800-73.950 -60.516 23.716

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-1.268.073-474.259 -1.149.951 -118.122

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-148.168-165.363 -154.293 6.126
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BBesG
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh. + Zul. B 7 1,00 1,00

PfrGeh. + Zul. B 5 1,00 1,00

PfrGeh. + Zul. A 16 5,00 5,00

PfrGeh. + Zul. A 14 2,00 2,00

PfrGeh. 2,00 2,00

A 14

A 13

E 14

E 13

E 12

E 11

E 10

E 09

E 08 2,00 2,00

E 07 6,80 0,25 7,80 0,25

E 06 0,55 0,55

E 05 0,31 0,31

E 04

E 03

E 02 0,51 0,51

Stelle wird bewertet 1,00

Planstellen 22,17 0,25 22,17 0,25

Stellenplan 2020

Budgetbereich 12 

Kirchenleitung

20202019
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Budgetbereich B13 Rechnungsprüfungsamt

B13000 Rechnungsprüfungsamt

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

Der Budgetbereich stellt eine Zusammenfassung aller Erträge und Aufwendungen für die Rechnungsprüfung in der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau dar, die von einem unabhängigen und organisatorisch selbständigen
Rechnungsprüfungsamt ausgeführt wird.

Die für die Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes notwendigen Personalressourcen sind im Budgetbereich
angesiedelt. Diese stellen die größte Aufwandsposition dar. Ebenfalls werden die für die Rechnungsprüfung
erforderlichen Sachkosten (Verbrauchsmaterialien, EDV-Aufwendungen u.a.) veranschlagt. Die Erträge aus den
Prüfungsgebühren richten sich nach der gültigen Gebührenordnung.

Die Nutzung des Dienstgebäudes in Darmstadt verteilt sich wie folgt: Rechnungsprüfungsamt 65%,
Schriftgutverwaltung der Kirchenverwaltung 20%, Weltladen 10%, VKM 5%.

2. Ziele und Aufgaben
Die Ziele und Aufgaben des unabhängigen Rechnungsprüfungsamtes sind in Artikel 67 Kirchenordnung sowie im
Kirchengesetz über das Rechnungsprüfungsamt geregelt. Innerhalb der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
gibt es keine internen Revisionsstellen.

Ziel der Rechnungsprüfung ist die Unterstützung kirchlicher Organe bei der Wahrnehmung ihrer Finanzverantwortung
sowie die Förderung des wirtschaftlichen Handelns in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.

Prüfungsfreie Räume innerhalb der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau bestehen nicht, das heißt, das
Rechnungsprüfungsamt prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kirchengemeinden, kirchlichen Verbände,
Dekanate und der Gesamtkirche einschließlich ihrer Sondervermögen und unselbstständigen Einrichtungen, der
kirchlichen Anstalten und Stiftungen, der sonstigen kirchlichen Körperschaften und Einrichtungen, soweit sie der
kirchlichen Aufsicht unterliegen. Das Rechnungsprüfungsamt kann ferner die Betätigung der kirchlichen Körperschaften
bei Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem die kirchlichen Körperschaften unmittelbar oder
mittelbar beteiligt sind prüfen. Soweit ein Prüfungsrecht besteht, prüft das Rechnungsprüfungsamt auch die Haushalts-
und Wirtschaftsführung des Unternehmens.

Darüber hinaus kann das Rechnungsprüfungsamt kann auch beratend tätig sein und Anregungen zur Förderung der
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geben sowie Verbesserungsvorschläge zum Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und
Prüfungswesen und zur Organisation unterbreiten.

Seit Jahren ist ein Schwerpunkt des Amtes die Beratung der zu prüfenden Gemeinden, Dekanate, Einrichtungen etc.
und in diesem Zusammenhang vor allem auch die Beratung der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
synodaler Ausschüsse. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Unterstützung und Beratung der einzelnen Projektgruppen
sowie Pilot-Kassengemeinschaften und Rollouter im Rahmen der Doppik-Einführung in der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau. Hierfür sind Sondermittel bereitgestellt worden, die aus dem Projekt Doppik finanziert werden.

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudget.
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B13 Rechnungsprüfungsamt

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 146.000137.000 135.900 10.100

146.000137.000 135.900 10.1008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -1.858.113-1.703.237 -1.783.188 -74.925

12.Sach- und Dienstaufwendungen -270.900-267.900 -269.500 -1.400

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -3.726-3.242 -2.587 -1.139

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.200-19.500 -19.500 -2.700

-2.154.939-1.993.879 -2.074.775 -80.16415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.008.939-1.856.879 -1.938.875 -70.06416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.008.939-1.856.879 -1.938.875 -70.06420.Ordentliches Ergebnis

-2.008.939-1.856.879 -1.938.875 -70.06424.Jahresergebnis vor Steuern

-2.008.939-1.856.879 -1.938.875 -70.06426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 4.0000 0 4.000

-2.004.939-1.856.879 -1.938.875 -66.06430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -4.000-6.000 -3.800 -200

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-1.041.273-591.467 -983.995 -57.277

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-66.782-82.477 -77.230 10.449
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Unterbudget B13000 Rechnungsprüfungsamt

Zur Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Kirchengemeinden,
Dekanate und kirchlichen Verbände, der Gesamtkirche einschließlich ihrer
Sondervermögen und unselbstständigen Einrichtungen sowie der sonstigen
kirchlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen ist das Rechnungsprüfungsamt
der EKHN eingerichtet. Das Rechnungsprüfungsamt stellt nach Art. 67 Abs. 1 der
Kirchenordnung die kirchliche Finanzkontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung
in der EKHN sicher. Dienstsitz des Rechnungsprüfungsamtes ist Darmstadt.

Beschreibung

Unterstützung kirchlicher Organe bei der Wahrnehmung ihrer Finanzverantwortung
sowie Förderung des wirtschaftlichen Handels in der EKHN durch Prüfung des
gesamten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens inkl. Vermögen.

Ziel/e

Regionalprüfung (Kirchengemeinden und Dekanate, nebst deren Einrichtungen),
Prüfung ERV Frankfurt und Offenbach, Gesamtkirchliche Prüfung,
Auftragsprüfungen, Prüfung Diakonie- und Sozialstationen, Personalprüfung,
Bauprüfung, Grundsatzfragen/Projektprüfung, IT-Prüfung, KITA-Prüfung. Prüfung
der Umstellung auf die Doppik (letzte kamerale Abschlüsse sowie die
Eröffnungsbilanzen und erste Jahresabschlüsse).

Leistungen zur Zielerreichung

Mindestens ein Viertel der Jahresrechnungen der Kirchengemeinden, Dekanate und
Regionalverwaltungen (inkl. ERV Frankfurt und Offenbach) nebst deren
Einrichtungen sowie alle Diakonie- und Sozialstationen konnten geprüft werden.
Ferner wurde die Buchführung der Gesamtkirche begleitend geprüft sowie die
Vorbereitung der Aufstellung des Jahresabschlusses begleitet. Anschließend
erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses der Gesamtkirche, die einen
umfassenden zeitlichen Schwerpunkt in allen Prüfungsgebieten darstellte und mit
der Vorlage des Prüfungsberichtes in der Herbstsynode 2018 abgeschlossen
werden konnte. Bei der Gesamtkirche lagen die Prüfungsschwerpunkte im Bereich
Versorgungsrückstellungen sowie der Informationstechnik, insbesondere der
Buchhaltungssoftware. Prüfungsschwerpunkt bei allen weiteren Rechtsträgern war
die Ordnungsmäßigkeit der Belegführung, insbesondere im Hinblick auf die neuen
Informations- und Bilanzierungserfordernisse der Doppik. Die Prüfung folgt dem
Ansatz der Risikoorientierung. Darüber hinaus wurde die IT-Prüfung vertieft und
weiterentwickelt. Die interne Qualitätssicherung wurde weiter ausgebaut, erste
Prüfungsstandards (RPA-EKHN PS) wurden verabschiedet.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Überarbeitung und Anpassung der risikoorientierten Prüfungsplanung an die Ist-
Ergebnisse der letzten Jahre sowie Umstellung auf die Doppik. Prüfung der ersten
doppischen Eröffnungsbilanzen der Kirchengemeinden ab dem Haushaltsjahr
2018/2019 sowie Prüfung der ersten doppischen Jahresabschlüsse.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Die Prüfungsgebühren bei den Auftragsprüfungen, insbesondere bei Diakonie- und
Sozialstationen, sind durch die Gründung der GfDS als neue Trägergesellschaft
rückläufig. Einzelne Ersatzbeschaffungen für die Büro-/EDV-Ausstattung sind im
Planjahr vorgesehen. Die Lizenz- und Wartungskosten für Softwareprogramme
werden im Budgetbereich 8 dargestellt und von der Kirchenverwaltung
übernommen. Für die Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden und die externe
Unterstützung im Rahmen der Doppik-Einführung sowie für die externe Prüfung des
Vermögens werden dem BB 13 seit 2015 Projektmittel zur Verfügung gestellt.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B13000 Rechnungsprüfungsamt

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 146.000137.000 135.900 10.100

146.000137.000 135.900 10.1008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -1.858.113-1.703.237 -1.783.188 -74.925

12.Sach- und Dienstaufwendungen -270.900-267.900 -269.500 -1.400

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -3.726-3.242 -2.587 -1.139

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -22.200-19.500 -19.500 -2.700

-2.154.939-1.993.879 -2.074.775 -80.16415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-2.008.939-1.856.879 -1.938.875 -70.06416.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-2.008.939-1.856.879 -1.938.875 -70.06420.Ordentliches Ergebnis

-2.008.939-1.856.879 -1.938.875 -70.06424.Jahresergebnis vor Steuern

-2.008.939-1.856.879 -1.938.875 -70.06426.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 4.0000 0 4.000

-2.004.939-1.856.879 -1.938.875 -66.06430.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -4.000-6.000 -3.800 -200

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-1.041.273-591.467 -983.995 -57.277

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"

-66.782-82.477 -77.230 10.449
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Drucksache Nr.67/19
Korrektur und Austauschblatt zu Seite 425

BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

B 2 1,00 1,00

A 16

A 15 1,00 4,00

A 14

A 13 9,00 10,00

A 12 1,00 1,00

A 11

A 13/E 12 1,00

E 14

E 13 1,00 1,00

E 12 2,89 2,89

E 11 0,40 0,40 0,75 0,75

E 10 1,10 1,10 0,75 0,75

E 09

E 08

E 07 0,75 0,75

E 06 + 50% 0,75 0,75

E 06 0,50 0,50

E 05

E 04

E 03

E 02 0,42 0,42

Stelle wird bewertet 3,00

Planstellen 23,81 1,50 23,81 1,50

2020

Stellenplan 2020

Budgetbereich 13

Rechnungsprüfungsamt

2019
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Budgetbereich B14 Allgemeines Finanzwesen

B14001 Umlagen

B14002 Verstärkungsmittel

B14003 Versorgungsleistungen Pfarrer*innen / Kirchenbeamt*nnen

B14004 Versorgungsstiftung

B14005 Sonstige Altersversorgung

B14006 Beihilfe

B14007 Überbrückungsfonds

B14008 Kirchensteuerverwaltung / Clearing

B14009 Sammelversicherungen

B14010 Sonstige Vermögensverwaltung

B14011 Staatsleistungen

B14012 Darlehen

B14014 Gesamtkirchliche Rückstellungen / Rücklagen

Der Budgetbereich gliedert sich wie folgt

1. Struktur und Zusammensetzung des Budgetbereichs

Die für die Aufgabenerledigung des Budgetbereichs notwendigen Personalressourcen sind in den Dezernaten für
Finanzen sowie für Personal der Kirchenverwaltung angesiedelt. Zweckgebundene Rücklagenentnahmen für fach-
spezifische Aufgaben finden sich nicht in diesem Budget, sondern im jeweiligen Fachbudget, um den Sachzusammen-
hang deutlicher werden zu lassen.

Im Unterbudget "Umlagen" werden die EKD-Umlagen und (als größter Einzelposten) der Finanzausgleich auf EKD-
Ebene dargestellt.

In den Unterbudgets "Versorgungsleistungen" und "Beihilfen" sind mit Ausnahme der Beihilfen für den Schulpfarrdienst
weiterhin die gesamten für diese Zwecke zu veranschlagenden Aufwendungen und Erträge im EKHN-Haushalt zentral
untergebracht (Vereinfachungs- und Datenschutzgründe). Hierzu gehören im Einzelnen:
• Zuführungen an Rückstellungen (Anstieg der künftigen, der Höhe und Fälligkeit nach noch unsicheren
Verpflichtungen),
• Umlagen / Beiträge an die Ev. Ruhegehaltskasse,
• Pensionen für Versorgungsempfänger*innen und Hinterbliebenenbezüge,
• Erträge durch Leistungen der Ev. Ruhegehaltskasse,
• Erträge durch Zuwachs des zurechenbaren Deckungsvermögens der Ev. Ruhegehaltskasse,
• Beihilfen für Aktive und Versorgungsempfänger,

Das Unterbudget „Versorgungsstiftung“ enthält Zuführungen an und Abführungen aus der rechtlich unselbständigen
Versorgungsstiftung.

Die Staatsleistungen stellen nach den Verträgen mit dem Land Hessen (aus dem Jahr 1960) und dem Land Rheinland-
Pfalz (1962) Pauschalzahlungen für (frühere) "kirchenregimentliche Zwecke", für Pfarrbesoldung und -versorgung sowie
"katastermäßige Zuschüsse" dar.

Des Weiteren werden die Verstärkungsmittel, Sammelversicherungen, Darlehenserträge und der Überbrückungsfonds
in diesem Budgetbereich dargestellt.

2. Ziele und Aufgaben
Volumenmäßig größte Aufgabe ist die Überführung der Kirchensteuer an den Haushalt. Ferner nimmt der
Budgetbereich insbesondere die finanzielle Abwicklung anderer großer finanzieller Verpflichtungen und Ansprüche wahr
(Altersversorgung, EKD-Umlagen, Versicherungen, Zahlungsströme aus und an Vermögen). Versicherungen werden
für den gesamten Bereich der EKHN möglichst einheitlich abgeschlossen. Die Vermögens- und Rücklagenverwaltung
geschieht mit dem Ziel einer ausgewogenen Mischung aus Liquidität, Sicherheit und Rendite unter Beachtung von
Ethik- und Nachhaltigkeitskritierien. Für die Höhe der gesetzlichen Pflichtrücklagen sind die Vorgaben der kirchlichen
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Haushaltsordnung zu beachten. Sorge getragen wird ferner für die etwaige Vereinnahmung der Erträge aus der
Versorgungsstiftung und der allgemeinen Vermögenserträge. Die Versorgungsstiftung wird von einem eigenen
Vorstand geleitet und verwaltet. Dieser entscheidet in Abhängigkeit vom Deckungsgrad der Pensionsverpflichtungen
über Ausschüttungen an den EKHN-Haushalt. Die Kirchensynode kann unabhängig hiervon über Ausschüttungen
befinden. Der Wirtschaftsplan der Versorgungsstiftung ist infolge der eigenen Gremienstruktur nicht Gegenstand des
EKHN-Haushaltsplans.
Die Bewirtschaftung der allgemeinen Verstärkungsmittel geschieht bis 50.000 EUR durch das Finanzdezernat der
Kirchenverwaltung, bei größeren Bewilligungen ist die Zustimmung der Kirchenleitung und (über 100.000 EUR) des
Finanzausschusses erforderlich.

3. Budgetressourcen
Weitere Erläuterungen siehe Unterbudgets.
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B14 Allgemeines Finanzwesen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 26.824.225839.149 26.417.008 407.217

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 540.006.340510.006.340 530.006.340 10.000.000

3. Zuschüsse von Dritten 16.178.00014.587.000 15.104.000 1.074.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 4.193.5004.957.093 4.976.782 -783.282

587.202.065530.389.582 576.504.130 10.697.9358. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -171.032.902-132.477.255 -164.949.934 -6.082.968

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-39.402.544-33.036.245 -41.340.090 1.937.546

12.Sach- und Dienstaufwendungen -53.100-18.990 -31.100 -22.000

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.296.000-3.510.136 -3.857.724 -438.276

-214.784.546-169.042.626 -210.178.848 -4.605.69815.Summe der ordentlichen Aufwendungen

372.417.519361.346.956 366.325.282 6.092.23716.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 29.015.30013.660.220 28.030.300 985.000

18.Finanzaufwendungen -1.128.205-3.227.172 -3.031.355 1.903.150

27.887.09510.433.048 24.998.945 2.888.15019.Finanzergebnis

400.304.614371.780.004 391.324.227 8.980.38720.Ordentliches Ergebnis

400.304.614371.780.004 391.324.227 8.980.38724.Jahresergebnis vor Steuern

400.304.614371.780.004 391.324.227 8.980.38726.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -2.140-3.170 -2.140 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 1.231.8651.450.606 1.559.551 -327.686

401.534.339373.227.440 392.881.638 8.652.70130.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-5.500 0 0

Fremdfinanzierung -6.733.086-6.334.121 -6.529.937 -203.149

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-107.724-143.226 -313.433 205.709

Kalkulatorische Entlastung an andere Unterbudgets 136.376.72158.920.246 133.744.340 2.632.381
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Unterbudget B14001 Umlagen

Zuweisungen / Umlagen der EKHN insbesondere an die EKD für
landeskirchenübergreifende Aufgaben, die gemeinsam von den EKD-Gliedkirchen
finanziert werden:
1. Deutscher Evangelischer Kirchentag
2. Diakonisches Werk der EKD e.V. (DWEKD)
3. Finanzausgleich zwischen den EKD-Gliedkirchen
4. Umlagen für Verwaltungskosten der EKD,
5. Umlagen für sonstige Gemeinschaftsaufgaben innerhalb der EKD:
Ostpfarrer*innenversorgung, Kirchbauinstitut, Union evangelischer Kirchen (UEK),
Aktion Sühnezeichen/ Friedensdienste
6. Umlagen für Pflichtaufgaben Betriebsärztlichen Dienst und  Künstlersozialkasse.
7. Sonderumlagen für EKD-Fonds Behindertenhilfe und Psychiatrie

Beschreibung

1. Ausfinanzierung des turnusmäßig stattfindenden Deutschen Ev. Kirchentages.
2. Gliedkirchliche Mitgliedsbeiträge an das Diakonische Werk der EKD e.V.
3. Unterstützung insbesondere der östlichen (einnahmeschwachen) Gliedkirchen;
4. Arbeitsfähige EKD im durch die EKD-Synode beschlossenen Aufgabenumfang;
5. Versorgungsunterstützung für Ostpfarrer*innen und deren Hinterbliebene im
Sinne der einschlägigen EKD-Richtlinien vom 26.10.1984, Erhalt des Instituts für
Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart in Marburg, Ausfinanzierung der
UEK, Arbeitsfähigkeit der Aktion Sühnezeichen;
6. Die EKHN kommt für alle Ebenen in der EKHN ihren Pflichten in den Bereichen
Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik sowie gebündelt für alle Ebenen den
Abgabeverpflichtungen an die Künstlersozialkasse nach, die bei entgeltlichen
künstlerischen Leistungen anfallen. Zu Grunde liegt ein Rahmenvertrag zwischen
EKD und Künstlersozialkasse.
7. Hilfesystem für Menschen, die als Kinder oder Jugendliche in den Jahren 1949 bis
1975 (Bundesrepublik Deutschland) bzw. 1949 bis 1990 (DDR) in stationären
Einrichtungen der Behindertenhilfe oder in stationären psychiatrischen Einrichtungen
Leid und Unrecht erfahren haben (Stiftung „Anerkennung und Hilfe“).

Ziel/e

Die Finanzierungsanteile der EKHN am Finanzausgleich und den EKD-Umlagen für
Verwaltungskosten, Ostpfarrer*innenversorgung, Kirchbauinstitut, Betriebsärztlicher
Dienst (BAD) und Künstlersozialkasse) richten sich nach einem finanzkraft-
bezogenen Umlageschlüssel, der jährlich aktualisiert wird. Der Schlüssel wird aus
den Steuereinnahmen und Staatsleistungen errechnet. Mit Ausnahme des
Finanzausgleichs beträgt der Umverteilungsmaßstab für sämtliche EKD-Umlagen
derzeit rd. 11% Die Umlagezahlungen aller EKD-Gliedkirchen werden von der EKD
vereinnahmt und dort verwendet bzw. weitergeleitet.
Zu 3.: Die Höhe der Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleichs wird von der
Kirchenkonferenz der EKD jährlich neu beschlossen. Der EKHN-Anteil beträgt rund
14 %.
Zu 5.: Der EKHN-Zuschuss an die UEK wird jährlich neu festgelegt und beträgt, da
nur ein Teil der EKD-Gliedkirchen in der UEK zusammengeschlossen ist, ca. 25 %.
Zu 6.: Die Umlagen für den BAD und die Künstlersozialkasse werden durch die
Gesamtkirche für alle kirchlichen Körperschaften in der EKHN entrichtet. Die Höhe
der von der EKD zu zahlenden Summen richtet sich nach Pauschalabkommen.
Dieses Verfahren reduziert den Verwaltungsaufwand auf allen Ebenen,
insbesondere die Kirchengemeinden. Besonderer EKHN-Bedarf im Bereich
Arbeitssicherheit ist im Budgetbereich 8.5 veranschlagt.
zu 7.: Der Umlage für den EKD-Fonds Behindertenhilfe und Psychiatrie wird der
Umlageverteilmaßstab von rd. 11 %  zugrunde gelegt. Die Umlage verteilt sich auf
die Jahre 2017 bis 2021.

Leistungen zur Zielerreichung

1. ---
2. ---
3. ---

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Mit Ausnahme des EKD-Sonderfonds „Behindertenhilfe und Psychiatrie“ handelt es
sich um regelmäßige Aufgaben.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr
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EKHN-Zuweisungen werden in folgender Höhe eingeplant:
1. Deutscher Ev. Kirchentag  62.000 EUR
2. DW-EKD 800.000 EUR
3. Finanzausgleich zwischen den EKD-Gliedkirchen 20,3 Mio. EUR
4. Verwaltungskosten der EKD 11,0 Mio. EUR
5. Ostpfarrerversorgung 0,23 Mio. EUR, Kirchbauinstitut 70.000 EUR, Union
evangelischer Kirchen (UEK) 245.000 EUR, Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste
10.225 EUR.
6. Betriebsärztlicher Dienst: 280.000 EUR , Künstlersozialkasse 230.000 EUR.
7. EKD-Fonds Behindertenhilfe und Psychiatrie 0,44 Mio. EUR (Rücklagenentnahme
sowie Beitrag der Diakonie Hessen).

Erläuterungen zu Ressourcen

B14001 Umlagen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 97.92597.876 163.208 -65.283

97.92597.876 163.208 -65.2838. Summe der ordentlichen Erträge

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-32.786.544-32.353.745 -33.664.090 877.546

-32.786.544-32.353.745 -33.664.090 877.54615.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-32.688.619-32.255.869 -33.500.882 812.26316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-32.688.619-32.255.869 -33.500.882 812.26320.Ordentliches Ergebnis

-32.688.619-32.255.869 -33.500.882 812.26324.Jahresergebnis vor Steuern

-32.688.619-32.255.869 -33.500.882 812.26326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 339.394339.444 566.657 -227.263

-32.349.225-31.916.425 -32.934.225 585.00030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B14002 Verstärkungsmittel

Haushaltsreserve für Finanzierung unvorhergesehenen Mehrbedarfs im laufenden
Haushaltsjahr

Beschreibung

Erleichterung der Finanzierungsmöglichkeiten, Reduzierung von
Verwaltungsaufwand, Delegation von Finanzverantwortung in das Dezernat 1 der
Kirchenverwaltung

Ziel/e

Je nach Haushaltslage wird ein Betrag veranschlagt, der in Abhängigkeit von
entstehenden, unvorhergesehenen Bedarfen für unterschiedliche, in der Regel
mehrere und zeitlich auseinanderfallende Zwecke bereitgestellt wird. Die
Bewilligungsentscheidung bis 50.000 EUR trifft die Kirchenverwaltung, bis 100.000
EUR die Kirchenleitung und über 100.000 EUR ist der Finanzausschuss zu
beteiligen. Der überwiegende Teil der Verstärkungsmittel wird durch das
Finanzdezernat bewirtschaftet, ein jährlicher Anteil von bis zu 100.000 EUR durch
das Dezernat 1. Gesamtkirchliche Einrichtungen und Budgetbereiche können beim
Finanzdezernat Verstärkungsmittel beantragen. Voraussetzung ist die Darlegung
eigener Finanzierungsmöglichkeiten (ggf. auch teilweise) und die Dringlichkeit des
Bedarfs. Wird beim Jahresabschluss festgestellt, dass die Verstärkungsmittel nicht
benötigt wurden, werden sie an den Haushalt zurückgeführt.

Leistungen zur Zielerreichung

Verwendete Mittel werden stets auf konkrete zweckbezogene Haushaltsstellen
umgebucht. Das Ergebnis der Haushaltsstelle "Verstärkungsmittel" selbst ist infolge
der Umbuchungsmethodik stets "null". Die Verwendungsseite der Verstärkungsmittel
im Einzelnen ist aus der Jahresrechnung ersichtlich. Nicht verausgabte Mittel
kommen dem gesamten Haushaltsergebnis zugute. Infolge des verzögerten
Jahresabschlusses 2016 liegt derzeit noch keine Schlussaufstellung über die
Verwendung vor.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Ex ante liegen keine Schwerpunkte für Bewilligungen vor. Diese resultieren aus dem
Haushaltsvollzug.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Der Haushaltsansatz beträgt 1,085 Mio. EUR, hiervon 85.000 EUR zur
Bewirtschaftung durch das Dezernat 1. Der niedrigere Ansatz 2018 resultiert aus
den bereits abgerufenen Verstärkungsmitteln, die technisch als Reduzierung des
Planansatzes behandelt und anderen Budgets zugebucht werden.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B14002 Verstärkungsmittel

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.085.000-569.619 -973.614 -111.386

-1.085.000-569.619 -973.614 -111.38615.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1.085.000-569.619 -973.614 -111.38616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-1.085.000-569.619 -973.614 -111.38620.Ordentliches Ergebnis

-1.085.000-569.619 -973.614 -111.38624.Jahresergebnis vor Steuern

-1.085.000-569.619 -973.614 -111.38626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-1.085.000-569.619 -973.614 -111.38630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B14003 Versorgungsleistungen Pfarrer*innen / Kirchenbeamt*nnen

- Beiträge an Versorgungseinrichtungen (Ev. Ruhegehaltskasse [ERK]),
- Ausgaben für Versorgungsansprüche;
- Beratung im Bereich Versorgung und Rente,
- Bearbeitung/Vorbereitung von Ruhestandsversetzungen sowie die Beratung im
Angestelltenbereich (EZVK, DRV etc.),
- Abbildung von künftigen Versorgungsverpflichtungen

Beschreibung

- fristgerechte, sachgemäße, verständliche und ordnungsgemäße Bearbeitung;
Gewährleistung eines optimalen Übergangs vom aktiven Dienst in den Ruhestand
bzw. in die Rente;
- vollständige und rechtzeitige finanzielle Vorsorge für Versorgungsverpflichtungen

Ziel/e

- Regelmäßige Beitragszahlungen für Pfarrer*innen und Beamt*innen im aktiven
Dienst an die ERK;
- Zahlungen an die ERK für fällige Pensionen, soweit diese nicht über die ERK-
Kassenleistungen abgedeckt sind;
- Überwachung und Umsetzung der sich stetig ändernden Rechtsgrundlagen;
- Ermittlung der Versorgungsverpflichtungen mittels anerkannter
versicherungsmathematischer Verfahren.
- Schuldendienst für zwei bei Ausstieg aus der gesetzlichen Rentenversicherung
aufgenommene Darlehen.

Leistungen zur Zielerreichung

- Der ERK-Beitragssatz wurde planmäßig um 2 Prozentpunkte auf 38 % angehoben.
- Der Schuldenstand aus den beiden bei Ausstieg aus der gesetzlichen
Rentenversicherung aufgenommenen Darlehen im Umfang von 100 Mio. EUR
betrug Ende 2018 noch rund 53 Mio. EUR. Das Bankdarlehen wurde im Jahr 2013
bis Ende März 2024 verlängert und wird bis dahin vollständig getilgt. Das Darlehen
bei der Versorgungsstiftung der EKHN wird bis zum 31.12.2025 getilgt sein.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

- Erstmals werden Zuführungen an Pensionsrückstellungen geplant. Der Betrag von
47 Mio. Euro wurde nach aktuariellen Grundsätzen bei Anwendung des modifizierten
Teilwertverfahrens und Rechnungszins 3,5% ermittelt. Er enthält: Beträge aus der
Auflösung von Rückstellungen für fällige Pensionen, einen Zinsaufwand, einen
Dienstzeitaufwand und Veränderungen im Personalbestand. Ebenfalls erstmals sind
Finanzerträge in Höhe von 14 Mio. EUR geplant. Diese resultieren aus dem
steigenden Anteil (fiktiv) der EKHN am Deckungsvermögen der ERK
- Der Beitragssatz der ERK steigt auf 42 % (bis 2021 auf 50 %).
- Das Bankdarlehen wurde im Jahr 2013 bis Ende März 2024 verlängert.
- Das Darlehen bei der Versorgungsstiftung der EKHN hat eine vereinbarte Laufzeit
von ca. 22 Jahren und wird bis zum 31.12.2025 getilgt sein.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

- Zwecks vollständigem Ausweis sämtlicher Versorgungsbezüge werden die von der
ERK an die Empfänger*innen ausgezahlten Versorgungs- und
Hinterbliebenenbezüge in voller Höhe im EKHN-Haushalt dargestellt (41,1 Mio.
EUR), entsprechend werden die ERK-Kassenleistungen als Ertrag eingeplant (25,3
Mio. EUR). Unabhängig hiervon bleibt die ERK Zahlstelle für die
Versorgungsbezüge.
- Die Beiträge an die ERK sind mit 37,6 Mio. EUR veranschlagt.
- Zinsaufwendungen: 1,1 Mio. EUR

Erläuterungen zu Ressourcen
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B14003 Versorgungsleistungen Pfarrer*innen / Kirchenbeamt*nnen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 26.665.100644.600 26.192.600 472.500

7. Sonstige ordentliche Erträge 3.206.8333.993.726 3.921.465 -714.632

29.871.9334.638.326 30.114.065 -242.1328. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -129.386.954-92.401.000 -123.774.400 -5.612.554

-129.386.954-92.401.000 -123.774.400 -5.612.55415.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-99.515.021-87.762.674 -93.660.335 -5.854.68616.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 14.000.0000 14.000.000 0

18.Finanzaufwendungen -1.128.205-1.527.172 -1.331.355 203.150

12.871.795-1.527.172 12.668.645 203.15019.Finanzergebnis

-86.643.226-89.289.846 -80.991.690 -5.651.53620.Ordentliches Ergebnis

-86.643.226-89.289.846 -80.991.690 -5.651.53624.Jahresergebnis vor Steuern

-86.643.226-89.289.846 -80.991.690 -5.651.53626.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-86.643.226-89.289.846 -80.991.690 -5.651.53630.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Fremdfinanzierung -6.733.086-6.334.121 -6.529.937 -203.149

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Kalkulatorische Entlastung an andere Unterbudgets 97.342.88142.050.446 94.771.290 2.571.591
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Unterbudget B14004 Versorgungsstiftung

Einnahmen von der Versorgungsstiftung und Abführungen des Gesamthaushalts an
die Versorgungsstiftung

Beschreibung

Die Versorgungsstiftung soll den EKHN-Haushalt bei der Finanzierung der nicht
durch die Kassenleistungen der Ev. Ruhegehaltskasse abgedeckten
Versorgungsverpflichtungen unterstützen.

Ziel/e

- Soweit der Deckungsgrad der Versorgungsstiftung ausreicht (100 % der
Verpflichtungen), können Erträge der Stiftung an den EKHN-Haushalt durch den
Stiftungsvorstand  ausgeschüttet werden. Die Kirchensynode kann unabhängig vom
Deckungsgrad über Ausschüttungen an den Haushalt befinden.
- Soweit es die Haushaltslage der EKHN zulässt und der Deckungsgrad der Stiftung
nicht ausreicht, werden der Versorgungsstiftung zusätzliche Finanzmittel zugeführt,
um den Deckungsgrad zu verbessern.
- Soweit Erträge zur Erfüllung der Versorgungsleistungen nicht benötigt werden,
können die Erträge auch zur Finanzierung von Beihilfeleistungen an
Versorgungsempfänger*innen verwendet werden.

Leistungen zur Zielerreichung

Zum Jahresende 2018 betrug der Deckungsgrad auf Basis der im Jahr 2017
berechneten Verpflichtungsseite rund 101 % (Bewertung der Vermögenswerte mit
Zeitwerten / Marktpreisen).
Das Kirchengesetz über die Versorgungsstiftung wurde von der Herbstsynode 2018
in novellierter Form beschlossen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

- Regelmäßige Überprüfung der Allokation und Wertentwicklung.
- Umsetzung der Ergebnisse einer im Mai 2019 beauftragten Untersuchung zur
Optimierung der mit den Geldanlagen verbundenen Gebührenstruktur- und -höhe.
- ggf. Anpassung der Geschäftsordnung an noch zu novellierende Satzung.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Bei den Erträgen in Höhe von 210.000 Euro handelt es sich um anteilige
Erstattungen von Versorgungsumlagen und von pauschalen Beihilfen durch
kirchliche Verbände in der EKHN. Diese Mittel sollen der Versorgungsstiftung
zugeführt werden.

Erläuterungen zu Ressourcen
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B14004 Versorgungsstiftung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 10.000.0000 0 10.000.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 210.000190.000 200.000 10.000

10.210.000190.000 200.000 10.010.0008. Summe der ordentlichen Erträge

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-210.000-190.000 -200.000 -10.000

-210.000-190.000 -200.000 -10.00015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

10.000.0000 0 10.000.00016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

10.000.0000 0 10.000.00020.Ordentliches Ergebnis

10.000.0000 0 10.000.00024.Jahresergebnis vor Steuern

10.000.0000 0 10.000.00026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

10.000.0000 0 10.000.00030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Unterbudget B14006 Beihilfe

Beihilfegewährung bei Krankheit und Pflege nach der Hessischen
Beihilfenverordnung (HBeihVO) durch Erteilung von Beihilfebescheiden,
Widerspruchsbearbeitung, Genehmigungen von Heilkuren, Sanatoriums- und
Anschlussheilbehandlungen, (psychosomatischen) Krankenhausaufenthalten,
Psychotherapien, Heil- und Kostenplänen; Anerkennung und Abrechnung von
Dienstunfällen nach dem Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) i.V. mit dem
Pfarrdienstgesetz (PfDG.EKD) und Kirchenbeamtengesetz (KBG.EKD);
Anerkennung und Abrechnung von Kosten dienstlich veranlasster Umzüge nach
dem Umzugskostengesetz der EKHN (UKG); Gewährung von
Unterstützungsleistungen (Talarzuschüssen, Bildschirmarbeitsplatzbrillen);
Erstattungen von sonstigen personenbezogenen Aufwendungen (Kleidergeld,
Billigkeitszuwendungen/Sachschadensersatz, Führungs-/Gesundheitszeugnissen)

Beschreibung

Fristgerechte, verständliche, sach- und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge
sowie der Widersprüche;
Finanzielle Vorsorge für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Empfänger*innen von
Ruhegehaltsbezügen und deren Angehörigen

Ziel/e

Überwachung und Umsetzung der sich permanent ändernden Rechtsgrundlagen;
Zuführungen an die Beihilferückstellung nach versicherungsmathematischen
Grundsätzen; Zweckbindung von Finanzanlagen in Höhe von 50 % der Zuführung
(per Haushaltsgesetz).

Leistungen zur Zielerreichung

In 2018 waren 3.223 Personen beihilfeberechtigt, davon 1.764 Aktive (55%) und
1.459 Versorgungsempfänger (45%). Bearbeitet wurden insgesamt 13.274
Beihilfeanträge, 84% davon beim Beihilfe- und Beratungszentrum (bbz) in Bad
Dürkheim. Für Beihilfeleistungen in Krankheitsfällen wurden über 17,4 Mio. EUR
verausgabt (97% der Gesamtaufwendungen). Die Aufwendungen im gesamten
Unterbudget der Unterstützungsleistungen beliefen sich 2018 auf über 18,0 Mio.
EUR und stiegen somit - im Vergleich zum Vorjahr - um knapp 646.000 EUR an.
Gleichzeitig wurden über 1,12 Mio. EUR an Erträgen eingenommen, davon allein
knapp 597.000 EUR durch die Eigenanteile für die Beihilfefähigkeit von
Wahlleistungen.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Die Zuführung an die Beihilferückstellung in Höhe von 22 Mio. EUR bildet die
Verpflichtung ab, die gegenüber pensionierten Pfarrer*innen, Kirchenbeamt*innen
und deren Hinterbliebenen sowie gegenüber künftigen Versorgungsempfängern
besteht. Die Zuführung stellt die Nettoveränderung der Rückstellung dar.
Teilauflösungen der Rückstellung für ausgezahlte Beihilfen sind berücksichtigt. Die
Berechnung wurde mit einem Rechnungszins von 3,5 % durchgeführt. Der
langfristige Kostensteigerungsfaktor liegt bei 3% p.a.

Weitere Besonderheiten sind für das Jahr 2020 bislang nicht bekannt.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Im gesamten Bereich der Beihilfe und Unterstützungsleistungen wird der Ansatz der
Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 550.000 EUR angehoben (ohne
Rückstellungen). Erstmals kann bei der Planung auf die abgeschlossenen
Haushaltsjahre 2015 und 2016 zurückgegriffen werden. Die Planansätze bilden die
durchschnittliche Kostensteigerung im Bereich der Beihilfe in Krankheitsfällen von
2% p.a. ab. Gleichzeitig sind mit Erträgen in Höhe von ca. 600.000 EUR durch den
zu leistenden Eigenanteil für die Beihilfefähigkeit von Wahlleistungen, mit 265.000
EUR an Rückforderungen gegenüber den staatlichen Schulämtern in Hessen, mit
55.000 EUR an Rückforderungen für Lehrkräfte am Ev. Gymnasium Bad Marienberg
sowie mit über 173.000 EUR aufgrund sonstiger Erstattungen Dritter (z.B. durch
gewährte Arzneimittelrabatte im AMNOG-Verfahren oder von Versicherungen bei
Regressfällen) zu rechnen.
Die Zuführung an die Rückstellung soll zu 50 % finanzgedeckt sein. Wegen der
langfristigen Fälligkeitenstruktur der Rückstellung ist keine vollständige
Finanzdeckung erforderlich.

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B14006 Beihilfe

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 55.200200 55.200 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 770.000762.000 800.000 -30.000

825.200762.200 855.200 -30.0008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -40.406.300-38.632.000 -39.828.250 -578.050

12.Sach- und Dienstaufwendungen -22.0000 0 -22.000

-40.428.300-38.632.000 -39.828.250 -600.05015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-39.603.100-37.869.800 -38.973.050 -630.05016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-39.603.100-37.869.800 -38.973.050 -630.05020.Ordentliches Ergebnis

-39.603.100-37.869.800 -38.973.050 -630.05024.Jahresergebnis vor Steuern

-39.603.100-37.869.800 -38.973.050 -630.05026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-39.603.100-37.869.800 -38.973.050 -630.05030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Kalkulatorische Entlastung an andere Unterbudgets 39.033.84016.869.800 38.973.050 60.790
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B14007 Überbrückungsfonds

Überbrückungsfonds/ÜbergangsstellenplanBeschreibung

Unmittelbare Finanzierung der in den gesamtkirchlichen Übergangsstellenplan
überführten Stellen.

Ziel/e

Finanzierung von Stellen, die im Zuge der Einsparvorgaben (sozialverträglich)
abgebaut werden und außerhalb des regulären Stellenplans laufen.
Die Rechts¬verordnungen über Bewilligungen aus dem Härtefonds und dem
Überbrückungsfonds wurden im Herbst 2015 leicht überarbeitet und einer
gemeinsamen neuen Rechtsverordnung zusammengefasst. Die Aufwendungen sind
rücklagenfinanziert.
Förderungen aus dem Überbrückungsfonds an Kirchengemeinden und Dekanate
können nur dann ausgesprochen werden, wenn spätestens innerhalb von 10 Jahren
hinreichende Konsolidierungserfolge herbeigeführt werden, die die
Weitergewäh¬rung besonderer Finanzhilfen entbehrlich machen. Die
Mittelbewilligung ist an ein formgebundenes Antrags- und Prüfverfahren  sowie
weitere Voraussetzungen gebunden (z. B. Beteiligung des
Dekanatsfinanzausgleichs).
Für Stellen des gesamtkirchlichen Übergangsstellenplans beträgt die maximale
Abbauzeit 5 Jahre.

Leistungen zur Zielerreichung

--Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Der Überbrückungsfonds weist nur noch einen geringen Mittelbestand auf. Unter
Einrechnung sämtlicher Planwerte seit dem Jahr 2016 ist der Fonds mit der
Entnahme im Jahr 2020 bereits überzeichnet. Unter Berücksichtigung der
voraussichtlich niedrigeren Ergebnisse der Jahre 2016 bis 2018 wird mit noch
ausreichenden Fondsmitteln im Jahr 2020 gerechnet.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Insgesamt ist geplant, rd. 0,9 Mio. EUR an die einzelnen kirchlichen Ebenen aus
dem Überbrückungsfonds bereitzustellen. Die Inanspruchnahme seitens der
Gesamtkirche ist hierbei mit rd. 0,5 Mio. EUR konkret aus im Übergangsstellenplan
angesiedelten Stellen abgeleitet. Die Auszahlungen an Kirchengemeinden und
Dekanate (zusammen 0,4 Mio. EUR) sind geschätzt.

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B14007 Überbrückungsfonds

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

7. Sonstige ordentliche Erträge 04.700 18.650 -18.650

04.700 18.650 -18.6508. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -492.471-715.862 -611.544 119.073

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-400.000-400.000 -400.000 0

-892.471-1.115.862 -1.011.544 119.07315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-892.471-1.111.162 -992.894 100.42316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-892.471-1.111.162 -992.894 100.42320.Ordentliches Ergebnis

-892.471-1.111.162 -992.894 100.42324.Jahresergebnis vor Steuern

-892.471-1.111.162 -992.894 100.42326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 892.4711.111.162 992.894 -100.423

00 0 030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil für Versorgungs- ,Beihilfe- und sonstige Kosten
aus BB "Allg. Finanzwesen"

-107.724-143.226 -313.433 205.709
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B14008 Kirchensteuerverwaltung / Clearing

Einnahmen aus KirchensteuernBeschreibung

- Ordnungsgemäße Überführung der bei den Finanzämtern eingegangenen
Kirchensteuern in den Haushalt der EKHN.
- Periodengerechte Zuordnung des Steueraufkommens.

Ziel/e

- Verwaltungskostenentschädigung für die staatliche Finanzverwaltung in Höhe von
3 % (Land Hessen) und 4 % (Land Rheinland-Pfalz) des Kirchensteueraufkommens.
- Gliederung des Aufkommens in Kirchensteuern aus Lohnsteuer,
Kapitalertragsteuer(Abgeltungsteuer) und Kirchensteuern aus veranlagter
Einkommensteuer.
- Verrechnung mit laufenden Clearing-Zahlungen an bzw. von der EKD sowie
Soldatenkirchensteuer etc.
 - Zuführung an die Clearing-Rückstellung.

Leistungen zur Zielerreichung

Das Ergebnis 2018 (498,2 Mio. EUR) lag um 11,8 Mio. EUR unter den geplanten
Einnahmen.  Allerdings ist die Planunterschreitung durch einzelfallbezogene,
veranlagungstechnische Sondereffekte in Höhe von rd. 30 Mio. EUR verursacht.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Der Planansatz ist erstmals seit Jahren gegenüber dem Vorjahr nicht angehoben
worden. Siehe hierzu allgemeiner Erläuterungsteil.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

- Siehe allgemeiner Erläuterungsteil.
- Der Clearing-Rückstellung sollen 6 Mio. EUR zugeführt werden, um das Risiko
einer Rückzahlung aus dem Aufkommen des Jahres 2019 abzubilden. Der Betrag
wurde um 1 Mio. EUR gegenüber dem Haushalt 2019 abgesenkt.

Erläuterungen zu Ressourcen

B14008 Kirchensteuerverwaltung / Clearing

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 530.000.000510.000.000 530.000.000 0

530.000.000510.000.000 530.000.000 08. Summe der ordentlichen Erträge

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-6.000.0000 -7.000.000 1.000.000

-6.000.0000 -7.000.000 1.000.00015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

524.000.000510.000.000 523.000.000 1.000.00016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

524.000.000510.000.000 523.000.000 1.000.00020.Ordentliches Ergebnis

524.000.000510.000.000 523.000.000 1.000.00024.Jahresergebnis vor Steuern

524.000.000510.000.000 523.000.000 1.000.00026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

524.000.000510.000.000 523.000.000 1.000.00030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B14009 Sammelversicherungen

VersicherungBeschreibung

finanzielle Absicherung der Kirchengemeinden, Dekanate, Gesamtkirche und
kirchlichen Zweckverbände sowie sonstiger kirchlicher Einrichtungen.

Ziel/e

Gebäude-und Inventarversicherung mit den Risiken Feuer, Leitungswasser, Sturm
und Einbruch/Diebstahl; Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenversicherung,
Vertrauensschadenversicherung, Unfallversicherung, Dienstreise-
Kaskoversicherung

Leistungen zur Zielerreichung

-Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

KeineSchwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Seit 2017 wird von der Gesellschaft für diakonische Einrichtungen eine Beteiligung
(30 TEUR Erstattungen ) an den Kosten der Sammelhaftpflicht (125 TEUR)
eingefordert. Zahlungen anderer Einrichtungen für Berufsgenossenschaftsbeiträge
werden im Aufwand gebucht.

Erläuterungen zu Ressourcen

B14009 Sammelversicherungen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 090.473 0 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 00 30.000 -30.000

090.473 30.000 -30.0008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -730.000-712.000 -719.000 -11.000

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.211.000-2.940.517 -2.884.110 -326.890

-3.941.000-3.652.517 -3.603.110 -337.89015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-3.941.000-3.562.044 -3.573.110 -367.89016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-3.941.000-3.562.044 -3.573.110 -367.89020.Ordentliches Ergebnis

-3.941.000-3.562.044 -3.573.110 -367.89024.Jahresergebnis vor Steuern

-3.941.000-3.562.044 -3.573.110 -367.89026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-3.941.000-3.562.044 -3.573.110 -367.89030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B14010 Sonstige Vermögensverwaltung

- Finanzielle Abwicklung von Zahlungsströmen aus und an Vermögen, das anderen
Bereichen des Haushalts nicht zuzuordnen ist.
- Verwaltung kleinerer Nachlässe
- Weinbauverwaltung.
- Verzinsung des Treuhandvermögens im Kassenbestand.

Beschreibung

Vollständige Veranschlagung und Verbuchung von Einnahmen und Ausgaben des
an anderer Stelle des Haushalts nicht erfassten Kirchen-, Pfarrei-, Stiftungs-, und
sonstigen Finanzvermögens.

Ziel/e

Rechtzeitige und umfassende Ermittlung und Erfassung der erforderlichen
Finanzdaten.

Leistungen zur Zielerreichung

-Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Die Verzinsung des Kassenbestands des Treuhandvermögens, der für
Auszahlungswünsche der Anleger vorgehalten werden muss, wird im Jahr 2020
eingestellt. Das gesamtkirchliche Liquiditätsmanagement kann aufgrund der
anhaltend tiefen Leitzinsen keine Erträge mehr aus Tagesgeld erwirtschaften.
Haushaltsentlastung: 1,7 Mio. EUR.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

- Die Erträge aus der Verzinsung des Kassenbestands werden wegen des Zinstiefs
am Markt für kurzfristige Geldanlagen mit „0“ geplant.
- Weitere Haushaltsansätze für Weinbauverwaltung (Pacht; Personalkosten-
erstattungen), Nachlässe Uhl und Wastl
- Der Ausgleich der Sonderzahlung für die Zentrale Pfarreivermögen entfällt ab
2020. Diese wird im Abführungsbetrag der ZPV an den EKHN-Haushalt für die
Pfarrbesoldung berücksichtigt (Budgetbereich 1).

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B14010 Sonstige Vermögensverwaltung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 6.0006.000 6.000 0

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 6.3406.340 6.340 0

7. Sonstige ordentliche Erträge 6.6676.667 6.667 0

19.00719.007 19.007 08. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -17.177-16.393 -16.740 -437

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-6.000-92.500 -76.000 70.000

12.Sach- und Dienstaufwendungen -31.100-18.990 -31.100 0

-54.277-127.883 -123.840 69.56315.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-35.270-108.876 -104.833 69.56316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 10.30010.220 10.300 0

18.Finanzaufwendungen 0-1.700.000 -1.700.000 1.700.000

10.300-1.689.780 -1.689.700 1.700.00019.Finanzergebnis

-24.970-1.798.656 -1.794.533 1.769.56320.Ordentliches Ergebnis

-24.970-1.798.656 -1.794.533 1.769.56324.Jahresergebnis vor Steuern

-24.970-1.798.656 -1.794.533 1.769.56326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen -2.140-3.170 -2.140 0

-27.110-1.801.826 -1.796.673 1.769.56330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen 0-5.500 0 0

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B14011 Staatsleistungen

In den Staatskirchenverträgen mit den Ländern Hessen und Rheinland - Pfalz aus
den Jahren 1960 bzw.1962 sind Staatsleistungen als Gesamtzuschuss zugunsten
der Ev. Kirchen in diesen Ländern festgelegt. Diese ersetzen frühere Dotationen für
""kirchenregimentliche Zwecke"" sowie Zuschüsse für Zwecke der Pfarrerbesoldung
und -versorgung und ""katastermäßige Zuschüsse"". Die in den Verträgen
festgelegten Beträge sind seit Beginn der Zahlungen gemäß der Veränderung der
Besoldung der Landesbeamten anzupassen und damit dynamisiert.
Die Erstattungen für den Religionsunterricht wird weiterhin im Budgetbereich
Handlungsfeld Bildung, Unterbudget B04103 Religionsunterricht veranschlagt. Es
handelt sich hierbei nicht um pauschale Staatsleistungen.

Beschreibung

Vereinnahmung der vertraglich festgelegten pauschalen Zuschüsse der Länder an
die EKHN zu anteiligen Haushaltsdeckung insbesondere (aber nicht nur) für den
Bereich der Pfarrerversorgung und -besoldung.

Ziel/e

Überprüfung der betragsmäßigen BerechnungenLeistungen zur Zielerreichung

-Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

-Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

-Erläuterungen zu Ressourcen

B14011 Staatsleistungen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

3. Zuschüsse von Dritten 16.178.00014.587.000 15.104.000 1.074.000

16.178.00014.587.000 15.104.000 1.074.0008. Summe der ordentlichen Erträge

16.178.00014.587.000 15.104.000 1.074.00016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

16.178.00014.587.000 15.104.000 1.074.00020.Ordentliches Ergebnis

16.178.00014.587.000 15.104.000 1.074.00024.Jahresergebnis vor Steuern

16.178.00014.587.000 15.104.000 1.074.00026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

16.178.00014.587.000 15.104.000 1.074.00030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

445



Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B14012 Darlehen

In dem Unterbudget werden ausschließlich die mit der Darlehensvergabe der EKHN
an Dritte verbundenen Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Es handelt sich
daher ausschließlich um Zinserträge und ggf. außerordentliche Aufwendungen
(niedergeschlagene Forderungen).

Beschreibung

1. Die Vergabe von Darlehen erfolgt in erster Linie und regelmäßig an
Kirchengemeinden, insbesondere zur Mitfinanzierung von Baumaßnahmen und als
befristeter Ersatz von Eigenmitteln.
2. Zur Vorfinanzierung von Kosten im Zusammenhang mit Grunderwerb oder für die
Erschließung von Grundstücken können Kirchengemeinden,
Kirchengemeindeverbände und Dekanate Darlehen erhalten.
3. Kirchengemeinden, Kirchengemeindeverbände und Dekanate können auch
unabhängig von Baumaßnahmen bei besonderen Finanzierungsbedarfen Darlehen
erhalten.
4. Sonstige Darlehen sollen insb. der Gesamtkirche nahestehenden kirchlichen oder
diakonischen Trägern die Finanzierung von Investitionen ermöglichen oder
erleichtern.

Ziel/e

Die Darlehen für kirchengemeindliche Baumaßnahmen und zum Grunderwerb / für
Erschließungskosten werden in der Regel zinslos bewilligt. Die Laufzeiten belaufen
sich im Regelfall zwischen 10 und 20 Jahren. Besondere Darlehen an
Kirchengemeinden und Dekanate können auch verzinslich bewilligt werden.
Darlehen an sonstige Dritte werden grundsätzlich verzinst, allerdings oftmals zu
ermäßigten Konditionen. Laufzeiten werden individuell ausgestaltet.

Leistungen zur Zielerreichung

-Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Die beiden Darlehen an die Studierendenwohnheime zum Bau des Susanna-von-
Klettenberg-Hauses wurden in den Mandanten 21 (Treuhandvermögen) umgebucht.
Die entsprechenden Zinserträge fallen künftig ebenfalls in diesem Mandanten an.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Das Volumen der geplanten Darlehensvergabe beträgt 11,185 Mio. Euro. Die Mittel
sind im Investitions- und Finanzierungshaushalt ausgewiesen (als Teil von Ziffer 1
Investitionen / Anlagen-zu- und –abgänge).
Auf eine Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Darlehen wird im Jahr 2019
planerisch verzichtet, weil dies zum Haushaltsausgleich nicht erforderlich ist.
3,0 Mio. Euro sind als Übergangsdarlehen für die Pfarrhausunterhaltung verlängert
worden.
Die Planung der sonstigen Darlehen auf dem hohen Niveau von 3,0 Mio.  Euro
resultiert aus einer zeitlichen Verschiebung des bereits 2017 eingeplanten
Darlehens von 3,0 Mio. Euro für die Diakonie Hessen für eine Umbaumaßnahme
des regionalen diakonischen Werkes Groß-Gerau / Rüsselsheim auf einem
kirchlichen Areal in Groß-Gerau (ehemalige Versöhnungsgemeinde).

Erläuterungen zu Ressourcen
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

B14012 Darlehen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

17.Finanzerträge 5.000150.000 20.000 -15.000

5.000150.000 20.000 -15.00019.Finanzergebnis

5.000150.000 20.000 -15.00020.Ordentliches Ergebnis

5.000150.000 20.000 -15.00024.Jahresergebnis vor Steuern

5.000150.000 20.000 -15.00026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

5.000150.000 20.000 -15.00030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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Haushalt 2020

Mandant 900010001 Gesamtkirche

Unterbudget B14014 Gesamtkirchliche Rückstellungen / Rücklagen

Einnahmen aus ordentlichen Kapitalerträgen des gesamtkirchlichen Vermögens,
Entnahmen aus zweckgebundenen oder allgemeinen Rücklagen (ggf. insbesondere
zum Haushaltsausgleich) sowie Zuführungen an allgemeine oder zweckgebundene
Rücklagen.

Beschreibung

Abbildung der Verwendung gesamtkirchlicher Vermögenserträge;
ggf. Sicherung des Vermögens durch (Teil-)Wiederzuführung der Erträge an die
Rücklagen
Herstellung des Haushaltsausgleichs.

Ziel/e

Vereinnahmung der ordentlichen Erträge der gesamtkirchlichen Rücklagen;
Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, falls der Haushaltsausgleich nicht anders
hergestellt werden kann;
ggf. Teilzuführung der Vermögenserträge an Rücklagen zwecks Kapitalerhalt bzw.
zur Dotierung zweckbestimmter Rücklagen.

Leistungen zur Zielerreichung

Der Jahresabschluss liegt noch nicht vor.Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Auf die Rücklagenentnahme zum Haushaltsausgleich wird verzichtet. Bereinigt um
Aufwendungen aus Rückstellungen und Abschreibungen (sowie investive
Rücklagenbewegungen) schließt der Haushalt mit einem positiven Bilanzergebnis
ab. Da nach Schätzungen die Finanzdeckung der Rücklagen im Haushaltsjahr 2020
gewährleistet ist, ist keine Reduktion der Rücklagen aus dem Blickwinkel der
Finanzdeckung erforderlich.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Die ordentlichen Vermögenserträge sind mit 15 Mio. EUR eingeplant. Mittelfristig ist
nicht mit einem Anstieg des Zinsniveaus in der Euro-Zone zu rechnen, so dass die
Erträge nur geringfügig erhöht fortgeschrieben wurden. Die Zuführung an die
Substanzerhaltungsrücklage für Kirchengemeinden ist im Budgetbereich 1
eingeplant.

Erläuterungen zu Ressourcen

B14014 Gesamtkirchliche Rückstellungen / Rücklagen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

17.Finanzerträge 15.000.00013.500.000 14.000.000 1.000.000

15.000.00013.500.000 14.000.000 1.000.00019.Finanzergebnis

15.000.00013.500.000 14.000.000 1.000.00020.Ordentliches Ergebnis

15.000.00013.500.000 14.000.000 1.000.00024.Jahresergebnis vor Steuern

15.000.00013.500.000 14.000.000 1.000.00026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

15.000.00013.500.000 14.000.000 1.000.00030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:
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2019 2020
BBesO
KDO

Stellen-
umfang

Stellen-
umfang

A 12 1,00 1,00

A 11

E 12

E 11 1,00 1,00

E 10

E 09

E 08 4,00 4,00

E 07

E 06

E 04

E 03

E 02 0,22 0,22

Planstellen 6,22 6,22

Stellenplan 2020

Übergangsstellenplan 2025
Teil I

Budgetbereich 8.1 - 8.4 :
Stellenabbau und Personalentwickung

Gesamtkirchliche Dienstleistungen, Kirchenverwaltung

Übergangsstellenplan um den Abbau von Stellen im Rahmen der Einsparungen zu 
Perspektive 2025 abzubilden. Er dokumentiert zum einen den aktuellen sowie den 
künftigen Abbau von Stellen und stellt zum anderen die Ressource für 
Personalentwicklungsmaßnahmen dar. Diese betreffen in der EKHN ausgebildete 
Bachelorstudent/-innen, welche sich innerhalb von zwei Jahren nach 
Ausbildungsende auf freie Planstellen bewerben können. Seit dem Haushalt 2013 
werden nach Studienende keine Verbeamtungen mehr vorgenommen.
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2019 2020
BBesO
KDO

Stellen-
umfang

Stellen-
umfang

PfrGeh. + Zul. A 15 1,00

PfrGeh. / E 12 0,50

PfrGeh. 3,25 10,25

A 16

A 15 1,00 1,00

A 14

A 13

A 12

A 11

A 10

E 13

E 12

E 11

E 10 0,64 1,00

E 09

E 08

E 07 0,40 0,40

E 06

E 05

Planstellen 5,29 14,15

Stellenplan 2020

Übergangsstellenplan 2025
Teil II

Budgetbereiche 2 - 13 und 8.5 

Übergangsstellenplan um den künftigen Stellenabbau im Rahmen von 
Perspektive 2025 in den Budgetbereichen des gesamtkirchlichen Stellenplanes 
abzubilden. Die Finanzierung erfolgt aus dem Überbrückungsfonds. 

Stellenplan 2020:

 -  0,50   Pfarrstelle zur Mitarbeit im Herborner Gemeinschaftsverband
 + 1,00   Landesposaunenwart SN/ RH
 + 0,50   Altenheimseelsorge Kronberg I: Altkönigstift und Seniorenstift 
              Hohenwald in Kronberg - Oberhöchststadt
 -  0,50   Pfarrerstelle Gehörlosenseelsorge Vogelsbergkreis
 + 1,00   Studienleitung Relpäd. Zentrum 
 + 9,00   Pfarrstellen der Stadtkirchenarbeit
 -  0,64   Fachberater*in Kindertagesstätten
 -  1,00   Pfarrstelle Referent/in für externe Kommunikation, Veranstaltungen
               und Gemeinde Diakonie
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Anlage 1  Wirtschaftspläne 
1.1 Ev. Schulwerk in Hessen und Nassau  
1.2 Evangelische Jugendbildungsstätte Kloster Höchst 
1.3 Evangelische Jugendburg Hohensolms 
1.4 Martin-Niemöller-Haus Arnoldshain 
1.5 Tagungsstätte im Theologischen Seminar Herborn 
1.6 Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision 
1.7 BgA im Zentrum Verkündigung 
1.8 EKHN- Shop  
1.9 Propst Ernst zur Nieden-Stiftung 

1.10 Hermann Schlegel-Stiftung 
1.11 Geschwister Renate Knautz & Erhard Heer-Stiftung 
1.12 Stiftung „Bekennen und Versöhnen“ des Evangelischen Bundes 
1.13 Hildegard und Karl Bär-Stiftung 
1.14 Gemeinde im Aufbruch 
1.15 Scio-Stiftung für Kirchen- und Kirchenzeitgeschichte am Helmut-Hild-Haus der 

EKHN 
1.16 Hans und Maria Kreiling Stiftung 
1.17 Kinder- und Jugendstiftung 
1.18 Posaunenwerk 
1.19 Chorverband 

Anlage 2  Mittelfristige Ergebnisprojektion bis 2023 

451



452



Haushalt 2020

Mandant 900010080 Schulwerk der EKHN

Unterbudget 0080_V Ev. Schulwerk in Hessen und Nassau

Die Errichtung des Ev. Schulwerks in Hessen und Nassau als nicht rechtsfähige
kirchliche Anstalt öffentlichen Rechts erfolgt durch die Zusammenführung der vier
Schulen:

1. Ev. Gymnasium Bad Marienberg: Staatlich genehmigtes und anerkanntes
Ganztagsgymnasium (Sekundarstufe I und II). 509 Schülerinnen und Schüler
besuchen die Sekundarstufe I, 216 Schülerinnen und Schüler besuchen die
Sekundarstufe II. Das Abitur wird nach neun Jahren (G9) erreicht.

2. Ev. Oberstufengymnasium Laubach-Kolleg: Gymnasiale Oberstufe und Kolleg mit
Wohnheim (Staatlich anerkannte Modellschule zur Integration von Schülern im 1. +
2. Bildungsweg) sowie Realschule für Erwachsene.

3. Die Ev. Grundschule in Freienseen arbeitet reformpädagogisch nach dem
Konzept des Jena-Plans. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 1 - 4, hat zusätzlich eine
Förderstufe (Jahrgangsstufe 5 und 6) und arbeitet inklusiv. Der Unterricht erfolgt in
jahrgangsgemischten Lerngruppen (Jg. 1-3; Jg. 4-6). Die Schule ist konzipiert als
Ersatzschule "in der Region für die Region". Die Trägerschaft ist in einer gGmbH
geregelt (EKHN, Dekanat und Gemeinde sind Gesellschafter).

4. Die Grundschule in Weiten-Gesäß ist genauso konzipiert wie unter 3.
beschrieben, allerdings ohne Förderstufe für Jahrgangsstufe 5 und 6.

Beschreibung

Anlage 1.1
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1. Bildungs- und Erziehungsgrundsätze der Schule: Jeder Mensch ein einzigartiger
Gedanke Gottes. Schülerinnen und Schüler werden entsprechend den persönlichen
Begabungen, Fähigkeiten und Schwächen anerkannt und beschult. Jeder Mensch
ganzheitlich gedacht. Schülerinnen und Schüler werden ganzheitlich in ihren
Anlagen und Interessen gefördert. An der für alle verpflichtende Ganztagsschule gibt
es viele Bildungsangebote, die die musisch-ästhetischen oder die sportlichen
Begabungen fördern. Zudem wird schulisches Wissen und Fachwissen
(Bildungsstandards) mit Orientierungswissen verbunden, die soziale und personale
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler gleichwertig gefördert und religiöse
Sozialisation und Werteerziehung zentral im schulischen Bildungsangebot verankert.
Ein ganzheitliches Bildungsverständnis fördert die Lernmotivation, begründet
nachhaltiges wirksames Lernen und bildet starke Persönlichkeiten mit Rückgrat, die
im modernen Berufsleben und in einer modernen Gesellschaft ihren Weg finden.
Jeder Mensch zur Gemeinschaft bestimmt. Diakonisches Lernen und diakonisches
Handeln bestimmen den Schulalltag (Schülerlotsen, Foodscouts, Streitschlichter,
Busbegleiter, "SuSi - Schüler" unterstützen Schüler-Nachhilfe, diakonische
Arbeitsgemeinschaften - "Zeit für andere").

2. Lernen, verstehen -  Leben gestalten!: 3-jähriger Bildungsgang zur Erreichung der
allgemeinen Hochschulreife/Abitur im 1. und 2. Bildungsweg (GO+Kolleg) mit der
Profilierung eines Bildungsangebots, das die religiösen, musischen, künstlerischen,
sportlichen und altsprachlichen Fächer im Leistungskursangebot stärkt. Profilierung
der Einführungsphase in den UR ergänzenden Studiennachmittagen in vier Profilen
(Ökologie, Kultur, Sprachen, Gesell. Verantwortung), die in  Theorie-Praxis-
Verschränkung (Experten von außen/Zusammenarbeit mit Betrieben, Universitäten
und Fachhochschulen) mit Portfolio und Feedback-Kultur die Schülerinnen und
Schüler aus ihren je individuellen Bildungssituationen abholen (G8/G9 und 2.
Bildungsweg). Kompensations- und Förderangebote, Zertifikatskurse und Tutorien
ergänzen den regulären Unterricht. Kompetenzen und Eigenverantwortung der SuS
werden förderlich gestärkt. Wahlpflichtunterricht und Arbeitsgemeinschaften werden
integrativ für SuS aller Schulformen (GO/Kolleg + RSfE) angeboten.
Digitalisierung/Medienkompetenz ist in den Unterricht jedes Faches integriert.
Eine Naturwissenschaft kann ab 2021 bilingual angewählt werden.
Studiennachmittage und Praktika machen Bildung im regionalen und überregionalen
Raum erlebbar (Sozialpraktikum, ökologisches Praktikum, kulturelles Praktikum und
Sprachenpraktikum). In der Qualifikationsphase gibt es das Angebot von optional
drei Leistungskursen.  Zusätzlich wird das soziale Engagement u. a. im
Sozialpraktikum als Einsatz für die Schwachen der Gesellschaft gestärkt und die
Pluralität und Förderung der Gemeinschaft in Projektarbeiten  sowie den
Studiennachmittagen geübt. Insbesondere die Bewahrung der Schöpfung wird als
Umweltschule auf allen Ebenen gelebt.

3. Evangelisch qualifizierte Schulbildung und Förderung für die Kinder, individuell
nach Maßgabe ihres Entwicklungsstandes. Dabei soll möglichst kein Kind verloren
gehen (Inklusion). Im Wochen- und Kirchenjahreszyklus werden spirituelle Angebote
gemacht und die christlichen Feste begangen. Die Schülerinnen und Schüler
werden mit christlicher Tradition und mit dem Evangelium vertraut.

4. Siehe 3.

Ziel/e

Anlage 1.1
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Eine Ausnutzung der finanziellen Unterstützung durch Bund und Länder im Rahmen
des Digitalpaktes wird angestrebt.

1. Unterricht zur Erreichung der Hochschulreife (Abitur), Berufspraktikum,
diakonisches Praktikum, Einkehr- und Orientierungstage, diakonisches Lernen,
ökologische Bildungsinhalte ("Bewahrung der Schöpfung"), Sozialpraktikum,
Klassen- und Studienfahrten, modulare Medienerziehung in der Sekundarstufe I,
Präventionsprogramm mit Bildungsangeboten, Inklusionsprogramm mit
Bildungsangeboten, verstärkte Flüchtlingshilfe in der Jahrgangsstufe 5 - 7 durch
aktive Mitarbeit bei der Integration ins Schulsystem, Kooperation mit
außerschulischen Partnern (Kirchengemeinden, Diakonie, Deutsche Telekom,
Fraunhofer Institut, bundesweite Bildungsnetzwerke, Zusammenarbeit mit
Stiftungen, Unternehmen der Region) umfangreiche Lernangebote im
Ganztagsschulbereich, ökologisches Praktikum, kulturelles Praktikum, internationale
Austauschprogramme. In der Unterrichtspraxis wird der Schwerpunkt auf
schülerorientierte und kooperative Lernformen gelegt. Hierbei spielen auch die
digitalen Medien eine zentrale Rolle, die in das Lernen mit und über Medien
fächerübergreifend eingebunden sind. In Zusammenarbeit mit der
Mitarbeitervertretung werden Schulqualitätsprogramm und Mitarbeiterqualifizierung
kontinuierlich weiterentwickelt.

2. Unterricht zur Erreichung der Hochschulreife (Abitur), Sozialpraktikum,
ökologisches Praktikum, kulturelles Praktikum, Sprachenpraktikum und Projekte zur
Förderung der Schulgemeinschaft, der Umweltverantwortung sowie des
interkulturellen Lernens und Lebens. Die Projektförderung durch das Land Hessen
sollte zukünftig auch wieder im Bereich Erasmus plus erfolgen. Die Partnerschaft mit
dem Noble College in Indien im Rahmen der Partnerschaftsarbeit der EKHN
Oberhessen findet zukünftig verstärkt über die neuen Medien statt. Erweiterung des
Fachangebotes zur Zertifizierung im Bereich Sprachen (Graecum,Latinum, DELF
u.a.) sowie Erweiterung des pädagogischen Angebots: Medienkompetenz / iPads in
allen Klassen und Zusatzzertifikat "Hessisches-Internationales Abitur" - dies in
Zusammenarbeit mit dem Schulverbund mit individueller Förderung von
Begabungen (Be- und Entschleunigung).

3. Die inklusive Arbeit wird durch die Schulleitung und entsprechend ausgebildete
Fachkräfte sichergestellt. Die Arbeit am reformpädagogischen und am
evangelischen Profil muss ständig fortgesetzt werden (Qualitätsentwicklung). Etwa
183 Schultage (7.30 Uhr bis 15.15 Uhr offen), 4 Klassenfahrten, Projekte
(Arbeitsgemeinschaften, Dorffeste, Wander – und Waldtage, Ausflüge),
Elternabende, 4 Gottesdienste.

4. Die inklusive Arbeit wird durch die Schulleitung und entsprechend ausgebildete
Fachkräfte sichergestellt. Die Arbeit am reformpädagogischen und am
evangelischen Profil muss ständig fortgesetzt werden (Qualitätsentwicklung).
1 Klassenfahrt, Projekt- und Fachtage, Arbeitsgemeinschaften, Elternabende und
Gottesdienste

Leistungen zur Zielerreichung

Anlage 1.1
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1. Im Rahmen der Schulentwicklung wird die pädagogische Arbeit mit Hilfe des
Programms INES des Bildungsministeriums RLP fortlaufend evaluiert. In
Abstimmung mit den Schulgremien (SEB, SV, Gesamtkonferenz,
Gesellschafterversammlung und MAV)  wurden als Ergebnis der Evaluation die
Schwerpunkte zukünftiger Studientage erarbeitet, die SV-Arbeit gestärkt und das
Angebot der Mittagsverpflegung inklusive Mensaerweiterung, finanziert durch das
Land RLP und den Landkreis, verändert. Für die Ober- und Mittelstufe wurden neue
Studienfahrten (China, New Orleans) in das Fahrtenprogramm der Schule
aufgenommen. Die Medienausstattung wurde erweitert, um allen Schülerinnen und
Schüler die Teilhabe an der Digitalisierung im Bildungsbereich zu ermöglichen.

2. Die Schülerzahl hat sich trotz des demographischen Wandels für das Laubach-
Kolleg noch immer positiv dargelegt mit insgesamt 280 SuS im SJ  2018/19 und 270
SuS im SJ 2019/20. Das Wohnheimgebäude mit den Übernachtungstrakten, dem
Speisesaal und den Klassenräumen ist im Rahmen des Projektes zur Unterbringung
von Flüchtlingen brandschutztechnisch ertüchtigt worden. Es folgte in einem
weiteren Schritt die endgültige Aufschaltung der Rauchmelder auf die
Hauptmeldeanlage.
Das Angebot von Studier- und Wohnheimzimmern in der Vorgabe Vermietung von
Zimmern für Schülerinnen und Schüler ab 18 Jahren. Eine über 60% Auslastung der
beiden Wohnheimbereiche hatte vorwiegend durch die neue Schulform Realschule
für Erwachsene zur Folge. Es wurden somit gestiegene Mieterträge generiert. Die
Vermietung erfolgt für die Dauer der Schulzeit in der Realschule (2,5 Jahre) und wird
von den zuständigen Arbeits- und Sozialämtern übernommen. Aktuell wird der letzte
Jahrgang in der RSfE unterrichtet. Das Wohnheim wird z.Zt. in einem Trakt-
zunehmend von SuS der GO genutzt.
Der Kindergarten und die Grundschule Freienseen konnten als Kunden akquiriert
werden.
Die jährliche Rüstzeit ist ein kontinuierlicher Bestandteil der Lehrerfortbildungen. Das
Land Hessen hat die Comenius-Arbeit in den Bereich Erasmus plus überführt. Im
Rahmen dieses Programms sollte es wieder eine Beteiligung in der europäischen
Zusammenarbeit geben. Die Schule und das Wohnheim arbeiten zunehmend im
Bereich Internationalität.

3. Die aktuelle Schülerzahl im Schuljahr 2019/20 ist 82.
Ein Kleinbus wird dauerhaft vom Laubach-Kolleg gemietet (250 Euro/Monat) und
eine Busfahrerin wurde in Teilzeit an der Freienseener Schule im Rahmen des
schulischen Stellenplans angestellt. Zusätzlich zu den Kindern aus Altenhain werden
weiterhin fünf weitere Kinder transportiert, deren Eltern einen Beitrag zu den
Fahrtkosten leisten (30 Euro/Monat). Somit wurden die Transportkosten deutlich
reduziert.

Aktueller pädagogischer Schwerpunkt: Erarbeitung eines Ganztagskonzeptes im
Rahmen einer AG mit Eltern und Kolleg*innen. Vorbereitung des 20jährigen
Jubiläums im Herbst 2019.

4. Die Schülerzahl ist gestiegen von 31 auf 37 Schülerinnen und Schüler.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Anlage 1.1
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1. Die digitale Infrastruktur der Schule wird mit Mitteln des Landes und der
Schulstiftung weiter ausgebaut. Das pädagogische Medienprogramm der Schule
wird in den einzelnen Fachschaften überarbeitet. Die Einführung digitaler
Lehrbücher wird weitergeführt. Den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe wird
ermöglicht, Tabletcomputer für die Dauer der Oberstufe auszuleihen. In diesem
Rahmen sind zwei Studientage mit externen Referenten geplant.  Im Rahmen eines
Schulversuches soll das digitale Klassenbuch, das vom Land RLP zugelassen
wurde, zur schulinternen Kommunikation  und zur externen Kommunikation getestet
werden. Für die Oberstufe wird das Programm  „Studienstufe plus“ eingeführt. Das
Programm enthält folgende Ziele: Moderne Unternehmen und Arbeitswelten
kennenlernen; Vermittlung fachübergreifender Studien- und Berufskompetenzen;
Vermittlung interkultureller Kompetenzen; Kooperation mit externen Partnern.

2. Das Projekt „Integration durch Wohn- und Bildungsangebot am Laubach-Kolleg“
ist im Juni 2016 gestartet. Zurzeit besuchen 4 geflüchtete SuS die GO, 17
Schüler/innen den Abschlussjahrgang (R4). Es wohnen 10 junge Erwachsene im
Wohnheim. Die Bewohner/innen kommen aus Deutschland, Eritrea, dem Irak,
Syrien, Afghanistan und aus Korea. Bei den meisten ist der Asylantrag
abgeschlossen und sie haben eine Aufenthaltserlaubnis von 3 Jahren, bei einigen
auch eine Aufenthaltserlaubnis für ein Jahr. Darüber hinaus sind noch einige
Bewohner/innen im Asylverfahren. Finanziell werden einige Bewohner/innen
entweder vom Sozialamt oder dem Jobcenter unterstützt. Die Bedeutung der
Umsetzung dieses Pilotprojektes zur Integration von Geflüchteten in einen
Schulbetrieb mit der Aussicht, einen vollwertigen in Deutschland anerkannten
Abschluss zu erzielen, hat eine breite Basis der Zustimmung erfahren und wird von
allen Seiten (Kirchenleitung, Kultus- und Sozialministerium des Landes Hessen)
unterstützt. Allerdings sinkt die Nachfrage für diesen Schul- und Wohnbereich
(sinkende Zahl der Geflüchteten), so dass nach dem Projektzeitraum (bis 2020/21)
die Schulform RSfE/Geflüchtete auslaufen wird. Im Schuljahr 2018/19 hat es
letztmalig einen fehlenden Jahrgang von SuS wegen der Umstellung von G8 auf G9
(Vogelsbergschule in Schotten) gegeben. Wir werden drei Jahre einen respektabel
stabilen Jahrgang in der GO haben.
Hierzu sind intensive Gespräche mit den Verantwortlichen und mit den internen und
externen Gremien geführt worden und werden auch weiterhin geführt. Zum einen hat
sich daraus die Profilierung des päd. Angebotes am Laubach-Kolleg entwickelt und
zum anderen ist eine außerordentlich intensive Zusammenarbeit in der Fortführung
des Schulverbunds im Benehmen mit den kirchlichen und den staatlichen Stellen
unter Berücksichtigung des demografischen Wandels umgesetzt worden. Die
Schülerzahl am Laubach-Kolleg liegt 2019/20 bei ca. 270 SuS.

3. Die Schülerzahl wird im Schuljahr 2019/20 bei mindestens 85 Schülern liegen.
Das kommende Schuljahr wird geprägt sein durch die konkrete Planung für den
Ganztag, sofern von der Kirchenverwaltung unterstützt.
Eine Überführung der Grundschule in das Schulwerk ist für den 01.01.2020 geplant.
Die vorbereitenden Arbeiten aus dem Bereich der Buchhaltung und
Geschäftsführung laufen bereits. Eine in diesem Zusammenhang Kontrolle aller
relevanten Vorschriften aus Brand- und Sicherheitsbereichen erfolgt im Zuge der
Eingliederung in das Schulwerk.

4. Die Schülerzahl wird ansteigen auf 41 Schülerinnen und Schüler. Schwerpunkt im
Schuljahr 2019/2020: Es werden Fachtage zum Bienenprojekt angeboten.
Die Grundschule wird zum 01.01.20 in das Schulwerk überführt, die derzeitige
Abweichung aller relevanten Geschäftsvorgänge und Buchungen finden bereits seit
01.01.19 im Schulwerk statt. Die anstehende Übernahme geht einher mit einer
Überprüfung aller wichtigen Vorschriften zum Betrieb einer Schule.
Arbeitsgruppe: Evangelisches Profil und Arbeitsgruppe Neugestaltung Schulhof.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

Anlage 1.1
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1. Einnahmen über Förderverein (285.000 €), Westerwaldkreis (150.000 €) und Land
RLP (3.000.000 €), eine genaue Spitzabrechnung erfolgt immer im Folgejahr.

2. Projektierte Einnahmen über Kommunalverbände (120.000 €), Wohnheim (35.000
€) und Land Hessen (1.750.000 €).
Zuschuss des HKM (Ersatzschulfinanzierung) sowie der Kommunen des Landes
Hessen (Gastschulbeiträge) berechnet sich auf die Schülerzahl von aktuell ca. 270
SuS. Die neue Schulform Realschule für Erwachsene wird über das Land Hessen
als Pilotprojekt im Bereich der Ausweitung des Stellplanes refinanziert. Im
Stellenplan ist die Abdeckung des Unterrichts über Kirchenbeamte, beurlaubte
Landesbeamte und über Angestellte abgesichert. Ausgabenverringerung über
Eigenleistungen im Bereich Haustechnik und Geschäftsführung.

3. Einnahmen über Kommunalverbände (34.919 €) und Land Hessen (408.625 €)
Die bisher nicht besetzte Stelle einer Pädagogischen Aushilfe (0,28) soll besetzt
werden, um eine stabile Schülerbetreuung zu ermöglichen.

4. Einnahmen über Land Hessen (180.000 €).

Finanzierung:
3., 4. Landesmittel aus der Privatschulfinanzierung, Gastschulbeiträge der
Landkreise und Kirchensteuermittel sowie projektbezogene Förderung durch den
Förderverein (Schülerbetreuung, Schulhofgestaltung, Raumgestaltung).

Erläuterungen zu Ressourcen

Anlage 1.1

458



Haushalt 2020

Mandant 900010080 Schulwerk der EKHN

0080_V Ev. Schulwerk in Hessen und Nassau

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 951.5620 0 951.562

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 2.520.6120 0 2.520.612

3. Zuschüsse von Dritten 6.111.2300 0 6.111.230

4. Kollekten und Spenden 3.0000 0 3.000

5. Bestandsveränderungen, aktivierte
Eigenleistungen

20.0000 0 20.000

6. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 180.0000 0 180.000

7. Sonstige ordentliche Erträge 799.2040 0 799.204

10.585.6080 0 10.585.6088. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -8.708.6820 0 -8.708.682

12.Sach- und Dienstaufwendungen -908.6050 0 -908.605

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -453.7440 0 -453.744

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -398.2180 0 -398.218

-10.469.2490 0 -10.469.24915.Summe der ordentlichen Aufwendungen

116.3590 0 116.35916.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 8.4350 0 8.435

18.Finanzaufwendungen -5.6320 0 -5.632

2.8030 0 2.80319.Finanzergebnis

119.1620 0 119.16220.Ordentliches Ergebnis

119.1620 0 119.16224.Jahresergebnis vor Steuern

119.1620 0 119.16226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 16.3160 0 16.316

135.4780 0 135.47830.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -108.5000 0 -108.500

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anteil Umlagen aus BB "Allg. Finanzwesen" -3.543.305
darunter:
Ev. Gymnasium Bad Marienberg -1.890.687
Laubach-Kolleg -1.234.137
Grundschule Freienseen        -230.895
Grundschule Weiten-Gesäß         -187.586

Gebäudeumlage aus "Zentr. Gebäudemanagement"     663.453
darunter:
Ev. Gymnasium Bad Marienberg                --
Laubach-Kolleg   -573.383
Grundschule Freienseen     -90.070
Grundschule Weiten-Gesäß                 --

Anlage 1.1
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Ansatz 2019  
EUR

Entwurf 2020  
EUR

1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge

- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen 0 -108.500

Baumaßnahmen 0 0

Erschließungsmaßnahmen 0 0
darunter:
Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser allgemein

Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen 0 -108.500
darunter:
Erwerb beweglichen Vermögens 0 -108.500

+ Abgang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen 0 0

- Gewährung von Darlehen an Dritte 0 0

+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten 0 0
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen 0 -108.500

2. Eigenfinanzierung
a. Innenfinanzierung 0 108.500
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität) 0 108.500
b. Außenfinanzierung 0 0

= Saldo der Eigenfinanzierung 0 108.500

3. Fremdfinanzierung / Tilgung

= Saldo der Fremdfinanzierung 0 0

4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt  (=1+2+3) 0 0

Investitions- und Finanzierungshaushalt

Anlage 1.1
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh. 1,50
A 16 2,00

A 15 / E 14 1,00
A 15 7,00
A 14 12,49

A 13 Z / E 12 16,00
A 13 / E 12 5,00

A 13 35,75
A 12 3,00

E 13 ku 1,00
E 13 1,00
E 12 21,02 2,50
E 11 2,75 0,25

E 9 + 50 % 1,00 1,00
E 09 2,92
E 08 0,25
E 07 3,86

E 6 + 50 % 0,50
E 06 1,93

E 5 + 50 % 3,33 0,33
E 05 0,49

E 4 + 50 % 2,21
E 04 0,91

E 3 + 50 %
E 03 1,41
E 02 8,15

Praktikantenvergütung 1,00
Freiwilliges soziales Jahr/
Bundesfreiwilligendienst 3,00 2,00

Stelle wird bewertet 6,79 1,00
Referendarstelle 1,00

Lehrkräfte Weiten-Gesäß 1,00
Lehrkräfte Bad Marienberg 2,00

Planstellen 148,24 10,08

2020

Stellenplan 2020

1.1 Evangelisches Schulwerk in Hessen und Nassau

2019

Anlage 1.1
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Stellenplan 2020:

Mit Haushalt 2020 werden die vier evangelischen Schulen unter einem eigenen 
Mandanten zusammengeführt und unter den Wirtschaftspläne - 1.1. 
Evangelisches Schulwerk in Hessen und Nassau - ausgewiesen.

+ 148,583/ 10,08 kw   Stellenübertragung aus dem BB 4.1 Handlungsfeld Bildung, 
                                    bis HH 2019 sind die 4 Schulen ein Bestandteil des BB 4.1 und 
                                    werden dort ausgewiesen

Laubach-Kolleg:
 - 1,00    Leerstelle des Landes Hessen StR z.A.
 + 0,60   Lehrkraft im Angestelltenverhältnis
      + 1,00 kw-Vermerk Lehrkraft im Angestelltenverhältnis

Freienseen:
 + 0,082  Lehrkraft

Ev. Gymnasium Bad Marienberg:
 + 1,00   Haustechniker*in
 - 0,029  Küchenhilfe mit Schulkioskbewirtschaftung
 - 1,00/ 1,00 kw Studienrat*rätin i.K. (gebündelter kw-Vermerk)

Anlage 1.1
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Haushalt 2020

Mandant 900010082 Kloster Höchst

Unterbudget 0082_V Kloster Höchst

siehe Teilbudget B043 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser und Ev.
Studierendenwohnheime

Beschreibung

0082_V Kloster Höchst

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 1.019.5001.012.240 1.006.700 12.800

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 118.700140.000 130.000 -11.300

1.138.2001.152.240 1.136.700 1.5008. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -649.032-658.063 -639.870 -9.162

12.Sach- und Dienstaufwendungen -395.450-410.100 -395.360 -90

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -30.000-30.740 -30.000 0

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -55.550-72.450 -53.540 -2.010

-1.130.032-1.171.353 -1.118.770 -11.26215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

8.168-19.113 17.930 -9.76216.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 0500 0 0

0500 0 019.Finanzergebnis

8.168-18.613 17.930 -9.76220.Ordentliches Ergebnis

8.168-18.613 17.930 -9.76224.Jahresergebnis vor Steuern

8.168-18.613 17.930 -9.76226.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

8.168-18.613 17.930 -9.76230.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -30.000-30.740 -30.000 0

Anlage 1.2
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Ansatz 2019    
EUR

Entwurf 2020    
EUR

1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge

- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen -35.000 -30.000
- Gewährung von Darlehen an Dritte 0 0

+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten 0 0
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen -35.000 -30.000

2. Eigenfinanzierung
a. Innenfinanzierung 35.000 30.000
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität) 35.000 30.000
b. Außenfinanzierung 0 0

= Saldo der Eigenfinanzierung 35.000 30.000

3. Fremdfinanzierung / Tilgung

= Saldo der Fremdfinanzierung 0 0

4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt  (=1+2+3) 0 0

Investitions- und Finanzierungshaushalt

Anlage 1.2
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KDO Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

E 12

E 11 0,30 0,30

E 10 0,50 0,50

E 09

E 08

E 07 0,50 0,50

E 06 0,56 0,56

E 5 + 50 % 1,00 1,00

E 05 0,67 0,67

E 04 2,15 1,90

E 03 1,06 1,06

E 2 + 50 % 1,13 1,13

E 02 2,88 2,80

E 02 - ku

E 01 1,35 1,35

Ausbildungsvergütung 2,00 2,00

Bundesfreiwilligendienst 2,00 2,00

Stelle wird bewertet 0,75 0,75

Planstellen 16,84 16,51

2019 2020

Stellenplan 2020

1.2 Jugendbildungsstätte Kloster Höchst

Stellenplan 2020

  -   0,25  Hauswirtschafter*in
  -   0,08  Aushilfe Empfang

Anlage 1.2
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Haushalt 2020

Mandant 900010083 Ev.Jugendburg Hohensolms

Unterbudget 0083_V Ev. Jugendburg Hohensolms

siehe Teilbudget B043 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser und Ev.
Studierendenwohnheime

Beschreibung

0083_V Ev. Jugendburg Hohensolms

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 823.990823.170 837.885 -13.895

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 172.000165.000 155.000 17.000

995.990988.170 992.885 3.1058. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -625.124-626.450 -617.209 -7.915

12.Sach- und Dienstaufwendungen -242.890-249.980 -252.450 9.560

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -15.000-15.000 -10.000 -5.000

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -140.650-106.250 -140.410 -240

-1.023.664-997.680 -1.020.069 -3.59515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-27.674-9.510 -27.184 -49016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

18.Finanzaufwendungen 0-1.500 0 0

0-1.500 0 019.Finanzergebnis

-27.674-11.010 -27.184 -49020.Ordentliches Ergebnis

-27.674-11.010 -27.184 -49024.Jahresergebnis vor Steuern

-27.674-11.010 -27.184 -49026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

-27.674-11.010 -27.184 -49030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -15.000-15.000 -10.000 -5.000

Anlage 1.3
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Ansatz 2019    
EUR

Entwurf 2020    
EUR

1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge

- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen -15.000 -15.000
Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen -15.000 -15.000

darunter:
Erwerb beweglichen Vermögens -15.000 -15.000

+ Abgang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen 0 0

- Gewährung von Darlehen an Dritte 0 0

+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten -7.500 -7.500
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen -22.500 -22.500

2. Eigenfinanzierung
a. Innenfinanzierung 22.500 22.500
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität) 22.500 22.500
b. Außenfinanzierung 0 0

= Saldo der Eigenfinanzierung 22.500 22.500

3. Fremdfinanzierung / Tilgung

= Saldo der Fremdfinanzierung 0 0

4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt  (=1+2+3) 0 0

Investitions- und Finanzierungshaushalt

Anlage 1.3
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KDO Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

E 12

E 11 0,30 0,30

E 10 0,50

E 09

E 08

E 07 0,50

E 06 0,91 0,66

E 5 + 50% 0,75 0,00

E 05 1,63 2,13

E 04 0,50 0,00

E 03 4,70 4,35

E 2 + 50%

E 02

E 01

Ausbildungsvergütung 5,00 3,00 4,00 2,00

 Bundesfreiwilligendienst 1,00 1,00

Stelle wird bewertet 2,00 1,75

Planstellen 16,79 3,00 15,19 2,00

2020

Stellenplan 2020

1.3 Evangelische Jugendburg Hohensolms

Stellenplan 2020:

-  0,60   Haus- und Küchenhilfe
   - 1,00 Auszubildende*r

2019

Anlage 1.3
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Haushalt 2020

Mandant 900010081 Martin-Niemöller-Haus

Unterbudget 0081_V Martin-Niemöller-Haus

siehe Teilbudget B043 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser und Ev.
Studierendenwohnheime

Beschreibung

0081_V Martin-Niemöller-Haus

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 1.421.8301.372.500 1.320.450 101.380

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 102.000120.000 104.400 -2.400

1.523.8301.492.500 1.424.850 98.9808. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -853.386-866.415 -873.670 20.284

12.Sach- und Dienstaufwendungen -345.870-338.770 -319.559 -26.311

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -85.000-75.000 -75.000 -10.000

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -120.150-108.980 -135.500 15.350

-1.404.406-1.389.165 -1.403.729 -67715.Summe der ordentlichen Aufwendungen

119.424103.335 21.121 98.30316.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 0500 0 0

0500 0 019.Finanzergebnis

119.424103.835 21.121 98.30320.Ordentliches Ergebnis

119.424103.835 21.121 98.30324.Jahresergebnis vor Steuern

119.424103.835 21.121 98.30326.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

119.424103.835 21.121 98.30330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -85.000-75.000 -75.000 -10.000

Anlage 1.4
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Ansatz 2019    
EUR

Entwurf 2020    
EUR

1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge

- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen -40.000 -85.000

Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen -40.000 -85.000
darunter:
Erwerb beweglichen Vermögens -40.000 -85.000

+ Abgang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen 0 0

- Gewährung von Darlehen an Dritte 0 0

+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten -20.000 -20.000
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen -60.000 -105.000

2. Eigenfinanzierung
a. Innenfinanzierung 60.000 85.000
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität) 60.000 85.000
b. Außenfinanzierung 0 0

= Saldo der Eigenfinanzierung 60.000 85.000

3. Fremdfinanzierung / Tilgung

= Saldo der Fremdfinanzierung 0 0

4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt  (=1+2+3) 0 -20.000

Investitions- und Finanzierungshaushalt

Anlage 1.4
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KDO Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

E 11 0,30 0,30

E 10 1,00 0,50

E 09

E 08

E 07 0,50

E 6 + 25 %

E 06 0,81 0,06

E 5 + 50% 0,75 0,75

E 05 1,50 1,75

E 04 2,15 1,75

E 3 + 25 % 1,00 1,00

E 03 2,25 2,75

E 2 + 50 % 2,10 2,00

E 02 2,50 2,50

E 01 1,36 1,36

Ausbildungsvergütung 5,00 2,00 5,00 2,00

Stelle wird bewertet 1,00 1,00 1,00

Bundesfreiwilligendienst 1,00 1,00

Planstellen 22,72 3,00 22,22 2,00

Stellenplan 2020

1.4 Martin-Niemöller-Haus

Stellenplan 2020:

-  1,00/ 1,00 kw  Rezeptionsleitung
  +  1,00      Empfangsmitarbeiter*in
  -  0,40   Rezeptionsmitarbeiter*in
  -  0,10   Haus- und Küchenhilfe

20202019

Anlage 1.4
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Haushalt 2020

Mandant 900010084 Tagungsh. Theol. Seminar Herb.

Unterbudget 0084_V Tagungsstätte im Theol. Seminar Herborn

siehe Teilbudget B043 Betriebsgemeinschaft Tagungshäuser und Ev.
Studierendenwohnheime

Beschreibung

0084_V Tagungsstätte im Theol. Seminar Herborn

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 597.110527.080 520.000 77.110

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 62.36054.000 58.600 3.760

659.470581.080 578.600 80.8708. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -439.290-408.364 -428.255 -11.035

12.Sach- und Dienstaufwendungen -165.620-126.926 -135.800 -29.820

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -12.000-16.000 -16.000 4.000

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -42.560-29.790 -36.950 -5.610

-659.470-581.080 -617.005 -42.46515.Summe der ordentlichen Aufwendungen

00 -38.405 38.40516.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

00 -38.405 38.40520.Ordentliches Ergebnis

00 -38.405 38.40524.Jahresergebnis vor Steuern

00 -38.405 38.40526.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

00 -38.405 38.40530.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Investitionen -12.000-16.000 -16.000 4.000

Anlage 1.5
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Ansatz 2019  
EUR

Entwurf 2020  
EUR

1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge

- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen -16.000 -12.000

Baumaßnahmen 0 0

Erschließungsmaßnahmen 0 0
darunter:
Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser allgemein

Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen -16.000 -12.000
darunter:
Erwerb beweglichen Vermögens -16.000 -12.000

+ Abgang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen 0 0

- Gewährung von Darlehen an Dritte 0 0

+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen -16.000 -12.000

2. Eigenfinanzierung
a. Innenfinanzierung 16.000 12.000
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität) 16.000 12.000
b. Außenfinanzierung 0 0

= Saldo der Eigenfinanzierung 16.000 12.000

3. Fremdfinanzierung / Tilgung

= Saldo der Fremdfinanzierung 0 0

4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt  (=1+2+3) 0 0

Investitions- und Finanzierungshaushalt

Anlage 1.5
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KDO Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

E 12

E 11 0,10 0,10

E 10

E 9 + 50 % 0,50 0,50

E 09

E 08 0,05 0,05

E 07 1,10 1,10

E 06 0,16 0,16

E 5 + 50 % 1,00 1,00

E 05 1,42 1,42

E 4 + 50 % 0,50 0,50

E 04

E 3 + 50 % 0,38

E 03 2,00 0,25 2,38 0,25

E 2 + 50 %

E 02

Ausbildungsvergütung 3,00 1,00 2,00

Stelle wird bewertet

Planstellen 10,21 1,25 9,21 0,25

2019

Stellenplan 2020

1.5 Tagungsstätte im
Theologischen Seminar Schloß Herborn

Stellenplan 2020:

 - 1,00 /1,00 kw   Auszubildende*r

2020

Anlage 1.5
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Haushalt 2020

Mandant 900010085 Institut für PersonalberatungOrganisationsentwicklung und Supervision

Unterbudget 767_V IPOS

1. Organisationsentwicklung
Die professionelle Beratung von Kirche und Diakonie vor Ort, in der Region und als
Ganzes dient der Initiierung und Durchführung von Veränderungsprozessen, der
Klärung struktureller Fragen, der Personal- und Kulturentwicklung und der
strategischen Planung.
2. Supervision & Coaching
- Qualifizierte Vermittlung und Durchführung von Supervision, Coaching und
Mediation nach der SV-Ordnung der EKHN für haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeitende der Kirche und Diakonie – Supervision und Coaching dient der
Reflexion und Erarbeitung neuer Handlungsmöglichkeiten für berufliche Aufgaben.
Mediation dient der Konfliktbegleitung und -bearbeitung.
3. Fortbildung
Vermittlung von neuen Kenntnissen und Fähigkeiten für haupt- und ehrenamtliche
Mitarbeitende und Führungskräfte aus allen Arbeitsbereichen.
4. Kirchliche Personalberatung
Beratung an den Stationen beruflicher Laufbahn (Einstieg, Umstieg, Ausstieg),
Vergewisserung beruflicher Motivation. Personaldiagnostische Verfahren zur
Einstellung von Pfarrer*innen und Gemeindepädagog*innen sowie für angehende
Führungskräfte.
5. Als Querschnittsbereiche für alle vier Felder tätig sind die in der Geschäftsstelle
organisierte interne Verwaltung und die 0,25 Institutsleitungsstelle. Das Haus
Friedberg wird vom IPOS, dem Zentrum Seelsorge und Beratung (ZSB) und einer
Außenstelle der gesamtkirchlichen Bauabteilung genutzt. Dabei wird ein
Nutzungsschlüssel von 60% IPOS und 40% ZSB zugrunde gelegt. Nachrichtlich
ausgewiesen und künftig vom IPOS zu tragen sind die Gebäudekosten (d.i. 60% des
Gebäudes in Friedberg, Kaiserstr.2 in 2020: 160,8 TEUR, davon 72 TEUR
Abschreibungen. Versorgungs- und Beihilfeanteile für die 4,5 Pfarrstellen sollten
mittelfristig ebenfalls im Mandant 900010085 IPOS Berücksichtigung finden.

Beschreibung

1. "Wir fördern vor allem kirchliche Systeme und Leitungsorgane darin,
Entwicklungschancen zu erkennen und zu nutzen, Kommunikationsformen zu
überprüfen und zu verbessern und ihr Selbstverständnis zu entwickeln" (Standards
für die Gemeindeberatung in der EKD). Die darüber hinaus im geringen Umfang
erbrachte Beratung externer Kund*innen dient dazu, neue Entwicklungen in
Beratung und Gesellschaft frühzeitig zu erkennen und dieses Know-how kirchlichen
Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.
2. Erweiterung der beruflichen Handlungskompetenz in den verschiedenen
Arbeitsfeldern der Kirche. Hilfe bei der Klärung der eigenen Rolle und Aufgaben.
Förderung des Verstehens von Konflikten und schwierigen Lebenslagen.
Entwicklung von Perspektiven.
3. Erwerb individueller und organisationaler Kompetenzen sowie die Entwicklung hin
zu einer lernenden Organisation
4. Motivation und Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung

Ziel/e

Anlage 1.6
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Haushalt 2020

Mandant 900010085 Institut für PersonalberatungOrganisationsentwicklung und Supervision

1. Gemeindeberatung/Organisationsentwicklung, Ausbildung zur
Organisationsberater*innen, Gemeindeentwicklung, Konfliktbearbeitung,
Teamentwicklung, Umgang mit finanzieller und personeller Verknappung,
Regionalentwicklung, Projektmanagement, Stärkung der Selbststeuerung, Coaching
2. Beratung der Kund*innen zu den Formaten Supervision, Coaching und Mediation.
Begleitung von Einzelnen, Gruppen und Teams durch Supervision und Coaching.
Begleitung komplexer Veränderungsprozesse. Aufbau und Pflege des Netzwerkes
von Supervisor*innen und Coaches. Öffentlichkeitsarbeit, Information von Trägern
und Nutzer*innen. Koordination und Fachpolitik für Supervision in der EKHN und der
Diakonie Hessen, Weiterentwicklung von Konzepten und Fachstandards durch
Kooperation mit anderen Landeskirchen .
3. Veranstaltungen beim Kund*innen (Inhouse) und ausgeschriebene
Veranstaltungen als fachbereichsspezifische und fachbereichsübergreifende
Angebote, in Form von Trainings, Seminaren und im Rahmen der Qualifikation in
den ersten Amtsjahren für Pfarrer*innen (FEA)
4. Laufbahnberatung, Bewerbungstraining, Outplacement-Beratung,
Beratung/Coaching - Potentialanalysen, Personaldiagnostische Verfahren zur
Aufnahme von Vikar*innen, Pfarrer*innen, Gemeindepädagog*innen, auch anderer
Landeskirchen. Beratungsangebot: Lebens-Balance, Übernahme Kompetenzteam -
Querschnittsthema: Beruf und Gesundheit, Organisation von Fachtagungen

Leistungen zur Zielerreichung

1. Beratungsanfragen: 296; Projekte 251 neue + 45 aus Vorjahren;
Coaching: 15 Prozesse =  569 Beratungskontakte (davon 40 Coaching). Zusammen
mit der Kirchenverwaltung: Entwicklung des Projekts Vernetzte Beratung
2. Supervisionsanfragen: 620; Projekte: 319 neue + 301 aus Vorjahren
Coaching: 55 Prozesse = 973 Beratungskontakte (davon 151 Coaching)
3. Fortbildungen: 38 auf Kundenanfrage, 37 durch eigene Ausschreibung =
75 Veranstaltungen
4. 147 Beratungsstunden aus Beratungen: 42 neue und 2 aus Vorjahren;
Coaching: 1 Prozess = 43 Beratungskontakte; 13 Veranstaltungen mit 46
TeilnehmerInnen

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

1. Beratungen zur Umsetzung der Pfarrstellenbemessung; gemeindliche
Kooperationsprojekte in Zusammenarbeit mit und Ergänzung der Vernetzten
Beratung; Einführung agiler Methoden in Verwaltungen; erweitertes Angebot für
Großgruppenmoderation, auch mit Blick auf die Begleitung von Synoden
2. Erneuter Durchlauf der Mediationsausbildung; Ausbau des EKD-Netzwerkes;
Öffentlichkeitsarbeit; Fortbildungen für Supervisor*innen und Coaches,
Neubesetzung der 0,5-Stelle
3. Fortsetzung der fachbereichsübergreifenden Koordination der Angebote
4. Umsetzung der veränderten Stellensituation ab 1.1.2020: 1,5 Pfarrstellen statt
bislang 2,0. Planung und inhaltliche Gestaltung der Neubesetzung  der 1,0
Pfarrstelle ab 1.2.2021
5. Einführung einer betriebswirtschaftlichen Leitung

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

1.-4. unveränderte Entwicklung.Erläuterungen zu Ressourcen

Anlage 1.6
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Haushalt 2020

Mandant 900010085 Institut für PersonalberatungOrganisationsentwicklung und Supervision

767_V IPOS

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 1.102.0001.152.000 1.152.000 -50.000

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 921.600866.400 886.140 35.460

2.023.6002.018.400 2.038.140 -14.5408. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -964.582-923.162 -925.309 -39.273

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-7.2450 0 -7.245

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.054.300-1.111.300 -1.104.300 50.000

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen -526-2.751 -2.426 1.900

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.200-14.400 -10.200 0

-2.036.853-2.051.613 -2.042.235 5.38215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-13.253-33.213 -4.095 -9.15816.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

-13.253-33.213 -4.095 -9.15820.Ordentliches Ergebnis

-13.253-33.213 -4.095 -9.15824.Jahresergebnis vor Steuern

-13.253-33.213 -4.095 -9.15826.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 7.24539.864 0 7.245

-6.0086.651 -4.095 -1.91330.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

-9.500-8.500 -15.500 6.000Investitionen

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung: 

Anlage 1.6

Anteil für Versorgungs-, Beihilfe und sonstige 
Kosten aus BB "Allg. Finanzwesen"                -382.350

Gebäudeunterhaltungsaufwand aus BB "Zentrales
Gebäudemanagement"          -133.961 
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Ansatz 2019  
EUR

Entwurf 2020  
EUR

1. Investitionen / Anlagenzu- und -abgänge

- Zugang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen -15.500 -9.500

Baumaßnahmen 0 0

Erschließungsmaßnahmen 0 0
darunter:
Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser allgemein

Erwerb von Immobilien und bewegl. Vermögen -15.500 -9.500
darunter:
Erwerb beweglichen Vermögens -15.500 -9.500

+ Abgang immaterielles Vermögen u. Sachanlagevermögen 0 0

- Gewährung von Darlehen an Dritte 0 0

+ Tilgung gewährter Darlehen von Dritten 0 0
= Saldo aus Investitionen / Anlagenzu- und -abgängen -15.500 -9.500

2. Eigenfinanzierung
a. Innenfinanzierung 15.500 9.500
+ Finanzierungsmittel (Finanzanlagen, Liquidität) 15.500 9.500
b. Außenfinanzierung 0 0

= Saldo der Eigenfinanzierung 15.500 9.500

3. Fremdfinanzierung / Tilgung

= Saldo der Fremdfinanzierung 0 0

4. Saldo Investitions- und Finanzierungshaushalt  (=1+2+3) 0 0

Investitions- und Finanzierungshaushalt

Anlage 1.6
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BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

PfrGeh.+ Zul. A 16

PfrGeh.+ Zul. A 15 2,00 1,50 1,00

PfrGeh.+ Zul. A 14 0,50 0,50

PfrGeh.+ Zul. A 15 / E 14 1,00 1,00

PfrGeh.+ Zul. A 14 / E 13 1,00 1,00

PfrGeh.

E 14 1,00 1,00

E 13 0,50 0,50

E 12

E 11

E 10 0,50

E 09

E 08 1,00

E 7 + 50 % 1,92

E 07 1,14

E 6 + 50% 0,70

E 06

E 05 0,68 0,68

E 04

E 03 0,19 0,40

E 2 + 50 % 0,23 0,23

E 02

Ausbildungsvergütung 1,00 1,00

Stelle wird bewertet 5,46 0,46

Planstellen 13,56 0,46 13,07 1,00

2019

Stellenplan 2020:

 - 0,20    Sachbearbeitung
 - 0,29    Aushilfe Sekretariat 

- 0,46 kw    Sachbearbeitung

Pfarrstellenbemessung 2020-2024:
+1,00 kw    Studienleiter*in Personalberatung 

2020

Stellenplan 2020

1.6 IPOS

Institut für Personalberatung und Supervision

Anlage 1.6
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Haushalt 2020

Mandant 900010100 BgA im Zentrum Verkündigung

Unterbudget 0100_V BgA

Laut Paragraph 3 der gültigen Satzung des Wirtschaftsbetriebs verfolgt dieser
ausschließlich kirchliche und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Er
verwirklicht diese Zwecke insbesondere durch:
a) die Herausgabe von Materialien und Arbeitshilfen zur Unterstützung des
kirchlichen Verkündigungsdienstes,
b) die Herausgabe von kirchlichen Periodika.
Somit werden alle Veröffentlichungen des Zentrums Verkündigung im
Wirtschaftsbetrieb abgebildet (z.B. Materialbücher, Tagzeitengebete,
Kirchenmusikalische Nachrichten, Impuls Gemeinde, Material für Offene Kirchen)

Beschreibung

Folgende Veröffentlichungen sind für 2020 geplant:

1. Impuls Gemeinde
Heft 2/2019 „Erinnern“ (Arbeitstitel)
Heft 1/2020 Neue Gemeindeformen (Arbeitstitel)
Heft 2/2020 Thema noch offen

2. Materialbücher
MB 133 Frühjahr 2020: Übergänge II – Bestattung und Totengedenken
MB 134 Herbst 2020:  Weihnachten – Bildpredigten (Arbeitstitel)

Informationen zu den Materialien finden Sie unter www.shop.zentrum-
verkuendigung.de
Die Veröffentlichungen in 2019 (Liturgischer Kalender, Online Liturgien zur neuen
Perikopenordnung, MB 131: You never walk alone - Tiere in der Bibel –
Gottesdienste und Materialien; MB 132: Auf die Bühne, Fertig, Los -  Theaterstücke
und Musicals denken, entwickeln und aufführen.
Impuls Gemeinde zu „Da kommt noch was – wie mir das Leben nach dem Tod
vorstelle“ erfreut sich großer Nachfrage, ebenso das aus 2018 stammende Heft zur
neuen Perikopenordnung.  Weitere Materialien  werden nach wie vor in hoher
Stückzahl abgefragt (wie die Menschenskinderliederbücher (verkaufte Exemplare in
den letzten beiden Jahren:  2.500 oder der Liturgische Wegweiser).

Ziel/e

Überschüsse des Wirtschaftsbetriebes werden an das Zentrum Verkündigung
abgeführt und stehen dort satzungsgemäß für Projektarbeiten des Zentrums zur
Verfügung; Verluste werden innerhalb des Budgets des Zentrums Verkündigung
zum Ausgleich gebracht.
Entsprechend der Beschlusslage der zuständigen Gremien der EKHN werden die
Personalkosten, die vom Zentrum Verkündigung für den Wirtschaftsbetrieb
beigesteuert werden, im Wirtschaftsbetrieb als Zuschuss des Zentrums vereinnahmt
und entsprechend vom Wirtschaftsbetrieb an den Zentrumshaushalt erstattet, um so
die Kostenstrukturen des Wirtschaftsbetriebes sichtbar zu machen.

Erläuterungen zu Ressourcen

Anlage 1.7
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Haushalt 2020

Mandant 900010100 BgA im Zentrum Verkündigung

0100_V BgA

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 234.360235.740 251.080 -16.720

5. Bestandsveränderungen, aktivierte
Eigenleistungen

2.150270 49.410 -47.260

236.510236.010 300.490 -63.9808. Summe der ordentlichen Erträge

9. Personalaufwendungen -124.140-120.370 -122.760 -1.380

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-100-300 -300 200

12.Sach- und Dienstaufwendungen -98.070-101.740 -163.330 65.260

13.Abschreibungen und Wertkorrekturen 0-500 0 0

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.600-17.600 -17.600 0

-239.910-240.510 -303.990 64.08015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-3.400-4.500 -3.500 10016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 4.0004.500 4.500 -500

4.0004.500 4.500 -50019.Finanzergebnis

6000 1.000 -40020.Ordentliches Ergebnis

21.Außerordentliche Erträge 4000 0 400

4000 0 40023.Außerordentliches Ergebnis

1.0000 1.000 024.Jahresergebnis vor Steuern

1.0000 1.000 026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

1.0000 1.000 030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.7
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Haushalt 2020

Mandant 900010088 EKHN-Shop

Unterbudget 0088_V EKHN-Shop

Der EKHN-Shop verfolgt ausschließlich kirchliche und nicht in erster Linie
eigenwirtschaftliche Zwecke. Er verwirklicht diese Zwecke insbesondere durch:
a) die Herausgabe von Materialien im Corporate Design der EKHN
b) die Herausgabe von thematischen Materialien für die kirchliche Praxis.

Beschreibung

Produkte anbieten,
• die die Verwendung des Corporate Design der EKHN fördern (z.B. Lila
Schals für Chöre und USB-Sticks mit Facettenkreuz)
• mit deren Hilfe sich Gemeinden, Dekanate und Einrichtungen als Teil der
EKHN öffentlich erkennbar machen können (z. B.: Fahnen mit Facettenkreuz und
kleine Give Away-Artikel)
• die im Zusammenhang mit den Themen der Impulspost entstehen und für
die Gestaltung kirchlicher Praxis hilfreich sind (z.B. Bibel-Bierdeckel,
Segensaufkleber).

Informationen zum aktuellen Angebot finden Sie unter www.ekhn-shop. de

Der EKHN-Shop wird derzeit weiterentwickelt und soll künftig verlässlich
praxistaugliche Produkte anbieten. Vor dem Hintergrund der künftigen
Bestimmungen über die Umsatzsteuer ist derzeit in Arbeit, den Shop in einen
Betrieb gewerblicher Art umzuwandeln. Die künftige rechtliche Struktur ist aber noch
nicht abschließend geklärt.

Ziel/e

Der EKHN Shop soll sich finanziell selber tragen. Gewinne sind nicht beabsichtigt.
Mit dem EKHN-Shop kommt die Gesamtkirche ihrer Aufgabe nach, das gemeinsame
optische Erscheinungsbild der EKHN zu fördern. In diesem Sinne ist der EKHN-
Shop ein Service für Gemeinden, Dekanate und Einrichtungen.

Erläuterungen zu Ressourcen

0088_V EKHN-Shop

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 35.0000 0 35.000

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 10.0000 0 10.000

45.0000 0 45.0008. Summe der ordentlichen Erträge

12.Sach- und Dienstaufwendungen -41.1500 0 -41.150

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.8500 0 -3.850

-45.0000 0 -45.00015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

00 0 030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.8
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Haushalt 2020

Mandant 900010012 Zur Nieden-Stiftung EKHN

Unterbudget 0012_V Zur Nieden-Stiftung

Rechtsform: Kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts
Rechtsfähigkeit: Nicht rechtsfähige Stiftung
Sitz: Darmstadt
Organe: Stiftungsrat
Zweck: Bildung / Ausbildung / Erziehung, sonstige gemeinnützige Zwecke

Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung und Förderung von Lehre und Werbung für
kirchliche Erwachsenenarbeit und besonderer neuer Arbeitsgebiete im Rahmen der
Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Der Stiftungszweck
wird insbesondere verwirklicht durch die Bereitstellung von Mitteln für
a) Bildungsmaßnahmen für Männer,
b) Innovative Projekte der Erwachsenenbildung,
c) Erprobung und Förderung neuer Aufgaben in der Männerarbeit.

Ziel/e

0012_V Zur Nieden-Stiftung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

11.Zuschüsse an Dritte -12.800-12.000 -12.200 -600

-12.800-12.000 -12.200 -60015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-12.800-12.000 -12.200 -60016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 19.20017.600 18.300 900

19.20017.600 18.300 90019.Finanzergebnis

6.4005.600 6.100 30020.Ordentliches Ergebnis

6.4005.600 6.100 30024.Jahresergebnis vor Steuern

6.4005.600 6.100 30026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-23.600 -6.100 6.100

28.Entnahmen aus Rücklagen 018.000 0 0

6.4000 0 6.40030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.9
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Haushalt 2020

Mandant 900010013 Herm.-Schlegel-Stiftung EKHN

Unterbudget 0013_V Hermann Schlegel-Stiftung

Rechtsform: Kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts
Rechtsfähigkeit: Nicht rechtsfähige Stiftung
Sitz: Darmstadt
Organe: Stiftungsrat
Zweck: Bildung / Ausbildung / Erziehung, sonstige gemeinnützige Zwecke

Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die zusätzliche Förderung der Ruheständlerarbeit und der
Kirchenvorsteherarbeit der Männerarbeit der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau. Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Bereitstellung von
Mitteln für
a) Projekte, die die Beteiligung von Männern an kirchlicher Arbeit fördern,
b) Maßnahmen im Bereich der Seniorenarbeit,
c) Gewinnung und Förderung von Männern für Kirchenvorstandsarbeit,
d) innovative Vorhaben in der Männerarbeit.

Ziel/e

Die Erträge der Stiftung beruhen ausschließlich auf Zinserträge. Weitere Einnahmen
wie Spenden oder Zustiftungen gibt es keine. Das Stiftungskapital beträgt 2,865 Mio.
Euro.

Erläuterungen zu Ressourcen

0013_V Hermann Schlegel-Stiftung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

11.Zuschüsse an Dritte -73.500-70.500 -71.200 -2.300

12.Sach- und Dienstaufwendungen -500-500 -500 0

-74.000-71.000 -71.700 -2.30015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-74.000-71.000 -71.700 -2.30016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 111.000104.600 107.500 3.500

111.000104.600 107.500 3.50019.Finanzergebnis

37.00033.600 35.800 1.20020.Ordentliches Ergebnis

37.00033.600 35.800 1.20024.Jahresergebnis vor Steuern

37.00033.600 35.800 1.20026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-139.600 -35.800 35.800

28.Entnahmen aus Rücklagen 0106.000 0 0

37.0000 0 37.00030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.10
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Haushalt 2020

Mandant 900010015 Geschw. Knautz u. Heer Stift.

Unterbudget 0015_V Geschwister Knautz / Heer-Stiftung

Rechtsform: Kirchliche Stiftung privaten Rechts
Rechtsfähigkeit: Nicht rechtsfähige Stiftung
Sitz: Darmstadt
Organe: Kuratorium
Zweck: Bildung / Ausbildung / Erziehung

Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die Förderung und Unterstützung des Evangelischen
Gymnasium Bad Marienberg.

Ziel/e

0015_V Geschwister Knautz / Heer-Stiftung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

11.Zuschüsse an Dritte -15.000-30.000 -30.000 15.000

-15.000-30.000 -30.000 15.00015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-15.000-30.000 -30.000 15.00016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 16.10016.000 16.000 100

16.10016.000 16.000 10019.Finanzergebnis

1.100-14.000 -14.000 15.10020.Ordentliches Ergebnis

1.100-14.000 -14.000 15.10024.Jahresergebnis vor Steuern

1.100-14.000 -14.000 15.10026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 014.000 14.000 -14.000

1.1000 0 1.10030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.11
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Haushalt 2020

Mandant 900010017 Stift. "Bekennen + Versöhnen"

Unterbudget 0017_V Stiftung Bekennen und Versöhnen

Rechtsform: Kirchliche Stiftung privaten Rechts
Rechtsfähigkeit: Nicht rechtsfähige Stiftung
Sitz: Darmstadt
Organe: Stiftungsrat
Zweck: Bildung / Ausbildung / Erziehung, Religion

Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Arbeit des Konfessionskundlichen Institutes
des Evangelischen Bundes in Bensheim.

Ziel/e

0017_V Stiftung Bekennen und Versöhnen

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

11.Zuschüsse an Dritte -8.800-8.700 -9.000 200

-8.800-8.700 -9.000 20015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-8.800-8.700 -9.000 20016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 13.20012.600 12.500 700

13.20012.600 12.500 70019.Finanzergebnis

4.4003.900 3.500 90020.Ordentliches Ergebnis

4.4003.900 3.500 90024.Jahresergebnis vor Steuern

4.4003.900 3.500 90026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-16.900 -3.500 3.500

28.Entnahmen aus Rücklagen 013.000 0 0

4.4000 0 4.40030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.12
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Haushalt 2020

Mandant 900010018 Hildeg.- und K.-Bär-Stiftung

Unterbudget 0018_V Hildegard und Karl Bär-Stiftung

Rechtsform: Kirchliche Stiftung privaten Rechts
Rechtsfähigkeit: Nicht rechtsfähige Stiftung
Sitz: Darmstadt
Organe: --
Zweck: Bildung / Ausbildung / Erziehung, Entwicklungshilfe, Jugendhilfe

Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung von zehn gemeinnützigen Einrichtungen,
die aus christlicher Grundhaltung benachteiligte Kinder unterstützen,
Entwicklungshilfe leisten oder Menschen mit Behinderung betreuen.

Ziel/e

0018_V Hildegard und Karl Bär-Stiftung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

11.Zuschüsse an Dritte -12.000-10.000 -10.000 -2.000

-12.000-10.000 -10.000 -2.00015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-12.000-10.000 -10.000 -2.00016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 18.00014.000 14.000 4.000

18.00014.000 14.000 4.00019.Finanzergebnis

6.0004.000 4.000 2.00020.Ordentliches Ergebnis

6.0004.000 4.000 2.00024.Jahresergebnis vor Steuern

6.0004.000 4.000 2.00026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-14.000 -4.000 4.000

28.Entnahmen aus Rücklagen 010.000 0 0

6.0000 0 6.00030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.13
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Haushalt 2020

Mandant 900010019 Stift. "Gemeinde im Aufbruch"

Unterbudget 0019_V Stiftung Gemeinde im Aufbruch

Rechtsform: Kirchliche Stiftung privaten Rechts
Rechtsfähigkeit: Nicht rechtsfähige Stiftung
Sitz: Darmstadt
Organe: Kuratorium
Zweck: Religion

Beschreibung

Die Stiftung „Gemeinde im Aufbruch“ hat sich zum Ziel gesetzt, Gemeinden
finanziell beim Aufbau guter Rahmenbedingungen zur nachhaltigen Umsetzung von
(neuen) Ideen zu unterstützen. Gemeinden, Dekanate und übergemeindliche
Initiativen der Evangelischen Kirche Hessen und Nassau (EKHN) können sich um
eine Förderung bewerben.
Voraussetzung hierzu ist:
• Die Stiftung fördert den Anschub eines nachhaltigen Projektes sowie die
multiplikativen Anteile einer Maßnahme. Dazu benötigen wir eine Beschreibung des
geplanten Projekts samt einer Zuordnung zu den Modulen 1 – 4. Bei Anträgen zu
den Modulen 2-4 erhalten wir ein besseres Gesamtbild, wenn uns Unterlagen zu
den vorhergehenden Modulen mit eingereicht werden.
• Die Bereitstellung eines Eigenanteils an der Finanzierung.
• Die Stiftung bezuschusst in der Regel Beratungs- und Schulungskosten
externer Referent*innen.
• Erfahrungsaustausch
Die geförderten Gemeinden und Initiativen erklären sich mit Antragstellung bereit,
die Ergebnisse der geförderten Maßnahme schriftlich zu dokumentieren und der
Stiftung zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.
Die Stiftung „Gemeinde im Aufbruch“ entscheidet zweimal im Jahr über die
Ausschüttung ihrer Mittel. Anträge können daher bis zum 15. Februar und 15.
Oktober jeden Jahres eingereicht werden.
Nähere Informationen finden sich unter: www.stiftung-gemeinde-im-aufbruch.de
In 2018 wurden gemäß des Satzungsziels 15 Dekanate, Kirchengemeinden und
Einrichtungen mit Beträgen zwischen 125 Euro und 2.000 Euro gefördert.

Ziel/e

Die Stiftung schüttet jährlich mindestens zwei Drittel der Zinsen, die aufgrund des
vorhandenen Stiftungskapitals anfallen, für Projekte aus. Sollten mehr
Projektanträge als Zinserträge vorliegen, können aus den noch vorhandenen
Rücklagen weitere Projekte nach Zustimmung durch das Kuratorium finanziell
unterstützt werden. Jeweils ein Drittel der Zinserträge wird dem Stiftungskapital zur
Werterhaltung zugeführt.

Erläuterungen zu Ressourcen

Anlage 1.14
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Haushalt 2020

Mandant 900010019 Stift. "Gemeinde im Aufbruch"

0019_V Stiftung Gemeinde im Aufbruch

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

4. Kollekten und Spenden 380300 120 260

380300 120 2608. Summe der ordentlichen Erträge

11.Zuschüsse an Dritte -12.000-12.000 -12.000 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.800-1.800 -1.800 0

-13.800-13.800 -13.800 015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-13.420-13.500 -13.680 26016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 16.00016.000 16.000 0

16.00016.000 16.000 019.Finanzergebnis

2.5802.500 2.320 26020.Ordentliches Ergebnis

2.5802.500 2.320 26024.Jahresergebnis vor Steuern

2.5802.500 2.320 26026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-5.300 0 0

28.Entnahmen aus Rücklagen 02.800 0 0

2.5800 2.320 26030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.14
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Haushalt 2020

Mandant 900010071 Scio - Stiftung

Unterbudget 0071_V Scio-Stiftung

Rechtsform: Kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts
Rechtsfähigkeit: Nicht rechtsfähige Stiftung
Sitz: Darmstadt
Organe: Beirat
Zweck: Geistes- und Gesellschaftswissenschaften, Religion

Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Erforschung der Kirchen- und
Kirchenzeitgeschichte mit dem Schwerpunkt der Erforschung der Geschichte der
EKHN sowie ihrer historischen Vorgängerinnen.

Ziel/e

Vergabe von Zuschüssen zu Publikationen und Veranstaltungen; Anregung von
wiss. Vorhaben im Themengebiet.

Leistungen zur Zielerreichung

Die junge Stiftung ist noch im Aufbau begriffen; die aktuellen Zinserträge lassen erst
in bescheidenem Maße Förderungen zu. Gefördert wird seit 2018 ein Buchprojekt
über die kirchenleitenden Persönlichkeiten der EKHN und ihrer Vorgängerkirchen
(seit 1919), das 2019 der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Rückblick/Besonderheiten im
Ergebnisjahr

Weiterer Aufbau des Stiftungskapitals und verhaltene Intensivierung der
Öffentlichkeitsarbeit. „Planungen“ sind nur begrenzt möglich, da abhängig von
externen Anträgen.

Schwerpunkte/Besonderheiten im
Planjahr

In Anbetracht der Niedrigzinspolitik nur zurückhaltende Planungsoptionen.Erläuterungen zu Ressourcen

0071_V Scio-Stiftung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

4. Kollekten und Spenden 3.0003.000 3.000 0

3.0003.000 3.000 08. Summe der ordentlichen Erträge

12.Sach- und Dienstaufwendungen -1.500-1.500 -1.500 0

-1.500-1.500 -1.500 015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

1.5001.500 1.500 016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 1.5001.500 1.500 0

1.5001.500 1.500 019.Finanzergebnis

3.0003.000 3.000 020.Ordentliches Ergebnis

3.0003.000 3.000 024.Jahresergebnis vor Steuern

3.0003.000 3.000 026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

27.Zuführung zu Rücklagen 0-3.000 -3.000 3.000

3.0000 0 3.00030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.15
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Haushalt 2020

Mandant 900010072 Hans u.Maria Kreiling-Stiftung

Unterbudget 0072_V Hans und Maria Kreiling-Stiftung

Rechtsform: Kirchliche Stiftung öffentlichen Rechts
Rechtsfähigkeit: Nicht rechtsfähige Stiftung
Sitz: Darmstadt
Organe: Stiftungsvorstand
Zweck: Religion

Beschreibung

Zweck der Stiftung ist die Stärkung der christlichen Ethik und die finanzielle
Förderung von ökumenisch aufgestellten Projekten aus den Zinserträgen des
Stiftungskapitals.

Ziel/e

0072_V Hans und Maria Kreiling-Stiftung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

11.Zuschüsse an Dritte -15.800-10.000 -31.600 15.800

-15.800-10.000 -31.600 15.80015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-15.800-10.000 -31.600 15.80016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 31.60010.000 31.600 0

31.60010.000 31.600 019.Finanzergebnis

15.8000 0 15.80020.Ordentliches Ergebnis

15.8000 0 15.80024.Jahresergebnis vor Steuern

15.8000 0 15.80026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

15.8000 0 15.80030.BILANZERGEBNIS

NACHRICHTLICH

Aus der Kosten- und Leistungsrechnung:

Anlage 1.16
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Haushalt 2020

Mandant 900010074 Kinder-u. Jugendstift.d. Ev. Jugend

Unterbudget 0074_V Kinder und Jugendstiftung

Rechtsform: Kirchliche Stiftung privaten Rechts
Rechtsfähigkeit: Nicht rechtsfähige Stiftung
Sitz: Darmstadt
Organe: Kuratorium
Zweck: Jugendhilfe

Beschreibung

Die Stiftung fördert die kirchlich getragene und verantwortete Kinder- und
Jugendarbeit auf Gemeinde und Dekanatsebene in der EKHN durch finanzielle
Leistungen. Der Stiftungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Förderung
von Maßnahmen und Projekten, die geeignet sind, auf der Grundlage des
Evangeliums von Jesus Christus, ein Leben in Gemeinschaft zu gestalten und junge
Menschen in ihrer individuellen, sozialen, politischen und religiösen Entwicklung zu
fördern.

Ziel/e

0074_V Kinder und Jugendstiftung

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

11.Zuschüsse an Dritte -20.000-24.000 -24.000 4.000

-20.000-24.000 -24.000 4.00015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-20.000-24.000 -24.000 4.00016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 24.00024.000 24.000 0

24.00024.000 24.000 019.Finanzergebnis

4.0000 0 4.00020.Ordentliches Ergebnis

4.0000 0 4.00024.Jahresergebnis vor Steuern

4.0000 0 4.00026.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

4.0000 0 4.00030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.17

492



Haushalt 2020

Mandant 900010033 Posaunenwerk der EKHN

Unterbudget 0231_V 0033_V Posaunenwerk

Rechtsform: selbständiges Werk
Rechtsfähigkeit: keine eigene Rechtspersönlichkeit
Sitz: Frankfurt am Main
Organe: Landesversammlung, Landesposaunenrat
Zweck: Ausbildung/Weiterbildung/Vernetzung der Posaunenchöre der EKHN

Beschreibung

Das Posaunenwerk fördert und unterstützt die Arbeit der Posaunenchöre in der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Dies geschieht durch Aus- und
Fortbildung, gegenseitige Anregungen, Austausch von Erfahrungen und
Zusammenwirken bei gemeinsamen Veranstaltungen, insbesondere durch
• Beratung und Begleitung der Posaunenchöre vor Ort und Mithilfe bei der
Gründung neuer Posaunenchöre,
• Unterstützung von Veranstaltung von regionalen und überregionalen
Lehrgängen und Seminaren.
• Veranstaltung von regionalen und überregionalen Bläsertreffen und
Posaunentagen.
Zusätzlich stellt die Ausbildung Kindern und Jugendlichen einen wichtigen
Bestandteil der Arbeit des Posaunenwerkes dar.

Ziel/e

Aufgrund von Umstrukturierungen erfolgt die Verwaltung, der für die
Posaunenchorarbeit zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel, durch das Zentrum
Verkündigung.
Von diesem Gesamtbetrag wird die ehrenamtliche Arbeit des Posaunenwerks
jährlich mit einem Betrag von 2.000,- Euro bezuschusst

Erläuterungen zu Ressourcen

Anlage 1.18
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Haushalt 2020

Mandant 900010033 Posaunenwerk der EKHN

0231_V 0033_V Posaunenwerk

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 6.4009.460 6.400 0

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 02.000 0 0

3. Zuschüsse von Dritten 2.8000 2.800 0

4. Kollekten und Spenden 9000 900 0

10.10011.460 10.100 08. Summe der ordentlichen Erträge

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-1.1950 -1.195 0

11.Zuschüsse an Dritte -3500 -350 0

12.Sach- und Dienstaufwendungen -8.735-11.460 -8.735 0

-10.280-11.460 -10.280 015.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-1800 -180 016.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 1800 180 0

1800 180 019.Finanzergebnis

00 0 030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.18
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Haushalt 2020

Mandant 900010087 Chorverband

Unterbudget 0220 Chorarbeit

Im Chorverband haben sich Chöre aller Genres im Bereich der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau zu gemeinsamer Arbeit an der Kirchenmusik
zusammengeschlossen, um das kirchliche Singen und Musizieren zu fördern.

Der Chorverband organisiert sich derzeit in folgenden Fachkreisen:
- Gemischte Chöre
- Frauenchöre
- Kinder- und Jugendchöre
- Pop- und Gospelchöre

Der Chorverband arbeitet eng mit der Abteilung Kirchenmusik des Zentrums
Verkündigung der EKHN zusammen. Weitere Erläuterungen zur Struktur und
Rechtsform des Chorverbandes finden Sie auf www.chorverband-ekhn.de .

Beschreibung

Aufgaben des Chorverbandes sind insbesondere:
- die Veranstaltung von Kinder- und Jugendsingwochen, sowie der
Weihnachtssingwoche
- große Chortreffen, wie das Forum FrauenSingen
- Gospelworkshops mit z.T. internationalen Referenten und Chorleiterinnen
- Stimmbildungsseminare für Chorsängerinnen und Chorsänger
- Unterstützung der Chöre und Chorleitenden
- Unterstützung bei Chorneugründungen
- Bereitstellung von Noten und weiteren Materialien
- Durchführung von Ehrungen und Bereitstellung von Urkunden
- Verleih der verbandseigenen Truhenorgeln

Ziel/e

Der Verband der Evangelischen Chöre in Hessen und Nassau mit seinen 602
Mitgliedschören,
14 Einzelmitgliedern und damit mit 15.528 Sängerinnen und Sängern, ist nahezu
komplett ehrenamtlich organisiert und verwaltet. Lediglich die Arbeit der
Geschäftsstelle des Verbandes, die mit im Zentrum Verkündigung angesiedelt ist,
wird von einer 0,5 Personalstelle abgedeckt. Der Verband nutzt für seine Arbeit
unterschiedliche finanzielle Ressourcen. Eine Grundlage sind die Mitgliedsbeiträge
seiner Mitglieder, daneben erfolgt ein jährlicher Zuschuss aus der Philipp-Reich-
Stiftung. Mit der Chorstiftung Philipp Reich hat der Chorverband eine starke
Unterstützung, um seine Vorhaben zu verwirklichen. Des Weiteren erwirtschaftet er
weitere Mittel über seine durchgeführten Singtreffen, Fortbildungsveranstaltungen
und Workshops.

Erläuterungen zu Ressourcen

Anlage 1.19
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Haushalt 2020

Mandant 900010087 Chorverband

0220 Chorarbeit

Ansatz 2018 Ansatz 2019 Entwurf 2020 Mehr/Weniger

Ergebnishaushalt

1. Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit 47.1330 0 47.133

2. Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen 15.1000 0 15.100

3. Zuschüsse von Dritten 3.3500 0 3.350

4. Kollekten und Spenden 1.4000 0 1.400

7. Sonstige ordentliche Erträge 15.5000 0 15.500

82.4830 0 82.4838. Summe der ordentlichen Erträge

10.Aufwendungen aus Kirchensteuern &
Zuweisungen

-3.3500 0 -3.350

12.Sach- und Dienstaufwendungen -96.0920 0 -96.092

14.Sonstige ordentliche Aufwendungen -4500 0 -450

-99.8920 0 -99.89215.Summe der ordentlichen Aufwendungen

-17.4090 0 -17.40916.Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen Tätigkeit

17.Finanzerträge 5500 0 550

5500 0 55019.Finanzergebnis

-16.8590 0 -16.85920.Ordentliches Ergebnis

-16.8590 0 -16.85924.Jahresergebnis vor Steuern

-16.8590 0 -16.85926.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

28.Entnahmen aus Rücklagen 16.8590 0 16.859

00 0 030.BILANZERGEBNIS

Anlage 1.19
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Mittelfristige Ergebnisprojektion bis 2023

Angaben in EUR
Plan 2019 Entwurf 2020 Abweichung 

2020 / 2019
FPL 2021 FPL 2022 FPL 2023 Trend Erläuterung für FPL-Zeitraum

1. 40.108.068 40.540.538 432.470 42.700.000 46.900.000 50.100.000 2,00%
davon: ERK-Kassenleistungen 25.260.000 29.000.000 3.740.000 31.000.000 35.000.000 38.000.000 lt. Prognose Gutachten; erstmalige 

Veranschlagung 2019
2. 532.154.483 542.275.178 10.120.695 551.700.000 561.200.000 570.800.000

davon: Kirchensteuern unbereinigt 530.000.000 530.000.000 0 537.500.000 545.000.000 552.500.000 2,00%
Kirchensteuer netto 530.000.000 530.000.000 0 537.500.000 545.000.000 552.500.000 1,50%
Versorgungsstiftung 0 10.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000 16.000.000 2,00%
Sonstige (u. a. Pfarreivermögen) 2.154.483 2.275.178 120.695 2.200.000 2.200.000 2.300.000 2,00%

3. 17.765.536 16.344.850 -1.420.686 16.600.000 16.900.000 17.200.000 2,00%
davon: Staatsleistungen (B14011) 15.104.000 16.178.000 1.074.000 16.500.000 16.800.000 17.100.000 2,00%
              Sonstige 2.661.536 166.850 -2.494.686 100.000 100.000 100.000 2,00%

4. 525.740 773.890 248.150 600.000 600.000 600.000 0,00%
7. 25.834.568 21.038.659 -4.795.909 21.200.000 21.400.000 21.600.000 1,00%

8. 616.388.395 620.973.115 4.584.720 632.800.000 647.000.000 660.300.000

9. -321.969.615 -321.061.226 908.389 -332.200.000 -339.600.000 -345.100.000

davon: Aktivgehälter, Sonstiges -158.995.215 -153.074.272 5.920.943 -157.000.000 -161.000.000 -165.100.000 2,50% Erhöhung 2020 abweichend vom Trend 
gerechnet

Effekt Pfarrstellenentwicklung auf Aktivbezüge 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Berechnung aus Mai 2018
Pensionen (B14003) -41.392.000 -41.386.954 5.046 -48.000.000 -52.000.000 -56.000.000 lt. akt. Gutachten 2018; 

zzgl. 1 Mio. € Sonstiges; ab 2019 
Bruttodarstellung (siehe Erträge)

Beihilfen -17.200.000 -17.800.000 -600.000 -18.200.000 -18.600.000 -19.000.000 2,00%
Umlagen/Beiträge an die ERK -35.382.400 -38.800.000 -3.417.600 -44.000.000 -47.000.000 -50.000.000 lt. akt. Gutachten 2018
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen -69.000.000 -70.000.000 -1.000.000 -68.000.000 -64.000.000 -58.000.000 lt. akt. Gutachten 2017

10.
-334.444.408 -343.088.164 -8.643.756 -354.000.000 -360.700.000 -371.800.000

-238.107.232 -248.168.332 -10.061.100 -258.200.000 -264.000.000 -274.000.000 3,00% Kita-GüT; ab 2023 Gemeindeassistenz 
Erh. auf 3 Mio.; 2021 einschl. Doppik-
Mittel ERV FO (2 Mio.)

Clearingrückstellung -7.000.000 -6.000.000 1.000.000 -5.000.000 -4.000.000 -3.000.000
Zuweisungen an Dritte -55.673.086 -56.133.288 -460.202 -57.300.000 -58.500.000 -59.700.000 2,00%

EKD-Umlagen u. ä. (B 14001) -33.664.090 -32.786.544 877.546 -33.500.000 -34.200.000 -34.900.000 2,00%

11. -2.638.690 -4.412.072 -1.773.382 -4.600.000 -4.700.000 -4.800.000 2,00%
12. -25.874.457 -25.849.157 25.300 -27.800.000 -19.100.000 -19.500.000 2,00% Ökum. Kirchentag 2021 (+7,5 Mio. € 

2020/2021); Wegfall Doppikprojekt im 
FPL 2022 berücksichtigt (+2,5 Mio. €); 
./. 1,5 Arbeit mit Flüchtlingen

13. -4.984.297 -5.241.530 -257.233 -5.300.000 -5.400.000 -5.500.000 1,00%
14. -7.587.176 -7.736.172 -148.996 -7.900.000 -8.100.000 -8.300.000 2,00%

davon: Verstärkungsmittel -1.096.000 -1.085.000 11.000 -1.085.000 -1.085.000 -1.085.000

15. -697.498.643 -707.388.321 -9.889.678 -731.800.000 -737.600.000 -755.000.000

16. -81.110.248 -86.415.206 -5.304.958 -99.000.000 -90.600.000 -94.700.000

17. Finanzerträge 32.075.460 33.051.300 975.840 34.500.000 35.000.000 35.500.000
davon: ordentliche Erträge aus gesamtkirchl. Rücklagen 14.000.000 15.000.000 1.000.000 15.500.000 16.000.000 16.500.000 ohne Kirchbaurücklage

ERK-Deckungsvermögen 14.000.000 14.000.000 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 lt. Prognose Gutachten
ordentliche Erträge aus Kirchbaurücklage 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000

18. Finanzaufwendungen -3.446.759 -1.539.705 1.907.054 -1.339.705 -1.139.705 -939.705 Zinsaufwand für Darlehen bei 
Versorgungsstiftung rückläufig

19. 28.628.701 31.511.595 2.882.894 33.160.295 33.860.295 34.560.295
20. -52.481.547 -54.903.611 -2.422.064 -65.839.705 -56.739.705 -60.139.705

26. -52.481.547 -54.903.611 -2.422.064 -65.839.705 -56.739.705 -60.139.705

Ordentliches Ergebnis 

Sonstige ordentliche Erträge

Summe der ordentlichen Erträge

Personalaufwendungen

Kollekten und Spenden

Erträge aus kirchlich/diakonischer Tätigkeit

Erträge aus Kirchensteuern & Zuweisungen

Zuschüsse von Dritten

Aufwendungen aus Kirchensteuern & 
Zuweisungen

Zuschüsse an Dritte
Sach- und Dienstaufwendungen

Abschreibungen und Wertkorrekturen
Sonstige ordentliche Aufwendungen

davon: Kirchengemeinden, Dekanate, RegVerwaltungen (BB 
01)

Ergebnis der gewöhnlichen kirchlichen 
Tätigkeit

Summe der ordentlichen Aufwendungen

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 

Finanzergebnis

A
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Mittelfristige Ergebnisprojektion bis 2023

Angaben in EUR
Plan 2019 Entwurf 2020 Abweichung 

2020 / 2019
FPL 2021 FPL 2022 FPL 2023 Trend Erläuterung für FPL-Zeitraum

2.518.453 1.096.389 -1.422.064 -12.839.705 -7.739.705 -17.139.705
Berechnung gemäß FA aus 2017; 
Negativergebnisse durch 
Projektaufwendungen (teils 
rücklagenfinanziert)

27. -12.750.136 -11.037.613 1.712.523 -10.970.000 -11.070.000 -11.170.000

für den Ergebnishaushalt -7.777.639 -5.796.083 1.981.556
dar.: -5.000.000 -5.000.000 0 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000

-2.000.000
-670.000 -670.000 -670.000 -670.000
-107.639

für Investitionstätigkeit -4.972.497 -5.241.530 -269.033 -5.300.000 -5.400.000 -5.500.000
dar.: -4.972.497 -5.241.530 -269.033 -5.300.000 -5.400.000 -5.500.000

28. Rücklagenentnahmen 17.307.861 17.436.871 129.010 17.147.000 10.347.000 9.400.000
für den Ergebnishaushalt 13.797.361 14.165.839 14.147.000 7.347.000 6.400.000

dar.: 2.589.205 2.471.671 -117.534 2.500.000 1.000.000 1.000.000
0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 vorläufige Annahme
0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 vorläufige Annahme

1.800.000 400.000 -1.400.000

0 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

3.700.000 277.000 -3.423.000 Rücklage Ende 2019 weitgehend 
aufgezehrt

566.657 339.394 -227.263

1.292.894 1.192.471 -100.423 1.000.000 1.000.000 1.000.000
0 1.372.770 1.372.770 947.000 947.000

567.400 2.505.281 1.937.881 5.300.000 0
1.884.608 1.382.613 -501.995

454.638 26.351 -428.287 0
941.959 798.288 1.000.000 1.000.000 1.000.000

für Investitionstätigkeit 3.510.500 3.271.032 -239.468 3.000.000 3.000.000 3.000.000
dar.: 3.460.000 3.195.000 -265.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

für sonstige Investitionen 50.500 76.032 25.532

30. -47.923.822 -48.504.353 -580.531 -59.662.705 -57.462.705 -61.909.705 Jahresergebnis inkl. 
Rücklagenbewegungen

69.000.000 70.000.000 1.000.000 68.000.000 64.000.000 58.000.000

-14.000.000 -14.000.000 0 -15.000.000 -15.000.000 -15.000.000

1.461.997 1.970.498 508.501 2.300.000 2.400.000 2.500.000

31. 8.538.175 9.466.145 -4.362.705 -6.062.705 -16.409.705

-11.000.000 -11.500.000 -11.500.000 -11.500.000 -10.000.000 Ermittelt aus 50 % der Beihilferückstellung

- Erträge aus anteiligem Vermögen Ev. 
Ruhegehaltskasse
+/- Saldo Rücklagen für Investitionstätigkeit

Kirchengemeindliche 
Bauunterhaltungsrücklage

Gesamtkirchliche 
Substanzerhaltungsrücklage

Perspektive 2025
Kirchenvorstandswahl
sonstige (zweckgebundene) Rücklagen

Arbeit mit Flüchtlingen
Baumaßnahmen in Kirchengemeinden
Bauzuweisungen für Kindertagesstätten
Dekanatszusammenschlüsse

Übergangsfinanzierung Pfarrdienst

EKD-Fonds Behindertenhilfe und 
Psychiatrie

Überbrückungs-/ Härtefonds
Zuweisungen Regionalverwaltungen

für Bauinvestitionen

+ Rückstellungen für Versorgung und Beihilfe

Feststellung des Haushaltsausgleichs / Bereinigung des 
Bilanzergebnisses

Ökumenischer Kirchentag 2021
Projekte Perspektive 2025
Projekt zur flächend. Gebäudebewertung
sonstige (zweckgebundene) Rücklagen

Angleichung lfd. BU von Kita-Gebäuden in 
Rheinland-Pfalz und Hessen

nachrichtlich: 
Umschichtung Finanzanlagen in den Beihilfefonds

Bereinigtes Bilanzergebnis

Bilanzergebnis 

Rücklagenzuführungen

nachrichtlich: Jahresergebnis ohne 
Rückstellungen, ERK-Deckungsvermögen
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1

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

8. Tagung der 12. Kirchensynode

Vom 27. bis 30. November 2019

Haushalt 2020

Zu Drucksache Nr. 67-1/19

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Kirchensteuereinnahmen 2003 bis 2023 in € (inklusive Clearingzahlungen)

Grafik 1
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499 Mio. Euro

(vorläufiges Ergebnis)



2

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Grafik 2
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Deutschland

2017:     + 2,8%
2018:     + 1,5%
2019e:   + 0,6%
2020e:   + 1,0%

Euroland

2017:     + 2,7%
2018:     + 1,9%
2019e:   + 1,2%
2020e:   + 1,3%

2017:     + 1,6%
2018:     + 2,3%
2019e:   + 1,3%
2020e:   + 1,7%

Russland

2017:      + 6,8%
2018:      + 6,6%
2019e:    + 6,2%
2020e:    + 5,8% 

2017:    + 7,1%
2018:    + 6,8%
2019e:  + 5,6%
2020e:  + 6,4%

2017:     + 1,9%
2018:     + 0,8%
2019e:   + 1,1%
2020e:   + 0,3%

2017:      + 2,4 %
2018:      + 2,9%
2019e:    + 2,3%
2020e:    + 2,0%

2017:     + 1,0%
2018:     + 1,1%
2019e:   + 1,2%
2020e:   + 2,1%

USA

Brasilien

Indien

Welt

Japan

2017:      + 3,7%
2018:      + 3,6%
2019e:    + 3,2%
2020e:    + 3,2%

Grafik 4 

Quelle: Helaba, Konjunktur kompakt
November 2019

China

jeweils Veränderung BIP zu Vorjahr

Wachstumsperspektiven für die Weltwirtschaft
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Grafik 5

Erträge aus Kirchensteuer und 
Zuweisungen; 542.275.178 €

davon: Kirchensteuer 
530.000.000 €

Erträge aus kirchlich/ 
diakonischer Arbeit 
(davon 14 Mio. € ERK 
Deckungsvermögen)  

40.540.538 €

Zuschüsse von Dritten
16.344.580 €

davon:
Staatsleistungen
16.178.000 €

Kollekten, Spenden 
773.890 €

Sonstige ordentliche Erträge 
21.038.659 €

Finanzerträge  
33.051.300 €

davon:
Erträge aus gesamtk.RL

14.000.000 €
Kirchbaurücklage

4.000.000 €
Deckungsvermögen ERK

14.000.000 €

Summe der Erträge 2020: 654.024.415 €
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Grafik 6

Personalaufwendungen
‐321.061.226 €

(davon 70 Mio. € Pensions‐
und Beihilferückstellungen]

Aufwendungen aus
Kirchensteuer, Zuweisungen
und Zuschüsse an Dritte

‐347.500.236 €

Sach‐ und Dienst‐
aufwendungen
‐25.849.157 €

Abschreibungen und 
Wertkorrekturen

‐5.241.530 €Sonstige ordentliche
Aufwendungen
‐7.736.172 €

Finanzaufwendungen
‐1.539.705 €

Summe der Aufwendungen 2020: -708.928.026 €

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Personalaufwendungen 2020:
-321.061.226 €

Grafik 7
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Grafik 8

Jahresergebnis und Bilanzergebnis

Ergebnisplanung in Mio. € 
(in Klammern Werte der letztjährigen mittelfristigen Planung)

Plan 

2019

Entwurf 

2020

Jahresergebnis ‐52,5 ‐54,9

nachrichtlich: Jahresergbenis ohne 
Rückstellungen, Erträge ERK‐
Deckungsvermögen

2,5 1,1

Bilanzergebnis
= Jahresergebnis inkl. Rücklagenveränderung
= Veränderung Vermögensgrundbestand

‐47,9 ‐48,5

Bereinigtes Bilanzergebnis
= Bilanzergebnis ohne 
      ‐     Rücklagenveränderung
            für die Investitionstätigkeit
      ‐     nicht zahlungswirksame Pensions‐
            und Beihilferückstellungen
      ‐     Erträge ERK‐Deckungsvermögen

8,5 9,5

nachrichtlich: 
Umschichtung Finanzanlagen in den 
Beihilfefonds

‐11 ‐11

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Grafik 9

Bilanz 2015

31.12.2015 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015

Euro Euro Euro Euro
A Anlagevermögen 1.925.780.855,69  1.849.874.066,89   A Reinvermögen 194.424.016,24       191.904.542,74          

I Immaterielle Vermögensgegenstände 4.094.914,83          4.185.373,81           I Vermögensgrundbestand 556.241.881,78 -      594.627.351,55 -         
II Nicht realisierbares Sachanlagevermögen 6.173.253,20          6.180.553,16           II Rücklagen, Sonstige Vermögensbindungen 767.003.218,14       786.531.894,29          
III Realisierbares Sachanlagevermögen 199.946.060,39     176.791.158,36      III Ergebnisvortrag -                             -                                
IV Finanzanlagen 1.715.566.627,27  1.662.716.981,56   IV Bilanzergebnis 16.337.320,12 -        -                                

1
690.325.137,95              645.053.015,63               

2 Absicherung von Versorgungslasten 956.180.891,48              934.988.953,55               B Verpflichtungen ggü. Sondervermögen 10.239.103,33         9.602.255,56              
a Versorgungsstiftung der EKHN 587.580.891,48              571.688.953,55               
b Kassenleistung Evangelische Ruhegehaltskasse 368.600.000,00              363.300.000,00               C Sonderposten 886.710,97              1.279.944,57              

3 Beteiligungen 7.298.542,53                  7.291.116,34                   D Rückstellungen 1.821.708.015,39   1.749.552.196,12       
4 Anteile an verbundenen Einrichtungen 17.914.001,00                17.914.001,00                 I Versorgungsrückstellungen 1.791.845.054,00   1.731.305.809,00       
5 Sonstige Finanzanlagen und Ausleihungen 43.848.054,31                57.469.895,04                 1 Versorgungsrückstellung 1.253.590.270,00            1.200.387.941,00                

2 Beihilferückstellung 538.254.784,00               530.917.868,00                   
B Sondervermögen 10.239.103,33        9.602.255,56           II Clearingrückstellungen 18.600.000,00         7.000.000,00              

III Sonstige Rückstellungen 11.262.961,39         11.246.387,12            
C Umlaufvermögen 176.210.568,79     169.686.690,67      

E Verbindlichkeiten 99.659.432,82         91.873.498,23            

D Aktive Rechnungsabgrenzung 14.817.958,49        15.625.040,73      F Passive Rechnungsabgrenzung 131.207,55            575.616,63                 

2.127.048.486,30  2.044.788.053,85   2.127.048.486,30   2.044.788.053,85       

E Treuhandvermögen 827.344.177,29     799.813.655,44      G Treuhandverpflichtungen 827.344.177,29       799.813.655,44          

Bilanzsumme Bilanzsumme

Finanzanlagen zur Deckung von Rücklagen und 
anderen Passivposten

AKTIVA PASSIVA
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Grafik 10

Ergebnisplanung in Mio.€
(in Klammern Werte der 
letztjährigen mittelfristigen Planung)

Plan 
2019

Entwurf 
2020

FPL 
2021

FPL
2022

FPL 
2023

Jahresergebnis - 52,5 - 54,9
(- 47,4)

- 65,8
(- 53,4)

- 56,7
(- 42,7)

- 60,1

nachrichtlich: Jahresergebnis ohne 
Rückstellungen, Erträge ERK-Deckungs-
vermögen

2,5 1,1 - 12,8 - 7,7 - 17,1

Bilanzergebnis
mit allen Rücklagen

- 47,9 - 48,5
( - 46,9)

- 59,7
(- 48,8)

- 57,5
(- 46,7)

- 61,9

Bereinigtes Bilanzergebnis
Bilanzergebnis ohne
 Rücklagenveränderung für die

Investitionstätigkeit
 nicht zahlungswirksame Pensions –
 und Beihilferückstellungen
 Erträge ERK-Deckungsvermögen

8,5 9,5
(10,2)

- 4,4
(4,4)

- 6,1
(3,6)

- 16,4

nachrichtlich:
Umschichtung Finanzanlagen in den 
Beihilfefonds/ 50 % der jeweils jährlichen 
Beihilferückstellung

- 11,0 - 11,0 - 10,5 - 10,5 - 10,5

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2023

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Grafik 11

Umsetzung von Einsparauflagen

Einsparziel

2018
2019 

(kumuliert)

2020 
(kumuliert)

5,09 Mio. € 8,35 Mio. € 10,28 Mio. €

Einsparschritte



7

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

§ 2b Umsatzsteuergesetz

Grafik 12

Projektstruktur errichtet:

 Referentenstelle Umsatzsteuer in Ausschreibung

 Zusätzliche Stellenanteile bei den Regionalverwaltungsverbänden

 600.000 € für 2020 im Budgetbereich 8.6 für externe Beratung

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Grafik 13

Kirchengemeinden
‐110.190.897 €
(‐108.229.510 €)

Dekanate
‐45.224.482 €
(‐45.070.050 €)

Gebäudeinvestitionen
‐41.340.000 €
(‐37.830.000 €)

Kindertagesstätten
‐50.043.600 €
(‐47.425.200 €)

Regionalverwaltungen
10.465.000 €
(‐8.676.732 €)

Gemeindepfarrdienst
‐76.513.164 €
(‐77.623.563 €)

Regionale Stellen
‐14.964.125 €
(‐14.559.325 €)

Ehrenamtsakademie
‐316.142 €
(‐323.426 €)

Härtefonds
‐300.000 €

Kirchliche Arbeit auf Kirchengemeinde- und Dekanatsebene 2020:              
- 349.357.410 €
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Grafik 14

Handlungsfelder und Zentren (Budgetbereich 2 bis 6): -84.260.369 €

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Grafik 15

 Anstieg der Investitionen im Zentralen Gebäudemanagement auf  5,7 Mio.€, 
davon 3,2 Mio.€ finanziert aus der SERL.

 Geplante Ausschüttung aus der Versorgungsstiftung in Höhe von 10 Mio.€.

 Anstieg der Beiträge an die Evangelische Ruhegehaltskasse um 3,42 Mio.€.

 Zuführung zur Clearing-Rückstellung in Höhe von 6 Mio.€.

Weitere wesentliche Abweichungen nach Budgetbereichen
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Grafik 16

 Das im Herbst 2016 von der Kirchensynode bewilligte Gesamtbudget von 21,4 Mio. 
EUR wird mit dem voraussichtlichen Ist-Ergebnis 2019 und den für 2020 geplanten 
Mitteln nicht überschritten.

 Haushaltsentwurf 2020: 
3,43 Mio.€ im Budgetbereich 8.5 (unmittelbare Projektmittel)
0,13 Mio.€ im Budgetbereich 13 (Personalverstärkung im Rechnungsprüfungsamt).

 2 Mio.€ Verpflichtungsermächtigung mit Sperrvermerk als Budget für den
Evangelischen Regionalverband Frankfurt und Offenbach.

Projekt Doppik

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Grafik 17

‐20,0

‐15,0

‐10,0

‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

5,2 5,0

11,0

‐3,2 ‐3,4
‐2,5

‐2,5
‐1,4

‐17,4

Zweckgebundene Rücklagenentnahmen/ Rücklagenzuführungen 
2020 in Mio. €
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Grafik 18

-70

-20

30

80

130

-40,2

-25,1

3,1

24,8

81,6

93,0

26,4
19,6

1,3
12,6 14,7

32,1

18,6

-14,2

-26,9

-6,2 -4,6 -6,4 -6,2

0,7 1,8

Saldo Rücklagenzuführungen/
Rücklagenentnahmen im 
Ergebnishaushalt

Saldo Rücklagenentnahmen/ Rücklagezuführungen 
von 2003 bis 2023 in Mio. €

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

2020e

= 497,01 Mio. €

= 709,57Mio. €

Abzüglich                   -194,11 Mio. €
Kirchbaurücklage

Sonstige zweckgeb.   437,97 Mio. €
und Budgetrücklagen

Pflichtrücklagen 271,60 Mio. €

Alle gesamtkirchlichen Rücklagen ohne      
Kirchbaurücklage und Versorgungsstiftung und unter 
Berücksichtigung der Darlehensverpflichtungen

= 497,01 Mio. €
Ziel:
Volumen eines Haushaltsjahres z.B. wegen 
Steuerschwankungen, Rückzahlungsverpflichtungen 
im Clearing-Verfahren (Zielsetzung entspricht dem 
EKD- Frühwarnsystem)

durchschnittliches Haushaltsvolumen 
(Aufwendungen) der letzten 3 Jahre = 573 Mio. €
(bereinigt um Rückstellungen)

Zielsetzung wird derzeit zu 87 %
erfüllt

Grafik 19

Rücklagen nach EKD-Bewertung

Abzüglich Darlehen -18,455 Mio. €

= 515,46 Mio. €
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Entwicklung der Rücklagen zum Buchwert von 2006 bis 2020(erwartet )in Mio. €
- Darstellung aller Rücklagen ohne Versorgungsstiftung und Kirchbaurücklage-

Nachrichtlich in Buchwerten, Stand 10/2019:     Versorgungsstiftung 646,7 Mio. €

Grafik 20

303,5 287,1

362,6
392,2

417,7 411,6
434,8

452,2
496,5 569,9

553,9
530,9 524,7 520,2 515,5

0

100

200

300

400

500

600

700
Durchschnittliches Haushaltsvolumen der 
vergangenen 3 Haushaltsjahre 573 Mio. €

Gesetzlicher Mindestbestand
gemäß KHO 120,0 Mio. €

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Treuhandvermögen für Kirchengemeinden und Stiftungen
Buchwert: 993,8 Mio. € x 1,13 = Kurswert

Grafik 21

Darstellung der Vermögensbereiche per 31.10.2019 in Mio. €

x 1,32= Kurswert

x 1,09 = Kurswert

x 1,44 = Kurswert
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Grafik 22

Haushaltsplanung 2019 - 2020

Ergebnisplanung in Mio. € 
(in Klammern Werte der letztjährigen mittelfristigen Planung)

Plan 

2019

Entwurf 

2020

Jahresergebnis ‐52,5 ‐54,9

nachrichtlich: Jahresergbenis ohne 
Rückstellungen, Erträge ERK‐
Deckungsvermögen

2,5 1,1

Bilanzergebnis
= Jahresergebnis inkl. Rücklagenveränderung
= Veränderung Vermögensgrundbestand

‐47,9 ‐48,5

Bereinigtes Bilanzergebnis
= Bilanzergebnis ohne 
      ‐     Rücklagenveränderung
            für die Investitionstätigkeit
      ‐     nicht zahlungswirksame Pensions‐
            und Beihilferückstellungen
      ‐     Erträge ERK‐Deckungsvermögen

8,5 9,5

nachrichtlich: 
Umschichtung Finanzanlagen in den 
Beihilfefonds

‐11 ‐11

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Rückstellungsbedarf für Pensionsverpflichtungen p.a.*
2015 bis 2030 in Mio. €

Grafik 23
*Stand Gutachten Herbst 2019

Wert 2016 noch in 
PrüfungWert 2016 noch 
in Prüfung
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Rückstellungsbedarf für Beihilfeverpflichtungen p.a.*
2015 bis 2030 in Mio. €

Grafik 24

Wert 2016 noch 
in Prüfung

EVANGELISCHE KIRCHE
IN HESSEN UND NASSAU

Grafik 25

Ergebnisplanung in Mio.€
(in Klammern Werte der 
letztjährigen mittelfristigen Planung)

Plan 
2019

Entwurf 
2020

FPL 
2021

FPL
2022

FPL 
2023

Jahresergebnis - 52,5 - 54,9
(- 47,4)

- 65,8
(- 53,4)

- 56,7
(- 42,7)

- 60,1

nachrichtlich: Jahresergebnis ohne 
Rückstellungen, Erträge ERK-Deckungs-
vermögen

2,5 1,1 - 12,8 - 7,7 - 17,1

Bilanzergebnis
mit allen Rücklagen

- 47,9 - 48,5
( - 46,9)

- 59,7
(- 48,8)

- 57,5
(- 46,7)

- 61,9

Bereinigtes Bilanzergebnis
Bilanzergebnis ohne
 Rücklagenveränderung für die

Investitionstätigkeit
 nicht zahlungswirksame Pensions- und 

Beihilferückstellungen
 Erträge ERK-Deckungsvermögen

8,5 9,5
(10,2)

- 4,4
(4,4)

- 6,1
(3,6)

- 16,4

nachrichtlich:
Umschichtung Finanzanlagen in den 
Beihilfefonds/ 50 % der jeweils jährlichen 
Beihilferückstellung

- 11,0 - 11,0 - 10,5 - 10,5 - 10,5

Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2023
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Haushaltseinbringungsrede 2020  Ltd. OKR Striegler 
anlässlich der 8. Tagung der Zwölften Kirchensynode Leiter der Kirchenverwaltung 
in Frankfurt am Main  und Finanzdezernent 
vom 27. November bis 30. November 2019 zu Drucksache Nr. 67-1/19 
 
 
 
 
Haushalt weiterhin mit Problemsignalen – mittelfristig muss ein 
ausgeglichenes Bilanzergebnis erreicht werden 
 
 
Sehr geehrter Herr Präses, 
sehr geehrte Synodale, 
sehr geehrte Gäste! 
 
Der vor Ihnen liegende Haushaltsentwurf 2020 in der EKHN endet nach wie vor mit einem 
hohen negativen Jahresergebnis und ist insoweit immer noch Ausdruck einer 
Übergangsphase, in der wir die Zukunftslasten, also insbesondere die Rückstellungen für 
Altersvorsorge und Beihilfe integrieren müssen.  
Ich beginne mit den wichtigsten Eckdaten für die Haushaltsplanung 2020: 
 

I. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 
 
Folie 1:  Steuereinnahmen 
 
Im laufenden Jahr 2019 haben wir mit Steuereinnahmen in Höhe von  
530 Millionen Euro gerechnet. Mit Stand Ende Oktober liegen wir etwa  
8,5 Prozent über dem Vorjahresstand. Dieser Vergleich wird aber verzerrt durch die auffällig 
niedrigen Einnahmen in den ersten Monaten des Vorjahres bedingt durch einmalige 
Sondereffekte. Die Steuereinnahmen in den letzten Jahren entsprechen einem Zickzackkurs. 
Während in 2017 einmalige Sondereffekte die Kirchensteuereinnahmen von vormals  
515 Millionen Euro auf knapp 550 Millionen Euro steigen ließen, traten in 2018 gegenteilige 
Sondereffekte mit einem Finanzvolumen von etwa minus 35 Millionen Euro auf. Angesichts 
des schwachen Vorjahresergebnisses ist es daher nicht verwunderlich, dass die 
Steuereinnahmen in diesem Jahr wegen des Basiseffekts deutlich höher liegen und zwar in 
den ersten zehn Monaten in etwa auf dem Niveau des Jahres 2017. Nach dem bisherigen 
Stand ist damit zu rechnen, dass der Planansatz von 530 Millionen Euro in diesem 
Haushaltsjahr erreicht wird.  
 
Folie 2:  Steuereinnahmen differenziert nach Kircheneinkommensteuer und  
  Kirchenlohnsteuer  
 
Bei einer differenzierteren Analyse ist festzustellen, dass die Kirchenlohnsteuer 2019 um gut 
1,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr angestiegen ist. Dies liegt leicht unter den 
durchschnittlichen Lohnsteigerungen und ist insoweit ein Spiegelbild der 
Mitgliederentwicklung. Bei der Kircheneinkommensteuer haben wir einen Zuwachs von  
58 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies liegt wie bereits ausgeführt an einem Basiseffekt im 
Zusammenhang mit ungewöhnlich hohen Negativbelastungen im Jahr 2018.  
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Folie 3:  EKHN Kirchensteuer nominal und preisbereinigt 
 
Langjährige Kirchensteuervergleiche sollten sinnvollerweise entsprechend den offiziellen 
Inflationskennzahlen preisbereinigt dargestellt werden. Nur so ist ein längerfristiger 
Vergleich unter Kaufkraftgesichtspunkten möglich. Die in dieser Grafik dargestellte 
preisbereinigte Kurve würde ich nach wie vor mit einer positiven Seitwärtsbewegung 
beschreiben. Den nominalen Höchststand hatten wir 2017 erreicht. Preisbereinigt bleiben 
wir weit hinter dem nominellen Wachstum zurück. Dennoch ist die Trendlinie leicht positiv, 
mit dem Höchstwert in 2017. Seitdem ist die Entwicklung unter Kaufkraftgesichtspunkten 
rückläufig. Eine längere rückläufige Entwicklung unter Kaufkraftgesichtspunkten erwarten 
wir auch für die kommenden 20er Jahre. 
 
 
Liebe Synodale, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
an dieser Stelle habe ich oft einen Blick auf die Volkswirtschaften in Europa gewagt und auf 
den starken Einfluss der Notenbankpolitik hingewiesen. Da sich hierzu wenig verändert hat, 
verzichte ich auf derartige Ausführungen zu den Rahmenbedingungen. Seit Sommer dieses 
Jahres ist auch die Amerikanische Notenbank FED wieder auf einem Zinssenkungspfad, so 
dass der in den früheren Jahren schon beschriebene Trend weiter fortgesetzt wird. Wir 
reden schon lange nicht mehr nur von einer Phase von Niedrigzinsen und entsprechenden 
Negativzinsen bei guten Schuldnern, sondern von einer Niedrigzinsepoche. 
 
Folie 4:  Konjunkturdaten  
 
Es zeichnet sich ab, dass die Prognosen zum Wirtschaftswachstum in Deutschland für das 
Jahr 2019 zu optimistisch waren. Aller Voraussicht nach wird die Veränderung des 
Bruttoinlandsprodukts zum Vorjahr maximal 0,6 Prozent betragen, für den Euroraum wird 
mit 1,2 Prozent gerechnet. Angesichts der Themen wie Handelskonflikte, Zollschranken, 
Brexit usw. werden die Aussichten auch für das kommende Jahr 2020 von den führenden 
Wirtschaftsforschungsinstituten noch etwas verhalten eingeschätzt, aber immerhin mit 1,0 
Prozent für Deutschland. Nach diesen Daten hätte man einen leichten Anstieg der 
Steuereinnahmen für das kommende Jahr verantworten können, aber angesichts der 
beschriebenen globalen Risiken und auch der Entwicklung unserer Mitgliederdaten behalten 
wir den Planansatz von 2019 in Höhe von 530 Millionen Euro auch für das Jahr 2020 bei. Es 
gab aber auch Stimmen im Finanzausschuss, die sogar einen niedrigeren Planansatz begrüßt 
hätten. Und zugegeben: Der Haushaltsansatz ist und bleibt eine Schätzung.  
 
 

II. Haushaltsstruktur 2020 
 
 
Liebe Synodale, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Struktur des Haushaltsplans haben wir im Sinne der Outputorientierung beibehalten, so 
dass auf der Ebene der Unterbudgets die kirchlichen Aufgaben den dafür benötigten 
Finanzkennzahlen zugeordnet sind. Wie jedes Jahr sei zur Klarstellung besonders betont: 
Beschlussrelevant sind der Ergebnishaushalt und der Investitions- und Finanzierungshaushalt 
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auf den Seiten 44 bis 45 sowie in den einzelnen Budgetbereichen die grau hinterlegten 
Darstellungen und die den Budgetbereichen angehängten Stellenpläne, nicht aber die 
nachrichtlichen Umlagen aus der Kosten- und Leistungsrechnung.  
 
Folie 5:  Summe der Erträge 
 
Bei einem gleichbleibenden Steueransatz steigt die Summe der ordentlichen Erträge 
gegenüber dem Vorjahr um gut 4 Millionen Euro an. Die beiden bedeutendsten 
Veränderungen sind: 
Erstens die mit der Gründung des gesamtkirchlichen Schulwerks verbundene Bündelung 
unserer 4 Schulen unter einem neuen organisatorischen Dach und damit in einem eigenen 
Rechnungskreis im Haushalt, erkennbar am Schluss des Haushaltsbuches als Wirtschaftsplan 
auf den Seiten 453 bis 462. Damit fehlen optisch im Haupthaushalt die Einnahmen aus der 
staatlichen Refinanzierung, zu erkennen an der Reduktion der sonstigen ordentlichen 
Erträge.  
Zweitens: Erstmals wurden Erträge von der Versorgungsstiftung in einer Höhe von  
10 Millionen Euro eingeplant, so dass unter dem Strich trotz der Ausgliederung des 
Schulbereichs insgesamt dann doch höhere Erträge von 4,6 Millionen Euro veranschlagt 
werden konnten.  
Die im letzten Jahr vorgenommene Bruttoausweisung der Pensionsleistungen auf der 
Ertrags- wie auf der Aufwandsseite haben wir im Haushaltsplan 2020 beibehalten.  
 
Folie 6:  Summe der Aufwendungen 
 
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen steigt um knapp 10 Millionen Euro an. Ein 
wesentlicher Grund dafür sind Erhöhungen im Budgetbereich 1. So steigen die Zuweisungen 
an die Kirchengemeinden, die Zuweisungen an die Kindertagesstätten, die Zuweisungen für 
die Gebäudeunterhaltung und die Zuweisungen für die Regionalverwaltungen. 
 
Folie 7:  Personalaufwand – Gründung Schulwerk 
 
Der Personalaufwand ist auf den ersten Blick nahezu gleichbleibend geplant mit  
321 Millionen Euro. Tatsächlich steigt aber der Personalaufwand um knapp 8 Millionen Euro 
entsprechend den Lohn- und Gehaltssteigerungen. Dass dies in der Gesamtsumme nicht 
sichtbar wird, liegt an der bereits erwähnten Gründung des Schulwerks mit Personalaufwand 
von rund 8,7 Millionen Euro. 
Vor Rücklagenbewegungen ergibt sich damit mit minus 54,9 Millionen Euro ein um etwa  
2,5 Millionen Euro höherer Jahresfehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr. Nach den 
Rücklagenbewegungen ergibt sich dann ein Bilanzergebnis von minus 48,5 Millionen Euro 
gegenüber minus 47,9 Millionen Euro im Vorjahr, also auf gleichbleibendem negativen 
Niveau.  
 
Folie 8:  Jahresergebnis und Bilanzergebnis 
 
Bereinigt man das Bilanzergebnis – sachlich naheliegend – um die Rücklagenbewegungen für 
die Investitionstätigkeit (da das Vermögen erhalten wird) und ebenso um die nicht 
zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen sowie die ERK-Erträge, ergibt sich 
ein bereinigtes Bilanzergebnis in Höhe von 9,5 Millionen Euro gegenüber 8,5 Millionen Euro 
im Vorjahr. Dieses bereinigte Bilanzergebnis steht im Einklang mit § 10 Absatz 3 unserer 
kirchlichen Haushaltsordnung. Im Haushaltsgesetz, § 1, wird dies erstmals ausdrücklich so 
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festgehalten, um Irritationen wegen der negativen unbereinigten Ergebnisse zu vermeiden. 
Denn nach unserem Haushaltsrecht müssen zwar die Rücklagen stets finanzgedeckt sein 
nicht aber die Rückstellungen für zukünftige Verpflichtungen in den nächsten Jahrzehnten. 
Dies ermöglicht einen gewissen Bewegungsspielraum im Hinblick auf Verpflichtungen, die 
erst in den nächsten Jahrzehnten erfüllt werden müssen. Aber ist das auch 
generationengerecht? 
 
Folie 9:  Bilanz 2015 
 
Derartige negative Jahresergebnisse verändern natürlich finanzielle Relationen. Hier in 
diesem Fall führen hohe zweistellige Negativergebnisse zu einer deutlichen Verminderung 
des Reinvermögens. Auch wenn es sich nur um Schätzungen handeln kann, weil für die Jahre 
2016 ff noch keine Jahresabschlüsse vorliegen, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis 
das Reinvermögen verbraucht ist und sich ins Negative kehrt. Das zeigt auf, dass dieser 
Sachverhalt auf Dauer nicht akzeptabel und schon gar nicht generationengerecht ist. Vor 
diesem Hintergrund stellt der Haushaltsausgleich gemäß der Sonderklausel § 10 Absatz 3 
KHO entsprechend dem bereinigten Bilanzergebnis auch keine rechtlich dauerhaft 
legitimierte Vorgehensweise dar. Schauen wir auf die Jahresergebnis- und 
Bilanzergebnisplanung der nächsten Jahre:  
 
Folie 10:  Mittelfristige Ergebnisplanung 2019 bis 2023 
 
Es wird deutlich, dass wir selbst bei einer bereinigten Bilanzergebnisbetrachtung ab dem 
Jahr 2021 zu negativen Ergebnissen gelangen. Eine solche Entwicklung wäre auch mit der 
Sonderklausel in unserer KHO nicht mehr vereinbar. Als Minimalziel für die nächsten Jahre 
muss daher zumindest ein bereinigtes Bilanzergebnis gleich/größer Null einschließlich des 
zusätzlichen Zweckbindungsvolumens für den Aufbau des Beihilfefonds erreicht werden. 
Dazu später mehr.  
 
Folie 11:  Umsetzung von Einsparauflagen 
 
Liebe Synodale, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
bevor wir über zukünftige Einsparnotwendigkeiten sprechen, möchte ich Ihnen zunächst 
einmal darlegen, wie die mit dem Finanzausschuss vereinbarte Einsparauflage für die Jahre 
2018 bis 2020 sich entwickelt hat und umgesetzt wurde beziehungsweise sich in der 
Umsetzung befindet.  
Mit dem Haushalt 2018 wurde von Ihnen ein Einsparpaket in Höhe von  
10,3 Millionen Euro mit der Umsetzung bis zum Jahre 2020 beschlossen. In den 
Haushaltplänen 2018 und 2019 wurden entsprechende Einsparmaßnahmen integriert. Im 
jetzt vorliegenden Haushaltsplan 2020 wird das Maßnahmenpaket mit Ausnahme folgender 
Bereiche abgeschlossen: 

- vorläufige Nichteinplanung von Einsparungen beim Bibelhaus 
- Erhöhung des Zuweisungsfaktors bei der Grundzuweisung für Kirchengemeinden und 

Dekanate um 2,5 Prozent (2019) bzw. 3,5 Prozent (2020) statt wie ursprünglich 
vorgesehen nur um 1,5 Prozent. 

Besonderheiten bestehen derzeit für die Budgetbereiche Zentrum Oekumene und 
Religionspädagogik, das heißt unsere Kooperationsfelder zusammen mit der Evangelischen 
Kirche von Kurhessen-Waldeck. Hier gelten die vereinbarten Budgetkürzungen von minus  
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1 Prozent pro Jahr ohne Kostensteigerungsausgleich. Die Finanzierungsvereinbarung 
zwischen EKKW, EKHN und Diakonie Hessen über die Zuweisung an die Diakonie Hessen 
wurde mit Wirkung ab 2019 angepasst. Die lineare Kürzung beträgt künftig minus 1 Prozent 
pro Jahr, allerdings zuzüglich eines Ausgleichs der allgemeinen Kostensteigerung. Bis auf die 
oben beschriebenen Ausnahmen ist also das Maßnahmenpaket 2018 bis 2020 mit dem hier 
vorliegenden Haushaltsbuch im Wesentlichen umgesetzt.  
Die Kirchenleitung hat mit dem Haushaltsentwurf darüber hinaus Einschränkungen beim 
Ausgleich der allgemeinen Kostendynamik vorgenommen. Sachkostensteigerungen wurden 
in den Budgetbereichen im Regelfall ausgeschlossen und die Zuschüsse an Einrichtungen 
außerhalb der verfassten Kirche meist konstant auf dem Niveau des Jahres 2019 
fortgeschrieben. 
 
Folie 12:  § 2 b Umsatzsteuergesetz  
 
Die Einsparbemühungen in der EKHN werden durch staatlich vorgegebene neue Aufgaben 
zum Teil wieder konterkariert. § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) verlangt ab 2021 auch von 
allen öffentlich-rechtlichen Körperschaften  die Beachtung der umsatzsteuerlichen 
Rahmenbedingungen. In Gesprächen mit dem Finanzministerium in Wiesbaden konnte 
geklärt werden, dass zwar jede Kirchengemeinde und sonstige öffentlich-rechtliche 
Körperschaft eine Steuernummer haben und einen Fragebogen ausfüllen muss, aber 
Kirchengemeinden, deren umsatzsteuerrelevante Sachverhalte unter der Grenze für 
Kleinunternehmer liegen – bisher 17.500 Euro im Jahr, künftig 22.000 Euro im Jahr – 
brauchen keine Umsatzsteuererklärung abgeben. Nach der Auswertung der ersten 
Abfrageergebnisse dürfte dies für den Großteil der kirchlichen Körperschaften zutreffen. 
Aber wir als Organisation sind auch verpflichtet sicherzustellen, dass bei Überschreiten der 
Kleinunternehmergrenze eine Umsatzsteuererklärung erstellt wird. Softwareseitig sind die 
Vorkehrungen inzwischen getroffen worden. Eine unterjährig bewilligte Umsatzsteuer-
Referent*innenstelle konnte leider noch nicht besetzt werden, wir befinden uns im erneuten 
Ausschreibungsverfahren. Im Haushaltsplan 2020 haben wir darüber hinaus Finanzmittel für 
zusätzliche Stellenanteile bei den Regionalverwaltungen zur Sachbearbeitung vorgesehen. 
Um die Möglichkeit zu nutzen, schon im Jahr 2020 gegebenenfalls externe fachliche 
Unterstützung einzuholen, wurde im Budgetbereich 8.6 unter den Projekten ein weiterer 
Betrag von 600.000 Euro eingestellt.  
In einer gesonderten Projektstruktur werden wir die weitere Entwicklung der 
Umsatzsteuerthematik aufmerksam begleiten und steuern.  
 
Folie 13:  Budgetbereich Kirchliche Arbeit auf Gemeinde- und Dekanatsebene  
  (in Klammer: Vorjahreszahlen) 
 
Der ordentliche Aufwand für den größten Budgetbereich, der kirchlichen Arbeit auf 
Gemeinde- und Dekanatsebene, steigt um knapp 9 Millionen Euro auf nunmehr  
349,36 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr an. Die Erhöhungen verteilen sich 
insbesondere auf folgende Bereiche: bei den Zuweisungen an die Kirchengemeinden gibt es 
eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rund 2 Millionen Euro, da anders als ursprünglich 
unter Einspargesichtspunkten geplant aufgrund der Lohn- und allgemeinen 
Preissteigerungen eine Anpassung des Pro-Kopf-Zuweisungsfaktors um plus 3,5 Prozent 
vorgenommen wurde. Die Aufwendungen für die Kindertagesstätten steigen um  
2,6 Millionen Euro auf erstmals über 50 Millionen Euro an. Darin enthalten sind auch 
Verbesserungen bei der kleinen Bauunterhaltung in rheinland-pfälzischen Einrichtungen, die 
nun in der finanziellen Behandlung den hessischen Kindertagesstätten gleichgestellt werden, 
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wie auch der geschätzte Mehrbedarf für die Geschäftsführung bei gemeindeübergreifenden 
Trägerschaften. Auch bei den Gebäudeinvestitionen gibt es eine Erhöhung um 2 Millionen 
Euro zur Unterstützung von Konzentrationsprozessen und Bewältigung von Sanierungsstau. 
Zugleich müssen damit auch die starken Baukostensteigerungen abgefangen werden. Eine 
weitere Million Euro soll für Kindertagesstätten zur Absenkung des Eigenanteils bei 
Maßnahmen der großen Bauunterhaltung auf 10 Prozent verwendet werden. Bereits im 
letzten Jahr war das Baubudget um knapp 5 Millionen Euro erhöht worden. Die nun 
zusätzlich eingeplanten, insgesamt 3,4 Millionen Euro, sollen zumindest übergangsweise aus 
der vorhandenen Baurücklage für kirchengemeindliche Gebäude gedeckt werden.  
Während sich das Budget für die Dekanate nur geringfügig erhöht, steigen die Zuweisungen 
an die Regionalverwaltungen für das Haushaltsjahr 2020 von 8,7 Millionen Euro auf  
10,5 Millionen Euro an. Neben allgemeinen Personalkostensteigerungen sind hierfür 
insbesondere eingeplant: Zusätzliche Personalressourcen zur Vorbereitung auf die neue 
Umsatzsteuergesetzgebung sowie Mehrkosten aufgrund umstellungsbedingter 
Mehraufwände im doppischen Finanzwesen und Aufgabenausweitungen im Personalwesen. 
 
Folie 14:  Handlungsfelder und Zentren (Budgetbereich 2 bis 6) 
 
Größere Veränderungen sind im Handlungsfeld Bildung sowie im Handlungsfeld 
Verkündigung zu verzeichnen. Im Handlungsfeld Bildung gibt es eine deutliche 
Aufwandsreduktion um 8,3 Millionen Euro, die insbesondere mit der schon erwähnten 
Errichtung des Schulwerks und dessen Abbildung in einem eigenen Wirtschaftsplan 
verbunden ist. Im Handlungsfeld Verkündigung gibt es eine Ausweitung um 1,7 Millionen 
Euro. Hier wirft der Ökumenische Kirchentag 2021 bereits seine Schatten voraus, da hier wie 
geplant und durch Rücklagen gedeckt bereits eine Zuweisung an den Ökumenischen 
Kirchentag in Höhe von 1,75 Millionen Euro im Haushalt enthalten ist.  
 
Folie 15: Weitere wesentliche Abweichungen nach Budgetbereichen  
 
Im Budgetbereich 10 Zentrales Gebäudemanagement steigen die Investitionen auf  
5,7 Millionen Euro an. Auf den Seiten 46 und 47 finden Sie hierzu eine Übersicht. Die 
Finanzierung erfolgt hier mit Ausnahme eines Neubauvorhabens zu einem Anteil von  
3,2 Millionen Euro aus der Substanzerhaltungsrücklage. Im Budgetbereich 14 Allgemeines 
Finanzwesen ist in dem Haushaltsentwurf die erwähnte Ausschüttung von Erträgen der 
Versorgungsstiftung an den Haushalt in Höhe von 10 Millionen Euro vorgesehen. Damit wird 
etwa die Hälfte der in dem Haushalt verbliebenen Lasten aus den Zahlungen an die 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger abgedeckt. Der größere Teil der 
Finanzierung erfolgt über die Evangelische Ruhegehaltskasse. Die Beiträge an die 
Evangelische Ruhegehaltskasse steigen auf 46 Prozent eines Bruttogehalts an, in Summe 
macht dies für den Haushaltsplan 2020 eine Steigerung von 3,42 Millionen Euro aus. 
Angesichts eines Kapitalmarktumfeldes, das vor allem von der Negativzinspolitik der 
Notenbanken geprägt ist, sind die langfristigen Kapitalmarktrenditen früherer Jahre nicht 
mehr zu erzielen. Früher hat man den jungen Leuten auch zum Sparen geraten und dabei vor 
allen Dingen den Zinseszinseffekt für eine langfristige Ansparung hervorgehoben. Dieser 
Zinseszinseffekt bleibt heute in weiten Teilen aus. Entsprechend müssen auch die 
Versorgungskassensysteme mit niedrigeren Renditeerwartungen kalkulieren bei gleichzeitig 
steigender Lebenserwartung der Versorgungsempfängerinnen und –empfänger. Zur 
Stabilisierung dieser Situation sind weiter steigende Beiträge notwendig. Nach den mir 
bekannten versicherungsmathematischen Gutachten müssen die Beiträge in den nächsten 
Jahren wohl noch auf 60 Prozent ansteigen.  
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Vorsorglich erfolgt eine Zuführung an die Rückstellung Kirchensteuerclearing in Höhe von  
6 Millionen Euro. Sie erinnern sich: das Clearingverfahren im Bereich der Kirchenlohnsteuer 
zwischen den Gliedkirchen dient dazu, dem Wohnsitzprinzip zur Geltung zu verhelfen, das 
heißt, dass letztlich dort, wo der oder die Kirchensteuerpflichtige wohnt auch die 
Kirchensteuer vereinnahmt wird. Vor wenigen Tagen erhielten wir die Nachricht, dass wir 
gut 8 Millionen Euro für das Abrechnungsjahr 2015 an den Kirchensteuerclearingtopf auf 
EKD-Ebene zurückzahlen müssen. Dafür ist in ausreichendem Umfang eine Rückstellung 
vorhanden. Zur besseren Einordnung: im Clearingverfahren zwischen den Gliedkirchen sind 
wir immer noch eine sogenannte Nehmerkirche. In 2015 hatten wir aus dem Clearingtopf 
Vorauszahlungen in Höhe von 36 Millionen Euro erhalten, diese haben sich im Nachhinein 
als zu hoch bemessen erwiesen und nun erfolgt eine teilweise Rückzahlung in Höhe von  
8 Millionen Euro.  
 
Folie 16:  Projekt Doppik 
 
Liebe Synodale, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
an dieser Stelle will ich nicht den Berichtspunkt Doppik vorwegnehmen, sondern 
konzentriere mich lediglich auf die Auswirkungen für den Haushaltsplan 2020. Von dem im 
Herbst 2016 von der Kirchensynode bewilligten Gesamtbudget von 21,45 Millionen Euro 
werden bis zum Jahresende 2019 aller Voraussicht nach knapp 17 Millionen Euro verbraucht 
sein. Für das kommende Jahr 2020 sind im Budgetbereich 8.6 3,43 Millionen Euro 
unmittelbare Projektmittel und im Budgetbereich 13 0,13 Millionen Euro zur 
Personalverstärkung im Rechnungsprüfungsamt eingeplant, in der Summe sind dies  
3,6 Millionen Euro für das Jahr 2020. Darüber hinaus ist im Haushaltsentwurf eine pauschale 
Kostenbeteiligung von 2 Millionen Euro als Verpflichtungsermächtigung enthalten. Im 
Einvernehmen mit den Verantwortlichen des Evangelischen Regionalverbandes Frankfurt 
und Offenbach haben wir die Doppikeinführung im Evangelischen Regionalverband aus dem 
gesamtkirchlichen Doppikprojekt ausgegliedert, da seit dem Beginn der vorbereitenden 
Arbeiten immer deutlicher wurde, dass im Evangelischen Regionalverband Frankfurt und 
Offenbach sehr spezielle, besondere Anforderungen existieren, die mit den Anforderungen 
im übrigen Kirchengebiet nicht vergleichbar sind. Eine erste Projektkalkulation endete mit 
einem Kostenvolumen von etwa 4 Millionen Euro. Mit den Verantwortlichen im 
Evangelischen Regionalverband Frankfurt und Offenbach ist besprochen, dass seitens der 
EKHN eine pauschale und auch gedeckelte Kostenbeteiligung von 2 Millionen Euro im 
Haushaltsplan 2020 als Verpflichtungsermächtigung eingeplant wird. Diese trägt einen 
Sperrvermerk, damit sich vor einer Bereitstellung von Mitteln erneut Kirchenleitung und 
Finanzausschuss über die Anschlussfähigkeit der Umsetzungsplanung überzeugen können. 
Zum Verlauf des Projekts und der finanziellen Gesamtschau dazu später mehr im Bericht 
zum Projekt Doppik.  
 

III. Rücklagenentwicklung 
 
Folie 17:  Rücklagenentnahmen / Rücklagenzuführungen 2020 
 
Auf den Seiten 61 bis 64 des Haushaltsbuchs können Sie die geplanten Rücklagenentnahmen 
und Rücklagenzuführungen für das Haushaltsjahr 2020 erkennen. Rücklagenzuführungen in 
Höhe von insgesamt 11 Millionen Euro hängen im Wesentlichen mit dem Aufbau der 
Substanzerhaltungsrücklage und der kirchengemeindlichen Baurücklage zusammen. 
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Rücklagenentnahmen sind für gesamtkirchliche und kirchengemeindliche Bauinvestitionen, 
für die Arbeit mit Flüchtlingen, für die Perspektive 2025 und für den Ökumenischen 
Kirchentag 2021 vorgesehen. In der Summe sind Rücklagenentnahmen in Höhe von  
17,4 Millionen Euro eingeplant. 
 
Folie 18: Saldo Rücklagenentnahmen / Rücklagenzuführungen  
  von 2003 bis 2023  
 
Da es sich bei den Rücklagenentnahmen in aller Regel um den Verbrauch von für diesen 
Zweck vorher gebildeten Rücklagenteilen handelt, relativiert sich auch der kritische Blick auf 
den Negativsaldo in Höhe von 6,4 Millionen Euro. Schauen wir nun etwas genauer auf die 
Rücklagensituation in der EKHN: 
 
Folie 19: Rücklagen nach EKD Bewertung  
 
Entsprechend einer EKD Empfehlung addieren wir alle gesamtkirchlichen Rücklagen auf und 
kommen so auf ein Volumen von rund 710 Millionen Euro. Davon wird die Kirchbaurücklage 
aufgrund ihres dauerhaften Verwendungszwecks – Reduzierung der Eigenanteile der 
Kirchengemeinden bei Baumaßnahmen an Kirchengebäuden – und auch noch bestehende 
Darlehensverpflichtungen abgezogen. Danach ergibt sich ein Rücklagevolumen von  
497 Millionen Euro. Dies ins Verhältnis gesetzt zum um Rückstellungen bereinigten, 
durchschnittlichen Haushaltsvolumen der letzten drei Jahre von 573 Millionen Euro führt zu 
dem Ergebnis, dass die Zielsetzung derzeit etwa zu 87 Prozent erfüllt wird. 
 
Folie 20: Entwicklung der Rücklagen zum Buchwert von 2006 bis 2020 (erwartet) 
 
Auch wenn noch keine Jahresergebnisse für die Jahre 2016 bis 2018 vorliegen, erlaubt eine 
Hochrechnung aus den geplanten Rücklagenbewegungen und dem aktuellen, tatsächlichen 
Stand der Geldanlagen eine gute Einschätzung, dass die Finanzdeckung der Rücklagen 
festgestellt werden kann. 
 
Folie 21: Darstellung der Vermögensbereiche per 31.10.2019 
 
Nach einem schwierigen und im Ergebnis auch schlechten Jahr für die Kapitalanlage in 2018, 
begann das Jahr 2019 beinahe unerwartet positiv. Zunächst ein rasanter Start an den 
Aktienmärkten, dann der Rückzug aus möglichen Zinserhöhungsszenarien mit 
Zinssenkungsschritten der Amerikanischen Notenbank FED im Sommer dieses Jahres, sodass 
in den ersten 10 Monaten – im langfristigen Vergleich eher etwas ungewöhnlich – sowohl 
auf der Aktien- wie auch auf der Rentenseite deutliche Kursgewinne zu verzeichnen sind. Die 
Anlagenergebnisse liegen je nach Absicherungsgrad derzeit zwischen etwa 6,5 Prozent und 
9,5 Prozent. Damit haben sich auch die stillen Reserven gegenüber dem Vorjahr erholen 
können. Beim EKHN Rücklagenvermögen haben wir zum 31.10.2019 eine stille Reserve von 
etwa 32 Prozent, bei der im Vergleich noch jungen Kirchbaurücklage derzeit eine stille 
Reserve von etwa 9 Prozent. Auch in der Versorgungsstiftung gibt es erhebliche stille 
Reserven, die zum Stichtag etwa 44 Prozent betragen. Dies liegt hier natürlich auch daran, 
dass die Erträge in diesem Fall über sehr viele Jahre ausschließlich thesauriert wurden, um 
das Stiftungsvermögen anwachsen zu lassen.  
Der Vollständigkeit halber ist auf dieser Folie auch das Zentrale Pfarreivermögen abgebildet, 
da die Erträge des Pfarreivermögens wirtschaftlich der Gesamtkirche zu zurechnen sind.  
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Nur nachrichtlich erwähnt ist hier das Treuhandvermögen. Denn es gehört nicht der 
Gesamtkirche, sondern den Kirchengemeinden und kirchlichen Stiftungen. Der Buchwert ist 
inzwischen auf 994 Millionen Euro angewachsen. Es ist ein Erfolgsmodell, bei dem 
ausnahmsweise auch nicht kritisiert wird, dass es sich um eine zentrale 
Vermögensverwaltung handelt. Denn immerhin hat dies den Vorteil, dass auch diese Gelder 
nach unseren ethisch-nachhaltigen Anlagerichtlinien an den Kapitalmärkten eingesetzt 
werden, sich durch das Volumen von nahezu 1 Milliarde Euro entsprechende Kostenvorteile 
ergeben und durch die Bündelung in einer derartigen Kapitalsammelstelle auch eine breite 
Diversifizierung der Geldanlagen möglich ist. Vor diesem Hintergrund können wir trotz des 
ungewöhnlichen Niedrigzinsumfeldes das Zinsversprechen mit 2 Prozent für Tagesgeld der 
Kirchengemeinden und 4 Prozent für kirchliche Stiftungen auch noch für das Jahr 2020 
fortbestehen lassen. Das ist nur möglich, weil ausreichend stille Reserven von derzeit rund 
13 Prozent angesammelt werden konnten. So können wir trotz der Schwankungen an den 
Kapitalmärkten sehr lange eine stabile Verzinsung der eingebrachten Gelder ermöglichen. 
Gerade bei treuhänderisch verwaltetem, fremdem Geld ziehen wir es weiterhin vor, die 
Kosten einer zusätzlichen Absicherung gegen starke Kursverluste in Kauf zu nehmen.  
An dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass bei den Kirchengemeinden, ähnlich 
wie in unserer Gesellschaft insgesamt, eine starke Ungleichverteilung der Vermögen 
vorhanden ist. Etwa 12 Prozent der Kirchengemeinden in der EKHN haben Finanzanlagen 
unter 100.000 Euro, aber 8 Prozent der Gemeinden Finanzanlagen von über 1 Million Euro. 
Vor diesem Hintergrund möchte ich mit dem Haushalt 2021 ein Versprechen einlösen, und 
Ihnen einen Vorschlag für einen Solidarbeitrag vorlegen. So könnten 0,2 Prozent bis  
0,25 Prozent der Vermögenserträge für ein Solidarbudget eingesetzt werden, um damit 
finanz- und vermögensschwache Kirchengemeinden zu unterstützen. Dies möchten wir 
möglichst schlank gestalten, um den Verwaltungsaufwand so gering als möglich zu halten. 
 
 
 IV. Mittelfristige Ergebnisplanung 
 
 
Liebe Synodale, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Folie 22: Haushaltsplanung 2019 – 2020  
 
Ich hatte Ihnen bereits aufgezeigt, wie sich die hohen negativen Ergebnisse in der Bilanz 
niederschlagen, dass das Rückstellungsvolumen für Altersvorsorge und Beihilfe jährlich die 
Passivseite stark erhöhen während auf der Aktivseite das Volumen der Finanzanlagen nur 
geringe Zuwächse verzeichnen kann.  
 
Folie 23: Rückstellungsbedarf für Pensionsverpflichtungen p. a. 2015 bis 2030 
 
Mittel- bis langfristig werden sich diese Relationen verändern, da sich in den nächsten 
Jahren der Rückstellungsbedarf für die Altersvorsorge reduziert. Dies vor allem vor dem 
Hintergrund, dass in den nächsten Jahren immer mehr Personen in den Ruhestand treten 
und damit zu Leistungsbezieherinnen und -beziehern werden, wodurch nach und nach 
vorhandene Rückstellungen aufgelöst werden können und der Zuführungsbetrag sinkt. 
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Folie 24: Rückstellungsbedarf für Beihilfeverpflichtungen p. a. 
 
Bei den Rückstellungen für die Beihilfeleistungen an die Versorgungsempfängerinnen und  
-empfänger ergeben sich nur leichte Reduktionen in den nächsten Jahren. 
Ich erwarte im Frühjahr einen Bericht an den Finanzbeirat der EKD, der zu einer künftigen 
Veränderung des Beihilfesystems Aussagen treffen soll. Dann könnten auch diese Zahlen 
gegebenenfalls noch Korrekturen erfahren.  
Greife ich nun noch einmal die Finanzplanung von 2021 bis 2023 auf, die unter der 
Fortschreibung der heute bekannten Aufwands- und Ertragssituation erstellt wurde, so wird 
deutlich, dass selbst nach der Minimalforderung unserer kirchlichen Haushaltsordnung im 
Sinne des bereinigten Bilanzergebnisses für die Jahre nach 2020 deutliche 
Einsparnotwendigkeiten vorhanden sind. Diese rechtlichen Minimalziele sollten ergänzt 
werden um die hälftigen Mittelumschichtungen in den Beihilfefonds, so dass sich dann für 
diesen Finanzplanungszeitraum bis 2023 doch erhebliche Einsparnotwendigkeiten ergeben. 
Wir benötigen als Zielrichtung ein unbereinigtes Bilanzergebnis gleich oder größer 0 schon 
unter intergenerativen Gesichtspunkten.  
 
Folie 25: Mittelfristige Ergebnisplanungen 2019 bis 2023 
 
An den eingekreisten Zahlen – bereinigtes Bilanzergebnis und 50 Prozent der 
Beihilferückstellung – ist die finanzielle Herausforderung erkennbar. 
Wie unter dem Tagesordnungspunkt Prioritätenprozess auszuführen sein wird, peilen wir 
daher für das Jahr 2030 ein unbereinigtes Bilanzergebnis von gleich oder größer 0 an. Dazu 
dann unter diesem Tagesordnungspunkt mehr. 
 
 
 V. Schluss- und Danksagung  
 
 
Liebe Synodale, 
sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir können mit dem Haushalt 2020 nicht rundum zufrieden sein, dies ist hoffentlich deutlich 
geworden. Etliche Hausaufgaben stehen uns noch bevor. Dennoch empfiehlt Ihnen die 
Kirchenleitung den vorgelegten Haushaltsentwurf zur Beschlussfassung. Der Haushalt 
entspricht den von der Kirchenleitung und dem Finanzausschuss gemeinsam festgelegten 
Kriterien in einer Übergangszeit, bis es gelingt, die strukturelle Problematik zu lösen. Er ist 
verantwortbar, dies zeigen die umgesetzten und zusätzlich ergriffenen Einsparmaßnahmen. 
Er berücksichtigt akute besondere Umstände, etwa im Bereich der Bauunterhaltung in den 
Kirchengemeinden. Und er ist ein Haushalt mit Augenmaß, der vor einer Entscheidung über 
die künftigen Prioritäten in unserer Kirche keine Vorentscheidungen verlangt. 
 
Zum Schluss möchte ich wieder Dank sagen: 
 
- Insbesondere den Mitgliedern des Finanzausschusses für die intensive Zusammenarbeit 

und das sehr konstruktive Diskussionsklima 
 
- den Budgetverantwortlichen für ihre Mitarbeit im Aufstellungsverfahren 
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- Herrn Hinte und Frau Maul sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Referat 
Budgetkoordination sowie Frau Schönthal im Controllingreferat 

 
- aber auch den Kolleginnen und Kollegen aus dem Personalbereich, stellvertretend Frau 

Hoyer für die Stellenplanung  
 
- und natürlich Frau Gaube-Franke und Herrn Sauder für die Folienerstellung und die 

Unterstützung bei der Präsentation. 
 
An dieser Stelle möchte ich auch allen unseren Mitgliedern danken, ohne deren 
Kirchensteuerzahlung all die Aufgaben in Gottesdienst und Verkündigung, Seelsorge und 
Beratung, Bildung und Erziehung, Gesellschaft und Diakonie sowie Mission und Ökumene 
nicht wahrgenommen werden könnten. 
 
Zur Eindämmung der Papierflut wurde die Haushaltsrede nicht allgemein verteilt. Für die 
besonders Interessierten unter Ihnen liegen einige Exemplare aber auf meinem Platz für Sie 
bereit.  
 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 



Stellenplanrede zum Haushalt 
2020 

anlässlich der 8. Tagung der Zwölften 
Kirchensynode in Frankfurt am Main am  

27. – 30. November 2019 
 

1 
 Oberkirchenrat Jens Böhm – 

 Leiter des Dezernates Personal 

2 

1. Personalaufwand - Gesamtkirche 

2.  Stellenplan - Gesamtkirche 

3. Stellenplan - Pfarrdienst 

Zu Drucksache Nr. 67/19
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Personalaufwendungen Gesamtkirche  
Entlastung des gesamtkirchlichen Ergebnishaushalts durch Veranschlagung von 

Personalaufwand im Schulwerk 

321,97 321,06 

8,71 

280

290

300

310

320

330

2019 2020

Personalkosten Schulwerk 
jetzt unter  den 
Wirtschaftsplänen, Anlage 
1.1 des Haushaltsbuches 

3,10 

-1,70 

0,17 

1,30 

3,42 

0,50 

1,00 

Vergütung der Angestellten

Besoldung Pfarrdienst

Besoldung Beamte

Versorgung

ERK-Umlage

Beihilfe

Versorgungsrückstellungen

4 

Ursachen für die Veränderungen der Personalaufwendungen, 
einschließlich Schulwerk gegenüber 2019 (Mio €) 

Zu Drucksache Nr. 67/19
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Pfarrer/ -innen 
-148.474.878 € 

Beamte/ -innen 
-9.032.774 € 

Angestellte 
-32.937.401 € 

Pensions- und 
Beihilferück-
stellungen 

-70.000.000 € 

Aufwand an 
Versorgungs-

kassen 
-38.868.740 € 

Beihilfe 
-18.356.000 € 

übrige sonstige 
Personal- 

aufwendungen 
-3.391.433 € 

Personalaufwendungen 2020: 321.061.226€ 
Pfarrdienst: 268.275.656 €  

Stellenplan Gesamtkirche (2018 - 2020) 

6 

925,38 

930,47 

934,03 

900

910

920

930

2018 2019 2020

Entwicklung gesamtkirchlicher Stellen 2018 - 2020 

Zu Drucksache Nr. 67/19
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Stellenplan Pfarrdienst  
Kriterien der gesamtkirchlichen Pfarrstellenbemessung 

1. Die fünf Handlungsfelder 
bleiben konstitutiv 

2. Prioritätensetzungen sind nur 
innerhalb der Handlungsfelder 

möglich. 
 

3. Stellenreduktionen sind danach 
zu prüfen, ob sie organisatorisch, 
berufsbiographisch und strukturell  

umzusetzen sind 

4. Um Ressourcen für neue 
Herausforderungen zu haben, 

wird über die festgesetzte 
Kürzungsquote hinaus gekürzt 

5. Beim Wegfall von Stellen wird 
auf deren Außenorientierung und 
die „Glaubwürdigkeit“ von Kirche 

besonders geachtet 

6.Multiplikator*inneneffekte und 
Vernetzung werden 

berücksichtigt.   
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Stellenplan Pfarrdienst  
Umsetzung der gesamtkirchlichen Pfarrstellenbemessung 

Synode setzt im Stellplan 2020 „kw“ 
Vermerke zum 1.1.2025 

Kirchenleitung erstellt in den Jahren 
2020 – 2022 Neukonzeption von 

Stellenprofilen (ESG-Stellen, 
Altenseelsorge u.a.) 

Stellen entfallen oder werden neu 
ausgerichtet mit Beschluss der 

Synode im Rahmen des Stellenplans 
zu den Haushalten 2023-2025 

Zu Drucksache Nr. 67/19



Drucksache Nr.67/19
Korrektur und Austauschblatt zu Seite 425

BBesO
KDO

Stellen-
umfang kw Stellen-

umfang kw

B 2 1,00 1,00

A 16

A 15 1,00 4,00

A 14

A 13 9,00 10,00

A 12 1,00 1,00

A 11

A 13/E 12 1,00

E 14

E 13 1,00 1,00

E 12 2,89 2,89

E 11 0,40 0,40 0,75 0,75

E 10 1,10 1,10 0,75 0,75

E 09

E 08

E 07 0,75 0,75

E 06 + 50% 0,75 0,75

E 06 0,50 0,50

E 05

E 04

E 03

E 02 0,42 0,42

Stelle wird bewertet 3,00

Planstellen 23,81 1,50 23,81 1,50

2020

Stellenplan 2020

Budgetbereich 13

Rechnungsprüfungsamt

2019



Umsetzung der Pfarrstellenbemessung 2020 - 2024

Wegfall der gesamtkirchlichen Pfarrstellen

entfallender 

Stellenumfang
Pfarrstelle

BB 2.1 Handlungsfeld Verkündigung

4,00 Summe der zur Einsparung empfohlenen Pfarrstellen  (Ev. Studierendengemeinden)                                

Neukonzeption von vier Stellen, deren primäre Zielgruppe die 20-35 Jährigen sind

1,00 Studierendenpfarrer/in II ESG Darmstadt

1,00 Studierendenpfarrer/in II ESG Frankfurt

1,00 Studierendenpfarrer/in II ESG Gießen

1,00 Studierendenpfarrer/in I ESG Mainz

2,00 Summe der zur Einsparung empfohlenen Pfarrstellen (Stadtkirchenpfarrstellen)

0,50

Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit

Dekanat Darmstadt- Stadt

0,50

Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit

Stadtdekanat Frankfurt und Offenbach

0,50

Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit

Dekanat Mainz

0,50

Pfarrstelle Stadtkirchenarbeit

Dekanat Wiesbaden 

BB 2.2 Zentrum Verkündigung

0,50 Summe der zur Einsparung empfohlenen Pfarrstellen (Zentrum Verkündigung)

0,50 Motorradfahrerseelsorge

BB 3.1 Handlungsfeld Seelsorge

0,50 Summe der zur Einsparung empfohlenen Pfarrstellen (Gehörlosenseelsorge)

0,50 Pfarrstelle für Gehörlosenseelsorge Herborn/Dillenburg und Biedenkopf

0,50 Summe der zur Einsparung empfohlenen Pfarrstellen (Behindertenseelsorge)

0,50 Pfarrstelle Stiftung Scheuern II

6,00 Summe der zur Einsparung empfohlenen Pfarrstellen (Altenseelsorge)

Neukonzeption von zwei Stellen im Bereich „Seelsorge an Hochaltrigen“

0,50 Altenseelsorge Gladenbach

0,50 Altenseelsorge Runkel

0,50 Altenseelsorge Mainz

0,50 Altenseelsorge Ingelheim

0,50 Altenseelsorge Wetterau

0,50 Altensseelsorge Vogelsberg

0,50 Altenseelsorge Groß-Gerau/ Rüsselsheim

0,50 Altenseelsorge Frankfurt

0,50 Altenseelsorge DA-Stadt

0,50 Altenseelsorge Bergstrasse

0,50 Altenseelsorge Wiesbaden

0,50 Altenseelsorge Nassauer Land

Referat P-GK/ Stand : 14.08.2019 1/ 2

Zu Drucksache Nr. 67/19



Umsetzung der Pfarrstellenbemessung 2020 - 2024

Wegfall der gesamtkirchlichen Pfarrstellen

entfallender 

Stellenumfang
Pfarrstelle

BB 4.1 Handlungsfeld Bildung

1,00 Summe der zur Einsparung empfohlenen Pfarrstellen (Pfarrstelle beim Ev. Regionalverband)

1,00 Pfarrstelle für Frauenarbeit Frankfurt im Ev. Frauenbegegnungszentrum Ffm. (EVA)

2,50 Summe der zur Einsparung empfohlenen Pfarrstellen (Diakonie Hessen)

BB 5.1 Handlungsfeld Gesellschaftliche Verantwortung

1,00 Pressesprecher/in und Bereichsleiter/in Öffentlichkeitsarbeit

1,00 Theologisches Mitglied im Vorstand der Diakonie Hessen

0,50 Frankfurter Diakonissenhaus - Theologischer Vorstand

BB 8 Gesamtkirchliche Dienstleistungen

0,50 Summe der zur Einsparung empfohlenen Pfarrstellen (Gesamtkirchliche Dienstleistungen)

0,50 Pfarrstelle Fundraising und Mitgliederorientierung

0,50 Anteil aus Pfarrrstellenbemessung 2019 (noch nicht festgelegt)

BB 9 Öffentlichkeitsarbeit

1,50 Summe der zur Einsparung empfohlenen Pfarrstellen (Öffentlichkeit, Presse, Medien)

0,50 Pfarrstelle Kommunikationsprojekte II

1,00 HR-Rundfunkbeauftragte/r der EKHN II

IPOS

1,00 Summe der zur Einsparung empfohlenen Pfarrstellen (IPOS)

1,00 Studienleiter/in für Personalberatung 

20,50

Referat P-GK/ Stand : 14.08.2019 2/ 2

Zu Drucksache Nr. 67/19



Umsetzung der Pfarrstellenbemessung 2020 - 2024 im gesamtkirchlichen Pfarrdienst
Umwidmung der Pfarrstellen - Professionenmix

Stellenumfang Pfarrstelle

BB 3.1 Handlungsfeld Seelsorge

2,00 Summe der für den Professionenmix vorgeschlagenen Pfarrstellen (Notfallseelsorge) 

0,50 Leitstelle Lahn‐Dill‐Kreis 

0,50 Leitstelle Wetterau

0,50 Leitstelle Rheingau‐Taunus

0,50 Leitstelle Frankfurt

BB 4.1 Handlungsfeld Bildung

3,00 Summe der für den Professionenmix vorgeschlagenen Pfarrstellen (Religionspädagogische Institute) 

1,00 Studienleiter/in ‐ Mainz

1,00 Studienleiter/in ‐ Frankfurt

1,00 Studienleiter/in ‐ Marburg

2,00 Summe der für den Professionenmix vorgeschlagenen Pfarrstellen (Kirchliche Schulämter) 

1,00 Schulamtsdirektor/in Gießen

1,00 Schulamtsdirektor/in Mainz

1,00 Summe der für den Professionenmix vorgeschlagenen Pfarrstellen (Ev. Akademie Frankfurt)

1,00 Studienleiter/in ‐ Themenbereiche Wirtschaft, Ethik und Recht

1,00 Summe der für den Professionenmix vorgeschlagenen Pfarrstellen (Jugendkulturkirche Sankt Peter) 

1,00 Geschäftsführung der Jugendkulturkirche Sankt Peter 

1,00 Summe der für den Professionenmix vorgeschlagenen Pfarrstellen (Bibelhaus)

1,00 Leiter/in des Bibelhauses

BB 4.2 Zentrum Bildung

1,00 Summe der für den Professionenmix vorgeschlagenen Pfarrstellen (Zentrum Bildung)

1,00 Theologische/r  Bildungsreferent/in

BB 8 Gesamtkirchliche Dienstleistung 

0,50 Summe der für den Professionenmix vorgeschlagenen Pfarrstellen (Gesamtkirchliche Dienstleistungen)

0,50 Pfarrstelle Fundraising und Mitgliederorientierung

BB 9 Öffentlichkeitsarbeit

1,00 Summe der für den Professionenmix vorgeschlagenen Pfarrstellen (Öffentlichkeit, Presse, Medien)

1,00 Theologische/r Redakteur/in im Medienhaus

12,50

Referat P-GK/ Stand : 10.09.2019 1/ 1

Zu Drucksache Nr. 67/19
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Oberkirchenrat Jens Böhm 
Leiter des Dezernates Personal 

 
 

Stellenplanrede zum Haushalt 2020 - anlässlich der 8. Tagung der 12. Kirchensynode 
in Frankfurt am Main am 27. November 2019 

 
Sehr geehrter Herr Präses, hohe Synode, 
 
(Folie 1 Gliederung): Die Stellenplanrede führt in den Haushalt 2020 ein. Sie hat drei Teile. 
Zum einen stellt sie die Personalaufwendungen dar. Zum anderen die Veränderungen im Stel-
lenplan. In diesem Jahr wird insbesondere die Umsetzung der Pfarrstellenbemessung 2024 im 
gesamtkirchlichen Pfarrdienst im Vordergrund stehen. 

 
1. Entwicklung der gesamtkirchlichen Personalaufwendungen 

 
(Folie 2: Personalaufwendungen gesamt): Auf den ersten Blick sinken die Personalaufwen-
dungen um 900.000 €. Auf den zweiten Blick werden hier aber nur Personalkosten verlagert. 
Der Personalaufwand für das Schulwerk in Höhe von 8,7 Mio. € wird jetzt in einem eigenen 
Budget unter den Wirtschaftsplänen veranschlagt. Diese Verlagerung entlastet zwar den ge-
samtkirchlichen Personalaufwand - vorhanden ist er dennoch. Das heißt, dass der Personal-
aufwand ohne diesen Effekt um rund 7,8 Mio. € steigt.  
 
Folie 3 (Ursachen der Veränderung): Für die Veränderungen des Personalaufwandes lassen 
sich folgende Gründe nennen: 
 
a.) Im Bereich der Angestelltenvergütungen hat die Arbeitsrechtliche Kommission eine An-

hebung der Gehälter um 3,6 % ab dem 1. Januar 2020 beschlossen.  Sie wird jetzt um-
gesetzt. Der Aufwand für unsere Beschäftigten steigt um rund 3,1 Mio. €. Eine erhebliche 
Belastung für den Haushalt, die nicht in allen Bereichen durch Steigerung der Zuwendun-
gen ausgeglichen werden kann. Für gesamtkirchliche Einrichtungen, Dekanate und Kir-
chengemeinden wurden die zusätzlichen Personalaufwendungen vollständig ausgegli-
chen. Für sog. Zuweisungsempfänger - wie beispielsweise das Medienhaus, die Evange-
lische Akademie und die Evangelische Hochschule - konnten die steigenden Personal-
aufwendungen nicht vollständig refinanziert werden. Durch Rücklagenzuführung werden 
die steigenden Personalaufwendungen durch die Zuweisungsempfänger in diesem Jahr 
aufgefangen. Mittelfristig lassen sie sich nur durch Stellenabbau finanzieren. Das Dilem-
ma ist deutlich. Kirchliche Entgelte orientieren sich an öffentlichen Abschlüssen. Bei stag-
nierenden Kirchensteuereinnahmen lassen sich die steigenden Personalaufwendungen 
aber nur durch Stellenreduktion ausgleichen. 
 

b.) Erneut steigen die Beiträge für die Ev. Ruhegehaltskasse. Hier werden die Versorgungs-
verpflichtungen für Pfarrer*innen und Kirchenbeamt*innen abgesichert. Der Haushaltsan-
satz steigt um 3,4 Mio. € auf 38,8 Mio. €. Die Beiträge an die ERK werden von 42 % auf 
46 % eines Bruttoentgeltes angehoben. Dieser Absatz gehört zu meinem Standardtext im 
Rahmen der Einbringung des Stellenplans. Er kommt alle Jahre wieder… Im Jahr 2014 
wurden hier noch 30 % vorgesehen. Im Jahr 2021 werden es 50 % sein. Dann sind die 
Aufwendungen um 20 Mio. € im Jahr gestiegen. Und das ist voraussichtlich nicht das En-
de der Steigerungen. Langfristig müssen die Kirchen, die in der Ev. Ruhegehaltskasse 
verbunden sind, entscheiden, ob weitere Steigerungen in den Haushalten abzubilden sind 
oder ob Anpassungen in den Pensionsbezügen erfolgen. Ein breites – auch rechtlich rele-
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vantes – Thema. Mit Blick auf die Zukunftsdiskussion unserer Kirche sollte es hier aber 
keine Denkverbote geben. 

 
 

c.) Die Beihilfeaufwendungen steigen moderat um 550.000 € und belaufen sich auf ca. 18,9 
Mio. €. Eine langfristige Betrachtung der Beihilfekosten erfolgt zurzeit in allen Gliedkirchen 
der EKD. Hier sind neben den aktuellen Aufwendungen auch die notwendigen Rückstel-
lungen einzubeziehen. Auch hier sollte es mit Blick auf die Zukunftsdiskussion unserer 
Kirche keine Tabus geben. 

 
d.) Die Ausgaben für die Vergütung des aktiven Pfarrdienstes sind mit 148  Mio. € vorge-

sehen. Sie gehen um 1,7 Mio. € zurück. Hier wirkt sich die Umsetzung der Pfarrstellen-
bemessung 2015-2019 aus. Im Haushalt 2020 entfallen noch einmal 32 Stellen. Zudem 
werden die Beigaben um 10 Stellen reduziert. Das darf aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass die Ausgaben für den Pfarrdienst insgesamt steigen. Die Steigerungen im 
Bereich der Versorgung und der Beihilfe sind zu 95 % für den Pfarrdienst vorgesehen. 

 
Folie 4 (Personalaufwendungen Pfarrdienst): Diese Folie kann dies noch einmal deutlich ma-
chen. Alles was hier grün schraffiert ist gehört zum Pfarrdienst. Mehr als 2/3  der gesamtkirch-
lichen Personalaufwendungen sind für den Pfarrdienst vorgesehen. Noch eine letzte Zahl: Das 
sind 38 % der Gesamtaufwendungen unserer Kirche. 
 
2. Entwicklung des gesamtkirchlichen Stellenplans 

 
Folie 5 (Entwicklung der gesamtkirchlichen Stellen): Auf den Seiten 22-30 des vorliegenden 
Haushaltsplanes wird die Stellenentwicklung in den einzelnen Budgetbereichen dargestellt. 
Die Anzahl der gesamtkirchlichen Stellen steigt um 3,56 Stellen. Viele, auch kleine Verände-
rungen über alle Budgetbereiche hinweg, führen zu dieser Stellenentwicklung. Lässt man die 
befristeten Projektstellen außer Betracht, so werden 1,6 neue Stellen im gesamtkirchlichen 
Bereich vorgesehen.  
 
Exemplarisch will ich zwei Stellen nennen. Zum einen soll die digitale Zusammenarbeit von 
Haupt- und Ehrenamtlichen gefördert werden. Zur technischen Betreuung eines neuen Portals 
wird in der Kirchenverwaltung die Stelle eines IT-Organisationsberaters eingerichtet. Zum an-
deren treibt uns alle das Thema Umsatzsteuerpflicht um. Hier wird eine Stelle im Bereich der 
Sachgebietsleitung eingerichtet.  

 
Auf ihren Tischen finden Sie ein Austauschblatt für den Stellenkegel des Rechnungsprüfungs-
amtes. Hier wurde eine Stelle nach A 15 nachgetragen, die noch als A 14 Stelle ausgewiesen 
wurde. Im Haushalt war aber bereits die A 15 hinterlegt. 

 
 
3. Umsetzung der gesamtkirchlichen Pfarrstellenbemessung 
 
Es folgt ein längerer Blick auf die Umsetzung der gesamtkirchlichen Pfarrstellenbemessung. 
Hier ist die synodale Vorgabe in  zwei Schritten durchzuführen. Es entfallen 12,5 Stellen und 
es sind 12,5 Stellen aus dem Pfarrdienst in andere Berufsgruppen umzuwidmen. Die Stellen 
entfallen nicht zum Haushalt 2020, sondern in fünf Jahren. In diesem Haushalt wird markiert, 
dass im Jahr 2025 eine Veränderung geplant ist.  
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Folie 6 (Kriterien der gesamtkirchlichen Pfarrstellenbemessung): Für die  Umsetzung der 
Pfarrstellenbemessung hat die Kirchenleitung zunächst sechs Kriterien festgelegt, die ge-
meinsam mit dem Kirchensynodalvorstand in zwei Klausurtagungen beraten wurden. Die Kri-
terien können als Orientierung herangezogen werden. Sie lassen sich nicht anwenden, um 
Stellen „begründet“ entfallen zu lassen. Mit jeder Stelle, die entfällt, wird ein Aufgabenbereich 
entfallen, der mit inhaltlichen Einschnitte verbunden sein wird. 
 
a.) Die fünf Handlungsfelder bleiben konstitutiv. 

 
b. Prioritätensetzungen sind nur innerhalb der Handlungsfelder möglich. 
 

Eine gleichmäßige Umsetzung kann aber nicht erfolgen. Einige Bereiche werden von 
einer Kürzung ausgenommen: 
 
- Das Zentrum Oekumene und das Religionspädagogische Institut unterliegen im Rah-

men der Kooperation mit der EKKW eigenen Einsparauflagen. 
- Einzelne Pfarrstellen im Handlungsfeld Seelsorge (Gefängnisseelsorge, Klinikseel-

sorge) sind durch Staatskirchenverträge geregelt, die nicht einseitig gekündigt werden 
sollten. 

- Pfarrstellen, die gemeinsam mit anderen Gliedkirchen verantwortet werden, bleiben 
erhalten (z.B. Beauftragte bei den Landesregierungen und die Rundfunkbeauftrag-
ten).  

 
c. Stellenreduktionen sind danach zu prüfen, ob sie organisatorisch, berufsbiogra-

phisch und strukturell umzusetzen sind. Folgende Aspekte sollen dabei berücksich-
tigt werden:  
 
- Ruhestandsversetzungen, 
- Eine mögliche Übernahme von Aufgaben durch Zusatzaufträge im Pfarrdienst 

oder durch Wahrnehmung der Aufgabe im Dekanat. 
 
Dennoch bleibt festzuhalten, dass Stellen nicht ersetzt werden können. Hier geht es 
immer auch um den Verlust von Arbeitsbereichen, die nicht kompensiert werden 
können. Wir brauchen auch eine Kultur des Loslassens. 
 

d. Um Ressourcen für neue Herausforderungen zu haben, wird über die festgesetzte 
Kürzungsquote hinaus gekürzt. Die „Überzahl“ an Kürzung ermöglicht Innovation für 
die Zukunft. Statt eine Kürzung von 12,5 Stellen wir hier vorgeschlagen, dass 20,5 
Stellen entfallen, so dass 8 Stellen neu konzipiert werden können. 
 
Das ist ein Herzstück der Überlegungen. Eine öffentliche Kirche braucht auch Frei-
räume, um auf neue Herausforderungen zu  reagieren. Wir sind nicht nur eine be-
stehende Kirche, sondern immer auch eine entstehende Kirche. Zukünftige Kirchen-
leitungen und Synoden brauchen Gestaltungsräume,  die wir heute vorsehen sollten. 
 

e. Beim Wegfall von Stellen wird auf deren Außenorientierung und die „Glaubwürdig-
keit“ von Kirche besonders geachtet. 
 

f. Multiplikator*inneneffekte und Vernetzung werden berücksichtigt.   
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Die konkrete Umsetzung finden sie auf den Seiten 22-30 des Haushaltsbuches. Zur besseren 
Übersicht haben Sie als Tischvorlage noch einmal alle Stellenveränderungen vorliegen. Es 
sind zwei Zusammenstellungen. Zum einen Stellen, die entfallen sollen. Zum anderen Stellen, 
die an andere Berufsgruppen übertragen werden.  

Drei Kürzungen, die zurzeit in besonderer Weise diskutiert werden, will ich herausgreifen. 
Mitunter sind hier auch Neukonzeptionen mit der Kürzung verbunden. 

a.) Es wird vorgeschlagen, dass vier Stellen der Evangelischen Studierendenseelsorge 
zum 01.01.2025 entfallen. Die Stellen sind zurzeit doppelt besetzt. Es verbeiben damit 
vier Stellen – an den Hochschulstandorten. Der derzeitige Arbeitsbereich „internationale 
Bildung und Beratung“ soll dann nicht mehr im Pfarrdienst, sondern ausschließlich von be-
reits vorhandenen Stellen für Sozialarbeiter*innen wahrgenommen werden. Mit dem Ent-
fall der Stellen ist die Absicht der Kirchenleitung verbunden, vier neue Stellen zu konzi-
pieren, deren primäre Zielgruppe die  20-35 Jährigen sind.  
 

b.) Im Rahmen der Pfarrstellenbemessung 2015-2019 sind bereits 5 Stellen für Stadtkir-
chenarbeit in kleineren Städten entfallen. Die Stellen werden jetzt zum Teil im Rahmen 
der Dekanatssollstellenpläne weitergeführt. Bis 2024 verbleiben vier Pfarrstellen in den 
Städten Darmstadt, Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Ab 2025 sollen im gesamtkirchli-
chen Budget jeweils 0,5 Stellenanteile für die vier Städte Darmstadt, Frankfurt, Mainz und 
Wiesbaden vorgesehen werden. Eine weitere Perspektive der Stadtkirchenarbeit wäre 
dann auch hier – wie in den anderen Dekanaten -  im Rahmen der Dekanatssollstellen-
pläne zu klären. 
 

c.) Bis 2024 sind sechs gesamtkirchliche Pfarrstellen für Altenseelsorge vorgesehen. Die 
Seelsorge in den Altenheimen wird in der Regel im Gemeindepfarrdienst wahrgenommen. 
Die derzeitigen Stellen sichern die Aufgabe nur an wenigen Orten. Einige Stellen in den 
ländlichen Dekanaten können schon heute nicht mehr besetzt werden. Es wird vorge-
schlagen, dass die Stellen als zusätzliche Stellen entfallen. Gleichzeitig ist aber eine Neu-
konzeption von zwei Stellen im Bereich „Seelsorge an Hochaltrigen“ vorgesehen, um die 
Fachexpertise zu erhalten, um beraten und ausbilden zu können.  

 
Neben den Kürzungen sollen 12,5 Pfarrstellen ab 2025 im sog. Professionenmix von anderen 
Berufsgruppen wahrgenommen werden. Hiervon werden schon heute fünf Stellen nicht mehr im 
Pfarrdienst besetzt und zwei Stellen auch für andere Berufsgruppen ausgeschrieben. Im Vorfeld 
hat sich hier kein größerer Diskussionsbedarf abgezeichnet. 

 

Folie 7 Umsetzung der gesamtkirchlichen Pfarrstellenbemessung: Was wird nun mit dem 
Haushalt 2020 beschlossen?  

- Die Synode beschließt zunächst kw Vermerke. Damit entfällt nicht die Stelle, sondern 
es wird markiert, dass zum Jahr 2025 eine Veränderung geplant ist. 

- Die Umsetzung erfolgt erst mit dem Haushalt, indem die Stelle entfällt – spätestens 
mit dem Haushalt 2025 

- Wenn Neukonzeptionen vorgesehen werden, wird die Synode einbezogen. Hierzu 
noch eine Anmerkung. 8,5 Stellen mehr zu kürzen als rechtlich notwendig ist, klingt  
zunächst viel. Aber es handelt sich um 8,5 Stellen für die nächsten 10 Jahre! Ange-
sichts zukünftiger Herausforderungen eine überschaubare Zahl. Diese Stellen werden 
bis 2024 konzipiert und bis 2029 errichtet. 4 Stellen sind vorgesehen für die Zielgrup-
pe der 20-35 jährigen, 2 Stellen für die Seelsorge an Hochaltrigen. 
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Am Ende steht der Dank. Herzlichen Dank an Herrn Ebert, Frau Hoyer und Frau Vollhardt, für 
die Aufarbeitung der Daten zu den Personalkosten und dem Stellenplan. Dem Finanzaus-
schuss, dem Verwaltungsausschuss und dem Theologischen Ausschuss danke ich für die 
Möglichkeit, dass ich die Umsetzung der gesamtkirchlichen Pfarrstellenbemessung im Vorfeld 
der Synode vorstellen konnte. Das soll die Debatten nicht unterbinden aber signalisieren, dass 
wir nicht erst jetzt mit dem Gespräch beginnen. 
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V o r b l a t t  
zum Entwurf eines Kirchengesetzes zur Prävention, Intervention und Aufarbei-
tung in Fällen sexualisierter Gewalt - Präventionsgesetz 
 

 

A. Problemlage und Zielsetzung 
Fälle sexualisierter Gewalt in Institutionen und insbesondere in kirchlichen Kontexten belasten Betroffene 

erheblich und über lange Zeit. Sie gefährden die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags und erfahren ein 

hohes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit. Die EKHN beschäftigt sich daher seit Jahren mit Fragen der 

Prävention, Intervention und Aufarbeitung. Mit dem vorgelegten Entwurf werden Begriffe geschärft und 

Verantwortungen geklärt. 

 

 

B. Lösungsvorschlag 
Der vorgelegte Gesetzentwurf reagiert auf die Gewaltschutz-Richtlinie der EKD und führt die dortigen 

Anliegen mit den in der EKHN bereits bestehenden Regelungen zusammen. 

 

 

 

 

C. Alternativen 
Keine 

 

 

D. Finanzielle Auswirkungen 

 

 

 

 

E. Beteiligung 

GMAV, Pfarrerausschuss, Dienstrechtliche Kommission, EJHN 

 
 
 

F. Anlage  
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Entwurf (02.09.2019) 

Kirchengesetz 
zur Prävention, Intervention und Aufarbeitung in Fällen sexualisierter Gewalt  

(Präventionsgesetz – PrävG) 

Vom... 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz be-
schlossen: 

Präambel 

Der Schutz von Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen vor sexualisierter Gewalt ist 
Aufgabe und Pflicht aller, die innerhalb der EKHN Verantwortung im Umgang mit Kindern, Jugendlichen 
und erwachsenen Schutzbefohlenen tragen. Prävention dient der Sensibilisierung und Qualifizierung aller 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und Leitungsverantwortlichen auf allen Ebenen kirchlichen 
Lebens, um Grenzverletzungen zu verhindern. Sie fördert eine Kultur des achtsamen, respektvollen Mit-
einanders. Intervention ahndet Verstöße gegen diese Grundhaltung und erkennt damit auch das Unrecht 
an. Aufarbeitung ermöglicht die Identifikation begünstigender Strukturen und die Ableitung und Umset-
zung geeigneter präventiver Maßnahmen. Sie dient so einer ständigen Verbesserung der Qualität des 
Schutzes. 

Abschnitt 1 
Grundsätzliches 

§ 1 
Geltungsbereich 

(1) Dieses Kirchengesetz gilt für die EKHN, ihre Kirchengemeinden, Dekanate und Kirchlichen Verbände 
sowie sonstige kirchlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen im Aufsichtsbereich der EKHN und 
deren Einrichtungen. Es gilt ferner für alle rechtlich selbstständigen Einrichtungen, die der EKHN zuge-
ordnet sind. 

(2) Die Regelungen dieses Kirchengesetzes können im Bereich der Diakonie Hessen übernommen wer-
den, wenn deren Mitgliederversammlung der Übernahme zugestimmt hat. 

(3) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne dieses Kirchengesetzes sind alle ehrenamtlichen und in 
einem kirchlichen Dienst- oder Arbeitsverhältnis stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die im 
Rahmen eines gesetzlichen Freiwilligendienstes, einer Arbeitsgelegenheit oder im Rahmen eines Ausbil-
dungs- oder Praktikums Beschäftigten der kirchlichen Träger nach Absatz 1 (Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter). 

§ 2 
Grundsätze 

(1) Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen 
Schutzbefohlenen zu einer respektvollen, wertschätzenden Kultur verpflichtet. Dies gilt auch für den Um-
gang untereinander. 

(2) Die Arbeit von und mit Kindern und Jugendlichen bzw. für Kinder und Jugendliche umfasst die Beauf-
sichtigung, Betreuung, Ausbildung, Erziehung oder einen vergleichbaren Kontakt mit Kindern und Ju-
gendlichen (§ 30a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b BZRG). Tätigkeiten im kinder- und jugendnahen 
Bereich (§ 30a Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe c BZRG) sind dadurch gekennzeichnet, dass Personen 
aufgrund ihrer Tätigkeit regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt kommen und dabei auch 
selbstständig außerhalb einer ständigen Anleitung und Aufsicht arbeiten (siehe Anlage 1). Erfasst sind 
über die Kinder- und Jugendhilfe hinaus alle Bereiche, in denen Kinder und Jugendliche im kirchlichen 
Raum erreicht werden. 

(3) Seelsorge- und Vertrauensbeziehungen, die sich aus der Wahrnehmung der Aufgaben von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ergeben, dürfen nicht missbraucht werden zur Befriedigung eigener Interessen 
und Bedürfnisse, für sexuelle Kontakte oder andere grenzüberschreitende Verhaltensweisen (Abstinenz-
gebot). Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben eine professionelle Balance von Nähe und Distanz zu 
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wahren (Abstandsgebot). Ein Verstoß gegen das Abstinenz- oder Abstandsgebot stellt eine Pflichtverlet-
zung dar. 

(4) Kirchliche Träger sind verpflichtet, bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie diejenigen, die kirchliche Angebote wahrnehmen, insbesondere anvertraute Kinder und Ju-
gendliche, vor allen Formen sexueller Grenzüberschreitungen und sexuellen Missbrauchs (sexualisierte 
Gewalt) auch unterhalb der Schwelle der Strafbarkeit zu schützen. Die Vorschriften des staatlichen 
Rechts bleiben unberührt.  

(5) Kirchliche Träger tragen Verantwortung dafür, dass in der Arbeit von und mit Kindern und Jugendli-
chen bzw. für Kinder und Jugendliche nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden, die über 
die erforderliche fachliche und persönliche Eignung verfügen. 

§ 3 
Begriffsbestimmung 

Sexualisierte Gewalt umfasst jede Handlung, die an oder vor Kindern, Jugendlichen und bzw. oder er-
wachsenen Schutzbefohlenen gegen ihren Willen vorgenommen wird oder der sie aufgrund körperlicher, 
seelischer, geistiger, sprachlicher oder struktureller Unterlegenheit nicht zustimmen können. Der Täter 
oder die Täterin nutzt dabei eine Macht- oder Autoritätsposition aus, um eigene Bedürfnisse auf Kosten 
des Gegenübers zu befriedigen. Sexualisierte Gewalt umfasst sexuelle Übergriffe, wie verbale Belästi-
gung oder Berührungen bis zu unter Strafe gestellte Verhaltensweisen.  

Abschnitt 2 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

§ 4 
Im Angestelltenverhältnis stehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(1) Die Begründung eines Anstellungsverhältnisses in der Arbeit für Kinder und Jugendliche bzw. mit 
Kindern oder Jugendlichen oder im kinder- und jugendnahen Bereich setzt die Vorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses nach § 30a BZRG voraus. Die Kosten des erweiterten Führungszeugnisses trägt die 
Bewerberin bzw. der Bewerber.  

(2) Im bestehenden Beschäftigungsverhältnis kann der Anstellungsträger von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Arbeit für Kinder und Jugendliche bzw. mit Kindern und Jugendlichen und im kinder- und 
jugendnahen Bereich ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30a BZRG verlangen, insbesondere wenn 
dieses bei Anstellung noch nicht vorzulegen war. Die regelmäßige Wiederholung ist zulässig.  

(3) Das erweiterte Führungszeugnis nach § 30a BZRG darf keine Eintragung wegen einer Straftat i. S. v. 
§ 72a Absatz 1 SGB VIII (Straftaten, die das Kindeswohl gefährden oder sich gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung richten) enthalten. Eine einschlägige Eintragung steht einer Tätigkeit in der Arbeit von und 
mit Kindern und Jugendlichen bzw. für Kinder und Jugendliche und im kinder- und jugendnahen Bereich 
entgegen. Das erweiterte Führungszeugnis ist in einem verschlossenen Umschlag zur Personalakte zu 
nehmen. 

(4) Die vorstehenden Absätze gelten entsprechend für die Beschäftigung im Rahmen eines gesetzlichen 
Freiwilligendienstes (z. B. Freiwilliges Soziales Jahr/Bundesfreiwilligendienst) oder einer Arbeitsgelegen-
heit nach dem SGB II („Ein-Euro-Job“), oder eines Ausbildungs- oder Praktikantenverhältnisses.  

(5) Alle Mitarbeitenden in der Arbeit mit und von Kindern und Jugendlichen bzw. für Kinder und Jugendli-
che und im kinder- und jugendnahen Bereich sind in geeigneter Form auf ihre Verantwortung für die 
Wahrung des Kindeswohls hinzuweisen. Dies gilt bereits im Vorfeld der Personalentscheidung. Dazu soll 
der kirchliche Träger den Nachweis einer Schulung, die der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen 
dient, und die Abgabe einer schriftlichen Erklärung (Selbstverpflichtung siehe Anlage 3) verlangen. 

§ 5 
Pfarrerinnen und Pfarrer 

(1) Vor der Aufnahme in die Ausbildung für den pfarramtlichen Dienst (praktischer Vorbereitungsdienst) 
und vor der Berufung in das Pfarrdienstverhältnis auf Probe ist stets ein erweitertes Führungszeugnis 
nach § 30a BZRG vorzulegen. Die Kosten des erweiterten Führungszeugnisses trägt die Bewerberin 
bzw. der Bewerber. 

(2) Pfarrpersonen in der Arbeit für Kinder und Jugendliche bzw. mit Kindern und Jugendlichen und im 
kinder- und jugendnahen Bereich sind in geeigneter Form auf ihre Verantwortung für die Wahrung des 
Kindeswohls hinzuweisen. Dazu soll der kirchliche Träger den Nachweis einer Schulung, die der Vermei-
dung von Kindeswohlgefährdungen dient, und die Abgabe einer schriftlichen Erklärung (Selbstverpflich-
tung) verlangen. 
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§ 6 
Ehrenamtliche 

(1) Ehrenamtliche und Nebenamtliche i. S. des § 72a SGB VIII in der Arbeit für Kinder und Jugendliche 
bzw. mit Kindern und Jugendlichen und im kinder- und jugendnahen Bereich sind in geeigneter Form auf 
ihre Verantwortung für die Wahrung des Kindeswohls hinzuweisen. Dazu soll der kirchliche Träger den 
Nachweis einer Schulung, die der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen dient (z. B. Juleica), und die 
Abgabe einer schriftlichen Erklärung (Selbstverpflichtung) verlangen. Darüber hinaus kann die Vorlage 
eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a BZRG verlangt werden, wenn Art, Intensität und Dau-
er des Kontaktes (siehe Anlage 1) dies nahelegen.  

(2) Das erweiterte Führungszeugnis nach § 30a BZRG darf keine Eintragung wegen einer Straftat i. S. v. 
§ 72a Absatz 1 SGB VIII (Straftaten, die das Kindeswohl gefährden oder sich gegen die sexuelle Selbst-
bestimmung richten), enthalten. Eine einschlägige Eintragung steht einer Tätigkeit in der Arbeit für und 
mit Kindern und Jugendlichen und im kinder- und jugendnahen Bereich entgegen. Das Führungszeugnis 
ist nach Einsichtnahme durch den kirchlichen Träger zu vernichten oder der vorlagepflichtigen Person 
zurückzugeben; Kopien dürfen nicht angefertigt werden. Die Vorlage des erweiterten Führungszeugnis-
ses und die Feststellung nach Satz 1 sind aktenkundig zu machen. 

§ 7 
Bescheinigung und Kosten 

Die Aufforderung zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach den §§ 4 bis 6 ist der Mitarbei-
terin bzw. dem Mitarbeiter oder der Bewerberin bzw. dem Bewerber und der bzw. dem ehrenamtlich Täti-
gen schriftlich zu bescheinigen. Dabei ist zu bestätigen, dass die Voraussetzungen zur Vorlage eines 
erweiterten Führungszeugnisses nach § 30a BZRG vorliegen. Soweit keine andere Regelung getroffen ist 
oder die Gebührenbefreiung nach § 12 JVKostO nicht greift, trägt der Anstellungsträger bzw. der Träger 
der kirchlichen Arbeit für Kinder und Jugendliche bzw. mit Kindern und Jugendlichen die Kosten des er-
weiterten Führungszeugnisses. 

§ 8 
Aufbewahrung und Datenschutz 

Das erweiterte Führungszeugnis ist im Fall der §§ 4 und 5 fünf Jahre aufzubewahren. Ist erneut ein Füh-
rungszeugnis vorzulegen, ersetzt dieses das vorherige. Das Führungszeugnis bzw. die nach § 72a Ab-
satz 5 SGB VIII erhobenen Daten sind vor dem Zugriff Dritter zu schützen und nach den Vorgaben des 
§ 72a SGB VIII zu löschen. 

Abschnitt 3 
Maßnahmen 

§ 9 
Präventionsmaßnahmen 

(1) Kirchliche Träger haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Arbeit von und mit Kindern 
und Jugendlichen bzw. für Kinder und Jugendliche und im kinder- und jugendnahen Bereich tätig sind, 
aufzufordern, sich mit den Inhalten einer Selbstverpflichtung (Muster in der Anlage 3) auseinanderzuset-
zen. Der Text der Selbstverpflichtung, die sie eingehen, wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch 
die kirchlichen Träger ausgehändigt. Die kirchlichen Träger sind verpflichtet, regelmäßig Schulungen zum 
Inhalt der Selbstverpflichtung anzubieten. Die Teilnahme ist den Mitarbeiterinnen bzw. den Mitarbeitern 
zu bestätigen und aktenkundig zu machen. Die Selbstverpflichtungserklärung umfasst die Erklärung, 
dass weder eine Verurteilung wegen einer Straftat i. S. von § 72a SGB VIII vorliegt noch ein entspre-
chendes Ermittlungsverfahren eingeleitet ist. Außerdem ist die Verpflichtung enthalten, bei Einleitung von 
Ermittlungen unverzüglich den kirchlichen Träger davon zu informieren und in einem solchen Fall die 
Tätigkeit bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen zu lassen. 

(2) Kirchliche Träger sollen durch klare und transparente Verhaltensregeln für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in Nah- und Abhängigkeitsbereichen zum Schutz von Kindern, Jugendlichen und erwachse-
nen Schutzbefohlenen einen Verhaltenskodex aufstellen, der ein fachlich adäquates Nähe-Distanz-
Verhältnis, einen respektvollen Umgang und eine offene Kommunikationskultur sicherstellt. Bei der Ent-
wicklung des Verhaltenskodex sollen Kinder, Jugendliche und erwachsene Schutzbefohlene angemessen 
beteiligt werden. Der Verhaltenskodex ist in angemessener Weise zu veröffentlichen. 

(3) Die Dekanate unterstützen die Kirchengemeinden und die anderen kirchlichen Träger im Dekanat in 
ihrer Präventionsarbeit. Zu diesem Zweck bestellen die Dekanate je für sich oder mit mehreren gemein-
sam eine regionale Präventionsbeauftragte bzw. einen regionalen Präventionsbeauftragten mit entspre-
chender fachlicher Qualifikation, in der Regel die Dekanatsjugendreferentin bzw. den Dekanatsjugendre-
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ferenten. Diese haben insbesondere die Aufgabe, kirchliche Träger in Fragen der Erstellung und Weiter-
entwicklung von Schutzkonzepten, der Qualifizierung, im Krisenfall und in der Abklärung von Unsicherhei-
ten im Zusammenhang mit möglichen Kindeswohlgefährdungen zu unterstützen. 

(4) Auf der Grundlage der verbindlichen Bausteine für ein einrichtungsspezifisches Schutzkonzept (siehe 
Anlage 2) soll jeder kirchliche Träger mit Unterstützung der Präventionsbeauftragten eine Potential- und 
Risikoanalyse durchführen und ein Schutzkonzept einschließlich Kriseninterventionsplan entwickeln. Die 
Umsetzung ist der Gesamtkirche nachzuweisen. Die Schutzkonzepte sollen die Bereiche der Kinder- und 
Jugendhilfe, der Kindertagesstätten, des Konfirmandenunterrichts, der kinderkirchenmusikalischen und 
Kindergottesdienstarbeit und die selbstorganisierte Arbeit mit und von Kindern und Jugendlichen umfas-
sen. In Hessen bedürfen Vereinbarungen gemäß § 72a Absatz 4 SGB VIII der Genehmigung durch die 
Gesamtkirche, in Rheinland-Pfalz treten kirchliche Träger der Rahmenvereinbarung nach § 72a SGB VIII 
des Landes vom 23. Januar 2014 bei. 

(5) Kirchliche Träger haben transparente Beschwerdemöglichkeiten vorzusehen. 

(6) Kirchliche Träger kooperieren bei Bedarf mit der Zentralen Anlaufstelle.help. 

§ 10 
Meldepflicht, Interventionsmaßnahmen 

(1) Jede Mitarbeiterin bzw. jeder Mitarbeiter, der bzw. dem zureichende Anhaltspunkte für Vorfälle sexua-
lisierter Gewalt im kirchlichen Bereich zur Kenntnis gelangen, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Ge-
samtkirche zu melden (Meldepflicht). Er bzw. sie wird hierzu arbeitsvertraglich oder durch entsprechende 
sonstige Regelung verpflichtet. 

(2) Kirchliche Träger sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass Meldungen über Fälle sexualisierter 
Gewalt bearbeitet und die notwendigen Maßnahmen veranlasst werden, um die Gewalt zu beenden, die 
betroffenen Personen zu schützen und weitere Vorfälle zu verhindern (Intervention).  

(3) Arbeits- und dienstrechtliche Pflichten, insbesondere zum Schutz des Beichtgeheimnisses und der 
seelsorgerlichen Schweigepflicht sowie Mitteilungspflichten und erforderliche Maßnahmen im Fall des 
Verdachts einer Verletzung von Pflichten aus dem Arbeits- oder Dienstverhältnis bleiben unberührt. 

(4) Kirchliche Träger und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Anspruch auf gesamtkirchliche Beratung 
zur Abklärung von Verdachtsfällen. 

§ 11 
Institutionelle Maßnahmen 

(1) Die Gesamtkirche unterstützt die regionalen Präventionsbeauftragten in ihrer Präventionsarbeit und in 
Schulungen in Präventions- und Interventionsfragen gegen sexualisierte Gewalt.  

(2) Die Gesamtkirche entwickelt Standards für die Präventionsarbeit sowie für den Umgang mit Vorfällen 
sexualisierter Gewalt. Sie unterstützt die kirchlichen Träger, die notwendigen Maßnahmen zum Schutz 
der Betroffenen zu ergreifen. Arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen und Zuständigkeiten bleiben da-
von unberührt.  

(3) Die Gesamtkirche erarbeitet Informationsmaterial, entwickelt Konzepte für die Aus-, Fort- und Weiter-
bildung zur Prävention. Schulungsinhalte sind insbesondere Fragen von Täterstrategien, Psychodynami-
ken Betroffener, begünstigende institutionelle Strukturen, Überblick über einschlägige Straftatbestände 
und weitere Regelungen, die eigene emotionale und soziale Kompetenz, konstruktive Kommunikations- 
und Konfliktfähigkeit und den Umgang mit Nähe und Distanz. Sie koordiniert Schulungen zur Prävention 
und unterstützt bei der Sicherung von Intervention und Aufarbeitung durch die Vernetzung mit regionalen 
Kooperationspartnern. 

(4) Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen im Rahmen ihrer Ausbildung sowie in ihrer Tätigkeit in 
geeigneter Form mit grenzachtender Kommunikation und der Prävention zum Schutz vor sexualisierter 
Gewalt vertraut gemacht werden. Die kirchlichen Träger stellen sicher, dass die Inhalte nach Satz 1 zu 
den Grundlagen der Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören.  

(5) Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in kirchlicher Trägerschaft sollen in geeigneter Weise 
für die Problematik sexualisierter Gewalt sensibilisieren und die Prävention zum Schutz vor sexualisierter 
Gewalt zum Inhalt ihrer Angebote machen. Dazu gehören insbesondere Informationen über interne und 
externe Beratungsstellen, Verfahrenswege bei Anzeichen sexualisierter Gewalt und Hilfen für von sexua-
lisierter Gewalt Betroffener sowie Angebote für die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Sie 
werden dabei durch die Gesamtkirche unterstützt. 
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(6) Die Gesamtkirche bietet Betroffenen von sexualisierter Gewalt durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Anerkennung ihres Leids und in Verantwortung für die Verfehlung der Institutionen Hilfe und Unterstüt-
zung an.  

(7) Erfüllt ein Träger nach § 1 seine Aufgaben aus diesem Kirchengesetz nicht, kann die Kirchenleitung 
nach Anhörung und Fristsetzung die erforderlichen Maßnahmen oder Beschlüsse an dessen Stelle er-
greifen oder fassen. 

(8) Alle Personen, die Aufgaben nach diesem Kirchengesetz wahrnehmen oder wahrgenommen haben, 
sind verpflichtet, über die ihnen dabei bekanntgewordenen Tatsachen Stillschweigen zu bewahren. § 10 
und Aussagepflichten nach dem allgemeinen Recht bleiben unberührt.  

§ 12 
Übergangsregelung 

Bestehende Schutzkonzepte bleiben in Kraft. Sie sind zu überprüfen und gegebenenfalls an dieses Kir-
chengesetz anzupassen. Dies gilt entsprechend für bereits erfolgte Beauftragungen. 

§ 13 
Änderung der Anlagen 

Die Anlagen zu diesem Kirchengesetz können von der Kirchenleitung durch Rechtsverordnung geändert 
werden. 

§ 14 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsverordnung zum Kin-
derschutz und zur Einholung von Führungszeugnissen in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau vom 25. Juni 2013 (ABl. 2013 S. 350) außer Kraft. 
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Anlage1 
Gefährdungspotential 

Gefährdungspotenzial nach Art, Intensität und Dauer 
niedrig hoch 

Art 
Kein Missbrauch eines besonderen Vertrauens-
verhältnisses möglich 

Missbrauch eines besonderen Vertrauensverhält-
nisses möglich 

Kein Hierarchie-/Machtverhältnis Bestehen eines Hierarchie-/Machtverhältnisses 
Keine Altersdifferenz Signifikante Altersdifferenz 
Merkmal der Kinder/Jugendlichen, zu denen Kon-
takt besteht: höheres Alter, keine Behinderung, 
kein besonderes Abhängigkeitsverhältnis 

Merkmal der Kinder/Jugendlichen, zu denen Kon-
takt besteht: junges Alter, Behinderung, besonde-
res Abhängigkeitsverhältnis 

Intensität 
Tätigkeit wird gemeinsam mit anderen wahrge-
nommen 

Tätigkeit wird allein wahrgenommen 

Sozial offener Kontext hinsichtlich 
- Räumlichkeit oder 
- Struktureller Zusammensetzung/ 

Stabilität der Gruppe 

Sozial geschlossener Kontext hinsichtlich 
- Räumlichkeit oder 
- Struktureller Zusammensetzung/ 

Stabilität der Gruppe 
Tätigkeit mit Gruppen Tätigkeit mit einzelnem Kind oder Jugendlichen 
Geringer Grad an Intimität/kein Wirken in Privat-
sphäre des Kindes/Jugendlichen (z. B. Körper-
kontakt) 

Hoher Grad an Intimität/Wirken in Privatsphäre 
des Kindes/Jugendlichen (z. B. Körperkontakt) 

Dauer 
Einmalig/punktuell/gelegentlich Von gewisser Dauer/Regelmäßigkeit/umfassende 

Zeitspanne 
Regelmäßige wechselnde Kinder/Jugendliche Dieselben Kinder/Jugendlichen für gewisse Dauer 
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Anlage 2 
Schutzkonzept-Bausteine 

 

Anforderungen an ein Schutzkonzept  

Potential- und Risikoanalyse 

 

Leitbild macht Aussagen zu 

o Verantwortung für den Schutz aller Kinder 
o Besonderer Wert der Sicherheit in der Einrichtung 
o Selbstbestimmung und Schutzrechte / Kinderrechte 
o Würde des Menschen 
o Grundsätze und Wertvorstellungen (Kultur der Achtsamkeit und des Respekts, grenzachtende 

Kommunikation und Fehlerfreundlichkeit) 
 

Baustein: Personalverantwortung 

o Personalauswahl 
o Klarheit über Verantwortung verschaffen 
o Einstellungsgespräch 
o Ehrenamtliche 
o Führungszeugnis 
o Selbstverpflichtungserklärung 

 

Baustein: Verhaltenskodex 

o Gestalten von Nähe und Distanz (besonders in sensiblen Situationen) 
o  Beachtung der Intimsphäre 
o  Angemessenheit von Körperkontakt 
o  Sprache, Wortwahl, Kleidung 
o  Umgang mit + Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken 
o  Umgang mit Grenzen und Konsequenzen bei Grenzüberschreitung 
o  Geschenke und Vergünstigungen 

 

Baustein: Schulungen / Fortbildungen 

o regelmäßige (Team-)Schulungen 
o Einarbeitung von neue Mitarbeitenden 

 

Baustein: Beschwerdemanagement 

o Für Kinder 
o Für Eltern 
o Für Mitarbeitende 
o Dokumentation 

 

Baustein: Partizipation 

o Von Kindern 
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o Von Eltern 
o Von Mitarbeitenden 
o Demokratieerziehung 
o (Kinder-)Rechte 

 

Baustein: Pädagogische Prävention 

o Sexualpädagogisches Konzept (was ist altersangemessenes Verhalten - was sind grenzüber-
schreitende Handlungen) 

o sexuelle Vielfalt 
o Präventionsangebote für Kinder 
o Präventionsangebote für Eltern 

 

Baustein: Notfallmanagement 

o Kriseninterventionsplan / Kriseninterventionsteam 
o Vereinbarung mit dem Kreis/Jugendamt 
o Meldepflichten § 8 a + § 47  SGB VIII 
o Datenschutz 
o Ablaufplan: Gefährdung im persönlichen Umfeld des Kindes  
o Ablaufplan: Grenzverletzungen zwischen Kindern     
o Ablaufplan: Grenzüberschreitung von Mitarbeitenden        
o Ablaufplan: wenn Kinder verschwunden sind 
o Öffentlichkeit / Umgang mit Presse 
o Dokumentationsvorlagen 
o Stellungnahme 
o Elternbegleitung 
o Rehabilitation 
o Reflexionsmöglichkeiten 

 

Baustein: Netzwerke / Kooperationspartner 

o Kooperationspartner 
o Unterstützungssysteme 
o Beratungsstellen 

 

Regelmäßige Überprüfung und Anpassung 
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Anlage 3 
Selbstverpflichtungserklärung und Verhaltenskodex 

Selbstverpflichtungserklärung 
 
Ich habe mich mit dem Verhaltenskodex zur Verhinderung von Gewalt für Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter auseinander gesetzt und werde mich daran halten. 

Bei Hinweisen auf schwerwiegende Probleme und dem Verdacht, dass das Wohl eines Kindes bzw. Ju-
gendlichen gefährdet ist, informiere ich die verantwortliche Leitung der Arbeit mit und von  Kindern und 
Jugendlichen bzw. für Kinder und Jugendliche (z. B. den oder die Hauptberuflichen oder die Teamleitung) 
oder eine anderweitige Vertrauensperson.  

Ich versichere, dass ich keine der in § 72a SGB VIII bezeichnete Straftat begangen habe. Weiter versi-
chere ich, dass ich weder wegen einer solchen Straftat rechtskräftig verurteilt worden bin, noch dass der-
zeit ein gerichtliches Verfahren, noch ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren wegen einer sol-
chen Straftat gegen mich anhängig ist. Die Zusammenstellung der Straftaten wird mir ausgehändigt. 

Sollte ein Verfahren gegen mich eingeleitet werden, werde ich den Träger umgehend informieren. Ich 
werde in einem solchen Fall meine ehrenamtliche bzw. hauptamtliche Tätigkeit bis zur Klärung der Vor-
würfe gegen mich ruhen lassen. 

 

Name: _________       Vorname:_________ 

Geb. am: _______ 

Ort, Datum:______       Unterschrift:_______ 

 
Verhaltenskodex zur Verhinderung von Gewalt 
 
für alle ehrenamtlich tätigen, hauptberuflich und hauptamtlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 

 

Evangelische Kinder- und Jugendarbeit lebt durch die Beziehungen der Menschen miteinander und mit 
Gott. In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entsteht eine persönliche Nähe und Gemeinschaft, in 
der die Lebensfreude bestimmend ist und die von Vertrauen getragen wird. Dieses Vertrauen darf nicht 
zum Schaden von Kindern und Jugendlichen ausgenutzt werden. 

 

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau tritt entschieden dafür ein, Mädchen und Jungen vor 
Gefahren jeder Art zu schützen. Sie duldet keine körperliche, seelische oder psychische Gewalt. Sie wird 
alles ihr Mögliche tun, einen Zugriff von Tätern und Täterinnen auf Kinder und Jugendliche auszuschlie-
ßen. 

 

Eine klare Positionierung zum Kinder- und Jugendschutz, ein Klima der offenen und sensiblen Auseinan-
dersetzung mit dem Thema sowie Transparenz und Sensibilisierung tragen maßgeblich zur Qualität un-
serer Jugendarbeit bei. Kindern und Jugendlichen sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Kinder- 
und Jugendarbeit erlaubt dies, sich wohl und sicher zu fühlen. Er gilt für die kirchlich getragene und ver-
antwortete Arbeit von und mit Kindern und Jugendlichen in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nas-
sau auf allen Ebenen 

 
1. Die Persönlichkeit und Würde von Kindern und Jugendlichen ist unantastbar 
Wir beziehen gegen sexistisches, rassistisches, diskriminierendes und gewalttätiges Verhalten jeder Art 
aktiv Stellung. Wir verpflichten uns, Kinder und Jugendliche unabhängig ihres Alters und Geschlechtes, 
ihrer Herkunft und Religion wertzuschätzen, sie zu begleiten und zu beraten, die von ihnen gesetzten 
Grenzen zu achten und zu respektieren. 

2. Kinder und Jugendliche benötigen einen Entwicklungsraum, um sich frei zu entfalten  
Wir bieten Kindern und Jugendlichen in unseren Angeboten den Raum, Selbstbewusstsein, die Fähigkeit 
zur Selbstbestimmung und eine geschlechterbewusste Identität zu entwickeln. 
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3. Gewalt und sexualisierte Gewalt dürfen kein Tabuthema sein  
Wir tolerieren keine Form der Gewalt, benennen sie offen und handeln zum Besten der Kinder und Ju-
gendlichen. Wir beziehen in der öffentlichen Diskussion klar Stellung 

4. Arbeit mit Kindern und Jugendlichen braucht aufmerksame und qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter  
Wir alle tragen Verantwortung für Kinder und Jugendliche. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, 
entwickeln wir Konzepte, damit in der Arbeit mit Kinder und Jugendlichen keine Grenzverletzungen und 
keine sexualisierte Gewalt möglich werden. Hierfür behandeln wir diese Themen in unserer Ausbildung 
regelmäßig. 

5. Kinder und Jugendliche müssen vor Schaden geschützt werden  
Wir schützen die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen vor körperlichem und seelischem Schaden, 
vor Missbrauch und Gewalt. 

6. Grenzverletzungen wird konsequent nachgegangen  
Der Schutz der Kinder und Jugendlichen steht dabei an erster Stelle. Im Konfliktfall informieren wir die 
Verantwortlichen auf der Leitungsebene und ziehen professionelle Unterstützung und Hilfe hinzu. Die 
Vorgehensweisen und möglichen Ansprechpartner sind uns bekannt. 
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Begründung: 
 

Allgemeines: 

Zur Umsetzung der EKD-Richtlinie zum Schutz vor sexualisierter Gewalt (kurz: Gewaltschutzrichtlinie) in 
der EKHN wird der Entwurf eines Kirchengesetzes zur Prävention, Intervention und Aufarbeitung in Fäl-
len sexualisierter Gewalt, kurz: Präventionsgesetz vorgelegt.  

Fälle sexualisierter Gewalt belasten Betroffene (unmittelbare Opfer, deren Familie und Umfeld, aber auch 
Kollegen/innen, andere Familien oder Jugendliche) erheblich und über lange Zeit. Sie gefährden die 
Wahrnehmung des kirchlichen Auftrags. Fälle sexualisierter Gewalt in Institutionen und insbesondere in 
kirchlichen Kontexten erfahren ein hohes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit. Die EKHN beschäftigt sich 
daher seit vielen Jahren mit Fragen der Prävention, Intervention und Aufarbeitung. Unter anderem auf-
grund der durch den unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauch (UBSKM) 
auf institutionellen Machtmissbrauch und infolge der Aufarbeitungsstudie MHG (= Kürzel der Instituts-
standorte der Konsortiumsmitglieder Mannheim, Heidelberg, Gießen) der Deutschen Bischofskonferenz 
in 2018 auch auf die Kirchen gelenkte Aufmerksamkeit hat sich die EKD-Synode der Fragestellung ange-
nommen und einen Maßnahmenplan verabschiedet, um zum einen die Landeskirchen und diakonischen 
Werke, die sich der Frage bisher verweigert haben, in die Pflicht zu nehmen und zum anderen auf ver-
gleichbare Standards hin zu wirken. Mit der Gewaltschutzrichtlinie will die EKD erreichen, dass in allen 
Landeskirchen Regelungen eingeführt werden, die Standards zur Prävention, Intervention und Aufarbei-
tung beachten. Nach Art. 9 der Grundordnung kann die EKD Richtlinien aufstellen, die zwar einen Rege-
lungsrahmen vorgeben aber keinen rechtsverbindlichen Charakter haben. Damit ist eine gliedkirchliche 
Umsetzung notwendig. Der vorliegende Entwurf eines Kirchengesetzes zur Prävention, Intervention und 
Aufarbeitung in Fällen sexualisierter Gewalt - Präventionsgesetz greift die Regelungspunkte der Richtlinie 
auf und verknüpft diese mit den in der EKHN bereits bestehenden Regelungen in der Kinderschutzver-
ordnung aber auch im Chancengleichheitsgesetz. Damit soll gewährleistet werden, dass die bewährte 
Praxis erhalten bleibt.  

 

Zu den einzelnen Vorschriften: 

 

Zur Präambel: 

Die Präambel benennt im Sinne eines Vorspruchs Aussagen zum Selbstverständnis der EKHN und be-
schreibt das Grundverständnis des Präventionsgesetzes. Sie zeigt den Vorrang des Schutzes von Kin-
dern und Jugendlichen auf und nimmt die Leitungsverantwortlichen auf allen Ebenen in die Pflicht. Sie 
erweitert den Kreis der Schutzbedürftigen um erwachsene Schutzbefohlene. Dabei benutzt sie einen 
Begriff aus dem StGB, der dort nicht legal definiert ist. Während der Begriff des Kindes und Jugendlichen 
gesetzlich festgelegt ist, umschreibt der Begriff des erwachsenen Schutzbefohlenen Personengruppen, 
die besonders schützenswert sind, weil sie einem möglichen Tatgeschehen wegen Gebrechlichkeit oder 
Krankheit (zum Beispiel Pflegeeinrichtung, Krankenhaus) oder eines Abhängigkeitsverhältnisses (zum 
Beispiel Schule) oder aufgrund eines besonderen Vertrauensverhältnisses (Seelsorge, Beratung) ähnlich 
wie Kinder und Jugendliche in besonderer Weise ausgeliefert sind. Das Präventionsgesetz bezieht auch 
diese Personengruppen in den Anwendungsbereich mit ein. 

 

Die Begriffsbestimmung zur sexualisierten Gewalt ist weit gefasst, um dem Anliegen Rechnung zu tra-
gen, dass möglichst viele Aspekte dieser Form der Gewalt abgedeckt werden. Bei der Einschätzung hel-
fen Kriterien wie das Machtgefälle zwischen Opfer und Täter/in, der Einsatz von Zwang und Druck und 
mögliche Geheimhaltungsstrukturen. Die Definition geht zurück auf U. Enders (1992).  

Bereits die Präambel benennt die Notwendigkeit eines Dreischrittes - Prävention, Intervention und Aufar-
beitung - , da Ziel des Präventionsgesetzes die Vermeidung sexualisierter Gewalt in allen Ausprägungen 
aber auch die angemessene Reaktion sowie das Lernen aus möglichen Schutzlücken ist. Das Präventi-
onsgesetz knüpft an die bestehenden Regelungen der Kinderschutzverordnung und des Chancengleich-
heitsgesetz (§ 13 ChGlG) an und bezieht ebenso wie das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
auch „nur“ unerwünschte Verhaltensweisen ein (s. a. Handreichung zum Umgang mit Konflikten, Mob-
bing, Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt). 



 Drucksache Nr. 68/19 
 

 

 

- 13 - 

 

Abschnitt 1: Grundsätzliches 

Im Abschnitt 1 wird zunächst der Geltungsbereich festgestellt und der Begriff der Mitarbeitenden erläutert. 

Das Präventionsgesetz findet Anwendung in allen Untergliederungen der EKHN und bezieht sämtliche 
Personengruppen ein, die mit Kindern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen in Berührung 
kommen. 

 

Zu § 2 Grundsätze 

§ 2 benennt die Erwartung an Mitarbeitende im Umgang untereinander, aber auch mit Kindern, Jugendli-
chen und erwachsenen Schutzbefohlenen, eine wertschätzende respektvolle Kultur zu pflegen. Die Mit-
arbeitenden sind daher (auch im Sinne von Compliance) auf einen Verhaltenskodex zu verpflichten. Wei-
ter werden die Bereiche der Arbeit von und mit Kindern und Jugendlichen bzw. für Kinder und Jugendli-
che beschrieben und dabei ein Bezug auf die Kinder- und Jugendordnung (KJO) hergestellt. So heißt es 
in der Präambel zur KJO: „Evangelische Kinder- und Jugendarbeit ist Arbeit mit, von und für Kinder und 
Jugendliche. Sie geschieht im Spannungsfeld des Evangeliums von Jesus Christus und der Situation von 
Kindern und Jugendlichen, von Mädchen und Jungen in Kirche und Gesellschaft. 

Ihr Ziel ist es, junge Menschen in ihren Lebenswelten und Lebensperspektiven wahr- und ernst zu neh-
men, ihnen das Evangelium von Jesus Christus bekannt und erfahrbar zu machen und sie auf der ge-
meinsamen Suche nach einer gelingenden Gestaltung christlicher Lebens- und Handlungsperspektiven 
zu begleiten. 

Kinder und Jugendliche können sich mit den vielfältigen Formen christlichen Glaubens vertraut machen. 
Freiräume für neue Entdeckungen werden ihnen eröffnet und Erfahrungen von Gemeinschaft ermöglicht. 
Sie werden zu mündiger Teilnahme am Leben der christlichen Gemeinde ermutigt. Sie nehmen teil an 
den Auseinandersetzungen mit den geistigen Strömungen und Wertvorstellungen der Gegenwart und 
suchen gemeinsam lebbare und glaubwürdige Antworten im Alltag. So stärkt die evangelische Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen auch die Bereitschaft junger Menschen, gesellschaftliche und politische Ver-
antwortung zu übernehmen. 

Auf der Grundlage dieses Selbstverständnisses werden Kinder und Jugendliche durch vielfältige Angebo-
te und Gestaltungsmöglichkeiten in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung ohne Ansehen ihrer reli-
giösen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder sozialen Herkunft gefördert. Zentrale Anliegen sind die 
Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen 
Belangen ihres Lebens und eine kinder-, jugend- und familienfreundliche Umwelt in Kirche und Gesell-
schaft.“ 

Kirchliche Arbeit ist vielfach Beziehungsarbeit. Diese Beziehungen dürfen nicht missbraucht werden. 
Wesentlich dafür ist Professionalität (auch mit Blick auf Fachlichkeit, Belastungen, Nähe und Distanz, 
Rollenklarheit, die Nutzung von Unterstützungssystemen wie Supervision, Notfallplänen etc.). Abstinenz- 
und Abstandsgebot machen deutlich, dass eine professionelle Wahrnehmung der jeweiligen Aufgaben-
stellung eine Auseinandersetzung mit der erforderlichen Nähe und der notwendigen Distanz unabdingbar 
machen, je bezogen auf das Gegenüber. Die Begriffe sind den Berufsordnungen therapeutischer Berufe 
entlehnt. 

Die nachfolgende Tabelle beschreibt (in Auswahl) die Tatbestände, die bereits an die Schwelle der Straf-
barkeit heranreichen. Das Präventionsgesetz nimmt wie das AGG und das ChGlG auch (s. a. Handrei-
chung zum Umgang mit Konflikten, Mobbing, Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt) bereits davor 
liegende Verhaltensweisen in den Blick und konkretisiert damit die Verhaltensanforderung eine respekt-
vollen Umgangs. 
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Überblick über Gesetzeslage 
 

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung §§ 174 ff StGB (Auswahl) 
 
 
 
Belästigung 
 

 
Missbrauch 

 
- Schutzbefohlenen 

 
- Kindern 

 
- Jugendlichen 

 
- Sexueller Über-
griff, Nötigung und  
Vergewaltigung 
 

 
- Pornographie 

unerwünschte sexuelle 
Annäherungsversuche, 
unerwünschter Kör-
perkontakt sowie (wie-
derholte) sexuell abfäl-
lige oder abwertende 
Bemerkungen, Gesten 
oder Darstellungen 

- geschütztes Rechtsgut: 
Schutz vor Eingriffen in un-
gestörte sexuelle Entwick-
lung 
 
- Vornahme sexueller Hand-
lungen (mit und ohne Kör-
perkontakt) durch Täter oder 
Vornehmen lassen sexueller 
Handlungen 
 
- Handlung muss auf sexuel-
le Bedürfnisbefriedigung 
gerichtet sein und von ge-
wisser Erheblichkeit sein. 

Vertrauen der Öffentlichkeit in 
Integrität best. Abhängig-
keitsverhältnisse 
 
Abhängigkeitsverhältnisse 
entstehen durch Übertragung 
best. Fürsorgepflichten und – 
rechte oder durch Übernah-
me faktischer Herrschaft. 
 
- Täter kann sein, wer zum 
Opfer in Obhutsverhältnis 
steht, also besondere Pflich-
ten gegenüber Opfer hat 
(Erziehung, Ausbildung, 
Betreuung in der Lebensfüh-
rung) und im Fall des § 174 I 
Nr. 2 dieses missbräuchlich 
ausnutzt. 
 
- Tatobjekt (= Opfer) kann 
sein wer unter 16 bzw. 18 
Jahre oder Kind des Täters 
ist. 

Personen unter 14 Jahren 
 
 
 
Schwerer Fall: 
z. B. Beischlaf, Gesund-
heitsgefährdung 
 
 
 

Personen über 14 und 
unter 16 bzw. 18 Jahren 
vor Übergriffen durch 
Personen über 18 bzw. 
21 Jahren (Alter ist tat-
bestandsrelevant) 

- Sexuelle Handlun-
gen gegen den er-
kennbaren Willen 

 
- Herbeiführen einer 

Zwangslage des 
Opfers durch Ge-
walt, Drohung oder 
Ausnutzung einer 
schutzlosen Lage 
zur Vornahme se-
xueller Handlungen 

 
- Der vom Täter er-

zwungene und 
selbstvollzogene 
Beischlaf (= Ein-
dringen in den Kör-
per) 

 
 
 
 
 

= Darstellung sex. 
Vorgänge in über-
steigerter, anreißeri-
scher Weise i. S. 
einer Verabsolutie-
rung des Sexualle-
bens, dessen Loslö-
sung aus dem Ge-
samtbereich des 
geistig-seelischen-
leiblichen-
mitmenschlichen 
Beziehungsgeflechts 
und damit die In- 
bzw. Antihumanität 
der Darstellung sex. 
Vorgänge. 
 
Kinder- und Jugend-
schutz 

Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren oder 
Geldstrafe und AGG 

Freiheitsstrafe bis 5 Jahre oder Geldstrafe Freiheitsstrafe von 6 
Monaten bis zu 10 Jahre 
bzw. 3 Monate bis zu 5 
Jahren in schweren Fäl-
len nicht unter 1 Jahr 
Freiheitsstrafe 

Freiheitsstrafe bis zu 5 
Jahren oder Geldstrafe 

Freiheitsstrafe von 6 
Monaten bis zu 5 
Jahren, von 1 bzw. 2 
bis zu 15 Jahren 

Freiheitsstrafe bis zu 
1 Jahr oder Geld-
strafe 
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3 Jahre Strafrechtliche Verfolgung/Verjährung bis zu 5 Jahre ab 
Vollendung d. 30. Lebensjahr (Tat nach 2015 begangen oder 
Verjährung noch nicht eingetreten) 

Verjährung bis zu 10 
Jahre oder 20 Jahre ab 
Vollendung d. 30. Le-
bensjahr (Tat nach 2015 
begangen oder Verjäh-
rung noch nicht eingetre-
ten) 

Verjährung bis zu 5 Jah-
re ab Vollendung d. 30. 
Lebensjahr (Tat nach 
2015 begangen oder 
Verjährung noch nicht 
eingetreten) 

Verjährung bis zu 20 
Jahre ab Vollendung 
d. 30. Lebensjahr 
(Tat nach 2015 be-
gangen oder Verjäh-
rung noch nicht ein-
getreten) 

Verjährung 3 Jahre  

Zivilrechtliche Verjäh-
rungsfrist (z. B. 
Schmerzensgeld  

30 Jahre 

Anzeigepflicht: Es gibt keine Anzeigepflicht von (geplanten oder ausgeführten) Straftaten gegen die sexueller Selbstbestimmung (siehe §§ 138 ff StGB). Bei den dort aufgeführten 
geplanten Straftaten handelt es sich um bestimmte Verbrechen, die als besonders schwer eingeschätzt werden (Mord, Angriffskrieg, u. ä.). § 139 Abs. 2 StGB 
bestimmt ausdrücklich, dass Geistliche nicht verpflichtet sind, anzuzeigen, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut wurde.  

 

 

 
 

Gesetzliche Neuerungen 
 
 
Sogenanntes Posing 
 

 
Nacktaufnahmen 

 
Sogenanntes Cybergrooming 

 
Strafbarkeit des sog. Posings (ausdrückliche Aufnahme 
der „Wiedergabe von ganz oder teilweise unbekleideten 
Kindern in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhal-
tung“ in den Begriff der kinder- und jugendpornographi-
schen Schriften in §§ 184b, 184c StGB). Es handelt sich 
um eine gesetzliche Klarstellung (d. h. es ist auch bislang 
schon strafbar), dass Bilder von Kindern/Jugendlichen in 
unnatürlicher geschlechtsbetonter Körperhaltung unter 
den Begriff der „pornographischen Schriften“ fallen. Künf-
tig wird es aber nicht mehr erforderlich sein, dass die 
Körperhaltung aktiv eingenommen wird, d. h. auch Bilder 
von schlafenden Kindern in einer solchen Körperhaltung 
sind zukünftig strafbar. 
 

 
Strafbarkeit der unbefugten Herstellung, Weitergabe und 
Verbreitung von Bildaufnahmen, die geeignet sind, dem 
Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, 
oder von Bildaufnahmen unbekleideter Personen, insbe-
sondere von Kindern, auch außerhalb von Wohnungen 
oder geschützten Räumen (§ 201a StGB). In Ergänzung 
der Strafbarkeit von Herstellung, Weitergabe, Verbreitung 
sog. „Posing“-Bilder nach §§ 184b, 184c StGB (s. Ziff. 4) 
wird künftig auch die Herstellung, Weitergabe und Ver-
breitung von Nacktaufnahmen insbesondere von Kindern 
und Jugendlichen unter Strafe gestellt, die unter Verlet-
zung deren Persönlichkeitsrechten entstanden sind. 
Erfasst wird damit auch das Austauschen von Kindern-
/Jugendnacktbildern in sog. „Tauschbörsen“. 

 
Strafbarkeit des sog. Cybergroomings (Ergänzung um die Bege-
hung mittels Informations- und Kommunikationstechnologie, z. B. 
Telefonie, § 176 StGB). Bislang nur strafbar, wenn durch „Schrif-
ten“ i. S. d. § 11 Abs. 3 StGB auf das Opfer eingewirkt wurde, 
worunter derzeit grundsätzlich nur Speichermedien fallen. Künftig 
werden alle Formen der modernen Kommunikation ausdrücklich 
erfasst, also auch solche Fälle, in denen die Informationsübertra-
gung ausschließlich über Datenleitungen (wie etwa Telefonleitun-
gen) erfolgt, insbesondere wenn es hierbei beim Informationsemp-
fänger zu keinen – auch nur flüchtigen, „unkörperlichen“ – Zwi-
schenspeicherungen kommt. 

 
Bis zu 2 Jahren oder Geldstrafe 

 
Bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe 

 
Von zu 3 Jahren bis zu 5 Jahren 

 
Verjährung 5 Jahre 

 
Verjährung 3 Jahre 

 
Verjährung 5 Jahre 
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Kirchliche Träger tragen die Verantwortung dafür, dass in ihren Räumen durch ihre Mitarbeitenden Kin-
dern, Jugendlichen und erwachsenen Schutzbefohlenen kein Leid geschieht. Dem dienen etwa Schutz-
konzepte u. ä. (s. weiter unten). Bereits bei der Auswahl des Personals (bzw. bei Werkverträgen des 
Dienstleisters, z. B. Werke und Verbände, wie EJW oder Honorarkräften) ist die Haltung des Respekts 
gegenüber Schutzbefohlenen durch Thematisierung der Standards Verhaltenskodex, Selbstverpflich-
tungserklärung, Schulungsverpflichtung etc. einzunehmen (s. a Handreichung zu Fragen des Kinder-
schutzes LINK). 

 

Zu § 3 Begriffsbestimmung 

Die Begriffsbestimmung ist bewusst weit gefasst. Sie bezieht neben Handlungen von oder Unterlassun-
gen durch Mitarbeitende auch eine Einstandspflicht von Mitarbeitenden bei Gewalt durch Dritte oder unter 
Kindern oder Jugendlichen, sog. Peergewalt ein. Hierunter werden (sexuelle) Handlungen gegen den 
Willen bzw. ohne Zustimmung eines der Kinder oder Jugendlichen verstanden. Die betroffenen Kinder 
oder Jugendlichen werden durch Versprechungen, in Aussicht gestellte Anerkennung, durch Geschenke 
oder Druck gefügig gemacht. Oft leiden sie still. Die Grenzverletzungen zeigen sich verbal, durch Aus-
grenzung oder durch körperliche Eingriffe. Nur eine Kultur der Achtsamkeit, also ein aufmerksames 
Wahrnehmen der Aufsichtspflicht, ein Feststellen von Verhaltensänderungen etc. kann helfen Problem-
stellungen, frühzeitig zu erkennen und einzuschreiten. Denn sowohl das passive wie das aktive Kind oder 
Jugendliche/r brauchen Unterstützung. 

Abschnitt 2: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Im Abschnitt 2 werden die Regelungen für die verschiedenen Mitarbeitendengruppen beschrieben. Dieser 
Abschnitt ist aus der bisherigen Kinderschutzverordnung übernommen. 

 

Abschnitt 3: Maßnahmen 

Abschnitt 3 fasst Maßnahmen der Prävention, Intervention und Aufarbeitung zusammen. 

 

Zu § 9 Präventionsmaßnahmen 

Die Präventionsmaßnahmen beschreiben die bereits bisher vorgegebenen Instrumente der Selbstver-
pflichtung/Verhaltenskodex, der Aufgabenstellung der Dekanate und Dekanatsjugendreferent*innen als 
Präventionsbeauftragte aufgrund ihrer fachlichen Expertise als regionaler Stelle für Kinder- und Jugend-
arbeit und Regionalgeschäftsstelle des Jugendverbandes und der Schutzkonzepte. Ergänzt wurde der 
Hinweis auf ein transparentes Beschwerdeverfahren, Partizipation und die Kooperationspflicht mit der 
Zentralen Anlaufstelle.help. Als Hilfestellung für die Er- bzw. Überarbeitung eines Schutzkonzeptes wer-
den verbindliche Bausteine genannt. 

 

Zu § 10 Meldepflicht, Interventionsmaßnahmen 

Trotz aller Präventionsbemühungen kann es zu Vorfällen sexualisierter Gewalt kommen. Paragraph zehn 
postuliert eine Meldepflicht gegenüber der Gesamtkirche. Dieser werden alle Mitarbeitenden einzelver-
traglich beziehungsweise durch entsprechende sonstige Regelung unterworfen. Zureichende Anhalts-
punkte sind dann gegeben, wenn die Möglichkeit des Vorliegens sexualisierter Gewalt gegeben ist. Zur 
Abklärung grenzverletzenden Verhaltens oder auch mögliche strafbare Handlungen stehen unter ande-
rem Fachberatungsstellen, die insoweit erfahrene Fachkraft der Jugendämter, die Kinderschutzbeauftrag-
te des Fachbereichs Kindertagesstätten sowie das Referat Personalrecht zur Verfügung. Gibt es entspre-
chende Anhaltspunkte hat die Meldung bei der Gesamtkirche, Referat Personalrecht zu erfolgen. Die 
Unterlassung der Meldung ist eine Pflichtverletzung. Die Verantwortung für die Bearbeitung sexualisierte 
Gewaltfälle liegt bei den kirchlichen Trägern. Sie werden dabei unterstützt durch die Gesamtkirche. Die 
Meldepflicht kollidiert nicht mit sonstigen arbeits- und dienstrechtlichen Pflichten. Neben ihr bestehen 
möglicherweise weitere Mitteilungspflichten etwa nach dem Kinderschutzgesetz oder dem SGB VIII oder 
auch aus dem Disziplinarrecht oder dem Statusrecht (§ 6 Absatz 2 DG. EKD, § 31 Abs. 2, § 43 PfDG. 
EKD). Das Vorliegen eines Verdachtsfalles verpflichtet zur Intervention. Erster Schritt ist hierbei die 
Schaffung von Distanz zwischen möglichen Opfer und der handelnden Personen. Diese Distanz ist not-
wendig, um eine weitere Gefährdung auszuschließen und gleichzeitig dient sie der Sachverhaltsaufklä-



 Drucksache Nr. 68/19 
 

 

 

- 17 - 

rung. Die Mitarbeitenden verpflichten sich, im Verdachtsfall ihre Arbeit ob haupt- oder ehrenamtlich ruhen 
zu lassen. Dies kennzeichnet einen professionellen Umgang mit Verdachtsfällen und stellt somit keine 
Vorverurteilung da. Betroffene und deren Familien können darauf vertrauen, dass dem Schutzgedanken 
Vorrang eingeräumt wird und Mitarbeitende erhalten durch den Standard Verhaltenssicherheit. Bestätigt 
sich ein Verdacht, sind entsprechende Maßnahmen einzuleiten (siehe Handreichung zu Fragen des Kin-
derschutzes). Wird ein Verdacht entkräftet, ist dies den Beteiligten offen zu legen und weitere gegebe-
nenfalls erforderliche Maßnahmen sind zu vereinbaren. 

 

Zu § 11 Institutionelle Maßnahmen 

Die Vorschrift des § 11 benennt Aufgaben der Gesamtkirche, wie sie bereits heute schon wahrgenom-
men werden. Neu ist die Feststellung des Abs. 6, dass von sexualisierter Gewalt Betroffene Anspruch auf 
Hilfe und Unterstützung durch die Gesamtkirche haben. Dies geschieht bereits heute etwa durch die 
Vermittlung von Beratung oder therapeutische Unterstützung sowie gegebenenfalls die Übernahme von 
Kosten. Wichtig ist die Aufgabenstellung der Aufarbeitung. Diese hat verschiedene Aspekte: auf der indi-
viduellen Ebene geht es um rechtliche Abklärungen, aber auch Schritte der Verarbeitung etwa durch The-
rapie. Im Umfeld des Tatgeschehens gibt es viele weitere Betroffene. Neben der Familie trägt auch ein 
Team oder Träger an den Folgen, dem mit Mitteln der Supervision aber auch der Risikoanalyse zu be-
gegnen ist, um eine Wiederholung zu verhindern.  

 

Neu aufgenommen wurde die Regelung des Abs. 7. Diese ist notwendig, um bei Untätigkeit eines Trä-
gers dem Kinderschutz Geltung zu verschaffen. 

 
Zu § 12 Übergangsregelung 

Bisherige Schutzkonzepte bleiben in Kraft. 

 

Zu § 13 Inkrafttreten/ Außerkrafttreten 

Mit Inkrafttreten des Präventionsgesetzes tritt die Kinderschutzverordnung außer Kraft. 

 

 

 
 



SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE Drucksache Nr. 69/19 
             IN HESSEN UND NASSAU  

 

 

 

 

 

 

V o r b l a t t  

zum Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung des Regionalgesetzes 

 

 

A. Problemlage und Zielsetzung 

 Am 1. Januar 2019 ist das Kirchengesetz über die regionale Zusammenarbeit in der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau (Regionalgesetz) in Kraft getreten. Das Gesetz hat 
erstmals alle kirchengemeindlichen Kooperationsformen in einem Gesetz zusammenge-
fasst und das bisherige Verbandsgesetz abgelöst. Mit dem Regionalgesetz wurde auch ei-
ne neue Kooperationsform eingeführt: die Gesamtkirchengemeinde, Die ersten vier Ge-
samtkirchengemeinden werden am 1. Januar 2020 entstehen. Weitere Kirchengemeinden 
wollen sich 2021 zusammenschließen. 

 An verschiedenen Stellen besteht nun ein Änderungsbedarf beim Regionalgesetz. Dieser 
betrifft die Arbeitsgemeinschaften, die Kirchlichen Verbände und auch die Gesamtkirchen-
gemeinden. 

B. Lösungsvorschlag 

 1. Neuer § 2a zur Vermeidung von Umsatzsteuer 

 Viele Kirchengemeinden haben in den letzten Jahren gemeinsame Gemeindebüros gebil-
det. Diese Zusammenarbeit geschieht in Form einer Arbeitsgemeinschaft. Da in der Regel 
eine der beteiligten Kirchengemeinden die Büroräume zur Verfügung stellt und Anstellungs-
träger für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gemeinsamen Gemeindebüros ist, findet 
zwischen den Kirchengemeinden ein Leistungsaustausch statt. Damit dieser Leistungsaus-
tausch zukünftig nicht der Umsatzsteuer unterliegt, soll in einem neuen § 2a klargestellt 
werden, dass die Aufgabenübertragungen nur aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Verein-
barung erfolgen dürfen und lediglich reine Hilfstätigkeiten wie Druck-, Schreib- und Kopier-
arbeiten bei Bedarf an nichtkirchliche Anbieter vergeben werden dürfen. 

 2. Ausnahmen von Genehmigungserfordernissen durch Rechtsverordnung (§ 11 Absatz 2) 

 § 47 der Kirchengemeindeordnung regelt, dass bestimmte Beschlüsse der Kirchenvorstän-
de der kirchenaufsichtlichen Genehmigung bedürfen. Dies gilt über § 11 des Regionalge-
setzes für die Organe der Kirchlichen Verbände entsprechend. Die Kirchenleitung kann die 
Genehmigungsbefugnisse durch Rechtsverordnung von der Kirchenverwaltung auf andere 
Einrichtungen – insbesondere auf die Regionalverwaltungen – übertragen. Dies ist auch 
vielfach geschehen. Eine Übertragung der Genehmigungsbefugnisse auf die Regionalver-
waltungen ist allerdings nicht möglich bei Entscheidungen, die die Regionalverwaltungen 
selbst betreffen.  
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 Der Evangelische Regionalverband Frankfurt und Offenbach (ERV) hat die Befugnisse ei-
ner Regionalverwaltung und prüft und genehmigt die Beschlüsse seiner Kirchengemeinden. 
Daneben fasst er Beschlüsse in eigenen Angelegenheiten, die nach § 11 des Regionalge-
setzes genehmigungspflichtig sind. Bei vielen dieser Beschlüsse wurde in der Vergangen-
heit von einer Überprüfung durch die Kirchenverwaltung abgesehen, ohne dass es hierfür 
eine rechtliche Grundlage gegeben hätte. Es wird daher vorgeschlagen, dass die Kirchen-
leitung ermächtigt wird, durch Rechtsverordnung Ausnahmen von den Genehmigungs-
pflichten zu beschließen. Eine solche Regelung könnte in § 11 des Regionalgesetzes auf-
genommen werden. 

 Ohne eine Ausnahmeregelung müssten viele Beschlüsse des ERV zukünftig der Kirchen-
verwaltung zur Genehmigung vorgelegt werden. Dies betrifft insbesondere Miet- und 
Pachtverträge sowie Arbeitsverträge und ihre Nachträge. Allein im Jahr 2018 waren dies 
über 800 Fälle. Die Kirchenverwaltung könnte eine Prüfung und Genehmigung einer so 
großen Zahl an Vorgängen nicht mit den bestehenden Kapazitäten vornehmen. In vielen 
Fällen ist eine kirchenaufsichtliche Genehmigung allerdings auch sachlich nicht gerechtfer-
tigt, weil der ERV über ausreichende fachliche Kompetenzen verfügt. 

 3. Neuer § 21a (Vertretung im Rechtsverkehr) 

 Das Regionalgesetz wurde den Bundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz gemäß den 
Staatskirchenverträgen zur Kenntnis gegeben. Das Hessische Kultusministerium regte an, 
die Bestimmungen über die Rechtsvertretung eines Kirchlichen Verbandes im Gesetz deut-
licher erkennbar zu machen. Dieser Vorschlag soll aufgegriffen werden, indem der bisheri-
ge § 21 Absatz 5 bis 8 in einen neuen § 21a mit der Überschrift „Vertretung im Rechtsver-
kehr“ überführt wird.  

 4. Mehrere Wahlbezirke innerhalb einer Ortskirchengemeinde (§ 45 Absatz 2) 

 § 45 Absatz 2 des Regionalgesetzes bestimmt, dass bei Gesamtkirchengemeinden eine 
Bezirkswahl durchzuführen ist. Dabei bildet jede Ortskirchengemeinde genau einen Wahl-
bezirk. Nun gibt es Kirchengemeinden, die bisher mehrere Wahlbezirke gebildet haben und 
diese bezirksweise Aufteilung in der Gesamtkirchengemeinde fortsetzen wollen. Dies soll 
ermöglicht werden, indem § 45 Absatz 2 Satz 3 wie folgt gefasst wird: „Jede Ortskirchen-
gemeinde bildet einen oder mehrere Wahlbezirke.“ 

 

C. Finanzielle Auswirkungen 

 Keine 

D. Beteiligung 

 Keine 

E. Anlage 

 Synopse 

 

 

Referenten: OKR Lehmann, Pfr. Eberl, OKR Kanert
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Kirchengesetz 
zur Änderung des Regionalgesetzes 

Vom... 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchen-
gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Regionalgesetz vom 27. April 2018 (ABl. 2018 S. 136) wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

„§ 2a 
Übertragung von Verwaltungsaufgaben 

 Kirchliche Körperschaften können die Wahrnehmung ihrer Verwaltungsaufgaben durch öf-
fentlich-rechtliche Vereinbarung an Ämter und Dienststellen anderer kirchlicher Körperschaf-
ten innerhalb der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ganz oder teilweise übertra-
gen. Reine Hilfstätigkeiten wie Druck-, Schreib- oder Kopierarbeiten können bei Bedarf auch 
an sonstige Anbieter vergeben werden, soweit kirchliche Belange nicht beeinträchtigt und die 
Datensicherheit gewährleistet werden.“ 

2. § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 
Anwendung anderer Vorschriften 

 (1) Soweit in diesem Abschnitt keine besonderen Bestimmungen, insbesondere über die 
Geschäftsführung enthalten sind, gelten die Kirchengemeindeordnung, die Dekanatssyno-
dalordnung sowie die Kirchengemeindewahlordnung und die Dekanatssynodalwahlordnung 
sinngemäß.  

 (2) Die Bestimmungen der Kirchengemeindeordnung und der Dekanatssynodalordnung über 
Genehmigungspflichten gelten für Kirchliche Verbände entsprechend. Die Kirchenleitung 
kann durch Rechtsverordnung Ausnahmen von den Genehmigungspflichten vorsehen.“ 

3. In § 19 Absatz 2 Nummer 6 werden die Wörter „Abnahme der Jahresrechnung“ durch die 
Wörter „Feststellung des Jahresabschlusses“ ersetzt. 

4. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 5 bis 10 werden aufgehoben. 

b) Der bisherigen Absätze 11 und 12 werden die Absätze 5 und 6. 
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5. Nach § 21 wird folgender § 21a eingefügt: 

„§ 21a 
Vertretung im Rechtsverkehr 

 (1) Der Verbandsvorstand vertritt den Kirchlichen Verband im Rechtsverkehr. 

 (2) Erklärungen des Verbandsvorstandes werden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den oder die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden jeweils 
gemeinsam mit einem weiteren Mitglied des Verbandsvorstandes abgegeben. 

 (3) Urkunden über Rechtsgeschäfte, durch die der Kirchliche Verband gegenüber Dritten 
verpflichtet wird, sowie Vollmachten bedürfen der Unterzeichnung durch die Vorsitzende o-
der den Vorsitzenden oder die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vor-
sitzenden des Verbandsvorstandes sowie der Unterschrift eines weiteren Mitgliedes des 
Verbandsvorstandes. Urkunden und Vollmachten sind mit dem Dienstsiegel des Kirchlichen 
Verbandes zu versehen; dies gilt nicht bei gerichtlichen oder notariellen Beurkundungen. 

 (4) Ist kirchenaufsichtliche Genehmigung vorgeschrieben, so wird die Erklärung erst mit Er-
teilung der Genehmigung wirksam.“ 

6. In § 43 Absatz 2 Satz 1 und 2 wird jeweils das Wort „berufen“ durch das Wort „wählen“ er-
setzt. 

7. In § 44 Absatz 1 Satz 2 werden vor dem Wort „beschlossen“ die Wörter „mit der Mehrheit der 
satzungsmäßigen Mitglieder“ eingefügt. 

8. § 45 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 „Jede Ortskirchengemeinde bildet einen oder mehrere Wahlbezirke.“ 

Artikel 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Juni 2020 in Kraft. 
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Kirchengesetz 

über die regionale Zusammenarbeit in der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

(Regionalgesetz – RegG) 
 

Vom 27. April 2018 (ABl. 2018 S. 136) 
 

 
Kirchengesetz 

über die regionale Zusammenarbeit in der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

(Regionalgesetz – RegG) 
 

Vom 27. April 2018 (ABl. 2018 S. 136), 
geändert am... 

 

 
 
 
 

 
Abschnitt 1 
Allgemeines 

 
(...) 

 

 
Abschnitt 1 
Allgemeines 

 
(...) 

 
§ 2a 

Übertragung von Verwaltungsaufgaben 
 
Kirchliche Körperschaften können die Wahrnehmung ihrer 
Verwaltungsaufgaben durch öffentlich-rechtliche Verein-
barung an Ämter und Dienststellen anderer kirchlicher 
Körperschaften innerhalb der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau ganz oder teilweise übertragen. 
Reine Hilfstätigkeiten wie Druck-, Schreib- oder Kopierar-
beiten können bei Bedarf auch an sonstige Anbieter 
vergeben werden, soweit kirchliche Belange nicht beein-
trächtigt und die Datensicherheit gewährleistet werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
§ 2a soll neu eingefügt werden, um eine Umsatzsteuer-
pflicht insbesondere bei gemeinsamen Gemeindebüros 
zu vermeiden. 
 
 
 

 
Abschnitt 4 

Kirchliche Verbände 
 

Unterabschnitt 1 
Allgemeines 

 
§ 11 

Anwendung anderer Vorschriften 
 
Soweit in diesem Abschnitt keine besonderen Bestim-
mungen, insbesondere über die Geschäftsführung enthal-
ten sind, gelten die Kirchengemeindeordnung, die Deka-
natssynodalordnung sowie die Kirchengemeindewahlord-
nung und die Dekanatssynodalwahlordnung sinngemäß.  
 
 

 
Abschnitt 4 

Kirchliche Verbände 
 

Unterabschnitt 1 
Allgemeines 

 
§ 11 

Anwendung anderer Vorschriften 
 
(1) Soweit in diesem Abschnitt keine besonderen Best-
immungen, insbesondere über die Geschäftsführung 
enthalten sind, gelten die Kirchengemeindeordnung, die 
Dekanatssynodalordnung sowie die Kirchengemeinde-
wahlordnung und die Dekanatssynodalwahlordnung 
sinngemäß.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 
 
 
 
 
 
 

Anlage zu D
rucksache N

r. 69/19 
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Die Bestimmungen der Kirchengemeindeordnung und 
Dekanatssynodalordnung über Anzeige- und Genehmi-
gungspflichten sind unmittelbar geltendes Recht. 
 

(2) Die Bestimmungen der Kirchengemeindeordnung 
und der Dekanatssynodalordnung über Genehmigungs-
pflichten gelten für Kirchliche Verbände entspre-
chend. Die Kirchenleitung kann durch Rechtsverordnung 
Ausnahmen von den Genehmigungspflichten vorsehen. 
 

 
Es gibt keine Anzeigepflichten mehr. 

 
Von den Genehmigungspflichten sollen insbesondere im 
Hinblick auf die Praxis beim Evangelischen Regionalver-
band Frankfurt und Offenbach Ausnahmen durch Rechts-
verordnung ermöglicht werden. 
 

 
§ 19 

Zuständigkeit der Verbandsvertretung 
 
(1) Die Verbandsvertretung ist das oberste Organ der 
Leitung des Kirchlichen Verbandes. Sie entscheidet über 
die Aufgaben, die ihr dieses Kirchengesetz und die 
Verbandssatzung zuweisen, sowie über alle wichtigen 
Angelegenheiten des Verbandes. 
 
(2) Der Verbandsvertretung obliegen im Rahmen der 
Verbandsaufgaben insbesondere: 
1. die Wahl der oder des Vorsitzenden und der weiteren 

Mitglieder des Verbandsvorstandes, 
2. die Wahl der oder des Vorsitzenden und der oder des 

stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsvertre-
tung oder einer Versammlungsleitung, wenn die Ver-
bandssatzung dieses vorsieht, 

3. die allgemeine Aufsicht über die Geschäftsführung 
des Verbandsvorstandes sowie das Verlangen auf 
Erteilung von Auskünften und auf Anfertigung von 
Vorlagen durch diesen, 

4. die Bestellung der Verwaltungsleiterin oder des 
Verwaltungsleiters auf Vorschlag des Verbandsvor-
standes, soweit nicht die Verbandssatzung anderes 
bestimmt, 

5. die Beschlussfassung über den jährlichen Haushalt 
des Verbandes und der von ihm verwalteten Einrich-
tungen, 

6. die Abnahme der Jahresrechnung und die Entlastung 
des Verbandsvorstandes und der Rechnerin oder des 
Rechners, vorbehaltlich der Prüfung durch das Rech-
nungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau, 

7. die Beschlussfassung über Erwerb, Veräußerung und 
Belastung von Grundeigentum sowie die Übernahme 
von Bürgschaften und die Aufnahme von Darlehen, 

8. die Einführung, Abänderung und Aufhebung von 

 
§ 19 

Zuständigkeit der Verbandsvertretung 
 
(1) Die Verbandsvertretung ist das oberste Organ der 
Leitung des Kirchlichen Verbandes. Sie entscheidet über 
die Aufgaben, die ihr dieses Kirchengesetz und die 
Verbandssatzung zuweisen, sowie über alle wichtigen 
Angelegenheiten des Verbandes. 
 
(2) Der Verbandsvertretung obliegen im Rahmen der 
Verbandsaufgaben insbesondere: 
1. die Wahl der oder des Vorsitzenden und der weiteren 

Mitglieder des Verbandsvorstandes, 
2. die Wahl der oder des Vorsitzenden und der oder des 

stellvertretenden Vorsitzenden der Verbandsvertre-
tung oder einer Versammlungsleitung, wenn die Ver-
bandssatzung dieses vorsieht, 

3. die allgemeine Aufsicht über die Geschäftsführung 
des Verbandsvorstandes sowie das Verlangen auf 
Erteilung von Auskünften und auf Anfertigung von 
Vorlagen durch diesen, 

4. die Bestellung der Verwaltungsleiterin oder des 
Verwaltungsleiters auf Vorschlag des Verbandsvor-
standes, soweit nicht die Verbandssatzung anderes 
bestimmt, 

5. die Beschlussfassung über den jährlichen Haushalt 
des Verbandes und der von ihm verwalteten Einrich-
tungen, 

6. die Feststellung des Jahresabschlusses und die 
Entlastung des Verbandsvorstandes und der Rechne-
rin oder des Rechners, vorbehaltlich der Prüfung 
durch das Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau, 

7. die Beschlussfassung über Erwerb, Veräußerung und 
Belastung von Grundeigentum sowie die Übernahme 
von Bürgschaften und die Aufnahme von Darlehen, 

8. die Einführung, Abänderung und Aufhebung von 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Neuregelung entspricht § 50 Absatz 5 der Kirchlichen 

Haushaltsordnung vom 26. November 2015. 
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Gebührenordnungen, 
9. die Beschlussfassung über Baumaßnahmen, 
10. die Beschlussfassung über Änderungen der Ver-

bandssatzung und den Erlass von Satzungen für Ein-
richtungen des Kirchlichen Verbandes, 

11. die Beschlussfassung über die Abgabe oder Aufhe-
bung von Einrichtungen sowie über die Auflösung des 
Kirchlichen Verbandes. 

 
(3) Die Verbandssatzung kann die Zuständigkeit der 
Verbandsvertretung nach Absatz 2 Nummer 4, 7 und 9 
anders ordnen und ihr weitere Aufgaben übertragen.  
 
(4) (...) 

Gebührenordnungen, 
9. die Beschlussfassung über Baumaßnahmen, 
10. die Beschlussfassung über Änderungen der Ver-

bandssatzung und den Erlass von Satzungen für Ein-
richtungen des Kirchlichen Verbandes, 

11. die Beschlussfassung über die Abgabe oder Aufhe-
bung von Einrichtungen sowie über die Auflösung des 
Kirchlichen Verbandes. 

 
(3) Die Verbandssatzung kann die Zuständigkeit der 
Verbandsvertretung nach Absatz 2 Nummer 4, 7 und 9 
anders ordnen und ihr weitere Aufgaben übertragen.  
 
(4) (...) 
 

 
§ 21 

Zuständigkeit des Verbandsvorstandes 
 
(1) Der Verbandsvorstand ist für alle Verbandsangele-
genheiten zuständig, für die nicht eine Zuständigkeit der 
Verbandsvertretung oder anderer Verbandsorgane) nach 
diesem Kirchengesetz oder nach der Verbandssatzung 
gegeben ist; insbesondere hat er auch die Beschlüsse 
der Verbandsvertretung auszuführen. 
 
(2) Der Verbandsvorstand hat, soweit nicht das Amt einer 
oder eines Vorsitzenden der Verbandsvertretung oder 
einer Versammlungsleitung in der Verbandssatzung 
vorgesehen ist, die Sitzungen der Verbandsvertretung 
vorzubereiten und zu leiten. 
 
(3) Der Verbandsvorstand soll sich eine Geschäftsord-
nung geben.  
 
(4) Der Verbandsvorstand kann die Zuständigkeit für 
einzelne Arbeitsgebiete auf seine Mitglieder aufteilen. 
 
(5) Der Verbandsvorstand vertritt den Kirchlichen Ver-
band im Rechtsverkehr. 
 
(6) Erklärungen des Verbandsvorstandes werden durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder die stellver-
tretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsit-
zenden jeweils gemeinsam mit einem weiteren Mitglied 
des Verbandsvorstandes abgegeben. 

 
§ 21 

Zuständigkeit des Verbandsvorstandes 
 
(1) Der Verbandsvorstand ist für alle Verbandsangele-
genheiten zuständig, für die nicht eine Zuständigkeit der 
Verbandsvertretung oder anderer Verbandsorgane) nach 
diesem Kirchengesetz oder nach der Verbandssatzung 
gegeben ist; insbesondere hat er auch die Beschlüsse 
der Verbandsvertretung auszuführen. 
 
(2) Der Verbandsvorstand hat, soweit nicht das Amt einer 
oder eines Vorsitzenden der Verbandsvertretung oder 
einer Versammlungsleitung in der Verbandssatzung 
vorgesehen ist, die Sitzungen der Verbandsvertretung 
vorzubereiten und zu leiten. 
 
(3) Der Verbandsvorstand soll sich eine Geschäftsord-
nung geben.  
 
(4) Der Verbandsvorstand kann die Zuständigkeit für 
einzelne Arbeitsgebiete auf seine Mitglieder aufteilen. 
 

Siehe jetzt § 21a Absatz 1. 
 
 

Siehe jetzt § 21a Absatz 2. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Anregung des Hessischen Kultusministeriums sollen 
die Bestimmungen über die Vertretung im Rechtsverkehr 
einen eigenen Paragrafen (§ 21a) erhalten, sodass die 
Vorschriften besser auffindbar sind. 
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(7) Urkunden über Rechtsgeschäfte, durch die der Kirch-
liche Verband gegenüber Dritten verpflichtet wird, sowie 
Vollmachten bedürfen der Unterzeichnung durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder die stellvertre-
tende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzen-
den des Verbandsvorstandes sowie der Unterschrift eines 
weiteren Mitgliedes des Verbandsvorstandes. Urkunden 
und Vollmachten sind mit dem Dienstsiegel des Kirchli-
chen Verbandes zu versehen; dies gilt nicht bei gerichtli-
chen oder notariellen Beurkundungen. 
 
(8) Ist kirchenaufsichtliche Genehmigung vorgeschrieben, 
so wird die Erklärung erst mit Erteilung der Genehmigung 
wirksam. 
 
(9) Genehmigungsvorbehalte des kirchlichen Rechts 
finden auf Beschlüsse des Verbandsvorstandes sinnge-
mäß Anwendung. Die Kirchenleitung kann durch Rechts-
verordnung Genehmigungsvorbehalte des kirchlichen 
Rechts ganz oder teilweise übertragen. 
 
(10) Die besonderen Vorschriften für das Haushalts-, 
Kassen- und Rechnungswesen bleiben unberührt. 
 
(11) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass der 
Verbandsvorstand gegen Beschlüsse der Verbandsver-
tretung Einspruch einlegen kann. Der Einspruch ist 
binnen einem Monat nach der Beschlussfassung schrift-
lich zu erheben und muss mit einer Begründung versehen 
sein. Die Angelegenheit, gegen die sich der Einspruch 
richtet, ist in der nächsten ordentlichen Sitzung der 
Verbandsvertretung endgültig zu entscheiden. 
 
(12) Über die Beschlüsse des Verbandsvorstandes ist 
eine Niederschrift aufzunehmen, die von der oder dem 
Vorsitzenden und der Schriftführerin oder dem Schriftfüh-
rer zu unterzeichnen ist. 
 

 
Siehe jetzt § 21a Absatz 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe jetzt § 21a Absatz 4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) Die Verbandssatzung kann bestimmen, dass der 
Verbandsvorstand gegen Beschlüsse der Verbandsver-
tretung Einspruch einlegen kann. Der Einspruch ist 
binnen einem Monat nach der Beschlussfassung schrift-
lich zu erheben und muss mit einer Begründung versehen 
sein. Die Angelegenheit, gegen die sich der Einspruch 
richtet, ist in der nächsten ordentlichen Sitzung der 
Verbandsvertretung endgültig zu entscheiden. 
 
(6) Über die Beschlüsse des Verbandsvorstandes ist eine 
Niederschrift aufzunehmen, die von der oder dem Vorsit-
zenden und der Schriftführerin oder dem Schriftführer zu 
unterzeichnen ist. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siehe stattdessen nur noch § 11 Absatz 2. 
 
 

Absatz 9 Satz 2 entspricht § 51 Absatz 6 KGO, 
der über § 11 Absatz 2 Anwendung findet. 

 
Absatz 10 kann aufgehoben werden. 

Die KHO gilt ohnehin für alle Körperschaften. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bisher § 21 Absatz 5. 
 
 

 
§ 21a 

Vertretung im Rechtsverkehr 
 

(1) Der Verbandsvorstand vertritt den Kirchlichen Ver-
band im Rechtsverkehr. 
 

 
 
Auf Anregung des Hessischen Kultusministeriums sollen 
die Bestimmungen über die Vertretung im Rechtsverkehr 
einen eigenen Paragrafen erhalten, sodass die Vorschrif-
ten besser auffindbar sind. 
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Bisher § 21 Absatz 6. 

 
 
 
 
 

Bisher § 21 Absatz 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bisher § 21 Absatz 8. 
 
 

 
(2) Erklärungen des Verbandsvorstandes werden durch 
die Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder die stellver-
tretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsit-
zenden jeweils gemeinsam mit einem weiteren Mitglied 
des Verbandsvorstandes abgegeben. 
 
(3) Urkunden über Rechtsgeschäfte, durch die der Kirch-
liche Verband gegenüber Dritten verpflichtet wird, sowie 
Vollmachten bedürfen der Unterzeichnung durch die 
Vorsitzende oder den Vorsitzenden oder die stellvertre-
tende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzen-
den des Verbandsvorstandes sowie der Unterschrift eines 
weiteren Mitgliedes des Verbandsvorstandes. Urkunden 
und Vollmachten sind mit dem Dienstsiegel des Kirchli-
chen Verbandes zu versehen; dies gilt nicht bei gerichtli-
chen oder notariellen Beurkundungen. 
 
(4) Ist kirchenaufsichtliche Genehmigung vorgeschrieben, 
so wird die Erklärung erst mit Erteilung der Genehmigung 
wirksam. 
 

 
Abschnitt 5 

Gesamtkirchengemeinden 
 

§ 43 
Neubildung und Änderung 

 
(1) Eine Gesamtkirchengemeinde wird auf Antrag der an 
ihr beteiligten Kirchengemeinden neu gebildet oder 
verändert. Im Übrigen gilt § 4 der Kirchengemeindeord-
nung entsprechend. 
 
(2) Wird eine Gesamtkirchengemeinde gebildet oder 
erweitert, legen die beteiligten Kirchengemeinden einver-
nehmlich fest, wie viele Mitglieder der bisherigen Kirchen-
vorstände von diesen jeweils in den Gesamtkirchenvor-
stand zu berufen sind. Dabei ist aus jeder beteiligten 
Kirchengemeinde mindestens ein Mitglied zu berufen. Die 
Kirchengemeinden können auch bestimmen, dass bis zu 
einer Neubildung des Gesamtkirchenvorstandes nach 
§ 45 Absatz 2 alle Mitglieder der bisherigen Kirchenvor-
stände Mitglieder des Gesamtkirchenvorstandes werden. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, erfolgt eine Neu-
wahl gemäß § 45 Absatz 2. 

 
Abschnitt 5 

Gesamtkirchengemeinden 
 

§ 43 
Neubildung und Änderung 

 
(1) Eine Gesamtkirchengemeinde wird auf Antrag der an 
ihr beteiligten Kirchengemeinden neu gebildet oder 
verändert. Im Übrigen gilt § 4 der Kirchengemeindeord-
nung entsprechend. 
 
(2) Wird eine Gesamtkirchengemeinde gebildet oder 
erweitert, legen die beteiligten Kirchengemeinden einver-
nehmlich fest, wie viele Mitglieder der bisherigen Kirchen-
vorstände von diesen jeweils in den Gesamtkirchenvor-
stand zu wählen sind. Dabei ist aus jeder beteiligten 
Kirchengemeinde mindestens ein Mitglied zu wählen. Die 
Kirchengemeinden können auch bestimmen, dass bis zu 
einer Neubildung des Gesamtkirchenvorstandes nach 
§ 45 Absatz 2 alle Mitglieder der bisherigen Kirchenvor-
stände Mitglieder des Gesamtkirchenvorstandes werden. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, erfolgt eine Neu-
wahl gemäß § 45 Absatz 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das bisher verwendete Wort „berufen“ irritiert, da die 
Personen aus der Mitte der Kirchenvorstände zu wählen 
sind. 
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§ 44 

Satzung 
 
(1) Die Gesamtkirchengemeinde muss eine Satzung 
haben. Sie wird vor der Errichtung von den Kirchenvor-
ständen der an der Gesamtkirchengemeinde beteiligten 
Kirchengemeinden beschlossen und bedarf der Geneh-
migung durch die Kirchenleitung. 
 
 
(2) (...) 
 
(3) Der Gesamtkirchenvorstand kann die Satzung mit der 
Mehrheit der satzungsmäßigen Mitglieder ändern. Die 
Änderung der Satzung bedarf der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung. 
 
(4) Die Satzung sowie Satzungsänderungen und der 
Vermerk über ihre Genehmigung sind im Amtsblatt zu 
veröffentlichen.  
 

 
§ 44 

Satzung 
 
(1) Die Gesamtkirchengemeinde muss eine Satzung 
haben. Sie wird vor der Errichtung von den Kirchenvor-
ständen der an der Gesamtkirchengemeinde beteilig-
ten Kirchengemeinden mit der Mehrheit der satzungsmä-
ßigen Mitglieder beschlossen und bedarf der Genehmi-
gung durch die Kirchenleitung. 
 
(2) (...) 
 
(3) Der Gesamtkirchenvorstand kann die Satzung mit der 
Mehrheit der satzungsmäßigen Mitglieder ändern. Die 
Änderung der Satzung bedarf der kirchenaufsichtlichen 
Genehmigung. 
 
(4) Die Satzung sowie Satzungsänderungen und der 
Vermerk über ihre Genehmigung sind im Amtsblatt zu 
veröffentlichen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Hier muss die gleiche Mehrheit erforderlich sein wie bei 
Satzungsänderungen (siehe Absatz 3 Satz 1). 

 
§ 45 

Gesamtkirchenvorstand 
 
(1) Die Gesamtkirchengemeinde hat einen Gesamtkir-
chenvorstand. 
 
(2) Der Gesamtkirchenvorstand ist in entsprechender 
Anwendung der Kirchengemeindewahlordnung zu bilden. 
Es erfolgt immer eine Bezirkswahl. Die Wahlbezirke 
entsprechen den Ortskirchengemeinden. In jeder Ortskir-
chengemeinde ist mindestens ein Mitglied des Gesamt-
kirchenvorstands zu wählen. 
 
(3) Soweit die Satzung keine abweichenden Regelungen 
trifft, gelten für die Tätigkeit des Gesamtkirchenvorstan-
des die Bestimmungen über die Tätigkeit eines Kirchen-
vorstandes entsprechend. 
 

 
§ 45 

Gesamtkirchenvorstand 
 
(1) Die Gesamtkirchengemeinde hat einen Gesamtkir-
chenvorstand. 
 
(2) Der Gesamtkirchenvorstand ist in entsprechender 
Anwendung der Kirchengemeindewahlordnung zu bilden. 
Es erfolgt immer eine Bezirkswahl. Jede Ortskirchenge-
meinde bildet einen oder mehrere Wahlbezirke. In jeder 
Ortskirchengemeinde ist mindestens ein Mitglied des 
Gesamtkirchenvorstands zu wählen. 
 
(3) Soweit die Satzung keine abweichenden Regelungen 
trifft, gelten für die Tätigkeit des Gesamtkirchenvorstan-
des die Bestimmungen über die Tätigkeit eines Kirchen-
vorstandes entsprechend. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Innerhalb der neu entstehenden Gesamtkirchengemein-
den gibt es Ortskirchengemeinden, die bisher mehrere 
Wahlbezirke hatten. In diesen Kirchengemeinden soll es 
auch zukünftig möglich sein, mehrere Wahlbezirke zu 
bilden. 
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V o r l a g e  des  Rechtsausschusses  
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Der Rechtsausschuss empfiehlt, das Kirchengesetz zur Änderung der Kirchengemeindewahlordnung 
in der anliegenden Fassung zu beschließen.  
 
 
 
 
Berichterstatter: Synodaler Weirauch 
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Kirchengesetz zur Änderung der Kirchengemeindewahlordnung 

Vom... 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz 
beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung der Kirchengemeindewahlordnung 

Die Kirchengemeindewahlordnung vom 24. November 2012 (ABl. 2013 S. 38), zuletzt geändert am 
30. November 2018 (ABl. 2018 S. 377), wird wie folgt geändert:  

1. § 2 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 „(3) Wer aufgrund der Bestimmungen eines Kirchengesetzes das Wahlrecht verloren hat, ist nicht 
wahlberechtigt.“ 

2. § 4 Absatz 1a wird wie folgt gefasst: 

„(1a) Zu Jugendmitgliedern im Kirchenvorstand können nur solche Gemeindemitglieder gewählt 
werden, die  

1. zu Beginn der Amtszeit das 14. Lebensjahr, aber noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben, 

2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für das Amt zu kandidieren und bereit sind, das Verspre-
chen nach Artikel 13 Absatz 6 der Kirchenordnung abzulegen sowie erklärt haben, ob und bei 
welchem kirchlichen Arbeitgeber sie beschäftigt sind, 

3. zu Beginn der Amtszeit konfirmiert sind, 

4. nicht aufgrund der Bestimmungen eines Kirchengesetzes das Wahlrecht verloren haben und 

5. bei denen das schriftliche Einverständnis der Sorgerechtsinhaber in eine Verarbeitung der er-
forderlichen personenbezogenen Daten für das Wahlverfahren sowie zur Mitarbeit im Kirchen-
vorstand als Jugendmitglied vorliegt.“ 

 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft 

https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1130004
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Kirchengemeindewahlordnung 
Vom 24. November 2012 

(ABl. 2013, S.38,50), zuletzt geändert am 
30. November 2018 (ABl.2018 S. 377) 

  

§ 2 
Wahlrecht 

(1) Die Mitglieder des Kirchenvorstandes 
werden von den wahlberechtigten 
Gemeindemitgliedern in gleicher, freier, 
allgemeiner, geheimer und unmittelbarer Wahl 
gewählt. 

 

(2) Wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder, 
die am Wahltag das 14. Lebensjahr vollendet 
haben. 

 

(3) An der Wahl darf nicht teilnehmen, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage zu Drucksache Nr. 70/19 
 

2 
 

Anlage zu D
rucksache N

r. 70/19 

Synopse zur Kirchengemeindewahlordnung (KGWO)  
Geltendes Recht Änderungsvorschlag (DS 37/19) Änderung Rechtsausschuss 

1. wem zur Besorgung aller seiner 
Angelegenheiten eine Betreuerin oder 
ein Betreuer nicht nur durch 
einstweilige Anordnung bestellt ist; dies 
gilt auch, wenn der Aufgabenkreis der 
Betreuerin oder des Betreuers die in § 
1896 Absatz 4 und § 1905 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches 
bezeichneten Angelegenheiten nicht 
erfasst, 

2. wer auf Grund der Bestimmungen 
eines Kirchengesetzes das Wahlrecht 
verloren hat. 

(4) Der Kirchenvorstand stellt fest, dass ein 
Wahlhindernis nach Absatz 3 vorliegt und trägt 
dies in das Wählerverzeichnis ein. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) An der Wahl darf nicht teilnehmen, wer 
aufgrund der Bestimmungen eines 
Kirchengesetzes das Wahlrecht verloren hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Wer aufgrund der Bestimmungen eines 
Kirchengesetzes das Wahlrecht verloren hat, 
ist nicht wahlberechtigt. 

 

 

§ 4 
Wählbarkeit 

(1) Zu Mitgliedern des Kirchenvorstands 
können nur solche wahlberechtigten 
Gemeindemitglieder gewählt werden, die  
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1. zu Beginn der Amtszeit das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, sofern bei 
Minderjährigen das schriftliche 
Einverständnis der Sorgerechtsinhaber 
mit einer Kandidatur vorliegt, 

2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für 
das Amt zu kandidieren, in eine 
Verarbeitung der erforderlichen 
personenbezogenen Daten für das 
Wahlverfahren einwilligen und bereit 
sind, das Versprechen nach Artikel 13 
Absatz 6 der Kirchenordnung 
abzulegen sowie erklärt haben, ob und 
bei welchem kirchlichen Arbeitgeber 
sie beschäftigt sind. 

Sie sollen konfirmiert sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicht wählbar sind Gemeindemitglieder, 
denen zur Besorgung aller ihrer 
Angelegenheiten eine Betreuerin oder ein 
Betreuer nicht nur durch einstweilige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

streichen 

https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1130004
https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1130004
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(1a) Zu Jugendmitgliedern im Kirchenvorstand 
können nur solche wahlberechtigten 
Gemeindemitglieder gewählt werden, die 

1. zu Beginn der Amtszeit das 14. 
Lebensjahr, aber noch nicht das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, 

2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für 
das Amt zu kandidieren und bereit 
sind, das Versprechen nach Artikel 13 
Absatz 6 der Kirchenordnung 
abzulegen sowie erklärt haben, ob und 
bei welchem kirchlichen Arbeitgeber 
sie beschäftigt sind, 

3. zu Beginn der Amtszeit konfirmiert sind 

Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn 
der Aufgabenkreis der Betreuerin oder des 
Betreuers die in § 1896 Absatz 4 und § 1905 
des Bürgerlichen Gesetzbuches 
bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst. 

 

(1a) Zu Jugendmitgliedern im 
Kirchenvorstand können nur solche 
wählbaren Gemeindemitglieder gewählt 
werden, die 

 

 

 

 

 

 

 

(1a) Zu Jugendmitgliedern im Kirchenvorstand 
können nur solche Gemeindemitglieder 
gewählt werden, die  

1. zu Beginn der Amtszeit das 14. 
Lebensjahr, aber noch nicht das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, 

2. sich schriftlich bereit erklärt haben, für 
das Amt zu kandidieren und bereit sind, 
das Versprechen nach Artikel 13 
Absatz 6 der Kirchenordnung 
abzulegen sowie erklärt haben, ob und 
bei welchem kirchlichen Arbeitgeber sie 
beschäftigt sind, 

3. zu Beginn der Amtszeit konfirmiert 
sind, 

https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1130004
https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1130004
https://kirchenrecht-ekhn.de/document/18740#s1130004
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Anlage zu D
rucksache N

r. 70/19 

Synopse zur Kirchengemeindewahlordnung (KGWO)  
Geltendes Recht Änderungsvorschlag (DS 37/19) Änderung Rechtsausschuss 

und 

 

4. bei denen das schriftliche 
Einverständnis der Sorgerechtsinhaber 
in eine Verarbeitung der erforderlichen 
personenbezogenen Daten für das 
Wahlverfahren sowie zur Mitarbeit im 
Kirchenvorstand als Jugendmitglied 
vorliegt. 

(2) Nicht gewählt werden dürfen: 

1. Gemeindemitglieder, die im Umfang 
eines mehr als geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisses zur 
Kirchengemeinde tätig sind. 

2. Gemeindemitglieder, die als 
Mitarbeitende anderer kirchlicher 
Einrichtungen in der Kirchengemeinde 
im Umfang eines mehr als 
geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnisses tätig sind. 

4.  nicht aufgrund der Bestimmungen 
eines Kirchengesetzes das Wahlrecht 
verloren haben und 

5. bei denen das schriftliche 
Einverständnis der Sorgerechtsinhaber 
in eine Verarbeitung der erforderlichen 
personenbezogenen Daten für das 
Wahlverfahren sowie zur Mitarbeit im 
Kirchenvorstand als Jugendmitglied 
vorliegt. 
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Anlage zu D
rucksache N

r. 70/19 

Synopse zur Kirchengemeindewahlordnung (KGWO)  
Geltendes Recht Änderungsvorschlag (DS 37/19) Änderung Rechtsausschuss 

3. Ehepartnerinnen oder Ehepartner oder 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
verbundene Partnerinnen oder Partner 
von Gemeindepfarrerinnen und -
pfarrern sowie deren Kinder. 

4. Ruhestandspfarrerinnen oder 
Ruhestandspfarrer, die zuvor 
Gemeindepfarrerin oder 
Gemeindepfarrer in derselben 
Kirchengemeinde waren, sowie deren 
Ehepartnerinnen oder Ehepartner oder 
nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
verbundene Partnerinnen oder Partner. 

5. Gemeindemitglieder, denen innerhalb 
der letzten sechs Jahre ihr Amt wegen 
groben Verstoßes gegen ihre Pflichten 
als Kirchenvorsteherin oder 
Kirchenvorsteher aberkannt worden ist 
(§ 51 KGO). 

(3) Nicht gewählt werden sollen: 

1. ordinierte Gemeindemitglieder. 
2. Ehepartnerinnen oder Ehepartner oder 
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Anlage zu D
rucksache N

r. 70/19 

Synopse zur Kirchengemeindewahlordnung (KGWO)  
Geltendes Recht Änderungsvorschlag (DS 37/19) Änderung Rechtsausschuss 

nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz 
verbundene Partnerinnen oder Partner 
von Personen, die aufgrund eines 
Beschäftigungsverhältnisses im Sinne 
von Absatz 2 Nummer 1 zur 
Kirchengemeinde tätig sind. 

(4) Dem Kirchenvorstand sollen nicht 
gleichzeitig angehören: Ehegatten, 
Partnerinnen und Partner eingetragener 
Lebenspartnerschaften, Geschwister, 
Stiefgeschwister, Eltern und Kinder, Stiefeltern 
und Stiefkinder, Schwiegereltern und 
Schwiegerkinder. 

(5) Der Dekanatssynodalvorstand kann auf 
Antrag des Benennungsausschusses oder des 
Kirchenvorstandes in begründeten Einzelfällen 
von der Vorschrift der Absätze 3 und 4 
Ausnahmen bewilligen. Der 
Dekanatssynodalvorstand entscheidet 
endgültig. 

 



SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE Drucksache Nr. 72/19 
             IN HESSEN UND NASSAU  
  
 

Konzepte zur Fortführung des Bibelhaus Erlebnismuseums 

 

Einführung: 

Die zwölfte Kirchensynode hat bei ihrer 6. Tagung die Konzepte zur Fortführung des Bibelhaus Erlebnis-
museums (Drucksache Nr. 61/18) beraten. Die Bearbeitung der gestellten Anträge an den Kirchensyno-
dalvorstand bzw. die Kirchenleitung werden hier in der Anlage 2: Ergänzungsvorlage der Drucksache 
Nr. 61/18 vorgelegt. Diese Anträge bezogen sich alle auf einen Neubau des Bibelhaus Erlebnismuseums 
am Standort Saalgasse. 

Die Drucksache Nr. 72/19 enthält 

- eine Synopse aller dargestellten Varianten zur Fortführung des Bibelhaus Erlebnis-
museums (Anlage 1) 

-  die Ergänzungsvorlage zur Drucksache Nr. 61/18 Konzepte zur Fortführung des Bibel-
haus Erlebnismuseums (Anlage 2) 

-  eine Berechnung zum Fundraising (Anlage 3) 

-  eine Stellungnahme des Referats Fundraising und Mitgliederorientierung (Anlage 4). 

Da der Betrieb des Bibelhaus Erlebnismuseums unterhalb des Museumsstandards als gemeinde- und 
religionspädagogische Einrichtung auch im Hinblick auf den notwenigen Mitteleinsatz als wenig sinnvoll 
betrachtet wird, hat die Kirchenleitung zwar alle Varianten zur Fortführung des Bibelhaus Erlebnismuse-
ums beraten (Drucksache Nr. 61/18 und Drucksache Nr. 72/19, Anlage 2), dabei aber den Schwer-
punkt auf die Neubau-Varianten gelegt (Varianten 4.1 bis 4.3).  

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die vorgelegten Berechnungen sich allesamt in finanziellen Größen-
ordnungen bewegen, die von der EKHN als größte Zuschussgeberin allein nicht bedient werden können. 
Im Blick auf die anstehenden Haushaltseinsparungen wäre aus Sicht der Kirchenleitung ein maximaler 
Eigenanteil der EKHN in Höhe eines einmaligen Investitionszuschusses von ca. 5 Millionen EURO sowie 
eines jährlichen Zuschusses zu den Betriebskosten in Höhe von 500.000,00 EURO möglich.  

Dadurch klafft eine erhebliche finanzielle Lücke zwischen der möglichen Bezuschussung durch die EKHN 
und der Bereitstellung der notwendigen Mittel zum Bau und Betrieb eines Museums auf: Bei einem Neu-
bau in der Saalgasse (z. B. Umsetzung der Variante 4.3.3 Bau eines Museums mit Anteil der EKHN an 
der Immobilie) sind Drittmittel einzuwerben in Höhe von 10,6 Millionen EURO für die Investition und 
dauerhaft 1,55 Millionen EURO jährlich als Zuschuss zu den Betriebskosten (siehe Anlage 3). Die Unter-
stützer*innen sollten sich für 10 Jahre verpflichten, weil ansonsten keine Sicherheit zum Betrieb des 
Museums erreicht wird. Dies ergibt dann die einzuwerbende Summe von ca. 26 Millionen EURO. 

Um Summen in dieser Größenordnung zu akquirieren, bedarf es einer deutlichen Investition in Fundrai-
sing. Die fachliche Stellungnahme des Referats Fundraising und Mitgliederorientierung (siehe Anlage 4) 
geht von einem grundsätzlichen Aufwand von 10 % des einzuwerbenden Beitrags aus: 2,6 Millionen 
EURO, die zusätzlich einzuwerben sind, was von Fachseite als äußerst ambitioniert eingestuft wird.  
Die erste Phase des Fundraisings wird zudem mit 3 - 5 Jahren veranschlagt. Das kollidiert mit der Absicht 
des Evangelischen Regionalverbands nach einer zeitnahen Nutzung des Grundstücks in der Saalgasse.  
 
Die Kirchenleitung sieht daher einen Neubau des Bibelhaus Erlebnismuseums als nicht realisierbar an. 
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Synopse aller Varianten aus Drucksache 61/18 und Drucksache 72/19  

 

Variante 1: 

Fortführung unter Berücksichtigung der vorgesehenen Mittelkürzung 

(siehe Drucksache Nr. 61/18, Seiten 3f. und Drucksache Nr. 61/18, Anlage 3, Seite 33ff.) 

Der Zuschuss an die Frankfurter Bibelgesellschaft wird um 100.000 EURO gekürzt. Das Bibelhaus 
Erlebnismuseum wird als gemeindepädagogische Einrichtung für Gruppen am Standort Metzlerstraße 
fortgeführt. Es wird ohne Originale als Bibel-Erlebnisraum betrieben. 

Gesamtkosten (20 Jahre):    13.169.000,- EURO 

 

Stärken 

• bekannte Adresse 
• gewachsener Ort 
• gemeindepädagogischer Erlebnisraum 

für Gruppen 
• persönliche, charmante Atmosphäre 

Schwächen 

• kostenintensive Rückgabe aller originalen 
Objekte 

• kein Museum mehr / keine regulären 
Öffnungszeiten / keine Individualbesucher 

• Verlust von pädagogischer Vielfalt 
• zu klein 
• relativ hohe Investitionen 
• umfassende bauliche Ertüchtigung 
• Feuchtigkeit im Keller 
• zu niedrige Deckenhöhe im Kellergeschoss 
• ideales Raumprogramm wird nicht abgebil-

det 
• relativ hoher Investitionen, ohne Qualitäts-

verbesserung 

 

Chancen 

• das Bibelhaus bleibt als gemeinde-
pädagogische Einrichtung erhalten 

Risiken 

• Attraktivitätsverlust 
• keine Möglichkeit für Flächenerweiterung 

(verbleibendes Flächendefizit) 
• Verlust Drittmittelgelder 
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Variante 2: 

Fortführung ohne Mittelkürzung und –aufstockung 

(siehe Drucksache Nr. 61/18, Seiten 4ff. und Drucksache Nr. 61/18, Anlage 3, Seiten 40ff.) 

Das Bibelhaus Erlebnismuseum verstetigt am Standort Metzlerstraße das bestehende Konzept, an-
hand von originalen, musealen Artefakten und durch plastische begehbare Inszenierungen, Besu-
cher*innen Geschichte, Glauben und Lebenswelt der Bibel zu vermitteln. Da nur geringe Mittel für 
Reparatur und Sanierung zur Verfügung stehen, werden auf Dauer die Anforderungen der Leihgeber 
zur Sicherung der sensiblen Objekte (z. B. Klimatechnik) nicht zu erfüllen sein. Das Bibelhaus Erleb-
nismuseum wird schrittweise zur Variante 1 umgebaut werden müssen. 

Gesamtkosten (20 Jahre):    21.014.000,- EURO 

 

Stärken 

• mittelfristige Weiterführung des Bibel-
hauses auf gegenwärtigem Niveau 

• kleine Sonderausstellung bei 100 %iger 
Drittmittelfinanzierung möglich 

 

Schwächen 

• mittelfristiger Rückbau auf das Niveau von 
Variante 1 

• inhaltliche Defizite bleiben 
• funktionaler und gestalterischer Kompromiss 
• keine Rücklagenbildung für Investitionen 
• keine Verbesserung der Auffindbarkeit 
• ideales Raumprogramm wird nicht abgebil-

det 
• Begrenzung der Öffnungszeiten für Indivi-

dualbesucher auf das Wochenende 
• zu klein (kein Seminarbereich oder Nach-

bearbeitungsraum) 
• hohe Investitionen 
• umfassende Ertüchtigung notwendig 
• zu niedrige Deckenhöhe im Kellergeschoss 

 

Chancen 

• Betrieb gewährleistet 
• Betriebskostensenkung durch Video-

überwachung 

Risiken 

• Bauen im Bestand (Risiken für Aufwand und 
Kosten) 

• Präsentation von Originalen mittelfristig nicht 
mehr möglich 

• Museumscharakter geht mittelfristig verloren 
• Rückzug aus dem musealen Kontext 
• Verlust Drittmittelgelder 
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Variante 3: 

Fortführung im gegenwärtigen Gebäude unter Ertüchtigung des bestehenden Gebäudes auf 
dem Niveau gängiger Museumsstandards 

(siehe Drucksache Nr. 61/18, Seiten 6ff. und Drucksache Nr. 61/18, Anlage 3, Seiten 48ff.) 

Das Bibelhaus verstetigt das bestehende Konzept im Rahmen der bestehenden Ausstellungsflächen 
auf drei Ebenen UG, EG und einem kleinen Bereich im OG. Die einzelnen Themenfelder, die die Bibel 
bietet, werden nach religiösen, geographischen und kultursoziologischen Gesichtspunkten aufge-
schlüsselt und die sich darin bietende Geschichte mit Hilfe originaler Artefakte erzählt. Zusätzlich wer-
den Inhalte in einer „digitalen Dependance“  präsentiert. Für Kirchengemeinden werden regel-mäßig 
Wanderausstellungen konzipiert. 

Gesamtkosten (20 Jahre):    34.085.000,- EURO 

 

Stärken 

• Gewährleistung gängiger Museums-
standards durch entsprechende Mit-
telerhöhung 

• Ausbau einzelner Themenfelder mit 
religions- und museumspädagogischer 
Ausdifferenzierung 

• Stärkung der Wahrnehmbarkeit durch 
Aufbau einer digitalen Dependance 

• jährliche Kabinettausstellungen 
• Sammlungsbestand als Basis für Aus-

stellungen 

Schwächen 

• keine Verbesserung der Auffindbarkeit 
• ideales Raumprogramm wird nicht ab-

gebildet 
• zu klein (kein Seminarbereich oder Nach-

arbeitungsraum) 
• hohe Investitionen 
• umfassende Ertüchtigung notwendig 
• keine Standardisierung von Archiv und 

Sammlung 
• zu niedrige Deckenhöhe im Kellergeschoss 
• Ausweichflächen während Bauzeit erforder-

lich 

 

Chancen 

• Betrieb gewährleistet 
• Gewinn neuer Zielgruppen 

Risiken 

• Bauen im Bestand (Risiken für Aufwand und 
Kosten) 
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Variante 4: 

Aufstockung der Mittel zwecks Erlangung einer besser geeigneten Räumlichkeit und gegebe-
nenfalls Ausbau 

Variante 4.1: Fortführung des gegenwärtigen Gebäudes unter Ertüchtigung des bestehenden 
Gebäudes auf dem Niveau gängiger Museumsstandards und einem erweiterten Ausstellungs-
gebäude am Ort der jetzigen Verwaltung 

(siehe Drucksache Nr. 61/18, Seite 8ff. und Drucksache Nr. 61/18, Anlage 3, Seiten 59ff.) 

Das Bibelhaus Erlebnismuseum wird durchgehend ertüchtigt auf das Niveau gängiger Museums-
standards. Damit können dauerhaft hochwertige Originale ausgestellt werden. Durch die Flächen-
erweiterung können die aktuellen thematischen Ungleichgewichte korrigiert werden: Die Epochen von 
der Eisenzeit bis zu den Makkabäern und damit die Zeit des Alten Testaments/der Hebräischen Bibel 
erhalten einen gleichwertigen Raum wie die darauf folgenden Epochen mit dem Schwerpunkt der 
römischen Zeit in Israel/Palästina. Die Museumspädagogik wird ausgebaut. Wie in Variante 3 wird es 
eine „digitale Dependance“ geben sowie die Bereitstellung von Wanderausstellungen für Kirchen-
gemeinden. 

Gesamtkosten (20 Jahre):    50.398.000,- EURO 

 

Stärken 

• deutliche Attraktivitätssteigerung als 
Museum 

• erweiterte Nutzung der Kooperation mit 
der Israelischen Antikenverwaltung 

• Erhöhung der Kapazität und Ausstel-
lungsfläche 

• Ungleichgewicht vorhandener Themen-
felder wird ausgeglichen 

• notwendige Themenfelder werden er-
gänzt 

• regelmäßige Sonderausstellungen 
• keine öffentliche Nutzung des zu nied-

rigen Untergeschosses 
• Barrierefreiheit und Inklusion ist umge-

setzt 
• Produktion einer jährlichen Wander-

ausstellung für Schulen und Kirchen-
gemeinden 

 

Schwächen 

• Grundstück ist ausgenutzt 
• funktionaler und gestalterischer Kompromiss 
• keine Verbesserung der Auffindbarkeit 
• ideales Raumprogramm wird nicht abgebil-

det 
• Kosten für Auslagerung während der Bau-

phase 
• Kosten für Kundenbindung während der 

Bauphase 

 

Chancen 

• Erhöhung der Attraktivität für Stamm-
kunden 

• Gewinnung neuer Zielgruppen 
• Ausbau von Kooperationen 
• Steigerung des Interesses von Drittmit-

telgebern 
• Museum als identitätsstiftende Einrich-

tung für Kirche 

Risiken 

• Bauen im Bestand (Risiken für Aufwand und 
Kosten) 

• Abhängigkeit von Leihgebern 
• kleiner eigener Sammlungsbestand 
• Verfügbarkeit Grundstück 
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Variante 4.2: 

Aufstockung der Mittel zwecks Erlangung einer besser geeigneten Räumlichkeit als Neubau 
am Standort des Bibelhauses 

(siehe Drucksache Nr. 61/18, Seiten 10ff. und Drucksache Nr. 61/18, Anlage 3, Seiten 66ff.) 

In einem Neubau am Standort Metzlerstraße inklusive Seminar- und Café-Bereich wird auf erweiterter 
Ausstellungsfläche ein Bibelhaus Erlebnismuseum aufgebaut, das der Ambivalenz und Vielfältigkeit 
der Bibel in ihrer Entstehung und Verbreitung gerecht wird. Die historische Dimension der Bibel wird 
thematisch eingebunden in 14 Stationen erschlossen und jeweils Raum für aktuelle Bezüge und die 
facettenreiche Wirkung der Bibel geschaffen. Beispiele für Stationen sind etwa „Und es war sehr gut. 
Schöpfung und Evolution“ oder „Tot und dann? Jenseitsvorstellungen seit biblischen Zeiten“. 

Gesamtkosten (20 Jahre):    68.418.000,- EURO 

 

Stärken 

• deutliche Steigerung der Wahrnehm-
barkeit 

• Standort ist bekannt - Wiedererkennung 
• Neukonzeption unter Berücksichtigung 

der vollständigen Kulturgeschichte der 
Bibel 

• erweiterte Nutzung der Kooperation mit 
der Israelischen Antikenverwaltung und 
weiterer Leihgeber 

• Erhöhung der Kapazität und der Aus-
stellungsfläche 

• regelmäßige Sonderausstellungen 

 

Schwächen 

• Grundstück ist ausgenutzt 
• keine Verbesserung der Auffindbarkeit 
• Kosten für Auslagerung während der Bau-

phase 
• Kosten für Kundenbindung während der 

Bauphase durch Projekte am anderen Ort 

 

Chancen 

• Bibelmuseum im musealen Kontext auf 
hohem Niveau 

• umfangreicher Nutzen aus dem Invest 
für die EKHN 

• Erhöhung der Attraktivität für Stamm-
kunden 

• Gewinnung neuer Zielgruppen 
• Gewinnung von Drittmittelgebern 
• Ausbau von Kooperationen 

Risiken 

• Abhängigkeit von Leihgebern 
• kleiner eigener Sammlungsbestand 
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Variante 4.3: 

Aufstockung der Mittel zwecks Erlangung einer besser geeigneten Räumlichkeit als Neubau 
des Bibelhauses in der Saalgasse 

(siehe Drucksache Nr. 61/18, Seite 13 und Drucksache Nr. 61/18 Anlage 3, Seiten 79ff.) 

Die Variante 4.3 entspricht konzeptionell der Variante 4.2. 

 

Variante 4.3.1: 

Miete eines Neubauanteils – Betrieb als Museum 

(siehe Drucksache Nr. 72/19, Anlage 2, Seiten 16ff.)  

Gesamtfläche: 1.650 qm 

Gesamtkosten (20 Jahre):    61.196.400,- EURO 

    bei reduzierten PK: 58.648.800,- EURO 

 

Variante 4.3.2: 

Miete eines Neubauanteils – Betrieb als gemeindepädagogische Einrichtung 

(siehe Drucksache Nr. 72/19, Anlage 2, Seiten 19ff.) 

Gesamtfläche: 1.650 qm 

Gesamtkosten (20 Jahre):    43.425,400,- EURO 

 

Variante 4.3.3: 

Investition der EKHN in einen Neubau-Anteil – Betrieb als Museum 

(siehe Drucksache Nr. 72/19, Anlage 2, Seiten 21ff.) 

Gesamtfläche: 1.650 qm 

Gesamtkosten (20 Jahre):    69.078.000,- EURO 

    Bei reduzierten PK 65.281.000,- EURO 
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Stärken 

• hohe Attraktivität des Standorts; Nähe 
Römer und Altstadt 

• Steigerung der Attraktivität des Muse-
ums und der Wahrnehmbarkeit 

• Neukonzeption unter Berücksichtigung 
der vollständigen Kulturgeschichte der 
Bibel 

• erweiterter Nutzen der Kooperation mit 
der Israelischen Antikenverwaltung und 
weiterer Leihgeber 

• Erhöhung der Kapazität und der Aus-
stellungsfläche 

• regelmäßige Sonderausstellungen 
• Neubau Angebote für Gruppenbesuche 

aus Gemeinde und Schule 
• jährliche Wanderausstellungen für Kir-

chengemeinden 
• Gewährleistung des laufenden Betriebs 

am alten Standort bis zum Abschluss 
des Neubaus 

• Barrierefreiheit / Inklusion 

 

Schwächen 

• Partner für spätere Baudurchführung unklar 
• späterer Vertragspartner unklar (Miete oder 

Pacht) 
• Mitnutzung durch andere Einrichtungen 

 

Chancen 

• Kapazität für Konfigruppen und weitere 
Stammkundschaft steigt 

• Gewinnung neuer Besucher-/Nutzer-
gruppen (Touristen/“Laufkundschaft“) 

• Bibelmuseum im musealen Kontext auf 
hohem Niveau 

• Gewinnung von weiteren Drittmittel-
gebern 

• mögliche Synergieeffekte durch Mitnut-
zer 

• ebenso Drittmittel und Ausbau der 
Kooperationen 

Risiken 

• Abhängigkeit von Leihgebern 
• kleiner eigener Sammlungsbestand 
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Variante 5: 

Das inklusive Bibelhaus Erlebnismuseum – das BEM „up to date“ angesichts pädagogischer 
und gesellschaftlicher Aufgaben 

(siehe Drucksache Nr. 61/18, Seiten 13ff. und Drucksache Nr. 72/19, Anlage 2, Seiten 12ff.) 

Das Bibelhaus Erlebnismuseum bietet eine nachhaltige religions- und gemeindepädagogische Arbeit 
auf der Basis historischer Originale. Die Varianten 1 und 2 werden weiterentwickelt, ohne im Kern-
geschäft als Museum zu arbeiten. Die Schwerpunktsetzung „römische Zeit in Israel/Palästina“ bleibt 
als zentraler Ausstellungsbereich erhalten und wird durch drei kleine Ausstellungsbereiche ergänzt: 
Zeit der Hebräischen Bibel/Altes Testament – Vom 4. Jahrhundert bis in die Gegenwart – Kabinett-
ausstellungsbereich. 

 

Gesamtkosten (20 Jahre):    22.800.000,- EURO 

 

Stärken / Schwächen / Chancen / Risiken siehe Variante 2. 
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Ergänzungsvorlage zur Drucksache Nr. 61/18 Konzepte zur Fortführung des 
Bibelhaus Erlebnismuseums  
 
 
Die zwölfte Kirchensynode hat bei ihrer 6. Tagung die Konzepte zur Fortführung des Bibelhaus Erleb-
nismuseums (Drucksache Nr. 61/18) beraten und drei weitere Anträge an den Kirchensynodalvor-
stand bzw. die Kirchenleitung überwiesen. 
Die Ergebnisse der Bearbeitungen der Anträge werden mit dieser „Ergänzungsvorlage zur Druck-
sache Nr. 61/18 Konzepte zur Fortführung des Bibelhaus Erlebnismuseums“ vorgelegt. Die Darstel-
lung der zusätzlichen Varianten zur Variante 4.3 aus der Drucksache Nr. 61/18 für den Standort Saal-
gasse schließt in der Zählung ab Seite 16 an die Drucksache Nr. 61/18 an. 
 
 
  
Inhalt: 
 
1. Die Anträge der Synode 
 
2. Stellungnahme zur theologischen, pädagogischen und hochschuldidaktischen Bedeutung des 

Bibelhauses (Drucksache Nr. 61/18) – Fachbereich 06 Evangelische Theologie Goethe-
Universität Frankfurt am Main 

 
3. Stellungnahme zur zukünftigen Gestaltung des Bibelhauses Erlebnismuseum Frankfurt (BEM) – 

Fachbereich 01 Evangelisch-Theologische Fakultät Johannes Gutenberg Universität Mainz 
 
4. Ausführliche Fassung der Variante 5 "Das inklusive Bibelhaus Erlebnismuseum - das BEM „up to 

date“ angesichts pädagogischer und gesellschaftlicher Aufgaben"  in der Anlage 3 zur Druck-
sache Nr. 61/18 

 
5. Berechnung der verschiedenen Optionen zu Variante 4.3 „Aufstockung der Mittel zwecks Erlan-

gung eines besser geeigneten Räumlichkeit als Neubau des Bibelhauses in der Saalgasse“ aus 
der Drucksache Nr. 61/18 

 
6. Berechnung der verschiedenen Optionen zu Variante 4.3 „Aufstockung der Mittel zwecks Erlan-

gung eines besser geeigneten Räumlichkeit als Neubau des Bibelhauses in der Saalgasse“ aus 
der Drucksache Nr. 61/18 unter Berücksichtigung einer veränderten Personalausstattung 
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1. Die Anträge der Synode 
Folgende drei Anträge wurden an den Kirchensynodalvorstand bzw. die Kirchenleitung überwiesen: 
 
„1. Die Synode möge beschließen: dass im Frühjahr 2019 eine Entscheidung über die Weiterführung 

des Bibelhauses getroffen wird. 
 
2. Die Synode möge beschließen: dass bis zur Frühjahrssynode die Kirchenverwaltung mit der 

Frankfurter Bibelgesellschaft gebeten wird, Kooperation zum Beispiel mit der katholischen Kir-
chen oder anderen Institutionen weiter zu prüfen und mit der Stadt Frankfurt in Verhandlung zu 
treten, ob nicht das Bibelhaus von der Regel der Frankfurter Museen profitieren kann, dass für 
Kinder und Jugendliche kein Eintritt verlangt werden muss. Außerdem soll der Personalschlüssel 
für die laufenden Kosten mit dem Ziel einer Reduzierung noch einmal geprüft werden. 

 
3. In die Beratungen der Ausschüsse mögen die Stellungnahmen / Beurteilungen der folgenden 

Experten 
- Ev. Theol. Fakultät Frankfurt 
- Ev. Theol. Fakultät Mainz 
- Ev. Stadtdekanat Frankfurt 
 
zu den Fragen des Potentials 
- des Projektes 
- des Standortes 
- von Kooperationspartnern 
 
einbezogen werden.“ 

 
Die inhaltliche Ausarbeitung der Variante 5 war während der Debatte in der Synode erbeten worden. 
Dies wurde von einer Arbeitsgruppe unter Leitung des Vorstands der Frankfurter Bibelgesellschaft 
ausgeführt. 
 
Die Berechnungen in den Abschnitten 5. und 6. erstellte die Arbeitsgruppe,  die bereits die Druck-
sache Nr. 61/18 vorbereitet hat (ohne das Architekturbüro Meixner – Schlüter –Wendt) und in Zu-
sammenarbeit mit der Bauabteilung des Evangelischen Regionalverbandes (OKRin Rahn-Steinacker). 
 
Neu berechnet wurde die Variante 4.3 aus der Drucksache Nr. 61/18 für den Standort Saalgasse. 
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Goethe-Universität | 60629 Frankfurt am Main 
Fachbereich 06 Evangelische Theologie 

 

12. Februar 2019 

 

Stellungnahme zur theologischen, pädagogischen und hochschuldidakti-
schen Bedeutung des Bibelhauses (Drs. 61-18) 

 

In Absprache mit dem Kollegium und Dekanat des Fachbereichs für Evangeli-
sche Theologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main empfehle ich 
der Kirchensynode in meiner Eigenschaft als Studiendekan die Weiterführung 
des Bibelhaus Erlebnismuseums (BEM) mit Nachdruck. Aufgrund der theologi-
schen, pädagogischen und hochschuldidaktischen Bedeutung des Bibelhauses 
für das Studium der Theologie sowie für die Bildungsarbeit in Schulen und 
Gemeinden plädieren wir insbesondere für die Verwirklichung der in Drs. 61-
18 beschriebenen Variante 4.3 (erweiterter Neubau am Standort Saalgasse). 

 

Begründung 

Als Begründung sollen im Folgenden nicht die baulichen und finanziellen Kon-
zepte im Einzelnen geprüft, sondern die für den Fachbereich relevanten theo-
logischen, pädagogischen und hochschuldidaktischen Aspekte herausgestellt 
werden. Die Überlegungen stehen im Kontext der gesellschaftlichen und reli-
gionspolitischen Herausforderungen, denen sich Kirchen, Schulen, Universitä-
ten, Museen und andere Bildungsinstitutionen zunehmend stellen müssen. 
Mit Stefan Weber, dem Direktor des Museums für Islamische Kunst in Berlin 
und Fürsprecher einer Neukonzeption dieses Museums,1 lassen sich in dieser 
Hinsicht zahlreiche Aspekte auf das Bibelhaus übertragen. Beide Museen 
betrachten die heiligen Texte der Bibel bzw. des Korans nicht isoliert von 
ihren Entstehungskontexten und beschreiben Religion als ein kulturelles Phä-
nomen, das den Alltag vieler Menschen in der Vergangenheit und Gegenwart 

1 Stefan Weber, Zwischen Spätantike und Moderne: Zur Neukonzeption des Museums für Islamische Kunst im 
Pergamonmuseum, in: Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz XLVIII (2014), 226-257. 

2. Stellungnahme zur theologischen, pädagogischen und hochschuldidaktischen Bedeutung des 
Bibelhauses (Drucksache Nr. 61/18) – Fachbereich 06 Evangelische Theologie Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 
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durch Erzählungen, Riten und Symbole geprägt hat und weiterhin prägt. Kulturelle Bildung ist daher 
in beiden Museen „ein wichtiges Mittel, um der polarisierenden Identitätsbildung in unserer Gesell-
schaft entgegenzuwirken“,2 wobei die pluralen Ausdrucksformen des christlichen und islamischen 
Glaubens (und die vielfältigen Lesarten heiliger Schriften) besonderer Aufmerksamkeit bedürfen. 
Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf das am Frankfurter Fachbereich angesiedelte 
LOEWE-Verbundforschungsprojekt „Religiöse Positionierung: Modalitäten und Konstellationen in 
jüdischen, christlichen und islamischen Kontexten (www.RelPos.de), das sich u.a. intensiv mit Fragen 
der religiösen Positionierung durch heilige Texte in den genannten Religionen beschäftigt. 

Eine Neukonzeption des Bibelhaus Erlebnismuseums ist damit auch für das christlich-jüdische Ver-
hältnis und die Frage nach der Kanonizität der Hebräischen Bibel relevant. Die EKHN hat bereits 1991 
mit der Erweiterung des Grundartikels für dieses Thema sensibilisiert und in der 2013 verabschiede-
ten Lebensordnung das Verhältnis von Christentum und Judentum ausführlich thematisiert. Das von 
der EKHN getragene Bibelhaus hat in seiner Arbeit stets auf das besondere christlich-jüdische Ver-
hältnis Bezug genommen, was u.a. durch die Mitarbeit von Prof. Dr. Doron Kiesel im Beirat des Bibel-
hauses zum Ausdruck kommt. Stärker, als es unter den jetzigen räumlichen Gegebenheiten möglich 
ist, könnte daher im Neubau des Museums am Standort Saalgasse das christlich-jüdische Verhältnis 
und die Frage nach der Kanonizität der Hebräischen Bibel zur Sprache kommen. Hingewiesen sei in 
diesem Zusammenhang auch auf die räumliche und sachliche Nähe zum Jüdischen Museum am Un-
termainkai sowie die Kooperationsmöglichkeiten zur geplanten Jüdischen Akademie in Frankfurt am 
Main. 

Die in der Drs. 61-18 beschriebenen Variante 4.3 eröffnet Möglichkeiten zur Neukonzeption des Bi-
belhaus Erlebnismuseums, die anschlussfähig an die Überlegungen von Stefan Weber und das Frank-
furter Verbundforschungsprojekt RelPos sind. Besonders überzeugend ist, dass nicht nur die regiona-
le Bedeutung der Bibel für den deutschen Sprachraum (vgl. die erfolgreiche, vom Bundespräsidenten 
eröffnete Sonderausstellung zu Luthers Meisterwerk), sondern auch die transregionale Bedeutung 
der Bibel in der Migrationsgesellschaft zur Geltung kommt (vgl. dazu die Ausstellung frem-
de.heimat.bibel, in der Frankfurter Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund über ihrer 
Erfahrungen mit der Bibel berichten). Auf diese Weise können Schülerinnen und Schüler, Studierende 
und alle anderen Museumsbesucher auch für die Bibel entdecken: die Migration ist ein „Kernelement 
unserer Entwicklung – seit Jahrtausenden. Keine Kultur ist aus sich selbst entstanden.“3 

Neben diesen allgemeinen gesellschaftspolitischen und museumspädagogischen Aspekten ist das 
Bibelhaus auch für das Studium der Theologie für das Lehramt und Pfarramt an der Goethe-
Universität von herausragender Bedeutung. Studierende können hier Grundfragen der biblischen 
Hermeneutik und Grundfragen biblischer Didaktik, wie sie im Modul „Grundlagen alt- und neutesta-
mentlicher Wissenschaft“ vorgesehen sind, an Originalobjekten vertiefen. Im Bibelhaus können sie 
entdecken, dass bibelhermeneutische und bibeldidaktische Aspekte Hand in Hand gehen. Ein exege-
tisch-bibeldidaktischer Entwurf ist (als Leistungsnachweis) in den Modulplänen des Fachbereichs fest 
integriert, ebenso verschiedene Seminare mit didaktischem Schwerpunkt aus den Bereichen AT und 
NT, wofür die Lehrenden regelmäßig auf Angebote des Bibelhauses zurückgreifen. Aufgrund seiner 
bibeldidaktische Konzeption, das ein lebensweltbezogenes, entdeckendes Lernen ermöglicht, bietet 
sich insbesondere in der Bildungsarbeit in Schulen und Gemeinden eine Verknüpfung von Unter-

2 Weber, Zwischen Spätantike und Moderne, 96. 
3 Weber, Zwischen Spätantike und Moderne, 98. 
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richtseinheiten mit einem Bibelhaus-Besuch an. Durch interaktive Mitmach-Elemente, Video-
Sequenzen, Projektionen, Animationen, Hör- und Taststationen können die Besucher Gemeinsamkei-
ten und Unterschiede der sog. Schriftreligionen entdecken und die Bibel als ein Buch zwischen den 
Kulturen verstehen lernen.  

 

Aus den genannten Gründen ist zu erwarten, dass das Bibelhaus Erlebnismuseum (BEM) im erweiter-
ten Neubau am Standort Saalgasse nicht nur einen wichtigen Beitrag zur interreligiösen und interkul-
turellen Bildung im Herzen der Messe- und Handelsstadt, sondern auch im Studium für das Pfarr- und 
Lehramt leisten kann und wird. Daher befürworten wir den in Drs. 61-18 vorgeschlagenen Neubau 
des Museums am Standort Saalgasse mit Nachdruck und ohne jede Einschränkung. 

 

Für Rückfragen stehe ich jederzeit zur Verfügung. 
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Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU)  D 55099 Mainz 
Fachbereich 01, Evangelisch-Theologische Fakultät, 
Seminar für Altes Testament und Biblische Archäologie,  
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Zwickel  
 

3. Stellungnahme zur zukünftigen Gestaltung des Bibelhaus Erlebnismuseum Frankfurt 
(BEM) – Fachbereich 01 Evangelisch-Theologische Fakultät Johannes Gutenberg Universi-
tät Mainz 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme zur zukünftigen Gestaltung des 
Bibelhauses Erlebnismuseum Frankfurt (BEM) 

 
 
Persönliche Vorbemerkung  
Die Evangelisch-Theologische Fakultät Mainz wurde um eine Stellungnahme gebeten. Angesichts des knappen 
Zeitrahmens von weniger als einem Monat und dem laufenden Semesterbetrieb war es nicht möglich, ein Fakul-
tätsgutachten zu entwerfen. Dieses hätte für die nötigen Klärungs- und Abstimmungsprozesse einen längeren 
Zeitbedarf benötigt. Aufgrund meiner jahrelangen engen Beziehung zum BEM vereinbarten Dekan Prof. Dr. 
Zimmermann und ich, dass ich die erbetene Stellungnahme für die Evangelisch-Theologische Fakultät Mainz 
verfassen soll. Dem Professorium der Fakultät sowie dem Fakultätsrat konnte die Stellungnahme erst mit der 
Abgabe zugänglich gemacht werden. Die Stellungnahme gibt daher ausschließlich meine persönliche Ansicht 
wieder.  
Ich bin seit der Neugestaltung des BEM im Jahre 2003 eng mit dieser Einrichtung verbunden. Seit meiner Beru-
fung nach Mainz vor rund 20 Jahren war ich an den Planungen für die Neugestaltung des BEM als Mitglied einer 
Planungsgruppe beteiligt. Nach der Eröffnung war ich mehrere Jahre als ehrenamtlicher Kurator für das Museum 
tätig, musste diese Aufgabe aber aus gesundheitlichen Gründen und wegen des großen Erfolges, den das BEM 
im Laufe der Jahre erzielt hat und der eine weitere Tätigkeit als ehrenamtlicher Kurator überfordert hätte, aufge-
ben.  
Auch nach meinem Ausscheiden als Kurator und als Mitglied des Vorstandes der Frankfurter Bibelgesellschaft 
blieb ich dem BEM eng verbunden. An der Gestaltung der Ausstellungen zu Jerusalem und Judäa bzw. Jaffa und 
der geplanten großen Ausstellung über Qumran, die nach längeren Vorarbeiten aus politischen Gründen nicht 
zustande kam, war ich wesentlich im Vorbereitungsteam beteiligt. Zudem habe ich Teile der Neugestaltung des 
BEM nach seinem Umbau mit vorbereitet. Daher kenne ich die Einrichtung inhaltlich sehr gut, bin aber auch mit 
allen Fragen um eine sinnvolle und erfolgreiche Museumsgestaltung bestens vertraut. 
 
  

Fachbereich 01 
Katholische Theologie und 
Evangelische Theologie 
Evangelisch-Theologische Fakultät 
Seminar für  
Altes Testament und Biblische Archäologie 
 
Univ.-Prof. 
Dr. Wolfgang Zwickel 
 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(JGU) 
Forum universitatis 5 
D-55099 Mainz 
 
Tel.  +49 6131 39-22685 
Fax  +49 6131 39-20799 
 
zwickel@uni-mainz.de 
www.ev.theologie.uni-mainz.de 
 
Mainz, 29.1.19 
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1. Grundsätzliche Vorbemerkungen 
Einige grundsätzliche Anmerkungen vorab:  

- Die Bibel ist nicht nur die zentrale Grundlage protestantischen Glaubens und der Christenheit insge-
samt, sondern auch ein Kulturgut ersten Ranges, für die orientalische ebenso wie für die westliche Kul-
tur. Gleichwohl gibt es in ganz Europa kein vergleichbares Museum wie das BEM, das die Kultur der 
biblischen Welt in diesem Umfang einer breiten Öffentlichkeit vermittelt. Das Bibel+Orient-Museum 
Fribourg verfolgt zwar ein vergleichbares Ziel wie das BEM in Frankfurt. Im Unterschied zum BEM 
werden dort mehrheitlich Fundstücke aus dem Antikenhandel präsentiert, deren Herkunft und damit 
auch Authentizität unsicher ist. Die im BEM in der Dauerausstellung gezeigten Fundstücke stammen 
dagegen nahezu ausschließlich aus wissenschaftlichen Grabungen und wurden vom Kooperations-
partner Israelische Antikenverwaltung dem BEM zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird das Bi-
bel+Orient-Museum nach meiner Einschätzung auch mittelfristig über den Status einer Universitätsein-
richtung nicht hinauskommen. Die großen europäischen Museen (insbesondere British Museum, Louv-
re und Pergamonmuseum) haben zwar (relativ kleine) Ausstellungsbereiche zur Kultur der Levante, be-
reiten diese Kultur aber nicht hinsichtlich der Bibel auf (was auch nicht ihr Auftrag ist). Somit hat das 
BEM Frankfurt mit seiner Präsentation von Originalen aus der biblischen Welt eine Sonderstellung in-
ne, die unbedingt erhaltenswert ist. 

- Nach meinem Verständnis ist das BEM eine kulturelle Bildungseinrichtung und vermittelt die Kultur 
der biblischen Welt an alle gesellschaftlichen Schichten. Gerade in einer zunehmend säkularisierten 
Welt stellte das BEM für Schüler*innen in der Vergangenheit oft eine (vollkommen vorurteilsfreie) 
Erstbegegnung mit der Bibel und ihren Themenfeldern dar. Nach meinen Beobachtungen fühlten sich 
Christen, Juden, Muslime oder Andersgläubige hier jeweils mit ihrem spezifischen religiösen Hinter-
grund angenommen und verstanden.  

- Als Theologieprofessor kann ich beobachten, dass zunehmend Studierende kulturgeschichtlicher Fächer 
theologische Veranstaltungen nachfragen, weil ihnen theologische Grundinformationen für ihr Fachstu-
dium fehlen. Ein Gemälde zu David oder Esther kann man in seiner Tiefendimension nur verstehen, 
wenn man um die biblische Gestalt Davids oder Esthers weiß. Hier elementare Formen biblischer Ge-
schichten zu vermitteln, wird in Zukunft eine ganz wichtige Aufgabe der Kirchen, der Universitäten 
und insbesondere auch eines Bibelmuseums sein.  

- Ähnliches gilt neben den erzählten Geschichten (engl. story) auch für die biblische Geschichte (engl. 
history). Der Raum der Levante ist vom Neolithikum bis in die Gegenwart hinein ein Schwerpunkt his-
torischer Forschung. Hier haben nicht nur die drei Weltreligionen Christentum, Judentum und Islam ih-
re (teils gemeinsamen) Wurzeln. Hier wurde auch Weltgeschichte geschrieben, zunächst im Zusammen-
treffen der damaligen Weltmächte Ägypten und Assyrien/Babylonien, dann später durch den Schnitt-
punkt orientalischer Kulturen mit den Griechen und Römern. Ohne Geschichte kann die Gegenwart 
nicht angemessen verstanden werden. Auch die Vermittlung dieser Kulturen, in deren Mitte die drei 
Weltreligionen entstanden sind, ist eine zentrale Aufgabe eines BEM, die nicht unterschätzt werden 
darf.   

- Die jetzige Ausstellungsfläche und der Etat erlaubten bisher nur wenige Sonderausstellungen. Gerade in 
einer Zeit, in der das Christentum an Bedeutung verliert (in Frankfurt sind nur noch 21,5% der Einwoh-
ner römisch-katholisch und 17,5% evangelisch), ist eine niedrigschwellige Darstellung der christlichen 
Werte von großer Bedeutung. Ein aktives Bibelmuseum bietet hier Chancen, wie sie andere christliche 
Institutionen oft nur mit erheblichem Aufwand und oft wesentlich geringerer Reichweite gestalten kön-
nen.  

- Nach den USA (2017: 778.600 Besucher), Russland (330.500) und Frankreich (308.700) steht Deutsch-
land (218.000) an 4. Stelle der Israel-Touristen. Das Interesse an der Kultur des Landes der Bibel ist 
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demnach in Deutschland sehr groß. Hier gibt es einen oft säkularen Adressatenkreis für das Bibelmuse-
um, der bislang nur wenig erschlossen ist, aber für die Zukunft von größerer Bedeutung sein dürfte.  

- Das Bibelhaus bietet mit seiner derzeitigen Konzeption eine enorme Chance im interreligiösen Dialog 
der drei abrahamitischen Religionen Judentum, Christentum und Islam. Hier wurden schon in der Ver-
gangenheit Gesprächsmöglichkeiten gesucht, die gerade in der aktuellen multikulturellen Situation in 
Deutschland weiter ausgebaut werden können. 

 
2. Stellungnahme zu den vorgeschlagenen Varianten 

Eine Arbeitsgruppe der Kirchenverwaltung unter Leitung von OKR Sören Krützfeld hat für die Kirchensy-
node der EKHN zum Herbst 2018 eine Vorlage für die Frage der Weiterführung des BEM vorgelegt. Sie 
sieht vier Hauptvarianten in sechs Optionen vor. Hier soll auf die insgesamt sechs Vorschläge jeweils sepa-
rat eingegangen werden, wobei ich finanzielle Gründe unberücksichtigt lasse und nur aus dem Blickwinkel 
eines Wissenschaftlers und eines Museumskurators die Vorschläge beurteile. 

 
Variante 1 - Fortführung unter Berücksichtigung der vorgesehenen Mittelkürzungen:  
Museen müssen immer wieder aktuell sein. Lässt man eine Ausstellung über viele Jahre unverändert, kommt 
irgendwann auch das Stammpublikum nicht mehr (z.B. Konfirmandengruppen). Eine Rückführung auf eine 
unveränderte Standardausstellung spricht nach 2-3 Jahren keine Besucher*innen mehr in größerer Zahl an und 
ist damit mittelfristig gleichbedeutend mit der Aufgabe des Museums. 
Die oben angeführten Vorbemerkungen über die Aufgaben und Bedeutungen eines Bibelmuseums machen re-
gelmäßige Sonderausstellungen notwendig. Wird dies aufgegeben, verliert ein Museum – gerade in der Muse-
umsstadt Frankfurt – schnell seine Bedeutung. Insbesondere kann es nicht auf aktuelle Entwicklungen und Her-
ausforderungen eingehen. Gesellschaftliche, politische oder religiöse Themen aufzunehmen und unter einem 
kulturgeschichtlichen Blickwinkel zu zeigen ist meines Erachtens eine wichtige Aufgabe des Bibelmuseums 
(z.B. die Gemeinsamkeit der abrahamitischen Religionen, Geschichte von wichtigen biblischen Orten, Bedeu-
tung der christlichen Werte im Lichte der biblischen Kulturgeschichte). Nur Sonderausstellungen, die gut (und 
kostenaufwändig) beworben werden, locken heute noch neue Besucher an. Erfahrungsgemäß spielt eine intensi-
ve Werbung eine große Rolle für eine erfolgreiche und gut besuchte Sonderausstellung. 
Der Verzicht auf Originale wird schnell zu einem Rangverlust bzw. zur Aufgabe des Status eines Museums im 
eigentlichen Sinne mit den klassischen fünf Aufgabenfeldern Beschaffung, Bewahrung, Erforschung, Bekannt-
machung und Präsentation führen. Als das Bibelhaus 2003 neu gegründet wurde, mussten wir zwangsläufig ohne 
Originale auskommen und stattdessen konsequent auf ein Erlebnis- und Mitmachmuseum setzen. Diese Vorge-
hensweise wurde aber trotz des großen Erfolges des BEM in seiner ursprünglichen Form immer wieder kritisiert. 
Mit der Sonderausstellung „Alles echt!“ wurde 2007 versucht, erstmals nur mit hochwertigen und einzigartigen 
Originalen zu arbeiten. Dies führte mit 31.000 Besucher*innen zu einem bis heute unerreichten Besucherrekord! 
Zwar ist es möglich, vollkommen oder weitgehend auf Originale zu verzichten, aber der Reiz eines Museums 
liegt eben auch an der Tatsache, Originale zu sehen. Niemand würde in ein Bildermuseum gehen, in dem nur 
Kopien von Bildern von Rubens oder Picasso gezeigt werden! Damit würde sehr schnell die Besucherzahl nach 
unten gehen und das BEM in der Bedeutungslosigkeit innerhalb der anspruchsvollen Frankfurter Museumsland-
schaft verschwinden. Der Adressatenkreis würde weitgehend verengt werden auf Konfirmandengruppen und 
Schulklassen, die einen Erlebnistag im Museum machen. Letztendlich sind aber auch Konfirmand*innen und 
Schüler*innen von Originalen viel mehr beeindruckt als von Kopien. Angesichts zunehmender Belastungen in 
den Schulen und immer geringer werdender Möglichkeiten, mehrere Stunden von der Schule abwesend zu sein, 
wird aber auch diese Zielgruppe immer kleiner werden.  
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Variante 2 - Fortführung ohne Mittelkürzungen oder –aufstockungen:  
Die meisten Aussagen zu Variante 1 treffen hier unverändert zu; Originale könnten angesichts der kostenintensi-
ven Klimatechnik nur noch für wenige Jahre gezeigt werden; Sonderausstellungen wären nicht mehr möglich.  
 
Variante 3 - Fortführung im gegenwärtigen Gebäude unter Ertüchtigung des bestehenden Gebäudes auf dem 
Niveau gängiger Museumsstandards: 
Dank eines langfristigen Leihvertrages mit der Israelischen Antikenverwaltung, der eine große Anerkennung des 
BEM darstellt, konnten in der Sonderausstellung Judäa-Jerusalem eine Fülle von Originalobjekten gezeigt wer-
den. Sie blieben im BEM und bilden den Grundstock der aktuellen Dauerausstellung. In keinem Museum welt-
weit mit Ausnahme des Israel-Museums in Jerusalem (und vielleicht des neuen Museums in Washington, das ich 
noch nicht kenne) kann man die neutestamentliche Lebenswelt derzeit besser betrachten und verstehen als im 
BEM. Allerdings liegt damit der Schwerpunkt etwas einseitig auf dem Neuen Testament, eine Ausweitung auf 
das Alte Testament erscheint auch im Sinne des jüdisch-christlichen Dialogs geboten. Viele derzeit relevante 
Themen sind nur unter Rückgriff auf das AT verständlich zu machen (z.B. das Miteinander der drei abrahamiti-
schen Religionen, die Flüchtlingsthematik, die Entstehung des Monotheismus, biblische Werte und Ethik, die 
Entstehung von Schriftquellen als Grundlagen ethischen Handelns). Hier besteht ein großes bisher ungenutztes 
Potential. Auch der Blick auf historische/biblisch-archäologische TV-Dokumentationen (z.B. von BBC, 
ZDF/Terra X), die sich stark am Publikumsinteresse und an den Einschaltzahlen orientieren müssen, lässt erken-
nen, dass das Alte Testament dort oft eine größere Rolle als das Neue Testament spielt. Während in Deutschland 
das öffentliche Interesse an derartigen Geschichtsfilmen in letzter Zeit etwas nachgelassen hat, steigt es in Ame-
rika schon wieder stark an. Dort wird derzeit eine 72-teilige Dokumentation über die Bibel gedreht! 
 
Variante 4.1 – Fortführung im gegenwärtigen Gebäude unter Ertüchtigung des bestehenden Gebäudes auf dem 
Niveau gängiger Museumsstandards und einem erweiterten Ausstellungsgebäude am Ort der jetzigen Verwal-
tung sowie Variante 4.2 – Aufstockung der Mittel zwecks Erlangen einer besser geeigneten Möglichkeit und 
Ausbau des Bibelhauses und Variante 4.3 – Neubau Saalgasse 15/17:  
Die drei Varianten können zusammengefasst werden, da ich aus meiner Sicht als Wissenschaftler und ehemali-
ger Museumskurator nicht über finanzielle und bauliche Aspekte beraten kann. Diese Varianten stellen eine 
deutliche Attraktivitätssteigerung dar und würden das Bibelhaus auch im Kontext der Frankfurter Museen in eine 
bessere Position rücken, vor allem aber auch neue Besucher anziehen. Auf der in allen drei Varianten deutlich 
vergrößerten Ausstellungsfläche wäre es auch möglich, die ganze Bibel zu präsentieren. Von allen Vorschlägen 
halte ich nur diese drei für eigentlich realistisch, wenn das Bibelhaus in seiner Sonderstellung unter den europäi-
schen Museen sinnvoll weitergeführt werden soll. Für die angedachte inhaltliche Neugestaltung empfehle ich, 
dass – wie schon vor der Eröffnung des Museums 2003 – eine fachkompetente Arbeitsgruppe eingesetzt wird, 
die die Möglichkeiten der Umsetzbarkeit intensiv diskutiert.  
 
3. Standort 

Die Frage nach dem Standort ist eigentlich keine Frage für eine Expertise eines Museumsfachmannes. 
Trotzdem möchte ich kurz meinen persönlichen Eindruck schildern, ohne hier wirklich über Kompetenzen 
zu verfügen.  
Beide Standorte – Metzlerstraße einerseits und Saalgasse andererseits – würde ich als Ib-Standorte verste-
hen. Sie sind insofern beides Premiumstandorte, weil sie in unmittelbarer Nähe zum Mainufer liegen, wo 
sich die meisten der Frankfurter Museen befinden („Museumsufer“). Während das Bibelhaus verglichen 
mit anderen Museen hinsichtlich seiner räumlichen Ausdehnung immer ein relativ kleines Museum bleiben 
wird, liegt es doch – je nach Standort – im unmittelbaren Schatten der wirklich großen Museen (Museum 
für angewandte Kunst einerseits und Schirn andererseits). Insofern haben beide Standorte eine große Nähe 
zu den Zentren der Museumstätigkeit in Frankfurt und werden so auch wahrgenommen. 
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Allerdings ist die Metzlerstraße eine Sackgasse und wird vornehmlich von Anliegern angefahren; gleiches 
gilt für die Saalgasse. Nennenswerte Passanten-Ströme lassen sich aktuell an keinem der beiden Orte fest-
stellen. Diese verlaufen in geringer Entfernung am Schaumainkai (Distanz zur Metzlerstraße gut 100 m) 
bzw. am Mainkai (Distanz zur Saalgasse ca. 60 m) und im Eingangsweg zur Schirn (Distanz gut 20 m). 
Durch eine verbesserte Beschilderung und durch architektonische Besonderheiten (z.B. Integration von ar-
chitektonischen Resten in das Mauerwerk wie bei der Neugestaltung der Frankfurter Altstadt, oder aber 
durch einen architektonisch besonders bemerkenswerten Bau) lassen sich Besucherströme jedoch in die je-
weils kleinen Parallelstraßen locken.  
Hinsichtlich des Standortes hat die Saalgasse jedoch mehrere Vorteile. Busse mit Schulklassen oder Senio-
rengruppen können gut am Mainkai halten. Besucher mit Auto finden im nahegelegenen Parkhaus 
Dom/Römer Platz, während die Parkplatzsuche im Bereich der Metzlerstraße oft mühsam ist. Auch die An-
bindung an den ÖPNV ist mit der U-Bahn-Haltestelle Dom/Römer besser gegeben. Zudem ist das nördliche 
Ufer des Mains mit seiner Vielzahl an Sehenswürdigkeiten rund um den Römer eher im Fokus von Besu-
chern als das Sachsenhäuser Ufer. Auch gibt es hier bessere Möglichkeiten, vor oder nach einem Muse-
umsbesuch zu essen.  

 
4. Kooperationspartner 

Ich sehe beim bisherigen BEM Kooperationspartner auf drei Ebenen, die vernetzt gearbeitet und das Muse-
um unterstützt haben. 

 
4.1. Drittmittelgeber 
Drittmittel sind in der heutigen Situation nur noch einzuwerben, wenn ein Projekt eine „Leuchtturm“-Funktion 
hat. Drittmittelgeber wollen mit herausragenden Projekten verbunden werden, die zur Verfügung gestellten Gel-
der in Bezug auf Ausstellungen sollen sich auch positiv für den Drittmittelgeber auswirken. Hierzu gehören auch 
Werbemaßnahmen und eine öffentliche Sichtbarkeit des Museums. Bei einem Rückbau des Museums in irgend-
einer Art wird sich kaum ein Drittmittelgeber finden, der diese zukünftige Präsentation tatkräftig unterstützt.  
Zu berücksichtigen ist dabei auch, welche Adressatenkreise angesprochen werden. Einerseits wollen Drittmittel-
geber potentielle Käuferschichten ansprechen. Hierbei sind natürlich insbesondere erwachsene, kulturell interes-
sierte Einzelbesucher relevant, die in der Regel auch zahlungskräftig sind. Diese Besucherschicht erreicht man 
nur mit spannenden Sonderausstellungen. Andererseits spielt natürlich auch die Gruppe von Kindern und Ju-
gendlichen bei Drittmittelgebern eine große Rolle. Da es aber um die Vermittlung von religiösen Grundinforma-
tionen an Jugendliche geht, wird man hier wohl in erster Linie an sehr kirchentreue Drittmittelgeber zu denken 
haben. Soviel ich weiß, konnte jedoch in den vergangenen 16 Jahren diese Zielgruppe kaum zu größeren Spen-
den bewegt werden. 
 
4.2. Leihgeber 
Das BEM besitzt nur eine kleinere Sammlung an originalen Druckwerken vom 16.-20. Jh. (z.B. Bibeln oder der 
Bibel zugeordnete Literatur). Die permanente Ausstellung und temporäre Ausstellungen werden deshalb auf der 
Basis von Kooperationen mit Leihgebern aufgebaut. Den Stellenwert, den das BEM inzwischen innerhalb der 
Museumslandschaft erreicht hat, zeigen auch die prominenten Leihgeber der Vergangenheit und Gegenwart 
deutlich auf: Hier sind vor allem die Israelische Antikenverwaltung, die Staatlichen Museen zu Berlin, die Baye-
rische Staatsbibliothek, das Römisch-Germanische Zentralmuseum Mainz, die Österreichische Nationalbiblio-
thek sowie über 20 weitere private und öffentliche Leihgeber zu nennen. Im Rahmen der inzwischen abgesagten 
Qumran-Ausstellung wären auch Fundstücke aus dem Louvre nach Frankfurt gekommen. In den vergangenen 
gut 15 Jahren wurden intensive Kontakte zu großen Museen und Leihgebern aufgebaut, und das BEM hat unter 
den relevanten Leihgebern einen hohen wissenschaftlichen Stellenwert. Für zukünftige Sonderausstellungen 
könnte auf solche Kontakte gut zurückgegriffen werden. Dies setzt aber eine Weiterführung des Museums nach 
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den unter wissenschaftlich arbeitenden Museen gültigen Standards auf der Basis einer der drei Varianten 4.1-4.3 
voraus.  
 
4.3. Universitäten 
Ein wichtiger Kooperationspartner des BEM sind neben den Drittmittelgebern auch die theologischen Fakultä-
ten. Im Verlauf der letzten 16 Jahre seit der Neueröffnung des BEM hat sich hier ein intensiver Kontakt aufge-
baut und durch Kooperationsverträge manifestiert. Einerseits können Universitäten die Ausstellungen des Bibel-
hauses nutzen, um ihren Studierenden die biblische Welt anschaulich nahe zu bringen. Andererseits waren die 
Universitäten aber auch immer an der wissenschaftlichen Ausgestaltung der Sonderausstellungen beteiligt. Dies 
führte auch zur Reflexion, wie wissenschaftliche Theologie anschaulich umgesetzt werden kann. Schließlich 
haben auch zahlreiche Studierende im BEM in den letzten Jahren Praktika wahrgenommen und so grundlegende 
Erkenntnisse für eine wissenschaftlich vertretbare und gleichzeitig gut verständliche Umsetzung biblischer Bot-
schaft gelernt. 
Für die Universitäten, die sehr gerne mit dem BEM in den letzten Jahren bei Projektgruppen für Sonderausstel-
lungen zusammengearbeitet haben, wären die Varianten 1-3 allesamt ein großer Verlust. Gerade in den Sonder-
ausstellungen gibt es die Möglichkeit, wissenschaftliche Forschung einer breiten Öffentlichkeit zu unterbreiten. 
Das BEM ist damit für uns ein extrem wichtiger Kooperationspartner und gleichzeitig auch die Möglichkeit, 
Forschung einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Deshalb plädiere ich nachdrücklich für die Fortführung 
des BEM als anerkanntes Museum an einem herausragenden Ort.  
 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Wolfgang Zwickel 
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4. Ausführliche Fassung der Variante 5 
 

"Das inklusive Bibelhaus Erlebnismuseum - das BEM „up to date“ angesichts pädagogischer 
und gesellschaftlicher Aufgaben" 
 
Die Variante 5 beschreibt eine nachhaltige religions- und gemeindepädagogische Arbeit im Bibelhaus 
Erlebnis Museum (BEM) auf der Basis historischer Originale. Ausgehend vom Profil und den Möglich-
keiten des BEM werden die Varianten 1 und 2 weiterentwickelt, ohne (im Unterschied zu den Varian-
ten 3 und 4) im Kerngeschäft als Museum zu arbeiten. Dennoch wird nicht auf die Originale verzichtet, 
da die originale Begegnung gerade im (religions-)pädagogischen Zusammenhang von essentieller 
Bedeutung ist, insbesondere im Diskurs mit Nicht-Affilierten. Die Informierung eines nicht-christlich 
geprägten Publikums ist die Aufgabe der Religionspädagogik des 21. Jahrhunderts. Personaleinspa-
rung und das Einpendeln der laufenden Kosten auf einem vertretbaren Niveau bieten ein Modell der 
Fortführung des BEM im bewährten Bereich; eine zukunftsträchtige Weiterentwicklung ist allerdings 
nur mit entsprechender (finanzieller) Ausstattung möglich. Das BEM wird ein exemplarischer Ort reli-
gionspädagogischen Handelns auf der Schwelle zwischen Kirche, Schule und Gesellschaft, sowohl 
durch seine inklusive Ausrichtung im pädagogisch-schulischen Bereich, als auch durch die Ertüchti-
gung des Hauses durch Barrierefreiheit. 
 
Inklusive Lernangebote 
Ausgehend von einem weiten Inklusionsbegriff entwickelt das BEM das Konzept des selbstentdecken-
den Museumsbesuches für ein breites Publikum weiter. Es ermöglicht niedrigschwellig den Einstieg in 
die Erforschung der Hintergründe von relevanten biblischen Texten. Es erschließt exemplarisch die 
Zeit und die Hintergründe der Entstehung biblischer Erzählungen und Textsammlungen (hebräischer 
und griechischer Kanon) insbesondere der Zeitenwende. Das BEM vermittelt die biblischen Texte und 
Inhalte als Ausdruck von Empowerment Einzelner und bestimmter Gruppen in seiner Entstehungszeit, 
in ihrer Überlieferung, wie auch heute. Es informiert aufgrund wissenschaftlicher Forschungen und mit 
neuesten pädagogischen Methoden grundlegend über eines der bedeutendsten Dokumente der heu-
tigen Gesellschaft: erlebnisreich, barrierefrei und für alle Altersgruppen mit verschiedenen Interessen 
und unterschiedlicher Herkunft. 
 
Bewährte Ausstellung – neue Themen: der moderierte Besuch 
Neben den bewährten Gruppenführungen wird das Angebot eines moderierten Besuches mit einer 
erlebnisreichen Themen-Palette erweitert. Das BEM lässt sich auch bei einem wiederholten Besuch 
unter einem anderen Gesichtspunkt neu entdecken – immer mit Bezug auf aktuelle Entwicklungen in 
Gesellschaft und Religion. Dabei lassen sich neue didaktische Modelle der Vermittlung Bibel-
bezogener Themen erproben und einem breiten Publikum vorstellen. Die Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung in der EKHN soll in diesem Zusam-
menhang intensiviert werden (RPI, EHD, Theologische Fachbereiche in Mainz und in Frankfurt am 
Main). 
 
Ein Zentrum und drei kleine Zeitfenster  
Die Schwerpunktsetzung Römische Zeit in Israel/Palästina bleibt als zentraler Ausstellungsbereich 
erhalten und wird durch drei kleine Ausstellungsbereiche ergänzt: Zeit der Hebräischen Bibel / Altes 
Testament – Vom 4. Jhdt. bis in die Gegenwart – Kabinettausstellungsbereich. 
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Der Weg der Bibel vom 4. Jhdt. bis in die Gegenwart ist geprägt von Glaubens- und Machtentschei-
dungen, die hinter den Initiativen zum Umgang mit biblischem Schriftgut stehen, von den ersten Über-
setzungen, der Medienrevolution des Gutenbergzeitalters, der Reformation, den unterschiedlichen 
kirchlichen Ausprägungen bis zur Digitalisierung heute. Die biblischen Handschriften, Druckwerke und 
die sich parallel entwickelnde Bildgestaltung, die Gebets- und Gesangbücher sind auch in dieser Zeit-
spanne nur durch den Blick in die Welt hinter diese Texte nachvollziehbar, die die faszinierenden Ori-
ginale erschließen. 
 
Behutsame Weiterentwicklung der Dauerausstellung 
Das BEM bleibt bei einer Erschließung einzelner Themenbereich des Alten wie Neuen Testamentes 
durch Originale und durch Inszenierung, wie auch der beginnenden Neuzeit mit Ausblick in die Ge-
genwart. Ein variabler Bereich kann für Ausstellungen aus dem Bestand des BEM und aus Kooperati-
onen genutzt werden oder punktuell für eine Präsentation von Wanderausstellungen. Intensiviert wird 
darüber hinaus die inklusive Erschließung und Ergänzung der vorhandenen Lernangebote: Für Schü-
lerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf, für Konfessionslose, für Muslime, für Menschen 
aus unterschiedlichen Milieus etc. 
 
Der zu erlernende kritische Umgang mit virtuelle Welten und Fake-News 
Das BEM stellt sich dabei den Herausforderungen der Pädagogik des 21. Jahrhunderts: Das Ziel ist  
- die sachgemäße und erlebnisreiche Erschließung der Bibel  
- als einem bedeutenden kulturellen wie religiösen Dokument  
- auch für die wachsende Gruppe einerseits der den Kirchen entfremdeten Getauften,  
- aber auch der Nicht-Christ*innen und Konfessionslosen,  
- insbesondere auch unter Jugendlichen,  
- anhand von Realien, dem originalen Fundstück oder Objekt.  
 
Der zu erlernende, kritische Umgang mit virtuellen Welten und Fake-News stellt sich heute als eine 
zentrale pädagogische und gesellschaftliche Aufgabe dar. Realien und Fakten aller Art sind dafür von 
grundlegender Bedeutung und können nicht ohne weiteres durch Repliken oder virtuelle Lernangebo-
te ersetzt werden, auch nicht bei bibelbezogenen Themen (Archäologie, Textfunde, Artefakte etc.). 
Insbesondere Fehlinformationen wie auch Fundamentalismus lassen sich anhand eines erforschten 
Originals erkenntnisreich entlarven. Das BEM versteht sich als ein Ort, an dem Wissenswertes zur 
Bibel für alle Interessierten erschlossen wird. 
 
Das neue Laboratorium – ein Freiraum zum Weiterdenken 
In dem neu zu schaffenden Laboratorium kann mit einer Gruppe ein Thema vertieft und erweitert wer-
den – je nach den Erfordernissen eines Projektes oder den Bedürfnissen einer Gruppe. Eine mediale 
und sonstige Grundausstattung ist dabei vorzusehen. Teil des Laboratoriums ist eine "Schatzkiste" 
(aus dem Bestand der Klimavitrinen des BEM), in der punktuell ausgewählte Exponate präsentiert 
werden können. 
 
Gerade für die Durchführung von Projekttagen/-wochen oder generell anderen Vertiefungsprogram-
men ist dieses Modul sehr geeignet. Es würde außerdem gelingen, zu gruppenintensiven Stoßzeiten 
gleichzeitig mehrerer Gruppen im Haus qualifiziert zu betreuen. 
  

13/23 



Anlage 2 zu Drucksache Nr. 72/19 
 

Neue Möglichkeiten erschließen durch die Digitale Dependance 
Um eine dauerhafte Aufmerksamkeit in eine erweiterte Öffentlichkeit hinein zu schaffen, bedarf es der 
Entwicklung einer neuen Kommunikationsstrategie, deren Zentrum die neue Website des BEM, die 
Digitale Dependance. 
Das BEM präsentiert seine Inhalte im Rahmen dieser Digitalen Dependance und schafft damit einen 
eigenen Wirkungskreis mit vielen Vorteilen für Zielgruppen. So ist der virtuelle Raum eine sinnvolle 
Ergänzung für die didaktische Vor-, Auf- und Nachbereitung von Besuchen. Gleichzeitig wird mit die-
ser Plattform die Sichtbarkeit des BEM nachhaltig gestärkt: Dies ist ein wichtiger Baustein in der neu 
zu erarbeitenden strategischen Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit, um ein ganzheitliches Be-
suchserlebnis ohne Medienbrüche - eine „Visitor Journey“ - zu ermöglichen: Vom digitalen Besuch im 
Netz über den Follower in den Sozialen Medien bis hin zum authentischen Erlebnis vor Ort im BEM. 
 
Ertüchtigung des bestehenden Gebäudes und räumliche Ergänzung 
Durch die Anbindung des ehemaligen Pfarrhauses entsteht ein pädagogischer Werkstattbereich sowie 
ein Seminar- oder Besprechungsraum zur Auswertung für Gruppen (s. o. Laboratorium). Baumaß-
nahmen, die eine auf die Besucherzahl ausgerichtete Verkehrsfläche zwischen den beiden Gebäuden 
erschließen, wie auch die Ertüchtigung der Sanitäranlagen in diesem Bereich sind notwendig, dazu 
die vollständige Barrierefreiheit,  grundlegende Anforderungen an Inklusion, 
 
Zu der Primetime des BEM zählen im Besonderen die Samstage. Hier werden während der regulären 
Öffnungszeiten sowie davor und darüber hinaus vor allem kirchliche Gruppen aus Konfirmandenunter-
richt, Firm- und Kommunionsunterricht geführt. In den notwendigen festen Zeitrastern von 2 Stunden 
Aufenthaltszeit sind immer zwei und manchmal drei Gruppen parallel im Haus. In den Wechselzeiten 
(die einen Gruppen kommen, die anderen Gruppen gehen) bewegen sich bis zu 90 Personen gleich-
zeitig auf den Verkehrsflächen. Der enge Treppenbereich, der nicht ausreichende Garderobenbereich 
mit Schließfächern und die unzureichenden fünf Sanitärplätze verdeutlichen, dass die Infrastruktur der 
Verkehrsbereiche als nicht ausreichend einzustufen ist. 
 
Grundlegende Anforderungen an Inklusion 
Als öffentliche Einrichtung soll das BEM den gesetzlichen Regelungen und Standards entsprechen. 
Hierzu gehört bei jedem Entwicklungsschritt die Beachtung der Inklusion. Folgende Aspekte sind zu 
entwickeln: 
 
• Leichte Sprache 
Mehrsprachigkeit der Museumstexte ist der Anspruch im BEM. Neben Deutsch und Englisch wäre die 
Leichte Sprache die dritte Sprache. Eine Umsetzung wäre in Form eines Audioguide denkbar. Weitere 
Möglichkeiten sind zu prüfen. 
 
• Audiodeskription 
Das BEM mit seinen vielen Mitmach-Stationen wie dem Boot, dem Beduinenzelt, dem Brunnen, der 
Münzvergrößerung, dem Düftetisch, der Schreibstation und mehr bietet viele haptische Elemente und 
damit Zugänge für Menschen mit Seheinschränkung und für blinde Menschen. Um ihnen Teilhabe im 
Sinne der Inklusion zu gewähren, benötigt diese Besuchergruppe eine Audiodeskription. 
 
• Hörunterstützung 
Eine Hörunterstützung wird kann über feste und flexible Induktionsschleifen realisiert werden. 
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• Gebärden  
Anlässlich der Sonderausstellung „Alles ECHT“ 2006 wurde zum ersten Mal über digitale Handhelds 
eine Führung in Gebärdensprache angeboten. Als innovatives Projekt innerhalb der Frankfurter 
Museumslandschaft wurde dieses Projekt von der damaligen Stiftung Taubstummenanstalt, heute 
Frankfurter Stiftung für Gehörlose und Schwerhörige, bedeutend finanziert. Für folgende Sonderaus-
stellungen wie für die Dauerausstellung konnte dieses Projekt nicht weiter verfolgt werden. Eine Fort-
führung dieses Angebotes gehört zu den investiven Bereichen. 
 
• Internet 
Ein barrierefreier Zugang zur Website ist nicht vorhanden und muss über die digitale Dependance 
entwickelt werden (siehe oben). 
 
Öffnungszeiten / Service 
Das BEM ist für Gruppen von Dienstag bis Samstag zu gebuchten Zeiten in einem bestimmten Zeit-
rahmen offen. Für Individualbesucher*innen steht das BEM nur eingeschränkt offen (ca. 20 Stunden 
pro Woche). Servicekräfte führen Einzelbesucher*innen in die Nutzung der Mitmachmöglichkeiten ein. 
Die Ausstellungsbereiche sind grundsätzlich videoüberwacht. 
 
Gruppenleiter*innen werden bei der Buchung durch eine Fachkraft individuell beraten, um die Führung 
thematisch auf das jeweilige Curriculum der Unterrichtssituation abzustimmen und um einen systema-
tischen Kompetenzerwerb zu ermöglichen. 
 
Personelle Folgen 
Die bestehende Personalstruktur wird entsprechend des Konzeptes angeglichen: 
- Schaffung einer Personalstelle Pädagogik (+0,5) 
- Schaffung einer Personalstelle Gruppenmanagement und zentrale Kommunikation, Sekretariat 

(+1) 
- Schaffung einer Assistenz zur Betreuung der Digitalen Dependance / ÖA (+1) 
- Wegfall einer Personalstelle Besucherservice (-1) 
- Entfall der Stelle des Museumsdirektors/der Museumsdirektorin. Übertragung des Verantwor-

tungsbereichs „Leihverkehr“ auf bestehende Stellen. (-1). 
 
Ökonomische Folge 
Zuschüsse, Einnahmen und Drittmittel bilden die finanziellen Säulen des BEM. Als eine Einrichtung 
mit pädagogischem Schwerpunkt bleibt es ein Investitionsprojekt. Eine Anpassung des Zuschusses 
der EKHN an den Bedarf führt zu einer Stabilisierung der religions- und gemeindepädagogischen 
Arbeit des BEM. Es ist darüber hinaus zu prüfen, ob ein institutioneller Zuschuss des Kulturamts der 
Stadt Frankfurt erhalten bleibt und bisherige Drittmittel gesichert werden können. Kabinettausstellun-
gen können ausschließlich über zweckgebundene Drittmittel finanziert werden. Die dezidiert pädago-
gische Ausrichtung wird den Gruppenanteil der Besuche erhöhen. Es wird mit durchschnittlich 22.000 
Besucher*innen pro Jahr (1.100 Gruppen) gerechnet. 
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5. Berechnung der verschiedenen Optionen zu Variante 4.3 „Aufstockung der Mittel zwecks 
Erlangung eines besser geeigneten Räumlichkeit Als Neubau des  Bibelhauses in der 
Saalgasse“ aus der Drucksache Nr. 61/18 

 
Es wurden drei Varianten berechnet, diese jeweils nochmals unterschieden in eine Variante mit redu-
zierten Personalkosten. 
Der zu Grunde gelegte Flächenanteil von 1.650 qm beinhaltet die möglichen Flächen für das Bibel-
haus unter Berücksichtigung der derzeit weiteren vorgesehenen Nutzungen am Standort Saalgasse.  
Diese Fläche ist etwas geringer als die Neubauvariante am Standort Metzlerstraße, dort sind 
2.000 qm geplant (siehe Drucksache Nr. 61/18 II. 4.2). 
Varianten 4.3.1 und 4.3.2 gehen davon aus, dass der ERV das gesamte Gebäude errichtet und den 
Flächenanteil für das Bibelhaus kostendeckend für diesen Teil vermietet, also einschließlich Kredit-
kosten, laufendem Bauunterhalt sowie der Substanzerhaltungsrücklage. Hierbei ist jedoch bei Varian-
te 4.3.1 durch die EKHN noch ein Eigenanteil am Invest aufzubringen. 
 
Die Varianten 4.3.1 bzw. 4.3.2 sind die von den Gremien des Evangelischen Regionalverbands 
bestätigten Optionen. 
 
Variante 4.3.3 wurde ergänzend und vergleichend berechnet, in der Annahme dass nicht der ERV 
sondern die EKHN die Investition selbst tätigt, daher wurden zusätzlich Finanzierungskosten einge-
rechnet. Weiterhin ist bei dieser Variante eine Erbpacht an den ERV als Grundstückseigentümer zu 
entrichten. 
 
 
 
 
 
Kurzbeschreibung der berechneten Varianten 4.3.1 bis 4.3.3 Neubau Saalgasse inkl. Investitionsan-
teil der benötigten Teilflächen, sowie Differenzierung nach Miete und Eigentum: 
 

Variante 4.3.1 

Nutzungsart: Museum 

Standort: Saalgasse 

Gebäudeart: Neubau 4.000 qm 

Anteil Bibelmuseum: 1.650 qm 

Gesamtinvestition Gebäude: 24,7 Mio. € brutto inkl. Nebenkosten, MwSt. und 30 % Unvorhergesehe-
nes 

Investitionsanteil Bibelhaus / EKHN: ca. 10,5 Mio. brutto, jeweils hälftig finanziert ERV / EKHN 

Zuzüglich Innenausbau für Museumsnutzung, zu finanzieren durch EKHN, ca. 4,165 Mio. € brutto 

Miethöhe: 29 €/qm/Monat (während Laufzeit Finanzierung ERV, ca. 24 Jahre, danach Reduzierung) 

Gesamtkosten 20 Jahre EKHN: ca. 61,2 Mio. € 

Kein Eigentum nach Ablauf Mietvertrag  
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4.3.1 Bibelhaus Frankfurt,  
 Variante: Miete Saalgasse    
1.650 qm Museumsstandard inkl. 50 % Investitionsanteil EKHN 

 
Grundstück Bebauung: 

Abgängiges Verwaltung- und Wohngebäu-
de   

Flurstück:  166/33, 166/34, 166/29, 166/28   
Fläche:  925 m²   
BGF: 4.000 qm davon Bibelmuseum 1.650 qm   

    Grundstückswert (nicht in Gesamtkosten enthalten) 5.365.000,00 €   

    Betriebskosten (inkl. Kosten Museumsexponate und Museumsentwicklung) 
Kosten  Jährlich 20 Jahre ERV 20 Jahre 
Personalkosten  1.033.000,00 € 20.660.000,00 €   
Betriebskosten  97.000,00 € 1.940.000,00 €   
sons. betriebl. Ausgaben 413.000,00 € 8.260.000,00 €   
Erbpacht 4 % (gesamt)     4.292.000,00 € 
Preissteigerungsfaktor 20 %   4.520.000,00 €   
Summe   35.380.000,00 € 4.292.000,00 € 
      

 Investitionsaufwand Neu- 
bau     
Kostenschätzung nach BKI       
Investitionsaufwand 4.000 qm 12.300.000,00 €   
Anteil Bibelmuseum 
1.650 qm / ERV 2.350 qm   5.073.750,00 € 7.226.250,00 € 
Nebenkosten 30 % 1.522.125,00 € 2.167.875,00 € 
Unvorhergesehenes 30 %   1.629.181,13 € 2.320.348,88 € 
MwSt. 19 % 1.629.181,13 € 2.320.348,88 € 
Investitionskosten    10.203.818,63 € 14.532.711,38 € 

Investitionsanteil EKHN   5.101.909,31 €   
Ausbau (inkl. MwSt.)*   4.165.000,00 €   
SERL Ausbau  250.000,00 € 5.000.000,00 €   
Gesamtinvestition EKHN   9.266.909,31 €   
Restinvestition ERV     5.101.909,31 € 
Finanzierungskosten/Miete   577.474,00 €   
Monatsmiete    48.122,83 €   
Miete 20 Jahre 11.549.480,00 €   
Betriebskosten 20 Jahre   35.380.000,00 €   
Gesamtkosten  20 Jahre 
Minimum   61.196.389,31 € 19.634.620,69 € 
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Berechnung mit gekürzten Personalkosten infolge Personaleinsparung 

1650 qm Museumsstandard inkl. 50 % Investitionsanteil EKHN 
  

Grundstück Bebauung: 
Abgängiges Verwaltung- und Wohnge-
bäude   

 Flurstück:  166/33, 166/34, 166/29, 166/28   
 Fläche:  925 m²   
 BGF: 4.000 qm davon Bibelmuseum 1.650 qm   
 

     Grundstückswert (nicht in Gesamtkosten enthalten) 5.365.000,00 €   
 

     Betriebskosten (inkl. Kosten Museumsexponate und Museumsentwicklung) 
 Kosten  Jährlich 20 Jahre ERV 20 Jahre 
 Personalkosten  926.850,00 € 18.537.000,00 €   
 Betriebskosten  97.000,00 € 1.940.000,00 €   
 sons. betriebl. Ausgaben 413.000,00 € 8.260.000,00 €   
 Erbpacht 4 % (gesamt)     4.292.000,00 € 
 Preissteigerungsfaktor 20 %   4.095.400,00 €   
 Summe   32.832.400,00 € 4.292.000,00 € 
       

  Investitionsaufwand Neubau     
 Kostenschätzung nach BKI       
 Investitionsaufwand 4.000 qm 12.300.000,00 €   
 Anteil Bibelmuseum 1.650 qm / 

ERV 2.350qm   5.073.750,00 € 7.226.250,00 € 
 Nebenkosten 30 % 1.522.125,00 € 2.167.875,00 € 
 Unvorhergesehenes 30 %   1.978.762,50 € 2.818.237,50 € 
 MwSt. 19 % 1.629.181,13 € 2.320.348,88 € 
 Investitionskosten    10.203.818,63 € 14.532.711,38 € 
 Investitionsanteil EKHN   5.101.909,31 €   
 Ausbau (inkl. MwSt.)*   4.165.000,00 €   
 SERL Ausbau  250.000,00 € 5.000.000,00 €   
 Gesamtinvestition EKHN   9.266.909,31 €   
 Restinvestition ERV     5.101.909,31 € 
 Finanzierungskosten   577.474,00 €   
 Monatsmiete    48.122,83 €   
 Miete 20 Jahre 11.549.480,00 €   
 Betriebskosten 20 Jahre   32.832.400,00 €   
 Gesamtkosten  20 Jahre Minimum   58.648.789,31 € 19.634.620,69 € 
 *Ausbau Museum 1.000 qm x 3.500 € zzgl. MwSt. 

   Miete 20 Jahre ausgehend von Kreditkosten 29 €/qm 
   Mögliche Zusatzkosten für Herstellung oder Ablöse von Stellplätzen sind nicht enthalten. 

 Betriebskosten nach Angabe Nutzer auf Flächen hochgerechnet 
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Variante 4.3.2 

Nutzungsart: Schulungs- und Bildungsstätte 

Standort: Saalgasse 

Gebäudeart: Neubau 4.000 qm 

Benötigte Fläche Bibelhaus : 1.650 qm 

Gesamtinvestition Gebäude: 24,7 Mio. € brutto inkl. Nebenkosten, MwSt. und 30 % Unvorhergesehenes 

Investitionsanteil Bibelhaus / EKHN: ca. 10,5 Mio. brutto, jeweils hälftig finanziert ERV / EKHN 

Kein Ausbau nach Museumsstandard 

Miethöhe: 29 €/qm/Monat (während Laufzeit Finanzierung ERV, ca. 24 Jahre, danach Reduzierung) 

Gesamtkosten 20 Jahre EKHN: ca. 43,3 Mio. € 

Kein Eigentum nach Ablauf Mietvertrag 
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4.3.2 Bibelhaus Frankfurt, 
 Variante: Miete Saalgasse 

 1.650 qm Bürostandard inkl. 50 % Investitionsanteil EKHN 
 

Grundstück Bebauung: 
Abgängiges Verwaltung- und Wohnge-
bäude   

Flurstück:  166/33, 166/34, 166/29, 166/28   
Fläche:  925 m²   
BGF: 4.000 qm davon Bibelmuseum 1.650 qm   

    Grundstückswert (nicht in Gesamtkosten enthalten) 5.365.000,00 €   

    Betriebskosten (reduzierte Kosten aufgrund Neukonzeption Schulungs- und Bildungsstätte) 
Kosten  Jährlich 20 Jahre ERV 20 Jahre 
Personalkosten  895.000,00 € 17.900.000,00 €   
Betriebskosten  48.500,00 € 970.000,00 €   
sons. betriebl. Ausgaben 206.500,00 € 4.130.000,00 €   
Erbpacht 4 % (gesamt)     4.292.000,00 € 
Preissteigerungsfaktor 20 %   3.774.000,00 €   
Summe   26.774.000,00 € 4.292.000,00 € 
      

 Investitionsaufwand Neu-
bau     
Kostenschätzung nach BKI       
Investitionsaufwand 4.000 qm 12.300.000,00 €   
Anteil Bibelmuseum 1.650 
qm / ERV 2.350qm   5.073.750,00 € 7.226.250,00 € 
Nebenkosten 30 % 1.522.125,00 € 2.167.875,00 € 
Unvorhergesehenes 30 %   1.978.762,50 € 2.818.237,50 € 
MwSt. 19 % 1.629.181,13 € 2.320.348,88 € 
Investitionskosten   10.203.818,63 € 14.532.711,38 € 
Investitionsanteil EKHN   5.101.909,31 €   
Restinvestition ERV     5.101.909,31 € 
Finanzierungskosten/Miete   577.474,00 €   
Monatsmiete    48.122,83 €   
Miete 20 Jahre 11.549.480,00 €   
Betriebskosten 20 Jahre   26.774.000,00 €   
Gesamtkosten  20 Jahre 
Minimum   43.425.389,31 € 19.634.620,69 € 

    Miete 20 Jahre ausgehend von Kreditkosten 29 € / qm 
 Kein Museumsausbau enthalten 

  Mögliche Zusatzkosten für Herstellung oder Ablöse von Stellplätzen sind nicht enthalten. 
Betriebskosten nach Angabe Nutzer auf Flächen hochgerechnet 

  

Berechnung mit gekürzten Personalkosten infolge Personaleinsparung 

(Keine Optimierung möglich.)  
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Variante 4.3.3 

Nutzungsart: Museum 

Standort: Saalgasse 

Gebäudeart: Neubau 4.000 qm 

Anteil Bibelmuseum: 1.650 qm 

Gesamtinvestition Gebäude: 24,7 Mio. € brutto inkl. Nebenkosten, MwSt. und 30 % Unvorhergesehenes 

Investitionsanteil Bibelhaus / EKHN: ca. 15,6 Mio. brutto inkl. Ausbau nach Museumsstandard,  
Finanzierung zu 100 % durch EKHN 

Gesamtkosten 20 Jahre EKHN: ca. 69,1 Mio. € 

Eigentum Teilfläche 1.650 qm 
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4.3.3 Bibelhaus Frankfurt, 
 Variante: Investition Saalgasse 

 1.650 qm  Investitionsanteil EKHN 100 % 
  Grundstück Bebau-

ung: Abgängiges Verwaltung- und Wohngebäude   
Flurstück:  166/33, 166/34, 166/29, 166/28   
Fläche:  925 m²   
BGF: 4.000qm davon Bibelmuseum 1.650 qm   

    Grundstückswert (nicht in Gesamtkosten enthalten) 5.365.000,00 €   

    Betriebskosten (inkl. Kosten Museumsexponate und Museumsentwicklung) 
Kosten  Jährlich 20 Jahre ERV 20 Jahre 
Personalkosten  1.033.000,00 € 20.660.000,00 €   
Betriebskosten  97.000,00 € 1.940.000,00 €   
sons. betriebl. Ausgaben 361.000,00 € 7.220.000,00 €   
Erbpacht 4 % anteilig 88.522,50 € 1.770.450,00 € 2.521.550,00 € 
Preissteigerungsfaktor 20 %   4.520.000,00 €   
Summe   36.110.450,00 € 2.521.550,00 € 
      

 Investitionsaufwand Neu-
bau     
Kostenschätzung nach BKI       
Investitionsaufwand 4.000 qm 24.712.000,00 €   
Aufwand Gebäude 
(1.650 qm/2.350 qm)   10.193.700,00 € 14.518.300,00 € 
Investitionsanteil EKHN   10.193.700,00 €   
Ausbau (inkl. MwSt.)*   5.414.500,00 €   
SERL Ausbau  250.000,00 € 5.000.000,00 €   
Gesamtinvestition EKHN   15.608.200,00 €   
Investitionsanteil ERV     14.518.300,00 € 
Finanzierungsko. EKHN 2 % 312.164,00 € 6.243.280,00 €  
BU   3.058.110,00 € 4.355.490,00 € 
SERL   3.058.110,00 € 4.355.490,00 € 
Betriebskosten 20 Jahre   36.110.450,00 €   
Gesamtkosten  20 Jahre    69.078.150,00 € 25.750.830,00 € 
  
* Ausbau Museum 1.000 qm x 3.500 € zzgl. MwSt. 
Mögliche Zusatzkosten für Herstellung oder Ablöse von Stellplätzen sind nicht enthalten. 
Betriebskosten nach Angabe Nutzer auf Flächen hochgerechnet 
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Berechnung mit gekürzten Personalkosten infolge Personaleinsparung 

  1.650 qm  Investitionsanteil EKHN 100 % 
  

Grundstück Bebauung: 
Abgängiges Verwaltung- und Wohnge-
bäude   

Flurstück:  166/33, 166/34, 166/29, 166/28   
Fläche:  925 m²   
BGF: 4.000 qm davon Bibelmuseum 1.650 qm   

    Grundstückswert (nicht in Gesamtkosten enthalten) 5.365.000,00 €   

    Betriebskosten (inkl. Kosten Museumsexponate und Museumsentwicklung) 
Kosten  Jährlich 20 Jahre ERV 20 Jahre 
Personalkosten  926.850,00 € 18.537.000,00 €   
Betriebskosten  97.000,00 € 1.940.000,00 €   
sons. betriebl. Ausgaben 361.000,00 € 7.220.000,00 €   
Erbpacht 4 % anteilig 88.522,50 € 1.770.450,00 € 2.521.550,00 € 
Preissteigerungsfaktor 20 %   4.095.400,00 €   
Summe   33.562.850,00 € 2.521.550,00 € 
      

 Investitionsaufwand Neu-
bau     
Kostenschätzung nach BKI       
Investitionsaufwand 4.000 qm 24.712.000,00 €   
Aufwand Gebäude 
(1.650qm/2.350 qm)   10.193.700,00 € 14.518.300,00 € 
Investitionsanteil EKHN   10.193.700,00 €   
Ausbau (inkl. MwSt.)*   4.165.000,00 €   
SERL Ausbau  250.000,00 € 5.000.000,00 €   
Gesamtinvestition EKHN   14.358.700,00 €   
Investitionsanteil ERV     14.518.300,00 € 
Finanzierungsko. EKHN 2 % 312.164,00 € 6.243.280,00 €  
BU   3.058.110,00 € 4.355.490,00 € 
SERL   3.058.110,00 € 4.355.490,00 € 
Betriebskosten 20 Jahre   33.562.850,00 €    
Gesamtkosten  20 Jahre    65.281.050,00 € 25.750.830,00 € 

  
* Ausbau Museum 1.000 qm x 3.500 € zzgl. MwSt. 
Mögliche Zusatzkosten für Herstellung oder Ablöse von Stellplätzen sind nicht enthalten. 
Betriebskosten nach Angabe Nutzer auf Flächen hochgerechnet 
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O-BGK
24.10.2019

Berechnung der notwendigen Fundraising -Anteile

Variante 4.3.1 
(Seite 17/23 Vorlage vom 10.09.19)

Investkosten einmalig
Investanteil EKHN/BEM für Bau und Inventar 9.266.909,31 €
Beitrag EKHN gemäß Beschlussvorschlag -5.000.000,00 €
durch Fundraising einzuwerben 4.266.909,31 €

Laufende Kosten jährlich 20 Jahre
Betriebskosten pro Jahr (im Mittel, mit Preisst.) 1.769.000,00 €
SERL Ausbau pro Jahr 250.000,00 €
Miete pro Jahr 577.474,00 €
Summe laufende Kosten pro Jahr 2.596.474,00 € 51.929.480,00 €
Beitrag EKHN gemäß Beschlussvorschlag -500.000,00 €
durch Fundraising einzuwerben 2.096.474,00 €

gerundet 2.100.000,00 € 42.000.000,00 €

kein Eigentum nach Vertragsablauf!

Variante 4.3.3
(Seite 22/23 Vorlage vom 10.09.19)

Investkosten einmalig
Investanteil EKHN/BEM für Bau und Inventar 15.608.200,00 €
Beitrag EKHN gemäß Beschlussvorschlag -5.000.000,00 €
durch Fundraising einzuwerben 10.608.200,00 €

Laufende Kosten jährlich 20 Jahre
Betriebskosten pro Jahr (im Mittel, mit Preisst.) 1.805.522,50 €
SERL Ausbau pro Jahr 250.000,00 €
Miete entfällt, dafür Erbpacht, bei Betriebskosten 0,00 €
Summe laufende Kosten pro Jahr 2.055.522,50 € 41.110.450,00 €
Beitrag EKHN gemäß Beschlussvorschlag -500.000,00 € -10.000.000,00 €
durch Fundraising einzuwerben 1.555.522,50 €

gerundet 1.555.500,00 € 31.110.000,00 €

mit Eigentumsanteil
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Stellungnahme zu „Fundraising für das Deutsche Bibelmuseum/Frankfurt“ (Arbeitstitel) 

 

Die finanzielle Herausforderung für den Erhalt des Museums wurde seitens der EKHN mit 10 Mio. 
Euro Zuschuss für einen Neubau beziffert. Hinzu kommen zehn Jahre lang pro Jahr 1,6 Mio. Euro für 
den laufenden Betrieb.  

Für die Einwerbung dieser Mittel via Fundraising wurde das Referat Fundraising und Mitglieder-
orientierung gebeten, eine fachliche Einschätzung zur Machbarkeit abzugeben. 

Dazu ist aus der Fachlichkeit aufgrund der vorgelegten Daten zu konstatieren: 

• Das Vorhaben ist ein sehr ambitioniertes, so dass von einer Vorlaufzeit von 2 - 3 Jahren aus-
zugehen ist, um in dieser Zeit das Experten-Team aufzustellen, die Konzeption zu verfassen 
und mögliche Zielgruppen zu identifizieren. 

• Personell wären für die erste Phase von 3 - 5 Jahren mindestens ein/e Fundraiser/in plus 
ein/e Fachmann/frau für Fördermittelwesen notwendig, um das nötige Kontakt-Netzwerk auf 
sichere Füße zu stellen. Anschließend könnte das eventuell von einem Fundraiser/einer 
Fundraiserin eigenständig fortgeführt werden. 

• Aus der Erfahrung ist anzumerken, dass Fundraising für laufende Kosten nur schwerlich bis 
gar nicht darstellbar ist. Gebäudeunterhalt und Personalkosten sind nichts, wofür üblicher-
weise gespendet wird. 

• Finanzieller Aufwand: Grundsätzlich gilt, dass 10 % des einzuwerbenden Betrags als Fund-
raising-Budget für Sach- und Personalkosten zur Verfügung stehen sollte. 

• Das Referat für Fundraising und Mitgliederorientierung könnte als Moderator und Begleiter 
dieser Maßnahmen zur Verfügung stehen. 

• Mit Blick auf die enorme Größe des Vorhabens müsste auch die oberste Leitungsebene der 
EKHN bereit sein, sich personell in einem außergewöhnlich großen Umfang einzubringen. 
 

Fazit:  
Fundraising für das geplante neue Bibelmuseum ist ein äußerst ambitioniertes Projekt, für das verläss-
liche Strukturen und genug Manpower bereitgestellt werden müssen. Zusagen für finanzielle Unter-
stützung – wie ursprünglich vorgesehen - bereits zum Ende 2020 zu erwarten, erscheint deutlich zu 
knapp geplant. 

 

Referat Fundraising und Mitgliederorientierung 

23.10.2019 
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Beschlussvorschlag über das Bibelhaus Erlebnismuseum 

 

1. In Anbetracht der anstehenden Einsparungen könnte die EKHN für einen Neubau und Betrieb ei-
nes Museums in der Saalgasse in den nächsten 20 Jahren maximal einen jährlichen Zuschuss in 
Höhe von 0,5 Millionen EURO sowie einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von ca. 
5 Millionen EURO leisten. 

Gespräche mit möglichen Investoren*innen oder weiteren Trägern*innen in den vergangenen Mo-
naten haben nicht dazu geführt, verlässliche Zusagen zu einer über einen langen Zeitraum gesi-
cherten Mitfinanzierung in der notwendigen Größenordnung zu bekommen. Ein Neubau des Bibel-
haus Erlebnismuseums wird daher nicht beschlossen. 

2. Die seitherigen Diskussionen hatten ergeben, dass das Bibelhaus Erlebnismuseum nur mit moder-
nen Museumsstandards sinnvoll weitergeführt werden kann. Da dies eine Investition in erhebli-
chem Umfang erfordern würde und der Weiterbetrieb schon mit dem derzeitigen Zuschuss nicht 
gewährleistet werden kann, wird der laufende Zuschuss an die Frankfurter Bibelgesellschaft e. V. 
zum Betrieb des Bibelhaus Erlebnismuseums zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt eingestellt. 
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Kollektenpläne 2021 und 2022 
 
Erläuterungen: 
 
1. Erarbeitung der Kollektenpläne 
 
Die seit 2003/2004 geltenden Grundsätze für die zukünftige Entwicklung der Kollektenpläne liegen auch 
dem Entwurf für 2021 und 2022 zugrunde. Bei der Aufstellung der vorgelegten Kollektenpläne wurden die 
Regeln der am 4. Mai 2017 durch die Kirchensynode verabschiedeten Kollektenordnung angewendet. 
 
Die Grundsätze für die Aufstellung der Kollektenpläne wurden seinerzeit unter Beteiligung von Mitgliedern 
des Unterausschusses für Kollekten aus dem damaligen Diakonieausschuss und dem Ausschuss für 
Mission und Ökumene erarbeitet. 
Demnach werden die Kollektenpläne jeweils gemeinsam für zwei Jahre vorgelegt und durch die Kirchen-
synode verabschiedet. Dies bringt für die Kollektenempfänger im Blick auf ihre finanzielle Planung größe-
re Sicherheit und die Möglichkeit, sich frühzeitig auf Veränderungen einzustellen. 
 
2. Verbindliche Kollekten und Wahlpflichtkollekten 
 
Im Jahr 2021 werden 29 Pflichtkollekten erbeten. Zusätzlich wird ein Sonntag (18. April 2019) für Kollek-
ten reserviert, die in einem Zusammenhang mit den Aktivitäten des Wormser Reformationsjubiläums 
stehen. Die sich daraus ergebenden Kollektenzwecke werden in den Kirchengemeinden festgelegt und 
direkt an die Empfängerorganisation(en) weitergeleitet soweit sie nicht für besondere Aktivitäten in Zu-
sammenhang mit dem Reformationsjubiläum in der eigenen Gemeinde eingesetzt werden sollen. Im Jahr 
2022 werden, wie in den zurückliegenden Jahren, 30 Pflichtkollekten erbeten. 

Die Aufnahme von Wahlpflichtkollekten und geteilten Pflichtkollekten hat sich bewährt und soll auch in 
den Jahren 2021 und 2022 weitergeführt werden. Insgesamt werden in den Jahren 2021 und 2022 zwölf 
unterschiedliche Kollektenzwecke als Wahlpflichtkollekten ausgewiesen. Hinzu kommen sechs Kollekten-
zwecke, die als geteilte Pflichtkollekte den Kollektenempfängern zu gleichen Teilen zugehen.  
 
3. Jährlich wiederkehrende Kollekten 
 
Als hoher Bestandteil der jährlichen Kollektenpläne werden nach Verabredungen der Vorjahre folgende 
fünf Kollekten angesehen: Die drei von der EKD als verbindlich für die Gliedkirchen vorgeschriebenen 
Kollekten sowie die zwei Kollekten für Brot für die Welt: 
 

1. Für das Diakonische Werk der EKD  
2. Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben (EKD)  
3. Für die Ökumene und Auslandsarbeit (EKD)  
4. Für “Brot für die Welt“ (DW der EKD) (Erntedankfest) 
5. Für “Brot für die Welt“ (DW der EKD) (Heiligabend)  

 
4. Anträge auf Aufnahme in den Kollektenplan 
 
Im Amtsblatt der EKHN für den Monat März 2019 wurde eine Ausschreibung mit der Aufforderung zur 
Bewerbung für die Aufnahme in den Kollektenplan 2021/2022 veröffentlicht. Ziel der Ausschreibung ist 
es, die Kollektenpläne im Sinne einer größeren Vielfalt der Kollektenzwecke weiterzuentwickeln sowie 
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mehr Transparenz und Chancengleichheit zu schaffen. Durch die Ausschreibung wird die Möglichkeit 
geschaffen, auch andere und neue Aufgabengebiete durch Kollektenmittel zu unterstützen.  

 
Außer langjährigen Kollektenempfängern haben sich vier neue Träger bzw. Projekte beworben. Gemäß 
der Ausschreibung sollten folgende Kriterien für die Aufnahme in den Kollektenplan entscheidend sein: 

− Der/die Kollektenempfänger*in soll einen Bezug zum Gebiet der EKHN haben, bzw. Anliegen 
kirchlicher/diakonischer Arbeit aufgreifen. 

− Die Projekte und Aufgaben sollen eine gesamtkirchliche Bedeutung und Ausstrahlung haben. 
− Empfänger*innen von Zuweisungen aus dem Haushalt der EKHN können für bestimmte Projekte, 

die nicht durch Haushaltsmittel finanziert werden, Kollektenmittel erhalten. 
− Die Kollekte soll vorwiegend der Finanzierung von Sachkosten dienen. 
− Kollektenmittel sind Zuschüsse, die eine Eigenfinanzierung und/oder Drittmittel voraussetzen. In 

der Regel werden Projekte zu höchstens 50 % der Gesamtkosten durch Kollektenmittel gefördert. 
 
Die Anträge wurden durch die AG Kollektenplan anhand der veröffentlichten Kriterien beraten und aus-
gewählt. 
Nach dem Ergebnis der Beratungen waren die Kriterien zur Aufnahme in den Kollektenplan in allen An-
trägen ausreichend erfüllt. 
 
Außer langjährigen Kollektenempfängern haben sich vier neue Träger bzw. Projekte beworben.  
 
Hieraus wurden folgende Kollektenzwecke in den Kollektenplan für das Jahr 2021 aufgenommen: 

− Stiftungsfonds DiaKids 
− Verein „Christliches Lebenshaus Osterfeld“ 
− Landgräfliche Stiftung von 1721 

  
Folgende Kollektenzwecke wurden in den Kollektenplan für das Jahr 2022 aufgenommen: 

− Trauerseelsorge 
 
Folgende Anträge wurden nicht in die Kollektenpläne aufgenommen: 

− Kindernothilfe e.V. 

Begründung: Bei dem Zweck des Kollektenempfängers fehlt der explizite Bezug zum Gebiet der 
EKHN. In Konkurrenz zu anderen Kollektenzwecken konnte sich dieser Antrag daher nicht 
durchsetzen. 

− Frankfurter Diakonissenhaus  

Begründung: In Anbetracht der Vielfalt der Anträge konnte sich dieser Antrag nicht durchsetzen. 
Daher hat die AG Kollektenplan beschlossen, diesen Zweck für den Kollektenplan 2021/2022 
pausieren zu lassen. 

− Hessischer Diakonieverein 

Begründung: In Anbetracht der Vielfalt der Anträge konnte sich dieser Antrag nicht durchsetzen. 
Daher hat die AG Kollektenplan beschlossen, diesen Zweck für den Kollektenplan 2021/2022 
pausieren zu lassen. 
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5. Verteilung der verbindliche Kollekten 
 
Die Verteilung der verbindlichen Kollekten auf Sonn- und Feiertage in den Jahren 2021 und 2022 ist in 
der Anlage 1 dargestellt. Die Kollekten wurden durch farbige Kennzeichnung den jeweiligen Handlungs-
feldern zugeordnet. 
Eine Darstellung der Verteilung der Kollekten in den Jahren 2011 bis 2020 ist der Anlage 2 zu entneh-
men. Für die Jahre 2011 bis 2018 sind die Kollektenergebnisse jeweils vermerkt. 
 
6. Vorrangig gekennzeichnete Kollekten 

 
Wie in § 3 Abs. 1, S. 3 der zum 1. Januar 2019 in Kraft tretenden neuen Kollektenordnung vom 4. Mai 
2017 vorgesehen, können von den verbindlichen Kollekten künftig bis zu acht als vorrangig gekennzeich-
net werden. Sie werden, soweit an dem betreffenden Sonn- oder Festtag kein Gottesdienst gefeiert wird, 
in dem vorausgehenden oder darauf folgenden Gottesdienst erbeten.  

Folgende Kollektenzwecke wurden von der AG Kollektenplan als vorrangige Kollekten gekennzeichnet: 

− Für Flüchtlinge und Asylsuchende (Diakonie Hessen) 

− Für die Wohnungsnotfallhilfen (Diakonie Hessen) 

− Für die Sozial- und Friedensarbeit in Israel bzw. Für die christlich jüdische Verständigung  

− Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in Gemeinden, Dekanaten und Jugendwerken 

− Für die kirchenmusikalische Arbeit in der EKHN 

− Für Hoffnung für Osteuropa sowie Für Zeichen der Hoffnung 

− Für Brot für die Welt (Erntedank) 

− Für Brot für die Welt (Heiliger Abend) 

 

7. Besonderheiten 
 
Folgende Kollekten werden als gemeinsame Kollekte erhoben und sollen je zur Hälfte an beide Emp-
fänger abgeführt werden: 
 

− Hoffnung für Osteuropa und Zeichen der Hoffnung an Okuli (07.03.2021) und Invocavit 
(06.03.2022) 

− Evangelische Frauen in Hessen und Nassau und FIM – Frauenrecht ist Menschenrecht e.V. am 
2. Sonntag im Advent  
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8. Beteiligte Gremien 
 
An der Vorbereitung der Kollektenpläne war gemäß einer synodalen Absprache die AG Kollektenplan 
beteiligt, die für die Dauer der Legislaturperiode der Zwölften Kirchensynode aus sechs Mitgliedern der 
synodalen Ausschüsse besteht.  
 
Folgende Ausschüsse sind in der AG Kollektenplan vertreten: 
 

− Diakonie und Gesellschaftliche Verantwortung (Herr Eller, Herr Pfr. Heidrich, Frau Schmidt-
Viertel) 

− Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliederorientierung (Herr Fried-
rich) 

− Ausschuss für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung (Frau Kögler) 
− Theologischer Ausschuss (Frau Sandforth) 
− Begleitung durch den Kirchensynodalvorstand (Frau Schreiber) 

 
 
 
 
 
Federführender Referent: OKR Schuster  
 
 
Anlage 1: Verteilung der verbindlichen Kollekten in den Jahren 2021 und 2022 

Anlage 2: Verteilung der verbindlichen Kollekten in den Jahren 2011 bis 2020 
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Anlage 1 zu Drucksache Nr. 73/19

1

Nr. Sonn- und Feiertage Zweckbestimmung 2021
Begründung/Art 

der Kollekte Nr. Sonn- und Feiertage Zweckbestimmung 2022
Begründung/Art 

der Kollekte
FH/
FR

Neujahrstag
01.01.2021

FH/
FR

Neujahrstag 
01.01.2022

1
FH/
FR

2. So. n. Weihnachten
03.01.2021

Für die Diakonie Deutschland 
(EKD)

jährliche zu 
erhebende 
Kollekte

1
FH/
FR

2. So. n. Weihnachten 
02.01.2022

Für die Diakonie Deutschland 
(EKD)

jährliche zu 
erhebende 
Kollekte

2
FH

1. So. n. Epiphanias
10.01.2021 Für die Inklusive Gemeidearbeit

jährlich 
alternierend

2
FH

1. So. n. Epiphanias
09.01.2022

Für den Arbeitslosenfonds der 
EKHN jährliche Kollekte

2. So. n. Epiphanias
17.01.2021

2. So. n. Epiphanias
16.01.2022

3

3. So. n. Epiphanias / 
Bibelsonntag
24.01.2021

Für die Frankfurter 
Bibelgesellschaft (Bibelwerk der 
EKHN)

jährliche Kollekte, 
traditioneller Platz 3

3. So. n. Epiphanias / 
Bibelsonntrag
23.01.2022

Für die Frankfurter 
Bibelgesellschaft (Bibelwerk der 
EKHN)

jährliche Kollekte, 
traditioneller Platz

Letzter So. n. Epiphanias
31.01.2021

Letzter So. n. Epiphanias
30.01.2022

4

4. Sonntag v. der 
Passionszeit
06.02.2022 Für die Hessische Lutherstiftung jährliche Kollekte
Septuagesimae
13.02.2022

4
Sexagesimae
07.02.2021 Für die Hessische Lutherstiftung jährliche Kollekte 5

Sexagesimae
20.02.2022

Jugendmigrationsdienste (Diakonie 
Hessen) jährliche Kollekte

Estomihi
14.02.2021 FR

Estomihi
27.02.2022

5
Invocavit
21.02.2021

Für den Arbeitslosenfonds der 
EKHN jährliche Kollekte 6

Invocavit
06.03.2022

Für die Aktion Hoffnung für 
Osteuropa 
sowie
Für die Initiative Polen-
Deutschland - Zeichen der 
Hoffnung

geteilte 
Pflichtkollekte

Reminiscere
28.02.2021

Reminiscere
13.03.2022

6
Okuli
07.03.2021

Für die Aktion Hoffnung für 
Osteuropa 
sowie
Für die Initiative Polen-
Deutschland - Zeichen der 
Hoffnung

geteilte 
Pflichtkollekte 7

Okuli
20.03.2022 Für die Notfallseelsorge

jährliche 
alternierend

Laetare
14.03.2021

Laetare
27.03.2022

a) Für den Stiftungsfonds DiaKids Wahlkollekte

b) Für die Stiftung "Für das Leben" Wahlkollekte
Palmsonntag
28.03.2021

Palmsonntag
10.04.2022

FR
Gründonnerstag
01.04.2021

FH/
FR

Gründonnerstag
14.04.2022

8
FR

Karfreitag
02.04.2021

Für die sozial- und 
Friedensarbeit in Israel 

jährlich 
alternierend, 
traditioneller Platz

9
FH/
FR

Karfreitag
15.04.2022

Für die christlich-jüdische 
Verständigung 

jährlich 
alternierend, 
traditioneller Platz

9
FR

Ostersonntag
04.04.2021

Für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in Gemeinden, 
Dekanaten und Jugendwerken

jährliche Kollekte, 
traditioneller Platz

10
FH/
FR

Ostersonntag
17.04.2022

Für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in Gemeinden, 
Dekanaten und Jugendwerken

jährliche Kollekte, 
traditioneller Platz

FH/
FR

Ostermontag
05.04.2021

FH/
FR

Ostermontag
18.04.2022

FH/
FR

Quasimodogeniti
11.04.2021

11
FH/
FR

Quasimodogeniti
24.04.2022

Für Flüchtlinge und 
Asylsuchende (Diakonie Hessen) jährliche Kollekte

FH

Misericordias Domini
18.04.2021
500 Jahre Reichstag 
Worms

Misericoridias Domini
01.05.2022

Jubilate
25.04.2021

Jubilate
08.05.2022

Cantate
02.05.2021

Cantate
15.05.2022

Rogate
09.05.2021

Rogate
22.05.2022

Christi Himmelfahrt
13.05.2021

Christi Himmelfahrt
26.05.2022

10

Exaudi
16.05.2021
Ökumenischer Kirchentag 
Frankfurt

Für den Deutschen Ev.  
Kirchentag (DEKT) jährliche Kollekte Exaudi

29.05.2022

11
Pfingstsonntag
23.05.2021

Für die Arbeit des Ökumenischen 
Rates der Kirchen (ÖRK)

jährliche Kollekte, 
traditioneller Platz 12

Pfingstsonntag
05.06.2022

Für die Arbeit des Ökumenischen 
Rates der Kirchen (ÖRK)

jährliche Kollekte, 
traditioneller Platz

Pfingstmontag
24.05.2021

Pfingstmontag
06.06.2022

Kollektenplan 2021/2022 der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 
20222021

Judika
03.04.2022jährliche Kollekte 

Jugendmigrationsdienste 
(Diakonie Hessen)

Judika
21.03.20217 8
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2

Nr. Sonn- und Feiertage Zweckbestimmung 2021
Begründung/Art 

der Kollekte Nr. Sonn- und Feiertage Zweckbestimmung 2022
Begründung/Art 

der Kollekte

20222021

12
FR

Trinitatis
30.05.2021

Für die evangelische Weltmission 
(Missionswerke EMS und VEM) jährliche Kollekte 13

Trinitatis
12.06.2022

Für die evangelische Weltmission 
(Missionswerke EMS und VEM) jährliche Kollekte

13
1. So. n. Trinitatis
06.06.2021 Für die Gefängnisseelsorge

jährlich 
alternierend

1. So.n. Trinitais
19.06.2022

2. So. n. Trinitatis
13.06.2021
Kirchenvorstandswahl 14

2. So. n. Trinitatis
26.06.2022 Für die Arbeit der Diakonie Hessen jährliche Kollekte

14
3. So. n. Trinitatis
20.06.2021

Für die Arbeit der Diakonie 
Hessen jährliche Kollekte

3. So. n. Trinitatis
03.07.2022

a) CHRISTEN HELFEN Wahlkollekte
b) Ev. Verein für 
Jugendsozialarbeit in FFM Wahlkollekte
c) Verein „Christliches 
Lebenshaus Osterfeld“ Wahlkollekte
d) Landgräfliche Stiftung von 
1721 Wahlkollekte

5. So. n. Trinitatis
04.07.2021 15

5. So. n. Trinitatis
17.07.2022

Für die Einzelfallhilfen der 
regionalen Diakonischen Werke 
(Diakonie Hessen) jährliche Kollekte

16
6. So. n. Trinitatis
11.07.2021

Für die Ökumene und 
Auslandsarbeit (EKD)

jährliche zu 
erhebende 
Kollekte

6. So. n. Trinitatis
24.07.2022

7. So. n. Trinitatis
18.07.2021

16
FH/
FR

7. So. n. Trinitatis
31.07.2022

Für die Ökumene und 
Auslandsarbeit (EKD)

jährliche zu 
erhebende 
Kollekte

a) Für den Stiftungsfonds DiaKids Wahlkollekte
b) Für die Stiftung "Für das 
Leben" Wahlkollekte

FH/
FR

9. So. n. Trinitatis
01.08.2021

17
FH/
FR

9. So. n. Trinitatis
14.08.2022

Für den Deutschen Ev.  Kirchentag 
(DEKT) jährliche Kollekte

FH/
FR

10. So. n. Trinitatis / 
Israelsonntag
08.08.2021

FH/
FR

10. So. n. Trinitatis/ 
Israelsonntag
21.08.2022

18
FH/
FR

11. So. n. Trinitatis
15.08.2021

Für besondere gesamtkirchliche 
Aufgaben (EKD)

jährliche zu 
erhebende 
Kollekte

18
FH/
FR

11. So. n. Trinitatis
28.08.2022

Für besondere gesamtkirchliche 
Aufgaben (EKD)

jährliche zu 
erhebende 
Kollekte

FH/
FR

12. So. n. Trinitatis
22.08.2021

FH/
FR

12. So. n. Trinitatis
04.09.2022

FH/
FR

13. So. n. Trinitatis / 
Diakoniesonntag
29.08.2021 19

13. So. n. Trinitatis 
11.09.2022

Für die Wohnungsnotfallhilfen 
(Diakonie Hessen) jährliche Kollekte

a) Für die AG Trauerseelsorge Wahlkollekte
b) Für das Posaunenwerk 
   der EKHN Wahlkollekte

15. So. n. Trinitatis
12.09.2021
Einführung neuer KV

15. So. n. Trinitatis / 
Diakoniesonntag
25.09.2022

20
16. So. n. Trinitatis 
19.09.2021

Für die Einzelfallhilfen der 
regionalen Diakonischen Werke 
(Diakonie Hessen) jährliche Kollekte 21

16. So. n. Trinitatis / 
Erntedank
02.10.2022

Für "Brot für die Welt" (Diakonie 
Deutschland)

feststehende 
Kollekte, 
traditioneller Platz

17. So. n. Trinitatis
26.09.2021 22

17. So. n. Trinitatis
09.10.2022

Für die Tafelarbeit (Diakonie 
Hessen) alle zwei Jahre

21

18. So. n. Trinitatis / 
Erntedank
03.10.2021

Für "Brot für die Welt" 
(Diakonie Deutschland)

feststehende 
Kollekte, 
traditioneller Platz

18. So. n. Trinitatis
16.10.2022

a) Für die Stiftung Nieder-
Ramstädter Diakonie Wahlkollekte

b) Für die Adalbert Pauly-Stiftung Wahlkollekte
c) Für die Stiftung Scheuern Wahlkollekte
d) Für Arbeit und Qualifizierung Wahlkollekte

FH/
FR

20. So. n. Trinitatis
17.10.2021

23
FH/
FR

20. So. n. Trinitatis
30.10.2022

FH/
FR

21. So. n. Trinitatis
24.10.2021

23
Reformationstag
31.10.2021

Für das Gustav-Adolf-Werk der 
EKHN alle zwei Jahre 24

Reformationstag
31.10.2022 Für die Deutsche Bibelgesellschaft alle zwei Jahre

Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
07.11.2021

Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
06.11.2022

24

Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres / 
Volkstrauertag
14.11.2021

Für Flüchtlinge und 
Asylsuchende (Diakonie 
Hessen) jährliche Kollekte 25

Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres / 
Volkstrauertag
13.11.2022

Für die Aktionsgemeinschaft Dienst 
für den Frieden (AGDF & ASF) alle zwei Jahre

Buß- und Bettag
17.11.2021

Buß- und Bettag
16.11.2022

25
Ewigkeitssonntag
21.11.2021 Für die AG Hospiz der EKHN  jährlich 26

Ewigkeitssonntag
20.11.2022 Für den Stiftungsfonds DiaDem jährliche Kollekte

1. Sonntag im Advent
28.11.2021

1. Sonntag im Advent
27.11.2022

8. So. n. Trinitatis
07.08.2022

19

FH/
FR

14. So. n. Trinitatis
18.09.2022

22
19. So. n. Trinitatis
23.10.2022

4. So. n. Trinitatis
27.06.2021

17
FH/
FR

8. So. n. Trinitatis
25.07.2021

14. So. n. Trinitatis
05.09.2021
Einführung neuer KV 20 Für die  Telefonseelsorge

jährlich 
alternierend

4. So. n. Trinitatis
10.07.202215

FRjährliche KollekteFür den Stiftungsfonds DiaDem
19. So. n. Trinitatis
10.10.2021
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Nr. Sonn- und Feiertage Zweckbestimmung 2021
Begründung/Art 

der Kollekte Nr. Sonn- und Feiertage Zweckbestimmung 2022
Begründung/Art 

der Kollekte

20222021

26
2. Sonntag im Advent 
05.12.2021

Für die Evang. Frauen in Hessen 
und Nassau e.V. sowie 
Für die FIM - Frauenrecht ist 
Menschenrecht e.V. 

geteilte 
Pflichtkollekte 27

2. Sonntag im Advent
04.12.2022

Für die Evang. Frauen in Hessen 
und Nassau e.V. sowie 
Für die FIM - Frauenrecht ist 
Menschenrecht e.V. 

geteilte 
Pflichtkollekte

27
3. Sonntag im Advent
12.12.2021

Für die Kirchenmusikalische 
Arbeit in der EKHN jährliche Kollekte 28

3. Sonntag im Advent
11.12.2022

Für die Kirchenmusikalische 
Arbeit in der EKHN jährliche Kollekte

28
4. Sonntag im Advent
19.12.2021

Für die Wohnungsnotfallhilfen 
(Diakonie Hessen) jährliche Kollekte 29

4. Sonntag im Advent
18.12.2022 Für die AG Hospiz der EKHN jährlich 

29
FH/
FR

Heiliger Abend
24.12.2021

Für "Brot für die Welt" 
(Diakonie Deutschland)

feststehende 
Kollekte, 
traditioneller Platz

30
FH/
FR

Heiliger Abend
24.12.2022

Für "Brot für die Welt" (Diakonie 
Deutschland)

feststehende 
Kollekte, 
traditioneller Platz

FH/
FR

1. Weihnachtstag
25.12.2021

FH/
FR

1. Weihnachtstag
25.12.2022

FH/
FR

2. Weihnachtstag
26.12.2021

FH/
FR

2. Weihnachtstag
26.12.2022

FH/
FR

Silvester
31.12.2021

FH/
FR

Silvester
31.12.2022

Handlungsfeld Diakonie und Gesellschaftliche Verantwortung

FH Sonntage in den Schulferien im Bundesland Hessen
FR Sonntage in den Schulferien im Bundesland Rheinland-Pfalz
Kursiv
Fett vorrangig gekennzeichnete Kollekten Stand: 03.09.2019

Handlungsfeld Seelsorge und Beratung 
Handlungsfeld Verkündigung

neu Aufgenommene Kollektenzwecke

Legende:
Handlungsfeld Ökumene
Handlungsfeld Bildung
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1

Nr. Sonn- und Feiertage 2011 Ergebnis Nr. Sonn- und Feiertage 2012 Ergebnis

Neujahrstag
01.01.2011

Neujahrstag
01.01.2012

1
1. So. n. Weihnachten
02.01.2011

Für die Hilfe für Menschen mit 
psychischer Erkrankung (DWHN) 56.078,84 €

Epiphanias
06.01.2011

Epiphanias
06.01.2012

1. So. n. Epiphanias
09.01.2011 1

1. So. n. Epiphanias
08.01.2012 Für die Deutsche Bibelgesellschaft 62.010,55 €

2
2. So. n. Epiphanias
16.01.2011

Für die Ökumene und Auslandsarbeit 
(EKD) 69.803,42 € 2

2. So. n. Epiphanias
15.01.2012

Für die Abeit mit Menschen mit 
Behinderung (DWHN) 78.723,08 €

3. So. n. Epiphanias
23.01.2011

3. So. n. Epiphanias
22.01.2012

3
4. So. n. Epiphanias
30.01.2011

Für die Frankfurter Bibelgesellschaft 
(Bibelwerk der EKHN) 65.458,30 €

5. So. n. Epiphanias
06.02.2011

4
Letzter So. n. Epiphanias
13.02.2011

Für kirchliche Arbeitslosenprojekte 
(DWHN) 76.372,75 € 3

Letzter So. n. Epiphanias
29.01.2012

Für die Frankfurter Bibelgesellschaft
(Bibelwerk der EKHN) 67.039,33 €

5
Septuagesimae
20.02.2011

Für das "Haus der Stille" - 
Waldhof Elgershausen (Initiative 
zur Förderung geistlichen Lebens 
in der EKHN e.V.) 69.285,78 €

Septuagesimae
05.02.2012

Sexagesimae
27.02.2011 4

Sexagesimae
12.02.2012 Für die Suchtkrankenhilfe (DWHN) 67.515,33 €

Estomihi
06.03.2011

Estomihi
19.02.2012

a) Für den Ev. Bund Hessen und Nassa  32.693,55 €
b) Für den Fonds zur Überwindung 
    von Fremdenfeindlichkeit 38.199,95 €

Reminiscere
20.03.2011

Reminiscere
04.03.2012

7
Okuli
27.03.2011

Für besondere gesamtkirchliche
Aufgaben (EKD) 70.111,73 € 6

Okuli
11.03.2012

Für das Diakonische Werk 
der EKD 74.391,02 €

Kollektenplan 2011/2012 der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

6
Invocavit
13.03.2011 Für die Stifung "Für das Leben" 78.353,52 €

Invocavit
26.02.20125
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Nr. Sonn- und Feiertage 2011 Ergebnis Nr. Sonn- und Feiertage 2012 Ergebnis

Laetara
03.04.2011

Laetare
18.03.2012

8
Judika
10.04.2011 Für die Gefängnisseelsorge 79.029,55 € 7

Judika
25.03.2012

Für besondere gesamtkirchliche 
Aufgaben (EKD) 77.386,56 €

Palmsonntag
17.04.2011 8

Palmsonntag
01.04.2012

Für Jugendmigration, Aussiedler, 
Flüchtlinge und Asylsuchende 
(DWHN) 95.270,18 €

Gründonnerstag
21.04.2011

Gründonnerstag
05.04.2012

9
Karfreitag
22.04.2011

Für die christliche-jüdische 
Verständigung 126.694,31 € 9

Karfreitag
06.04.2012

Für die Sozial- und Friedensarbeit 
in Israel 134.319,17 €

10
Ostersonntag
24.04.2011

Für die Kinder- und Jugendarbeit in 
Gemeinden, Dekanaten und 
Jugendwerken 78.787,57 € 10

Ostersonntag
08.04.2012

Für die Kinder- und Jugendarbeit
in Gemeinden, Dekanaten und 
Jugendwerken 72.470,39 €

Ostermontag
24.04.2011

Ostermontag
09.04.2012

a) Für die Hessische Lutherstiftung 36.214,96 €
b) Für die Aktion "Hoffnung für  
    Osteuropa" 20.893,39 €

12
Misericordias Domini
08.05.2011

Für die Kinder- und Familienerholung 
(DWHN) 85.280,79 € a) Für die Stiftung "Für das Leben" 63.190,96 €

b) Für das Gustav-Adolf-Werkes 22.750,33 €
Jubilate
15.05.2011

Jubilate
29.04.2012

13
Cantate
22.05.2011

Für die kirchenmusikalische Arbeit in 
der EKHN 99.793,95 € 12

Cantate
06.05.2012

Für die kirchenmusikalische Arbeit in 
der EKHN 101.370,97 €

Rogate
29.05.2011

Rogate
13.05.2012

14
Christi Himmelfahrt
02.06.2011

Für die Evangelische Weltmission 
(Missionswerk EMS und VEM) 55.564,11 € 13

Christi Himmelfahrt
17.05.2012

Für die Evangelische Weltmission 
(Missionswerke EMS und VEM) 57.091,77 €

Exaudi
05.06.2011

Exaudi
20.05.2012

15
Pfingstsonntag
12.06.2011

Für den Ökumenischen Rat der 
Kirchen (ÖRK) 100.545,82 € 14

Pfingstsonntag
27.05.2012

Für den Ökumenischen Rat der 
Kirchen (ÖRK) 97.165,28 €

Pfingstmontag
13.06.2011

Pfingstmontag
28.05.2012

11

11
Misericordias Domini
22.04.2012

Quasimodogeniti
01.05.2011

Quasimodogeniti
15.04.2012
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Nr. Sonn- und Feiertage 2011 Ergebnis Nr. Sonn- und Feiertage 2012 Ergebnis
Trinitatis
19.06.2011

Trinitatis
03.06.2012

Johannistag
24.06.2011 15

1. So. n. Trinitatis 
10.06.2012

Für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag (DEKT) 70.145,22 €

16
1. So. n. Trinitatis
26.06.2011

Für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag (DEKT) 63.659,04 €

2. So. n. Trinitatis
17.06.2012

a) 1.) Für die Stiftung Scheuern
    2.) Für die Nieder- Rämstädter
         Diakonie
    3.) Für die Adalbert-Pauly-Stiftung
    4.) Textilwerkstatt am  
         Elisabethenstift gGmbH

  1.)  30.622,70 €
    2.)  23.240.88 €

    3.)   6.532,69 €
   4.)   8.083,45 €

b) Für "Kirchen helfen Kirchen" 18.031,69 €

17
3. So. n. Trinitatis
10.07.2011 Für die Suchtkrankenhilfe (DWHN) 63.574,67 €

3. So. n. Trinitatis
24.06.2012

4. So. n. Trinitatis
17.07.2011

4. So. n. Trinitatis
01.07.2012

18
5. So. n. Trinitatis
24.07.2011 Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 59.703,66 € 17

5. So. n. Trinitatis
08.07.2012 Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 62.462,33 €

6. So. n. Trinitatis
31.07.2011

6. So. n. Trinitatis
15.07.2012

19
7. So. n. Trinitatis
07.08.2011 Für das Diakonische Werk der EKD 77.835,34 € 18

7. So. n. Trinitatis
22.07.2012

Für die Ökumene und Auslandsarbeit 
(EKD) 56.075,37 €

8. So. n. Trininitatis
14.08.2011

8. So. n. Trinitatis
29.07.2012

20
9. So. n. Trinitatis
21.08.2011

Für Jugendmigration, Aussiedler, 
Flüchtlinge und Asylsuchende 
(DWHN) 79.352,50 € 19

9. So. n. Trinitatis
05.08.2012

Für den Stifungsfonds "DiaDem-
Hilfe für demenzkranke Menschen" 70.739,51 €

10. So. n. Trinitatis
28.08.2011 20

10. So. n. Trinitatis
12.08.2012

Für die Aktionsgemeinschaft 
"Dienst für den Frieden" (AGDF & 
ASF) 72.465,80 €

a) Für "Zeichen der Hoffnung - 
    Znaki Nadziei" a) 30.805,63 €

b) Für die Evangelische Weltmission
   (Missionswerk VEM und EMS)

b) 44.033,44 €
21

11. So. n. Trinitatis
04.09.2011

2. So. n. Trinitatis
03.07.2011

11. So. n. Trinitatis
19.08.2012

16
Johannistag
24.06.2012
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Nr. Sonn- und Feiertage 2011 Ergebnis Nr. Sonn- und Feiertage 2012 Ergebnis

22
12. So. n. Trinitatis
11.09.2011 Für die Deutsche Bibelgesellschaft 73.452,77 € 21

12. So. n. Trinitatis
26.08.2012

Für besondere Aufgaben: 
Einzelfallhilfe, Familien in Not u.a. 
(DWHN) 77.115,73 €

23
13. So. n. Trinitatis
18.09.2011

Für die Arbeit des Diakonischen
Werks (DWHN) 80.465,84 €

13. So. n. Trinitatis
02.09.2012

14. So. n. Trinitatis
25.09.2011 22

14. So. n. Trinitatis
09.09.2012

Für "Frauenrechte ist Menschenrecht" 
(FIM) 73.124,28 €

24
Erntedank
02.10.2011 Für "Brot für die Welt" (DW der EKD) 333.515,09 €

15. So. n. Trinitatis
02.10.2011 23

15. So. n. Trinitatis
16.09.2012

Für die Arbeit des Diakonischen Werk 
(DWHN) 74.139,14 €

25
16. So. n. Trinitatis
09.10.2011

Für besondere Aufgaben: 
Einzelfallhilfe, Familien in Not u.a. 
(DWHN) 63.530,28 €

16. So. n. Trinitatis
23.09.2012

17. So. n. Trinitatis
16.10.2011 24

17. So. n. Trinitatis
30.09.2012 Für "Brot für die Welt" (DW der EKD) 299.875,01 €

18. So. n. Trinitatis
23.10.2011

18. So. n. Trinitatis, 
Erntedankfest
07.10.2012

26
19. So. n. Trinitatis
30.10.2011 Für die Notfallseelsorge 94.756,96 € 25

19. So. n. Trinitatis
14.10.2012

Für die Kinder- und Familienerholung 
(DWHN) 71.257,35 €
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Nr. Sonn- und Feiertage 2011 Ergebnis Nr. Sonn- und Feiertage 2012 Ergebnis

Reformationstag
31.10.2011

20. So. n. Trinitatis
21.20.2012

Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
06.11.2011 26

21. So. n. Trinitatis
28.10.2012

Für die Aktion "Hoffnung für 
Osteuropa" 69.759,19 €

Reformationstag
31.10.2012
22. So. n. Trinitatis
04.11.2012

27

Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
11.11.2012

Für kirchliche Arbeitslosenprojekte
(DWHN) 72.887,11 €

27

Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
13.11.2011

Für die Aktionsgemeinschaft "Dienst 
für den Frieden" (AGDF & ASF) 78.679,93 €

Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
18.11.2012

Buß- und Bettag
16.11.2011

Buß- und Bettag
21.11.2012

a) Für die Arbeit der christlichen 
    Hospizinitiative 183.613,59 €
b) Für das "Haus der Stille" - 
_  Waldhof Elgershausen (Initiative
_  zur Förderung geistlichen 
_  Lebens in der EKHN e. V.) 34.056,20 €

1. Sonntag im Advent
27.11.2011

1. Sonntag im Advent
02.12.2012

29
2. Sonntag im Advent
04.12.2011

Für die Ev. Frauen in Hessen 
und Nassau e.V. 77.252,78 € 29

2. Sonntag im Advent
09.12.2012

Für die Ev. Frauen in Hessen und 
Nassau e.V. 65.523,77 €

3. Sonntag im Advent
11.12.2011

3. Sonntag im Advent
16.12.2012

4. Sonntag im Advent
18.12.2011

4. Sonntag im Advent
23.12.2013

30
Heiliger Abend
24.12.2011 Für "Brot für die Welt" (DW der EKD) 1.428.519,89 € 30

Heiliger Abend
24.12.2013 Für "Brot für die Welt" (DW der EKD) 1.510.399,44 €

1. Weihnachtstag
25.12.2011

1. Weihnachtstag
25.12.2012

2. Weihnachtstag
26.12.2011

2. Weihnachtstag
26.12.2012
1. So. n. Weihnachten
30.12.2012

Silvester
31.12.2011

Silvester
31.12.2012

Für den Stiftungfonds "DiaDem -
 Hilfe für Demenzkranke 
Menschen" 200.619,86 €

Ewigkeitssonntag
25.11.20122828

Ewigkeitssonntag
20.11.2011
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Nr. Sonn- und Feiertage 2013 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2014 Ergbnisse

Neujahrstag
01.01.2013

Neujahrstag
01.01.2014

a) Für das "Haus der Stille" - Waldhof 
Elgershausen (Initiative zur Förderung 
geistlichen Lebens in der EKHN e.V. ) 36.560,67 €

b) Für die "Aktion Hoffnung für 
_  Osteuropa" 28.211,49 €

1
Epiphanias
06.01.2013 Für die Suchtkrankenhilfe (DWHN) 62.783,16 €

Epiphanias
06.01.2014

2
1. So. n. Epiphanias
13.01.2013 Für die Notfallseelsorge 64.295,78 €

1. So. n. Epiphanias
12.01.2014

2
2. So. n. Epiphanias
19.01.214 Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 69.448,27 €

3
3. So. n. Epiphanias
26.01.2014

Für die Frankfurter Bibelgesellschaft 
(Bibelwerk der EKHN) 63.614,35 €

4. So. n. Epiphanias
02.02.2014

Letzter So. n. Epiphanias
20.01.2013 4

Letzter So. n. Epiphanias
09.02.2014 Für die Stiftung "Für das Leben" 71.097,69 €

3
Septuagesimae
27.01.2013

Für die Frankfurter Bibelgesellschaft 
(Bibelwerk der EKHN) 58.607,12 €

Septuagesimae
16.02.2014

Sexagesimae
03.02.2013 5

Sexagesimae
23.02.2014

Für die Ökumene und Auslandsarbeit 
(EKD) 68.460,20 €

4
Estomihi
10.02.2013

Für besondere gesamtkirchliche 
Aufgaben (EKD) 59.777,38 €

Estomihi
02.03.2014

Invocavit
17.02.2013 6

Invocavit
09.03.2014 Für den Ev. Bund Hessen und Nassau 66.764,65 €

5
Reminiscere
24.02.2013 Für die Gefängnisseelsorge 64.579,07 €

Reminiscere
16.03.2014

Okuli
03.03.2013 7

Okuli
23.03.2014

Für den Stiftungfonds "DiaDem - Hilfe 
für Demenzkranke Menschen" 82.598,08 €

6
Laetare
10.03.2013

Für die Ökumene und Auslandsarbeit 
(EKD) 72.022,37 €

Laetare
30.03.2014

Kollektenplan 2013/2014 der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau

2. So. n. Weihnachten
05.01.20141
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Nr. Sonn- und Feiertage 2013 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2014 Ergbnisse

Judika
17.03.2013 8

Judika
06.04.2014 Für die Deutsche Bibelgesellschaft 76.553,06 €

7
Palmsonntag
24.03.2013

Für kirchliche Arbeitslosenprojekte 
(DWHN) 89.555,89 €

Palmsonntag
13.04.2014

Gründonnerstag
28.03.2013

Gründonnerstag
17.04.2014

8
Karfreitag
29.03.2013

Für die christliche- jüdische 
Verständigung 134.273,86 € 9

Karfreitag
18.04.2014

Für die Sozial- und Friedensarbeit in 
Israel 123.848,76 €

9
Ostersonntag
31.03.2013

Für die Kinder- und Jugendarbeit in 
den Gemeinden, Dekanaten und 
Jugendwerken 71.749,20 € 10

Ostersonntag
20.04.2014

Für die Kinder- und Jugendarbeit in 
Gemeinden, Dekanaten und 
Jugendwerken 76.602,68 €

Ostermontag
01.04.2013

Ostermontag
21.04.2014

a) Für die Kinder- und 
_  Familienerholung (DWHN) 45.414,68 €

b) Für den Fonds zur Überwindung _    
    von Fremdenfeindlichkeit 16.305,06 €

10
Misericordias Domini
14.04.2013 Für das Diakonische Werk der EKD 75.923,28 €

Misericordias Domini
04.05.2014

Jubilate
21.04.2013

Jubilate
11.05.2014

11
Cantate
28.04.2013

Für die kirchenmusikalische Arbeit in 
der EKHN 99.093,87 € 12

Cantate
18.05.2014

Für die kirchenmusikalische Arbeit in
der EKHN 92.312,66 €

Rogate
05.05.2013

Rogate
25.05.2014

12
Christi Himmelfahrt
09.05.2013

Für die Evangelische Weltmission 
(Missionswerk EMS und VEM) 53.205,51 € 13

Christi Himmelfahrt
29.05.2014

Für die Evangelische Weltmission
(Missionswerke EMS und VEM) 61.579,42 €

Exaudi
12.05.2013

Exaudi
01.06.2014

13
Pfingstsonntag
19.05.2013

Für den Ökumenischen Rat der 
Kirchen (ÖRK) 105.737,29 € 14

Pfingstsonntag
08.06.2014

Für den Ökumenischen Rat der 
Kirchen (ÖRK) 95.310,36 €

Pfingstmontag
20.05.2013

Pfingstmontag
09.06.2014

14
Trinitatis
26.05.2013

Für besondere Aufgaben:
Einzelfallhilfe, Familien in Not u.a. 
(DWHN) 81.358,89 € 15

Trinitatis
15.06.2014

Für kirchliche Arbeitslosenprojekte 
(DWHN) 74.714,65 €

15
1. So. n. Trinitatis
02.06.2013

Für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag (DEKT) 63.831,62 € 16

1. So. n. Trinitatis
22.06.2014

Für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag (DEKT) 67.803,35 €

11
Quasimodogeniti
27.04.2014

Quasimodogeniti
07.04.2013
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Nr. Sonn- und Feiertage 2013 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2014 Ergbnisse
Johannistag
24.06.2014

2. So. n. Trinitatis
09.06.2013

2. So. n. Trinitatis
29.06.2014

4. So. n. Trinitatis
23.06.2013

4. So. n. Trinitatis
13.07.2014

Johannistag
24.06.2013

a) Für das Gustav-Adolf-Werk 25.651,72 €

17

b) 1.) Für die Stiftung Scheuern
    2.) Für die Nieder-Ramstädter
         Diakonie
    3.) Für die Adalbert-Pauly-Stiftung

1.) 25.950,07 €
2.) 24.829,18 €

3.)  4.358,19 €
6. So. n. Trinitatis
07.07.2013

6. So. n. Trinitatis
27.07.2014

a) für die Hessische Lutherstiftung 28.508,37 €
b) 1.) für das Frankfurter 
_      Diakonissenhaus
    2.) für den Hessischen 
        Diakonieverein

1.) 24.623,95 €

2.)  7.747,08 €

8. So. n. Trinitatis
21.07.2013

8. So. n. Trnitatis
10.08.2014

19
9. So. n. Trinitatis
28.07.2013 Für die Stifung "Für das Leben" 58.988,16 € 20

9. So. n. Trinitatis
17.08.2014

Für besondere gesamtkichliche 
Aufgaben (EKD) 62.129,20 €

20
10. So. n. Trinitatis
04.08.2013

Für "Zeichen der Hoffnung - Znaki 
Nadziei" 61.226,73 €

10. So. n. Trinitatis
24.08.2014

11. So. n. Trinitatis
11.08.2013 21

11. So. n. Trinitatis
31.08.2014

Für die Arbeit mit Menschen mit 
Behinderungen (DWHN) 66.358,99 €

16

7. So. n. Trinitatis
14.07.201318

18

19

77.212,28 €Für die Deutsche Bibelgesellschaft
5. So. n. Trinitatis
30.06.2013

5. So. n. Trinitatis
20.07.2014

66.607,90 €

Für Jugendmigration, Aussiedler, 
Flüchtlinge und Asylsuchende 
(DWHN)

7. So. n. Trinitatis
03.08.2014

78.520,87 €

Für die Hilfe für Menschen
mit psychischen Erkrankungen 
(DWHN)

3. So. n. Trinitatis
16.06.2013 Für die Suchtkrankenhilfe (DWHN) 74.776,66 €17

3. So. n. Trinitatis
06.07.2014
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Nr. Sonn- und Feiertage 2013 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2014 Ergbnisse

12. So. n. Trinitatis
18.08.2013

12. So. n. Trinitatis
07.09.2014

21
13. So. n. Trinitatis
25.08.2013

Für die Kinder- und Familienerholung
(DWHN) 86.641,20 €

13. So. n. Trinitatis
14.09.2014

14. So. n. Trinitatis
01.09.2013 22

14. So. n. Trinitatis
21.09.2014

Für die Arbeit des Diakonischen 
Werkes (DWHN) 80.511,61 €

22
15. So. n. Trinitatis
08.09.2013

Für das "Haus der Stille"- Waldhof 
Elgershausen (Initiative zur Förderung 
geistlichen Lebens in der EKHN e.V.) 69.320,35 €

15. So. n. Trinitatis
28.09.2014

23
16. So. n. Trinitatis
15.09.2013

Für die Arbeit des Diakonischen 
Werks (DWHN) 81.584,92 € 23

16. So. n. Trinitatis
Erntedank
05.10.2014 Für "Brot für die Welt" (DW der EKD) 311.918,73 €

17. So. n. Trinitatis
22.09.2013

17. So. n. Trinitatis
12.10.2014

18. So. n. Trinitatis
29.09.2013 24

18. So. n. Trinitatis
19.10.2014 Für das Diakonische Werk der EKD 73.039,06 €

24

19. So. n. Trinitatis
Erntedankfest 
06.10.2013 Für "Brot für die Welt" (DW der EKD) 300.655,01 €

19. So. n. Trinitatis
26.10.2014

Reformationstag
31.10.2014
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Nr. Sonn- und Feiertage 2013 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2014 Ergbnisse

20. So. n. Trinitatis
13.10.2013 25

20. So. n. Trinitatis
02.11.2014 Für die Notfallseelsorge 77.726,54 €

25
21. So. n. Trinitatis
20.10.2013 Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 66.731,31 €

22. So. n. Trinitatis
27.10.2013
Reformationstag
31.10.2013

26
23. So. n. Trinitatis
03.11.2013

Für Jugendmigration, Aussiedler, 
Flüchtlinge und Asylsuchende 
(DWHN) 78.529,39 €

27

Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
10.11.2013

Für die Aktion "Hoffnung für 
Osteuropa" 72.283,35 €

Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
09.11.2014

Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
17.11.2013 26

Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
16.11.2014

Für die Aktionsgemeinschaft "Dienst 
für den Frieden" (AGDF & ASF) 81.659,07 €

Buß- und Bettag
20.11.2013

Buß- und Bettag
19.11.2014

28
Ewigkeitssonntag
24.11.2013

Für den Stifungsfonds "DiaDem - Hilfe 
für demenzkranke Menschen" 206.862,74 € 27

Ewigkeitssonntag
23.11.2014

Für die Arbeit der christlichen 
Hospizinitiativen 196.176,14 €

1. Sonntag im Advent
01.12.2013

1. Sonntag im Advent 
30.11.2014

29
2. Sonntag im Advent
08.12.2013

Für die Ev. Frauen in Hessen und 
Nassau e.V. 75.498,35 € 28

2. Sonntag im Advent
07.12.2014

Für die Ev. Frauen in Hessen und 
Nassau e.V. 76.753,35 €

3. Sonntag im Advent
15.12.2013

3. Sonntag im Advent
14.12.2014

4. Sonntag im Advent
22.12.2013 29

4. Sonntag im Advent
21.12.2014

Für besondere Aufgaben: 
Einzelfallhilfe, 94.676,22 €

30
Heiliger Abend
24.12.2013 Für "Brot für die Welt" (DW der EKD) 1.496.686,19 € 30

Heiliger Abend
24.12.2014 Für "Brot für die Welt" (DW der EKD) 1.456.014,43 €

1. Weihnachtstag
25.12.2013

1. Weihnachtstag
25.12.2014  

2. Weihnachtstag
26.12.2013

2. Weihnachtstag
26.12.2014

1. So. n. Weihnachten
29.12.2013

1. So. n. Weihnachten
28.12.2014

Silvester
31.12.2013

Silvester
31.12.2014
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Nr. Sonn- und Feiertage 2015 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2016 Ergebnisse
Neujahrstag
1. So. n. Weihnachten 
01.01.2015

Neujahrstag
1. So. n. Weihnachten 
01.01.2016

1
2. So. n. Weihnachten
04.01.2015

Für die Suchtkrankenhilfe (Diakonie 
Hessen)                        48.850,24 € 1

2. So. n. Weihnachten
03.01.2016

Für den Christlichen Aids-Hilfsdienst 
e.V. 53.896,96 €

Epiphanias
06.01.2015

Epiphanias
06.01.2016

2
1. So. n. Epiphanias
11.01.2015

Für die Arbeitsgemeinschaft Hospiz in 
der EKHN 73.772,67 € 2

1. So. n. Epiphanias
10.01.2016 Für die Notfallseelsorge 69.759,20 €

2. So. n. Epiphanias
18.01.2015

3
Letzter So. n. Epiphanias
25.01.2015

Für die Frankfurter Bibelgesellschaft 
(Bibelwerk der EKHN) 70.484,82 €

letzter So. n. Epiphanias
17.01.2016

Septuagesimae
01.02.2015

Septuagesimae
24.01.2016

Sexagesimae
08.02.2015 3

Sexagesimae
31.01.2016

Für die Frankfurter Bibelgesellschaft 
(Bibelwerk der EKHN) 67.289,43 €

4
Estomihi
15.02.2015

Für besondere gesamtkirchliche 
Aufgaben (EKD) 63.732,76 € 4

Estomihi
07.02.2016

Für besondere gesamtkirchliche 
Aufgaben (EKD) 63.152,52 €

Invocavit
22.02.2015

Invocavit
14.02.2016

5
Reminiscere
01.03.2015 Für die Gefängnisseelsorge 71.274,59 € 5

Reminiscere
21.02.2016

Für den Fonds zur Überwindung von 
Fremdenfreindlichkeit (Diakonie 
Hessen) 73.733,03 €

Okuli
08.03.2015

Okuli
28.02.2016

6
Laetare
15.03.2015

Für die Ökumene und Auslandsarbeit 
(EKD) 73.639,89 € 6

Laetare
06.03.2016

Für die Ökumene und Auslandsarbeit 
(EKD) 73.821,24 €

7
Judika
22.03.2015

Einzelfallhilfe für Menschen in akuter 
Not (Diakonie Hessen) 86.330,15 € 7

Judika
13.03.2016

Für die Kinder- und Familienerholung 
(Diakonie Hessen) 78.773,48 €

Palmsonntag
29.03.2015

Palmsonntag
20.03.2016

Gündonnerstag
02.04.2015

Gründonnerstag
24.03.2016

Kollektenplan 2015/2016 der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
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Nr. Sonn- und Feiertage 2015 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2016 Ergebnisse

8
Karfreitag
03.04.2015

Für die christliche- jüdische 
Verständigung 125.769,47 € 8

Karfreitag 
25.03.2016

Für die Sozial- und Friedensarbeit in 
Israel 137.944,12 €

9
Ostersonntag
05.04.2015

Für die Kinder- und Jugendarbeit
in Gemeinden, Dekanaten und
Jugendwerken 72.414,69 € 9

Ostersonntag
27.03.2016

Für die Kinder- und Jugendarbeit
in Gemeinden, Dekanaten und
Jugendwerken 136.110,37 €

Ostermontag
06.04.2015

Ostermontag
28.03.2016

Quasimodogeniti
12.04.2015

Quasimodogeniti
03.04.2016

Misericordias Domini
19.04.2015

Misericordias Domini
10.04.2016

10
Jubilate 
26.04.2015 Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 113.390,45 €

Jubilate
17.04.2016

11
Cantate
03.05.2015

Für die Kirchenmusikalische Arbeit in 
der EKHN 88.306,40 € 10

Cantate
24.04.2016

Für die Kirchenmusikalische Arbeit in 
der EKHN 94.951,15 €

Rogate
10.05.2015 11

Rogate
01.05.2016 Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 82.945,63 €

12
Christi Himmelfahrt
14.05.2015

Für die Evangelische Weltmission 
(Missionswerk EMS und VEM) 58.442,28 € 12

Christi Himmelfahrt
05.05.2016

Für die Evangelische Weltmission 
(Missionswerk EMS und VEM) 64.222,02 €

Exaudi 
17.05.2015

Exaudi
08.05.2016

13
Pfingstsonntag
24.05.2015

Für den Ökumenischen Rat der 
Kirchen (ÖRK) 101.908,30 € 13

Pfingstsonntag
15.05.2016

Für den Ökumenischen Rat der 
Kirchen (ÖRK) 103.056,42 €

Pfingstmontag
25.05.2015

Pfingstmontag
16.05.2016

14
Trinitatis
31.05.2015

Für Jugendmigration, Aussiedler, 
Flüchtlinge und Asylsuchende 
(Diakonie Hessen) 90.616,60 € 14

Trinitatis 
22.05.2016

Für Jugendmigration, Aussiedler, 
Flüchtlinge und Asylsuchende 
(Diakonie Hessen) 95.008,33 €

15
1. So. n. Trinitatis
07.06.2015

Für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag (DEKT) 59.595,76 € 15

1. So. n. Trinitatis
29.05.2016

Für den Deutschen Evangelischen 
Kirchentag (DEKT) 68.926,47 €

2. So. n. Trinitatis
14.06.2015

2. So. n. Trinitatis
05.06.2016

a) Für die Stiftung Scheuern 29.092,02 €

b) Für die Nieder-Ramstädter 
    Diakonie 36.754,53 €

c) Für die Adalbert Pauly-Stiftung 7.451,54 €
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Nr. Sonn- und Feiertage 2015 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2016 Ergebnisse

d) Für den Hessischen Diakonieverein 6.406,49 €
4. So. n. Trinitatis
28.06.2015

4. So. n. Trinitatis
19.06.2016

17
5. So. n. Trinitatis
05.07.2015 Für das Diakonische Werk der EKD 67.874,89 € 17

5. So. n. Trinitatis
26.06.2016 Für das Diakonische Werk der EKD 76.591,95 €

6. So. n. Trinitatis
12.07.2015

6. So. nach Trinitatis
03.07.2016

18
7. So. n. Trinitatis
19.07.2015 Für die Stiftung "Für das Leben" 84.288,43 € 18

7. So. n. Trinitatis
10.07.2016 Für die Stiftung "Für das Leben" 80.676,47 €

8. So. n. Trinitatis
26.07.2015

8. So. n. Trinitatis
17.07.2016

19
9. So. n. Trinitatis
02.08.2015 Für die Hessische Lutherstiftung 60.897,05 € 19

9. So. n. Trinitatis
24.07.2016 Für die Deutsche Bibelgesellschaft 62.124,20 €

10. So. n. Trinitatis
09.08.2015 20

10. So. n. Trinitatis
31.07.2016

Für die Aktionsgemeinschaft "Dienst 
für den Frieden" (AGDF & ASF) 63.473,72 €

11. So. n. Trinitatis
16.08.2015

11. So. n. Trinitatis
07.08.2016

12. So. n. Trinitatis
23.08.2015

12. So. n. Trinitatis
14.08.2016

20
13. So. n. Trinitatis
30.08.2015 Für den Ev. Bund Hessen und Nassau 57.042,28 €

13. So. n. Trinitatis
21.08.2016

a) Für das "Haus der Stille" - 
    Waldhof Elgershausen (Initiative 
    zur Förderung geistlichen Lebens 
    in der EKHN e.V.) 46.693,49 €

a) Für das "Haus der Stille" - 
    Waldhof Elgershausen (Initiative 
     zur Förderung geistlichen Lebens 
     in der EKHN e.V.) 35.744,48 €

b) Für das Frankfurter 
    Diakonissenhaus 42.742,65 €

b) Für das Frankfurter 
    Diakonissenhaus 39.944,31 €21

3. So. n. Trinitatis
12.06.2016

21
15. So. n. Trinitatis
04.09.2016

15. So. n. Trinitatis
13.09.2015

14. So. n. Trinitatis
28.08.2016

16
3. So. n. Trinitatis
21.06.201516

14. So. n. Trinitatis 
06.09.2015

Für "Frauenrecht ist Menschenrecht 
e.V." (FIM) 78.901,62 €
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Nr. Sonn- und Feiertage 2015 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2016 Ergebnisse

22
16. So. n. Trinitatis
20.09.2015 Für die Arbeit des Diakonie Hessen 80.676,80 €

16. So. n. Trinitatis
11.09.2016

17. So. n. Trinitatis
27.09.2015 22

17. So. n. Trinitatis
18.09.2016 Für die Arbeit des Diakonie Hessen 78.036,51 €

23

18. So. n. Trinitatis / 
Erntedankfest
04.10.2015 Für Brot für die Welt (Diakonie EKD) 300.369,75 € 23

18. So. n. Trinitatis
25.09.2016

Für die Arbeit und Qualifizierung 
(Diakonie Hessen) 73.570,63 €

24
19. So. n. Trinitatis
11.10.2015 Für die Inklusive Gemeindearbeit 72.324,82 € 24

19. So. n. Trinitatis / 
Erntedankfest
02.10.2016 Für Brot für die Welt (Diakonie EKD) 309.962,71 €

20. So. n. Trinitatis
18.10.2015

20. So. n. Trinitatis
09.10.2016

a) Für die EpilepSie-Stiftung (Diakonie 
Hessen) 16.101,95 €

a) Für die Abeit mit Menschen mit   
    Behinderung (Diakonie Hessen) 27.664,97 €

b) Für Hilfe bei häuslicher Gewalt 
(Diakonie Hessen) 49.935,61 €

b) Für die Hilfe für Menschen mit  
    psychischer Erkrankung (Diakonie 
    Hessen) 46.767,46 €

Reformationstag
31.10.2015

a) Für das Gustav-Adolf-Werk 45.434,59 €

25 25
21. So. n. Trinitatis
16.10.2016

21. So. n. Trinitatis
25.10.2015
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b) Für "Kirchen helfen Kirchen" 31.618,02 €

23. So. n. Trinitatis
30.10.2016

Reformationstag
31.10.2016

a) Für das Gustav-Adolf-Werk 49.960,61 €

b) Für "Kirchen helfen Kirchen" 25.639,84 €

27

Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
15.11.2015

a) Für "Zeichen der Hoffnung - Znaki 
   Nadziei" 31.178,96 €

a) Für "Zeichen der Hoffnung - Znaki  
    Nadziei" 22.546,76 €

b) Für die "Aktion Hoffnung für 
   Osteuropa" 49.484,09 €

b) Für die Aktion "Hoffnung für
    Osteuropa" 53.376,66 €

Buß- und Bettag
18.11.2015

Buß- und Bettag
16.11.2016

28
Ewigkeitssonntag
22.11.2015

Für den Stifungsfonds
"DiaDem - Hilfe für demenzkranke 
Menschen" 206.488,60 € 28

Ewigkeitssonntag
20.11.2016

Für den Stifungsfonds
"DiaDem - Hilfe für demenzkranke 
Menschen" 198.573,68 €

1. Sonntag im Advent
29.11.2015

1. Sonntag im Advent 
27.11.2016

29
2. Sonntag im Advent
06.12.2015

Für die Ev. Frauen in Hessen und 
Nassau e.V. 86.005,24 € 29

2. Sonntag im Advent 
04.12.2016

Für die Ev. Frauen in Hessen und 
Nassau e.V. 77.487,68 €

3. Sonntag im Advent
13.12.2015

3. Sonntag im Advent
11.12.2016

4. Sonntag im Advent
20.12.2015

4. Sonntag im Advent 
18.12.2016

30
Heiligabend 
24.12.2015 Für "Brot für die Welt" (DW der EKD) 1.458.447,66 € 30

Heiligabend
24.12.2016 Für "Brot für die Welt" (DW der EKD) 1.489.474,84 €

1. Weihnachtstag
25.12.2015

1. Weihnachtstag
25.12.2016

2. Weihnachtstag
26.12.2015

2. Weihnachtstag
26.12.2016

1. So n. Weihnachten
27.12.2015
Silvester
31.12.2015

Silvester
 31.12.2016

Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
08.11.2015 26

Drittletzter Sonntag im 
Kirchenjahr
06.11.2016

27

22. So. n. Trinitatis
23.10.201626

22. So. n. Trinitatis
01.11.2015

Vorletzter Sonntag im 
Kirchenjahr
13.11.2016
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Nr. Sonn- und Feiertage 2017 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2018 Ergebnisse

Neujahrstag
01.01.2017

Neujahrstag
01.01.2018

Epiphanias
06.01.2017

Epiphanias
06.01.2018

a) Für "Krank auf der Straße"  
   (Wohnungslosenhilfe der Diakonie
    Hessen) 50.462,41 € 1

1. So. n. Epiphanias
07.01.2018 Für die Arbeit und Qualifizierung 58.989,03 €

b) Für die FIM - Frauenrecht ist 
    Menschrecht e.V. 10.534,46 €

2
2. So. n. Epiphanias
15.01.2017

Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben 
(EKD) 62.555,17 € 2

2. So. n. Epiphanias
14.01.2018 Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben (EKD) 61.954,75 €

3. So. n. Epiphanias
22.01.2017

3
4. So. n. Epiphanias
29.01.2017

Für die Frankfurter Bibelgesellschaft 
(Bibelwerk der EKHN) 63.364,75 €

Letzter Sonntag nach 
Epiphanias
05.02.2017

Letzter Sonntag nach 
Epiphanias
21.01.2018

4
Septuagesimae
12.02.2017 Für die Diakonie Deutschland 69.466,91 € 3

Septuagesimae 
28.01.2018

Für die Frankfurt Bibelgesellschaft (Bibelwerk der 
EKHN) 65.690,37 €

Sexagesimae
19.02.2017

Sexagesimae
04.02.2018

Estomihi
26.02.2017

Estomihi
11.02.2018

5
Invocavit
05.03.2017

Für die Suchtkrankenhilfe (Diakonie 
Hessen) 73.766,67 € 4

Invocavit
18.02.2018 Für die Tafelarbeit (Diakonie Hessen) 77.354,66 €

Reminiscere
12.03.2017

Reminiscere
25.02.2018

6
Okuli
19.03.2017 Für die AG Hospiz in der EKHN 87.968,04 € 5

Okuli
04.03.2018 Für die Notfallseelsorge 69.473,03 €

Laetara
26.03.2017

Laetare
11.03.2018

a) Für die Adalbert Pauly-Stiftung 11.956,86 €

1. So. n. Epiphanias
08.01.20171

    

Kollektenplan 2017/2018 der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
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Nr. Sonn- und Feiertage 2017 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2018 Ergebnisse

b) Für die Nieder-Ramstädter-Diakonie 29.768,07 €

c) Für das Frankfurter Diakonissenhaus 15.310,30 €

d) Für den Hessischen Diakonieverein 8.233,33 €
Palmsonntag
09.04.2017

Palmsonntag
25.03.2018

Gründonnerstag
13.04.2017

Gründonnerstag
29.03.2018

8
Karfreitag
14.04.2017 Für die Sozial- und Friedensarbeit in Israel 140.261,15 € 7

Karfreitag
30.03.2018 Für die christlich jüdische Verständigung 132.476,28 €

9
Ostersonntag
16.04.2017

Für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in Gemeinden, Dekanaten 
und Jugendwerken 158.857,51 € 8

Ostersonntag
01.04.2018

Für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in 
Gemeinde, Dekanaten und Jugendwerken 154.468,98 €

Ostermontag
17.04.2017

Ostermontag
02.04.2018

a) Für die AG Trauerseelsorge 39.221,40 €

b) Für die inklusive Gemeindearbeit 22.455,27 €

Misericordias Domini
30.04.2017

Misericordias Domini
15.04.2018

Jubilate
07.05.2017

Jubilate
22.04.2018

10
Cantate
14.05.2017

Für die kirchenmusikalische Arbeit in der 
EKHN 95.106,95 € 10

Cantate
29.04.2018 Für die kirchenmusikalische Arbeit in der EKHN 90.165,63 €

Rogate
21.05.2017 11

Rogate
06.05.2018

Für die Flüchtlinge und Jugendmigrationsdienste 
(Diakonie Hessen) 96.578,12 €

11
Christi Himmelfahrt
25.05.2017

Für die evangelische Weltmission 
(Missionswerke EMS und VEM) 58.808,15 € 12

Christi Himmelfahrt
10.05.2018

Für die evangelische Weltmission (Missionswerke EMS 
und VEM) 54.481,84 €

12
Exaudi
28.05.2017

Für den Deutschen evangelischen 
Kirchentag 72.220,05 €

Exaudi
13.05.2018

13
Pfingstsonntag
04.06.2017

Für die Arbeit des Ökumenischen Rates 
der Kirchen (ÖRK) 105.898,82 € 13

Pfingstsonntag
20.05.2018

Für die Arbeit des Ökumenischen Rates der Kirchen 
(ÖRK) 101.328,84 €

Pfingstmontag
05.06.2017

Pfingstmontag
21.05.2018

Für die Einzelfallhilfe für Flüchtlinge
Judika
02.04.20177 6

Judika
18.03.2018

Quasimodogeniti
08.04.20189

Quasimodogeniti
23.04.2017

75.885,28 €
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Nr. Sonn- und Feiertage 2017 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2018 Ergebnisse

a) Für das Haus der Stille 41.674,56 €

b) Für die Hessische Lutherstiftung 34.657,02 €
1. So. n. Trinitatis
18.06.2017

1. So. n. Trinitais
03.06.2018

15
2. So. n. Trinitatis
25.06.2017 Für die Deutsche Bibelgesellschaft 74.264,46 €

2. So. n. Trinitatis
10.06.2018

3. So. n. Trinitatis
02.07.2017 15

3. So. n. Trinitatis
17.06.2018 Für die Einzelfallhilfe der regionalen Diakonie 78.200,85 €

a) Für gemeindenahe 
   sozialpsychiatrische Angebote 41.981,41 €

b) Für die Hessische Lutherstiftung 24.823,83 €

5. So. n. Trinitatis
16.07.2017 16

5. So. n. Trinitatis
01.07.2018 Für den Deutschen Evangelischen Kirchentag (DEKT) 57.062,03 €

17
6. So. n. Trinitatis
23.07.2017 Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 56.778,91 €

6. So. n. Trinitatis
08.07.2018

7. So. n. Trinitatis
30.07.2017 17

7. So. n. Trinitatis
15.07.2018 Für die Ökumene und Auslandsarbeit (EKD) 55.744,40 €

18
8. So. n. Trinitatis
06.08.2017

Für die Ökumene und Auslandsarbeit 
(EKD) 60.050,47 €

8. So. n. Trinitatis
22.07.2018

9. So. n. Trinitatis
13.08.2017 18

9. So. n. Trinitatis
29.07.2018 Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 56.508,04 €

10. So. n. Trinitatis
20.08.2017

10. So. n. Trinitatis
05.08.2018

19
11. So. n. Trinitatis
27.08.2017

Für die Einzelfallhilfe der regionalen 
Diakonie (Diakonie Hessen) 77.979,12 € 19

11. So. n. Trinitatis
12.08.2018 Für die Einzelfallhilfe für Flüchtlinge (Diakonie Hessen) 81.474,79 €

a) Für die ökumenischen 
   Partnerschaften der    
   Kirchengemeinden/des 
   Dekanates/der Propstei 20.353,92 €

a) Für die ökumenischen Partnerschaften 
    der Kirchengemeinden/des 
    Dekanates/der Propstei 25.229,58 €

Trinitatis
27.05.20181414

Für den Evangelischen Bund in Hessen 
und Nassau

16

Trinitatis
11.06.2017

   

4. So. n. Trinitatis
09.07.2017

4. So. n. Trinitatis
24.06.2018

   

74.606,02 €
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Nr. Sonn- und Feiertage 2017 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2018 Ergebnisse

b) Für die Kindernothilfe e.V. 73.299,67 € b) Für die Christoffel Blindenmission e.V. 63.657,52 €

13. So. n. Trinitatis
10.09.2017

13. So. n. Trinitatis
26.08.2018

a) Für die Aktion Hoffnung für Osteuropa 46.705,59 €

b) Für die Iniative Polen-Dtld - 
    Zeichen der Hoffnung 24.682,52 €

15. So. n. Trinitatis 
24.09.2017

15. So. n. Trinitatis
09.09.2018

22
16. So. n. Trinitatis
01.10.2017

Für "Brot für die Welt" (Diakonie 
Deutschland) 297.443,98 € 22

16. So. n. Trinitatis
16.09.2018 Für die Arbeit der Diakonie Hessen 72.999,90 €

17. So. n. Trinitatis 
08.10.2017

17. So. n. Trinitatis
23.09.2018

23
18. So. n. Trinitatis
15.10.2017 Für die Gefängnisseelsorge 62.285,63 €

18. So. n. Trinitatis
30.09.2018

19. So. n. Trinitatis
22.10.2017 23

19. So. n. 
Trinitatis/Erntedank
07.10.2018 Für "Brot für die Welt" (Diakonie Deutschland) 267.163,22 €

14. So. n. Trinitatis
02.09.201821

14. So. n. Trinitatis
17.09.201721

20
12. So. n. Trinitatis
03.09.2017

12. So. n. Trinitatis
19.08.201820

Für die Arbeit der Diakonie Hessen 79.182,63 €
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Nr. Sonn- und Feiertage 2017 Ergebnisse Nr. Sonn- und Feiertage 2018 Ergebnisse

20. So. n. Trinitatis
29.10.2017

20. So. n. Trinitatis
14.10.2018

24
Reformationstag
31.10.2017 Für das Gustav-Adolf-Werk 165.348,31 €

25
21. So. n. Trinitatis
05.11.2017

Für die Flüchtlinge und 
Jugendmigrationsdienste (Diakonie 
Hessen) 70.553,11 € 24

21. So. n. Trinitatis
21.10.2018 Für Kirchen helfen Kirchen 76.793,35 €
22. So. n. Trinitatis
28.10.2018

Reformationstag
31.10.2018

25
23. So. n. Trinitatis
04.11.2018 Für die Diakonie Deutschland 72.717,79 €

Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
12.11.2017

Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
11.11.2018

a) Für die Aktion Hoffnung für 
    Osteuropa 45.886,44 €

b) Für die Initiative Polen-Dtld - Zeichen 
    der Hoffnung 31.544,78 €

Buß- und Bettag
22.11.2017

Buß- und Bettag
21.11.2018

27
Ewigkeitssonntag
26.11.2017

Für den Stiftungsfonds DiaDem - Hilfe für 
demenzkranke Menschen 207.174,70 € 27

Ewigkeitssonntag
25.11.2018

Für den Stiftungsfonds DiaDem - Hilfe für 
demenzkranke Menschen 204.514,21 €

1. Sonntag im Advent
03.12.2017

1. Sonntag im Advent
02.12.2018

28
2. Sonntag im Advent
10.12.2017

Für die Evangelischen Frauen in Hessen 
und Nassau e.V. 73.851,87 € 28

2. Sonntag im Advent
09.12.2018 Für die Evangelischen Frauen in Hessen und Nassau 67.012,74 €

3. Sonntag im Advent
17.12.2017

3. Sonntag im Advent
16.12.2018

29

4. Sonntag im 
Advent/Heiliger Abend
24.12.2017

Für "Brot für die Welt" (Diakonie 
Deutschland) 1.629.033,00 € 29

4. Sonntag im Advent
23.12.2018

Für "Wilkommen im Leben - Rund um 
Schwangerschaft und Geburt sowie Für die Stiftung 
"Für das Leben" 78.266,82 €

30
Heiliger Abend
24.12.2018 Für "Brot für die Welt" (Diakonie Deutschland) 1.540.619,50 €

1. Weihnachtstag
25.12.2017

1. Weihnachtstag
25.12.2018

2. Weihnachtstag
26.12.2017

2. Weihnachtstag
26.12.2018

1. So. n. Weihnachten
30.12.2018

Silvester
31.12.2017

Silvester 
31.12.2018

Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
19.11.2017

Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
18.11.2018

Für die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden 
(AGDF & ASF)26 26 74.510,36 €
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Nr. Sonn- und Feiertage 2019 Nr. Sonn- und Feiertage 2020

FH/FR
Neujahrstag
01.01.2019 FH/FR

Neujahrstag 
01.01.2020

1
FH/FR

2. So. n. Weihnachten 
05.01.2020

Für die Initiative Polen-Deutschland - 
Zeichen der Hoffnung

1
FH/FR

Epiphanias
06.01.2019

Für "Krank auf der Straße" 
(Wohnungslosenhilfe der Diakonie 
Hessen) sowie 
Für gemeindenahe sozialpsychatrische 
Angebote in der Diakonie Hessen FH/FR

Epiphanias 
06.01.2020

2
FH

1. So. n. Epiphanias
13.01.2019

Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben 
(EKD)

2
FH

1. So. n.Epiphanias
12.01.2020

Für besondere gesamtkirchliche Aufgaben 
(EKD)

2. So. n. Epiphanias
20.01.2019

2. So. n.Epiphanias
19.01.2020

3

3. So. n. Epiphanias / 
Bibelsonntag
27.01.2019

Für die Frankfurter Bibelgesellschaft 
(Bibelwerk der EKHN)

3

3. So. n. Epiphanias / 
Bibelsonntrag
26.01.2020

Für die Frankfurter Bibelgesellschaft 
(Bibelwerk der EKHN)

4. So. n. Epiphanias
03.02.2019

4
Letzter So. n. Epiphanias
10.02.2019

Für die Flüchtlinge und 
Jugendmigrationsdienste (Diakonie 
Hessen)

Letzter So. n. Epiphanias
02.02.2020

Septuagesimae
17.02.2019 4

Septuagesimae
09.02.2020

Für die Flüchtlinge und 
Jugendmigrationsdienste (Diakonie 
Hessen)

5
Sexagesimae
24.02.2019

Für die Aktion Hoffnung für Osteuropa 

Sexagesimae
16.02.2020

b) Für das Gustav-Adolf-Werk

6
Invocavit
10.03.2019

Für die AG Hospiz der EKHN Invocavit
01.03.2020

Reminiscere
17.03.2019 6

Reminiscere
08.03.2020

Für "Krank auf der Straße" 
(Wohnungslosenhilfe der Diakonie 
Hessen) sowie 
Für gemeindenahe sozialpsychiatrische 
Angebote der Diakonie Hessen

7
Okuli
24.03.2019

Für die Diakonie Deutschland Okuli
15.03.2020

Kollektenplan 2019/2020 der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

a) Für Kirchen helfen Kirchen
Estomihi
23.02.2020

FR
Estomihi
03.03.2019
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Nr. Sonn- und Feiertage 2019 Nr. Sonn- und Feiertage 2020

a) Für die AG Trauerseelsorge

b) Für das Posaunenwerk 
   der EKHN 

a) Für die Adalbert Pauly-Stiftung

b) Für die Stiftung "Für das Leben"

Palmsonntag
14.04.2019

Palmsonntag
05.04.2020

FH
Gründonnerstag
18.04.2019 FH/FR

Gründonnerstag
09.04.2020

9
FH/FR

Karfreitag
19.04.2019

Für die soziale- und Friedensarbeit in 
Israel 8

FH/FR
Karfreitag
10.04.2020 Für die christlich jüdische Verständigung 

10
FH/FR

Ostersonntag
21.04.2019

Für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in Gemeinden, Dekanaten 
und Jugendwerken

9
FH/FR

Ostersonntag
12.04.2020

Für die Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen in Gemeinden, Dekanaten 
und Jugendwerken

FH/FR
Ostermontag
22.04.2019 FH/FR

Ostermontag
13.04.2020

a) Für die Adalbert Pauly-Stiftung

b) Für die Stiftung "Für das Leben"

11
Misericordias
05.05.2019

Für die Einzelfallhilfe der regionalen 
Diakonie (Diakonie Hessen)

Misericoridias
26.04.2020

Jubilate
12.05.2019 11

Jubilate
03.05.2020 Für die Diakonie Deutschland

12
Cantate
19.05.2019

Für die Kirchenmusikalische Arbeit in der 
EKHN 12

Cantate
10.05.2020

Für die Kirchenmusikalische Arbeit in der 
EKHN 

Rogate
26.05.2019

Rogate
17.05.2020

13
Christi Himmelfahrt
30.05.2019

Für die evangelische Weltmission 
(Missionswerke EMS und VEM) 13

Christi Himmelfahrt
21.05.2020

Für die evangelische Weltmission 
(Missionswerke EMS und VEM)

Exaudi
02.06.2019

Exaudi
24.05.2020

14
Pfingstsonntag
09.06.2019

Für die Arbeit des Ökumenischen Rates 
der Kirchen (ÖRK) 14

Pfingstsonntag
31.05.2020

Für die Arbeit des Ökumenischen Rates 
der Kirchen (ÖRK)

Laetare
31.03.2019 7

Laetare
22.03.2020

8
Judika
07.04.2019

Judika
29.03.2020

FH/FR
Quasimodogeniti
28.04.2019

10
FH/FR

Quasimodogeniti
19.04.2020
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Nr. Sonn- und Feiertage 2019 Nr. Sonn- und Feiertage 2020
Pfingstmontag
10.06.2019

Pfingstmontag
01.06.2020

Trinitatis
16.06.2019

Trinitatis
07.06.2020

15
1. So. n. Trinitatis
23.06.2019

Für den Deutschen Ev.  Kirchentag (DEKT)
15

1. So.n. Trinitais
14.06.2020 Für den Deutschen Ev. Kirchentag (DEKT)

2. So. n. Trinitatis
30.06.2019

2. So. n. Trinitatis
21.06.2020

FH/FR
3. So. n. Trinitatis
07.07.2019 16

3. So. n. Trinitatis
28.06.2020 Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 

a) Für die Stiftung Scheuern 

b) Für die Stiftung Nieder-Ramstädter 
Diakonie 
c) Für den Hessischen Diakonieverein 

FH/FR
5. So. n. Trinitatis
21.07.2019

17
FH/FR

5. So. n. Trinitatis
12.07.2020

Für die Suchtkrankenhilfe (Diakonie 
Hessen)

FH/FR
6. So. n. Trinitatis
28.07.2019 FH/FR

6. So. n. Trinitatis
19.07.2020

17
FH/FR

7. So. n. Trinitatis
04.08.2019

Für die Ökumene und Auslandsarbeit 
(EKD)

18
FH/FR

7. So. n. Trinitatis
26.07.2020

Für die Ökumene und Auslandsarbeit 
(EKD)

FH/FR
8. So. n. Trinitatis
11.08.2019 FH/FR

8. So. n. Trinitatis
02.08.2020

a) Für die Stiftung "Christen Helfen"

b) Für den Evang. Verein für 
Jugendsozialarbeit in Frankfurt a.M. 

c) Für "Babybedenkzeit" der Diakonie 
Hessen 

16
FH/FR

4. So. n. Trinitatis
14.07.2019

4. So. n. Trinitatis
05.07.2020

18
9. So. n. Trinitatis
18.08.2019

Für die Einzelfallhilfe für Flüchtlinge 
(Diakonie Hessen)

19
FH/FR

9. So. n. Trinitatis
09.08.2020
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Nr. Sonn- und Feiertage 2019 Nr. Sonn- und Feiertage 2020
10. So. n. Trinitatis
25.08.2019 FH/FR

10. So. n. Trinitatis 
16.08.2020

a) Für das "Haus der Stille" sowie 

Für das Frankfurter Diakonissenhaus 

b) Für die "Stiftung zur Bewahrung 
kirchlicher Baudenkmäler in Dtld" (Stiftung 
KiBa)

12. So. n. Trinitatis
08.09.2019

12. So. n. Trinitatis
30.08.2020

20

13. So. n. Trinitatis / 
Diakoniesonntag
15.09.2019

Für die Arbeit der Diakonie Hessen 

21
13. So. n. Trinitatis 
06.09.2020

Für die Einzelfallhilfe der regionalen 
Diakonie (Diakonie Hessen)

a) Für den Evangelischen 
    Bund in Hessen und 
    Nassau 

14. So. n. Trinitatis
13.09.2020

b) Für das Posaunenwerk 
   der EKHN 

15. So. n. Trinitatis
29.09.2019 22

15. So. n. Trinitatis / 
Diakoniesonntag
20.09.2020 Für die Arbeit der Diakonie Hessen 

20
11. So. n. Trinitatis
23.08.2020

21
14. So. n. Trinitatis
22.09.2019

19
11. So. n. Trinitatis
01.09.2019

Für die Deutsche Bibelgesellschaft
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Nr. Sonn- und Feiertage 2019 Nr. Sonn- und Feiertage 2020
22

FH/FR

16. So. n. Trinitatis / 
Erntedank 
06.10.2019

Für "Brot für die Welt" (Diakonie 
Deutschland) 16. So. n. Trinitatis

27.09.2020

FH/FR
17. So. n. Trinitatis
13.10.2019 23

17. So. n. Trinitatis / 
Erntedank
04.10.2020

Für "Brot für die Welt" (Diakonie 
Deutschland)

23
18. So. n. Trinitatis
20.10.2019

Für den Arbeitslosenfonds der EKHN 

FH
18. So. n. Trinitatis
11.10.2020

19. So. n. Trinitatis
27.10.2019

24
FH/FR

19. So. n. Trinitatis
18.10.2020 Für die Notfallseelsorge

24
Reformationstag
31.10.2019

Für die Hessische Lutherstiftung

FR
20. So. n. Trinitatis
25.10.2020

25
20. So. n. Trinitatis
03.11.2019

Für die Gefängnisseelsorge

25
Reformationstag
31.10.2020 Für die Hessische Lutherstiftung 

26
21. So. n. Trinitatis
01.11.2020

Für die Einzelfallhilfe für Flüchtlinge 
(Diakonie Hessen)

26

Drittletzter Sonntag des 
Kirchenjahres
10.11.2019

Für die Suchtkrankenhilfe (Diakonie 
Hessen)

Drittletzter Sonntag im 
Kirchenjahr
08.11.2020

27

Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres / 
Volkstrauertag
17.11.2019

Für die Tafelarbeit (Diakonie Hessen) 
sowie 
Für die Arbeit und Qualifizierung 

27

Vorletzter Sonntag des 
Kirchenjahres / 
Volkstrauertag
15.11.2020

Für die Aktionsgemeinschaft Dienst für den 
Frieden (AGDF & ASF)

Buß- und Bettag
20.11.2019

Buß- und Bettag
18.11.2020

28
Ewigkeitssonntag
24.11.2019

Für den Stiftungsfonds DiaDem - Hilfe für 
demenzkranke Menschen 28

Ewigkeitssonntag
22.11.2020

Für den Stiftungsfonds DiaDem - Hilfe für 
demenzkranke Menschen

1. Sonntag im Advent
01.12.2019

1. Sonntag im Advent
29.11.2020

29
2. Sonntatg im Advent 
08.12.2019

Für die Evang. Frauen in Hessen und 
Nassau e.V. 29

2. Sonntag im Advent
06.12.2020

Für die Evang. Frauen in Hessen und 
Nassau e.V. sowie 

3. Sonntag im Advent
15.12.2019

3. Sonntag im Advent
13.12.2020

4. Sonntag im Advent
22.12.2019

4. Sonntag im Advent
20.12.2020

30
FH/FR

Heiliger Abend
24.12.2019

Für "Brot für die Welt" (Diakonie 
Deutschland)

30
FH/FR

Heiliger Abend
24.12.2020

Für "Brot für die Welt" (Diakonie 
Deutschland)

FH/FR
1. Weihnachtstag
25.12.2019 FH/FR

1. Weihnachtstag
25.12.2020

FH/FR
2. Weihnachtstag
26.12.2019 FH/FR

2. Weihnachtstag
26.12.2020

FH/FR

1. Sonntag nach 
Weihnachten 
29.12.2019

FH/
FR

1. Sonntag nach 
Weihnachten
27.12.2020 

FH/FR
Silvester
31.12.2019 FH/FR

Silvester
31.12.2020
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Landeskirchensteuerbeschluss für das Jahr 2020 

Vom... 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat aufgrund von § 2 Absatz 3 der 
Kirchensteuerordnung für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau im Bereich des Landes Hessen 
vom 24. November 1970 (ABl. 1970 S. 193), aufgrund von § 2 Absatz 3 der Kirchensteuerordnung für die 
Evangelische Kirche in Hessen und Nassau im Bereich des Landes Rheinland-Pfalz vom 29. November 
1971 (ABl. 1971 S. 471) und aufgrund von § 2 Absatz 3 der Kirchensteuerordnung der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau im Bereich des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. November 2018 
(ABl. 2018 S.370) den folgenden Beschluss gefasst: 

1. Die Erhebung der Landeskirchensteuer erfolgt ab 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 im 
gesamten Bereich der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in Form eines Zuschlagsbetra-
ges von neun Prozent zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer). 

2. Für den gleichen Zeitraum wird ein besonderes Kirchgeld von Kirchensteuerpflichtigen, deren Ehe-
gatte oder Lebenspartner keiner steuerberechtigten Kirche angehört (Kirchgeld in glaubensverschie-
dener Ehe oder Lebenspartnerschaft), nach Maßgabe der Kirchensteuerordnungen für die Evangeli-
sche Kirche in Hessen und Nassau im Bereich des Landes Hessen in der Fassung vom 24. Novem-
ber 1970, zuletzt geändert am 19. November 2014, im Bereich des Landes Rheinland-Pfalz vom 
29. November 1971 zuletzt geändert am 25. November 2016 und im Bereich Nordrhein-Westfalen 
vom 30. November 2018, und der ihnen jeweils anliegenden Tabelle für die Zeit vom 1. Januar 2020 
bis 31. Dezember 2020 erhoben. 

3. Die Landeskirchensteuer aus dem Zuschlag zur Einkommensteuer gemäß Nummer 1 wird auf An-
trag des steuerpflichtigen Kirchenmitglieds von der Kirchenleitung (Kirchenverwaltung) der Evangeli-
schen Kirche in Hessen und Nassau auf 3,5 Prozent des für die Kirchensteuer maßgeblichen zu ver-
steuernden Einkommens ermäßigt, sofern während des gesamten Veranlagungsjahres Kir-
chensteuerpflicht bestand. 

4. Für die Ermittlung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer), als Abgel-
tungssteuer auf Kapitalerträge gemäß Nummer 1, des Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe 
oder Lebenspartnerschaft gemäß Nummer 2 und des zu versteuernden Einkommens gemäß Num-
mer 3 ist § 51a des Einkommensteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

5. Die Kirchensteuer beträgt auch in den Fällen der Pauschalierung der Lohn- und Einkommensteuer 
neun Prozent der Einkommensteuer (Lohnsteuer). In den Fällen der Pauschalierung der Einkom-
mensteuer nach § 37a und § 37b Einkommensteuergesetz und der Pauschalierung der Lohnsteuer 
nach § 40, § 40a Absatz 1, 2a und 3 und § 40b Einkommensteuergesetz wird der Hebesatz auf 
7 v.H. der Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer ermäßigt, wenn der Pauschalierende von der Verein-
fachungsregelung nach Nummer 1 der gleich lautenden Ländererlasse vom 8. August 2016 (BStBl I 
S. 773) Gebrauch macht.  

6. Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden auch über den 31. Dezember 2020 weiter erhoben, 
falls zu dem genannten Termin neue Kirchensteuerhebesätze nicht beschlossen und staatlich ge-
nehmigt und anerkannt sind. 
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ERLÄUTERUNGEN 

Der nach den Kirchensteuerordnungen für die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau jeweils für das 
folgende Kalenderjahr von der Kirchensynode zu fassende Landeskirchensteuerbeschluss entspricht für 
das Kalenderjahr 2020 formell und materiell weitgehend den Beschlüssen für die Kalenderjahre seit 
1975. Der Kappungssatz beträgt seit 2005 3,5 %.  

Die Bemessung der Kirchensteuer als Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer) 
muss für alle erhebenden Religionsgemeinschaften landeseinheitlich sein. Für das Kalenderjahr 2020 
werden von keiner dieser Religionsgemeinschaften Änderungen formeller oder materieller Art erwogen. 
Der Kirchensteuerhebesatz ist daher unverändert zu den Vorjahren zu fassen. 

Das Verfahren zur Erhebung der Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohn- und Einkommensteuer 
wurde 2016 durch einen gleich lautenden Erlass der obersten Finanzbehörden der Länder neu geregelt, 
der die Pauschalierungstatbestände zusammenfasst und eine Vereinfachungsregelung bei unbekannter 
Religionszugehörigkeit enthält. Auf diesen Erlass nimmt Nummer 5 des Beschlusses Bezug. 

Durch die Bestimmungen des § 51 a Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes werden für die Zwecke der 
Berechnung der Kirchensteuer die systemfremden Komponenten – Teileinkünfteverfahren und Gewerbe-
steuermessbetragsanrechnung – korrigiert. 

Zur Erhöhung der Rechtssicherheit dient die Bestimmung der Nummer 6. Dadurch wird sichergestellt, 
dass bei einer möglichen Verzögerung des Genehmigungs- und Anerkennungsverfahrens in das Jahr 
2021 der bisherige Landeskirchensteuerbeschluss seine Gültigkeit über den 31.12.2020 behält. 

Federführender Referent: OKR Kanert, Bellut 
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Abnahme der Jahresrechnung der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung (ZPV)
für das Jahr 2018

I. Beschlussvorschlag

Die Jahresrechnung der ZPV wird durch die Kirchensynode abgenommen.

Rechtsgrundlage: § 5 (1) Satzung ZPV

II. Begründung

Der Geschäftsführer der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung ist gemäß § 5 der Satzung der ZPV ge-

halten, nach Abschluss des Rechnungsjahres einen Jahresbericht zu geben, den der Verwaltungsrat der

Kirchenleitung vorlegt. Der Verwaltungsrat der ZPV hat in seiner Sitzung am 13.06.2019 den beiliegen-

den Jahresbericht 2018 zugestimmt und der Kirchenleitung vorgelegt.

Die Kirchenleitung informiert die Kirchensynode an Hand des Berichtes über die Tätigkeit und wirtschaft-

liche Entwicklung der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung.

Die Kirchensynode befindet über die Jahresrechnung der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung stellt

durch die Abnahme die gesetzeskonforme Rechnungslegung fest.

III. Anlagen

Jahresbericht der ZPV 2018

Kurzfassung Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamt
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Zentrale Pfarreivermögensverwaltung

in der Evangelischen Kirche

in Hessen und Nassau

Jahresbericht der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung (ZPV) in
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) gemäß
§ 5 Abs. 3 der Satzung vom 30. Dezember 1978 (ABl. 1978 S. 231)
für das Rechnungsjahr 2018

I. Verwaltung Treuhandvermögen Vermögen Das von der Zentralen Pfarreivermögensver-

waltung (ZPV) verwaltete Vermögen erreichte am 31. Dezember 2018 den Stand von

68.786.936 Euro. Hiervon entfielen auf das von den kirchlichen Körperschaften eingebrachte Treu-

handvermögen 63.533.391 Euro (Vorjahr 63.009.208 Euro) und auf Gewinnrücklagen (Vermögens-

substanzerhaltung) 5.253.545 Euro (Vorjahr 4.365.591 Euro). Gegenüber dem Stand vom 31. De-

zember 2017 mit 67.374.799 Euro ergibt sich eine Erhöhung um 1.412.137 Euro. Dies entspricht ei-

nem Zuwachs von 2,10 % (Vorjahr + 3,26 %).

Umsatz und Erträge Umsatz und Erträge haben sich im Geschäftsjahr 2018 im Vergleich zum Vor-

jahr von 4.716.199 Euro auf 4.927.834 Euro erhöht. Dies entspricht einer Steigerung um 4,49 % (Vor-

jahr + 4,04 %).

Ergebnis Aus der Verwaltung des Treuhandvermögens konnte die ZPV insgesamt ein positives Jah-

resergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 1.887.954 Euro erzielen. Gegenüber dem Vorjahr mit

einem Ergebnis von 1.850.637 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung um 37.317 Euro (2,02 %).

Von dem Überschuss werden wie im Vorjahr 1.000.000 Euro an die Gesamtkirche zweckbestimmt für

die Pfarrbesoldung und -versorgung ausgezahlt. Die verbleibenden 887.954 Euro werden in Rückla-

gen eingestellt. Der Wert eines Anteils an der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung erhöht sich von

1,0722 Euro auf 1,0861 Euro (+ 1,30 %).

Anlagen Die ZPV ist in folgenden Anlagen investiert (Stand 31.12.2018):
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Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich von 12.502.564 Euro

auf 11.728.709 Euro (- 6,19 %) vermindert.

Aufwendungen Die Aufwendungen stellen sich in 2018 mit 3.039.879 Euro höher als die Aufwendun-

gen des Vorjahrs mit 2.865.559 Euro (+ 6,08 %) dar. Die Aufwendungen gliedern sich insgesamt in

Abschreibungen von 1.020.445 Euro (Vorjahr: 985.340 Euro), Personalaufwand von 875.963 Euro

(Vorjahr: 815.534 Euro), Sachaufwendungen von 780.675 Euro (Vorjahr: 714.581 Euro), Zinsen und

ähnliche Aufwendungen in Höhe von 300.710 Euro (Vorjahr: 304.438 Euro) sowie Steuern in Höhe

von 62.086 Euro (Vorjahr: 45.666 Euro).

Immobilieninvestitionen Die ZPV hat es sich strategisch zum Ziel gemacht, das ihr anvertraute Ver-

mögen vorrangig in Immobilienprojekte bzw. immobiliennahe Projekte zu investieren, die kirchlichen

oder diakonischen Nutzern zugutekommen und damit der Unterstützung des kirchlichen Auftrags die-

nen.

2018 konnte das Immobilienprojekt „Seniorenzentrum Erzhausen“ erfolgreich fertiggestellt und bezo-

gen werden. Zu den bereits 2017 fertigstellten 13 Wohneinheiten für betreutes Wohnen kamen nun 48

stationäre Wohnheimplätze für betreuungs- und pflegebedürftige Senioren, 12 Plätze für eine Wohn-

gemeinschaft für demenzerkrankte Personen, eine Tagespflegeeinrichtung für 20 Personen sowie

Büroräumlichkeiten für eine ambulante Sozialstation hinzu.

Weiterhin wurde der Abriss des früheren Gemeindezentrums der Evangelischen Matthäusgemeinde

Offenbach vollzogen und die Vermarktung durchgeführt. Auch auf diesem Grundstück soll neben dem

Bau von Wohnungen eine Einrichtung für ältere Menschen entstehen. Die Projektentwicklung wird

allerdings nicht durch die ZPV erfolgen, sondern auf der Grundlage eines Erbbaurechts durch die in

Mainz ansässige Projektentwicklungsgesellschaft KAP.

Schließlich konnten die Bauarbeiten für den Umbau der „Alten Schule“ in Frohnhausen (Dillenburg) in

seniorengerechte Wohnungen (14 Wohneinheiten) aufgenommen werden. Die Fertigstellung dieses

Projektes ist für 2019 geplant

Erneuerbare Energien 2018 wurde das Photovoltaik-Programm weiter fortgeführt. Es wurden drei

Photovoltaikanlagen neu gebaut. Die neu errichteten Anlagen befinden sich ausschließlich auf kir-

cheneigenen Dächern, die durch die ZPV von Kirchengemeinden angemietet wurden. Die ZPV be-

treibt damit inzwischen 99 Photovoltaikanlagen (Stand 31.12.2018).

2018 stellte sich als ein überdurchschnittliches Sonnenjahr mit einem sehr guten Ertrag dar. Von den

ZPV-Photovoltaikanlagen wurden insgesamt 4,13 Mio. kWh klimafreundlichen Stroms erzeugt (Vorjahr

3,65 Mio. kWh/ + 13,2 %). Dieser Stromertrag entspricht ca. 10,6 % des Jahresverbrauches von allen

kirchlichen Körperschaften in der EKHN (Gesamtkirche, Dekanate, Kirchengemeinden) [neue Daten-

basis: Klimaschutzbericht der EKHN 2012-2016, Drs-Nr. 50/17; Anlage 2, Seite 6 oben] und vermeidet

ca. 2.482 Tonnen an CO2-Emissionen.

Das Windjahr 2018 erwies sich dagegen im Vergleich zum Vorjahr als wesentlich schwächer. Der

Windpark Fürfeld der Energiegesellschaft Fürfeld GmbH & Co KG, an der die Zentrale Pfarreivermö-

gensverwaltung mit 17,68 % beteiligt ist, konnte in 2018 ca. 34,5 Mio. kWh klimafreundlichen Strom

produzieren (Vorjahr 40 Mio. kWh/ - 13,75 %). Der hiervon der ZPV zurechenbare Stromertrag

(6,10 Mio. kWh) entspricht einem weiteren Anteil von ca. 15,65 % des Jahresverbrauchs an Strom

aller kirchlichen Körperschaften [neue Datenbasis: Klimaschutzbericht der EKHN 2012-2016, Drs-Nr.

50/17; Anlage 2, Seite 6 oben].
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II. Jahresergebnis Liegenschaftsverwaltung Grundstücke (im Auftrag der Kir-
chenverwaltung)

Neben der Verwaltung des Treuhandvermögens nimmt die ZPV als weitere Aufgabe im Auftrag der

Kirchenverwaltung die Betreuung und Aufsicht der kirchlichen Körperschaften bei der Liegenschafts-

verwaltung war. Diese Aufgabe steht unter der kirchenpolitischen Zielsetzung, die wirtschaftliche Ver-

wertung kirchlicher Immobilien unter Beachtung einer langfristigen und nachhaltigen Ausrichtung zu

verfolgen.

2018 wurden durch kirchliche Körperschaften 43 Grundstücke mit einem Gesamtvolumen von

11.866.089 Euro (Vorjahr 3.164.200 Euro) verkauft. 40 Verkaufsfälle entfielen davon auf Kirchenge-

meinden bzw. Kirchengemeindeverbände; drei Waldgrundstücke wurden für die Gesamtkirche mit

einem Veräußerungserlös von 25.765,00 Euro veräußert.

Die durch die Kirchengemeinden veräußerten Grundstücke sind nach ihrer Art der Bebauung bzw.

Nutzung wie folgt zu differenzieren:

Art des Grundstücks Anzahl Verkaufsfälle Verkaufserlös (gesamt)

Kirchengebäude 0 0 €

Pfarrhäuser 2 390.000 €

Gemeindehausgrundstücke 4 5.280.800 €

Kindergärten 0 0 €

Sonstige Grundstücke mit Gebäuden

(Wohnhaus etc.)

3 4.305.000 €

Erbbaugrundstücke 3 418.307 €

Baugrundstücke 14 1.297.979 €

Sonstige unbebaute Grundstücke

(Straßenland, Äcker, Wiesen etc.) 14 174.003 €

Als neue Grundstücke wurden insgesamt 16 Grundstücke in einem Gesamtwert von 1.576.198.Euro

(Vorjahr 1.240.661 Euro) erworben.

Darüber hinaus konnten in 2018 trotz des sehr niedrigen Hypotheken-Zinsniveaus insgesamt 25 Erb-

baurechte neu vergeben werden. Die jährlichen Erbbauzinsforderungen aus der Vergabe dieser Erb-

baurechte werden zukünftig 105.745 Euro betragen. Die Grundlage für die Erzielung laufender Ein-

nahmen aus Erbbauzinsen wird dadurch verbessert. Der Neuvergabe dieser 25 Erbbaurechte steht

lediglich der Abgang von drei verkauften Erbbaugrundstücken (Veräußerungserlös 418.307 Euro) mit

einem zukünftigen jährlichen Einnahmeausfall von 11.886 Euro gegenüber. Per Saldo ergeben sich

daher zukünftig jährlich 93.859 Euro zusätzlich an Erbbauzinsen.
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III. Jahresergebnis Liegenschaftsverwaltung Erbbaurechte

Erbbaurechtsverwaltung Die Einnahmen aus Erbbaurechten (Erbbauzinsen), die von der ZPV für

alle kirchlichen Körperschaften mit Ausnahme des Regionalverbandes Frankfurt verwaltet und im

Haushalt der jeweiligen kirchlichen Körperschaft wirksam werden, sind in 2018 – unter dem Vorbehalt,

dass aufgrund der Umstellung auf die kaufmännische Buchführung bei einigen kirchlichen Körper-

schaften fehlerhafte Zuordnungen von Buchungen erfolgt sein können – von 4.696.592 Euro um

124.818 Euro auf 4.821.410 Euro gestiegen. Dies entspricht einer Erhöhung um 2,65 % (Vorjahr +

1,7 %).

IV. Angeschlossene Kirchengemeinden

In 2018 ist die Anzahl der der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung angeschlossen Kirchengemein-

den mit 353 Kirchengemeinden gleichgeblieben.

V. Tätigkeit des Verwaltungsrates

Im Geschäftsjahr 2018 fanden drei Sitzungen statt. Der Verwaltungsrat beschloss den Haushaltsplan

2019 sowie die Jahresrechnung 2017 und stimmte dem Jahresbericht des Geschäftsführers über die

Tätigkeit und wirtschaftliche Entwicklung zu.

Das Rechnungsprüfungsamt hat in seinem Prüfungsbericht vom 23. Mai 2019 festgestellt, dass seine

Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsgemäßheit des Jahresabschlusses geführt hat.

Es bestehen keine Bedenken, den gesetzlichen Vertretern – Geschäftsführung und Verwaltungsrat –

für den Jahresabschluss Entlastung zu erteilen.

Für die Zentrale Pfarreivermögensverwaltung

gez. OKR Markus Keller

(Geschäftsführer)

Federführender Referent der Kirchenverwaltung: OKR Wolfgang Heine
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10- Jahres-Entwicklung ZPV im Überblick in Zahlen (Euro)

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

I. Verwaltung Treuhandvermögen

Treuhandvermögen 63.533.391 63.009.208 61.732.812 60.758.466 59.893.276 59.173.878 58.618.321 56.943.519 55.451.670 54.073.249

Gewinnrücklagen 5.253.545 4.365.591 3.514.859 2.911.787 2.278.313 1.264.058 668.719 / / /

Erträge Treuhandvermögen

Aufwendungen

Abschreibungen

Überschuss

4.927.834

2.019.434

1.020.445

1.887.954

4.716.199

1.880.219

985.340

1.850.637

4.530.115

1.991.110

985.469

1.553.535

4.423.021

1.935.634

953.913

1.533.474

4.669.579

1.941.008

1.004.535

1.724.035

3.908.726

1.622.375

890.398

1.395.953

3.620.815

1.373,026

779.429

1.468.359

3.461.356

1.507.833

1.252.595

700.928

2.173.285

Zahlen

nicht

erhoben

2.054.405

Zahlen

nicht

erhoben

Ausschüttung Erträge 1.000.000 1.000.000 950.000 900.000 800.000 800.000 800.000 700.928 1.300.000 1.260.000

II. Liegenschaftsverwaltung Grundstücke (im Auftrag der Kirchenverwaltung)

Grundstücksveräußerungen
(alle kirchlichen Körperschaften)

11.866.089 3.164.200 4.329.354 5.525.909 5.008.235 9.413.772 11.429.985 9.580.489 5.060.729 8.170.485

Grundstücksankäufe
(alle kirchlichen Körperschaften)

1.576.198 1.240.661 59.118 1.532.439 3.492.039 540.175 1.745.160 222.467 1.197.098 1.375.622

III. Verwaltung Erbbaurechte

Erbbauzinseinnahmen
(ohne Evangelischer Regionalver-
band Frankfurt)

4.821.410 4.696.592 4.618.066 4.536.382 4.420.159 4.584.224 4.413.205 4.356.985 4.334.122

4.129.625
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Zentrale Pfarreivermögensverwaltung 
Prüfungsbericht 2018 

7 	Prüfungsvermerk und Entlastungsempfehlung des 
Rechnungsprüfungsamtes der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau 

Prüfungsurteil 

Das Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat den 
Jahresabschluss — bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung - der Zentra-
len Pfarreivermögensvenvaltung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, 
Darmstadt, für das Geschäftsjahr 2018 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Wirtschafts-
planausführung sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Zentralen Pfarrei-
vermögensverwaltung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. 

Wir erklären, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Entlastungsempfehlung 

Aufgrund der bei der Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2018 er-
langten Prüfungsergebnisse — unter Beachtung der Hinweise zur Gesamtaussage des 
Jahresabschlusses -, ferner der Hinweise, Empfehlungen und Anmerkungen, bestehen 
keine Bedenken, den gesetzlichen Vertretern — Geschäftsführung und Verwaltungsrat 
— für den Jahresabschluss Entlastung zu erteilen. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses nach den Bestimmungen des Kir-
chengesetzes über die Haushalts- und Wirtschaftsführung in der Evangelischen Kir-
che in Hessen und Nassau und des Kirchengesetzes über das Rechnungsprüfungsamt 
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sowie unter Beachtung der Grunds-
ätze ordnungsmäßiger Rechnungsprüfung vorgenommen. Gemäß Artikel 67 der Kir-
chenordnung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau ist das Rechnungsprü-
fungsamt in seiner Prüfungstätigkeit unabhängig und nur an die kirchlichen Gesetze 
und allgemein verbindlichen Vorschriften gebunden. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und angemessen sind, um als 
Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. 
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Zentrale Pfarreivermögensverwaltung 
Prüfungsbericht 2018 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des Handelsgesetzbu-
ches, dem Kirchengesetz über die treuhänderische Verwaltung von Pfarreivermögen 
(Zentrale Pfarreivermögensverwaltung) in der Evangelischen Kirche in Hessen und 
Nassau sowie den Bestimmungen der Satzung und ergänzender Vorschriften liegen in 
der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Anstalt des öffentlichen Rechts. Die 
Verantwortlichkeit erstreckt sich darauf, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der VVirtschaftsplanausführung sowie der Vermögens-, Finanz-
und Ertragslage vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßi-
ger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen — beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten — falschen Darstellungen ist. 

Verantwortung des Rechnungsprüfungsamts für die Prüfung des Jahresab-
schlusses 

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des im Jahresabschluss vermittelten Bildes der Wirt-
schaftsplanausführung sowie der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prü-
fungshandlungen werden die Kenntnisse über die Tätigkeit der Zentralen Pfarreiver-
mögensverwaltung in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und über das 
wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Zentralen Pfarreivermögensverwaltung in der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im 
Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentli-
chen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine 
hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
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Zentrale Pfarreivermögensverwaltung 
Prüfungsbericht 2018 

Darmstadt, den 	2 3. MAI 2019 

Rechnungsprüfungsamt der 
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 

Jr:Airdi ca" 
Sieglinde Schrädt 
Kirchenverwaltungsdirektorin 
Prüfungsgebietsleiterin 
Gesamtkirche und Einrichtungen 

Reiner Hundsdorf 
Kirchenoberamtsrat 
Sachgebietsleiter 

Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau 	 17 

Anlage zur Drucksache Nr. 75/19



Anlage I: 
BILANZ zum 31.12.2018 

AKTIVA 

Zentrale Pfarreivermögensverwaltung 
Prüfungsbericht 2018 

1.1.2017 bis 1.1.2018 bis Veränderung 
31.12.2017 31.12.2018 

EUR EUR EUR 
A Anlagevermögen 
Immaterielle Vermögensgegenstände 196,00 30,00 -166,00 

Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 
196,00 30,00 -166,00 

II. Sachanlagen 
1. Grundstücke und Bauten 26.621.540,31 27.109.978,24 488.437,93 
2. Technische Anlagen 6.342.394,31 6.099.256,00 -243.138,31 
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.603,00 20.944,00 1.341,00 
4. Anlagen in Bau 13.068.705,66 19.549.751,64 6.481.045,98 
Summe Sachanlagen 46.052.243,28 52.779.929,88 6.727.686,60 

III. Finanzanlagen 
1. Ausleihungen verbundene Unternehmen 5.028.329,35 4.958.380,50 -69.948,85 
2. Beteiligungen 1.271.447,52 1.173.889,36 -97.558,16 
3. Ausleihungen an Kirchengemeinden 56.566,65 39.423,98 -17.142,67 
4. Wertpapiere des Anlagevermögens 18.051.771,44 19.775.955,76 1.724.184,32 
5. Sonstige Ausleihungen 2.600.000,00 5.046.000,00 2.446.000,00 
Summe Finanzanlagen 27.008.114,96 30.993.649,60 3.985.534,64 
Summe Anlagevermögen 73.060.554,24 83.773.609,48 10.713.055,24 

B Umlaufvermögen 
I. Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 
1. Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen 115.356,50 643.730,75 528.374,25 
2. Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 1.291,14 1.291,14 
Summe Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 115.356,50 645.021,89 529.665,39 

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 
Guthaben bei Kreditinstituten 13.777.131,19 4.019.876,12 -9.757.255,07 
Summe Liquide Mittel 13.777.131,19 4.019.876,12 -9.757.255,07 
Summe Umlaufvermögen 13.892.487,69 4.664.898,01 -9.227.589,68 
C Rechnungsabgrenzungsposten 24.464,89 0,00 -24.464,89 
Summe Aktiva 86.977.506,82 88.438.507,49 1.461.000,67 
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Zentrale Pfarreivermögensverwaltung 
Prüfungsbericht 2018 

PASSIVA 

1.1.2017 bis 
31.12.2017 

EUR 

1.1.2018 bis 
31.12.2018 

EUR 

Veränderung 

EUR 
A Eigenkapital 
I. Gezeichnetes/gewährtes Kapital 63.095.405,85 63.619.588,83 524.182,98 
II. Kapitalrücklagen 0,00 0,00 0,00 
III. Gewinnrücklagen 3.428.755,79 4.279.393,75 850.637,96 
IV. Gewinn-Nerlustvortrag 0,00 0,00 0,00 
V. Jahresüberschuss 1.850.637,96 1.887.954,80 37.316,84 
Summe Eigenkapital 68.374.799,60 69.786.937,38 1.412.137,78 
B Sonderposten 
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln 307.857,00 300.643,00 -7.214,00 
Summe Sonderposten 307.857,00 300.643,00 -7.214,00 
C Rückstellungen 
1. Steuerrückstellungen 10.578,39 43.726,92 33.148,53 
2. Sonstige Rückstellungen 207.132,68 124.118,79 -83.013,89 
Summe Rückstellungen 217.711,07 167.845,71 -49.865,36 

D Verbindlichkeiten 

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 12.502.564,85 11.728.709,41 -773.855,44 
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 497.959,28 1.444.232,51 946.273,23 
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 

Unternehmen 5.028.329,35 4.958.380,50 -69.948,85 
4. Sonstige Verbindlichkeiten 48.285,67 51.758,98 3.473,31 
Summe Verbindlichkeiten 18.077.139,15 18.183.081,40 105.942,25 
E Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 0,00 0,00 
Summe Passiva 86.977.506,82 88.438.507,49 1.461.000,67 
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Zentrale Pfarreivermögensverwaltung 
Prüfungsbericht 2018 

Anlage III: 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2018 

1.1.2017 bis 
31.12.2017 

EUR 

1.1.2018 bis 
31.12.2018 

EUR 

Veränderung 

EUR 
Umsatzerlöse 3.028.000,77 3.251.429,37 223.428,60 
Andere aktivierte Eigenleistungen 131.147,67 45.595,57 -85.552,10 
Sonstige betriebliche Erträge 164.310,55 143.348,25 -20.962,30 
Personalaufwand 815.534,14 875.963,42 60.429,28 
Abschreibungen 985.340,84 1.020.445,64 35.104,80 
Sonstige betriebliche Aufwendungen 714.581,42 780.673,82 66.092,40 
Sonstige Zinsen und 
ähnliche Erträge 1.392.740,82 1.487.461,38 94720,56 
Sonstige Zinsen und 
ähnliche Aufwendungen 304.438,55 300.710,24 -3.728,31 
Steuern vom Einkommen und Ertrag 45.666,90 62.086,65 16.419,75 
Jahresüberschuss 1.850.637,96 1.887.954,80 37.316,84 
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V o r b l a t t  

Zur Änderung der Verfassung der Evangelischen Hochschule Darmstadt (EHD) 

Hier: Anerkennung 

 

 

A. Beschlussvorschlag 

„Die Kirchensynode erkennt die Verfassung der Evangelischen Hochschule Darmstadt an.“ 

 

B. Erläuterung 

Die derzeitige Rechtslage sieht die interne Auswahl unter den Professorinnen und Professoren der EHD 

vor. Eine Öffnung für eine externe Ausschreibung ist nicht vorgesehen. Der vorliegende Änderungsent-

wurf ermöglicht die externe Ausschreibung. Die Verfassung ist daher anzupassen. 

 

Gemäß § 6 Absatz 1 des Kirchengesetzes über die Errichtung einer Evangelischen Hochschule Darm-

stadt erlässt die Kirchenleitung die Verfassung für die Evangelische Hochschule Darmstadt, die der Aner-

kennung durch die Kirchensynode bedarf. Die Kirchenleitung hat die Änderung in ihrer Sitzung am 

22.  August 2019 beschlossen und legt sie der Kirchensynode mit der Bitte um Anerkennung vor. 

 

C. Alternativen 

keine 

 

D. Finanzielle Auswirkungen 

Umwandlung einer Planstelle 

 

E. Beteiligung 

Hochschulgremien und MAV 

Diakonie Hessen 

 

F. Anlage  

Synopse 

Schaubilder 
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Entwurf (08.07.19) 

 
 
 

Beschluss 
zur Änderung der Verfassung 

der Evangelischen Hochschule Darmstadt 

Vom... 

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche in Hes-
sen und Nassau hat aufgrund von § 6 des Kirchenge-
setzes über die Errichtung einer Evangelischen 
Hochschule in Darmstadt vom 18. Februar 1973 (ABl. 
1973 S. 102), zuletzt geändert am 20. November 
2014 (ABI. 2014 S. 501), folgenden Beschluss ge-
fasst: 

Artikel 1 

Die Verfassung der Evangelischen Hochschule 
Darmstadt vom 16. Oktober 2014 (ABl. 2014 S. 535) 
wird wie folgt geändert: 

1. § 4 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

 „(3) Die Stelle wird in der Regel unter den unbe-
fristet beschäftigten Professorinnen und Professo-
ren hochschulintern ausgeschrieben. Ausnahms-
weise kann sie öffentlich ausgeschrieben werden.“ 

2. In § 4 Absatz 7 wird folgender Satz angefügt: 

 „Die gewählte Person wird in der Regel in ein 
Beamtenverhältnis auf Zeit berufen.“ 

3. § 23 Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

 „Die Studierenden verwalten ihre Angelegenheiten 
selbst und in eigener Verantwortung auf der 
Grundlage des Kirchengesetzes über die Errich-
tung einer Evangelischen Hochschule in Darm-
stadt und der Verfassung.“ 

Artikel 2 

Diese Änderung der Verfassung tritt vorbehaltlich der 
Anerkennung durch die Kirchensynode am 1. Januar 
2020 in Kraft. 
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Begründung: 
 
Die prinzipielle Einengung auf einen hochschulinternen Kreis von Bewerberinnen und Bewerbern kann in 

bestimmten Fällen die Besetzung der Stelle einer Präsidentin bzw. eines Präsidenten erschweren oder 

sogar verhindern. Darum soll im Rahmen einer Ausnahmeregelung die Möglichkeit eröffnet werden, auch 

externe Bewerbungen zuzulassen. Die Mittel zur Finanzierung einer durch externe Bewerberinnen oder 

Bewerber besetzenden Stelle muss die Hochschule aus den vorhandenen Mitteln bereitstellen, so dass 

keine zusätzlichen Kosten für die EKHN anfallen. 
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Geltendes Recht Änderungen 

 
Verfassung  

der Evangelischen Hochschule Darmstadt 

Vom 16. Oktober 2014 

(ABl. 2014 S. 535) 

 

 
Verfassung  

der Evangelischen Hochschule Darmstadt 

Vom 16. Oktober 2014 

(ABl. 2014 S. 535) 

 

§ 4 

Wahl und Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten,  

der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsidenten 

 

§ 4 

Wahl und Abwahl der Präsidentin oder des Präsidenten,  

der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsidenten 

 
(3) Die Stelle wird unter den unbefristet beschäftigten Professorinnen und Pro-
fessoren hochschulintern ausgeschrieben. 

(3) Die Stelle wird in der Regel unter den unbefristet beschäftigten Professo-
rinnen und Professoren hochschulintern ausgeschrieben. Ausnahmsweise 
kann sie öffentlich ausgeschrieben werden. 

(7) Die oder der vom Senat gewählte und vom Kuratorium berufene Präsiden-
tin oder der Präsident wie auch die Vizepräsidentinnen oder die Vizepräsiden-
ten werden von der oder dem Vorsitzenden des Kuratoriums bestellt. 

(7) Die oder der vom Senat gewählte und vom Kuratorium berufene Präsiden-
tin oder der Präsident wie auch die Vizepräsidentinnen oder die Vizepräsiden-
ten werden von der oder dem Vorsitzenden des Kuratoriums bestellt. Die ge-
wählte Person wird in der Regel in ein Beamtenverhältnis auf Zeit beru-
fen. 

§ 23 

Studierendenschaft 

 

§ 23 

Studierendenschaft 

 
(4) Die Studierenden verwalten ihre Angelegenheiten selbst und in eigener 
Verantwortung auf der Grundlage des Kirchengesetzes und über die Errichtung 
der Verfassung. 

(4) Die Studierenden verwalten ihre Angelegenheiten selbst und in eigener 
Verantwortung auf der Grundlage des Kirchengesetzes über die Errichtung 
einer Ev. Hochschule in Darmstadt und der Verfassung. 

 



SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE Drucksache Nr. 77/19 
             IN HESSEN UND NASSAU  

 

 

 

 

 

 

 

 
V o r l a g e  der Kirchenleitung 
 
zu den Tagungshäusern der EKHN (Drucksache Nr. 77/19)  
 
 
 
 
 
 

Nach ausführlicher Erörterung aller Varianten und vor dem Hintergrund der langfristigen Entwicklungen 

hierzu empfiehlt die Kirchenleitung der Zwölften Kirchensynode, eine endgültige Entscheidung in den 

Prioritätenprozess zu integrieren. Innerhalb des anstehenden Prozesses über Prioritäten und Posterioritä-

ten in der EKHN muss der Beschluss durch eine strategische und inhaltliche Ausrichtung der Evangeli-

schen Jugendarbeit der EKHN unterstützt werden. 

 
 
 
 
 

Referentin/Referent:  OKRin Dr. Melanie Beiner  

Landesjugendpfarrer Gernot Bach-Leucht  

Annette Frenz 

 

 
 
 
 
 

Anlage  Fünf Varianten mit inhaltlichen und ökonomischen Folgen und SWOT-Analyse für 

einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren 
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Einstellung des Tagungsbetriebs im Kloster Höchst, verknüpft mit der Erstellung eines nach- 

folgenden Nutzungskonzepts für das Kloster Höchst in Abstimmung mit der Mittleren Ebene 
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 Anlage zu Drucksache Nr. 77/19 
 

 - 4 - 

Einführung 

 

Das Kloster Höchst und die Evangelische Jugendburg Hohensolms sind heute Orte der Begegnung von 

kirchlichen mit nichtkirchlichen Gruppen, kirchennahen mit kirchenfernen Menschen und von Menschen 

unterschiedlicher Generationen. Damit bietet die EKHN als Kirche der Vielfalt den unterschiedlichsten 

Menschen mit ihren Jugendbildungsstätten ein „Zuhause auf Zeit“ oder auch „Gemeinde auf Zeit“.  

 

- Das Kloster Höchst und die Evangelische Jugendburg Hohensolms sind kirchlich geprägte Orte ver-

bandlicher Jugendarbeit und -politik. Sie verstehen sich als Orte der Jugendbildungsarbeit, in der 

mündiges Christsein und gesellschaftliche Wahrnehmung erprobt werden. Sie bieten Räume, in de-

nen Jugendliche regelmäßig zusammenkommen und Evangelische Kirche kritisch reflektieren und ge-

stalten. 

 

- Gleichzeitig besteht die Notwendigkeit in der Jugendarbeit, moderne und zeitgemäße Formen der 

„Gemeinde auf Zeit“ zu entwickeln. Für eine konzeptionelle Neuaufstellung der Evangelischen Ju-

gendarbeit sollte dies mit Ehrenamtlichen und Hauptberuflichen, mit Jugendlichen und Erwachsenen, 

mit Entscheidungsträger*innen und Akteur*innen entwickelt werden.  

 

Nutzungsvarianten 1 bis 5 

Im Folgenden werden 5 Varianten und ihre inhaltlichen und ökonomischen Folgen aufgezeigt: 

 

Variante 1:  

Erhalt beider Bildungshäuser und Profilierung als evangelische Jugendbildungsstätten mit inhalt-

lich-programmatischen Angeboten 

 

1. a) Folgen in inhaltlicher Hinsicht
1
: 

 Es geht darum, wie bespielhaft eine pädagogisch-theologische Weiterentwicklung von Kloster Höchst 

und der Evangelischen Jugendburg Hohensolms zu Evangelischen Jugendbildungsstätten aussehen 

könnte. Durch die Schaffung von zwei pädagogisch-theologischen Bildungsreferent*innenstellen könn-

ten sowohl konzeptionelle Grundlagen Evangelischer Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendli-

che(n) abgebildet und fortlaufend nach sich verändernden Bedarfen von Kindern und Jugendlichen 

weiterentwickelt werden. Dies geschieht z. B. durch Pilotprojekte, die im Kloster Höchst oder in der 

Evangelischen Jugendburg Hohensolms erprobt und in die Fläche eingespielt werden. Dies geschieht 

durch Formate, die für die Evangelischen Jugendbildungsstätten entwickelt und fortlaufend evaluiert 

und ggf. verändert werden. Dies geschieht auch durch eine noch engere Vernetzung Evangelischer 

Jugendarbeit und Evangelischer Jugendverbandsarbeit und ebenso durch das Einspielen der aktuel-

len Fragestellungen und Erkenntnisse der fünf konstitutiven Handlungsfelder in den Kontext Evangeli-

scher Jugendbildungsstätten, was vom Fachbereich Kinder und Jugend im Zentrum Bildung der 

EKHN bzw. von der*dem Landesjugendpfarrer*in koordiniert wird. Diese Konzeption wurde mit breiter 

Beteiligung der Akteur*innen in der Jugendarbeit (u.a. der EJHN) und den Freundeskreisen in 

2017/2018 entwickelt. Zur Weiterentwicklung und Konkretisierung der Konzeption sind synodale An-

regungen und Impulse ausdrücklich gewünscht. 

  

                                                      
1
 Ausführliche Beschreibung vgl. Anl.1 zur Drs. 06/19 Zukunftskonzept für Evangelische Jugendbildungsarbeit, basierend  

auf den Beratungen mit Beirat, EJHN und Freundeskreisen in 2017/2018 
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 Die Evangelische Jugendbildungsstätte Kloster Höchst könnte – stärker als heute - stehen für 

  Gemeinschaft – Gemeinde – (Zusammen)Lebensformen 

  Gesellschaftliche Herausforderung, wie z.B. Digitalisierung oder Rechtspopulismus 

 

 Die Evangelische Jugendbildungsstätte Jugendburg Hohensolms könnte stehen für 

  Erlebnis – Ereignis – Herausforderung 

  Kreativität – Theater – Spiel 

  Qualifikation Ehrenamtlicher, z.B. Juleica 

 

 Beide Evangelischen Jugendbildungsstätten hätten den gemeinsamen Auftrag, folgende Inhalte ge-

mäß ihren Schwerpunkten abzubilden: 

  Spiritualität – Frömmigkeit – (Jugend)Gottesdienst 

  Zuwendung – Seelsorge – Unterstützung 

  Partizipation – Jugendpolitik – Weltverantwortung 

 

1.  b)  Ökonomische Folgen: für insgesamt 20 Jahre 

 I. Investitionskosten
1
: 12,35 Mio. € [Höchst 6,35 Mio € + Hohensolms 6 Mio €] 

 II. Zuschüsse: 

   - lfd. Betrieb und BU: 7,07 Mio. € (lfd) und 4,04 Mio. € (BU) 

   - pädagogisches Profil: 4,00 Mio. € 

 

 III. Substanzerhaltungsrücklage
2
: 14,24 Mio. €  [Höchst 6,43 Mio. € + Hohensolms 7,81 Mio. €] 

 Mittelbindung auf 20 Jahre 41,70 Mio. €  (Summe I + II + III) 
 

 1
Angaben basieren auf Vollkostenrechnung (inkl. Baukosten) auf Preisbasis 2018 

 ² Berechnung erfolgt auf Basis der Normalherstellungskosten (NHK) der Gebäude und einer Nutzungsdauer von 40 Jahren 

 

Vermögensperspektive Haushalt 2020 Haushalt 2030 

Jährlicher Ressourcenbedarf 1,16 Mio. € 1,46 Mio. € 
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1. c) Stärken-Schwächen-Profil 

 

Stärken 

+ Erhalt von zwei kirchlichen Bildungsein-

richtungen 

+ Aufbau auf Investitionen vergangener 

Jahre 

+ Planungs- und Nutzungshoheit bei 

EKHN 

+ Erhalt von genutzten Kulturdenkmälern 

+ Erhöhung der Barrierefreiheit im Gebäu-

de 

+ Verbesserung des Energiestandards 

+ Verbesserung der Betriebsabläufe und 

dadurch Kostenersparnisse 

+ Investition in den strukturschwachen 

Raum = sichtbares Zeichen im ländli-

chen Raum 

 Schwächen 

- erneute Investitionen notwendig 

- vorübergehende Teilschließungen wäh-

rend der Baumaßnahmen 

- dauerhafter finanzieller Zuschussbedarf 

- hohe Ressourcenbindung 

 

Chancen 

 Erweiterung der Angebote (evangelische 

Inhalte und Gastronomie) 

 Öffnung und Erschließung neuer Ziel-

gruppen (z. B. außerschulischer Lernort) 

 Erhalt der Arbeitsplätze 

 bessere Auslastung der Kapazitäten 

 öffentlichkeitswirksames Marketing 

 sinnvolle, gut koordinierte, zukunftsorien-

tierte Gesamtnutzungskonzepte 

 Imagegewinn der EKHN 

 aufgrund des höheren Standards Poten-

tial, auch bei älteren Gästegruppen 

 für kirchenferne Menschen nieder-

schwelliger Kontakt und Berührung mit 

evangelischer Kirche 

 Risiken 

 erhöhter Zuschussbedarf während der 

Teilschließungen 

 hohe Anforderungen durch Denkmal-

schutzauflagen 

 neue pädagogische Angebote verdrän-

gen bestehende kirchliche Gäste-

gruppen 

 pädagogische Konzeptionen werden 

nicht angenommen 

 verschiedenartige Zielgruppen behindern 

oder stören sich gegenseitig 

 sinkende Nachfrage (weil andere Reise-

ziele attraktiver sind) 

 Standorte in tourismusschwachen Regi-

onen 

 

 

Variante 2:  

Konzentration auf die Evangelische Jugendburg Hohensolms als die Jugendbildungsstätte der 

EKHN (und das Martin-Niemöller-Haus als Tagungshaus der EKHN) und perspektivische Einstel-

lung des Tagungsbetriebs im Kloster Höchst, verknüpft mit der Erstellung eines nachfolgenden 

Nutzungskonzepts für das Kloster Höchst in Abstimmung mit der Mittleren Ebene vor Ort 

 

2. a) Folgen in inhaltlicher Hinsicht: 

 Nachfolgend genannte Gestaltungsformen könnten Perspektiven für die Evangelische Jugendburg 

Hohensolms als evangelische Jugendbildungsstätte sein.
2
 Die Evangelische Jugendbildungsstätte Ju-

gendburg Hohensolms könnte entwickelt werden als 

  ein Ort sakraler Räume und des spirituellen Erlebens 

  ein Ort für Theater und Spiel(pädagogik) 

  

                                                      
2
 Ausführliche Beschreibung vgl. Anl.1 zur Drs. 06/19 Zukunftskonzept für Evangelische Jugendbildungsarbeit, basierend  

auf den Beratungen mit Beirat, EJHN und Freundeskreisen in 2017/2018 
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  ein Ort des Geschichtsbewusstseins 

  eine Stätte der Jugendbildung und -beteiligung mit multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten 

  ein kreativ-künstlerischer Gestaltungsraum 

 Das Kloster Höchst würde perspektivisch kirchlichen Gruppen nicht mehr für Formate mit Übernach-

tung zur Verfügung stehen, dies sind zurzeit ca. 8.000 Übernachtungen jährlich für 4.000 Gäste. 

 

2. b) Ökonomische Folgen: für insgesamt 20 Jahre 

 I. Investitionskosten
1
: ca. 6,00 Mio. €    [Hohensolms 6 Mio €] 

 II. Zuschüsse: 

   - lfd. Betrieb und BU: 4,00 Mio. €  (lfd) und 2,02 Mio. € (BU) 

   zuzügl.  1,10 Mio. €  für 5 Jahre Kloster Höchst 

  - pädagogisches Profil: 2,00 Mio. € 

 

 III. Substanzerhaltungsrücklage
2
: 7,81 Mio. €  [Hohensolms 7,81 Mio. €] 

 Mittelbindung auf 20 Jahre 22,93 Mio. €  (Summe I + II + III) 
 
 1 

Angaben basieren auf Vollkostenrechnung (inkl. Baukosten) auf  der Preisbasis 2018 

 ² Berechnung erfolgt auf Basis der Normalherstellungskosten (NHK) der Gebäude und einer Nutzungsdauer von 40 Jahren 

 

Vermögensperspektive Haushalt 2020 Haushalt 2030 

Jährlicher Ressourcenbedarf 1,16 Mio. € 0,79 Mio. € 

 

2. c) Stärken-Schwächen-Profil 

 

Stärken 

+ Erhalt einer kirchlichen Bildungseinrich-

tung 

+ Aufbau auf Investitionen vergangener 

Jahre 

+ Erhalt und aktive Nutzung eines Kultur-

denkmals 

+ Reduktion von finanziellen Lasten 

 Schwächen 

- Einschränkung eigener Räumlichkeiten 

für kirchliche Gruppen und kirchliche 

Bildungsarbeit (Ehrenamt, Konfi- und 

Jugendarbeit) 

 

 

Chancen 

 Erweiterung des Angebots in Hohen-

solms 

 Öffnung für neue Zielgruppen 

 Erhalt der Arbeitsplätze 

 bessere Auslastung der Kapazitäten 

 (höhere Einnahmen) 

 öffentlichkeitswirksames Marketing 

 sinnvolles, gut koordiniertes Gesamtnut-

zungskonzept 

 Imagegewinn der EKHN 

 aufgrund attraktiverer Lage von Höchst  

→  bessere Umnutzungsmöglichkeiten 

 Risiken 

 erhöhter Zuschussbedarf während 

Teilschließung der Jugendburg 

 hohe Anforderungen durch Denkmal-

schutzauflagen 

 neue Zielgruppen bleiben aus für Kloster 

Höchst 

 fehlendes Nutzungskonzept 

 →  Leerstand  

 Imageschaden für die EKHN 

 Klosterkirche ist Eigentum der Kirchen-

gemeinde 
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Variante 3:  

Entwicklung der Evangelischen Jugendburg Hohensolms zu einer profilierten Jugendbildungs-

stätte mit pädagogischen Inhalten und die Entwicklung des Klosters Höchst zu einem Tagungs-

haus mit einer spirituell profilierten Ausrichtung, mit eigenem Bildungsprogramm in Trägerschaft 

des Evangelischen Dekanats Odenwald  

 

3. a) Folgen in inhaltlicher Hinsicht
3
: 

 Die Jugendburg Hohensolms wird als Evangelische Jugendbildungsstätte mit inhaltlichem Profil ent-

wickelt werden. Das zukünftige Kloster Höchst profiliert sich mit erkennbar kirchlichem Hintergrund als 

einladender Ort für Tagungen. Seinem klösterlichen Charakter als Ort der Einkehr wird es gerecht, da 

es Konzentration auf mitgebrachte oder angebotene Tagungsthemen ermöglicht und guter Service die 

Gäste von Alltagsaufgaben entlastet. Eine gesamtkirchliche und eine halbe Dekanats-Pfarrstelle wer-

den die Atmosphäre mit eigenen Angeboten prägen. Die Entscheidungsgremien sind kirchlich geführt. 

Die Nähe zum Ort ermöglicht zeitnahes wirtschaftliches Handeln. Ein Gebäude beherbergt die Verwal-

tung sowie Fach- und Profilstellen des Evangelischen Dekanats Odenwald und Mitarbeitende des Di-

akonischen Werkes Odenwald. Diese Nähe ermöglicht organisatorische und inhaltliche Synergien. Die 

Einbindung der Kirchengemeinde Höchst in ein Gesamtgebäudekonzept könnte ebenfalls positiv ge-

prüft werden. 

 

3. b) Ökonomische Folgen: 

 Um die Handlungsfähigkeit des Klosters Höchst im Aufbau zu gewährleisten, werden die Mittel an das 

Dekanat übertragen, welche die EKHN in den kommenden 10 Jahren aufwenden müsste, um das 

Haus zukunftsfähig zu betreiben: Die Schätzungen des Dekanats beruhen auf 4,5 Mio. € für Betrieb 

und auf 5 Mio. € für Ersatz des „Neubaus“. Nach dem Umbau geht das Dekanat davon aus, dass sich 

das Haus selbst trägt. In der ökonomischen Darstellung ist deshalb die Gebäudesubstanzerhaltungs-

rücklage für das Kloster nicht enthalten, diese würde das Dekanat selbst erwirtschaften. 

 

3. b) Ökonomische Folgen
4
: für insgesamt 20 Jahre 

 I. Investitionskosten
1
: ca.15,50 Mio. € (Höchst 5,0 Mio. € + Hohensolms 6,0 Mio. €) 

     (davon 9,5 Mio. € vom Dekanat benötigte 

     Anschubfinanzierung inkl. der Investitions- 

   kosten von 5,0 Mio. €) 

 II. Zuschüsse:   

   - lfd. Betrieb und BU: 4,00 Mio. €  (lfd)  

   2,02 Mio. €  (BU) 

  - pädagogisches Profil: 2,00 Mio. € pädagog. Arbeit in der Evang. Jugendburg u. 

   3,20 Mio. € theologische Arbeit im Kloster Höchst 

 III. Substanzerhaltungsrücklage
2
: 7,81 Mio. € (Hohensolms 7,81 Mio. €) 

 Mittelbindung auf 20 Jahre 34,53 Mio. € (Summe I + II + III) 
 
 1

Angaben basieren auf Vollkostenrechnung (inkl. Baukosten) auf  der Preisbasis 2018 

 ² Berechnung erfolgt auf Basis der Normalherstellungskosten (NHK) der Gebäude und einer Nutzungsdauer von 40 Jahren 

  

                                                      
3
 Ausführliche Beschreibung vgl. Anl.2.1 zur Drs. 06/19 Konzeption „Evangelisches Tagungshaus Kloster Höchst vorgelegt durch 

das Evangelische Dekanat Odenwald 
4
 Ausführliche Beschreibung vgl. Anl.2.2 zur Drs. 06/19, Konzeption „Evangelisches Tagungshaus Kloster Höchst“, vorgelegt durch 

das Evangelische Dekanat Odenwald 
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Vermögensperspektive Haushalt 2020 Haushalt 2030 

Jährlicher Ressourcenbedarf 1,16 Mio. € 0,96 Mio. € 

 

3. c) Stärken-Schwächen-Profil 

 

Stärken 

+ zukünftige kirchliche Nutzung an beiden 

Standorten 

+ Erhalt beider Kulturdenkmäler 

+ Konzentration und Profilierung einer 

evangelischen Jugendbildungsstätte 

+ Erhalt eines Teils der Arbeitsplätze 

 Schwächen 

- Einschränkung eigener Räumlichkeiten 

für kirchliche Gruppen und kirchliche 

Bildungsarbeit 

 

 

Chancen 

 Höchst: Erweiterung eines starken, regi-

onalen evangelischen Zentrums 

 Erschließung neuer Gästegruppen 

 Kloster Höchst: Tagungshaus mit einem 

klaren evangelischen, geistlichen Profil 

 mit dem Dekanat als Träger deutliche 

regionale Verankerung und stärkere 

Identifikation der Region mit dem Kloster 

 

 Risiken 

a) des Konzepts „Tagungshaus Kloster 

Höchst“ 

 hohe, risikobehaftete Anschubfinanzie-

rung 

 wirtschaftliches Risiko verbleibt letztlich 

bei der Gesamtkirche 

 Angebot des Tagungshauses (des geist-

lichen Zentrums) wird nicht entspre-

chend nachgefragt 

 Begrenzung der Zielgruppen  

 starke, etablierte Mitbewerber in der 

Region (z. B. Tagungszentrum Schmer-

lenbach, Odenwaldinstitut, …) 

b) des Konzepts „Jugendbildungsstätte 

Evangelische Jugendburg Hohensolms“ 

 s. 1. c) 

 

 

 

Variante 4:  

Entwicklung des Klosters Höchst zu einer profilierten evangelischen Jugendbildungsstätte sowie 

Umnutzung oder Stilllegung der Jugendburg Hohensolms 

 

4. a) Folgen in inhaltlicher Hinsicht 

 Die Evangelische Jugendbildungsstätte Kloster Höchst könnte – stärker als heute - stehen für 

  Gemeinschaft – Gemeinde – (Zusammen)Lebensformen 

  Gesellschaftliche Herausforderung, wie z.B. Digitalisierung oder Rechtspopulismus 
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Nachfolgend genannte Gestaltungsformen könnten Perspektiven für das Kloster Höchst als evangelische 

Jugendbildungsstätte sein.
5
 Das Kloster Höchst könnte entwickelt werden als 

 ein Ort geistlichen Lebens (ggfs. mit einer Kommunität auf Zeit) 

 ein Ort für die Jugend (Jugendliche begegnen Jugendlichen, z.B. nicht allein in der Kommunität wür-

den Jugendliche und junge Menschen präsent sein, sondern auch als Besucher*innen des Klosters: 

Konfi-Gruppen, Kinder- und Jugendfreizeiten, möglicherweise sogar Ferienspiele, Schüler*innen 

u.a.m.). Hierbei wird an vieles Gewachsenes angeknüpft und unter stärkerer inhaltlicher Deutung fort-

geführt 

 eine Stätte der Jugendbildung mit eigenen Bildungsangeboten 

 eine digitale Kirchengemeinde 

 Eine digitale Kirchengemeinde, die den Schwerpunkt „Jugend“ hat, könnte im Kloster Höchst und von 

dort aus im world wide web etabliert werden. 

 der Sitz der Geschäftsstelle der EJHN e.V. 

 Aufgrund der Lage ist das Kloster Höchst als Sitz der Geschäftsstelle der EJHN e.V. denkbar. Zusätz-

liche eigene Sitzungsräume müssen nicht eingeplant werden. Inhaltlich könnte sich durch die neue 

Verortung die Geschäftsstelle der EJHN in die Bildungsarbeit des Klosters Höchst einbringen. Auch 

die Arbeit der EJHN könnte profitieren durch die gewonnene Nähe zu Alltags- und Lebenswelten der 

Jugendlichen. 

 

4. b) Ökonomische Folgen: für insgesamt 20 Jahre 

 I. Investitionskosten
1
: 6,35 Mio. €  [Höchst: 6,35 Mio €] 

 II. Zuschüsse: 

   - lfd. Betrieb und BU: 3,00 Mio. € (lfd) und 2,02 Mio. € (BU) 

   1,29 Mio. €   für Hohensolms, wenn nicht veräußerbar 

  - pädagogisches Profil: 2,00 Mio. € 

 III. Substanzerhaltungsrücklage
2
: 10,34 Mio. €  [Höchst 6,43 Mio. € + Hohensolms 3,91 Mio. €] 

 Mittelbindung auf 20 Jahre 25,03 Mio. € (Summe I + II + III) 
 

 1 
Angaben basieren auf Vollkostenrechnung (inkl. Baukosten) auf  der Preisbasis 2018 

 ² Berechnung erfolgt für Höchst auf Basis der Normalherstellungskosten (NHK) der Gebäude und einer Nutzungsdauer von 40 Jahren, für  

  Hohensolms auf Basis von 50 % der Normalherstellungskosten und einer Nutzungsdauer von 40 Jahren 

 

Die Vermögensperspektiven a) und b) stellen die Folgen im Haushalt 2030 für den Fall a), dass die Burg 

Hohensolms nicht veräußert (und ggfs. Mittel für Dach und Fach benötig werden) und den  

Fall b), dass die Burg veräußert werden kann, dar. 

 

Vermögensperspektive Haushalt 2020 Haushalt 2030 

a)  Jährlicher Ressourcenbedarf 

b)  Jährlicher Ressourcenbedarf 

1,16 Mio. € 

1,16 Mio. € 

0,94 Mio. € 

0,64 Mio. € 

 

 

  

                                                      
5
 Ausführliche Beschreibung vgl. Zukunftskonzeption der Jugendbildungsstätten der EKHN, Anl.1 zur Drs. 06/19, basierend auf den 

Beratungen mit Beirat, EJHN und Freundeskreisen in 2017/2018 
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4. c) Stärken-Schwächen-Profil 

 

Stärken 

+ Erhalt einer kirchlichen Bildungseinrich-

tung 

+ Aufbau auf Investitionen vergangener 

Jahre 

+ Nutzung eines Kulturdenkmals 

+ Erhalt der Arbeitsplätze an einem Ort 

 Schwächen 

- Einschränkung eigener Räumlichkeiten 

für kirchliche Gruppen und kirchliche 

Bildungsarbeit 

- Verknappung von kirchlichen Orten mit 

Übernachtungskapazitäten (für „Ge-

meinde auf Zeit“, Kirchenmusik, Ehren-

amt, Konfi- und Jugendarbeit) 

 

 

Chancen 

 Erweiterung des Angebots in Höchst 

 Öffnung für neue Zielgruppen  

 Bessere Auslastung der Kapazitäten  

 (höhere Einnahmen) 

 öffentlichkeitswirksames Marketing 

 sinnvolles, gut koordiniertes Gesamtnut-

zungskonzept in Höchst 

 Imagegewinn der EKHN 

 

 Risiken 

für Höchst: 

 erhöhter Zuschussbedarf während Teil-

schließung des Klosters 

 neue Zielgruppen im Kloster Höchst kön-

nen nicht erschlossen werden 

für Hohensolms: 

 fehlendes Nutzungskonzept 

 → Leerstand 

 Imageschaden für die EKHN  

 Kirchengebäude ist Eigentum der Kir-

chengemeinde 

 aufgrund der Größe und Lage von Ho-

hensolms im strukturschwachen Raum 

 → Umnutzung schwierig – Gefahr des 

Leerstands 

 

 

 

Variante 5:  

Aufgabe der Evangelischen Jugendburg Hohensolms und des Klosters Höchst als gesamtkirchli-

che Bildungshäuser 

 

5. a)  Inhaltliche Folgen: 

  Die Jugendbildungsarbeit beider Häuser ist geprägt von bestimmten Jugendkulturen, die über 

lange Jahrzehnte hin wirksam waren. Die konzeptionellen Überlegungen, die mit dem Fortbe-

stand verbunden sind, fördern eine bestimmte Freizeitkultur und sind für sich genommen sinnvoll. 

Angesichts einer vielfältigen Jugendszene ist zu fragen, ob ein Jugendbildungshaus mit einer be-

stimmten Prägung dieser Diversität inmitten einer Angebotsvielfalt von Häusern und Orten für 

Freizeiten gerecht werden kann.  

  Jugendarbeit vollzieht sich nicht nur an eigens dafür vorgesehenen, kirchlichen Orten, sondern 

inmitten der Gesellschaft, partizipiert und lebt von der Vernetzung und den Veränderungen. Dar-

über hinaus nimmt die Tendenz der Gemeinden zu, andere Formate für „Gemeinde auf Zeit“ in 

der Jugendarbeit, orientiert an den Bedürfnissen und Lebenswelten der Jugendlichen, zu  
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  wählen (z.B. Jugendkirchentag, Camps, Segelfreizeiten) und damit flexibler zu agieren. Es gelingt 

immer seltener, die Jugendlichen durch kirchliche Orte zu binden, vielmehr geht die Kirche den 

Weg, sich an den Orten und Lebenswelten von Jugendlichen zu orientieren. Für die Gewinnung 

von Jugendlichen erscheint angesichts sich immer schneller verändernden Lebenslagen der Er-

halt der Häuser nicht in erster Linie ausschlaggebend. Dies zeigt sich auch darin, dass die Nut-

zung beider Häuser durch EKHN-Gäste nicht in dem Umfang erfolgt, der notwendig wäre, um mit 

Hilfe des EKHN-Zuschusses kontinuierlich ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen. 

  Die in den Häusern gebundenen finanziellen Mittel könnten für andere und neue Formate Evan-

gelischer Jugendarbeit eingesetzt werden.  

  Mit der Schließung der Evangelischen Jugendburg Hohensolms und des Klosters Höchst würden 

zwei Bildungsorte der EKHN, Orte Evangelischer Jugendbildung, Orte evangelischer Kirchenmu-

sik und evangelischer Gastfreundschaft ersatzlos entfallen.  

  Beide Tagungshäuser sind Orte der Tradition und für viele Generationen Orte der Identifikation 

mit Evangelischer Jugendarbeit. Viele Mitglieder der EKHN, Kirchengemeinden und Dekanate 

haben eine starke Bindung an einen der beiden Orte. Gleiches gilt für die Evangelische Jugend in 

Hessen und Nassau e.V. (EJHN), den Fachbereich Kinder und Jugend im Zentrum Bildung der 

EKHN, Dekanats- und Stadtjugendreferent*innen, die Stadtjugendpfarrämter und viele weitere 

Akteur*innen und Entscheidungsträger*innen Evangelischer Jugendarbeit. 

  Im ländlichen, strukturschwachen Raum gelegen, stellen die Bildungsstätten je einen der größten 

Gastgeber und einen wichtigen Arbeitgeber der Region dar. 

 

5. b) Ökonomische Folgen: 

 

 Szenario A: Die Burg Hohensolms kann veräußert werden. 

 I. Investitionskosten: keine 

 II. Zuschüsse: (für 10 Jahre Leerstand bis zu einer Umnutzung) 

   - Betriebskosten und Bauunterhaltung
1
: 1,09 Mio. € (Hohensolms) 

  -  Personalkosten (Sozialplan) 1,27 Mio. € 

 III. Substanzerhaltungsrücklage: keine  

 Mittelbindung auf 20 Jahre 2,36 Mio. € (Summe II) 
 

 1
Angaben basieren auf den Untersuchungen von 2015 

 

Vermögensperspektive Haushalt 2020 Haushalt 2030 

Jährlicher Ressourcenbedarf 1,16 Mio. € 0,11 Mio. € 
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 Szenario B: Die Burg Hohensolms kann nicht veräußert werden. 

 I. Investitionskosten: keine 

 II. Zuschüsse: (10 Jahre Leerstand Höchst und 

    20 Jahre Leerstand Hohensolms) 

   - Betriebskosten und Bauunterhaltung
1
: 1,74 Mio. € 

  -  Personalkosten (Sozialplan) 1,27 Mio. € 

 III. Substanzerhaltungsrücklage
2
: 2,45 Mio. € [Hohensolms 2,45 Mio. €] 

 Mittelbindung auf 20 Jahre 5,46 Mio. € (Summe II + III) 
 
 1 

Angaben basieren auf den Untersuchungen von 2015 

 
2
 Berechnung erfolgt auf Basis von 50 % der Normalherstellungskosten (NHK) der Gebäude und einer Nutzungsdauer von 40 Jahren 

 

Vermögensperspektive Haushalt 2020 Haushalt 2030 

Jährlicher Ressourcenbedarf 1,16 Mio. € 0,50 Mio. € 

 

5. c) Stärken-Schwächen-Profil: 

 

Stärken 

+ Reduktion der finanziellen Lasten 

 

 Schwächen 

- Einschränkung eigener Räumlichkeiten 

für kirchliche Gruppen und kirchliche 

Bildungsarbeit 

- Arbeitsplatzabbau (Kosten Sozialplan) 

- Abwanderung von kirchlichen Gruppen 

in Nicht-EKHN-Häuser und säkulare 

Häuser ohne kirchliche Ausstattung 

- Engpass für kirchliche Gruppen in kirch-

lichen Häusern 

 

Chancen 

 mögliche Unterstützung neuer Formate 

von Jugendarbeit  

 mögliche Förderung anderer Bildungs-

konzeptionen für junge Menschen 

 stärkere kirchliche Nutzung des verblei-

benden (EKHN)-Tagungshauses 

 ( starke Saisonalität von kirchlichen 

Tagungen und Freizeiten verhindert dies 

– vgl. RPZ Schönberg) 

 Risiken 

 Verlust der Investitionen vergangener 

Jahre 

 Rückläufige Belegung bis zur Schlie-

ßung bzw. Umnutzung der Gebäude 

 Traditionsverlust für die EKHN  

 Leerstand, evtl. langer Leerstand 

 bei Leerstand, Kosten für Mindest-

Unterhalt und Erhalt der Immobilie 

(Denkmal) 

Im Falle von Hohensolms:  

 geringe Chancen einer Umnutzung oder 

Veräußerung der Burg 
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6. Der Beirat der Tagungshäuser vertritt folgende Position:  

 

 1. Orte vorzuhalten, an denen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene unsere Kirche anregend 

positiv erleben, halten wir für eine absolut prioritäre Aufgabe für die Zukunft unserer Landeskir-

che. 
 

 2. Es ist eine elementare Notwendigkeit, außerhalb der Gemeinde Räume zu haben, wo man über 

mehrere Tage Gemeinschaft erfahren, erleben und leben kann. 
 

 Daraus folgt: 

 3. Es sollte der EKHN sehr wichtig (prioritär) sein, mindestens einen Ort zu halten, welcher diesen 

Bedürfnissen gerecht wird. Das können weder Schloss Herborn noch das Martin-Niemöller-Haus 

sein. 
 

 4. Es ist wünschenswert, die Jugendburg Hohensolms und das Kloster Höchst zu halten. Unter 

finanziellen Zwängen und der Notwendigkeit, auch andere Prioritäten mittelfristig zu berücksichti-

gen, kann es notwendig werden, eines der Häuser abzugeben. 
 

 5. Unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten und unter Berücksichtigung der genannten Kriterien ist das 

Kloster Höchst eher für die zukünftige Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

geeignet und demzufolge zu erhalten. 
 

 6. Wünschenswert wäre es, durch Mischträgerschaften die finanzielle Absicherung des Klosters 

Höchst außerhalb des Aufwands der EKHN sicherzustellen und damit Angebote für Kinder und 

Jugendliche, Ehrenamtliche und Hauptberufliche in der Evangelischen Jugendarbeit in der Evan-

gelischen Jugendburg Hohensolms zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

 

 



SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE Drucksache Nr. 78/19 
             IN HESSEN UND NASSAU  
 

Die beiden von Deutschland ausgegangenen Weltkriege des 20. Jahrhunderts und die 
vielfältige Gefährdung des Friedens heute veranlassen uns als EKHN, innezuhalten, zu 
suchen, was dem Frieden dient und uns dafür einzusetzen. Uns leitet dabei die Jahres-
losung 2019: „Suche den Frieden und jage ihm nach!“ (Psalm 34,15b) 

Die Kirchenleitung und der Kirchensynodalvorstand beantragen, die Synode der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) möge beschließen: 

„Die Vision vom gerechten Frieden gehört zum Kernbestand christlicher Verkündigung. 
Deshalb geben die Kirchensynode und die Kirchenleitung dieses Friedensethische Im-
pulspapier an alle Gemeinden, Dekanate und Einrichtungen der EKHN und rufen sie 
mitten in einer durch Kriege, Verletzungen und Gewaltbereitschaft zerrissenen Welt zu 
einer breiten und nachhaltigen Diskussion der Friedensfrage auf. Sie bitten alle Ge-
meinden, Dekanate und Einrichtungen der EKHN, sich ausgehend von dem Impulspa-
pier mit den Themen „Frieden“ und „Überwindung von Gewalt“ zu beschäftigen und da-
zu bis nach der Friedensdekade 2020 (November 2020) Rückmeldungen an den Kir-
chensynodalvorstand und die Kirchenleitung zu geben.“ 

Das Friedensethische Impulspapier soll alle Gemeinden, Dekanate und Einrichtungen 
der EKHN ermutigen, 

• sich auf den Weg des gerechten Friedens zu machen, 
• Friedensförderung verstärkt als Bestandteil aller kirchlichen Äußerungen und Hand-

lungen wahrzunehmen, 
• Rückmeldungen über das Friedenshandeln im je eigenen Bereich sowie Impulse 

zur Überwindung von Gewalt zu geben. 

Die Diskussionen können an folgenden Leitfragen konkret werden: 

• Trägt unser eigenes Handeln als Kirche zu mehr Frieden bei? 
• Setzen wir unsere Zeit und unsere Ressourcen für die Versöhnung von Menschen 

und die Überwindung von Verbitterung und Hass ein? 
• Dient unser Konsum der gleichberechtigten Teilhabe aller Menschen und der Be-

wahrung der Schöpfung? 

Die Diskussionen und Rückmeldungen sollen zeigen, dass und wie die EKHN Kirche 
des gerechten Friedens werden will. Auch in schwierigen Fragen und Auseinanderset-
zungen will sie einüben, unterschiedliche Meinungen zu achten und aus Fehlern zu ler-
nen. 

(Hinweise zur Weiterarbeit, weiterführendes Material und Kontaktadressen finden sich 
in der Anlage.) 
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Impulspapier der Kirchenleitung und der Zwölften Synode  
der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) 

„Kirche des gerechten Friedens werden“i 

 
Die verwundete Welt und der Ruf zur Umkehr 

Wir sind verstrickt in das Unrecht der Welt, welches Gewalt und Krieg hervorbringt, als 

einzelne Glaubende und als Kirche. Gerade als Christ*innen schämen wir uns, dass 

Kirchen immer wieder sogar aktiv am Kriegstreiben beteiligt waren und sind. Zugleich 

ermutigt uns das Wort Gottes zum Frieden. Die biblischen Berichte über Begegnungen 

von Menschen mit Gott und aus dem Leben Jesu erzählen davon, dass Frieden möglich 

ist! Und zwar nicht erst im Jenseits, sondern – wie es die Engel an Weihnachten ver-

künden: „auf Erden!“ (Lukas 2,14). Auch wir haben Angst vor Gewalt und Aggression in 

dieser Welt. Und doch suchen wir als Christ*innen im Vertrauen auf Gottes Zuspruch 

nach Alternativen zum gegenwärtigen Streben nach Absicherung durch Stärke und 

Drohungen. Wir suchen Alternativen, die nicht gegeneinander, sondern miteinander 

Sicherheit und Frieden ermöglichen. 

Auf Erden erschrecken uns 

• Kriege, Bürgerkriege und Terrorismus, 

• eine erneut drohende Spirale des Wettrüstens, 

• die Bedrängung und Verfolgung von Menschen auf Grund ihrer Religionszugehörig-

keit oder Weltanschauung, ihrer Herkunft, ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen 

Orientierung, 

• zunehmender Nationalismus und eine Haltung des „meine Nation / meine Kultur / 

meine Religion zuerst“, 

• wirtschaftliches Handeln und Strukturen von Wirtschaftssystemen, die nicht dem 

Leben, sondern der Anhäufung von Reichtum dienen und in Kauf nehmen, dass 

Menschen ihrer Lebensgrundlage beraubt werden, 

• die Ausbeutung der Natur und die Gefährdung des Klimas. 

Angesichts dessen rufen wir, Kirchensynode und Kirchenleitung der EKHN, zum Inne-

halten und zur Umkehr auf. Wir stellen uns in die Tradition der Ersten Ökumenischen 

Vollversammlung in Amsterdam 1948 und sagen „Krieg darf nach Gottes Willen nicht 

sein!“ 
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„Suche Frieden und jage ihm nach!“  Psalm 34,15b; Jahreslosung 2019 

Frieden im Sinne der biblischen Tradition beschreibt eine umfassende Ordnung des 

Wohlbefindens, ein intaktes Verhältnis der Menschen mit sich selbst, untereinander, zur 

Gemeinschaft und zu Gott. 

Eine wesentliche Bedeutung des hebräischen Wortes Shalom ist „Genüge“. Dies entfal-

tet sich in drei Aspekten: 

• genug haben: leben können von der eigenen Arbeit, Grundbedürfnisse stillen kön-

nen. 

• Genugtuung erfahren: gerechten Ausgleich nach einer Schädigung erhalten. 

• ver-gnügt, zufrieden sein. 

Frieden ist unauflöslich mit Gerechtigkeit verbunden: „Und der Gerechtigkeit Frucht wird 

Frieden sein.“ (Jesaja 32, 17a) Gerechtigkeit bezeichnet in der Bibel die Verantwortlich-

keit aller für das Zusammenleben in einem Gemeinwesen, das sich vorrangig den 

Schwachen und Unterdrückten zuwendet. Sie gipfelt im Gebot der Nächsten- und Fein-

desliebe. 

Jesus Christus hat das vorgelebt. Er ruft uns zur Umkehr aus Sünde und Schuld und 

verheißt das Reich Gottes den Sanftmütigen und denen, die Frieden stiften (Matthäus 

5,5.9). Er verzichtet auf Gewalt, selbst angesichts seines eigenen Todes. Jesus Chris-

tus überwindet die Macht des Todes, weil er darauf vertraut, dass Gottes Liebe stärker 

ist. Dieses Vertrauen wird in seiner Auferstehung sichtbar bestätigt. Jesus nimmt Ge-

walt nicht einfach hin, sondern demaskiert sie und lässt sie ins Leere laufen, indem er 

aufruft, die „andere Backe hinzuhalten“ und die „zweite Meile mitzugehen“ (Matthä-

us 5,39-411). 

Das ermutigt uns zu ebenso kreativem wie gewaltfreiem Engagement für den Frieden. 

Als Kirche wollen wir Formen der sozialen Verteidigung wie gezieltes Hinsehen und 

Zivilcourage fördern und in unseren Gemeinden und Gruppen einüben (zum Beispiel: 

Engagement gegen Rechtspopulismus, im begründeten Einzelfall Gewährung von Kir-

chenasyl). 

 

                                                      
1 Matthäus 5, 39-41: „Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern: 
Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand 
mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine 
Meile nötigt, so geh mit ihm zwei.“ 
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Christliche Friedenshoffnung vertraut der Kraft Gottes und wirkt sich in praktischer 

Friedenspolitik aus: 

• Vermeidung von Gewalt und Bedrohung sowie Schutz vor Gewalt, 

• Förderung von Freiheit, 

• Anerkennung religiöser, kultureller und geschlechtlicher Vielfalt, 

• und Abbau von Not. 

Kirchliches Friedenshandeln fördert einen Umgang mit Konflikten, 

• der die Menschenwürde schützt, 

• Gerechtigkeit ermöglicht 

• und nachhaltig der Schöpfung dient. 

Dies gilt sowohl für das persönliche Miteinander als auch für den Umgang in unserer 

Kirche, der Gesellschaft, zwischen Religionsgemeinschaften, Völkern und mit der Erde. 

Zivile Konfliktlösungen dienen dem Frieden weltweit nachhaltig. Darum treten wir ent-

schieden für deren Vorrang vor militärischen Sicherheitsstrategien ein. Wir sehen in 

ihnen die beste Option, Frieden dauerhaft zu ermöglichen. Wir vertrauen dabei auf die 

biblischen Vorstellungen von Gerechtigkeit und Frieden, auch da, wo sie in Wider-

spruch zu Überzeugungen in der Gesellschaft stehen, die militärische Einsätze in Kon-

flikten favorisieren. Das Gebot der Feindesliebe steht im Kontext biblischer Hoffnungs-

bilder wie „Schwerter zu Pflugscharen“2. In der Verantwortung vor Gott und in der Frei-

heit unseres Gewissens haben wir als Christ*innen in Wort und Tat die Friedenshoff-

nung zu bezeugen, die in uns ist. 

Vor diesem Hintergrund sehen wir folgende Schwerpunkte für unser Friedensengage-

ment als EKHN: 

• Vorrang für zivile und menschenwürdige Konfliktlösungen: 

 Zivile Konfliktlösungen ermutigen und befähigen Menschen, ihre Potentiale zu nut-

zen und einander menschenwürdig zu begegnen. Friedliche Konfliktstrategien set-

zen die biblische Friedensbotschaft in konkretes Handeln um. Diesen Ansatz un-

terstützen wir in allen Bereichen unserer Arbeit, vom Engagement der Kirchenge-

meinden und Dekanate bis hin zu gesamtkirchlichen Stellungnahmen gegenüber 

                                                      
2 Micha 4,3b: „Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Es 
wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, 
Krieg zu führen.“ 
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Politik und Öffentlichkeit. Wir möchten mehr Nachrichten über gelungene friedliche 

Konfliktlösungen verbreiten. 

• Stärkung der zivilen Friedenssicherung: 

Derzeit rüsten sowohl die Bundesrepublik Deutschland als auch die Europäische 

Union (EU) ihre Verteidigungshaushalte auf. Zudem werden in der EU zivile und 

entwicklungspolitische Mittel für Initiativen militärischer „Ertüchtigung“ umgewidmet. 

Dieser Schwächung der zivilen Friedensarbeit treten wir entschieden entgegen. Wir 

unterstützen Initiativen wie „Eirene“, die sich für Verständigung und nachhaltige 

Friedensarbeit einsetzen, und fordern von den politisch Verantwortlichen in 

Deutschland und Europa mehr Mittel für die zivile Friedenssicherung. 

Auch die europäische Migrationspolitik ist stärker von sicherheitspolitischen Inte-

ressen als von humanitärem Engagement bestimmt. Sie nimmt die Gefährdung von 

Menschenleben in Kauf und kriminalisiert humanitäre Hilfeleistungen. Der Tod 

hunderter Geflüchteter im Mittelmeer ist nicht hinnehmbar, die Rettung von in See-

not geratenen Menschen ist eine humanitäre Pflicht. Daher setzen wir uns dafür 

ein, dass die EU das Friedensprojekt Europa wieder stärkt und den Schutz von 

Menschen verbessert. 

• Ächtung von Atomwaffen und autonomen Waffensystemen: 

Technische Hochrüstung entspricht einer Haltung, die meint, durch Abschreckung 

und durch militärische Überlegenheit Sicherheit herstellen zu können. 

Atomwaffen sind Massenvernichtungsmittel. Ihre Herstellung, Bereitstellung und ihr 

Einsatz sind zu ächten. Wir, Kirchensynode und Kirchenleitung der EKHN, fordern 

die Bundesrepublik Deutschland auf, den Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten 

Nationen (UN) zu unterzeichnen. 

Die Entwicklung autonomer Waffensysteme verschärft ethische Fragen nach der 

Verantwortung und der Gewissensbindung menschlichen Handelns. Deshalb hal-

ten wir es für dringend geboten, uns mit den Folgen autonomer Waffensysteme kri-

tisch auseinanderzusetzen, und fordern die Bundesregierung auf, ihre Ankündi-

gung aus dem Koalitionsvertrag 2018 umzusetzen: „Autonome Waffensysteme, die 

der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. Wir wollen sie weltweit 

ächten.“3 

  
                                                      
3 „Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für un-
ser Land.“ Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD, 18. Legislaturperiode, S. 149. 
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• Stopp von Rüstungsexporten: 

 Wir setzen uns entschieden gegen Rüstungsexporte in Kriegsregionen und in Län-

der ein, in denen Menschenrechte verletzt werden, und beziehen dazu auch öffent-

lich Stellung. Deshalb unterstützen wir weiterhin aktiv die „Aktion Aufschrei – 

Stoppt den Waffenhandel“. 

• Schutz von digitalen Daten und Schutz vor digitalen Angriffen: 

 Auf militärischer Ebene wird der Frieden auch durch die neuen Möglichkeiten der 

Kriegsführung im Netz (Cyberwar), nämlich die gezielte Manipulation von Informa-

tionen, Soft- und Hardware sowie die zunehmende Vernetzung von Führungs-, In-

formations- und Überwachungssystemen, gefährdet. Wir fordern Datensicherheit 

auch in zivilen Versorgungs- und Kommunikations-Netzwerken, damit diese Daten 

nicht militärisch missbraucht werden können. 

• Eintritt für Kinderrechte und „Unter 18 nie!“: 

 Auch in Deutschland werden minderjährige Soldat*innen der Bundeswehr an Waf-

fen ausgebildet. Wir schließen uns der UN-Kinderrechtskonvention an und unter-

stützen gemeinsam mit „Brot für die Welt“ Aktionen des „Deutschen Bündnisses 

Kindersoldaten“ sowie des Bündnisses „Unter 18 nie!“ von Pax Christi, Terre des 

hommes und weiteren Organisationen. Die Einladung von Jugendoffizieren aus der 

Bundeswehr in den Unterricht sollte zugleich mit der Einladung von Referent*innen 

aus den verschiedenen Bereichen der Friedensarbeit verbunden sein. 

• Schutz der Religionsfreiheit: 

 Weltweit werden Menschen aller Glaubensrichtungen aufgrund ihrer Religionszu-

gehörigkeit unterdrückt, bedroht und verfolgt. In der Religionsfreiheit sehen wir ein 

grundlegendes Menschenrecht. Es wurzelt theologisch in der Gottebenbildlichkeit 

jedes Menschen und in der Hinwendung Jesu zu allen Menschen, unabhängig von 

ihrer religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit. Wir setzen uns daher gegen jede 

Form von Diskriminierung und Verfolgung aus Glaubensgründen ein. Wir engagie-

ren uns für die Akzeptanz religiöser Vielfalt in Deutschland und stellen uns weltweit 

an die Seite bedrohter Christ*innen und anderer aus religiösen Gründen Verfolgter. 

In diesem Sinne verstehen wir auch das Engagement von Gemeinden, Dekanaten 

und Gesamtkirche im interreligiösen Dialog sowie die Unterstützung eines auf dem  
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 Grundgesetz basierenden islamischen Religionsunterrichts als Teil unseres Frie-

denshandelns. 

• Friedensbildung: 

 Wir setzen uns für die Förderung friedenspädagogischer Arbeit und die Ausbildung 

von Streitschlichter*innen in Schulen, Gemeinden und außerschulischer Bildungs-

arbeit ein. 

 Angesichts von Fake News, Hassmails und Meinungsmache üben wir in der direk-

ten Kommunikation und in den digitalen Medien eine achtsame, gewaltfreie und 

Gerechtigkeit fördernde Sprache. 

• Internationale Polizei: 

 Wo Menschen verfolgt und unterdrückt werden, kann auch Gegengewalt nötig wer-

den. Gewaltanwendung zu humanitären Zwecken muss aber „in ein breites Spekt-

rum wirtschaftlicher, sozialer, politischer und diplomatischer Anstrengungen einge-

bettet sein, die die direkten wie langfristigen Ursachen der Krise in den Blick neh-

men“4. In diesem Sinne unterstützen wir das Konzept des „Just Policing“, einer 

multinationalen „Weltinnenpolitik“ und den Aufbau internationaler Polizeikräfte. 

• Dialog mit der Bundeswehr: 

 Wir sorgen uns um die Rolle der Bundeswehr in einer sich verändernden politi-

schen Lage: Soldat*innen sind zunehmend in Auslandseinsätze eingebunden – 

auch ohne UN-Mandat. Als Kirche suchen wir den Dialog mit der Bundeswehr und 

den politisch Verantwortlichen, um für ein friedenslogisches Denken zu werben. Wir 

wollen Sicherheit neu denken.5 Darüber hinaus bleibt die Beratung von Kriegs-

dienstverweigerer*innen (Aussteiger*innen aus der Berufsarmee) eine kirchliche 

Aufgabe der Gewissensbildung und -begleitung. Die EKHN steht zur Seelsorge an 

Soldat*innen. 

• Klimagerechtigkeit und nachhaltiges Wirtschaften: 

 Wir Menschen haben nur diesen einen Planeten. Er ist uns allen gemeinsam als 

Lebensraum von Gott geschenkt und zum Schutz und zur Bewahrung anvertraut.  

                                                      
4 Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK): „Gefährdete Bevölkerungsgruppen: Erklärung zur Schutzpflicht“, Porto 
Alegre 2006. 
5 Das von der Evangelischen Landeskirche in Baden ausgearbeitete Szenario „Sicherheit neu denken 
– Von der militärischen zur zivilen Sicherheitspolitik“, herausgegeben von Ralf Becker u.a., 2. Auflage 
Karlsruhe 2019, gibt hierzu hilfreiche Anregungen. 
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 Der Raubbau an der Natur und die Gier nach Rohstoffen und Land bringen der 

Menschheit Krieg, Flucht und bleibend vergiftete Böden. Wir wissen längst, dass 

wir unsere Mobilität, Energieverbrauch, Konsum, Ernährung und den Umgang mit 

Geld anders gestalten müssen, damit unser Planet erhalten bleibt. 

 Wir, Kirchensynode und Kirchenleitung der EKHN, haben uns zu einem nachhalti-

gen Klimaschutz und zu nachhaltigem Wirtschaften verpflichtet. Wir bemühen uns, 

dieser Verpflichtung immer besser gerecht zu werden, von der Klimakollekte über 

die ökofaire Beschaffung, dem verpflichtenden Abbau des CO-2-Ausstoßes und 

ökologischer Energiebeschaffung bis hin zu ethisch nachhaltigen Geldanlagen der 

Kirche. 

 

Kirche des gerechten Friedens werden: 

Als einzelne Christ*innen wie auch als Kirche leben wir aus dem Zuspruch des Frie-

dens Gottes, der uns ermutigt, Frieden in der Welt verantwortlich mitzugestalten. Dabei 

ist es wichtig, dass der Weg dem Ziel entspricht und selbst vom Frieden geprägt ist: 

Auch die Auseinandersetzung um den richtigen Weg zum Frieden soll Gegensätze 

überbrücken, Irrtumsfähigkeit zugestehen und Pluralität einüben. 

Den Weg des Friedens gehen wir nicht allein. Wir sind verbunden mit den Geschwis-

tern in der internationalen Ökumene. Gemeinsam sind wir unterwegs auf dem Pilger-

weg der Gerechtigkeit und des Friedens. Dieser Weg führt uns auch zu interreligiösem 

Austausch und zu Begegnungen mit Menschen, die sich ebenso wie wir für Gerechtig-

keit und Frieden einsetzen. 

Frieden ist ein Querschnittsthema, das alles Handeln in unserer Kirche durchzieht und 

umfasst. Kirchensynode und Kirchenleitung sind dankbar für das bestehende Frie-

densengagement in unseren Gemeinden, Dekanaten und Einrichtungen und wollen 

dieses weiter fördern. 

 
                                                      
i Vorlage von Kirchensynodalvorstand und Kirchenleitung, erarbeitet von einer Arbeitsgruppe des Kirchensynodal-
vorstandes und der Kirchenleitung (Dr. Susanne Bei der Wieden [Stellvertretende Präses], Martin Franke [theologi-
scher Referent der Synode], Detlev Knoche [Zentrum Oekumene], Gisela Kögler [Vorsitzende des Synodalaus-
schusses Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung], Sabine Müller-Langsdorf [Zentrum Oekumene], 
Wolfgang Prawitz [Kirchensynodalvorstand], Ulrike Scherf [Stellvertretende Kirchenpräsidentin]) auf Grundlage 
des Entwurfs einer „Friedensethischen Stellungnahme“ (Synoden-Drucksache 11/19) der AG Frieden aus Mitglie-
dern der Ausschüsse für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung (AGFB), für Diakonie und gesell-
schaftliche Verantwortung (ADGV), für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Bildung und Erziehung 
(AAKJBE) sowie des Theologischen Ausschusses der 12. Kirchensynode der EKHN. 
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TOP 8 Wiederwahl der Stellvertretenden Kirchenpräsidentin 

 

Der Kirchensynodalvorstand schlägt der Kirchensynode gem. Art. 53 Abs. 2 und 3 
Kirchenordnung nach mündlicher Anhörung des Pfarrerausschusses und im Einvernehmen mit 
dem Benennungsausschuss als Kandidatin 

 
Frau Stellvertretende Kirchenpräsidentin Ulrike Scherf 

zur Wiederwahl vor. 

Die Amtszeit von Frau Ulrike Scherf endet am 31.01.2021. 
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TOP 9 Wiederwahl des Propstes für den Propsteibereich Rhein-Main 

 

Der Kirchensynodalvorstand schlägt der Kirchensynode gem. Art. 56 Abs. 2 u. 3 
Kirchenordnung nach mündlicher Anhörung des Pfarrerausschusses, der Dekaninnen und 
Dekane und der Vorsitzenden der Dekanatssynoden des Propsteibereiches Rhein-Main als 
Kandidaten 

 
Herrn Propst Oliver Albrecht 

zur Wiederwahl vor. 

Die Amtszeit von Herrn Albrecht endet am 28. Februar 2021. 
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Wahlvorschläge des Benennungsausschusses 
 
 
 
 
 
 

TOP 10 
 
 

Wahl eines Gemeindemitgliedes in die Kirchenleitung 
 
 
 

Ute Ehlert, Propstei Oberhessen 
 
 
Dr. Rainer Hoffmann, Propstei Starkenburg 
 
 
Dr. Ulrich Werner, Propstei Rheinhessen und Nassauer Land 
 
 
Dr. Michael Wörner, Propstei Starkenburg 
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Wahlvorschläge des Benennungsausschusses 
 
 
 
 
 
 

TOP 11 
 
 

Neuwahl eines Mitglieds des Kirchlichen Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichts 
 
 

 
Dr. Sebastian Fritzsche, Richter am OLG Frankfurt a. M. 
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Wahlvorschläge des Benennungsausschusses 
 
 
 
 
 
 
 

TOP 12 
 

Wiederwahl von drei Mitgliedern des Kirchlichen Verfassungs- und 
Verwaltungsgerichts 
 
 
Martina Böhme, Finanzpräsidentin 
Mitglied des KVVG seit: 21.02.1992, gegenwärtige Amtszeit läuft bis: 20.02.2020 
 
 
Jutta Schild, Vors. Richterin am Verwaltungsgericht 
Mitglied des KVVG seit: 10.04.2013, gegenwärtige Amtszeit läuft bis: 09.04.2020 
 
 
Michael Ermlich, Richter am Verwaltungsgericht 
Mitglied des KVVG seit: 03.12.2013, gegenwärtige Amtszeit läuft bis: 02.12.2020 
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Wahlvorschlag des Benennungsausschusses  

 
TOP 13  Wahl einer/eines Stellvertreterin/Stellvertreters für ein Gemeindemitglied  
   des Kollegiums für theologische Lehrgespräche 

 
 

Dem Kollegium für theologische 
Lehrgespräche gehören nach  
§7 (1) KTLG an: Mitglied Stellvertreter/in 

a) drei im Dienst einer Gliedkirche 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland stehende 
Pfarrerinnen und Pfarrer, von 
denen jeweils mindestens zwei 
Theologinnen oder Theologen mit 
abgeschlossener 
Universitätsausbildung und 
mindestens zwei 
Gemeindepfarrerinnen oder 
Gemeindepfarrer sein müssen 

Pfarrerin 
Christine Streck-Spahlinger 

Pfarrer 
Bert Rothermel 

Pfarrer 
Dieter Keim 

Pfarrer 
Joachim Lenz 

Pfarrer 
Dr. Raimund Wirth 

Pfarrer 
Olliver Zobel 

b) zwei Gemeindemitglieder, die 
die Voraussetzung der Wählbarkeit 
zum Kirchenvorstand erfüllen und 
von denen mindestens eines die 
Befähigung zum Richteramt haben 
muss; 

Rechtsanwalt 
Dr. Rudolf Kriszeleit 

Baron Henn Wolfram Riedesel 
Freiherr zu Eisenbach 

Daniela Kobelt Neuhaus Dr. Astrid Nelle 

c) zwei 
Universitätsprofessorinnen und -
professoren für evangelische 
Theologie, die einer Gliedkirche 
der Evangelischen Kirche in 
Deutschland angehören. 

Prof. Dr. Gury Schneider-
Ludorff Prof. Dr. Ilona Nord 

Prof. Dr. Elisabeth Gräb-
Schmidt Prof. Dr. Peter Gemeinhardt 

 
 
 
 
 

 
Bereits von der Zwölften Kirchensynode gewählte Mitglieder und Stellvertreter*innen. 



 

SYNODE DER EVANGELISCHEN KIRCHE 
IN HESSEN UND NASSAU 

 Sammel-Drucksache Nr. 86/19 

 
 
 
 
 

Wahlvorschläge des Benennungsausschusses 
 
 
 
 
 

TOP 14.1 

 

Nachwahl eines ordinierten Mitgliedes in den Theologischen Ausschuss 

 

 

Pfarrer Hanns-Ulrich Becker (Propstei Rhein-Main, Dekanat Rheingau-Taunus) 

 

Pfarrer Michael Dietrich ( Propstei Starkenburg, Dekanat Darmstadt-Land)  

 

Pfarrer William Thum (Propstei Oberhessen, Dekanat Wetterau) 

 

 

 

  

TOP 14.2 Nachwahl eines Gemeindemitgliedes in den Rechnungsprüfungsausschuss 

 

 

Dr. Johannes F. Diehl (Propstei Starkenburg, Dekanat Darmstadt-Land) 

 

Thomas Ruppert (Propstei Oberhessen, Dekanat Vogelsberg) 
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Fragestunde der 8. Tagung (27.11. – 30.11.19) der Zwölften Kirchensynode der 

EKHN 

 

 

Fragen: 

 

 

1. Synodale Ingrid Schmidt-Viertel 

 
1. Wird in der EKHN die gesetzlich vorgeschriebene Quote der Stellen für Men-

schen mit Beeinträchtigungen erfüllt? 
 
2. Gibt es Zahlen darüber, wie viele Stellen von Menschen mit Beeinträchtigungen 

besetzt werden? 
 
3. Sind Fälle bekannt, in denen kirchliche Arbeitgeber eine Ausgleichsabgabe zah-

len, anstatt der gesetzlichen Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte nach-
zukommen? 
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Vorblatt 

Zum Entwurf eines Kirchengesetzes zur Änderung der Kirchensynodalwahlordnung  

 

 

A. Problemlage und Zielsetzung 

 

 Der Kirchensynodalvorstand stellt in letzter Zeit verstärkt fest, dass stellvertretende Mitglieder, die 
bei Ausscheiden des gewählten Mitglieds nach der geltenden Regelung nachrücken müssen, ihr 
Amt niederlegen, da sie das Amt des Kirchensynodalen nicht ausüben wollen. Der Kirchensyno-
dalvorstand verspricht sich von der Neuregelung, dass stellvertretende Mitglieder der Kirchensy-
node als stellvertretende Mitglieder erhalten bleiben, wenn sie nicht zwingend nachrücken müs-
sen, sondern stellvertretende Mitglieder bleiben können. 

 

B. Lösung 

 

 Der Gesetzentwurf schlägt vor, in § 6 Absatz 1 KSWO eine Möglichkeit für gewählte Stellvertrete-
rinnen und Stellvertreter vorzusehen, dass sie im Fall des Ausscheidens des Kirchensynodalen 
nicht nachrücken müssen, sondern in der Position der Stellvertretung bleiben können. Für diesen 
Fall bedarf es dann für die Kirchensynode der Nachwahl eines Mitglieds. Der Vorschlag orientiert 
sich an einer entsprechenden Regelung für in die Dekanatssynode gewählte Gemeindemitglie-
der, denen § 17 Absatz 2 DSO eine entsprechende Wahlmöglichkeit einräumt.  

 

C. Alternativen 

 Keine 

 

D. Finanzielle Auswirkungen 

 Keine 

 

E. Beteiligung 

 Rechtsausschuss 

 Kirchenleitung 

 

F.  Anlage 

 Synopse zu § 6 KSWO 

 

 

G.  Referentin 

 Oberkirchenrätin Zander 
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Kirchengesetz zur Änderung der Kirchensynodalwahlordnung 

Vom... 

Die Kirchensynode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau hat das folgende Kirchengesetz 

beschlossen: 

Artikel 1 

 

§ 6 Absatz 1 der Kirchensynodalwahlordnung vom 7. Dezember 1967 (ABl. 1967 S. 238), zuletzt ge-
ändert am 22.November 2013 (ABl. 2014 S. 3), wird wie folgt gefasst:  

„(1) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus, so rückt die Stellvertreterin oder der Stellvertreter an die 
freiwerdende Stelle, ohne dass es einer Nachwahl bedarf, sofern das stellvertretende Mitglied seinem 
Nachrücken nicht unverzüglich widerspricht. Im Fall des Widerspruchs ist für den Rest der Amtszeit 
ein neues Mitglied zu wählen.“ 

Artikel 2 

 

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2020 in Kraft.



Anlage 1 
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1 

Synopse zur Kirchensynodalwahlordnung (KSWO)  

Geltendes Recht Änderungsvorschlag 

Kirchensynodalwahlordnung 
Vom 7. Dezember 1967 

(ABl. 1967 S.238), zuletzt geändert am 22. 
November 2013 (ABl.2014 S. 3) 

 

§ 6 
 

(1) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus, so rückt 

die Stellvertreterin oder der Stellvertreter an die 

freiwerdende Stelle. Für den Rest der Wahlzeit ist 

eine neue Stellvertreterin oder ein neuer Stellver-

treter zu wählen. 

 

 

 

 

(2) Scheidet die Stellvertreterin oder der Stellver-

treter aus, so ist für den Rest der Wahlzeit eine 

Nachwahl vorzunehmen. 

(3) Verzieht ein gewähltes Mitglied der Kirchen-

synode aus dem Bereich des Dekanats, so gibt 

es sein Amt an die Dekanatssynode zurück. Das 

Gleiche gilt, wenn ein als Pfarrerin oder Pfarrer 

gewähltes Mitglied der Kirchensynode in den 

Ruhestand tritt oder eine übergemeindliche Pfarr-

stelle annimmt, die nicht dem Dekanat zugeord-

net ist. In diesen Fällen ist in der Regel nach den 

Absätzen 1 und 2 zu verfahren. Die Dekanatssy-

node kann jedoch die Synodale oder den Syno-

dalen beauftragen, sein Amt weiterhin wahrzu-

nehmen, soweit nicht § 2 Absatz 6 entgegen-

steht. 

(4) Bei Neugliederungen von Dekanaten bleiben 

die gewählten Kirchensynodalen und ihre Stell-

vertreterinnen und Stellvertreter im Amt. Ergibt 

sich dabei, dass ein Dekanat nicht mehr im Sinne 

von § 2 vertreten ist, so sind für den Rest der 

Wahlzeit Ergänzungswahlen vorzunehmen. § 2 

Absatz 4 gilt entsprechend. 

 

 

(1) Scheidet ein gewähltes Mitglied aus, so rückt 

die Stellvertreterin oder der Stellvertreter an die 

freiwerdende Stelle, ohne dass es einer Nach-

wahl bedarf, sofern das stellvertretende Mitglied 

seinem Nachrücken nicht unverzüglich wider-

spricht. Im Fall des Widerspruchs ist für den Rest 

der Amtszeit ein neues Mitglied zu wählen. 

 
 

Wortlaut § 17 Absatz 2 DSO: 

Scheidet ein gewähltes Gemeindemitglied aus, 

rückt das stellvertretende Gemeindemitglied an 

die frei werdende Stelle, ohne dass es einer 

Nachwahl bedarf, sofern das stellvertretende 

Mitglied seinem Nachrücken nicht unverzüglich 

widerspricht. 2 Im Fall des Widerspruchs hat der 

Kirchenvorstand für den Rest der Amtszeit der 

Dekanatssynode ein neues Gemeindemitglied zu 

wählen. 3 Ist das stellvertretende Gemeindemit-

glied ausgeschieden oder nachgerückt, hat der 

Kirchenvorstand für den Rest der Amtszeit der 

Dekanatssynode ein neues stellvertretendes 

Mitglied zu wählen 
 

https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18757#s3020004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18757#s3020004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18757#s3020004
https://www.kirchenrecht-ekhn.de/document/18757#s3020004
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